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Die Aufgaben
der Bundesanstalt

stehen unter der Leitlinie:

Sicherheit und
Zuverlässigkeit
in Chemie- und
Materialtechnik

Die Aufgaben

Die BAM hat gemäß ihrem Gründungs
erlaß die Zweckbestimmung, die
Entwicklung der deutschen Wirtschaft zu
fördern. Sie ist im Aufgabenverbund
»Material - Chemie - Umwelt - Sicherheit"
zuständig für:

Hoheitliche Funktionen zur öffentlchen
technischen Sicherheit, insbesondere
im Gefahrstoff- und Gefahrgutrechts
bereich;
Mitarbeit bei der Entwicklung ent
sprechender gesetzlicher Regelungen,
z. B. bei der Festlegung von Sicher
heitsstandards und Grenzwerten;
Beratung der Bundesregierung,
der Wirtschaft sowie der nationalen
und internationalen Organisationen im
Bereich der Materialtechnik und
Chemie;
Entwicklung und Bereitstellung von
Referenzmaterialien und -verfahren,
insbesondere der analytischen
Chemie und der Prüftechnik;
Unterstützung der Normung und
anderer technischer Regeln für die
Beurteilung von Stoffen, Materialien,
Konstruktionen und Verfahren im
Hinblick auf die Schadensfrüh
erkennung bzw. -vermeidung, den
Umweltschutz und den Erhalt volks
wirtschaftlicher Werte.

Die Tätigkeitsbereiche

Das Tätigkeitsspektrum der SAM umfaßt
die sich ergänzenden und aufeinander
bezogenen Tätigkeiten:

Forschung und Entwicklung
Prüfung, Analyse und Zulassung
Berat~ng und Information.

Die nationale und
internationale Zusammenarbeit

Oie Aufgaben der BAM für Technik,
Wissenschaft, Wirtschaft und Gesell
schaft erfordern eine interdisziplinäre
Zusammenarbeit. Insofern arbeitet die
Bundesanstalt mit Technologieinstitutio
nen des In- und Auslandes, insbesondere
den nationalen Schwesterinstituten, eng
zusammen. Sie berät Bundesministerien,
Wirtschaftsverbände, Industrieunterneh
men sowie Verbraucherorganisationen
und unterstützt mit Fachgutachten
Verwaltungsbehörden sowie Gerichte.
Daneben ist sie in die internationale
technische Zusammenarbeit eingebun
den und im Bereich »Meßwesen 
Normung - Prüftechnik - Oualitäts
sicherung" (MNPO) als nationale
Institution für die Prüftechnik zuständig.
Die Mitarbeiter der Bundesanstalt wirken
in zahlreichen Fachgremien, gesetzlichen
Körperschaften und normensetzenden
Institutionen an der Aufstellung von tech
nischen Regeln und Sicherheitsbestim
mungen mit und vertreten die Bundes
republik in nationalen und supranationa
len Einrichtungen.

Der Status

Oie BAM ist als technisch-wissenschaftli
che Bundesoberbehörde im Geschäfts
bereich des Bundesministeriums für
Wirtschaft Nachfolgeinstitution des 1870
gegründeten Staatlichen Material
prüfungsamtes sowie der 1920 gebilde
ten Chemisch-Technischen Reichsanstalt
(CTR). Sie hat dementsprechend die
Funktion einer material-technischen und
chemisch-technischen Bundesanstalt. In
ihr sind etwa 1370 Mitarbeiter, darunter
mehr als 650 Wissenschaftler und
Ingenieure, auf dem Stammgelände in
Berlin-Lichterfelde sowie auf den
Zweiggeländen in Berlin-Steglitz und
Berlin-Adlershof tätig.
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Amtliche Bekanntmachungen

Zustimmung zur Verwendung von Tankcontainern (TC)

Zuständige Behörde der Bundesrepoblik Deutschland gern. Abschnitt 22 der AJlgemeinen Einletl:ung des Internationalen
COOes für die BefOrderung \O't gefaMichen Gütern mit Seeschiffen (IMDG-Code), autorisiet1 durch das
Bundesministernm fOrVerkehr Im 29. Augusll995 (Bundesanzejger Nt. 181 vom 23. September 1995)
~ authority ~ Gennany according 10 sect.ion 22 cl the International Mriime DangenJus Goods Code (IMDG-CIXSe),

authorized bythe Ministryd Transport on 29th cl August 1995 (Bundesanzejger No 181 frcm 23cd cl Septet'l'ber 1995)

ZUSTIMMUNG

zur Vervvendung von Tankcontainer (TC) bestimmter Bauart für die Beförderung
geft:lhrHcher Güter mit Seeschiffen

Nr. D/BAM/See/11.2-767/96

1. Rechtsgrundlagen

§ 3 (1) der Gefahrgutverordnung See - GGVSee vom 24. August 1995 (Bundesgesetzblatt.
Teil I vom 29. August 1995). zuletzt geändert durch die 1. Berichtigun9 zum IMDG-eode
deutsch vom 22. Dezember 1995 (Bundesanzeiger Nr. 42a vom 29. Februar 1996) - In
Verbindung mit Abschnitt 26 der Allgemeinen Einleitung des IMDG-eode deutsch vom
18. Juli 1995 (Bundesanzeiger Nr. 15Ba vom 23. August 1995).

2. Antragsteller

Fa. Witco GmbH. Antrag vom 08.11.1996

3. Zustimmung

Hiermit wird der Vervvendung von Tankcontainem (TC) der Zulassungsnummer(n):

DflO 11621TC; DflO 1123fTC; DflO 10nrrC; DflO 843fTC; DflO 7321TC; DflO 2421TC
DflO 205rrC; DflO 123rrC; DflO 122fTC; DflO 121rrC; DflO 101rrC; D/531043rrC
D/53120rrC; D/53119rrC; D/5311BfTC

zur Beförderung der unter Nr. 4. aufgefOhrten gefährlichen Goter mit Seeschiffen - bei
Einhaltung der Nebenbestimmungen unter Nr. 5. - zugestimmt, unter der Voraussetzung, daß
die zu befördenden Stoffe im Anhang der Zulassungsscheine aufgeführt sind.
Diese Zustimmung ersetzt frühere von der SAM erteilte Zustimmungen zur Verwendung
von Tankcontainern (TC) für die Beförderung gefährlicher Goter mit Seeschiffen.

4. ZUlässige gefährliche GOter

Oie in der Anlage aufgeführten StoffelZubereitungen sind hinsichtlich der Kriterien, nactt
denen Stoffe in Tankcontainern (TC) nicht zugelassen sind. ihrer chemischen Verträi),""
lichkeit mit den Werkstoffen des Tanks einschließlich der verwendeten Armaturen und'
Dichtungen sowie der geforderten Behälterausrüstung von der BAM überprüft worde~-

5. Nebenbestjmmungen

Die Tankcontainer (TC) müssen die in der Anlage aufgeführten Bestimmungen
ertüllen.

Die Tankcontainer (TC) sind nach Abschnitt 13.1.20 des IMDG-Code zu beschriften.

Wird diese Zustimmung in Anspruch genommen, so ist in der ''VerantVoJOrtlichen
Erklärung" nach § 8 der GGVSee auf diese Zustimmung zu verweisen oder eine
Kopie des Wortlautes beizufügen.

Diese Zustimmung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufes erteilt.

6. Rechtsbelehrung

Gegen diese Zustimmung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch
erhoben 'Herden. Der Widerspruch ist beim Präsidenten der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung (BAM). 12205 Berlin. Unter den Eichen 87. schriftlich oder zur
Niederschrift zu geben. .

Ber1in~ den 25. November 1996
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Zustimmungen zur Verwendung von Großpackmitteln (IBC)

3. Zustimmung

2. Antragsteller

5. Nebenbestimmungen

Anlage

Bezeichnung des Stoffes/Produktes UN-Nr. Klasse Vernackungsgrupoe

Produkte, die als Gefahrenauslöser maximal 3267" 8 111

45 % Nitrilotriessigsäure, Trinatriumsalz in

wässeriger Lösung enthalten, wie

TRiLON" A FLÜSSIG SPEZIAL

Produkte, die als Gefahrenauslöser maximal 32672) 8 111

45 % Ethylendiamintetraessigsäure, Tetra-

natriumsalz in wässeriger Lösung enthalten,

wie EDETN B FLÜSSiG

Produkte, die als Gefahrenauslöser maximal 32672) 1II

50 % Diethylentriaminpentaessigsäure, Penta-

natriumsalz in wässeriger Lösung enthalten,

wie TRiLON" PC FLÜSSIG

Produkte, die als Gefahrenauslöser maximal 3267'1 Ili

45 % Hydroxiethylendiamintriessigsäure, Tri-

natriumsalz in wässeriger Lösung enthalten,

wie TRILON" 0 FLÜSSIG

Produkte, die als Gefahrenauslöser maximal 326721 8 111

50 % Ethylendiamintetraessigsäure, Tetra-

ammoniumsalz in wässeriger Lösung

enthalten, wie TRILON" B-A FLÜSSIG

Produkte, die als Gefahrenauslöser maximal 326721 111

45 % Methylglycindiessigsäure, Trinatriurn-

salz in wässeriger Lösung enthalten, wie

TRILON' ES 9964 FLÜSSIG

326721 111

1. NeufassungNr.D/BAM/See/007

Diese Zustimmung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufes erteilt.

Die Großpackmittel (IBC) sind mit der richtigen technischen Bezeichnung des
Gefahrgutes (proper shipping name) zu beschriften.

Wird diese Zustimmung in Anspruch genommen, so ist in der ''Verantwortlichen
Erklärung" nach § 8 der GGVSee auf diese Zustimmung zu verweisen oder eine
Kopie des Wortlautes beizufügen.

Die in der Anlage aufgefOhrten StoffeJZubereitungen sind hinsichtlich der Kriterien, nach
denen Stoffe in Großpackmitleln (IBC) nicht zugelassen sind, ihrer chemischen Verträg
lichkeit mit den Werkstoffen des Packmittelkörpers einschließlich der verwendeten Ver
schlüsse und Dichtungen sowie der geforderten Behälterausrüstung von der BAM
überprüft worden.

Die Großpackmittel (IBC) müssen die in der Anlage aufgeführten Bestimmungen
erfüllen.

UN 31HA1/Y1.")/DISLZ-BAM 01981392212028110471751100 kPa
UN 31HA1/Y1.")IDIS-BAM 01021400012056110601751100 kPa
UN 31HA1/Y1.. ")IDIS-BAM 01551371411727110601641100 kPa

ZUSTIMMUNG

Fa. BASF AG, Antrag vom 11.10.1996, Aktenzeichen: DLVrrK - J 660; appr15ls~

zur Beförderung der unter Nr. 4. aufgeführten gefährlichen Güter mit Seeschiffen - bei
Einhaltung der Nebenbestimmungen unter Nr. 5. - zugestimmt.
Diese Zustimmung ersetzt frühere von der SAM erteilte Zustimmungen zur Verwendung
von Großpackmitleln (IBC) für die Beförderung gefahriicher Güter mit Seeschiffen.

4. Zulässige gefährliche Güter

1. Rechtsgrundlagen

zur Verwendung von Großpackmitleln (IBC) bestimmter Bauart fOr die Beförderung
gefährlicher Güter mit Seeschiffen

...) Monat und Jahr der Herstellung

Hiermit wird der Verwendung von Großpackmitteln (IBC) der Kennzeichnungen:

§ 3 (1) der Gefahrgulverordnung See - GGVSee vom 24. Juli 1991, zuletzt geändert durch
die 1. Berichtigung zum IMDG-Code deutsch (Bundesanzeiger Nr. 42a vom 29. Februar
1996) - in Verbindung mit Abschnitl 26 der Allgemeinen Einleitung des IMDG-Code deutsch
(Bundesanzeiger Nr. 156a vom 23. August 1995).

Mit dieser 1. Neufassung der Zustimmung Nr. DIBAMISeel007 vom 21. Oktober 1996
wird die Zustimmung Nr. DIBAMISeel007 vom 15. Dezember 1994 widenrufen.

6. Rechtsbelehrung Bezeichnung des Stoffes/Produktes UN-Nr. Klasse Vernackungsqruppe

Gegen diese Zustimmung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch
erhoben werden. Der Widerspruch ist beim Präsidenten der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung (BAM), 12205 Beriin, Unter den Eichen 87, schriftlich oder zur
Niederschrift zu geben.

Produkte, die als Gefahrenauslöser

Glutaraldehyd enthalten

32652) III

Beriin, den 21. Oktober 1996

Produkte, die als Gefahrenauslöser

Az.o-, Azomethin-, Methin-, Oxazin-, Xanthen-,

Triaryimethan und Phtalocyaninfarbstoffe

enthalten

1602 6.1 111

28012) 8

Im Auftrag

/Lu, L

6~.- Rennoch

Produkte, die als Gefahrenauslöser

Azo-, Azomethin-, Methin-, Oxazin-, Xanthen-,

Triarylmethan und Phtalocyaninfarbstoffe

enthalten

Produkte, die als Gefahrenauslöser

Ameisensäure und/oder Essigsäure

enthalten

2929'1 6.1 + 3 111

11 oder III

Produkte, die als Gefahrenauslöser

Ameisensäure und/oder Essigsäure

enthalten

2920"· 21 8 + 3 11 oderlli

1) Die Großpackmittel (IBC) dürfen nur verwendet vverden, wenn der Dampfdruck des
FÜllgutes 110 kPa bei 50°C oder 130 kPa bei 55°C nicht überschreitet.

21 Die Großpackmitlel (IBC) müssen henmetisch (dicht) verschlossen, gemaß Begriffs
bestimmung in Nr. 10.9.1 der Allgemeinen Einleitung und.JD..dao Einleitungen zu den
einzelnen Klassen, sein.
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2. Antragsteller

3. Zustimmung

..•) Monat und Jahr der Herstellung

Fa. Deutsche NALCO-Ghemie GmbH, Antrag vom 04.10.1996, Aktenzeichen: HGAla

Anlage

Bezeichnung des Stoffes/Produktes UN-Nr. Klasse Veroackungsgruppe

Aktivator 80 2810') 6.1
(GefahrenauslOser: Methylen-bis-thiocyanat
CAS-Nr. 6317-1~, Dimethylformamid
CAS-Nr. 68-12-2 und Nonylphenoxy-poly-
ethoxy-polypropoxy-€thylacetal
CAS-Nr.70247-93-7)

Aktivator 80 Plus 1760') 111
(Gefahrenauslöser: Methylen-bis-thiocyanat
CAS-Nr. 6317-1~, Dimethylsulfoxid
CAS-Nr. 67.Q8-5 und Nonylphenoxy-poly-
ethoxy-poiypropoxy-€thylacetal
CAS-Nr. 70247-93-7)

Nalco 8651 3267') 8 111
(Gefahrenausl6ser: Tetranatriumethylendiamino-
tetraacetat in wässeriger LOsung,
CAS-Nr.: 64-02-8)

Nalco 74200 3267') lIi
(Gefahrenauslöser: Tetranatriumethylendiamino-
tetraacetat in wässeriger Lösung,
CAS-Nr.: 64-02-8)

Naico 43-73 1760') 111
(Gefahrenausiöser: Natriumhydroxid
CAS-Nr.1310-73-2)

1. NeufassungNr. D/BAM/See/036

1. Rechtsgrundlagen

zur Verwendung von Großpackmitteln (IBC) bestimmter Bauart für die Beförderung
gefährlicher Güter mit Seeschiffen

UN31 HA lfYl..·)/DIWERIT/BAM 0246/400012004
UN31AfY/..·)/DIBLEFAIBAM 0134/5225/1606
UN31AfY/..·)/D/BLEFAIBAM 0135/9980/2910

§ 3 (1) der Gefahrgutverordnung See - GGVSee vom 24. Juli 1991, zuletzt geändert durch
die 1. Bertchtigung zum IMDG-Code deutsch (Bundesanzeiger Nr. 42a vom 29. Februar
1996) - in Verbindung mit Abschnitl26 der Allgemeinen Einleitung des IMDG-Code deutsch
(Bundesanzeiger Nr. 156a vom 23. August 1995).

ZUSTIMMUNG

Hiermit wird der Verwendung von Großpackmilteln (IBC) der Kennzeichnungen:

zur Beförderung der unter Nr. 4. aufgeführten gefährlichen Güter mit Seeschiffen· bei
Einhaltung der Nebenbestimmungen unter Nr. 5. - zugestimmt.
Diese Zustimmung ersetzt frühere von der SAM erteilte Zustimmungen zur Verwendung
von Großpackmitleln (IBC) fOr die Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen.

4. Zulässige gefährliche GUter

Die Großpackmltlel (IBC) müssen hermetisch (dicht) verschlossen, gemäß Begriffs
bestimmung in Nr. 10.9.1 der Allgemeinen Einleitung und in den Einleitungen zu den
einzelnen Klassen, sein.

Oie in der Anlage aufgeführten StoffelZubereitungen sind hinsichtlich der Kriterien, nach
denen Stoffe in Großpackmitlein (IBC) nicht zugelassen sind, Ihrer chemischen Verträg
lichkeit mit den WerKstoffen des PackmittelkOrpers einschließlich der velVv'endeten Ver
schlüsse und Dichtungen sowie der geforderten Behalterausrüstung von der BAM
überprüft worden.

ZUSTIMMUNG

5. Nebenbestimmungen

zur Verwendung von Großpackmitteln (IBC) bestimmter Bauart für die Beförderung
gefährlicher Güter mit Seeschiffen

Die Großpackmitlel (IBC) müssen die in der Anlage aufgefUhrien Bestimmungen
erfüllen.

Nr. D/BAM/See/049 1. Neufassung

Die Großpackmittel (IBC) sind mit der richtigen technischen Bezeichnung des
Gefahrgutes (proper shipping name) zu beschriften.

Wird diese Zustimmung in Anspruch genommen, so ist in der 'Verantwortlichen
Erklarung" nach § 8 der GGVSee auf diese Zustimmung zu verweisen oder eine
Kopie des Wortlautes beizufügen.

Diese Zustimmung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufes erteilt.

Mit dieser 1. Neufassung der Zustimmung Nr. D/BAM/Seel036 vom 15. Oktober 1996
wird die Zustimmung Nr. D/BAM/Seel036 vom 13. Dezember 1995 widerrufen.

6. Rechtsbelehrung

1. Rechtsgrundlagen

§ 3 (1) der Gefahrgutverordnung See - GGVSee vom 24. August 1995 (Bundesgesetzblatt.
Teil I vom 29. August 1995), zuletzt geändert durch die 1. Berichtigung zum IMDG-Code
deutsch vom 22. Dezember 1995 (Bundesanzeiger Nr. 42a vom 29. Februar 1996) - in
Verbindung mit Abschnitt 26 der Allgemeinen Einleitung des IMDG·Code deutsch vom
18. Juli 1995 (Bundesanzeiger Nr. 156a vom 23. August 1995).

2. Antragsteller

Fa. CarboTech-Aktivkohle GmbH, Antrag vom 14.11.1996, Aktenzeichen: P-AKlHüb

3. Zustimmung

Gegen diese Zustimmung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch
erhoben werden. Der Widerspruch ist beim Präsidenten der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung (BAM), 12205 Berlin, Unter den Eichen 87, schriftlich oder zur
Niederschrift zu geben.

Hiermit wird der Verwendung von flexiblen Großpackmitteln (fIBG) der Kennzeichnungen:

UN 13H3fYl.. ')/AlPA-03-26142-212250/1250
UN 13H3fY/..')/AlPA-03-2921211980/1100

..*) Monat und Jahr der Herstellung

Bertin, den 15. Oktober 1996
zur Beförderung der unter Nr. 4. aufgeführten gefährlichen Güter mit Seeschiffen - bei
Einhaltung der Nebenbestimmungen unter Nr. 5. - zugestimmt.
Diese Zustimmung ersetzt frühere von der BAM erteilte Zustimmungen zur Verwendung
von flexiblen Großpackmitleln (fIBG) für die Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen.

4. ZUlässige gefährliche Güter

Der aufgeführte Stoff ist hinsichtlich der Kriterien, nach denen Stoffe in flexiblen
Großpackmitleln (flBC) nicht zugelassen sind, ihrer chemischen Verträglichkeit mit den
Werkstoffen des Packmittelkörpers einschließlich der verwendeten Verschlüsse und
Dichtungen sowie der geforderten Behälterausrüstung von der BAM überprüft wor~

ÄTZENDER, FESTER STOFF, N.A.G., UN-Nr. 1759, Klasse 8, Verpackungsgruppe 11,
Gefahrenauslöser: Schwefelsäure « 5 %), Produktbezeichnung: Aktivkohle Typ IPK

5. Nebenbestimmungen

Die flexiblen Großpackmittel (flBC) müssen hermetisch (dicht) verschlossen sein,
gemäß den Begriffsbestimmungen in Nr. 10.9.1 der Allgemeinen Einleitung und in
den E~nleitungen zu den einzelnen Klassen.

pie flexiblen Großpackmittel (fIBC), in denen Stoffe befördert werden, die unter die
Kriterien für die Verpackungsgruppe I oder 11 fallen, müssen mit einem sekundär
Schutz versehen sein

Flexible Großpackmittel (f1BC) sind nur für die Beförderung fester Stoffe
vorgesehen; sie dürfen nicht verwendet werden, 'Nenn das Füllgut während der Reise
schmelzen oder flüssig werden kann.

Die flexiblen Großpackmittel (flBG) sind mit der richtigen technischen Bezeichnung
des Gefahrgutes (proper shipping name) zu beschriften.

Wird diese Zustimmung in Anspruch genommen, so ist in der "Verantwortlichen
Erklärung" nach § 8 der GGVSee auf diese Zustimmung zu verweisen oder eine
Kopie des Wortlautes beizufügen

Diese Zustimmung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufes erteilt.
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Mit dieser 1, Neufassung der Zustimmung Nr, D/BAM/Seel049 vom 29. November
1996 wird die Zustimmung Nr. O/BAM/See/049 vom 09. Juli 1996 widerrufen.

6. Rechtsbelehrung

Anlage 1

Nummem der Zulassungsscheine der zu verwendenen Großpacl<millei (IBC):

Berlin. den 29. November 1996

ZUSTIMMUNG

zur Verwendung voo Großpacl<mitteln (IBC) bestimmter Bauart fOr die BefOrderung
getaMicher Goter mij Seeschiffen

Gegen diese Zustimmung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch
erhoben werden. Der Widerspruch ist beim Präsidenten der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung (BAM), 12205 Berlin. Unter den Eichen 87, schriftlich oder zur
Niederschrift zu geben.

DIBAMI01 02131 HA1

DIBAMl0103l31HA1

D1BAM/0104131HA1

DIBAMI0105l31HA1

DIBAMI01 06131 HA1

DIBAMI0149/31HA1

DIBAMl0155131 HA1

D1BAMI0325131HA1

DIBAMI0326I31HA1

DIBAM/0336131HA1

DIBAMIlI337131HA1

DIBAM/0338131HA1

DIBAM/0339131HA1

DIBAMI0363I31HA1

DIBAMI0384I31 HA1

DIBAMI0380I31HA1

DIBAMI0381/31HA1

DIBAMI0382131HA1

D1BAMI0383131 HA1

DIBAMI0387131HA1

DIBAM/0388131HA1

DIBAMI0420131 HA1

DIBAMI0421131HA11. NeufassungNr. D/BAMlSee/050

/ : ..i1.~- ~~.t' .

Im Auftrag ,.:.r '"\"
/1~ ( ~. {,-J!~t ~

Dr. Rennoch I~: ~~
;:~ w: .

\?\, . ~',/

,.~~'

1, Rechtsgrundlagen

UN-Nr. Klasse Verpackunosgruppe

1987"·~ 3.3

2810" 6.1

2810" 8.1

2581 8

1760" 8

1760" 8

1760" 8

1760" 8

28012) 8

2801~ 8 111

32652l 8

2801" 8

326S'l 8

2801~ 8

28012) 8

2801~ 8 111

111

111

111

82801"

2922~ 8 + 6.1

ASTRAGAL RMA
(GefahrenauslOser. A1kytdimelhy1benzy1
ammoniumchlorid, CAS-Nr.: 68391-01-5
und r-I-AIkyt-1,3-propy1endiaminpolyglykol
ether mij Benzylchlorid quartemiert)

ASTRAZON Blau 3RL flüssig
(GefahrenauslO5er. Essigsaure,
CAS-Nr.: 64-19-7)

ASTRAZON Blau 5GL flOssig
(Gefahrenausloser. Essigsaure,
CAS-Nr.: 64-19-7)

ASTRAZON Blau BG flOssig
(GefahrenauslOser. C.L Basic Blue 3 und
Ameisensaure, CAS 64-18-6)

ASTRAZON Blau FBL flüssig 200%
(Gefahrenausloser. CJ. Basic Blue 159 und
Essigsaure, CAs-Nr.: 64-19-7)

ASTRAZON Blau FGLN flOssig 150%
(GefahrenauslO5er. Schwefelsaure,
CAS-Nr.: 7664-93-9)

ASTRAGAL PAN neu

ASTRAGAL PAN
(GefahrenauslO5er. A1kytdimelhy1benzyl
ammoniumchlorid, CAS-Nr.: 68391-01-5)

2 EH

ASTRA Braun 36105 flüssig
(GefahrenauslO5er. Essi9saure,
CAS-Nr.: 64-19-7)

ASTRA Phloxin Gf!. 70 %

Bezeichnuno des StoffesIProduktes

AROUAD 6-50 (USP)

AROUADB80

AROUAD DMMCB-50

AROUAD MB-80

ACD 3 flOssig-50 %

ACD 4 flOssig-50 %

A1uminiumchlorid-lOsung

Diese Zustimmung wird unter dem Vorbehalt des jederzeiligen Widenufes erteilt.

5. NebenbestJmmungen

Die Großpacl<millel (IBC) mOssen die in der Anlage 2 aufgefOhrten Bestimmungen
erfOlien. .

Bertin, den 16. Januar 1997

Hiennij wird der Veswendung von Großpacl<milleln (IBC) der in der Anlage 1 genannten
Zulassungsscheinnummem zur Beförderung der unter Nr. 4. aufgeführten gefaMichen Goter
mij Seeschiffen - bei Einhaltung der Nebenbestimmungen unter Nr. 5. - zugestimmt
Diese Zustimmung ersetzt fr1lhere von der SAM erteilte Zustimmungen zur Verwendung
von Großpackmilleln (IBC) für die BefOrderung gefaMicher Goter mit Seeschiffen.

4. Zulässige gefährliche GOter

Die Großpacl<millel (IBC) sind mit der richtigen technischen Bezeichnung des
Gefahrgutes (proper ;;hipping name) zu beschriften.

Wird diese Zustimmung in Anspruch genommen, so ist in der "Verantworflichen
Ertdarung" nach § 8 der GGVSee auf diese Zustimmung zu verweisen oder eine
Kopie des Wortlautes beizufllgen.

3. Zustimmung

Fa. Schütz GmbH & Co. KG, Antrag vom 14.01.1997, A1denzeichen: V-TI< Dr.Wildfeuer/ob

2, Antragsteller

Gegen diese Zustimmung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch
erhoben werden. Der Widerspruch ist beim Prasidenten der Bundesanstalt flIr Material
forschung und 1'r1lfung (SAM), 12205 Ber1in, Unter den Eichen 87, schriftlich oder zur
Niederschrift zu geben.

Mit dieser 1. Neufassung der Zustimmung Nr. DIBAMISeel050 vom 16. Januar 1997
wird die Zustimmung Nr. DIBAMISeellI50 vom 26. Juli 1996 und die Zustimmung
vom 03. Juli 1992 widerrufen.

Die in der Anlage 2 aufgefOhrten StoffelZubereitungen sind hinsichtlich der Kriterien, nach
denen Stoffe in Großpacl<milleln (IBC) nicht zugelassen sind, ihrer chemischen Vertrag
hchkelt mij den Wer1<sloffen des Pacl<millelkOrpers einschließlich der verwendeten Ver
schlOsse und Dichtunge~er geforderten Behalterausrllstung von der BAM
Oberpr1lft worden.

§ 3 (1) der Gefahrgutverordnung see -GGVSee vom 24. Juli 1991, zuletzt geandert durch
die 1. Berichtigung zum IMDG-Code deutsch (Bundesanzeiger Nr. 42a vom 29. Februar
1996) - in Verbindung mij Abschnitt 26 der Allgemeinen Einlooung des IMDG-Code deutsch
(Bundesanzeiger Nr. 1583 vom 23. August 1995).

6. Rechtsbelehrung

Bezeichnung des StoffesIProduktes

ASTRAZON Blau FL flOssig
(Gefahrenausloser. Essigsaure,
CAS-Nr.: 64-19-7)

UN-Nr. Klasse Verpackunosgrupoe

2801~ 8 111
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ASTRAZON Blau G flüssig 75%
(GefahrenauslO8er: C.I. BasIc Blue 1 und
Essigsaure, CAS-Nr.: 64-11>-7)

2790 8 11I lsothiazolinonderivat

KorasitCFB

1903

2902'1 6.1

ASTRAZON Dunkelblau 2RN flüssig 75%

UN-Nr. Klasse Vemac!<ungsgruooe

2801'1

12632) 3.3 111

2924'1,2) 3.3 + 8

ASTRAZON Gelb 8GSL 200"k

ASTRAZON Gcldgelb Glfl. 200 %

ASTRAZON Marineblau BL flüssig
(Gefahrenausloser. C.I. BasIc Blue 159,
Essigsaure, CAS-Nr. 64-11>-7)

ASTRAZON Rot GTLN flOSSig
(GefahrenausiOser. Essi9s3ure
CAS-Nr.: 64-11>-7)

ASTRAZON Rotviolett 3 Rnfl.

ASTRAZON Schwarz FDL flOssig
(GefahrenausiOser. C.I. Basic Blue 159,
Essigsaure, CAS-Nr. 64-11>-7 und
Schwefelsaure, CAS-Nr.: 7664-93-9)

BASACRYL Blaugrtln X-5G flOssig
(Gefahrenausloser. C.I. BasIc Blue 3 und
Ameisensäure, CAS-Nr.: 64-18-6)

BasllttCFB

Baslltt CFB-X

Baslltt UB

Basllit UBN

Basiltt UBN Braun

Basilit UBN Grtln

Basiltt UBN Grtln spezial

Basilit UBN Grtln verstM<!

BayhibitAM
(Gefahrenausloser. 2-Phosphonobulan
tricarbonsäure, CAS-Nr.: 37971-36-1)

BAYLANUT
(Gefahrenausloser. 1-Methoxy-2-propanol,
CAS-Nr.: 107-98-2)

28012)

2801'1

1802

2801'1

28012)

2902'1

2902'1

2902'1

2902'1

2902'1

2902'1

29022)

2902"

3265'1

3082

8

8

8

6.1

8

6.1

6.1

6.1

6.1

6.1

6.1

6.1

6.1

9

111

111

11I

111

11I

111

111

111

111

111

111

11I

111

11I

111

Anlage 2

Be2eichnung des StoffesIProduktes

Lavacell Rot K5-2 Bfl.

Lavaderm Schwarzfl.

LEVAGARD VP AC 4048 (DEEP)

LEVAPON TH flOssig
GefahrenauslO8er: A1kansulfonal,
Nalriumsalz, Fettalkoholpolyglykolether
und 2-Propanol, CAS-Nr.: 6Hl3-0)

LEVEGALDTE

LEVEGALESR
(Gefahrenausloser. A1kytarylsulfonale)

N-Methyldiisopropanolamin

Natriumdichromatlosung
(CA5-Nr. lQ586-{)1-9)

PhenoI-4-Sulf0ns3ure

- Preventol AS 2

Preventol CM
(GefahrenauslO8er: 4-Chlor-3-methylphenol,
Natriumsalz, CAS-Nr.: 15733-22-9 und
Natriumbiphenyl-2-y1oxid, CAS-Nr.: 132-27-4)

Preventol R 50
(GefahrenauslO8er: A1kytdimethylbenzyl
ammoniumchlorid, CA5-Nr.: 66391-{)1-5)

Preventol VP OC 3035

Preventol VP OC 3041

Sachtoklar

Sanilized PL-149

Silopren-Haftmitlel 3001
(Gefahrenausloser. Di-tert-buloxy
diaeetoxysilan, CAS-Nr.: 13170-23-5)

17eo"

176Q2l

2735

3287"

1803

3082

3267'1

176Q2l

22os2l

17eo"

2581

28102)

3265'1

8

8

8

8.1

8

9

8

8

6.1

111

111

111

111

11I

11I

11I

111

11I

1902 111

UN-Nr. Klasse Verpackungsgruppe

UN-Nr. Klasse Verpackungsgruppe

Bezeichnung des StoffesIProduktes

BAYSOLVEX D 2 EHPA
(GefahrenauslOser. Di-2-{ethylhexyl)
phosphorsaure, CAS-Nr.: 298-07-7

BAYSOLVEX VP AC 4050 MOOP
(GefahrenauslO8er: Mono-{2-ethylhexyl
2-ethylhexanphosphonat, CAS-Nr.: 14802-{)3-0)

BAYSTABIL KU
(GefahrenauslO8er: Phosphonobuta
tricartxmsaure)

3265'l

3265'1

8 111

111

Silopren-Vemelzer 3034
(GefahrenauslO8er: Ethyltriaeetoxysilan,
CAS-Nr.: 17681>-77-9)

Silopren-Vemetzer BO

Synprolam 35 DMBOC

Tabanol BFR

Anlage 2

Be2eichnung des StoffesIProduktes

17eo"

17eo"

17eo'I

8

8

2920'1,2) 8 + 3

2924'1, 2) 3.3 + 8

8

8

8

8

8

8

2582

17eo'I

17eo"

17eo'I

17eo" 8

17eo"

17eo"

1719

17eo" 8

17eo" 8

17eo" 8

17eo'I 8

Vemetzer ES 26

VP4517

Vemetzer MA 11

Trifloc

Vemetzer ES 24

Urgon B konz

Vemetzer BO 31

Vemetzer ES 25

Vemetzer ES 23

Vemelzer ES 21

Vemetzer BO 38

Vemetzer BO 37

Vemetzer BO 30

Überol8022

11I

111

11I

111

9

9

9

8

8

8

8

8

8

3082

3082

17eo'l

3082

17eo"

17eo"

17eo"

17eo'I

2209"

1760'1

Desmodur 44 V20

Dibucar 105
(GefahrenauslO8er: 2,2-Dibrom-2-nitroelhanol)

Dibutylphosphorsaure

Dynasytan 1411

Oynasylan ATAC

Oynasylan DAMD-T

Elastoflx 1477

DIADAVIN 42059
(GefahrenauslO8er: Fetlalkoholpolyglykolether
und Polyetherpolysiloxan)

DIADAVIN NSE
(GefahrenauslO8er: Fetlalkoholpolyglykolether)

DIADAVIN UFN
(GefahrenauslO8er: Butyldiglykol,
CAS-Nr.: 112-34-5)

Erhavtt D

2014'1"1 5.1 + 8
Glularaidehyd 50% LOsung
(CAS-Nr.: 111-3~)

HAFTVERMITTLER TNiS 50
(GefahrenauslO8er: Phthalsaurebenzyl
n-butylester)

Harter 176-{)1

HOES 3519

3265'1

3082

2586

1903

8

9

8

111

111

111

Wassersioffperoxidlosung

Waler Reducible Clear Size Goal 20 631

Levagard TTP 64
(Gefahrenausloser. Triethylphosphat,
CAS-Nr.: 7B-4Q-{)

1263'1

3082

3.3

9

lpanex 1814 8 11 Die Großpackmitlel (IBC) dürfen nur verwendet werden, wenn der Dampfdruck des
Füllgules 110 kPa bei 5O'C oder 130 kPa bei 55'C nicht Oberschrettet..
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2) Die Großpackmittel (IBC) mOssen hermetisch (dicht) verschlossen, gemaß Begriffs
bestimmung in Nr. 10.9.1 der Allgemeinen Einleitung und in den Einleitungen zu den
einzelnen Klassen, sein.

Kennzeichnungen der Großpackmittel (IBG):

') Um ein Zeribersten des Großpackmittels (IBC) unter allen Umstanden zu verhindem,
eingeschlossen bei einem Brand. ist er mit einer Druckentlastungseinrichtung zu versehen,
die Im Verhaltnis zu dem FassungsvermOgen des Großpackroittejs (IBC) steht und auch die
Art des Stoffes, der befOrdert wird, mit berOcksichtigt. Dj~iUiia.muß mit dem Stoff
vertraglich sein.

UN 31 HA1/YI. :)ID/Schütz/BAM 010214000/2056

UN 31 HA1/Y/.:)/D/SchOtziBAM 010314000/2048

UN 31HA1/Y/.:)/D/SchOtziBAM 0104/4000/1256

UN 31HA1/Y/.:)/D/Schütz/BAM 0105/160011570

UN 31HA1/Y/.:)/DISchütz/BAM 01061300011412

UN 31HA1/Y1.:)lD/Schütz/BAM 01491506211524')
UN 31HA1/Y/..')lDISchütz/BAM 01491504511519

2
)

UN 31HA1/Y1.:)/DISchütz/BAM 0155/371411732')
UN 31HA1/Y1.:)IDISchütz/BAM 015513714/1727

2
)

UN 31 HA1/Y1.:)ID/Schütz/BAM 03251247511153

UN 31 HA1/Y/..·)ID/Schütz/BAM 032612475/1350

UN 31HA1/Y1.:)ID/Schütz/BAM 03361355011720

UN 31 HA1/Y/.:)/DISchOtziBAM 033713550/1720

UN 31HA1/Y1.:)IDISchütz/BAM 03381355011461

UN 31 HA1/Y/..:)IDISchOtziBAM 0339/355011287

UN 31HA1/Y1..··)/DISchOtziBAM 0380/405611742')
UN 31HA1/Y1.:)ID/Schütz/BAM 03801405612055')

UN 31HA1/Y1.:)IDISchützJBAM 03811405611742')
UN 31 HA1/Y1.:)/D/Schütz/BAM 03811405612055')

UN 31 HA1/Y1.:)IDISchütz/BAM 03821279211043~
UN 31HA1/Y/.:)/D/SchützJBAM 03821279211225"

UN 31HA1/YL.·)ID/Schütz/BAM 03831279211043')
UN 31 HA1/YI. :)IDISchütz/BAM 03831279211225')

UN 31HA1/Y1.:)IDISchütz/BAM 0387/405611449')
UN 31 HA1/Y/.:)IDISchütz/BAM 0387/405611706')

UN 31HA1/Y1.:)/DISchOtziBAM 0388/405611449"
UN 31 HA1/YI. :)IDISchütz/BAM 0388/405611706"

ii*) Monat und Jahr der Herstellung
mit Holz-Kufenpalette

2) mit Stahl-Palette
J) mit HoIz-Rahmenpalette, Holz-Kufenpalette. Kunststoff-Rahmenpatette oder Kunststoff-Kufen

palette
mit Stahlpaiette oder Stahl-Kufenpalette
mit Holz-Kufenpalette oder Kunststoff-Kuf~npale~

"
"

Die Großpackmittel (IBC) mOssen mit einer EnUOftungsvorrichtung oder sonstigen
Einrichtung versehen sein, durch die eine EnUOftung wahrend der BefOrderung
gew3hneistet ist; sie mOssen so gestaut werden, daß sich die EnUOftungsvorrichtung
oben befindet.

5. Nebenbestimmungen

Oie in der Anlage 2 aufgeführten Stoffe/Zubereitungen sind hinsichtlich der Kriterien, nach
denen Stoffe in Großpackmitteln (IBG) nicht zugelassen sind, ihrer chemischen Verträg
lichkeit mit den Werkstoffen des Packmittelkörpers einschließlich der verwendeten Ver
schlüsse und Oichtung~n:~Wle.1tef...geforderten Behälterausrüstung von der SAM
OberprOft worden.

Hiermit wird der Verwendung von Großpackmitteln (IBC) der in der Anlage 1 aufgefOhrten
Kennzeichnungen zur Beförderung der unter Nr. 4. aufgeführten gefährtichen Güter mit
Seeschiffen - bei Einhaltung der Nebenbestimmungen unter Nr. 5. - zugestimmt.
Diese Zustimmung ersetzt frühere von der SAM erteilte Zustimmungen zur Verwendung
von Großpackmitteln (IBC) fOr die Beförderung gefährlicher GOter mit Seeschiffen.

4. 'Zulässlge gefährliChe GOter

Die Großpackmittel (IBC) mOssen die in der Aniage 2 aufgefOhrten Bestimmungen
erfüllen.

Nr. D/BAM/See/052

zur Verwendung von Großpackmitteln (IBC) bestimmter Bauart für die Beförderung
gefahnicher Güter mit Seeschiffen

2. Antragsteller

Fa. Schütz foverke GmbH & Co. KG, Antrag vom 01.07.1996, Aktenzeichen: V-TK DrW-Du

3. Zustimmung

ZUSTIMMUNG

1. Rechtsgrundlagen

§ 3 (1) der Gefahrgutverordnung See - GGVSee vom 24. Juli 1991, zuletzt geandert durch
die 1. Berichtigung zum IMDG-Code deutsch (Bundesanzeiger Nr. 42a vom 29. Februar
1996) - in Verbindung mit Abschnitt 26 der Allgemeinen Einleitung des IMDG-Code deutsch
(Bundesanzeiger Nr. 158a vom 23. August 1995).

')

Die Großpackmittel (IBG) sind mit der richtigen technischen Bezeichnung des
Gefahrgutes (proper shipping name) zu beschriften.

Wird diese Zustimmung in Anspruch genommen, so ist in der ''Verantv-lortlichen
Erklärung" nach § 8 der GGVSee auf diese Zustimmung zu verweisen oder eine
Kopie des Wortlautes beizufQgen.

Diese Zustimmung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufes erteilt.

6. Rechtsbelehrung

Gegen diese Zustimmung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch
erhoben werden. Der Widerspruch ist beim Präsidenten der Bundesanstalt fOr Material
fo!'SChung und -prQfung (BAM), 12205 Benin, Unter den Eichen 87, schriftlich oder zur
Niederschrift zu geben.

Benin, den 27. September 1996

Aniage 2

Bezeichnung des Stoffes/Produktes UN·Nr. Klasse Vernackungsgrupoe

Bärostab M 15 2922')·2) 8 + 6.1 111
(Gefahrenauslöser: Dibutylzinncarboxylate)

Barostab M 25-32 2922'1. 2) 8+6.1 111
(Gefahrenauslöser: Dibutylzinncarboxylate und
Dibutylzinnthioester)

Bärostab M 64 3082 111
(GefahrenauslOser: Dibutylzinncarboxylate und
Dibutylzinnthioester)

Baerostab M 65 2922')·2) 8 + 6.1 111
(GefahrenauslOser: Dibutylzinncarboxylate und
Dibutylzinnthioesler)

Barostab MSL 1760') 8 111
(GefahrenauslOser: Dibutylzinncarboxylate)

Bärostab MSL-M 1760') 111
(GefahrenauslOser: Dibutylzinncarboxylate)

Bärostab MSL-P 1760') 111
(Gefahrenauslöser: Dibutylzinncarboxylate)

Barostab MSL 63 1760') 8 111
(GefahrenauslOser: Dibutylzinncarboxylate und
Dibutylzinnthioester)

Barostab MSUSA 1760') 8 111
(GefahrenauslOser: Dibutylzinncarboxylate)

Barostab MSQ 2922')·2) 8 + 6.1 111
(GefahrenauslOser: Dibutylzinncarboxylate)

Barostab MSQ/N 2922')·2) 8+6.1 111
(GefahrenauslOser: Dibutylzinncarboxylate)

Baerostab MST 2922' ).2) 8+6.1 111
(GefahrenauslOser: Dibutylzinncarboxyiate)

Baerostab MSTI M 260 2922'). 2) 8+6.1 111
(Gefahrenauslöser: Dibutylzinncarboxylate)
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Baerostab OM 700 Gamma
Gefahrenauslöser: Glycerinlhioglykolate und
Nonylphenol)

2922'),2) 8 + 6.1 111
Oie Großpackmittel (IBC) sind mit der richtigen technischen Bezeichnung des
Gefahrgutes (proper shipping name) zu beschriften,

Barium-, Cadmium·, Zinkverbindungen, flOssig
(GefahrenauslOser: Bariumsalze und cadmium
verbindungen)

2810') 6.1 111 Wird diese Zustimmung in Anspruch genommen, so ist in der ''Verantwortlichen
Erklärung" nach § 8 der ~GVSeeauf diese Zustimmung zu verweisen oder eine
Kopie des Wortlautes beizufügen.

Barium-, Zinkverbindungen, flüssig
(GefahrenauslOser: Bariumsalze)

2810'J 6,1 111 Diese Zustimmung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufes erteilt.

6. Rechtsbelehrung

1)

"

Die Großpackmittel (IBC) mOssen hermetisch (dicht) verschlossen, gemaß Begriffs
bestimmung in Nr. 10.9.1 der Allgemeinen Einleitung und in den Einleitungen zu den
einzelnen Klassen, sein.

Diese Zustimmung bezieht sich auf die Präambel Nr. 9 zum Abschnitt 26 der
Allgemeinen Einleitung des IMDG-Codes. Mit dem Amendment 28-96. das
voraussichtlich am 01.01.1997 in Kraft tritt. wird in der Stoffliste für flüssige Stoffe im
Anhang 1 zum Abschnitt 26 des IMDG-Codes die UN-Nummer 2922 unter den in der
Anlage 3 aufgeführten Bedingungen aufgenommen. Durch diese Aufnahme entfällt der,
nach der Präambel Nr. 9 des Abschnitts 26 geforderte Hinweis, daß die zuständige
Behörde veranlaßt hat, daß dieser Stoff (Ilit-<ler.lJN-Nr, 2922 in den Anhang 1 des
Abschnitts 26 aufgenommen wird. .'

Gegen diese Zustimmung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch
erhoben werden. Der Widerspruch ist beim Präsidenten der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung (BAM), 12205 Bertin, Unter den Eichen 87, schriftlich oder zur
Nlederschnft zu geben.

Bertin, den 27, September 1996

Angaben nach Anhang 1 zum Abschnitt 26 des IMDG-eodes:

UN-Nr. Richtiger technischer Name
Arten von Großpackmitteln (IBC)

26,2 26.4 26,5
Metall Starr, aus Kombination

Kunststoff (31 HAI)

ZUSTIMMUNG(6)(5)(4)

Klasse

zusätzliche
Gefahre(n)

(3)(2)(1)

2922 ÄTZENDE FLÜSSIGKEIT,
GIFTIG, NAG,

8 + 6,1 ,(",5 ,(,'.5
zur Verwendung von Großpackmitteln (IBC) bestimmter Bauart für die Beförderung

gefahrticher GOter mit Seeschiffen

Besondere Vorschriften nach Anhang 1 zum Abschnitt 26:

Stoffe, die unler die Kriterien für Verpackungsgruppe I fallen, sind nicht ertaubt.

Hermetisch (dicht) verschlossen, gemaß Begriffsbestimmungen In Nr, 10.9.1 der Allgemeinen
Einleitung und in den Einleitungen zu den einzelnen Klassen.

Nur mit Zustimmung der zuständigen Behörde.

NL D/BAM/See/061

1. Rechtsgrundlagen

§ 3 (1) der Gefahrgutverordnung See - GGVSee vom 24, Juli 1991, zuletzt geandert durch
die 1, Berichtigung zum IMDG-Code deutsch (Bundesanzeiger Nr, 42a vom 29, Februar
1996) - in Verbindung mit Abschnitt 26 der Allgemeinen Einleitung des IMDG-Code deutsch
(Bundesanzeiger Nr, 168a vom 23. August 1995)_

2. Antragsteller

ZUSTIMMUNG
Fa. Dr. Wolman GmbH, Antrag vom 13,09,1996, Aktenzeichen: PM-Sz96190

3. Zustimmung

2. Antragsteller

4. ZUlässige gefähr1iche Güter

1. Rechtsgrundlagen

3. Zustimmung

Monat und Jahr der Herstellung
Monat und Jahr der letzten DichtheitsprOfung
Monat und Jahr der letzten Inspektion
mit Holz-Kufenpalette
mit Stahl-Palette
mit Holz-Kufenpalette, Kunststoff-Rahm~le~r.,J,<U1i~off-Kufenpalette
mit Stahlpalette oder Stahl-Kufenpalett~

, ..)
, ...)
;i···)

2)

3J

'J

Oie Großpackmittel (IBC) sind mit der richtigen technischen Bezeichnung des
Gefahrgutes (proper shipping name) zu beschriften.

Die Großpackmittel (IBC) müssen die in der Anlage aufgeführten Bestimmungen
erfüllen.

5. Nebenbestimmungen

UN 31HAlIYI.,·)/DIWERITIBAM 0246/3950/1986
UN 31HAlIYI..·)/D/BAM 7986 - WERIT/4000/199211 020 1/94 kg/1oo kPaI,,-)I. ..··)
UN 31HA1/Y1,,·)/D/SchotziBAM 0155/3714/1732')
UN 31 HA llYl" ·)/D/SchotziBAM 0155/371411727"
UN 31HA11Y/.")/D/SchotziBAM 0155/371412044')
UN 31HA11Y1.")ID/SchOtz/BAM 0155/3714/20392)
UN 31 HA11Y/. ")ID/SchOtz/BAM 0155/4533/1742"
UN 31 HAllY/.")IDISchOtz/BAM 0155/4533/2046')
UN 31HAlIY/, ..)/D/SlZIBAM 0198/3910/2040"
UN 31HAlIY/.")/DI SlZIBAM 0198/39221.20282)

Hiermit wird der Verwendung von Großpackmitteln (IBC) der Kennzeichnungen:

zur Beförderung der unter Nr. 4. aufgeführten gefähr1ichen Güter mit Seeschiffen - bei
Einhaltung der Nebenbestimmungen unter Nr. 5. - zugestimmt
Diese Zustimmung ersetzt frühere von der BAM erteilte Zustimmungen zur Verwendung
von Großpackmittefn (IBC) fOr die Beförderung gefähr1icher Güter mit Seeschiffen.

Die in der Anlage aufgeführten StoffelZubereitungen sind hinsichtlich der Kriterien, nach
denen Stoffe in Großpackmitteln (IBC) nicht zugelassen sind, ihrer chemischen Vertrag
lichkeit mit den Werkstoffen des Packmittelkörpers einschließlich der verwendeten Ver
schlüsse und Dichtungen sowie der geforderten Behälterausrüstung von der BAM
Oberprüft worden.

4. Zulässige gefähr1iche Güter

Monat und Jahr der Herstellung
mit Holz-Kufenpalette

;j.)

zur Beförderung der unter Nr. 4. aufgeführten gefährlichen Güter mit Seeschiffen - bei
Einhaltung der Nebenbestimmungen unter Nr. 5. - zugestimmt.
Diese Zustimmu.ng ersetzt frühere von der BAM erteilte Zustimmungen zur Verwendung
von Großpackmitteln (IBC) fOr die Beförderung gefahrticher GOter mit Seeschiffen.

Hiermit wird der Verwendung von Großpackmitteln (IBC) der Kennzeichnung(en):

UN 31HA11Y/.. ·)IO/SchotziBAM 0149/506212044"

Oie aufgeführten StoffeJZubereitungen sind hinsichtlich der Kriterien, nach denen Stoffe in
Großpackmitteln (IBC) nicht zugelassen sind. ihrer chemischen Vertraglichkeit mit den
Werkstoffen des Packmittelkörpers einschließlich der verwendeten VerschlOsse und
Dichtungen SOYIie der geforderten BehälterausrQstung von der BAM überprOft wordl

ÄTZENDE FLÜSSIGKEIT, SAUER, ORGANISCH, NAG" UN-Nr, 3265, Klasse 8,
Verpackungsgruppe 111 (Gefahrenauslöser: 2-(4-(3-(4-Chlorphenyl)-2-pyra20lin-l
yl)phenylsulfonyl)ethyldimethylammoniumformiat. CAS-Nr.: 133514-97-3 und Ameisensaure,
CAS-Nr.: 64-18-$, Produktbezeichnung: UVITEX AMS-N FLUESSIG),

§ 3 (1) der Gefahrgutverordnung See - GGVSee vom 24, Juli 1991, zuletzt geandert durch
die 1, Berichtigung zum IMDG-eode deutsch (Bundesanzeiger Nr. 42a vom 29, Februar
1996) - in Verbindung mit Abschnitt 26 der Allgemeinen Einleitung des IMDG-Code deutsch
(Bundesanzeiger Nr, 168a vom 23, August 1995),

Nr. D/BAM/See/060

zur Verwendung von Großpackmitteln (IBC) bestimmter Bauart für die Beförderung
gefährlicher Güter mit Seeschiffen

Fa, Pfersee Chemie GmbH, Antrag vom 19,09,1996, Aktenzeichen: EVM

5. Nebenbestimmungen

Die Großpackmitlel (IBC) müssen hermetisch (dicht) verschlossen sein, gemaß den
Begriffsbestimmungen in Nr. 10.9.1 der Allgemeinen Einleitung und in den
Einleitungen zu den einzelnen Klassen.

Wird diese Zustimmung in Anspruch genommen, so ist in der ''Verantwortlichen
Erklärung" nach § 8 der GGVSee auf diese Zustimmung zu verweisen oder eine
Kopie des Wortlautes beizufügen.

Diese Zustimmung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufes erteilt.
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6. Rechtsbelehrung

Gegen diese Zustimmung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch
erhoben werden. Der Widerspruch ist beim prasidenten der Bundesanstalt für Material
forschung und -prOtung (BAM). 12205 Berlin. Unter den Eichen 87. schriftlich oder zur
Niederschrift zu geben.

Berlin, den 10. Oktober 1996

Wird diese Zustimmung in Anspruch genommen, so ist in der "Verantwortlichen
Erklärung" nach § 8 der GGVSee auf diese Zustimmung zu verweisen oder eine
Kopie des Worllautes beizufügen.

Diese Zustimmung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufes erteilt.

6. Rechtsbelehrung

Gegen diese Zustimmung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch
erhoben werden. Der Widerspruch ist beim Präsidenten der Bundesanstalt fOr Material
forschung und -prOtung (BAM), 12205 Berlin, Unter den Eichen 87, schriftlich oder zur
Niederschrift zu geben.

Bezeichnung des Stoffes/Produktes UN-Nr. Klasse Verpackungsgrupoe

Berlin, den 15. Oktober 1996

Wolmanit CX-10
(Gefahrenauslöser: Bis-(N-Cyciohexyl
diazeniumdioxy)-Kupfer, CAS-Nr.: 15627-D9-5,
Kupferhydroxidcarbonat, CAS-Nr.: 12069-B9-1
und Borsäure, CAS-Nr.: 10043--35-3)

1760"

Bezeichnung des Stoffes/Produktes UN-Nr. Klasse Vernackungsarupoe

Wolsln FL25
(GefahrenauslOser: Propiconazol, CAS·Nr.:
60207-90-1 )

Wolsit KD 5
(Gefahrenauslöser: Propiconazol, CAS-Nr.:
60207-90-1 und Permethrin, CAS-Nr.:
52645-53--1)

1760"

1760"

KIERALON' MFB
(Gefahrenauslöser: Aliphatische Alkohole und
2,2-Dimethylpropan-1,3--diol,
EINECS-Nr.: 204-781-D)

PRESTOGEN'CT18oo
(Gefahrenauslöser. Salzsäure (max. 5 %),
EINECS-Nr.: 231-59-57)

3265"

3264') 8

111

111

WolsitEC 100
(Gefahrenauslöser: Propiconazol, CAS-Nr.:
60207-90-1 und Permethrin, CAS-Nr.:
52645-53--1)

1760')

1) Die Großpackmiltel (IBC) müssen hermetisch (dicht) verschlossen, gemäß Begriffs
bestimmung in Nr. 10.9.1 der Allgemeinen Einleitung und in den Einleitungen zu den
einzelnen Klassen, sein.

Die Großpacl<miltel (tBC) müssen hermetisch dicht) verschlossen, gemäß Begriffs
bestimmung in Nr. 10.9.1 der Allgemeine Aitl -und in den Einleitungen zu den
einzelnen Klassen, sein.

ZUSTIMMUNG

zur Verwendung von Großpackmilteln (IBC) bestimmter Bauarl für die Beförderung
gefährlicher Güter mit Seeschiffen

Nr. D/BAM/Seel062

1. Rechtsgrundlagen

§ 3 (1) der Gefahrgulverordnung See - GGVSee vom 24. Juli 1991, zuletzt geändert durch
die 1. Berichtigung zum IMDG-eode deutsch (Bundesanzeiger Nr. 42a vom 29. Februar
1996) - in Verbindung mit Abschnilt 26 der Allgemeinen Einleitung des IMDG-eode deutsch
(Bundesanzeiger Nr. 158a vom 23. August 1995).

2. Antragsteller

Fa. BASF AG, Antrag vom 04.10.1996, Aktenzeichen: DLVfTK - J 660;
appr121stj und appr141s~

3. Zustimmung

ZUSTIMMUNG

zur Verwendung von Großpackmitteln (IBC) bestimmter Bauart für die Beförderung
gefährlicher Güter mit Seeschiffen

Nr. D/BAM/Seel063

1. Rechtsgrundlagen

§ 3 (1) der Gefahrgulverordnung See - GGVSee vom 24. Juli 1991, zuletzt geändert durch
die 1. Berichtigung zum IMDG-Code deutsch (Bundesanzeiger Nr. 42a vom 29. Februar
1996) - in Verbindung mit Abschnilt 26 der Allgemeinen Einleitung des IMDG-Gode deutsch
(Bundesanzeiger Nr. 158a vom 23. August 1995).

2. Antragsteller

Fa. Bakelite AG, Antrag vom 02.10.1996, Aktenzeichen:

3. Zustimmung

Hiermit wird der Verwendung von Großpackmilteln (IBC) der Kennzeichnungen:

UN 31HA11Y1.")/D/SchützlBAM 01551453311742

Hiermit wird der Verwendung von Großpackmitteln (IBC) der Kennzeichnungen: ...) Monat und Jahr der Herstellung

UN 31HA11Y1.")/D/SLZ-BAM 01981392212028110471751100 kPa
UN 31HA11Y1..")/D/S-BAM 0102140001205611060175/100 kPa
UN 31HA11Y1..·)/D/S-BAM 015513714/1727/1060164/100 kPa

...) Monat und Jahr der Herstellung

zur Beförderung der unter Nr. 4. aufgeführlen gefährlichen Güter mit Seeschiffen - bei
Einhaltung der Nebenbestimmungen unter Nr. 5. - zugestimmt.
Diese Zustimmung ersetzt frOhere von der SAM erteilte Zustimmungen zur Verwendung
von Großpackmilteln (IBC) fOr die Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen.

4. Zulässige gefährliche Güler

Die in der Anlage aufgefOhrten StoffelZubereitungen sind hinsichtlich der Kriterien, nach
denen Stoffe in Großpackmilteln (IBC) nicht zugelassen sind, ihrer chemischen Verlrag
lichkeit mit den Werkstoffen des Packmitlelkörpers einschließlich der velVlendeten Ver
schlOsse und Dichtungen sowie der geforderten BehäUerausrOstung von der BAM
Oberprüft worden.

5. NebenbestImmungen

Die Großpackmiltel (IBC) massen die in der Anlage aufgefOhrlen Bestimmungen
erfüllen.

Die Großpackmittel (IBG) sind mit der richtigen technischen Bezeichnung des
Gefahrgutes (proper shipping name) zu beschriften.

zur Beförderung der unter Nr. 4. aufgeführten gefähr1ichen Güter mit Seeschiffen - bei
Einhaltung der Nebenbestimmungen unter Nr. 5. - zugestimmt.
Diese Zustimmung ersetzt frühere von der SAM erteilte Zustimmungen zur Verwendung
von Großpackmilteln (IBC) fOr die Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen.

4. Zulässige gefährliche GUter

Oie in der Anlage aufgeführten StoffelZubereitungen sind hinsichtlich der Kriterien, nach
denen Stoffe In Großpackmilteln (IBC) nicht zugelassen sind, ihrer chemischen Verlrag
lichkeit mit den Werkstoffen des Packmitlelkörpers einschließlich der verwendeten Ver
schlüsse und Dichtungen SOYIie der geforderten Behälterausrüstung von der BAM
überprüft worden.

5. Nebenbestimmungen

Die Großpackmiltel (IBC) müssen die in der Anlage aufgeführlen Bestimmungen
erfüllen.

Die Großpackmittel (IBG) sind mit der richtigen technischen Bezeichnung des
Gefahrgutes (proper shipping name) zu beschriften.

Wird diese Zustimmung in Anspruch genommen, so ist in der ''Veranl'Nortlichen
Erklärung" nach § 8 der GGVSee auf diese Zustimmung zu verweisen oder eine
Kopie des Wortlautes beizufügen.

Diese Zustimmung Vvird unter dem Vorbehalt des jederzeitlgen Widerrufes erteilt.
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6. Rechtsbelehrung 6. Rechtsbelehrung

Gegen diese Zustimmung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch
erfloben werden. Der Widerspruch ist beim Präsidenten der Bundesanstalt fUr Material
forschung und -prüfung (BAM). 12205 Berlin. Unler den Eichen 87. schriftlich oder zur
Niederschrift zu geben.

Gegen diese Zustimmung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch
erfloben werden. Der Widerspruch ist beim Präsidenten der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung (BAM). 12205 Berlin. Unter den Eichen 87. schrihlich oder zur
Niederschrift zu geben.

Beriin, den 15. Oktober 1996 Berlin, den 05. November 1996

4. Zulässige gefahrliehe Güter

..") Monat und Jahr der Herstellung
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3082

3082

3082

UN-Nr. Klasse VeroackungsgruppeBezeichnung des Stoffes/Produktes

Gefahrenauslöser: max. 50% Epoxidderivate,
und Bisphenol-A-Epichlorhydrin-Harze
wie RUETAPOX VE 4681 K.A

Gefahrenauslöser: Bisphenol-A-Epichlorhydrin
Harze und max. 50% Bisphenol-F
Epichlorhydrin-Harze. wie RUETAPOX 0166

Gefahrenauslöser: Epoxidderivate und
max. 50% Bisphenol-A-Epichlorhydrin-Harze,
wie RUETAPOX BS 1500

ZUSTIMMUNG

zur Beförderung der unter Nr. 4. aufgeführten gefährlichen Güter mit Seeschiffen - bei
Einhaltung der Nebenbestimmungen unter Nr. S. - zugestimmt.
Diese Zustimmung ersetzt frühere von der BAM erteilte Zustimmungen zur Verwendung
von Großpackmitteln (IBC) für die Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen.

zur VelWendung von GroßpackmiUeln (IBC) bestimmter Bauart für die Beförderung
gefährlicher Güter mit Seeschiffen

Die in der Anlage aufgeführten Stoffe/Zubereitungen sind hinsichtlich der Kriterien. nach
denen Stoffe in Großpackmitteln (IBC) nicht zugelassen sind, ihrer chemischen Verträg
lichkeit mit den Wer1<.stoffen.d~ackmittelkörperseinschließlich der verwendeten Ver
schlüsse und Dichtun.g.~OM€T(f8NefOrderten Behälterausrüstung von der SAM
überprüft worden.

Nr. D/BAM/See/064

3. Zustimmung

Hiermit wird der Verwendung von Großpackmitteln (IBC) der Kennzeichnungen:

UN 13H3/YI..")/D/BAM 7654/2000/1000

2. Antragsteller

Fa. BASF AG. Antrag vom 30.05.1996, Aktenzeichen: DLVfTK - J 660; apprll1s~

1. Rechtsarundlagen

§ 3 (1) der Gefahrgulverordnung See - GGVSee vom 24. August 1995 (Bundesgesetzblah.
Teil I vom 29. August 1995). zuletzt geändert durch die 1. Berichtigung zum IMDG-Code
deutsch vom 22. Dezember 1995 (Bundesanzeiger Nr. 42a vom 29. Februar 1996) - in
Verbindung mit Abschnitt 26 der Allgemeinen Einleitung des IMDG-Code deutsch vom
18. Juli 1995 (Bundesanzeiger Nr. 158a vom 23. August 1995).

5. Nebenbestimmungen

Diese Zustimmung bezieht sich auf die Präambel Nr. 9 zum Abschnitt 26 der
Allgemeinen Einleitung zum IMDG-Code. Die BAM als zuständige Behörde hat
veranlaßt, daß der Stoff mit der UN-Nr. 2802 in den Anhang 2 des Abschnitts 26
aufgenommen wird.

Die GroßpackmiUel (IBC) müssen die i.n der Anlage aufgeführten Bestimmungen
erfüllen.

Die Großpackmittel (IBe) sind mit der richtigen technischen Bezeichnung des
Gefahrgutes (proper shipping name) zu beschriften.

Wird diese Zustimmung in Anspruch genommen, so ist in der "Verantwortlichen
Erklärung" nach § 8 der GGV5ee auf diese Zustimmung zu verweisen oder eine
Kopie des Wortlautes beizufügen.

Diese Zustimmung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufes erteilt.
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ZUSTIMMUNG

zur Verwendung von Großpackmitteln (IBC) bestimmter Bauart für die Beförderung
gefährtieher Güter mit Seeschiffen

ZUSTIMMUNG

zur Verwendung von Großpackmitteln (IBC) bestimmter Bauart für die Beförderung
gefährlicher Güter mit Seeschiffen

Nr. D/BAM/See/065 Nr. D/BAM/See/065 1. Neufassung

1. Rechtsgrundlagen

§ 3 (1) der Gefahrgutverordnung See - GGVSee vom 24. August 1995 (Bundesgesetzblatt,
Teil I vom 29. August 1995), zuletz1 geandert durch die 1. Berichtigung zum IMDG-Code
deutsch vom 22. Dezember 1995 (Bundesanzeiger Nr. 42a vom 29. Februar 1996) - in
Verbindung mit Abschnitt 26 der Allgemeinen Einleitung des IMOG-Code deutsch vom
18. Juli 1995 (Bundesanzeiger Nr. 15Ba vom 23. August 1995).

2. Antragsteller

Fa. Dr. Th. Böhme KG, Chem. Fabrik GmbH & Co., Antrag vom 15.11.1996

3. Zustimmung

Hiermit wird der Verwendung von Großpackmilteln (lBe) der Kennzeichnungen:

UN 31HA1/Y/.")IDISchützlBAM 014915062/1524')
UN 31 HA1/YI. ")IDISchütz/BAM 0149/5045/151 g2)

1. Rechtsgrundlagen

§ 3 (1) der Gefahrgutverordnung See - GGVSee vom 24. August 1995 (Bundesgesetzblatt,
Teil I vom 29. August 1995), zuletz1 geandert durch die 1. Berichtigung zum IMDG-Code
deutsch vom 22. Dezember 1995 (Bundesanzeiger Nr. 42a vom 29. Februar 1996)-1n
Verbindung mit Abschnitt 26 der Allgemeinen Einleitung des IMDG-Gode deutsch vom
18. Juli 1995 (Bundesanzeiger Nr. 15Ba vom 23. August 1995).

2. Antragsteller

Fa. Dr. Th. Böhme KG, Chem. Fabrtk GmbH & Co., Antrag vom 20.11.1996

3. Zustimmung

Hiermit wird der Verwendung von Großpackmitteln (IBC) der Kennzeichnungen:

UN 31 HA1/Y1..·)/D/Schütz/BAM 0149/506211524')
UN 31HA1/Y1.")/D/Schütz/BAM 014915045/15192)

;j.)

2)

Monat und Jahr der Herstellung
mit Holz-Kufenpalette
mit Stahl-Palette

;;.)

2)

Monat und Jahr der Herstellung
mit Holz-Kufenpalette
mit Stahl-Palette

zur Beförderung der unter Nr. 4. aufgeführten gefährtiehen Güter mit Seeschiffen - bei
Einhaltung der Nebenbestimmungen unter Nr. 5. - zugestimmt.
Diese Zustimmung ersetzt frühere von der SAM erteilte Zustimmungen zur Verwendung
von Großpackmitteln (IBC) fOr die Beförderung gefahrticher Güter mit Seeschiffen.

4. ZUlässige gefährliche Güter

Die aufgeführte Zubereitung ist hinsichtlich der Kriterien, nach denen Stoffe in
Großpackmitteln (iBC) nicht zugelassen sind, ihrer chemischen Vertraglichkeit mit den
Werkstoffen des Packmittelk6rpers einschließlich der verwendeten VerschlOsse und
Dichtungen sowie der geforderten Behälterausrüstung von der BAM Oberprüft wordery

UMWELTGEFÄHRDENDER STOFF, FLÜSSIG, NAG.. Produktbezeichnung:
Solpon 4488-BA, Gefahrenauslösec Alkylpolyglykoiether, UN-Nr. 3082, Klasse 9,
Verpackungsgruppe 111

5. Nebenbestimmungen

Die Großpackmittel (IBC) sind mit der richtigen technischen Bezeichnung des
Gefahrgutes (proper shipping name) zu beschriften.

Wird diese Zustimmung in Anspruch genommen, so ist in der "VerantvoJOrtlichen
Erklärung" nach § 8 der GGVSee auf diese Zustimmung zu verweisen oder eine
Kopie des Wortlautes beizufOgen.

Diese Zustimmung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufes erteilt.

6. Rechtsbelehrung

Gegen diese Zustimmung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch
erhoben -werden. Der Widerspruch iSt beim Präsidenten der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung (BAM), 12205 Bertin, Unter den Eichen 87, schriftlich oder zur
Niederschrift zu geben. .

Bertin, '~en 15. November 1996

zur Beförderung der unter Nr. 4. aufgeführten gefährlichen Güter mit Seeschiffen - bei
Einhaltung der Nebenbestimmungen unter Nr. 5. - zugestimmt.
Diese Zustimmung ersetzt frühere von der BAM erteilte Zustimmungen zur Verwendung
von Großpackmitteln (iBC) für die Beförderung gefahrlieher Güter mit Seeschiffen.

4. ZUlässige gefährliche Güter

Die aufgeführte Zubereitung ist hinsichtlich der Kriterien, nach denen St?ffe i~ .
Großpackmitteln (IBC) nicht zugelassen sind, ihrer chemischen Vertraghch~eltmit den
Werkstoffen des Packmittelkörpers einschiießlich der verwendeten Verschlusse urld'
Dichtungen sowie der geforderten Behalterausrüstung von der BAM überprüft wor~~n.

UMWELTGEFÄHRDENDER STOFF, FLÜSSIG, NAG.. Produktbezeichnung:
Solpon 4488-BA, Gefahrenauslöser: Alkylpolyglykolether, UN-Nr. 3082, Klasse 9,
Verpackungsgruppe 111

UMWELTGEFÄHRDENDER STOFF, FLÜSSIG, NAG., Produktbezeichnung:
Synthapal SN konz., Gefahrenaustöser: Di-n-butylphthaiat, CAS-Nr.: 84-74-2,
UN-Nr. 3082, Klasse 9, Verpackungsgruppe 111

5. Nebenbestimmungen

Die Großpackmittel (IBC) sind mit der richtigen technischen Bezeichnung des
Gefahrgutes (proper shipping name) zu beschriften.

Wird diese Zustimmung in Anspruch genommen, so ist in der 'Verantwortlichen
Erklärung" nach § 8 der GGVSee auf diese Zustimmung ~u verweisen oder eine
Kopie des Wortlautes beizufügen.

Diese Zustimmung wird un~~r dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufes erteilt.

Mit dieser 1. Neufassung der Zustimmung Nr. D/BAMISeel065 vom 25. November
1996 wird die Zustimmung.Nr. D/BAMISeel065 vom 15. November 1996 Wlderrufen.

6. Rechtsbelehrung

Gegen diese Zustimmung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widersp':Uch
erhoben 'Alerden. Der Widerspruch ist bt!im Präsidenten der Bundesanstalt für Matenal
forschung und -prüfung (BAM), 12205 Bertin, Unter den Eichen 87, schriftlich oder zur
Niederschrift zu geben.

Bertin, den 25. November 1996
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ZUSTIMMUNG

zur Verwendung von Großpackmitleln (IBC) bestimmter Bauart fOr die Beförderung
gefährlicher Goter mrt Seeschiffen

Nr. D/BAM/See/066

1. Rechtsgrundlagen

§ 3 (1) der Gefahrgutverordnung see - GGvsee vom 24. August 1995 (Bundesgesetzblatt.
Teil I vom 29. August 1995), zuletzt geandert durch die 1. Berichti9ung zum IMDG-Code
deutsch vom 22. Dezember 1995 (Bundesanzeiger Nr. 42a vom 29. Februar 1996) - in
Verbindung mrt Abschnitl26 der Allgemeinen Einlertun9 des IMDG-Code deutsch vom
18. Juli 1995 (Bundesanzeiger Nr. 158a vom 23. August 1995).

2. Antragsteller

Fa. Zschimmer& Schwarz GmbH & Co., Antrag vom 15.11.1996

3. Zustimmung

Hiermrt wird der Verwendung von Gmßpackmitleln (IBC) der Kennzeichnung:

UN 31HA1N1..·)lD/SchotzlBAM 0155145331174211060 U71 kg/100 kPa

.. ') Monat und Jahr der Herstellung

zur Beförderung der unter Nr. 4. aufgefOhrten gefährlichen Goter mit Seeschiffen - bei
Einhaltung der Nebenbestimmungen unter Nr. 5. - zugestimmt.
Diese Zustimmung ersetzt frOhere von der SAM erteilte Zustimmungen zur Verwendung
von Großpackmitleln (IBC) fOr die Beförderung gefährlicher Goter mrt Seeschiffen.

4. Zulässige gefährtiche GUter

Die aufgefOhrten StoffelZubereitungen sind hinsichtlich der Kriterien, nach denen Stoffe in
Gmßpackmitleln (IBC) nicht zugelassen sind, ihrer chemischen Verträglichkeit mit den
Werkstoffen des Packmittelkörpers einschließlich der verwendeten Verschlüsse und
Dichtungen sowie der geforderten BeMlterausrOstung von der SAM OberprOft v.orden.

ATZENDE FLÜSSIGKEIT, SAUER, ORGANISCH, NAG., UN-Nr. 3265, Klasse)'
kungsgruppe 11, Gefahrenauslöser. max. 50% Glularaldehyd und 0,5% Methanol'

: 5. Nebenbestimmungen

Die Gmßpackmitlel (IBC) müssen hennetisch (dicht) verschlossen, gemäß Begriffs.
bestimmung in Nr. 10.9.1 der Allgemeinen Einleitung und in den Einleitungen zu den
einzelnen Klassen, sein.

Die Gmßpackmitlel (IBC) sind mit der richtigen technischen Bezeichnung des
Gefahrgutes (proper shipping name) zu beschriften.

Wird diese Zustimmung in Anspruch genommen, so ist in der 'Verantwortlichen
Ertdärung' nach § 8 der GGvsee auf diese Zustimmung zu verweisen oder eine
Kopie des Wortlautes beizufOgen.

Diese Zustimmung wird unter dem Vorbehalt des jederzeiligen Widerrufes erteilt.

6. Rechtsbelehrung

Gegen diese Zustimmung kann inn9(halb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch
erhoben werden. Der Widerspruch ist beim Präsidenten der Bundesanstalt fOr Material
forschung und~ng (SAM), 12405 Bertin, Unter den Eichen 87, schriftlich oder zur
Niederschrift zu geben.

Bertin, l!l!n 04. Dezember 1996
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ZUSTIMMUNG

zur Verwendung von Gmßpackmitleln (IBC) bestimmter Bauart fOr die Beförderung
gefährlicher Goter mrt Seeschiffen

Nr. D/BAMlSee/067

1. Rechtsgrundlagen

§ 3 (1) der Gefahrgutvemrdnung see - GGvsee vom 24. August 1995 (Bundesgesetzblatt,
Teil I vom 29. August 1995), zuletzt geändert durch die 1. Berichtigung zum IMDG-Code
deutsch vom 22. Dezember 1995 (Bundesanzeiger Nr. 42a vom 29. Februar 1996) - in
Verbindung mit Abschnitt 26 der Allgemeinen Einlertung des IMDG-Code deutsch vom
18. Juli 1995 (Bundesanzeiger Nr. 158a vom 23. August 1995).

2. Antragsteller

Fa. AI<cros Chemicals GmbH & Co. KG, Antrag vom 09.12.1996, Aktenzeichen: M.P.

3. Zustimmung

Hiermit wird der Verwendung von Gmßpackmitleln (IBC) der Kennzeichnung(en):

UN 31HA1NI..·)IDIMIBAM 0283143OO12055lbl10501c1df100 kPa

.:) Monat und Jahr der Herstellung
b Eigenmasse der Bauartausführungsvariante
c Monat und Jahr der letzten DichtheitsprOfung
d Monat und Jahr der letzten Inspektion

zur Beförderung der unter Nr. 4. aufgeführten gefährlichen Goter mrt Seeschiffen - bei
Einhanung der Nebenbestimmungen unter Nr. 5. - zugestimmt.
Diese Zustimmung ersetzt frOhere von der SAM erteine Zustimmungen zur Verwendung
von Großpackmitleln (IBC) fOr die Beförderung gefährlicher Goter mit Seeschiffen.

4, ZUlässige gefährliche GOter

Die aufgefOhrten StoffelZuberertungen sind hinsichtlich der Kriterien, nach denen StoffaJl>
Großpackmilleln (IBC) nicht zugelassen sind, ihrer chemischen Verträglichkert mrt d~
Werkstoffen des PackmillelkOrpers einschließlich der verwendeien Verschlüsse und,<
Dichtungen sowie der geforderten BehaiterausrOstung von der SAM überp<Of! wor/Ilin.

ATZENDE FLÜSSIGKEIT, NAG., Klasse 8, UN-Nr. 1760, Verpackungsgruppe 11
(Gefahrenauslöser. Di-n-butylzinnmethylmaleat (über 50 Masse-%), CAS-Nr. 15546-11-9,
Pmduktlbezeichnung: TInstab BM 270)

5. Nebenbestimmungen

Die Großpackmittel (IBC) müssen hermetisch (dicht) verschlossen, gemäß.Begriffs.
bestimmung in Nr. 10.9.1 der Allgemeinen Einlertung und in den Einlertungen zu den
einzelnen Klassen, sein.

Die Großpackmittel (IBC) slnd mrt der richtigen technischen Bezeichnung des
Gefahrgutes (proper shipping name) zu beschriften.

Wird diese Zustimmung in Anspruch genommen, so ist in der "Verantwortlichen
Ertdärung' nach § 8 der GGvsee auf diese Zustimmung zu verweisen oder eine
Kopie des Wortlautes beizufOgen.

Diese Zustimmung wird unter dem Vorbehalt des jederzeiligen Widerrufes erteilt

6. Rechtsbelehrung

Gegen diese Zustimmung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch
erhoben werden. Der Widerspruch ist beim Präsidenten der Bundesanstan fOr Material
forschung und~ng (BAM), 12205 Bertin, Unter den Eichen 87, schriftlich oder zur
Niederschrift zu geben.

Berlin, den 20. Dezember 1996



ZUSTIMMUNG

zur VelWendung von Großpackmitlein (IBC) bestimmter Bauart fOr die Beförderung
gefährlicher Goter mrt Seeschiffen

Nr. D/BAM/See/068

1. Rechtsgrundlagen

§ 3 (1) der Gefahrgutverordnung See - GGV5ee vom 24. August 1995 (Bundesgesetzblatt,
Teil I vom 29. August 1995), zuletzt geandert durch die 1. Berichtigung zum IMDG-Code
deutsch vom 22. Dezember 1995 (Bundesanzeiger Nr. 428 vom 29. Februar 1996) - in
Verbindung mrt Abschnitl26 der Allgemeinen Einlertung des IMDG-Code deutsch vom
16. Juli 1995 (Bundesanzeiger Nr. 156a vom 23. August 1995).

2. Antragsteller

Fa. BASF AG, Antrag vom 11.12.1996, A1denzeichen: DLVfTK- J 660, appr16Jsrj

3. Zustimmung

Hiermit wird der VelWendung von Großpackmitleln (IBC) der Kennzeichnungen:

UN 31HA1/Y1..")ID/SLZ-BAM 0196139221202611047n5I1OO kPa
UN 31HAlIYI..")ID/8-BAM 01 02140001205611 O6On5l1 00 kPa
UN 31HA1/Y/''')ID/S-BAM 01551371411727/1060/64/100 kPa

...) Monat und Jahr der Herstellung

zur Beförderung der unter Nr. 4. aufgeführten gefährlichen Goter mit Seeschiffen - bei
Einhaltung der Nebenbestimmungen unter Nr. 5. - zugestimmt.
Diese Zustimmung ersetzt frOhere von der SAM erteilte Zustimmungen zur Verwendung
von Großpackmitleln (IBC) für die Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen.

4. Zulässige gefährliche GOter

Die in der Anlage aufgefOhrten StoffeJZubereilungen sind hinsichUich der Kri\e~en; nach
denen stoffe in Großpackmitlein (IBC) nicht zugelassen sind, ihrer chernisctleSP"hV
Iichkert mrt den Werkstoffen des Packmitlelkörpefs einschließlich derve~e '" ~.
schlosse und Dichtungen sowie der geforderten Behalterausrüstung von der; _ '•.•
Oberprüft v.oolen.

5. NebenbestJmmungen

Die Großpackmitlel (IBC) müssen die in der Anlage aufgeführten Bestimmungen
erfüllen.

Die Großpackmitlel (IBC) sind mit der richtigen technischen Bezeichnung des
Gefahrgutes (proper,shipping name) zu beschriften.

Wird diese ZUstimmung in Anspruch genommen, so ist in der "Verantwortlichen
Ertdärung" nach § 6 der GGvSee auf diese Zustimmung zu verweisen oder eine
Kopie des Wortlautes beizufügen.

Diese Zustimmung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufes erteilt.

6. Rechtsbelehrung

Gegen diese Zustimmung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch
erthoben werden. Der Widerspruch ist beim Präsidenten der Bundesanstalt fOr Material
forschung und l'rOfung (BAM), 12205 Bertin, Unter den Eichen 67, schriftiich oder zur
Niederschrift zu geben.

Bertin, den 02. Januar 1997

Zulassungsscheine für das Baumuster eines

Tankcontainers (TC)

1. Neufassung

ZULASSUNGSSCHEIN
für das Baumuster eines Tankcontainers

mit der Zulassungsnummer
D/53361fTC

1. Rechtsarundlaaen

nationaler Straßenverkehr nach der Verordnung über die innerstaatliche und
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen {Gefahrgutverordnung
Straße - GGVSI in der Fassung vom 16,07,1995 IBGBI. I. S. 10251
• insbesondere § 6 und Anhang 8.1 b -,

nationaler Schienenverkehr nach der Verordnung über die innerstaatliche 'und
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn· GGVE) in der Fassung vom 15.12.1995
18G61. I, S. 16521
- insbesondere § 6 und Anhang X -•

internationaler Straßenverkehr nach der Verordnung über die innerstaatliche und
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen (Gefahrgutverordnung
Straße - GGVSI in der Fassung vom 16.07.1995 (BGBI. I, 5, 10251
- insbesondere § § 1, 6 und Anhang 8.1 b des AOR .,

internationaler Schienenverkehr nach der Verordnung über die innerstaatliche und
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVEI in der Fassung vom 15.12.1995
18G61. I, S, 16521
- insbesondere § § 1, 6 und Anhang X des RIO -,

Gesetz zu dem Übereinkommen vom 02.12.1972 über sichere Container -CSC- vom
10.02.1976 (BGBi. 11. S, 2531 in der Belomntrnachung der Neufassung vom 02.06.1965
16GBI. 11, S. 1009)

2. Antragsteller

Neue Apparatebau Goslar GmbH, 0-38640 Goslar

3. Hersteller

Neue Apparatebau Goslar GmbH, 0-38640 Goslar
vormals Bleiwerk Goslar GmbH & Co. KG, 0-38640 Goslar ITankcontainerlZusammenbaul
Sperling GmbH & Co. Behälter- und Apparatebau KG, 0-27749 Oelmenhorst (Tank)

4. Baumusterorüfung

Prüfbericht des Germanischen Uoyds vom 21.02.1986, FC 2853/01 sowie Zertifikat der
wiederkehrenden Prüfung vom 31.10.1996. No.: 72 936 HA bis 72 938 HA

5. Tankcontainerdaten

. Typenbezeichnung des Herstellers/Antragstellers: BG 14 - 16

Bezeichnung des StoffeslProduktes

Indigo rein BASF Teig 20% A
(Gefahrenausiöser: Natriumhydroxid,
max.5%)

Indigo Lösung BASF 20%
(Gefahrenausiöser: Natriumhydroxid,
max.5%)

UN-Nr. KJasse Veroac!<Ungsoruooe

2601') 6 111

2601') 6 111

- ISO-Bezeichnung: 1C
- IMO-Tanktyp: --
- Länge: 6058 mm, Breite: 2438 mm, Höhe: 2438 mm
• Tankvolumen ca. 9680 I
• zu!. Gesamtgewicht: 15000 kg
- Eigengewicht ca. 5100 kg ..
• rnax, Betriebsdruck (GGVS/GGVE/ADR/RIDI: 2.6 bar (Uberdruckl
- max. Betriebsdruck (GGVSee/IMOG-Code): -- bar (Überdruck)
- Prüfdruck: 4,0 bar (Überdruck)
- Berechnungsdruck: 4,0 bar (Überdruckl
- Tankwerkstoff:1A571 nach DIN 17440,bzw. DIN 17441
- Tankwanddicke (min): 4,0 mm (Mantel)
- gleichwertige Wanddicke in Baustahl: -- mm
- Dichtungswerkstoff: Itö
- Tankinnenauskleidung: --
- Öffnungen unterhalb des Flüssigk.eitsspiegels: nein
- Art der Bodenöffnung: C
- Wärmeisolierung: ja
- Sonnenschutz: nein
- Heizung: ja, elektrisch

- Zeichnungen des Herstellers/Antragstellers

65-16905.00f
94-2-7730-03
65-2-6905.11 b

vom 06.01.1994 (Zusammenstellung)
vom 06,01.1994 IUmbau auf E + H Sondel
vom 16.12.1994 (Kesselschilderl

'I Die Großpackmitlei (IBC) müssen hermelisch (dicht) verschlossen, ~aa.~"
bestimmung in Nr. 10.9,1 der Allgemeinen Einleitung und in den EinleliunQe/J,fti~;.
einzelnen Klassen, sein.

6. Zulassung des Baumusters

Es wird bescheinigt, daß das nach dem in 4. genannten Prüfbericht einschließlich
zugehonger Unterlagen gefertIgte Baumuster emes Tankcontamers (TC) für dIe
Beförderung der Im Anhang zu dieser Zulassung aufgeführten Stoffe geeignet Ist und da.ß
die Vorschriften an den Bau, die Ausrüstung, Prüfung und Kennzeichnung der/des
GGVS/GGVE/ADR/RID/CSC erfüllt sind,
Die im Anhang genannten Auflagen sind zu beachten.
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7. Nebenbestimmungen

7.1 Jeder nach dieser Baumusterzulassung hergestellte Tankcontainer ist erstmalig vor
Inbetriebnahme und dann wiederkehrend alle 2 1/2 Jahre den nach den unter 1.
genannten Rechtsvorschriften vorgeschriebenen Prüfungen zu unterziehen.

1. Neufassung

ZULASSUNGSSCHEIN
für das Baumuster eines Tankcontainers

mit der Zulassungsnummer
0/70 388rrC

Die Fristen für die innere Besichtigung betragen: 2 1/2 Jahre

7.2 Die Tankcontainer sind nach den mit dem Prüfvermerk versehenen Unterlagen
herzustellen. Sie dürfen für den Verwendungszweck nach dieser Baumusterzulassung
nur benutzt werden, wenn der für die Prüfung zuständige Sachverständige bescheinigt
hat daß die Tankcontainer und ihre Ausrüstung dieser Zulassung entsprechen bzw.
daß die vorgeschriebenen Prüfungen den Vorschriften entsprechende Ergebnisse
erbracht haben.

1. Rechtsgrundlagen

nationaler Straßenverkehr nach der Verordnung über die innerstaatliche und
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen (Gefahrgutverordnung
Straße - GGVS) in der Fassung vom 18.07.1995 (BGBI. I, S. 10251
· insbesondere § 6 und Anhang B.1 b .,

7.3 Jeder Tank ist mit dem in 5. aufgeführten Tankschild zu versehen. Darüber hinaus ist
jeder Tankcontainer mit den übrigen Angaben nach den unter 1. genannten
Rechtsvorschriften und gut sichtbar an beiden Längsseiten in Höhe der Mittellinie mit
der Zulassungsnummer

nationaler Schienenverkehr nach der Verordnung über die innerstaatliche und
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) in der Fassung vom 15.12.1995
(BGBI. I, S. 18521
- insbesondere § 6 und Anhang X -,

0/53361 rrc

zu kennzeichnen.

Die Schrifthöhe muß mindestens 50 mm betragen. Über dieser Zulassungsnummer sind
in gleicher Schrifthöhe die Buchstaben B A Manzubringen.

7.4 Die höchstzulässige Dichte der zu befördernden Stoffe beträgt: 1.28 kg/J.

7.5 Oie Inbetriebnahme der Heizung bzw. das Einfüllen von Stoffen mit höheren
Temperaturen ist nur gestattet, wenn die Verträglichkeit des Füllgutes mit den Tank
und Ausrüstungswerkstoffen nach TRTe 007 gewährleistet ist.

7.6 Entfällt

7.7 Die Stoffe mit einem Flammpunkt bis 55 oe sind zur Beförderung im nationalen
Schienen- und Straßenverkehr IGGVE/GGVS) nicht zugelassen.

7.8 Entfällt

internationaler Straßenverkehr nach der Verordnung über die innerstaatliche und
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen fGefahrgutverordnung
Straße - GGVS) in der Fassung vom 18.07.1995 (8GBI. I, S. 10251
· insbesondere § § 1, 6 und Anhang B.1 b des AOR -,

internationaler Schienenverkehr nach der Verordnung über die innerstaatliche und
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) in der Fassung vom 15.12.1995
(BGBI. I, S. 18521
· insbesondere § § 1, 6 und Anhang X des RIO -,

Seeverkehr nach der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See - GGVSee) in der Fassung vom 24.08.1995
(BG81. I, S. 1078)
- insbesondere IMDG-Code -,

Gesetz zu dem Übereinkommen vom 02.12.1972 über sichere Container ·CSC- vom
10.02.1976 (BGBI. 11, S. 253) in der Bekanntmachung der Neufassung vom 02.08.1985
IBGB!. 11, S. 10091

7.9 Entfällt

7.10 Jeder Auf- und Abbau der Ausrüstungsteile ist von einem Sachkundigen oder
Sachverständigen zu prüfen und aufzuzeichnen.

2. Antragsteller

HOYER GmbH, 0-20537 Hamburg

7.11 Für alle nach dieser Baumusterzulassung zur Herstellung von Tanks bestimmten BleQ'f.\~

müssen Abnahmezeugnisse nach EN 10204-3.1 vorliegen. Die Werte für
Zugfestigkeit (Rml. Streckgrenze (Rol und Bruchdehnung lAI dürfen dabei die am
Baumuster festgelegten Mindestwerte nicht unterschreiten.

3. Hersteller

WEW Westerwälder Eisenwerk GmbH, 0-47586 Weitefeld
vormals Westerwälder Eisenwerk Gerhard GmbH, 0-5241 Weitefeld

7.12 Abdrucke der Bescheinigung nach 7.1 sind der SAM innerhalb eines Jahres
einzureichen. Über Reparaturen an den nach dieser Zulassung gefertigten
Tankcontainern sind Aufzeichnungen zu führen und mindestens 10 Jahre
aufzubewahren.

8. Geltungsdauer

4. Baumusterorüfung

Prüfbericht des Germanischen L10yds vom 09.08.1986, FC 2861/01 sowie Zertifikat der
wiederkehrenden Prüfung des Bureau Veritas vom 16.07.1996, AVS/4.9.615. 107/055
BME

Diese 1. Neufassung der Zulassung ersetzt den Zulassungsschein 0/53 361fTC - 2.
Änderung vom 08.04.1994 und wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufes
erteilt. Sie gilt längstens bis zum 21.04.2006.

5. Tankcontainerdaten

~ Typenbezeichnung des Herstellers/Antragstellers: 2086 ZEBihd 4.0/2300/23

9. Festlegung der Kennzeichnung nach ese

12200 Berlin, den 10. Dezember 1996
BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG

Zulassungs-Nr.: D-BAM-185/361 186
Hersteller-Identifizierungskennzeichen: BG 14-16
(ergänzt durch Herstell-Nr.)

· ISO·Sezeichnung: 1CC
- IMO-Tanktyp: 1
- Länge: 6058 mm, Breite: 2438 mm, Höhe: 2591 mm
- Tankvolumen ca. 23000 I
• zul. Gesamtgewicht: 30480 kg
- Eigengewicht ca. 4250 kg
- max. Betriebsdruck (GGVS/GGVE/AOR/RIO): 3,0 bar (Überdruck)
- max. Setriebsdruck (GGVSee/IMDG~eode):2,66 bar (Überdruck)
- Prüfdruck: 4,0 bar (Überdruck)
- Berechnungsdruck: 4,0 bar (Überdruck)
- Tankwerkstoff: Z6 CNOT 17.12 (1.4571 nach OiN 17441)
- Tankwanddicke (min): 5,0 mm (Mantel)
• gleichwertige Wanddicke in Baustahl: 6,35 mm
- Dichtungswerkstoff: PTFE
- Tankinnenauskleidung: --
- Öffnungen unterhalb des Flüssigkeitsspiegels: ja
- Art der Bodenöffnung: B
· Wärmeisolierung: ja
- Sonnenschutz: nein
- Heizung: ja, Dampf

E. Reeck

Projektgruppe 111. 2
Genehmigung
von Transporttanks
Im Auftrag

Dipl.-Ing. A. Ulrich

Fachgruppe 111.2
Gefahrguttanks und
Unfallmechanik
Im~trag

G-.-~

- Zeichnunaen des Herstellers/AntragstellersAnhang zur
1. Neufassung zum

Zulassungsschein
für das Baumuster eines Tankcontainers

mit der Zulassungsnummer
0/53361rrC

CE-973-' a
CE-973-3a
CE-973-4.1 c
CE-973-4.2a
CE-973-7.1

vom 30.05.1986 (IMO '-Tankcontainer)
vom 30.05.1986 (Tank und Dampfheizung)
vom 28.07.1986 (Mannloch, Scheitelanschluß und Haube)
v~m 30.05.1986 lUntenentleerung und Ventilkammer)
vom 27.03.1986 ITankschildl

Stoffbezeichnung

2912 Radioaktive Stoffe mit geringer
spezifischer Aktivität ILSA-IIl, n.a.g.
(flüssige Stoffe mit gleichmäßig verteilter
Aktivität von nicht mehr als 106 A 2 /g)

RIO/AOR
G3\iSaM
KW;e-

Z&

7 Blan 6

Auflagen/
Bemerkungen

6. Zulassuna des Baumusters

Es wird bescheinigt, daß das nach dem in 4. genannten Prüfbericht einschließlich
zugehöriger Unterlagen gefertigte Baumuster eines Tankcontainers (TC) für die
Beförderung der Stoffe, die nach dem Anhang einem TC mit den Daten dieser Zulassung
zugeordnet sind, geeignet ist und daß insoweit die Vorschriften an den Bau, die
Ausrüstung, Prüfung und Kennzeichnung der/des GGVS/GGVE/ADR/RIO/GGVSee/CSC
erfüllt sind.
Oie im Anhang genannten Auflagen sind zu beachten.
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7. Nebenbestimmungen
Spalte Bezeichnung

zulässige Werte
und Symbole

7.1

7.2

Jeder nach dieser Baumusterzulassung hergestellte Tankcontainer ist erstmalig vor
Inbetriebnahme und dann wiederkehrend alle 2 1/2 Jahre den nach den unter 1.
genannten Rechtsvorschriften vorgeschriebenen Prüfungen zu unterziehen.

Die Fristen für die innere Besichtigung betragen: 2 1/2 Jahre

Die Tankcontainer sind nach den mit dem Prüfvermerk versehenen Unterlagen
herzustellen. Sie dürfen für den Verwendungszweck nach dieser Baumusterzulassung
nur benutzt werden. wenn der für die Prüfung zuständige Sachverständige bescheinigt
hat, daß die Tankcontainer und ihre Ausrüstung dieser Zulassung entsprechen bzw.
daß die vorgeschriebenen Prüfungen den Vorschriften entsprechende Ergebnisse
erbracht haben.

9
10
11
12
13
14
14
15
15
16

Teil 1-3 (allgemeine StoHangabenl - gelbe Seiten 
Dichte (kg/ll .

Teilll-4 ILandverkehrl . rosa Seiten 
Berechnungsuberdruck (bar)
Prüfüberdruck (bar)
Betriebsüberdruck (bar)
Typ der Sicherheitseinrichtung " " " " .....•..
BodenöHnung " .. "
Lühungseinrichtung (GGVE/GGVS) "
Lüftungseinrichtung (RID/AOR) .
Entspannungseinrichtung (GGVE/GGVS)
Entspannungseinrichtung (RIO/AOR)
Sonderanforderungen sind einzuhalten

5 1.43

54,0 oder G
:5 4.0 oder G
s:: 3.0 oder G
N
A oder B
V oder FT oder NA
V oder FT oder NA
R
R oder FT

Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
+
+
Entfällt
Entfällt
+
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt

lader 2
:5 4,0
N
A oder B
5 6.35 oder MW
V oder FT oder NA

. 5/6 J.
2,5/3 J.

. . .. 5/6 J.
2,5/3 J.

5/6 J.
2,5/3 J.

.. 5/6 J.
2,5/3 J.

Selten 
Bewertungl Auflage unleg. Stahl
Bewertung I Auflage unleg. Stahl
Bewertungl Auflage CrNi-Stahl
Bewertungl Auflage CrNi-Stahl ..
Bewertungl Auflage CrNiMo-Stahl
Bewertungl Auflage CrNiMo-Stahl
Bewertungl Auflage Aluminium
Bewertungl Auflage Aluminium
PTFE
FKM
NBR .
NR
IIR
EPOM
CSM
PE
PP .
PVC , ..
PVDF

Teil 11-6 fVerträglichkeitsbewertung!

Teil 11-5 (Seeverkehrl -blaue Seiten -
IMO Tank-Typ , .
PrufUberdruck (bar)
Typ der Sicherheitseinrichtung .......•.•....
Bodenöffnung .. " .. " " ..
Mindestwanddicke in Baustahl (mm) .....•....
Lüftungseinrichtung
Sonderanforderungen sind einzuhalten

- goldgelbe

19
20
21
22
23
24
25

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

Die Schrifthöhe muß mindestens 50 mm betragen. Über dieser Zulassungsnummer sind
in gleicher Schrifthöhe die Buchstaben BA Manzubringen.

zu kennzeichnen.

Die Inbetriebnahme der Heizung bzw. das Einfüllen von Stoffen mit höheren
Temperaturen ist nur gestattet, wenn die Verträglichkeit des Füllgutes mit den Tank
und Ausrüstungswerkstoffen nach TRTC 007 gewährleistet ist.

Entfällt

D170388fTC

Jeder Tank ist mit dem in 5. aufgeführten Tankschild zu versehen" Darüber hinaus ist
jeder Tankcontainer mit den übrigen Angaben nach den unter 1" genannten
Rechtsvorschriften und gut sichtbar an beiden Längsseiten in Höhe der Mittellinie mit
der Zulassungsnummer

Die höchstzulässige Dichte der zu befördernden Stoffe beträgt: 1,43 kg/l.

Die Stoffe mit einem Flammpunkt bis 55°C sind zur Beförderung im nationalen
Schienen- und Straßenverkehr (GGVE/GGVS) nur zugelassen, wenn die Tanks mit
flammendurchschlagsicheren Armaturen nach den in 5. aufgeführten Zeichnungen
versehen sind.

7.7

7.6

7.4

7.5

7.3

Teil 2:
Täii'I<:S mit dem Sicherheitsventil vorgeschalteter Berstscheibe ohne flammendurch
schlagsichere Armaturen nach den In 5. aufgeführten Zeichnungen.

Anleitung zur Auswahl der zugelassenen Stoffe aus dem Anhang zur Baumusterzulassung
(SAM-Listel

7.8 Entfällt

7.9 Entfällt

7.10 Jeder Auf- und Abbau der Ausrüstungsteile ist von einem Sachkundigen oder
Sachverständigen zu prüfen und aufzuzeichnen. Spalte Bezeichnung

zulässige Werte
und Symbole

7.11 Für alle nach dieser Baumusterzulassung zur Herstellung von Tanks bestimmten Bleche
müssen Abnahmezeugnisse nach EN 10204-3.1 vorliegen. Die Werte fur
Zugfestigkeit (Rm ), Streckgrenze (R.l und Bruchdehnung (A) durfen dabei die am
Baumuster festgelegten Mindestwerte nicht unterschreiten.

7.12 Abdrucke der Bescheinigung nach 7.1 sind der BAM innerhalb eines Jahres
einzureichen. Über Reparaturen an den nach dieser Zulassung gefertigten
Tankcontainern sind Aufzeichnungen zu führen und mindestens 10 Jahre
aufzubewahren.

8. Geltungsdauer

7

9
10
11
12
13
14
14
15
15
16

Teil 1-3 (allgemeine Stoffangaben) - gelbe Seiten -
Dichte (kgm .

Teil 11-4 ILandverkehr) - rosa Seiten 
Berechnungsüberdruck (bar)
Prufüberdruck (bar) ..
Betriebsüberdruck (bar)
Typ der Sicherheitseinrichtung ......•....•..
Bodenöffnung .
Lüftungseinrichtung (GGVE/GGVSI
Lüftungseinrichtung (RIO/ADR) .
Entspannungseinrichtung (GGVE/GGVS)
Entspannungseinrichtung tRID/AOR)
Sonderanforderungen sind einzuhalten

~ 1,43

54,0 oder G
54,0 oder G
53,0 oder G
N oder NF
A oder B
V oder FT oder NA
V oder FT oder NA
R
R oder FT

Diese 1. Neufassung der Zulassung ersetzt den Zulassungsschein D170 388fTC vom
30.09.1986 und wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufes erteilt. Sie gilt
längstens bis zum 29.09.2006.

9. Festlegung der Kennzeichnung nach CSC

19
20
21
22
23
24
25

Teil 11-5 (Seeverkehr) -blaue Seiten 
IMO Tank-Typ
Prüfüberdruck (bar) ... ,.
Typ der Sicherheitseinrichtung
Bodenöffnung .
Mindestwanddicke in Baustahl (mm) ......•....
Lüftungseinrichtung " .
Sonderanforderungen sind einzuhalten

1 oder 2
54,0
N oder NF
A oder B
:5 6,35 oder MW
V oder FT oder NA

12200 Berlin, den 13. November 1996
8UNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG

Zulassungs-Nr.: D-SAM-196/388/86
Hersteller-Identifizierungskennzeichen: 2086 ZEBihd 4,0/2300/23
(ergänzt durch Herstell-Nr.) Entfällt

Entfällt
Entfällt
Entfällt
+
+
Entfällt
Entfällt
+
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt

. goldgelbe

. . . . . . .. 5/6 J.
2,5/3 J.

. .. 5/6 J.
2,5/3 J.

5/6 J.
2,5/3 J.

. . . . . .. 5/6 J.
2,5/3 J.

Selten 
Bewertungl Auflage unleg. Stahl
Bewertungl Auflage unleg. Stahl
Bewertungl Auflage CrNi-Stahl
Bewertungl Auflage CrNi-Stahl .'
Bewertungl Auflage CrNiMo-Stahl
Bewertungl Auflage CrNiMo-Stahl
Bewertungl Auflage Aluminium .
Bewertungl Auflage Aluminium .
PTFE .
FKM
NBR ..
NR ,.
IIR
EPDM
CSM
PE
PP. . ......••••
PVC.
PVDF

Teil 11-6 IVerträglichkeitsbewertungl

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

t~~k1: ohne dem Sicherheitsventil vorgeschaltete Berstscheibe mit flammendurch
schlagsicheren Armaturen nach den in 5. aufgeführten Zeichnungen.

Anleitung zur Auswahl der zugelassenen StoHe aus dem Anhang zur Baumusterzulassung
(SAM-Listel

Dipl.-Ing. (FHI S. Miethe

Projektgruppe 111.2
Genehmigung
von Transporttanks
Im Auftrag

Sachbearbeiter: Oipl.-lng. (FH) S. Miethe. E. Reeck

Dipl.-Ing. A. Ulrich

Fachgruppe 111.2
Gefahrgutt~nks und
Unfallmechanik

Im jflrag

19-,<Gz-.

Anlage

1. Neufassung
zur Baumusterzulassung

D/70 388fTC

Teil 1:
Tanks ohne dem Sicherheitsventil vorgeschaltete Berstscheibe ohne flammendurch
schlagsichere Armaturen nach den in 5. aufgeführten Zeichnungen.

Anleitung zur Auswahl der zugelassenen Stoffe aus dem Anhang zur Baumusterzulassung
(SAM-Listel

Spalte

7

9
10
11
12
13
14
14
15
15
16

Bezeichnung

Teil 1-3 (allg"emeine Stoffangabenl - gelbe Seiten -
Dichte (kg/i) .

Teil 11-4 lLandverkehr) - rosa Seiten 
Berechnungsuberdruck (bar)
Prüfüberdruck (bar) ., .
Betriebsüberdruck (bar) ., ..
Typ der Sicherheitseinrichtung
Bodenöffnung .
Lüftungseinrichtung {GGVE/GGVSI .
Lüftungseinrichtung (RID/ADR) .
Entspannungseinrichtung (GGVE/GGVSI
Entspannungseinrichtung (RID/AORl
Sonderanforderungen sind einzuhalten

zulässige Werte
und Symbole

5 1.43

54,0 oder G
54,0 oder G
53,0 oder G
N
A oder B
V oder FT oder NA
V oder FT oder NA
R oder FT
R oder FT
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19
20
21
22
23
24
25

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

Teil 11-5 (Seeverkehr! -blaue Seiten -
IMO Tank-Typ .
Prütüberdruck (bar) .
Typ der Sicherheitseinrichtung
Bodenöffnung .......................•.
Mindestwanddicke in Baustahl (mm) ......••...
Lüftungseinrichtung .
Sonderanforderungen sind einzuhalten

Teil 11-6 IVerträglichkeitsbewertung) - goldgelbe
Selten -
Bewertung! Auflage unleg. Stahl . .. 5/6 J.
Bewertungl Auflage unleg. Stahl . . . . . . .. 2,5/3 J.
Bewertungl Auflage CrNi-Stahl 5/6 J.
Bewertungl Auflage CrNi-Stahl ,.. 2,5/3 J.
Bewertungl Auflage CrNiMo-Stahl . . . . . . .. 5/6 J.
Bewertungl Auflage CrNiMo-Stahl 2,5/3 J.
Bewertung! Auflage Aluminium . . . . . 5/6 J.
Bewertung! Auflage Aluminium. . . . . 2,5/3 J.
PTFE .
FKM .
NBR .
NR . ....•.....
IIR .. . •....•.•.....
EPOM
CSM .
PE ..
PP .
PVC ..
PVOF

1 oder 2
~ 4,0
N
A oder B
~ 6,35 oder MW
V oder FT oder NA

Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
+
+
Entfällt
Entfällt
+
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt

internationaler Schienenverkehr nach der Verordnung über die innerstaatliche und
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVEl in der Fassung vom 15.12.1995
(BGBI. I, S. 1852)
• insbesondere § § 1, 6 und Anhang X des RIO -,

Gesetz zu dem Übereinkommen vom 02.12.1972 über sichere Container -CSC- vom
10.02.1976 IBGBI. 11, S. 253) in der Bekanntmachung der Neufassung vom 02.08.1985
IBGBI. 11, S. 1009)

2. Antragsteller

Van Hool N.V., B-2500 Lier-Koningshooikt

3. Hersteller

VAN Hoo! N. V., B.-2500 Lier-Koningshooikt

4. Baumusterorüfung

Prüfbericht des Bureau Veritas vom 17.06.1992, Nr. AVS/4.9.214.116/03

5. Tankcontainerdaten

Teil 4:
Tii1"KS mit dem Sicherheitsventil vorgeschalteter Berstscheibe mit flammendurch
schlagsicheren Armaturen nach den in 5. aufgeführten Zeichnungen.

Anleitung zur Auswahl der zugelassenen Stoffe aus dem Anhang zur Baumusterzulassung
(BAM-Liste)

- Zeichnungen des Herstellers/Antragstellers

6. Zulassung des Baumusters

- Typenbezeichnung des Herstellers/Antragstellers: TC 30-29/0

vom 27.05.1992 (Zusammenstellung)
vom 09.06.1992 ITank)
vom 03.05.1994 ITank)
vom 05.06.1992 (Ausrüstungsvarianten)
vom 07.11.1996 ITankschild, Bauserie 1992)
vom 07.11.1996 ITankschild, Bauserie 1994)

439 165
61087-500
61130-500
TO 1055
TD 1777
TD 1780

7. Nebenbestimmungen

- ISO-Bezeichnung: --
- IMO-Tanktyp: --
- Länge: 9125 mm, Breite: 2500 mm, Höhe: 2500 mm
- Tankvolumen ca. 29000 I
- zu!. Gesamtgewicht: 34000 kg
- Eigengewicht ca. 4540 kg
- max. Betriebsdruck IGGVS/GGVE/ADR/RID): 3,0 bar IÜberdruckl
• max. Betriebsdruck (GGVSee/IMDG-Codel: -- bar (Überdruck)
- Prüfdruck: 4,0 bar (Überdruck)
- Berechnungsdruck: 4,0 bar (Überdruck)
- Tankwerkstoff: 1.4404 nach DIN 17441
• Tankwanddicke (min): 3,0 mm (Mantel)
- gleichwertige Wanddicke in Baustahl: 4,0 mm
- Dichtungswerkstoff: PTFE
- Tankinnenauskleidung: .-
- Öffnungen unterhalb des Flüssigkeitsspiegels: jalnein
- Art der Bodenöffnung: B oder C - wahlweise -
- Wärmeisolierung: ja
- Sonnenschutz: nein
- Heizung: ja, Dampf

Es wird bescheinigt, daß das nach dem in 4. genannten Prüfbericht einschließlich
zugehöriger Unterlagen gefertigte Baumuster eines Tankcomainers lTCI für die
Beförderung der Stoffe, die nach dem Anhang einem TC mit den Daten dieser Zulassung
zugeordnet sind, geeignet ist und daß insoweit die Vorschriften an den Bau, die
Ausrüstung, Prüfung und Kennzeichnung der/des GGVS/GGVE/ADR/RID/CSC erfüllt sind.
Die im Anhang genannten Auflagen sind zu beachten.

Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
+
+
Entfällt
Entfällt
+
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt

1 oder 2
~ 4,0
N oder NF
A oder B
~ 6,35 oder MW
V oder FT oder NA

zulässige Werte
und Symbole

~ 1,43

s: 4,0 oder G
~ 4,0 oder G
~ 3,0 oder G
N oder NF
A oder B
V oder Fr oder NA
V oder Fr oder NA
R oder FT
R oder Fr

Bezeichnung

Teil 11-6 IVerträglichkeitsbewertuno) • ooldgelbe
Selten -
Bewertungl Auflage unleg. Stahl . . 5/6 J.
Bewertungl Auflage unleg. Stahl 2,5/3 J.
8ewertungl Auflage CrNi-Stahl .. 5/6 J.
Bewertungl Auflage CrNi-Stahl 2,5/3 J.
Bewertungl Auflage CrNiMo-Stahl 5/6 J.
Bewertungl Auflage CrNiMo-Stahl ..... 2,5/3 J.
Bewertung/ Auflage Aluminium . . . . . . . . .. 5/6 J.
Bewertung/ Auflage Aluminium. . . . 2,5/3 J.
PTFE .
FKM .
NBR .................••....
NR . . ..........••.
IIR .....•.....••.•.....••••...•••••..
EPOM
CSM ...•.......• , ......•.......••...
PE
PP
PVC.
PVOF

Teil 1-3 (allgemeine Stoffangaben) - gelbe Seiten -
Dichte Ikg/l) .

Teil 11-4 !LandverkehrJ • rosa Seiten 
Berechnungsüberdruck (bar) ...
Prüfüberdruck (bar) ..
Betriebsüberdruck (bar) ................•.
Typ der Sicherheitseinrichtung ..........••...
Bodenöffnung .
Lüftongseinrichtung IGGVE/GGVS) .
Lüftungseinrichtung (RIO/AOR) , ...••..
Entspannungseinrichtung IGGVE/GGVS)
Entspannungseinrichtung (RID/ADR) .......••.
Sonderanforderungen sind einzuhalten

Teil 11-5 (Seeverkehr) -blaue Seiten -
IMO Tank-Typ .
Prüfüberdruck (bar) .
Typ der Sicherheitseinrichtung
Bodenöffnung .
Mindestwanddicke in Baustahl (mm)
Lüftungseinrichtung .
Sonderanforderungen sind einzuhalten

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

19
20
21
22
23
24
25

9
10
11
12
13
14
14
15
15
16

Spalte

1. Änderung

ZULASSUNGSSCHEIN

Stoffbezeichnung

3082 Umweltgefährdender
Stoff, flüssig, n.a.g.
(4-Aminodiphenylamin
4-AOPA)

RIO/ADR
CI3\oS03VE
KWJe.
Zfu'

9-11c 9 3082

Auflagen!
Bemerkungen

7.1

7.2

Jeder nach dieser Baumusterzulassung hergestellte Tankcontainer ist erstmalig vor
Inbetriebnahme und dann wiederkehrend alle 2 1/2 Jahre den nach den unter 1.
genannten Rechtsvorschriften vorgeschriebenen Prüfungen zu unterziehen.

Die Fristen für die innere Besichtigung betragen: 2 1/2 Jahre

Die Tankcontainer sind nach den mit dem Prüfvermerk versehenen Unterlagen
herzustellen. Sie dürfen für den Verwendungszweck nach dieser Baumusterzulassung
nur benutzt werden, wenn der für die Prüfung zuständige Sachverständige bescheinigt
hat, daß die Tankcontainer und ihre Ausrüstung dieser Zulassung entsprechen bzw.
daß die vorgeschriebenen Prüfungen den Vorschriften entsprechende Ergebnisse
erbracht haben.

1. Rechtsgrundlagen

für das Baumuster eines Tankcontainers
mit der Zulassungsnummer

0/53871fTC
7.3 Jeder Tank ist mit dem in 5. aufgeführten Tankschild zu versehen. Darüber hinaus ist

jeder Tankcontainer mit den übrigen Angaben nach den unter 1. genannten
Rechtsvorschriften und gut sichtbar an beiden Längsseiten in Höhe der Mittellinie mit
der Zulassungsnummer

nationaler Straßenverkehr nach der Verordnung über die innerstaatliche und
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen (Gefahrgutverordnung
Straße - GGVS) in der Fassung vom 18.07.1995 IBGBI. I. S. 10251
- insbesondere § 6 und Anhang B. 1b -,

nationaler Schienenverkehr nach der Verordnung über die innerstaatliche und
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) in der Fassung vom 15.12.1995
IBGBI. I, S. 1852)
- insbesondere § 6 und Anhang X -,

internationaler Straßenverkehr nach der Verordnung über ,die innerstaatliche und
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen lGefahrgutverordnung
Straße - GGVS) in der Fassung vom 18.07.1995 IBG81. I, S. 1025)
- insbesondere § § 1, 6 und Anhang B.l b des ADR -,

16

0/53871fTC

zu kennzeichnen.

Die Schrifthöhe muß mindestens 50 mm betragen. Über dieser Zulassungsnummer sind
in gleicher Schrifthöhe die Buchstaben 8 A Manzubringen.

7.4 Die höchstzulässige Dichte der zu befördernden Stoffe beträgt: 1,27 kg/1.

7.5 Die Inbetriebnahme der Heizung bzw. das Einfüllen von Stoffen mit höheren
Temperaturen ist nur gestattet, wenn die Verträglichkeit des Füllgutes mit den Tank
und Ausrüstungswerkstoffen nach TRTC 007 gewährleistet ist.

7.6 Entfällt

7.7 Die Stoffe mit einem Flammpunkt bis 55 °c sind zur Beförderung im nationalen
Schienen- und Straßenverkehr IGGVE/GGVS) nicht zugelassen.



7.8 Die Tanks sind nach einer Umrüstung von Obenentleerung auf Untenentleerung einer
Dichtheitsprüfung zu unterziehen. Nach einer Umrüstung von Untenentleerung auf
Obenentleerung ist eine Druck- und Dichtheitsprüfung vorzunehmen. In jedem Fall sind
diese Umrüstungen durch einen in den Rechtsvorschriften genannten Sachverständigen
zu prüfen und zu bescheinigen.

T:~k~: mit Obenentleerung ohne Sicherheitsventil, ohne Berstscheibe. dicht verschlossen
nach den in 5. aufgeführten Zeichnungen.

Anleitung zur Auswahl der zugelassenen Stoffe aus dem Anhang zur Baumusterzulassung
IBAM-Liste)

7.9 Entfällt
Spalte Bezeichnung

zulässige Werte
und Symbole

7. , 0 Jeder Auf- und Abbau der Ausrüstungsteile ist von einem Sachkundigen oder
Sachverständigen zu prüfen und aufzuzeichnen. 7

Teil 1"'"3 (allgemeine Stoffangabenl - gelbe Seiten 
Dichte Ikg/ll .. 1,27

7.11 Entfällt

7.12 Abdrucke der Bescheinigung nach 7.1 und 7.8 sind der SAM innerhalb eines Jahres
einzureichen. Ober Reparaturen an den nach dieser Zulassung gefertigten
Tankcontainern sind Aufzeichnungen zu führen und mindestens 10 Jahre
aufzubewahren.

8. Geltungsdauer

9
10
11
12
13
14
14
15
15
16

Teil 11-4 lLandverkehrl - rosa Seiten·
Berechnungsüberdruck (bar)
Prüfüberdruck (bar)
Betriebsüberdruck (bar)
Typ der Sicherheitseinrichtung
Bodenöffnung .
Lüftungseinrichtung (GGVE!GGVSI
Lühungseinrichtung (RIO/AOR) .
Entspannungseinrichtung (GGVE/GGVSI
Entspannungseinrichtung (RIO!ADRI
Sonderanforderungen sind einzuhalten

s 4,0 oder G
s 4,0 oder G
s 3,0 oder G
N oder NF
A oder Bader C
V oder FT oder NA
V oder FT oder NA
R
R oder FT

Diese Änderung der Zulassung ersetzt den Zulassungsschein 0/53 871 fTC vom
07.08.1992 und wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufes erteilt. Sie gilt
längstens bis zum 06.08.2002.

9. Festlegung der Kennzeichnung nach CSC

19
20
21
22
23
24
25

Teil 11-5 (Seeverkehr) -blaue Seiten -
IMO Tank-Typ .
Prüfüberdruck (bar)
Typ der Sicherheitseinrichtung
Bodenöffnung .
Mindestwanddicke in Baustahl Imm1
Lühungseinrichtung .
50nderanforderungen sind einzuhalten

Entfällt
Entfällt
Entfallt
Entfällt
Entfällt
Entfällt

12200 Bedin, den 25. November 1996
8UNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG

Teil 11-6 Verträ lichk i bewertun old eIbe
elten -

26 Bewertung! Auflage unleg. Stahl ......... 5/6 J. Entfällt
27 Bewertung/ Auflage unleg. Stahl 2,5/3 J. Entfällt
28 Bewertungl Auflage CrNi-Stahl ...... 5/6 J. Entfällt
29 Bewertung/ Auflage CrNi-Stahl .... 2,5/3 J. Entfällt
30 Bewertung! Auflage CrNiMo-Stahl ..... 5/6 J. +
31 Bewertung/ Auflage CrNiMo-Stahl 2,5/3 J. +
32 Bewertung! Auflage Aluminium . .. 5/6 J. Entfällt
33 Bewertung! Auflage Aluminium . 2,5/3 J. Entfällt
34 PTFE +
35 FKM Entfällt
36 NBR Entfällt
37 NR ... -................... Entfällt
38 IIR Entfällt
39 EPDM ................... Entfällt
40 CSM ........... Entfällt
41 PE .... ...... ................. Entfällt
42 PP .......... Entfällt
43 PVC ............. .... ..... . ... . . . . . . Entfällt
44 PVDF ................ Entfällt

Dipl.-Ing. W.-O. Mischke

Projektgruppe 111.2
Genehmigung
von Transpomanks
Im Auftrag

Dipl.-Ing. A. Ulrich

Fachgruppe 111.2
Gefahrguttanks und
Unfallmechanik

Zulassungs-Nr.: D-BAM-472/871/92
Hersteller-Identifizierungskennzeichen: TC 30-29/0
(ergänzt durch Herstell-Nr.)

Anlage
1. Nachtrag

ZULASSUNGSSCHEIN
1. Änderung

zur Baumusterzulassung
D/53871fTC

für das Baumuster eines Tankcontainers
mit der Zulassungsnummer

D/22919fTC

Teil 1:
Tanks mit Reinigungsöffnung bzw. Untenentleerung ohne Sicherheitsventil, ohne
Berstscheibe. dicht verschlossen nach den in 5. aufgeführten Zeichnungen.

Die Tankcontainer dürfen auch nach folgender Zeichnung der Firma WEW Westerwälder
Eisenwerk GmbH hergestellt werden (Aufbau eines Sonnenschutzdaches):
TC-1 336-8.1 vom 06.04.1995 ISonnenschutzdachl
Der Stoffanhang zur O.g. Zulassung wird um folgende Stoffe erweitert:

Anleitung zur Auswahl der zugelassenen Stoffe aus dem Anhang zur Baumusterzulassung
(BAM-Listel

12200 Berlin, den 4. Dezember 1996
BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG

Auflaaen:
A: wasserfrei
X: Nur zugelassen mit Sonnendach nach Zeichnung TC-1336.8.1 vom 06.04.1995

Transport nach Ausnahmezulassung Nr. 237/94 NI des Niedersächsischen
Ministeriums für Wirtschaft, Technologie und Verkehr vom 25.08.1994. Die dort
genannten Nebenbestimmungen sind einzuhalten.

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulassungsschein 0/22 919fTC vom
01.09.1993.

Auflagen/
Bemerkungen

A, X,II

A

Projektgruppe 111.2
Genehmigung _
von Transpornanks
Im Auftrag

/lu.:~
Dipl.-Ing. IFHI S. Miethe

20352-3b

RID/ADR
00ISIf!I3VE
t<Bsse-
Ziffa"

Stoffbezeichnung

1, l,l-Trifluorethan (R 143a1
Handelsname: Reclin R 143a

Azeotropes HFKW-Gemisch aus: 2-4a
1,1, 1-Trifluorethan CF3-CH3
IR 143al 50 Masse-%;
Pentafluorethan CF3-CHF2 (R 1251
50 Masse-%
Handelsname: Reclin R 507

Dipl.-lng. A. Ulrich

Fachgruppe 111.2
Gefahrgunanks und
Unf Imechanik
Im uftrag

-0-

Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
+
+
Entfällt
Entfällt
+
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt

zulässige Werte
und Symbole

Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt

s 4,0 oder G
~ 4,0 oder G
~ 3,0 oder G
N oder NF
A oder B
V oder FT oder NA
V oder FT oder NA
R
R oder FT

~ 1,27
Teil 1-3 (allgemeine Stoffangaben) - gelbe Seiten 
Dichte (kglll

Teil 1\-6 IVerträglichkeitsbewertungl - goldgelbe
Selten -
Bewertung/ Auflage unleg. Stahl . 5/6 J.
Bewertung/ Auflage unleg. Stahl 2,5/3 J.
Bewertung/ Auflage CrNi-Stahl . . . .. 5/6 J.
Bewertung/ Auflage CrNi-Stahl .. 2,5/3 J.
Bewertung/ Auflage CrNiMo-Stahl 5/6 J.
8ewertungl Auflage CrNiMo-Stahl 2,5/3 J.
Bewertungl Auflage Aluminium . . . . . . . . .. 5/6 J.
Bewertung! Auflage Aluminium 2,5/3 J.
PTFE .
FKM , •.
NBR .....• , ..
NR ......• _...• , ..
IIR ........• , ... , ....
EPDM
CSM
PE .
PP . . , ••...•.........
PVC _..
PVDF ......•.........

Teil 11-5 (Seeverkehr) -blaue Seiten -
IMO Tank-Typ .
Prüfüberdruck (bar) .............••••.
Typ der Sicherheitseinrichtung ....•....
Bodenöffnung . . . . . .
Mindestwanddicke in Baustahl (mml ....••.••.
Lüftungseinrichtung .
Sonderanforderungen sind einzuhalten

Bezeichnung

Teil 11-4 (Landverkehrl - rosa Seiten 
Berechnungsüberdruck (bar)
Prüfüberdruck (bar) ..
Betriebsüberdruck (bar) ..............••.
Typ der Sicherheitseinrichtung .
Bodenöffnung .
Lüftungseinrichtung (GGVE/GGVSI
Lüftungseinrichtung (RID/ADR) .
Entspannungseinrichtung (GGVE/GGVS)
Entspannungseinrichtung (RID/ADR) .
Sonderanforderungen sind einzuhalten

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

7

19
20
21
22
23
24
25

9
10
11
12
13
14
14
15
15
16

Spalte

17



1. Nachtrag

ZULASSUNGSSCHEIN
für das Baumuster eines Tankcontainers

mit der Zulassungsnummer
D1701121fTC

Der Stoffanhang der O.g. Zulassung wird wie folgt ergänzt:

Die nachfolgend genannten Stoffe sind auch zur Beförderung in nicht ausgekleideten Tanks
unter Beachtung der Auflagen zugelassen.

Gesetz zu dem Übereinkommen vom 02.12.1972 über sichere Container -CSC- vom
10.02.1976 (BGBI. 11, S. 2531 in der Bekanntmachung der Neufassung vom 02.08.1985
IBGBI. 11, S. 1009)

2. Antragsteller

Van Hool N. V., B-2500 Uer-Koningshooikt

3. Hersteller

Van Hool N. V.• B-2500 Uer-Koningshooikt

StoHbezeichnung RID/ADR
G:M'ßM
I<l<re-
lii;r

Auflagenl
Bemerkungen

4. Baumusterprüfung

Prüfbericht des Bureau Veritas NR AVS/4.9.615.534/04-Rev. 2 (BVCT/967.1013/G) vom
06.11.1996

5. Tankcontainerdaten

M: Die Tanks sind so zu befördern bzw. zwischenzulagern, daß die über den Tank
gemittelte Flüssigkeitstemperatur 30°C nicht überschreitet.

T: Es ist sicherzustellen, daß die Tanks nur vollkommen trocken befüllt und anschließend
dicht verschlossen werden, um ein Eindringen von Feuchtigkeit während der
Beförderung auszuschließen; besteht die Möglichkeit des Eindringens von Feuchtigkeit,
ist der Stoff mit Stickstoff oder einem anderen geeigneten trockenen Gas von 0,5 bar
(Überdruck) zu beaufschlagen. Ein Überdruck muß bis zur vollständigen Entleerung des
Tanks erhalten bleiben.

E: frei von Beimengungen, ausgenommen notwendige Stabilisatoren

1738 Benzylchlorid, stabilisiert 6.1-27b

1736 Benzoylchlorid 8-35b

A: wasserfrei

K 1: vollkommen rostfreie Tankinnenwand

6.1

8

1738

1736

A, Kl, M, T

E, T, M
- Typenbezeichnung des HerstellerslAntragstellers:TCIS 40-49/4

- ISO-Bezeichnung: --
- IMO-Tanktyp: 4
- Länge: 12192 mm, 8reite: 2500 mm, Höhe: 2600 mm
- Tankvolumen ca. 48500 I

(Kammer 1: 13000 I; Kammer 2: 22500 I; Kammer 3: 1300011
- zu!. Gesamtgewicht: 35000 kg
- Eigengewicht ca. 6300 kg
- max. 8etriebsdruck IGGVS/GGVE/ADR/RIDI: 3 bar (Überdruck)
- max. Betriebsdruck (GGVSee/IMDG-Codel: -- bar (Überdruck)
- Prüfdruck: 4 bar (Überdruck)
. Berechnungsdruck: 4 bar (Überdruck)
- Tankwerkstoff: 1.4404 nach DIN 17441
- Tankwanddicke (minl: 3 mm (Mantel)
- gleichwertige Wanddicke in Baustahl: 4.1 mm
- Dichtungswerkstoff: PTFE
- Tankinnenauskleidung: --
- Öffnungen unterhalb des Flüssigkeitsspiegels: ja/nein
- Art der Bodenöffnung: B oder C - wahlweise -
- Wärmeisolierung: ja
. Sonnenschutz: nein
- Heizung: ja, Dampf

- Zeichnungen des HerstellerslAntragstellers

Dieser 1. Nachtrag gilt nur in Verbindung mit der Zulassung 0/70 1121 (TC vom
24.05.1996.

12200 Berlin, den 9. Dezember 1996
BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG

66527-006A
66527-500
66527-121
66527-165A
TD 1673 B
TD 1672 A
TD 1671

vom 04.11.1996 lZusammenstellung)
vom 30,05.1996 (Tank)
vom 03.06.1996 (Rahmen)
vom 05.07.1996 (Isolierung)
vom 04.11.1996 (Armaturenvariationen)
vom 04.11.1996 (Armaturenanordnung)
vom 01.06.1996 lTankschild)

Fachgruppe 111.2
Gefahrguttanks und
Unfallmechanik
Im Auftrag

G-.L~
Dipl.-lng. A. Ulrich

Projektgruppe 111.2
Genehmigung
von Transpomanks
Im Auftrag

Dipl.-Ing. (FH) S. Miethe

6. Zulassung des Baumusters

Es wird bescheinigt, daß das nach dem in 4. genannten Prüfbericht einschließlich
zugehöriger Unterlagen gefertigte Baumuster eines Tankcontainers lTC) für die
Beförderung der Stoffe, die nach dem Anhang einem TC mit den Daten dieser Zulassung
zugeordnet sind, geeignet ist und daß insoweit die Vorschriften an den Bau, die
Ausrüstung, Prüfung und Kennzeichnung der/des GGVS/GGVE/ADR/RID/GGVSee/CSC
erfüllt sind.
Die im Anhang genannten Auflagen sind zu beachten.

7. Nebenbestimmungen

ZULASSUNGSSCHEIN
für das Baumuster eines Tankcontainers

mit der Zulassungsnummer
D/53 1158fTC

1. Rechtsgrundlagen

nationaler Straßenverkehr nach der Verordnung über die innerstaatliche und
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen IGefahrgutverordnung
Straße - GGVS) in der Fassung vom 18.07.1995 IBGBI. I, S. 1025)
- insbesondere § 6 und Anhang 8. 1b -.

nationaler Schienenverkehr nach der Verordnung über die innerstaatliche und
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen
IGefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) in der Fassung vom 15.12.1995
IBGBI. I, S. 18521
- insbesondere § 6 und Anhang X -,

internationaler Straßenverkehr nach der Verordnung über die innerstaatliche und
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen lGefahrgutverordnung
Straße - GGVS} in der Fassung vom 18.07.1995 IBGBI. I, S. 10251
- insbesondere § § 1, 6 und Anhang 8. 1b des ADR -,

internationaler Schienenverkehr nach der Verordnung über die innerstaatliche und
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) in der Fassung vom 15.12.1995
IBGBI. I, S. 1852}
- insbesondere § § 1, 6 und Anhang X des RID-,

Seeverkehr nach der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See - GGVSee) in der Fassung vom 24.08.1995
(BGBI. I, S. 1078)
- insbesondere IMDG-Code -,

18

7.1 Jeder nach dieser Baumusterzulassung hergestellte Tankcontainer ist erstmalig vor
Inbetriebnahme und dann wiederkehrend alle 2 1/2 Jahre den nach den unter 1.
genannten Rechtsvorschriften vorgeschriebenen Prüfungen zu unterziehen.

Die Fristen für die innere Besichtigung betragen: 2 112 Jahre

7.2 Die Tankcontainer sind nach den mit dem Prüfvermerk versehenen Unterlagen
herzustellen. Sie dürfen für den Verwendungszweck nach dieser Baumusterzulassung
nur benutzt werden, wenn der für die Prüfung zuständige Sachverständige bescheinigt
hat. daß die Tankcontainer und ihre Ausrüstung dieser Zulassung entsprechen bzw.
daß die vorgeschriebenen Prüfungen den Vorschriften entsprechende Ergebnisse
erbracht haben.

7.3 Jeder Tank ist mit dem in 5. aufgeführten Tankschild zu versehen. Darüber hinaus ist
jeder Tankcontainer mit den übrigen Angaben nach den unter 1. genannten
Rechtsvorschriften und gut sichtbar an beiden Längsseiten in Höhe der Mittellinie mit
der Zulassungsnummer

D/53 115BfTC

zu kennzeichnen.

Oie Schrihhöhe muß mindestens 50 mm betragen. Über dieser Zulassungsnummer sind
in gleicher Schrifthöhe die Buchstaben B A Manzubringen.

7.4 Die höchstzulässige Dichte der zu befördernden Stoffe beträgt: 1,59 kg/l
bei ausschließlicher Befüllung der minieren Kammer bzw. 1,38 kg/l bei ausschließlicher
Befüllung der beiden äußeren Kammern.

7.5 Die Inbetriebnahme der Heizung bzw. das Einfüllen von Stoffen mit höheren
Temperaturen ist nur gestattet, wenn die Verträglichkeit des Füllgutes mit den Tank
und Ausrüstungswerkstoffen nach TRTC 007 gewährleistet ist.

7.6 Entfällt

7.7 Die Stoffe mit einem Flammpunkt bis 55°C sind zur Beförderung im nationalen
Schienen- und Straßenverkehr (GGVE/GGVS) nicht zugelassen.



7.8 Die Tanks sind nach einer Umrüstung von Obenentleerung auf Untenentleerung einer
OichtheitsprOfung zu unterziehen. Nach einer UmrOstung von Untenentleerung auf
Obenentleerung ist eine Druck· und Oichtheitsprüfung vorzunehmen. In jedem Fall sind
diese UmrOstungen durch einen in den Rechtsvorschriften genannten Sachverständigen
zu prOfen und zu bescheinigen.

Teil 2:
Tanks mit Untenentleerung bzw. Reinigungsöffnung, mit dem Sicherheitsventil
vorgeschalteter Berscheibe nach den in 5. aufgeführten Zeichnungen.

Anleitung zur Auswahl der zugelassenen Stoffe aus dem Anhang zur Baumusterzulassung
{SAM-Listel

7.9 Entfällt

7.10 Jeder Auf- und Abbau der Ausrüstungsteile ist von einem Sachkundigen oder
Sachverständigen zu prüfen und aufzuzeichnen.

7.11 Für alle nach dieser Baumusterzulassung zur Herstellung von Tanks bestimmten Bleche
mOssen Abnahmezeugnisse nach EN 10204·3.1 vorliegen. Die Werte für
Zugfestigkeit (Rml. Streckgrenze (R.) und Bruchdehnung (A) dürfen dabei die am
Baumuster festgelegten Mindestwerte nicht unterschreiten.

Spalte Bezeichnung

Teil 1-3 (allgemeine Stoffangaben) • aelbe Seiten·
Dichte (kg/II

zulässige Werte
und Symbole

:5 1,38 (bei Befüllung
der äußeren Kammernl
bzw. .5: 1,59 (bei Be·
füllung der mittleren
Kammern)

7.12 Abdrucke der Bescheinigung nach 7.1 und 7.8 sind der SAM innerhalb eines Jahres
einzureichen. Über Reparaturen an den nach dieser Zulassung gefertigten
Tankcontainern sind Aufzeichnungen zu führen und mindestens 10 Jahre
aufzubewahren.

7.13 Alle nach diesem Baumuster hergestellten Tankcontainer sind Tanks vom IMO·Typ 4.
Sie dOrfen nur auf kurzen internationalen Seereisen eingesetzt werden.

8. Geltungsdauer

Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufes erteilt. Sie gilt
längstens bis zum 10.12.2006.

9. Festlegung der Kennzeichnung nach CSC

9
10
11
12
13
14
14
15
15
16

19
20
21
22
23
24
25

Teil 11·4 lUindverkehrl . rosa Seiten -
Berechnungsüberdruck (barl .......•..
PrOfüberdruck (bar) ................•....
Betriebsüberdruck (bar) .
Typ der Sicherheitseinrichtung .
Bodenöffnung ....................•....
Lüftungseinrichtung (GGVE/GGVS)
Lüftungseinrichtung fRlO/AOR) .
Entspannungseinrichtung (GGVE!GGVSl
Entspannungseinrichtung (RIO!ADR) .
Sonderanforderungen sind einzuhalten

Teil 11-5 (Seeverkehr! ·blaue Seiten -
IMO Tank-Typ .................•..
PrOfüberdruck (bar) .
Typ der Sicherheitseinrichtung
Bodenöffnung .
Mindestwanddicke in Baustahl (mm)
Lüftungseinrichtung .
Sonderanforderungen sind einzuhalten

:5 4 oder G
.5: 4 oder G
S 3 oder G
N oder NF
A oder B
V oder Fr oder NA
V oder Fr oder NA
R
R oder Fr

1 oder 2
s4
N oder NF
A oder B
MW
V oder FT oder NA

12200 Berlin, den 11. Dezember 1996
BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG

Zulassungs-Nr.: D-SAM-650/115B/96
Hersteller·ldentifizierungskennzeichen: TCtS 40·49!4
(ergänzt durch Herstell·Nr.)

Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
+
+
Entfällt
Entfällt
+
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt

. . . . . . . .. 5/6 J.
2,5/3 J.

5/6 J.
2,5/3 J.

. .. 5/6 J.
2,5/3 J.

. .. 5/6 J.
2,5/3 J.

Teil 11-6 (VerträglichkeitsbewertungJ - goldgelbe
Selten·
Bewertungl Auflage unleg. Stahl
Bewertung! Auflage unleg. Stahl
Bewertung! Auflage CrNi-Stahl
Bewertung! Auflage CrNi·Stahl ..
Bewertung! Auflage CrNiMo·Stahl
Bewertung! Auflage CrNiMo·Stahl
Bewertung! Auflage Aluminium ..
Bewertung! Auflage Aluminium
PTFE
FKM .
NBR .......•... _. _•......
NR .....•••..........•.
IIR .••••• _...•••••
EPDM ...........•.
CSM ..•. _•.......•••.
PE ......•••.
PP ......• __ ............•.
PVC .
PVDF ....••••..........••.

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44i/tl,.,ud-<-

Dipl.-Ing. (FHI S. Miethe

Projektgruppe 111.2
Genehmigung
von Transporttanks
Im Auftrag

Oipl.·lng. A. Ulrich

Fachgruppe 111.2
Gefahrguttanks und
Unfallmechanik

Im(ftrag

~-Cc

Teil 1:

=s~~~~;t~B~~~~~~r~e~geb~:ChR~~n~~~n~.s~~ff~~f8h~~~~~i~rr;n~~~:~~eitsventil

Anleitung zur Auswahl der zugelassenen Stoffe aus dem Anhang zur Baumusterzulassung
(BAM-Listel

Anlage

Sachbearbeiter: Oipl.-lng. H. Vaidyanathan, S. Miethe

zur Baumusterzulassung
D/53 1158ITC

Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt

Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
+
+
Entfällt
Entfällt
+
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt

zulässige Werte
und Symbole

.5: 1,38 (bei Befüllung
der äußeren Kammern)
bzw. :5 1,59 (bei Be·
füllung der mittleren
Kammer)

:5 4 oder G
.5: 4 oder G
:5 3 oder G
N oder NF
A oder B
V
V oder Fr
R
R oder Fr

. . . . . . . .. 5/6 J.
... 2.5/3 J.
. . .. 5/6 J.

2,5/3 J.
.. 5/6 J.

2.5/3 J.
.. 5/6 J.

2.5/3 J.

Teil 11·6 (Verträglichkeitsbewertungl - goldgelbe
Selten -
Bewertung! Auflage unleg. Stahl
Bewertung! Auflage unleg. Stahl
Bewertung! Auflage CrNi·Stahl
Bewertungl Auflage CrNi·Stahl ..
Bewertungl Auflage CrNiMo·Stahl
Bewertung! Auflage CrNiMo-Stahl
Bewertung! Auflage Aluminium
Bewertung! Auflage Aluminium
PTFE
FKM
NBR ......••......
NR ........••.
UR .• . •••••.•••• _ •.
EPDM ......•••......• _•.
CSM .•.•....•
PE ......•....
PP ......••••• , .
PVC
PVDF .....••... , •....•••... _.

Teil 11-4 lLandverkehrJ • rosa Seiten·
Berechnungsüberdruck (bar) .
PrOfüberdruck (bar)
Betriebsüberdruck (bar) .
Typ der Sicherheitseinrichtung
Bodenöffnung .
LOftungseinrichtung (GGVE/GGVS)
Lüftungseinrichtung IRIO/ADRI .
Entspannungseinrichtung fGGVE/GGVSJ
Entspannungseinrichtung (RlO!AOR)
Sonderanforderungen sind einzuhalten

Teil 11·5 (Seeverkehr) ·blaue Seiten·
IMO Tank-Typ .
PrOfüberdruck (bar) ................•.
Typ der Sicherheitseinrichtung
Bodenöffnung
Mindestwanddicke in Baustahl (mm) ....•......
Lüftungseinrichtung
Sonderanforderungen sind einzuhalten

Bezeichnung

Teil 1·3 (allgemeine Stoffangabenl • gelbe Seiten 
Dichte (kg/II .

19
20
21
22
23
24
25

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
3B
39
40
41
42
43
44

9
10
11
12
13
14
14
15
15
16

Spalte

Teil 3:

=e~~~~n~~~~n~~~S78GbVElA~~~~)g;aÖc~n~~~'i:;~t.~~~~~ffi~et~ ~~Y~~~~~;;n.

Anleitung zur Auswahl der zugelassenen Stoffe aus dem Anhang zur Baumusterzulassung
(SAM-Listel

Teil 4:

=~~~i~~~~;m~e~~~nea~d~er~:h~i~~~~S&~VS/&GrciJ/~eoo~~u~~hed~~i~r~:schalteter
aufgeführten Zeichnungen.

Anleitung zur Auswahl der zugelassenen Stoffe aus dem Anhang zur Baumusterzulassung
tBAM-Listel

1 oder 2
S4
N
A oder 8
MW
V oder Fr

Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
+
+
Entfällt
Entfällt
+
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt

zulässige Werte
und Symbole

S 4 oder G
.5: 4 oder G
:5 3 oder G
N
A oder B
V
V oder Fr
R
R oder Fr

.5: 1,38 (bei Befüllung
der äußeren Kammern)
bzw. .5: 1,59 (bei
~~~e~V der mittleren

Teil 11-6 IVerträglichkeitsbewertung) - goldgelbe
Selten·
Bewertungl Auflage unleg. Stahl . . . . .. 5!6 J.
Bewertung! Auflage unleg. Stahl 2,5!3 J.
Bewertung! Auflage CrNi·Stahl 5!6 J.
Bewertung! Auflage CrNi·Stahl .. 2,5!3 J.
Bewertung! Auflage CrNiMo·Stahl . . . . . . .. 5!6 J.
Bewertung! Auflage CrNiMo·Stahl 2,5!3 J.
Bewertungl Auflage Aluminium . . . . . . . . .. 5!6 J.
Bewertung! Auflage Aluminium . 2.513 J.
PTFE ...............•..
FKM
NBR
NR .........•...
IIR ..
EPDM _
CSM .......•......•.
PE
PP ...........•..
PVC .
PVDF ..........••.

Teil 11·4 (LandverkehrJ . rosa Seiten·
Berechnungsüberdruck (bar) .........•••.
Prüfüberdruck (bar)
BetriebsOberdruck (bar) ..............••.
Typ der Sicherheitseinrichtung
Bodenöffnung .
LOftungseinrichtung (GGVE!GGVSI ........••.
LOftungseinrichtung (RlO!ADR) .....
Entspannungseinrichtung (GGVE!GGVSJ
Entspannungseinrichtung (RID!ADR) .
Sonderanforderungen sind einzuhalten

Teil 11·5 (Seeverkehr) ·blaue Seiten·
IMO Tank-Typ ......................••.
Prüfüberdruck (bar) .
Typ der Sicherheitseinrichtung .
Bodenöffnung .....
Mindestwanddicke in Baustahl (mm)
Lüftungseinrichtung .
Sonderanforderungen sind einzuhalten

Bezeichnung

Teil 1-3 (allgemeine Stoffangabenl . gelbe Seiten·
Dichte (kgill

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

19
20
21
22
23
24
25

9
10
11
12
13
14
14
15
15
16

Spalte
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Teil 5:
Ta"i1'KS mit Obenentleerung, ohne dem Sicherheitsventil vorgeschaltete Berstscheibe nach den
in 5. aufgeführten Zeichnungen.

Anleitung zur Auswahl der zugelassenen Stoffe aus dem Anhang zur Baumusterzulassung
(BAM-Listel

Bezeichnung

Bezeichnung

5/6 J.
2,5/3 J.

.. 5/6 J.
2,5/3 J.

5/6 J.
2,5/3 J.

. .. 5/6 J.
2,5/3 J.

Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
+
+
Entfällt
Entfällt
+
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt

zulässige Werte
und Symbole

Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt

Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
+
+
Entfällt
Entfällt
+
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt

~ 4 oder G
:54oderG
::;30derG
N oder NF
A oder Bader C
V
V oder FT
R
R oder FT

, 1,38 Ibei Befüllung
der äußeren Kammern)
bzw. , 1,59 Ibei Be
füllung der mittleren
Kammer)

:5 4 oder G
:5 4 oder G
:5 3 oder G
N oder NF
A oder Bader C
V oder FT oder NA
V oder FT oder NA
R
R oder FT

1 oder 2
,4
N oder NF
A oder Bader C
MW
V oder FT oder NA

zulässige Werte
und Symbole

. 5/6 J.
2,5/3 J.

. .. 5/6 J.
2,5/3 J.

. .. 5/6 J.
2,5/3 J.

. 5/6 J.
2,5/3 J.

Teil 11-4 !Landverkehr) - rosa Seiten -
Berechnungsüberdruck (bar) ... . ...•... " .
Prüfüberdruck (bar) .
Betriebsüberdruck (bar) . ....•.....
Typ der Sicherheitseinrichtung
Bodenöffnung ,., .
Lüftungseinrichtung IGGVE/GGVSI
Lüftungseinrichtung (RID/ADR) .....
Entspannungseinrichtung (GGVE/GGVS)
Entspannungseinrichtung (RID/ADR) .
Sonderanforderungen sind einzuhalten

Teil 11-6 (VerträglichkeitsbewertungJ - goldgelbe
Selten -
Bewertung/ Auflage unleg. Stahl . , . . . . . .. 5/6 J.
Bewertungl Auflage unleg. Stahl . . . . . . .. 2,5/3 J.
Bewertungl Auflage CrNi-Stahl .. . 5/6 J.
Bewertungl Auflage CrNi-Stahl .. 2,5/3 J.
Bewertung/ Auflage CrNiMo-Stahl 5/6 J.
Bewertung/ Auflage CrNiMo-Stahl 2,5/3 J.
Bewertungl Auflage Aluminium . .. 5/6 J.
Bewenungl Auflage Aluminium. 2,5/3 J.
PTFE
FKM .
NBR
NR
IIR
EPDM
CSM
PE
PP .
PVC .
PVDF

Teil 11-5 (Seeverkehr) ·blaue Seiten·
IMO Tank-Typ . , •.
Prüfüberdruck (bar) ,.,.
Typ der Sicherheitseinrichtung .. ,
Bodenöffnung .
Mindestwanddicke in Baustahl (mm)
Lüftungseinrichtung .
Sonderanforderungen sind einzuhalten

Bezeichnung

§~:t~~6_ (Verträglichkeitsbewertung) - goldgelbe

Bewertungl Auflage unleg. Stahl
Bewertungl Auflage unleg. Stahl
Bewertungl Auflage CrNi·Stahl
Bewertungl Auflage CrNi-Stahl ..
Bewertungl Auflage CrNiMo-Stahl
Bewertungl Auflage CrNiMo-Stahl
Bewertungl Auflage Aluminium .
Bewertungl Auflage Aluminium .
PTFE
FKM
NBR .
NR .
IIR ...................•....... , ...
EPDM
CSM ..
PE ....
PP . . , , .
PVC .
PVDF .

Teil 1-3 (allgemeine Stoffangaben) - gelbe Seiten·
Dichte (kglll .

Teil 11·4 (Landverkehrl - rosa Seiten -
Berechnungsüberdruck (bar) .
Prüfüberdruck (bar) ..
Betriebsüberdruck (bar) ....
Typ der Sicherheitseinrichtung ,
Bodenöffnung ., .
Lüftungseinrichtung IGGVE/GGVSI
Lüftungseinrichtung IRID/ADRI .
Entspannungseinrichtung (GGVE/GGVS)
Entspannungseinrichtung (RID/ADR) .
Sonderanforderungen sind einzuhalten

Teil 11-5 (Seeverkehr) -blaue Seiten·
IMO Tank-Typ .
Prüfüberdruck (bar) .
Typ der Sicherheitseinrichtung .
Bodenöffnung , .
Mindestwanddicke in Baustahl (mm) .
Lüftungseinrichtung .
Sonderanforderungen sind einzuhalten

Bezeichnung

19
20
21
22
23
24
25

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

9
10
11
12
13
14
14
15
15
16

19
20
21
22
23
24
25

9
10
11
12
13
14
14
15
15
16

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

Spalte

Teil 7:
Ta"i1'KS mit Obenentleerung, mit Vakuumventil (nur für den Landverkehr nach
GGVS/GGVE/ADR/RID) nach den in 5. aufgeführten Zeichnungen.

Anleitung zur Auswahl der zugelassenen Stoffe aus"dem Anhang zur Baumusterzulassung
ISAM-Listel

Spalte

Teil 8:
Ta'i1l<S mit Obenentleerung, mit dem Vakuumventil vorgeschalteter Berstscheibe nur für den
Landverkehr nach GGVS/GGVE/ADR/RID nach den in 5. aufgeführten Zeichnungen.

Anleitung zur Auswahl der zugelassenen Stoffe aus dem Anhang zur Baumusterzulassung
(SAM-Listel

zulässige Werte
und Symbole

lader 2
,4
N
A oder Bader C
MW
V oder FT

Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
+
+
Entfällt
Entfällt
+
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt

~ 4 oder G
~ 4 oder G
:5 3 oder G
N
A oder 8 oder C
V
V oder FT
R
R oder FT

~ 1,38 (bei Befüllung
der äußeren Kammern)
bzw. ~ 1,59 (bei
~:~~ue~~ der mittleren

zulässige Werte
und Symbole

Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
+
+
Entfällt
Entfällt
+
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt

Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt

~ 1,38 (bei Befüllung
der äußeren Kammern)
bzw. , 1,59 Ibei Be
füllung der mittleren
Kammer)

~ 4 oder G
~ 4 oder G
~ 3 oder G
N oder NF
A oder B
V oder FT oder NA
V oder FT oder NA
R
R oder FT

Teil 11-6 IVerträglichkeitsbewertungl - goldgelbe
Selten -
Bewertung/ Auflage unleg. Stahl . . . . . . . .. 5/6 J.
Bewertungl Auflage unleg. Stahl 2,5/3 J.
Bewertungl Auflage CrNi-Stahl . . .. 5/6 J.
Bewertung/ Auflage CrNi-Stahl .. 2,5/3 J.
Bewertung/ Auflage CrNiMo-Stahl . . . . . . .. 5/6 J.
Bewertungl Auflage CrNiMo-Stahl 2,513 J.
Bewertungl Auflage Aluminium . . . . . . . . .. 5/6 J.
Bewertungl Auflage Aluminium . 2,5/3 J.
PTFE
FKM
NBR
NR
IIR
EPDM .......................•.
CSM
PE
PP .
PVC
PVDF

Teil 11-4 lLandverkehrl - rosa Seiten -
Berechnungsüberdruck (bar) .
Prüfüberdruck (bar) "
Betriebsüberdruck (bar) .
Typ der Sicherheitseinrichtung .
Bodenöffnung , .
Lüftungseinrichtung IGGVE/GGVSI ,.
Lüftungseinrichtung (RID/ADR) .. ,."
Entspannungseinrichtung (GGVE/GGVS)
Entspannungseinrichtung (RID/ADR) ..
Sonderanforderungen sind einzuhalten

Teil 11-5 (Seeverkehr) -blaue Seiten -
IMO Tank-Typ .
Prüfüberdruck (bar) . .
Typ der Sicherheitseinrichtung
Bodenöffnung .
Mindestwanddicke in Baustahl (mm) .
Lüftungseinrichtung , .
Sonderanforderungen sind einzuhalten

Teil 1-3 (allgemeine StoffangabenJ - gelbe Seiten 
Dichte Ikglll

Teil 11-4 lLandverkehrl . rosa Seiten -
Berechnungsüberdruck (bar) .
Prüfüberdruck (bar) .. . .
Betriebsüberdruck (bar) .
Typ der Sicherheitseinrichtung .
Bodenöffnung .
Lüftungseinrichtung (GGVE/GGVSI
Lüftungseinrichtung (RID/ADR) .....
Entspannungseinrichtung IGGVE/GGVSl
Entspannungseinrichtung (RID/ADR) .
Sonderanforderungen sind einzuhalten

Teil 11-5 (Seeverkehr! -blaue Seiten -
IMO Tank-Typ .
Prüfüberdruck (bar) .
Typ der Sicherheitseinrichtung .
Bodenöffnung .
Mindestwanddicke in Baustahl (mm) .
Lüftungseinrichtung .
Sonderanforderungen sind einzuhalten

Teil 1·3 (allgemeine Stoffangaben) - gelbe Seiten -
Dichte Ikglll .

~~:t~~6_ (VerträglichkeitsbewertungJ . goldgelbe

Bewertungl Auflage unleg. Stahl
Bewertungl Auflage unleg. Stahl
Bewertungl Auflage CrNi-Stahl
Bewertung/ Auflage CrNi-Stahl ..
Bewertungl Auflage CrNiMo-Stahl
Bewertung/ Auflage CrNiMo-Stahl
Bewertungl Auflage Aluminium
~TFErtungl Auflage Aluminium

FKM .
NBR ,
NR , .
IIR ..
EPDM
CSM
PE ,.. . .
PP .
PVC .
PVDF

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

9
10
11
12
13
14
14
15
15
16

19
20
21
22
23
24
25

9
10
11
12
13
14
14
15
15
16

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

19
20

21
22
23
24
25

Spalte

Spalte

Anleitung zur Auswahl der zugelassenen Stoffe aus dem Anhang zur Baumusterzulassung
(SAM-Liste)

Teil 6:
Tanks mit Obenentleerung, mit dem Sicherheitsventil vorgeschalteter Berscheibe nach den in
5. aufgeführten Zeichnungen.

Spalte Bezeichnung

Teil 1-3 !allgemeine Stoffangabenl - gelbe Seiten 
Dichte Ikg/ll .

zulässige Werte
und Symbole

~ 1,38 (bei Befüllung
der äußeren Kammern)
bzw. ~ 1,59 (bei Be
füllung der mittleren
Kammern)

9
10
l'
12
13
14
14
15
15
16

Teil 1-3 (allgemeine Stoffangaben) . gelbe Seiten -
Dichte (kgnl .

Teil 11-4 lLandverkehrl - rosa Seiten 
Berechnungsüberdruck (bar) ..
Prüfüberdruck (bar) ..
Betriebsüberdruck (bar) ....
Typ der Sicherheitseinrichtung ."
Bodenöffnung ." , .
Lüftungseinrichtung (GGVE/GGVS) .
Lüftungseinrichtung (RID/ADR) .
Entspannungseinrichtung (GGVE/GGVSJ
Entspannungseinrichtung (RID/ADRJ ..
Sonderanforderungen sind einzuhalten

, 1,38 Ibei Befüllung
der äußeren Kammern)
bzw. :s; 1,59 (bei Be
füllung der mittleren
Kammer)

:5 4 oder G
~ 4 oder G
~ 3 oder G
N oder NF
A oder B ode'r C
V oder FT oder NA
V oder FT oder NA
R
R oder FT
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12200 Berlin, den 29. Januar 1997
BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG

19
20
21
22
23
24
25

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

Teil 11-5 (Seeverkehr) -blaue Seiten -
IMO Tank-Typ ... . ............••..
Prüfüberdruck (bar) .................•.
Typ der Sicherheitseinrichtung ..
Bodenöffnung , " .
Mindestwanddicke in Baustahl (mml ..
Lüftungseinrichtung .
Sonderanforderungen sind einzuhalten

§~:t~~6_ (Verträglichkeitsbewertungl - goldgelbe

Bewertung! Auflage unleg. Stahl 5/6 J.
Bewertungl Auflage unleg. Stahl 2.5/3 J.
Bewertungl Auflage CrNi-Stahl . 5/6 J.
Bewertungl Auflage CrNi-Stahl .. 2.5/3 J.
Bewertung! Auflage CrNiMo-Stahl 5/6 J.
Bewertung! Auflage CrNiMo-Stahl 2,5/3 J.
Bewertung! Auflage Aluminium . 5/6 J.
~F~rtung.I.~u:I~~~ ~~uminium . 2,5/3 J.

FKM .
N8R
NR ........••..
IIR ..
EPDM .
CSM
PE .
PP .
PVC ..
PVDF .........••.

Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt

Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
+
+
Entfällt
Entfällt
+
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt

Fachgruppe 111.2
Gefahrguttanks und
Unfallmechanik

Imjra9

fß-C~

Oipl.-Ing. A. Ulrich

Projektgruppe 111.2
Genehmigung
von Transporttanks
Im Auftrag

/U;l/l-t"
Dipl.-Ing. (FHJ S. Miethe

ZULASSUNGSSCHEIN

1. Nachtrag

ZULASSUNGSSCHEIN
tür das Baumuster eines Tankcontainers

mit der Zulassungsnummer
D/70 1160ITC 1, Rechtsgrundlagen

für das Baumuster eines Tankcontainers
mit der Zulassungsnummer

D/171180ITC

Die Tankcontainer dürfen auch nach folgenden Zeichnungen der Firma Van Hool N.V.
hergestellt werden (Änderung der Ausrüstung):

67579-006
67358-006
67579·500
67358-500
67358-360

vom 03.12.1996 (Zusammenstellung)
vom 02.12.1996 (Zusammenstellung)
vom 04.12.1996 (Tank)
vom 04.12.1996 (Tank)
vom 02.12.1996 (Tankschildl

nationaler Straßenverkehr nach der Verordnung über die innerstaatliche und
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen (Gefahrgutverordnung
Straße - GGVS) in der Fassun9 vom 18.07.1995 IBGBI. I, S. 1025)
- insbesondere § 6 und Anhang B.l b -,

internationaler Straßenverkehr nach der Verordnung über die innerstaatliche und
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen (Gefahrgutverordnung
Straße - GGVSJ in der Fassun9 vom 18.07.1995 (BGBI.I, S. 1025)
- insbesondere § § 1, 6 und Anhang B.l b des AOR -,

2. Antragsteller

Diesem Nachtrag liegt der Prüfbericht Nr. AVS/4,9.615.578/04 des Bureau Veritas vom
02.12.1996 zugrunde.

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulassungsschein D/70 1160rrC vom
18.09.1996.

12200 Berlin, den 14. Januar 1997
BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG

Minimax GmbH, 0-72574 Bad Urach

3. Hersteller

KW-Umformtechnik GmbH, 0·58730 Fröndenberg-Langschede (Behälter)
Minimax GmbH, 0-72574 Bad Urach (Rahmen und Zusammenbau)
Air Liquide GmbH, 0-56659 Burgbrohl (Armaturen-Ausrüstung)

4. Baumusterorüfung

1. Nachtrag

ZULASSUNGSSCHEIN
für das Baumuster eines Tankcontainers

mit der Zulassungsnummer
D/70 1163ITC

Fachgruppe 111.2
Gefahrguttanks und
Unfallmechanik

Imc:~

Dipl.-Ing. A, Ulrich

Sachbearbeiter: Dipl.-Ing. W.-D, Mischke, Dipl.-lng. A. Ulrich

Projektgruppe 111.2
Genehmigung
von Transporttanks
Im Auftrag

iJ. -u. JJ,rA-e-
Dipl.-Ing. W,-D. Mischke

Prüfbericht des TÜV-Südwest Nr.: 00A4/322/96 vom 19.09.1996,

5. Tankcontainerdaten

- Tyoenbezeichnung des Herstellers/Antragstellers: CO2-Transportbehälter

- ISO-Bezeichnung: --
- IMO-Tanktyp: --
- Länge: 2450 mm, Breite: 2360 mm, Höhe: 1545 mm
- Tankvolumen ca. 1500 I
- zu!. Gesamtgewicht: 2165 kg
- Eigengewicht ca. 965 kg
- max. Betriebsdruck (GGVS/GGVE/ADR/RID): 22 bar (Überdruck)
- max. Betriebsdruck (GGVSee/IMOG-Code): -- bar (Überdruck)
- Prüfdruck: 33 bar (Überdruck)
- Berechnungsdruck: 33 bar (Überdruck)
_Tankwerkstoff: SB36 FAK n. VdTÜV-W. BI. 354/1 u. P 355 NL 1 n. DIN EN 10028-3
- Tankwanddicke (min): 9,5 mm
- gleichwertige Wanddicke in Baustahl: -- mm
- Dichtungswerkstoff: Centellen WS 3820
- Tankinnenauskleidung: --
- Öffnungen unterhalb des Flüssigkeitsspiegels: ja
- Art der Bodenöffnung: B
- Wärmeisolierung: ja
- Sonnenschutz: nein
- Heizung: nein

Der Stoffanhang zur O.g, Zulassung wird um folgenden Stoff ergänzt:
- Zeichnungen des Herste.llers/Antragstel1ers

Stoffbezeichnung RID/ADR
I<me
~

Auflagen/
Bemerkungen

80591691 vom 13.06.1996 IFeuerlöschanlage)
40.10.009-1 B vom 17.06.1996 (CO,-Transportbehälter 1500 I)
80590481 vom 26.09.1996 (Rahmen)
805862QO vom 15.05.1996 IFunktionsschemaJ
80592842 vom 03.04.1996 (Schild)

3261 Ätzender saurer 8·39c
organischer fester Stoff, n.a.g.
(4,6-Dichlorpyrimidin fest)

8 3261
6. Zulassung des Baumusters

Es wird bescheinigt, daß das nach dem in 4. genannten Prüfbericht einschließlich
zugehöriger Unterlagen gefertigte Baumuster eines Tankcontainers (TC) für die
Beförderung der im Anhang zu dieser Zulassung aufgeführten Stoffe geeignet ist und daß
die Vorschriften an den Bau. die Ausrüstung, Prüfung und Kennzeichnung der/des
GGVS/AOR erfüllt sind. .
Die im Anhang genannten Auflagen sind zu beachten.

21



7. Nebenbestimmungen ZULASSUNGSSCHEIN

7.1 Jeder nach dieser Baumusterzulassung hergestellte Tankcontainer ist erstmalig vor
Inbetriebnahme und dann wiederkehrend nach den unter 1. genannten
Rechtsvorschriften vorgeschriebenen Prüfungen zu unterziehen.

für das Baumuster eines Tankcontainers
mit der Zulassungsnummer

D/70 1181 /TC

7.2 Die Tankcontainer sind nach den mit dem Prüfvermerk versehenen Unterlagen
herzustellen. Sie dürfen für den Verwendungszweck nach dieser Baumusterzulassung
nur benutzt werden, wenn der für die Prüfung zuständige Sachverständige bescheinigt
hat, daß die Tankcontainer und ihre Ausrüstung dieser Zulassung entsprechen bzw.
daß die vorgeschriebenen Prüfungen den Vorschriften entsprechende Ergebnisse
erbracht haben.

1. Rechtsorundlagen

Gefahrgutverordnung Straße - GGVS in der Fassung vom 12.12.1996 (BGBI. I. S. 1886)
- insbesondere Anhang B.l b AOR,

7.3 Jeder Tank ist mit dem in 5. aufgeführten Tankschild zu versehen. Darüber hinaus ist
jeder Tankcontainer mit den übrigen Angaben nach den unter 1. genannten
Rechtsvorschriften und gut sichtbar an beiden Längsseiten in Höhe der Mittellinie mit
der Zulassungsnummer

DI17 1180/TC

Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE in der Fassung vom 12.12.1996
(BGBI. I, S. 18761
- insbesondere Anhang X RIO,

Gefahrgutverordnung See - GGVSee in der Fassung vom 24.08.1995 (BGBI. I, S. 1078)
- insbesondere IMDG-Code,

zu kennzeichnen. Gesetz zu dem Übereinkommen vom 02.12.1972 über sichere Container - CSC - in der
Fassung vom 07.04.1993 (BGBI. 11, S. 754)

Die Schrifthöhe muß mindestens 50 mm betragen. Über dieser Zulassungsnummer sind
in gleicher Schrifthöhe die Buchstaben B A Manzubringen. 2. Antragsteller

7.4 Entfällt Van Hoor N. V. B·2500 Uer-Koningshooikt

7.5 Entfällt 3. Hersteller

7.6 Entfällt Van Hool N. V. B·2500 Uer-Koningshooikt

7.7 Entfällt 4. Baumusterprüfung

7.8 Entfällt Prüfbericht des Bureau Veritas Nr. AVS/4.9.61 5.553/04 (BVCT/967.1205/GI vom
17.09.1996.

7.9 Entfällt
5. Tankcontainerdaten

7.10 Jeder Auf- und Abbau der Ausrüstungsteile ist von einem Sachkundigen oder
Sachverständigen zu prüfen und aufzuzeichnen. - Typenbezeichnung des Herstellers/Antragstellers:TCIS 20-21/1

7.11 Für alle nach dieser Baumusterzulassung zur Herstellung von Tanks bestimmten Bleche
müssen Abnahmezeugnisse nach EN 10204-3.1 vorliegen. Die Werte für
Zugfestigkeit (Rm), Streckgrenze (Re) und Bruchdehnung (A) dürfen dabei die am
Baumuster festgelegten Mindestwerte nicht unterschreiten.

7.12 Abdrucke der Bescheinigung nach 7.1 sind der BAM innerhalb eines Jahres
einzureichen. Über Reparaturen an den nach dieser Zulassung gefertigten
Tankcontainern sind Aufzeichnungen zu führen und mindestens 10 Jahre
aufzubewahren.

8. Geltungsdauer

Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufes erteilt. Sie gilt
längstens bis zum 08.12.2006.

9. Festlegung der Kennzeichnung nach CSC

Entfällt

- ISO-Bezeichnung: 1CC
- IMO-Tanktyp: 1
- Länge: 6058 mm, Breite: 2438 mm, Höhe: 2591 mm
- Tankvolumen ca. 20500 I
- zul. Gesamtgewicht: 34000 kg
- Eigengewicht ca. 5240 kg
- max. Betriebsdruck (ADR/RIO): 6,9 bar (Überdruck)
- max. Betriebsdruck (IMOG-Code): 6,9 bar (Überdruck)
- Prüfdruck: 10,35 bar (Überdruck)
- Berechnungsdruck: 10,35 bar (Überdruck)
- Tankwerkstoff: 1.4404 nach DIN 17441 (Mantel) bzw. DIN 17440 (Böden)
- Tankwanddicke (min): 6,7 mm (Mantel)
- gleichwertige Wanddicke in Baustahl: 8 mm
- Dichtungswerkstoff: PTFE
- Tankinnenauskleidung: --
~ Öffnungen unterhalb des Flüssigkeitsspiegels: ja/nein
- Art der Bodenöffnung: B oder C - wahlweise -
- Wärmeisolierung: ja
- Sonnenschutz: nein
- Heizung: ja, Dampf

12200 Berlin, den 9. Dezember 1996
8UNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG - Zeichnungen des Herstellers/Antragstellers

6. Zulassung des Baumusters

Es wird bescheinigt, daß das nach dem in 4. genannten Prüfbericht einschließlich
zugehöriger Unterlagen gefertigte Baumuster eines Tankcontainers (TC) für die
Beförderung der Stoffe, die nach dem Anhang einem TC mit den Daten dieser Zulassung
zugeordnet sind, geeignet ist und daß insoweit die Vorschriften an den Bau, die
Ausrüstung, Prüfung und Kennzeichnung des ADR/RID/IMDG-Codes/CSC erfüllt sind.
Die im Anhang genannten Auflagen sind zu beachten.

vom 29.08.1996 (Zusammenstellung)
vom 20.12.1996 (Tank)
vom 02.09.1996 (Ausrüstungsvarianten)
vom 30.08.1996 (Tankschild)

66709-006
667G9-500A
TD 1718
TD 1716

E. Reeck

Projektgruppe 111.2
Genehmigung
von Transporttanks
Im Auftrag

Sachbearbeiter: Dipl.-Ing. H. Vaidyanathan, E. Reeck

Fachgruppe 111.2
Gefahrguttanks und
Unfallmechanik

Dipt.-Ing. A. Urrich

7. Nebenbestimmungen

Anhang zum

Die Fristen für die innere Besichtigung betragen: 2 1/2 Jahre

7.2 Die Tankcontainer sind nach den mit dem Prüfvermerk versehenen Unterlagen
herzustellen. Sie dürfen für den Verwendungszweck nach dieser Baumusterzulassung
nur benutzt werden, wenn der für die Prüfung zuständige Sachverständige bescheinigt
hat, daß die Tankcontainer und ihre Ausrüstung dieser Zulassung entsprechen bzw.
daß die vorgeschriebenen Prüfungen den Vorschriften entsprechende Ergebnisse
erbracht haben.

7.1 Jeder nach dieser Baumusterzulassung hergestellte Tankcontainer ist erstmalig vor
Inbetriebnahme und dann wiederkehrend alle 2 1/2 Jahre den nach den unter 1.
genannten Rechtsvorschriften vorgeschriebenen Prüfungen zu unterziehen.

7.3 Jeder Tank ist mit dem in 5. aufgeführten Tankschild zu versehen. Darüber hinaus ist
jeder Tankcontainer mit den übrigen Angaben nach den unter 1. genannten
Rechtsvorschriften und gut sichtbar an beiden Längsseiten in Höhe der Mittellinie mit
der Zulassungsnummer

ADR UNN: Auflagen/
OOISI Bemerkungen
l<H;re--
2-7a 2187

Zulassungsschein
für das Baumuster eines Tankcontainers

mit der Zulassungsnummer
D/17 1180/TC

Stoffbezeichnung

Kohlendioxid (Kohlensäure)
tiefgekühlt, verflüssigt

D/70 11S1/TC

zu kennzeichnen.

22

Die Schrifthöhe muß mindestens 50 mm betragen. Über dieser Zulassungsnummer sind
in gleicher Schrifthöhe die Buchstaben BA Manzubringen.



7.4 Die höchstzulässige Dichte der zu befördernden Stoffe beträgt: 1,75 kg/L

7.5 Die Inbetriebnahme der Heizung bzw. das Einfüllen von Stoffen mit höheren
Temperaturen ist nur gestattet, wenn die Verträglichkeit des Füllgutes mit den Tank
und Ausrüstungswerkstoffen nach TRTC 007 gewährleistet ist

7.6 Entfällt

7.7 Entfällt

35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

FKM . .••........... _.•.
NBR ........•.........•.
NR
IIR ..
EPDM
CSM .......•......•. __ ..•..
PE .
PP. . .
PVC ........••.
PVDF ...•••••. _. _..•••. __ .•.

Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt

7.8 Die Tanks sind nach einer Umrüstung von Obenentleerung auf Untenentleerung einer
Dichtheitsprüfung zu unterziehen. Nach einer Umrüstung von Untenentleerung auf
Obenentleerung ist eine'Druck- und Dichtheitsprüfung vorzunehmen. In jedem Fall sind
diese Umrüstungen durch einen in den Rechtsvorschriften genannten Sachverständigen
zu prüfen und zu bescheinigen. Anleitung zur Auswahl der zugelassenen Stoffe aus dem Anhang zur Baumusterzulassung

(SAM-Liste)

7.9 Entfällt
Spalte Bezeichnung

zulässige Werte
und Symbole

7.10 Jeder Auf- und Abbau der Ausrüstungsteile ist von einem Sachkundigen oder
Sachverständigen zu prüfen und aufzuzeichnen.

Teil 1-3 (allgemeine Stoffangabenl - gelbe Seiten 
Dichte (kglll ~ 1,75

7.11 Für alle nach dieser Baumusterzulassung zur Herstellung von Tanks bestimmten Bleche
müssen Abnahmezeugnisse nach EN 10204-3.1 vorliegen. Die Werte für
Zugfestigkeit (AmI. Streckgrenze lA,1 und Sruchdehnung {AI dürfen dabei die am
Baumuster festgelegten Mindestwerte nicht unterschreiten.

7.12 Abdrucke der Bescheinigung nach 7.1 und 7.8 sind der SAM innerhalb eines Jahres
einzureichen. Über Reparaturen an den nach dieser Zulassung gefertigten
Tankcontainern sind Aufzeichnungen zu führen und mindestens 10 Jahre
aufzubewahren.

8. Geltungsdauer

Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufes erteilt. Sie gilt
längstens bis zum 13.01.2007.

9
10
11
12
13
14
15
16

'9
20
21
22
23
24
25

Teil 11·4 flandverkehr) - rosa Seiten 
Berechnungsüberdruck (bar) ............••.
Prüfüberdruck (bar) , .
Betriebsüberdruck (bar) .
Typ der Sicherheitseinrichtung
Bodenöffnung , ...............•..
Lüftungseinrichtung (RID/ADR) ..........•. ,.
Entspannungseinrichtung (RID/ADR) .
Sonderanforderungen sind einzuhalten

Teil 11·5 (Seeverkehr) -blaue Seiten -
IMO Tank-Typ ....
Prüfüberdruck (bar) .
Typ der Sicherheitseinrichtung .........•.
Bodenöffnung .
Mindestwanddicke in Baustahl (mml .
Lüftungseinrichtung .
Sonderanforderungen sind einzuhalten

~ 10.35 oder G
~ 10.35 oder G
~ 6.9 oder G
N oder NF
A oder B
V oder FT oder NA
R oder FT

1 oder 2
~ 10.35
N oder NF
A oder B
:s; 8 oder MW
V oder FT oder NA

9. Festlegunq der Kennzeichnung nach CSC

12200 Berlin, den 14. Januar 1997
BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG

Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
+
+
Entfällt
Entfällt
+
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt

5/6 J.
2.5/3 J.

5/6 J.
2.5/3 J.

. 5/6 J.
2.5/3 J.

" 5/6 J.
2.5/3 J.

Teil 11-6 fVerträglichkeitsbewertung) - goldgelbe
Selten·
Bewertungl Auflage unleg. Stahl
Bewertung! Auflage unleg. Stahl
Bewertung! Auflage CrNi-Stahl
Bewertung! Auflage CrNi-Stahl ..
Bewertung! Auflage CrNiMo·Stahl
Bewertung! Auflage CrNiMo-Stahl
Bewertung I Auflage Aluminium
Bewertung! Auflage Aluminium
PTFE _
FKM ........••.
NBR ........••..
NR ..... ..••
IIR ... .. .. .•• . ..••....••..
EPDM
CSM
PE
PP .
PVC .
PVDF ... __ • __ .....•... _.••••.

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
3B
39
40
41
42
43
44

Teil 3:
'Täii1<S mitObenentleerung ohne dem Sicherheitsventil vorgeschaltete Berstscheibe.

Anleitung zur Auswahl der zugelassenen StoHe aus dem Anhang zur Baumusterzulassung
(SAM-Liste)

Dipl.-Ing. W.-D. Mischke

Projektgruppe 111.2
Genehmigung
von Transporttanks
Im Auftrag

IJ-~J~

Zulassungs-Nr.: D-BAM-663/1 I Bl/96
Hersteller-Identifizierungskennzeichen: lCIS 20-21/1
(ergänzt durch Herstell-Nr.)

Fachgruppe 111.2
Gefahrguttanks und
Unfallmechanik

Oipl.-Ing. A. Ulrich

Sachbearbeiter: Oipl.-Ing. W.-D. Mischke, Dipl.-Ing. H. Vaidyanathan
Spalte Bezeichnung

zulässige Werte
und Symbole

Anlage

zur Baumusterzulassung
D/70 1'811TC

Anleitung zur Auswahl der zugelassenen Stoffe aus dem Anhang zur Baumusterzulassung
(SAM-Listel

Teil 1:
Tanks mit Untenentleerung bzw. Reinigungsöffnung ohne dem Sicherheitsventil
vorgeschaltete Berstscheibe nach den in 5. aufgeführten Zeichnungen.

10.35 oder G
10.35 oder G

6.9 oder G

Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
+
+
Entfällt
Entfällt
+
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt

~

~

~

N
A oder B oder C
V oder FT oder NA
R oder FT

1 oder 2
~ 10.35
N
A oder B oder C
S 8 oder MW
V oder FT oder NA

~ 1,75

5/6 J.
2.5/3 J.

. .. 5/6 J.
2.5/3 J.

. 5/6 J.
2.5/3 J.

. . . .. 5/6 J.
2.5/3 J.

Teil 11-6 IVerträglichkeitsbewertungJ - goldgelbe
Selten -
Bewertungl Auflage unleg. Stahl
Bewertungl Auflage unleg. Stahl
Bewertungl Auflage CrNi-Stahl
Bewertungl Auflage CrNi-Stahl .
Bewertungl Auflage CrNiMo-Stahl .
Bewertungl Auflage CrNiMo-Stahl
Bewertungl Auflage Aluminium
Bewertungl Auflage Aluminium .
PTFE .
FKM .................•.
NBR ................••
NR
IIR
EPDM
CSM ..............•...........•...
PE
PP. . ....•.......•••. _•••....•• _..
PVC.
PVDF .

Teil 1-3 (allgemeine Stoffangaben) - gelbe Seiten 
Dichte (kglll

Teil 11-4 tLandverkehr) - rosa Seiten·
Berechnungsüberdruck (bar) ........•......
Prüfüberdruck (bar) ...
Betriebsüberdruck (bar) ...........••..
Typ der Sicherheitseinrichtung
Bodenöffnung . . ......••.
Lüftungseinrichtung (RID/ADR) .
Entspannungseinrichtung (RID/ADRI
Sonderanforderungen sind einzuhalten

Teil 11·5 (Seeverkehrl -blaue Seiten -
IMO Tank-Typ ....................••.
Prüfüberdruck (bar) . .
Typ der Sicherheitseinrichtung .
Bodenöffnung . . .......••.
Mindestwanddicke in Baustahl (mm) .....•....
Lüftungseinrichtung .
Sonderanforderungen sind einzuhalten

19
ZO
21
22
23
24
25

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

9
10
11
12
13
14
15
16

10.35 oder G
10.35 oder G

6.9 oder G

lader 2
~ 10.35
N
A oder B
s 8 oder MW
V oder FT oder NA

~

~

~

N
A oder B
V oder FT oder NA
R oder FT

~ 1.75

..,. zulässige Werte
und Symbole

- old eibeTeil 11- Verträ lichkeitsbewertun

Teil 1-3 (allgemeine StoffangabenJ - oelbe Seiten -
Dichte (kgm .

Bezeichnung

Teil 11-4 (Landverkehr) - rosa Seiten 
Berechnungsüberdruck (bar)
Prüfüberdruck (bar) ..
Betriebsüberdruck (bar) ....
Typ der Sicherheitseinrichtung
Bodenöffnung . ......•..
Lüftungseinrichtung IRID/ADR) ...
Entspannungseinrichtung (RID/ADR) .
Sonderanforderungen sind einzuhalten

Teil 11-5 (Seeverkehr) -blaue Seiten -
IMO Tank-Typ ...................••.
Prüfüberdruck (bar) .
Typ der Sicherheitseinrichtung .
Bodenöffnung ,.
Mindestwanddicke in Baustahl (mm)
Lüftungseinrichtung .
Sonderanforderungen sind einzuhalten

19
20
21
22
23
24
25

9
10
'1
12
13
14
15
16

Spalte

Anleitung zur Auswahl der zugelassenen Stoffe aus dem Anhang zur Baumusterzulassung
(SAM-Listel

~mit Obenentleerung mit dem Sicherheitsventil vorgeschalteter Berstschelbe.26
27
28
29
30
31
32
33
34

I n-
Bewertungl Auflage unleg. Stahl 5/6 J.
Bewertungl Auflage unleg. Stahl 2,5/3 J.
Bewertung/ Auflage CrNi-Stahl . . . . . . .. 5/6 J.
Bewertung/ Auflage CrNi-Stahl .. 2.5/3 J.
Bewertung/ Auflage CrNiMo-Stahl . .. 5/6 J.
Bewertung/ Auflage CrNiMo-Stahl 2.5/3 J.
Bewertungl Auflage Aluminium . . . . . . . . .. 5/6 J.
Bewertungl Auflage Aluminium . 2,513 J.
PTFE ....

Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
+ .
+
Entfällt
Entfällt
+

Spalte Bezeichnung

Teil 1-3 (allgemeine Stoffangabenl - gelbe Seiten -
Dichte (kglll .

zulässige Werte
und Symbole

~ 1,75
23



Gefahrgutverordnung Straße - GGVS in der Fassung vom 12.12.1996 (8GBt. I, S. 1886)
- insbesondere Anhang a 1b ADR.

1. Rechtsgrundlagen

ZULASSUNGSSCHEIN

Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
+
+
Entfällt
Entfällt
+
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt

- goldgelbe

. . . . . . . .. 5/6 J.
2,5/3 J.

. 5/6 J.
2,5/3 J.

. .. 5/6 J.
2,5/3 J.

. 5/6 J.
2.5/3 J.

für das 8aumuster eines Tankcontainers
mit der Zulassungsnummer

D170 1182fTC

Selten - .
Bewertung! Auflage unleg. Stahl
Bewertung! Auflage unleg. Stahl
Bewertung! Auflage CrNi-Stahl
Bewertung! Auflage CrNi-Stahl ..
Bewertung! Auflage CrNiMo·Stahl
Bewertung! Auflage CrNiMo·Stahl
Bewertung! Auflage Aluminium
Bewertung! Auflage Aluminium
PTFE
FKM .
NBR
NR
IIR ..
EPDM
CSM
PE ..
PP
PVC
PVDF

Teil 11·6 {Verträglichkeitsbewertungl

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
+
+
Entfällt
Einfällt
+
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt

5 10,35 oder G
5 10,35 oder G
5 6,9 oder G
N oder NF
A oder B oder C
V oder FT oder NA
R oder FT

1 oder 2
510,35
N oder NF
A oder B oder C
58 oder MW
V oder FT oder NA

Teil 11-5 (Seeverkehrl -blaue Seiten·
IMO Tank-Typ .................•...•••.
Prüfüberdruck (bar) ...................•.
Typ der Sicherheitseinrichtung
Bodenöffnung .......................•.
Mindestwanddicke in Baustahl (mm) .
Lüftungseinrichtung .
Sonderanforderungen sind einzuhalten

§~:t~~6_ (Venräglichkeitsbewenung) - goldgelbe

Bewertung! Auflage unleg. Stahl . . . . . . 5!6 J.
Bewertungl Auflage unleg. Stahl . . . . . 2,5/3 J.
Bewertungl Auflage CrNi·Stahl .... 5/6 J.
Bewertungl Auflage CrNI-Stahl 2,5/3 J.
8ewerturigl Auflage CrNiMo-Stahl . . . ... 5/6 J.
Bewertungl Auflage CrNiMo·Stahl 2,513 J.
Bewertung! Auflage Aluminium . . . .. 5!6 J.
Bewertung! Auflage Aluminium. 2,5!3 J.
PTFE
FKM .
N8R ..
NR
IIR ..
EPDM ..........•..
CSM ..........•...
PE .
PP .
PVC .. .........•••....••.....•......
PVDF

Teil 11·4 CLandverkehrl - rosa Seiten 
Berechnungsüberdruck (bar) ...
Prüfüberdruck (bar) ...................•.
8etriebsüberdruck (bar) .
Typ der Sicherheitseinrichtung
Bodenöffnung .
Lühungseinrichtung IRID/ADR) .
Entspannungseinrichtung IRIO/AORI .
Sonderanforderungen sind einzuhalten

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

19
20
21
22
23
24
25

9
10
11
12
13
14
15
16

Teil 5:
TänI<S mit Untenentleerung bzw. Reinigungsöffnung ohne Sicherheitsventil, ohne
Berstscheibe. dicht verschlossen nach den in 5. aufgeführten Zeichnungen nur für den
landverkehr nach ADR/RID.

Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE in der Fassung vom 12.12.1996
{8G81. I, S. 18761

- insbesondere Anhang X RIO,

Anleitung zur Auswahl der zugelassenen Stoffe aus dem Anhang zur Baumusterzulassung
(SAM-liste)

Gefahrgutverordnung See - GGVSee in der Fassung vom 24.08.1995 (BGBI. I. S. 1078)
- insbesondere IMDG-Code,

Spalte Bezeichnung

Teil 1-3 (allgemeine StoHangabenl - gelbe Seiten·
Dichte {kgm .

zulässige Werte
und Symbole

5 1,75

Gesetz zu dem Übereinkommen vom 02.12.1972 über sichere Container - CSC - in der
Fassung vom 07.04.1993 (8G81.1I, S. 7541

2. Antragsteller

9
10
11
12
13
14
15
16

19
20
21
22
23
24
25

Teil 11-4 ILandverkehr! - rosa Seiten -
Berechnungsüberdruck (bar) .......•...
Prüfüberdruck (bar) ..
Betriebsüberdruck (bar) ....
Typ der Sicherheitseinrichtung
Bodenöffnung .
Lüftungseinrichtung (RID!ADR) ...
Entspannungseinrichtung (RID!ADR) .
Sonderanforderungen sind einzuhalten

Teil 11-5 (Seeverkehr! -blaue Seiten 
IMO Tank-Typ ...
Prüfüberdruck (bar) .
Typ der Sicherheitseinrichtung .........•••.
Bodenöffnung .
Mindestwanddicke in Baustahl (mml ......•...
Lüftungseinrichtung , .
Sonderanforderungen sind einzuhalten

5 10,35 oder G
5 10,35 oder G
5 6,9 oder G
N oder NF
A oder B
V oder FT oder NA
R oder FT

Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt

Van Hool N.V. B-2500 Lier-Koningshooikt

3. Hersteller

Van Hool N.V. B-2500 Lier-Koningshooikt

4. Baumusterorüfung

Prüfbericht des Bureau Veritas Nr. AVS/4.9.615.554/04 (BVCT/667.1 202/GI vom
17.09.1996.

5. Tankcontainerdaten

_ Typenbezeichnung des Herstellers!Antragstellers: TCIS 20-18/1

~
Tci"ilI<S mit Obenentleerung ohne Sicherheitsventil, ohne Berstscheibe. dicht verschlossen
nach den in 5. aufgeführten Zeichnungen nur für den Landverkehr nach ADRIRID.

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

Teil 11-6 IVerträglichkeitsbewertungJ . goldgelbe
Selten -
Bewertung! Auflage unleg. Stahl . 5!6 J.
Bewertung! Auflage unleg. Stahl 2,5!3 J.
Bewertungl Auflage CrNi-Stahl . .. 5/6 J.
Bewertungl Auflage CrNi-Stahl .. 2,5/3 J.
Bewertung! Auflage CrNiMo-Stahl . .. 5!6 J.
Bewertungl Auflage CrNiMo·Stahl 2,5/3 J.
Bewertung! Auflage Aluminium . . . . . . . . .. 5!6 J.
Bewertung! Auflage Aluminium . 2,5!3 J.
PTFE
FKM .
NBR ....•......
NR ....••.......•• , ..
IIR ....
EPDM
CSM ..
PE .
PP .
PVC .
PVDF .....•..•.

Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
+
+
Entfällt
Entfällt
+
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt

- ISO-Bezeichnung: 1 CC
- IMO-Tanktyp: 1
· Länge: 6058 mm, Breite: 2439 mm, Höhe: 2591 mm
· Tankvolumen ca. 18000 I
- zu!. Gesamtgewicht: 34000 kg
- Eigengewicht ca. 5020 kg
_ max. Betriebsdruck IADR!RID): 6,9 bar (ÜberdruckJ
- max. Betriebsdruck (IMDG-CodeJ: 6,9 bar (Überdruck)
- Prüfdruck: 10,35 bar (Überdruck)
· Berechnungsdruck: 10,35 bar (Überdruck)
_Tankwerkstoff: 1.4404 nach DIN 17441 (Mantel) bzw. DIN 17440 (Böden)
- Tankwanddicke {mini: 6.7 mm (Mantel)
_gleichwertige Wanddicke in Baustahl: 8 mm
- Dichtungswerkstoff: PTFE'
- Tankinnenauskleidung: --
· Öffnungen unterhalb des Flüssigkeitsspiegels: ja!nein
· Art der Bodenöffnung: B oder C - wahlweise 
- Wärmeisolierung: ja
- Sonnenschutz: nein
- Heizung: ja, Dampf

Anleitung zur Auswahl der zugelassenen Stoffe aus dem Anhang zur Baumusterzulassung
(SAM·lIste) - Zeichnungen des Herstellers/Antragstellers

Spalte

7

Bezeichnung

Teil 1-3 (allgemeine Stoffangaben) - gelbe Seiten -
Dichte (kgm .

zulässige Werte
und Symbole

5 1,75

66714-006
66714-500A
TD 1721
TO 1719·

vom 02.09.1996 (Zusammenstellung)
vom 20.12.1996 (Tank)
vom 02.09.1996 (Ausrüstungsvaranten)
vom 02.09.1996 (Tankschildl

9
10
11
12
13
14
15
16

19
20
21
22
23
24
25

Teil 11-4 (llmdverkehrl - rosa Seiten -
Berechnungsüberdruck (bar) .
Prüfüberdruck (bar) .
Betriebsüberdruck (bar) .
Typ der Sicherheitseinrichtung
Bodenöffnung .
Lüftungseinrichtung (RID!ADR) ..........•..
Entspannungseinrichtung (RID!ADR) .
Sonderanforderungen sind einzuhalten

Teil 11-5 (Seeverkehr) -blaue Seiten·
IMO Tank-Typ ...
Prüfüberdruck (bar) ..............•..
Typ der Sicherheitseinrichtung
Bodenöffnung .
Mindestwanddicke in Baustahl (mm)
Lüftungseinrichtung .
Sonderanforderungen sind einzuhalten

5 10,35 oder G
5 10,35 oder G
5 6,9 oder G
N oder NF
A oder B oder C
V oder FT oder NA
R oder FT

Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt

6. Zulassung des Baumusters

Es wird bescheinigt, daß das nach dem in 4. genannten Prüfbericht einschließlich
zugehöriger Unterlagen gefertigte Baumuster eines Tankcontainers (TC) für die
Beförderung der Stoffe, die nach dem Anhang einem TC mit den Daten dieser Zulassung
zugeordnet sind, geeignet ist und daß insoweit die Vorschriften an den Bau, die
Ausrüstung, Prüfung und Kennzeichnung des ADR!RID/IMDG-Codes/CSC erfüllt sind.
Die im Anhang genannten Auflagen sind zu beachten.

7. Nebenbestimmungen

7.1 Jeder nach dieser Baumusterzulassung hergestellte Tankcontainer ist erstmalig vor
Inbetriebnahme und dann wiederkehrend alle 2 1!2 Jahre den nach den unter 1.
genannten Rechtsvorschriften vorgeschriebenen Prüfungen zu unterziehen.

24 Die Fristen für die innere Besichtigung betragen: 2 1!2 Jahre



7.2 Die Tank.container sind nach den mit dem Prüfvermerk versehenen Unterlagen
herzustellen. Sie dürfen für den Verwendungszweck nach dieser Baumusterzulassung
nur benutzt werden, wenn der tur die Prüfung zuständige Sachverständige bescheinigt
hat. daß die Tankcontainer und ihre Ausrüstung dieser Zulassung entsprechen bzw.
daß die vorgeschriebenen Prüfungen den Vorschriften entsprechende Ergebnisse
erbracht haben.

19
20
21
22
23
24
25

Teil 11-5 (Seeverkehr! -blaue Seiten -
IMO Tank-Typ .
PrüfCJberdruck (bar) .
Typ der Sicherheitseinrichtung
Bodenöffnung .
Mindestwanddicke in Baustahl (mm)
Lüftungseinrichtung .
Sonderanforderungen sind einzuhalten

1 oder 2
~ 10.35
N
A oder 8
::;; 8 oder MW
V oder FT oder NA

. 5/6 J.
2.5/3 J.

· .. 5/6 J.
2.5/3 J.

· .. 5/6 J.
2.5/3 J.

· .. 5/6 J.
2.5/3 J.

7.3

7.4

7.5

Jeder Tank ist mit dem in 5. aufgeführten Tankschild zu versehen. Darüber hinaus ist
jeder Tankcontainer mit den übrigen Angaben nach den unter 1. genannten
Rechtsvorschriften und gut sichtbar an beiden Längsseiten in Höhe der Mittellinie mit
der Zulassungsnummer

0170 1182fTC

zu kennzeichnen.

Die Schrifthöhe muß mindestens 50 mm betragen. Über dieser Zulassungsnummer sind
in gleicher Schrifthöhe die Buchstaben B A Manzubringen.

Oie höchstzulässige Dichte der zu befördernden Stoffe beträgt: 2,01 kg!1.

Oie Inbetriebnahme der Heizung bzw. das Einfüllen von Stoffen mit höheren
Temperaturen ist nur gestattet, "wenn die Verträglichkeit des Füllgutes mit den Tank
und Ausrüstungswerkstoffen nach TATC 007 gewährleistet ist.

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

Teil 11-6 (Verträglichkeitsbewertungl - goldgelbe
Selten -
Bewertung! Auflage unleg. Stahl ..
Bewertung! Auflage unteg. Stahl ..
Bewertung! Auflage CrNi-Stahl
Bewertung! Auflage CrNi-Stahl ..
Bewertung! Auflage CrNiMo-Stahl
Bewertungl Auflage CrNiMo-Stahl
Bewertung! Auflage Aluminium ..
Bewertung! Auflage Aluminium .
PTFE .
FKM . .
NBR .....•••........•••..
NR
IIR .•.
EPDM ...••......•..•..
CSM ...........•.......••.
PE
PP .
PVC .
PVDF

Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
+
+
Entfällt
Entfällt
+
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt

7.6 Entfällt

7.7 Entfällt

Anleitung zur Auswahl der zugelassenen Stoffe aus dem Anhang zur Baumusterzulassung
(SAM-Listel

7.8 Die Tanks sind nach einer Umrüstung von Obenentleerung auf Untenentleerung einer
Oichtheitsprüfung zu unterziehen. Nach einer Umrüstung von Untenentleerung auf
Obenentleerung ist eine Druck- und Dichtheitsprüfung vorzunehmen. In jedem Fall sind
diese Umrüstungen durch einen in den Rechtsvorschriften genannten Sachverständigefl
zu prüfen und zu bescheinigen. Spalte Bezeichnung

zulässige Werte
und Symbole

7.9 Entfällt 7
Teil 1-3 {allgemeine Stoffangabenl - gelbe Seiten -
Dichte (kglll . . . . . . . . . . . . . . s 2.01

7.10 Jeder Auf- und Abbau der Ausrüstungsteile ist von einem Sachkundigen oder
Sachverständigen zu prüfen und aufzuzeichnen.

7.11 Für alle nact"t dieser Baumusterzulassung zur Herstellung von Tanks bestimmten Blech~

müssen Abnahmezeugnisse nach EN 10204-3.1 vorliegen. Die Werte für

Zugfestigkeit (Rm), Streckgrenze tR.l und Bruchdehnung (Al dürfen dabei die am
Baumuster festgelegten Mindestwerte nicht unterschreiten.

7.12 Abdrucke der Bescheinigung nach 7.1 und 7.8 sind der BAM innerhalb eines Jahres
einzureichen. Über Reparaturen an den nach dieser Zulassung gefertigten
Tankcontainern sind Aufzeichnungen zu führen und mindestens 10 Jahre
aufzubewahren. .

8. Geltungsdauer

9
10
11
12
13
14
15
16

19
20
21
22
23
24
25

Teil 11-4 (Landverkehrl • rosa Seiten -
Berechnungsüberdruck (bar) .... . ..••..•..
Prüfüberdruck (bar) .. . ........•••.
Betriebsüberdruck (bar) . ...••.•..
Typ der Sicherheitseinrichtung ..
Bodenöffnung . .........••••.
Lüftungseinrichtung (RIO!AOR) ...
Entspannungseinrichtung (RIO/ADAl
Sonderanforderungen sind einzuhalten

Teil 11-5 (Seeverkehr) -blaue Seiten -
IMO Tank-Typ .
Prüfüberdruck (bar) ................•.••.
Typ der Sicherheitseinrichtung ............•.
Bodenöffnung .
Mindestwanddicke in Baustahl (mml .......••.
Lüftungseinrichtung .
Sonderanforderungen sind einzuhalten

~ 10.35 oder G
~ 10.35 oder G
~ 6.9 oder G
N oder NF
A oder B
V oder FT oder NA
R oder FT

lader 2
~ 10.35
N oder NF
A oder B
~ 8 oder MW
V oder Fr oder NA

9. Festlegung der Kennzeichnung nach CSC

Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufes erteilt. Sie gilt
längstens bis zum 13.01.2007. Entfällt

Entfällt
Entfällt
Entfällt
+
+
Entfällt
Entfällt
+
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt

zulässige Werte
und Symbole

5/6 J.
2.5/3 J.

. 5/6J.
2.5/3 J.

. .. 5/6 J.
2.5/3 J.

5/6 J.
2.5/3 J.

Teil 11·6 IVerträglichkeitsbewertung) - goldgelbe
Selten -
Bewertungl Auflage unleg. Stahl
Bewertung! Auflage unleg. Stahl ..
Bewertung! Auflage CrNi-Stahl
Bewertung! Auflage CrNi·Stahl ..
Bewertung! Auflage CrNiMo-Stahl
Bewertung! Auflage CrNiMo-Stahl
Bewertung! Auflage Aluminium ...
Bewertung! Auflage Aluminium ..
PTFE
FKM
NBR
NR ......••.......••.....•.•••.....
IIR ........•...
EPDM ...••......•••...
CSM .
PE . ......••.
Pp. . ..••.......•........•......
PVC ........••.
PVDF

Bezeichnung

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

Spalte

Anleitung zur Auswahl der zugelassenen Stoffe aus dem Anhang zur Baumusterzulassung
(SAM-Listel

Tank 3:
lanks mit Obenentleerung ohne dem Sicherheitsventil vorgeschaltete Berstscheibe.

Projektgruppe 111.2
Genehmigung
von Transporttanks
Im Auftrag

Oipl.-Ing. W.-D. Mischke

12200 Berlin, den 14. Januar 1997
BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG

Zulassungs-Nr.: D-BAM-66411182/96
Hersteller-Identifizierungskennzeichen: TCIS 20·18/1
(ergänzt durch Herstell-Nr.)

Fachgruppe 111.2
Gefahrguttanks und
Unfallmechanik

ll:c 0-,
Dipl.·lng. A. Ulrich

Sachbearbeiter: Dipl.-Ing. W.-D. Mischke, Oipl.-Ing. H. Vaidyanathan Teil 1-3 (allgemeine StoffangabenJ - gelbe Seiten·
Dichte (kglll .. < 2.01

Anleitung zur Auswahl der zugelassenen Stoffe aus dem Anhang zur Baumusterzulassung
(SAM-Listel

Anlage

zur Baumusterzulassung
0/70 1182fTC

Tank 1:
Tanks mit Untenentleerung bzw. Reinigungsöffnung ohne dem Sicherheitsventil
vorgeschaltete Berstscheibe nach den in 5. aufgeführten Zeichnungen.

~ 2.01

10.35 oder G
10.35 oder G

6.9 oder G

Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
+
+
Entfällt
Entfällt
+

lader 2
~ 10.35
N
A oder Bader C
s 8 oder MW .
V oder Fr oder NA

<
<
~

N
A oder Bader C
V oder Fr oder NA
R oder Fr

Teil 11·6 (Verträglichkeitsbewertungl - goldgelbe
Selten -
Bewertung! Auflage unleg. Stahl . . . 5!6 J.
Bewertung! Auflage unleg. Stahl . . 2,5!3 J.
Bewertung! Auflage CrNi-Stahl . .. 5!6 J.
Bewertung/ Auflage CrNi-Stahl .. 2.5/3 J.
Bewertung/ Auflage CrNiMo-Stahl . .. 5/6 J.
Bewertung/ Auflage CrNiMo-Stahl 2.5/3 J.
Bewertung! Auflage Aluminium . . . . . . . . .. 5!6 J.
Bewertung! Auflage Aluminium . 2,5!3 J.
PTFE ..... . .......•..

Teil 11·4 ILandverkehrl - rosa Seiten 
Berechnungsüberdruck (bar) .
Prüfüberdruck (bar) ., .
Betriebsüberdruck (bar) .
Typ der Sicherheitseinrichtung ........••....
Bodenöffnung '.' .
Lüftungseinrichtung (R10!AOR) .
Entspannungseinrichtung (RlO!ADAI .
Sonderanforderungen sind einzuhalten

Teil 11-5 (Seeverkehr) ·blaue Seiten -
IMO Tank-Typ .....................•...
Prüfüberdruck (bar) .................••..

.. Typ der Sicherheitseinrichtung .........••..
Bodenöffnung .
Mindestwanddicke in Baustahl (mml
Lüftungseinrichtung .
Sonderanforderungen sind einzuhalten

19
20
21
22
23
24
25

9
10
11
12
13
14
15
16

26
27
28
29
30
31
32
33
34

10.35 oder G
10.35 oder G

6.9 oder G

~

~

~

N
A oder B
V oder FT oder NA
R oder FT

zulässige Werte
und SymboleBezeichnung

Teil 1-3 (allgemeine Stoffangaben) - gelbe Seiten 
Dichte (kglll

Teil 11·4 lLandverkehrl - rosa Seiten -
Berechnungsüberdruck (bar) .
Prüfüberdruck (bar) . ...•••..
Betriebsüberdruck (bar) .
Typ der Sicherheitseinrichtung .........••••.
"Bodenöffnung .
Lüftungseinrichtung (RIO/ADRI ...........•.
Entspannungseinrichtung (RIO!ADR) ......•••.
Sonderanforderungen sind einzuhalten

9
10
11
12
13
14
15
16

Spalte

25



Tank 4: .
tanks mit Obenentleerung mit dem Sicherheitsventil vorgeschalteter Berstschelbe.

Anleitung zur Auswahl der zugelassenen Stoffe aus dem Anhang zur Baumusterzulassung
(SAM·Liste)

Gefahrgutverordnung Straße - GGVS in der Fassung vom 12.12.1996 (BGBI. I, S. 1886)
- insbesondere Anhang B. 1b ADR.

1. Rechtsgrundlagen

Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
+
+
Entfällt
Entfällt
+
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt

zulässige Werte
und Symbole

Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt

$ 2.01

< 10,35 oder G
< 10,35 oder G
< 6,9 oder G
N oder NF
A oder B oder C
V oder Fr oder NA
R oder Fr

Selten 
Bewertungl Auflage unleg. Stahl . . . . . . . .. 5/6 J.
Bewertung/ Auflage unleg. Stahl 2,5/3 J.
Bewertung/ Auflage CrNi-Stahl . . .. 5/6 J.
Bewertung! Auflage CrNi-Stahl 2,5/3 J.
Bewertung/ Auflage CrNiMo·Stahl . .. 5/6 J.
Bewertung/ Auflage CrNiMo·Stahl 2.5/3 J.
Bewertung! Auflage Aluminium 5/6 J.
Bewertung/ Auflage Aluminium . 2,5/3 J.
PTFE
FKM
NBR .
NR ............•..
IIR ..
EPDM ............•.
CSM .........•.
PE
PP .
PVC
PVDF .

ZULASSUNGSSCHEIN
für das Baumuster eines Tankcontainers

mit der Zulassungsnummer
0170 1185fTC

Teil 1-3 (allgemeine Stoffangaben) - gelbe Seiten -
Dichte (kglll .

Teil 11·6 (VerträalichkeitsbewenungJ

Bezeichnung

Teil 11-4 CLandverkehrl . rosa Seiten 
Berechnungsüberdruck (bar)
Prüfüberdruck (bar)
Betriebsüberdruck (bar)
Typ der Sicherheitseinrichtung .........•.
Bodenöffnung .
Luftungseinrichtung (RID/ADRI .
Entspannungseinrichtung IRID/ADRI .
Sonderanforderungen sind einzuhalten

Teil 11-5 !Seeverkehr! -blaue Seiten -
IMD Tank-Typ ................••
Prüfüberdruck (bar) .
Typ der Sicherheitseinrichtung ............•.
Bodenöffnung .
Mindestwanddicke in Baustahl (mm) ........•.
Lüftungseinrichtung .
Sonderanforderungen sind einzuhalten

. goldgelbe

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

19
20
21
22
23
24
25

9
10
11
12
13
14
15
16

SpalteEntfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt

2.01

Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
+
+
Entfällt
Entfällt
+
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt

zulässige Werte
und Symbole

lader 2
< 10.35
N oder NF
A oder B oder C
:s 8 oder MW
V oder Fr oder NA

10.35 oder G
10,35 oder G

:s 6,9 oder G
N oder NF
A oder Bader C
V oder Fr oder NA
R oder Fr

FKM
NBR ......•......•.....••.....•.•...
NR ......••.
IIR
EPDM
CSM
PE
PP
PVC .
PVDF

Bezeichnung

Teil 1·3 (allgemeine Stoffangabenl • gelbe Seiten·
Dichte (kgm .

Teil 11-4 lLandverkehrJ . rosa Seiten·
8erechnungsOberdruck (bar) ......•....
Prüfüberdruck (bar)
Betriebsüberdruck (bar)
Typ der Sicherheitseimichtung .
Bodenöffnung . .
Lüftungseinrichtung (RIO/ADR) .
Entspannungseinrichtung (RID/ADR) .
Sonderanforderungen sind einzuhalten

Teil 11-5 (Seeverkehr) -blaue Seiten·
IMO Tank·Typ ... . ..........•.
Prüfüberdruck (bar) .
Typ der Sicherheitseinrichtung
Bodenöffnung .
Mindestwanddicke in Baustahl (mm)
Lüftungseinrichtung .
Sonderanforderungen sind einzuhalten=(Verträglichkeitsbewertung) • goldqelbe

Bewertung/ Auflage unleg. Stahl . . .. 5/6 J.
Bewertung/ Auflage unleg. Stahl 2.5/3 J.
Bewertung/ Auflage CrNi-Stahl . .. 5!6 J.
Bewertung! Auflage CrNi·Stahl .. 2.5/3 J.
Bewertung! Auflage CrNiMo-Stahl . .. 5/6 J.
Bewertung/ Auflage CrNiMo-Stahl 2,5!3 J.
Bewertung/ Auflage Aluminium . 5!6 J.
Bewertung! Auflage Aluminium. 2,5/3 J.
PTFE .
FKM
NBR
NR .
IIR ..
EPDM ..• , .•.....••..... , ....•.••.
CSM
PE
PP .
PVC ....•.•.......••.....•.....••...
PVDF

35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

26
27
2B
29
30
31
32
33
34
35
36
37
3B
39
40
41
42
43
44

7

19
20
21
22
23
24
25

9
10
11
12
13
14
15
16

Spalte

t~~~s5~it Untenentleerun bzw. Reinigungsöffnung, ohne Sicherheitsventil, ohne
Berstscheibe, dicht versch~ossen, nach den in 5. aufgeführten Zeichnungen nur für den
Landverkehr nach ADR/RID.

Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE in der Fassung vom 12.12.1996
(BGBI. I. S. 1876)

- insbesondere Anhang X RIO,

Anleitung zur Auswahl der zugelassenen Stoffe aus dem Anhang zur Baumusterzulassung
(SAM·Liste)

Gefahrgutverordnung See - GGVSee in der Fassung vom 24.08.1995 (8GBI. I. S. 1078)
- insbesondere IMDG-Code,

Spalte Bezeichnung
zulässige Werte
und Symbole

Gesetz zu dem Übereinkommen vom 02.12.1972 über sichere Container - CSC - in der
Fassung vom 07.04.1993 (BGBI. 11, S. 754)

9
10
11
12
13
14
15
16

19
20
21
22
23
24
25

Teil 1-3 (allgemeine Stoffangabenl - gelbe Seiten·
Dichte (kglll

Teil 1[-4 (Landverkehrl • rosa Seiten·
Berechnungsüberdruck (barl .......•. ,
Prüfüberdruck (bar) .. . ......•.......
Betriebsüberdruck (bar) . .
Typ der Sicherheitseinrichtung .
Bodenöffnung ....................•.
Lüftungseinrichtung (RID!ADR) ...
Entspannungseinrichtung (RID/ADRI .
Sonderanforderungen sind einzuhalten

Teil 11-5 (Seeverkehr) -blaue Seiten·
IMO Tank-Typ ...................•..
Prüfüberdruck (bar) ................•.
Typ der Sicherheitseinrichtung .......••......
Bodenöffnung .
Mindestwanddick.e in Baustahl (mm)
Lüftungseinrichtung .
Sonderanforderungen sind einzuhalten

$ 2.01

< 10.35 oder G
< 10.35 oder G
:s 6.9 oder G
N oder NF
A oder B
V oder FT oder NA
R oder Fr

Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt

2. Antragsteller

Van Hool N. V. B-2500 Uer-Koningshooikt

3. Hersteller

Van Hool N. V. B-2500 Lier-Koningshooikt

4. Baumusterorufung

Prüfbericht des Bureau Veritas Nr. AVS/4.9.615.555/04 (BVCT/967.1203/GJ vom
23.11.1996.

5. Tankcontainerdaten

Tank 6:
tanks mit Obenentleerung. ohne Sicherheitsventil, ohne Berstscheibe. dicht verschlossen.
nach den in 5. aufgeführten Zeichnungen nur für den Landverkehr nach ADR/RIO.

Anleitung zur Auswahl der zugelassenen Stoffe aus dem Anhang zur Baumusterzulassung
(SAM·Liste)

- Typenbezeichnung des Herstellers/Antragstellers: TCIS 20-15/1

- ISO-Bezeichnung: 1C
• IMD·Tanktyp: 1
- Länge: 6058 mm. Breite: 2438 mm, Höhe: 2438 mm
- Tankvolumen ca. 15000 I
· zul. Gesamtgewicht: 34000 kg
· Eigengewicht ca. 4660 kg
- max. Betriebsdruck (ADRIRID): 6,9 bar (ÜberdruckJ
- max. Betriebsdruck (IMDG-Code): 6,9 bar (Überdruck)
· Prüfdruck: 10,35 bar (Überdruck)
- Berechnungsdruck: 10,35 bar (Überdruck)
· Tankwerkstoff: 1.4404 nach DIN 17441 (Mantel) bzw. DIN 17440 (Böden)
· Tankwanddicke (min): 6,2 mm (Mantel)
- gleichwertige Wanddicke in Baustahl: 8 mm
- Dichtungswerkstoff: PTFE
- Tankinnenauskleidung: --
- Öffnungen unterhalb des Flüssigkeitsspiegels: ja/nein
- Art der Bodenöffnung: 8 oder C . wahlweise·
- Wärmeisolierung: ja
- Sonnenschutz: nein
- Heizung: ja. Dampf

Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
+
+
Entfällt
Entfällt
+
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt

5/6 J.
2.5/3 J.

. 5/6 J.
2,5/3 J.

.. 5/6 J.
2.5/3 J.

5/6 J.
2.5/3 J.

I elTeil 11-6 Verträ lichkeitsbewe un
lten -

Bewertung! Auflage unleg. Stahl
Bewertung! Auflage unleg. Stahl
Bewertung! Auflage CrNi-Stahl
Bewertung/ Auflage CrNi-Stahl ..
Bewertung/ Auflage CrNiMo-Stahl

... Bewertung/ Auflage CrNiMo-Stahl
Bewertung/ Auflage Aluminium .
Bewertung! Auflage Aluminium
PTFE
FKM
NBR ........•......•...•..... , ..
NR ........••
IIR ...............•............
EPDM
CSM
PE
PP . .. ..
PVC .
PVDF

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
3B
39
40
41
42
43
44

26



. Zeichnungen des Herstellers/Antragstellers

6. Zulassung des Baumusters

66717-006
66717-500A
TD 1733
TD 1731

vom 12.09.1996 (Zusammenstellung)
vom 20.12.1996ITankl
vom 12.09.1996 lAusrüstungsvariante}
vom 12.09.1996 ITankschildl

Anlage

zur Baumusterzulassung
0/70 1185fTC

Teil 1:
Tanks mit Untenentleerung bzw. Reinigungsöffnung ohne dem Sicherheitsventil
vorgeschaltete Berstscheibe nach den in 5. aufgeführten Zeichnungen.

Anleitung zur Auswahl der zugelassenen Stoffe aus dem Anhang zur Baumusterzulassung
(SAM-Liste)

10,35 oder G
10,35 oder G

6,9 oder G

Es wird bescheinigt, daß das nach dem in 4. genannten Prüfbericht einschließlich
zugehöriger Unterlagen gefertigte Baumuster eines Tankcontainers (TC) für die
Beförderung der Stoffe. die nach dem Anhang einem TC mit den Daten dieser Zulassung
zugeordnet sind, geeignet ist und daß insoweit die Vorschrihen an den Bau, die
Ausrüstung, Prüfung und Kennzeichnung des ADRIRID/IMDG-Codes/CSC erfüllt sind.
Die im Anhang genannten Auflagen sind zu beachten.

7. Nebenbestimmungen

7.1 Jeder nach dieser Baumusterzulassung hergestellte Tankcontainer ist erstmalig vor
Inbetriebnahme und daqn ~iederkehrendalle 2 1/2 Jahre den nach den unter 1.
genannten Rechtsvorschriften vorgeschriebenen Prüfungen zu unterziehen.

Die Fristen für die innere Besichtigung betragen: 2 1/2 Jahre

Spalte

7

9
10
11
12
13
14
15
16

Bezeichnung

Teil 1-3 !allgemeine Stoffangaben) - gelbe Seiten 
Dichte Ikgm

Teil 11-4 (landverkehr) • rosa Seiten 
Berechnungsüberdruck (bar)
Prüfüberdruck (bar)
Betriebsüberdruck (bar) ..
Typ der Sicherheitseinrichtung ........•.
Bodenöffnung .
Lüftungseinrichtung (RIO/AOR) ...
Entspannungseinrichtung (RIO/ADRJ
Sonderanforderungen sind einzuhalten

zulässige Werte
und Symbole

~ 2,53

s
s
s
N
A oder B
V oder FT oder NA
R oder FT

· .. 5/6 J.
2_5/3 J.

.. 5/6 J.
2,5/3 J.

· .. 5/6 J.
2.5/3 J.

· .. 5/6 J.
2,5/3 J.

7.2

7.3

7.4

7.5

Die Tankcontainer sind nach den mit dem Prüfvermerk versehenen Unterlagen
herzustellen. Sie dürfen für den Verwendungszweck nach dieser Baumusterzulassung
nur benutzt werden, wenn der für die Prüfung zuständige Sachverständige bescheinigt
hat. daß die Tankcontainer und ihre Ausrüstung dieser Zulassung entsprechen bzw.
daß die vorgeschriebenen Prüfungen den Vorschriften entsprechende Ergebnisse
erbracht haben.

Jeder Tank ist mit dem in 5. aufgeführten Tankschild zu versehen. Darüber hinaus ist
jeder Tankcontainer mit den übrigen Angaben nach den unter 1. genannten
Rechtsvorschrihen und gut sichtbar an beiden Längsseiten in Höhe der Mittellinie mit
der Zulassungsnummer

0170 1 , 85fTC

zu kennzeichnen.

Die Schrifthöhe muß mindestens 50 mm betragen. Über dieser Zulassungsnummer sind
in gleicher Schrifthöhe die Buchstaben B A Manzubringen.

Oie höchstzulässige Dichte der zu befördernden Stoffe beträgt: 2,53 kgll.

Die Inbetriebnahme der Heizung bzw. das Einfüllen von Stoffen mit höheren
Temperaturen ist nur gestattet, wenn die Verträglichkeit des Füllgutes mit den Tank
und Ausrüstungswerkstoffen nach TRTC 007 gewährleistet ist.

19
20
21
22
23
24
25

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

Teil 11·5 (Seeverkehr) ·blaue Seiten·
IMO Tank-Typ ....
Prüfüberdruck (bar)
Typ der Sicherheitseinrichtung
Bodenöffnung .
Mindestwanddicke in Baustahl (mm)
Lüftungseinrichtung .
Sonderanforderungen sind einzuhalten

Teil 11-6 (Verträglichkeitsbewertungl • goldgelbe

~:~~~~ngl Auflage unleg. Stahl
Bewertungl Auflage unleg. Stahl
Bewertungl Auflage CrNi·Stahl
Bewertung/ Auflage CrNi-Stahl ..
Bewertung/ Auflage CrNiMo-Stahl
Bewertungl Auflage CrNiMo·Stahl
Bewertung/ Auflage Aluminium
Bewertungl Auflage Aluminium .
PTFE .
FKM .
NBR _..
NR . _.. _... _.• _..••.... _•.• _.
IIR
EPDM
CSM
PE
PP
PVC.
PVDF

1 oder 2
S 10,35
N
A oder B
S 8 oder MW
V oder FT oder NA

Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
+
+
Entfällt
Entfällt
+
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt

Teil 2:

3~~~~s~~~~~tt;rnä~:~~~~~~?b~z~'c~e~~i~~~~~ö~~7~~Pü:,n~~~~~i;~~~~r~:~~sventil

Anleitung zur Auswahl der zugelassenen Stoffe aus dem Anhang zur Baumusterzulassung
IBAM-Listel

. . . . .. 5/6 J.
2,5/3 J.

· .. 5/6 J.
2,5/3 J.

· .. 5/6 J.
2,5/3 J.

· .. 5/6 J.
2,5/3 J.

7.6 Entfällt

7.7 Entfällt

7.8 Die Tanks sind nach einer Umrüstung von Obenentleerung auf Untenentleerung einer
Dichtheitsprüfung zu unterziehen. Nach einer Umrüstung von Untenentleerung auf
Obenentleerung ist eine Druck- und Dichtheitsprüfung vorzunehmen. In jedem Fall sind
diese Umrüstungen durch einen in den Rechtsvorschriften genannten Sachverständigen
zu prüfen und zu bescheinigen.

7.9 Entfällt

7.10 Jeder Auf- und Abbau der Ausrüstungsteile ist von einem Sachkundigen oder
Sachverständigen zu prüfen und aufzuzeichnen.

7.11 Für alle nach dieser Baumusterzulassung zur Herstellung von Tanks bestimmten Bleche
müssen Abnahmezeugnisse nach EN 10204-3.1 vorliegen. .DJ,a..Werte für
Zugfestigkeit (Rm ), Streckgrenze (Re) und Bruchdehnung (A) dürfen dabei die am
Baumuster festgelegten Mindestwerte nicht unterschreiten.

7.12 Abdrucke der Bescheinigung nach 7.1 und 7.8 sind der SAM innerhalb eines Jahres
einzureichen. Über Reparaturen an den nach dieser Zulassung gefertigten
Tankcontainern sind Aufzeichnungen zu führen und mindestens 10 Jahre
aufzubewahren.

8. Geltungsdauer

Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufes erteilt. Sie gilt
längstens bis zum 13.01.2007.

9. Festlegung der Kennzeichnuna nach CSC

2ulassungs-Nr.: D-BAM-667/1 185/96
Hersteller-Identifizierungskennzeichen: TCIS 20·15/1
(ergänzt durch Herstell·Nr. J

12200 Berlin, den 14. Januar 1997
8UNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UNO -PRÜFUNG

Spalte

9
10
11
12
13
14
15
16

19
20
21
22
23
24
25

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

Bezeichnung

Teil 1-3 (allgemeine Stoffangabenl • gelbe Seiten 
Dichte Ikgm .

Teil 11-4 !Landverkehr) • rosa Seiten 
Berechnungsüberdruck (bar)
Prüfüberdruck (bar)
Betriebsüberdruck (bar) .
Typ der Sicherheitseinrichtung ..........•••.
Bodenöffnung ., , .
Lüftungseinrichtung (RIO/ADR) ."
Entspannungseinrichtung (RIO/AOR) .
Sonderanforderungen sind einzuhalten

Teil 11-5 (Seeverkehr) -blaue Seiten -
IMO Tank-Typ _.
Prüfüberdruck (bar) .
Typ der Sicherheitseinrichtung
Bodenöffnung
Mindestwanddicke in Baustahl !mm)
Lüftungseinrichtung .
Sonderanforderungen sind einzuhalten

Teil 11-6 (Verträglichkeitsbewertungl - goldgelbe
Selten -
Bewertung/ Auflage unleg. Stahl
Bewertung/ Auflage unleg. Stahl
Bewertung/ Auflage CrNi-Stahl
Bewertung/ Auflage CrNi·Stahl ...
Bewertung/ Auflage CrNiMo-Stahl
Bewertung! Auflage CrNiMo-Stahl
Bewertung/ Auflage Aluminium ..
Bewertungl Auflage Aluminium
PTFE .
FKM
NBR .
NR
IIR .. . •••• __ ••.•••••• __ ••••••••••..
EPDM
CSM ....• _..... _....••. _. _.•. _. _.
PE _...........•.
PP • _ .
PVC
PVDF

zulässige Werte
und Symbole

" 2,53

" 10,35 oder G
" 10,35 oder G
" 6,9 oder G
N oder NF
A oder B
V oder FT oder NA
R oder FT

lader 2
" 10,35
N oder NF
A oder B
:::; 8 ader MW
V oder FT oder NA

Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
+
+
Entfällt
Entfällt
+
Entfällt
Entfällt
Entfällt
.entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt

Teil 3:
'TäiiKSmit Obenentleerung ohne dem Sicherheitsventil vorgeschaltete Berstscheibe.

Anleitung zur Auswahl der zugelassenen Stoffe aus dem Anhang zur Baumusterzulassung
IBAM-Listel

Fachgruppe 111.2
Gefahrguttanks und
Unfallmechanik

Im[;:_~

Oipt-Ing. A. Ulrich

Projektgruppe 111. 2
Genehmigung
von Transporttanks
Im Auftrag

Dipl.·lng. W.·O. Mischke

Spalte Bezeichnung

Teil 1-3 (allgemeine Stoffangaben) - gelbe Seiten -
Dichte Ikglll .

zulässige Werte
und Symbole

~ 2,53

Sachbearbeiter: Dipl.·lng. W.-O. Mischke, Dipl.-Ing. H. Vaidyanathan 9
10
11
12

Teil 11-4 ILandverkehr) • rosa Seiten 
Berechnungsüberdruck (bar)
Prüfüberdruck (bar) ...............•..
Betriebsüberdruck (bar) ....
Tvp der Sicherheitseinrichtung

S 10,35 oder G
S 10,35 oder G
S 6,9 oder G
N

27



2.5/3 J.13
14
15
16

19
20
21
22
23
24
25

B·odenöffnung , .
Lüftungseinrichtung (RID!ADR) .
Entspannungseinrichtung (RID!ADR) .
Sonderanforderungen sind einzuhalten

Teil 11-5 (Seeverkehr! -blaue Seiten -
IMO Tank-Typ .
Prüfüberdruck (bar) .
Typ der Sicherheitseinrichtung
Bodenöffnung .
Mindestwanddicke in Baustahl (mm) ..
Lüftungseinrichtung .
Sonderanforderungen sind einzuhalten

A oder B oder C
V oder FT oder NA
R oder FT

1 oder 2
S 10.35
N
A oder B oder C
S 8 oder MW
V oder FT oder NA

33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

Bewertung! Auflage Aluminium
PTFE .. . .
FKM .
NBR
NR
IIR
EPDM .......•••..••••...•••.....••.
CSM ..........•
PE ..........••....••••...........•..
PP ..
PVC.
PVDF

Entfällt
+
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt

. 5/6 J.
2.5/3 J.

5/6 J.
2.5/3 J.

. .. 5/6 J.
2.5/3 J.

. 5/6 J.
2.5/3 J.

~mit Obenentleerung ohne Sicherheitsventil. ohne Berstscheibe, dicht verschlossen,
nach den in 5. aufgeführten Zeichnungen nur für den Landverkehr nach AOR!RIO.

Anleitung zur Auswahl der zugelassenen Stoffe aus dem Anhang zur Baumusterzulassung
(SAM·Liste)

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

Teil 11-6 (Verträolichkeitsbewertungl - goldgelbe
Selten -
Bewertung! Auflage unleg. Stahl
Bewertung! Auflage unleg. Stahl
Bewertung! Auflage CrNi-Stahl
8ewertung/ Auflage CrNj·Stahl ...
Bewertung! Auflage CrNiMo-Stahl
Bewertung! Auflage CrNiMo-Stahl
Bewertung! Auflage Aluminium
Bewertung! Auflage Aluminium
PTFE ..
FKM
N8R
NR
UR .. . .......•.
EPOM ......•.•••..•••...•.•••...••.
CSM
PE .. . .......•••...•......•........
PP .
PVC.
PVDF

Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
+
+
Entfällt
Entfällt
+
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt

Spalte

9
10
11
12
13
14
15
16

Bezeichnung

Teil 1-3 (allgemeine Stoffangabenl - aelbe Seiten -
Dichte Ikg/I) .

Teil 11-4 (Landverkehr! . rosa Seiten 
Berechnungsüberdruck (bar)
Prüfüberdruck (bar) .....
Betriebsüberdruck (bar)
Typ der Sicherheitseinrichtung
Bodenöffnung .
Lühungseinrichtung (RIO/AOR)
Entspannungseinrichtung (RIO/AORI
Sonderanforderungen sind einzuhalten

zulässige Werte
und Symbole

S 2.53

S 10.35 oder G
S 10.35 oder G
S 6.9 oder G
N oder NF
A oder B oder C
V oder FT oder NA
R oder FT

Teil 4:
'13'ilkSmit Obenentleerung mit dem Sicherheitsventil vorgeschalteter Berstscheibe.

Anleitung zur Auswahl der zugelassenen Stoffe aus dem Anhang zur Baumusterzulassung
(SAM·Liste)

Spalte Bezeichnung
zulässige Werte
und Symbole

19
20
21
22
23
24
25

Teil 11-5 (Seeverkehr! ·blaue Seiten·
IMO Tank-Typ .
Prüfüberdruck (bar)
Typ der Sicherheitseinrichtung
Bodenöffnung .
Mindestwanddicke in Baustahl (mm) .....••...
Lüftungseinrichtung .
Sonderanforderungen sind einzuhalten

Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt

7

9
10
11
12
13
14
15
16

19
20
21
22
23
24
25

Teil 1-3 (allgemeine Stoffangaben) - gelbe Seiten -
Dichte (kgm .

Teil 11-4 lLandverkehrl - rosa Seiten 
Berechnungsüberdruck (bar)
Prüfüberdruck (bar) ..
Betriebsüberdruck (bar) ....
Typ der Sicherheitseinrichtung
Bodenöffnung .
Lüftungseinrichtung (RID/ADR)
Entspannungseinrichtung (RIO/AOR) .
Sonderanforderungen sind einzuhalten

Teit 11-5 (Seeverkehr) -blaue Seiten -
IMO Tank·Typ ... . .......•....
Prüfüberdruck (bar) .
Typ der Sicherheitseinrichtung
Bodenöffnung .
Mindestwanddicke in Baustahl (mm) ..
Lüftungseinrichtung .
Sonderanforderungen sind einzuhalten

S 2.53

S 10.35 oder G
S 10.35 oder G
:S 6,9 oder G
N oder NF
A oder B oder C
V oder FT oder NA
R oder FT

1 oder 2
S 10.35
N oder NF
A oder B oder C
:S 8 oder MW
V oder FT oder NA

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

~(VenrägliChkeitsbewertung)- goldgelbe

Bewertung! Auflage unleg. Stahl 5/6 J.
Bewertung/ Auflage unleg. Stahl 2.5/3 J.
Bewertung/ Auflage CrNi·Stahl ... . 5/6 J.
Bewertung/ Auflage CrNi·Stahl .. 2.513 J.
Bewertung/ Auflage CrNiMo·Stahl . 5/6 J.
Bewertung! Auflage CrNiMo-Stahl 2,5/3 J.
Bewertung/ Auflage Aluminium . .. 5!6 J.
Bewertung/ Auflage Aluminium 2,513 J.
PTFE .
FKM
NBR
NR
IIR ........•.•••••....
EPDM
CSM ...........•.••...
PE ... . .•.....•••..
PP. . .••........•••...
PVC
PVDF

Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
+
+
Entfällt
Entfällt
+
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt

li~~: mit Untenentleerun bzw. Reini ungsöffnung ohne Sicherheitsventil, ohne
Berstscheibe. dicht versch~ossen, nac~ den in 5. aufgeführten Zeichnungen nur für den
Landverkehr nach ADRIRID.

Anleitung zur Auswahl der zugelassenen Stoffe aus dem Anhang zur Baumusterzulassung
(SAM·Liste)

Bezeichnung

5/6 J.
2.5/3 J.

. .. 5/6 J.
2.5/3 J.

. . .. 5/6 J.
2.5/3 J.

5/6 J.
2.5/3 J.

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

Spalte

Teil 11-6 (Verträglichkeitsbewertung) - goldgelbe
Selten -
Bewertung! Auflage unleg. Stahl ..
Bewertung! Auflage unleg. Stahl ..
Bewertung/ Auflage CrNi·Stahl
Bewertung! Auflage CrNi-Stahl ..
Bewertung! Auflage CrNiMo-Stahl
Bewertung/ Auflage CrNiMo·Stahl
Bewertung! Auflage Aluminium ..
Bewertung/ Auflage Aluminium ..
PTFE
FKM
NBR
NR
UR ...
EPDM
CSM
PE
PP .
PVC ..
PVDF

Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
+
+
Entfällt
Entfällt
+
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt

zulässige Werte
und Symbole

ZULASSUNGSSCHEIN
für das Baumuster eines Tankcontainers

mit der Zulassungsnummer
D170 1183ITC

1. Rechtsgrundlagen

nationaler Straßenverkehr nach der Verordnung über die innerstaatliche und
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen (Gefahrgutverordnung
Straße' GGVS) in der Fassung vom 18.07.1995IBGBI. I. S. 1025}
• insbesondere § 6 und Anhang B. 1b -,

nationaler Schienenverkehr nach der Verordnung über die innerstaatliche und
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVEI in der Fassung vom 15.12.1995
IBGBI. I. S. 18521
- insbesondere § 6 und Anhang X -,

internationaler Straßenverkehr nach der Verordnung über die innerstaatliche und
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen (Gefahrgutverordnung
StraBe· GGVSI in der Fassung vom 18.07.1995 (BGBI. I. S. 1025)
- insbesondere § § 1, 6 und Anhang B.1 b des AOR .,

Teil 1-3 (allgemeine Stoffangabenl - gelbe Seiten -
Dichte (kglll .

Teil 11-5 (Seeverkehr) -blaue Seiten 
IMO Tank·Typ ...
Prüfüberdruck (bar) .
Typ der Sicherheitseinrichtung , .
Bodenöffnung .
Mindestwanddicke in Baustahl {mml .
Lüftungseinrichtung .
Sonderanforderungen sind einzuhalten

Teil 11-4 (Landverkehrl - rosa Seiten 
Berechnungsüberdruck (bar)
Prüfüberdruck (bar) ..
Betriebsüberdruck (barl .....
Typ der Sicherheitseinrichtung
Bodenöffnung .
Lühungseinrichtung (RID/AORI ...
Entspannungseinrichtung (RIO/ADR) .
Sonderanforderungen sind einzuhalten

Gofa Gocher Fahrzeugbau GmbH & Co KG, 0-47574 Goch

Gesetz zu dem Übereinkommen vom 02.12.1972 über sichere Container ·CSC· vom
10.02.1976 IBGBI. 11. S. 253) in der Bekanntmachung der Neufassung vom 02.08.1985
IBGBI. 11. S. 1009}

Gofa Gocher Fahrzeugbau GmbH & Co. KG, 0-47574 Goch

Seeverkehr nach der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Guter mit
Seeschiffen IGefahrgutverordnung See - GGVSeel in der Fassung vom 24.08.1995
IBGBI. I. S. 1078}
- insbesondere IMOG-Code -,

internationaler Schienenverkehr nach der Verordnung über die innerstaatliche und
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) in der Fassung vom 15.12.1995
IBGBI. I. S. 1852}
- insbesondere § § 1, 6 und Anhang X des RIO "

2. Antragsteller

3. Hersteller

Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
+
+
Entfällt

Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt

S 10.35 oder G
S 10.35 oder G
S 6.9 oder G
N oder NF
A oder B
V oder Fr oder NA
R oder Fr

S 2.53

5/6 J.
2.5/3 J.

.. 5/6 J.
2.5/3 J.

.. 5/6 J.
2.5/3 J.

5/6 J.

- goldgelbe
Selten 
Bewertung! Auflage unler,. Stahl
Bewertung! Auflage unleg. Stahl
Bewertung! Auflage CrNi-Stahl
Bewertung/ Auflage CrNi·Stahl ..
Bewertung! Auflage CrNiMo-Stahl
Bewertung/ Auflage CrNiMo·Stahl
Bewertung! Auflage Aluminium .

Teil 11-6 (Verträglichkeitsbewertung)

26
27
28
29
30
31
32

7

19
20
21
22
23
24
25

9
10
11
12
13
14
15
16

28



4. Baumusterprüfung

Prüfbericht des Germanischen L10yds vom 11.09.1996, PT/FC 2910/01

7.12 Abdrucke der Bescheinigung nach 7.1 und 7.8 sind der SAM inn.erhalb eines Jahres
einzureichen. Über Reparaturen an den nach dieser Zulassung gefertigten
Tankcontainern sind Aufzeichnungen zu führen und mindestens 10 Jahre
aufzubewahren.

9. Festlegunq der Kennzeichnung nach CSC

12200 Berlin, den 14. Oktober 1996
BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG

Zulassungs-Nr.: D-BAM-665/1183/96
Hersteller-Identifizierungskennzeichen: TC 21
(ergänzt durch Herstell-Nr.)

1/4h-tH'u.
Dipl.-Ing. (FH) S. Miethe

Projektgruppe 111.2
Genehmigung
von Transporttanks
Im Auftrag

Fachgruppe 111.2
Gefahrgurtanks und
Unfallmechanik

IrnAlrag

U-'0--..
Dipl.-Ing. A. Ulrich

8. Geltungsdauer

Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufes erteilt. Sie gilt
längstens bis zum 14.10.2006.

- Zeichnungen des Hersteliers/Antragstellers

- ISO-Bezeichnung: 1CC
- IMO-Tanktyp: 1
· Länge: 6058 mm, Breite: 2438 mm, Höhe: 2591 mm
• Tankvolumen ca. 21000 I
- zul. Gesamtgewicht: 34000 kg
- Eigengewicht ca. 3700 kg
- rnax. Betriebsdruck IGGVS/GGVE/ADRIRIDI: 4,0 bar (Überdruck)
- max. Betriebsdruck (GGVSee/IMDG·Code): 4.0 bar (Überdruck)
- Prüfdruck: 6,0 bar (Überdruck)
- Berechnungsdruck: 6.0 bar (Überdruck)
- Tankwerkstoff: 1,4404 nach DIN 17441
- Tankwanddicke (minI: 4,5 mm (Mantel)
- gleichwertige Wanddicke in Baustahl: 6,0 mm
-. Dichtungswerkstoff: PTFE
- Tankinnenauskleidung: --
- Öffnungen unterhalb des Flüssigkeitsspiegels: ja/nein
- Art der Bodenöffnung: Bader C - wahlweise -
- Wärmeisolierung: ja
- Sonnenschutz: nein
· Heizung: ja, Dampf

- Typenbezeichnung des Herstellers/Antragstellers: TC 21

5. Tankcontainerdaten

23200310 vom 18.07.1996ITC 211
261,0157-0 vom 18.07.1996 IDruckbehäiterl
296-0080-0B vom 04.09.1996 (Armaturenzeichnung TC 21) bzw.
296-0086-0 vom 18.09.1996 (Armaturenzeichnung TC 21)
29900160 vom 06.08.1996 ITankschild-Anlage zu 261 0157 O}

6. Zulassung des Baumusters

Sachbearbeiter: Dipl.-Ing. (FH) S. Miethe, E. Aeeck

Anlage

zur Baumusterzulassung
DnO 1183fTC

Anleitung zur Auswahl der zugelassenen Stoffe aus dem Anhang zur Baumusterzulassung
(BAM-Liste)

Teil 1:
Tanks mit Untenentleerung, ohne dem Sicherheitsventil vorgeschaltete Berstscheibe. nach
den in 5. aufgeführten Zeichnungen.

Es wird bescheinigt, daß das nach dem in 4. genannten Prüfbericht einschließlich
zugehöriger Unterlagen gefertigte Baumuster eines Tankcontainers (TC) für die
Beförderung der Stoffe. die nach dem Anhang einem TC mit den Daten dieser Zulassung
zugeordnet sind, geeignet ist und daß insoweit die Vorschriften an den Bau. die
Ausrüstung, Prüfung und Kennzeichnung der/des GGVS/GGVE/ADA/AID/GGVSee/CSC
erfüllt sind.
Die im Anhang genannten Auflagen sind zu beachten.

7. Nebenbestimmungen Spalte Bezeichnung
zulässige Werte
und Symbole

Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
+
+
Entfällt
Entfällt
+
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt

1 oder 2
< 6,0
N
A oder B
6,0 oder MW
V oder FT oder NA

.s; 6,0 oder G
.s; 6,0 oder G
.s; 4,0 oder G
N
A oder B
V oder FT oder NA
V oder FT oder NA
A oder Fr
R oder FT

< 1,80

. . . . . . . .. 5/6 J.
2,5/3 J.

. .. 5/6 J.
2,5/3 J.

.. 5/6 J.
2,5/3 J.

.. 5/6 J.
2,5/3 J.

Selten 
Bewertungl Auflage unleg. Stahl
Bewertungl Auflage unleg. Stahl
Bewertungl Auflage CrNi-Stahl
Bewertungl Auflage CrNi-Stahl ..
Bewertungl Auflage CrNiMo-Stahl
Bewertungl Auflage CrNiMo·Stahl
Bewertungl Auflage Aluminium
Bewertungl Auflage Aluminium ..
PTFE
FKM
N8R ..
NR .......•• _..
IIR
EPDM ......•••
CSM .. _. _•• _,.
PE
PP .'
PVC
PVDF

Teil 11-6 (Verträglichkeitsbewertung)

Teil 1-3 (allgemeine Stoffangaben) • gelbe Seiten 
Dichte (kgn! . _...

Teil 11-4 (landverkehrl - rosa Seiten·
Berechnungsüberdruck (bar) .
Prüfüberdruck (bar)
Betriebsüberdruck (barl ..
Typ der Sicherheitseinrichtung
Bodenöffnung .
Lüftungseinrichtung (GGVE/GGVSl
Lüftungseinrichtung (AID/ADR'l .
Entspannungseinrichtung (GGVE/GGVS)
Entspannungseinrichtung (AID/ADR) .
Sonderanforderungen sind einzuhalten

Teil 11-5 (Seeverkehr) -blaue Seiten -
iMO Tank-Typ .
Prüfüberdruck (bar) .
Typ der Sicherheitseinrichtung .
Bodenöffnung .
Mindestwanddicke in Baustahl (mm)
Lüftungseinrichtung .
Sonderanforderungen sind einzuhalten

- goldgelbe

19
20
21
22
23
24
25

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

9
10
11
12
13
14
14
15
15
16

zu kennzeichnen.

Die Schrifthöhe muß mindestens 50 mm betragen. Über dieser Zulassungsnummer sind
in gleicher Schrifthöhe die Buchstaben B A Manzubringen.

7.3 Jeder Tank ist mit dem in 5. aufgeführten Tankschild zu versehen. Daruber hinaus ist
jeder Tankcontainer mit den übrigen Angaben nach den unter 1. genannten
Aechtsvorschriften und gut sichtbar an beiden Längsseiten in Höhe. der Mittellinie mit
der Zulassungsnummer

7.4 Die höchstzulässige Dichte der zu befördernden Stoffe beträgt: 1,80 kg/l.

D/70 1183fTC

Oie Fristen für die innere Besichtigung betragen: 2 1/2 Jahre

7.6 Entfällt

7.5 Die Inbetriebnahme der Heizung bzw. das EinfUllen von Stoffen mit höheren
Temperaturen ist nur gestartet, wenn die Verträglichkeit des Füllgutes mit den Tank
und Ausrüstungswerkstoffen nach TATC 007 gewährleistet ist.

7.7 Die Stoffe mit einem Flammpunkt bis 61°C sind zur Beförderung im nationalen
Schienen- und Straßenverkehr (GGVE/GGVS) zugelassen.

7.2 Die Tankcontainer sind nach den mit dem Prüfvermerk versehenen Unterlagen
herzustellen. Sie dürfen für den Verwendungszweck nach dieser Baumusterzulassung
nur benutzt werden, wenn der für die Prüfung zuständige Sachverständige bescheinigt
hat, daß die Tankcontainer und ihre Ausrustung dieser Zulassung entsprechen bzw.
daß die vorgeschriebenen Prüfungen den Vorschriften entsprechende Ergebnisse
erbracht haben.

7.1 Jeder nach dieser Baumusterzulassung hergestellte Tankcontainer ist erstmalig vor
Inbetriebnahme und dann wiederkehrend alle 2 1/2 Jahre den nach den unter 1.
genannten Aechtsvorschriften vorgeschriebenen Prüfungen zu unterziehen.

Anleitung zur Auswahl der zugelassenen Stoffe aus dem Anhang zur Baumusterzulassung
IBAM-Liste) .

~mit Unten~ntleerunp,mit dem Sicherheitsventil vorgeschalteter ·Berstscheibe. nach
den in 5. au.fgeführten Zeichnungen.

7.8 Die Tanks sind nach einer Umrustung von Obenentleerung auf Untenentleerung einer
Dichtheitsprüfung zu unterziehen. Nach einer Umrüstung von Untenentleerung auf
Obenentleerung ist eine Druck- und Dichtheitsprüfung vorzunehmen. In jedem Fall sind
diese Umrüstungen durch einen in den Aechtsvorschriften genannten Sachverständigen
zu prufen und zu bescheinigen.

7.9 Entfällt

7.10 Jeder Auf- und Abbau der Ausrüstungsteile ist von einem Sachkundigen oder
.Sachverständigen zu prüfen und aufzuzei~hnen.

7.11 Für alle nach dieser Baumusterzulassung zur Herstellung von Tanks bestimmten Bleche
müssen Abnahmezeugnisse nach EN 10204-3.1 vorliegen, Die Werte für
Zugfestigkeit (Am)' Streckgrenze (A.) und Bruchdehnung (Al dürfen dabei die am
Baumuster festgelegten Mindestwerte nicht unterschreiten.

Spalte

9
10
1·1
12
13
14
14

Bezeichnung

Teil 1-3 {allaemeine Stoffangabenl • gelbe Seiten 
Dicht.lkglll

Teil 11·4 !LandverkehrJ - rosa Seiten 
Berechnungsüberdruck (bar)
PrüfOberdruck (bar)
Betriebsüberdruck (bar) ........•.
Typ der Sicherheitseinrichtung ........•..
Bodenöffnung .
Lüftungseinrichtung (GGVE/GGVSI .'
Lüftunoseinrichtuno (RID/ADAl ....

zulässige Werte
und Symbole

< 1,80

< 6,0 oder G
< 6,0 oder G
:s; 4,0 oder G
N oder NF
A oder B
V oder FT oder NA
V oder FT oder NA

29



Teil 3:
Tai1'l<'S mit ObenentleerunQ, ohne dem Sicherheitsventil vorgeschaltete Berstscheibe, nach
den in 5. aufgeführten Zeichnungen.

Anleitung zur Auswahl der zugelassenen Stoffe aus dem Anhang zur Baumusterzulassung
IBAM-Liste)

5/6 J.
2,5/3 J.

.. 5/6 J.
2,5/3 J.

5/6 J.
2,5/3 J.

.. 5/6 J.
2,5/3 J.

Anleitung zur Auswahl der zugelassenen Stoffe aus dem Anhang zur Baumusterzulassung
(BAM-Liste)

Teil 4:
Ta"ii"k'S mit Obenentleerung, mit dem Sicherheitsventil vorgeschalteter Berstscheibe, nach den
in 5. aufgeführten Zeichnungen.

15
15
16

19
20
21
22
23
24
25

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

Spalte

7

9
10
11
12
13
14
14
15
15
16

19
20
21
22
23
24
25

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

Spalte

7

9
10
11
12
13
14
14
15
15
16

19
20
21
22
23
24
25

30

Emspannungseinrichtung (GGVE/GGVSI
Entspannungseinrichtung IRID/ADR) .
Sonderanforderungen sind einzuhalten

Teil 11-5 (Seeverkehr) -blaue Seiten·
IMO Tank-Typ ....
PrOfUberdruck (bar) .
Typ der Sicherheitseinrichtung
Bodenöffnung .
Mindestwanddicke in Baustahl (mml
Luftungseinrichtung .
Sonderanforderungen sind einzuhalten

Teil 11-6 IVerträglichkeitsbewertungJ • goldgelbe
Selten -
Bewertungl Auflage unleg. Stahl .. . . . . . .. 5/6 J.
Bewertung! Auflage unleg. Stahl 2.5/3 J.
Bewertungl Auflage CrNi-Stahl . . . . . . .. 5/6 J,
Bewertungl Auflage CrNi-Stahl . . 2.5/3 J.
Bewertung! Auflage CrNiMo-Stahl 5/6 J.
Bewertung! Auflage CrNiMo·Stahl 2,5/3 J.
Bewertungl Auflage Aluminium . . . . . . . . .. 5/6 J.
Bewertung! Auflage Aluminium. 2,5/3 J.
PTFE , ".
FKM
NBR ,
NR ..........•........•.
IIR ..
EPDM ,
CSM
PE , ,
PP ,., ,.
PVC ..
PVDF

Bezeichnung

Teil 1·3 (allgemeine Stoffangaben) . gelbe Seiten·
Dichte (kglll

Teil 11-4 (Landverkehr) - rosa Seiten'
Berechnungsüberdruck (bar)
Prüfüberdruck (bar)
Betriebsüberdruck (bar) .....
Typ der Sicherheitseinrichtung
Bodenöffnung .
Lüftungseinrichtung (GGVE/GGVSl
Lüftungseinrichtung (RIO!AOR) .....
Entspannungseinrichtung (GGVE!GGVSI
Entspannungseinrichtung (RID/ADR)
Sonderanforderungen sind einzuhalten

Teil 11-5 (Seeverkehr! -blaue Seiten·
IMO Tank-Typ
Prüfüberdruck (bar) ....
Typ der Sicherheitseinrichtung
Bodenöffnung .
Mindestwanddicke in Baustahl (mm)
Lüftungseinrichtung .
Sonderanforderungen sind einzuhalten

Teil 11-6 (Verträglichkeitsbewertung! . goldgelbe
Selten -
Bewertung! Auflage unleg. Stahl
Bewertung! Auflage unleg. Stahl
Bewertung/ Auflage CrNi-Stahl
Bewertung/ Auflage CrNi-Stahl
Bewertung! Auflage CrNiMo-Stahl
Bewertung! Auflage CrNiMo-Stahl
Bewertung! Auflage Aluminium ..
Bewertung/ Auflage Aluminium .
PTFE
FKM
NM ".
NR , ",.",.
HR ,.
EPDM
CSM ... " .. , •. """, .• ".
PE
PP
PVC .
PVDF

Bezeichnung

Teil 1-3 (allaemeine Stoffangabenl - gelbe Seiten·
Dichte Ikgn! .

Teil 11-4 (Landverkehrl - rosa Seiten·
Berechnungsüberdruck (barl ........••.
Prüfüberdruck (barl ...............•.....
Betriebsüberdruck (bar) ............•.
Typ der Sicherheitseinrichtung .......•••....
Bodenöffnung .
Lüftungseinrichtung (GGVE/GGVS)
Lüftungseinrichtung (RID/AOR) .
Entspannungseinrichtung (GGVE/GGVSl
Entspannungseinrichtung (RID/ADRl .
Sonderanforderungen sind einzuhalten

Teil 11·5 (Seeverkehr) ·blaue Seiten·
IMO Tank-Typ ....
Prüfüberdruck (barl ...............•.
Typ der Sicherheitseinrichtung .
Bodenöffnung .
Mindestwanddicke in Baustahl (mm!
Lüftungseinrichtung .
Sonderanforderungen sind einzUhalten

R oder FT
R oder FT

1 oder 2
s 6,0
N oder NF
A oder B
6.0 oder MW
V oder FT oder NA

Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
+
+
Entfällt
Entfällt
+
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfallt
Entfällt
Entfällt
Entfällt

zulässige Werte
und Symbole

$ 1,80

s 6.0 oder G
:s; 6.0 oder G
S 4.0 oder G
N
A oder B oder C
V oder FT oder NA
V oder FT oder NA
R oder FT
R oder FT

1 oder 2
S 6,0
N
A oder B oder C
6,0 oder MW
V oder FT oder NA

Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
+
+
Entfällt
Entfällt
+
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt

zulässige Werte
und Symbole

1,80

6.0 oder G
6,0 oder G

$: 4,0 oder G
N oder NF
A oder Bader C
V oder FT oder NA
V oder FT oder NA
R oder FT
R oder FT

1 oder 2
S 6,0
N oder NF
A oder B oder C
6,0 oder MW
V oder FT oder NA

Teil 11-6 (Verträglichkeitsbewertung! - goldgelbe
Selten -

26 Bewertung! Auflage unleg. Stahl 5/6 J. Entfällt
27 Bewertung! Auflage unleg. Stahl 2,5/3 J. Entfällt
28 Bewertung/ Auflage CrNi-Stahl , . . . . . . . . . 5/6 J. Entfällt
29 Bewertung/ Auflage CrNi·Stahl 2,5/3 J. Entfällt
30 Bewertung! Auflage CrNiMo-Stati 5/6 J. +
31 Bewertung! Auflage CrNiMo-Stahl 2,5/3 J. +
32 Bewertung! Auflage Aluminium .. ... 5/6 J. Entfällt
33 Bewertung/ Auflage Aluminium 2,5/3 J. Entfällt
34 PTFE . . . . . . . . . . +
35 FKM .......... Entfällt
36 NBR Entfällt
37 NR . . . . . . . . . . . . . . . Entfällt
38 IIR ......... Entfällt
39 EPDM Entfällt
40 CSM ........................... Entfällt
41 PE . . . . . . . . . . . . Entfällt
42 PP ................. Entfällt
43 PVC Entfällt
44 PVOF . . . . . . . . . . . ................... Entfällt

ZULASSUNGSSCHEIN
für das Baumuster eines Tankcontainers

mit der Zulassungsnummer
D170 11871TC

1. Rechtsgrundlagen

nationaler Straßenverkehr nach der Verordnung über die innerstaatliche und
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen IGefahrgutverordnung
Straße - GGVS) in der Fassung vom 18.07.1995 IBG81. I, S. 10251
· insbesondere § 6 und Anhang B.1 b -,

nationaler Schienenverkehr nach der Verordnung über die innerstaatliche und
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen
(Gefahrgulverordnung Eisenbahn· GGVEl in der Fassung vom 15.12.1995
18G81. I, S. 1852)
- insbesondere § 6 und Anhang X .,

internationaler Straßenverkehr nach der Verordnung uber die innerstaatliche und
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen (Gefahrgutverordnung
Straße - GGVSI in der Fassung vom 18.07.1995 18G81. I, S. 10251
· insbesondere § § 1, 6 und Anhang B. 1b des ADR -,

internationaler Schienenverkehr nach der Verordnung über die innerstaatliche und
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVEl in der Fassung vom 15.12.1995
18G81. I, S. 18521
- insbesondere § § 1, 6 und Anhang X des RIO "

Seeverkehr nach der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See' GGVSeel in der Fassung vom 24.08.1995
IBGBI. I, S. 1078)
· insbesondere IMOG-Code -,

2. Antraasteller

Witco GmbH, 0-59192 Bergkamen

3. Hersteller

Franz Richter GmbH & Co. KG, 0·59229 Ahlen

4. Baumusterprüfung

Prüfbericht des RW TÜV Dortmund Nr. 233/675750101 vom 16.09.1996

5. Tankcontainerdaten

- Typenbezeichnung des Herstellers/Antragstellers: WitcoTainer 6

- ISO-Bezeichnung: --
- IMO-Tanktvp: 1
- Länge: 1985 mm, Breite: 900 mm. Höhe: 1128 mm
- Tankvolumen ca. 1130 I
• zu!. Gesamtgewicht: 2600 kg
- Eigengewicht ca. 650 kg
- max. Betriebsdruck IGGVS/GGVE/ADRIRIDI: 6 bar (Überdruck)
- max. Betriebsdruck (GGVSee/IMDG·Code): 6 bar (Überdruck)
- Prüfdruck: 10 bar (Überdruck)
• Berechnungsdruck: 21 bar (Überdruck)
- Tankwerkstoff: P 275 NL 2 Nach EN 10028 Teil 3 oder H 11 nach DIN 17 155
- Tankwanddicke {mini: 10 mm (Mantel)
· gleichwertige Wanddicke in Baustahl: 10 mm
- Dichtungswerkstoff: PTFE/Centellen C WS 3844
- Tankinnenauskleidung: _.
- Öffnungen unterhalb des Flüssigkeitsspiegels: nein
- Art der Bodenöffnung: C
- Wärmeisolierung: nein
- Sonnenschutz: nein
· Heizung: nein

- Zeichnungen des Herstellers/Antragstellers

AP 001 383 208 vom 09.03.1995 (Apparatezeichnung; Witco Tainer 6)
AP 001 920 004 vom 24,02.1995 ISchmelzsicherung '" 45)
AP 001 920005 vom 11.06.1996 ISchmelzsicherung '" 45)
AP 001 345018 vom 16.01,1996 IKesselschild Werkstoff: P 275 NL 21
AP 001 345019 vom 03,05.1996 IKesselschild Werkstoff: H 11)



7.4 Entfällt

Entfällt

7.5 Entfällt

Anhang zum

Zulassungsschein
für das Baumuster eines Tankcontainers

mit der Zulassungsnummer
D/70 1187/TC

Stoffbezeichnung RID/ADR ~ lJNN: Auflagen/
GGIiSGGVE lIMCGO:xi>l Bemer·
Kasre-M< I<m;e kungen

3052 EthylaluminiumsesQuichlorid 4.2-32. 4.2 3052 C, N

3052 Ethylalumimiumdichlorid 4.2-32. 4.2 3052 C, N

3052 Ethylisobutylaluminiumchlorid 4.2-32. 4.2 3052 C, N

3053 Butyloctylmagnesium, 4.2-31. 4.2 3053 A,N
20 %-ige Lösung in Heptan

3053 Butyloctylmagnesiumethoxid, 4.2-31. 4.2 3053 A, N
20 %·ige Lösung in Heptan

3052 Diethylaluminiumbromid 4.2-32. 4.2. 3052 C, N

3052 Diethylaluminiumchlorid 4.2-32. 4.2 3052 C, N,

3076 Diethylaluminiumhydrid 4.2-32. 4.2 3076 C, N

3052 Diethylaluminiumiodid 4.2-32. 4.2 3052 C, N

3051 Diethylaluminiumethoxid 4.2-31. 4.2 3051 C, N

3051 Diethyl(ethyldimethyl· 4.2-31. 4.2 3051 N
silanolatolaluminium

3051 Diethyl(methylethyl- 4.2-31. 4.2 3051 N
silanolato)aluminium

1366 Diethylzink 4.2-31. 4.2 1366 N

3076 Dibutylaluminiumhydrid 4.2-32. 4.2 3076 C, N

3052 Diisobutylaluminiumchlorid 4.2-32. 4.2 3052 C, N

3076 Diisobutylaluminiumhydrid 4.2-32. 4.2 3076 C, N

3051 Diisobutyl{methylsilanolatol 4.2-31. 4.2 3051 N
aluminium

3052 Dimethylaluminiumchlorid 4.2-32. 4.2 3052 C, N

3052 Diprophylaluminiumchlorid 4.2-32. 4.2 3052 C, N

3051 Hexaisobutyltetraaluminoxan, 4.2-31. 4.2 3051 A, N
20 %-ige Lösung in Hexan

3052 lsobutylaluminiumdichlorid 4.2-32. 4.2 3052 C, N

3051 Isoprenylaluminium, 4.2-31. 4.2 3051 A, N
70 %-ige Lösung in Hexan

3052 Kaliumehtylmethyl· 4.2-32. 4.2 3052 A,N
fluoroaluminat.
42 %·ige Lösung in Toluol

Stoffbezeichnung RID/ADR ~ lJNN: Auflagen/

GGIiSGGVE (l'I03-CcxEI Bemer-
Kasre-Zfu I<m;e kungen

3052 Kaliumethylisobutyl· 4.2-32. 4.2 3052 A,N
fluoroalminat,
40 %·ige Lösung in Toluol

3051 Methylaluminoxan, 4.2-31. 4.2 3051 A, N
30 %·ige Lösung in Toluol

3052 MethylaluminiumsesQuibromid 4.2-32. 4.2 3052 C, N

3052 MethylaluminiumsesQuichlorid 4.2-32. 4.2 3052 C, N

2445 Methyllithium, 4.2-31. 4.2 2445 A, N
5 %·ige Lösung in Diethyläther

3076 Natriumbutylethyldihydri' 4.2-32. 4.2 3076 A,N
doaluminat,
40 %·ige Lösung in Toluol

3051 Tetraisobutyldialuminoxan, 4.2-31. 4.2 3051 A, N
20 %-ige Lösung in Heptan

3051 Triethylaluminium 4.2-31. 4.2 3051 N

2003 Triethylbor 4.2-31. 4.2 2003 N

3051 Tributylaluminium 4.2-31. 4.2 3051 N

3051 Tridecylaluminium 4.2-31. 4.2 3051 N

3051 Tridodecylaluminium 4.2-31. 4.2 3051 N

3051 Trihexylaluminium 4.2-31. 4.2 3051 N

3051 Triisobutylaluminium 4.2-31. 4.2 3051 N

3051 Triisopropylaluminium 4.2-31. 4.2 3051 N

3051 Trimethylaluminium 4.2-31. 4.2 3051 N

3051 Trioctylaluminium 4.2-31. 4.2 3051 N

3051 Tripopylaluminium 4.2-31. 4.2 3051 N

3051 Trioctylaluminium. 5·15 %, 4.2-31. 4.2 3051 C, N
Lösung in Di·n·butylether

3207 Metallorganische Verbindung, 4.3-3. 4.3 3207 C,N, y
Lösung mit Wasser reagierend,
entzündbar, n.a.9.
bestehend aus:
6 • 8 % Methylaluminoxan
2 . 4 % Trimethylalumium
90 % Toluol
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Projektgruppe 111.2
Genehmigung

V~TransporttankSIAUft:!Lv~
Dipl.·lng. H. VaidyanathanDipl.·lng. A. Ulrich

Sachbearbeiter: Dipl.·lng. H. Vaidyanathan, E. Reeck

Im Ai.g

U--G-,

Fachgruppe 111.2
Gefahrguttanks und
UnfallmechaniK

12200 Berlin, den 24. Oktober 1996
BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG

9. Festlegung der Kennzeichnung nach CSC

Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufes erteilt. Sie gilt
längstens bis zum 23. Oktober 2006.

8. Geltunosdauer

7.12 Abdrucke der Bescheinigung nach 7.1 sind der SAM innerhalb eines Jahres
einzureichen. Über Reparaturen an den nach dieser Zulassung gefertigten
Tankcontainern sind Aufzeichnungen zu führen und mindestens 10 Jahre
aufzubewahren.

7.11 Für alle nach dieser Baumusterzulassung zur Herstellung von Tanks bestimmten Bleche
müssen Abnahmezeugnisse nach EN 10204·3.1 vorliegen. Die Werte für
Zugfestigkeit (Rm). Streckgrenze IRe) und Bruchdehnung (Al dürfen dabei die am
Baumuster festgelegten Mindestwerte nicht unterschreiten.

7.10 Jeder Auf· und Abbau der Ausrüstungsteile ist von einem Sachkundigen oder
Sachverständigen zu prüfen und aufzuzeichnen.

7.9 Entfällt

7.7 Die Stoffe mit einem Flammpunkt bis 55 °C sind zur Beförderung im nationalen
Schienen· und Straßenverkehr (GGVE/GGVSI zugelassen.

7.6 Entfällt

Die Schrifthöhe muß mindestens 50 mm betragen. Über dieser Zulassungsnummer sind
in gleicher Schrifthöhe die Buchstaben B A Manzubringen.

zu kennzeichnen.

Dno 1187/TC

7.3 Jeder Tank ist mit dem in 5. aufgeführten Tankschild zu versehen. Darüber hinaus ist
jeder Tankcontainer mit den übrigen Angaben nach den unter 1. genannten
Rechtsvorschriften und gut sichtbar an beiden Längsseiten in Höhe der Mittellinie mit
der Zulassungsnummer

7.8 Entfällt

Es wird bescheinigt, daß das nach dem in 4. genannten Prüfbericht einschließlich
zugehöriger Unterlagen gefertigte Baumuster eines Tankcontainers (TCI für die
Beförderung der im Anhang zu dieser Zulassung aufgeführten Stoffe geeignet ist und daß
die Vorschriften an den Bau, die Ausrüstung, Prüfung und Kennzeichnung der/des
GGVS/GGVE/ADR/RID/GGVSee erfüllt sind.
Die im Anhang genannten Auflagen sind zu beachten.

Die Fristen für die innere Besichtigung betragen: 5 Jahre .

7.2 Die Tankcontainer sind nach den mit dem Prüfvermerk versehenen Unterlagen
herzustellen. Sie dürfen für den Verwendungszweck nach dieser Baumusterzulassung
nur benutzt werden, wenn der für die Prüfung zuständige Sachverständige bescheinigt
hat, daß die Tankcontainer und ihre Ausrüstung dieser Zulassung entsprechen bzw.
daß die vorgeschriebenen Prüfungen den Vorschriften entsprechende Ergebnisse
erbracht haben.

7. Nebenbestimmunaen

7.1 Jeder nach dieser Baumusterzulassung hergestellte Tankcontainer ist erstmalig vor
Inbetriebnahme und dann wiederkehrend alle 2 1/2 Jahre den nach den unter 1.
genannten Rechtsvorschriften vorgeschriebenen Prüfungen zu unterziehen.

6. Zulassung des Baumusters



Stoffbezeichnung RID/ADR G:N.3re I.NN: Auflagen/

<?GVSaNE (I'IIIXiDrlj Bemer-

I<l<re-Zfu J<Rre kungen

3207 Metallorganische Verbindung, 4.3-3a 4.3 3207 C, N, Y

Lösung mit Wasser reagierend,
entzündbar, n.a.g.
bestehend aus:
21 • 23 % Methylaluminoxan

7 - 9 % Trimethylaluminium
70 % Tulul

1838 Titantetrachlorid 8-12b 8 1838 E, H, T, Y

2924 Siliciumtetrachlorid in Hexan, 3-26b 3.1 2924 E, N, T, Y

10 %-ige Lösung

Organische Lösungsmittel

1203 Benzin 3-3b 3.3 1203 A,N

1114 Benzol 3-3b 3.2 1114 A, C, N, S

2241 Cycloheptan 3-3b 3.2 2241 A, N

1145 Cyclohexan 3-3b 3.1 1145 A,N

1146 Cyclopentan 3-3b 3.1 1146 A, N

2247 n-Decan 3-31c 3.3 2247 A, N

1147 Decahydronaphtalin, 3-31c 3.3 1147 A, N

Isomergemisch mit einem
Flammpunkt von 55°C bis 61 °C

1591 o-Dichlorbenzol 6.1-15c 6.1 1591 A, C, N

2286 Pentamethylheptan 3-31 c 3.3 2286 A, N

(lsododecan)

1202 Gasöl mit einem Flammpunkt 3-31c 3.3 1202 A,N

von 55°C bis 61 °C

1206 Heptan, Isomerengemisch 3-3b 3.2 1206 A, N

1208 Hexan, Isomerengemisch 3-3b 3.2 1208 A, N

1262 Isooctan 3-3b 3.2 1262 A,N

1223 Kerosin (Leichtöl) mit einem 3-31c 3.3 1223 A, N

Flammpunkt von 23°C bis 61 °C

2296 Methylcyclohexan 3-3b 3.2 2296 A, N

(Hexahydrotoluol)

1265 n-Pentan, flüssig 3-2b 3.1 1265 A, N

1265 Isopentan 12-Methylbutanl, 3-1a 3.1 1265 A,N
flüssig

Stoffbezeichnung RID/ADR G:N.3re I.NN: Auflagen/
<?GVSaNE (I'IIIXiDrlj Bemer-
I<l<re-Zfu J<Rre kungen

1300 Terpentinölersatz mit einem 3-31c 3.3 1300 A, N
Flammpunkt von 23°C bis 61 °C

1294 Toluol 3-3b 3.2 1294 A, C, N

1307 Xylene, Xylol (Dimethylbenzoll, 3-31c 3.3 1307 A, C, N
Isomerengemisch mit einem
Flammpunkt von 23°C bis 30 °C

2256 Tetrahydrofuran 3-3b 3.2 2256 A, N

Auflagen:

3. Hersteller

5. Tankcontainerdaten

Gofa Gocher Fahrzeugbau GmbH & Co KG, 0-47574 Goch

vom 22.08.1996 (TWB-S-331
vom 23.08.1996 (Oruckbehätter mit Tankschildl
vom 16.08.1996. IArmaturenzeichnungl

242-0041-0A
261-0160-0A
296-0082-0

Gofa Gocher Fahrzeugbau GmbH & co KG, 0-47574 Goch

- Zeichnungen des Herstellers/Antragstellers

für das Baumuster eines Tankcontainers
mit der Zulassungsnummer

D/70 1189fTC

Prüfbericht des Germanischen Lloyds vom 19.11.1996, FC 5853/09

- ISO-Bezeichnung:
- IMO-Tanktyp: 1
- Länge: 7450 mm, Breite: 2550 mm, Höhe: 2690 mm
- Tankvolumen ca. 33000 I
- zul. Gesamtgewicht: 35000 kg
- Eigengewicht ca. 4150 kg
- max. Betriebsdruck (GGVS/GGVE/ADR/RIDI: 3,0 bar (Überdruck)
- max. Betriebsdruck (GGVSee/IMOG-Codel: 3,0 bar (Überdruck)
- Prüfdruck: 4,5 bar (Überdruck)
• Berechnungsdruck: 4,5 bar (Überdruck)
- Tankwerkstoff: 1.4435 bzw. 1.4404 nach DIN 17441
- Tankwanddicke (min): 4,5 mm (Mantel)
. gleichwertige Wanddicke in Baustahl: 6,0 mm
- Dichtungswerkstoff: PTFE
- Tankinnenauskleidung: --
- Öffnungen unterhalb des Flüssigkeitsspiegels: ja
- Art der Bodenöffnung: B
- Wärmeisolierung: ja
- Sonnenschutz: nein
- Heizung: ja, Dampf

- Typenbezeichnung des Herstellers/Antragstellers: TWB-S-33

internationaler Schienenverkehr nach der Verordnung über die innerstaatliche und
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen
IGefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) in der Fassung vom 15.12.1995
IBGBI. I, S. 1B521
- insbesondere § § 1, 6 und Anhang X des RIO .,

internationaler Straßenverkehr nach der Verordnung über die innerstaatliche und
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen (Gefahrgutverordnung
Straße - GGVSI in der Fassung vom 18.07.1995 IBGBI. I, S. 10251
. insbesondere § § 1, 6 und Anhang B.l b des ADR .,

Gesetz zu dem Übereinkommen vom 02.12.1972 über sichere Container -CSC- vom
10.02.1976 IBGBI. 11, S. 2531 in der Bekanntmachung der Neufassung vom 02.08.1985
IBGBI. 11, S. 10091

ZULASSUNGSSCHEIN

Seeverkehr nach der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See - GGVSee) in der Fassung vom 24.08.1995
IBGBI. I, S. 10781
- insbesondere IMDG-Code -,

nationaler Schienenverkehr nach der Verordnung über die innerstaatliche und
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE1 in der Fassung vom 15.12.1995
IBGBI. I, S. 18521
- insbesondere § 6 und Anhang X -,

nationaler Straßenverkehr nach der Verordnung über die innerstaatliche und
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen tGefahrgutverordnung
Straße - GGVSI in der Fassung vom 18.07.1995 IBGBI. I, S. 1025)
- insbesondere § 6 und Anhang B.l b -,

4. BaumusterorOfung

2. Antragsteller

1. Rechtsgrundlagen

wasserfrei
säurefrei (pH-Wert 6,5 - 8,51
frei von Beimengungen, ausgenommen notwendige Stabilisatoren
Flüssigkeitstemperatur an der Tankwand höchstens 30°C
Die Tanks sind mit Stickstoff oder einem anderen geeigneten trockenen Gas von
0,5 bar (Überdruck) zu beaufschlagen. Ein Überdruck muß bis zur vollständigen
Entleerung des Tanks erhalten bleiben.
schwefelfrei
Es ist sicherzustellen, daß die Tanks nur vollkommen trocken befOllt und anschließend
dicht verschlossen werden, um ein Eindringen von Feuchtigkeit während der
Beförderung auszuschließen; besteht die Möglichkeit des Eindringens von Feuchtigkeit,
ist der Stoff mit Stickstoff oder einem anderen geeigneten trockenen Gas von 0,5 bar
(Überdruck) zu beaufschlagen. Ein Überdruck muß dann bis zur vollständigen
Entleerung des Tanks erhalten bleiben.
Nicht zugelassen zur Beförderung nach GGVSee (IMDG-Code)Y:

S:
l'

A:
C:
E:
H:
N:

6. Zulassung des Baumusters

Es wird bescheinigt, daß das nach dem in 4. genannten Prüfbericht einschließlich
zugehöriger Unterlagen gefertigte Baumuster eines Tankcontainers (TC) für die
Bef9rderung der Stoffe, die nach dem Anhang einem TC mit den Daten dieser Zulassung
zugeordnet sind, geeignet ist und daß insoweit die Vorschriften an den Bau, die
Ausrüstung, Prüfung und Kennzeichnung der/des GGVS/GGVE/ADR/RID/GGVSee/CSC
erfüllt sind.
Die im Anhang genannten Auflagen sind zu beachten.

7. Nebenbestimmungen

7.1 Jeder nach dieser Baumuste"rzulassung hergestellte Tankcontainer ist erstmalig vor
Inbetriebnahme und dann wiederkehrend alle 2 1/2 Jahre den nach den unter 1 .
genannten Rechtsvorschriftefl vorgeschriebenen Prüfungen zu unterziehen.

Die Fristen für die innere Besichtigung betragen: 2 1/2 Jahre
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7.2 Die Tankcontainer sind nach den mit dem Prüfvermerk versehenen Unterlagen
herzustellen. Sie dürfen für den Verwendungszweck nach dieser Baumusterzulassung
nur benutzt werden, wenn der für die Prüfung zuständige Sachverständige bescheinigt
hat daß die Tankcontainer und ihre Ausrüstung dieser Zulassung entsprechen bzw.
daß die vorgeschriebenen Prüfungen den Vorschriften entsprechende Ergebnisse
erbracht haben.

7.3 Jeder Tank ist mit dem in 5. aufgeführten Tankschild zu versehen. Darüber hinaus ist
jeder Tank.container mit den übrigen Angaben nach den unter 1. genannten
Rechtsvorschriften und gut sichtbar an beiden Längsseiten in Höhe der Mittellinie mit
der Zulassungsnummer

0170 1189rrC

zu kennzeichnen.

Die Schrifthöhe muß mindestens 50 rnm betragen. Über dieser Zulassungsnummer sind
in gleicher Schrifthöhe die Buchstaben B A Manzubringen.

7.4 Die höchstzulässige Dichte der zu befördernden Stoffe beträgt: 1,' 7 kg/l.

7.5 Die Inbetriebnahme der Heizung bzw. das Einfüllen von Stoffen mit höheren
. Temperaturen ist nur gestattet, wenn die Verträglichkeit des Füllgutes mit den Tank

und Ausrüstungswerkstoffen nach TRTC 007 gewährleistet ist.

7.6 Entfällt

7.7 Die Stoffe mit einem Flammpunkt bis 6' °C sind zur Beförderung im nationalen
Schienen- und Straßenverkehr (GGVE/GGVSJ zugelassen.

7.8 Entfällt

7.9 Entfällt

19
20
21
22
Z3
24
25

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

Teil 11-5 (Seeverkehrl -blaue Seiten -
IMO Tank-Typ . ........•.
Prüfüberdruck (bar) .
Typ der Sicherheitseinrichtung
Bodenöffnung .
Mindestwanddicke in Baustahl (mm)
Lüftungseinrichtung .
Sonderanforderungen sind einzuhalten

Teil 11-6 (Verträglichkeitsbewertungl - goldgelbe
Selten -
Bewertungl Auflage unleg. Stahl . .. 5/6 J.
Bewertungl Auflage unleg. Stahl 2.5/3 J.
Bewertungl Auflage CrNi-Stahl . . . . . . .. 5/6 J.
Bewertungl Auflage CrNi-Stahl .. 2,5/3 J.
Bewertung/ Auflage CrNiMo-Stahl .. 5/6 J.
Bewertungl Auflage CrNiMo-Stahl 2,5/3 J.
Bewertungl Auflage Aluminium . 5/6 J.
Bewertung/ Auflage Aluminium 2,5/3 J.
PTFE .
FKM
NBR
NR
IIR ...
EPOM
CSM .
PE
PP .
PVC
PVOF

ZULASSUNGSSCHEIN
für das Baumuster eines Tankcontainers

mit der Zulassungsnummer
0/70 1190rrC

1 oder 2
~ 4,5
N oder NF
A oder B
6,0 oder MW
V oder FT oder NA

Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
+
+
Entfällt
Entfällt
+
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt

7. , 0 Jeder Auf- und Abbau der Ausrüstungsteile ist von einem Sachkundigen oder
Sachverständigen zu prüfen und aufzuzeichnen.

7. " Für alle nach dieser Baumusterzulassung zur Herstellung von Tanks bestimmten Bleche
müssen Abnahmezeugnisse nach EN 10204-3.1 vorliegen. Die Werte für
Zugfestigkeit (Rm ), Streckgrenze (R.) und Bruchdehnung (Al dürfen dabei die am
Baumuster festgelegten Mindestwerte nicht unterschreiten.

7:'2 Abdrucke der Bescheinigung nach 7.' sind der SAM innerhalb eines Jahres
einzureichen. Über Reparaturen an den nach dieser Zulassung gefertigten
Tankcontainern sind Aufzeichnungen zu führen und mindestens' 0 Jahre
aufzubewahren.

8. Geltungsdauer

Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufes erteilt. Sie gilt
längstens bis zum 0' .12.2006.

9. Festlegung der Kennzeichnung nach CSC

Zulassungs-Nr.: 0-SAM-669/1189/96
Hersteller-Identifizierungskennzeichen: TWB-S-33
(ergänzt durch Herstell-Nr.)

, 2200 Berlin, den 02. Dezember' 996
BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG

, . Rechtsorundlagen

nationaler Straßenverkehr nach der Verordnung über die innerstaatliche und
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen (Gefahrgutverordnung
Straße - GGVS) in der Fassung vom 18.07.1995 18GBI. I. S. 1025)
- insbesondere § 6 und Anhang B.' b -,

nationaler Schienenverkehr nach der Verordnung über die innerstaatliche und
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn· GGVE) in der Fassung vom' 5.' 2.1995
(BGBI. I, S. 185Z)
- insbesondere § 6 und Anhang X -,

internationaler Straßenverkehr nach der Verordnung über die innerstaatliche und
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen (Gefahrgutverordnung
Straße - GGVS) in der Fassung vom 18.07.1995 IBGBI. I, S. 1025)
- insbesondere § § " 6 und Anhang B.' b des ADR -,

internationaler Schienenverkehr nach der Verordnung über die innerstaatliche und
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen
IGefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) in der Fassung vom' 5.'2.'995
(8G81. I, S. 1852)
- insbesondere § § 1, 6 und Anhang X des RrD .,

Seeverkehr nach der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See - GGVSee) in der Fassung vom 24.08.1995
(8G81. I, S. 1078)
- insbesondere IMDG·Code -,

Fachgruppe 111.2
Gefahrguttanks und
Unfallmechanik

Imrftra~

~C~
Dipl.-Ing. A. Ulrich

Projektgruppe 111.2
Genehmigung
von Transporttanks
Im Auftrag

;;kJ'M4-
Oipl.-Ing. (FH) S. Miethe

Gesetz zu dem Übereinkommen vom 02.' 2.1972 über sichere Container ·CSC- vom
, 0.02.'976 (BGBI. 11, S. 253) in der Bekanntmachung der Neufassung vom 02.08.' 985
(8G81. 11. S. 1009)

2. Antragsteller

Gofa Gocher Fahrzeugbau GmbH & Co. KG, 0-47574 Goch

3. Hersteller

Gofa Gocher Fahrzeugbau GmbH & Co. KG. 0-47574 Goch

Sachbearbeiter: Dipl.-Ing. IFH) S. Miethe, E. Reeck

Anlage

zur Baumusterzulassung
0/70 1189rrC

4. Baumusterprüfung

Prüfbericht des Germanischen lloyds vom 20.1'.'996, FC 2906/04

5. Tankcontainerdaten

- Typenbezeichnung des Herstellers/Antragstellers: TBC 25/1 Z

Anleitung zür Auswahl der zugelassenen Stoffe aus dem Anhang zur Baumusterzulassung
(SAM-Liste)

Spalte

9
10
11
12
13
14
14
15
15
16

Bezeichnung

Teil 1-3 (allgemeine Stoffangabenl - gelbe Seiten 
Dichte (kglll ..

Teil 11-4 lLandverkehd - rosa Seiten 
Berechnungsüberdruck (bar)
Prüfüberdruck (bar) ................•.
Betriebsüberdruck (bar) ..... ,
Typ der Sicherheitseinrichtung ..
Bodenöffnung . .
Lüftungseinrichtung (GGVE/GGVS)
Lüftungseinrichtung (RID/ADR) .
Entspannungseinrichtung (GGVE/GGVS)
Entspannungseinrichtung (RID/ADRl
Sonderanforderungen sind einzuhalten

zulässige Werte
und Symbole

~ 1,17

~ 4.5 oder G
~ 4,5 oder G
< 3,0 oder G
N oder NF
A oder B
V oder FT oder NA
V oder FT oder NA
R oder FT
R oder FT

- ISO-Bezeichnung: •.
- IMO-Tanktyp: 1
- Länge: 6058 mm, Breite: 2500 mm, Höhe: 2675 mm
- Tankvolumen ca. 25000 I
- zul. Gesamtgewicht: 34000 kg
- EigEmgewicht ca. 4300 kg
- max. Betriebsdruck (GGVS/GGVE/AOR/RIOI: 3,0 bar (Überdruck)
- max. Betriebsdruck (GGVSee/IMOG-Code): 2,65 bar (Überdruck)
- Prüfdruck: 4,0 bar (Überdruck)
- Berechnungsdruck: 4,0 bar <Überdruck)
- Tankwerkstoff: St 52-3 nach DIN '7'00
- Tankwanddicke (min): 6,0 mm (Mantel)
- gleichwertige Wanddicke in Baustahl: 6,0 mm
- Dichtungswerkstoff: PTFE
- Tankinnenauskleidung: --
- Öffnungen unterhalb des Flüssigkeitsspiegels: ja
- Art der Bodenöffnung: B
- Wärmeisolierung: ja
- Sonnenschutz: nein
- Heizung: nein
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. Zeichnungen des HerstelierslAntragstellers Anlage

7. Nebenbestimmungen

6. Zulassuna des Baumusters

Es wird bescheinigt, daß das nach dem in 4. genannten Prüfbericht einschließlich
zugehöriger Unterlagen gefertigte Baumuster eines Tankcontainers (TCI für die
Beförderung der Stoffe, die nach dem Anhang einem TC mit den Daten cfleser Zulassung
zugeordnet sind, geeignet ist und daß insoweit die Vorschriften an den Bau, die
Ausrüstung, Prüfung und Kennzeichnung derldes GGVSIGGVEIADRIRIDIGGVSeelCSC
erfüllt sind.
Die im An~ang genannten Auflagen sind zu beachten.

zur Baumusterzulassung
0/70 1190fTC

zulässige Werte
und Symbole

< 1.48

Bezeichnung

Teil 1-3 (allgemeine Stoffangabenl • gelbe Seiten·
D;chte Ikg/I)

Spalte

Anleitung zur Auswahl der zugelassenen Stoffe aus dem Anhang zur Baumusterzulassung
(BAM-Uste)

Teil 1:
Tanks mit Untenentleerung bzw. Reinigungsöffnung, mit dem Sicherheitsventil
vorgeschalteter Berscheibe bzw. ohne Sicherheitsventil, ohne Berstscheibe, dicht
verschlossen, nach den in 5. aufgeführten Zeichnungen nur für den Landverkehr nach
GGVS/GGVE/ADR/RID.

vom 04.09.1996 IT8C 25/1 Zl
vom 05.09.1996 !TBC 25/1 Z m;t Tanksch;ldl
vom 20.08.1996 (Armaturenzeichnungl
vom 21.10.1996 (ArmaturenschutzlReinigungsöffnungl

232·0033-0
261·0161-0
296·0083-0
291·00060

Teil 11-4 !Landverkehrl - rosa Seiten·
Berechnungsüberdruck (bar)
Prüfüberdruck (bar)
Betriebsüberdruck (bar)
Typ der Sicherheitseinrichtung
Bodenötfnung .
Lüftungseinrichtung (GGVE/GGVS)
Lüftungseinrichtung (RID/ADR) .
Entspannungseinrichtung (GGVE/GGVS)
Entspannungseinrichtung (RID/ADR) .
Sonderanforderungen sind einzuhalten

7.1 Jeder nach dieser Baumusterzulassung hergestellte Tankcontainer ist erstmalig vor
Inbetriebnahme und dann wiederkehrend alle 2 112 Jahre den nach den unter 1.
genannten Rechtsvorschriften vorgeschriebenen Prüfungen zu unterziehen.

Oie Fristen für die innere Besichtigung betragen: 2 112 Jahre

7.2 Die Tankcontainer sind nach den mit dem Prüfvermerk versehenen Unterlagen
herzustellen. Sie dürfen für den Verwendungszweck nach dieser Baumusterzulassung
nur benutzt werden, wenn der für die Prüfung zuständige Sachverständige bescheinigt
hat, daß die Tankcontainer und ihre Ausrüstung dieser Zulassung entsprechen bzw.
daß die vorgeschriebenen Prüfungen den Vorschriften entsprechende Ergebnisse
erbracht haben.

7.3 Jeder Tank ist mit dem in 5. aufgeführten Tankschild zu versehen. Darüber hinaus ist
jeder Tankcontainer mit den übrigen Angaben nach den unter 1. genannten
Rechtsvorschrihen und gut sichtbar an beiden Längsseiten in Höhe der Mittellinie mit
der Zulassungsnummer

9
10
11
12
13
14
14
15
15
16

19
20
21
22
23
24
25

Teil 11·5 (Seeverkehr) -blaue Seiten·
IMO Tank-Typ
Prüfüberdruck (barl .
Typ der Sicherheitseinrichtung
Bodenöffnung .
Mindestwanddicke in 8austahl (mm)
Lüftungseinrichtung .
Sonderanforderungen sind einzuhalten

Teil 11-6 Verträ lichkeitsbew un eibe

4,0 oder G
4,0 oder G

:s; 3,OoderG
N oder NF
A oder 8
N oder FT oder NA
N oder FT oder NA
N oder FT
N oder Fr

Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt

Teil 2:
1"a'riKSmit Reinigungsöffnung, mit dem Sicherheitsventil vorgeschalteter 8erstscheibe nach
den in 5. aufgeführten Zeichnungen.

Anleitung zur Auswahl der zugelassenen Stoffe aus dem Anhang zur Baumusterzulassung
lBAM-Ustel

Bezeichnung

+
+
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
+
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt

zulässige Werte
und Symbole

. . .. 5/6 J.
2,5/3 J.

. .. 5/6 J.
2.5/3 J.

.. 5/6 J.
2,5/3 J.

. 5/6 J.
2,5/3 J.

B:~~~~ngl Auflage unleg. Stahl
Bewertung! Auflage unleg. Stahl
Bewertung! Auflage CrNi·Stahl
Bewertungl Auflage CrNi·Stahl ...
Bewertungl Auflage CrNiMo·Stahl
Bewertungl Auflage CrNiMo·Stahl
Bewertungl Auflage Aluminium
Bewertungl Auflage Aluminium .
PTFE .........••.
FKM
NBR ......••.•....••......
NR .........•.••.
IIR ...•...••••••....
EPDM ........•.••. . .....•...
CSM .....••....••.....
PE ......•....•....
PP .. . .
PVC , •.
PVDF

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35·
36
37
38
39
40
41
42
43
44

Spalte

7.7 Die Stoffe mit einem Flammpunkt bis 61°C sind zur Beförderung im nationalen
Schienen- und Straßenverkehr IGGVEIGGVS) zugelassen.

7.5 Die Inbetriebnahme der Heizung bzw. das Einfüllen von Stoffen mit höheren
Temperaturen ist nur gestattet, wenn die Verträglichkeit des Füllgutes mit den Tank
und Ausrüstungswerkstoffen nach TRTC 007 gewährleistet ist.

7.9 Bei ausschließlicher Verwendung im Landverkehr nach GGVSIGGVEIADR/RID dürfen
die im Anhang aufgeführten Stoffe auch in dicht verschlossenen Tanks (ohne
SicherheitsventiL ohne Berstscheibe, blindgeflanscht) befördert werden.

Die Schrifthöhe muß mindestens 50 mm betragen. Über dieser Zulassungsnummer sind
in gleicher Schrifthöhe die Buchstaben B A Manzubringen.

zu kennzeichnen.

0/70 1190fTC

7.4 Die höchstzulässige Dichte der zu befördernden Stoffe beträgt: 1,48 kgll.

7.6 Entfällt

7.8 Entfällt

7.10 Jeder Auf- und Abbau der Ausrüstungsteile ist von einem Sachkundigen oder
Sachverständigen zu prüfen und aufzuzeichnen.

Teil 1-3 !allgemeine StoffangabenJ . gelbe Seiten·
D;chte Ikgll) ... 1,48

7.11 Für alle nach dieser Baumusterzulassung zur Herstellung von Tanks bestimmten Bleche
müssen Abnahmezeugnisse nach EN 10204·3.1 vorliegen. Die Werte für
Zugfestigkeit (Rml. Streckgrenze (Rcl und Bruchdehnung lAI dürfen dabei die am
Baumuster festgelegten Mindestwerte nicht unterschreiten.

7.'2 Abdrucke der Bescheinigung nach 7.1 sind der SAM innerhalb eines Jahres
einzureichen. Über Reparaturen an den nach dieser Zulassung gefertigten
Tankcontainern sind Aufzeichnungen zu führen und mindestens' 0 Jahre
aufzubewahren.

8. Geltungsdauer

Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufes erteilt. Sie gilt
längstens bis zum 27.' 1.2006.

9
10
11
12
13
14
14
15
15
16

19
20
21
22
23
24
25

Teil 11-4 ILandverkehr) • rosa Seiten·
Berechnungsüberdruck (bar) .
Prüfüberdruck (bar)
Betriebsüberdruck (bar) .
Typ der Sicherheitseinrichtung
Bodenöffnung , .
Lüttungse;nr;chtung IGGVE/GGVS)
Lühungseinrichtung (RID!ADR) .
Entspannungseinrichtung (GGVE/GGVS)
Entspannungseinrichtung (RIDIADRl
Sonderanforderungen sind einzuhalten

Teil 11-5 !Seeverkehr) -blaue Seiten·
IMO Tank-Typ .......•• , ...
Prüfüberdruck (bar) ................••.
Typ der Sicherheitseinrichtung
Bodenöffnung ....................••.
Mindestwanddicke in Baustahl lmml .....•....
Lühungseinrichtung
Sonderanforderungen sind einzuhalten

4,0 oder G
4,0 oder G

:s; 3,0 oder G
N oder NF
A oder B
N oder FT oder NA
N oder FT oder NA
N oder FT
N oder FT

1 oder 2
< 4.0
N oder NF
A oder B
6,0 oder MW
N oder FT oder NA

9. Festlegung der Kennzeichnung nach CSC

, 2200 Berlin, den 28. November 1996
BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG

Zulassungs-Nr.: D-BAM-670/1190/96
Hersteller-Identifizierungskennzeichen: TBC 2511 Z
(ergänzt durch Herstell-Nr.l

+
+
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
+
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt

- goldgelbe

. . . . . . . .. 5/6 J.
2.5/3 J.

5/6 J.
2.5/3 J.

. .. 5/6 J.
2,5/3 J.

5/6 J.
2,5/3 J.

Selten 
Bewertungl Auflage unleg. Stahl
Bewertungl Auflage unleg. Stahl
Bewertungl Auflage CrNi-Stahl
Bewertungl Auflage CrNi-Stahl
Bewertungl Auflage CrNiMo-Stahl
Bewertung! Auflage CrNiMo·Stahl
Bewertung! Auflage Aluminium ..
Bewertungl Auflage Aluminium
PTFE
FKM
NBR
NR
IIR ..
EPDM
CSM .. , •••.....•........•.
PE .
PP
PVC.
PVDF

Teil 11·6 (Verträglichkeitsbewertung!

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

vM:t4-t'-0
O;pl.·lng. IFH) S. M;ethe

Projektgruppe 111.2
Genehmigung
von Transporttanks
Im Auftrag

Dipl.·lng. A. Ulrich

Fachgruppe 111.2
Gefahrguttanks und
Unfallmechanik

Im futtrag

~~

Sachbearbeiter: Dip1.-lng. (FH) S. Miethe, E. Reeck
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ZULASSUNGSSCHEIN 7.4 Die höchstzulässige Dichte der zu befördernden Stoffe beträgt 1,54 kg/1.

tür das Baumuster eines Tankcontainers
mit der Zulassungsnummer

0/70 1191 (TC

7.5 Die Inbetriebnahme der Heizung bzw. das Einfüllen von Stoffen mit höheren
Temperaturen ist nur gestattet, wenn die Verträglichkeit des Füllgutes mit den Tank·
und Ausrüstungswerkstoffen nach TRTC 007 gewährleistet ist.

1. Rechtsgrundlagen
7.6 Entfällt

Gefahrgutverordnung Straße· GGVS in der Fassung vom 12.12.1996 (8GBI. I, S. '8861
. insbesondere Anhang B. 1b ADR,

Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE in der Fassung vom 12.'2.'996
IBGB!. I, S. 1B761

• insbesondere Anhang X RIO,

7.7 Entfällt

7.8 Die Tanks sind nach einer Umrüstung von Obenentleerung auf Untenentleerung einer
Dichtheitsprüfung zu unterziehen. Nach einer Umrüstung von Untenentleerung auf
Obenentleerung ist eine Druck- und Dichtheitsprüfung vorzunehmen. In jedem Fall sind
diese Umrüstungen durch einen in den Rechtsvorschriften genannten Sachverständigen
zu prüfen und zu bescheinigen.

Gefahrgutverordnung See - GGVSee in der Fassung vom 24.08.1995 (8GBI. I. S. 1078)
- insbesondere IMDG-Code,

Gesetz zu dem Übereinkommen vom 02.12.1972 über sichere Container - CSC . in der
Fassung vom 07.04.1993 IBGB!. 11, S. 754)

7.9 Bei ausschließlicher Verwendung im Landverkehr nach ADR/RID dürfen die im Anhang
aufgeführten Stoffe auch in dicht verschlossenen Tanks (ohne Sicherheitsventil, ohne
Berstscheibe, blindgeflanscht) befördert werden.

7.10 Jeder Auf- und Abbau der Ausrüstungsteile ist von einem Sachkundigen oder
Sachverständigen zu prüfen und aufzuzeichnen.

2. Antragsteller

Van Hool N. V. 8-2500 Lier-Koningshooikt

7.11 Für alle nach dieser Baumusterzulassung zur Herstellung von Tanks bestimmten Bleche
müssen Abnahmezeugnisse nach EN 10204-3.1 vorliegen. Die Werte für
Zugfestigkeit (Rm ), Streckgrenze (Re) und Bruchdehnung (A) dürfen dabei die am
Baumuster festgelegten Mindestwerte nicht unterschreiten.

3. Hersteller

Van Hool N. V. 8-2500 Lier-Koningshooikt

7.12 Abdrucke der Bescheinigung nach 7.1 und 7.8 sind der BAM innerhalb eines Jahres
einzureichen. Über Reparaturen an den n:;lch dieser Zulassung gefertigten
Tankcontainern sind Aufzeichnungen zu führen und mindestens 10 Jahre
aufzubewahren.

4. Baumusterorüfung
8. Geltungsdauer

Prüfbericht des Bureau Veritas Nr. AVS/4.9.615.574/04 (BVCT/967.1381/Gl vom
26.11.1996. Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufes erteilt. Sie gilt

längstens bis zum 19.01.2007.
5. Tankcontainerdaten

- Typenbezeichnung des Herstellers/Antragstellers: TCIS 20-25/1 9. Festlegung der Kennzeichnung nach CSC

12200 Berlin, den 20. Januar 1997
BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG

Zulassungs-Nr.: D-BAM-6711l 191/96
Hersteller·ldentifizierungskennzeichen: TClS 20-25/1
(ergänzt durch Herstell-Nr.)

Dipl.+lng. W.-D. Mischke

Projektgruppe [11.2
Genehmigung
von Transporttanks
Im Auftrag

Fachgruppe 111.2
Gefahrguttanks und
Unfallmechanik

Im{~ftrag

" -(-' --. ---<--.,
Dipl.-Ing. A. Ulrich

- ISO-Bezeichnung: --
- IMO-Tanktyp: 1
- Länge: 6058 mm, Breite: 2500 mm, Höhe: 2600 mm
· Tankvolumen ca. 25000 I
· zul. Gesamtgewicht: 35000 kg
- Eigengewicht ca. 4260 kg
- max. Betriebsdruck (ADR/RIO): 3 bar (Überdruck)
• max. Betriebsdruck (IMDG-Code): 3 bar (Überdruck)
- Prüfdruck: 4,5 bar (Überdruck)
• Berechnungsdruck: 4,5 bar (Überdruck)
- Tankwerkstoff: 1.4404 nach DIN 17441
• Tankwanddicke (minI: 4,3 mm (Mantel)
- gleichwertige Wanddicke in Baustahl: 6 mm
- Dichtungswerkstoff: PTFE
- Tankinnenauskleidung: --
- Öffnungen unterhalb des Flüssigkeitsspiegels: ja/nein
• Art der Bodenöffnung: B oder C + wahlweise 
- Wärmeisolierung: ja
- Sonnenschutz: nein
- Heizung: ja, Dampf

Sachbearbeiter: Dipl.-lng. W.-D. Mischke, Dipl.-Ing. A. Ulrich

- Zeichnungen des Herstellers/Antragstellers

66930-006 vom 22.11.1996 (Zusammenstellung)
66930-500 vom 20.11.1'996 ITank)
TO 1786 vom 22.11.1996 (Ausrüstungsvarianten)
TO 1784 vom 22.11.1996 (Tankschildl

6. Zulassung des Baumusters

Anlage

zur Baumusterzulassung
D/70 1191(TC

klLL.
Tanks mit Untenentleerung bzw. Reinigungsöffnung ohne dem Sicherheitsventil
vorgeschaltete Berstscheibe nach den in 5. aufgeführten Zeichnungen.

Es wird bescheinigt, daß das nach dem in 4. genannten Prüfbericht einschließlich
zugehöriger Unterlagen gefertigte Baumuster eines Tankcontainers (TC) für die
Beförderung der Stoffe, die nach dem Anhang einem TC mit den Daten dieser Zulassung
zugeordnet sind, geeignet ist und daß insoweit die Vorschriften an den Bau, die
Ausrüstung, Prüfung und Kennzeichnung des ADR/RID/IMDG-Codes/CSC erfüllt sind.
Die im Anhang genannten Auflagen sind zu beachten.

Anleitung zur Auswahl der zugelassenen Stoffe aus dem Anhang zur Baumusterzulassung
(BAM-Liste)

7. Nebenbestimmungen
Spalte Bezeichnung

zulässige Werte
und Symbole

7.1 Jeder nach dieser Baumusterzulassung hergestellte Tankcontainer ist erstmalig vor
Inbetriebnahme und dann wiederkehrend alle 2 1/2 Jahre den nach den unter 1.
genannten Rechtsvorschriften vorgeschriebenen Prüfungen zu unterziehen.

Die_ Fristen f_ür die innere Besichtigung betragen: 2 1/2 Jahre

7.2 Die Tankcontainer sind nach den mit dem Prüfvermerk versehenen Unterlagen
herzustellen. Sie dürfen für den Verwendungszweck nach dieser Baumusterzulassung
nur benutzt werden, wenn der für die Prüfung zuständige Sachverständige bescheinigt
hat, daß die Tankcontainer und ihre Ausrüstung dieser Zulassung entsprechen bzw.
daß die vorgeschriebenen Prüfungen den Vorschriften entsprechende Ergebnisse
erbracht haben. .

7.3 Jeder Tank ist mit dem in 5. aufgeführten Tankschild zu versehen. Darüber hinaus ist
jeder Tankcontainer mit den übrigen Angaben nach den unter 1. genannten
Rechtsvorschriften und gut sichtbar an beiden Längsseiten in Höhe der Mittellinie mit
der Zulassungsnummer

9
10
11
12
13
14
15
16

19
20
21
22
23
24
25

Teil 1·3 (allgemeine Stoffangaben) - gelbe Seiten 
Dichte Ikglll

Teil 11-4 lLandverkehrl - rosa Seiten 
Berechnungsüberdruck (bar)
Prüfüberdruck (bar)
Betriebsüberdruck (bar) , ...
Typ der Sicherheitseinrichtung .
Bodenöffnung
Lüftungseinrichtung (RID/ADR) ...
Entspannungseinrichtung (RID/ADRl .
Sonderanforderungen sind einzuhalten

Teil 11·5 (Seeverkehr) -blaue Seiten 
IMO Tank-Typ
Prüfüberdruck (bar) .
Typ der Sicherheitseinrichtung
Bodenöffnung .
Mindestwanddicke in Baustahl (mm)
Lüftungseinrichtung .
Sonderanforderungen sind einzuhalten

1,54

4,5 oder G
4,5 oder G
3,0 oder G

N
A oder B
V oder FT oder NA
R oder FT

1 oder 2
s 4,5
N
A oder B
6 oder MW
V oder FT oder NA

5/6 J. Entfällt
2,5/3 J. Entfällt

5/6 J. Entfällt
2,5/3 J. Entfällt

- goldgelbe
Selten 
Bewertung/ Auflage unleg. Stahl
Bewertung/ Auflage unleg. Stahl
Bewertung/ Auflage CrNi·$tahl
Bewertung/ Auflage CrNi-Stahl

Teil 11·6 IVerträglichkeitsbewertung)

26
27
28
29

zu kennzeichnen.

0/70 1191 (TC

Die Schrifthöhe muß mindestens 50 mm betragen. Über dieser Zulassungsnummer sind
in gleicher Schrifthöhe die Buchstaben B A Manzubringen.
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Anleitung zur Auswahl der zugelassenen Stoffe aus dem Anhang zur Baumusterzulassung
(SAM-Liste)

" 5/6 J.
2,5/3 J.

· .. 5/6 J.
2.5/3 J.

Anleitung zur Auswahl der zugelassenen Stoffe aus dem Anhang zur Baumusterzulassung
IBAM-Ustel

zulässige Werte
und Symbole

4,5 oder G
4.5 oder G

S 3,0 oder G
N oder NF
A oder B oder C
V oder Fr oder NA
R oder Fr

Teil 1-3 (allgemeine Stoffangabenl - gelbe Seiten -
Dichte Ikglll 1.54

Bezeichnung

Teil 11-4 (Landverkehr! - rosa Seiten 
Berechnungsüberdruck (bar) .........•...
Prüfüberdruck (bar)
Betriebsüberdruck (bar) ....
Typ der Sicherheitseinrichtung
Bodenöffnung .
Lüftungseinrichtung (RID/ADR) .........•...
Entspannungseinrichtung (RID!ADRI .....•....
Sonderanforderungen sind einzuhalten

9
10
11
12
13
14
15
16

Spalte

Teil 4:
Taii'l<S mit Obenentleerung bzw. Reinigungsöffnung mit dem Sicherheitsventil vorgeschalteter
Berstscheibe.

+
+
Entfällt
Entfällt
+
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt

Bewertung! Auflage CrNiMo-Stahl
Bewertung! Auflage CrNiMo·Stahl
Bewertung! Auflage Aluminium ..
Bewertung! Auflage Aluminium .
PTFE
FKM
N8R
NR .......••.
IIR ..
EPDM
CSM .......••.
PE ..............•. . ............•.
PP ........•••.
PVC .
PVDF

30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
4.4

Bezeichnung

... . ... 5/6 J.
2,5/3 J.

· .. 5/6 J.
2.5/3 J.

· .. 5/6 J.
2.5/3 J.

5/6 J.
2,5/3 J.

Anleitung zur Auswahl der zugelassenen Stoffe aus dem Anhang zur Baumusterzulassung
(BAM-Liste)

~mit Untenentleerung bzw. Reinigungsöffnung ohne Sicherheitsventil, ohne
Berstscheibe, dicht verschlossen, nach den in 5. aufgeführten Zeichnungen nur für den
Landverkehr nach ADR/RID.

zulässige Werte
und Symbole

1 oder 2
s 4.5
N oder NF
A oder B oder C
6 oder MW
V oder Fr oder NA

Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
+
+
Entfällt
Entfällt
+
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt

. . . . . . . .. 5/6 J.
2,5/3 J.

5/6 J.
2,5/3 J.

. .. 5/6 J.
2,5/3 J.

. .. 5/6 J.
2,5/3 J.

Teil 11-6 IVerträglichkeitsbewertuno) - goldgelbe
Selten -
Bewertung! Auflage unleg. Stahl
Bewertungl Auflage unleg. Stahl
Bewertungl Auflage CrNi-Stahl
Bewertungl Auflage CrNi-Stahl ..
Bewertungl Auflage CrNiMo-Stahl
Bewertung! Auflage CrNiMo-Stahl
Bewertung! Auflage Aluminium .
Bewertung! Auflage Aluminium
PTFE .....................••.
FKM .....................••.
NBR .•... , ••••..
NR
IIR
EPDM
CSM
PE .........•
PP ...•••••• , ••••
PVC
PVDF

Teil 11-5 (Seeverkehr) -blaue Seiten -
IMO Tank·Typ .....................• , ..
Prüfüberdruck (bar) .
Typ der Sicherheitseinrichtung
Bodenöffnung .
Mindestwanddicke in Baustahl (mm)
Lüftungseinrichtung .
Sonderanforderungen sind einzuhalten

Teil 1-3 (allgemeine Stoffangabenl - gelbe Seiten -
Dichte Ikglll 1,54

Bezeichnung

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

19
20
21
22
23
24
25

Spalte

1,54

Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
+
+
Entfällt
Entfällt
+
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt

zulässige Werte
und Symbole

lader 2
S 4,5
N oder NF
A oder B
6 oder MW
V oder FT oder NA

4,5 oder G
4,5 oder G

S 3,0 oder G
N oder NF
A oder B
V oder FT oder NA
R oder FT

Teil 11-6 (Verträglichkeitsbewertung) - goldgelbe
Selten -
Bewertung! Auflage unleg. Stahl
Bewertung! Auflage unleg. Stahl
Bewertung! Auflage CrNi-Stahl
Bewertung! Auflage CrNi-Stahl
Bewertungl Auflage CrNiMo-Stahl
Bewertung! Auflage CrNiMo-Stahl
Bewertung! Auflage Aluminium .
Bewertung! Auflage Aluminium
PTFE
FKM
N8R
NR .........••••
IIR
EPDM
CSM
PE .
PP ..
PVC
PVDF ...• , ..............•••

Teil 1-3 (allgemeine 5toffangabenl - gelbe Seiten 
Dichte lkg/l)

Teil 11-4 lLandverkehrJ - rosa Seiten 
Berechnungsüberdruck (bar)
Prüfüberdruck lbarl ..
Betriebsüberdruck (bar) ....
Typ der Sicherheitseinrichtung
Bodenöffnung
Lüftungseinrichtung (Rl0/ADR) , .
Entspannungseinrichtung (RID/ADRl .
Sonderanforderungen sind einzuhalten

Teil 11-5 (Seeverkehr! -blaue Seiten 
IMD Tank-Typ ....
Prüfüberdruck (bar) .
Typ der Sicherheitseinrichtung .
Bodenöffnung .
Mindestwanddicke in Baustahl (mm) .
Lüftungseinrichtung .
Sonderanforderungen sind einzuhalten

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

19
20
21
22
23
24
25

9
10
11
12
13
14
15
16

Spalte

Teil 3:
Taii'l<S mit Obenentleerung ohne dem Sicherheitsventil vorgeschaltete Berstscheibe.

Anleitung zur Auswahl der zugelassenen Stoffe aus dem Anhang zur Baumusterzulassung
IBAM-Ustel

9
10
11
12
13
14
15
16

Teil 11-4 (Landverkehr) - rosa Seiten 
Berechnungsüberdruck lbar)
Prüfüberdruck (bar)
Betriebsüberdruck lbarl ....
Typ der Sicherheitseinrichtung ........•
Bodenöffnung
Lüftungseinrichtung (RID/ADRI ...
Entspannungseinrichtung (RID/ADR) .
Sonderanforderungen sind einzuhalten

4,5 oder G
4,50derG

< 3,0 oder G
N oder NF
A oder B
V oder FT oder NA
R oder FT

Bezeichnung

Teil 1-3 (allgemeine Stoffangabenl - gelbe Seiten 
Dichte Ikglll

Teil 11-5 (Seeverkehr) -blaue Seiten -
IMO Tank·Typ .... . .............••..•.
Prüfüberdruck (bar) .
Typ der Sicherheitseinrichtung .
Bodenöffnung .
Mindestwanddicke in Baustahl (mm) ....••.••.
Lüftungseinrichtung .
Sonderanforderungen sind einzuhalten

Teil 11-4 {Land verkehr! - rosa Seiten 
Berechnungsüberdruck (barl
Prüfüberdruck (bar) .
Betriebsüberdruck (bar) ....
Typ der Sicherheitseinrichtung
Bodenöffnung .
Lüftungseinrichtung IRID!ADR) ...
Entspannungseinrichtung (RID!ADR) .
Sonderanforderungen sind einzuhalten

zulässige Werte
und Symbole

Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
+
+
Entfällt
Entfällt
+
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt

Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt

s; 1,54

Teil 11-6 eVerträglichkeitsbewertung) - goldgelbe
Selten -
Bewertung! Auflage unleg. Stahl . . . . . . . .. 5!6 J.
Bewertung! Auflage unleg. Stahl 2,5!3 J.
Bewertung! Auflage CrNi-Stahl . . . . . . .. 5!6 J.
Bewertung! Auflage CrNi-Stahl .. 2,5!3 J.
Bewertung! Auflage CrNiMo-Stahl 5!6 J.
Bewertung! Auflage CrNiMo-Stahl 2,5!3 J.
Bewertung! Auflage Aluminium . 5!6 J.
Bewertung! Auflage Aluminium 2,5!3 J.
PTFE ..........•.
FKM .
NBR ........••.
NR ....••...•.
IIR
EPDM
CSM
PE
PP .
PVC
PVDF

Teil 11-5 (Seeverkehr) -blaue Seiten -
IMD Tank-Typ .
Prüfüberdruck (barl .
Typ der Sicherheitseinrichtung .........•.
Bodenöffnung .
Mindestwanddicke in Baustahl (mm)
Lüftungseinrichtung .
Sonderanforderungen sind einzuhalten

Bezeichnung

Teil [·3 (allgemeine Stoffangaben! - gelbe Seiten 
Dichte Ikglll .

19
20
21
22
23
24
25

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

Spalte

Anleitung zur Auswahl der zugelassenen Stoffe aus dem Anhang zur Baumusterzulassung
tSAM-Liste)

Thi16: . .
TäiiKS mit Obenentleerung, ohne Sicherheitsventil, ohne Berstscheibe, dicht verschlossen,
nach den in 5. aufgeführten Zeichnungen nur für den Landverkehr nach ADR/RID.

4,5 oder G
4,5 oder G
3.0 oder G

zulässige Werte
und Symbole

1,54

Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
+
+
Entfällt
Entfällt
+
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt

lader 2
< 4,5
N
A oder Bader C
6 oder MW
V oder Fr oder NA

N
A oder Bader C
V oder Fr oder NA
R oder Fr

Id eibeTeil 11-6 Verträ lichkeitsbewertun
I n-

Bewertung! Auflage unleg. Stahl .. . . . . . .. 5!6 J.
Bewertung! Auflage unleg. Stahl 2,5!3 J.
Bewertung! Auflage CrNi-Stahl . .. 5!6 J.
Bewertung! Auflage CrNi-Stahl . . 2,5!3 J.
Bewertung! Auflage CrNiMo-Stahl 5!6 J.
Bewertung! Auflage CrNiMo-Stahl 2.5!3 J.
Bewertung! Auflage Aluminium . . . . . . . . .. 5!6 J.
Bewertung! Auflage Aluminium. . 2,5!3 J.
PTFE ........• , ..
FKM
NBR
NR
IIR
EPDM
CSM
PE .
PP .
PVC .
PVDF

19
20
21
22
23
24
25

9
10
11
12
13
14
15
16

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

Spalte

36



9
10
11
12
13
14
15
16

19
20
21
22
23
24
25

Teil 11-4 (Landverkehrl - rosa Seiten 
Berechnungsüberdruck (bar)
Prüfüberdruck (bar) ..
Betriebsüberdruck (bar) ....
Typ der Sicherheitseinrichtung
Bodenöffnung .
Lüftungseinrichtung (RIDfADR) .
Entspannungseinrichtung lRlD/ADRI .
Sonderanforderungen sind einzuhalten

Teil 11-5 (Seeverkehrl -blaue Seiten -
IMO Tank·Typ .
Prüfüberdruck (bar) .
Typ der Sicherheitseinrichtung
Bodenöffnung .
Mindestwanddicke in Baustahl (mm)
Lüftungseinrichtung .
Sonderanforderungen sind einzuhalten

.5 4,5 oder G
'5 4,5 oder G
::; 3,0 oder G
N oder NF
A oder Bader C
V oder FT oder NA
R oder FT

Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt

6. Zulassung des Baumusters

Es wird bescheinigt daß das nach dem in 4. genannten Prüfbericht einschließlich
zugehöriger Unterlagen gefertigte Baumuster eines Tankcontainers (TCI für die
Beförderung der im Anhang zu dieser Zulassung aufgeführten Stoffe geeignet ist und daß
die Vorschriften an den Bau, die Ausr.üstung, Prüfung und Kennzeichnung der/des
GGVS/ADR/GGVSee erfüllt sind.
Die im Anhang genannten Auflagen sind zu beachten.

7. Nebenbestimmungen

7.1 Jeder nach dieser Baumusterzulassung hergestellte Tankcontainer ist erstmalig vor
Inbetriebnahme und dann wiederkehrend alle 2 1/2 Jahre den nach den unter 1 .
genannten Rechtsvorschriften vorgeschriebenen Prüfungen zu unterziehen.

zu kennzeichnen.

D/41 1192fTC

Jeder Tank ist mit dem in 5. aufgeführten Tankschild zu versehen. Darüber hinaus ist
jeder Tankcontainer mit den übrigen Angaben nach den unter 1. genannten
Rechtsvorschriften und gut sichtbar an beiden Längsseiten in Höhe der Mittellinie mit
der Zulassungsnummer -

Die Fristen für die inn~.r~ ~esichtigun~ betragen: 2 1/2 Jahre

Die Tankcontainer sind nach den mit dem Prüfvermerk versehenen Unterlagen
herzustellen. Sie dürfen für den Verwendungszweck nach dieser Baumusterzulassung
nur benutzt werden, wenn der für die Prüfung zuständige Sachverständige bescheinigt
hat, daß die Tankcontainer und ihre Ausrüstung dieser Zulassung entsprechen bzw.
daß die vorgeschriebenen Prüfungen den Vorschriften entsprechende Ergebnisse
erbracht haben.

7.3

7.2Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
+
+
Entfällt
Entfällt
+
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt

5/6 J.
2,5/3 J.

. .. 5/6 J.
2,5/3 J.

5/6 J.
2,5/3 J.

5/6 J.
2,5/3 J.

. goldgelbeTeil 11-6 (Verträglichkeitsbewertungl
Selten 
Bewertung/ Auflage unleg. Stahl
Bewertung/ Auflage unleg. Stahl
Bewertung/ Auflage CrNi-Stahl
Bewertung/ Auflage CrNi-Stahl ..
Bewertung/ Auflage CrNiMo-Stahl
Bewertungl Auflage CrNiMo-Stahl
Bewertung/ Auflage Aluminium
Bewertüng/ Auflage Aluminium
PTFE
FKM
NBR .
NR .
IIR .
EPDM .
CSM ........•.
PE ................•.
PP .........•.
PVC .
PVDF

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

Die Schrifthöhe muß mindestens 50 mm betragen. Über dieser Zulassungsnummer sind
in gleicher Schrifthöhe die Buchstaben B A Manzubringen.

ZULASSUNGSSCHEIN
für das Baumuster eines Tankcontainers

mit der Zulassungsnummer
D/41 1192fTC

1. Rechtsgrundlagen

7..4 Entfällt

7.5 Die Inbetriebnahme der Heizung bzw. das Einfüllen von Stoffen mit höheren
Temperaturen ist nur gestattet, wenn die Verträglichkeit des Füllgutes mit den Tank- .
und Ausrüstungswerkstoffen nach TRTC 007 gewährleistet ist.

nationaler Straßenverkehr nach der Verordnung über die innerstaatliche und
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen (Gefahrgutverordnung
Straße· GGVS) in der Fassung vom 18.07.1995 (BGBI. I, S.1025)
• insbesondere § 6 und Anhang B. 1b -,

7.6 Entfällt

7.7 Entfällt

7.8 Entfällt

internationaler Straßenv~rkehr nach der Verordnung über die innerstaatliche und
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen (Gefahrgutverordnung
Straße· GGVS) in der Fassung vom 18.07.1995 (BGBI. I, S. 1025)
- insbesondere § § 1, 6 und Anhang 8.1 b des ADR -,

7.9 Bei ausschließlicher Verwendung im Landverkehr nach GGVS/ADR dürfen die im
Anhang aufgeführten Stoffe auch in dicht verschlossenen Tanks (ohne
Sicherheitsventil, ohne Berstscheibe, blindgeflanscht) befördert werden.

Seeverkehr nach der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See - GGVSee) in der Fassung vom 24.08.1995
(BGBI. I, S. 1078)
- insbesondere IMDG-Code -,

2. Antragsteller

7.10 Jeder Auf- und Abbau der Ausrüstungsteile ist von einem Sachkundigen oder
Sachverstän~igenzu prüfen und aufzuzeichnen.

7.11 Für alle nach dieser Baumusterzulassung zur Herstellung von Tanks bestimmten Bleche .
müssen Abnahmezeugnisse nach EN 10204-3.1 vorliegen. Die Werte für
Zugfestigkeit (Rml. Streckgrenze (R,l und Bruchdehnung (A) dürfen dabei die am
Baumuster festgelegten Mindestwerte nicht unterschreiten.

BTE Bock Transport- und Entsorgungstechnik GmbH + Co. KG
0-91637 Wörnitz

3. Hersteller

BTE Bock Transport- und Entsorgungstechnik GmbH + Co. KG
D·91837 Wörnitz

4. Baumusterprüfung

7.12 Abdrucke der Bescheinigung nach 7.1 sind der SAM innerhalb eines Jahres
einzureichen. Über Reparaturen an den nach dieser Zulassung gefertigten
Tankcontainern sind Aufzeichnungen zu führen und mindestens 10 Jahre
aufzubewahren.

8. Geltungsdauer

Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufes erteilt. Sie gilt
längstens bis zum 29.12.2006.

Prüfbericht des TÜV Rheinland, Prüf·Nr. 915/970882, vom 05.12.96

5. Tankcontainerdaten

- Tyoenbezeichnung des Herstellers/Antragstellers: EWS 18 TC

9. Fest/eguna der Kennzeichnung nach CSC

Entfällt

12200 Berlin, den 30. Dezembe; 1996
BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG

Anhang zum

Sachbearbeiter: Dipl.-Ing. W.·D. Mischke, Dipl.-Ing. A. Ulrich

- ISO-Bezeichnung: --
- IMO·Tanktyp: 2
- Länge: 6224 mm, Breite: 2500 mm, Höhe: 2639 mm
- Tankvolumen ca. 18 000 I
- zul. Gesamtgewicht: 15 000 kg
- Eigengewicht ca. 1900 kg
- max. Betriebsdruck (GGVS/GGVE/ADR/RID): 1 bar (Überdruck)
- max. Betriebsdruck (GGVSee/IMDG-Code): 1 bar (Überdruck)
- Prüfdruck: 1,5 bar (Überdruck)
- Berechnungsdruck: 1,5 bar (Überdruck)
- Tankwerkstoff: 1.4301 nach DIN 17440
- Tankwanddicke {mini: 5 mm (Mantel)"
- gleichwertige Wanddicke in Baustahl: 6 mm
- Dichtungswerkstoff: NBR
- Tankinnenauskleidung: --
- Öffnungen unterhalb des Flüssigkeitsspiegels: ja
- Art der Bodenöffnung: A
- Wärmeisolierung: nein
- Sonnenschutz: nein
- Heizung: nein

Fachgruppe 111.2
Gefahrguttanks und
Unfallmechanik

Imjf'rag

LL0-.
Dipl.-Ing. A. Ulrich

Projektgruppe 111.2
Genehmigung
von Transporttanks
Im Auftrag

iß. -9. jI;,<;1.Iu
Oipl.-Ing. W.-D. Mischke

Zulassungsschein
für das Baumuster eines Tankcontainers

mit der Zulassungsnummer
D/41 1192fTC

- Zeichnungen des Herstellers/Antragstellers

290-303-7·0000-0-00
290-303-7-XXXX-X-XX
290-303-1-1300-0-00
290·303·1-1 100-0-00
290-303-X-XXXX-X-XX

vom 03.06.1996 (Zusammenstellung)
vom 20.06.1996 (Silobodenl
vom 02.07.1996 (Auslaufklappe)
vom 08.05.1996 (Domdeckei NW 500. komplettl
vom 15. I 2. I 996 (Tankschild)

Stoffbezeichnung ADRI
GGVS
l<l3sre
Zi\3'

2291 Bleiverbindung, löslich, 6.1-62c
n.a.g. (Gemisch enthält
Bleisalz und Bleicarboxylatl

6.1 2291

Auflagen/
Bemerkungen
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ZULASSUNGSSCHEIN
für das Baumuster eines Tankcontainers

mit der Zulassungsnummer
D/53 1193fTC

1. Rechtsgrundlagen

nationaler Straßenverkehr nach der Verordnung über die innerstaatliche und
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen (Gefahrgutverordnung
Straße - GGVSI in der Fassung vom 18.07.1995IBGBI. I, S. 1025)
- insbesondere § 6 und Anhang B. 1b -,

nationaler Schienenverkehr nach der Verordnung über die innerstaatliche und
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVEI in der Fassung vom 15.12.1995
IBGBI. I, S. 18521
- insbesondere § 6 und Anhang X -,

internationaler Straßenverkehr nach der Verordnung über die innerstaatliche und
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen (Gefahrgutverordnung
Straße - GGVSI in der Fassung vom 18.07.1995IBGBI. I. S. 10251
- insbesondere § § 1, 6 und Anhang B.l b des ADR -,

internationaler Schienenverkehr nach der Verordnung über die innerstaatliche und
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) in der Fassung vom 15.12.1995
IBGB!. I. S. 1852)
- insbesondere § § 1, 6 und Anhang X des RIO -,

2. Antragsteller

Gofa Gocher Fahrzeugbau GmbH & Co. KG, 0·47574 Goch

3. Hersteller

Gofa Gocher Fahrzeugbau GmbH & Co. KG, 0-47574 Goch

4. Baumusterprüfung

Prüfbericht des Germanischen Lloyds vom 19.12.1996, FC 5842/11

5. Tankcontainerdaten

- Tyoenbezeichnuno des Herstellers/Antraastellers: TKC 5

7.3 Jeder Tank ist mit dem in 5. aufgeführten Tankschild zu versehen. Darüber hinaus ist
jeder Tankcontainer mit den übrigen Angaben nach den unter 1. genannten
Rechtsvorschriften und gut sichtbar an beiden Längsseiten in Höhe der Mittellinie mit
der Zulassungsnummer

D/53 1193fTC

zu kennzeichnen.

Die Schrifthöhe muß mindestens 50 mm betragen. Über dieser Zulassungsnummer sind
in gleicher Schrifthöhe die Buchstaben B A Manzubringen.

7.4 Entfällt

7.5 Die Inbetriebnahme der Heizung bzw. das Einfüllen von Stoffen mit höheren
Temperaturen ist nur gestattet, wenn die Verträglichkeit des Füllgutes mit den Tank
und Ausrüstungswerkstoffen nach TRTC 007 gewährleistet ist.

7.6 Entfällt

7.7 Die Stoffe mit einem Flammpunkt bis 55 oe sind zur Beförderung im nationalen
Schienen- und Straßenverkehr (GGVE/GGVS) nicht zugelassen.

7.8 Entfällt

7.9 Entfällt

7.10 Jeder Auf- und Abbau der Ausrüstungsteile ist von einem Sachkundigen oder
Sachverständigen zu prüfen und aufzuzeichnen.

7.11 Für alle nach dieser Baumusterzulassung zur Herstellung von Tanks bestimmten Bleche
müssen Abnahmezeugnisse nach EN 10204-3.1 vorliegen. Die Werte für
Zugfestigkeit (Rm), Streckgrenze (Re) und Bruchdehnung (A) dürfen dabei die am
Baumuster festgelegten Mindestwerte nicht unterschreiten.

7.12 Abdrucke der Bescheinigung nach 7.1 sind der SAM innerhalb eines Jahres
einzureichen. Über Reparaturen an den nach dieser Zulassung gefertigten
Tankcontainern sind Aufzeichnungen zu führen und mindestens 10 Jahre
aufzubewahren.

8. Geltungsdauer

Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufes erteilt. Sie gilt
längstens bis zum 29.12.2006.

9. Festlegung der Kennzeichnung nach CSC

Entfällt

12200 Berlin, den 30. Dezember 1996
BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG

- ISO-Bezeichnung: --
- IMO-Tanktyp: --
- Länge: 2500 mm, Breite: 2200 mm, Höhe: 2376 mm
- Tankvolumen ca. 5000 I
- zul. Gesamtgewicht: 10000 kg
- Eigengewicht ca. 1530 kg
- max. Betriebsdruck IGGVS/GGVE/ADR/RIDI: 3,0 bar IÜberdruck)
- max. Betriebsdruck IGGVSee/IMDG-Codel: •. bar (Überdruck)
- Prüfdruck: 4,0 bar <Überdruck)
- Berechnungsdruck: 4,0 bar <Überdruck)
- Tankwerkstoff: 1.4301 nach DIN 17440 bzw. DIN 17441
- Tankwanddicke (min): 4,0 mm (Mantel)
- gleichwertige Wanddicke in Baustahl: -- mm
- Dichtungswerkstoff: Hypalon
- Tankinnenauskleidung: Vulkoferan 2512
- Öffnungen unterhalb des Flüssigkeitsspiegels: ja
- Art der Bodenöffnung: B
- Wärmeisolierung: nein
- Sonnenschutz: nein
- Heizung: nein

Fachgruppe 111.2
Gefahrguttanks und
Unfallmechanik
Im Auftrag

~-~
Dipl.-Ing. A. Ulrich

Sachbearbeiter: Dipl.-lng. (FHI S. Miethe, E. Reeck

Projektgruppe 111.2
Genehmigung
von Transporttanks
Im Auftrag

vii;vtf,....
Dipl.-Ing. IFHI S. Miethe

• Zeichnungen des Herstellers/Antragstellers

6. Zulassung des Baumusters

242-0040-0A
261-0162-0
263-0099-0
296-0084-0

vom 25.1 1.1996 ITKC 5 gummiert)
vom 02.09.1996 IDruckbehälter mit Tankschild)
vom 19.08.1996 IMannloch NW 500 gummiertl
vom Dez. 1996 (Armaturenzeichnung) Stoffbezeichnung

Anhang zum

Zulassungsschein
für das Baumuster eines Tankcontainers

mit der Zulassungsnummer
D/53 1193fTC

RID/ADR
G3vSG3VE
Klm3-
2ii'J'

Auflagen/
Bemerkungen

Es wird bescheinigt daß das nach dem in 4. genannten Prüfbericht einschließlich
zugehöriger Unterlagen gefertigte Baumuster eines Tankcontainers (TC) für die
Beförderung der im Anhang zu dieser Zulassung aufgeführten Stoffe geeignet ist und daß
die Vorschriften an den Bau, die Ausrüstung, Prüfung und Kennzeichnung der/des
GGVS/GGVE/ADR/RID erfüllt sind.
Die im Anhang genannten Auflagen sind zu beachten.

7. Nebenbestimmungen

2837 Hydrogensulfate, wäßrige Lösung 8-1 b
(Kaliumbisulfat)

2837 Hydrogensulfate, wäßrige Lösung, 8·1 b
(Natriumbisulfat)

2796 Schwefelsäure mit höchstens 51 % 8-1b
Säure

7.1 Jeder nach dieser Baumusterzulassung hergestellte Tankcontainer ist erstmalig vor
Inbetriebnahme und dann wiederkehrend alle 2 1/2 Jahre den nach den unter 1.
genannten Rechtsvorschriften vorgeschriebenen Prüfungen zu unterziehen.

Die Fristen für die innere Besichtigung betragen: 1 Jahr

1830 Schwefelsäure mit mehr als 51 %
und höchstens 85 % Säure

1788 Bromwasserstoffsäure

2581 Aluminiumchlorid, wäßrige Lösung

8-1b

8-5b

8-5c

8-5c

8-17c

8-34b

8-42b

8-42b

7.2

38

Die Tankcontainer sind nach den mit dem Prüfvermerk versehenen Unterlagen
herzustellen. Sie dürfen für den Verwendungszweck nach dieser Baumusterzulassung
nur benutzt werden, wenn der für die Prüfung zuständige Sachverständige bescheinigt
hat, daß die Tankcontainer und ihre Ausrüstung dieser Zulassung entsprechen bzw.
daß die vorgeschriebenen Prüfungen den Vorschriften entsprechende Ergebnisse
erbracht haben.

2582 Eisen (lIl}-chlorid, wäßrige Lösung

1805 Phosphorsäure

1803 Phenolsulfonsäure, flüssig

1814 Kaliumhydroxidlösung, (Kalilauge)

1824 Natriumhydroxidlösung (Natronlauge)
mit 40 % Natronlauge

1849 Natriumsulfid, mit mindestens 30 % 8-45b
Kristallwasser



ZULASSUNGSSCHEIN
für das Baumuster eines Tankcontainers

mit der Zulassungsnummer
D/53 1194ITC

7.3 Jeder Tank ist mit dem in 5. aufgeführten Tankschitd zu versehen. Darüber hinaus ist
jeder Tankcontainer mit den übrigen Angaben nach den unter 1. genannten
Rechtsvorschriften und gut sichtbar an beiden Längsseiten in Höhe der Mittellinie mit
der Zulassungsnummer .

D/53 1t 94ITC

1. Rechtsgrundlagen zu kennzeichnen.

nationaler Straßenverkehr nach der Verordnung Ober die innerstaatliche und
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen (Gefahrgutverordnung
Straße - GGVSI in der Fassung vom 18.07.1995 IBGBI. I, S. 10251
- insbesondere § 6 und Anhang B.l b -,

7.4

Die Schrifthöhe muß mindestens 50 mm betragen. Über dieser Zulassungsnummer sind
in gleicher Schrifthöhe die Buchstaben B A Manzubringen.

Die höchstzulässige Dichte der zu befördernden Stoffe beträgt: 1,49 kg/l.

nationaler Schienenverkehr nach der Verordnung über die innerstaatliche und
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen
IGefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVEl in der Fassung vom 15.12.1995
IBGB!. I, S. 18521
- insbesondere § 6 und Anhang X -,

7.5 Die Inbetriebnahme der Heizung bzw. das Einfüllen von Stoffen mit höheren
Temperaturen ist nur gestattet, wenn die Verträglichkeit des Füllgutes mit den Tank
und Ausrüstungswerkstoffen nach TRTC 007 gewährleistet ist.

7.6 Entfällt

internationaler Straßenverkehr nach der Verordnung Ober die innerstaatliche und
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen (Gefahrgutverordnung
Straße - GGVSI in der Fassung vom 18.07.1995 IBGBI. I. S. 10251
- insbesondere § § 1, 6 und Anhang B.l b des AOR -,

7.7 Die Stoffe mit einem Flammpunkt bis 61°C sind zur Beförderung im nationalen
Schienen- und Straßenverkehr (GGVE/GGVSl zugelassen. Gilt nur für Tanks ohne
Schwallwände.

internationaler Schienenverkehr nach der Verordnung über die innerstaatliche und
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) in der Fassung vom 15.12.1995
IBGBI. I, S. 18521
- insbesondere § § 1, 6 und Anhang X des RIO -,

7.8 Entfällt

7.9 Entfällt

7.10 Jeder Auf· und Abbau der Ausrüstungsteile ist von einem Sachkundigen oder
Sachverständigen zu prüfen und aufzuzeichnen.

Gesetz zu dem Übereinkommen vom 02.12.1972 über sichere Container ·CSC- vom
10.02.1976IBGBI. 11, S. 2531 in der 8ekanntmachung der Neufassung vom 02.08.1985
IBGBI. 11, S. 10091

7.11 Für alle nach dieser Baumusterzulassung zur Herstellung von Tanks bestimmten Bleche
müssen Abnahmezeugnisse nach EN 10204·3.1 vorliegen. Die Werte für
Zugfestigkeit (Rm), Streckgrenze {Ro} und Bruchdehnung (Al dürfen dabei die am
Baumuster festgelegten Mindestwerte nicht unterschreiten.

2. Antragsteller

Gofa Gocher Fahrzeugbau GmbH & Co KG, 0-47574 Goch

3. Hersteller

7.12 Abdrucke der Bescheinigung nach 7.1 sind der BAM innerhalb eines Jahres
einzureichen. Über Reparaturen an den nach dieser Zulassung gefertigten
Tankcontainern sind Aufzeichnungen zu führen und mindestens 10 Jahre
aufzubewahren.

Gofa Gocher Fahrzeugbau GmbH & Co KG, 0-47574 Goch
9. Festlegung der Kennzeichnung nach CSC

4. Baumusterorüfung

Prüfbericht des Germanischen L10yds vom 16.12.' 996, FC 5853/10

Zulassungs-Nr.: D-BAM-672/1194/96
Hersteller-ldentifizierungskennzeichen: TWB-S-26
(ergänzt durch Herstell-Nr.l

5. Tankcontainerdaten

- Typenbezeichnung des Herstellers/Antragstellers: TWB-S·26

12200 Berlin, den 30. Dezember 1996
BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG

Teil 1:
Zugelassene Stoffe für Tanks nach Zeichnung 296-0087-0 vom 25.10.1996
(Armaturenzeichnung), ohne Schwallwände.

- ISO-Bezeichnung: ~-

- IMO-Tanktyp: --
- Länge: 7150 mm, Breite: 2500 mm, Höhe: 26000 mm
- Tankvolumen ca. 26000 I
- zul. Gesamtgewicht: 35000 kg
- Eigengewicht ca. 3965 kg
- max. Betriebsdruck IGGVS/GGVE/ADR/RIDI: 3,0 bar <Überdruckl
- max. Betriebsdruck (GGVSee/IMDG-Codel: -- bar (Überdruck)
- Prüfdruck: 4,0 bar (Überdruck)
. Berechnungsdruck: 4,0 bar (Überdruck)
- Tankwerkstoff: 1.4404 nach DIN 17440 bzw. DIN 17441
- Tankwanddicke (min); 4,5 mm (Mantel)
- gleichwertige Wanddicke in Baustahl: -- mm
- Dichtungswerkstoff: PTFE
- Tankinnenauskleidung: -~

- Öffnungen unterhalb des Flüssigkeitsspiegels: nein
- Art der Bodenöffnung: C
- Wärmeisolierung: nein
- Sonnenschutz: nein
- Heizung; nein

- Zeichnungen des Herstellers/Antragstellers

Fachgruppe 111.2
Gefahrguttanks und
Unfallmechanik
Im ~uftrag

C,L'~
Dipl.-Ing. A. Ulrich

Sachbearbeiter: Dipl.-Ing. (FH) S. Miethe, E. Reeck

Anlage

zur Baumusterzulassung
D/53 1194ITC

Projektgruppe 111.2
Genehmigung
von Transporttanks
Im Auftrag

vi-iJ.utez..
Dip!.-Ing. IFHI S. Miethe

7. Nebenbestimmungen

6. Zulassung des Baumusters

7.1 Jeder nach dieser Baumusterzulassung hergestellte Tankcontainer ist erstmalig vor
Inbetriebnahme und dann wiederkehrend alle 2 1/2 Jahre den nach den unter 1.
genannten Rechtsvorschriften vorgeschriebenen Prüfungen zu unterziehen.

Es wird bescheinigt, daß das nach dem in 4. genannten Prüfbericht einschließlich
zugehöriger Unterlagen gefertigte Baumuster eines Tankcontainers (TC) für die
Beförderung der Stoffe, die nach dem Anhang einem TC mit den Daten dieser Zulassung
zugeordnet sind, geeignet ist und daß insoweit die Vorschriften an den Bau, die
Ausrüstung, Prüfung und Kennzeichnung der/des GGVS/GGVE/ADR/RID/CSC erfüllt sind.
Die im Anhang genannten Auflagen sind zu beachten.

zulässige Werte
und Symbole

Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt

~ 4,0 oder G
$. 4,0 oder G
S 3,0 oder G
N oder NF
A oder B oder C
V oder FT oder NA
V oder FT oder NA
R oder FT
R oder FT

S 1,49

Teil 11-4 fLandverkehrl - rosa Seiten 
Berechnungsüberdruck (bar)
Prüfüberdruck (bar) ..
Betriebsüberdruck (bar) .
Typ der Sicherheitseinrichtung
Bodenöffnung .
Lüftungseinrichtung IGGVE/GGVSJ
Lüftungseinrichtung (RID/ADR) .
Entspannungseinrichtung (GGVE/GGVS)
Entspannungseinrichtung (RIO/ADRl
Sonderanforderungen sind einzuhalten

Teil 11-5 (Seeverkehr! ·blaue Seiten -
IMO Tank-Typ .
Prüfüberdruck (bar) .
Typ der Sicherheitseinrichtung
Bodenöffnung .
Mindestwanddicke in Baustahl (mm)
Lüftungseinrichtung .
Sonderanforderungen sind einzuhalten

Teil 1-3 (allgemeine Stoffangaben) - gelbe Seiten 
Dichte Ikglll ..

Bezeichnung

19
20
21
22
23
24
25

9
10
11
12
13
14
14
15
15
16

Spalte

Anleitung zur Auswahl der zugelassenen Stoffe aus dem Anhang zur Baumusterzulassung

IBAM-Listel

vom 19.09.1996 (TWB-S-26, Wasserstoffperoxid)
vom 23.10.' 996 (Druckbehälter mit Tankschild)
vom 25.10.1996 (Armaturenzeichnung) bzw.
vom 14.11.1996 (Armaturenzeichnung)

242-0043-0
261-0164-0
296-0087-0
296-00B7-A

Die Fristen für die innere Besichtigung betragen: 2 1/2 JahiJ!'

7.2 Die Tankcontainer sind nach den mit dem Prüfvermerk versehenen Unterlagen
herzustellen. Sie dürfen für den Verwendungszweck nach dieser Baumusterzulassung
nur benutzt werden, wenn der für die Prüfung zuständige Sachverständige bescheinigt
hat, daß die Tankcontainer und ihre Ausrüstung dieser Zulassung entsprechen bzw
daß die vorgeschriebenen Prüfungen den Vorschriften entsprechende Ergebnisse .
erbracht haben.
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Teil 2:
Zugelassene Stoffe für Tanks nach Zeichnung 296-0087-0 vom 25.10.1996
IArmaturenzeichnung), mit Schwallwänden.

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

Teil 11-6 IVerträglichkeitsbewertungJ ~ goldgelbe
Setten -
Bewertungl Auflage unleg. Stahl 5/6 J.
Bewertungl Auflage unleg. Stahl 2,5/3 J.
Bewertungl Auflage CrNi-Stahl 5/6 J.
Bewertungl Auflage CrNi-Stahl 2,5/3 J.
Bewertung{ Auflage CrNiMo-Stahl 5/6 J.
Bewertungl Auflage CrNiMo-Stahl 2,513 J.
Bewertung! Auflage Aluminium . . . . . . . . .. 5/6 J.
Bewertungl Auflage Aluminium . . 2,5/3 J.
PTFE
FKM .
NBR .
NR ,.
IIR ..
EPDM
CSM
PE
PP ,.
PVC
PVDF

Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
+
+
Entfällt
Entfällt
+
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt

ZULASSUNGSSCHEIN
für das Baumuster eines Tankcontainers

mit der Zulassungsnummer
D/70 1196ITC

1. Rechtsarundlagen

Gefahrgutverordnung Straße· GGVS in der Fassung vom 12.12.1996
IBGBI. I, S. 18861
• insbesondere Anhang B.1 b ADR

Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE in der Fassung vom 12.12.1996
IBGBI. I, S. 18761
- insbesondere Anhang X RIO

Gefahrgutver'ordnung See - GGVSee in der Fassung vom 24.08.1995
(BGBI. I, S. 10781
- insbesondere IMoG-Code

Anleitung zur Auswahl der zugelassenen Stoffe aus dem Anhang zur Baumusterzulassung
ISAM-Liste)

Gesetz zu dem Übereinkommen vom 02.12.1972 über sichere Container· CSC - in der
Fassung vom 07.04.1993 IBGBI. 11, S. 7541

Spalte Bezeichnung
zulässige Werte
und Symbole 2. Antragsteller

• Typenbezeichnung des Herstellers/Antragstellers: TOS 20-20/1

5. Tankcontainerdaten

Prüfbericht des Bureau Veritas Nr. AVS/4.9.615.585/04 (BVCT/967 .1421/G) vom
16.12.1996.

4. Baumusterprüfung

Van Hool N.V. B-2500 Uer-Koningshooikt

3. Hersteller

Van Hool N.V. B-2500 Uer-Koningshooikt

• ISO-Bezeichnung: 1CC
- IMO-Tanktyp: 1
- Länge: 6058 mm, Breite: 2438 mm, Höhe: 2591 mm
- Tankvolumen ca. 20000 1
- zul. Gesamtgewicht: 34000 kg
- Eigengewicht ca. 5000 kg
- max. Betriebsdruck (ADR/RID): 6,9 bar (Überdruck)
- max. Betriebsdruck (IMDG-Codel: 6,9 bar (Überdruck)
- Prüfdruck: 10,35 bar (Überdruck)
- Berechnungsdruck: 10,35 bar (Überdruck)
- Tankwerkstoff: 1.4571 nach DIN 17441
- Tankwanddicke (min): 6,8 mm (Mantel)
- gleichwertige Wanddicke in Baustahl: 8 mm
- Dichtungswerkstoff: PTFE/Spiroflex SpZ1
- Tankinnenauskleidung: --
- Öffnungen unterhalb des Flüssigkeitsspiegels: nein
- Art der Bodenöffnung: C
- Wärmeisolierung: ja
- Sonnenschutz: nein
- Heizung: ja, Dampf

Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt

Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
+
+
Entfällt
Entfällt
+
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt

51,49

:5 4,0 oder G
:5 4,0 oder G
:5 3,0 oder G
N oder NF
A oder Bader C
V oder FT oder NA
V oder FT oder NA
R
R oder FT

. . . . . .. 5/6 J.
2,5/3 J.

. .. 5/6 J.
2,5/3 J.

.. 5/6 J.
2,5/3 J.

. .. 5/6 J.
2,5/3 J.

Selten 
Bewertung/ Auflage unleg. Stahl
Bewertung/ Auflage unleg. Stahl
Bewertung/ Auflage CrNi-Stahl
Bewertung/ Auflage CrNi-Stahl ..
Bewertung/ Auflage CrNiMo-Stahl
Bewertungl Auflage CrNiMo·Stahl
Bewertungl Auflage Aluminium
Bewertungl Auflage Aluminium
PTFE .
FKM ..
NBR ..
NR
IIR , ..
EPDM
CSM
PE
PP .
PVC
PVDF

Teil 11-6 (VerträglichkeitsbewertungJ

Teil 1-3 (allgemeine Stoffangabenl - gelbe Seiten 
Dichte Ikg/l)

Teil 11-4 lLandverkehrl - rosa Seiten -
Berechnungsüberdruck (bar) .
Prüfüberdruck (bar) .
Betriebsüberdruck (bar) .
Typ der Sicherheitseinrichtung .
Bodenöffnung .
Luftungseinrichtung (GGVE/GGVS)
Lüftungseinrichtung (RID/ADRI .
Entspannungseinrichtung (GGVE/GGVS)
Entspannungseinrichtung (RID/ADRl .
Sonderanforderungen sind einzuhalten

Teil 11·5 (Seeverkehrl -blaue Seiten -
IMO Tank-Typ . , .
Prüfüberdruck (barl ................•.
Typ der Sicherheitseinrichtung .
Bodenöffnung , .
Mindestwanddicke in Baustahl (mm)
Lüftungseinrichtung , .
Sonderanforderungen sind einzuhalten

- goldgelbe

7

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

19
20
21
22
23
24
25

9
10
t1
12
13
14
14
15
15
16

6. Zulassung des Baumusters

Zeichnungen des Herstellers/Antragstellers

Es wird bescheinigt, daß das nach dem in 4, genannten Prüfbericht einschließlich
zugehöriger Unterlagen gefertigte Baumuster eines Tankcontainers (TC) für die
Beförderung der Stoffe, die nach dem Anhang einem TC mit den Daten dieser Zulassung
zugeordnet sind, geeignet ist und daß insoweit die Vorschriften an den Bau, die
Ausrüstung, Prüfung und Kennzeichnung des AoR/RID/IMDG-Codes/CSC erfüllt sind.
Die im Anhang genannten Auflagen sind zu beachten.

Stoffbezeichnung

2014 Wasserstoffperoxid, wäßrige
Lösung mit mehr als 20 % und
höchstens 60 % Wasserstoffperoxid,
stabilisiert, wenn erforderlich

2015 Wasserstoffperoxid, wäßrige
Lösung mit mehr als 60 % und
höchstens 70 % Wasserstoffperoxid,
stabilisiert

RID/ADR
~
~
Zfu"

5.1-1 b

5.1-1 a

Auflagen/
Bemerkungen

W,X

w, X

66960-006
66960-104
66960-500
TD 1794
TD 1792

vom 23.10.1996 (Zusammenstellungl
vom 05.12.1996 (Rahmen I
vom 03.10.1996 (Tankl
vom 04.12.1.996 (Ausrüstungsvarianten)
vom 03.12.1996 ITankschildl

W: ~~~o~~~sks~h~t~~n~ti~~e~uv~;s~~:~~e~d~~i.1bi~ ~~~eer~nn~be~~~h~ed:; i ~a~~~ e~i~~
jeweils vor der ersten Verwendung zum Transport von Wasserstoffperoxidlösungen

b~~'4:~t~ ~~ng~~s~v~eb:rÖrdernbzw. zwischenzulagern, daß eine extreme Aufheizung durch
klimatische Einflüsse vermieden wird.

X: Nur mit Ausrüstung nach Armaturenzeichnung 296-0087-A vom 14.11.1996.

7. Nebenbestimmungen

7.1 Jeder nach dieser Baumusterzulassung hergestellte Tankcontainer ist erstmalig vol
Inbetriebnahme und dann wiederkehrend alle 2 1/2 Jahre den nach den unter 1.
genannten Rechtsvorschriften vorgeschriebenen Prüfungen zu unterziehen.

Die Fristen für die innere Besichtigung betragen: 2 1/2 Jahre

7.2 Die Tankcontainer sind nach den mit dem Prüfvermerk versehenen Unterlagen
herzustellen. Sie dürfen für den Verwendungszweck nach dieser Baumusterzulassung
nur 'benutzt werden, wenn der für die Prüfung zuständige Sachverständige bescheinigt
hat, daß die Tankcontainer und ihre Ausrüstung dieser Zulassung entsprechen bzw.
daß die vorgeschriebenen Prüfungen den Vorschriften entsprechende Ergebnisse
erbracht haben.

7.3 Jeder Tank ist mit dem in 5. aufgeführten Tankschild zu versehen. Darüber hinaus ist
jeder Tankcontainer mit den übrigen Angaben nach den unter 1. genannten
Rechtsvorschriften und gut sichtbar an beiden Längsseiten in Höhe der Mittellinie mit
der Zulassungsnummer

D170 1196ITC
zu ·kennzeichnen..

Die Schrifthöhe muß mindestens 50 mm betragen. Über dieser Zulassungsnummer sind
in gleicher Schrifthöhe die Buchstaben B A Manzubringen.
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7.4 Die höchstzulässige Dichte der zu befördernden Stoffe beträgt: 1,81 kg/l.

7.5 Die Inbetriebnahme der Heizung bzw. das Einfüllen von Stoffen mit höheren
Temperaturen ist nur gestattet, wenn die Verträglichkeit des Füllgutes mit den Tank
und Ausrüstungswerkstoffen nach TRTC 007 gewährleistet ist.

Teil 2:
'1"a'nl(S mit dem Sicherheitsventil vorgeschalteter Berstscheibe.

Anleitung zur Auswahl der zugelassenen Stoffe aus dem A.nhang zur Baumusterzulassung
(BAM-Listel

7.6 Entfällt Spalte Bezeichnung
zulässige Werte
und Symbole

7.7 Entfällt
7

Teil 1-3 (allgemeine Stoffangaben) - gelbe Seiten -
Dichte (kglll . ,; 1,81

7.8 Entfällt

7.9 Bei ausschließlicher Verwendung im landverkehr nach ADRIRID dürfen die im Anhang
aufgefUhrten Stoffe auch in dicht verschlossenen Tanks lohne Sicherheitsventil, ohne
Berstscheibe. blindgeflanscht) befördert werden.

7.10 Jeder Auf- und Abbau der Ausrüstungsteile ist von einem Sachkundigen oder
Sachverständigen zu prüfen und aufzuzeichnen.

9
10
11
12
13
14
15
16

Teil 11-4 (landverkehrl - rosa Seiten 
Berechnungsüberdruck (bar! .... . ...•......
PrüfUberdruck (bar) .
Betriebsüberdruck (bar) ......••.....
Typ der Sicherheitseinrichtung ..
Bodenöffnung .
Lüftungseinrichtung (RID!ADR) .......••••...
Entspannungseinrichtung (RID!ADR) ..
Sonderanforderungen sind einzuhalten

S 10,35 oder G
S 10,35 oder G
S 6,9 oder G
N oder NF
A oder Bader C
V oder FT oder NA
R oder FT

Teil 3:
Ta"ii'KS ohne Sicherheitsventil, ohne Berstscheibe. dicht verschlossen, nach den in 5.
aufgeführten Zeichnungen nur für den Landverkehr nach ADRIRID.

. . . . .. 5/6 J.

. , ... 2,5/3 J.
. 5/6 J.

2,5/3 J.
5/6 J.

2,5/3 J.
5/6 J.

2,5/3 J.

7.11 Für alle nach dieser Baumusterzulassung zur Herstellung von Tanks bestimmten Bleche
müssen Abnahmezeugnisse nach EN 10204-3.1 vorliegen. Die Werte für
Zugfestigkeit IRml. Streckgrenze IR.I und Bruchdehnung (AI dürfen dabei die am
Baumuster festgelegten Mindestwerte nicht unterschreiten.

7.12 Abdrucke der Bescheinigung nach 7.1 sind der SAM innerhalb eines Jahres
einzureictlen. Über Reparaturen an den nach dieser Zulassung gefertigten
Tankcontainern sind Aufzeichnungen zu führen und mindestens 10 Jahre
aufzubewahren.

8. Geltungsdauer

Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufes erteilt. Sie gilt
längstens bis zum 21.01.2007.

9. Festlegung der Kennzeichnung nach CSC

Zulassungs·Nr.: D-BAM-673/1196/97
Hersteller-Identifizierungskennzeichen: TCIS 20-2011
(ergänzt durch Herstell-Nr.)

12200 8erlin, den 22. Januar 1997
8UNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG

19
20
21
22
23
24
25

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

Teil 11-5 (Seeverkehr) -blaue Seiten -
IMO Tank-Typ ....................• " •..
Prütüberdruck (bar) ...............•••••.
Typ der Sicherheitseinrichtung
Bodenöffnung .....................••.
Mindestwanddicke in Baustahl (mml .....•••..
Lüftungseinrichtung .
Sonderanforderungen sind einzuhalten

Teil 11·6 IVerträglichkeitsbewertungJ - goldgelbe
Selten -
Bewertung! Auflage unleg. Stahl ..
Bewertung/ Auflage unleg. Stahl
Bewertung! Auflage CrNi-Stahl .
Bewertung! Auflage CrNi-Stahl .
Bewertung/ Auflage CrNiMo-Stahl
Bewertung/ Auflage CrNiMo-Stahl
Bewertungl Auflage Aluminium .
Bewertungl Auflage Aluminium ..
PTFE .. . .
FKM
N8R
NR , .••...
IIR .
EPDM , ••......•. , •.....• , .....
CSM .......••.......••..
PE ....
PP ..
PVC
PVDF

lader 2
S 10,35
N oder NF
A oder B oder C
:5 8 oder MW
V oder FT oder NA

Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
+
+
Entfällt
Entfällt
+
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt

Teil 1:
Tanks ohne dem Sicherheitsventil vorgeschaltete Berstscheibe.

Anleitung zur Auswahl der zugelassenen Stoffe aus dem Anhang zur Baumusterzulassung
(BAM-Liste)

Bezeichnung

zulässige Werte
und Symbole

Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt

S 10,35 oder G
S 10,35 oder G
S 6,9 oder G
N oder NF
A oder B oder C
V oder FT oder NA
R oder FT

S 1,81
Teil 1-3 (allgemeine Stoffangabenl - gelbe Seiten 
Dichte (kgnl ..

Bezeichnung

Teil 11-4 lLandverkehrl - rosa Seiten 
Berechnungsüberdruck (bar! .
Prüfüberdruck (bar) .
Betriebsüberdruck (bar) .
Typ der Sicherheitseinrichtung
Bodenöffnung . ...••.•..
Lüftungseinrichtung (RID/ADR) ....
.Entspannungseinrichtung (RID/ADR) .
Sonderanforderungen sind einzuhalten

Teil 11-5 (Seeverkehr) -blaue Seiten -
IMO Tank-Typ ...
Prüfüberdruck (bar) .
Typ der Sicherheitseinrichtung ............•.
Bodenöffnung . . . . .....•••.
Mindestwanddicke in Baustahl (mm)
Lüftungseinrichtung .
Sonderanforderungen sind einzuhalten

19
20
21
22
23
24
25

9
10
11
12
13
14
15
16

Spalte

Anleitung zur Auswahl der zugelassenen Stoffe aus dem Anhang zur Baumusterzulassung
(BAM-Listel

zulässige Werte
und Symbole

Dipl.-Ing. W.-D. Mischke

Projektgruppe 111.2
Genehmigung
von Transporttanks
Im Auftrag

Spalte

Dipl.-Ing. A. Ulrich

Sachbearbeiter: Dipl.-Ing. W.-D. Mischke, Dipl.-Ing. A. Ulrich

Anlage

zur Baumusterzulassung
DnO 1196ITC

Fachgruppe 111.2
Gefahrguttanks und
Unfallmechanik

Imiftr~g

u.--: C ,-<

S 1,81

10,35 oder G
10,35 oder G

6,9 oder G

7

9
10
11
12
13
14
15
16

19
20
21
22
23
24
25

Teil 1-3 (allgemeine Stoffangabenl - gelbe Seiten -
Dichte (kglll .

Teil 11-4 CLandverkehr) - rosa Seiten 
Berechnungsüberdruck (bar)
Prüfüberdruck (bar) .
Betriebsüberdruck (bar) . .
Typ der Sicherheitseinrichtung .
Bodenöffnung .
Lüftungseinrichtung (RID!ADR) .....
Entspannungseinrichtung (RID/ADRI ..
Sonderanforderungen sind einzuhalten

Teil 11-5 (Seeverkehr! -blaue Seiten -
IMO Tank-Typ .
Prütüberdruck (bar) .
Typ der Sicherheitseinrichtung .

. Bodenöffnung .
Mindestwanddicke in Baustahl Imm! ..
Lüftungseinrichtung .
Sonderanforderungen sind einzuhalten

S
S
S
N
A oder B oder C
V oder FT oder NA
R oder FT

1 oder 2
S 10,35
N
A oder B oder C
$ 8 oder MW
V oder F! oder NA

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

Teil 11-6 IVerträglichkeitsbewertung) - goldgelbe
Selten -
Bewertungl Auflage unleg. Stahl . . . . . . . .. 5/6 J.
Bewertungl Auflage unleg. Stahl . . . . . .. 2,5/3 J.
Bewertungl Auflage CrNi-Stahl ..... ,.... 5/6 J.
Bewertungl Auflage CrNi-Stahl .....•.. 2,513 J.
Bewertungl Auflage CrNiMo-Stahl ... , . . .. 5/6 J.
Bewertungl Auflage CrNiMo-Stahl 2,5/3 J.
Bewertungl Auflage Aluminium . . . . . • . . .. 5!6 J.
Bewertung! Auflage Aluminium . . . . . • . 2,5!3 J.
PTFE .
FKM .
NBR , .......••.....
NR .......••......••... _. _•......•..
IIR .••.....•..
EPDM .... _. _... __ ., _......•......•.
CSM .......•....... _......••.....•..
PE __ •...... _•.......• _.....•..
PP _.....•..
PVC ........•......• _ .
PVDF .

Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
+
+
Entfällt
Entfällt
+
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt

Teil 11-6 '" rträ Iichkeitsbewe un 01 Ibe
Zugelassene Stoffe für Tanks mit Spiroflex SpZl-Dichtungenlten -

26 Bewertung! Auflage unleg. Stahl .. 5/6 J. Entfällt
27 Bewertung! Auflage unl8g. Stahl .... 2,5/3 J. Entfällt

GGVSa! UNN: Auflagenl28 Bewertung! Auflage CrNi·Stahl .. 5/6 J. Entfällt Stoffbezeichnung RIO/ADR
29 Bewertung! Auflage CrNi-Stahl 2,5/3 J. Entfällt t<I:m> M:GCo::\,j Bemerkungen
30 Bewertung! Auflage CrNiMo-Stahl 5/6 J. + Z& l<Iml
31 Bewertungl Auflage CrNiMo-Stahl 2,5/3 J. +
32 Bewertung! Auflage Aluminium .. 5/6 J. Entfällt 2236 3-Chlor-4-methylphenyl- 6.1-19b 6.1 2236 C, E, T, NF, Y
33 Bewertungl Auflage Aluminium .. 2,5/3 J. Entfällt isocyanat34 PTFE ........... +

2250 Dichlorphenylisocyanate 6.1-19b 6.1 2250 C, E, T, NF35 FKM ........... Entfällt
36 N8R ..... , ... .... ....... Entfällt 2483 Isopropylisocyanat 3-14a 3.2 2483 C, H, N, NF37 NR ................... ............ Entfällt

6.1 2485 C,H, N, NF38 IIR ..... ........ .... ........... Entfällt 2485 n-Butylisocyanat 6.1-6a
39 EPoii Entfällt 2487 Phenylisocyanat 6.1-18a 6.1 2487 C, H, N, NF, X40 CSM ............ Entfällt

6.1 2488 C, H, N, NF41 PE ........ .. .................. Entfällt 2488 Cyclohexylisocyanat 6.1-18b
42 PP .............. Entfällt
43 PVC ............... Entfällt
44 PVDF .............. Entfällt
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Auflagen:

C: Säurefrei (pH-Wert 6,5 bis 8,5)

E: Frei von Beimengungen, ausgenommen notwendige Stabilisatoren

H: Flüssigkeitstemperatur an der Tankwand höchstens 40°C

N: Oie Tanks sind mit Stickstoff oder einem anderen geeigneten trockenen Gas von 0,5 bar
(Uberdruck) zu beaufschlagen. Ein Uberdruck muß bis zur vollständigen Entleerung des
Tanks erhalten bleiben.

1: Es ist sicherzustellen, daß die Tanks nur vollkommen trocken befüllt und anschließend
dicht verschlossen werden, um ein Eindringen von Feuchtigkeit während der Beförderunp

~~i~~~~Wi~~~;~i~s~~h~~~e~~g~~~~~~~:~~~~~~~~:~sGv~s"~~c3~~~~t; iio~::d~~6~)~~
beaufschlagen. Ein Uberdruck muß dann bis zur vollständigen Entleerung des Tanks
erhalten bleiben.

NF: Tanks mit Sicherheitsventil müssen zwischen dem Tankinneren und dem Sicherheitsventil
eine Berstscheibe angebracht haben.

X: Nicht zugelassen zur Beförderung nach ADRIRIO

Y: Nicht zugelassen zur Beförderung nach IMOG-Code

ZULASSUNGSSCHEIN
für das 8aumuster eines Tankcontainers

mit der Zulassungsnummer
D/70 1197ITC

1. Rechtsgrundlagen

Gefahrgutverordnung Straße - GGVS in der Fassung vom 12.12.1996
(BGBI. I, S. 18861
- insbesondere Anhang B.l b AOR

Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE in der Fassung vom 12.12.1996
(BG81. I, S. 18761

- insbesondere Anhang X RIO

Gefahrgutverordnung See - GGVSee in der Fassung vom 24.08.1995
IBG81. I. S. 10781
- insbesondere IMDG-Code

Gesetz zu dem Übereinkommen vom 02.12.1972 über sichere Container - CSC - in der
Fassung vom 07.04.1993 (BGBI. 11, S. 7541

2. Antragsteller

Van Hool N. V. B-2500 Lier-Koningshooikt

3. Hersteller

Van Hoo! N. V. 8-2500 Lier-Koningshooikt

4. BaumusterorÜfuna

Prüfber;cht des Bureau Veritas Nr. AVS/4.9.615.586/04 IBVCT/967.1422/GI vom
17.12.1996

5. Tankcontainerdaten

7. Nebenbestimmungen

7.1 Jeder nach dieser Baumusterzulassung hergestellte Tankcontainer ist erstmalig vor
Inbetriebnahme und dann wiederkehrend alle 2 112 Jahre den nach den unter 1.
genannten Rechtsvorschriften vorgeschriebenen PrÜfungen zu unterziehen.

Die Fristen für die innere Besichtigung betragen: 2 1/2 Jahre

7.2 Die Tankcontainer sind nach den mit dem Prüfvermerk versehenen Unterlagen
herzustellen. Sie dürfen für den Verwendungszweck nach dieser Baumusterzulassung
nur benutzt werden, wenn der für die Prüfung zuständige Sachverständige bescheinigt
hat. daß die Tankcontainer und ihre Ausrüstung dieser Zulassung entsprechen bzw.
daß die vorgeschriebenen Prüfungen den Vorschriften entsprechende Ergebnisse
erbracht haben.

7.3 Jeder Tank ist mit dem in 5. aufgefÜhrten Tankschild zu versehen. Darüber hinaus ist
jeder Tankcontainer mit den übrigen Angaben nach den unter 1. genannten
Rechtsvorschriften und gut sichtbar an beiden Längsseiten in Höhe der Mittellinie mit
der Zulassungsnummer

D/70 1197ITC

zu kennzeichnen.

Die Schrifthöhe muß mindestens 50 mm betragen. Über dieser Zulassungsnummer sind
in gleicher Schrifthöhe die Buchstaben B A Manzubringen.

7.4 Die höchstzulässige Dichte der zu befördernden Stoffe beträgt: 2,52 kg/l.

7.5 Die Inbetriebnahme der Heizung bzw. das Einfüllen von Stoffen mit höheren
Temperaturen ist nur gestattet, wenn die Verträglichkeit des FÜllgutes mit den Tank
und Ausrüstungswerkstoffen nach TRTC 007 gewährleistet ist.

7.6 Entfällt

7.7 Entfällt

7.8 Entfällt

7.9 Bei ausschließlicher Verwendung im l..ßndverkehr nach AORIRIO dÜrfen die im Anhang
aufgeführten Stoffe auch in dicht verschlossenen Tanks (ohne Sicherheitsventil, ohne
Berstscheibe, blindgeflanscht) befördert werden.

7.10 Jeder Auf- und Abbau der Ausrüstungsteile ist von einem Sachkundigen oder
Sachverständigen zu prüfen und aufzuzeichnen.

7.11 FÜr alle nach dieser Baumusterzulassung zur Herstellung von Tanks bestimmten Bleche
müssen Abnahmezeugnisse nach EN 10204-3.1 vorliegen. Die Werte für
Zugfestigkeit (Rml. Streckgrenze (R.) und 8ruchdehnung (Al dÜrfen dabei die am
Baumuster festgelegten Mindestwerte nicht unterschreiten.

7.12 Abdrucke der Bescheinigung nach 7.1 sind der SAM innerhalb eines Jahres
einzureichen. Über Reparaturen an den nach dieser Zulassung gefertigten
Tankcontainern sind Aufzeichnungen zu führen und mindestens 10 Jahre
aufzubewahren.

8. Geltungsdauer

Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufes erteilt. Sie gilt
längstens bis zum 23.01.2007.

9. Festlegung der Kennzeichnuna nach CSC

12200 Berlin, den 24. Januar 1997
8UNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG

Zulassungs-Nr.: D-BAM-674/1197197
Hersteller-Identifizierungskennzeichen: TCIS 20-14/1
(ergänzt durch Herstell-Nr.l

- Typenbezeichnung des Herstellers/Antraastellers: TCIS 20-14/1

- ISO-Bezeichnung: 1C
- IMO-Tanktyp: 1
- Länge: 6058 mm, Breite: 2438 mm, Höhe: 2438 mm
- Tankvolumen ca. 13500 I
- zu!. Gesamtgewicht: 31500 kg
- Eigengewicht ca. 4220 kg
- max. 8etriebsdruck (ADR/RID): 6,9 bar (Überdruck)
- max. Betriebsdruck (IMDG-Codel: 6,9 bar (Überdruck)
- PrÜfdruck: 10,35 bar (Überdruck)
• Berechnungsdruck: 10,35 bar (Überdruck)
- Tankwerkstoff: 1.4404 nach OIN 17440
- Tankwanddicke (mini: 7,6 mm (Mantell
- gleichwertige Wanddicke in Baustahl: 8 mm
- Dichtungswerkstoff: PTFE/Centellen WS 3820
- Tankinnenauskleidung: --
- Öffnungen unterhalb des FhJssigkeitsspiegels: nein
- Art der Bodenöffnung: C
- Wärmeisolierung: nein
- Sonnenschutz: nein
• Heizung: nein

- Zeichnungen des Herstellers/Antragstellers

Fachgruppe 111.2
Gefahrguttanks und
Unfallmechanik

Imrftrag

lL<C<-,
Dipl.-Ing. A. Ulrich

Sachbearbeiter: Dipl.-Ing. W.-O. Mischke, Dipl.-lng. A. Ulrich

Projektgruppe 111.2
Genehmigung
von Transporttanks
Im Auftrag

1J.-9,~~
Dipl.-Ing. W.-O. Mischke

66971-006
66971-058
66971-500
TD 1801
TD 1799A
TD 1816

vom 26.11 .1996 (Zusammenstellung)
vom 06.12.1996 (Rahmenl
vom 03.10.1996 (Tankl
vom 06.12.1996 (Ausrüstungsvariantenl
vom 17.12.1996 ITankschild, Baujahr 19961
vom 17.12.1996 (Tankschild. Baujahr 1997)

6. Zulassung des Baumusters

Es wird bescheinigt, daß das nach dem in 4. genannten Prüfbericht einschließlich
zugehöriger Unterlagen gefertigte Baumuster eines Tankcontainers (TCI fÜr die
Beförderung der Stoffe, die nach dem Anhang einem TC mit den Daten dieser Zulassung
zugeordnet sind, geeignet ist und daß insoweit die Vorschriften an den Bau, die
Ausrüstung, PrÜfung und Kennzeichnung des ADR/RID/IMOG-Codes/CSC erfÜllt sind.
Die im Anhang genannten Auflagen sind zu beachten.
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Anleitung zur Auswahl der zugelassenen Stoffe aus dem Anhang zur Baumusterzulassung
ISAM-Liste)

~ ohne Sicherheitsventil. ohne Berstscheibe, dicht verschlossen, nach den in 5.
aufgeführten Zeichnungen nur für den Landverkehr nach ADR!RIO.

Anlage

zur Baumusterzulassung
D/70 1197ITC

lli!...L
Tanks ohne dem Sicherheitsventil vorgeschaltete Berstscheibe.

Spalte Bezeichnung
zulässige Werte
und Symbole

Anleitung zur Auswahl der zugelassenen Stoffe aus dem Anhang zur Baumusterzulassung
(SAM-Listel

Bezeichnung

Teil 1·3 (allgemeine Stoffangabenl - gelbe Seiten 
Dichte Ikg/II

Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
+
+
Entfällt
Entfällt
+
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt

Auflagenl
Bemerkungen

Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt

< 2,52

:5 10.35 oder G
< 10,35 oder G
:5: 6.9 oder G
N oder NF
A oder B oder C
V oder FT oder NA
R oder FT

RID/ADR
l<Bsse
2'&

Teil 1-3 (allgemeine Stoffangabenl - gelbe Seiten 
Dichte Ikglll

Teil 11-4 (Landverkehrl - rosa Seiten·
Berechnungsüberdruck (bar) .
Prüfüberdruck (bar)
Betriebsüberdruck (bar)
Typ der Sicherheitseinrichtung
Bodenöffnung , .
Lüftungseinrichtung (RID!ADRl .
Entspannungseinrichtung (RID!ADR)
Sonderanforderungen sind einzuhalten

Teil 11-5 (Seeverkehrl -blaue Seiten·
IMO Tank-Typ .
Prüfüberdruck (bar)
Typ der Sicherheitseinrichtung
Bodenöffnung ... , . , , . , . , ...
Mindestwanddicke in Baustahl (mm)
Lüftungseinrichtung , .
Sonderanforderungen sind einzuhalten

Teil 11-6 IVerträglichkeitsbewertungl . goldgelbe
Selten -
Bewertung! Auflage unleg. Stahl , , . , . . . .. 5/6 J.
Bewertung! Auflage unleg. Stahl 2,5/3 J.
Bewertung! Auflage CrNi·Stahl . , . , . , " 5!6 J,
Bewertungl Auflage CrNi·Stahl ,. 2.5!3 J,
Bewertungl Auflage CrNiMo-Stahl 5!6 J.
Bewertung! Auflage CrNiMo-Stahl 2.5/3 J.
Bewertung! Auflage Aluminium 5/6 J.
Bewertung! Auflage Aluminium . 2.513 J.
PTFE .
FKM ...............•..
NBR
NR
IIR ..
EPDM
CSM
PE
pp .........•..... " .•
PVC
PVDF

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

19
20
21
22
23
24
25

9
10
11
12
13
14
15
16

Stoffbezeichnung

Zugelassene Stoffe für Tanks mit Centellen WS 3820·Dichtungen

10.35 oder G
10.35 oder G

6.9 oder G

Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
+
+
Entfällt
Entfällt
+
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt

zulässige Werte
und Symbole

1 oder 2
< 10.35
N
A oder Bader C
S; 8 oder MW
V oder FT oder NA

<
<
<
N
A oder Bader C
V oder FT oder NA
R oder FT

< 2.52

. . . . . . . .. 5/6 J.
2,5/3 J.

· " 5/6 J.
2,5/3 J.

· .. 5/6 J.
2,5/3 J.

· .. 5/6 J.
2.5/3 J.

Teil 11·6 (Verträglichkeitsbewertungl • goldgelbe
Selten -
Bewertungl Auflage unleg. Stahl
Bewertung! Auflage unleg. Stahl
Bewertung! Auflage CrNi·Stahl
Bewertung! Auflage CrNi-Stahl
Bewertungl Auflage CrNiMo-Stahl
Bewertung! Auflage CrNiMo-Stahl
Bewertung! Auflage Aluminium .
Bewertung! Auflage Aluminium
PTFE .
~M .
NBR .. .. .. .••. . •.••••••.
NR ....•••••.•.•..••.
IIR ........•.
EPDM ..•• __ .. _..••••.
CSM
PE ...........••.
PP .......••. " ..•.....•••
PVC .....•. _...............•.
PVDF .....••... _•.

Teil 11-4 ILandverkehrl • rosa Seiten 
Berechnungsüberdruck (bar) .............•.
PrOfOberdruck (bar)
BetriebsOberdruck (bar) ....
Typ der Sicherheitseinrichtung
Bodenöffnung .
Lüftungseinrichtung (RID/ADR) .
Entspannungseinrichtung (RID!ADR) .
Sonderanforderungen sind einzuhalten

Teil 11-5 !Seeverkehr) -blaue Seiten -
IMO Tank-Typ. . .................•.
Prüfüberdruck (bar) ...............•.
Typ der Sicherheitseinrichtung ,
Bodenöffnung
Mindestwanddicke in Baustahl lmm)
Lüftungseinrichtung
Sonderanforderungen sind einzuhalten

19
20
21
22
23
24
25

9
10
11
12
13
14
15
16

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

Spalte

Anleitung zur Auswahl der zugelassenen Stoffe aus dem Anhang zur Baumusterzulassung
(SAM-Listel

Teil 2:
'Täi1'I<S mit dem Sicherheitsventil vorgeschalteter Berstscheibe.

Spalte Bezeichnung
zulässige Werte
und Symbole

1809 Phosphortrichlorid

1810 Phosphoroxychlorid

1828 Schwefeldichlorid

1834 Sulfurylchlorid

1836 Thionylchlorid

6.1-67a

8-12b

8-12a

8-12.

8-12.

6.1

8
8
8
8

1809

1810

1828

1834

1836

E, H. T, NF

E. T. N
E. H, T, NF

E, H. T, NF

E, H. T. NF

7

9
10
11
12
13
14
15
16

19
20
21
22
23
24
25

Teil 1-3 (allgemeine Stoffangaben! . gelbe Seiten 
Dichte (kg/I) .

Teil 11-4 lLandverkehrl - rosa Seiten·
Berechnungsüberdruck (bar) .,.,., .. , ..
PrOfOberdruck (bar) , , .
Betriebsüberdruck (bar) .. , ,'.'
Typ der Sicherheitseinrichtung , .. ,.,,' .
Bodenöffnung " .. ' .. , .. ,.,.,." .•..
Lüftungseinrichtung (RID/ADRI
Entspannungseinrichtung (RID/ADR)
Sonderanforl:;terungen sind einzuhalten

Teil 11-5 (Seeverkehr) -blaue Seiten -
IMD Tank-Typ .
PrOfOberdruck {bar} .. , , "., •.
Typ der Sicherheitseinrichtung . , . , , . , •....
Bodenötfnung , . , . , , ....• ,
Mindestwanddicke in Baustahl (mml
Lüftungseinrichtung ,.
Sonderanforderungen sind einzuhalten

< 2.52

< 10,35 oder G
< 10,35 oder G
:5 6.9 oder G
N oder NF
A oder B oder C
V oder FT oder NA
R oder FT

1 oder 2
< 10,35
N oder NF
A oder Bader C
:5 8 oder MW
V oder FT oder NA

Auflagen:

E: frei von Beimengungen. ausgenommen notwendige Stabilisatoren

H: Flüssigkeitstemperatur an der Tankwand höchstens 30°C

T: Es ist sicherzustellen, daß die Tanks nur vollkommen trocken bef~lIt u.nd a~schließend
dicht verschlossen werden, um ein Eindringen von Feu~htlgkelt wahren~ d~r
Beförderung aL!szu~chließen; best~ht die Möglichkei,t des Eindnngens von Feuchtigkeit.
is~ der Stoff mIt Stickstoff oder einem anderen geeigneten trock~nen Gas von ..O,5. bar
(Uberdruckl zu beaufschlagen. Ein Uberdruck muß dann biS zur vollstandlgen
Entleerung des Tanks erhalten bleiben.

NF: Tanks mit Sicherheitsventil müssen zwischen dem Tankinneren und dem Sicher
heitsventil eine Berstscheibe angebracht haben.

Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
+
+
Entfällt
Entfällt
+
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt

. . . . . .. 5/6 J.
2.5/3 J.

. .. 5/6 J.
2,5/3 J.

5/6 J.
2,5/3 J.

.. 5/6 J.
2,5/3 J.

Teil 11-6 (Verträglichkeitsbewertuno) • goldgelbe
Selten -
Bewertung! Auflage unleg. Stahl
Bewertung! Auflage unleg. Stahl
Bewertung! Auflage CrNi-Stahl
Bewertung! Auflage CrNi-Stahl ..
Bewertung! Auflage CrNiMo-Stahl
Bewertung! Auflage CrNiMo-Stahl
Bewertungl Auflage Aluminium .
Bewertung! Auflage Aluminium .
~~........
FKM ..
NBR ...............••.
NR _ ...••••..•••
IIR ................••
EPDM ..........•.
CSM
PE
PP
PVC
PVDF

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
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Zulassungsscheine für die Bauart eines Großpackmittels (IBC) zur Beförderung gefährlicher Güter

1. Neufassung zum

ZULASSUNGSSCHEIN
Nr. D/BAM/0006/11A

fur die Bauart eines Großpackmittels (IBC)
zur Beförderung gefährlicher Güter

1. Rechtsgrundlagen

1.1 Gefahrgutverordnung See - GGVSee vom 24. Juli 1991 (BGBI.I, S. 1714), zuletzt geändert durch die
2. See-Gefahrgutänderungsverordnung vom 24. August 1995 (BGBL I, S. 1074) - insbesondere
Abschnitt 26 des IMOG-Code deutsch in der Fassung des Amendments 27-94 vom 18. Juli 1995
(Bundesanzeiger Nr. 158a vom 23. August 1995)

1.2 Gefahrgutverordnung Straße - GGVS, in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. Juli 1995 (BGBI.
I, S. 1025)

1.3 Gefahrgut'Jerordnung Eisenbahn - GGVE, in der-Fassung der Bekanntmachun~ \lVi" :5. Dezember
1995 iSGBI. I,S. 1852)

2. Antraasteller

ALUCON Bulk Systems GmbH
Frankfurter Straße 77

o - 65760 Eschborn

7. Fertigung von Großpackmitteln

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Großpackmittel (IBC) serienmäßig gefertigt werden. D
Herst.e.ller.muß gewährleisten, daß die serienn,i3.ßig gefertigten Großpackmittel (IBC) die festgeleg
SpezifikatIon der Bauart erfüllen.

8. Kennzeichnung

Die na~h der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Großpackmittel (IBC) sind wie folgt;
kennzeichnen:

Hersteller Fa. NS Balin:

11 A NI.. ..ID/BRIBAM 000617200/2400

Hersteller Fa. Messer Griesheim:

11 A NI.. ..ID/MGIBAM 000617200/2400

in den Freiraum sind Monat und Jahr (jeweils die letzten zwei Stellen) der Herstellul
einzutragen,

3_ Hersteller

NS Balin
Z. I. Route d' AU1rey

F - 88 700 RambelVillers

4, Beschreibung der Bauart

Messer Griesheim GmbH
Hanauer Landstraße 300

o . 60314 Frankfurt (am Main)

für metallene Großpackmittel (IBC), auf denen die Kennzeichnung durch Stempelung od
Prägen angebracht wird, dür(en anstelle des Symbols die Buchstaben UN verwend
werden.

Zusätzlich ist jedes Großpackmittel (IBC) mit einem TankschHd zu versehen, das die Angaben gem~

Rn 1612(2)/3612(2) sowie IMDG-Code deutsch, Abschn.26.2.9 enthält.

9. Nebenbestimmungen

Metallenes Großpackmittel (IBC) aus Edelstahl.

Typenbezeichnung KTC 2000

Grundmaße mm 1279x1106

Höhe mm 1816

Fassungsraum 2000

höchstzulässige
Brultomasse kg 2400

Werkstoff des Packmitlelkörpers : Edelstahl 1.4301 (DIN 17 441, X 5 CrNi 189)

Technische Zeichnungen:

9.1 Befristungen
entfällt

9.2 Bedingungen
entfällt

9.3 Widerruf
Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufs erteilt.

9.4 Auflagen
Der in 2. genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstellen, daß alle Bestimmungen ur
Hinweise dieses Zulassungsscheins über eine ordnungsgemäße Verwendung der Großpackmitt
(IBC) demjenigen, der diese Großpackmittel für gefährliche Güter verwendet bzw. mit gefährliche
Gütern befüllt, zur Kenntnis gebracht werden.

Prüfnachweise für die Bauart

- Prüfbescheinigung der Staatlichen Technischen Überwachung Hessen; Bau· und Dichtheitsprufung
am KTC 2000 vom 10.01.1983

- Prüfbericht Nr.: 98 357 der OB Versuchanstalt Minden (Westfalen); Fallprüfung eines KTC 2000
vom 07.12.1982

5.

SLG 1921 a
GA 1900 a
GA 1883/1
GB 1049 a
GB 1077

SLG 1539/1
GB 1049
SLG 1770

vom 29.08.1996 (GefahrgU1-Container IBC 2000)
vom 28.08.1996 (Blade door - Edelstahl für IBC - Container)
vom 30.08.1996 (Scharnier für blade door)
vom 02.09.1996 (EntlüftungsstU1zen ON 50 für IBC)
vom 29.08.1996 (IBC- Schild)

vom 28.09.1982 (Zusammenstellung KTC 2000)
vom 11.05.1982 (EntlüftungsstU1zen NW 50)
vom 23.11.1990 (Tankschild)

10.1 Oie Zulässigkeit der Verwendung von Großpackmitteln(IBC) der zugelassenen Bauart richtet sich oac
den Bestimmungen der jeweils zutreffenden Rechtsvorschrrrten für die einzelnen Verkehrsträger. Al
sonstigen Vorschriften (z.B. Füllgrad, Verträglichkeit mit den Packmittelkörperwerkstoffen) für d
Beförderung gefährlicher Güter in der zugelassen Großpackmittelbauart bleiben unberührt.

10.2 Die Bauart ertüllt die P!üfanforderungen für Großpackm~tel (IBC) zur Beförderung gefährlicher Güte
des Europäischen Ubereinkommens über die intemationale Beförderung gefährlicher Güter auf dl
Straße (ADR) in der Fassung der Bekanntmachung der Neufassung der Anlagen A und B VOI

6. Juli 1994 (BGBI. 199411 S. 937), zuletzt geändert durch die 12. ADR-Änderungsverordnung VOI

20. Dezember 1994 (BGBI. 1994 I1 S. 3855)
~er Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter (RIO) in der 5. RI[
Anderungsverordnung vom 8. März 1995 (8GB!. 1995 11 S. 210)

des International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code) in der Fassung des Amendme
27-94 - insbesondere Section 26
der RECOMMENDATIONS ON THE TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS UNITE
NATIONS; in der Fassung der eight revised edition, New York und Genf 1993.

- Prüfberich( :i'.: L4/L430 Gbks 25 443 der OB Versuchanstalt Minden (v....'estfalen); Hebe- und 5ta
peldruckprüfung am KTC 2000 vom 15.11.1982

6. Bauartzulassung

Die unter 4, und 5. beschriebene Bauart erfüllt die Vorschriften nach 1. Die Bauart wird mit den in 9.
genannten Nebenbestimmungen für die Beförderung gefährlicher Güter zugelassen.

Diese 1. Neufassung ersetzt den Zulassungsschein Nr. D/BAM/OO06/11 A vom 03.12.1992.

Die Eignung der Bauart für die Beförderung gefährlicher Güter gilt bei Einhaltung der folgenden
Grenzwerte bzw. Einschränkungen als erbracht:
• Verwendung für feste gefährliche Güter der Verpackungsgruppen II oder 111
- max. Schüttgewicht der Füllgüter 1,1 kg/dm3
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10.3 Die gefertigten Großpac~inittel (IBC) der zugelassenen Bauart unterliegen der Überwachung dl
Fertigung von Großpackmitteln (IBC) nach § 9 des Gesetzes über die Beförderung gefährlicher GÜtl
vom 6. August 1975,(BGBI. I, S. 2121) in Verbindung mit der "Technischen Richtlinie für die Überwi
chung der Fertigung von Großpackmitteln (IBC) und für die Anerkennung von Qualitälssicherung:
Programmen für IBC (TR IBC 003)" (Verkehrsblatt Heft 16, 1992, S. 438).

10.4 Diese Zulassung wird zu gegebener Zeit im "Amts- und Mitteilungsblatt der Bundesanstalt fi
Materialforschung und ·prüfung, Berlin" (ISSN 0340·7551) veröffentlicht.

11. Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhobe
werden. Der Widerspruch ist bei dem Präsidenten der Bundesanstalt für Materialforschung un
-prüfung (BAM), 12205 Berlin, Unter den Eichen 87, schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen.



2. Neufassung zum

ZULASSUNGSSCHEIN

Fachgruppe 111.1
Transportsicherheit von Verpackungen
und Schüttgutbehältern

Im Auftrag: .-,i/v. !--ft--<->'; (

Dipl.-Ing. W. Kraus

Berlin, den 25.09.1996

Referat 111.13
Gefahrgutgroßpackmntel

Im Auftrag:

Dipl.- Ing. D. Stammler

Oie unter 4. und 5. beschriebene Bauart erfüllt die Vorschriften nach 1. Die Bauart wird mit den in 9.
genannten Nebenbestimmungen für di.e Beförderung gefährlicher Güter zugelassen.

Diese 2. Neufassung ersetzt den Zulassungsschein Nr. D/BAMlOOO6/11A vom 25.09.1996.

Oie Eignung der Bauart für die Beförderung gefährlicher Güter gilt bei Einhaltung der folgenden
Grenzwerte bzw. Einschränkungen als erbracht:
. Verwendung für feste gefährliche Güter der Verpackungsgruppen I1 oder III
- max. Schültgewichl der Füllgüter 1,1 kg/dm'

7_ Fertigung von Großpackmitteln

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Großpackmittel (IBC) serienmäßig gefertigt werden. Der
Hersteller muß gewährleisten, daß die serienrnäßig gefertigten Großpackmittel (IBC~ die festgelegte
Spezifikation der Bauart erfüllen.

8. KGnnzeichnung
Nr. D/BAM/0006/11A

für die Bauart eines Großpackmiliels (IBC)
zur Beförderung gefährlicher Güter

1. Rechtsgrundlagen

1.1 Gefahrgutverordnung ~i.'_ - GGVSee vc:~. :::4. Juli 1991 (8GBI. I, S. 1714). zuletzt ge811dert durch dir:
2. See-Gefahrgutänderungsverordnung vom 24. August 1995 (8GBI. I, S. 1074) • insbesondere
Abschnitt 26 des IMDG-Code deutsch in der Fassung des Amendments 27-94 vom 18. Juli 1995
(Bundesanz!3iger Nr. 158a vom 23. August 1995)

1.2 Gefahrgutverordnung Straße - GGVS, in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. Juli 1995 (8GBL
I, S. 1025)

1.3 Gefahrgutverordnung .. ,Gnb2!-.n - Gr..:; '. '. (~er Fassung der Bekanntmachung \/0;"7": 15 Dezetn
1995 (BGBI. I,S. 1852)

2. Antragsteller

ALUCON Bulk Systems GmbH
Frankfurter Straße 77

o - 65760 Eschborn

3, Hersteller

Die. naell der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Großpackmiltel (IBC) sind wie folgt zu
kennzelCnnel\

Hersteller Fa. NS Balin:

11 A NI.. ..ID/BR/BAM 0006f7200/2400

Hersteller Fa. Veralco:

11 A NI.. ..IDNV/BAM 0006f7200/2400

in den Freiraum sind Monat und Jahr Ueweils die letzten zwei Stellen) der Herstellung
einzutragen,

für metallene Großpackmittel (IBC), auf denen die Kennzeichnung durch Stempelung oder
r:' ~n angebracht wird, dürfen anstelle dE;:- Symbols die Buchstaben UN verwendet
we.roen.

Zusätzlich ist jedes Großpackmittel (IBC) mit einem Tankschild zu versehen, das die Angaben gemäß
Rn 1612(2)/3612(2) sowie IMDG-Code deutsch, Abschn.26.2.9 enthält.

NS Balin
Z. I. Route d' Aulrey

F - 88 700 Rarnbervillers

4. Beschreibung der Bauart

Veralco
Via Issogne, 21

I - 11029 Verres

"lebf:Jrl"",p~{-;'T"Irnungen

S'.1 S€in::~uno(

entfällt

9.2 Bedinoungen
entlällt

Metallenes Großpackmitiel (IBC) aus Edelstahl.

Typenbezeichr,ung IBC 2000

Grundmaße 1279 x 1106

Höhe mm 1816

Fassungsraum 2000

höchstzulässige
Bruttomasse kg 2400

Werkstoff des Packmillelkörpers: Edelstahl 1.4301 (DIN 17441, X 5 CrN; 189)

Technische Zeichnungen:

9.3 Widerruf
Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufs erteilt.

9.4 Aullagen
Der in 2. genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstellen, daß alle Bestimmungen und
Hinweise dieses Zulassungsscheins über eine ordnungsgemäße Verwendung der Großpackmittel
(IBC) demjenigen, der diese Großpackmittel für gefährliche Güter verwendet bzw. mit gefährlichen
Gutem betüllt, zur Kenntnis gebracht werden. .

10.' Die Zulässigkeit der Verwendung yon Großpackmitteln(IBC) der zugelassenen Bauart richtet sich nach
den Bestimmungen der jeweils zutreffenden Rechtsvorschriften für die einzelnen Verkehrsträger. Alle
sonstigen Vorschriften (z.B. Füllgrad, Verträglichkeit mit den Packmittelkörperwerkstoffen) für die
Beförderung gefährlicher Güter in der zugelassen Großpackmitteibauart bleiben unberührt.

Prüfnachweise für die Bauart

• Prüfbescheinigung der Staatlichen Technischen Überwachung Hessen; Bau· und Dichtheitsprüfung
am KTC 2000 vom 10.01.1983

• Prüfbericht Nr,: 98 357 dzr OB Versuchanstalt Minden (Westfalen); FaJlprufung eines KTC 2000
vom 07 -;~.1982

5.

SLG 1921 a
GA 1900 a
GA 1883/1
GB 1049 a
GB 1077

SLG 1539/1
GB 1049
SLG 1770

vom 29.08.1996 (Gefahrgut-Container IBC 2000)
vom 28.08.1996 (Blade door - Edelstahl für IBC - Container)
vom 30.08.1996 (Scharnier fOr blade door)
vom 02.09.1996 (Entlüftungsstutzen ON 50 fOr IBC)
vom 29.08.1996 (IBC- Schild)

vom 28.09.1982 (Zusammenstellung KTC 2000)
vom 11.05.1982 (Entlüftungsstutzen NW 50)
vom 23.11.1990 (Tankschild)

10.2 Die Bauart erfüllt die Prüfanforderungen für Grol: <::.ckmittel (IBC) zur Beförderung gefährlicher Güter
des Europäischen Übereinkommens über ~k. , ,;ernatie-nale Beförderung gefährlicher Güter auf der
Straße (AOR) in der Fassung der Bekanntmachung der Neufassung der Anlagen A und B vom
6. Juli 1994 (BGBI. 1994 11 S. 937), zuletzl go;:"defi durch die 12. ADR-Änderungsverordnung vom
20. Dezember 1994 (BGBI. 1994 11 S. 3855)
der Ordnung für die intemati~male Eisenbahnbeiöfcitrung gefährlicher Güter (RIO) in der 5. RIO·
An~~.run_g~~er<:>~dnung v_om_ 8. März 1995 (BGeL '.~l:1;) 1I S. 21~)

des International Maritime Dangerous Goods Code (JMOG Code) in der Fassung des Amendment
27-94 - insbesondere Section 26
der RECOMMENDATIONS ON THE TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS UNITED
NATIONS; in der ~assung der eight revised edi1ion. New York und Genf 1993.

10.3 Die gefertigten Großpackmittel (IBC) der zugelassenen Bauart unterliegen der Überwachung der
Fertigung von-Großpackmitteln (IBC) nach § 9 des Gesetzes über die Beförderung gefährlicher Güter
vom 6. August 1975 (BGBI.I, S. 2121) in Verbindung mit der "Technischen l1ichtlinie fOrdie Überwa
chung der Fertigung-Yon Großpackmitteln (IBC) und für die Anerkennung von Qualitätssicherungs·
Programmen für IBC (TR IBC oo3)"'(Verkehrsblali Heft 16, 1992, S. 438).

• Prüfbericht Nr.: L4/L430 Gb;,s 25 443 der OB Versuchanstalt Minden (VoJestfalen); HeGE ,ld Sta·
peldruckprüfung am KTC 2000 vom 15.11.1982

6_ Bauartzulassung

10.4 Diese Zulassung wird zu gegebener Zeit im -Amts· und Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für
Materia~orschungund -prüfung, Berlin' (ISSN 0340-7551) veröffentlicht.

11, Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben
werden. Der Widerspruch ist bei dem Präsidenten der Bundesanstalt für Materialforschung und
-prüfung (BAM), 12205 Berlin, Unter den Eichen 87, schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen.
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Fachgruppe 111.1
Transportsicherheit von Verpackungen
und Schüttgutbehältern

;~. ~uftrag:

• C----
~ .-.). ((j{Ur i

Dipl.-Ing. W. Kraus

(Diese Zulassung besteht aus 4 Seiten)

Berlin, den 11.11.1996

Referallll.13
Gefahrgutgroßpackmntel

!m Auftrag:

Dip!.- Ing. D. Stammler

Nr. 4 genannten Spezifikation sowie der in folgenden
Berichten niedergelegten Ergebnisse der Prüfung.

-Prüfbericht Nr.· 101/87/222 des TÜV-Baden e.V. Zulassungs
prüfungen kubischer Tankcontainer bei der
Fa. SKE, vom 31.07.1987

-Prüfbericht Nr.: 105 337 DB Versuchsanstalt Minden(Westf.
Baumusterprüfungen nach den TR KTC 001
von kubischen Tankcontainern aus metal
lischen Werkstoffen der Fa. SKE, vom
08.12.1987

-Prüfbericht Nr.: DDA4 Ro/Be, TÜV-Südwestdeutsch1and e.V.
Bauprüfung eines metallischen Groß
packmitte1s (IBC) mit einem Inhalt von
500 1, vom 20.12.1990 .

1. Neufassung zum

ZULASSUNGSSCHEIN

Nr. D/BAM/0014/31A

für die Bauart eines metallenen Großpackrnittels (IBC)
zur Beförderung flüssiger gefährlicher Güter

1. Rechtsgrundlagen

Gefahrgutverordnung See - GGVSee, in der Fassung der
Bekanntmachung der Neufassung vom 24. August 1995
(BGB1. I, S. 1077)
- insbesondere §19 und IMDG-Code deutsch(Amdt 27-94) -,

Gefahrgutverordnung Straße - GGVS, in der Fassung der
Bekanntmachung der Neufassung vom 18.Ju1i 1995(BGB1. I,
S. 1025)
- insbesondere § 6 und Anhang A.6 -,

Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE, in der Fassung
der Bekanntmachung der Neufassung vom 15. Dezember 1995
(BGB1. I, S. 1852)
- insbesondere § 6 und Anhang VI -

2. Antragsteller

SKE, Edelstahltechnik GmbH
Industriegebiet
Unterm Sand 7

69181 Leimen

3. Hersteller

SKE, Edelstahltechnik GmbH
Industriegebiet
Unterm Sand 7

69181 Leimen

-Prüfbericht Nr.: 93 13 002 des Schweizerischen Vereins für
Druckbehälterüberwachung SVDB, hydrau
lische Innendruck- und Dichtheitsprüfung
am 1000 1-IBC, vom 04.01.1993

6. Zulassung

~s wird hiermit bescheinigt, daß die nach O.g. Spezifikation
gefertigte Bauart eines metallenen Großpackmittels (IBC)
aufgrund des positiven Ergebnisses der Bauartprüfung die
unter Nr. 1 genannten Zulassungsbedingungen erfüllt.
Die Zulassung gilt auch für serienmäßig gefert~gte Großpack
mittel (IBC), die der z'ugelassenen Bauart entsprechen und
die die in der Zulassung genannten Auflagen erfüllen.
Diese Neufassung ersetzt den Zulassungssschein Nr.
D/BAM/0014/31A vom 25.03.1991.

7. Kennzeichnung

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten
Großpackmittel (IaC) sind mit einem korrosionsbeständigen
Metallschild am Behälter oder Rahmen dauerhaft und gut
lesbar wie folgt zu kennzeichnen:

31A !VI.. ../D/SKE/BAM 0014/10948/1006

in den Freiraum sind Monat und Jahr (jeweils die
letzten zwei Stellen) der Herstellung einzutragen,

für metallene Großpackmitte1 (IBC), auf denen die
Kennzeichnung durch Stempelung oder Prägen angebracht
wird, dürfen anstelle des UN- Symbols die Buchstaben UN
verwendet werden.

Zusätzlich ist jedes Großpackrnittel (IBC) mit einem Tank
schild zu versehen, das die Angaben gemäß Rn 1612(2)/3612(2)
sowie IMDG-Code deutsch, Abschn.26.2.9 enthält.

8. Auflagen

8.1 In den nach der zugelassenen Bauart serienmäßig
gefertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten
Großpackmitte1n (IBC) dürfen nur bestimmte flüssige
gefährliche Stoffe befördert werden, deren Verwendung
in den einzelnen Klassen der GGVE/GGVS sowie des IMDG
Codes deutsch für solche Verpackungen ausdrücklich
zugelassen ist.

4. Beschreibung der Bauart

Typenbezeichnung

Grundmaße

Höhe

mm:

mm:

Flüssigkeits KTC 500

1232 x 1032

1050 - 1150

8.2 Die Großpackmittel (IBC) dürfen vom Verwender nur für
die Füllgüter verwendet werden, deren Verträglichkeit
mit den Werkstoffen des Behälters, dessen Armaturen,
Verschlüsse und Dichtungen nachweisbar gewährleistet
ist.

8.3 Als Grenzdaten der Füllgüter darf eine Dichte von
1,7 kg/l nicht überschritten werden.

Zeichnungen des Antragstellers

17.07.28 vom 27.10.1987 (Zusammenstellung)
17.07.28 vom 21.09.1990 (Stückliste)
17.07.24 vom 20.08.1987 (Tank)
17.07.23 vom 27.10.1987 (Traggestell)
17.07.34 vom 15.01.1987 (Spannring-u. Schraubdeckel)

Fassungsraum I

höchstzulässige
Bruttornasse kg

Werkstoff des
Packmittelkörpers:

500

1006

1.4301, alternativ 1.4541, 1.4435,
1. 4571, 1. 4401, 1. 4539

8.4 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar
sicherstellen, daß alle Auflagen über die Verwendung
der Großpackmitte1 (IBC) demjenigen, der die
Großpackmitte1 (IBC) für Gefahrgut erstmalig
einsetzt/befü11t, bekannt sind.

8.5 Jedes nach dieser Bauartzulassung serienmäßig
hergestellte Großpackmitte1 (IBC) ist erstmalig vor
Inbetriebnahme und dann wiederkehrend alle 2,5 Jahre
den nach den unter Nr. 1 genannten Rechtsvorschriften
voraeschriebenen Prüfungen und Inspektionen zu
unterziehen. Die Fristen für die innere Besichtigung
betragen 5 Jahre.

8.6 Der max. Dampfdruck der Füllgüter darf 110 kPa(l,l bar)
bei 50' C oder 130 kPa (1,3 bar) bei 55' C nicht über
schreiten.

5. Bauartprüfung

Die Prüfung der Eignung der Bauart erfolgte anhand der unter
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8.7 Die gefertigten Großpackmittel (IBC) der zugelassenen
Bauart unterliegen der Überwachung der Fertigung von
Großpackmi tte1n (IBC) nach § 9 des Gesetzes über die



Beförderung gefährlicher Güter vorn 6. August 1975
(BGBL I, S. 2121) in Verbindung mit der "Technischen
Richt~inie für die Überwachung der Fertigung von Groß
p~ckrn:-tteln (IBe) und für die Anerkennung von Quali
tatsslcherungs-Prograrnrnen für IBC (TR IBC 003)" (Ver
kehrsblatt Heft 16, 1992, S. 438).

Höhe

Fassungsraum

höchstzulässige
Brullomasse

mm

kg

1816

2000

2300

9. Sonstiges
Werkstoff des Packmittetkörpers : AI Mg 4,5 Mn W 28 (Werks1andard·Nr. 3.3547)

Technische Zeichnungen:

9.1 ~ie Bauart entspricht den in den internationalen
Ubereinkommen für den Straßenverkehr (ADR) , Eisenbahn
verkehr (RID) und Seeverkehr (IMDG-Codel sowie den in
den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) fest
gelegten Prüfanforderungen für Großpackrnittel (IBC) zur
Beförderung gefährlicher Güter.

9.2 Die Zulassung \..,ird unter dem Vorbehalt des jeder
zeitigen Widerrufes erteilt.

9.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbeleh
rung bei.

SLG 1918 a
GA 1900 a
GA 1883
GB 1049/1 a
GB 1080

SLG 1454/1 9
GB 1049/1 a
SLG 1770/1

vom 28.08.1996 (Gefahrgut-Container IBC 2000)
vom 28.08.1996 (Blade door - Edelstahl für IBC - Container)
vom 21.07.1992 (Scharnier für blade door)
vom 02.09.1996 (EntlUftungsstutzen ON 50 tur IBC)
vom 02.09.1996 (IBC· Schild)

vom 29.01.1986 (Zusammenstellung KTC 2000)
vom 11.11.1982 (Enll00ungsstutzen NW 50)
vom 15.02.1991 (tBC-Schild)

9.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im
UAmts- und Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für
Materialforschung und -prüfung, Berlin", (ISSN 0340
7551) veröffentlicht.

12205 Berlin, den 20.06.1996
Unter den Eichen 87

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG

5. Prüfnachweise für die Bauart

- Prüfbericht Nr.: F 90 1001 des Technischen Überwachungs Vereins TÜV Rheinland; Bau- und
Oichtheitsprüfung am KTC 2000 vom 26.06.1990

- Prüfbericht Nr.: 95 120 der OB Versuchanstall Minden (Westlaien): Fallprüfung an den KTC 1000
und KTC 2000 vom 06.10.1980

- Prufbericht Nr.: 05 422; L4/L430 der 08 Versuchanstalt Minden (Westfalen); Hebe- und Stapel
druckprufung an den t~TC 1000 und KTC 2000 vom 02.09.1980

Fachgruppe 111.1
Transportsicherheit von Verpackungen
und Schüttgutbehältern

Im Auftrag:

.~./Lr~
Dipl.-Ing. W. Kraus

Sachbearbeiterin: I. Schulz

Referat IrI. 13
Gefahrgutgroßpackrnittel

Im Auftrag:

') ~0l--
1. Schulz

6. Bauartzulassung

Die unter 4. und 5. beschriebene Bauart erfullt die Vorschriften nach 1. Die Bauart wird mit den in 9.
genannten Nebenbestimmungen für die Beförderung gefährlicher Güter zugelassen.

Diese 1. Neufassung ersetzt den Zulassungsschein Nr. D/BAMlOO15/11 B vom 03.12.1992.

Die Eignung der Bauart tlir die Beförderung gefährlicher Guter gilt bei Einhaltung der folgenden
Grenzwerte bzw. Einschränkungen als erbracht:
- Verwendung für feste gefährliche Güter der Verpackungsgruppen 11 oder III
- max. Schüttgewicht der Füllgüter 1,13 kg/dm3

1. Neufassung zum

ZULASSUNGSSCHEIN
Nr. D/BAM/0015/11 B

7. Fertigung von Großpackmitteln

Nach der zugelassenen Bauart durfen Großpackmitlel (IBC) serienmäßig gefertigt werden. Der
Hersteller muß gewährleisten, daß die serienmäßig gefertigten Großpackmittel (lBC) die festgelegte
Speznikation der Bauart erfullen.

fur die Bauart eines Großpackmittels (IBC)
zur Beförderung gefährlicher Guter

1. Rechtsgrundlagen

8. Kennzeichnuna

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Großpackmittel (IBC) sind wie folgt zu
kennzeichnen:

Hersteller Fa. NS BaHn:

1.1 Gefahrgutverordnung See· GGVSee vom 24. Juli 1991 (BGBI. I, S. 1714), zuletzt geändert durch die
2. See-Gefahrgutänderungsverordnung vom 24. August 1995 (BGB!. I, S. 1074) - insbesondere
Abschnitt 26 des IMDG-Code deutsch in der Fassung des Amendments 27-94 vom 18. Juli 1995
(Bundesanzeiger Nr. 158a vom 23. August 1995)

1.2 Gefahrgutverordnung Straße - GGVS, in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. Juli 1995 (BGBI.
I. S. 1025)

1.3 Gefahrgutverordnung Eisenbahn· GGVE, in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Dezember
1995 (BGBI. I,S. 1852)

2. Antragsteller

ALUCON Bulk Systems GmbH
Frankfurter Straße 77

o - 65760 Eschborn

3. Hersteller

11 B IY/....ID/BRIBAM 0015/6000/2300

Hersteller Fa. Veralco:

11B IV/.. ..IDNV/BAM 0015/6000/2300

in den Freiraum sind Monat und Jahr Geweils die letzten zwei Stellen) der Herstellung
einzutragen,

fur metallene Großpackminel (IBC), auf denen die Kennzeichnung durch Stempelung oder
Prägen angebracht wird, durfen anstelle des Symbols die Buchstaben UN verwendet
werden.

Metallenes Großpackmittel (IBC) aus Aluminium.

NS Balin
Z. I. Route d' Autrey

F - 88 700 Rambervillers

4. Beschreibung der Bauart

Typenbezeichnung KTC 2000

Veralco
Via Issogne, 21

1- 11029 Verres

Zusätzlich ist jedes Großpackmittel (IBC) mit einem Tankschild zu versehen, das die Angaben gemäß
Rn 1612(2)/3612(2) sowie IMOG-Code deutsch, Abschn.26.2.9 enthält.

9. Nebenbestimmunoen

9.1 Befristunaen
entfällt

9.2 Bedingungen
entfall:

Grundmaße mm 1292x 1133 9.3 Widerruf
Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufs erteilt.

9.4 ~
Der in 2. genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstellen, daß alle Bestimmungen und
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Hinweise dieses Zulassungsscheins über eine ordnungsgemäße Verwendung der Großpackmittel
(IBC) demjenigen, der diese Großpackrnittel für gefährliche Güter verwendet bzw. mit gefährlichen
Gutern befülll, zur Kenntnis gebracht werden.

4. Beschreibung der Bauart

Die Bauart besteht aus einer äußeren Kiste aus 5-lagig
verleimtem Sperrholz. die mit Stahlbändern umreift ist,
einer Polypropylen Innenverpackung (fIBC) . und einer
staubdichten Innenauskleidung gemäß Rn 1627/3627 (4) sowie
IMDG-Code deutsch, Abschnitt 26.7.3.

Werkstoff des
Packmittelkörpers

Außenverpackung :5-lagiges Sperrholz (6 mm)
- Innenverpackung :beschichtetes Polypropylen-Gewebe (fIBCl
- Innenauskleidung:PE-Foliensack

Typenbezeichnung Kiste aus Sperrholz (IBC)

Grundmaße der
Außenverpackung mm 1140 x 1140

Höhe mm 1080

höchstzulässige
Bruttornasse kg 1000

10.1 Die Zulässigkeit der Verwendung von Großpackmitteln(IBC) der zugelassenen Bauart richtet sich nach
den Bestimmungen der jeweils zutreffenden Rechtsvorschriften für die einzelnen Verkehrsträger. Alle
sonstigen Vorschriften (z.B. Füllgrad, Verträglichkeit mit den Packmittelkörperwerkstoffen) für die
Beförderung gefährlicher Güter in der zugelassen Großpackmittelbauart bleiben unberührt.

10.2 Die Bauart erfüllt die Prüfanforderungen für Großpackmittel (IBC) zur Bj:lförderung gefährlicher Güter
des Europäischen Übereinkommens über die intemationale Seförderung gefährlicher Güter auf der
Straße (ADR) in der Fassung der Bekanntmachung der Neufassung der Anlagen A und B vom
6. Juli 1994 (BGB!. 199411 S. 937), zuletzt geandert durch die 12. ADR-Änderungsverordnung vom
20. Dezember 1994 (BGB!. 1994 11 S. 3855)
der Ordnung für die intemationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter (RIO) in der 5. RID
Änderungsverordnung vom 8. Marz 1995 (BGBI. 199511 S. 210)

des International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code) in der Fassung des Amendment
27-94 - insbesondere Section 26
der RECOMMENDATIONS ON THE TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS UNITED
NATIONS; in der Fassung der eight revised edition, New York und Genf 1993.

10.3 Die gefertigten Großpackmittel (IBC) der zugelassenen Bauart unterliegen der Überwachung der
Fertigung von Großpackmitteln (IBC) nach § 9 des Gesetzes über die Beförderung gefährlich:r Güter
vom 6. August 1975 (BGB!. I, S. 2121) in Verbindung mit der "Technischen Richtlinie tür die Uberwa
chung der Fertigung von Großpackmitteln (IBC) und für die Anerkennung von Qualitätssicherungs-
Programmen für IBC (TR IBC 003)' (Verkehrsblatt Heft 16, 1992, S. 438). '

10.4 Diese Zulassung wird zu gegebener Zeit im "Amts- und MilteiJungsblatt der Bundesanstalt für
Materialforschung und -prüfung, BeriinK (ISSN 0340-7551) veröffentlicht

Zeichnungen des Antragstellers

PCK-Verpackungskiste "Schwedt"

PCK-Verpackungskiste "Schwedt"

Stückliste für PCK-Verpackungskiste

vom 20.02.1991
Blatt 1 u. 2

vom 01.03.1991
Blatt 3

vom 20.02.1991
Blatt 4 u.5

11. Rechlsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben
werden. Der Widerspruch ist bei dem Präsidenten der Bundesanstalt für Materialforschung und
·prüfung (BAM), 12205 Berlin, Unter den Eichen 87, schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen.

Berlin, den 24.10.1996

5. Bauartprüfung

Die Prüfung der Eignung der Bauart erfolgte anhand der unter
Nr. 4 genannten Spezifikation sowie der in folgenden
Berichten niedergelegten Ergebnisse der Prüfung.

- Prüfbericht Nr.: 910111 des Tüv-Ostdeutschland, Fall
und Stapeldruckprüfung für zusammen
gesetzte IBC, Bauartprüfung vom
28.03.1991

Fachgruppe 11!.1
Transportsicherheit von Verpackungen
und Schüttgutbehältern

Im Auftrag·

Dipl.-Ing. W. Kraus

Referat 111.13
Gefahrgutgroßpackmittel

Im Auftrag:

Dipl.- Ing. D. Stammler

- Prüfbericht Nr.: 105905 der DB-Versuchsanstalt Minden,
Baumusterprüfung eines flexiblen IBC
l3H2 vom 29.03.1988

6. Zulassung

ES wird hiermit bescheinigt, daß die nach O.g. Spezifikation
gefertigte Bauart eines Großpackmittels (IBC) aus Holz
aufgrund des positven Ergebnisses der Bauartprüfung die
unter Nr. 1 genannten Zulassungsbedingungen erfüllt.

1. Neulassung zum

ZUlASSUNGSSCHEIN
Nr. D/BAM/002l/llD

für die Bauart eines Großpackmittels (IBC) aus Holz
mit Innenauskleidung

zur Beförderung fester gefährlicher Güter

1. Rechtsgrundlagen

Gefahrgutverordnung See - GGVSee. in der Fassung der
Bekanntmachung der Neufassung vom 24. August 1995
(BGBl. I, S. 1077)
- insbesondere §19 und IMDG-Code deutsch(Amdt 27-94) -,

Gefahrgutverordnung Straße - GGVS, in der Fassung der
Bekanntmachung der Neufassung vom l8.Juli 1995(BGBl. I,
S. 1025)·· ;
- insbesondere § 6 und Anhang A.6 -,

Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE, in der Fassung
der Bekanntmachung der Neufassung vom 15. Dezember 1995
(BGBl. I. S. 1852)
- insbesondere § 6 und Anhang VI -

2. Antragsteller

Die Zulassung gilt auch für serienmäßig gefertigte Großpack
mittel (IBC), die der zugelassenen Bauart entspr.echen uil'a.
die die in der Zulass~ng genannten Auflagen erfüllen.

7. Kennzeichnung

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten
Großpackmittel (IBC) aus Holz sind an der Außenseite
dauerhaft und gut lesbar wie folgt zu kennzeichnen:

110 00....ID/HWO/BAM 0021/2000/1000

in den Freiraum sind Monat und Jahr (jeweils die
letzten zwei Stellen) der Herstellung einzutragen.

Zusdtzlich ist jedes Großpackmittel (IBC) mit der Angaben
gemäß Rn l6l2(21/36l2(2} sowie IMDG-Code deutsch, Abschnitt
26.2.9 (Eigenmasse 58 kg) zu versehen.

8. Auflagen

- Natriumcyanid UN-~r. 1689 (Klasse 6.1, Ziffer 41a)

Petrolchemie und Kraftstoff AG (PCK) Schwedt

D-16284 Schwedt/Oder

8.1 In den nach der zugelassenen
gefertigten und entsprechend Nr.
Großpackmitteln (IBC) darf nur

Bauart serienmdßig
gekenn~eichneten

3. Hersteller

GfB Holzwerk Oranienbaum
Am Krähenberg 3-13
D-06785 Oranienbaum
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befördert. werden.

8.2 Die Verträglichkeit des In~lalts mit den Werkst.offen des
Behälters und dessen verschlüsse muß nachwei~bar

gewährleistet sein.

8.3 Die Grenzdaten für den Inhalt (Schüttdichte von 1,2
kg/dmJ

) dürfen nicht überschritten werden. Die



höchstzulassige zuladung des Großpackmittels (lBC) aus
Holz darf 942 kg nicht überschreiten.

8.4 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar
sicherstellen, daß alle Auflagen über die verwendung
der Großpackmittel (lBC) demjenigen, der die Großpack
mittel (lBC) für Gefahrgut erstmalig einsetzt/befüllt,
bekannt sind.

8.5 Vor jeder Beftillung und vor Übergabe zum Transport muß
jedes Großpackrnittel (lBC) einer Besichtigung unter
zogen werden, um sicherzustellen, daß es frei von Be
schadigungen oder Verunreinigungen ist.
Jedes Großpackrnittel (IBC), bei .welchem Anzeichen
verminderter Widerstandsfähigkeit" im Vergleich zur
geprüften Bauart festgestellten werden, darf nicht mehr
verwendet werden.

8.6 Entfallt.

8.7 Die gefertigten Großpackmittel (IBC) der zugelassenen
Bauart unterliegen der überwachung der Fertigung von
Großpackrnitte1n (IBC) nach § 9 des Gesetzes über die
Beförderung gefährlicher Güter vom 6. August 1975
(BGBl. T, S. 2121)" in Verbindung mit der "Technischen
Richtlinie für die überwachung der Fertigung von Groß
packmitteln (IBC) und für die Anerkennung von Quali
Ul.tssicherungs-programrnen für TBC (TR IBC 003)" (Ver
kehrsblatt Heft 16, 1992, S. 438).

9. sonstiges

9.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen
Übereinkommen für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahn
verkehr (RIO) und 'Seeverkehr (IMDG-Code) sowie den in
den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) fest
gelegten Prüfanforderungen für Großpackmittel (TBC) zur
Beförderung gefahrlicher Güter.

9.2 Die Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jeder
zeitigen Widerrufes erteilt.

9.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbeleh-
rung bei. .

9.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im
"Amts- und Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für
Materialforschung und -prüfung, Berlin", (ISSN 0340
7551) veröffentlicht.

12205 Ber1in, den 01.03.1996
Unter den Eichen 87

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG

Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE, in der Fassung
der Bekanntmachung der Neufassung vom 15. Dezember 1995
(BGB1. I, S. 1852)
- insbesondere § 6 und Anhang VI -

2. Antragsteller

SKE, Edelstahltechnik GmbH
Industriegebiet
Unterm Sand 7

69181 Leimen

3. Hersteller

SKE, Edelstahltechnik GmbH
Industriegebi~t

Unterm Sand 7

69181 Leimen

4. Beschreibung der Bauart

Die Bauart besteht aus zwei Modifikationen desselben Groß
packmitteltyps, die sich bei sonst gleichen Grundabmessungen
nur durch die Höhe und damit entsprechend dem Volumen unter
scheiden.

Typenbezeichnung F1üssiggut-IBC 800 /-IBC 1000

Grundrnaße rnrn 1232 x 1032

Höhe rnrn 1450; 1650

Fassungsraum 1 800; 1000

höchstzulässige
Bruttomasse kg 1560; 1920

Werkstoff des
Packmittelkörpers 1. 4301, alternativ 1. 4541, 1. 4571,

1 .4435, 1.4401 und 1.4539

Zeichnungen des Antragstellers

~ Rechtsmittelbelehrung
(Diese Zulassung besteht aus 4 Seiten)

1. Neufassung zum

ZULASSUNGSSCHEIN

Fachgruppe 111.1
Betriebs- und Unfallsicherheit
von Gefahrgutverpackungen

Im Auftrag:

~' WO..::;:(
.'

Dipl.-Ing. W. Kraus

Sachbearbeiter:
Dip1.-Ing. S. Sto11

17.07.28 vorn 27.10.1987 (Zusammenstellung)
17.07.28 vorn 21.09.1990 (Stückliste)
17.07.24 vorn 20.08.1987 (Tank)

Laboratorium III.13 130-094-03-1a vorn 14.05.1992 (Zusammenstellung mit geänder-
Bewertung von Gefahr- ten Auslauf)
gutgroßpackmitteln 130-094-03-1 vorn 22.06.1992 (Stückliste)

250-101-03-2 vorn 14.05.1992 (Unterboden mit geänderten
Auslauf)

IY;7f:& 17.07.23 vorn 27.10.1987 (Traggestell)
17.07.34 vorn 15.01.1987 {Spannring- und Schraubdeckel)
17.07.45 vorn 09.03.1987 (Tankschild)

Dip1.-Ing. S. Stoll
5. Bauartpriifung

Die Prüfung der Eignung der Bauart erfolgte anband der unter
Nr. 4 genannten Spezifikation sowie der in folgenden Berich
ten n~edergelegten Ergebnisse der Prüfung.

- Prüfbericht Nr.: 101/87/222 des TÜV-Baden e.V.; Zulas
sungsprüfungen kubischer Tankcontainer
bei der Fa. SKE vorn 31.07.1987

Nr. D/BAM/0022/31A

für die Bauart eines metallenen Großpackrnitte1s (IBC)
zur Beförderung flüssiger gefährlicher Güter

1. Rechtsgrundlagen

Gefahrgutverordnung See - GGVSee, in der Fassung der
Bekanntmachung der Neufassung vorn 24. August 1995
(BGB1. I, S. 1077)
- insbesondere §19 und IMDG-Code deutsch(Arodt 27-94) -,

Gefahrgutverordnung Straße - GGVS, in der Fassung der
Bekanntmachung der Neufassung vorn 18.Ju1i 1995(BGB1. I,
S. 1025)
- insbesondere § 6 und Anhang A.6 -

- Prüfbericht Nr.: 105 337 der DB Versuchsanstalt Minden
(Westf.); Baurnusterprüfung nach den TR
KTC 001 von kubischen Tankcontainern
aus metallischen Werkstoffen der Fa.
SKE vorn 08.12.1987

- Prüfbericht Nr.· der DB Versuchsanstalt Minden (Westf.)
Baumusterprüfung eines kubischen Tank
containers; Hebe- und Stapeldruckprü
'fung vorn 21.12.1987

- Prüfberi~ht Nr.: 9313 002 des Schweizerischen Vereins
für Druckbehälterüberwachung SVDB,
hydraulische Innendruck- und Dicht
heitsprüfung arn 1000 1-IBC, .
vorn 04.01.1993
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6. Zulassung

Es wird hiermit bescheinigt, daß die nach o.g. Spezifikation
gefertigte Bauart eines metallenen Großpackmittels (TBC)
aufgrund des positiven Ergebnisses der Bauartprüfung die
unter Nr. 1 genannten Zulassungsbedingungen erfüllt.
Die Zulassung gilt auch für serienrnäßig gefertigte Großpack
mittel (lBC), die der zugelassenen Bauart entsprechen und
die die in der Zulassung genannten Auflagen erfüllen.
Diese Neufassung ersetzt den Zulassungssschein Nr.
D/BAM/0022/31A vom 24.04.1991 und den 1. Nachtrag vom
17.11.1992.

7. KeIUlzeichnung

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten
Großpackmittel (IBC) sind mit einern korrosionsbeständigen
Metallschild am Behälter oder Rahmen dauerhaft und gut les
bar wie folgt zu kennzeichnen:

9. Sonstiges

9.1 Die Bauart entspricht.·den in den internationalen Über
einkommen für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnver
kehr (RID) und Seeverkehr (IMDG-Code) sowie den in den
Empfehlungen der· Vereinten Nationen (UN) festgelegten
Prüfanforderungen für Großpackmitte1 (IBC) zur Beförde
rung gefährlicher Güter.

9.2 Die Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeiti
gen Widerrufes erteilt.

9.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbeleh
rung bei.

9.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im
"Amts- und t-Ütteilungsblatt der Bundesanstalt für Mate
rialforschung und -prüfung, Berlin ", (ISSN 0340-7551)
veröffentlicht.

12205 Berlin, den 20.06.1996
Unter den Eichen 87

BUNDESANSTALT FüR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG

KTC 800:

(U\n~ 31A /V/..../D/SKE/BAM 0022/10948/1560

KTC 1000:

Fachgruppe 111.1
Transportsicherheit von Verpackungen
und Schüttgutbehältern

Referat 111.13
Gefahrgutgroßpackmittel

(U\nU
~ 31A /V/..../D/SKE/BAM 0022/10948/1920

in den Freiraum sind Monat und Jahr (jeweils die letz
ten zwei Stellen) der Herstellung einzutragen,

Im Auftrag:

_#Lk~
nipl.-Ing. W. Kraus

Sachbearbeiterin:
I. Schulz

Im Auftrag:

I. Schulz

für metallene Großpackmitte1 (IBC), auf denen die Kenn
zeichnung durch Stempelung oder Prägen angebracht wird,
dürfen anstelle des UN- Symbols die Buchstaben UN ver
wendet werden.

Zusätzlich ist jedes Großpackmittel (IBC) mit einem Tank
schild zu versehen, das die Angaben gemäß Rn 1612(2)/3612(2)
sowie IMDG-Code deutsch, Abschn.26.2.9 enthält.

8. Auflagen

8.1 In den nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefer
tigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Groß
packmitteln (IBC) dürfen nur bestimmte flüssige gefähr
liche Stoffe befördert werden, deren Verwendung in den
einzelnen Klassen der GGVE/GGVS sowie des IMDG-Codes
deutsch für solche Verpackungen ausdrücklich zugelassen
ist.

8.2 Die Großpackmittel (lBC) dürfen vom Verwender nur für
die Füllgüter verwendet werden, deren Verträglichkeit
mit den Werkstoffen des Behälters, dessen Armaturen,
Verschlüsse und Dichtungen nachweisbar geWährleistet
ist.

8.3 Als Grenzdaten der Füllgüter darf eine Dichte von
1,7 kg/1 nicht überschritten werden.

8.4 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar
sicherstellen, daß alle Auflagen über die Verwendung
der Großpackmittel (IBC) demjenigen, der die Großpack
mittel (IBC) für Gefahrgut erstmalig einsetzt/befül1t,
bekannt sind.

8.5 Jedes nach dieser Bauartzulassung serienmäßig herge
stellte Grqßpackmittel (IBC) ist erstmalig vor Inbe
triebnahme und dann wiederkehrend alle 2,5 Jahre den
nach den unter Nr. 1 genannten Rechtsvorschriften vor
geschriebenen Prüfungen und Inspektionen zu unterzie
hen. Die Fristen für die innere Besichtigung betragen 5
Jahre.

8.6 Der max. Dampfdruck der Füllgüter darf 110 kPa(l,l bar)
bei 50' C oder 130 kPa (1,3 bar) bei 55' C nicht über
schreiten.

8.7 Die gefertigten Großpackmitte1 (IBC) der zugelassenen
Bauart unterliegen der Überwachung der Fertigung von
Großpackmitteln (IBC) nach § 9 des Gesetzes über die
Beförderung gefährlicher Güter vom 6. August 1975
(BGBL I, S. 2121) in Verbindung mit der "Technischen
Richtlinie für die Überwachung der Fertigung von Groß
packmitteln (IBC) und für die Anerkennung von Quali
tätssicherungs-Programmen für IBC (TR IBC 003)" (Ver
kehrsblatt Heft 16, 1992, S. 438).
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3. Nachtrag zum

ZULASSUNGSSCHEIN
Nr.D/BAM/0023/31A

für die Bauart eines Großpackminels (I8C)
zur Beförderung gefährlicher Güter

1. Rechtsgrundlagen

1.1 Gefahrgutverordnung See - GGVSee vom 24. Juli 1991 (BGBI. I, S. 1714), zuletzt geändert durch
die 2. See-Gefahrgutänderungsverordnung vom 24. August 1995 18GBI. I, S. 1074) - insbesondere
Abschnitt 10 in Verbindung mit Anhang 1 des IMDG-Code deutsch in der Fassung des
Amendments 27·94 vom 18. Juli 1995 (Bundesanzeiger Nr. 158a vom 23. August 1995)

1.2 Gefahrgutverordnung Straße - GGVS. in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. Juli 1995
18G81. I, S. 1025)

1.3 Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE, in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Dezember
1995 (8G81. I,S. 18521

2. Antragsteller

81efa GmbH & Co. KG
Hünenstraße 43

D·57223 Kreuztal

3. Hersteller

81efa GmbH & Co. KG
Hüttenstraße 43

D-57223 Kreuztal

4. Beschreibung der Bauart

Metallenes Großpackminel IIBCI mit/ohne Untenentleerung .

Typenbezeichnung 8TA 1000

Grundmaße mm 1225xl025

Höhe mm 1543
1593

Fassungsraum 1000

höchstzulässige
Bruttomasse kg 2000

Werkstoff des Packmillelkörpers :1.4301 1.4306 1.4401 1.4404 1.4435
1.4541 1.4571 IDIN 17441)



5. Prüfnachweise für die Bauart

Technische Zeichnungen:

KTC 054-2d
B Bll.06.00.00-2-0
KTC 101-2c
KTC 113-2e
KTC 201-2
KTC 203-2
IBC 100.01.2-4 a

vom 16.04.1991
vom 20.01.1982
vom 24.03.1986
vom 23.03.1993
vom 08.12.1983
vom 06.05.1985
vom 20.07.1993

(Kubischere Tankcontainer aTA 800-1000 I)
(Tankcontainer bis max. 995 1)
(Behälter)
IDeekeil
IGestell für KTC IBTAI )
(Stapelrahmen)
IIBC-Schild)

vom 6. Juli 1994 {BGBI. 199411 S. 9371. zuletzt geändert durch die 12.
ADR-Änderungsverordnung vom 20. Dezember 1994 (8GBL 1994 11 S. 3855)
der Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter (RIO) in der 5. RIO
Änderungsverordnung vom.8. März 1995 (8GBI. 199511 S. 2101
des International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code) in der Fassung des
Amendment 27-94 - insbesondere Section 26
der RECDMMENDATIONS ON THE TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS UNITED NATIONS;
in der Fassung der eight revised edition, New York und Genf 1993

10.3 Die gefertigten Großpackminel (lßC) der zugelassenen Bauart unterliegen der Überwachung der
Fertigung von Großpackmineln (lßC) nach § 9 des Gesetzes über die Beförderung gefährlicher
Güter vom 6. August 1975 (BGBI. I, S. 2121 J in Verbindung mit der "Technischen Richtlinie für die
Überwachung der Fertigung von Großpackmitteln (IBC) und ftJr die Anerkennung von Oualitäts
sicherungs·Programmen für IBC (TR ISC 003)" (Verkehrsblatt Heft 16, 1992, S. 438).

- Prüfbericht Nr.: 65446 OB Versuchsanstalt Minden (Heben von unten, Heben von oben,
Stapeldruckprüfung) vom 24.10.1986 10.4 Diese Zulassung wird zu gegebener Zeit im "Amts- und Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für

Materialforschung und -prüfung, Berlin" IISSN 0340·7551 J veröffentlicht.

• Prüfbericht Nr.: 104 100 OB Versuchsanstalt Minden (Fallprüfung) vom 07.11 .1986

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben
werden. Der Widerspruch ist bei dem Präsidenten der Bundesanstalt für Materialforschung und
-prüfung (BAM), 12205 Berlin, Unter den Eichen 87, schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen.

C/86.079 Rheinisch-Westfälischer Überwachungs-Verein e. V. (Bau
prüfung, Dichtheitsprüfung) vom 29.07.1986

5/2514 3305 Rheinisch·Westfälischer Überwachungs-Verein.e. V. (Bau- 11. Rechtsbehelfsbelehrung
prüfung, Innendruckprüfung (hydraulisch) vom 16.11.1984

- Prüfbericht Nr.:

• Prüfbericht Nr.:

• Prüfbericht Bescheinigung Blefa/BAM linnendruckprüfung (hydraulisch) (0,65 bar) )
vom 17.04.1991

Berlin, den 16.07.1996

Die unter 4. und 5. beschriebene Bauart erfüllt die Vorschriften nach 1. Oie Bauart wird mit den in Im Auftrag:
9. genannten Nebenbestimmungen für die Beförderung gefährlicher Güter zugelassen.

6. Bauartzulassung

Fachgruppe 111.1
Transportsicherheit von Verpackungen
und Sch9ttgutbehältern

Referat ·111 .13
Gefahrgutgroßpackmittel

Im Auftrag:

/
I

/f,t/$q,rtkU-

Y
jp .- 11J9. ~~j:ellmann

I :
I /

Oipl.·lng. W. Kraus

Die Eignung der Bauart für die Beförderung gefährlicher Güter gilt bei Einhaltung der folgenden
Grenzwerte bzw. Einschränkungen als erbracht:
- Verwendung für flüssige gefährliche Güter der Verpackungsgruppen 11 oder 111
- max. Dichte der Füllgü1er 1,83 kgll

Fertigung von Großpackmitteln7.

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Großpackminel OSC) serienmäßig gefertigt werden. Der
Hersteller mußjJewährleisten, daß die serienmäßig gefertigten Großpackmittel (lBC) die festgelegte
Spezifikation 'der Bauart erfüllen.

1. Neufassung zum

ZULASSUNGSSCHEIN
8. Kennzeichnung Nr. D/BAM/0026/11 B

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Großpackmittel (IBC) sind wie folgt zu
kennzeichnen:

für die Bauart eines Großpackmittels (IBC)
zur Beförderung gefährlicher Güter

31A lVI .. ../D/BLEFA/BAM 0023/10200/2000
1. Rechtsgrundlagen

in den Freiraum sind Monat und Jahr (jeweils die letzten zwei Stellen) der Herstellung
einzut.ragen,

Gefahrgulverordnung See - GGVSee vom 24. Juli 1991 (8GBI. I. S. 1714), zuletzt geändert durch die
2. See-Gefahrgutänderungsverordnung vom 24. August 1995 (8GB!. I, S. 1074) • insbesondere
Abschnitt 26 des IMDG-Code deutsch in der Fassung des Amendments 27-94 vom 18. Juli 1995
(Bundesanzeiger Nr. 158a vom 23. August 1995)

für metallene Großpackmittel (IBCL auf denen die Kennzeichnung durch Stempelung oder
Prägen angebracht wird, dürfen anstelle des Symbols die Buchstaben UN verwendet 1.2
werden.

Gefahrgutverordnung Straße· GGVS, in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. Juli 1995 (BGBI.
I, S. 1025)

Zusätzlich ist jedes Großpackmittel (IBC) mit einem Tankschild zu versehen, das die Angaben i ~

gemäß Rn 1612121/361212) sowie IMDG-Code deutsch, Abschn.26.2.9 enthält.

Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE, in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Dezerryber
',,::5 (BGBI. I,S. 1852)

9. Nebenbestimmungen

9.1 Befristungen
entfällt

2. /..ntragsteller

ALUCON Bulk Systems GmbH
Frankfurter Straße 77

9.2 Bedinounaen
entfällt

ü . 65760 Eschborn

9.3

9.4

Widerruf
Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufs erteilt.

Auflagen

Der in 2. genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstellen, daß alle Bestimmungen und
Hinweise dieses Zulassungsscheins über eine ordnungsgemäße Verwendung der Großpackmittel
(lSC) demjenigen, der diese Großpackminel für gefährliche Güter verwendet bzw. mit gefährlichen
Gütern befüllt, zur Kenntnis gebracht werden.

3.

4.

Hersteller

NS Balin
Z. I. Route d' Autrey

F . 88 700 Rambervillers

Beschreibung der Bauart

Veralco
Via Issogne, 21

I . 11029 Verres

10.1 Oie Zulässigkeit der Verwendung von GroßpackmittelnllBCJ der zugelassenen Bauart richtet sich
nach den Bestimmungen der jeweils zutreffenden Rechtsvorschriften für die einzelnen
Verkehrsträger. Alle sonstigen Vorschriften Iz.B. Füllgrad, Verträglichkeit mit den Pack·
mitte Ikörper werkstoffen) für die Beförderung gefährlicher Güter in der zugelassen
Großpackmittelbauart bleiben unberührt.

10.2 Oie ßauart erfüllt die Prüfanforderungen für Großpackmittel (lBC) zur Beförderung gefährlicher
Güter

des Europäischen Übereinkommens über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf
dl';lr Straße (ADR) in der Fassung der Bel<.annt~achungder Neufassung der Anlagen A und S

Melallenes Großpackmillel (IBC) aus Aluminium.
Die Bauart besteht aus zwei Modifikationen desselben Großpackmitteltyps, die sich bei sonst gleichen
Grundabmessungen nur durch die Höhe und damit entsprechend dem Volumen unterscheiden.

Typenbezeichnung KTC 1000 KTC 1200

Grundmaße mm 1292 x 1133

Höhe mm 1031 1181

Fassungsraum 1000 1200

höchstzulässige
Bruttomasse kg 1150 1600

Werksloff des Packmillelkörpers ; AI Mg 4,5 Mn W 28 (Werkstandard-Nr. 3.3547)
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Technische Zeichnungen: 9. Nebenbestimmungen

SLG 1917 a
SLG 1919 a
GA 1900 a
GA 1883
GB 104911 a
GB 1081
GB 1079

SLG 1454/1 e
SLG 1454/4
SLG 1454/5
SLG 1770/1

vom 28.08.1996 (Gefahrgut-Container IBC 1000)
vom 28.08.1996 (Gefahrgut-Container IBC 1200)
vom 28.08.1996 (Blade door - Edelstahl für IBC - Container)
vom 21.07.1992 (Scharnier für blade door)
vom 02.09.1996 (EntlUftungsstutzen DN 50 für IBC)
vom 02.09.1996 (IBC- Schild für IBC 1000 I)
vom 29.08.1996 (IBC- Schild für IBC 1200 I)

vom 27.09.1982 (Zusammenstellung KTC 1000)
vom 12.08.1986 (Zusammenstellung KTC 1200)
vom 16.09.1986 (KTC 1200)
vom 15.02.1991 (IBC-Schild)

9.1 Befristungen
entlällt

9.2 Bedingungen
entfällt

9.3 Widerruf
Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufs erteilt.

9.4 Auflagen
Der in 2. genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstellen, daß alle Bestimmungen und
Hinweise dieses Zulassungsscheins über eine ordnungsgemäße Verwendung der Großpackmittel
(IBC) demjenigen, der diese Großpackmittel für gefährliche GUter verwendet bzw. mit gefährlichen
Gütern befüllt, zur Kenntnis gebracht werden.

5. Prüfnachweise für die Bauart

- Prüfbericht Nr.: F 90 1001 des Technischen Überwachungs Vereins TÜV Rheinland; Bau- und
Dichtheitsprüfung am KTC 1200 vom 26.06.1990

- Prüfbericht Nr.: 95120 der OB Ve:::~;Cllc.nstalt Minden (Westfalen); Fallprüfung an den KTC 1000
und KTC 2000 vom 06.10.1980

10.1 Die Zulässigkeit der Verwendung von Großpackmitteln(IBC) der zugelassenen Bauart richtet sich nach
den Bestimmungen der jeweils zutreffenden Aechtsvorschriften für die einzelnen Verkehrsträger. Alle
sonstigen Vorschriften (z.B. Füllgrad, Verträglichkeit mit den Packmittelkörperwerkstoffen) für die
Beförderung gefährlicher GUter in der zugelassen Großpackmittelbauart bleiben unberührt.

6.

7.

- Prüfbericht Nr.: 05 422; L4/L430 der GB Versuchanstalt Minden (Westfalen); Hebe- und Stapel
druckprüfung an den KTC 1000 und KTC 2000 vom 02.09.1980

- Prüfbescheinigung der Staatlichen Technischen Überwachung Hessen; Bau- und Dichtheitsprüfung
am vergrößerten KTC 1000 (um 200 I) vom 09.07.1987

Bauartzulassung

Die unter 4. und 5. beschriebene Bauart erfüllt die Vorschriften nach 1. Die Bauart wird mit den in 9.
genannten Nebenbestimmungen für die Beförderung gefährlicher Güter zugelassen.

Diese 1. Neufassung ersetzt den Zulassungsschein Nr. D/BAMl0026/11 B vom 03.12.1992.

Die Eignung der Bauart für die Beförderung gefährlicher Güter gilt bei Einhaltung der folgenden
Grenzwerte bzw. Einschränkungen als erbracht:
- Verwendung für feste gefährliche Güter der Verpackungsgruppen 11 oder 11I
- max. Schütlgewichl der Füllgüler 1,58 kg/dm'

Fertigung von Großpackmitteln

.Nach der zugelassenen Bauart dürfen Großpackmittel (IBG) serienmäßig gefertigt werden. Der
Hersteller muß gewährleisten, daß die serienmäßi!=l J:jefertigten Großpackmittel (IBC) die festgelegte
Spezifikation der Bauart erfüllen. _

10.2 Die Bauart erfüllt die PrOfanforderungen für Großpackmittel (IBC) zur Beförderung gefährlicher·Güter
des Europäischen Übereinkommens über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der
Straße (ADR) in der Fassung der Bekanntmachung der Neufassung der Anlagen A und B vom
6. Juli 1994 (BGBI. 1994 11 S. 937), zuletzt geändert durch die 12. ADR-Änderungsverordnung vom
20. Dezember 1994 (BGBI. 1994 11 S. 3855)
der Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Guter (RIO) in der 5. RID
Änderungsverordnung vom 8. März 1995 (BGBI. 1995 11 S. 210)
des International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code) in der Fassung des' Amendment
27·94 . insbesondere Section 26
der RECOMMENDATIONS ON THE TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS UNITED
NATIONS; in der Fassung der eight revised edition, New York und Genf 1993.

10.3 Die gefertigten Großpackmittel (IBC) der zugelassenen Bauart unterliegen der Überwachung der
Fertigung von Großpackmitteln (IBC) nach § 9 des Gesetzes über die Beförderung gefährlicher Güter
vom 6. August 1975 (BGBI. I, S. 2121) in Verbindung mit der -Technischen Richtlinie für die Überwa
chung der Fertigung von Großpackmitteln (IBC) und für die Anerkennung.von Qualitätssicherungs
Progöömmen für IBC (TR IBC 003)" (Verkehrsbiall Heft 16. 1992, S. 438).

10.4 Diese Zulessung wird zu gegebener Zeit im -Amts- und Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für
Materialfc:~ cnung und -prüfung, Berlin- (ISSN 0340-7551) veröffentlicht.

11. Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben
werden. Der Widerspruch ist bei dem Präsidenten der Bundesanstalt für Materialforschung und
-prüfung (BAM), 12205 Berlin, Unter den Eichen 67, schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen.

8. Kennzeichnung
Berlin, den 24.10.1996

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Großpackmittel (IBC) sind wie folgt zu
kennzeichnen: Fachgruppe 111.1

Transportsicherheit von Verpackungen
Hersteller Fa. NS Balin: und Schütlgutbehältern

Referat 111.13
Gefahrgutgroßpackmtttel

11B NI.. ..ID/BRIBAM 0026/4800/1150

11B NI.. ..ID/BRIBAM 0026/4800/1600

Im Auftrag:

i ' ~J.. U (L.((J..U<

Dipl.-Ing. W. Kraus

Im Auftrag:

Dipl.- Ing. D. Stammler

Hersteller Fa. Veralco:

11B NI.. ,.IDNV/BAM 002614800/1150

11 B NI.. ..IDNV/BAfVi 002614800/1600

i~ den Freiraum sind Monat und Jahr Geweils die letzten zwei Stellen) der Herstellung
einzutragen.

für metallene Großpackmittel (IBC),·auf denen die Kennzeichnung durch Stempelung oder
Prägen angebracht wird, dürfen anstelle des Symbols die Buchstaben UN verwendet
werden.

Zusätzlich ist jedes Großpackmittel (IBC) mit einem Tankschild zu versehen, das die Angaben gemäß
Rn 1612(2)/3612(2) sowie IMDG-Code deutsch. Abschn.26.2.9 enthält. .
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1, Neufassung zum

ZULASSUNGSSCHEIN
Nr. D/BAM/0039/31 A

für die Bauart eines Großpackmittels (IBC)
zur Beförderung gefährlicher Güter

1. Rechtsgrundlagen

1.1 Gefahrgutverordnung See· GGVSee vom 24. Juli 1991 (BGBI. I. S. 1714), zuletzt geändert durch die
2. See-Gefahrgutänderungsverordnung vom 24. August 1995 (BGBI. I, S. 1074) - insbesondere
Abschnitt 10 in Verbindung mit Anhang I des IMDG-Code deutsch in der Fassung des Amendments
27-94 vom i8. Juli 1995 (Bundesanzeiger Nr. 158a vom 23. August 1995)

1.2 Gefahrgutverordnung Straße - GGVS, in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. Juli 1995 (BGBI.
I, S. 1025)

1.3 Gefahrgutverorclnung Eisenbahn - GGVE. in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Dezember
1995 (BGBI. I,S. 1852)



2. Antragsteller
8. Kennzeichnung

Hermann Waldner GmbH & Co.
Postfach 1562

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Großpackmittel (IBC) sind wie folgl zu
kennzeichnen: .

88231 Wangen im Allgäu

31 A IVI.. ../DIWIBAM 0039/3066/847

3. Hersteller

Herrmann Waldner
Postfach 1562

in den Freiraum sind Monat und Jahr ljeweils die letzten zwei Stellen) der Herstellung
einzutragen,

88231 Wangen im Allgäu für metallene Großpackmittel (IBC), auf denen die Kennzeichnung durch Stempelung cxIer
Prägen angebracht wird, dürfen anstelle des Symbols die Buchstaben UN verwendet
werden.

4. Beschreibung der Bauart
Zusätzlich ist jedes Großpackmittel (IBC) mit einem Tankschild zu versehen, das die Angaben gemäß
Rn 1612(2)/3612(2) sowie IMDG-Code deutsch, Abschn.26.2.9 enthält.

Metallenes Großpackmittel (IBC) mit und ohne Untenentleerung.
Die Bauart besteht aus zwei Modifikationen desselben Großpackmitteltyps, die sich bei sonst
gleichen Grundabmessungen nur durch die Höhe und damit entsprechend dem Volumen
unterscheiden.

Typenbezeichnung FIOssigkeils-KTC 445 i

9. Nebenbestimmungen

9.1 Befristungen
entfällt

Grundmaße mm 812x 1012 9.2 Bedingungen
entlällt

Höhe mm
mit Untenenl!.

1300
ohne Untenentl.
1012 9.3 Widerruf

Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufs erteilt.

Fassungsraum

höchstzulässige
Bruttomasse kg

Werkstoff des Packmittelkörpers

500

847

1.4301; 1.4571 (DIN 17441)

9.4 Auflagen
Der in 2. genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstellen, daß aUe Bestimmungen und
Hinweise dieses Zulassun!1sscheins über eine ordnunQsQemäße Yerwendung der Großpackmittel

(IBC) demjenigen, der diese Großpackmittel für gefährliche Güter verwendet bzw. mit gefährlichen
Gütern befüllt, zur Kenntnis gebracht werden.

Technische Zeichnungen: 10. Hinweise

- X 00 1614 KT-TAFLÜ 3.0 vom 11.01.1984 (Einzelteil)
- X 00 2234 KT-SHILD 3.1 vom 18.03.1986 (Tankschild)
- X 00 0077 KT·AVERB 2.4 vom 23.03.1987 (Einzelteil)
- X 00 3468 KT-TAFLÜ 3.0 vom 14.04.1987 (Einzelteil)
- X 00 3467 KT·GGFGT 2.1 vom 30.06.1987 (Zusammenbau)
- X 00 3469 KT-GEGFG 3.0 vom 17.08.1987 (Einzelteil)
- X 00 6604-3.11KT-TAFLU vom 20.09.1988 (Einzelteil)
- X 006605-2.01KT-GGFGT vom 21.09.1988 (Zusammenbau)
- X 018975-2.1 vom 23.10.1990 (Zusammenbau)
- XOl 8977-3.1 vom 23.10.1990 (Einzelteil)
- 9.4.6.06.069.3.0 vom 16.04.1985 (Einzelteil)
- Sicherheitsventil Fabrikat HEROSE, Artikel Nr. 06-205,

SaugroBe 112- lt. Anschreiben vom 30.04.1991
- X 000299-2.2 KT-CGFGT vom 27.08.1980 (Zusammenbau)
- X oo1005.KT-CGFG 3.0 vom 27.08.1980 (Einzelteil)
· X 001596-3.3 KT-TANKX vom 27.08.1980 (Einzelteil)
• X 029893-2.0/ KT-CGFGT vom 22.04.1992 (Zusammenbau)
- X 030611-3.0/KT-GEXXX vom 28.04.1992 (Gestell)
- X 030617-3.0IKT-STARA vom 28.04.1992 (Stapel-Rahmen)
- X 030614-3.0IKT-NHRXX vom 28.04.1992 (Niederhalte-Rahmen)

10.1 Die Zulässigkeit der Verwendung von Großpackmitteln(IBC) der zugelassenen Bauart richtet sich nach
den Bestimmungen der jeweils zutreffenden Rechtsvorschriften für die einzelnen Verkehrsträger. Alle
sonstigen Vorschriften (z.B. Füllgrad, Verträglichkeit mit den Packmittelkörperwerkstoffen) für die
Beförderung gefährlicher Güter in der zugelassen Großpackmittelbauart bleiben unberührt.

10.2 Die Bauart erfüllt die Prüfanforderungen für Großpackmittel (IBC) zur Beförderung gefährlicher Güter
des Europäischen Übereinkommens über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der
Straße (ADR) in der Fassung der Bekanntmachung der Neufassung der Anlagen A und B vom
6. Juli 1994 (BGBI. 1994 11 S. 937), zuletzt geändert durch die 12. ADR-Anderungsverordnung vom
20. Dezember 1994 (BGBI. 1994 11 S. 3855)
der Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher GUter (RIO) in der 5. RIO
Anderungsverordnung vom 8. März 1995 (BGBI. 1995 11 S. 210)
des International Maritime Dangerous Goods Gode (IMDG Code) in der Fassung des Amendment
27-94 - insbesondere Section 26
der RECOMMENDATIONS ON THE TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS UNITED
NATIONS; in der Fassung der eight revised edition, New York und Genf 1993

10.3 Die gefertigten Großpackmittel (IBC) der zugelassenen Bauart unterliegen der Überwachung der
Fertigung von Großpackmitteln (IBC) nach § 9 des Gesetzes über die Beförderung gefährlicher GUter
vom 6. Augusl1975 (BGB/. I, S. 2121) in Verbindung mit der "Technischen Richtlinie für die Überwa
chung der Fertigung von Großpackmitteln (IBe) und für die Anerkennung von Qualitätssicherungs
Programmen für IBC (TR IBC 003)" (Verkehrsblatt Helt 16, 1992, S. 438).

5. Prüfnachweise für die Bauart

- Prüfbericht Nr.: 63985 der Deutschen BundesbahnIVersuchsanstalt MindenlWestf., Dichtheits- und
Fallprufung eines 1000 l-Edelstahlcontainers vom 20.02.1976,

• Prüfbericht Nr.: 55440 der Deutschen Bundesbahn/Versuchsanstalt MindenlWestf., Stapel
druckprüfung und Hebeprüfung von oben eines 1000 l-Flüssigkeitscontainers aus
Edelstahl und Aluminium vom 23.01.1976

- Prüfbericht Nr.: 93985 der Deutschen SundesbahnNersuchsanstalt MindenlWestf., Hebeprüfung
von unten und Innedruckprüfung eines 1000 I-Flüssigkeitscontainers vom
28.11.1979

10.4 Diese Zulassung wird zu gegebener Zeit im "Amts- und Mitteilungsblatt der Bundesanstan für
Materialforschung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht.

11. Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben
werden. Der Widerspruch ist bei dem Präsidenten der Bundesanstalt für Materialforschung und
-prüfung (SAM), 12205 Berlin, Unter den Eichen 87, schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen.

Berlin, den 18.06.1996

Im Auftrag;

Referat 111.13
Gefahrgutgroßpackmittel

I. SchulzDipl.-lng. W. Kraus

Die unter 4. und 5. beschriebene Bauart erfüllt die Vorschriften nach 1. Die Bauart wird mit den in 9.
genannten Nebenbestimrnungen für die Beförderung gefährlicher Güter zugelassen.

Diese Neufassung ersetzt den Zulassungsschein Nr.D/BAMlOO39/31A vom 16.09.1992 sowie den
1. Nachtrag vorn 17.06.1991 und den 2. Nachtrag vom 16.09.1992

- Prüfbericht über die Stapeldruckprüfung der Rrma Waldner (G. Wulf/sch) unter Aufsicht des Bundes
bahn-Abnahmeamtes München vom 22.11.1979

- Bescheinigung des Technischen Überwachungs-Vereins Südwestdeuschland e. V. über die Prüfung
eines ku~ischen Tank-Containers, Druckprüfung 0~65 bar vom. 11.12.1990

6. Bauartzulassung Im Auftrag:

Oie Eignung der Bauart für die Beförderung gefährlicher Güter gilt bei Einhaltung der folgenden
Grenzwerte bzw. Einschränkungen als erbracht:
- Verwendung für flüssige gefährliche Güter der Verpackungsgruppen , 11 oder 1II
- max. Dichte ~er Füllg.üter 1,6 kgll

7. Fertigung von Großpackmitteln

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Großpackrnittel (IBC) serienmäßig gefertigt werden. Der
Hersteller muß gewährleisten, daß die serienmäßig gefertigten Großpackmittel (IBC) die festgelegte
Spezifikation der Bauart erfüllen.
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1. Neufassung zum

ZULASSUNGSSCHEIN
Nr. D/BAM/0042/11A

für die Bauart eines Großpackmittels (IBC)
zur Beförderung gefährlicher Güter

1. Rechtsgrundlagen

1.1 Gefahrgutverordnung See - GGVSee vom 24. Juli 1991 (8GB1. I, S. 1714), zuletzt geändert durch die
2. See·Gefahrgutänderungsverordnung vom 24. August 1995 (8GB!. I, S. 1074) - insbesondere
Abschnitt 26 des IMDG-Code deutsch in der Fassung des Amendments 27-94 vom 18. Juli 1995
(Bundesanzeiger Nr. 158a vom 23. August 1995)

1.2 Gefahrgutverordnung Straße· GGVS, in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. Juli 1995 (8GB!.
I, S. 1025)

1.3 Gefahrgutverordnung Eisenbahn· GGVE, in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Dezember
1995 (BGB! I,S. 1852)

2. Antragsteller

ALUCON Bulk Systems GmbH
Frankfurter Straße 77

o -65760 Eschborn

3. Hersteller

NS Balin
Z. I. Routed d' Autrey

F - 88 700 Rambervillers

4. Beschreibung der Bauart

Metallenes Großpackm~tel (IBC) aus Stahl.

Typenbezeichnung KTC 1200

Grundmaße mrn 1279 x 1106

Höhe mm 1181

Fassungsraum 1200

höchstzulässige
.Bruttomasse kg 2200

Werkstoff des Packmittelkörpers : St 37 - 2

Technische Zeichnungen:
SLG 1710 b vom 29.11.1988 (Zusammenstellung)
SLG 177013 a vom 14.05.1991 (Tankschild)
SLG 177014 a vom 14.05.1991 (Tankschild)

5. Prüfnachweise für die Bauart

8. Kennzeichnung

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Großpackmittel (IBC) sind wie folgt zu
kennzeichnen:

11A NI.. ../D/BR/BAM 0042/7956/2200

in den Freiraum sind Monat und Jahr Geweils die letzten zwei Stellen) der Herstellung
einzutragen,

für metallene Großpackmittel (IBC), auf denen die Kennzeichnung durch Stempelung oder
Prägen angebracht wird, duffen anstelle des Symbols die Buchstaben UN verwendet
werden.

Zusätzlich ist jedes Großpackmittel (IBC) mit einem Tankschild zu versehen, das die Angaben gemäß
Rn 1612(2)/3612(2) sowie IMDG-Code deutsch. Abschn.26.2.9 enthält.

9. Nebenbestimmungen

9.1 Befristungen
entfällt

9.2 Bedingungen
entfällt

9.3 Widerruf
Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufs erteilt.

9.4 Auflagen
Der in 2. genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstellen, daß alle Bestimmungen und
Hinweise dieses Zulassungsscheins über eine ordnungsgemäße Verwendung der Großpackmittel
(IBC) demjenigen, der diese Großpackmitlel für gefährliche Güter verwendet bzw. mit gefährlichen
Gütern befüllt, zur Kenntnis gebracht werden.

10.1 Die Zulässigkeit der Verwendung von Großpackmitteln(IBC) der zugelassenen Bauart richtet sich nach
den Bestimmungen der jeweils zutreffenden Rechtsvorschriften für die einzelnen Verkehrsträger. Alle
sonstigen Vorschriften (z.B. Füllgrad, Verträglichkeit mit den Packmitlelkörperwerkstoffen) für die
Beförderung gefährlicher Güter in der zugelassen Großpackmittelbauart bleiben unberührt.

10.2 Die Bauart effüllt die Prüfanforderungen für Großpackmittel (IBC) zur Befördenmg gefährlicher Güter
des Europäischen Übereinkommens über die intemationale Beförderung gefährlicher Güter auf der
Straße (ADR) in der Fassung der Bekanntmachung der Neufassung der Anlagen A und B vom
6. Juli 1994 (BGBI. 1994 II S. 937), zuletzt geändert durch die 12. ADR-Änderungsverordnung vom
20. Dezember 1994 (BGBI. 1994 II S. 3855)
~er Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter (RIO) in der 5. RID
Anderungsverordnung vom 8. März 1995 (BGB!. 1995 11 S. 210)
des International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code) in der Fassung des Amendment
27-94 - insbesondere Section 26
der RECOMMENDATIONS ON THE TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS UNITED
NATIONS; in der Fassung der eight revised edition, New York und Genf 1993.

10.3 Die gefertigten Großpackmittel (IBC) der zugelassenen Bauart unterliegen der Überwachung der
Fertigung von Großpackmitteln (IBC) nach § 9 des Gesetzes über die Beförderung gefährlicher Güter
vom 6. August 1975 (BGB!. I, S. 2121) in Verbindung mit der "Technischen Richtlinie für die Überwa
chung der Fertigung von Großpackmitteln (IBC) und für die Anerkennung von Qualitätssicherungs
Programmen tOr IBC (TR IBC 003)" (Verkehrsblatt Heft 16, 1992. S. 438).

10.4 Diese Zulassung wird zu gegebener Zeit im "Amts- und Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für
Materialforschung und -prOfung. Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht.

- PrOfbericht Nr.: F 891101 des TUV Rheinland; Bau· und DichtheitsprOfung vom 26.06.1990 11. Rechtsbehelfsbelehrung

- Prüfbericht Nr.: 106966 der OB Versuchanstalt Minden (Westfalen); Fallprüfung eines KTC 1200 Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben
vom 05.01.1989 werden. Der Widerspruch ist bei dem Präsidenten der Bundesanstalt für Materialforschung und

-prüfung (BAM), 12205 Berlin, Unter den Eichen 87, schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen.
. Prüfbericht Nr.: L 4.30 Gbks der OB Versuchanstalt Minden (Westfalen); Baumusterprüfung eines

KTC 1200, Hebe- und StapeldruckprOfung vom 05.01.1989

Berlin, den 04.09.1996

Diese 1. Neufassung ersetzt den Zulassungsschein Nr. D/BAM/0042111A vom 26.06.1991.

Oie Eignung der Bauart für die Beförderun~ gefährlicher Güter gilt bei Einhaltung der folgenden ! -) I-I I \"

Grenzwerte bzw. Einschränkungen als erbracht: /' ~Lw '-1. .
- Verwendung für feste gefährliche Güter der Verpackungsgruppen 11 oder III
- max. Schüttgewicht der FÜllgüter 1,67 kg/dm3 Dipl.·lng. W. Kraus

6. Bauartzulassl'rw

Die unter 4. und 5. beschriebene Bauart erfüllt die Vorschriften nach 1 Oie Bauart wird mit den in 9
genannten Nebenbestimmungen für die Beförderung gefährlicher Güter zugelassen.

Fachgruppe 111.1
Transportsicherheit von Verpackungen
und Schüttgutbehältern

Im Auftrag:

Referat 111.13
Gefahrgutgroßpackmittel

Im Auftrag:

Dip!.- Ing. D. Stammler

7. Fertigung von Großpackmitteln

Nach der zugelassenen Bauart düffen Großpackminel (IBC) serienmäßig gefertigt werden. Der
Hersteller muß gewährleisten, daß die serienmäßig gefertigten Großpackmittel (IBC) die festgelegte
Spezifikation der Bauart erfüllen.
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2. Neufassung zum

ZULASSUNGSSCHEIN
Nr. D/BAM/0042/11 A

. 8. Kennzeichnung

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Großpackmittel (IBC) sind wie folgt zu
kennzeichnen:

tür die Bauart eines Großpackrnittels (IBC)
2;ur Beförderung gefährlicher Güter 11A IVI.. ../D/BR/BAM 004217956/2200

1. Rechtsgrundlagen
in den Freiraum sind Monat und Jahr (jeweils die letzten zwei Stellen) der Herstellung
einzutragen,

1.1 Gefahrgutverordnung See - GGVSee vom 24. Juli 1991 (BGBI. I. S. 1714), zuletzt geändert durch diE
2. See-Gefahrgutänderungsverordnung vom 24. August 1995 (8GB!. I, S. 1074) - insbesonderE
Abschnitt 26 des IMOG-Code deutsch In der Fassung des Amendments 27~94 vorn 18. Juli 199~

(Bundesanzeiger Nr. 158a vom 23. August 1995)

für metallene Großpackmittel (IBC), auf denen die Kennzeichnung durch Stempelung oder
Prägen angebracht wird, dürfen anstelle des Symbols die Buchstaben UN verwendet
werden.

1.2 Gefahrgutverordnung Straße· GGVS, in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. Juli 1995 (8GBI
I, S. 1025)

Zusätzlich ist jedes Großpackmittel (IBC) mit einem Tankschild zu versehen, das die Angaben gemäß
Rn 1612(2)/3612(2) sowie IMDG-Code deutsch, Abschn.26.2.9 enthält.

1.3 Gefahrgutverordnung Eisenbahn· GGVE, in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Dezembe
1995 (BGBI. 1,5. 1852) 9. Nebenbestimmungen

9.2 Bedingungen
entfällt

9.3 Widerruf
Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufs erteilt.

2. Antragsteller

ALUCON Bulk Systems GmbH
Frankfurter Straße 77

o - 65760 Eschborn

9.1 Befristungen
entlällt

3. Hersteller

NS Balin
Z. I. Route d' Autrey

F - 88 700 Rambervi1lers

9.4 Auflagen
Der in 2. genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstellen, daß alle Bestimmungen und
Hinweise dieses 2.ulassungsscheins über eine ordnungsgemäße Ver.vendung der Großpackmittel
(IBC) demjenigen, der diese Großpackmittel für gefährliche Güter verwendet bzw. mit gefährlichen
Gütern befüllt, zur Kenntnis gebracht werden.

Metallenes Großpackmittel (IBC) aus Stahl.

Technische Zeichnungen:

Werkstoff des Packmittelkörpers : St 37 - 2

10.4 Diese Zulassung wird zu gegebener Zeit im MAmts- und Mitleilungsblatt der Bundesanstalt für
MateriaJforschung und -prüfung, BerlinM (ISSN 0340-7551) veröffentlicht.

10.1 Die Zulässigkeil der Verwendung von Großpackmitteln(IBC) der zugelassenen Bauart richtet sich nach
den Bestimmungen der jeweils zutreffenden Rechtsvorschriften tor die einzelnen Verkehrsträger. Alle
sonstigen Vorschriften (z.B. Füllgrad, Verträglichkeit mit den Packmittelkörperwerkstoffen) tor die
Beförderung gefährlicher GOter in der zugelass';!1 Großpackmittelbauart bleiben unberührt.

10.2 Die Bauart erfüllt die Prüfanforderungen tor Großpackmittel (IBC) zur Beförderung gefährlicher Güter
des Europäischen Übereinkommens über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der
Straße (ADR) in der Fassung der Bekanntmachung der Neufassung der Anlagen A und B vom
6. Juli 1994 (BGBI. 1994 11 S. 937), zuletzt geändert durch die 12. ADR-Änderungsverordnung vom
20. Dezember 1994 (BGBI. 1994 11 S. 3855)
der Ordnung tor die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter (RIO) in der 5. RID
Änderungsverordnung vom 8. März 1995 (BGBI. 199511 S. 210)
des International Maritime Dangerous Goods Code (IMOG Code) in der Fassung des Amendment
27-94 - insbesondere Section 26
der RECOMMENDATIONS ON THE TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS UNITED
NATIONS; in der Fassung der eight revised edition, New York und Genf 1993.

10.3 Die gefertigten Großpackmittel (IBC) der zugelassenen Bauart unterliegen der Überwachung der
Fertigung von Großpackmitteln (IBC) nach § 9 des Gesetzes über die Beförderunq gefährlicher Güter
vom 6. August 1975 (BGBI. I, S. 2121) in Verbindung mit der "Technischen Richtlinie für die Überwa·
chung der Fertigung von Großpackmitteln (IBC) und für die Anerkennung von Qualitätssicherungs
Programmen tur IBC (TR IBC 003)" (Verkehrsblatt Heft 16, 1992, S. 438).

vom 29.08.1996 (Getahrgut-Container IBC 1200)
vom 28.08.1996 (Blade door . Edelstahl tur IBC - Container)
vom 30.08.1996 (Scharnier tur blade doer)
vom 02.09.1996 (EntlUftungsstutzen ON 50 fur IBC)
vom 30.08.1996 (IBC- Schild)
vom 29.11.1988 (Zusammenstellung)
vorn 14.05.1991 (Tankschild)
vom 14.05.1991 (Tankschild)

SLG 1923 a
GA 1900 a
GA 188312
GB 1049 a
GB 1075
SLG 1710 b
SLG 1770/3 a
SLG 1770/4 a

Typenbezeichnung KTC 1200

Grundmaße mm 1279 x 1106

Höhe mm 1181

Fassungsraum 1200

höchstzulässige
Bruttomasse kg 2200

4. Beschreibung der Bauart

5. Prüfnachweise für die Bauart
11. Rechlsbehelfsbelehrung

- Prüfbericht Nr.: F 89 1101 des Technischen Überwachungs Vereins TÜV Rheinland; Bau- une
Dichtheitsprüfung vom 26.06.1990

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben
werden. Der Widerspruch ist bei dem Präsidenten der Bundesanstalt tor Materialforschung und
'prüfung (BAM), 12205 Berlin, Unter den Eichen 87, schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen.

- Prufbericht Nr.: 106966 der OB Versuchanstalt Minden (Westlaien); Fallprufung eines KTC 120(
vom 05.01.1989

6.

. Prüfbericht Nr.: 854756 der OB Versuchanstall Minden {Westfalen}; Baumusterprüfung eines KTC
1200. Hebe- und StapeldruckprOfung vom 05.01.1989

Bauartzulassung

Fachgruppe 111.1
Transportsicherheit von Verpackungen
und Schüttgutbehältern

Berlin, den 25.09.1996

Referat 111.13
Gefahrgutgroßpackmittel

Dipl.- Ing. D. Stammler

Im Auftrag:

DipL-lng. W. Kraus

Diese 2. Neufassung ersetzt den Zulassungsschein Nr. D/BAM/0042111A vom 04.09.1996.

Die Eignung der Bauart für die Beförderung gefährlicher Güter gilt bei Einhaltung der folgender
Grenzwerte bzw. Einschränkungen als erbracht:
• Verwendung für feste gefährliche Güter der Verpackungsgruppen 11 oder 111
- max. Schüttgewicht der FÜllgüter 1,67 kg/dm3

Die unter 4. und 5. beschriebene Bauart erfüllt die Vorschriften nach 1. Die Bauart wird mit den in 9 Im Auftrag:
genannten Nebenbestimmungen für die Beförderung gefährlicher Güter zugelassen.

7. Fertigung von Großpackmitteln

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Großpackmittel (IBC) serienmäßig gefertigt werden. Der
Herstetlerlffuß gewährleisten, daß die serienmäßig gefertigten Großpackmitlel (IBC) die festgelegte.
Spezifikation der Bauart erfüllen.
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3. Neufassung zum

ZULASSUNGSSCHEIN
Nr. D/BAM/0042111 A

für die Bauart eines Großpackmittels (IBC)
zur Beförderung gefährlicher Güter

1. Rechlsgrundlagen

1.1 Gefahrgutverorc "19 See· Ge -e vom 24. Juli 1991 (8GBI. I, S. 1714; z ~tzt geände~~. . " '.::P-

2. See-Gefahrgutänderungsverordnung vom 24. August 1995 (8GBI. I, S. 1074) - insbesondere
Abschnitt 26 des lMDG-Code deutsch in der Fassung des Amendments 27-94 vom 18. Juli 1995
(Bundesanzeiger Nr. 158a vom 23. August 1995)

1.2 Gefahrgutverordnung Straße - GGVS, in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. Juli 19S5 (8GBI.
I, S. 1025) .

8. Kennzeichnung

Die nach der -.?ugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Großpackmittel (IBC) sind wie folgt zu

kennzeichnen:

Hersteller Fa. NS Balin:

11 A IV/.. ..fD/BR/BAM 004217956/2200

Hersteller Fa. Veralco:

11 A IVI.. ..fDNV/BAM 004217956/2200

1.3 Gefahrgutverordnl:ng E;~enb.:- - GGVE, in der Fassung der Bekanntmacl-iung '.je i::-

1995 (BGBI. I,S. ·,352)

2. Antragsteller

ALUCON Bulk Systems GmbH
Frankfurter Straße 77

D - 65760 Eschborn

3. Hersteller

- r:Llber in den Freiraum sind Monat und Jahr Ueweils die letzten zwei Stellen) der He;stellung
einzutragen,

für metallene Großpackmittel (Ibe), auf denen die Kennzeichnung durch Stempelung oder
Prägen angebracht wird, dürfen anstelle des Symbols die Buchstaben UN verwendet
werden.

Zusätzlich ist jedes Großpackmittel (IBC) mit einem Tankschild zu versehen, das die Angaben gemäß
Rn 1612(2)/3612(2) sowie IMDG-Code deutsch, Abschn.26.2.9 enthäll.

9. "c.benbestimmungen

NS Balin
Z. I. Route d' Autrey

F - 88 700 Rambervillers

4. Beschreibung der Bauart

Metallenes Großpackm~tel (IBC) aus Stahl.

Typenbezeichnung IBC 1200

Grundmaße mm 1279 x 1106

Höhe mm 1181

Fassungsraum 1200

höchstzulässige
Bruttomasse kg 2200

Werkstoff des Packmittelkörpers : 8t 37 - 2

Veralco
Via lssogne, 21

I - 11029 Verres

9.1 Befristungen
entfällt

9.2 Bedingungen
entlällt

9.3 Widerruf
Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufs erteilt.

9.4 Auflagen
Der in 2. genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstellen, daß alle Bestimmungen und
Hinweise dieses Zulassungsscheins über eine ordnungsgemäße Verwendung der Großpackmittel
(IBC) demjenigen, der diese Großpackmittel für gefährliche Güter verwendet bzw. mit gefährlichen
Gütern beto11t, zur Kenntnis gebracht werden.

10.1 Die ZUlässigkeit der Verwendung von Großpackmitteln(IBC) der zugelassenen Bauart lichtet sich nach
den Bestimmungen der jeweils zutreffenden Rechtsvorschriften für die einzelnen Verkehrsträ~)'.-'r. Alle
sonstigen Vorschriften (z.B. Fü::giad, Verträglichkeit mit den Packmittelkörperwerkstoffei', ("ir die
Beförderung gefährlicher Güter in der zugelassen Großpackmittelbauart bleiben unberührt

Technische Zeichnungen:

SLG 1923 a
GA 1900 a
GA 1883/2
GB 1049 a
GB 1075
SLG 1710 b
SLG 1770/3 a
SLG 1770/4a

vom 29.08.1996 (Gefahrgut-Container IBC 1200)
vom 28.08.1996 (Blade door - Edelstahl für IBC - Container)
vom 30.08.1996 (Scharnier tür blade door)
vom 02.09.1996 (Entlüftungsstutzen DN 50 für IBC)
vom 30.08.1996 (IBC- Schild)
vom 29.11.1988 (Zusammenstellung)
vom 14.05.1991 (Tankschild)
vom 14.05.1991 (Tankschild)

10.2 Die Bauart erfüllt die Prüfanforderungen für Großpackmittel (IBC) zur Beförderung gefährlicher Güter
des Europäischen Übereinkommens über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der
Straße (ADR) in ~er Fassung de!; Bekanntmachung der Neufassung der Anlagen A und 8 vorn

6. Juli 1994 (BGBI. 1994 11 S. 937), zuletzt geändert durch die 12. ADR·Änderungsverordnung vöm
20. Dezember 1994 (BGBI. 1994 11 S. 3855)
der Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter (RID) in der 5. RID
Änderungsverordnung vom 8. März 1995 (BGBI. 1995 II S. 210)
des International Maritime Dangerous Goods Code {IMDG Code) in der Fassung des Amendment
27-94 - insbesondere Section 26
der RECOMMENDATIONS ON THE TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS UNITED
NATIONS; in der Fassung der eight revised edition, New York und Genf 1993.

5. rOrüfnachw&'sc. für die Bauart

- Prüfbericht Nr.: F 89 1101 des Technischen Überwachungs Vereins TÜV Rheinland; Bau- und
Dichtheitspriliung vom 26.06.1990

. PrOfbericht Nr.: 106966 der OB Versuchanstalt Minden (Westfalen); Fallprüfung eines KTC 1200
vom 05.01.1989

10.3 Die gefertigten Großpackmittel (IBC) der zugelassenen Bauart unterliegen der Überwachung der
Fertigung von Großpackmitteln (IBC) nach § 9 des Gesetzes über die Beförderung gefährlicher Güter
vom 6. August 1975 (BGBI. I, S. 2121) in Verbindung mit der "Technischen Richtlinie für die Überwa
chung der Fertigung von Großpackmitteln (IBC) und für die Anerkennung von QuaHtätssicherungs
Programmen für IBC (TR IBC 003)" (Verkehrsblatt Heft 16, 1992, S. 438).

10.4 Diese Zulassung wird zu gegebener Zeit im aAmts- und Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für
Materialforschung und -prüfung, Berlina (ISSN 0340-7551) veröffentlicht.

- Prüfbericht i E.s4 756 der OB Versuchanstalt Minden (Westfalen); Bc.,_ ,.:,~ :OIE.: prüfung eines KTC
-.200, Hebe- und Stapeldruckprufung vom 05.01.1989

11. Rechtsbehelfsbelehrung
6. Bauartzulassung

Die unter 4. und 5. beschriebene Bauart erfUlIt die Vorschriften nach 1. Die Bauart wird mit den in 9.
genannten Nebenbestimmungen für die Beförderung gefährlicher Güter zugelassen.

Gegen diesen Be~ kann inn€-: l-ines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoc.:··
werden. Der Widerspruch ist bei dem Präsidenten der Bundesanstalt für Materialforschung unQ
-prÜfung (BAM), 12205 Berlin, Unter den Eichen 87, schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen.

,Diese 3:. Neufassu,ng ersetzt d,en Zulas~ungsschein Nr. D/BAM/0042111A vom 25.09.1996.

Die Eignung der Bauart für die Beförderung gefährlicher Güter gilt bei Einhaltung der folgenden
Grenzwerte bzw. Einschränkungen als erbracht:
• Verwendung für feste gefährliche Güter der Verpackungsgruppen 11 oder 111
- max. Schüttgewicht der Füllgüter 1,67 kg/dm'

7. Fertigung von Großpackmitteln

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Großpackmittel (IBC) serienmäßig gefertigt werden. Der
Herst.~lIer.muß gewährleisten, daß die serienmäßig gefertigten Großpackmittel (IBC) die festgelegte
SpeZifikatIon der Bauart erfüllen.
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und Schüttgutbehältern

Im Auftrag:

p !ua~
v

Dip!. -Ing. W. Kraus

Berlin, den 11.11.1996

Referat 111.13
Gefahrgutgroßpackmittel

Im Auftrag:

Dipl.- Ing. D. Stammler



2. Neufassung zum

ZULASSUNGSSCHEIN
Nr. D/BAM/0070/31A

Oie Eignung der Bauart fÜr die Beförderung gefährlicher Güter gilt bei Einhaltung der folgenden
Grenzwerte bzw. Einschränkungen als erbracht:
. Verwendung für flüssige gefährliche Güter äer Verpackungsgruppen 11 oder 111
- max. Dichte der Füllgüter 1,85 kg/I

für die Bauart eines Großpackmittels (IBC)
zur Beförderung gefährlicher Güter

7. Fertigung von Großpackmitteln

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Großpackmittel (IBG) serienmäßig gefertigt \yerden. Der

Her;ell~r muß gewährleisten, daß di~ serienmäßig gefertigten Großpackmittet (IBG) die festgelegte
Spezifikation der Bauart erfüllen.

1. Rechtsgrundlagen

1.1 Gefahrgutverordnung See - GGVSee vom 24. Juli 1991 (BGBI. I, S. 1714), zuletzt geändert durch die
2. See-Gefahrgutänderungsverordnung vom 24. August 1995 (8GB\. I, S. 1074) - insbesondere
Abschnitt 26 des IMDG-Code deutsch in der Fassung des Amendments 27-94 vom 18. Juli 1995
(Bundesanzeiger Nr. 158a vom 23. August 1995)

8. Kennzeichnung

Oie nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Großpackmittel (IBC) sind wie folgt zu
kennzeichnen:

1.2 Gefahrgutverordnung Straße - GGVS, in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. Juli 1995 (8GBI.
I, S. 1025) .

TPLV 1000 und TPL 1000:

1.3 Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE, in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Dezember
1995 (BGBI. I,S. 1852)

31 A NI.. ..ID/UH/BAM 0070/11220/2060

2. Antragsteller

Umformtechnik Hausach GmbH
Gustav-Aivinius-Platz 2

0-77756 Hausach(Schwarzwaldbahn) 31A NI.. ..ID/UH/BAM 0070/11220/1870

3. Hersteller

Umformlechnik Hausach GmbH
Gustav-Rivinius-Platz 2

31 A NI.. ..ID/UH/BAM 0070/11220/1150
0-77756 Hausach(Schwarzwaldbahn)

4. Beschreibung der Bauart

Metallenes Großpackmittel (IBC) mit / ohne Untenenlleerung.
Die Bauart besieht aus sieben Modifikationen desselben Großpackmitleltyps, die sich bei sonst
gleichen Grundabmessungen nur durch die Höhe und damit entsprechend dem Volumen
~nters~beiden.

Typenbezeichnung TPLV 1000 / TPL 1000 / TPL 900 / TPL 500

in den Freiraum sind Monat und Jahr Ueweits die letzten zwei Stellen) der Herstellung
einzutragen,

für metallene Großpackmittel (IBC). auf denen die Kennzeichnung durch Sternpelung oder
Prägen angebracht wird, dürfen anstelle des Symbols die Buchstaben UN verwendet
werden.

Zusätzlich ist jedes Großpackmittel (IBC) mit einem Tankschild zu versehen, das die Angaben gemäß
Rn 1612(2)/3612(2) sowie IMDG-Code deutsch, Abschn.26.2.9 enthält.

Grundmaße mm 1000 x 1200 bzw. 1020 x 1220

Höhe mm 1500 1500 1450 1130

mm 1550 1050

mm 1560

Fassungsraum 1000 1000 900 500

höchstzulässige
Bruttornasse kg 2060 2060 1870 1150

9. Nebenbestimmungen

9.1 Befristungen
enffällt

9.2 Bedingungen
entfällt

9.3 Widerruf
Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufs erteilt.

Technische Zeichnungen:

Werkstoff des Packmittelkörpers : 1.4301, 1.4401, 1.4571, 1.4435 (DIN 17441)

Prüfnachweise für die Bauart

Die Zulässigkeit der Verwendung von Großpackmineln(IBC) der zuge~ass~nenBauart richtet ~ich nach
den Bestimmungen der jeweils zutrettenden Rechlsvorschritten für dIe ~Inze~nen Verkehrstrage:. AI~e

sonstigen Vorschriften (z.B. Füllgrad, Verträglichkeit mit den Packmittelk~rperwerkst~ffen) fur die
Beförderung gefährlicher Güter in der zugelassen Großpackmittelbauart bleiben unberuhrt.

Die Bauart erfüllt die Prüfanforderungen für Großpackmittel (IBC) zur Beförderung gefährlicher Güter
• des Europäischen Übereinkommens über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der

Straße (ADR) in der Fassung der Bekanntmachung der Neufassung der Anlagen A und B vom
6. Juli 1994 (BGBI. 199411 S. 937), zuletzt geändert durch die 12. ADR-Änderungsverordnung vom
20. Dezember 1994 (BGBI. 199411 S. 3855)
der Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter (RIO) in der 5. RIO
Änderungsverordnung vom 8. März 1995 (BGBI. 1995 11 S. 210)
des International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code) in der Fassung des Amendment
27-94 - insbesondere Section 26 ~

'der RECOMMENDATIONS. ON THE TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS UNITED
. NATIONS; in der Fassung ~er. eight:re~ised edition, New·York und Genf.1993.

Die: gefertigten Großpackmittel (IBC) der zugelassen~n Bauart unterliegen der Übe_rw~chung _der
Fe~igung'von Großpackmitteln (IBG) nach § 9,des Gesetzes über di~ Beförd~run~~ef~hrh.ch~rGuter
vof'!16. Augyst 1975 (BGBI. I, S. 2121) in Verbindung mit der -Technischen Richtlinie !~r dl~ Uberwa
chung' der Fertigung von Großpackmineln (IBC) und für die Anerkennung von Qualitatsslcherungs
Programmen für IBC (TR IBC 003)" (Verkehrsblatt Heft 16, 1992, S. 438).

10.4 Diese ZUla~Sung wird zu gegebener Zeit im "Amts- und Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für
Materialforschung und -prüfung, BerlinM (lSSN 0340-7551) veröffentlicht.

10.~

10.2

10.1

9.4 Auflagen
Der in 2. genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstellen, daß alle Bestimmungen und
Hinweise dieses Zulassungsscheins über eine ordnungsgemäße Verwendung der Großpackmittel
(IBC) demjenigen, der diese Großpackmitlel für gefährliche Güter verwendet bzw. mit gefährlichen
Gütern befüllt, zur Kenntnis gebracht werden.vom 25.07.1996 (Zusammenstellung TPL 900)

vom 25.07.1996 (Zusammenstellung TPL 500)
vom 12.03.1992 (Zusammenstellung TPLV 1000, H=1500)
vom 20.01.1992 (Zusammenstellung TPLV 1000, H=1550)
vom 19.12.1990 (Zusammenstellung TPLV 1000, H=1560)
vom 05.09.1992 (Zusammenstellung TPL 1000)
vom 14.12.1992 (Zusammenstellung TPL 500)
vom 25.07.1996 (Tank TPL 900)
vom 25.07.1996 (Tank TPL 500)
vom 12.03.1992 (Tank TPLV1oo0, H=15OO)
vom 05.02.1992 (Tank TPLVloo0, H=1550)
vom 19.12.1990 (Tank TPLVloo0, H=1560)
vom 09.09.1992 (Tank TPL 1000)
vom 17.12.1992 (Tank TPL 500)
vom 23.06.1992 (Tankschild)

Bauartzulassung

Oie unter 4. und 5. beschriebene Bauart erfüllt die Vorschriften nach 1. Oie Bauart wird mit den in 9.
genannten Nebenbestimmungen für die Beförderung gefährlicher Güter zugelassen.
Diese 2. Neufassung ersetzt den Zulassungsschein Nr. D/BAM/0070/31A vom 12.12.1995.

86.250.0093.001 c
86.250.oo93.002c
86.250.068-2b
86.250.084-2a
86.250.070-2a
86.215.0043.000
86.215.0045.000
86.260.oo84.025c
86.260.oo93.008c
86.260.072·2b
86.260.0084.000
86.260.073-2a
86.260.0098.000
86.260.0104.000
86.042.0106.000

- Prüfbericht Nr.: 1220-96-10258 des Technischen Überwachungs Vereins Südwest eV.; Bau- und
Dichtheitsprüfung am TPL 500und TPL 900 vom 16.08.1996

• Prüfbericht Nr.: 199'485 der Eidgenössischen Materialprüfungs- und Forschungsanstalt (EMPA),
Dübendorf (CH); Bau-, Dichtheits-, Hebe-, Stapeldruck-, Fall- und hydraulische tn
nendruckprüfung am TPLV 1000 vom 01.02.1991

5.

6.
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1i. Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben
werden. Der Widerspruch ist bei dem Präsidenten der Bundesanstalt für Materialforschung und
-prüfung (SAM). 12205 Berlin, Unter den Eichen 87, schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen.

Bedin, den 12.09.1996

5. Prüfnachweise für die Bauart

- PrOfbericht Nr.· F 89 1130 des Technischen Überwachungs Vereins TÜV Rheinland; Bau- und
;j~Gi!U1eitsprüfung am KTC 1200 vom 26.06.1990

- Prüfbericht Nr. 1(,,) ~G6 der OB Versuchanstalt Minden (Westfalen); FaliprUfung eines KTC 1200
vom 05.01.19B9

- Prüfbericht Nr 854 756 der OB Versuchanstalt Minden (Westfalen); Baumusterprüfung am KTC
1200, Hebe- und Stapeldruckprüfung vom 05.01.1989

.Fach9ruppe' 111.1
;!ransportsicherheit von Verpackungen
~nd Schüttg'utbehältern

Im Auftra9:

j,J läaC
. /
Dip.L-lng: W. Kraus

Referat 111.13
Gefahrgutgroßpackmittel

Im Auftrag:

Dipl.- Ing. D. Stammler

6. Bauartzulassung

Die unter 4. und 5. beschriebene Bauart erfüllt die Vorschriften nach 1. Die Bauart wird mit den in 9.
genannten Nebenbestimmungen für die Beförderung gefährlicher Güter zugelassen.

Diese 1. Neufassung ersetzt den Zulassungsschein Nr. D/BAM/OO71/11A vom 11.10.1991 .

Die Eignung der Bauart für die Beförderung gefährlicher Guter gilt bei Einhaltung der folgenden
Grenzwerte bzw. Einschränkungen als erbracht:
- Verwendung für feste gefährliche Güter der Verpackungsgruppen I1 oder III
- max. Schüttgewicht der FÜllgüter 1,67 kg/dm3

1. Neufassung zum

ZULASSUNGSSCHEIN
Nr. D/BAM/0071/11A

für die Bauart eines Großpackmittels (IBC)
zur Beförderung gefährlicher Güter

1. Rechtsgrundlagen

1.1 Gefahrgutverordnung See - GGVSee vom 24. Juli 1991 (8GBI. I, S. 1714), zuletzt geändert durch die
2. See-Gefahrgutänderungsverordnung vom 24. August 1995 (BGBI. I, S. 1074) - insbesondere
Abschnitt 26 des IMDG-Code deutsch in der Fassung des Amendments 27-94 vom 18. Juli 1995
(Bundesanzeiger Nr. 158a vom 23. August 1995)

1.2 Gefahrgutverordnung Straße· GGVS, in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. Juli 1995 (BGBI.
I, S. 1025)

1.3 Gefahrgutverordnung Eisenbahn - G<~::.:' t:. in der Fassung der Bekanntmachung vom 15 Dezember
1995 (BGBI. I,S. 1852)

2. Antragsteller

ALUCON Bulk Systems GmbH
Frankfurter Straße 77

o -65760 Eschborn

3. Hersteller

7. Fertigung von Großpackmitteln

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Großpackmittel (IBC) serienmäßig gefertigt werden. Der
Hersteller muß gewährleisten, daß die serienmäßig gefertigten GroßpackmitteJ (IBC) die festgelegte
Spezifikation der Bauart erfüllen.

8. Kennzeichnung

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Großpackmittel (IBC) sind wie folgt zu
kennzeichnen:

Hersteller Fa. NS Balin:

11A NI.. ../D/BR/BAM 0071/7956/1827

11A NI.. ../D/BR/BAM 0071/7956/2200

Hersteller Fa. Messer Griesheim:

11 A NI.. ../D/MG/BAM 0071/7956/1827

NS Balin
Z. I. Route d' Autrey

F - BB 700 Rambervillers

4. Beschreibung der Bauart

Messer Griesheim GmbH
Hanauer Landstraße 300

D - 60314 Frankfurt (am Main) 11 A NI.. ../D/MG/BAM 0071n956/2200

Metallenes Großpackmittel (IBC) aus Edelstahl.
Die Bauart beSieht aus zwei Modifikationen desselben Großpackmitteltyps, die sich bei sonst gleichen
Grundabmessungen nur durch die Höhe und damit entsprechend dem Volumen unterscheiden.

Typenbezeichnung KTC 1000 KTC 1200

Grundmaße mm 1279xll06

Höhe mm 1031 1181

Fassungsraum 1000 1200

höchstzulässige
Bruttomasse kg 1827 2200

Werkstoff des Packmitlelkörpers: Edelstahl 1.4301 (DIN 17441)

Technische Zeichnungen:

in den Freiraum sind Monat und Jahr Ueweils die letzten zwei Stellen) der Herstellung
einzutragen,

für metallene Großpackmittel (IBC). auf denen die Kennzeichnung durch Stempetung oder
Prägen angebracht wird, dürfen anstelle des Symbols die Buchstaben UN verwendet
werden.

Zusätzlich ist jedes Großpackmittel (lBC) mit einem Tankschild zu versehen, das die Angaben gemäß
Rn 1612(2)/3612(2) sowie IMDG-Code deutsch, Abschn.26.2.9 enthält.

9. Nebenbestimmungen

9.1 Befristungen
entfällt

9.2 Bedingungen
entfällt

SLG 1920 a
SLG 1922 a
GA 1900 a
GA1883/1
GB 1049 a
GB 1078
GB 1076

SLG 1539 b
GB 1049
SLG 1710 11
SLG 1770/4
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vom 28.08.1996 (Gefahrgut-Container IBC 1000)
vom 29.08.1996 (Gefahrgut-Container IBC 1200)
vom 28.08.1996 (Blade door - Edelstahl für IBC . Container)
vom 30.08.1996 (Scharnier für blade door) .
vom 02.09.1996 (Entlüftungsstutzen ON 50 für IBC)
vom 29.08.1996 (IBC- Schild für IBC 1000 I)
vom 29.08.1996 (IBC- Schild für IBC 1200 I)

vom 28.09.1982 (Zusammenstellung KTC 1000)
vom 11.05.1982 (Entlüftungsstutzen NW 50)
vom 20.06.1989 (Zusammenstellung KTC 1200)
vom 04.03.1991 (Tankschild)

9.3 Widerruf
Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufs erteilt.

9.4 Auflagen
Der in 2. genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstellen, daß alle Bestimmungen und
Hinweise dIeses Zuiassungss-cheins ciber eIne ordnungsgemaße-Verwenaung der-Großpackmittel
(IBC) "demjenigen, der diese Großpackmittel für gefährliche Güter verwendet bzw. mit gefährlichen
Gütern befüllt, zur Kenntnis gebracht werden.

10. Hinweise

10.1 Die Zulässigkeit der Verwendung von Großpackmittetn(IBC) der zugelassenen Bauart richtet sich nach
den Bestimmungen der jeweils zutreffenden Rechtsvorschriften für die einzelnen Verkehrsträger. Alle
sonstigen Vorschriften (z.B. Füllgrad, Verträglichkeit mit den Packmittelkörperwerkstoffen) für die
Beförderung gefährlicher Güter in der zugelassen Großpackmittelbauart bleiben unberührt.



Prüfnachweise für die Bauart

Technische Zeichnungen:

- Prüfbericht Nr.: F 89 1130 des Technischen Überwachungs Vereins TÜV Rhein!and; Bau- und
OiC;lii',,;~;-ispluiung am KTC 1200 vom 26.06.1990

10.2 Die Bauart erlüllt die P!Üfanforderungen für Großpackmitlel (IBC) zur Beförderung gefährlicher Güter
- des Europäischen Ubereinkommens über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der

Straße (ADR) in der Fassung der Bekanntmachung der Neufassung der Anlagen A und B vom
6. Juli 1994 (BGBI. 199411 S. 937). zuletzt geändert durch die 12. ADR-Änderungsverordnung vom
20. Dezember 1994 (BGBI. 1994 11 S. 3855)
der Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter (RIO) in der 5. RIO
Änderungsverordnung vom 8. März 1995 (BGBI. 1995 I1 S. 210)
des International Maritime Dangerous Goods Code (IMOG Code) in der Fassung des Amendment
27-94 - insbesondere Section 26
der RECOMMENDATIONS ON THE TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS UNITED
NATIONS; in der Fassung der eight revised edition, New York und Genf 1993.

10.3 Die gefertigten Großpackmittel (IBC) der zugelassenen Bauart unterliegen der Überwachung der
Fertigung von Großpackmitteln (IBC) nach § 9 des Gesetzes über die Beförderung gefährlicher Güter
vom 6. August 1975 (8GBI. I, S. 2121) in Verbindung mit der -Technischen Richtlinie für die Überwa
chung der Fertigung von Großpackmitteln (IBC) und für die Anerkennung von Qualitätssicherungs
Programmen für IBC (TR IBC (03)" (Verkehrsbiall Heft 16. 1992. S. 438).

10.4 Diese Zulassung wird zu gegebener Zeit im "Amts- und Mitleilungsblatt der Bundesanstalt für
Materialforschung und -prüfung, Berlin- (ISSN 0340-7551) veröffentlicht.

5.

SLG 1920 a
SLG 1922 a
GA 1900 a
GA 18831 1
GB 1049 a
GB 1078
GB 1076

SLG 1539 b
GB 1049
SLG 1710/1
SLG 17/C: ~

vom 28.08.1996 (Gefahrgut-Container IBC 10(0)
vom 29.08.1996 (Gefahrgut-Container iBC 1200)
vom 28.08.1996 (Blade door - Edelsfahl für IBC - Container)
vom 30.08.1996 (Scharnier für blade door)
vom 02.09.1996 (Entlüftungsstutzen ON 50 für IBC)
vom 29.08.1996 (IBC- Schild für IBC 1000 I)
vom 29.08.1996 (IBC- Schild für IBC 1200 I)

vom 28.09.1982 (Zusammenstellung KTC 10(0)
vom 11.05.1982 (Entlüftungsstutzen NW 50)
vom 20.06.1989 (Zusammenstellung KTC 1200)
w ..m 04.03.1991 (Tankschild)

11. Rechtsbehelfsbelehrung - Prüfbelic,;.: t~r.: ·,06 SGC 0i.; DB Versuchanstalt Minden (Westfaler.); :~ä~l~,t::~un9 ~,

vom 05.01. -1989

-~c 1200

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben
werden. Der Widerspruch ist bei dem Präsidenten der Bundesanstalt für Materialforschung und
-prüfung (BAM), 12205 Berlin, Unter den Eichen 87, schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen.

Berlin, den 25.09.1996 6.

- Prüfbericht Nr.: 854756 der OB Versuchanstalt Minden (Westfalen); Baumusterprüiu",g am KTC
1200, Hebe- und Stapeldruckprüfung vom 05.01.1989

Bauartzulassung

Fachgruppe 111.1
Transportsicherheit von Verpackungen
und Schüttgutbehältern

Im Auftrag:

Dipl.-Ing. W. Kraus

Referat 111.13
Gefahrgutgroßpackmiltel

Im Auftrag:

Dipl.- Ing. D. Stammler

Die unter 4. und 5. beschriebene Bauart erfüllt die Vorschriften nach 1. Die Bauart wird mit den in 9.
genannten Nebenbestimmungen für die Beförderung gefährlicher Güter zugelassen.

Diese 2. Neufassung ersetzt den Zulassungsschein Nr. D/BAM/OO71/11A vom 25.09.1996.

Die Eignung der Bauart für die Beförderung gefährlicher Güter gilt bei Einhaltung der folgenden
Grenzwerte bzw. Einschränkungen als erbracht:
. Verwendung für feste gefährliche Güter der Verpackungsgruppen 11 oder 111
- max. Schüttgewichl der Füllgüler 1,67 kg/dm'

7. Fertigune ven Graßpackmitteln

2. Neufassung zum

ZULASSUNGSSCHEIN
Nr. D/BAM/0071/11A

für die Bauart eines Großpackminels (IBC)
zur Beförderung gefährlicher Güter

1. Rechtsgrundlagen

1.1 Gefahrgutverordnung See - GGVSee vom 24. Juli 1991 (BGBI. I. S. 1714). zuletzt geändert durch die·
2. See-Gefahrgutänderungsverordnung vom 24. August 1995 (BGBI. I, S. 1074) - insbesondere
Abschnitt 26 des IMOG·Code deutsch in der Fassung des Amendments 27-94 vom 18. Juli 1995
(Bundesanzeiger Nr. 158a vom 23. August 1995)

1.2 Gefahrgutverordnung Straße - GGVS, in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. Juli 1995 (BGBI.
I. S. 1025)

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Großpackmittel (IBC) serienmaßig gefertigt werden. Der
Hersteller muß gewährleisten, daß die serienmäßig gefertigtz:-: Großpackmittel (IBC) die festgelegte
Spezifikation der Bauart erfüllen.

8. '. Kennzeichnung

Oie nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Großpackmittel (tBC) sind wie folgt zu
kennzeichnen:

Hersteller Fa. NS BaHn:

11 A NI.. .JO/BR/BAM 007117956/1827

11 A NI.. ..tO/BR/BAM 007117956/2200

1.3 Gelahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE, i;', cer Fassung der Bekanntmachung vom 15. Dezember
1995 (BGBI. I.S. 1852)

2. Antragsteller

ALUCON Bulk Systems GmbH
Frankfurter Straße 77

o -65760 Eschborn

11A /VI.. ..tONV/BAM 007117956/1827

1tA NI.. ../ONV/BAM 00711795t'!2200

3. Hersteller

NS Balin
Z. I. Route d' Autrey

F - 88 700 Rarnbervillers

Veralco
Via Issogne, 21

I - 11029 Verres

in den Freiraum sind Monat und Jahr Geweils die letzten zwei Stellen) der Herstellung
einzutragen,

für metallene Großpackmtttel (IBC). auf denen die Kennzeichnung durch Stempelung oder
Prägen angebracht wird, dürfen anstelle des Symbols die Buchstaben UN verwendet
werden.

4. Beschreibung der Bauart

Metallenes Großpackmittel (IBC) aus Edelstahl.
Oie Bauart besieht nüS zwei Modifikationen desselben Großpackmitteltyps. die s:~~ bei sonst gleichen
GrundabmessungeIl :"!ur durch die Höhe und damit entsprechend dem Volumen unterscheiden.

Typenbezeichnung IBC 1000 tBC 1200

Grundmaß~ mm 1279 x 1106

Höhe mm 1031 1181

Fassungsraum 1000 1200

höchstzulässige
Brutlomasse kg 1827 2200

Werkstoff des Packminelkörpers : Edelstahl 1.4301 (DIN 17 441)

Zusätzlich ist jedes Großpackmittel (IBC) mit einem Tankschild zu versehen, das die Angaben gemäß
Rn 1612(2)/3612(2) sowie IMDG-Code deutsch. Abschn.26.2.9 enthält.

9. Nebenbestimmungen

9.1 Befristungen
entfällt

9.2 Bedingungen
entfällt

9.3 Widerruf
Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufs erteilt.

94· AUflagen
Der in 2. genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstellen, daß alle Best~mmungen und
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Hinweise die~es Zulassungsscheins über eine ordnungsgemäße Verwendung der Großpackmi«el
(IBC) demjenigen, der diese Großpackmittel für gefährliche Güter verwendet bzw. m~ gefährlichen
Gütem befüllt, zur Kenntnis gebracht werden.

10.1 Oie Zulässigkeit der Verwendung von Großpackmitteln(lBC) der zugelassenen Bauart richtet sich nach
den Bestimmungen der jeweils zutreffenden Rechtsvorschriften für die einzelnen Verkehrsträger. Alle
sonstigen Vorschriften (z.8. Füllgrad, Verträglichkeit mit den Packmittelkörperwerkstoffen) für die
Beförderung gefährlicher Güter in der zugelassen Großpackmittelbauart bleiben unberührt.

Typenbezeichnung KTC-Schüttgut-Container 1050 I

Grundmaße mm 1228x 1028

Höhe mm 1780

Fassungsraum 1050

höchstzulässige
Bruttomasse kg 1500

Wer1<stoff des Packmittelkörpers : 1.4301 (DIN 17 440)

Prüfnachweise für die Bauart

- PrUfbericht der Firma H, WaldnerlBundesbahn, Abnahmeamt München, über die Stapelprüfung am
1000 I kubischen Tank-Container vom 22.11,1979.

- Prüfbericht Nr.: 65 447 der Deutschen Bundesbahn, Versuchsanstalt Minden (Westf,). über die
Hebeprufubng vom 31.08.1977.

vom 08.04.1976 (Zusammenbau)
vom 09.04.1976 (Tank 1050 I)
vom 09.04.1976 (Gestell 1050 I)
vom 12.07.1976 (Auslauf m~ Verblendung)

Technische Zeichnungen:

· Prufbericht Nr.: 73 985 der Deutschen Bundesbahn, Versuchsanstalt Minden (Westf.), über die
Bau-, Dichtheits- und Fallprüfung vom 22.09.1977.

· X 000376KT-CGFGT 2.1
·9.5.6.01.030.2.1
- 9.5.6.00.077.2.2
- X 000073KT·AVERB2.

i·. (" lese Zulassung wird zu .gegebener .:. ;~ im "t.mi:· ~ ... Mitteilungsblatt der Bundesanstalt 1l:'
':,alerialforschung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) '.(oröffentlicht.

10.2 Die Bauart ertültt die Prütanforderungen tur Großpackm~tel (IBC) zur Beförderung gefährlicher Güter
des Europäischen Übereinkommens über die intemationale Beförderung gefährlicher Güter auf der
Straße (ADR) in der Fassung der Bekanntmachung der Neufassung der Anlagen A und B vom
6. Juli 1994 (BGBI. 1994 11 S. 937), zuletzt geändert durch die 12. ADR-Änderungsverordnung vom
20. Dezember 1994 (BGBI. 1994 11 S. 3855)
der Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter (RIO) in der 5. RIO·
Änderungsverordnung vom 8. März 1995 (BGBI. 199511 S. 210)
des International Maritime Oangerous Goods Code (IMOG Code) in der Fassung des Amendment
27·94 • insbesondere Section 26
der RECOMMENDATIONS 01' Ti:~ TRANSPCiT CF DANGEROUS GOODS UNITE!:'
NATIONS; in der Fassung der eighl revised edition, l'Jew York und Genf 1993.

10.3 Die gefertigten GroßpackmitteJ (IBC) der zugelassenen Bauart unterliegen der Überwachung der 5.
Fertigung von Großpackmitteln (IBC) nach § 9 des Gesetzes über die Beförderung gefährlicher Güter
vom 6. August 1975 (BGBI. I, S. 2121) in Verbindung mit der "Technischen Richtlinie für die Überwa·
chung der Fertigung v?n GroßpackmitteJn (IBC) und für die Anerkennung von Qualitätssicherungs'
Programmen für IBC (TR IBC 009)" (Verkehrsblatt Heft 16. 1992, S. 438).

11. Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben 6.
werden, Der Widerspruch ist bei dem Präsidenten der Bundesanstalt für Materialforschung und
'prüfung (BAM), 12205 Berlin, Unter den Eichen 87, schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen.

Bauartzulassung

Die unter 4. und 5. beschriebene Bauart erfüllt die Vorschriften nach 1. Die Bauart wird mit den in 9.
genannten Nebenbestimmungen für die Beförderung gefährlicher Güter zugelassen,

Diese .Neufassung ersetzt den Zulassungsschein Nr. D/BAMlOO74111A vom 02.12.1991.

Fachgruppe 111.1
Transportsicherheit von Verpackungen
und Schüttgutbehältern

Berlin, den 11.11.1996

Referat 111.13
Gefahrgutgroßpackmittel

Die Eignung der Bauart für die Beförderung gefährlicher Güter gilt bei Einhattung der folgenden
Grenzwerte bzw. Einschränkungen als erbracht:
• Verwendung für feste gefährliche Güter der Verpackungsgruppen, II oder 1II
- max. SchUttgewicht der Fullgüter 1,3 kg/dm'

Im Auftrag:

tJ tUoS:
/

Dipl.·Ing. W. Kraus

Im Auftrag:

Dipl.- Ing. D. Stammler

7. Fertigung von Großpackmitteln

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Großpackmittel (IBC) serienmäßig gefertigt werden. Der
Hersteller muß gewährleisten, daß die serienmäßig gefertigten Großpackmittel (IBC) die festgelegte
Spezifikation der Bauart erfüllen,

8. Kennzeichnung

1. Neufassung zum

ZULASSUNGSSCHEIN
Oie nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Großpackmittel (IBC) sind wie fol91 zu
kennzeichnen:

Nr. D/BAM/0074/11A
11 A NI.. ../DIWIBAM 0074/3288/1500

für die Bauart eines Großpackmittels (IBC)
zur Beförderung gefährlicher Güter

1. Rechtsgrundlagen i~ den Freiraum sind Monat und Jahr Geweils die letzten zwei Stellen) der Herstellung
einzutragen, '

1.1 Gefahrgutverordnung See - GGVSee vom 24. Juli 1991 (BGBI. I, S. 1714), zuletzt geändert durch die
2. See-Gefahrgutänderungsverordnung vom 24. Augusl 1995 (BGBI. I, S. 1074) - insbesonderE
Abschnitt 10 in Verbindung mit Anhang I des IMDG-Code deutsch in der Fassung des Amendment~

27·94 vom 18. Juli 1995 (Bundesanzeiger Nr. 158a vom 23. August 1995)

1.2 Gefahrgutverordnung Straße - GGVS, in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. Juli 1995 (BGBI
I, S. 1025)

für_metallene Großpac~mi«e~ (IBC), auf denen die Kennzeichnung durch Stempelung oder
Pragen angebracht Wird, durfen anstelle des Symbols die Buchstaben UN verwerdet
werden.

Zusätzlich ist jedes Großpackmittel (IBC) mit einem Tankschild zu versehen, das die Angaben gemäß
Rn 1612(2)/3612(2) sowie IMDG·Code deutsch, Abschn.26.2.9 enthält.

9.2 Bedingungen
entlältt

1.3 Gefahrgutverordnung Eisenbahn· GGVE, in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Dezembe
1995 (BGBI. I,S. 1852)

2. Antragsteller

Hermann Waldner GmbH & Co.
Postfach 1562

9.

9.1

Nebenbestimmungen

Befristungen
entfällt

88231 Wangen im Allgäu

3. Hersteller

Hermann Waldner GmbH & Co.
Postfach 1562

88231 Wangen im Allgäu

9.3 Widerruf
Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufs erteilt.

9.4 AUflagen
D~r i~ 2. ~enannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstellen, daß alle Bestimmungen und
Hinweise ~le~es Zulassungsscheins über eine ordnungsgemäße Verwendung der Großpackmittel
(IBC) demJenigen, der diese GroßpackmitteJ für gefährliche Güter verwendet bzw. mit gefährlichen
Gütern befüllt, zur Kenntnis gebracht werden.

4. Beschreibung der Bauart

Metallenes Großpackmittel (IBC) m~ Untenenlleerung.
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4. Beschreibung der Bauart

Nr. D/BAM/0100/31A

11. Rechlsbehelfsbelehrung

(Tankcontainer 1000 1 Ein
füllöffnung m. Schutzdek
kel)
(Behälter 1000 1 (800 1))
(Gestell für 1000 1 Ein
füllöffnung m. Schutzdek
kel)
(Tankcontainer 500 1 Ein
füllöffnung m. Schutzdek
kel)
(Behälter 425 1, 500 1,
600 1, 700 1)
(Gestell für 500 1 Einfüll
öffnung m. Schutzdeckel)
(Einfüllöffnung m. Schutz
deckei)
(Auslauf-Membranventil
DN 20)
(T-Stück mit si-Ventil)
(Einfüllöffnung mit Schutz
haube Sonderausführung)
(IBC-Schild)

zwei Modifikationen desselben
sich bei sonst gleichen

die Höhe und damit entsprechend

Die Prüfung der Eignung der Bauart erfolgte anhand der unter
Nr. 4 genannten spezifikation sowie der in folgenden
Berichten niedergelegten Ergebnisse der Prüfung.

- Prüfbericht Nr.: 65 446 DB Versuchsanstalt Minden (He
ben von unten, Heben von oben, Stapel
druckprüfung am KTC 1000 1)
vom 24.10.1986

- Prüfbericht Nr.: 104 100 DB Versuchsanstalt Minden
(Fallprüfung am KTC 1000 1)
vom 07.11.1986

Zeichnungen des Antragstellers

KTC 132-2c vom 12.02.1992

KTC 170-1a vom 01. 03 .1991
KTC 225-1c vom 14.09.1987

KTC 131-2c vom 12.02.1992

KTC 581-1 vom 11. 06.1991

KTC 224-1c vom 15.12.1987

KTC 114-1a vom 11. 03 .1986

KTC 106-1b vom 03.08.1989

IBC 107.02.1-3 vom 15.03.1993
IBC 131-1 vom 26.04.1996

IBC 100.01. 2-4 a vom 20.07.1993

Typenbezeichnung BTA 500 BTA 1000

Grundrnaß~ mm 1200 x 1000

Höhe mm 1140 1620

Fassungsraum 1 500 1000

höchstzulässige
Bruttomasse kg 1100 2000

Werkstoff des
Packmittelkörpers 1.4301 1.4306 1. 4401 1. 4404

1. 4435 1.4541 1.4571 (DIN 17 441)

5. Bauartprüfunq

Die Bauart besteht aus
Großpackmitteltyps, die
Grundabmessungen nur durch
dem Volumen unterscheide~.

Im Auftrag:

Referal 111.13
Gefahrgutgroßpackmittel

I. Schulz

BerHn, den 18.06.1996

10.4 Diese Zulassung wird zu gegebener Zeit im "Amts- und Mitteilungsblatl der Bundesanstalt für
Materialforschung und ·prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht.

1. Nachtrag' zum'

ZULASSUNGSSCHEIN

Gegen diesen ~escheid k~nn innerhalb eines Monats nQich Bekanntgabe Widerspruch erhoben
we~den. Der Widerspruch ~st bei dem Präsidenten der Bundesanstalt für Materialforschung und
-prüfung (BAM), 12205 Bertln, Unter den Eichen 87, schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen.

10.3 Die gefertigten Großpackmittel (IBC) der zugelassenen Bauart unterliegen der Übef\vachung der
Fertigung von Großpackmitteln (IBG) nach § 9 des Gesetzes über die Beförderung gefährlicher Güter

.vom -6. August 1975 (BGBI. I, S. 2121) in Verbindung mit der "Technischen Richtlinie für die Überwa
chung der Fertigung von Großpackrriitleln (IBG) und für die Anerkennung von Qualitätssicherungs
Programmen für IBC (TA IBC 003)" (Verkehrsblatt Heft 16, 1992, S. 438).

Oie Zulässigkeit der Verwendung von Großpackmitteln(IBC) der zugelassenen Bauart richtet sich nach
den Bestimmungen der jeweils zutreffenden Rechtsvorschriften für die einzelnen Verkehrsträger. Alle
sonstigen Vorschriften (z.B. Füllgrad, Verträglichkeit mit den Packmittelkörperwerkstoffen) für die
Beförderung gefährlicher Güter in der zugelassen Großpackmittelbauart bleiben unberührt.

10.2 Oie Bauart erfüllt die Prüfanforderungen für Großpackmittel (IBC) zur Beförderung gefährlicher Güter
des Europäischen Übereinkommens über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der
Straße (ADR) in der Fassung der Bekanntmachung der Neufassung der Anlagen A und B vom
6. Juli 1994 (BGBI. 199411 S. 937), zulelzl geändert durch die 12. ADR·Änderungsverordnung vom
20. Dezember 1994 (BGBI. 1994 1I S. 3855) .
der Ordnung für die internationale Eisenbah~beförderung gefährlicher Güter (RIO) in der 5. RIO·
Ändenmgsverordnung vom 8. März 1995 (BGBI. 1995 11 S. 210)
des International Maritime Dangerous Goods Code (IMOG Code) in der Fassung des Amendment
27-94 - insbesondere Section 26
der RECOMMENDATIONS ON THE TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS UNITED
NATIONS; in der Fassung der eight revised edition, New York und Genf 1993

10.1

Fachgruppe 111.1
Transportsicherheit von Verpackungen
und Schüttgutbehältern

Im Auftrag:

Dipl.-Ing. W. Kraus

für die Bauart eines metallenen Großpackmittels (IBC)
zur Beförderung flüssiger gefährlicher Güter

- Prüfbericht Bescheinigung Rheinisch Westfälischer
Technischer Überwachungs-Verein e.V.
(Bauprüfung, Dichtheitsprüfung am KTC
1000 1) vom 14.07.1986

1. Rechtsgrundlagen

Gefahrgutverordnung See - GGVSee, in der Fassung der
Bekanntmachung der Neufassung vom 24. August 1995
(BGBl. I, S. '1077)
- insbesondere §19 und IMDG-Code deutsch(Amdt 27-94) -,

Gefahrgutverordnung straße - GGVS, in der Fassung der
Bekanntmachung der Neufassung vom· 18.Juli 1995(BGBl. I,
S. 1025) .
- insbesondere § 6 und Anhang A. 6 ~.'

Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE, in der Fassung
der Bekanntmachung der Neufassung vom 15. Dezember 1995
(BGBl. I, S. 1852)
- insbesondere § 6 und Anhang VI -

2. Antragsteller

Blefa GmbH & Co. KG
Hüttenstraße 43

57223 Kreuztal

- Prüfbericht Bescheinigung Rheinisch Westfälischer
Technischer Überwachungs-verein e.V.
(Innendruckprüfung (hydraulisch) am
KTC ~OOO 1) vom 16.11.1984

- Prüfbericht Bescheinigung (Innendruckprüfung (hy
draulisch) am BTA 1000 1)
vom 17.04.1991

- Prüfbericht Bescheinigung Rheinisch Westfälischer
Technischer Überwachungs-Verein e.V.
(Bauprüfung, Dichtheitsprüfung am KTC
500 1) vom 30.01.1987

6. Zulassung

Es wird hiermit bescheinigt, ,'daß die nach o.g. spezifikation
gefertigte Bauart eines: metallenen Großpackmittels' (IBC)
aufgrund des positiven Ergebnisses der Bauartprüfung die
unter Nr. 1 genannten Zulassungsbedingungen erfüllt.
Die ZUlassung gilt auch für'serienmäßig gefertigte Großpack
mittel (IBC) , die der zugelassenen Bauart entsprechen und
die die 1n der Zulassung genannten AUflagen erfüllen.

7. Kennzeichnung

3. Hersteller

Blefa GmbH'& Co. KG
Hüttenstraße 43

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten
Großpackmittel (IBC) sind mit einem korrosionsbeständigen
Metallschild am Behälter oder Rahmen dauerhaft und gut
lesbar wie folgt zu kennzeichnen:

57223 Kreuztal
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BTA 500:

(U\nU
~ 31A lVI .. .. .ID/BLEFA/BAM· 0100/10200/1 100

12205 Berlin, den 13.05.1996
Unter den Eichen 87

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG

BTA 1000:

(U\n~ 31A lVI .. . .ID/BLEFA/BAM 0100/10200/2000

in den ·Freiraum sind Monat und Jahr (jeweils die
letzten z~~~.~tellen) der Herstellung einzutragen,.

für m~tallene Großpackmittel (IBC) , auf denen die
Kennzelchnung durch stempelung oder Prägen angebracht
wird, dürf~n anstelle des UN- Symbols die Buchstaben ON
verwendet werden.

Zusätzlich ist jedes Großpackmittel (IBC) mit einern Tank
sch~ld zu versehen, das die Angaben gemäß Rn 1612(2)/3612(2)
SOWle IMDG-Code deutsch, Abschn.26.2.9 enthält.

Fachgruppe 111.1
Betriebs- und Unfallsicherheit
von Gefahrgutverpackungen

Im AUftrag:

l.p), (qC1M\{
Dipl.-Ing. W. Kraus

Sachbearbeiter:
Dipl.-Ing. P. Fellmann

Laboratorium 111.13
Bewertung von Gefahr
gutgroßpackmitteln

Im AUftrag:

nl;!{(~//4h«-
Di~~~~P. Fellmann

8. AUflagen

8.1 In den nach der zugelassenen Bauart serienmäßig
gefertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten
Großpackmitteln (IBC) dürfen nur bestimmte flüssige
gefährliche Stoffe be~ördert werden, deren Verwendung
in den einzelnen Klassen der GGVE/GGVS sowie des IMDG
Codes deutsch für solche Verpackungen ausdrücklich
zugelassen ist.

8.2 Die Großpackmittel (IBC) dürfen vorn Verwender nur für
d~e Füllgüter verwendet werden, deren Verträglichkeit
m1t den Werkstoffen des Behälters, dessen Armaturen,
Verschlüsse. ':ln~ •Dichtllngen nf'chweisbar gewährleistet
ist. . .

8.3 Als Grenzdaten der Füllgüter darf eine Dichte von
1,83 kg/l nicht überschritten werden.

8.4 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar
sicherstellen, daß alle Auflagen über die Verwendung
der Großpackmittel (IBC) demjenigen, der die
Großpackmittel (IBe) für Gefahrgut erstmalig
e~nsetzt/befüllt, bekannt sind.

8.5 Jedes nach dieser Bauartzulassung serienmäßig
hergestellte Großpackmittel (IBC) ist erstmalig vor
Inbetriebnahme und dann wiederkehrend alle 2,5 Jahre
den nach den unter Nr. 1 genannten Rechtsvorschriften
vorgeschriebenen Prüfungen und Inspektionen zu
unterziehen. Die Fristen für die innere Besichtigung
betragen 5 Jahre.

8.6 Der max. Dampfdruck der Füllgüter darf 110 kPa(l,l bar)
bei 50' C oder 130 kPa (1,3 bar) bei 55" C nicht über
schreiten.

8.7 Die gefertigten Großpackmittel (IBC) der zugelassenen
Bauart unterliegen der Überwachung der Fertigung von
Großpackrni tteln (IBC) nach § 9 des Gesetzes über die
Beförderung gefährlicher Güter vorn 6. August 1975
(BGBL I, S. 2121) in Verbindung mit der "Technischen
Richt~inie für die Überwachung der Fertigung von Groß
p~ckrn~tteln (IBC) und für die Anerkennung von Quali
tatsslcherungs-Programmen für IBC (TR IBC 003)" (Ver
kehrsblatt Heft 16, 1992, S. 438).

9. sonstiges

2.Nachtrag zum

ZULASSUNGSSCHEIN

Nr. D/BAM/0111/13Hl

für die Bauart eines flexiblen Großpackmittels (FIBCI
zur Beförderung fester gefährlicher Güter

1. Rechtsqrundlagen

Gefahrgutverordnung See - GGVSee. in der Fassung der
Bekanntmachung der Neufassung vom 24. August 1995
(BGBl. I, S. 1077)
- insbesondere §19 und IMDG-Code deutsch(Amdt 27-94) -.

Gefahrgutverordnung Straße - GGVS, in der Fassung der
Bekanntmachun.g der Neufassung vorn 18.Juli 1995(BGBl. I,
S. 1025)
- insbesondere § 6 und Anhang A.6 -,

Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE, in der Fassung
der Bekanntmachung der Neufassung vom 15. Dezember 1995
(BGBl. I, S. 1852)
- insbesondere § 6 und Anhang VI -.

2. Antragsteller

Eurea Verpackungs GmbH & Co KG
Industriestraße 55-57

48432 Rheine

3. Hersteller

Eurea Verpackungs GmbH & Co KG
Industriestraße 55-57

48432 Rheine

9.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen
Übereinkommen für den straßenverkehr (ADR), Eisenbahn
verkehr (RID) und Seeverkehr (IMDG-Code) sowie den in
den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) fest
gelegten Prüfanforderungen für Großpackmittel (IBC) zur
Beförderung gefährlicher Güter.

4. Beschreibung der Bauart

Die Bauart besteht aus
Großpackrnitteltyps, die
Grundabmessungen nur durch
dem Volumen unterscheiden.

fünf Modifikationen desselben
sich bei sonst gleichen

die Höhe und damit entsprechend

Fassungsraum dm):

höchstzulässige
Ladung kg

Werkstoff des
Packmittelkörpers

950; 1050; 1150; 1250; 1350

Polypropylen-Gewebe 220 glm'
unbeschichtet

9.2 Die Zulassung wird unter dem Vorbehalt des j eder
zeitigen widerrufes erteilt.

9.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbeleh
rung bei.

9.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im
"Arnts- und Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für
Materialforschung und -prüfung, Berlin tl , (ISSN 0340
7551) veröffentlicht.

Typenbezeichnung

Grundmaße

Höhe

rnrn

rnrn

846;

Milan 2 1000/6

900 x 900

935; 1024; 1113; 1202

1000
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Zeichnungen des Antragstellers

- 3073.1 vom 22.05.1992 (Zusammenbau Milan 2 10001
- 3073.1 vom 22.05.1992 (Stückliste)
- 3008.1 vom 26.10.1994 (Milan 2 1000/6)
- 3008.1 vorn 26.10.1994 (Stückliste)



5. Bauartprüfung

Die Prüfung der Eignung der Bauart erfolgte anhand der unter
Nr. 4 genannten Spezifikation sowie der in folgenden
Berichten niedergelegten Ergebnisse der Prüfung.

- Prüfbericht Nr.: D 3073.4/91-11 der Firma Labordata
Materialprüfanstalt Braunschweig über
die Bauartprüfung am 846 dmJ-Behälter
vom 08.11.1991

8.7 Die gefertigten Großpackmittel (FIBC) der zugelassenen
Bauart unterliegen der überwachung der Fertigung von
Großpackmitteln (IBCI nach § 9 des Gesetzes über die
Beförderung gefährlicher Güter vom 6. August 1975
(BGBL I, S. 2121) in Verbindung mit der "Technischen
Richtlinie für die überwachung der Fertigung von Groß
packmitteln (IBC) und für die Anerkennung von Quali
tätssicherungs-Programrnen für IBC (TR IBC 003)" (Ver
kehrsblatt Heft 16, 1992, s. 4381.

6. zulassung

7. Kennzeichnung

- Prüfbericht Nr.: D 3073.11/94-9 der Firma Labordata
Materialprüfanstalt Braunschweig über
Heben von oben am 1291 dmJ-Behälter vom
27.09.1994

ES wird hiermit bescheinigt, daß die nach O.g. Spezifikation
gefertigte Bauart eines flexiblen Großpackmittels (FIBCI
aufgrund des positiven Ergebnisses der Bauartprüfung die
unter Nr. 1 genannten Zulassungsbedingungen erfüllt.
Die Zulassung gilt auch für serienmäßig gefertigte Großpack
mittel (FIBCI, die der zugelassenen Bauart entsprechen und
die die in der Zulassung genannten Auflagen erfüllen.

Laboratorium 111.13
Bewertung von Gefahr
gutgroßpackmitteln

12205 Berlin, den 03.04.1996
Unter den Eichen 87

BUNDESANSTALT FüR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG

Fachgruppe 111.1
Betriebs- und Unfallsicherheit
von Gefahrgutverpackungen

9.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im
"Amts- und Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für
Materialforschung und -prüfung, Berlin", (ISSN 0340
7551) veröffentlicht.

9. sonstiges

9.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbeleh
rung bei.

9.2 Die Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jeder
zeitigen Widerrufes erteilt.

9.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen
übereinkommen für den Straßenverkehr (ADR) , Eisenbahn
verkehr (RID) und Seeverkehr (IMDG-Code) sowie den in
den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) fest
gelegten Prüfanforderungen für Großpackmittel (IBC) zur
Beförderung gefährlicher Güter.

Firma Labordata
Braunschweig über
1202 dmJ-Behälter

D 3073.5/91-11 der
Materialprüfanstalt
die Bauartprüfung am
vom 08.11.1991

D 3073.10/94-9 der Firma Labordata
Materialprüfanstalt Braunschweig 'über
die Kippfall- und Aufrichtprüfung sowie
Heben von oben am 846 dmJ-Behäiter vom
27.09.194

- Prüfbericht Nr. :

- Prüfbericht Nr.:

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten
Großpackmittel (FIBCI sind dauerhaft und gut lesbar wie
folgt zu kennzeichnen:

13Hl {V/ .. ../D/eurea/BAM 0111/7300/1000

in den Freiraum sind Monat und Jahr (j eweils die
letzten zwei Stellen I der Herstellung einzutragen.

Im Auftrag:

/J. /Lr~
Dipl.-Ing. W, Kraus

Sachbearbeiterin:
I. Schulz

Im Auftrag:

I. Schulz

8. Auflagen

8.1 In den nach der zugelassenen Bauart serienmäßig
gefertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten
Großpackmitteln (FIBC) dürfen nur bestimmte feste
gefährliche Stoffe befördert werden, deren Verwendung
in den einzelnen Klassen der GGVE/GGVS sowie des 1MDG
Codes deutsch für solche Verpackungen ausdrücklich
zugelassen ist.
Als feste Stoffe im Sinne der Verpackungsvorschriften
gelten Stoffe oder Stoffgemische mit einem Schmelzpunkt
über 45° C.

3. Nachtrag zum

ZU LASSU NGSSCH EIN

Nr. D/BAM/Ol11/l3H1.

für die Bauart eines flexiblen Großpackmittels (FIBC)
zur Beförderung fester gefährlicher Güter

8.2 Die Großpackmittel (FIBC) dürfen vom Verwender nur für
die Füllgüter verwendet werden, deren Verträglichkeit
mit den Werkstoffen des Behälters und dessen
Verschlüsse nachweisbar gewährleistet ist.

1. Rechtsgrundlagen

Die höchstzulässige Ladung des Großpackmittels
(FIBC)von 1000 kg darf nicht überschritten werden.

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar
sicherstellen, daß alle Auflagen über die Verwendung
der Großpackmitte1 (FIBC) demjenigen, der die Großpack
mittel (FIBC) für Gefahrgut erstmalig einsetzt/befüllt,
bekannt sind.

Grenzdaten8.3

8.4

Die folgenen
einzuhalten:

-Fassungsraum dmJ :
-Schüttgew. kg/dmJ :
-Korngröße mm :
-Schüttwinkel in 0:

846;
1,2;

für

935;
1,07;

2
30

den

1024;
0,98;

bis 3
bis 35

Inhalt

1113 ;
0,89 ;

sind

1202
0,83

Gefahrgutverordnung See - GGVSee, in der Fassung der
Bekanntmachung der Neufassung vom 24. August 1995
(BGBI. I, S. 1077)
- insbesondere §19 und IMDG-Code deutsch(Amdt 27-941 -,

Gefahrgutverordnung Straße - GGVS, in der Fassung der
Bekanntmachung der Neufassung vom 18.Juli 1995(BGBI. I,
S. 1025)
- insbesondere § 6 und Anhang A.6 -,

Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE, in der Fassung
der Bekanntmachung der Neufassung vom 15. Dezember 1995
(BGBI. I, S. 1852)
- insbesondere § 6 und Anhang VI -

8.5 Vor jeder Befüllung und vor übergabe zum Transport muß
jedes Großpackmittel (FIBC) einer Besichtigung unter
zogen werden, um sicherzustellen, daß es frei vOn
Beschädigungen oder Verunreinigungen ist.

2. Antragsteller

Eurea Verpackungs GmbH & Co KG
Industriestraße 55-57

Jedes Großpackmittel (FIBCI, bei welchem Anzeichen
verminderter Widerstandsfähigkeit im Vergleich zur ge
prüften Bauart festgestellt werden, darf nicht mehr
verwendet werden.

48432 Rheine

3. Hersteller

8.6 Entfällt. Eurea Verpackungs GmbH & Co KG
Industriestraße 55-57

48432 Rheine
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4. Beschreibung der Bauart
8. Auflagen

Die Bauart besteht aus sechs Modifikationen desselben
Großpackmi tteltyps, mit Einfüll- und Auslaufstutzen bzw.
Einfüllschürze, die sich bei sonst gleichen Grundabmessungen
nur durch die Höhe und damit entsprechend dem Volumen
unterscheiden.

Typenbezeichnung Milan 2 1000/5

Grundmaße mm 900 x 900

Höhe mm 850 ; 950; 1050; 1150; 1250; 1350

Fassungsraum dm' : 757; 846; 935; 1024; 1113 ; 1202

höchstzulässige
Ladung kg : 1000

8.1 In den nach der zugelassenen Bauart serienmäßig
gefertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten
Großpackmitte1n (FIBCI dürfen nur bestimmte feste
~efährli~he Stoffe befördert werden, deren Verwendung
ln den elnzelnen Klassen der GGVE/GGVS sowie des IMDG
Codes deutsch für solche Verpackungen ausdrücklich
zugelassen ist.
Als feste Stoffe im Sinne der Verpackungsvorschriften
gelten Stoffe oder Stoffgemische mit einem Schmelzpunkt
über 45° C. .

8.2 Die Großpackmitte1 (FIBC) dürfen vom Verwender nur für
die Füllgüter verwendet werden, deren Verträglichkeit
mit den Werkstoffen des Behälters und dessen
Verschlüsse nachweisbar gewährleistet ist.

Werkstoff des Packmittelkörpers:

a) Polypropylenrundgewebe
Mantel 220 g/m2

, unbeschichtet

b) Polypropylenflachgewebe(einseitig beschichtet)
Boden 250 g/m2 + 30 g/m2

Deckel 170 g/m2 + 30 g/m2

bzw. alternativ mit Schürze 130 g/m2 + 30 g/m2

Einfüll-u. Auslaufstutzen 100 g/m2 +30 g/m2 ,alternativ
Einfüllstutzen 80 g/m2 + 30 g/m2

Auslaufstutzen 130 g/m2 + 30 g/m2

Zeichnungen des Antragstellers

8.3 Die folgenen Grenzdaten für den Inhalt sind
einzuhalten:

-Fassungsraum dm' : 757 846; 935; 1024; 1113 ; 1202
-Schüttgew. kg/dm' : 1,3 1,2; 1,07; 0,98; 0,89; 0,83
-Korngröße mm 2 bis 3
-Schüt twinke1 in °: 30 bis 35

Die höchstzulässige Ladung des Großpackmittels
(FIBClvon 1000 kg darf nicht überschritten werden.

8.5 Vor jeder Befüllung und vor übergabe zum Transport muß
jedes Großpackmittel (FIBCI einer Besichtigung unter
zogen werden, um sicherzustellen, daß es frei von
Beschädigungen oder Verunreinigungen ist.
Jedes Großpackmitte1 (FIBCI, bei welchem Anzeichen
verminderter Widerstandsfähigkeit im Vergleich zur ge
prüften Bauart festgestellt werden, darf nicht mehr
verwendet werden.

8.4 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar
sicherstellen, daß alle Auflagen über die Verwendung
der Großpackmittel (FIBCI demjenigen, der die Großpack
mittel (FIBC) für Gefahrgut erstmalig einsetztlbefül1t,
bekannt sind.

2 1000)(Zusammenbau Milan
(Milan 2 1000/6)
(Stückliste)
(Milan 2 1000/5)
(Stückliste)

vom 22.05.1992
vom 26.10.1994
vom 26.10.1994
vom 19.02.1996
vom 19.02.1996

5. BauartprUfunq

- 3073.1
- 3008.1
- 3008.1
- 3073.1c
- 3073.1c

Die Prüfung der Eignung der Bauart erfolgte anhand der unter
Nr. 4 genannten Spezifikation sowie der in folgenden
Berichten niedergelegten Ergebnisse der Prüfung.

- Prüfbericht Nr.·

- Prüfbericht Nr.

D 3073.4/91-11 der Firma Labordata
Materialprüfanstalt Braunschweig über
die Bauartprüfung am 846 l-Behälter
vom 08.11.1991

D 3073.5/91-11 der Firma Labordata
Materialprüfanstalt Braunschweig über
die Bauartprüfung am 1202 l-Behä1ter
vom 08.11.1991

8.6 Entfällt.

8.7 Die gefertigten Großpackmittel (FIBCI der zugelassenen
Bauart unterliegen der überwachung der Fertigung von
Großpackmitteln (IBC) nach § 9 des Gesetzes über die
Beförderung gefährlicher Güter vom 6. August 1975
(BGBL I, S. 2121) in Verbindung mit der "Technischen
Richtlinie für die überwachung der Fertigung von Groß
packmitteln (IBC) und für die Anerkennung von Quali
tätssicherungs-Programmen für IBC (TR IBC 003 I" (Ver
kehrsblatt Heft 16, 1992, s. 4381.

- Prüfbericht Nr. :

- Prüfbericht Nr.:

- Prüfbericht Nr. :

6. zulassung

D 3073.10/94-9 der Firma Labordata
Materialprüfanstalt Braunschweig über
die Kippfall- und Aufrichtprüfung
sowie Heben von oben am 846 dm'-Be
hä1ter vom 27.09.1994

D 3073.11/94-9 der Firma Labordata
Materialprüfanstalt Braunschweig über
Heben von oben am 1291 dm'-Behälter
vom 27.09.1994

D 3073.12/96-2 der Firma Labordata
Materialprüfanstalt Braunschweig über
die Kippfal1- und Aufrichtprüfung
sowie Heben von oben am 757 dm'-Be
hälter vom 22.02.1996

9. Sonstiges

9.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen
übereinkommen für den Straßenverkehr (ADRI, Eisenbahn
verkehr (RID) und Seeverkehr (IMDG-Code) sowie den in
den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UNI fest
gelegten Prüfanforderungen für Großpackmittel (IBC) zur
Beförderung gefährlicher Güter.

9.2 Die Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jeder
zeitigen Widerrufes erteilt.

9.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbeleh
rung bei.

9.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im
"Amts- und Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für
Materialforschung und -prüfung, Berlin", (ISSN 0340
7551) veröffentlicht.

ES wird hiermit bescheinigt, daß die nach O.g. Spezifikation
gefertigte Bauart eines flexiblen Großpackmittels (FIBC)
aufgrund des positiven Ergebnisses der Bauartprüfung die
unter Nr. 1 genannten Zulassungsbedingungen erfüllt.
Die Zulassung gilt auch für serienmäßig gefertigte Großpack
mittel (FIBCI, die der zugelassenen Bauart entsprechen und
die die in der Zulassung genannten Auflagen erfüllen.
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7. Kennzeichnung

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten
Großpackmittel (FIBCI sind dauerhaft und gut lesbar wie
folgt zu kennzeichnen:

Fachgruppe 111.1
Betriebs- und Unfallsicherheit
von Gefahrgutverpackungen

Laboratorium 111.13
Bewertung von Gefahr
gutgroßpackmitteln

13Hl/Y/.. ,./D/eurea/BAM 0111/7300/1000

in den Freiraum sind Monat und Jahr (jeweils die
letzten zwei Stellen) der Herstellung einzutragen.

Im Auftrag:

/u ,/,ztaS:;::--
Dipl.-Ing. W. Kraus

Sachbearbeiterin:
I. Schu1z

Im Auftrag:

1. Schu1z
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1. Nachtrag zum

ZULASSUNGSSCHEIN

Nr. D/BAM/0112/13H1

für die Bauart eines flexiblen Großpackmittels (FIBC)
zur Beförderung fester gefährlicher Güter

6. Zulassung

Es wird hiermit bescheinigt, daß die nach O.g. Spezifikation
gefertigte Bauart eines flexiblen Großpackmittels (FIBC)
aufgrund des positiven Ergebnisses der Bauartprüfung die
unter Nr. 1 genannten Zulassungsbedingungen erfüllt.
Die Zulassung gilt auch für serienmäßig gefertigte Großpack
mittel (FIBC), die der zugelassenen Bauart entsprechen und
die die in der Zulassung genannten Auflagen erfüllen. .

7. Kennzeichnung

1. Rechtsarundlagen

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten
Großpackmittel (FIBCl sind dauerhaft und gut lesbar wie
folgt zu kennzeichnen:

Gefahrgutverordnung See - GGVSee, in der Fassung der
Bekanntmachung der Neufassung vom 24. August 1995
(EGBl. I, S. 1077)
- insbesondere §19 und IMDG-Code deutsch(Amdt 27-94) -,

Gefahrgutverordnung Straße - GGVS, in der Fassung der
Bekanntmachung der Neufassung vom 18.Juli 1995(BGB1. I,
S. 1025)
- insbesondere § 6 und Anhang A.6 -,

Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE, in der Fassung
der Bekanntmachung der Neufassung vom 15. Dezember 1995
(BGBl. I, S. 1852)
- insbesondere § 6 und Anhang VI -

2. Antragsteller

13Hl /VI .. ../D/eureo/BAM 0112/7300/1000

in den Freiraum sind Monat und Jahr (jeweils die
letzten zwei Stellen) der Herstellung einzutragen.

Qt Auflagen

8.1 In den nach der zugelassenen Bauart serienmäßig
gefertigten und entsprechend Nr. gekennzeichne~en

Großpackmitteln (FIBCl dürfen nur bestimmte feste
gefährliche Stoffe befördert werden, deren Verwendung
in den einzelnen Klassen der GGVE/GGVS sowie des IMDG
Codes deutsch für solche Verpackungen ausdrücklich
zugelassen ist. .
Als feste Stoffe im Sinne der Verpackungsvorschriften
gelten Stoffe oder Stoffgemische mit einem Schmelzpunkt
über 45 0 C.

Eurea Verpackungs GmbH & Co KG
Industriestraße 55-57

48432 Rheine

8.2 Die Großpackmittel (FIBCl dürfen vom Verwender nur für
die FÜllgüter verwendet werden, deren Verträglichkeit
mit "den Werkstoffen des Behälters und dessen
Verschlüsse nachweisbar geWährleistet ist.

3. Hersteller

8.3 Die folgenen
einzuhalten:

Grenzdaten für den Inhalt sind

Die höchstzulässige Ladung des Großpackmittels
(FIBC)von 1000 kg darf nicht überschritten werden.

Eurea Verpackungs GmbH & Co KG
Industriestraße 55-57

48432 Rheine

4. Beschreibung der Bauart

-Fassungsraum dm 3

-Schüttgew. kg/dm'
-Korngröße mm
-Schüttwinkel in 0

1291; 1381; 1470; 1559; 1448; 1737
0,77; 0,72; 0,68; 0,64; 0,60; 0,57

2 bis 3
30 bis 35

Zeichnungen des Antragstellers

- 3073.1 vom 22.05.1992 (Zusammenbau Milan 2 1000)
- 3073.1 vom 22.05.1992 (Stückliste)
- 3708.1 vom 26.10.1994 (Milan 2 1000/6)
- 3708.1 vom 26.10.1995 (stückliste)

Höhe mm 1450; 1550; 1650; 1750; 1850; 1950

Fassungsraum dm' 1291; 1381; 1470; 1559; 1648; 1737

höchstzulässige
Ladung kg 1000

Werkstoff des
Packmitte1körpers Po1ypropylen-Gewebe 220 glm'

unbeschichtet

Die Bauart besteht aus
Großpackmitteltyps, die
Grundabmessungen nur durch
dem Volumen unterscheiden.

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar
sicherstellen, daß alle Auflagen über die Verwendung
der Großpackmittel (FIBC) demjenigen, der die Großpack
mittel (FIBC) für Gefahrgut erstmalig einsetzt/befüllt,
bekannt sind.

8.4

8.6 Entfällt.

8.7 Die gefertigten Großpackmittel (FIBC) der zugelassenen
Bauart unterliegen der überwachung der Fertigung von
Großpackmitteln (IBC) nach § 9 des Gesetzes über die
Beförderung gefährlicher Güter vom 6. August 1975
(BGBl. I, S. 2121) in Verbindung mit der "Technischen
Richtlinie für die überwachung der Fertigung von Groß
packmitteln (IBC) und für die Anerkennung von Quali
tätssicherungs-Programmen für IBC (TR IBC 003)" (Ver
kehrsblatt Heft 16, 1992, S. 438).

8.5 Vor jeder Befüllung und vor übergabe zum Transport muß
jedes Großpackmittel (FIBC) einer Besichtigung unter
zogen werden, um sicherzustellen, daß es frei von
Beschädigungen oder Verunreinigungen ist.
Jedes Großpackmittel (FIBC), bei welchem Anzeichen
verminderter Widerstandsfähigkeit im Vergleich zur ge
prüften Bauart festgestellt werden, darf nicht mehr
verwendet werden.

900 x 900

Milan 2 1000

sechs Modifikationen desselben
sich bei sonst gleichen

die Höhe und damit entsprechend

mm

Typenbezeichnung

Grundmaße

5. Bauartprüfunq 9. Sonstiges

Die Prüfung der Eignung der Bauart erfolgte anhand der unter
Nr. 4 genannten Spezifikation sowie der in folgenden
Berichten niedergelegten Ergebnisse der Prüfung.

- Prüfbericht Nr.: D 3073.1/91-11 der Firma Labordata Mate
rialprüfanstalt Braunschweig über die
Bauartprüfung am 1737 dm'-Behälter vom
08.11.1991

- Prüfbericht Nr.: D 3073.9/94-9 der Firma Labordata Mate
rialprüfanstalt Braunschweig über die
Kippfall- und Aufrichtprüfung sowie
Heben von oben am 1737 dm'-Behälter vom
27.09.1994

- Prüfbericht Nr.: D 3073.11/94-9 der Firma Labordata Mate
rialprüfanstalt Braunschweig über die
Hebeprüfung von oben am 1291 dm'-Behäl
ter vom 27.09.1994

9.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen
übereinkommen für den Straßenverkehr (ADR) , Eisenbahn
verkehr (RID) und Seeverkehr (IMDG-Code) sowie den in
den" Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) fest
.gelegten Prüfanforderungen für Großpackmi t tel (IBC) zur
Beförderung gefährlicher Güter.

9.2 Die Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jeder
zeitigen Widerrufes erteilt.

.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbeleh
rung bei.

9.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener zeit im
"Amts- und Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für
Materialforschung und -prüfung, Berlin", (ISSN 0340
7551) veröffentlicht.
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Zeichnungen des Antragstellers

Fachgruppe 111.1
Betriebs- und Unfallsicherheit
von Gefahrgutverpackungen

Laboratorium 111.13
Bewertung von Gefahr
gutgroßpackmitteln

- 3073.1 vom
- 3008.1 vom
- 3008.1 vom
- 3073.1c.vom
- 3073.1c vom

22.05.1992
26.10.1994
26.10.1994
19.02.1996
19.02.1996

(Zusammenbau Milan 2
(Milan 2 1000/6)
(Stückliste)
(Milan 2 1000/5)
(Stückliste)

1000)

Im Auftrag:

/J.haC
Dip1.-Ing. W. Kraus

Sachbearbeiterin:
I. Schu1z

Im Auftrag:

I. Schulz

5. Bauartprüfunq

Die Prüfung der Eignung der Bauart erfolgte anhand der unter
Nr. 4 genannten Spezifikation sowie der in folgenden
Berichten niedergelegten Ergebnisse der Prüfung.

- Prüfbericht Nr.: D 3073.1/91-11 der Firma Labordata
Materialprüfanstalt Brauschweig über
die Bauartprüfung am 1737 dm'-Behä1
ter vom 08.11.91

2. Nachtrag zum

ZU LASSUNGSSCH EIN

Nr. D/BAM/Ol12/13H1

für die Bauart eines flexiblen Großpackmittels (FIBC)
zur Beförderung fester gefährlicher Güter

1. Rechtsgrundlagen

Gefahrgutverordnung See - GGVSee, in der Fassung der
Bekanntmachung der Neufassung vom 24. August 1995
(BGBl. I, S. 1077)
- insbesondere §19 und IMDG-Code deutsch(Amdt 27-94) -,

Gefahrgutverordnung Straße - GGVS, in der Fassung der
Bekanntmachung der Neufassung vom l8.Juli 1995(BGBl. I,
S. 1025)
- insbesondere § 6 und Anhang A.6 -,

Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE, in der Fassung
der Bekanntmachung der Neufassung vom 15. Dezember 1995
(BGBl. I, S. 1852)
- insbesondere § 6 und Anhang VI -

2. Antragsteller

Eurea Verpackungs GmbH & Co KG
Industriestraße 55-57

48432 Rheine

3. Hersteller

Eurea Verpackungs GmbH & Co KG
Industriestraße 55-57

48432 Rheine

4. Beschreibung der Bauart

- Prüfbericht Nr.: D 3073.9/94-9 der Firma Labordata
Materialprüfanstalt Braunschweig über
die Kippfa11- und Aufrichtprüfung
sowie Heben von oben am 1737 dm'-Be
hä1ter vom 27.09.1994

- Prüfbericht Nr.: D 3073.11/94-9 der Firma Labordata
Materialprüfanstalt Braunschweig über
die Heben von oben am 1291 dm'-Behäl
ter vom 27.09.1994

- Prüfbericht Nr.: D 3073.13/96-2 der Firma Labordata
Materialprüfanstalt Braunschweig über
die Kippfa1l- und Aufrichtprüfung am
1737 dm'-Behä1ter vom 22.02.1996

6 Zulassung

Es wird hiermit bescheinigt, daß die nach o.g. Spezifikation
gefertigte Bauart eines flexiblen Großpackmittels (FIBC)
aufgrund des positiven Ergebnisses der Bauartprüfung die
unter Nr. 1 genannten Zulassungsbedingungen erfüllt.
Die Zulassung gilt auch für serienmäßig gefertigte Großpack
mittel (FIBC), die der zugelassenen Bauart entsprechen und
die die in der Zulassung genannten Auflagen erfüllen.

7. Kennzeichnung

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten
Großpackmittel (FIBC) sind dauerhaft und gut lesbar wie
folgt zu kennzeichnen:

13H1 IV/ ..../D/eurea/BAM 0112/7300/1 000

in den Freiraum sind Monat und Jahr (jeweils die
letzten zwei Stellen) der Herstellung einzutragen.

8. Auflagen

Die Bauart besteht aus sechs Modifikationen desselben
Großpackmitteltyps, mit Einfüll- und Auslaufstutzen bzw.
Einfüllschürze, die sich bei sonst gleichen Grundabmessungen
nur durch die Höhe und damit entsprechend dem Volumen
unterscheiden.

Typenbezeichnung

Grundmaße

Höhe

mm

mm

Milan 2 1000/5

900 x 900

1450; 1550; 1650; 1750; 1850; 1950

8.1 In den nach der zugelassenen Bauart serienmäßig
gefertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten
Großpackmitteln (FIBC) dürfen nur bestimmte feste
gefährliche Stoffe befördert werden, deren Verwendung
in den einzelnen Klassen der GGVE/GGVS sowie des IMDG
Codes deutsch für solche Verpackungen ausdrücklich
zugelassen ist.
Als feste Stoffe im Sinne der Verpackungsvorschriften
gelten Stoffe oder Stoffgemische mit einem Schmelzpunkt
über 45° C.

dm': 1291; 1381; 1470; 1559; 1648; 1737Fassungsraum

höchstzulässige
Ladung kg 1000

8.2 Die Großpackmittel (FIBC) dürfen vorn Verwender nur für
die Füllgüter verwendet werden, deren Verträglichkeit
mit den Werkstoffen des Behälters und dessen
Verschlüsse nachweisbar geWährleistet ist.

Werkstoff des Packmitte1körpers:

Die höchstzulässige Ladung des Großpackmittels
(FIBC)von 1000 kg darf nicht überschritten werden.

1291; 1381; 1470; 1559; 1448; 1737
0,77; 0,72; 0,68; 0,64; 0,60; 0,57

2 bis 3
30 bis 35

-Fassungsraum dm J

-Schüttgew. kg/dm'
-Korngröße mm
-Schüttwinkel in 0

a)

b)

66

Po1ypropylenrundgewebe
Mantel 220 glm', unbeschichtet

Polypropylenflachgewebe(einseitig beschichtet)
Boden 250 glm' + 30 glm'
Deckel 170 glm' + 30 glm'
bzw. alternativ mit Schürze 130 glm' + 30 glm'
Einfüll-u. Auslaufstutzen 100 glm' +30 glm',alternativ
Einfüllstutzen 80 glm' + 30 glm'
Auslaufstutzen 130 glm' + 30 glm'

8.3 Die folgenen
einzuhalten:

Grenzdaten für den Inhalt sind



8.4 Der in Nr. 2 geminnte Antragsteller muß nachweisbar
sicherstellen, daß alle Auflagen über die Verwendung
der Großpackmittel (FIBC) demjenigen, der die Großpack
mittel (FIBC) für Gefahrgut erstmalig einsetzt/befüllt,
bekannt sind.

2. Antragsteller

eurea Verpackungs GmbH & Co KG
Industriestraße 55·57

48432 Rheine

8.5 Vor jeder Befüllung und vor übergabe zum Transport muß
jedes Großpackmittel (FIBC) einer Besichtigung unter
zogen werden, um sicherzustellen, daß es frei von
Beschädigungen oder Verunreinigungen ist.
Jedes Großpackmittel (FIBC), bei welchem Anzeichen
verminderter Widerstandsfähigkeit im Vergleich zur ge
prüften Bauart festgestellt werden, darf nicht mehr
verwendet werden.

3. Hersteller

eurea Verpackungs GmbH & Co KG
Industriestraße 55-57

48432 Rheine

8.6 Entfällt.

4. Beschreibung der Bauart

Flexibles Großpackmittel (IBC) au.s Kunststoffgewebe, beschichtet. .
Die Bauart besteht aus drei Modifikationen desselben Großpackmitteltyps, die sich bei sonst gleIchen
Grundabmessungen nur-durch die Höh~ und damit entsprechend dem Volumen unterscheiden.

Typenbezeichnung Ecotainer Milan LF 4 S 1000

Grundmaße (mm) 910 x 910

EinfOlistutzen 0 (mm) max.450

Auslaufstutzen 0 (mm) von 0 - 420

Höhe (mm) 680 780 880

Fassungsraum (dm') 500 580 670

höchstzulässige
Ladung kg 1000

Werkstoff Packmittelkörpers:

Technische Zeichnung

(Ecotainer Milan LF 4 S 1000, H= 680/880 mm, einschl\
Slückliste)

(Ecotainer Milan LF 4 S 1000, H= 780 mm)

vom 20.12.1993

vom 24.10.1996

Polypropylengewebe 200 g/m2 + 30 g/m2 Beschichtung für Boden und Deckel
Polypropylengewebe 200 g/m2 unbeschichtet für Seitenteile und ..
Polypropylengewebe 80 g/m2 + 30 g/m2 Beschichtung für Innenleben der SeitenteIle
Polypropylengewebe 80 g/m2 + 30 g/m2 Beschichtung, für Einfüll- und Auslaufstutzen

3171.2c

c)

a)
b)

9.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen
übereinkommen für den Straßenverkehr (ADR) , Eisenbahn
verkehr (RID) und Seeverkehr (IMDG-Code) sowie den in
den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) fest
gelegten Prüfanforderungen für Großpackmittel (IBC) zur
Beförderung gefährlicher Güter.

9.2 Die Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jeder
zeitigen Widerrufes erteilt.

9. Sonstiges

8.7 Die gefertigten Großpackmittel (FIBC) der zugelassenen
Bauart unterliegen der überwachung der Fertigung von
Großpackmitteln (IBC) nach § 9 des Gesetzes über die
Beförderung gefährlicher Güter vom 6. August 1975
(BGBL I, S. 2121) in Verbindung mit der "Technischen
Richtlinie für die überwachung der Fertigung von Groß
packmitteln (IBC) und für die Anerkennung von Quali
tätssicherungs-Programmen für IBC (TR IBC 003)" (Ver
kehrsblatt Heft 16, 1992, S. 438).

9.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbeleh
rung bei.

9.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im
"Amts- und Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für
Materialforschung und -prüfung, Berlin", (ISSN 0340
7551) veröffentlicht.

5. Prüfnachweise für die Bauart
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_ Prüfbericht Nr.: 03171.2192-4 der Materialprüfanstalt Labordata Braunschweig; Bauartprüfung am
Ecolainer Milan LF 4 S 1000 (H= 680 mm) der Fa. eurea vom 15.04.1992

_ Prüfbericht Nr.: 0 3171.2b/93-11 der MaterialprOfanstalt Labordata Braunschweig; KippfaU- und
Aufrichtprüfung am Ecotainer Milan LF 4 S 1000 (H= 880 mm) der Fa. e~rea vom
25.11.1993

Fachgruppe 111.1 .
Betriebs- und Unfallsicherheit
von Gefahrgutverpackungen

Laboratorium 111.13
Bewertung von Gefahr- 6. Bauartzulassung
gutgroßpackmitteln

t Neufassung zum

ZULASSUNGSSCHEIN

Im Auftrag:

~0!<Ja;;:
Dipl.-Ing. W. Kraus

Sachbearbeiterin:
1. Schulz

Im Auftrag:

) {;tLt-e-
I. Schulz

Die unter 4. und 5. beschriebene Bauart erfüllt die Vorschriften nach 1. Oie Bauart wird mit den in 9.
genannten Nebenbestimmungen für die Beförderung gefährlicher Güter zugelassen.
Diese 1. Neutassung ersetzt den Zulassungsschein Nr. D/BAM/0131/13H2 vom 22.04.1994.

Die Eignung der Bauart für die Beförderung gefährlicher Güter gilt bei Einhaltung der folgenden
Grenzwerte bzw. Einschränkungen als erbracht:

- Verwendung für feste gefä~rliche Güter der Verpackungsgruppen I1 oder 111

Höhe mm 680 780 880

Fassungsraum dm' 500 580 670

Schüttgewicht kg/dm' 2,0 1,72 1,49

Korngröße mm 3 bis 4

Schüttwinkel in 2: 30

Die höchstzulässige Ladung des Großpackmittels (FIBC)von 1000 kg darf nicht überschritten
werden. .

Nr. D/BAM/0131/13H2 7. Fertigung von Großpackmitteln

für die Bauart eines Großpackmittels (IBC)
zur Beförderung gefährlicher GOter

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Großpackmittel (IBG) serienmäßig gefertigt werden. Der
Hersteller muß gewährleisten, daß die serienmäßig gefertigten Großpackmittel (IBG) die festgelegte
Spezifikation der Bauart erfüllen.

1. Rechtsgrundlagen 8. Kennzeichnung

1.1 Gefahrgutverordnung See - GGVSee vom 24. Juli 1991 (BGB!. I, S. 1714), zulelzt geändert durch die
2. See-Gefahrgutänderungsverordnung vom 24. August 1995 (BGBL I, S. 1074) - insbesondere
Abschnitt 26 des IMDG-Code deutsch in der Fassung des Amendments 27-94 vom 18. Juli 1995
(Bundesanzeiger Nr. 158a vom 23. August 1995)

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Großpackmittel (IBG) sind wie folgt zu
kennzeichnen:

13H2 NI.. ..ID/eurealBAM 013117300/1000
1.2 Gefahrgutverordnung Straße - GGVS, in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. Juli 1995 (BGBI.

I, S. 1025)

1.3 Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE, in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Dezember
1995 (BGB!. I,S. 1852)

in den Freiraum sind Monat und Jahr (jeweils die letzten zwei Stellen) der Herstellung
einzutragen.
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9. Nebenbestimmungen 2. Antragsteller

9.1 Befristungen
entläl~

Hermann Waldner GmbH & Co.
Postfach 1562

9.2 Bedingungen
entlällt 88231 Wangen im Allgäu

9.3 Widerruf
Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufs erteilt. 3. Hersteller

9.4 Auflagen
Der in 2. genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstellen, daß alle Bestimmungen und
Hinweise dieses Zulassungsscheins über eine ordnungsgemäße Verwendung der Großpackmittel
(IBC) demjenigen, der diese Großpackmittel für gefährliche Güter verwendet bzw. mit gefährlichen
Gutem befüllt, zur Kenntnis gebracht werden.

Hermann Waldner GmbH & Co.
Postlach 1562

88231 Wangen im Allgäu

4. Beschreibung der Bauart

Metallenes Großpackmtttel (IBC) mtt und ohne Unlenenlleerung.

Werkstoff des Packmittelkörpers : 1.4301, 1.4571 (DIN 17441)

Technische Zeichnungen:

- X 032652-2.4IKT-CGFGT
• X 033222.2.0/KT-GEXXX
- X 033220.2.21KT-TANK
- X 033221-2.1IKT-ALXXX
- X 036796-4.0IKT-XXXXX
- X 032813 3.1/KT SHILD

(Container)
(Gestell)
(Tank)
(Auslauf ISO 228-g2)
(Handhebei-Arretierung)
(Tankschild)

1475

1700

1000

1028 x 1228

: 1000 I IBC mit eingebauter Heizschlange

vom 10.11.1992
vom 27.08.1992
vom 10.11.1992
vom 14.10.1992
vom 16.12.1992
vom 25.08.1992

kg

mm

mm

Höhe

Fassungsraum

höchstzulässige
Bruttomasse

Typenbezeichnung

Grundmaße
10.2 Die Bauart erfUllt die PrUfanforderungen für Großpackmittel (IBC) zur Beförderung gefährlicher Guter

des Europäischen Übereinkommens über die internationale Beförderung gefährlicher Guter auf der
Straße (ADR) in der Fassung der Bekanntmachung der Neufassung der Anlagen A und B vom
6. Juli 1994 (BGBI. 1994 I1 S. 937), zuletzt geändert.durch die 12. ADR-Änderungsverordnung vom
20. Dezember 1994 (BGBI. 1994 11 S. 3855)
der Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher GUter (RIO) in der 5. RIO
Änderungsverordnung vom 8. März 1995 (BGBI. 1995 11 S. 210)
des International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code) in der Fassung des Amendment
27-94 - insbesondere Section 26
der RECOMMENDATIONS ON THE TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS UNITED
NATIONS; in der Fassung der eight revised edition, New York und Genf 1993.

10.3 Die gefertigten Großpackmittel (IBC) ....der zugelassenen Bauart unterliegen der Überwachung der
Fertigung von Großpackmitteln (IBC) nach § 9 des Gesetzes über die Beförderung gefährlicher Guter
vom 6. August 1975 (BGBI. I, S. 2121)" in Verbindung mit der ~TechnischenRichtlinie für die Überwa
chung der Fertigung von Großpackmitteln (IBC) und für die Anerkennung von Qualitätssicherungs
Programmen für IBC (TR IBC 003)" (Verkehrsblatt Heft 16, 1992, S. 438).

10.4 Diese Zulassung wird zu gegebener Zeit im UAmts- und Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für
Materialforschung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht.

10.1 Die Zulässigkeit der Verwendung von Großpackmitteln(IBC) der zugelassenen Bauart richtet sich nach
den Bestimmungen der jeweils zutreffenden Rechtsvorschriften für die einzelnen Verkehrsträger. Alle
sonstigen Vorschriften (z.8. Füllgrad, Verträglichkeit mit den Packmittelkörperwerkstoffen) für die
Beförderung gefährlicher Guter in der zugelassen Großpackmittelbauart bleiben unberührt.

11. Rechtsbehelfsbelehrung 5. Prüfnachweise für die Bauart

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben
werden. Der Widerspruch ist bei dem Präsidenten der Bundesanstalt für Materialforschung und
-prüfung (BAM), 12205 Berlin, Unter den Eichen 87, schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen.

- Prüfbericht Nr. 55 440 der OB Versuchsanstalt Minden. Stapeldruck- und Hebeprüfung
von oben an zwei 1000 l-Flüssigkeitscontainern aus Edelstahl und
Aluminium vom 23.01.1976.

- Prüfbericht Nr. 63985 der OB Versuchsanstalt Minden, Dichtheits· und Fallprüfung am
1000 I Edelstahlcontainer, vom 20.02.1976.

Berlln, den 04.11.1996

Fachgruppe 111.1
Transportsicherheit von Verpackungen
und Schüttgutbehältern

Im Auftrag:

Dipl.-Ing. W. Kraus

Referat 111.13
Gefahrgutgroßpackmittel

Im Auftrag:

Dip!.- Ing. D. Stammler

• Prüfbericht Nr.

- Prüfbericht

- Prüfbescheinig.

- Prüfbescheinig.

93 985 der OB Versuchsanstalt Minden, Hydraulische Innendruck- und
Hebepn1fung von unten, vom 28.11.1979.

über die Stapeldruckprüfung der Waldner GmbH & Co (G. Wun/sch) unter
Aufsicht des Bundesbahn-Abnahmeamtes München, vom 22.11.1979.

des Technischen Überwachungs Vereins Südwestdeutschland e.V. über
die Prüfung eines kubischen Tankcontainers, Druckpnifung 0,65 bar,
vom 11.12.1990.

des Technischen Überwachungs Vereins Südwestdeutschland e.V. über
die Bau- und Dichtheitsprüfung am 1000 I-Gefahrgut-IBC mit
Heizschlange, vom 17.12.1992.

6. Bauartzulassung

Die unter 4. und 5. beschriebene Bauart erfüllt die Vorschriften nach 1. Die Bauart wird mit den in 9.
genannten Nebenbestimmungen für die Beförderung gefährlicher Güter zugelassen.

1. Neufassung zum
Diese .Neufassung ersetzt den Zulassungsschein Nr. DIBAMl0158/31A vom 14.01.1993.

ZULASSUNGSSCHEIN
Nr. D/BAM/0158/31A

Die Eignung der -Bauart für die Beförderung gefährlicher Güter gilt bei Einhaltung der folgenden
Grenzwerte bzw. Eins~~rä~kun.gen als erbracht:

_Verwendung für flüssige gefährliche GUter der Verpackungsgruppen, 11 oder 111
- max. Dichte der FÜllgüter 1,25 kgll

für die Bauart eines Großpackmittels (IBC)
zur Beförderung gefährlicher GUter

7, Fertigung von Großpackmitteln

1. Rechtsgrundlagen

1.1 Gefahrgutverordnung See - GGVSee vom 24. Juli 1991 (BGBI.I, S. 1714), zuletzt geändert durch die 8.
2. See'-Gefahrgutänderungsverordnung vom 24. August 1995 (BGBL I, S. 1074) - insbesondere
Abschnitt 10 in Verbindung mit Anhang I des IMDG-Code deutsch in der Fassung des Amendments
27-94 vom 18. Juli 1995 (Bundesanzeiger Nr. 158a vom 23. August 1995)

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Großpackmittel (IBC) serienmäßig gefertigt werden. Der
Hersteller muß gewährleisten, daß die serienmäßig gefertigten Großpackmittel (IBC) die festgelegte
Spezifikation der Bauart erfüllen.

Kennzeichnung

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Großpackmittel (IBC) sind wie folgt zu
kennzeichnen:

1.2 Gefahrgutverordnung Straße - GGVS, in d~r Fassung der Bekanntmachung vom 18. Juli 1995 (BGBI.
I, S. 1025)

31A IVI.. ..lOIWIBAM 0158/3066/1475

1.3 Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE, in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Dezember
1995 (BGBI. I,S. 1852)

in den Freiraum sind Monat und Jahr Geweils die letzten zwei Stellen) der Herstellung
einzutragen,

tur metallene Großpackmittel (tBC), auf denen die Kennzeichnung durch Stempelung oder
Prägen angebracht wird, dürfen anstelle des Symbols die Buchstaben UN verwendet
werden.
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Zusätzlich ist jedes Großpackmittel (IBC) mit einem Tankschild zu versehen, das die Angaben gemäß
Rn 1612(2)/3612(2) sowie IMDG·Code deutsch. Abschn.26.2.9 enthält.

9. Nebenbestimmungen

9.1 Befristungen
entfällt

9.2 Bedingungen
en~ällt

9.3 Widerruf
Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufs erteilt.

9.4 Auflagen
Der in 2. genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstellen, daß alle Bestimmungen und
Hinweise dieses Zulassungsscheins über eine ordnungsgemäße Verwendung der Großpackmittel
(IBC) demjenigen, der diese Großpackmittel für gefährliche Guter verwendet bzw. mit gefährlichen
Gütem befüllt, zur Kenntnis gebracht werden.

Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE, in der Fassung
der Bekanntmachung der Neufassung vom 15. Dezember 1995
(BGB1. I, S. 1852)
- insbesondere § 6 und Anhang VI -.

2. Antragsteller

Eurea Verpackungs GmbH & Co KG
Industriestraße 55-57

48432 Rheine

3. Hersteller

Eurea Verpackungs GmbH & Co KG
Industriestraße 55-57

48432 Rheine

4 Beschreibung der Bauart .

Die Bauart besteht aus
Großpackmitteltyps, die
Grundabmessungen nur durch
dem Volumen unterscheiden.

10.1 Die Zulässigkeit der Verwendung von Großpackmitteln(IBC) der zugelassenen Bauart richtet sich nach
den Bestimmungen der jeweils zutreffenden Rechtsvorschriften für die einzelnen Verkehrsträger. Alle
sonstigen Vorschriften (z.B. Füllgrad, Verträglichkeit mit den Packmittelkörperwerkstoffen) für die
Beförderung gefährlicher Güter in der zugelassen Großpackmittelbauart bleiben unberührt.

10.2 Die Bauart erfüllt die Prüfanforderungen für Großpackmittel (IBC) zur Beförderung gefährlicher Güte~
des Europäischen Übereinkommens über die internationale Beförderung gefährlicher Guter auf der
Straße (ADR) in der Fassung der Bekanntmachung der Neufassung der Anlagen A und B vom
6. Juli 1994 (BGBI. 1994 II S. 937). zuletzt geändert durch die 12. ADR·Änderungsverordnung vom
20. Dezember 1994 (BGBI. 1994 II S. 3855)
der Ordnung für die intemationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter (RIO) in der 5. RID
Änderungsverordnung vom 8. März 1995 (BGBI. 1995 11 S. 210)
des International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code) in der Fassung des Amendment
27-94 - insbesondere Section 26
der RECOMMENDATIONS ON THE TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS UNITED
NATIONS; in der Fassung der eight revised edition, New York und Genf 1993

Typenbezeichnung

Grundmaße

Höhe

Fassungsraum

rrun

rrun

dm' :

fünf MOdifikationen desselben
sich· bEü sonst gleichen

die Höhe und damit entsprechend

Milan 2 1000/6

900 x 900

950; 1050; 1150; 1250; 13 50

846; 935; 1024; 1113; 1202

Zeichnungen des Antragstellers

10.3 Oie gefertigten Großpackmittel (IBC) der zugelassenen Bauart unterliegen der Überwachung der
Fertigung von Großpackmitteln (IBC) nach § 9.des Gesetzes über die Beförderung gefährlicher Güter
vom 6. August 1975 (BGBI. I. S. 2121) in Verbindung mit der "Technischen Richtlinie für die Überwa·
chung der Fertigung von Großpackmitteln (IBC) und für die Anerkennung von Qualitätssicherungs·
Programmen für IBC (TR IBC 003)" (Verkehrsblatt Heft 16. 1992. S. 438).

10.4 Diese Zulassung wird zu gegebener Zeit im -Amts- und Mitteilung~blatt der Bundesanstalt für
Materialforschung und -prüfung, Berlin- (ISSN 0340-7551) veröffentlicht.

höchstzulässige
Ladung kg

Werkstoff des
Packmittelkörpers

1000

Polypropylen-Gewebe 230 g/m'
beschichtet

11. Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben
werden. Der Widerspruch ist bei dem Präsidenten der Bundesanstalt für Materialforschung und
'prüfung (BAM), 12205 Berlin, Unter den Eichen 87, schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen.

3073.1 vom 22.05.1992 (Zusammenbau Milan 2 1000/5)
3708.1 vom 26.10.1994 (Milan 2 1000/6)

5. Bauartprüfunq

Die Prüfung der Eignung der Bauart erfolgte anhand der unter
Nr. 4 genannten Spezifikation sowie der in folgenden
Berichten niedergelegten Ergebnisse der Prüfung.

Fachgruppe 111.1
Transportsicherheit von Verpackungen
und SchüUgutbehältern

- Prüfbericht Nr.: 0 3073.4/91-11 der Firma Labordata
Materialprüfanstalt Braunschweig über
die Bauartprüfung am 846 dm'-Behälter
vom 08.11.1991

- Prüfbericht Nr.: 0 3073.5/91-11 der Firma Labordata
Materialprüfanstalt Braunschweig über
die Bauartprüfung am 1202 dm'-Behälter
vom 08.11.1991

Im Auftrag:

Dipl.·lng. w. kra';s

Berlin. den 18.06.1996

Referat 111.13
Gefahrgutgroßpackmittel

Im Auftrag:

J.S~

I. Schulz

- Prürbericht Nr.: 0 3073.7/93-2 der Firma Labordata
rialprüfanstalt Braunschweig über
Werkstoff- und Hebeprüfung am 1291
Behälter vom 22.02.1993

Mate
die

dm'-

1. Nachtrag zum

ZU LASS UNGSSCH EIN

Nr. D/BAM/0184/13H2

für die Bauart eines flexiblen Großpackmittels (FIBC)
zur Beförderung fester gefährlicher Güter

1 .. Rechtsgrundlagen

Gefahrgutverordnung See - GGVSee. in der Fassung der
Bekanntmachung der Neufassung vom 24. August 1995
(BGBl. I, S. 1077)
- insbesondere §19 und IMDG-Code deutsch(Amdt 27-94) -,

Gefahrgutverordnung Straße - GGVS, in der Fassung der
Bekanntmachung der Neufassung vom 18.Juli 1995(BGBl. I;
S. 1025)
- insbesondere § 6 und Anhang A.6 -

- Prüfbericht Nr.: D 3073.10/94-9 der Firma Labordata
Materialprüfanstalt Braunschweig über
die Kippfall- und Aufrichtprüfung sowie
Heben von oben am 846 dm'-Behä1ter vom
27.09.1994

6. zulassung

Es wird hiermit bescheinigt, daß die nach o.g. Spezifikation
gefertigte. Bauart eines flexiblen Großpackmittels (FIBC')
aufgrund des· positiven Ergebnisses der Bauartprüfung die

. unter Nr. 1 genannten Zulassungsbedingungen erfüllt.
oie Zulassung gilt auch für serienmäßig gefertigte Großpack
mittel (FIBC), die der zugelassenen Bauart entsprechen und
die die in der Zulassung genannten Auflagen erfüllen.

7. Kennzeichnung

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten
Großpackmittel (FIBCI sind dauerhaft und gut lesbar wie
folgt zu kennzeichnen:

(U\n~ 13H2 /V/..../D/eurea/BAM 0184/7300/1000
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in den Freiraum sind Monat und Jahr (j eweils die
letzten zwei Stellen) der Herstellung einzutragen.

2,. Nachtrag zum

ZULASSUNGSSCHEIN
8. Auflagen

8.1 In den nach der zugelassenen Bauart serienrnäßig
gefertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten
Großpackmitteln (FIBC) dürfen nur bestimmte feste
gefährliche Stoffe befördert werden, deren Verwendung
in den einzelnen Klassen der GGVE/GGVS sowie des IMDG
Codes deutsch für solche Verpackungen ausdrücklich
zugelassen ist.
Als feste Stoffe im Sinne der Verpackungsvorschriften
gelten Stoffe oder Stoffgemische mit einem Schmelzpunkt
über 45° C.

Nr. D/BAM/0184/13H2

für die Bauart eines flexiblen Großpackmittels (FIBC)
zur Beförderung fester gefährlicher Güter

1. Rechtsgrundlaqen

8.2 Die Großpackmittel (FIBC) dürfen vom Verwender nur für
die Füllgüter verwendet werden, deren Verträglichkeit
mit den Werkstoffen des Behälters und dessen
Verschlüsse nachweisbar gewährleistet ist.

Gefahrgutverordnung See - GGVSee, in der Fassung der
Bekanntmachung der Neufassung vom 24. August 1995
(BGB1. I, S. 1077)
- insbesondere §19 und IMDG-Code deutsch(Amdt 27-94) -,

Die höchstzulässige Ladung des Großpackmittels
(FIBC)von 1000 kg darf nicht überschritten werden.

Grenzdaten8.3 Die folgenen
einzuhalten:

-Fassungsraum dm' :
-Schüttgew. kg/dm':
-Korngröße mm
-Schüttwinkel in 0:

846;
1,2;

für

935;
1,07;

2
30

den

1024;
0,98;

bis 3
bis 35

Inhalt

1113 ;
0,89;

sind

1202
0,83

Gefahrgutverordnung Straße - GGVS, in der Fassung der
Bekanntmachung der Neufassung vom 18.Juli 1995(BGB1. I,
S. 1025)
- insbesondere § 6 und Anhang A.6 -,

Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE, in der Fassung
der Bekanntmachung der Neufassung vom 15. Dezember 1995
(BGB1. I, S. 1852)
- insbesondere § 6 und Anhang VI -

8.4 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar
sicherstellen, daß alle Auflagen über die Verwendung
der Großpackmittel (FIBC) demjenigen, der die Großpack
mittel (FIBC) für Gefahrgut erstmalig einsetzt/befüllt,
bekannt sind.

2. Antragsteller

Eurea Verpackungs GmbH & Co KG
Industriestraße 55-57

8. Entfällt.

8.5

8.

Vor jeder Befü11ung und vor übergabe zum Transport muß
jedes Großpackmittel (FIBC) einer Besichtigung unter
zogen werden, um sicherzustellen, daß es frei von
Beschädigungen oder Verunreinigungen ist. .
Jedes Großpackmittel (FIBCI. bei welchem Anzeichen

verminderter Widerstandsfähigkeit im Vergleich zur ge
prüften Bauart festgestellt werden, darf nicht mehr
verwendet werden.

Die gefertigten Großpackmittel (FIBC) der zugelassenen
Bauart unterliegen der überwachung der Fertigung von
Großpackmitteln (IBC) nach § 9 des Gesetzes über die
Beförderung gefährlicher Güter vom 6. August 1975
(BGBL I, S. 2121) in Verbindung mit der "Technischen
Richtlinie für die überwachung der Fertigung von Groß
packmitte1n (IBC) und für die Anerkennung von Quali
tätssicherungs-Programmen für IBC (TR IBC 003)" (Ver
kehrsblatt Heft 16, 1992, S. 438).

48432 Rheine

3. Hersteller

Eurea Verpackungs GmbH & Co KG
Industriestraße 55-57

48432 Rheine

4. Beschreibung der Bauart

Die Bauart besteht aus sechs Modifikationen desselben
Großpackmitte1typs mit Einfüll- und Auslaufstutzen bzw.
Einfüllschürze, die sich bei sonst gleichen Grundabmessungen
nur durch die Höhe und damit entsprechend dem Volumen
unterscheiden.

höchszulässige
Ladung kg

Werkstoff des Pac~ittelkörpers:

9. Sonstiges

9.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen
übereinkommen für den Straßenverkehr (ADR) , Eisenbahn
verkehr (RID) und Seeverkehr (IMDG-Code) sowie den in
den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) fest
gelegten Prüfanforderungen für Großpackmittel (IBC) zur
Beförderung gefährlicher Güter.

9.2 Die Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jeder
zeitigen Widerrufes erteilt.

Typenbezeichnung

Grundmaße mm

Höhe mm

Fassungsraum dm 3

Milan 2 1000/5

900 x 900

850; 950; 1050; 1150; 1250; 1350

757 846; 935; 1024; 1113; 1202

1000

9.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbeleh
rung bei.

12205 Ber1in, den 03.04.1996
Unter den Eichen 87

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -pRüFUNG

9.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im
"Amts- und Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für
Materialforschung und -prüfung, Berlin" , (ISSN 0340
7551) veröffentlicht.

Zeichnungen des Antragstellers

- 3073.1 vom 22 .'05. 1992 (Zusammenbau Milan 2 1000/5)
- 3708.1 vom. 26 .10. 1994 (Milan 2 1000/6)
- 3073.1c vom 19 .02 .1996 (Zusammenbau Milan 2 1000/5)
- 3073.1c vom 19 .02 .1996 (Stückliste)

Polypropylenrundgewebe
Mantel 230 g/m', alternativ
Mantel 220 g/m'

Po1ypropy1enf1achgewebe(einseitig beschichtet)
Boden 250 g/m' + 30 g/m'
Deckel 170 g/m' + 30 g/m'
bzw. alternativ mit Schürze 130 g/m' + 30 g/m'
Einfüll-u. Auslaufstutzen 170 g/m' +30 g/m',alternativ
Einfüllstutzen 80 g/m' + 30 g/m'
Auslaufstutzen 130 g/m' + 30 g/m'

b)

a)

Laboratorium III.13
Bewertung von Gefahr
gutgroßpackmitte1n

Fachgruppe III.1
Betriebs- und Unfallsicherheit
von Gefahrgutverpackungen

I:z:;ah~

Dipl.-Ing. W. Kraus

Sachbearbeiterin:
I. Schulz

Im Auftrag:

J,:;4
I. Schulz

5. Bauartprüfunq

Die Prüfung der Eignung d~r Bauart erfolgte'anhand der unter
Nr. 4 genannten Spezifikation sowie der in folgenden
Berichten niedergelegten Ergebnisse der Prüfung.
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- Prüfbericht Nr.:

- Prüfbericht Nr.:

- Prüfbericht Nr.

D 3073.4/91-11 der Firma Labordata
Materialprüfanstalt Braunschweig über
die Bauartprüfung am 846 dm'-Behälter
vom 08.11.1991

D 3073.5/91-11 der Firma Labordata
Materialprüfanstalt Braunschweig über
die Bauartprüfung am 1202 dm'-Behält.
vom 08.11.1991

D 3073.7/93-2 der Firma Labordata
Materialprüfanstalt Braunschweig über
die Werkstoff- und Hebeprüfung am
1291 dm'-Behälter vom 22.02. 1993

8.7 Die gefertigten Großpac~ittel (FIBC) der zug~lassenen
Bauart unterliegen der überwachung der Fertlgung von
Großpackmitteln (IBC) nach § 9 des Gesetzes über die
Beförderung gefährlicher Güter vom 6. August 1975
(BGB1. I, S. 2121) in Verbindung mit der "Technischen
Richtlinie für die überwachung der Fertigung von Groß
packmitteln (IBC) und für die Anerkennung von Quali
tätssicherungs-Programmen für IBC (TR IBC 003)" (Ver
kehrsblatt Heft 16, 1992, S. 438).

9, Sonstiges

Es wird hiermit bescheinigt, daß die nach O.g. Spezifikation
gefertigte Bauart eines flexiblen Großpackmittels (FIBCI
aufgrund des positiven Ergebnisses der Bauartprüfung die
unter Nr. 1 genannten Zulassungsbedingungen erfüllt.
Die Zulassung gilt auch für serienmäßig gefertigte Großpack
mittel (FIBC), die der zugelassenen Bauart entsprechen und
die die in der Zulassung genannten Auflagen erfüllen.

9.3

9.1

9.2

Die Bauart entspricht den in den internationalen
übereinkommen für den Straßenverkehr (ADR) , Eisenbahn
verkehr (RID) und Seeverkehr (IMDG-Code) sowie den in
den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) fest
gelegten Prüfanforderungen für Großpackmittel (IBC) zur
Beförderung gefährlicher Güter.

Die Zulassung wird· unter dem Vorbehalt des jeder
zeitigen Widerrufes erteilt.

Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbeleh
rung bei.

9.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit' im
"Amts- und Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für
Materialforschung und -prüfung, Berlin", (ISSN 0340
7551) veröffentlicht.

12205 Berlin, den 03.04.1996
Unter den Eichen 87

BUNDESANSTALT FüR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG

D 3073.12/96-2 der Firma Labordata
Materialprüfanstalt Braunschweig über
die Kippfall- und Aufrichtprüfung
sowie Heben von oben am 757 dm'-Be
hälter vom 22.02.1996

D 3073.10/94-9 der Firma Labordata
Materialprüfanstalt Braunschweig über
die Kippfall- und Aufrichtprüfung
sowie Heben von oben am 846 dm'-Be
hälter vom 27.09.1994

Zulassung

- Prüfbericht Nr.:

- Prüfbericht Nr.:

7 Kennzeichnung

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten
Großpackmittel (FIBC) sind dauerhaft und gut lesbar wie
folgt zu kennzeichnen:

13H2 /VI.. ../D/eurea/BAM 0184/7300/1000

in den Freiraum sind Monat und Jahr (jeweils die
letzten zwei Stellen) der Herstellung einzutragen.

Fachgruppe 111.1
Betriebs- und Unfallsicherheit
von Gefahrgutverpackungen

Im Auftrag:

r·bCl<~
Dipl.-Ing. W. Kraus

Sachbearbeiterin:
1. Schulz

Laboratorium 111.13
Bewertung von Gefahr
gutgroßpackmitteln

Im Auftrag:

'J~JlJ-e-.
1. Schulz

8. Auflagen

1. Nachtrag zum

ZU LASSUNGSSCHEl N

Die höchstzulässige Ladung des Großpackmittels
(FIBClvon 1000 kg darf nicht überschritten werden.

Die Großpackmittel (FIBC) dürfen vom Verwender nur für
die Füllgüter verwendet werden, deren Verträglichkeit
mit den Werkstoffen des Behälters und dessen
Verschlüsse nachweisbar gewährleistet ist.

In den nach der zugelassenen Bauart serienmäßig
gefertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten
Großpackmitteln (FIBCI dürfen nur bestimmte feste
gefährliche Stoffe befördert werden, deren Verwendung
in den einzelnen Klassen der GGVE/GGVS sowie des IMDG
Codes deutsch für solche Verpackungen ausdrücklich
zugelassen ist.
Als feste Stoffe im Sinne der Verpackungsvorschriften
gelten Stoffe oder Stoffgemische mit einem Schmelzpunkt
über 45° C.

Grenzdaten

für die Bauart eines flexiblen Großpackmittels (FIBC)
zur Beförderung fester gefährlicher Güter

1. Rechtsqrundlaaen

Gefahrgutverordnung See - GGVSee, in der Fassung der
Bekanntmachung der Neufassung vom 24. August 1995
(BGB1. I, S. 1077)
_ insbesondere §19 und IMDG-Code deutsch(Amdt 27-94) -

Gefahrgutverordnung Straße - GGVS, in der Fassung der
Bekanntmachung der Neufassung vom l8.Juli 1995(BGBl I,
S. 1025)
_ insbesondere § 6 und Anhang A.6 -,

Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE, in der Fassung
der Bekanntmachung der Neufassung vom 15. Dezember 1995
(BGB1. I, S. 1852)
_ insbesondere § 6 und Anhang VI -.

Nr. D/BAM/0185/l3H2

sind

1202
0,83

1113 ;
0,89;

Inhaltfür den

935; 1024;
1,07; 0,98;

2 bis 3
30 bis 35

846;
1,2;

757
1,3

Die folgenen
einzuhalten:
-Fassungsraum dm 3 :

-Schüttgew. kg/dm':
-Korngröße mm
-Schüttwinkel in 0:

8.3

8.2

8.1

8.4 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar
sicherstellen, daß alle Auflagen über die Verwendung
der Großpackmittel (FIBC) demjenigen, der die Großpack
mittel (FIBC) für Gefahrgut erstmalig einsetzt/befüllt,
bekannt sind.

8.5 Vor jeder Befüllung und vor übergabe zum Transport muß
jedes Großpackmittel (FIBC) einer Besichtigung unter
zogen werden, um sicherzustellen, daß es frei von
Beschädigungen oder Verunreinigungen ist.
Jedes Großpackmittel (FIBC), bei welchem Anzeichen
verminderter Widerstandsfähigkeit im Vergleich zur ge
prüften Bauart festgestellt werden, darf nicht mehr
verwendet werden.

2. Antragsteller

Eurea Verpackungs GmbH. & Co KG
Industriestraße 55-57

48432 Rheine

Hersteller

Eurea Verpackungs GmbH & Co KG
Industriestraße 55-57

8.6 Entfällt. 48432 Rheine
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Höhe mm 1450: 1550: 1650: 1750: 1850: 1950

Fassungsraum dm' 1291: 1381: 1470: 1559: 1648: 1737

höchstzulässige
Ladung kg 1000

Werkstoff des
Packmittelkörpers Polypropy1en-Gewebe 220 g/m 2

beschichtet

Zeichnungen des Antragstellers

4. Beschreibung der Bauart

Die Bauart besteht aus
Großpackmitteltyps, die
Grundabmessungen nur durch
dem Volumen unterscheiden.

1291: 1381: 1470: 1559: 1448: 1737
0,77: 0,72: 0,68: 0,64: 0,60: 0,57

2 bis 3
30 bis 35

-Fassungsraum dm 3

-Schüttgew. kg/dm'
-Korngröße mm
-Schüttwinkel in 0

Die höchstzulässige Ladung des Großpackmittels
(FIBClvon 1000 kg darf nicht überschritten werden.

8.4 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar
sicherstellen, daß alle Auflagen über die Verwendung
der Großpackmittel (FIBC) demjenigen, der die Großpack
mittel (FIBCl für Gefahrgut erstmalig einsetzt/befü11t,
bekannt sind.

8.5 Vor jeder Befüllung und vor übergabe zum Transport muß
jedes Großpackmittel (FIBC) einer Besichtigung unter
zogen werden, um sicherzustellen, daß es frei von
Beschädigungen oder Verunreinigungen ist.
Jedes Großpackmittel (FIBCl, bei welchem Anzeichen

verminderter Widerstandsfähigkeit im Vergleich zur ge
prüften Bauart festgestellt werden, darf nicht mehr
verwendet werden.

Milan 2 1000

900 x 900

sechs Modifikationen desselben
sich bei sonst gleichen

die Höhe und damit entsprechend

mm

Typenbezeichnung

Grundmaße

Die Prüfung der 'Eignung der Bauart erfolgte anhand der unter
Nr. 4 genannten Spezifikation sowie der in folgenden
Berichten niedergelegten Ergebnisse der Prüfung.

- Prüfbericht Nr.: D 3073.1/91-11 der Firma Labordata Mate
rialprüfanstalt Braunschweig über die
Bauartprüfung am 1737 dm'-Behälter vom
08.11.1991

- 3073.1 vom 22.05.1992 (zusammenbau Milan
- 3708.1 vom 26.10.1994 (Milan 2 1000/6)

5, Bauartprüfunq

1000/5) .6 Entfällt.

.7 Die gefertigten Großpackmittel (FIBCl der zugelassenen
Bauart unterliegen der überwachung der Fertigung von
Großpackmitteln (IBC) nach § 9 des Gesetzes über die
Beförderung gefährlicher Güter vom 6. August 1975
(BGBL I, S. 2121) in Verbindung mi t der "Technischen
Richtlinie für die überwachung der Fertigung von Groß
packmitteln (IBC) und für die Anerkennung von Quali
tätssicherungs-Programmen für IBC (TR IBC 003)" (Ver
kehrsblatt Heft 16, 1992, S. 438).

9 sonstiges

- Prüfbericht Nr.: D 3073.7/93-2 der Firma Labordata Mate
rialprüfanstalt Braunschweig über die
Werkstoff- und Hebeprüfung am 1291 dm'
Behälter vom 22.02.1993

- Prüfbericht Nr.: D 3073.10/94-9 der Firma Labordata
Materialprüfanstalt Braunschweig über
die Kippfall- und Aufrichtprüfung sowie
Heben von oben am 846 dm'-Behälter vom
27.09.1994

_. Prüfbericht Nr.: D 3073.11/94-9 der Firma Labordata
Materialprüfanstalt Braunschweig über
Heben von oben am 1291 dm'-Behälter vom
27.09.1994

6 Zulassung

9.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen
übereinkommen für den Straßenverkehr (ADR) , Eisenbahn
verkehr (RID) und Seeverkehr (IMDG-Code) sowie den in
den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) fest
gelegten Prüfanforderungen für Großpackmittel (IBC) zur
Beförderung gefährlicher Güter.

9.2 Die Zulassung wird unter dem Vorbehal t des j eder
zeitigen Widerrufes erteilt.

9.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbeleh
rung bei.

9.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im
"Amts- und Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für
Materialforschung und -prüfung, Berlin", (ISSN 0340
7551) veröffentlicht.

12205 Berlin, den 03.04.1996
Unter den Eichen 87

BUNDESANSTALT FüR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG

Es wird hiermit bescheinigt, daß die nach o.g. Spezifikation
gefertigte Bauart eines flexiblen Großpackmittels (FIBCl.
aufgrund des positiven Ergebnisses der Bauartprüfung die
unter Nr. 1 genannten Zulassungsbedingungen erfüllt.
Die Zulassung gilt auch für serienmäßig gefertigte Großpack
mittel (FIBC), die der zugelassenen Bauart entsprechen und
die die in der Zulassung genannten Auflagen erfüllen.

7. Kennzeichnung

Fachgruppe 111.1
Betriebs- und Unfallsicherheit
von Gefahrgutverpackungen

Laboratorium 111.13
Bewertung von Gefahr
gutgroßpackmitteln

2. Nachtrag zum

ZULASSUNGSSCHEIN

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten
Großpackmittel (FIBC) sind dauerhaft und gut lesbar wie
folgt zu kennzeichnen:

13H2 /V/.. ../D/eurea/BAM 0185/7300/1000

in den Freiraum sind Monat und Jahr (jeweils die
letzten zwei Stellen) der Herstellung einzutragen.

Im Auftrag:

/-J.haS:
Dipl.-Ing. W. Kraus

Sachbearbeiterin:
1. Schulz

Im Auftrag:

J. ~4
1. Schulz

8. Auflagen

8.1 In den nach der zugelassenen Bauart serienmäßig
gefertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten
Großpackmitteln (FIBC) dürfen nur bestimmte feste
gefährliche Stoffe befördert werden, deren Verwendung
in den einzelnen Klassen der GGVE/GGVS sowie des' IMDG
Codes deutsch für solche Verpackungen ausdrücklich
zugelassen ist.
Als feste Stoffe im Sinne der Verpackungsvorschriften
gelten Stoffe oder Stoffgemische mit einem Schmelzpunkt
über 45 0 C.

Nr. D/BAM/0185/13H2

für die Bauart eines flexiblen Großpackmittels (FIBCl
zur Beförderung fester gefährlicher Güter

1. Rechtsgrundladen

8.2 Die Großpackmittel (FIBC) dürfen vom Verwender nur für
die Füllgüter verwendet werden, deren Verträglichkeit
mit den Werkstoffen des Behälters und dessen
Verschlüsse nachweisbar geWährleistet ist.

8.3 Die folgenen
einzuhalten:

Grenzdaten für den Inhalt sind

Gefahrgutverordnung See ~ GGVSee, in der Fassung der
Bekanntmachung der Neufässung vom 24. August 1995
(BGBL I, S. 1077)
- insbesondere §19 und IMDG-Code deutsch(Amdt 27-94) -,

Gefahrgutverordnung Straße - GGVS. in der Fassuna der
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Bekanntmachung der-Neufassung vom i8.Juli 1995(BGBl. I
S. 1025) ,
- insbesondere ~ 6 und Anhang A.6 -,

Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE, in der Fassung
der Bekanntmachung der Neufassung vom 15. Dezember 1995
(BGB1. I, S. 1852)
- insbesondere § 6 und Anhang VI -

6 Zulassung

Es wird hiermit bescheinigt, daß die. nach O.g. Spezifikation
gefertigte Bauart eines flexiblen Großpackmittels (FIBC)
aufgrund des positiven Ergebnisses der Bauartprüfung die
unter Nr. 1 genannten Zulassungsbedingungen erfüllt.
Die Zulassung gilt auch für serienmäßig gefertigte Großpack
mittel (FIBC), die der zugelassenen Bauart entsprechen und
die die in der Zulassung genannten Auflagen erfüllen.

2. Antragsteller

Eurea Verpackungs GmbH & Co KG
Industriestraße 55-57

7. Kennzeichnung

48432 Rheine Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten
Großpackmittel (FIBC) sind dauerhaft und gut lesbar wie
folgt zu kennzeichnen:

3. Hersteller
13H2/V/..../D/eurea/BAM 0185/7300/1000

Eurea Verpackungs GmbH & Co KG
Industriestraße 55-57

48432 Rheine
in den Freiraum sind Monat und Jahr (jeweils die
letzten zwei Stellen) der Herstellung einzutragen.

4 Beschreibung der Bauart

Auflagen

Die Bauart besteht aus sechs' Modifikationen desselben
Großpackmitteltyps, mit Einfüll- und Auslaufstutzen bzw.
Einfüllschürze, die sich bei sonst gleichen Grundabmessungen
nur durch die Höhe und damit entsprechend dem Volumen
unterscheiden.

Typenbezeichnung Milan 1000/5

Grundmaße mm 900 x 900

Höhe nun 1450; 1550; 1650; 1750; 1850; 1950

Fassungsraum dm J 1291; 1381; 1470; 1559; 1648; 1737

höchstzulässige
Ladung kg 1000

8.1 In den nach der zugelassenen Bauart serienmäßig'
gefertigten und entsprechend Nr·. 7 gekennzeichneten
Großpackmitteln (FIBC) dürfen nur bestimmte feste
gefährliche Stoffe befördert werden, deren Verwendung
in den einzelnen Klassen der GGVE/GGVS sowie des IMDG
Codes deutsch für solche Verpackungen ausdrücklich
zugelassen ist.
Als feste S~offe im Sinne der Verpackungsvorschrift~n

gelten Stoffe oder Stoffgemische mit einem-Schmelzpunkt
über 45° C.

8.2 Die Großpackmittel (FIBC) dürfen vom Verwender nur für
die Füllgüter verwendet werden, deren Verträglichkeit
mit den Werkstoffen des Behälters und dessen
Verschlüsse nachweisbar geWährleistet ist.

Die Prüfung der Eignung der Bauart erfolgte anhand der unter
Nr. 4 genannten Spezifikation sowie der in folgenden
Berichten niedergelegten Ergebnisse der Prüfung.

Werkstoff des Packmittelkörpers:

a) Polypropylenrundgewebe
Mantel 230 glm', alternativ
Mantel 220 glm'

b) Polypropylenflachgewebe(einseitig beschichtet)
Boden 250 glm' + 30 glm'
Deckel 170 glm' + 30 glm'
bzw. alternativ mit Schürze 130 glm' + 30 glm'
Einfüll-u. Auslaufstutzen 170 glm' +30 glm',alternativ
Einfüllstutzen 80 glm' + 30 glm'
Auslaufstutzen 130 glm' + 30 'glm'

Zeichnungen des Antragstellers

5. Bauartprüfunq

sind

1648; 1737
0,60; 0,57

Inhaltden

1291; 1381; 1470; 1559;
0,77; 0,72; 0,68; 0,64;

2 bis 3
30 bis 35

Grenzdaten . für

-Fassungsraum dm 3 :

-Schüttgew. kg/dm J :
-Korngröße mm
-Schüttwinkel in 0:

Die gefertigten Großpackmittel (FIBC) der zugelassenen
Bauart unterliegen der überwachung der Fertigung von
Großpackmitteln (IBC) nach § 9 des Gesetzes über die
Beförderung gefährlicher Güter vom 6. August 1975
(BGB1. I, S. 2121) in Verbindung mit der "Technischen
Richtlinie für die überwachung der Fertigung von Groß
packmitteln (IBC) und für die Anerkennung von Quali
tätssicherungs-Programmen für IBC (TR IBC 003)" (Ver
kehrsblatt Heft 16:' 1992, S. 438).

Entfällt.

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar
sicherstellen, daß alle Auflagen über die Verwendung
der Großpackmittel (FIBC) demjenigen, der die Großpack
mittel (FIBC) für Gefahrgut erstmalig einsetztlbefüllt,
bekannt sind.

Die höchstzulässige Ladung des Großpackmittels
(FIBC)von 1000 kg darf nicht überschritten werden.

Die folgenen
einzuhalten:

Vor jeder Befüllung und vor übergabe zum Transport muß
jedes Großpackmittel (FIBC) einer Besichtigung unter

. zogen werden, um sicherzustellen, daß es frei von
Beschädigungen oder Verunreinigungen ist.
Jedes Großpackmittel (FIBC), bei welchem Anzeichen
verminderte Widerstandsfähigkeit im Vergleich zur ge
prüften Bauart festgestellt werden, darf nicht mehr
verwendet werden.

8.5

8.6

8.7

8.4

8.3

1000/5)

Firma Labordata
Braunschweig über

Hebeprüfung am
22.02.1993

Firma Labordata
Braunschweig über
1737 dmJ-Behälter

(Zusammenbau Milan 2
(Milan 2 1000/6)
(Milan 2 1000/5)
(Stückliste)

D 3073.1/91-11 der
Materialprüfanstalt
die Bauartprüfung am
vom 08.11.1991

D 3073.7/93-2 der
Materialprüfanstalt
die Werkstoff- und
1291 dmJ-Behäter vom

22.05.1992
26.10.1994
19.02.1996
19 02.1996

vom
vom
vom
vom

- Prüfbericht Nr. :

- Prüfbericht Nr. :

- 3073.1
- 3708.1
- 3073.1c
- 3073.1c

- Prüfbericht Nr.: D 3073.10/94-9 der Firma Labordata
Materialprüfanstalt Braunschweig über
dle Klppfall- und Aufrichtprüfung sowie
Heben von oben am 846 dmJ-Behälter vom
27.09.1994

- Prüfbericht Nr.: D 3'073.11/94-9 der Firma Labordata
Materialprüfanstalt Braunschweig über
Heben von oben am 1291 dmJ-Behälter vom
27.09.1994

Sonstiges

9.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen
übereinkommen für den Straßenverkehr (ADR) , Eisenbahn
verkehr (RID) und Seeverkehr (IMDG~Code) sowie den in
den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) fest
gelegten Prüfanforderungen für Großpackmittel (IBC) zur
Beförderung gefährlicher Güter.

- Prüfbericht Nr.: D 3073.13/96-2 der Firma Labordata
Materialprüfanstalt Braunschweig über
die Kippfall- und Aufrichtprüfung am
1737 dm'-Behälter vom 22.02.1996

9.2 Die Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jeder~

zeitigen Widerrufes erteilt.
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·3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbeleh
rung bei.

c) Polypropylengewebe 70 g/m2 + 30 g/m2 Beschichtung, für Einfüll- und Auslaufstutzen
Polypropylengewebe 80 glm2 + 30 g1m2 alternativ für Einfüllschürze

- Technische Zeichnung9.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im
"Arnts- und Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für
Materialforschung und -prüfung, Berlin", (ISSN 0340
7551) veröffentlicht.

3331.1
3331.1a
3737.1
E9609001

vom 21.12.1992
vom 25.03.1994
vom 02.01.1995
vom 27.09.1996

(Zusammenbau Ouadro 2000)
(Typ - Erweiterung Quadro 2000)
(Typ - Erweiterung Quadro 2000)
(Typ - Quadro 2000 mit Schurze)

12205 Berlin, den 03.04.1996
Unter den Eichen 87

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG

5. Prüfnachweise für die Bauart

- Prüfbericht Nr.: N9609OO1 der eurea Prüfstelle; Kippfall- und Aufrichtprüfung am Quadro 2000 mit
Schurze (H=1000 mm) vom 26.09.1996

Fachgruppe 111.1
Betriebs- und Unfallsicherheit
von Gefahrgutverpackungen

Laboratorium 111.13
Bewertung von Gefahr
gutgroßp~ckrnitteln

- Prufbericht Nr.: N9609OO2 der eurea Prufstelle; Kippfall-. und Aufrichtpriifung am Quadro 2000 mit
Schurze (H=1900 mm) vom 26.09.1996

Im Auftrag:

?lucuC;-
Dipl.-Ing. W. Kraus

Sachbearbeiterin:
1. Schulz

Im Auftrag:

1. Schulz

- Prüfbericht Nr.: D 3331.1a192-12 der Materialprüfanstalt Labordata Braunschweig; Bauartprüfung
am Quadro 2000 (H= 1000 mm) der Fa. eurea vom 03.12.1992

- Pn1fbericht Nr.: D 3331.1c/92-12 der Materialprüfanstalt Labordata Braunschweig; Hebeprüfung von
oben am Quadro 2000 (H= 1300 mm) der Fa. eurea vom 03.12.1992

- Pn1fbericht Nr.: D 3331.1 dl92-12 der Materialprüfanstah Labordata Braunschweig; Kippfall-,
Aufricht- und Hebeprüfung von oben am Quadro 2000 (H= 1000 mm) der Fa.
eurea vom 22.03.1994

- Prüfbericht Nr.: D 3331.1f192-12 der Materialprüfanstalt Labordata Braunschweig; Hebeprüfung von

oben am Ouadro 2000 (H= 1300 mm) der Fa. eurea vom 22.03.1994

1. Neufassung zum

ZULASSUNGSSCHEIN
- Prüfbericht Nr.: D 3737.18194-12 der Materialprüfanstalt Labordata Braunschweig; Hebeprüfung von

oben am Quadro 2000 (H= 1000 mm) der Fa. eurea vom 01.12.1994

Nr. D/BAM/0187/13H2 - Prüfbericht Nr.: D 3737.1 c/94-12 der Materialprüfanstah Labordata Braunschweig; Hebeprüfung von
oben am Ouadro 2000 (H::: 1300 mm) der Fa. eurea vom 01.12.1994

fur die Bauart eines Großpackmittels (IBC)
zur Beförderung gefährlicher Güter 6. Bauartzulassung

Die unter 4. und 5. beschriebene Bauart erfüllt die Vorschriften nach 1. Die Bauart wird mit den in 9.
genannten Nebenbestimmungen für die Beförderung gefährlicher Güter zugelassen.
Diese 1. Neufassung ersetzt den Zulassungsschein Nr. D/BAM/0187/13H2 vom 16.10.1995.

Die Eignung der Bauart für die Beförderung gefährlicher Güter gilt bei Einhaltung der folgenden
Grenzwerte bzw. Einschränkungen als erbracht:

• Verwendung für feste gefährliche Güter der Verpackungsgruppen 11 oder 11I

1.3 Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE, in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Dezember Korngröße

1995 (BGBI. I.S. 1852) Schuttwinkel

Fassungsraum dm3

Schiittgewicht kg/dm'

1400

1420

0.70

1300

1318

0,76

~ 30

1200

1217

0,83

3 bis 4

1100

1115

0,897

1000

1014

0.986

mm

mm

in

Höhe

Rechtsgrundlagen

Gefahrgutverordnung See - GGVSee vom 24. Juli 1991 (8G81. I, S. 1714), zuletzt geändert durch die
2. See-Gefahrgutänderungsverordnung vom 24. August 1995 (8GBI. I, S. 1074) - insbesondere
Abschnitt 26 des IMDG-Code deutsch in der Fassung des Amendments 27·94 vom 18. Juli 1995
(Bundesanzeiger Nr. 158a vom 23. August 1995)

Gefahrgutverordnung Straße - GGVS, in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. Juli 1995 (8GBI.
I. S. 1025)

1.

1.1

1.2

2. Antragsteller

eurea Verpackungs GmbH & Co KG
Industriestraße 55-57

Die höchstzulässige Ladung des Großpackmittels (FIBC)von 1000 kg darf nicht überschritten
werden.

7. Fertigung von Großpackmitteln

48432 Rheine
Nach der zugelassenen Bauart dürfen Großpackmittel (IBC) serienmäßig gefertigt werden. Der
Hersteller muß gewährleisten, daß die serienmäßig gefertigten Großpackmittel (IBC) die festgelegte
Spezifikation der Bauart erfüllen.

3. Hersteller

eurea Verpackungs GmbH & Co KG
Industriestraße 55-57 8. Kennzeichnung

48432 Rheine Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Großpackmittel (IBC) sind wie folgt zu
kennzeichnen:

4. Beschreibung der Bauart

Flexibles Großpackmittel (IBC) aus Kunststoffgewebe. beschichtet.
13H2/Y/....ID/eurealBAM Ot87/7300/1000

Die Bauart besteht aus fünf Modifikationen desselben Großpackmitteltyps, die sich bei sonst gleic
Grundabr:nessungen nur_durch die Höhe und damit entsprechend dem Volumen unterscheiden.

Typenbezeichnung Quadro 2000
in den Freiraum sind Monat und Jahr Geweils die letzten zwei Stellen) der Herstellung
einzutragen.

Grundmaße (mm) 910x11oo

Schürzenlänge (mm) 940

Einfüllstutzen 0 (mm) maX.500

Auslaufstutzen 0 (mm) von 0 - 500

Höhe (mm) 1000 1100 1200 1300 1400

Fassungsraum (dm') 1014 1115 1217 1318 1420

höchstzulässige
Ladung kg 1000

Werkstoff Packmittelkörpers: 9.4 Auflagen
Der in 2. genannte Anlragsteller muß nachweisbar sicherstellen, daß alle Bestimmungen und
Hinweise dieses Zulassungsscheins über eine ordnungsgemäße Verwendung der Großpackmittela)

b)
Polypropylengewebe 70 g/m2 + 30 g/m2 Beschichtung für Oberboden
Polypropylengewebe 200 g/m2 unbeschichtet für Seitenteile und
Polypropylengewebe 200 g/m2 unbeschichtet für U - Teil
Polypropylengewebe 70 g/m2 + 30 g/m2 BeschichtunQ für Skirt-Seilenteile/Skirt-Boden

9.

9.1

9.2

9.3

Nebenbestimmungen

Befristungen
entfällt

Bedingungen
entfällt

Widerruf
Diese Zulassung wird unter dem Vorbehah des jederzeitigen Widerrufs erteilt.
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(IBC) demjenigen, der diese Großpackmittel fOr gefährliche GUter verwendet bzw. mil gefährlichen
GUtem befOllt, zur Kenntnis gebracht werden.

Flexible? Großpackmittel (IBC) aus Kunststoftgewebe, beschichtet.

Oie Bauart besteht aus fOnf Modifikationen desselben Großpackmitteltyps, die sich bei sonst gleichen
Grundabmessungen nur durch die Höhe und damit entsprechend dem Volumen unterscheiden.

Typenbezeichnung Quadro 2000

Grundmaße (mm) 910x1100

SchOrzenlänge (mm) 940

EinWIlstutzen 0 (mm) max.500

Auslaufstutzen 0 (mm) von 0 - 500

Höhe (mm) 1500 1600 1700 1800 1900

Fassungsraum (dm') 1521 1623 1724 1826 1927

höchstzulässige
Ladung kg 1000

Werkstoff Packmittelkörpers:

10.1 Die Zulässigkeit der Verwendung von Großpackmitteln(IBC) der zugelassenen Bauart richtet sich nach
den Bestimmungen der jeweils zutreffenden Rechtsvorschriften fOr die einzelnen Verkehrsträger. Alle
sonstigen Vorschriften (z.B. .FOllgrad, Verträglichkeit mit den Packmittelkörperwerkstoffen) für die
Beförderung gefährlicher Güter in der zugelassen Großpackmittelbauart bleiben unberOhrt.

10.2 Die Bauart erfOllt die PrOfanforclerungen tur Großpackmittel (IBC) zur Beförderung gefährlicher Güter
des Europäischen Übereinkommens Ober die intemationale Beförderung gefährlicher GOter auf der
Straße (ADR) in der Fassung der Bekanntmachung der Neufassung der Anlagen A und B vom
6. Juli 1994 (BGBI. 199411 S. 937), zuletzt geändert durch die 12. ADR-Änderungsverordnung vom
20. Dezember 1994 (BGBI. 1994 II S. 3855)
der Ordnung fOr die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter (RIO) in der 5. RIO
Änderungsverordnung vom 8. März 1995 (BGBI. 1995 11 S. 210)
des International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code) in der Fassung des Amendment
27-94 - insbesondere Section 26
der RECOMMENDATIONS ON THE TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS UNITED
NATIONS; in der Fassung der eight revised edition, New York und Genf 1993. a) Polypropylengewebe 70 g/m2 + 30 g/m2 Beschichtung fOr Oberboden

Technische Zeichnung

10.3 Oie gefertigten GroßpackmiHel (IBC) der zugelassenen Bauart 'unterliegen der Überwachun.9 der
Fertigung von Großpackmitteln (IBC) nach § 9 des Gesetzes über die Beförderung gefährlicher Güter
vom 6. August 1975 (BGBI. I, S. 2121) in Verbindung mit der ''Technischen Richtlinie tOr die Überwa~

chung der Fertigung von Großpackmitteln (IBC) und tOr die Anerkennung von Qualitätssicherungs
Programmen für IBC (TR IBC 003)" (Verkehrsblatt Heft 16, 1992, S. 438).

10.4 Diese ZUlassung wird ZU gegebener Zeit im "Amls- und Mitteilungsblatt ÜbI' Bundesanstalt fOr
Materialforschung und -prOfung, Berlin" (ISSN 0340·7551) veröffenllicht.

b)

c)

Polypropylengewebe 200 g/m2 unbeschichtet für Seitenteile ~nd

Polypropylengewebe 200 g/m2 unbeschichtet fOr U - Teil
Polypropylengewebe 70 g/m2 + 30 g/m2 Beschichtung Wr Skirt-Seitenteile/Skirt-Boden

Polypropylengewebe 70 g/m2 + 30 g/m2 Beschichtung, Wr EinfOIl- und Auslaufstutzen
Polypropylengewebe 80 g/m2 + 30 gJm2 alternativ Wr EinWllschOrze

11. Rechtsbehelfsbelehrung

3331.1
3331.1a
3737.1
E9609001

vom 21.12.1992
vom 25.03.1994
vom 02.01.1995
vom 27.09.1996

(Zusammenbau Quadro 2000)
(Typ - Erweiterung Quadro 2000)
(Typ - Erweiterung Quadro 2000)
(Typ - Quadro 2000 mit Schürze)

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben
werden. Der Widerspruch ist bei dem Präsidenten der Bundesanstalt fOr Materialforschung und
-prüfung (BAM), 12205 Berlin, Unter den Eichen 87, schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen. 5. Prüfnachweise für die Bauart

- PrOfbericht Nr.: N9609OO2 der eurea PrOfsteIle; Kippfall- und AufrichtprOfung am Ouadro 2000 mit
Schürze (H=19oo mm) vom 26.09.1996

Beriin, den 06.11.1996

1. 'Neütassung zum

Fachgruppe 111.1
Transportsicherheit von Verpackungen
und SchOttgutbehältern

- Prüfbericht Nr.: D 3331.1 e/92-12 der Materialprüfanstait Labordata Braunschweig; Kippfall-,
Aufricht- und Hebeprüfung von oben am Quadro 2000 (H= 2000 mm) der Fa.
eurea vom 22.03.1994

w Prüfbericht Nr.: 0 3331.1 fl92-12 der MaterialprOfanstalt Labordata Braunschweig; HebeprOtung von
oben am Quadro 2000 (H= 1300 mm) der Fa. eurea vom 22.03.1994

- Prüfbericht Nr.: D 3737.1 b/94-12 der Materiaiprüfanstait Labordata Braunschweig; Hebeprutung von
oben am Quadro 2000 (H= 2000 mm) der Fa. eurea vom 01.12.1994

- Prilibericht Nr.: 0 3331.1b/92-12 der Materialprütanstalt Labordata Braunschweig; BauartprOfung

am Quadro 2000 (H= 2000 mm) der Fa. eurea vom 03.12.1992

- Prüfbericht Nr.: D 3331.1c/92-12 der Materialprüfanstalf Labordata Braunschweig; Hebeprüfung von
oben am Quadro 2000 (H= 1300 mm) der Fa. eurea vom 03.12.1992

Dipl.- lng. D. Stammler

Im Auftrag:

Referat 111.13
Gefahrgutgroßpackmittel

Dipl.-Ing. W. Kraus

Im Auftrag:

ZULASSUNGSSCHEIN
Nr. D/BAM/0188/13H2

- PrUlbericht Nr.: 0 3737.1c/94-12 der MaterialprOfanstalt Labordata Braunschweig; HebeprOfung von
oben am Ouadro 2000 (H= 1300 !'"Dm) der Fa. eurea vom 01.12.1994

6. Bauartzulassung
fOr die Bauart eines Großpackmittels (IBC)

zur Beförderung gefährlicher Guter Oie unter 4. und 5. beschriebene Bauart erfOIlt die Vorschriften nach 1. Oie Bauart wird mit den in 9.
genannten Nebenbestimmungen fOr die Beförderung gefährlicher GOter zugelassen.
Diese 1. Neufassung ersetzt den Zulassungsschein Nr. D/BAM/0188/13H2 vom 16.10.,1995.

1. Rechtsgrundlagen
Oie Eignung der Bauart fOr die Beförderung gefährlicher GOter gilt bei Einhaltung der folgenden
Grenzwerte bzw. Einschränkungen als erbracht:

1.1 Gefahrgutverordnung See - GGVSee vom 24. Juli 1991 (BGB!. I, S. 1714), zuletzt geändert durch die
2. See-Gefahrgutänderungsverordnung vom 24. August 1995 (BGB!. I, S. 1074) - insbesondere
Abschnitt 26 des IMDG-Code deutsch in der Fassung des Amendments 27-94 vom 18. Juli 1995
(Bundesanzeiger Nr. 158a v?m 23. August 1995)

1.2 Gefahrgutverordnung Straße - GGVS, in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. Juli 1995 (BGB!.
I, S. 1025)

1.3 Getahrgutverorclnung Eisenbahn - GGVE, in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Dezember
1995 (BGBI. I,S. 1852)

- Verwendung fOr feste gefährliche Guter der Verpackungsgruppen 11 oder 111

Höhe mm 1500 1600 1700 1800 1900

Fassungsraum dm' 1521 1623 1724 1826 1927

Schüttgewicht kg/dm' 0,66 0,61 0,58 0,55 0,52

Korngröße mm 3 bis 4

SchOltwinkel in ~ 30

Die höchstZUlässige Ladung des Großpackmittels (FIBC)von 1000 kg darl nicht Oberschritten
werden.

2. Antragsteller

eurea Verpackungs GmbH & Co KG
Industriestraße 55-57

48432 Rheine

7. Fertigung. von Großpackmitteln

Nach 'der zugelassenen Bauart dOrfen Großpackmittel (IBC) serienmäßig gefertigt werden. Der
Hersteller muß gewährleisten, daß die serienmäßig gefertigten Großpackmittel (IBC) die festgelegte
Spezifikation der Bauart ~rfüllen.

3. Hersteller

eurea Verpackungs GmbH & Co KG
Industriestraße 55-57

48432 Rheine

8. Kennzeichnung

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Großpackmittel (IBC) sind wie folgt zu
kennzeichnen:

4. Beschreibung der Bauart 13H2 NI....ID/eurealBAM 0188f7300/1000
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in den Freiraum sind Monat und Jahr Ueweils die letzten zwei Stellen) der Herstellung
einzutragen.

9. Nebenbestimmungen

Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE I in der Fassung
der Bekanntmachung der Neufassung vom 15. Dezember 1995
(BGB1. I, S. 1852)
- insbesondere § 6 und Anhang VI -

9.1 Befristungen
entfällt

9.2 Bedingungen
entfällt

9.3 Widerruf
Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufs erteilt.

2. Antragsteller

BLEFA GmbH
Hüttenstraße 43

D-57223 Kreuztal

9.4 Auflagen
D~r i~ 2. ~enannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstellen, daß alle Bestimmungen und 3. Hersteller
Hinweise dIeses Z~lassungsscheins über eine ordnungsgemäße Verwendung der" Großpackmittel

(lBC) de-~jenigen, de·r-diese Großpa-ckmittel für gefährTicheGC.fer verwe-ndet hzW. mit' gefährlicrn:m- BLEFA GmbH
Gütern befüllt, zur Kenntnis gebracht werden. Hüttenstraße 43

D-57223 Kreuztal

4. Beschreibung der Bauart
10.1 Die Zulässigkeit der Verwendung von Großpackmitteln(IBC) der zugelassenen Bauart richtet sich nach

den Bestimmungen der jeweils zutreffenden Rechtsvorschriften für die einzelnen Verkehrsträger. Alle
sonstigen Vorschriften (z.B. Füllgrad, Verträglichkeit mit den Packmittelkörperwerkstoffen) für die
Beförderung gefährlicher Güter in der zugelassen Großpackmittelbauart bleiben unberührt.

Die Bauart besteht aus
Großpackmitteltypsl die
abmessungen nur durch die
scheiden.

sieben Modifikationen desselben
sich bei sonst gleichen Grund
Hö~e und damit dem Volumen unter-

10.2 Die Bauart erfüllt die Prüfanforderungen für Großpackmittel (IBC) zur Beförderung gefährlicher Güter
. des Europäischen Übereinkommens über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der

Straße (ADR) in der Fassung der Bekanntmachung der Neufassung der Anlagen A und B vom
6. Juli 1994 (BGBI. 1994 I1 S. 937), zuletzt geändert durch die 12. ADR·Änderungsverordnung vom
20. Dezember 1994 (BGBI. 199411 S. 3855)
~er Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter (RIO) in der 5. RID
Anderungsverordnung vom 8. März 1995 (BGBI. 1995 11 S. 210)
des International Maritime Dangerous Goocls Code (IMOG Code) in der Fassung des Amendment
27-94· insbesondere SecHon 26
der RECOMMENDATIONS ON THE TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS UNITED
NATIONS; in der Fassung der eight revised edition, New York und Genf 1993.

10.3 Die gefertigten Großpackmittel (IBC) der zugelassenen Bauart unterliegen der Überwachung der
Fertigung von Großpackmitteln (IBC) nach § 9 des Gesetzes über die Beförderung gefährlicher Guter
vom 6. August 1975 (BGBI. I, S. 2121) in Verbindung mit der "Technischen Richtlinie für die Überwa
chung der Fertigung von Großpackmitleln (IBC) und für die Anerkennung von Qualitätssicherungs
Programmen fOr IBC (TR IBC 003)' (Verkehrsblatt Heft 16, 1992, S. 438).

10.4 Diese Zulassung wird zu gegebener Zeit im "Amts· und Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für
Materialforschung und 'prOfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht.

Typenbe-
zeichnung BTA 4251 5001 6001 7001 8001 9001 1000

Grundmaße
(in mm) 1215 x 1015

1200 x 1000

Höhe(in mm) 970 1050 1120 1220 1320 1420 1520
1000 1080 1150 1250 1350 1450 1550

Fassungs-
vermögen
(in 1) 425 500 600 700 800 900 1000

Bruttornasse
(in kg) 1036 1197 1411 1625 1840 2098 2324

Werkstoff
des Pack- 1.4301 1. 4306 1. 4401 1. 4404
mittelkörpers: 1.4435 1.4541 1.4571 (DlN 17 441)

Zeichnungen des Antragstellers
11. Rech1sbehelfsbelehrung

lBC 108-2b vom 07.05.1996 (Tankcontainer 425 1 500, 600 1

700 I 800, 900, 1000 1
(1215x1015))

lBC 109-2b vom 07.05.1996 (Tankcontainer 425, 500, 600,
700, 800, 900, 1000 1
(1200x1000»)

lBC 108.02-1a vom 26.01.1995 (Behälter 425 1 500, 600 1 700,
800, 900, 1000 1)

lBC 108.01-1a vorn 11. 04 .1995 (Gestell 425, 500 1 600, 700,
800 I 900, 1000 1 (1215x1015))

lBC 109.01-1a vom 23.01.1995 (Gestell 425, 500 1 600, 700 1

800, 900, 1000 1 (1200xlOOO))
lBC 109.01.2-1 vom 17.03.1993 (Gestell Sonderausführung)
lBC 109.01.1-1 vom 17.03.1993 (Transportbehälter für Lack- u.

Füllmaterial 1000 1)
lBC 100.02.1-2 vom 26.05.1992 (Klappdeckel DN 400)
lBC 117-1 vom 21.09.1993 (Klappdeckel DN 457)
lBC 100.02.3-1 vom 12.01.1993 (Mannloch kompl. DN 400 mit

Spannring und Deckel)
lBC 100.02.2-1a vom 15.12.1994 (Mannloch kompl. o 457=18" mit

Spannring und Deckel)
lBC 100.02.4-1 vom 12.01.1993 (Mannloch komp1. o 457=18" mit

Spannring und Deckel)
lBC 110.01-28 vom 09.02.1993 (Mannloch-Deckel mit Tauchrohr)
KTC 556-2a vom 11.07.1991 (Deckel DN 400 mit Si-Ventil)
lBC 107.02.1-3 vom 15.03.1993 (T-Stück mit Si-Ventil)
lBC 100.01. 2-4 a vom 20.07.1993 (IBC-Schild)

Referat 111.13
Gefahrgutgroßpackmittel

Im Auftrag:

Dipl.· Ing. D. Stammler

Berlin, den 06.11.1996

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben
werden. Der Widerspruch ist bei dem Präsidenten der Bundesanstalt für Materialforschung und
-prüfung (BAM), 12205 Berlin, Unter den Eichen 87, schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen.

2. Nachtrag zum

ZULASSUNGSSCHEIN

Fachgruppe 111.1
Transportsicherheit von Verpackungen
und Schüttgutbehältern

Dipl.·lng. W. Kraus

Im Auftrag:

Nr. D/BAM/0193/31A

für die Bauart eines metallenen Großpackmittels (rBC)
zur Beförderung flüssiger gefährlicher Güter

5. Bauartprüfung

Die PrÜfung der Eignung der Bauart erfolgte anhand der unter
Nr. 4 genannten Spezifikation sowie der in folgenden
Berichten niedergelegten Ergebnisse der Prüfung.

- Prüfbericht Nr.: 65446 OB Versuchsanstalt Minden (Heben von oben,
Heben von unten, Stapeldruckprüfung KTC 1000)
vom 24.10.1986

1. Rechtsqrundlagen

Gefahrgutverordnung See - GGVSee l in der Fassung der
Bekanntmachung der Neufassung vorn 24. August 1995
(BGB1. I, S. 1077)
- insbesondere §19 und lMDG-Code deutsch(Amdt 27-94) -,

- Prüfbericht Nr.: 104 100 DB Versuchsanstalt Minden (Fallprüfung am
KTC 1000) vom 07.11.1986

- Prüfbericht Nr.: Cj86.079 Rheinisch-Westfälischer Technischer
Überwachungs-Verein e.V. (Dichtheitsprüfung, Bau
prüfung) vom 29.07.1986

Gefahrgutverordnung straße - GGVS, in der Fassung der
Bekanntmachung der Neufassung vom 18.Juli 1995(BGB1. I,
S. 1025)
- insbesondere § 6 und Anhang A.6

- Prüfbericht Nr.: Bescheinigung Bundesanstalt für Materialforschung
und -prüfung (BAMl/BLEFA (Innendruckprüfung (hy
draulisch) 0,65 bar) vom 17.04.1991
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- Prüfbericht Nr.: 5/25 143 305 Rheinisch-Westfälischer Technischer
Überwachungs-Verein e.V. (Bauprüfung, Innendruck
prüfung (hydraulisch) 2,0 bar)
vom 16.11.1984

BTA 1000:

8. AUflagen

Zusätzlich ist jedes Großpackmittel (IBC) mit einem Tank
schild zu versehen, das die Angaben gemäß Rn 1612(2)/3612(2)
sowie IMDG-Code deutsch, Abschn.26.2.9 enthält.

für metallene Großpackmittel (IBC), auf denen die
Kennzeichnung durch Stempelung oder Prägen angebracht
wird, dürfen anstelle des UN- Symbols die Buchstaben UN
verwendet werden.

- Prüfbericht Nr.: Bescheinigung Rheinisch-Westfälischer Technischer
Überwachungs-Verein e.V. (Innendruckprüfung (hy
draulisch) Spannringdeckel DN 450 Hebelverschluß)
vom 25.11.1991

- Prüfbericht Nr.: Bescheinigung Bundesanstalt für Materialforschung
und -prüfung (BAM)/BLEFA (Innendruckprüfung (hy
draulisch) Klappdeckel DN 450) vom 25.10.1993

- Prüfbericht Nr.: Bescheinigung Rheinisch-Westfälischer Technischer
Überwachungs-Verein e.V. (Innendruckprüfung (hy
draulisch) Spannringdeckel DN 400) vom 25.01.1988

- Prüfbericht Nr.: 1.5/74719-2P1 Bundesanstalt für Materialforschung
und-prüfung (BAM) (Fallprüfung Deckel mit Tauch
rohr am BTA 1000) vom 20.10.1992

31A/Y/ ..•. /D/BLEFA/BAM 0193/10200/2324

in den Freiraum sind Monat und Jahr (jeweils
letzten zwei Stellen) der Herstellung einzutragen,

die

- Prüfbericht Nr.: 1.5/74719-2P2 Bundesanstalt für Materialforschung
und-prüfung (BAM) (Fallprüfung mit alternativer 8.1
Behälteraufhängung am BTA 1000) vom 28.10.1992

- Prüfbericht Nr.: Bescheinigung Rheinisch-Westfälischer Technischer
Überwachungs-Verein e.V. (Bauprüfung,Dichtheits
prüfung am 900 I-Behälter) vom 13.03.1995

- Prüfbericht Nr.: Bescheinigung Rheinisch-Westfälischer Technischer
Überwachungs-Verein e.V. (Bauprüfung,Dichtheits- 8.2
prüfung Spannringdeckel mit Folie) vom 02.03.1995

- Prüfbericht Nr.: 111.1/77981 P Bundesanstalt für Materialforschung
und-prüfung (BAM) (Fallprüfung am BTA 1000 Esta
Dichteerhöhung) vom 07.05.1996

8.3
6. Zulassung

Es wird hiermit bescheinigt, daß die unter Nr. 4 beschrie- 8.4
bene Bauart eines metallenen Großpackmittels (IBC) aufgrund
des positiven Ergebnisses der Bauartprüf~ng die unter Nr. 1
genannten Zulassungsbedingungen erfüllt.

Die Zulassung gilt auch für serienmäßig ge~ertigte Großpack~

mittel (IBe), die der zugelassenen Bauart entsprechen und 8.5
die die in der Zulassung genannten AUflagen erfüllen.

7. Kennzeichnung

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten
Großpackmittel (lBe) sind mit einern korrosionsbeständigen
Metallschild am Behälter oder Rahmen dauerhaft und gut
lesbar wie folgt zu kennzeichnen: 8.6

In den nach der zugelassenen Bauart serienmäßig
gefertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten
Großpackmitteln (IBC) dürfen nur bestimmte flüssige
gefährliche Stoffe befördert werden, deren Verwendung
in den e~nzelnen Klassen der GGVE/GGVS sowie des IMDG
Codes deutsch für solche Verpackungen ausdrücklich
zugelassen ist.

Die Großpackmittel (IBC) dürfen vom Verwender nur für
die Füllgüter verwendet werden,· deren Verträglichkeit
mit den Werkstoffen des Behälters, dessen Armaturen,
Verschlüsse und Dichtungen nachweisbar gewährleistet
ist.

Als Grenzdaten der Füllgüter darf eine Dichte von
2,1 kg/1 nicht überschritten werden.

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar
sicherstellen, daß alle AUflagen über die Verwendung
der Großpackmittel (IBC) demjenigen, der die
Großpackmittel (IBC) für Gefahrgut erstmalig
einsetzt/befül1t, bekannt sind.

Jedes nach dieser Bauartzulassung serienmäßig
hergestellte Großpackmittel (IBC) ist, erstmalig vor
Inbetriebnahme und dann wiederkehrend alle 2,5 Jahre
den nach den unter Nr. 1 genannten Rechtsvorschriften
vorgeschriebenen Prüfungen und Inspektionen zu
unterziehen. Die Fristen für die innere Besichtigung
betragen 5 Jahre.

Der max. Dampfdruck der FÜllgüter darf 110 kPa(l,l bar)
bei 50' C oder 130 kPa (1,3 bar) bei 55' C nicht über
schreiten.

BTA 425:

An~ 31A/Y/ ...• /D/BLEFA/BAH 0193/10200/1036

BTA 500:

An~ 31A/Y/ .... /D/BLEFA/BAH 0193/10200/1197

BTA 600:

31A/Y/ .... /D/BLEFA/BAH 0193/10200/1411

8.7 Die gefertigten Großpackmittel (IBC) der zugelassenen
Bauart unterliegen der Überwachung der Fertigung von
Großpackmitteln (IBC) nach § 9 des Gesetzes über die
Beförderung gefährlicher Güter vom 6. August 1975
(BGBl. I, S. 2121) in Verbindung mit der "Technischen
Richtlinie für die Überwachung der Fertigung von Groß
packmitteln (IBC) und für die Anerkennung von Quali
tätssicherungs-Programmen für IBC (TR IBC 003)" (Ver
kehrsblatt Heft 16, 1992, S. 438).

9. sonstiges

9.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen
Übereinkommen für den straßenverkehr (ADR), Eisenbahn
verkehr (RID) und Seeverkehr (IMDG-Code) sowie den in
den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) fest
gelegten Prüfanforderungen für Großpackmittel (IBC) zur
Beförderung gefährlicher Güter.

9.2 Die Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jeder
zeitigen Widerrufes erteilt.

9.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbeleh
rung bei.

9.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener zeit im
"Amts- und Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für
Materialforschung und -prüfung, Berlin", (I55N 0340
7551) veröffentlicht.

12205 Berlin, den 17.05.1996
. Unter den Eichen 87

BUNDESANSTALT 'FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG

BTA 700:

An~ 31A/Y/ .... /D/BLEFA/BAH 0193/10200/1625

BTA 800:

An~ 31A/Y/ .•.. /D/BLEFA/BAH 0193/10200/1840

BTA 900:

An~ 31A/Y/ .... /D/BLEFA/BAM 0193/10200/2098

Fachgruppe 111.1
Betriebs- ~nd Unfallsicherheit
von G~fahrgutverpackungen

Im AUftrag:

;U (L..1GU~
Dipl.-Ing. W. Kraus

Sachbearbeiter:
Dipl.-Ing. P. Fellmann

Laboratorium 111.13
Bewertung von Gefahr
gutgroßpackmitteln

Im AUftrag:

iPdi~~D~~'9' P. Fellmann
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1. Neufassung zum

ZULASSUNGSSCHEIN
Nr. D/BAM/0216/31HA1

für die Bauart eines Großpackmittels (IBC)
zur Beförderung gefährlicher G,üter

6. Bauartzulassung

Die unter 4. und 5. beschriebene Bauart erfüllt die Vorschriften nach 1. Die Bauart wird mit den in 9.
genannten Nebenbestimmungen tür die Beförderung gefährlicher Güter zugelassen.

Diese 1. Neufassung ersetzt den Zulassungsschein Nr.D/BAMl0216/31HA1 vom 07.12.1994.

Die Eignung der Bauart für die Beförderung gefährlicher Güter gilt bei Einhattung der folgemen
Grenzwerte bzw. Einschränkungen als erbracht:
- Verwendung für flüssige gefährliche GUter der Verpackungsgruppen I1 oder 111
- Als Grenzdaten der Fü!lgt1ter, die dem Prüffüllgut (Standardflüssigkeit) bezüglich der chemischen

Verträglichkeit zugeordnet werden können, dürfen Dichten von

1. Rechtsgrundlagen

1.1 Gefahrgutverordnung See - GGVSee vom 24. Juli 1991 (BGBI. I, S. 1714). zuletzt geändert durch die
2. See-Gefahrgutänderungsverordnung vorn 24. August 1995 (8GB!. J, S. 1074) . insbesondere
Abschnitt 26 des IMDG-Code deutsch in der Fassung des Amendments 27-94 vom 18. Juli 1995
(Bundesanzeiger Nr. 158a vom 23. August 1995)

1.2 Gefahrgutverordnung Straße - GGVS, in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. Juli 1995 (8GBI.
I, S. 102S)

1.3 Gefahrgutverordnung Eisenbahn· GGVE, in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Dezember
1995 (BGB!. I,S. 1852)

Standardflüssigkeit

Wasser

Netzmittellösung

Kohlenwasserstoffgemisch

Salpetersäure 55%

nicht überschritten werden.

7. Fertigung von Großpackmitteln

Dichte (kgll)

1,9

1,9

1,9

1,9

2_ Antragsteller

RHEIN BONAR Kunststoff-Technik GmbH
4.Jndustriestraße 18

0-68766 Hockenheim

3. Hersteller

RHEIN BONAR Kunststoff-Technik GmbH
4.Jndustriestraße 18

0-68766 Hockenheim

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Großpackmittel (IBC) serienmäßig gefertigt werden. Der
Hersteller muß gewährleisten, daß die serienmäßig gefertigten Großpackmittel (IBG) die festgelegte
Spezifikation der Bauart erfüllen.

8. Kennzeichnung

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Großpackmittel (IBC) sind wie folgt zu
kennzeichnen:

31HA1 NI.. ..ID/RBO/BAM 0216/4455/1191

in den Freiraum sind Monat und Jahr (jeweils die letzten zwei Stellen) der Herstellung
einzutragen.

4. Beschreibung der Bauart

Kombinations-Großpackmittel (IBC) mit Kunststoff.lnnenbehälter mit Untenentleerung.

Typenbezeichnung Varitainer CR 500

Werkstoff des Innengefäßes

Fassungsraum

höchstzulässige
Bruttomasse kg

Grundmaße

Höhe

mm

mm

1230 x 825

1110

578

1191

: Stamylex XL 400 UP (PE-HDX)

Zusätzlich ist jedes Großpackmittel (IBC) mit den Angaben gemäß Rn 1612(2)/3612(2) sowie
IMDG-Code deutsch, Abschn. 26.5.10.2 zu versehen.

9. Nebenbestimmungen

9.1 Befristungen
entfällt

9.2 Bedingungen
enftällt

9.3 Widerruf
Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufs erteilt.

Werkstoff der A~ßenverpackung: St 37 (DIN 17100)

Technische Zeichnungen:

12.002 - 81.1 vom 09.10.1992 (Gitlerbox Standard)
12.002 - 82.1 vom 20.04.1988 (Gitterbox mIT Klappe)
5.099 - 80.1 vom 27.07.1993 (Tank)
5.003 - 85.2 vom 25.04.1994 (Schraubdeckel Tr 185x16)
5.102 - 90.1 vom 13.09.1990 (Schraubdeckel S 400x24)

.90.024 vom 26.10.1987 (Schraubkappe für Druckausgleichsventil)
90.025 vom 26.10.1987 (Druckausgleichsventil)
5.102 - 82.4 vom 14.02.1985 (Entgasungsventil)
5.072 - 81.1 vom 11.08.1986 (Domeinsatz)
2083AR vom 11.01.1996 (Auslaufarmatur ON 50·Typ 2080)
3073 (SAFi) vom 09.10.1989 (Kugelhahn ON 50)
3073A(SAFi) vom 22.04.1991 (Kugelhahn ON 50)
5.043 - 76.1 vom 29.06.1993 (Schrägsitzventil NW 50)
5.104 . 93.4 vom 11.10.1993 (Ablautstutzen geschlossen)

S.092 - 93.3 vom 06.09.1993 (Tankschild)

5. Prüfnachweise für die Bauart

• Prüfbericht Nr.: 960222 des TÜV Ostdeutschland Sicherheit und Umweltschutz GmbH, Halle; Bau-,
Dichtheits- und Innendruckprüfung am Varitainer C 900 GN (Stamylex) mit
Auslaufarmatur ON SO-Typ 2080 vom 05.06.1996

• Prüfbericht Nr.: 940169/2 des TÜV Ostdeutschland Sicherheit und Umweltschutz GmbH Halle'
Bau- und Bauartprüfung an vorgelagerten Varitainern CR 500 (StamYle~) vo~
24.06.1994

• PrOfbericht Nr.: 110 412 der Deutschen Bundesbahn - Versuchgsanstalt Minden (Westf);
Bauartprüfung am CR 440 (Marlex CL 200) mIT Schraubdeckel S 4OOx24 vom
04.12.1991

- Prüfbericht Nr.: 90 OS3 8. Nachtrag, der Deutschen Bundesbahn,Versuchgsanstalt Minden (Westf);
Prüfung einer Entgasungseinrichtung vom 05.09.1983

78

9.4 Auflagen
Der in 2. genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstellen, daß alle Bestimmungen und
Hinweise dieses Zulassungsscheins über eine ordnungsgemäße Verwendung der Großpackmittel
(IBC) demjenigen, der diese Großpackmittel fUr gefährliche Güter verwendet bzw. mit gefährlichen
GUtem befüllt, zur Kenntnis gebracht werden.

10.1 Die Zulässigkeit der Verwendung von Großpackmitteln(IBC) der zugelassenen Bauart richtet sich nach
den Bestimmungen der jeweils zutreffenden Rechtsvorschriften für die einzelnen Verkehrsträger. Alle
sonstigen Vorschriften (z.B. Füllgrad, Verträglichkeit mit den Packmittelkörperwerkstoffen) für die
Beförderung gefährlicher GUter in der zugelassen Großpackmittelbauart bleiben unberührt.

10.2 Die Bauart erfüllt die Prüfanforderungen für Großpackmittel (IBC) zur Beförderung gefährlicher Güter
des Europäischen Übereinkommens über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der
Straße (AOR) in der Fassung der Bekanntmachung der Neufassung der Anlagen A und B vom
6. Juli 1994 (BGB!. 199411 S. 937), zuletzt geändert durch die 12. ADR-Änderungsverordnung vom
20. Dezember 1994 (BGB!. 1994 II S. 3855)
der Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher GUter (RIO) in der 5. RIO
Änderungsv~rordnung vom 8. März 1995 (BGB!. 1995 11 S. 210)
des International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code) in der Fassung des Amendment
27-94 - insbesondere Section 26
der RECOMMENDATIONS ON THE TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS UNITED
NATIONS; in der Fassung der eight revised edition, New York und Genf 1993.

10.3 Die gefertigten Großpackmittel (IBC) der zugelassenen Bauart unterliegen der Überwachung der
Fertigung von Großpackmitteln (IBC) nach § 9 des Gesetzes über die Beförderung gefährlicher GUter
vom 6. August-1975 (BGBI. 1, S. 2121) in Verbindung mit der "Technischen Richtlinie für die Überwa
chung der Fertigung von Großpackmitteln (lBG) und tor die Anerkennung von Qualilätssicherungs
Programmen fOr IBC (TR IBC 003)" (Verkehrsblatt Heft 16,1992, S. 438).

10.4 Diese Zulassung wird zu gegebener Zeit im "Amts- und Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für
Materialforschung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht.

11. Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben
werden. Der Widerspruch ist bei dem Präsidenten der Bundesanstalt für Materialforschung und
-prüfung (BAM), 12205 Berlin, Unter den Eichen 87, schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen.



Fachgruppe 111.1
Transportsicherheit von Verpackungen
und Schüttgutbehältern

Im Auftrag:

~.haur
Dlpl.-Ing. W. Kraus

Berlin, den 04.09.1996

Referat 111.13
Gefahrgutgroßpackmittel

Im Auftrag:

Dipl.- Ing. D. Stammler

Dichtheits- und Innendruckprüfung am Varitainer C 900 GN (Stamylex) mit
Auslaufarmatur ON 50-Typ 2080 vom 05.06.1996

- Prüfbericht Nr.: 940169/2 des TÜV Ostdeutschland Sicherheit und Umweltschutz GmbH, Halle;
Heben von unten und oben, Stapeldruckprüfung am vorgelagerten Varitainer CA
500 (Stamylex) vom 24.06.1994

- Prüfbericht Nr.: 940169/1 des TÜV Ostdeutschland Sicherheit und Umweltschutz GmbH, Halle;
Bau-, Dichthefts-, Innendruck·, Fallprüfung an vorgelagerten Varftainern CR 500
(Marlex) vom 30.06.1994

• Prüfbericht Nr.: 110 412 der Deutschen Bundesbahn - Versuchgsanstalt Minden (Westf);
Bauartprüfung am CR 440 (Marlex CL 200) m~ Schraubdeckel S 400x24 vom
04.12.1991

f N'eufassung zum

ZULASSUNGSSCHEIN

• Prüfbericht Nr.: 900538. Nachtrag, der Deutschen Bundesbahn,Versuchgsanstalt Minden (Westf);
Prüfung einer Entgasungseinrichtung vom 05.09.1983

Nr. D/BAM/0217/31HA1
6. Bauartzulassung

für die Bauart eines Großpackmi"els (IBC)
zur Beförderung gefährlicher Güter

Die unter 4. und 5. beschriebene Bauart erfül!t die Vor~chriften nach 1. Die Bauart wird mit den in 9.

genannten Nebenbestimmungen für die Beförderung gefährlicher Güter zugelassen.

Diese 1. Neufassung ersetzt den Zulassungsschein NrD/BAM/0217/31HAl vom 07.12.1994.

Die Eignung der Bauart für die Beförderung gefährlicher Güter gilt bei Einhaltung der folgenden
Grenzwerte bzw. Einschränkungen als erbracht:
- Verwendung für flüssige gefährliche Güter der Verpackungsgruppen 11 oder 111
- Als Grenzdalen der Füllgüfer, die dem Prüffüllgut (Standardflüssigkeit) bezüglich der chemischen

Verträglichkeit zugeordnet werden können, dürfen Dichten von

1. Rechtsgrundlagen

1.1 Gefahrgutverordnung See - GGVSee vom 24. Juli 1991 (BGBI. I, S. 1714), zuletzl geändert durch die
2. See·Gefahrgutänderungsverordnung vom 24. August 1995 (BGBI. I, S. 1074) - insbesondere
Abschnitt 26 des IMDG-Code deutsch in der Fassung des Amendments 27-94 vom 18. Juli 1995
(Bundesanzeiger Nr. 158a vom 23. August 1995)

1.2 Gefahrgutverordnung Straße· GGVS, in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. Juli 1995 (BGBI.
I. S. 1025)

1.3 Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE, in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Dezember
1995 (BGBI. I.S. 1852)

Standardflüssigkeit

Wasser

Netzmittellösung

Kohlenwasserstoffgemisch

Salpetersäure 55%

Dichte (kg/I)

1,9

1.9

1,9

1.9

nicht überschri«en werden.

2. An1ragsteller
7. Fertigung von Großpackmitteln

RHEIN BONAR Kunststoff-Technik GmbH
4.1ndustriestraße 18

0-68766 Hockenheim

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Großpackmittel (IBC) serienmäßig gefertigt werden. Der
Hersteller muß gewährleisten, daß die serienmäßig gefertigten Großpackmittel (IBC) die festgelegte
Spezifikation der Bauart erfüllen.

3. Hersteller 8. Kennzeichnung

RHEIN BONAR Kunststoff-Technik GmbH
4.1ndustriestraße 18

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Großpackmi«el (IBC) sind wie folgt zu
kennzeichnen:

0-68766 Hockenheim

31HA1 IVI.. ../D/RBO/BAM 0217/4455/1191

4. Beschreibung der Bauart

Kornbinations-Großpackrniltel (IBC) mit KunststofHnnenbehälter mit Untenentleerung.

Typenbezeichnung Varitainer CR 500

Grundmaße mm 1230 x 825

Höhe mm 1110

Fassungsraum 578

höchstzulässige
Brutlomasse kg 1191

Werkstoff des Innengefäßes : Marlex CL 200 (PE-HDX)

in den Freiraum sind Monat und Jahr üeweils die letzten zwei Stellen) der Herstellung
einzutragen.

Zusätzlich ist jedes Großpackmittel (IBC) mit den Angaben gemäß Rn 1612(2)/3612(2) sowie
IMDG-Code deutsch, Abschn. 26.5.10.2 zu versehen.

9. Nebenbestimmungen

9.1 Befristungen
en~ällt

9.2 Bedingungen
en~ällt

Werkstoff der Außenverpackung : S137 (DIN 17100) 9.3 Widerruf
Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufs erteilt.

- Prüfbericht Nr.: 960222 des TÜV Ostdeutschland Sicherheit und Umweltschutz GmbH, Halle; Bau·,

Technische Zeichnungen:

Prütnachweise tür die Bauart

Die Bauart erfüllt die Prüfanforderungen für Großpackmittel (IBC) zur Beförderung gefährlicher Güter
des Europäischen Übereinkommens über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der
Straße (AOR) in der Fassung der Bekanntmachung der Neufassung ger Anlagen A und B vom
6. Juli 1994 (BGB!. 199411 S. 937), zuletzt geändert durch die 12. ADR-Anderungsverordnung vom
20. Dezember 1994 (BGB!. 1994 1I S. 3855)
der Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter (RIO) in der 5. RIO·
Änderungsverordnung vom 8. März 1995 (BGBI. 1995 11 S. 210)
des International Maritime Dangerous Goods Code (IMOG Code) in der Fassung des Amendment

Die Zulässigkeit der Verwendung von Großpackmitteln(/BC) der zugelassenen Bauart richtet sich na::h
den Bestimmungen der jeweils zutreffenden Aechtsvorschriften für die einzelnen Verkehrsträge~. A1~e

'sonstigen Vorschriften (z.B. Füllgrad, Verträglichkeit mit den PackmntelkörperwerkstoHen) fur die
Beförderung gefährlicher Güter in der zugelassen Großpackmittelbauart bleiben unberührt.

10.1

10.2

9.4 Auflagen

Der in 2. genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstellen, daß alle Bestimmungen und
Hinweise dieses Zulassungsscheins über eine ordnungsgemäße Verwendung der Großpackmittel

(IBC) demjenigen, der diese Großpackmitlel für gefährliche Gm-er verwendet bzw. mit gefährlichen
Gütern befüllt, zur Kenntnis gebracht werden.

(Tankschild)

(Gitterbox Standard)
(Gitterbox mit Klappe)
(Tank)
(Schraubdeckel Tr 185x16)
(Schraubdeckel S 400x24)
(Schraubkappe für Druckausgleichsventil)
(Druckausgleichsventil)
(Entgasungsventil)
(DomeinsalZ)
(Auslaufarmatur ON 50-Typ 2080)
(Kugelhahn ON 50)
(Kugelhahn ON 50)
(Schrägsitzventil NW 50)
(Ablaufstutzen geschlossen)

vom 09.10.1992
vom 20.04.1988
vom 27.07.1993
vom 25.04.1994
vom 13.09.1990
vom 26.10.1987
vom 26.10.1987
vom 14.02.1985
vom 11.08.1986
vom 11.01.1996
vom 09.10.1989
vom 22.04.1991
vom 29.06.1993
vom 11.10.1993

vom 06.09.19935.092 - 93.3

12.002 - 81.1
12.002 - 82.1
5.099 - 80.1
5.003 - 85.2
5.102 - 90.1
90.024
90.025
5.102 - 82.4
5.072 - 81.1
2083AR
3073 (SAFi)
3073A(SAFi)
5.043 - 76.1
5.104·93.4

5.
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Technische Zeichnungen:
27·94 . insbesondere Section 26
der RECOMMENDATIONS ON THE TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS UNITED
NATIONS; in der Fassung der eight revised editkm, New York und Genf 1993.

10.3 Oie gefertigten Großpackmittel (IBC) der zugelassenen Bauart unterliegen der Überwachung der
Fertigung von Großpackmrtteln (IBC) nach § 9 des Gesetzes über die Beförderung gefährlicher Gfler
vom 6. Augusl1975 (BGBI. I, S. 2121) in Verbindung mit der "Technischen Richllinie für die Überwa·
chung der Fertigung von Großpackmitteln (IBC) un'd für die Anerkennung von Qualitätssicherungs·
Programmen für IBC (TR IBC (03)" (Verkehrsblatl Heft 16, 1992. S. 438).

10.4 Diese Zulassung wird zu gegebener Zeit im -Amts· und Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für
Materialforschung und -prüfung, Beriin- (ISSN 0340·7551) veröffentlicht.

11. Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben
werden. Oe~ Widerspruch ist bei dem Präsidenten der Bundesanstah für Materialforschung und
-prüfung (BAM), 12205 Berlin, Unter den Eichen 87, schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen.

12.013·81.1
12.006·82.1
5.028·82.1
5.003· 85.2
90.024
90.025
5.102· 82.4
5.072 . 81.1
2083AR
3073 (SAFi)
3073A(SAFi)
5.043·76.1
5.104 . 93.4

5.092·93.3

vom 14.01.1985
vom 11.03.1982
vom 26.07.1993
vom 25.04.1994
vom 26.10.1987
vom 26.10.1987
vom 14.02.1985
vom 11.08.1986
vom 11.01.1996
vom 09.10.1989
vom 22.04.1991
vom 29.06.1993
vom 11.10.1993

vom 06.09.1993

(Gitterbox Standard)
(Ginerbox mrt Klappe)
(Tank)
(Schraubdeckel Tr 185x16)
(Schraubkappe für Druckausgleichsventil)
(Druckausgleichsventil)
(Entgasungsventil)
(Domeinsatz)
(Auslaufarmatur DN 50·Typ 2080)
(Kugeihaho DN 50)
(Kugelhahn DN 50)
(Schrägsrtzventil NW 50)
(Ablaufstutzen geschlossen)

(Tankschild)

Fachgruppe 111.1
Transportsicherheit von Verpackungen
und Schüttgutbehällern

Im Auftrag:

Dipl.·lng. W. Kraus

Berlin, den 04.09.1996

1. Neufassung zum

Referat 111.13
Gefahrgutgroßpackmittel

Im Auftrag:

Dipl.· Ing. D. Sfammler

5. Prüfnachweise für die Bauart

- Prüfbericht Nr.: 960222 des TÜV Ostdeutschland Sicherheit und Umweltschutz GmbH, Halle; Bau-,
Dichtheits· und Innendruckprüfung am Varitainer C 900 GN (Stamylex) mit
Auslaufarmatur ON 50·Typ 2080 vom 05.06.1996

- Prüfbericht Nr.: 97 582 der Deutschen Bundesbahn - Versuchgsanstalt Minden (Westf); Bau· und
Bauartprüfung am CR 500 P (Marlex CL 100·35 JN) vom 27.08.1982

· Prüfbericht Nr.: 940169/2 des TÜV Osldeulschland Sicherheit und Umweltschutz GmbH. Halle;
Bau· und BauartprOfung an vorgelagerten Varitainern CA 500 (Stamylex) vom
24.06.1994

- Prütbericht Nr.: 110 412 der Deutschen Bundesbahn - Versuchgsanstalt Minden (Westf);
Bauartprüfung am CR 440 (Marlex CL 200) mrt Schraubdeckel S 400x24 vom
04.12.1991

• Priifberichl Nr.: 900538. Nachtrag, der Deutschen Bundesbahn,Versuchgsanstali Minden (Westf);
Prüfung einer Entgasungseinrichtung vom 05.09.1983

ZULASSUNGSSCHEIN
Nr. D/BAM/0218/31 HA1

für die Bauart eines Großpackmitlels (IBC)
zur Beförderung gefährlicher Güter

6. Bauartzulassung

Die unter 4. und 5. beschriebene Bauart erfüllt die Vorschriften nach 1. Oie Bauart wird mit den in 9.
genannten Nebenbestimmungen für die Beförderung gefährlicher Güter zugelassen.

Diese 1. Neufassung ersetzt den Zulassungsschein Nr.D/BAMl0216131HA1 vom 07.12.1994.

Oie Eignung der Bauart für die Beförderung gefährlicher Güter gih bei Einhaltung der folgenden
Grenzwerte bzw. Einschränkungen als erbracht:

• Verwendung für flüssige gefährliche Güter der Verpackungsgruppen 11 oder III
· Als Grenzdaten der Füllgüter, die dem Prüffüllgut (Standardflüssigkeit) bezüglich der chemischen

Verträglichkeit zugeordnet werden können, dürfen Dichten von

1. Rechtsgrundlagen

1.1 Gefahrgutverordnung See· GGVSee vom 24. Juli 1991 (BGBI. I, S. 1714), zuletzt geändert durch die
2. See-Gefahrgutänderungsverordnung vom 24. August 1995 (BGBI. I, S. 1074) • insbesondere
Abschnrtt 26 des IMDG-Code deutsch in der Fassung des Amendments 27-94 vom 18. Juli 1995
(Bundesanzeiger Nr. 158a vom 23. August 1995)

1.2 Gefahrgutverordnung Straße - GGVS, in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. Juli 1995 (BGBI.
I. S. 1025)

1.3 Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE, in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Dezember
1995 (BGBI. I,S. 1852)

2. Antragsteller

Standardflüssigkeit

Wasser

Netzmittellö;;ung

Kohlenwasserstoffgemisch

Salpetersäure 55%

nicht überschritten werden.

7. Fertigung von Großpackmitteln

Dichte (kgll)

1,9

1,9

1,9

1,9

RHEIN BONAR Kunststoff·Technik GmbH
4.lndustriestraße 18 Nach der zugelassenen Bauart dürfen Großpackmittel (IBC) serienmäßig gefertigt werden. Der

Hersteller muß gewährleisten, daß die serienmäßig gefertigten Großpackmittel (IBC) die festgelegte
0-68766 Hockenheim Spezifikation der Bauart erfüllen.

3. Hersteller

RHEIN BONAR Kunststoff·Technik GmbH
4.lndustriestraße 18

D·68766 Hockenheim

4. Beschreibung der Bauart

Kombinations-Großpackmittel (IBC) mit Kunststoff·lnnenbehälter mit Untenentleerung.

8. Kennzeichnung

Oie nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Großpackmittel (IBC) sind wie folgl zu
kennzeichnen:

31HA1 NI.. ..ID/RBO/BAM 0218/4455/1098

in den Freiraum sind Monat und Jahr Geweils die letzten zwei Stellen) der Herstellung
einzutragen.

Typenbezeichnung

Grundmaße . mm

Varitainer CA 500 P

1230 x 825

Zusätzlich isl jedes Großpackmittel (IBC) mit den Angaben gemäß Rn 1612(2)/3612(2) sowie
IMDG-Code d~utsch, Abschn. 26.5.10.2 zu versehen.

Werkstoff des Innengefäßes

Höhe

Fassungsraum

höchstzulässige
Bruttomasse

mm

kg

970

528

1098

: Stamylex XL 400 UP (PE·HDX)

9. Nebenbestimmungen

9.1 Befristungen
entfälll

9.2 Bedingungen
entfällt

Werkstoff der Außenverpackung : SI 37 (DIN 171(0)
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9.3 Widerruf
Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufs erteilt.



9.4 Auflagen
Der in 2. genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstellen, daß alle Bestimmungen und
Hinweise dieses Zulassungsscheins über eine ordnungsgemäße Verwendung der Großpackmittel

(IBC) demjenigen, der diese Großpackmittel für gefährliche' Güter 'veiWe·~det b~W: mit gefährlichen
Gutem befullt, zur Kenntnis gebracht werden.

4. Beschreibung der Bauart

Kombinations~Großpackmittel(IBC) mit Kunststoff·lnnenbehalter mit Untenentleerung.

Typenbezeichnung Varitainer CR 500 P

Werkstoff der A~ßenverpackung: St 37 (DIN 17100)

Grundmaße mm 1230 x 825

Höhe mm 970

Fassungsraum 528

höch~tzulässige

Bruttomasse kg 1098

Werkstoff des Innengefäßes : Marlex CL 200 (PE-HDX)

Technische Zeichnungen:

10. Hinweise

10.1 Die Zulässigkeit der Verwendung von Großpackmitteln(IBC) der zugelassenen Bauart richtet sich nach
den Bestimmungen der jeweils zutreffenden Rechtsvorschriften für die einzelnen Verkehrsträger. Alle
sonstigen Vorschriften (z.B. Füllgrad, Verträglichkeit mit den Packmittelkörperwerkstoffen) für die
Beförderung gefährlicher Güter in der zugelassen Großpackmittelbauart bleiben unberührt.

10.2 Die Bauart erfüllt die Prüfanforderungen für Großpackmittel (IBC) zur Beförderung gefährlicher Güter
des Europäischen Übereinkommens über die internationale Beförderung gefährlicher GUler auf der
Straße (AOR) in der Fassung der Bekanntmachung der Neufassung der Anlagen A und B vom
6. Juli 1994 (BGBI. 199411 S. 937), zuletzt geändert durch die 12. ADR-Änderungsverordnung vom
20. Dezember·1994 (BGB!. 199411 S. 3855)
der Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter (RIO) in der 5. RIO
Änderungsverordnung vom 8. März 1995 (BGB!. 1995 11 S. 210)
des International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code) in der Fassung des Arnendment !

27-94 - insbesondere Section 26
der RECOMMENDATIONS ON THE TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS UNITED
NATIONS;"in der Fassung der eight revised edition, New York und Genf 1993.

10.3 Die gefertigten Großpackmittel (IBG) der zugelassenen Bauart unterliegen der Überwachung der
Fertigung von Großpackmitieln (IBC) nach § 9 des Gesetzes über die Beförderung gefährlicher GUter
vom 6. August 1975 (BGBL I, S. 2121) in Verbindung mit der "Technischen Richtlinie für die Überwa
chung der Fertigung von Großpackmitteln (IBG) un<~ für die Anerkennung von Qualitätssicherungs
Programmen für IBC (TR IBC 003)" (Verkehrsblatt Heft 16, 1992, S. 438).

10.4 Diese Zulassung wird zu gegebener Zeit im "Amts- und Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für
Materialforschung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht

12.013 - 81.1
12.006·82.1
5.028 - 82.1
5.003 - 85.2
90.024
90.025
5.102·82.4.
5.072 - 81.1
2083AR
3073 (SAFi)
3073A(SAFI)
5.043·76.1
5.104 - 93.4

vom 14.01.1985
vom .11.03.1982
vom 26.07.1993
vom 25.04.1994
vom 26.10.1987
vom 26.10.1987
vom 14.02.1985
vom 11.08.1986
vom 11.01.1996
vom 09.10.1989
vom 22.04.1991
vom 29.06.1993
vom 11.10.1993

(Gifterbox Standard)
(Gifterbox mit Klappe)
(Tank)
(Schraubdeckel Tr 185x16)
(Schraubkappe für Druckausgleichsventil)
(Druckausgleichsventil)
(Entgasungsventil)
(Domeinsatz)
(Auslaufarmatur ON 50-Typ 2080)
(Kugelhahn ON 50)
(Kugelhahn ON 50)
(Schrägsitzventil NW 50)
(Ablaufstutzen geschlossen)

5.092 - 93.3 vom 06.09.1993 (Tankschild)

11. Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben
werden. Der Widerspruch ist bei dem Präsidenten der Bundesanstalt für Materialforschung und
-prüfung (SAM), 12205 Berlin, Unter den Eichen 87, schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen.

Fachgruppe 1I!.1
Transportsicherheit von Verpackungen
und Schüttgutbehältern

Prüfnachweise für die Bauart

- Prüfbericht Nr.: 960222 des TÜV Ostdeutschland Sicherheit und Umweltschutz GmbH Halle· Bau
Dlchthelts- und Innendruckprüfung am Varitainer C 900 GN (S;amyle~) mrt
Auslaufarmatur ON 50-Typ 2080 vom 05.06.1996

• Prüfbericht Nr.: 97 582 d:r Deutschen Bundesbahn - Versuchgsanstalt Minden (Westf); Bau- und
Bauartprufung am CR 500 P (Marlex CL 100-35 JN) vom 27.08.1982

- Prütbericht Nr.: 940169/2 des TÜV Ostdeutschland Sicherheil und Umweltschutz GmbH Halle·
Heben von unten und oben, Stapeldruckprüfung am vorgelagerten Varitai~er CR
500 (Stamylex) vom 24.06.1994

- Prütbericht Nr.: 940169/1 des TÜV Ostdeutschland Sicherheit und Umweltschutz GmbH Halle·
Bau-, Dichtheits-, Innendruck-, Fallprüfung an vorgelagerten Varitainern CR 500
(Marlex) vom 30.06.1994

- Prüfbericht Nr.: 90_053 8. ~achtrag, der Deutschen Bundesbahn,Versuchgsanstalt Minden (Westf);
Prufung eIner Entgasungseinrichtung vom 05.09.1983

5.

Dlp!.- Ing. D. Stammler

Im Auftrag:

Referat 111.13
Gefahrgutgroßpackmittel

Berlin, den 04.09.1996

Dip!.-Ing. W. Kraus

Im Auftrag:

1. Neufassung Zum

ZULASSUNGSSCHEIN
Nr. D/BAM/0219/31HA1

6. Bauartzulassung

Die unter 4. und 5. beschrieb~ne.Bauart erfüllt die Vorschrift~n nach 1. Die Bauart wird mit den in 9.
genannten Nebenbestim.mungen f~r die Beförderung gefährlicher Güter zugelassen.

Diese 1. Neufassung ersetzt den Zulassungsschein NrD/BAM/0219/31 HA1 vom 07.12.1994.

für die Bauart eines Großpackmittels (IBC)
zur Beförderung gefährlicher Güter

Die Eignung der Bauart für die Beförderung gefährlicher Güter gilt bei Einhaltung der folgenden
Grenzwerte bzw. Einschränkungen als erbracht:

1. Rechtsgrundlagen

- Verwendung für flüssige gefährliche Güter der Verpackungsgruppen 11 oder 111
- Als Grenzdaten der FüllgUter, die dem Prüffüllgut (Standardflüssigkeit) bezüglich der chemischen

Verträglichkeit zugeordnet werden können, durfen Dichten von

1.1 Gefahrgutverordnung See - GGVSee vom 24. Juli 1991 (BGBI. I, S. 1714), zuletzt geändert durch die
2. See-Gefahrgutänderungsverordnung vom 24. August 1995 (BGB!. I, S. 1074) - insbesondere
Abschnitt 26 des lMDG-Code deutsch in der Fassung des Amendments 27-94 vom 18. Juli 1995
(Bundesanzeiger Nr. 158a ~om 23. August 1995)

1.2 Gefahrgutverordnung Straße - GGVS, in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. Juli 1995 (BGBI.
I, S. 1025)

Standardflüssigkeit

Wasser

Netzmittellösung

Kohlenwasserstoffgemisch

Salpetersäure 55%

Dichte (kgll)

1.9

1,9

1,9

1,9

1.3 Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE, in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Dezember
1995 (BGB!. I,S. 1852)

nicht überschritten werden.

2. Antragsteller
7. Fertigung von Großpackmitteln

RHEIN BONAR Kunststoff-Technik GmbH
4.lndustriestraße 18

Nach der zugelassenen Bauart dürfen GroßpackmitteJ (IBG) serienmäßig gefertigt werden. Der
Hersteller muß. gewährleisten, daß die serienmäßig gefertigten Großpackmittel (IBC) die festgelegte
Spezifikation der Bauart erfüllen. .

0-68766 Hockenheim
8. Kennzeichnung

3. Hersteller Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Großpackmittel (lSG) sind wie folgt zu
kennzeichnen·

RHEIN BONAR Kunststoff-Technik GmbH
4Jndustriestraße 18

0-68766 Hockenheim
31 HA1 NI.. ../D/RBO/BAM 0219/4455/1098
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in den Freiraum sind Monat und Jahr (jeweils die letzten zwei Stellen) der Herstellung
einzutragen.

2. Antragsteller

Zusätzlich ist jedes Großpackmittei (IBC) mit den Angaben gemäß Rn 1612(2)/3612(2) sowie
IMDG-Code deutsch, Abschn. 26.5.10.2 zu versehen.

RHEIN BONAR Kunststoff-Technik GmbH
4.lndustriestraße 18

0·68766 Hockenheim

9. Nebenbestimmungen

9.1 Befristungen
en~ällt

3. Hersteller

9.2 Bedingungen
entfällt

RHEIN BONAR Kunststoff-Technik GmbH
4.lndustriestraße 18

9.3 Widerruf
Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufs erteilt.

D-68766 Hockenheim

g.4 Auflagen . 4.
Der in 2. genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstellen, daß alle Bestimmungen ~nd

Hinweise dieses Zulassungsscheins über eine ordnungsgemäße Verwendung der Großpac~mlttel

(IBC) demjenigen, der diese Großpackmittel für gefährliche Güter verwendet bzw. mit gefährlichen.
Gütern befüllt, zur Kenntnis gebracht werden.

Beschreibung der Bauart

Kombinations-Großpackmittel (IBC) mit Kunststoff-Innenbehälter mit und ohne Untenentleerung.
Die Bauart besteht aus vier Modifikationen desselben Großpackmitteltyps, die sich bei sonst gleichen
Grundabmessungen nur hinsichtlich der konstruktiven Gestaltung der Außenverpackung unter·
scheiden.

11. Rechtsbehelfsbelehrung

10.4 Diese Zulassung wird zu gegebener Zeit im "Amts- und Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für
Materialforschung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht.

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben
werden. Der Widerspruch ist bei dem Präsidenten der Bundesanstalt für Materialforschung und
-prüfung (BAM), 12205 Berlin, Unter den Eichen 87, schriftlich oder zur Nieders'chrift einzulegen.

(Gitterbox Standard)
(Gitterbox für Schraubdeckel S 400 x 24)
(Gitterbox nach DIN 15 155)
(Blechauflage für DIN Gilterbox)
(Auflagekissen für DIN Gitterbox)
(Sicherheitsbügel für DIN G~terbox)

(Tank)
(Schraubdeckel Tr 185x16)
(Schraubdeckel S 400 x 24)
(Schraubkappe für Druckausgleichsventil)
(Druckausgleichsventil)
(Entgasungsventil)
(Auslaufarmatur DN 50-Typ 2080)
(Kugelhahn DN 50)
(Kugelhahn DN 50)
(Ablaufstutzen geschlossen)
(Tankschild)

vom 08.09.1988
vom 12.04.1990

Juli 1967
vom 29.01.1985
vom 22.09.1986
vom 14.02.1985
vom 26.07.1993
vom 26.07.1993
vom 13.09.1990
vom 26.10.1987
vom 26.10.1987
vom 14.02.1985
vom 11.01.1996
vom 09.10.1989
vom 22.04.1991
vom 11.10.1993
vom 06.09.1993

Werkstoff des Innengefäßes : Stamylex XL 400 UP (PE-HDX)
Werkstoff der Außenverpackung : St 37 (DIN 17100)

Technische Zeichnungen:

12.010 - 82.1
5.059·83.1
12.006 - 83.3
5.083 - 82.1
5.003 - 85.2
5.102·90.1
90.024
90.025
5.102 - 82.4
2083AR
3073 (SAFi)
3073A(SAFi)
5.104 - 93.4
5.092 - 93.3

Typenbezeichnung Varitainer CR 500 PS
Gitterbox Gitterbox Gitterbox DIN 15 155
Standard für Schraub· m~ Blech- mit Kunststoff·

deckel S auflage auflage

Grundmaße mm 1230 x 825 1240 x 835

Höhe mm 970 1050 970 970

Fassungsraum 500

höchstzulässige
Bruttornasse kg 1042 1042 1071 1061

12.009 - 82.1
12.006 - 90.1

Oie Zulässigkeit der Verwendung von Großpackmilteln(IBC) der zugelassenen Bauart richtet sich nach
den Bestimmungen der jeweils zutreffenden Rechtsvorschriften für die einzelnen Verkehrsträger. Alle
sonstigen Vorschriften (z.B. Füllgrad, Verträglichkeit mit den Packmittelkörperwerkstoffen) für die
Beförderung gefährlicher Güter in der zugelassen Großpackmittelbauart bleiben unberührt.

10.2 Oie Bauart erfüllt die Prüfanforderungen für Großpackmittel (IBC) zur Beförderung gefährlicher Güter
des Europäischen Übereinkommens über die intemationale Beförderung gefährlicher Güter auf der
Straße (ADR) in der Fassung der Bekanntmachung der Neufassung ger Anlagen A und B vom
6. Juli 1994 (BGBI. 1994 1I S. 937), zuletzt geändert durch die 12. ADR-Anderungsverordnung vom
20. Dezember 1994 (BGBI. 199411 S. 3855)
der Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter (RID) in der 5. RIO·
Änderungsverordnung vom 8. März 1995 (BGBI. 1995 1I S. 210)
des International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code) in der Fassung des Amendmenl
27-94 - insbesondere Section 26
der RECOMMENDATIONS ON THE TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS UNITED
NATIONS; in der Fassung der eight revised edition, New York und Genf 1993.

10.3 Oie gefertigten Großpackmittel (IBC) der zugelassenen Bauart unterliegen der Überwachung der
Fertigung von Großpackmitteln (laC) nach § 9 des Gesetzes über die Beförderung gefährlich:r Güter
vom 6. August 1975 (BGBI. I, S. 2121) in Verbindung' mit der "Technischen Richtlinie für die Uberwa
chung der Fertigung von Großpackmitteln (IBC) und für die Anerkennung von Qualitätssicherungs
Programmen für IBC (TR IBC 003)" (Verkehrsblatt Heft 16. 1992. S. 438).

10.1

5. Prüfnachweise für die Bauart

Fachgruppe 111.1
Transportsicherheit von Verpackungen
und SchCrttgutbehältern

im Auftrag:

fAJ . es;r .0
)ipl. -Ing. W. Kraus

Berlin, den 04.09.1996

Referat 111.13
Gefahrgutgroßpackmittel

Im Auftrag:

Dipl.- Ing. D. Stammler

- Prüfbericht Nr.: 960222 des TÜV Ostdeutschland Sicherheit und Umweltschutz GmbH, Halle; Bau·,
Dichtheits- und Innendruckprüfung am Varitainer C 900 GN (Stamylex) mit
Auslaufarmatur ON 50·Typ 2080 vom 05.06.1996

- Prüfbericht Nr.: 99 778 der Deutschen Bundesbahn - Versuchgsanstalt Minden (Westf); Bau- und
Bauartprüfung am CR 500 PS (Mariex CL 100-35 JN) m~ Standard-G~terbox vom
06.03.1985

- PrOfbericht Nr.: 99 779 der Deutschen Bundesbahn - Versuchgsanstalt Minden (Westf); Bau- und
Bauartprüfung am CR 500 PS (Mariex CL 100-35 JN) mit DIN-Gitterbox vom
06.03.1985

- Prüfbericht Nr.: 108700 der Deutschen Bundesbahn - Versuchgsanstatl Minden (WestI); Bau- und
Bauartprüfung am CG 1000 (Stamylex XL 400 UP) vom 16.08.1990

1. Neufassung zum

ZULASSUNGSSCHEIN

- Prüfbericht Nr.: 108 700 1. Nachtrag. der Deutschen Bundesbahn - Versuchgsanstatl Minden
(Westf); Bauartprüfung an vorgelagerten CG 1000 (Stamylex XL 400 UP) vom
12.03.1992

Nr. D/BAM/0220/31 HA1

für die Bauart eines Großpackmihels (IBC)
zur Beförderung gefährlicher Güter

- Prüfbericht Nr.: 110 412 der Deutschen Bundesbahn - Versuchgsanstalt Minden (Westf);
Bauartprüfung am CR 440 (Mariex CL 200) m~ Schraubdeckel S 4OOx24 und
Kugelhahn DN 50_vom 04.12.1991

- Prüfbericht Nr.: 900538. Nachtrag, der Deutschen Bundesbahn,Versuchgsanstalt Mnden (Westt);
Prüfung einer Entgasungseinrichtung am CG 800 vom 05.09.1983

6. Bauartzulassung

1. Rechtsgrundlagen

1.1 Gefahrgutverordnung See - GGVSee vom 24. Juli 1991 (BGBI. I, S. 1714), zuletzt geändert durch di,
2. See·Gefahrgutänderungsverordnung vom 24. August 1995 (BGBI. I, S. 1074) - Insbesonder
Abschnitt 26 des tMDG·Code deutsch in der Fassung des Amendments 27-94 vom 18. Juli 199
(Bundesanzeiger Nr. 158a vom 23. August 1995)

1.2 Gefahrgutverordnung Straße· GGVS, in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. Juli 1995 (BGB
I, S. 1025)

Oie unter 4. und 5. beschriebene Bauart erfüll! die Vorschriften nach 1. Die Bauart wird mit den in 9.
genannten Nebenbestimmungen für die Beförderung gefährlicher Güter zugelassen.
Diese 1. Neufassung ersetzt den Zulassungsschein Nr.D/BAMJ0220/31HA1 vom 26.10.1993.

Oie Eignung der Bauart für die Beförderung gefährlicher Güter gilt bei Einhaltung der folgenden
Grenzwerte bzw. Einschränkungen als erbracht:
- Verwendung für flüssige gefährliche Güter der Verpackungsgruppen 11 oder 111
- Als Grenzdater'l der FÜllgüter, die dem Prüftüllgut (Standardflüssigkeit) bezüglich der chemischen

Verträglichkeit zugeordnet werden können, dürfen Dichten von

1.3 Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE, in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. DezembE
1995 (BGBI. I,S. 1852)
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Wasser

Netzmittellösung

Kohlenwasserstoffgemisch

Salpetersäure 55%

nicht überschritten werden.

1,9

1,9

1,9

1,9

1. Neufassung zum

ZULASSUNGSSCHEIN
Nr. D/BAM/0221/31HA1

für die Bauart eines Großpackmittels (IBC)
zur Beförderung gefährlicher Guter

7. Fertigung von Großpackmitteln

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Großpackmittel (IBC) serienmäßig gefertigt werden. Der
Hersteller muß .gewährleisten, daß die serienmäßig gefertigten Großpackmittel (IBC) die festgelegte
Spezifikation der Bauart erfüllen.

8. Kennzeichnung

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Großpackmittel (IBC) sind wie folgt zu
kennzeichnen:

1. Rechtsgrundlagen

1.1 Gefahrgutverordnung See - GGVSee vom 24. Juli 1991 (8GBI. I, S. 1714), zuletzt geändert durch die
2. See-Gefahrgutänderungsverordnung vom 24. August 1995 (8GB!. I,. S. 1074) . insbes~ndere

Abschnitt 26 des IMDG-Code deutsch in der Fassung des Amendments 27-94 vom 18. Juh 1995
(8undesanzeiger Nr. 158a vom 23. August 1995)

1.2 Gefahrgutverordnung Straße - GGVS, in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. Juli 1995 (8GBI.
I, S. 1025)

1.3 Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE, in.der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Dezember
1995 (BGBI. I,S. 1852) •

31HA1 NI.. ../D/RBO/BAM 0220/3000/1071

2. Antragsteller

in den Freiraum sind Monat und Jahr Ueweils die letzten zwei Stellen) der Herstellung
einzutragen.

Zusätzlich ist jedes Großpackmittel (IBC) mit den Angaben gemäß Rn 1612(2)13612(2) sowie
IMDG-Code deutsch, Abschn. 26.5.10.2 zu versehen.

RHEIN BONAR Kunststoff-Technik GmbH
4.lndustriestraße 18

0-68766 Hockenheim

9. Nebenbestimmungen 3. Hersteller

9.1 Befristungen
entlätlt RHEIN BONAR Kunststoff·Technik GmbH

4.lndustriestraße 18

9.2 Bedingungen
entfällt 0-68766 Hockenheim

9.3 Widerruf

Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufs erteilt. 4. Beschreibung der Bauart

Kombinations~Großpackmittel(IBC) mit Kunststoff-Innenbehälter mit und ohne Untenentleerung.
Die Bauart besteht aus vier Modifikationen desselben Großpackmitteltyps, die sich bei sonst gleichen
Grundabmessungen nur hinsichtlich der konstruktiven Gestaltung der Außenverpackung unter
scheiden.

9.4 Auflagen
Der in 2. genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstellen, daß alle Bestimmungen und
Hinweise dieses Zulassungsscheins über eine ordnungsgemäße Verwendung der Großpackmittel
(IBC) demjenigen, der diese Großpackmittel für gefährliche Güter very.oendet bzw. mit gefährlichen
Gütem befüllt, zur Kenntnis gebracht werden.

Typenbezeichnung Varitainer CR 500 PS

Technische Zeichnungen:

Werkstoff der Außenverpackung : St 37 (DIN 17100)

12.009 - 82.1 vom 08.09.1986 (Gilterbox Standard)
12.006 - 90.1 vom 12.04.1990 (Gitlerbox für Schraubdeckel S 400 x 24)

Juli 1967 (Giltemox nach DIN 15 155)
12.010 - 82.1 vom 29.01.1985 (Blechauflage für DIN Gilterbox)
5.059 - 83.1 vom 22.09.1986 (Auflagekissen für DIN Gilterbox)
12.006 - 83.3 vom 14.02.1985 (Sicherhei!sbügel für DIN Gitterbox)
5.083·82.1 vom 26.07.1993 (Tank)
5.003 - 85.2 vom 26.07.1993 (Schraubdeckel Tr 185x16)
5.102 - 90.1 vom 13.09.1990 (Schraubdeckel S 400 x 24)
90.024 vom 26.10.1987 (Schraubkappe für Druckausgleichsventil)
90.025 vom 26.10.1987 (Druckausgleichsventil)
5.102 - 82.4 vom 14.02.1985 (Entgasungsventil)
2083AR vom 11.01.1996 (Auslaufarmatur DN 50-Typ 2080)
3073 (SAFi) vom 09.10.1989 (Kugelhahn DN 50)
3073A(SAFi) vom 22.04.1991 (Kugelhahn DN 50)
5.104 - 93.4 vom 11.10.1993 (Ablaufstutzen geschlossen)

5.092 - 93.3 vom 06.09.1993 (Tankschild)

970

1061

970

1240x835

1071

Gitterbox DIN 15 155
mit Blech- mit KunsfstoH-
auflage auflage

500

1050970

1230 x 825

1042 1042

Gitterbox Gitterbox
Standard für Schraub

deckel S

: Marlex CL 200 (PE-HDX)

Grundmaße mm

Höhe mm

Fassungsraum

hÖChstzulässige
Bruttomasse kg

Werkstoff des Innengefäßes

Berlin, den 04.09.1996

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben
werden. Der Widerspruch ist bei dem Präsidenten der Bundesanstalt für Materialforschung und
-prüfung (SAM), 12205 Berlin, Unter den Eichen 87, schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen.

10.2 Die Bauart erfüllt die Prüfanforderungen für Großpackmittel (IBG) zur Beförderung gefährlicher Güter
des Europäischen Übereinkommens über die intemationale Beförderung gefährlicher Güter auf der
Straße (ADR) in der Fassung der Bekanntmachung der Neufassung der Anlagen A und B vom
6. Juli 1994 (8GBI. 199411 S. 937), zuletzt geändert durch die 12. ADR-Änderungsverordnung vom
20. Dezember 1994 (BGBI. 199411 S. 3855)
der Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter (RID) in der 5. RID
Änderungsverordnung vorn 8. März 1995 (BGBI. 199511 S. 210)
des International Maritime Dangerous Goods Code (JMDG Code) in der Fassung des Amendment
27-94 - insbesondere Section 26
der RECOMMENDATIONS ON THE TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS UNITED
NATIONS; in der Fassung der eight revised edition, New York und Genf 1993.

10.3 Die gefertigten Großpackmittel (IBC) der zugelassenen Bauart unterliegen der Überwachung der
Fertigung von Großpackmitteln (IBC) nach § 9 des Gesetzes über die Beförderung gefährlicher Guter
vom 6. August 1975 (8GB!. I, S. 2121) in Verbindung mit der "Technischen Richtlinie für die Überwa
chung der Fertigung von Großpackmilteln (IBC) und für die Anerkennung von Oualitätssicherungs
Programmen für IBC (TR IBC 003)" (Verkehrsbialt Heft 16,1992, S. 438).

10.4 Diese Zulassung wird zu gegebener Zeit im "Amts- und Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für
Materialforschung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht.

11. Rechtsbehelfsbelehrung

10.1 Die Zulässigkeit der Verwendung von Großpackmitteln(IBC) der zugelassenen Bauart richtet sich nach
den Bestimmungen der jeweils zutreffenden Rechtsvorschriften für «:;lie einzelnen Verkehrsträger. Alle
sonstigen VorscHriften (z.B. Füllgrad, Verträglichkeit mit den Packmittelkörperwerkstoffen) für die
Beförderung gefährlicher Güter in der zugelassen Großpackmittelbauart bleiben unberührt.

Fachgruppe 111.1
Transportsicherheit von Verpackungen
und Schüttgutbehältern

Referat 111.13
Gefahrgutgroßpackmittel 5. Prüfnachweise für die Bauart

Im Auftrag:

Dipl.-Ing. W. Kraus

Im Auftrag:

Dipl.- Ing. D. Stammler

- Prüfbericht Nr.: 960222 des TÜV Ostdeutschland Sicherheit und Umweltschutz GmbH, Halle; Bau-,
Dichtheits- und Innendruckprüfung am Varitainer C 900 GN (Stamylex) mit
Auslaufarmatur ON 50-Typ 2080 vom 05.06.1996

- Prüfbericht Nr.: 99 778 der Deutschen E}undesbahn - Versuchgsanstalt Minden (Westf); Bau- und
. Bauartprüfung am CR 500 PS (Marlex CL 100-35 JN) mit Standard-Giltemox vom

06.03.1985
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- Prüfbericht Nr.: 99 779 der Deutschen Bundesbahn - Versuchgsanstalt Minden (Westf); Bau- und
Bauanprüfung am CR 500 PS (Marlex CL 100·35 JN) mit DIN-Gitterbox vom
06.03.1985

Straße (AOR) in der Fassung der Bekanntmachung der Neufassung ~er Anlagen A und B vom
6. Juli 1994 (BGBI. 199411 S. 937), zuletzt g·eändert durch die 12. ADR-Anderungsverordnung vom
20. Dezember 1994 (BGBI. 199411 S. 3855)

• Prüfbericht Nr.: 110 230 der Deutschen Bundesbahn - Versuchgsanstalt Minden (Westf); Bau- und
Bauartprüfung am CG 1000 (Marlex CL) vom 30.09.1991

- Prüfbericht Nr.: 110 230 1. Nachtrag, der Deutschen Bundesbahn - Versuchgsanstalt Minden
(Westf); Bauartprüfung an vorgelagerten CG 1000 (Marlex CL 200) vom 12.03.1992

- Prüfbericht Nr.: 110 412 der Deuts'chen Bundesbahn - Versuchgsanstalt Minden (Westf);
Bauartprüfung am CA 440 (Marlex CL 200) mit Schraubdeckel S 400x24 und
Kugelhahn ON 50 vom 04.12.1991

- Prüfbericht Nr.: 900538. Nachtrag, der Deutschen Bundesbahn,Versuchgsanstalt Minden (West!);
Prüfung einer Entgasungseinrichtung am CG 800 vom 05.09.1983

- Prüfbescheinigung des Technischen Überwachungs-Verein Baden e. V.(L-FaiSchm); Hebeprüfung
von unten am CA 500 PS vorn 21.01.1988

der Ordnung für die intemationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter (RIO) in der 5. RID
Änderungsverordnung vom 8. März 1995 (BGBI. 1995 11 S. 210)

des International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code) in der Fassung des Amendment
27-94 - insbesondere Section 26

der RECOMMENDATIONS ON THE TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS UNITED
NATIONS; in der Fassung der eight revised edition, New York und Genf 1993.

10.3 Die gefertigten Großpackmittel (IBC) der zugelassenen Bauart unterliegen der Überwachung der
Fertigung von Großpackmitteln (IBC) nach § 9 des Gesetzes über die Beförderung gefährlich~r Güter
vom 6. August 1975 (BGBt I, S. 2121) in Verbindung mit der -Technischen Richtlinie für die Uberwa
chung der Fertigung von Großpackmitteln (IBC) und für die Anerkennung von QuaHtätssicherungs
Programmen fur IBC (TR IBC 003)" (Verkehrsblatt Heft 16, 1992, S. 438).

10.4 Diese Zulassung wird zu gegebener Zeit im -Amts- und Mitteilungsblan der Bundesanstalt für
Materialforschung und -prüfung, Berlin- (ISSN 0340-7551) veröffentlicht.

6. Bauartzulassung 11. Rechtsbehelfsbelehrung

Oie unter 4. und 5. beschriebene Bauart erfüllt die Vorschriften nach 1. Die Bauart wird mit den in 9.
genannten Nebenbestimmungen für die Beförderung gefährlicher Güter zugelassen.

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben
werden. Der Widerspruch ist bei dem Präsidenten der Bundesanstalt für Materialforschung und
-prüfung (BAM), 12205 Berlin, Unter den Eichen 87, schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen.

Diese 1. Neufassung ersetzt den Zulassungsschein NrD/BAM/0221/31 HA1 vom 26.10.1993.

Die Eignung der Bauart für die Beförderung gefährlicher Güter gilt bei Einhaltung der folgenden
Grenzwerte bzw. Einschränkungen als erbracht:
- Verwendung für flüssige gefährliche Güter der Verpackungsgruppen 11 oder 111
- Als Grenzdaten der Füllgüter, die dem PrüffOligut (Standardflüssigkeit) bezüglich der chemischen

Verträglichkeit zugeordnet werden können, dürlen Dichten von

Fachgruppe 111.1
Transportsicherheit von Verpackungen
und Schüttgutbehältern

Dip!.· Ing. D. Stammler

Im Auftrag:

Referat 111.13
Gefahrgutgroßpackmittel

Berlin, den 10.09.1996

Dipl.-Ing. W. Kraus

Im Auftrag:D,chte (kg/l)

1,9

1,9

1,9

1,9

Wasser

Standardflüssigkeit

Netzmittellösung

KohlenwasserstoHgemisch

Salpetersäure 55%

nicht überschrinen werden.
1. Neufassung zum

7. Fertigung von Großpackmilteln
ZULASSUNGSSCHEIN

Nr. D/BAM/0224/31HA1
Nach der zugelassenen Bauart dürfen Großpackmittel (IBC) serienmäßig gefertigt werden. Der
Hersteller muß gewährleisten, daß die serienmäßig gefertigten Großpackmittel (IBC) die festgelegte
Spezifikation der Bauart erfüllen.

für die Bauart eines Großpackminels (IBC)
zur Beförderung gefährlicher Güter

8. Kennzeichnung

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Großpackmittel (IBC) sind wie folgt zu
kennzeichnen:

31 HA1 IVI.. ..ID/RBO/BAM 0221/3000/1071

in den Freiraum sind Monat und Jahr (jeweils die letzten zwei Stellen) der Herstellung
einzutragen.

Zusätzlich ist jedes Großpackmittel (IBC) mit den Angaben gemäß Rn 1612(2)/3612(2) sowie
IMDG-Code deutsch, Abschn. 26.5.10.2 zu versehen.

1. Rechtsgrundlagen

1.1 Gefahrgutverordnung See· GGVSee vom 24. Juli 1991 (BGBI. I, S. 1714), zuletzt geändert durch die
2. See-Gefahrgutänderungsverordnung vom 24. August 1995 (BGB!. I, S. 1074) - insbesondere
Abschnitt 26 des IMDG-Code deutsch in der Fassung des Amendments 27-94 vom 18. Juli 1995
(Bundesanzeiger Nr. 158a vom 23. August 1995)

1.2 Gefahrgutverordnung Straße - GGVS, in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. Juli 1995 (BGB1.
I, S. 1025)

1.3 Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE, in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Dezember
1995 (BGBI. I.S. 1852)

2. Antragsteller

9. Nebenbestimmungen

9.1 Befristungen
entlällt

RHEIN BONAR Kunststoff·Technik GmbH
4.lndustriestraße 16

D·68766 Hockenheim
9.2 Bedingungen

entfällt

9.3 Widerruf
Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufs erteilt.

9.4 Auflagen
Der in 2. genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstellen, daß alle Bestimmungen und
H!nweise dieses Zulassungsscheins über eine ordnungsgemäße Verwendung der Großpackminel
(IBC) demjenigen, der diese Großpackn:itl~1 ~ür gefährliche Güter verwendet bzw. mit gefährlichen
Gütern befüllt, zur Kenntnis gebracht werden.

3. Hersteller

RHEIN BONAR Kunststoff·Technik GmbH
4.lndustriestraße 18

D·68766 Hockenheim

4. Beschreibung der Bauart

10. Hinweise Kombinations-Großpackmittel (IBC) mit Kunststoff·lnnenbehälter mit Untenentleerung.

10.1 Oie Zulässigkeil der Verwendung von Großpackmilteln(IBC) der zugelassenen Bauart richtet sich nach
den Bestimmungen der jeweils zutreffenden ~echtsvorschriften für die einzelnen Verkehrsträger
Alle. sonstigen Vorschriften (z.B. Füllgrad, Verträglichkeit mit den PackminelkörperwerkstoHen) für die
Befdrderung gefährlicher Güter in der zugelassen Großpackmittelbauart bleiben unberührt.

10.2 Die Bauart erfüllt die Prüfanforderungen für Großpackmitlel (IBC) zur Beförderung gefährlicher Güter

- des Europäischen Übereinkommens über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der

Typenbezeichnung Varitainer CR 440

Grundmaße mm 1230 x 825

Höhe mm 1110

Fassungsraum 494

höchstzulässige
Bruttomasse kg 1051
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Werkstoff der Außenverpackung : SI 37 (DIN 17100)

Technische Zeichnungen:

12.002 - 81.1 vom 09.10.1992 (Gifferbox Standard)
5.100 - 90.1 vom 10.09.1990 (Tank)
5.003 - 85.2 vom 25.04.1994 (Schraubdeckel Tr 185xI6)
5.102 - 90.1 vom 13.09.1990 (Schraubdeckel S 4oox24)
90.024 vom 26.10.1987 (Schraubkappe für Druckausgleichsventil)
90.025 vom 26.10.1987 (Druckausgleichsventil)
5.102 - 82.4 vom 14.02.1985 (Entgasungsventil)
5.072 - 81.1 vom 11.08.1986 (Domeinsatz)
2083AR vom 11.01.1996 (Auslaufarmatur DN 50-Typ 2080)
3073 (SAFi) vom 09.10.1989 (Kugelhahn DN 50)
3073A(SAFi) vom 22.04.1991 (Kugelhahn DN 50)
5.043 - 76.1 vom 29.06.1993 (Schrägsilzventil NW 50)
5.104·93.4 vom 11.10.1993 (Ablaufslutzen geschlossen)

5.092 - 93.3 vom 06.09.1993 (Tankschild)

Werkstoff des Innengefäßes : Stamylex XL 400 UP (PE-HDX) 9.4 Auflagen
Der in 2. genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstellen, daß alle Bestimmungen und
Hinweise dieses Zulassungsscheins über eine ordnungsgemäße Verwendung der Großpackmittel
(IBC) demjenigen, der diese Großpackmittel für gefährliche GUter verwendet bzw. mit gefährlichen
Gütern betollt, zur Kenntnis gebracht werden.

10.1 Die Zulässigkeit der Verwendung von Großpackmitteln(IBC) der zugelassenen Bauart richtet sich nach
den Bestimmungen der jeweils zutreffenden Rechtsvorschriften für die einzelnen Verkehrsträger. Alle
sonstigen Vorschriften (z.B. Füllgrad, Verträglichkeit mit den Packmitlelkörperwerkstoffen) für die
Beförderung gefährlicher Güter in der zugelassen Großpackmittelbauart bleiben unberührt.

10.2 Die Bauart erfüllt die PrOfanforderungen für Großpackmittel (IBC) zur Beförderung gefährlicher Güter
des Europäischen Übereinkommens Ober die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der
Straße (ADR) in der Fassung der Bekanntmachung der Neufassung der Anlagen A und B vom
6. Juli 1994 (BGBI. 199411 S. 937), zuletzt geändert durch die 12. ADR-Änderungsverordnung vom
20. Dezember 1994 (BGBI. 199411 S. 3855)
der Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter (RIO) in der 5. RIO·
Änderungsverordnung vom 8. März 1995 (BGBI. 199511 S. 210)
des International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code) in der Fassung des Amendment
27-94 • insbesondere Section 26
der RECOMMENDATIONS ON THE TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS UNITED
NATIONS; in der Fassung der eight revised edition, New York und Genf 1993.

5. Prüfnachweise für die Bauart

- Prüfbericht Nr.: 960222 des TÜV Ostdeutschland Sicherheit und Umweltschutz GmbH, Halte; Bau-,
Dichtheits· und Innendruckprüfung am Varitainer C 900 GN (Stamylex) mit
Auslaufarmatur DN 50-Typ 2080 vom 05.06.1996

10.3 Oie gefertigten Großpackmittel (IBC) der zugelassenen Bauart unterliegen der Überwachung der
Fertigung von Großpackmitteln (IBC) nach § 9 des Gesetzes über die Beförderung gefährlicher Güter
vom 6. August 1975 (BGBI. I, S. 2121) in Verbindung mit der NTechnischen Richtlinie für die Überwa
chung der Fertigung von Großpackmitteln (IBC) und für die Anerkennung von Qualitätssicherungs
Programmen für IBC (TR IBC 003)" (Verkehrsbiall Heft 16, 1992, S. 438).

• Prüfbericht Nr.: 940169/2 des TÜV Ostdeutschland Sicherheit und Umweltschutz GmbH, Halle;
Bauartprüfung an vorgelagerten Varitainem CR 500 (Stamylex) vom 24.06.1994

10.4 Diese Zulassung wird zu gegebener Zeit im "Amts· und Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für
Materialforschung und -prüfung, BerlinN (ISSN 0340·7551) veröffentlicht.

- Prüfbericht Nr.: 110412 der Deutschen Bundesbahn· Versuchgsanstalt Minden (Westf); Bau- und
Bauartprüfung am CR 440 (Marlex CL 200) mit Schraubdeckel S 400x24 vom
04.12.1991

11. Rechtsbehelfsbelehrung

• Prüfbericht Nr.: 90053 8. Nachtrag, der Deutschen Bundesbahn,Versuchgsanslalt Minden (Westf);
Prüfung einer Entgasungseinrichtung vom 05.09.1983

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben
werden. Der Widerspruch ist bei dem Präsidenten der Bundesanstalt für Materialforschung und
-prüfung (BAM), 12205 Berlin, Unter den Eichen 87, schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen.

6. Bauartzulassung Berlin, den 10.09.1996

Die unter 4. und 5. beschriebene Bauart erlüllt die Vorschrihen nach 1. Oie Bauart wird mit den in 9.
genannten Nebenbestimmungen für die Beförderung gefährlicher Güter zugelassen.

Fachgruppe 111.1
Transportsicherheit von Verpackungen
und Schüttgutbehältern

Referat 111.13
Gefahrgutgroßpackmittel

Diese 1. Neufassung ersetzt den Zulassungsschein Nr.D/BAMl0224/31HA1 vom 07.12.1994.

Oie Eignung der Bauart für die Beförderung gefährlicher Güter gilt bei Einhaltung der folgenden
Grenzwerte bzw. Einschränkungen als erbracht:
- Verwendung für flüssige gefährliche Güter der Verpackungsgruppen 11 oder 111
- Als Grenzdaten der Füllgüter, die dem Prüffüllgut (Standardflüssigkeit) bezüglich der chemischen

Verträglichkeit zugeordnet werden können, dürfen Dichten von
Dipl.- Ing. D. Stammler

Im Auftrag:

1. Neufassung zum'

ZULASSUNGSSCHEIN
Nr. D/BAM/0225/31HA1

Im Auftrag:

.. (

).....J. tLJo..v.. J
/

Dipl.-Ing. W. Kraus
Dichte (kgll)

1,9

1,9

1,9

1,9

Wasser

Netzmittellösung

KohlenwasserstoHgemisch

Salpetersäure 55%

Standardflüssigkeit

nicht überschritten werden. für die Bauart eines Großpackmittels (IBC)
zur Beförderung gefährlicher Güter

7. Fertigung von Großpackmitteln 1. Rechtsgrundlagen

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Großpackmittel (IBC) serienmäßig gefertigt werden. Der 1.1
Hersteller muß gewährleisten, daß die serienmäßig gefertigten Großpackmittel (IBC) die festgelegte
SpeZifikation der Bauart erfOllen.

Gefahrgutverordnung See - GGVSee vom 24. Juli 1991 (BnSL I, S. 1714), zuletzt geändert durch die
2. See-Gefahrgutänderungsverordnung vom 24. August 1995 (BGBI. I, S. 1074) - insbesondere
Abschnitt 26 des IMDG·Code deutsch in der Fassung des Amendments 27-94 vom 18. Juli 1995
(Bundesanzeiger Nr. 158a vom 23. August 1995)

8. Kennzeichnung 1.2 Gefahrgutverordnung Straße - GGVS, in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. Juli 1995 (SGBI.
I, S. 1025)

Oie nach der zugelassenen Bauart serleninäßig gefertigten Großpackmittel (IBC) sind wie folgt zu
kennzeichnen: 1.3 Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE, in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Dezember

1995 (BGBI. I,S. 1852)

31 HA1 /VI.. ../D/RBO/BAM 0224/4455/1051 2. Antragsteller

in den Freiraum sind Monat und. Jahr Ueweils die letzten zwei Stellen) der Herstellung
einzutragen.

RHEIN BONAR Kunststoff-Technik GmbH
4.lndustriestraße 18

D·68766 Hockenheim

Zusätzlich ist jedes Großpackmiffel (IBC) m~ den Angaben gemäß Rn 1612(2)/3612(2) sowie
IMDG·Code deutsch, Abschn. 26.5.10.2 zu versehen.

3_ Hersteller

9. Nebenbestimmungen

9.1 Befristungen
entfällt

RHEIN BONAR Kunststoff-Technik GmbH
4.lndustriestraße 18

0-68766 Hockenheim

9.2 Bedingungen
entfällt

9.3 Widerruf

Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufs erteilt.

4. Beschreibung der Bauart

Kombinations·Gro~packmittel(IBC) mit Kunststoff·lnnenbehälter mit UnteneriUeerung.
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Typenbezeichnung Varitainer CA 440 9. Nebenbestimmungen
Grundmaße mm 1230 x 825

9.1 Befristungen
entfällt

Höhe

Fassungsraum

höchstzulässige
Bruttomasse

mm

kg

1110

494

1051

9.2 Bedingungen
entfällt

9.3 Widerruf
Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufs erteilt.

Werkstoff der Außenverpackung : SI 37 (DIN 17100)

5. Prüfnachweise für die Bauart

Technische Zeichnungen:

12.002 - 81.1 vom 09.10.1992 (Gilterbox Standard)
5.100 - 90.1 vom 10.09.1990 (Tank)
5.003 - 85.2 vom 25.04.1994 (Schraubdeckel Tr 185x16)
5.102 - 90.1 vom 13.09.1990 (Schraubdeckel S 400x24)
90.024 vom 26.10.1987 (Schraubkappe für Druckausgleichsventil)
90.025 vom 26.10.1987 (Druckausgleichsventil)
5.102 - 82.4 vom 14.02.1985 (Entgasungsventil)
5.072 - 81.1 vom 11.08.1986 (Domeinsatz)
2083AR vom 11.01.1996 (Auslaufarmalur DN 50-Typ 2080)
3073 (SAFi) vom 09.10.1989 (Kugelhahn DN 50)
3073A(SAFi) vom 22.04.1991 (Kugelhahn DN 50)
5043 - 76.1 vom 29.06.1993 (Schrägsitzventil NW 50)
5.104 - 93.4 vom 11.10.1993 (Ablaufstutzen geschlossen)

5.092 - 93.3 vom 06.09.1993 (Tankschild)

9.4 Auflagen .
Der in 2. genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstellen, daß alle Bestimmungen ~nd

Hinweise dieses Zulassungsscheins über eine ordnungsgemäße Verwendung der Großpackmittel
(IBC) demjenigen, der diese Großpackmittel für gefährtiche Güler verwendet bzw. mit gefährtichen
Gütern befüllt, zur Kenntnis gebracht werden.

10.2 Oie Bauart erfüllt die Prüfanforderungen für Großpackmittel (IBC) zur Beförderung gefährlicher Güter
des Europäischen Übereinkommens über die intemationale Beförderung gefährlicher Güter auf der
Straße (ADR) in der Fassung der Bekanntmachung der Neufassung ?er Anlagen A und B vom
6. Juli 1994 (BGBL 199411 S. 937), zuletzt geändert durch die 12. ADR-Anderungsverordnung vom
20. Dezember 1994 (BGB!. 1994 1I S. 3855)
der Ordnung für die intemationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter (RIO) in der 5. RIO·
Änderungsverordnung vom 8. März 1995 (BGB!. 1995 11 S. 210)
des International Maritime oangerous Goods Gode (IMDG Code) in der Fassung des Amendment
27-94 - insbesondere Section 26
der RECOMMENDATIONS ON THE TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS UNITED
NATIONS; in der Fassung der eight revised edition, New York und Genf 1993.

10.1 Die Zulässigkeit der Verwendung von Großpackmitteln(IBC) der zugelassenen Bauart richtet sich nach
den Bestimmungen der jeweils zutreffenden Rechtsvorschriften für die einzelnen Verkehrsträger. Alle
sonstigen Vorschriften (z.B FülJgrad, Verträglichkeit mit den Packmitlelkörperwerkstoffen) für die
Beförderung gefährlicher Güter in der zugelassen Großpackmittelbauart bleiben unberührt.

: Marlex XL 200 (PE-HDX)Werkstoff des Innengefäßes

Die gefertigten Großpackmittel (IBC) der zugelassenen Bauart unterliegen der Überwachung der
Fertigung von Großpackmitteln (IBC) nach § 9 des Gesetzes über die Beförderung gefährlich~r Güter
vom 6. August 1975 (BGB!. I, S. 2121) in Verbindung mit der "Technischen Richtlinie für die Uberwa
chung der Fertigung von Großpackmitteln (IBC) und für die Anerkennung von Qualitätssicherungs
Programmen für IBC (TR IBC 003)" (Verkehrsbiall Heft 16, 1992. S. 438).

- Prüfbericht Nr.: 960222 des TÜV Osldeulschland Sicherheit und Umweltschutz GmbH, Halle; Bau-, 10.3
Dichtheits- und Innendruckprüfung am Varitainer C 900 GN (Stamylex) mit
Auslaufarmatur ON 50-Typ 2080 vom 05.06.1996

- Prüfbericht Nr.: 940169/1 des TÜV Ostdeutschland Sicherheit und Umweltschutz GmbH Halle'
Bau-, Dichtheits-, Innendruck-. Fallprüfung an vorgelagerten Varitainern CA 500
(Marlex) vom 30.06.1994 10A Diese Zulassung wird zu gegebener Zeit im -Amts- und Mitleilungsblatt der Bundesanstalt für

Materiatforschung und -prüfung, Berlin- (ISSN 0340-7551) veröffentlicht.
- Prüfbericht Nr.: 110412 der Deutschen Bundesbahn - Versuchgsanstalt Minden (Westf); Bau- und

Bauartprüfung am CR 440 (Marlex CL 200) mit Schraubdeckel S 400x24 vom
04.12.1991 11. Rechtsbehelfsbelehrung

- Prüfbericht Nr.: 900538. Nachtrag, der Deutschen Bundesbahn,Versuchgsanstalt Minden (Westf);
Prüfung einer Entgasungseinrichtung vom 05.09.1983

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben
werden_ Der Widerspruch ist bei dem Präsidenten der Bundesanstalt für Materiallorschung und
-prüfung (SAM), 12205 Berlin, Unter den Eichen 87, schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen.

6. Bauartzulassung

Die unter 4. und 5. beschriebene Bauart erfüllt die Vorschriften nach 1. Die Bauart wird mit den in 9.
genannten Nebenbestimmungen für die Beförderung gefährlicher Güter zugelassen.

Dip!.- Ing. D. Stammler

Referalll1.13
Gefahrgutgroßpackmittel

Im Auftrag:

Berlin, den 10.09.1996

1. Neufassung zum

ZULASSUNGSSCHEIN

Fachgruppe 111.1
Transportsicherheit von Verpackungen
und Schüttgutbehältern

Dipl.-Ing. W. Kraus

Im Auftrag:

Dichte (kgll)

1,9

1,9

1,9

1,9

Slandardflüssigkeit

Netzmittellösung

Kohlenwasserstoffgemisch

Salpetersäure 55%

Wasser

Diese 1. Neufassung ersetzt den Zulassungsschein Nr.o/BAMl0225/31 HA1 vom 07.12.1994.

Oie Eignung'der Bauart für die Beförderung gefährlicher Güter gilt bei Einhaltung der folgenden
Grenzwerte bzw. Einschränkungen als erbracht:
- Vel'\....endung für flüssige gefährliche Güter der Verpackungsgruppen 11 oder 111
. Als Grenzdaten der Füllgüter, die dem Prüffüllgut (Standardflüssigkeit) bezüglich der chemischen

Verträglichkeit zugeordnet werden können, dürfen Dichten von

nicht überschritten werden. Nr. D/BAM/0226/31 HA1

7. Fertigung von Großpackmitteln
für die Bauart eines GroßpackmiUels (IBC)

zur Beförderung gefähr1icher Güter

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Großpackmittel (IBC) serienmäßig gefertigt werden. Der
Hersteller muß gewährleisten, daß die serienmäßig gefertigten Großpackmitlel (IBC) die festgelegte
Spezifikation der Bauart erfüllen.

1. Rechtsgrundlagen

8. Kennzeichnung

Oie nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Großpackmittel (IBC) sind wie folgt zu
kennzeichnen:

1.1 Gefahrgutverordnung See - GGVSee vom 24. Juli 1991 (BGBL I, S. 1714), zuletzt geändert durch die
2. See-Gelahrgutänderungsverordn!Jng vom 24. August 1995 (BGBI. I, S. 1074) - insbesondere
Abschnitt 26 des IMOG-Code deutsch in der Fassung des Amendments 27-94 vom 18. Juli 1995
(Bundesanzeiger Nr. 158a vom 23. August 1995)

1.2 Gelahrgutverordnung Straße - GGVS, in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. Juli 1995 (BGBI.
1,5.1025)

31 HA1 IVI_, ..ID/RBO/BAM 0225/4455/1051
1.3 Gefahrgulverordnung Eisenbahn· GGVE, in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Dezember

1995 (BGB!. 1,5. 1852)

i~ den Freiraum sind Monat und Jahr Ueweils die lelzten zwei Stellen) der Herstellung
einzutragen. 2. Antragsteller

Zusätzlich ist jedes Großpackmitlel (IBC) mit den Angaben gemäß Rn 1612(2)/3612(2) sowie
IMOG-Code deutsch, Abschn. 26.5.10.2 zu versehen.

RHEIN BONAR Kunststofl-Technik GmbH
4.lndustriestraße 18

0-68766 Hockenhelm
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3.~
7. Fertigung von Großpackmilteln

RHEIN BONAR Kunststoff·Technik GmbH
4.lndustriestraße 18

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Großpackmittel (IBC) serienmaßig gefertigt werden. Der
Hersteller muß gewährleisten, daß die serienmäßig gefertigten Großpackmittel (IBC) die festgelegte
Spezifikation der Bauart erfüllen.

0-68766 Hockenheim
8. Kennzeichnung

4. Beschreibung der Bauart Oie nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Großpackmittel (IBC) sind wie folgt zu
kennzeichnen:

Kombinations-Großpackmittel (IBC) mit Kunslsloff·lnnenbehälter mit und ohne Untenentleerung.

Oie Bauart besteht aus drei Modifikationen desselben Großpackmitteltyps, die sich bei sonst
gleichen Grundabmessungen und gleicher Höhe nur hinsichtlich der konstruktiven Gestaltung des
Bodenauslaufs des Innengefäßes unterscheiden.

Typenbezeichnung Varitainer C 900

31 HA1 NI.. ..ID/RBO/BAM 0226/366111983

in den Freiraum sind Monat und Jahr (jeweils die letzten zwei Stellen) der Herstellung
einzutragen.

mit Ablaufstutzen •
Bajonettverschluß

Innengefäß

mit Ablaulstuzen
S 60 x 6

ohne
Bodenauslauf

Zusätzlich ist jedes Großpackmiltel (IBC) mit den Angaben gemäß Rn 1612(2)/3612(2) sowie
IMDG-Code deutsch, Abschn. 26.5.10.2 zu versehen.

Grundmaße

Höhe

mm

mm

1230 x 1025

1285

9. NebenbeSljmmungen

9.1 Befrjstuna"en
entfällt

Fassungsraum

höchstzulässige
Bruttomasse kg

946

1932

965

1968

973

1983

9.2 Bedingungen
entfällt

Technische Zeichnungen:

Werkstoff des Innengefäßes Stamylex XL 400 UP (PE-HDX)
Werkstoff der Außenverpackung: SI 37 (OIN 17 100)

- früfbericht Nr.: 960222 des TÜV Ostdeutschland Sicherheit und Umweltschutz GmbH, Halle; Bau-,
Dichtheits- und InnendruckprOfung am Varitainer C 900 GN (Stamylex) mit
Auslaufarmatur ON 50-Typ 2080 vom 05.06.1996

Prüfnachweise für die Bauart

10. Hinweise

10.1 Die Zulässigkeit der Verwendung von Großpackmitteln(IBC) der zugelassenen Bauart richtet sich nach
den Bestimmungen der jeweils zutreffenden Rechtsvorschritten für die einzelnen Ver1<ehrsträger. AUe
sonstigen Vorschriften (z.B. Füllgrad, Verträglichkeit mit den Packmittelkörperwerkstoffen) für die
Beförderung gefährlicher Güter in der zugelassen Großpackmlttelbauart bleiben unberührt.

10.2 Die Bauart erfüllt die PrGfanforderungen für Großpackmittel (IBC) zur Beförderung gefährlicher Güter
des Europäischen Übereinkommens Ober die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der
Straße (ADR) in der Fassung der Bekanntmachung der Neufassung der Anlagen A und B vom 6.
Juli 1994 (BGBI. 199411 S. 937), zuletzt geändert durch die 12. ADR-Änderungsverordnung vom
20. Dezember 1994 (BGBI. 1994 II S. 3855)
der Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter (RIO) in der 5. RIO
Änderungsverordnung vom 8. März 1995 (BGBL 1995 II S. 210)
des International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code) in der Fassung des Amendment
27-94 - insbesondere SecHon 26
der RECOMMENDATIONS ON THE TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS UNITED
NATIONS; in der Fassung der eight revised edition, New Yor1< und Genf 1993.

9.3 ~
Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufs erteilt.

9.4 A.YIJagw)
Der in 2. genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstellen, daß alle Bestimmungen und Hinweise
dieses Zulassungsscheins über eine ordnungsgemäße Verwendung der Großpackmiltel (IBC)
demjenigen, der diese Großpackmittel fOr gefährliche Güter verwendet bzw. mit gefährlichen GOtern
befOllt, zur Kenntnis gebracht werden.

(Gitterbox Standard)
(Einlegeteilfür Gitterbox)
(Tank mit großem Dom)
(Tank mit kleinem Dom· Ablaufstutzen S 60 x 6)
(Tank ohne Dom)
(Schraubdeckel Tr 185 x 16)
(Schraubdeckel S 400 x 24)
(Schraubdeckel S 400 x 24 m. Stutzen f. Druckaugleichsv.)
(Schraubkappe für Druckausgleichsventil)
(Druckausgleichsventil)
(Entgasungsventil)
(Auslaufarmatur DN 50-Typ 2080)
(Kugelhahn DN 50)
(Kugelhahn DN 50)
(Adapter)
(Tankschild)

vom 11.11.1992
vom 19.11.1985
vom 26.07.1993
vom 27.07.1993
vom 27.07.1993
vom 26.07.1993
vom 19.12.1985
vom 13.09.1990
vom 26.10.1987
vom 26.10.1987
vom 14.02.1985
vom 11.01.1996
vom 09.10.1989
vom 22.04.1991
vom 25.07.1977
vom 06.09.1993

12.002 • 85.1
12.007 - 85.3

5.045 - 85.1
5·.047 - 85.1
5.048 . 85.1
5.003 • 85.2
5.118 - 84.1
5.102 - 90.1

90.024
90.025

5.102 - 82.4
2083AR
3073 (SAFi)
3073A (SAFi)
P-256a
5.092 ·93.3

5.

- PrQfbericht Nr.: 103146 der Deutschen Bundesbahn - Versuchsanstalt Minden (Westf); Bau- und
BauartprOfung am C 900 (Sclairlink) vom 26.06.1986

- Prüfbericht Nr.: 108700 der Deutschen Bundesbahn· Versuchsanstalt Minden (Westf); .Bau- und
Bauartprutung am CG 1000 (Stamylex XL 400 UP) vom 16.08.1990

10.3 Die gefertigten Großpackmittel (IBC) der zugelassenen Bauart unterliegen der Überwachung der
Fertigung von Großpackmilteln (IBC) nach § 9 des Gesetzes über die Beförderung gefährlicher Güter
vom 6. August 1975 (BGBL I, S. 2121) in Verbindung mit der "Technischen Richtlinie für die Überwa
chung der Fertigung von Großpackmitteln (IBC) und für die Anerkennung von Qualitätssicherungs
Programmen für IBC (TR IBC 003)" (Verkehrsbialt Heft 16, 1992, S. 438).

• Prolbericht Nr.: 108 700; 1. Nachtrag der Deutschen Bundesbahn· Versuchsanstalt Minden
(Westf); BauartpfÜfung an vorgelagerten CG 1000 (Stamylex XL 400 UP) vom
12.03.1992

10.4 Diese Zulassung wird zu gegebener Zeit im "Amts- und Mitleilungsblatt der Bundesanstalt für
Materialforschung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340·7551) veröffentlicht.

- PrGfbericht Nr.: 110 412 der Deutschen Bundesbahn - Versuchsanstalt Minden (Westf);
BauartpfÜfung am CR 440 (Marlex CL 200) mit Schraubdeckel S 400x24 und
Kugelhahn DN50 vom 04.12.1991

- PrGfbericht Nr.: 90053; 8. Nachtrag, der Deutschen Bundesbahn,Versuchsanslalt Minden (Westf);
Prüfung einer Entgasungseinrichtung am CG 800 vom 05.09.1983

11. RechtsbehelfSbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erl10ben
werden. Der Widerspruch ist bei dem Präsidenten der Bundesanstalt für Materialtorschung und
-prOfung (BAM), 12205 Berlin, Unter den Eichen 87, schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen.

Fachgruppe 111.1
Transportsicherheit von Verpackungen
und Schüttgutbehältern

- Bescheinigung des Technischen Überwachungs-Verein Baden e.V. (L-Fa/Schm) Ober die
~ebeprüfu~g.von unten am C 900 vom 21.01.1988

6. Bauartzulassung

Oie unter 4. und 5. beschriebene Bauart erfüllt die Vorschriften nach 1. Oie Bauart wird mit den in 9.
genannten Nebenbestimmungen fOr die Beförderung gefährficher Güter zugelassen.

Diese 1. Neufassung ersetzt den Zulassungsschein Nr.D/BAM/0226/31 HA1 vom 26.10.1993.

Oie Eignung der Bauart für die Beförderung gefährficher GOter gilt bei Einhaltung der folgenden
Grenzwerte bzw. Einschränkungen als erbracht:

- Verwendung für flüssige gefährliche Goter der Verpackungsgruppen 11 oder III
- Als Grenzdaten der FOllgoter, die dem PrüffOligut (Standardflüssigkeit) bezüglich der chemischen

Verträglichkeit zugeordnet werden können, dOrfen Dichten von

Im Auftrag:

Olpl.-Ing. W. Kraus

Bertin, den 10.09.1996

Referat 111.13
Gefahrgutgroßpackmittel

Im Auftrag:

I. Schulz

Standardflüssigkeit

Wasser

Netzmittellösung

Kohlenwasserstoffgemisch

Salpetersäure 55%

Dichte (kgn)

1,9

1,9

1,9

1,9

nicht überschritten werden.
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1. Neufassung zum

ZULASSUNGSSCHEIN
Nr. D/BAM/0227/31 HA1

fOr die Bauart eines Großpackmittels (IBC)
zur Beförderung gefährlicher Güter

6,

- Profbericht Nr.: 110 412 der Deutschen Bundesbahn - Versuchsanstalt Minden (Westf);
Bauartprilfung am CR 440 (Marlex CL 200) mit Schraubdeckel S 400 x 24 und
Kugelhahn DN 50 vom 04.12.1991

- Prüfbericht Nr.: 90053; 8. Nachtrag der Deutschen Bundesbahn,Versuchsanstalt Minden (Westf);
Prüfung einer Entgasungseinrichtung am CG 800 vom 05.09.1983

_ Bescheinigung des Technischen Überwachungs-Verein Baden e.V. (L-Fa/Schm) Ober die
Hebeprofung von unten am C 900 vom 21.01.1988

Bauarlzulassung

1. Rechtsgrundlagen Die unter 4. und 5. beschriebene Bauart ertüllt die Vorschriften nach 1. Die Bauart wird mit den in 9.
genannten Nebenbestimmungen für die Beförderung gefährlicher Güter zugelassen.

1.1 Gefahrgutverordnung See - GGVSee vom 24. Juli 1991 (8GBI. I, S. 1714), zuletzt geändert durch die
2. See-Gefahrgutänderungsverordnung vom 24. August 1995 (8GBI. I, S. 1074) - insbesondere
Abschnitt 26 des IMDG-Code deutsch in der Fassung des Amendments 27·94 vom 18. Juli 1995
(Bundesanzeiger Nr. 158a vom 23. August 1995)

Diese 1. Neufassung ersetzt den Zulassungsschein Nr.D/BAM/0227/31 HA1 vom 26.10.1993.

Die Eignung der Bauart für die Beförderung gefährlicher Güter gilt bei Einhaltung der folgenden
.Grenzwerte bzw. Einschränkungen als erbracht:

1.2 Gefahrgutverordnung Straße - GGVS. in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. Juli 1995 (8GBI.
I. S. 1025)

1.3 Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE, in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Dezember
1995 (BGBI. I,S. 1852)

- Verwendung für flüssige gefährliche Güter der Verpackungsgruppen II oder 111
- Als Grenzdaten der Füllgüter, die dem PrüffÜllgut (Standardflüssigkeit) bezüglich der chemischen

Verträglichkeit zugeordnet werden können, dürten Dichten von

2, Antragsteller

RHEIN BONAR Kunststoff-Technik GmbH
4.lndustriestraße 18

Standardflüssigkeit

Wasser

Netzmittellösung

Kohlenwasserstoffgemisch

Salpetersäure 55%

Dichte (kgll)

1,9

1,9

1,9

1,9

0-68766 Hockenheim
nicht überschritten werden.

7, Fertigung von Großpackmitteln

RHEIN BONAR Kunststoff-Technik GmbH
4.lndustriestraße 18

0·68766 Hockenheim

Nach der zugelassenen Bauart dürten Großpackmittel (IBC) serienmäßig gefertigt werden. Der
Hersteller muß gewährleisten, daß die serienmäßig gefertigten Großpackmittel (IBC) die festgelegte
Spezifikation der Bauart ertüllen.

4, Beschreibung der Bauart
8, Kennzeichnung

Kombinations-Großpackmittel (IBC) mit Kunststoff-Innenbehälter mit und ohne Untenentleerung.
Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Großpackmittel (IBC) sind wie folgt zu
kennzeichnen:

Die Bauart besteht aus drei Modifikationen desselben Großpackmitteltyps, die sich bei sonst
gleichen Grundabmessungen und gleicher Höhe nur hinsichtlich der konstruktiven Gestaltung des
Bodenauslaufs des Innengefäßes unterscheiden.

Typenbezeichnung Varitainer C 900

Innengefäß

(;) 31 HA1 NI.. ../D/RBO/BAM 0227/3661/1983

in den Freiraum sind Monat und Jahr üeweils die letzten zwei Stellen) der Herstellung
einzutragen.

ohne Zusätzlich ist jedes Großpackmittel (IBC) mit den Angaben gemäß Rn 1612(2)/3612(2) sowie
Bodenauslaul IMDG-Code deutsch, Abschn. 26.5.10.2 zu versehen.

Werkstoff des Innengefäßes Marlex CL 200 (PE-HDX)
Werkstoff der Außenverpackung: St 37 (DIN 17100)

- profbericht Nr.: 960222 des TÜV Ostdeutschland Sicherheit und Umwehschutz GmbH, Halle; Bau-,
Dichtheits~ und lnnendruckprofung am Varitainer C 900 GN (Stamylex) mit
Auslaufarmatur ON 50~Typ 2080 vom 05.06.1996

9.2 Bedingungen
entfällt

9, Nebenbeslimmungen

9.1 Befristungen
entfällt

9.3 Widernd
Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufs erteilt.

9.4 ~
Der in 2. genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstellen, daß alle Bestimmungen und Hinweise
dieses Zulassungsscheins über eine ordnungsgemäße VeIWendung der Großpackmittel (IBC)
demjenigen, der diese Großpackmittel für gefährliche Güter verwendet bzw. mit gefährlichen Gütern
befOllt, zur Kenntnis gebracht werden.

10.1 Die Zulässigkeit der Verwendung von Großpackmitteln(lBC) der zugelassenen Bauart richtet sich nach
den Bestimmungen der jeweils zutreffenden Rechtsvorschriften fOr die einzelnen Verkehrsträger. Alle
sonstigen Vorschriften (z.B. FOligrad, Verträglichkeit mit den Packmittelkörperwerkstoffen) für die
Beförderung gefährlicher Güter in der zugelassen Großpackmittelbauart bleiben unberührt.

10.2 Die Bauart erfüllt die Prüfanforderungen für Großpackmittel (IBC) zur Beförderung gefährlicher Güter
des Europäischen Übereinkommens über die internationale Beförderung gefährlicher Guter auf der
Straße (ADR) in der Fassung der Bekanntmachung der Neufassung der Anlagen A und B vom 6.
Juli 1994 (8GBL 1994 I1 S. 937), zuletzt geändert durch die 12. ADR-Änderungsverordnung vom
20. Dezember 1994 (BGBI. 1994 I1 S. 3855)
der Ordnung für' die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter (RIO) in der 5. RID
Änderungsverordnung vom 8. März 1995 (BGBI. 1995 II S. 210)
des Intemational Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code) in der Fassung des Amendment
27-94 - insbesondere Section 26
der RECOMMENDATIONS ON THE TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS UNITED
NATIONS; in der Fassung der eight revised edition, New York und Genf 1993.

973

1983

(Gitterbox Standard)
(Einlegeteil für Gitlerbox)
(Tank mit großem Dom)
(Tank mit kleinem Dom - Ablaufstutzen S 60 x 6)
(Tank ohne Dom)
(Schraubdeckel Tr 185 x 16)
(Schraubdeckel S 400 x 24)
(Schraubdeckel S 400 x 24 m. Stutzen f. Druckausgleichsv.)
(Schraubkappe für Druckausgleichsventil)
(0 ruckausgleichsventil)
(Entgasungsventil)
(Auslaufarmatur ON 50-Typ 2080)
(Kugelhahn DN 50)
(Kugelhahn DN 50)
(Adapter)
(Tankschild)

vom 11.11.1992
vom 19.11.1985
vom 26.07.1993
vom 27.07.1993
vom 27.07.1993
vom 26.07.1993
vom 19.12.1985
vom. 13.09.1990
vom 26.10.1987
vom 26.10.1987
vom 14.02.1985
vom 11.01.1996
vom 09.10.1989
vom 22.04.1991
vom 25.07.1977
vom 06.09.1993

mit Ablaufstutzen - mit Ablaufstuzen
Bajonettverschluß S 60 x 6

Grundmaße mm 1230 X 1025

Höhe mm 1285

Fassungsraum 946 965

höchstzulässige
Bruttornasse kg 1932 1968

12.002 - 85.1
12.007 - 85.3

5.045 - 85.1
5.047 - 85.1
5.048 - 85.1
5.003 - 85.2
5.118 - 84.1
5.102 - 90.1

90.024
90.025

5.102·82.4
2083AR
3073 (SAFi)
3073A (SAFi)
P-256a
5.092 -93.3

Technische Zeichnungen:

Prüfnachweise fÜr die Bauart5,

- profbericht Nr.: 103146 der Deutschen Bundesbahn - Versuchsanstalt Minden (Westf); Bau· und 10.3
Bauartprufung am C 900 (Sclairlink) vom 26.06.1986

- Prüfbericht Nr.: 110230 der Deutschen Bundesbahn - Versuchsanstalt Minden (Westf); Bau- und
Bauartprilfung am CG 1000 (Marlex CL 200) vom 30.09.1991

Die gefertigten Großpackmittel (IBC) der zugelassenen Bauart unterliegen der Überwachung der
Fertigung von Großpackmilteln (IBC) nach § 9 des Gesetzes über die Beförderung gefährlich~rGüter
vom 6. August 1975 (BGBI. I, S. 2121) in Verbindung mit der "Technischen Richtlinie für die Uberwa
chung der Fertigung von Großpackmitteln (IBC) und für die Anerkennung von Qualitätssicherungs
Pro9rammen tür IBC (TR IBC 003)" (Verkehrsblatt Heft 16, 1992, S. 438).

- Prüfbericht Nr.: 110230; 1. Nachtrag der Deutschen Bundesbahn· Versuchsanstalt Minden (Westf); 10.4 Diese Zulassung wird zu gegebener Zeit im "Amts- und Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für
Bauartprüfung an vorgelagerten CG 1000 (Marlex CL 200) vom 12.03.1992 Materiallorschung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht.
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11. Rechlsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben,
werden. Der Widerspruch ist bei dem Präsidenten der Bundesanstalt für Materialforschung und
-prQfung (SAM), 12205 Barl!n, Unter den Eichen 87, schrlMlich oder zur Niederschrift einzulegen.

(Schraubkappe für Dn,;ckausglelchsventil)
(Druckausgleichsventil)
(Entgasungsventil)
(Auslautannatur ON 50·Typ 2080)
(Domeinsatz)
(Kugelhahn ON 50)
(Kugelhahn ON 50)
(SchrAgsitzventii NW 50)
(Ablaufstutzen geschlossen)
(TankschIld)

26.10.1987
26.10.1985
14.02.1985
11.01.1996
11.08.1986
09.10.1989
22.04.1991
29.06.1993
11.10.1993
06.09.1993

vom
vom
vom
vom
vom
vom
vom'
vom
vom
vom

90.024
90.025

5.102 - 82.4
2083AR
5.072 • 81.1

3073 (SAFI)
3073A(SAFi)
5.043·76.1
5.104·93.4
5.092 - 93.3

- PrOfbericht Nr.: 960222 des TÜV Ostdeutschland Sicherheit und Umweltschutz GmbH, Halle; Bau-,
Dichtheits· und InnendruckprOfung am Varitainer C 900 GN (Stamylex) mit
Auslaufannalur ON 50·Typ 2080 vom 05.06.1996

5. prüfnachweise für die Bauart

I. Schulz

Im Auftrag:

Reterat 111.13
Gefahrgutgroßpackmittel

Barlln, den 10.09.1996

Dipl.-Ing. W. Kraus

Fachgruppe 111.1
Transportsicherheif von Verpackungen
und SchOttgutbehättern

Im Auftrag:

1. Neutassung zum

ZULASSUNGSSCHEIN

• PrOfbericht Nr.: 101444 der Deutschen Bundesbahn - Versuchsanstatt Minden (WesU), Bauprüfung
am CG 1000 (Marlex CL 100·35 JN) mit Standard·Gilterbox und Gitlemox mit
Kunststoffeinlage vom 03.05.1985

Nr. D/BAM/0228/31 HA1
· Prufbericht Nr.: 101843 der Deutschen Bundesbahn· Versuchsanstatt Minden (Westf), BauprCJfung

am CG 1000 (Marlex CL 100·35 N) mit Standard·Gllterbox und Glftemox mit
Kunststoffeinlage, ~chraubdeckel S 400 x 24 vom 31.05.1985

für die Bauart eines Großpackmittels (IBC)
zur Beförderung gefährlicher GOter - Prüfbericht Nr.: 102 368; 2. Nachtrag der Deutschen Bundesbahn - Versuchsanstalt Minden (Westf),

FaliprOfung am CG 1000 (Sclairlink) mit geschlossener Metallbox vom 24.07.1989

1. Rechlsgrundlagen

1.1 Gefahrgutverordnung See - GGVSee vom 24. Juli 1991 (8GBI. I, S. 1714), zuletzt geändert durch die
2. See-Gefahrgutänderungsverordnung vom 24. August 1995 (8GBI. I, S. 1074) - insbesondere
Abschnitt 26 des IMDG-Code deutsch in der Fassung des Amendments 27-94 vom 18. Juli 1995
(Bundesanzeiger Nr. 158a vom 23. August 1995)

- PrOfbericht Nr.: 108 700 der Deutschen Bundesbahn - Versuchsanstalt Minden (Westf). Bau· und
Bauartprufung am CG 1000 (Stamylex XL 400 UP) vom 16.08.1990

• Prüfbericht Nr.: 108700; 1. Nachtrag der Deutschen Bundesbahn - Versuchsanstatt Minden (Westf),
BauartprOfung an vorgelagerten CG 1000 (Stamylex XL 400 UP) vom
12.03.1992

1.2 Gefahrgutverordnung Straße - GGVS, in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. Juli 1995 (BGBI.
I. S. 1025)

1.3 Gefahrgutverordnung Eisenbahn· GGVE, in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Dezember
1995 (BGBI. I.S. 1852)

· Prüfbericht Nr.: 110 412 der' Deutschen Bundesbahn - Versuchsanstalt Minden (Westf);
Bauartprutung am CR 440 (Martex CL 200) mit Schraubdeckel S 400 x 24 und
Kugelhahn ON50 vom 04.12.1991

- PnJfbericht Nr.: 90053; 8. Nachtrag, der Deutschen Bundesbahn,Versuchsanstalt Minden (Westf);
PrOfung einer Entgasungseinrichtung am CG 800 vom 05.09.1983

2. Antragsteller

RHEIN BONAR Kunststoff-Technik GmbH
4.lndustriestraße 18

6. Bauartzulassung

0-68766 Hockenheim Die unter 4. und 5. beschriebene Bauart erfüllt die Vorschriften nach 1. Die Bauart wird mit den in 9.
genannten Nebenbestimmungen für die Beförderung gefährlicher Güter zugelassen.

3.~
Diese 1. Neufassung ersetzt den Zulassungsschein Nr.D/BAM/0228/31HA1 vom 26.10.1993.

RHEIN BONAR KunststOff-TeChnik GmbH
4.lndustriestraße 18

Die Eignung der Bauart für die Beförderung gefährlicher Güter gilt bei Einhaltung der folgenden
Grenzwerte bzw. Einschränkungen als erbracht:

0-68766 Hockenheim

4. Beschreibung der Bauart

- Verwendung für flüssige gefährliche Güter der Verpackungsgruppen II oder III
• Als Grenzdaten der FOllgüter, die dem Prüffüllgut (StandardllQssigkeit) bezüglich der chemischen

Verträglichkeit zugeordnet werden können, dürfen Dichten von

Dichte (kgn)

1,9

1,9

1,9

1,9

StandardflOssigkelt

Netzmittellösung

Kohlenwasserstoffgemisch

Salpetersäure 55%

Wasser

nicht Oberschritten werden.

Nach der zugelassenen Bauart dOrfen Großpackmittel (IBG) serienmäßig gefertigt werden. Der
Hersteller muß gewährleisten, daß die serienmäßig gefertigten Großpackmittel (IBC) die festgelegte
Spezifikation der Bauart erfüllen.

7. Fertigung von GroßDackmitteln

8. Kennzeichnung

Varitainer CG 1000

Gitterbox Gitterbox MelalJbox
• Standard mit Kunststoff~ geschlossen
- mit Klappe einlage
• mit Einfahrschuh

1230 x 1025

1460 1440 1460

1058

2155 2115 2205

Grundmaße mm

Höhe mm

Fassungsraum

höchstzulä'ssige
Bruttomasse kg

Komblnatlons-Großpackmittel (IBC) mit Kunststoff·lnnenbehälter mit und ohne Untenentleel1.lng.

Die Bauart besteht aus f~f Modifikationen desselben Großpackmltteltyps, die sich bei sonst gleichen
Grundabmessungen hinsichtlich der konstruktiven Gestaltung der Außenverpackung unterscheiden.
Das Innengefäß kann wahlweise mit der angegebenen BedlenungsausrQstung komplettiert werden.

Typenbezeichnung

Werkstoff der Außenverpackung: SI 37 (OIN 17 100)

Werkstoff des Innengefäßes Stamylex XL 400 UP (PE-HOX) Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Großpackmittel (IBG) sind wie folgt zu
kennzeichnen:

Technische Zeichnungen:. 31 HA1 IVI.. ../D/RBO/BAM 0228lnSOO/220S

12.001 - 83.1
12.012 -84.1
12.004·87.1
12.012 - 89.1
12.002 . 89.1

5.008 ·83.1
5.003 - 85.2
5.118·84.1
5.102·90.1

vom 15.04.1985
vom 31.07.1984
vom 28.03.1989
vom 09.02.1993
vom 12.02.1993
vom 09.04.1986
vom 26.07.1993
vom 19.12.1985
vom 13.09.1990

(Gilterbox Standard)
(Gitterbox für Kunststoffeinlage)
(Gilterbox mit Klappe)
(Gitterbox mit Einfahrschuh und ohne Stapelecken)
(Geschlossene Metallbox)
(Tank)
(Schraubdeckel Tr 185 x 16)
(Schraubdeckel S 400 x 24)
(Schraubdeckel S 400 x 24 mit Stutzen für
Druckausqleichsventil)

in den Freiraum sind Monat und Jahr (jeweils die letzten zwei Stellen) der Herstellung
einzutragen.

Zusätzlich ist jedes Großpackmittel (IBC) mit den Angaben gemäß Rn 1612(2)/3612(2) sowie
IMDG·Code deutSCh, Abschn. 26.5.10.2 zu versehen.
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9. Nebenbeslimmungen 2. Antragsteller

9.1 Befristungen
entfällt

RHEIN SONAR Kunststoff-Technik GmbH
4.lnduslriestraße 18

9.2 Bedingungen
entfällt

0-68766 Hockenheim

9.3 Widerruf
Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufs erteilt.

3. Hersteller

9.4 ~ RHEIN SONAR Kunststoff-Technik GmbH

Der in 2. genannte Antragstellermuß nachweisbar sicherstellen, daß aUe Bestimmungen und Hinweise 4.lndustriestraße 18
dieses Zulassungsscheins über eine ordnungsgemäße Verwendung der Großpackmittel (IBG)
demjenigen, der diese Großpackmittel für gefährliche Güter verwendet bzw. mit gefährlichen Gütern 0-68766 Hockenheim
befüllt, zur Kenntnis gebracht werden.

4. Beschreibung der Bauart

10. Hinweise Kombinations-Großpackmittel (IBC) mit Kunststoff-Innenbehälter mit und ohne Untenentleerung.

Werkstoff des Innengeläßes Marlex CL 200 UP (PE-HDX)
Werkstofl der Außenverpackung: St 37 (DIN t7 100)

Die Bauart besteht aus fOnf Modifikationen desselben Großpackmitleltyps, die sich bei sonst gleichen
Grundabmessungen hinsichtlich der konstruktiven Gestaltung der Außenverpackung unterscheiden.
Das Innengefäß kann wahlweise mit der angegebenen BedienungsausnJstung komplettiert werden.

10.1 Die Zulässigkeit der Verwendung von Großpackmitteln(IBC) der zugelassenen Bauart richtet sich nach
den Bestimmungen der jeweils zutreffenden Rechtsvorschrilten lür die einzelnen Verkehrsträger. Alle
sonstigen Vorschriften (z.B. Füllgrad, Verträglichkeit mit den Packmittelkörperwerkstoffen) für die
Beförderung gefährlicher Güter in der zugelassen Großpackmittelbauart bleiben unberührt.

10.2 Die Bauart ertüllt die Prüfanforderungen fOr Großpackmittel (IBC) zur Beförderung gefährlicher Güter
des Europäischen Übereinkommens Ober die intemationale Beförderung gefähriicher Güter auf der
Straße (ADR) in der Fassung der Bekanntmachung der Neufassung der Anlagen A und B vom 6.
Juli 1994 (BGBI. 199411 S. 937), zuletzt geändert durch die 12. ADR-Änderungsverordnung vom
20. Dezember 1994 (BGBI. 1994 11 S. 3855)
der Ordnung für die intemationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter (RIO) in der 5. RIO
Änderungsverordnung vom 8. März 1995 (BGBI. 1995 11 S. 210)
des International M.aritime Dangerous Goods Code (IMDG Code) in der Fassung des Amendment
27-94 - insbesondere Seelion 26
der RECOMMENDATIONS ON THE TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS UNITED
NATIONS; in der Fassung der eight revised edition, New York und Genf 1993.

10.3 Die gefertigten Großpackmittel (IBC) der zugelassenen Bauart unterliegen der Überwachung der
Fertigung von Großpackmitteln (IBC) nach § 9 des Gesetzes Ober die Beförderung gelährlicher Güter
vom 6. August 1975 (BGBI. I, S. 2121) in Verbindung mit der "Technischen Richtlinie für die Überwa
chung der Fertigung von Großpackmilteln (IBC) und für die Anerkennung von QuaUtätssicherungs
Programmen tür IBC (TR IBC 003)" (Ve,1<ehrsblalt Helt 16, 1992, S. 438).

Typenbezeichnung

Grundmaße mm

Höhe mm

Fassungsraum

höchstzulässige
Bruttomasse kg

Varitainer CG 1000

Gitterbox Gitterbox Metallbox
- Standard mit Kunststoff- geschlossen
- mit Klappe einlage
- mit Einfahrschuh

1230 x 1025

1460 '440 1460

1058

2155 2115 2205

11. Rechtsbehelfsbelehrung

10.4 Diese Zulassung wird zu gegebener Zeit im •Amts- und Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für
MateriaJforschung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht.

(Gitterbox Standard)
(Gitterbox für Kunststoffeinlage)
(GItterbox mit Klappe)
(Gitlerbox mit Einfahrschuh und ohne Slapelecken)
(Geschlossene MetaUbox)
(Tank)
(Schraubdeckel Tr 185 x 16)
(Schraubdeckel S 400 x 24)
(Schraubdeckel S 400 x 24 mit Stutzen für
Druckausgleichsventil

(Schraubkappe für Druckausgleichsventil)
(Druckausgleichsventil)
(Entgasungsventil)
(Auslautarmatur DN 50-Typ 2080)
(Domeinsatz)
(Kugelhahn DN 50)
(Kugelhahn DN 50)
(Schrägsitzventil NW 50)
(Ablaufstutzen geschlossen)
(Tankschild)

vom 15.04.1985
vom 31.07.1984
vom 28.03.1989
vom 09.02.1993
vom 12.02.1993
vom 09.04.1986
vom 26.07.1993
vom 19.12.1985
vom 13.09.1990

vom 26.10.1987
vom 26.10.1987
vom 14.02.1985
vom t 1.01.1996
vom 11.08.1986
vom 09.10.1989
vom 22.04.1991
vom 29.06.1993
vom 11.10.1993
vom 06.09.1993

90.024
90.025

5.102
2083AR
5.072 - 81.1

3073 (SAFI)
3073A(SAFI)
5.043 - 76.1
5.104-93.4
5.092 - 93.3

12.001 . 83.1
12.012 - 84.1
12.004 . 87.1
12.012·89.1
12.002·89.1

5.008·83.1
5.003·85.2
5.118·84.1
5.'02 - 90.1

Technische Zeichnungen:

5. Prüfnachweise für die Bauart

Referat 111.13
Gefahrgutgroßpackmittel

Im Auftrag:

I. Schulz

Berlin, den 10.09.1996

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben
werden. Der Widerspruch ist bei dem Präsidenten der Bundesanstalt tür Materialforschung und
-prüfung (BAM), 12205 Bertin, Unter den Eichen 87, schriftlich oder zur Niederschrift einzuJegen.

Im Auflrag:

Fachgruppe 111. 1
Transportsicherheit von Verpackungen
und Schüttgutbehältern

Dipl.-Ing. W. Kraus

1. Neufassung zum

- Prüfbericht Nr.: 960222 des TÜV Ostdeutschland Sicherheit und Umweltschutz GmbH, Halle; Bau-,
Dichtheits- und InnendruckpnJfung am Varitalner C 900 GN (Stamylex) mit
Auslaufarmatur DN 50-Typ 2080 vom 05.06.1996

ZULASSUNGSSCHEIN
Nr. D/BAM/0229/31 HA1

- Prüfbericht Nr.: 101 444 der Deutschen Bundesbahn· Versuchsanstalt Minden (Westf), Bauprü1ung
am CG 1000 (Marlex CL 100-35 JN) mit Standard-Gitterbox und Gitterbox mit
Kunststoffeinlage vom 03.05.1985

für die Bauart eines Großpackmittels (IBC)
zur Be1örderung gefährficher Güter

1. Rechtsgrundlagen

1.1 Gefahrgutverordnung See - GGVSee vom 24. Juli 1991 (BGB!. I, S. 1714), zuletzt geändert durch die
2. See-Gefahrgutänderungsverordnung vom 24. August 1995 (BGBI. I, S. 1074) - insbesondere
Abschnitt 26 des IMDG-Code deutsch in der Fassung des Amendments 27-94 vom 18. Juli 1995
(Bundesanzeiger Nr. 158a vom 23. August 1995)

1.2 Gefahrgutverordnung Straße - GGVS, in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. Juli 1995 (BGB\.
I, S. 1025)

1.3 Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GG VE, in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Dezember
'995 (BGBI. I,S. 1852)

- Prüfbericht Nr.: 101 843 der Deutschen Bundesbahn - Versuchsanstalt Minden (Westf), BaupnJfung
am CG 1000 (Marlex CL 100-35 JN) mit Slandard-Gitterbox und Gitterbox mit
Klln.';J...tnfft:llinlaoA. Schraubdeckel S 400 x 24 vom 31.05.1985

_ PfÜfbericht Nr.: 102368: 2. Nachtrag der Deutschen Bundesbahn - Versuchsanstalt Minden (Weslf),
Fallprülung am CG 1000 (Sclairlink) mit geschlossener Metallbox vom 2.4.07.1989

. Prülbericht Nr.: 1'10 230 der Deutschen Bundesbahn - Versuchsanstalt Minden (Weslf); Bau- und
Bauartprufung am CG tooO (Marlex CL 200) vom 30.09.199t

_Prufbericht Nr.: 110230; 1. Nachtrag der Deutschen Bundesbahn - Versuchsanstalt Minden (Westf);
Bauartprülung an vorgelagerten CG 1000 (Marlex CL 200) vom 12.03.1992

_ Prüfbericht Nr.: 110 412 der Deutschen Bundesbahn - Versuchsanstalt Minden (Westl);
BauartprOfung am CR 440 (Marlex CL 200) mit Schraubdeckel S 400 x 24 und

Kugelhahn ON 50 vom 04.12.1991

. Prüfbericht Nr.: 90053; 8. Nachtrag der Deutschen Bundesbahn,Versuchsanstalt Minden (WesU);
Prüfung einer Entgasungseinrichtung am CG 800 vom 05.09.1983
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6. Bauartzulassung 10.4 Diese Zulassung wird zu gegebener Zeit im "Amts- und MitteHungsblatt der Bundesanstalt für
Materialforschung und -prüfung, Berlin" (lSSN 0340-7551) veröffentlicht.

Die unter 4. und 5. beschriebene Bauart erfüllt die Vorschriften nach 1. Die Bauart wird mit den in 9.
genannten Nebenbestimmungen für die Beförderung gefährlicher Güter zugelassen.

Diese 1. Neulassung ersetzt den Zulassungsschein Nr.D/BAM/0229/31 HA1 vom 26.10.1993.
11. Rechlsbehelfsbelehrung

Die Eignung der Bauart für die Beförderung gefährlicher Güter gilt bei Einhaltung der folgenden
Grenzwerte bzw. Einschränkungen als erbracht:

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben
werden. Der Widerspruch ist bei dem Präsidenten der Bundesanstalt für Materiallorschung und
-prilfung (BAM), 12205 Berlin, Unter den Eichen 87, schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen.

- Verwendung für flüssige gefährliche Güter der Verpackungsgruppen 11 oder IIJ
- Als Grenzdaten der Füllgüter, die dem PrGffüllgut (Standardflüssigkeit) bezüglich der chemischen

Verträglichkeit zugeordnet werden können, dürfen Dichten von
Fachgruppe 111.1
Transportsicherheil von Verpackungen
und SchOttgulbehällern

Im Auftrag:

Referat 111.13
Gefahrgutgroßpackmittel

I. Schulz

Berlin, den 10.09.1996

Dipl.·lng. W. Kraus

Im Auftrag:

Dichte (kg/l)

1,9

1,9

1,9

1,9

Standardflüssigkeit

Wasser

Netzmittellösung

Kohlenwasserstoffgemisch

Salpetersäure 55%

nicht überschritten werden.

7. Fertigung von Großpackmitleln 1. Neufassung zum

ZULASSUNGSSCHEIN
Nach der zugelassenen Bauart dOrfen Großpackmittel (IBC) serienmäßig gefertigt werden. Der
Hersteller muß gewährleisten, daß die serienmäßig gefertigten Großpackmittel (IBC) die festgelegte
Spezifikation der Baua.rt er1üllen. .

8. Kennzeichnung

Nr. D/BAM/0230/31 HH1

für die Bauart eines Großpackmittels (IBC)
zur Beförderung gefährtieher Guter

1. Rechlsgrundlagen
Oie nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Großpackmittel (IBC) sind wie folgt zu
kennzeichnen: 1.1 Gefahrgutverordnung See - GGVSee vom 24. Juli 1991 (BGBI. I, S. 1714), zuletzt geändert durch die

2. See-Gefahrgutänderungsverordnung vom 24. August 1995 (BGBI. I, S. 1074) - insbesondere
Abschnitt 26 des IMOG-Code deutsch in der Fassung des Amendments 27-94 vom 18. Juli 1995
(Bundesanzeiger Nr. 158a vom 23. August 1995)

31 HA1 IV/.. ../D/RBO/BAM 0229117500/2205
1.2 Gefahrgulverordnung Straße - GGVS, in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. Juli 1995 (8GB!.

I, S. 1025)

in den Freiraum sind Monat und Jahr (jeweils die letzten zwei Stellen) der Herstellung
einzutragen.

Zusätzlich ist jedes Großpackmittel (IBC) mit den Angaben gemäß Rn 1612(2)/3612(2) sowie
IMDG-Code deutsch, Abschn. 26.5.10.2 zu versehen.

1.3 Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE, in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Dezember
1995 (BGBI. I,S. 1852)

2. Antragsteller

RHEIN BONAR Kunststoff-Technik GmbH
4.lndustriestraße 18

9. Nebenbestimmungen 0-68766 Hockenheim

3. Hersteller

9.1 Befristungen
entfällt RHEIN BONAR Kunststoff-Technik GmbH

4.lndustriestraße 18
9.2 Bedingungen

entfällt 0-68766 Hockenheim

Kombinations·Großpackmiltel (IBC) mit Kunststoff-Innenbehälter mit und ohne Untenentleerung.

4. Beschreibung der Bauart9.3 Widerruf
Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufs erteilt.

9.4 ~
Der in 2. genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstellen, daß alle Bestimmungen und Hinweise
dieses Zulassungsscheins über eine ordnungsgemäße Verwendung der Großpackmittel (IBC)
demjenigen, der diese Großpackmittel für gefährtiche Güter verwendet bzw. mit gefähr1ichen Gütern
befüllt, zur Kenntnis gebracht werden.

Typenbezeichnung

Grundmaße mm

Höhe mm

Varitainer VK 500

1240x 1035

1184

Fassungsraum 620

höchstzulässige
Bruttornasse kg 1295

10.1 Oie Zulässigkeit der Verwendung von Großpackmitleln(IBC) der zugelassenen Bauart richtet sich nach
den Bestimmungen derjeweils zutreffenden Rechtsvorschriften für die einzelnen Verkehrsträger. Alle'
sonstigen Vorschriften (z.B. Füllgrad, Verträglichkeit mit den Packmittelkörperwerkstoffen) für die
Beförderung gefährtieher Güter in der zugelassen Großpackmittelbauart bleiben unberilhrt.

Werkstoff des Innengefäßes : Stamylex XL 400 (PE-HDX)

Werkstoff der Außenverpackung: NCPE 8016/NCPE 8017 (LLDPE)

Technische Zeichnungen:

10.2 Oie Bauart erfüllt die Prilfanforderungen für Großpackmittel (lBC) zur Beförderung gefährtieher Güter
des Europäischen Übereinkommens über dia internationale Beförderung gefährtieher Güter auf der
Straße (ADR) in der Fassung der Bekanntmachung der Neufassung qer Anlagen A und B vom 6.
Juli 1994 (BGBI. 199411 S. 937). zuletzt geändert durch die 12. ADR-Änderungsverordnung vom
20. Dezember 1994 (BGBI. 1994 11 S. 3855)
der Ordnung für die intemationale Eisenbahnbeförderung gefährtieher GOter (RIO) in der 5. RID
Änderungsverordnung vom 8. März 1995 (BGB!. 1995 11 S. 210)
des International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code) in der Fassung des Amendment
27-94 - insbesondere Section 26
der RECOMMENDATIONS ON THE TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS UNITED'
NATIONS; in der Fassung der eight revised edition, New York und Genf 1993.

10.3 Die gefertigten Großpackmittel (IBC) der zugelassenen Bauart unterliegen der Überwachung der
Fertigung von Großpackmitteln (IBC) nach § 9 des Gesetzes aber die Beförderung gefährlicher Güter
vom 6. August 1975 (BGBI. I, S. 2121) in Verbindung mit der "Technischen Richtlinie für die Überwa
chung .der Fertigung von Großpackmilteln (IBC) und für die Anerkennung von Qualitätssicherungs
Programmen für IBC (TR IBC 003)" (Verkehrsbialt Hefl16, 1992, S. 438).

5.004 - 79.1
12.005 - 79.2

5.187 - 78.1
5.003 - 85.2
5.102 - 90.1

90.024
90.025

5.102 - 82.4
2083AR
5.072·81.1
3073 (SAFi)
3073A(SAFi)
5.043 - 76.1
5.104 - 93.4
5.092 - 93.3

vom 11.06.1979
vom 01.04.1980
vom 26.07.1993
vom 26.07.1993
vom 13.09.19.90
vom 26.10.1987
vom ·26.10.1987
v~m 14.02.1985
vom 11.01.1996
vom 11.08.1986
vom 09.10.1989
vom 22.04.1991
vom 29.06.1993
vom 11.10.1993
vom 06.09.1993

(Außenbehälter - Ecotainer)
(Fuß)
(Tank)
(Schraubdeckel Tr 185 x 16)
(Schraubdeckel S 400 x 24)
(Schraubkappe für DruckausgleichsventH)
(Druckausgleichsventil)
(Entgasungsventil)
(Auslautannatur ON 50-Typ 2080)
(Domeinsatz)
(Kugelhahn ON 50)
(Kugelhahn ON 50)
(Schrägsitzventil NW 50)
(Ablaufstutzen geschlossen)
(Tankschild)
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5. Prüfnachweise für die Bauart

• PrGfbericht Nr.: 960222 des TÜV Ostdeutschland Sicherheit und Umweltschutz GmbH, HaUe; Bau·,
Dichtheits- und Innendruckprü1ung am Varitainer C 900 GN (Stamylex) mit
Auslaufarmatur ON 50-Typ 2080 vom 05.06.1996

• PrOfbericht Nr.: 93 518 der Deutschen Bundesbahn - Versuchsanstalt Minden (Westf); Bau- und
Bauartprutung am VK 500 (Marlex Cl 100-35 JN) vom 06.11.1979

- Prüfbericht Nr.: 93518; 1. Nachtrag der Deutschen Bundesbahn - Versuchsanstalt Minden (WesU);
BauartprQfung an vorgelagerten VK 500 (Marlex CL 100-35 JN) vom 23.07.1981

10.2 Die Bauart erfüllt die Priifanforderungen fOr Großpackmittel (IBC) zur Beförderung gefährlicher Güter
des Europäischen Übereinkommens Ober die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der
Straße (AOR) in der Fassung der Bekanntmachung der Neufassung der Anlagen A und B vom 6.
Juli 1994 (BGBI. 1994 11 S. 937). zuletzt geändert durch die 12. ADR-Änderungsverordnun9 vom
20. Dezember 1994 (BGBI. 1994 11 S. 3855)
der Ordnung fOr die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter (RIO) In der 5. RIO·
Änderungsverordnung vom 8. März 1995 (BGBI. 199511 S. 210)
des International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code) in der Fassung des Amendment
27-94 - insbesondere Section 26
der RECOMMENDATIONS ON THE TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS UNITED
NATIONS; in der Fassung der eight revised edition, New York und Genf 1993.

- PrOfbericht Nr.: 108700 der Deutschen Bundesbahn - Versuchsanstalt Minden (Westf), Bau- und
Bauartprufung am CG 1000 (Stamylex Xl 400 UP) vom 16.08.1990

- Prüfbericht Nr.: 108700; 1. Nachtrag der Deutschen Bundesbahn· Versuchsanstalt Minden (Westf),
Bauartprüfung 'an vorgelagerten CG 1000 (Stamylex XL 400 UP) vom
12.03.1992

10.3 Die gefertigten Großpackmittel (IBC) der zugelassenen Bauart unterliegen der Überwachung der
Fertigung von Großpackmitteln (IBC) nach § 9 des Gesetzes über die Beförderung gefährlicher Güter
vom 6. August 1975 (8GBI I, S. 2121) in Verbindung mit der "Technischen Richtlinie für die Überwa
chung der Fertigung von Großpackmitteln (IBC) und für die Anerkennung von Qualitätssicherungs
Programmen tür IBC (TR IBC 003)" (Ver1<ehrsblalt Heft 16. 1992. S. 438).

· Prülbericht Nr.: 110 412 der Deutschen Bundesbahn - Versuchsanstalt Minden (Westf);
Bauartprutung am CR 440 (Marlex Cl 200) mit Schraubdeckel S 400 x 24 und
Kugelhahn DN 50 vom 04.12.1991

- Prüfbericht Nr.: 90053; 8. Nachtrag der Deutschen Bundesbahn,Versuchsanstatt Minden (Westf);
Prüfung einer Entgasungseinrichtung am CG 800 vom 05.09.1983

- Bescheinigung des Technischen Überwachungs-Verein Baden e. V.(L-Fa/Schm); Hebeprüfung von
unten am-VK 500 vom 21.01.1988

6. Bauartzulassung

10.4 Diese Zulassung wird zu gegebener Zeit im •Amts· und Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für
Materiallorschung und -prüfung, Berline (ISSN 0340-7551) veröffentlicht.

11. Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben
werden. Der Widerspruch ist bei dem Präsidenten der Bundesanstalt für Materialforschung und
-prüfung (BAM), 12205 Berlin, Unter den Elchen 87, schriftlich oder zur Niederschrift eInzulegen.

Berlin, den 10.09.1996

Fachgruppe 111.1
Transportsicherheit von Verpackungen
und Schüttgutbehältern

Die unter 4. und 5. beschriebene Bauart erfüllt die Vorschriften nach 1. Die Bauart wird mit den in 9.
genannten Nebenbestimmungen für die Beförderung gefährlicher Güter zugelassen.

Diese 1. Neufassung ersetzt den Zulassungsschein Nr.D/BAM/0230/31 HH1 vom 26.10.1993.

Die Eignung der Bauart für die Beförderung gefährlicher Güter gilt bei Einhaltung der folgender
Grenzwerte bzw. Einschränkungen als erbracht:

- Verwendung für flüssige gefährliche Güter der Verpackungsgruppen II oder 1II
• Als Grenzdaten der Füllgüter, die dem Prüffüllgut (StandardlJüssigkeit) bezüglich der chemischen

Verträglichkeit zugeordnet werden können, dürfen Dichten von

Im Auftrag:

Dipl.-Ing. W. Kraus

Referat 111.13
Gefahrgutgroßpackmittel

Im Auftrag:

I. Schulz

Standardflüssigkeit

Wasser

Netzmittellösung

Kohlenwasserstoffgemisch

Salpetersäure 55%

nicht Oberschritten werden.

Dichte (kgA)

1,9

1,9

1,9

1,9

1. Neufassung zum

ZULASSUNGSSCHEIN
Nr.D/BAM/0231/31HH1

für die Bauart eines Großpackrnittels (IBC)
zur Beförderung gefährlicher GOter

1. Rechtsgrundiagen
7. Fertigung von Großpackmitteln

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Großpackmiltel (IBC) serienmäßig gefertigt werden. Der
Hersteller muß gewährleisten, daß die serienmäßig gefertigten Großpackmittel (IBC) die festgelegte
Spezifikation der Bauart erfüllen.

1.1 Gefahrgufverordnung See - GGVSee vom 24. Juli 1991 (BGBI. I. S. 1714). zuietzt geändert durch die
2. See-Gefahrguländerungsverordnung vom 24. August 1995 (BGBI. I, S. 1074) - insbesondere
Abschnitt 26 des IMDG-Code deutsch in der Fassung des Amendments 27·94 vom 18. Juli 1995
(Bundesanzeiger Nr. 158a vom 23. Augus11995)

.8. Kennzeichnung
1.2 Gefahrgutverordnung Straße· GGVS, in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. Juli 1995 (BGBI.

I, S. 1025)

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Großpackmittel (IBC) sind wie folgt zu
kennzeichnen:

1.3 Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE, in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Dezember
1995 (BGB!. I,S. 1852)

31 HH1 {VI.. ..ID/RBO/BAM 0230/3466/1295
2. Antragsteller

in den Freiraum sind Monat und Jahr (jeweils die letzten zwei Stellen) der Herstellung
einzutragen.

RHEIN BONAR Kunsfstoff-Technik GmbH
4.lndustriestraße 18

D-68766 Hockenheim
Zusätzlich ist jedes Großpackmitfel (tBC) mit den Angaben gemäß Rn 1612(2)/3612(2) sowie
JMDG-Code deutsch, Abschn. 26.5.10.2 zu versehen.

9. Nebenbestimmungen
3. Hersteller

9.1 Befristungen
entfällt

RHEIN BONAR Kunststoff-Technik GmbH
4.lndustriestraße 18

9.2 Bedingyngen
entfällt

D-68766 Hockenheim

4. Beschreibung der Bauart

Werkstoff der Außenverpackung : NCPE 80161 NCPE 8017 (llDPE)

Typenbezeich~ung Varitainer VK 500

Grundmaße mm 1240 x 1035

Höhe mm 1184

Fassungsraum 620

höchstzulässige
Brultomasse kg 1295

Werkstoff des Innengefäßes : Marlex Cl 200 (PE-HDX)

10.1 Die Zulässigkeit der Verwendung von Großpackmitteln(IBC) der zugelassenen Bauart richtet sich nact
den Bestimmungen der jeweils zutreffenden Rechtsvorschriften für die einzelnen Verkehrsträger. Alle
sonstigen Vorschriften (z.B. FÜJlgrad, Verträglichkeit mit den Packmiltelkörperwerkstoffen) für die
Beförderung gefährlicher Güter in der zugelassen Großpackmittelbauart bleiben unberührt.

9.3 ~
Die~e ~ulassung Y'ir~ u.nter dem Vorbehalt dj3s jederzeitigen Widerrufs erteilt. Kombinations-Gtoßpackmittel (IBC) mit Kunststoff-Innenbehälter mit und ohne Untenentleerung.

9.4 ~
Der in 2. genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstellen, daß alle Bestimmungen und HinweisE
dieses Zulassungsscheins über eine ordnungsgemäße Verwendung der Großpackmittel (IBC
demjenigen, der diese Großpackmittel für gefährliche Güter verwendet bzw. mit gefährlichen Güterr
befüllt, zur Kenntnis gebracht werden.
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Technische Zeichnungen: 9.3 Widerruf
Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufs erteilt.

5.004·79.1
12.005 - 79.2
5.187 - 78.1
5.003 - 85.2
5.102·90.1
90.024
90.025
5.102·82.4
5.072·81.1
2083AR
3073 (SAFi)
3073A(SAFi)
5.043·76.1
5.104·93.4
5.092 - 93.3

vom
vom
vom

. vom
vom
vom
vom
vom
vom
vom
vom
vom
vom
vom
vom

11.06.1979
01.04.1980
26.07.1993
26.07.1993
13.09.1990
26.10.1987
26.10.1987
14.02.1985
11.08.1986
11.01.1996
09.10.1989
22.04.1991
29.06.1993
11.10.1993
06.09.1993

(Außenbehälter - Ercotainer)
(Fuß)
(Tank)
(Schraubdeckel Tr 185x16)
(Schraubdeckel S 400 x 24)
(Schraubkappe für Druckausgleichsventil)
(Druckausgleichsventil)
(Entgasungsventil)
(Domeinsatz)
(Auslaufarmatur DN 50-Typ 2080)
(Kugelhahn DN 50)
(Kugelhahn DN 50)
(Schrägsitzventil NW 50)
(Ablaufstutzen geschlossen)
(Tankschild)

9.4 Auflagen
Der in 2. genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstellen, daß alle Bestimmungen und

Hinweise dieses Zulassungsscheins über 'eine ordnungsgemäße Verwendung der Großpackmittel
(IBC) demjenigen, der diese Großpackmittel für gefährliche Güter verwendet bzw. mit gefährlichen
Gütern befOllt, zur Kenntnis gebracht werden.

10. Hinweise

10.1 Die Zulässigkeit der Verwendung von Großpackmitteln(IBC} der zugelassenen Bauart richtet sich nach
den Bestimmungen der jeweils zutreffenden Rechtsvorschriften für die einzelnen Verkehrsträger.
Alle sonstigen Vorschriften (z.B. Füllgrad, Verträglichkeit mit den Packmittelkörperwerkstoffen) für die
Beförderung gefährlicher Güter in der zugelassen Großpackmiltelbauart bleiben unberührt.

10.2 Die Bauart erfüllt die Prüfanforderungen für Großpackmittel (IBC) zur Beförderung gefährlicher Güter

5. Prüfnachweise für die Bauart

- Prüfbericht Nr.: 960222 des TÜV Ostdeutschland Sicherheit und Umweltschutz GmbH, Halle; Bau-,
Dichtheits- und Innendruckprüfung am Varitainer C 900 GN (Stamylex) mit
Auslaufarmatur DN 50·Typ 2080 vom 05.06.1996

- Prüfbericht Nr.: 93 518 der Deutschen Bundesbahn - Versuchgsanstall Minden (Westf); Bau- und
Bauartprüfung am VK 500 (Marlex CL 100-35 JN) vom 06.11.1979

- Prüfbericht Nr.: 935181. Nachtrag der Deutschen Bundesbahn· Versuchgsanstalt Minden (Westf);
Bauartprüfung an vorgelagerten VK 500 (Marlex CL 100-35 JN) vom 23.07.1981

• Prüfbericht Nr.: 110230 der Deutschen Bundesbahn - Versuchgsanstalt Minden (Westf); Bau- und
Bauartprülung am CG 1000 (Marlex CL 200) vom 30.09.1991

- Prüfbericht Nr.: 110 230 1. Nachtrag, der Deutschen Bundesbahn - Versuchgsanstalt Minden
(Westfj; Bauartprüfung an vorgelagerten CG 1000 (Marlex CL 200) vom 12.03.1992

- Prüfbericht Nr.: 110 412 der Deutschen Bundesbahn - Versuchgsanstalt Minden (Westf);
Bauartprüfung am CR 440 (Marlex CL 200) mit Schraubdeckel S 4OOx24 und
Kugethahn DN 50 vom 04.12.1991

des Europäischen Übereinkommens über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der
Straße (ADR) in der Fassung der Bekanntmachung der Neufassung der Anlagen A und B vom
6. Juli 1994 (BGBI. 1994 11 S. 937), zuletzt geändert durch die 12. ADR·Anderungsverordnung vom
20. Dezember 1994 (BGBI. 199411 S. 3855)

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter (RIO) in der 5. RID
Änderungsverordnung vom 8. März 1995 (BGBI. 1995 II S. 210)

des International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code) in der Fassung des Amendment
27-94 - insbesondere Seclion 26

der RECOMMENDATIONS ON THE TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS UNITED
NATIONS; in der Fassung der eight revised edition, New York und Genf 1993.

10.3 Oie gefertigten Großpackmitlel (IBC) der zugelassenen Bauart unterliegen der Überwachung der
Fertigung \Ion Großpackmitteln (IBC) nach § 9 des Gesetzes über die Beförderung gefährlicher Güter
vom 6. August 1975 (BGBL I, S. 2121) in Verbindung mit der "Technischen Richtlinie für die Überwa
chung der Fertigung von Großpackmitteln (IBC) und für die Anerkennung von Qualitätssicherungs
Programmen tür IBC (TR IBC 003)" (Verkehrsbialt Heft 16, 1992, S. 438).

10.4 Diese Zulassung wird zu gegebener Zeit im "Amts- und Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für
Materialforschung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht.

6.

- Prüfbericht Nr.: 900538. Nachtrag, der Deutschen 8undesbahn,Versuchgsanstalt Minden (Westf);
Prüfung einer Entgasungseinrichtung am CG 800 vom 05.09.1983

- Prüfbescheinigung des Technischen Überwachungs-Verein Baden e. V.(L-FalSchm); Hebeprüfung
von unten am VK 500 vom 21.01.1988

Bauartzulassung

11. Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben
werden. Der Widerspruch ist bei dem Präsidenten der Bundesanstalt für Materialforschung und
-prÜfung (BAM), 12205 Berlin, Unter den Eichen 87, schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen.

Die unter 4. und 5. beschriebene Bauart erfüll! die Vorschriften nach 1. Oie Bauart wird mit den in 9.
genannten Nebenbestimmungen für die Beförderung gefährlicher Güter zugelassen.
Diese 1. Neufassung ersetzt den Zulassungsschein Nr.D/BAM/0231/31HH1 vom 26.10.1993.
Die Eignung der Bauart für die Beförderung gefährlicher Güter gill bei Einhaltung der folgenden
Grenzwerte bzw. Einschränkungen als erbracht:
- Verwendung für flüssige gefährliche Güter der Verpackungsgruppen 11 oder 111
- Als Grenzdaten der Füllgüter, die dem Prüffüllgut (Standardflüssigkeit) bezüglich der chemiscl1en

Verträglichkeit zugeordnet werden können, dürfen Dichten von

Fachgruppe 111.1
Transportsicherheit von Verpackungen
und Schüttgutbehältern

Referat 111.13
Gefahrgutgroßpackmittel

Dipl.· lng. D. Stammler

Im Auftrag:

Berlin, den 10.09.1996

1. Neufassung zum

Dipl. -Ing. W. Kraus

1m Auftrag:
Dichte (kglt)

1,9

1,9

1,9

1,9

Netzmittellösung

Kohlenwasserstoffgemisch

Salpetersäure 55%

Wasser

Standardflüssigkeit

nicht überschritten werden. ZULASSUNGSSCHEIN
7. Fertigung von Großpackmitteln Nr. D/BAM/0232131HH1

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Großpackmittel (IBC) serienmäßig gefertigt werden. Der
Hersteller muß gewährleisten, daß die serienmäßig gefertigten Großpackmittel (IBC) die festgelegte
~pezifikation der Bauart erfüllen.

für die Bauart eines Großpackmittels (IBG)
zur Beförderung gefährlicher Güter

8. Kennzeichnung
1. Rechtsgrundlagen

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Großpackmittel (IBC) sind wie folgt zu
kennzeichnen: 1.1 Gefahrgutverordnung See· GGVSee vom 24. Juli 1991 (8GBI. I, S. 1714), zuletzt geändert durch die

2. See-Gefahrgutänderungsverordnung vom 24. August 1995 (8GBI. I, S. 1074) - insbesondere
Abschnitt 26 des IMDG-Gode deutsch in der Fassung des Amendments 27-94 vom 18. Juli 1995
(Bundesanzeiger Nr. 158a vom 23. August 1995)

31 HH1 NI.. ..ID/RBO/BAM 023113466/1295
1.2 Gefahrgutverordnung Straße - GGVS, in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. Juli 1995 (8GBI.

I, S. 1025)

in den Freiraum sind Monat und Jahr (jeweils die letzten zwei Stellen) der Herstellung
einzutragen.

Zusätzlich ist jedes Großpackminel (IBC) m~ den Angaben gemäß Rn 1612(2)/3612(2) sowie
IMDG-Code deutsch, Abschn. 26.5.10.2 zu versehen.

1.3 Gefahrgutverordn~ng Eisenbahn - GGVE, in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Dezember
1995 (BGBI. I,S. 1852)

2, Antragsteller

9. Nebenbestimmungen
RHEIN BONAR Kunststoff·Technik GmbH
4.1ndustriestraße 18

9.1 Befristungen
entlätn

0-68766 Hockenheim

9.2 Bedingungen
entlällt
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3. Hersteller 8. Kennzeichnung

RHEIN BONAR Kunststoff-Technik GmbH
4.lndustriestraße 18

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Großpackmittel (IBG) sind wie folgt zu
kennzeichnen:

0-68766 Hockenheim

31 HH1 NI.. ..ID/RBO/BAM 023213350/1858

4. Beschreibung der Bauart

Kombinations-Großpackmittel (IBC) mit Kunststoff·lnnenbehälter mit und ohne Untenentleerung.

Ty·penbezeichnung Varitainer VK 800

Grundmaße mm 1240 x 1035

Höhe mm 1340

Fassungsraum 915

höchstzulässige
Bruttomasse kg 1858

Werkstoff des Innengefäßes : Stamylex XL 400 UP (PE-HDX)

9.

9.1

9.2

in den Freiraum sind Monat und Jahr Geweils die letzten zwei Stellen) der Herstellung
einzutragen.

Zusätzlich ist jedes Großpackminel (IBC) mit den Angaben gemäß Rn 1612(2)/3612(2) sowie
IMDG-Code deutsch, Abschn. 26.5.10.2 zu versehen.

Nebenbestimmungen

Befristungen
entlällt

Bedingungen
entlällt

Werkstoff der Außenverpackung : NCPE 8016/ NCPE 8017 (LLDPE)

Technische Zeichnungen:

9.3 Widerruf
Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jeclerzeitigen Widerrufs erteilt.

5.174 - 78.1 vom 08.11.1978 (AußenbehäJter - Varitainer)
5.006 - 80.1 vom 17.11.1980 (Außenbehälter - Varitainer, Ausführung "8")
5.105 - 77.1 vom 21.12.1977 (Tank)
5.003 - 85.2 vom 26.07.1993 (Schraubdeckel Tr 185x16)
5.102 - 90.1 vom 13.09.1990 (Schraubdeckel S 400 x 24)
90.024 vom 26.10.1987 (Schraubkappe für Druckausgleichsventil)
90.025 vom 26.10.1987 (Druckausgleichsventil)
5.102 - 82.4 vom 14.02.1985 (Entgasungsventil)
5.072 - 81.1 vom 11.08.1986 (Domeinsatz)
2083AR vom 11.01.1996 (Auslaufarmatur DN 50-Typ 2080)
3073 (SAFi) vom 09.10.1989 (Kugelhahn DN 50)
3073A(SAFi) vom 2204.1991 (Kugelhahn DN 50)
5.043 - 76.1 vom 29.06.1993 (Schrägsitzventil NW 50)
5.104 - 93.4 vom 1110.1993 (Ablaufstutzen geschlossen)
5.092 - 93.3 vom 06.09.1993 (Tankschild)

9.4 Auflagen
D~r in 2. ge_nannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstellen, daß alle BestimmunQen und

Hinweise dieses Zulassungsscheins über eine ordnungsgemäße Verwendung der Großpackmittel
(IBC) demjenigen, der diese Großpackmittel für gefährliche Güter verwendet bzw. mit gefährlichen
Gülem befüllt, zur Kenntnis gebracht werden.

10. Hinweise

10.1 Die Zulässigkeit der Verwendung von Großpackmitteln(IBC) der zugelassenen Bauart richtet sich nach
den Bestimmungen der jeweils zutreffenden Rechlsvorschriften für die einzelnen Verkehrsträger.
Alle sonstigen Vorschriften (z.B. Füllgrad, Verträglichkeit mit den Packmittelkörperwerkstoffen) für die
Beförderung gefährlicher Güter in der zugelassen Großpackmittelbauart bleiben unberührt.

10.2 Die Bauart erfüllt die Prüfanforderungen für Großpackmittel (IBC) zur Beförderung gefährlicher Güter

5. Prüfnachweise für die Bauart

- Prüfbericht Nr.: 960222 des TÜV Ostdeutschland Sicherheit und Umweltschutz GmbH, Halle; Bau-,
Dichtheits- und Innendruckprüfung am Varitainer C 900 GN (Stamylex) mit
Auslaufarmatur DN 50-Typ 2080 vom 05.06.1996

• PrOfbericht Nr.: 93402 der Deutschen Bundesbahn - Versuchgsanstalt Minden (Westf); Bau- und
Bauartprüfung am VK 800 (Marlex CL 100-35 JN) vom 22.11.1979

- Prüfbericht Nr.: 934021. Nachtrag der Deutschen Bundesbahn - Versuchgsanstalt Minden (Westf);
Beurteilung ~es VK 800 mit Außenbehälter, Ausführung MBu vom 15.07.1981

- PrOfbericht Nr.: 108700 der Deutschen Bundesbahn - Versuchgsanstalt Minden (Westf); Bau- und
Bauartprüfung am CG 1000 (Stamylex XL 400 UP) vom 16.08.1990

- Prüfbericht Nr.: 108 700 1. Nachtrag, der Deutschen Bundesbahn - Versuchgsanstalt Minden
(Westl); Bauartprüfung an vorgelagerten CG 1000 (Stamylex XL 400 UP) vom
12.03.1992

des Europäischen Übereinkommens über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der
Straße (ADR) in der Fassung der Bekanntmachung der Neufassung der Anlagen A und B vom
6. Juli 1994 (BGBI. 1994 1I S. 937), zuletzt geändert durch die 12. ADR-Änderungsverordnung vom
20. Dezember 1994 (BGBI. 1994 II S. 3855)

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter (RIO) in der 5. RID
Änderungsverordnung vom 8. März 1995 (BGBI. 1995 II S. 210)

des International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code) in der Fassung des Amendment
27-94 - insbesondere Section 26

der RECOMMENDATIONS ON THE TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS UNITED
NATIONS; in der Fassung der eight revised edition, New York und Genf 1993.

10.3 Die gefertigten Großpackmitlel (IBC) der zugelassenen Bauart unterliegen der Überwachung der
Fertigung von Großpackmitteln (IBC) nach § 9 des Gesetzes über die Beförderung gefährlicher Güter
vom 6. August 1975 (BGBL I, S. 2121) in Verbindung mit der "Technischen Richtlinie für die Überwa
chung der Fertigung von Großpackmitteln (IBC) und für die Anerkennung von Qualitätssicherungs
Programmen für IBC (TR IBC 003)" (Verkehrsblatt Heft 16, 1992, S. 438).

- Prüfbericht Nr.: 110 412 der Deutschen Bundesbahn - Versuchgsanstalt Minden (Westf);
Bauartprüfung am CR 440 (Marlex CL 200) mit Schraubdeckel S 4oox24 und 10.4 Diese Zulassung wird zu gegebener Zeit im "Amts- und Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für
Kugelhahn ON 50 vom 04.12.1991 Materialforschung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340·7551) veröffentlicht.

- Prüfbericht Nr.: 900538. Nachtrag, der Deutschen Bundesbahn,Versuchgsanstalt Minden (Westf);
Prüfung einer Entgasungseinrichlung am CG 800 vom 05.09.1983 11. Rechtsbehelfsbelehrung

- Prüfbescheinigung des Technischen ÜbelWachungs-Verein Baden e. V.(L-FaiSchm); Hebeprüfung
von unten am VK 800 vom 21.01.1988

6. Bauartzulassung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben
werden. Der Widerspruch ist bei dem Präsidenten der Bundesanstalt für Materialforschung und
-prüfung (BAM), 12205 Berlin, Unter den Eichen 87, schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen.

Die unter 4. und 5. beschriebene Bauart erfüllt die Vorschriften nach 1. Oie Bauart wird mit den in 9.
genannten Nebenbestimmungen für die Beförderung gefährlicher Güter zugelassen.
Diese 1. Neufassung ersetzt den Zulassungsschein Nr.D/BAM!0232131 HH1 vom 26.10.1993.
Die Eignung der Bauart für die Beförderung gefährlicher Güter gilt bei Einhaltung der folgenden
Grenzwerte bzw. Einschränkungen als erbracht:
- Verwendung für flüssige gefährliche Güter der Verpackungsgruppen 11 oder 111
- Als Grenzdaten der FüllgOter, die dem Prüffüllgut (Standardflüssigkeit) bezüglich der chemischen

Verträglichkeit zugeordnet werden können, dürfen Dichten von

Fachgruppe 111.1
Transportsicherheit von Verpackungen
und Schüttgutbehältern

Dipl.- Ing. D. Stammler

Im Auftrag:

Referat 111.13
Gefahrgutgroßpackmitlel

Berlin, den 10.09.1996

Dipl.-Ing. W. Kraus

Im Auftrag:

Dichte (kgll)

1,9

1,9

1.9

1,9

Standardflüssigkeit

Wasser

Netzrnittellösung

Kohlenwasserstoffgemisch

Salpetersäure 55%

nicht überschritten werden.

7. Fertigung von Großpackmitteln

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Großpackmittel (IBG) serienmäßig gefertigt werden. Der
Hersteller muß gewährleisten, daß die serienmäßig gefertigten Großpackmiltel (IBC) die festgelegte
Spezifikation der Bauart erfüllen.
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1. Neufassung zum

ZULASSUNGSSCHEIN
Nr. D/BAM/0233/31HH1

- Prüfbericht Nr.: 900538. Nachtrag, der Deutschen Bundesbahn,Versuchgsanstall Minden (Westf);
Prüfung einer Entgasungseinrichtung am CG 800 vom 05.09.1983

- PrDlbescheinigung des Technischen Überwachungs-Verein Baden e. V.(L-FalSchm); Hebeprüfung
von unten am VK 800 vom 21.01.1988

für die Bauart eines Großpackminels (IBC)
zur Beförderung gefährlicher Güter 6. Bauartzulassung

Oie unter 4. und 5. beschriebene Bauart erfülh die Vorschriften nach 1. Oie Bauart wird mit den in 9.
genannten Nebenbestimmungen für die Beförderung gefährlicher Güter zugelassen.
Diese 1. Neufassung ersetzt den Zulassungsschein Nr.D/BAMl0233131 HH1 vom 26.10.1993.
Oie Eignung der Bauart für die Beförderung gefährlicher Güter gilt bei Einhaltung der folgenden
Grenzwerte bzw. Einschränkungen als erbracht:
- Verwendung für flüssige gefährliche Güter der Verpackungsgruppen 11 oder 111
• Als Grenzdaten der FÜllgüter, die dem Prüf!üllgut (Standardflüssigkeit) bezüglich der chemischen

Verträglichkeit zugeordnet werden können, dürfen Dichten von

1. Rechtsgrundlagen

1.1 Gefahrgutverordnung See - GGVSee vom 24. Juli 1991 (8GBL I, S. 1714), zuletzt geändert durch die
2. See-Gefahrgutänderungsverordnung vom 24. August 1995 (8GBI. I, S. 1074) . insbesondere
Abschnitt 26 des lMDG-Code deutsch in der Fassung des Amendments 27-94 vom 18. Juli 1995
(Bundesanzeiger Nr. 158a vom 23. August 1995)

1.2 Gefahrgutverordnung Straße - GGVS, in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. Juli 1995 (8GBL
I, S. 1025)

1.3 Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE, in der Fassung der Bekanntmachung vom 15 Dezember
1995 (BGBI. I,S. 1852)

2. Antragsteller

Standardflüssigkeit

Wasser

Netzmittellösung

Kohlenwasserstoffgemisch

.Salpetersäure 55%

nicht überschritten werden.

Dichte (kg/I)

1,9

1,9

1,9

1,9

RHEIN BONAR Kunststoff·Technik GmbH
4.lndustriestraße 18

7. Fertigung von Großpackmitteln

0-68766 Hockenhelm
Nach der zugelassenen Bauart dürfen Großpackmittel (IBC) serienmäßig gefertigt werden. Der
Hersteller muß gewährleisten, daß die serienmäßig gefertigten Großpackmittel (IBC) die festgelegte
Spezifikation der Bauart erfüllen.

3, Hersteller 8. Kennzeichnung

RHEIN BONAR Kunslsloff-Technik GmbH
4.lnduslriestraße 18

Oie nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Großpackmittel (IBC) sind wie folgl zu
kennzeichnen:

0-68766 Hockenheim

31 HH1 IVI.. ../D/RBO/BAM 0233/3350/1858

4. Beschreibung der Bauart

Kombinations-Großpackmittel (IBC) mit Kunststoff-Innenbehälter mit und ohne Untenentleerung.

Typenbezeichnung Varilainer VK 800

Grundmaße mm 1240 x 1035

Höhe mm 1340

Fassungsraum 915

höchstzulässige
Bruttomasse kg 1858

Werkstoff des Innengefäßes : Marlex CL 200 (PE-HDX)

9,

9.1

9.2

in den Freiraum sind Monat und Jahr Ueweils die letzten zwei Stellen) der Herstellung
einzutragen.

Zusätzlich ist jedes Großpackmittel (IBC) mit den Angaben gemäß Rn 1612(2)/3612(2) sowie
IMDG·Code deutsch, Abschn. 26.5.10.2 zu versehen.

Nebenbestimmungen

Befristungen
enttäll1

Bedingungen
enttä111

Werksloff der Außenverpackung : NCPE 8016/ NCPE 8017 (LLDPE)

Technische Zeichnungen:

9.3 Widerruf
Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufs erteilt.

UNITEDder RECOMMENDATIONS ON THE TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS
NATIONS; in der Fassung der eight revised edition, New York und Genf 1993.

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter (RIO) in der 5. RIO
Änderungsverordnun.g·vom 8. März 1995 (BGBI. 1995 11 S. 210)

des International Maritime Oangerous Goods Code (IMDG Code) in der Fassung des Amendment
27·94 . insbesondere Section 26

Die gefertigten Großpackmitlel (IBC) der zugelassenen Bauart unterliegen der Üb~.rw~chung .?er
Fertigung von Großpackmilleln (IBC) nach § 9 des Gesetzes über die Beförderung gefahrllch~rGuter
vom 6. August 1975 (BGB!. I, S. 2121) in Verbindung mit der "Technischen Richtlinie für die Uberwa
chung der Fertigung von Großpackmitteln (IBC) und für die Anerkennung von Qualitätssicherungs
Progremmen für IBC (TF\ IBC 003)" (Verkehrsblelt Heft 16, 1992, S. 438).

Die Zulässigkeit der Verwendung von Großpackmiueln(IBC) der zugelassenen Bauart richtet sich nach
den Bestimmungen der jeweils zutreffenden Rechtsvorschriften für die einzelnen Verk:ehrsträg~r. .
Alle sonstigen Vorschriften (z.B. Füllgrad, Verträglichkeit mit den PackmiltelkörperwerkstoHen) fur die
Beförderung gefährlicher Güter in der zugelassen Großpackmittelbauart bleiben unberührt.

9.4 Auflagen
Der in 2. ·genannte Antragsteller muß nachweisbar sic;herstellen, daß alle Bestimmungen und

Hinweise dieses Zulassungsscheins über eine ordnungsgemäße Verwendung der ~roßp~ck~itleJ

(IBC) demjenigen, der diese Großpackmiltel für gefährliche Güter verwendet bzw. mIt gefahrlichen
Gütern befüllt, zur Kenntnis gebracht werden.

10.3

10.1

10.2 Die Bauart erfüllt die Prüfanforderungen für Großpackmittel (IBC) zur Beförderung gefährlicher Güter

des Europäischen Übereinkommens Ober die internationale 'Beförderung gefährlicher Gilter auf der
Straße (ADR) in der Fassung der Bekanntmachung der Neufassung ~er Anlagen A und B vom
6. Juli 1994 (BGBI. 1994 11 S. 937), zuletzt geändert durch die 12. AOR·Anderungsverordnung vom
20. Dezember 1994 (BGBI. 199411 S. 3855)

(Außenbehälter - Varitainer)
(Außenbehäller - Varilainer, Ausführung "B")
(Tank)
(Schreubdeckel Tr 185x16)
(Schraubdeckel S 400 x 24)
(Schraubkappe für Druckausgleichsventil)
(Druckausgleichsvenlil)
(Enlgasungsvenlil)
(Domeinsatz)
(Auslaufarmatur ON 50·Typ 2080)
(Kugelhahn ON 50)
(Kugelhahn ON 50)
(Schrägsitzventil NW 50)
(Ablaufstutzen geschlossen)
(Tankschild)

vom 08.11.1978
vom 17.11.1980
vom 21.12.1977
vom 26.07.1993
vom 13.09.1990
vom 26.10.1987
vom 26.10.1987
vom 14.02.1985
vom 11.08.1986
vom 11.01.1996
vom 09.10.1989
vom 22.04.1991
vom 29.06.1993
vom 11.10,1993
vom 06.09.1993

- Prüfbericht Nr.: 110 230 1. Nachtrag, der Deutschen Bundesbahn - Versuchgsanstalt Minden
(WestD; Bauartprüfung an vorgelagerten CG 1000 (Mariex CL 200) vom 12.03.1992

• Prüfbericht Nr.: 110 412 der Deutschen Bundesbahn· Versuchgsanstalt Minden (Westf);

Bauartprüfung am CR 440 (Marlex CL 200) mit Schraubdeckel S 400x24 und 10.4 Diese Zulassung wird zu gegebener Zeit im "Amts· und Milteilungsblatt der Bundesanstalt für
Kugelhahn ON 50 vom 04.12.1991 Materialforschung und -prüfung, Berlln" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht.

Prüfnachweise für die Bauart

• Prüfbericht Nr.: 960222 des TÜV Ostdeutschland Sicherheit und Umweltschutz GmbH, Halle; Bau·,
Dichtheits· und Innendruckprüfung am Varitainer C 900 GN (Stamylex) mit
Auslaufarmatur ON 50·Typ 2080 vom 05.06.1996

· Prüfberichl Nr.: 93402 der Öeuts~hen Bundesbahn· Versuchgsanstalt Minden (Westf); Bau- und
Bauartprüfung am VK 800 (Marlex CL 100-35 JN) vom 22.11.1979

· Prüfbericht Nr.: 934021. Nachtrag der Deutschen Bundesbahn· Versuchgsanstalt Minden (Westf);
Beurteilung des VK 800 mit Außenbehälter, Ausführung as- vom 15.07.1981

• Prüfbericht Nr.: 110230 der Deutschen Bundesbahn· Versuchgsanstalt Minden (Westf); Sau- und
Bauartprüfung am CG 1000 (Merlex CL) vom 30.09.1991

5.174-78.1
5.006·80.1
5.105·77.1
5.003 - 85.2
5.102 - 90.1
90.024
90.025
5.102 - 82.4
5.072 - 81.1
2083AR
3073 (SAFi)
3073A(SAFi)
5.043 - 76.1
5.104 - 93.4
5.092 - 93.3

5.
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11. Rechtsbeheltsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben
werden. Der Widerspruch ist bei dem Präsidenten der Bundesanstalt fOr Materialrorschung und
-prüfung (SAM), 12205 Berlin, Unter den Eichen 87, schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen.

Berlin. den 10.09.1996

90.025 vom 26.10.1987 (Druckausgleichsventil)
5.102·82.4 vom 14.02.1985 (Entgasungsventil)
2083AR vom 11.01.1996 (Auslaufarmatur ON 50-Typ 2080)
3073 (SAFi) vom 09.10.1989 (Kugelhahn ON 50)
3073A(SAFi) vom 22.04.1991 (Kugelhahn ON 50)
5.043 - 76.1 vom 29.06.1993 (Schrägs~zventilNW 50)
5.104 - 93.4 vom 11.10.1993 (Ablaufstutzen geschlossen)
5.092·93.3 vom 06.09.1993 (Tankschild)

2. Neufassung zum

Fachgruppe 111.1
Transportsicherheit von Verpackungen
und Schüttgutbehältern

- Prufbericht Nr.: 960222 des TÜV Ostdeutschland Sicherheit und Umweltschutz GmbH, Halle; Bau·,
Dichtheits- und Innendruckprüfung am Varitainer C 900 GN (Stamylex) mit
Auslaufarmatur ON 50·Typ 2080 vom 05.06.1996

- Prüfbericht Nr.: 108 700 1. Nachtrag, der Deutschen Bundesbahn - Versuchgsanstatt Minden
(Westf); Bauartprüfung an vorgelagerten CG 1000 (Stamylex XL 400 UP) vom
12.03.1992

- Prufbericht Ne: 108700 der Deutschen Bundesbahn· Versuchgsanstatt Minden (Westf); Bau- und
Bauartprüfung am CG 1000 (Stamylex XL 400 UP) vom 16.08.1990

5. Prütnachweise tür die Bauart

Dip!.- Ing. O. Stammler

Im Auftrag:

Referat 111.13
Gefahrgutgroßpackmittel

Dipl.·lng. W. Kraus

Im Auftrag:

ZULASSUNGSSCHEIN
Nr. D/BAM/0234/31HA1

- Prüfbericht Ne: 110 412 der Deutschen Bundesbahn· Versuchgsanstalt Minden (Westf);
Bauartprüfung am CR 440 (Marlex CL 200) mit Schraubdeckel S 400x24 und
Kugelhahn ON 50 vom 04.12.1991

für die Bauart eines GroBpackmittels (IBC)
zur Beförderung gefährlicher Güter

- Prüfbericht Nr.: 90 053 der Deutschen Bundesbahn· Versuchsanstalt Minden (Westf); Bau· und
Bauartprüfung am CG 800 (Manolene EP 1015 UV) vom 07.10.1977

1. Rechtsgrundlagen - Prtifbericht Nr.: 900538. Nachtrag, der Deutschen Bundesbahn, Versuchgsanstalt Minden (Westf);
Prüfung einer Entgasungseinrichtung am CG 800 vom 05.09.1983

1.1 Gefahrgutverordnung See - GGVSee vom 24. Juli 1991 (8GBL I, S. 1714), zuletzt geändert durch die
2. See-Gefahrgutänderungsverordnung vom 24. August 1995 (8GB!. I, S. 1074) - insbesondere
Abschnitt 26 des IMDG-Code deutsch in der Fassung des Amendments 27-94 vom 18. Juli 1995
(Bunde:;anzeiger Nr. 158a vom 23. August 1995)

1.2, Gefahrgutverordnung Straße - GGVS, in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. Juli 1995 (8GBI.
I. S. 1025)

6. Bauartzulassung

Die unter 4. und 5. beschriebene Bauart erfüllt die Vorschriften nach 1. Oie Bauart wird mit den in 9.
genannten Nebenbestimmungen für die Beförderung gefährlicher Güter zugelassen.
Diese 2. Neufassung ersetzt den Zu/assungss'chein Nr.D/BAMl0234/31 HA1 vom 09.11.1995.

1.3 Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE, in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Dezember
1995 (BGBI. I.S. 1852)

2. Antragsteller

Die Eignung der Bauart für die Beförderung gefährlicher Güter gilt bei Einhaltung der folgenden
Grenzwerte bzw. Einschränkungen als erbracht:
. Verwendung für flüssige gefährliche Güter der Verpackungsgruppen 11 oder 111
- Als Grenzdaten der Füllgüter, die dem PrüffOllgut (Standardflüssigkeit) bezüglich der chemischen

Verträglichkeit zugeordnet werden können, dürfen Dichten von

RHEIN BONAR Kunststoff-Technik GmbH
4.1ndustriestraße 18

0·68766 Hockenheim

3. Hersteller

Standardflüssigkeit

Wasser

Netzmittellösung

Kohlenwasserstoffgemisch

Salpetersäure 55%

Dichte (kgll)

1,9

1,9

1,9

1,9

nicht überschritten werden.

RHEIN BONAR Kunststoff·Technik GmbH
4.lndustriestraße 18 7. Fertigung von Großpackmitteln

0·68766 Hockenheim Nach der zugelassenen Bauart dürfen Großpackmittel (IBC) serienmäßig gefertigt werden. Der
Hersteller muß gewährleisten, daß die serienmäßig gefertigten Großpackmitlel (IBC) die festgelegte
'Spezifikation der Bauart erfüllen.

4. Beschreibung der Bauart

31HA1 NI.. ../D/RBO/BAM 023417500/1788

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Großpackmittel (IBC) sind wie folgt zu
kennzeichnen:

Kennzeichnung8.

Gitterbox
ohne Kran
ösen

Varitainer CG 800
Gitterbox Gitterbox

-Standard für Schraub-
-mit Klappe deckel S
-mit allseitigen
Schrifttafeln

Kombinations-Großpackmittel (IBC) mit Kunststoff-lnnenbehälter mit Untenentleerung.
Die Bauart besteht aus drei Modifikationen desselben Großpackmitteltyps, die sich bei sonst gleichen
Grundabmessungen nur hinsichtlich der konstruktiven Gestaltung der Außenverpackung und durch die
Höhe unterscheiden.

Typenbezeichnung

Grundmaße mm 1230 x 1025

Höhe mm 1255 1325 1140

Fassungsraum 880

höchstzuJässige
Brutlomasse kg 1788

Werkstoff des Innengefäßes : Stamylex XL 400 UP (PE-HDX)
Werkstoff der Außenverpackung : St 37 (DIN 17100)

Technische Zeichnungen:

in den Freiraum sind Monat und Jahr fjeweils die letzten zwei Stellen) der Herstellung
einzutragen.

Zusätzlich ist jedes Großpackmittel (IBC) mii den Angaben gemäß Rn 1612(2)/3612(2) sowie
IMDG-Code deutsch, Abschn. 26.5.10.2 zu versehen.

9. Nebenbestimmungen

9.1 Befristungen
entfällt

9.2 Bedingungen
enrtöllt

12.002 - 76.1
12.009·83.1
12.010 - 84.1
12.014·89.1
12.011-88.1
5.050·83.1
5.046 - 84.1
5.118·84.1
5.003·85.2
5.102·90.1

vom 13.10.1992
vom 28.03.1989
vom 23.05.1989
vom 23.06.1989
vom 19.12.1989
vom 12.09.1983
vom 27.07.1993
vom 19.12.1985
vom 26.07.1993
vom 13.09,1990

(Gitterbox Standard)
(Gitterbox mit Klappe)
(Gitterbox für Tank mit Schraubdeckel S 400x24)
(Gitterbox ohne Kranösen)
(Gitterbox mit allseitigen Schrifttafeln)
(Tank für Schraubdeckel Tr 185x16)
(Tank für Schraubdeckel S 400x24)
(Schraubdeckel S 400x24)
(Schraubdeckel Tr 185x16)
(Schraubdeckel S 400 x 24 mit Stutzen für Druck
ausgJeichsventil»)

9.3 Widerruf

Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeiligen Widerrufs erteilt.

9.4 Auflagen
Der in 2. genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstellen, daß alle Bestimmungen und
Hinweise dieses Zulassungsscheins über eine ordnungsgemäße Verwendung der Großpackmittel
(IBC) demjenigen, der diese Großpackmittel für gefährliche Güler verwendet bzw. mit gefährlichen
Gütern befüllt, zur Kenntnis gebracht werden.
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10.1 Die ZUlässigkeit der Verwendung von Großpackmitteln(IBC) der zugelassenen Bauart richtet sich nach.
den Bestimmungen der jeweils zutreffenden Rechtsvorschriften für.die einzelnen Verkehrsträger. Alle·
sonstigen Vorschriften (z.B. Füllgrad, Verträglichkeit mit den Packmittelkörperwerkstoffen) für die
Beförderung gefährlicher Güter in der zugelassen Großpackmittelbauart bleiben unberührt.

Typenbezeichnung Varitainer CG 800
Gitterbox Gitterbox

-Standard für Schraub·
-mit Klappe deckel S
-mit allseitigen
Schrifttafeln

Gitterbox
ohne Kran
ösen

Werkstoff des Innengefäßes : Marlex CL 200 (PE-HDX)
Werkstoft der Außenverpackung : St 37 (DIN 17100)

10.2 Die Bauart erfüllt die Prüfanforderungen für Großpackmittel (IBC) zur Beförderung gefährlicher Güter
des Europäischen Übereinkommens über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der
Straße (ADR) in der Fassung der Bekanntmachung der Neufassung der Anlagen A und B vom
6. Juli 1994 (BGBI. 1994 11 S. 937), zuletzt geändert durch die 12. ADR-Änderungsverordnung vom
20. Dezember 1994 (BGBI. 1994 II S. 3855)
der Ordnung für die intemationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter (RIO) in der 5. RID
Änderungsverordnung vom 8. März 1995 (BGBI. 1995 II S. 210)
des International Maritime Dangerous Goods Code (IMOG Code) in der Fassung des Amendment
27-94 - insbesondere Section 26
der RECOMMENDATIONS ON THE TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS UNITED
NATIONS; in der Fassung der eight revised edition, New York und Genf 1993.

Grundmaße mm

Höhe mm

Fassungsraum

höchstzulässige
BruHomasse kg

1255

1230 x 1025

1325

880

1788

1140

11. Rechtsbehelfsbelehrung

ZULASSUNGSSCHEIN

12.002 - 76.1 vom 13.10.1992 (Gitterbox Standard)
12.009 - 83.1 vom 28.03.1989 (Gitterbox mit Klappe)
12.010 - 84.1 vom 23.05.1989 (Gitterbox für Tank mit Schraubdeckel S 400x24)
12.014 - 89.1 vom 23.06.1989 (Gitterbox ohne Kranösen)
12.011 - 88.1 vom 19.12.1989 (Gitterbox mit allseitigen Schritttafeln)
5.050 - 83.1 vom 12.09.1983 (Tank fOr Schraubdeckel Tr 185x16)
5.046 - 84.1 vom 27.07.1993 (Tank für Schraubdeckel S 400x24)
5.118 - 84.1 vom 19.12.1985 (Schraubdeckel S 400x24)
5.003 - 85.2 vom 26.07.1993 (Schraubdeckel Tr 185x16)
5.102 - 90.1 vom 13.09.1990 (Schraubdeckel S 400 x 24 mit Stulzen für Druck-

ausgleichsventil))
90.025 vom 26.10.1987 (Druckausgleichsventil)
5.102 - 82.4 vom 14.02.1985 (Entgasungsventil)
2083AR vom 11.01.1996 (Auslautarmatur ON 50-Typ 2080)
3073 (SAFi) vom 09.10.1989 (Kugelhahn ON 50)
3073A(SAFi) vom 22.04.1991 (Kugelhahn ON 50)
5.043 - 76.1 vom 29.06.1993 (Schrägsitzventil NW 50)
5.104 - 93.4 vom 11.10.1993 (Ablaufstutzen geschlossen)
5.092 - 93.3 vom 06.09.1993 (Tankschild)

Technische Zeichnungen:

- Prüfbericht Nr.: 110230 der Deutschen Bundesbahn - Versuchgsanstalt Minden (Westf); Bau- und
BauartprOfung am CG 1000 (Marlex CL) vom 30.09.1991

- PrOfbericht Nr.: 110 230 1. Nachtrag, der Deutschen Bundesbahn - Versuchgsanstalt Minden
(WestD; BauartprOfung an vorgelagerten CG 1000 (Marlex CL 200) vom 12.03.1992

- Prüfbericht Nr.: 960222 des TÜV Ostdeutschland Sicherheit und Umweltschutz GmbH, Halle; Bau-,
Dichtheits- und Innendruckprüfung am Varitainer C 900 GN (Stamylex) mit
Auslaufarmatur ON 50-Typ 2080 vom 05.06.1996

5. Prüfnachweise für die Bauart

Dipl.- Ing. D. Stammler

Im Auftrag:

Referat 111.13
Gefahrgutgroßpackmiltel

Berlin, den 10.09.1996

2. Neufassung 'zum

Dipl.-Ing. W. Kraus

Fachgruppe 111.1
Transportsicherheit von Verpackungen
und Schül1gutbehältern

Im Auftrag:

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben
werden. Der Widerspruch ist bei dem Präsidenten der Bundesanstalt für Materialforschung und
-~rüfung (BAM), 12205 Berlin, Unter den Eichen 87, schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen.

10.3 Die gefertigten Großpackmittel (IBC) der zugelassenen Bauart unterliegen der Überwachung der
Fertigung von Großpackmitteln (IBC) nach § 9 des Gesetzes über die Beförderung gefährlicher Güter
vom 6. August 1975 (BGBI. I, S. 2121) in Verbindung mit der "Technischen Richtlinie für die Überwa
chung der Fertigung von Großpackmitteln (IBC) und für die Anerkennung von Qualitätssicherungs
Programmen fOr IBC (TR IBC 003)" (Verkehrsblatt Heft 16, 1992, S. 438).

10.4 Diese Zulassung wird zu gegebener Zeit im "Amts- und Mitteilungsblal1 der Bundesanstalt für
Materialforschung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht.

Nr. D/BAM/0235/31 HA1

für die Bauart eines Großpackmittels (IBC)
zur Beförderung gefährlicher Güter

1. Rechtsgrundlagen

- Prüfbericht Nr.: 110 412 der Deutschen Bundesbahn - Versuchgsanstalt Minden (Westf);
BauartprOfung am CR 440 (Marlex .CL 200) mit Schraubdeckel S 400x24 und
Kugelhahn ON 50 vom 04.12.1991

- Prüfbericht Nr.: 90 053 der Deutschen Bundesbahn - Versuchsanstalt Minden (Westt); Bau- und
BauartprOfung am CG 800 (Manotene EP 1015 UV) vom 07.10.1977

- Prüfberrcht Nr.: 900538. Nachtrag, der Deutschen Bundesbahn, Versuchgsanstalt Minden (Westf);
Prüfung einer Entgasungseinrichtung am CG 800 vom 05.09.1983

6. Bauartzulassung

Die unter 4. und 5. beschriebene Bauart erfüllt die Vorschriften nach 1. Die Bauart wird mit den in 9.
genannten Nebenbestimmungen für die Beförderung gefährlicher Güter zugelassen.
Diese 2. Neufassung ersetzt den Zulassungsschein Nr.D/BAM/0235/31 HA1 vom 09.11.1995.
Die Eignung der Bauart für die Beförderung gefährlicher Güter gilt bei Einhaltung der folgenden
Grenzwerte bzw. Einschränkungen als erbracht:
. Verwendung für flüssige gefährliche Güter der Verpackungsgruppen 11 oder 111
- Als Grenzdaten der FÜllgüter, die dem Prüttüllgut (Standardflüssigkeit) bezüglich der chemischen

Verträglichkeit zugeordnet werden können, dürfen Dichten von

1.1 Gefahrgutverordnung See - GGVSee vom 24. Juli 1991 (BGBI.I, S. 1714), zuletzt geändert durch die'
2. See-Gefahrgutänderungsverordnung vom 24. August 1995 (8GBI. I, S. 1074) - insbesondere
Abschnitt 26 des IMDG-Code deutsch in der Fassung des Amendments 27-94 vom 18. Juli 1995
(Bundesanzeiger Nr. 158a vom 23. August 1995)

1.2 Gefahrgutverordnung Straße - GGVS, in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. Juli 1995 (BGBI.
I, S. 1025)

1.3 Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE, in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Dezember
1995 (BGBI. I,S. 1852)

2. Antragsteller

RHEIN BONAR Kunststoff-Technik GmbH
4.lndustriestraße 18

Standardflüssigkeit

Wasser

Netzmittellösung

Kohlenwasserstoffgemisch

Salpetersäure 55%

Dichte (kgll)

1,9

1,9

1,9

1,9

0-68766 Hockenheim
nicht überschritten werden.

7. .Fertigung von Großpackmitteln

3. Hersteller

RHEIN BONAR Kunststoff-Technik GmbH
4.lndustriestraße 18

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Großpackmittel (IBC) serienmäßig gefertigt werden. Der
Hersteller ,muß gewährleisten, daß die serienmäßig gefertigten GroßpackmiHel (IBC) die festgelegte
Spezifikation der Bauart erfüllen.

8. Kennzeichnung

0-68766 Hockenheim Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Großpackmittel (IBC) sind wie folgt zu
kennzeichnen:

4. Beschreibung der Bauart
31HA1 NI.. ..ID/RBO/BAM 023517500/1788

Kombinations-Großpackmittel (IBC) mit Kunststoff-lnnenbehälter mit Untenentleerung.
Die Bauart besteht aus drei Modifikationen desselben Großpackmitteltyps, die sich bei sonst gleichen
Grundabmessungen nur hinsichtlich der konstruktiven Gestaltun'g der Außenverpackung und durch die
Höhe unterscheiden.

in den Freiraum sind Monat und Jahr Ueweils die letzten zwei Stellen) der Herstellung
einzutragen.

Zusätzlich ist jedes Großpackmittel (IBC) mit den Angaben gemäß Rn 1612(2)/3612(2) sowie
IMDG-Code deutsch, Abschn. 26.5.10.2 zu versehen.
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9. Nebenbestimmungen 2. Antragsteller

9.1 Befristungen
entfällt

9.2 Bedingungen
entfällt

Werit Kunststoffwerke
W. Schneider GmbH & Co.
Kölner straße

0-57610 Altenkirchen
9.3 Widerruf

Diese Zu.tas.sung wird unter dem Vorbehalt des jederzeiligen Widerrufs erteilt.

9.4 Auflagen
D~r i~ 2. ~enannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstellen, daß alle Bestimmungen und
Hinweise dieses Zulassungsscheins über eine ordnungsgemäße Verwendung der Großpackminel
(IBC) demjenigen, der diese Großpackmittel für gefährliche Güter verwendet bzw mit gefährlichen
Gutem befüllt, zur Kenntnis gebracht werden.

3. Hersteller

Werit Kunststoffwerke
W. Schneider GmbH & Co.
Kölner Straße

0-57610 Altenkirchen

4. Beschreibung der Bauart

10. Hinweise

10.1 Die Zulässigkeil der Verwendung von Großpackmitteln(IBC) der zugelassenen Bauart richtet sich nach
den ~estimmunge~ der jeweils zutreffenden Rechtsvorschriften tür die einzelnen Verkehrsträger. Alle
son~ttgen Vorschnften (z.B. Füllgrad, Verträglichkeit mit den Packmittelkörperwerkstoffen) für die
Beforderung gefährlicher Güter in der zugelassen Großpackmittelbauart bleiben unberührt. Typenbezeichnung WERIT-IBC 1000

10.2 Die Bauart erfüllt die P!üfanforderungen für Großpackmiltel (IBC) zur Beförderung gefährlicher Güter
- des Europäischen Ubereinkommens über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der

Straß.e (AOR) in der Fassung der Bekanntmachung der Neufassung der Anlagen A und B vom
6. Juh 1994 (BGBI. 199411 S. 937), zuletzt geändert durch die 12. ADR-Änderungsverordnung vom
20. Dezember 1994 (BGB!. 1994 11 S. 3855)
~er Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter (RIO) in der 5. RIO
Anderungsverordnung vom 8. März 1995 (BGB!. 1995 11 S. 210)
des Inlernational Maritime Dangerous Goods Code (IMOG Code) in der Fassung des Amendment
27-94 - insbesondere Seclion 26
der RECOMMENDATIONS ON THE TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS UNITED
NATIONS; in der Fassung der eight revised edition, New York und Genf 1993.

Grundrnaße

Höhe

Fassungsvermögen

höchstzulässige
Bruttomasse
-Stahlpalette
-Kunststoffpal.
-Holzpalette

1200 mm x 1000 mm

1172 mm

1020 1

1977 kg
1969 kg
1986 kg

10.3 Die .gefertigten Großpackmillel (IBC) der zugelassenen Bauart unterliegen der Überwachung der
Fertigung von Großpackmitleln (IBC) nach § 9 des Gesetzes über die Beförderung gefährlicher Güter
vom 6. August 1975 (BGBI. I, S. 2121) in Verbindung mit der "Technischen Richtlinie für die Überwa
chung der Fertigung von Großpackmilteln (IBC) und für die Anerkennung von Qualitätssicherungs
Programmen für IBC (TR IBC 003)" (Verkehrsbiall Heft 16. 1992. S. 438).

Werkstoff des
Innengefäßes

Werkstoff der
AUßenverpackung

Eltex B 5920 (PE-HO)

St 02-Z275 NaCr (DIN 17 162)

10.4 Diese. Zulassung wird zu gegebener Zeit im ~Amts- und Milleilungsblatt der Bundesanstalt für
Matenalforschung und -prüfung, BerlinM (ISSN 0340-7551) veröffentlicht.

Zeichnungen des Antragstellers

11. Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben
we~den. Der Widerspruch ~st bei dem Präsidenten der Bundesanstalt für Materialforschung und
-prufung (SAM), 12205 Berlln, Unter den Eichen 87, schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen.

5030/27.0.85 vom 18.02.1985 (Behälter)
5030/65.2.85b vom 28.09.1994 (Rohrrahmengestell)

5053/05.1. 94 vom 10.11.1994 (Stahlpalette 1200xl000 mit
umlfd. Rand)

5030/241.2.9li vom 07.02.1996 (Holzpalette UN 1210

5030j380.2.95c
1200xl000)

vom 08.02.1996 (Holzpalette mit Barcodefeld)
5051/30.0.96 vom 15.03.1996 (IBC PALETTE 1210 ZSB Über-

5030/253.2.91
sichtszeichnung)

vom 08.08.1991 (Auslaufventil NW 50)
5030/42.2.85 vom 19.06.1995 (Schraubdeckel S 160x7)

5030/401.1.96 vom 05.03.1996 (UN CONTAINER 1000 Ltr. Über
sichtszeichnung mit Stahlpa
lette)

5030/402.1.96 vom 05.03.1996 (UN CONTAINER 1000 Ltr. Über
sichtszeichnung mit Holzpa
lette)

5030/403.1.96 vom 05.03.1996 (UN CONTAINER 1000 Ltr. Über
sichtszeichnung Holzpal. mit
Barcodefeld)

5030/404.1.96 vom 05.03.1996 (UN CONTAINER 1000 Ltr. Über
sichtszeichnung mit Kunst
stoffpalette)

Dip!.· Ing. D. Stammler

Referalll1.13
Gefahrgutgroßpackmittel

Im Auftrag:

Berlin, den 10.09.1996

I~'~~C;
Dipl.-lng. W. Kraus

Fachgruppe 111.1
Transportsicherheit von Verpackungen
und Schüttgutbehällern

Im Auftrag:

1. Neufassung zum

ZULASSUNGSSCHEIN

5. Bauartprüfunq

Die PrÜfung der Eignung der Bauart erfolgte anhand der unter
Nr. 4 genannten Spezifikation sowie der in folgenden
Berichten niedergelegten Ergebnisse der Prüfung.

Nr. D/BAM/0246/31HA1

für die Bauart eines Kombinations-Großpackmitte1s (IBC)
mit Kunststoff-Innenbehälter

zur Beförderung flüssiger gefährlicher Güter

1. Rechtsqrundlagen

Gefahrgutverordnung See - GGVSee, in der Fassung der
Bekanntmachung der Neufassung vorn 24. August 1995
(BGBl. I, S. 1077)
- insbesondere §19 und IMDG-Code deutsch(Amdt 27-94) -,

Gefahrgutverordnung straße - GGVS, in der Fassung der
Bekanntmachung der Neufassung vom 18.Juli 1995(BGB1. I,
S. 1025)
- insbesondere § 6 und Anhang A.6 -,

Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE, zuletzt geändert
durch das Eisenbahn-Neuordnungsgesetz vom 27. Dezember
1993 (BGBl. I, S. 2378)
- insbesondere § 6 und Anhang VI -

- Prüfbericht Nr.: 103 823 3.Nachtrag vorn 28.06.1989,
Deutsche Bundesbahn - Versuchsanstalt
Minden (Westf), Prüfung von Schraub
deckeln mit Druckbegrenzungseinrichtung

- Prüfbericht Nr.: 103 823 Nachtrag 5 vorn 16.01.1992,
Deutsche Bundesbahn - Versuchsanstalt
Minden (Westf), Bauartprüfung an vor
gelagerten VeWe 1000 mit Stahlpalette

- Prüfbericht Nr.: 940560 TÜV Ostdeutsch land Sicherheit
und Umweltschutz GmbH (Bau- und Bauart
prüfung an nicht vorgelagerten IBC 1000
Holz- und Stahlpalette) vom 17.05.1995

- Prüfbericht Nr.: 940560 1. Nachtrag TÜV Ostdeutschland
Sicherheit und Umweltschutz GmbH (Bau
und Bauartprüfung an nicht vorgelager
ten IBC 1000 Holz- Kunststoff- und
Stahlpalette) vorn 13.11.1995

- Prüfbericht Nr.: 940563 1. Nachtrag TÜV Ostdeutschland
Sicherheit und Umweltschutz GmbH (Bau
und Bauartprüfung an nicht vorgelager
ten IBC 1000 Kunststoff- und Stahlpa
lette) vorn 13.09.1995
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6. Zulassung

Es wir~ hiermit bescheinigt, daß die nach o.g. Spezifikation
g7fertlgte Bauart eines Kombinations-Großpackmittels (IBC)
m~~ Kunststoff-Innenbehälter aufgrund des positiven Ergeb
nlsses der Bauartprüfung die unter Nr. 1 genannten Zu
lassungsbedingungen erfüllt.
Die Zulassung gi,lt auch für serienmäßig gefertigte Großpack
mittel (IBe), die der zugelassenen Bauart entsprechen und
d~e die in der Zulassung genannten Auflagen erfüllen.
Dlese Neufassung ersetzt den Zulassungsschein Nr.
D/BAM/0246/3lHAl vom 16.11.1993, sowie den Nachtrag vom
07.06.1994.

7. Kennzeichnung

Die nach. der zugelassenen' Bauart serienmäßig gefertigten
Großpackmlttel (IBC) sind am Behälter oder Rahmen dauerhaft
und gut lesbar wie folgt zu kennzeichnen:

31HA1/Y/ •.•. /D/WERIT/BAM 0246/3950/1986

9. Sonstiges

9.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen
Übereinkommen für den straßenverkehr (ADR), Eisenbahn
verkehr (RID) und Seeverkehr (IMDG-Code) sowie den in
den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) fest
gelegten Prüfanforderungen für Großpackmittel (IBC) zur
Beförderung gefährlicher Güter.

9.2 Die Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jeder
zeitigen Widerrufes erteilt.

9.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmitt~lbeleh

rung bei.

9.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im
"Amts- und Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für
Materialforschung und -prüfung, Berlin", (ISSN 0340
7551) veröffentlicht.

12205 Berlin, den 10.04.1996
Unter den Eichen 87

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG

2, Nachtrag zum

ZULASSUNGSSCHEIN

In den Freiraum sind Monat und Jahr (jeweils die
letzten zwei Stellen) der Herstellung einzutragen.

Zusätzlich ist jedes Großpackmittel (IBC) mit den Angaben
gemäß Rn 1612 (2) /3612 (2) sowie IMDG-Code deutsch, Abschn.
26.5.10.2 zu versehen.

8. AUflagen

8.1 In den nach der zugelassenen Bauart serienmäßig
gefertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten
Großpackmitteln (IBC) dürfen nur bestimmte flüssige
gefährliche Stoffe befördert werden, deren Verwendung
in den einzelnen Klassen der GGVE/GGVS sowie des IMDG
Codes deutsch für solche Verpackungen ausdrücklich
zugelassen ist.

8.2 Die Großpackmittel (IBC) dürfen vom Verwender nur für
d~e Füllgüter verwendet werden, deren Verträglichkeit
IDlt den Werkstoffen des Behälters, dessen Armaturen,
Verschlüsse. und Dichtungen nachweisbar gewährleistet
ist. Dabei dürfen die Werkstoffe dieser Bauart durch
die Füllgüter nicht stärker g~schädigt werden, als
durch folgende Prüffüllgüter:

Fachgruppe 111.1
Betriebs- und Unfallsicherheit
von Gefahrgutverpackungen

Im AUftrag:

Dipl.-Ing. W. Kraus

Sachbearbeiter:
Dipl.-Ing. P.Fellmann

Laboratorium 111.13
Bewertung von Gefahr
gutgroßpackmitteln

Im Auftrag:

Wasser, Netzmittellösung 5% (Laventin), n-Butylacetat,
Kohlenwasserstoffgemisch (White spirit, Salpetersäu
re 55%ig

als Standardflüssigkeit gern. 1. f) der Beilage zum
Anhang V/A.5, GGVE/GGVS.

8.3 Als Grenzdaten der Füllgüter, die dem' Prüffüllgut
(Stand~rdflüssigkeit) bezüglich der chemischen Verträg
11chkelt zugeordnet werden können, darf eine Dichte von
1,9 kg/l nicht überschritten werden.

8.4 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar
sicherstellen, daß alle AUflagen über die Verwendung
der Großpackmittel (IBC) demjenigen, der die Groß
packmittel (IBC) für Gefahrgut erstmalig einsetzt/
befüllt, bekannt sind.

8.5 Jedes nach dieser Bauartzulassung serienmäßig
hergestellte Großpackmittel (IBC) ist erstmalig vor
Inbetriebnahme sowie nach 2,5 Jahren und ggf. nach
5 Jahren den nach den unter Nr. 1 genannten
Rechtsvorschriften vorgeschriebenen Prüfungen und
Inspektionen zu unterziehen.

8.6 Der gemessene Gesamtüberdruck im Großpackmittel (IBC) ,
(d.h. Dampfdruck des Füllgutes plus Partialdruck von
Luft oder sonstigen inerten Gasen vermindert um
100 kPa) bei 55'C, auf der GrUndlag: des max. FÜllungs
grades gemäß Rn 1601 (7) /3601 (7) sowie IMDG-Code
de~tsch, Abschn.26.1.6.2 und einer Fülltemperatur von
15 .. C, darf 2/3 des in der Kennzeichnung angegebenen
Prufdruckes von 100 kPa nicht überschreiten.
Wahlweise kann der Dampfdruck bei 50'C bzw. 55'C auch
entsprechend Rn 1601(10)/3601(10) sowie IMDG-Code
deutsch, Abschn.26.5.11.2 berechnet werden.

8.7 Die gefertigten Großpackmittel (IBC) der zugelassenen
Bauart un~erliegen der Überwachung der Fertigung von
Großpackmltteln (IBC) nach § 9 des Gesetzes über die
Beförderung gefährlicher Güter vorn 6. August 1975
(BGBL I, S. 2121) in Verbindung mit der "Technischen
Richt~inie ~ür die Überwachung der Fertigung von Groß
p~ckm7tteln (IBC) und für die Anerkennung von Quali
tatsslcherungs-Programmen für IBC (TR IBC 003)" (Ver
kehrsblatt Heft 16, 1992, S. 438).

Nr. D/BAM/02B3/31HA1

für die Bauart eines Kornbinations-Großpackmittels (IBe)
mit Kunststoff-Innenbehälter

zur Beförderung flüssiger gefährlicher Güter

1. Rechtsgrundlagen

Gefahrgutverordnung See - GGVSee, in der Fassung der
Bekanntmachung der Neufassung vom 24. August 1995
(BGBl. I, S, 1077)
- insbesondere § 19 und IMDG-Code deutsch(Amdt 27-94)-,

Gefahrgutverordnung Straße - GGVS, in der Fassung der
Bekanntmachung der Neufassung vom lB.Juli 1995 (BGBl.
I, S. 1025)
- insbesondere § 6 und Anhang A.6 -,

Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE, in der Fassung
der Bekanntmachung der Neufassung vom 15. Dezember 1995
(BGBl. I, S. 1852)
- insbesondere § 6 und Anhang VI -

2. Antragsteller

MAUSER-WERKE GmbH
Schildgesstraße 71-163

D-5032l Brühl

3. Hersteller

MAUSER-WERKE GmbH
Schildgesstraße 71-163,

D-50321 Brühl

4. Beschreibung de~ Bauart

Die Bauart kann'in mehreren Ausführungsvarianten hergestellt
werden. Diese unterscheiden sich:

1. in der Konstruktion des Packffiitte1körpers (mit und ohne
Bodenauslauf)

2. in der Befestigung der Auslaufarmatur (mit Schelle oder
mit Überwurfrnutter)

3. in der Konstruktion der baulichen Ausrüstung (ver
schiedene Palettenvarianten, Varianten für die Ober
bodenabdeckung , Gitterrnatte aus Bau- oder Edelstahl,
Gittermatte Doppelstab)
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8. Auflagen
Typenbezeichnung

Grundmaße mm

Höhe mm

Fassungsraum 1

höchstzulässige
Bruttomasse .kg

1000 1 - IBC Hostalen

1200 x 1000

1160

1050

2055

8.1 In den nach der zugelassenen Bauart serienmäßig
gefertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten'

Großpackmitteln (IBC) dürfen nur bestirrante flüssige
gefährliche Stoffe befördert werden, dere~ Verwendung
in den einzelnen Klassen der GGVE/GGVS SOWle des IMDG
Codes deutsch für solche Verpackungen ausdrücklich
zugelassen ist.

AM-2750.5a vom 23.11.1993 (Zusammenstellung)

6. Zulassung

Zeichnungen des Antragstellers

7. Kennzeichnung

I Standardflüssigkeit IDichte (kg/l) I
Wasser 1.9

Netzmittellösung 5% (Laventin) 1.6

n-Butylacetat 1.6

Kohlenwasserstoffgemisch (White 1.6spirit)

Salpetersäure 55% 1.6

8.7 Die gefertigten Großpackmittel (IBe) der zugelassenen
Bauart unterliegen der Überwachung der Fertigung von
Großpackmitteln (IBC) nach § 9 des Gesetzes über die
Beförderung gefährlicher Güter vom 6. August 1975
(BGBL I, S. 2121) in Verbindung mit der "Technischen
Richtlinie für die Überwachung der Fertigung von Groß
packmitteln (IBC) und für die Anerkennung von Quali
tätssicherungs-Programmen für IBC (TR IBe 003)" (Ver
kehrsblatt Heft 16, 1992, S. 438).

8.5 Jedes nach dieser Bauartzulassung serienmäßig herge
stellte Großpackmittel (IBC) ist erstmalig vor Inbe
triebnahme sowie nach 2,5 Jahren und ggf. nach 5 Jahren
den nach den unter Nr. 1 genannten Rechtsvorschriften
vorgeschriebenen Prüfungen und Inspektionen zu unter
ziehen.

8.4 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar
sicherstellen, daß alle Auflagen über die Verwendung
der Großpackmittel (IBC) demjenigen, der die Großpack
mittel (IBC) für Gefahrgut erstmalig einsetzt/befüllt,
bekannt sind.

nicht überschritten werden. Für Peroxyesssigsäure 5%
und 15% dürfen Dichten von 1,2 kg/l nicht überschritten
werden.

8.2 Die Großpackmittel (IBe) dürfen vom Verwender nur für
die Füllgüter verwendet werden, deren Verträglichkeit
mit den Werkstoffen des Behälters, dessen Armaturen,
Verschlüsse und Dichtungen nachweisbar gewährleistet
ist. Dabei dürfen die Werkstoffe dieser Bauart durch
die Füllgüter nicht stärker geschädigt werden, als
durch folgende Prüffüllgüter:
Wasser, Netzmittellösung 5% (Laventin), n-Butylacetat,
Kohlenwasserstoffgemisch (White spirit). Salpetersäure
55% als Standardflüssigkeit gern. I.f) der Beilage zum
Anhang V/A.5, GGVE/GGVS sowie Peroxyessigsäure 5% und
15% gemäß ZuordnungsbescheidD/BAM/II.2/100/96/ADR/GGVS
vom 29.03.1996 als Peroxyd Typ F (UN 3109).

9. Sonstiges

8.6 Der gemessene Gesamtüberdruck im Großpackmittel (IBC),
(d.h. Dampfdruck des Füllgutes plus Partialdruck von
Luft oder sonstigen inerten Gasen I vermindert um 100
kPa) bei 55 'C, auf der Grundlage des max. Füllungs
grades gemäß Rn 1601(7)/3601(7) sowie IMDG-Code
deutsch, Abschn. 26.1.6.2 und einer Fülltemperatur vo~

15' C, darf 2/3 des in der Kennzeichnung angegebenen'
Prüfdruckes von 100 kPa nicht überschreiten.
Wahlweise kann der Dampfdruck bei 50'C bzw. 55'C auch
entsprechend Rn 1601(10)/3601(10) sowie IMDG-Code
deutsch, Abschn. 26.5.11.2 berechnet werden.

8.3 Als Grenzdaten der Füllgüter, die dem Prüffüllgut
(Standardflüssigkeit) bezüglich der chemischen Verträg
lichkeit zugeordnet werden können, dürfen Dichten von

(Kunststoff-Palette)
(Recycling-Palette 11)
(Innengefäß 10001 m. Auslauf)
(Überwurfmutter S 80 x 6)
(Innengefäß 10001 o. Auslauf)
(Recycling-Deckel 11)
(Gittermatte Doppelstab)
(Gittermatte f. Kunstst.deckel)
(Gittermatte f. Stahlrahmen)
(Fens terdeckel)
(Deckel)
(Spundstopfen K 2")
(Rohrrahmen)

St 37-2 (DIN 17 100)
1.4301 (DIN 17 441)

Hostalen GM 7745 con. (PE-HD)

vom 08.04.1994
vom 26.09.1995
vom 30.08.1993
vom 17.05.1993
vom 06.04.1994
vom 18.10.1995
vom 29.09.1995
vom 16.03.1993
vom 09.07.1993
vom 28.07.1993
vom 28.07.1993
vom 21.07.1992
vom 30.08.1993

- Prüfbericht Nr.

5. Bauartprüfung

Die Prüfung der Eignung der Bauart erfolgte anhand der unter
Nr. 4 genannten Spezifikation sowie der in folgenden
Berichten niedergelegten Ergebnisse der Prüfung.

- Prüfbericht Nr.: 113 218 der Deutschen Bahn AG,
Versuchszentrum 2, Minden (Westfalen);
Bau- und Bauartprüfung an vorgelager
ten 1000 l-IBC Hostalen vom 15.03.1994

- Prüfbericht Nr.: 950 621 des TÜV Ostdeutschland
(Halle); Hydraulische Innendruck- und
Fallprüfung am 1000 l-IBC Hostalen mit
Doppelstab-Gittermatte vom 12.09.1995

950 660 des TÜV Ostdeutschland
(Halle); Bauartprüfung an mit Peres
sigsäure (5% und 15%) vorgelagerten
1000 l-IBC Hostalen vom 15.12.1995

AM-2762.2b
AM-3066.5
AM-2754.4
AM-2782.l
AM-2925
AM-3065.l
KVV-5454.2b
KV-5424
KV-54l7
AM-2875
AM-2763.4
AM-23ll. 3a
KV-542l.l

- Prüfbericht Nr.: 960 156/2 des TÜV Ostdeutschland
(Halle); Dichtheits-, hydraulische
Innendruck- und Fallprüfung am 1000 1
IBC Hostalen mit Trägerpalette/Deckel
aus Kunststoff-Recyclat vom 15.03.1996

Es wird hiermit bescheinigt, daß die nach O.g. Spezifikation
gefertigte Bauart eines Kombinations-Großpackmittels (IEC)
mit Kunststoff-Innenbehälter aufgrund des positiven Ergeb
nisses der Bauartprüfung die unter Nr. 1 genannten Zu
lassungsbedingungen erfüllt.
Die Zulassung gilt auch für serienmäßig gefertigte Großpack
mittel (IaC), die der zugelassenen Bauart entsprechen und
die die in der Zulassung genannten Auflagen erfüllen.

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge~ertigten

Großpackmittel (IBC) sind am Behälter oder Rahmen dauerhaft
und gut lesbar wie folgt zu kennzeichnen:

Werkstoff der
Außenverpackurig

Werkstoff des
Innengefäßes

31HAI IY/ "0" /O/M/BAM 0283/4300/2055
"b" /1050/ "c" / "d" /100 kPa

In den Freiraum "a- sind Monat und Jahr (je\'leils die
letzten zwei Stellen) der Herstellung einzutragen.

In den Freiraum "b ll ist die jeweilige Eigenmasse der
Bauartausführungsvariante einzutragen.

In den Freiraum Ne" sind Monat und Jahr (jeweils die
letzten zwei Stellen) der letzten Dichtheitsprüfung
einzutragen.

In den Freiraum "d" sind Monat und Jahr (jeweils die
letzten zwei Stellen) der letzten Inspektion einzutra
gen.

9.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen
übereinkommen für den Straßenverkehr (ADR) und Eisen
bahnverkehr (RID) sowie den in den Empfehlungen der
Vereinten Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderungen
für Großpackmittel (IBC) zur Beförderung gefährlicher
Güter.

9.2 Die Zulassung wird unter dem Vorbehal t des j eder
zeitigen Widerrufes erteilt.

9.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbeleh
rung bei.

9.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im
"Amts- und Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für
Materialforschung und -prüfung, Berlin", (ISSN 0340
7551) veröffentlicht.

100



12205 Ber1in, den 29.03.1996
Unter den Eichen 87

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG

5. Prüfnachweise für die Bauart

- Prüfbericht Nr.: 113219 der Deutschen Bahn AG, Versuchszentrum 2, Minden (Westfalen); Bau
und Bauartprufung an vorgelagerten 1000 I - IBC Lupolen vom 21.03.1994

Fachgruppe III,l
Betriebs- und Unfallsicherheit .
von Gefahrgutverpackungen

Laboratorium III.13
BewertUng von Gefahr
gutgroßpackmitte1n

- Pr\dbericht Nr.: 960 156/1 des Tüv Ostdeutschland (Halle); BauartprUfung am mit 70%iger
Salpetersäure vorgelagerten 1000 1- IBC Lupolen vom 30.04.1996

Nr. D/BAM/0284/31 HA1

für die Bauart eines Großpackmittels (IBC)
zur Beförderung gefährlicher Güter

Dichte (kg/I)

1,9

1,6

1,6

1,6

1,4

Standardflüssigkeit

Netzminellösung 5% (Laventin)

n-Butylace!a!

Wasser

Kohlenwasserstoffgemisch (White spirit)

Salpetersäure 70%

Diese 1. Neufassung ersetzt den Zulassungsschein Nr. D/BAMl0284/31HAl vom 14.04.1994.

Die unter 4. und 5. beschriebene Bauart erfüllt die Vorschriften nach 1. Die Bauart wird mit den in 9.
genannten Nebenbestimmungen für dje Beförderung gefährlicher Güter zugelassen.

Die Eignung der Bauart für die Beförderung gefährlicher Güter gilt bei Einhaltung der folgenden
Grenzwerte bzw. Einschränkungen als erbracht:
- Verwendung für flüssige gefährliche Güter der Verpackungsgruppen 11 oder 111
- Als Grenzdaten der Füllgüter, die dem Prüffüllgut (Standardflüssigkeit) bezüglich der chemischen

Verträglichkeit zugeordne~ werden können, dürfen Dichten von

6. Bauartzulassung

Dip1.-Ing. D. Stammler

Im Auftrag:

ZULASSUNGSSCHEIN
1. Neufassung zum

Sachbearbeiter:
Dip1.-Ing. D. Stammler

Im Auftrag:

/J,/-;~
Dip1.-Ing. W. Kraus

1. Rechtsgrundlagen nicht überschritten werden.

1.1 Gefahrgutverordnung See - GGVSee vom 24. Juli 1991 (BGBI. I, S. 1714), zuletzt geändert durch die
2. See-Gefahrgutänderungsverordnung vom 24. August 1995 (BGBI. I, S. 1074) - insbesondere 7.
Abschnitt 10 in Verbindung mit Anhang I des IMDG-Code deutsch in der Fassung des Amendments
27·94 vom 18. Juli 1995 (Bundesanzeiger Nr. 158a vom 23. August 1995)

1.2 Gefahrg·utverordnung Straße· GGVS, in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. Juli 1995 (BGBL
I. S. 1025)

Fertigung von Großpackmitteln

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Großpackmittel (IBC) serienmäßig gefertigt werden. Der
Hersteller muß gewährleisten, daß die serienmäßig gefertigten Großpackmittel (IBC) die festgelegte
SpeZifikation der Bauart erfüllen.

1.3 Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE, in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Dezember 8.
1995 (BGBI. I,S. 1852)

Kennzeichnung

2. Antragsteller

MAUSER-WERKE GmbH·
Schildgesstraße 71·163

0·50321 Brühl

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Großpackmittel (IBC) sind wie folgt zu
kennzeichnen:

31HA1/YI "a" IO/M/BAM 0284/4300/2055

"b" 11 050 I I "c" I "d" 1100 kPa

3. Hersteller

MAUSER·WERKE GmbH
Schildgesstraße 71-163

in den Freiraum MaM sind Monat und Jahr (jeweils die letzten zwei Stellen) der Herstellung
einzutragen.

In den Freiraum Mb- ist die jeweilige Eigenmasse in kg der BauartausfClhrungsvariante
einzutragen.

0-50321 Brühl
In den Freiraum ·c· sind Monat und Jahr (jeweils die letzten zwei Stellen) der letzten
Dichtheitsprüfung einzutragen.

4. Beschreibung der Bauart
In den Freiraum MdM sind Monat und Jahr (jeweils die letzten zwei Stellen) der ~et~en

Inspektion einzutragen.

Kombinations-Großpapkmittel (IBC) mit Kunststoff-Innenbehäller mit Untenentleerung.
Die Bauart kann in mehr~ren Ausführungsvarianten hergestellt werden. Diese unterscheiden sich:

- in der Konstruktion des Packmittelkörpers (mit und ohne Bodenauslauf)
• in der Befestigung der Auslaufarmatur (mit Schelle oder mit Oberwurfmutler)
- in der Konstruktion der baulichen Ausrüstung (3 Palettenvarianten, 3 Varianten für die Oberbodenab

deckung, <:'iltermane aus Bau· oder Edelstahl, G~lermane Doppelstab)

Typenbezeichnung : 1000 I • IBC Lupolen

Grundmaße mm : 1200 x 1000

Höhe mm 1160

Fassungsraum 1050

höchstzulässige
Bruttomasse kg 2055

9. Nebenbestimmungen

9.1 Befristungen
entfällt

9.2 Bedingungen
enffäm

9.3 Widerrut
Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jecJerzeitigen Widerrufs erteilt.

9.4 Auflagen .
Der in 2. genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstellen, daß alle Bestimmungen ~nd

Hinweise dieses Zulassungsscheins Ober eine ordnungsgemäße Verwendung der Gwßpackmittel
(IBC) demjenigen, der diese Großpackmittel fUr gefährliche Güter verwendet bzw. mit gefährlichen
Gütern befüllt, zur Kenntnis gebracht werden.

Werkstoff der Außenverpackung : SI 37·2 (DIN 17100), alternativ Esta 1.4301 (DIN 17441)

Technische Zeichnungen:

Werkstoff des Innengefäßes : Lupolen 4261 A (PE - HO)
10.1 Die Zulässigkeit der Verwendung von Großpackmitteln(IBC) der zugelassenen Bauart richtet sich nach

den Bestimmungen der jeweils zutreffenden Rechtsvorschriften fÜL?~ ~einzelnen Verkehrsträger. ..
Oie zulässige Verwendul")gsdauer des Großpackmittels für die Beförderung von Salpetersäure mit
mehr als 55% reiner Säure der Klasse 8, Ziffer 2 b) beträgt 2 Jahre ab dem Datum der Herstellung.
Alle sonstigen Vorschriften (z.B. Füllgrad, Verträglichkeit mit den Packmittelkörperwerkstoffen) tur die
Beförderung gefährlicher Güter in der zugelassen Großpackmittelbauart bleiben unberührt.

10.2 Die Bauart erfüllt die Prüfanforderungen für Großpackmittel (IBC) zur Beförderung gefährlicher Güter
des Europäischen Übereinkommens über die intemationale Beförderung gefährlicher Guter auf der
Straße (AOR) in der Fassung der Bekanntmachung der Neufassung ~er Anlagen A und 8 vom
6. Juli 1994 (BGB!. 1994 11 S. 937), zuletzt geändert dun:h die 12. ADR·Anderungsverordnung vom
20. Dezember 1994 (BGB!. 1994 11 S. 3855)
der Ordnung tur die intemationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter (RIO) in der 5. RIO
Änderungsverordnung vom 8. März 1995 (8GBI. 1995 11 S. 210)
des International Maritime Dangerous Goods Code (IMOG Code) in der Fassung des Amendment
27-94 - insbesondere Section 26
der RECOMMENDATIONS ON THE TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS UNITED
NATIONS; in der Fassung der eight revised edition, New York und Genf 1993

10. Hinweise

(Recycling· Palene 11 für 1000 I Repaltainer)
(Giltermane Doppelstab 1000 I)
(Recycling - Deckel 11)
(Zusammenstellung)
(Kunstsloffpalene)
(Innengeläß 1000 I mit Auslauf)
(Überwurtmutter S 80 x 6)
(Innengefäß 1000 lohne Auslauf)
(Ginermane für Kunststoffdeckel)
(Giltermane für Slahlrahmen)
(Fensterdeckel)
(Deckel)
(Rohrrahmen)

vom 26.09.1995
vom 29.09.1995
vom 18.10.1995
vom 23.11.1993
vom 08.04.1994
vom 30,08.1993
vom 17.05.1993
vom 06.04.1994
vom 16.03.1993
vom 09.07.1993
vom 28.07.1993
vom 28.07.1993
vom 30.08.1993

AM·3066.5
KVV-5454.2b
AM·3065.1
AM·2750.5a
AM-2762.2b
AM-2754.4
AM-2782.1
AM-2925
KV·5424
KV·5417
AM·2875
AM·2763.4
KV·5421.1
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10.3 Die gefertigten Großpackmrttel (IBC) der zugelassenen Bauart unterliegen der Überwachung der 5.
Fertigung von Großpackmitteln (IBC) nach § 9 des Gesetzes über die Beförderung gefährlicher Güter
vom 6. August 1975 (BGBI. I, S. 2121) in Verbindung mit der "Technischen Richtlinie für die Überwa
chung der Fertigung von Großpackmitteln (IBC) und für die Anerkennung von Qualilätssicherungs
Programmen für IBC (TR IBC 003)" (Verkehrsblatt Heft 16, 1992, S. 438).

10.4 Diese Zulassung wird zu gegebener Zeit im "Amts- und Mrtteilungsblatt der Bundesanstalt für
Materiallorschung und -prüfung, BerHn" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht.

11. Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben
werden. Der Widerspruch ist bei dem Präsidenten der Bundesanstalt für Materialforschung und
-prüfung (BAM). 12205 Berlin, Unter den Eichen 87, schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen.

Berlln, den 11.06.1996

Prüfnachweise für die Bauart

- Prüfbericht Nr.: 311-90-8432 des Technischen Überwachungs Vereins Südwest e.V.; Stapel
druckprüfung am TP 1000 vom 25.10.1990

- Prüfbericht Nr.: 5064/S.90 APRAGAZ Brüsce" ;oebeprüfung am TP 1250 vom 03.10.1990

• Prüfbericht Nr.: 311-87-5571 des Technisch..:.! Überwachungs Vereins Baden e.V.; Bau- und
Dichlheitsprüfung am TP 100[: '.om 17.12.1987

- Prüfbericht Nr.: 311·90-8210 des Technischen Überwachungs Vereins Südwest e.V.; hydraulische
Innendruckprüfung am TP 10GO vom 01.03.1990

- Prüfbericht Nr.: 73385/8. Nachtrag der 08 Versuchsanstalt Minden; Fallprüfung am TP 1000 vom
15.05.1987

- Prüfbescheinigung des Technischen Überwachungs Vereins Südwest e.V.; Bau- und Dichtheitsprü·
tung am TP 1000, elektrisch beheizt, vom 01.12.1994

Fachgruppe 111.1
TranspOrtsicherheit von Verpackungen
und Schüttgutbehältern

Im Auftrag:

Dipl.·lng. W. Kraus

1. Neufassung zum

Referat 111.13
Gefahrgutgroßpackmittel

Im Auftrag:

Dipl.- Ing. D. Stammler

6. Bauartzulassung

Oie unter 4. und 5. beschriebene Bauart erfüllt die Vorschriften nach 1. Die Bauart wird mit den in 9.
genannten Nebenbestimmungen für die Beförderung gefährlicher Güter zugelassen.
Diese 1. Neufassung ersetzt den Zulassungsschein Nr. D/BAM/0317/31A vom 15.12.1994.
Oie Eignung der Bauart für die Beförderung gefährlicher Güter gilt bei Einhaltung der folgenden
Grenzwerte bzw. Einschränkungen als erbracht
• Verwendung für flüssige gefährliche Güter der Verpackungsgruppen II oder 111
- max. Dichte der FÜllgüter 1,79 kgll
Die zusätzlich entsprechend Nr. 8.2 zu kennzeichnenden Großpackmittel (IBC) sind von der Ver
wendung für Stoffe der Klasse 3 ausgeschlossen.

7. Fertigung von Großpackmitteln

ZULASSUNGSSCHEIN
Nr. D/BAM/0317/31A

für die Bauart eines Großpackmittels (IBC)
zur Beförderung gefährlicher Güter

1. Rechtsgrundlagen

1.1 Gefahrgutverordnung See - GGVSee vom 24. Juli 1991 (BGBI. I, S. 1714), zuletzt geändert durch die
2. See-Gefahrgutänderungsverordnung vom 24. August 1995 (BGBI. I, S. 1074) - insbesondere
Abschnitt 26 des IMDG-Code deutsch in der Fassung des Amendments 27-94 vom 18. Juli 1995
(Bundesanzeiger Nr. 158a vom 23. August 1995)

1.2 Gefahrgutverordnung Straße - GGVS, in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. Juli 1995 (BGBL
I. S. 1025)

1.3 Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE, in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Dezember
1995 (BGBI. I,S. 1852)

2. Antragsteller

Umformtechnik Hausach GmbH
Gustav-Rivinius-Platz 2

0-77756 Hausach(Schwarzwaldbahn)

3. Hersteller

Umformtechnik Hausach GmbH
Gustav-Rivinius-Platz 2

0-77756 Hausach(Schwarzwaldbahn)

4. Beschreibung der Bauart

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Großpackmit:tel (IBC) serienmaßig gefertigt werden. Der

Hersteller muß gewährleisten, daß die serienmäßig gefertigten Großpackmittel (IBC) die festgelegte
Spezifikation der Bauart erfüllen.

B. Kennzeichnung

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Großpackmittel (IBC) sind wie folgt zu
kennzeichnen:

31 A IVI.. ..ID/UH/BAM 0317/13270/2100

in den Freiraum sind Monat und Jahr (jeweils die letzten zwei Stellen) der Herstellung
einzutragen,

für metallene Großpackmittel (IBC), auf denen die Kennzeichnung durch Stempelung oder
Prägen angebracht wird, dürfen anstelle des Symbols die Buchstaben UN verwendet
werden.

Zusätzlich ist jedes Großpackmittel (IBC) mit einem Tankschild zu versehen, das die Angaben gemäß
Rn 1612(2)/3612(2) sowie IMDG-Code deutsch, Abschn.26.2.9 enthält.

8.2 Außerdem ist an zwei gegenüberliegenen Seiten der Großpackmittelkörper mit dem Hinweis "Nicht
für Stoffe der Klasse 3" dauerhaft und gut lesbar zu kennzeichnen.

9. Nebenbestimmungen

9.1 Befristungen
entfällt

9.2 Bedingungen
entfällt

9.3 Widerruf
Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufs erteilt.

Metallenes Großpackmittel (IBC) mit Untenentleerung.

Typenbezeichnung

Grundmaße

Höhe

Fassungsraum

höchstzulässige
Bruttomasse

mm

mm

kg

: TP 1000 (elektrisch beheizbar)

1220 x 1020

1800 bzw.1830

1000

2100

9.4 Auflagen
Der in 2. genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstellen, daß alle Bestimmungen und
Hinweise dieses Zulassungsscheins über eine ordnungsgemäße Verwendung der Großpackmittel
(IBC) demjenigen, der diese Großpackmittel für gefährliche Güter verwendet bzw. mit gefährlichen
Gütern befüllt, zur Kenntnis gebracht werden.

10.1 Die Zulässigkeit der Verwendung von Großpackmitteln(IBC) der zugelassenen Bauart richtet sich nach
den Bestimmungen der jeweils zutreffenden Rechtsvorschriften für die einzelnen Verkehrsträger. Alle
sonstigen Vorschriften (z.B. FülJgrad, Verträglichkeit mit den Packmittelkörperwerkstoffen) für die
Beförderung gefährlicher Güter in aer zugelassen Großpackrnittelbauart bleiben unberührt.

Technische Zeichnungen:

Werkstoff des Packmittelkörpers : 1.4301, alternativ 1.4541, 1.4571 (DIN 17 441)

86.220.0111.001
86.142.0037.001
86.053.0179.002
86.078.0092.001

86.043.0187.000
86.042.0106.000-b
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vom 20.09.1996 (TP 1000 I elektrisch beheizt und PU-Schaumisolierung)
vom 10.10.1994 (TP 1000 I elektrisch beheizt und PU-Schaumisolierung)
vom 18.10.1994 (Gestell für TP 1000 I beheizbar und isoliert)
vom 12.10.1994 (Tank TP 1000 I für Beheizung m~ Elektroheiz-

bänder und PU-Schaumisolierung)
vom 19.10.1994 (Elektrische Beheizeinrichtung)
vom 23.06.1992 (Tankschild)

10.2 Die Bauart erfüllt die Prüfanforderungen für Großpackmittel (IBC) zur Beförderung gefährlicher Güter
des Europäischen Übereinkommens über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der
Straße (ADR) in der Fassung der Bekanntmachung der Neufassung der Anlagen A und B vom
6. Juli 1994 (BGBI. 1994 11 S. 937), zuletzt geändert durch die 12. ADR-Änderungsverordnung vom
20. Dezember 1994 (BGBI. 199411 S. 3855)
der Ordnung für die intemationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter (RIO) in der 5. RID~

Änderungsverordnung vom 8. März 1995 (BGBI. 1995 II S. 210)
des International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code) in der Fassung des Amendment
27-94 - insbesondere Section 26
der RECOMMENDATIONS ON THE TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS UNITED
NATIONS; in der Fassung der eight revised edition, New Vork und Genf 1993.



10.3 Die gefertigten Großpackmillel (IBC) der zugelassenen Bauart unterliegen der Überwachung der
Fertigung von Großpackmitleln (IBC) nach § 9 des Gesetzes über die Beförderung gefährlicher Güter
vom 6. August 1975 (BGBI. I, S. 2121) in Verbindung mit der ~TechnischenRichtlinie für die Überwa
chung der Fertigung von Großpackmitteln (IBC) und für die Anerkennung von Qualitätssicherungs·
Programmen fur IBC (TR IBC 003)" (Verkehrsblatt Helt 16, 1992. S. 438).

Innenauskleidung Quadro - Liner PE-Folie 180 ~
Einlaufstutzen flaschenhalsförmig,
alternativ Ein- und Auslaufstut

.zen flaschenhalsförmig

Zeichnungen des Antragstellers
10.4 Diese Zulassung wird zu gegebener Zeit im -Amts· und Milteilungsblatt der Bundesanstalt für

Malerialforschung und -priifung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht.

11. Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben
werden. Der Widerspruch ist bei dem Präsidenten der Bundesanstalt fur Materialforschung und
·prüfung (SAM), 12205 Berlin, Unter den Eichen 87, schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen.

3772.1

3772.1a

3772.1e

vom 09.03.1995 (Ecotainer CD Quadro 2000 - Liner
einschließlich Anlage 1a bis 1d
und Stückkliste Anlage 2)

vom 09.03.1995 (Quadro-Inliner,Einlauf-
stutzen flaschenhalsförmig)

vom 15.07.1996 (Quadro-Inliner,Ein- u. Auslauf
stutzen flaschenhalsförmig)

Nr. D/BAM/0334/13H4

1. Neutassung zum

ZULASSUNGSSCHEIN

6. Zulassung

Es wird hiermit bescheinigt, daß die nach O.g. Spezifikation
gefertigte Bauart eines flexiblen Großpackmittels (FIBC)
aufgrund des positiven Ergebnisses der Bauartprüfung dle
unter Nr. 1 genannten Zulassungsbedingungen erfüllt.

Diese 1. Neufassung ersetzt den Zulassungsschein Nr.
D/BAM/0334/13H4 vom 20.03.1995.

- Prüfbericht Nr.' D 3772.1/95-3·der Materialprüfanstalt
Labordata Braunschweig; Bauartprüfung
am Ecotainer CD Quadro 2000 (750 kg)
der Fa. Eurea vom 08.03.1995

5. Bauartprüfung

Die Prüfung der Eignung der Bauart erfolgte anhand der unter
Nr. 4 genannten Spezifikation sowie der in folgendem Bericht
niedergelegten Ergebnisse der Prüfung.

Im Auftrag:

Referalll1.13
Gefahrgutgroßpackmittel

. Dip1.· lng. D. Stammler

Berlin, den 01.10.1996

. '( 'l' . I'
I l. J J: !r.d-f'-r

Dipl.·lng. W. Kraus

Fachgruppe 111.1
Transportsicherheit von Verpackungen
und Schüttgutbehältern

Im Auftrag:

für die Bauart eines flexiblen Großpackmittels (FIBC)
zur Beförderung fester gefährlicher Güter

Die Zulassung gilt auch für serienmäßig gefertigte Großpack
mittel (FIBC), die der zugelassenen Bauart entsprechen und
die die in.~~~.~ul~s~ung genannten Auflagen erfüllen.

7. Kennzeichnung

1. Rechtsgrundlagen

Gefahrgutverordnung See - GGVSee, in der Fassung der
Bekanntmachung der Neufassung vom 24. August 1995
(BGB1. I, S. 10771
- insbesondere §19 und IMDG-Code deutsch(Amdt 27-94) -,

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten
Großpackmittel (FIBC) sind dauerhaft und gut lesbar wie
folgt zu kennzeichnen:

Gefahrgutverordnung Straße - GGVS, in der Fassung der
Bekanntmachung der Neufassung vom 18.Juli 1995(BGB1. I,
S. 1025)
- insbesondere § 6 und Anhang A.6 -,

Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE, in der Fassung
der Bekanntmachung der Neufassung vom 15. Dezember 1995
(BGB1. I, S. 1852)
- insbesondere § 6 und Anhang VI -.

13H4/Z/... ./D/eurea/BAM 0334/5500/750

in den Freiraum sind Monat und 'Jahr (jeweils die
letzten zwei Stellen) der Herstellung einzutragen.

8. Auflagen

2. Antragsteller

Eurea Verpackungs GmbH & Co KG
Industriestraße 55-57

D - 48432 Rheine

8.1 In den nach der zugelassenen Bauart serienmäßig
gefertigten. und entsprechend Nr. gekennzeichneten
Großpackmitteln (FIBC) dürfen nur bestimmte feste
gefährliche Stoffe befördert werden, deren Verwendung
in den einzelnen Klassen der GGVE/GGVS sowie des IMDG
Codes deutsch für solche Verpackungen ausdrücklich
zugelassen ist.
Als feste Stoffe im Sinne der Verpackungsvorschriften
gelten Stoffe oder Stoffgemische mit einem Schmelzpunkt
über 45' C.

3. Hersteller

Eurea Verpackungs GmbH & Co KG
Industriestraße 55-57

8.2 Die Großpackmittel (FIBCI dürfen vom Verwender nur für
die Füllgüter verwendet werden, deren Verträglichkeit
mit den Werkstoffen des Behälters und dessen
Verschlüsse nachweisbar gewährleistet ist.

D - 48432 Rheine

4. Beschreibung der Bauart

8.3 Die folgenen Grenzdaten für
einzuhalten:
- Schüttgewicht von 0,68 kg/dm'
- Korngröße von $ 4 mm
- der Schüttwinkel von ~ 30'

den Inhalt sind

Grundaußenmaße mm 910 x 1100

Höhe mm 1100

Fassungsraum dm3 1100

höchstzulässige'
Ladung kg 750

Außenmantel al Polypropylen Gewebebahnen (beschichtet)
für Körper 200 g/m2 + 30 g/m2 mit zwei
schwarz-rot-goldenen Farbstreifen

bl Polypropylengewebe(beschichtet) für
Einfüllstutzen, Auslaufstutzen, Deckel
90 g/m' + 30 g/m'

Type~ezeichnung , Ecotainer CD Quadro.2000 Die höchstzulässige Ladung des Großpackmittels (FIBC)
von 750 kg darf nicht überschritten werden.

8.4 Der in ·Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar
sicherstellen, daß alle Auflagen über die Verwendung
der Großpackmittel (FIBCI demjenigen, der die Großpack
mittel (FIBC) für Gefahrgut erstmalig einsetzt/befül1t,
bekannt sind.'

8.5 Vor jeder Befüllung und vor Übergabe zum Transport muß
jedes Großpackmittel (FIBC) einer Besichtigung unter
zogen werden, um sicherzustellen, daß es frei von
Beschädigungen oder Verunreinigungen ist.
Jedes Großpackmitte1 (FIBel, bei welchem Anzeichen
verminderte Widerstandsfähigkeit im Vergleich zur ge
prüften Bauart festgestellten werden, darf nicht mehr
verwendet werden.

8.6 Entfällt.
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4. Beschreibung der Bauart

Die Bauart besteht aus einer Faltschachtel aus Wellpappe
als Außenbehälter und einem flexiblen Innenbehälter aus
Kunststoff (Dreirandsiegelbeutel mit Verschlußsystem) .

8.7 Die gefertigten Großpackmittel (FIBC) der zugelassenen
Bauart unterliegen der Überwachung der Fertigung von
Großpackmitteln (lBC) nach § 9 des Gesetzes über die
Beförderung gefährlicher Güter vom 6. August 1975
(BGBl. I, S. 2121) in Verbindung mit der "Technischen
Richtlinie für die Überwachung der Fertigung von Groß
packrnitteln (IBC) und für die Anerkennung von Quali
tätssicherungs-Programmen für IBC (TR IBC 003)" (Ver
kehrsblatt Heft 16, 1992, S. 438).

Typenbezeichnung

Grundmaße mm

Kombinations-Großpackmi ttel (IBC) mit
flexiblen Innengefäß aus Kunststoff

1186 x 578 x 478

9. Sonstiges

9.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen
Übereinkommen für den Straßenverkehr (ADR) und Eisen
bahnverkehr (RID) sowie den in den Empfehlungen der
Vereinten Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderungen
für Großpackmittel (IBC) zur Beförderung gefährlicher
Güter.

9.2 Die Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jeder
zeitigen Widerrufes erteilt.

9.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbeleh
rung bei.

9.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im
"Amts- und Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für
Materialforschung und -prüfung, Berlin", (ISSN 0340
7551) veröffentlicht.

12205 Berlin, den 17.07.1996
Unter den Eichen 87

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG

Höhe mm

Fassungsraum

höchstzulässige
Bruttornasse kg

Werkstoff des
Innenbehälter

Werkstoff der
Außenbehälter

- 21065
R20928B
R22076
F22077A
070-80
A SP-697-4
A SP-628.1-4

5. BauartprUfung

1186

296

150

Polyethylenfolie 3x80 ~ VLDPE

Wellpappe nach DIN 55468 - MMPS 2.92
M/CC wuna

Nr. D/BAM/0342/11HG2

1. Nachtrag zum

ZULASSUNGSSCHEIN

Fachgruppe III.l
Transportsicherheit von Ver
packungen und Schüttgutbehältern

Im Auftrag:

~,h~C;
Dipl.-lng. W. Kraus

Sachbearbeiter:
Dipl.-lng. D. Stammler

Referat III. 13
Gefahrgutgroßpack
mittel

Im Auftrag:

r-.;;.~

Dipl.-Ing. D. Stammler

Die Prüfung der Eignung der Bauart erfolgte anhand der unter
Nr. 4 genannten Spezifikation sowie der in folgendem Bericht
niedergelegten Ergebnisse der Prüfung.

- Prüfbericht Nr.: 228 der Prüfstelle Wellpappe Wiesloch
über die Bauartprüfung eines Kombina
tions-Großpackmittels (IBC) mit
flexiblen Kunststoff-Innengefäß (Drei
randsiegelbeutel 'mit Verschlußsystem)
zur Beförderung fester gefährlicher
Güter als zusammengesetzte Verpackung
vom 28.02.1995

- Prüfbericht Nr. 1. Nachtrag zum Prüfbericht 228 der
Prüfstelle Wellpappe Wies loch
(Hebeprüfung von oben, Stapeldruck
prüfung, Fallprüfung) vom 25.01.1996

- Prüfbericht Nr.: 2. Nachtrag zum Prüfbericht 228 der
Prüfstelle Wellpappe Wiesloch
(Fallprüfung auf den Deckel) vom
26.03.1996

für die Bauart eines Kombinations-Großpackmittels (IBC)
zur Beförderung fester gefährlicher Güter

1. Rechtsgrundlagen

Gefahrgutverorclnung See - GGVSee, in der Fassung der
Bekanntmachung der Neufassung vom 24. August 1995
(BGBL I, S. 1077) .
- insbesondere §19 und IMDG-Code deutsch(Amdt 27-94) -,

Gefahrgutverorclnung Straße - GGVS, in der Fassung der
Bekanntmachung der Neufassung vom l8.Juli 1995(BGB1. I,
S. 1025)
- insbesondere § 6 und Anhang A.6 -,

Gefahrgutverorclnung Eisenbahn - GGVE, in der Fassung
der Bekanntmachung der Neufassung vom 15. Dezember 1995
(BGB1. t, S. 1852)
- insbesondere § 6 und Anhang VI -

6 Zulassung

Es wird hiermit bescheinigt, daß die nach O.g. Spezifikatioh
gefertigte Bauart eines Kombinations-Großpackmittels (IBC)
aufgrund des positiven Ergebnisses der Bauartprüfung die
unter Nr. 1 genannten Zulassungsbedingungen erfüllt.

Die Zulassung gilt auch für serienmäßig gefertigte Großpack
mittel (IBC), die der zugelassenen Bauart entsprechen und
die die in der Zulassung genannten Auflagen erfüllen.

7. KeIUlzeichnunq

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten
Großpackmittel (IBC) sind dauerhaft und gut lesbar wie folgt
zu kennzeichnen:

l1HG2 /V/.. ../D/HOW/BAM 0342/270/150

in den Freiraum sind Monat und Jahr (jeweils die
letzten zwei Stellen) der Herstellung einzutragen.

2. Antragsteller

WELLPAPPE WIESLOCH
Zweign. d. Holfelder Werke
GmbH & Co. KG
An der Autobahn 1
68789 St. Leon-Rot 1

Zusätzlich ist
zeichnung zu
1612 (2) /3612 (2)
enthält.

8. Auflagen

jedes Großpackmittel (lBC) mit einer Kenn
versehen, die die Angaben gemäß Rn
sowie IMDG-Code deu tsch, Abschni t t 26.2.9

Hersteller

Wellpappe Wies loch
Zweign. d. Holfelder Werke
GmbH & Co. KG
An der Autobahn 1
68789 St. Leon-Rot
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8.1 In den nach der zugelassenen Bauart serienmäßig
gefertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten
Großpackmitteln (IBC) dürfen nur bestimmte feste
gefährliche Stoffe befördert werden, deren Verwendung
in den einzelnen Klassen der GGVE/GGVS sowie des IMDG
Codes deutsch für solche verpackungen ausdrücklich
zugelassen is t.
Als feste Stoffe im Sinne der Verpackungsvorschriften
gelten Stoffe oder Stoffgemische mit einem Schmelzpunkt
über 45° C.



8.2 Die Großpackmittel (IBC) dürfen vom Verwender nur für
die Füllgüter verwendet werden, deren Verträglichkeit
mit den werkstoffen des Behä-lters und dessen Ver
schlüsse nachweisbar gewährleistet ist.

8.3 Die Grenzdaten für den Inhalt, insbesondere
- die schüttdichte von 0,18-0,42 kg/dm'
- die höchstzulässige Bruttomasse von 150 kg
dürfen nicht überschreiten.

2. Antragsteller

OTTO Industrie GmbH & Co. KG
Lager- und Transportsysteme
-Gefahrgutbehälter-
Siegener Straße 69

D-57223 Kreuztal

D-57482 Wenden

3. Hersteller

OTTO-HEAT
Heizungs-,Energie und
Anlagentechnik GmbH & Co, KG
Ludwig-Erhard-Straße 8

8.4 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar
sicherstellen, daß alle Auflagen über die Verwendung
der Großpackmittel (IBC) demjenigen, der die Großpack
mittel (IBC) für Gefahrgut erstmalig einsetzt/befüllt,
bekannt sind.

8.5 Vor jeder Befüllung und vor übergabe zum Transport muß
jedes Großpackmittel (IBC) einer Besichtigung unter
zogen werden, um sicherzustellen, daß es frei von Be
schädigungen oder Verunreinigungen ist.
Jedes Großpackmittel (IBC), bei welchem Anzeiche~
verminderter Widerstandsfähigkeit im vergleich zur
geprüften Bauart festgestellten werden, 'darf nicht mehr
verwendet werden.

8.6 Entfallt.

4. Beschreibung der Bauart

Die Bauart besteht aus
Großpackmitteltyps, die
Grundabmessungen nur durch
dem Volumen unterscheiden.

zwei Modifikationen desselben
sich bei sonst gleichen

die Höhe und damit entsprechend

8.7 Die gefertigten Großpackmittel (IBC) der zugelassenen
Bauart unterliegen der überwachung der Fertigung von
Großpackmitteln (IBC) nach § 9 des Gesetzes über die
Beförderung gefährlicher Güter vom 6. August 1975
(BGBl. I, S. 2121) in Verbindung mit der "Technischen
Richtlinie für die überwachung. der Fertigung von Groß
packmitteln (IBC) und für die Anerkennung von Quali
tätssicherungs-Programmen für IBC (TR IBC 003)" (Ver
kehrsblatt Heft 16, 1992, S. 438).

Typenbezeichnung MDT 445 MDT 850

Grundmaße mm 1200 x 10.00

Höhe mm 950 1400

Fassungsraum 445 850

höchstzulässige
Bruttomasse kg 723 1305

9, Sonstiges

9.2 Die Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jeder
zeitigen Widerrufes erteilt.

9.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbeleh
rung bei.

st 37-2 (DIN 17100)

BE-2487-0 vom 12.02.1996 (MDT-850 Mobile Diesel Tank-
stelle)

BE-2470-1 vom 20.04,1995 (Behälter MDT-850)
BE-2463-1 vom 23.03,1995 (Rahmengestell MDT-850)
BE-2603-0 vom 18.10.1995 (MDT-445 Mobile Diesel Tank-

stelle)
BE-2600-1 vom 18.10.1995 (Behälter MDT-445)
BE-2601-1 vom 18.10.1995 (Rahmengestell MDT-445)
BE-2478-1 vom 20.04.1995 (Domdeckel )
BE-2150-3 vom 12.12.1994 (Typenschild)

s. Bauartprüfung

Die Prüfung der Eignung der Bauart erfolgte anhand der unter
Nr. 4 genannten Spezifikation sowie der in folgenden
Berichten niedergelegten Ergebnisse der Prüfung,

Zeichnungen des Antragstellers

- Prüfbericht N~.: 9.1/76 253 P Bescheinigung OTTO/BAM
(Dichtheitsprüfung, Innendruckprüfung
(hydraulisch) vom 31.01.1994

- Prüfbericht Nr.: 106717 DB Versuchsanstalt Minden
(FallprUfungen am ASF 425)
vom 14.11.1988 .

- Prüfbericht Bescheinigung Rheinisch-Westfä
lischer Technischer tlberwachungs
Verein e.V. (Bauprüfung, Dichtheits
prüfung am MDT 445) vom 15.07.1996

- Prüfbericht Nr.: 1,5/74 995 P (Bundesanstalt für Mate
rialforschung und -prüfung (BAM) (Heben
von unten, Heben von oben, Stapel
druckprüfung, Dichtheitsprüfung, Fall
prüfung am ASF 1000) vom 10.07.1992

Werkstoff des
Packmittelkörpers

Dipl.-Ing. S. Stoll

Laboratorium 111.13
Großpackmittel (IBC)

12205 Berlin, den 15.04.1996
Unter den Eichen 87

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG

9.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im
"Amts- und Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für
Materialforschung und -prüfung, Berlin", (ISSN 0340
7551) veröffentlicht.

Im Auftrag:

j--J~oS:;
I

Dipl.-Ing. W. Kraus

9.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen
übereinkommen für den Straßenverkehr (ADR) und Eisen
bahnverkehr (RIO) sowie den in den Empfehlungen der
Vereinten Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderungen
für Großpackrnittel (IBC) zur Beförderung gefährlicher
Güter. .

Fachgruppe 111.1
Betriebs- und Unfallsicherheit
von Gefahrgutverpackungen

Sachbearbeiter: S. Stoll

1. Nachtrag zum·

ZULASSUNGSSCHEIN 6. Zulassung

Nr. D/BAM/0350/31A

für die Bauart eihes metallenen Großpackmittels (IBe)
zur Beförderung flüssiger gefährlicher Güter

1. Rechtsgrundlagen

Gefahrgutverordnung See - GGVSee, in der Fassung der
Bekanntmachung der Neufassung vom 24. August 1995
(BGBl, I, S. 1077)
- insbesondere §19 und IMDG-Code deutsch(Amdt 27-94) -,

Es wird hiermit bescheinigt, daß udie nach o,g.
Spezifikation gefertigte Bauart eines metallenen
Großpackmittels (IBC) aufgrund des positiven Ergebnisses der
Bauartprüfung die unter Nr, 1 genannten
Zulassungsbedingungen erfüllt,
Die Zulassung gilt auch für serienmäßig gefertigte Großpack
mittel (IBC), die der zugelassenen Bauart entsprechen und
die die in der Zulassung genannten AUflagen erfüllen.

7. Kennzeichnung

Gefahrgutverordnung Straße - GGVS, in der Fassung der
Bekanntmachung der Neufassung vom 18.Juli 1995(BGBl, I,
S, 1025)
- insbesondere § 6 und Anhang A.6 -,

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten
Großpackmittel (IBC) sind mit einem korrosionsbeständigen
Metallschild am Behälter oder Rahmen dauerhaft und gut
lesbar wie folgt zu kennzeichnen:

Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE, in der Fassung
der Bekanntmachung der Neufassung vom 15. Dezember 1995
(BGBL I, S. 1852)
- insbesondere § 6 und Anhang VI -
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MDT 445:
12205 Berlin, den 29.07.1996

Unter den Eichen 87
BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG

31A lVI ... .lD/OTIO/SAM 0350/4644/723
Fachgruppe 111.1
Betriebs- und Unfall sicherheit
von Gefahrgutverpackungen

Laboratorium 111.13
Bewertung von Gefahr
gutgroßpackmitteln

ZULASSUNGSSCHEIN

MDT 850:

31A lVI... .lD/OTIO/SAM 0350/4644/1305

in den Freiraum sind Monat und Jahr (jeweils die
letzten zwei stellen) der Herstellung einzutragen,

Im Auftrag:

~. haI:;
Dipl.-Ing. W. Kraus

Sachbearbeiter:
Dipl.-Ing. P. Fellmann

Im AUftrag:

nA~d'~e:-
Di~~g:·P. Fellmann

für metallene Großpackmittel (IBC), auf denen die
Kennzeichnung durch Stempelung oder Prägen angebracht
wird, dürfen anstelle des UN- Symbols die Buchstaben UN
verwendet werden. Nr. D/BAM/0375/31A

Zusätzlich ist jedes Großpackmittel (IBC) mit einem Tank
schild zu versehen, das die Angaben gemäß Rn 1612(2)/3612(2)
sowie IMDG-Code deutsch, Abschn.26.2.9 enthält.

e. Auflag·en

für die Bauart eines metallenen GroBpackmittels (IBC)
zur Beförderung flüssiger gefährlicher Güter

8.1 In den nach der zugelassenen Bauart serienmäßig
gefertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten
Großpackmitteln (IBC) dürfen nur bestimmte flüssige
gefährliche Stoffe befördert werden, deren Verwendung
in den einzelnen Klassen der GGVE/GGVS sowie des IMDG
Codes deutsch für solche Verpackungen ausdrücklich
zugelassen ist.

1. Rechtsgrundlagen

Gefahrgutverordnung See - GGVSee, in der Fassung der
Bekanntmachung der Neufassung vom 24. August 1995
(BGBL I, S. 1077)
- insbesondere §19 und IMDG-Code deutsch(Amdt 27-94) -,

8.2 Die Großpackmittel (IBC) dürfen vom'Verwender nur für
die Füllgüter verwendet werden, deren Verträglichkeit
mit den Werkstoffen des Behälters, dessen Armaturen,
Verschlüsse und Dichtungen nachweisbar gewährleistet
ist.

8.3 Als Grenzdaten der Füllgüter darf eine Dichte von
1,2 kg/l nicht überschritten werden.

8.4 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar
sicherstellen, daß alle Auflagen über die Verwendung
der Großpackmittel (IBC) demjenigen, der die
Großpackmittel (IBC) für Gefahrgut erstmalig
einsetzt/befüllt, bekannt sind.

Gefahrgutverordnung Straße - GGVS, in der Fassung der
Bekanntmachung der Neufassung vom 18.Juli 1995(BGBl. 1,
S. 1025)
- insbesondere § 6 und Anhang A.6 -,

Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE, in der Fassung
der Be}~anntmachungder Neufassung vorn 15. Dezember 1995
(BGBL I, S. 1852)
- insbesondere § 6 und Anhang VI -

2. Antragsteller

8.5 ,Jedes nach dieser Bauartzulassung serienmäßig
hergestellte Großpackmittel (IBC) ist erstmalig vor
Inbetriebnahme und dann wiederkehrend alle 2,5 Jahre
den nach den unter Nr. 1 genannten Rechtsvorschriften
vorgeschriebenen PrÜfungen und Inspektionen zu
unterziehen. Die Fristen für die innere Besichtigung
betragen 5 Jahre.

BASF AG
Carl-Bosch-Straße

67056 Ludwigshafen

3. Hersteller

8.6 Der max. Dampfdruck der Füllgüter darf 110 kPa(l,l bar)
bei 50' C oder 130 kPa (1,3 bar) bei 55' C nicht über
schreiten.

BASF AG
Carl-Bosch-Straße

67056 LUdwigshafen

4. Beschreibung der Bauart8.7 Die gefertigten Großpackmittel (IBC) der zugelassenen
Bauart unterliegen der Überwachung der Fertigung von
Großpackmitteln (IBC) nach § 9 des Gesetzes über die
Beförderung gefährlicher Güter vom 6. August 19.75
(BGBL I, S. 2121) in Verbindung mit der "Technischen
Richtlinie für die Überwachung der Fertigung von Groß
packmitteln (IBC) und für die Anerkennung von Quali
tätssicherungs-Programmen für IBC (TR IBC 003)" (Ver
kehrsblatt Heft 16, 1992, S. 438).

Typenbezeichnung

Grundmaße

Höhe

Fassungsraum

mm

mm

1

Transport-Behälter 400 1

1000 x 1000

1480

493

Zeichnungen des Antragstellers

L 567726-2m d vom 01.02.1996

Werkstoff des
Packmittelkörpers

höchstzulässige
Bruttornasse kg

Füll-

924

1.4541 (DIN 17 441)

(Transport-Behälter
volumen 400 1)

(Herstellerschild)vom 01. 02 .1996L 33962-16

9. Sonstiges

9.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen
Übereinkommen für den straßenverkehr (ADR), Eisenbahn
verkehr (RID) und Seeverkehr (IMDG-Code) sowie den in
den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) fest
gelegten Prüfanforderungen für Großpackmittel (IBC) zur
Beförderung gefährlicher Güter.

9.2 Die ZUlassung wird unter dem Vorbehalt des jeder
zeitigen Widerrufes erteilt.

9.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbeleh
rung bei.

9.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener zeit im
HAmts- und Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für
Materialforschung und -prüfung, Berlin", (ISSN 0340
7551) veröffentlicht.

s. Bauartprüfung

Die Prüfung der Eignung der Bauart erfolgte anhand der unter
Nr. 4 genannten Spezifikation sowie der im folgenden Bericht
niedergelegten Ergebnisse der Prüfung.
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- Prüfbericht Nr.: 111.1/77 684 P Bundesanstalt für Mate
rialforschung und -prüfung (BAM) (He
ben von unten, Heben von oben, Dicht
heitsprüfung, Innendruckprüfung (hy
draulisch) Nachweis der Explosions
druckstoßfestigkeit) vorn 29.02.1996

9.3

9.4

Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbeleh
rung bei.

Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener zeit im
"Amts- und Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für
Materialforschung und -prüfung, Berlin", (ISSN 0340
7551) veröffentlicht.

12205 Berlin, den 06.03.1996
Unter den Eichen 87

BUNDESANSTALT FüR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG

6. Zulassung

Es wird hiermit bescheinigt, daß die nach o.g. Spezifikation
gefertigte Bauart.' eines metallenen Großpackmittels (IBC)
aufgrund des positiven Ergebnisses der Bauartprüfung die
unter Nr. 1 genannten Zulassungsbedingungen erfüllt.
Die Zulassung gilt auch für serienmäßig gefertigte Großpack
mittel (IBC) , die der zugelassenen Bauart entsprechen und
die 9ie in der Zulassung genannten Auflagen erfüllen.
7. Kennzeichnung

Fachgruppe 111.1
Betriebs- und Unfallsicherheit
von Gefahrgutverpackungen

Laboratorium 111.13
Bewertung von Gefahr
gutgroßpackmitteln

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten
Großpackmittel (IBC) sind mit einern korrosionsbeständigen
Metallschild am Behälter oder Rahmen dauerhaft und gut
lesbar wie folgt zu kennzeichnen:

31A lVI .. ../D/BASF/BAM 0375/0/924

Im;za~~

Dipl.-Ing. W. Kraus

Sachbearbeiter:
Dipl.-Ing. P~ Fellmann

Im AUftrag:

.~~~
D~~g~ P. Fellmann

in den Freiraum sind Monat und Jahr (jeweils die
letzten zwei stellen) der Herstellung einzutragen,

für metallene Großpackmittel (IBC) , auf denen' die
Kennzeichnung durch Stempelung oder Prägen angebracht
wird, dürfen anstelle des UN- Symbols die Buchstaben UN
verwendet werden. .

Zusätzlich ist jedes Großpackmittel (IBC) mit einern Tank
schild zu versehen, das die Angaben gemäß Rn 1612(2)/3612(2)
sowie IMDG-Code deutsch, Abschn.26.2.9 enthält.

ZULASSUNGSSCHEIN

Nr. D/BAM/0376/13H2

für die Bauart eines flexiblen Großpackmittels (FIBC)
zur Beförderung fester gefährlicher Güter

8. AUflagen

8.1 In den nach der zugelassenen Bauart serienmäßig
gefertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten
Großpackmitteln (IBC) dürfen nur bestimmte flüssige
gefährliche Stoffe befördert werden, deren Verwendung
::.n den einzelnen Klassen der GGVE/GGVS sowie des IMDG
Codes deutsch für solche Verpackungen ausdrücklich
zugelassen ist.

8.2 Die Großpackmittel (IBC) dürfen vorn Verwender nur für
die Füllgüter verwendet werden, deren Verträglichkeit
rni t den Werkstoffen des Behälters, dessen Armaturen,
Verschlüsse und Dichtungen nachweisbar gewährleistet
ist.

1. Rechtsgrundlagen

Gefahrgutverordnung See - GGVSee, in der Fassung der
Bekanntmachung der Neufassung vom 24. August 1995
(BGB1. I, S. 1077)
- insbesondere 519 und IMDG-Code deutsch(Amdt 27-94) -,

Gefahrgutverordnung Straße - GGVS, .in der Fassung der
Bekanntmachung der Neufassung vorn 18.Juli 1995(BGB1. I,
S, 1025)
- insbesondere 5 6 und Anhang A.6 -,

Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE, in der Fassung
der Bekanntmachung der Neufassung vom 15. Dezember 1995
(BGB1. I, S. 1852)
- insbesondere § 6 und Anhang VI -

8.3 Als Grenzdaten der Füllgüter darf eine Dichte von
1,2 kg/l nicht überschritten werden. 2. Antragsteller

8'.4 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar
sicherstellen, daß alle Auflagen über die Verwendung
der Großpackmittel (IBC) demjenigen, der die
Großpackmittel (IBC) für Gefahrgut erstmalig
einsetzt/befüllt, bekannt sind.

GGV Gustav Grolman
Verpackungs-GmbH & Co KG
Tonhallenstraße 14/15

0-40211 Düsseldorf

9.2 Die Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jeder
zeitigen Widerrufes erteilt.

ge Sonstiges

9.1 Die" Bauart" entspricht den in den internationalen
Übereinkommen für den straßenverkehr (ADR) , Eisenbahn
verkehr (RIO) und Seeverkehr (IMDG-Code) sowie den in
den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) fest
gelegten Prüfanforderungen für Großpackmittel (IBC) zur
Beförderung gefährlicher Güter.

8.5 Jedes nach dieser Bauartzulassung serienmäßig
hergestellte Großpackmittel (IBC) ist erstmalig vor
Inbetriebnahme und dann wiederkehrend alle 2,5 Jahre
den nach den unter Nr. 1 genannten Rechtsvorschriften
vorgeschriebenen Prüfungen und 'Inspektionen zu
unt~rziehen. Die Fristen für die innere Besichtigung
betragen 5 Jahre~ .

8.6 Der max. Dampfdruck der Flillgüter darf 110 KPal1,i ear)
bei 50· C oder 130 kPa (1,3 bar) bei 55· C nicht über
schreiten.

0-48268 Greven

'lJ 1200 mm

1000

1500

1750

1200

Leitfähiges Polyestergewebe 260 glm'
+ beidseiter Beschichtung 655 glm'

Big - Bag

mm

dm'

mm

vom 08.03.1996 (BIG-BAG Behälter)
vom 08.03.1996 (Mantelabwicklung)
vorn 22.03.1996 (Aufhängung)
vom 05.03.1996 (Stückliste)

58136/1
58136/2
58136/3
PDV-124 3.02

Fassungsraum

Werkstoff des
Packmittelkörpers

Höhe

höchstzulässige
Ladung kg

Durchmesser

4. Beschreibung der Bauart

Typenbezeichnung

3. Hersteller

Ceno Plastic GmbH
Am Eggenkamp 14

Zeichnungen des Antragstellers

Die gefertigten Großpackmittel (IBC) der zugelassenen
Bauart unterliegen der Überwachung der Fertigung von
Großpackmitteln (IBC) nach 5 9 des Gesetzes über die
Beförderung gefährlicher Güter vorn '6. August 1975
(BGBL I, S. 2121) in Verbindung mit der "Technischen
Richtlinie für die Überwachung der Fertigung von Groß
packmitteln (IBC) und für die Anerkennung von Quali
tätssicherungs-Programmen für IBC (TR IBC 003)" (Ver
kehrsblatt Heft 16, 1992, S. 438).

8.7
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5. Bauartprüfunq

Die Prüfung der Eignung der Bauart erfolgte anhand der unter
Nr. 4 genannten Spezifikation sowie der in folgendem Bericht
niedergelegten Ergebnisse der Prüfung.

- Prüfbericht Nr. : D 3971.1/96-3 der Materialprüfanstalt
Labordata Braunschweigj Bauartprüfung
am Big Bag 1000 kg der Fa. GGV vom
04.03.1996

9.2 Die Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jeder
zeitigen Widerrufes erteilt.

9.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbeleh
rung bei.

9.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener. zeit im
IIAmts- und ·Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für
Materialforschung und -prüfung, Ber1in", (ISSN 0340
7551) veröffentlicht.

12205 Ber1in, den 09.04.1996
Unter den Eichen 87

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG

6. Zulassung

Es wird hiermit bescheinigt, daß die nach o.g. Spezifikation
gefertigte Bauart eines flexiblen Großpackmitte1s (FIBC)
aufgrund des positiven Ergebnisses der Bauartprüfung die
unter Nr. 1 genannten Zulassungsbedingungen erfüllt.
Die Zulassung gilt auch für serienmäßig gefertigte Großpack
mittel (FIBe), die der zugelassenen Bauart entsprechen und
die die in der Zulassung genannten Auflagen erfüllen.

7. Kennzeichnung

Fachgruppe 111.1
Betriebs- und Unfallsicherheit
von Gefahrgutverpackungen

Laboratorium 111.13
Bewertung von Gefahr
gutgroßpackmitte1n

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten
Großpackmitte1 (FIBC) sind dauerhaft und gut lesbar wie
folgt zu kennzeichnen:

13H2 IVI .. ../D/CN/BAM 0376/5500/1 000

Im;:;~~~
Dipl.-Ing. W. Kraus

Sachbearbeiter:
Dip1.-Ing. D. Stammler

Im Auftrag:

Dip1.-Ing. D. Stammler

in den Freiraum sind Monat und Jahr (jeweils die
letzten zwei Stellen) der Herstellung einzutragen. ZULASSUNGSSCHEIN

8 •. Auflagen

Die höchstzulässige Ladung des Großpackmitte1s
(FIBC)von 1000 kg darf nicht überschritten werden.

Die Großpackmittel (FIBel dürfen vom Verwender nur für
die Fül1güter verwendet werden, deren Verträglichkeit
mit den Werkstoffen des Behälters und dessen
Verschlüsse nachwei~bar gewährleistet ist.

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar
sicherstellen, daß alle Auflagen über die Verwendung
der Großpackmitte1 (FIBC) demjenigen, der die Großpack
mittel (FIBC) für Gefahrgut erstmalig einsetzt/befü11t,
bekannt sind.

In den nach der zugelassenen Bauart serienmäßig
gefertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten
Großpackmitte1n (FIBCl dürfen nur bestimmte feste
gefährliche Stoffe befördert werden, deren Verwendung
in den einzelnen Klassen der GGVE!GGVS sowie des IMDG
Codes deutsch für solche Verpackungen ausdrücklich
zugelassen ist.
Als feste Stoffe im Sinne der Verpackungsvorschriften
gelten Stoffe oder Stoffgernische mit einem S9hmelzpunkt
über 45' C.

Nr. 0/BAM/0377/11A

Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE, in der Fassung
der Bekanntmachung der Neufassung vom 15. Dezember 1995
(BGB1. I, S. 1852)
- insbesondere § 6 und Anhang VI -.

Verordnung über Ausnahmen von den Vorschriften über die
Beförderung gefährlicher Güter (Gefahrgut-Ausnahme
verordnung-GGAV) vom 23.06.1993 in der Fassung der
zweiten Verordnung zur Änderung der GGAV vorn 20.12.1995
(BGB1. I, S. 2093)
- insbesondere Ausnahme Nr. 69 -

für die Bauart eines metallenen Großpackmittels (IBe)
zur Beförderung von Akkumulatoren

2. Antragsteller

1. Rechtsgrundlagen

Gefahrgutverordnung straße - GGVS, in der Fassung der
Bekanntmachung der Neufassung vom 18.Ju1i 1995(BGB1. I,
S. 1025)
- insbesondere § 6 und Anhang A.6 -,

sindInhaltdenDie folgenen Grenzdaten für
einzuhalten:
- Schüttgewicht von 0,57 kg/dm'
- Korngröße von ~ 4 mm
- der Schüttwinkel von ~ 30'

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5 Vor jeder Befüllung und vor Übergabe zum Transport muß
jedes Großpackmitte1 (FIBC) einer Besichtigung unter
zogen werden, um sicherzustellen, daß es frei von
Beschädigungen oder Verunreinigungen ist.
Jedes Großpackmitte1 (FIBC), bei welchem Anzeichen
verminderter Widerstandsfähigkeit im Vergleich zur ge
prüften Bauart festgestellt wird, darf nicht mehr
verwendet werden.

Edelhoff Polytechnik GmbH & Co
Heckenkamp 31

0-58640 Iser10hn

3. Hersteller

0-58640 Iser10hn

4. Beschreibung der Bauart

Edelhoff Polytechnik GmbH & Co
Heckenkamp 31

8.6

8.7

Entfällt.

Die gefertigten Großpackmitte1 (FIBC) der zugelassenen
Bauart unterliegen der Überwachung der Fertigung von
Großpackmitte1n (IBC) nach § 9 des Gesetzes über die
Beförderung gefährlicher Güter vom 6. August 1975
(BGBL I, S. 2121) in Verbindung mit der "Technischen
Richtlinie für die Überwachung der Fertigung von Groß
packmitte1n (IBC) und für die Anerkennung von Qua1i
tätssicherungs-Programmen für IBC (TR IBC 003)" (Ver
kehrsblatt Heft 16, 1992, s. 438).

Typenbeze~chnung

Grundmaße mm

ASA-ST 600-1

1200 x 1000

Werkstoff des
Packmittelkörpers

Fassungsraum 1

höchstzulässige
Bruttomasse kg

9. Sonstiges

9.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen
Übereinkommen für den Straßenverkehr (ADR) , Eisenbahn
verkehr (RID) und Seeverkehr (IMDG-Code) sowie den in
den "'Empfehlungen der Vereinten Nationen (UNl fest
gelegten Prüfanforderungen für Großpackmitte1 (IBC) zur
Beförderung gefährlicher Güter.

Höhe mm 1055

586

1217

RSt 37-2 (OIN 17 100)
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Zeichnungen des Antragstellers

2110 0000 0000 vom 08.01.1996 (ASA-ST 600-1 Behälter
ZB)

2110 0100 OOOOA vom 03.01.1996 (ASA-ST 600-1 Behälter
Schweißteil ZB)

2110 0100 0100 vom 03.01.1996 (ASA-ST 600-1 seiten-
wand)

2110 0400 OOOOA vom 20.12.1995 (ASA-ST 600-1 Behälter
ZB Rahmen ZB)

2074 0900 OOOOB vom 29.03.1994 (ASP 800-3/ASP 445-3
Behälter ZB Schweißzng
Bodenrahmen ZB)

2070 0400 0000 vom 06.01.1995 (Kunststoffbehälter)
2110 0200 OOOOC vom 14.02.1996 (ASA-ST 600-1 Deckel)
2110 0800 0000 vom 08.01.1996 (ASA-ST 600-1 Typen-

schild)

5. Bauartprüfung

Die Prüfung der Eignung der Bauart erfolgte anhand der unter
Nr. 4 genannten Spezifikation sowie der in folgenden
Berichten niedergelegten Ergebnisse der Prüfung.

- Prüfbericht Nr.: 9.1/75 447P der Bundesanstalt für
Materialforschung und -prüfung (BAM)
vom 12.03.1993, Heben von unten und
oben am ASP 800-3

- Prüfbericht Nr.: 111.1/77 334P der Bundesanstalt für
Materialforschung und -prüfung (BAM)
vom 20.07.1995, Stapeldruckprüfung am
ASF 1000-3

8.6 entfällt

8.7 Die gefertigten Großpackmittel (IBC) der zugelassenen
Bauart unterliegen der Überwachung der Fertigung von
Großpackmitteln (IBC) nach § 9 des Gesetzes über die
Beförderung gefährlicher Güter vom 6. August 1975
(BGBI. I, S. 2121) in Verbindung mit der "Technischen
Richtlinie für die Überwachung der Fertigung von Groß
packmitteln (IBC) und für die Anerkennung von Quali
tätssicherungs-Programmen für IBC (TR IBC 003)" (Ver
kehrsblatt Heft 16, 1992, S. 438). .

9. Sonstiges

9.1 entfällt

9.2 Die Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jeder
zeitigen Widerrufes erteilt.

9.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbeleh
rung bei.

9.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im
"Amts- und Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für
Materialforschung und -prüfung, Berlin", (ISSN 0340
7551) veröffentlicht.

12205 Berlin, den 12.03.1996
Unter den Eichen 87

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG

- Prüfbericht Nr.: 111.1/77 848P der Bundesanstalt für
Materialforschung und -prüfung (BAM)
vom 05.03.1996, Fallprüfung am ASA-ST
600-1

Fachgruppe 111.1
Betriebs- und Unfallsicherheit
von Gefahrgutverpackungen

Laboratorium 111.13
Bewertung von Gefahr
gutgroßpackmitteln

6. Zulassung

Es wird hiermit bescheinigt, daß die nach o.g. Spezifikation
gefertigte Bauart eines metallenen Großpackmittels (IBC)
aufgrund des positiven Ergebnisses der Bauartprüfung die
unter Nr. 1 genannten Zulassungsbedingungen erfüllt.
Die Zulassung gilt auch für serienmäßig gefertigte Großpack
mitte,l (IBC), die der zugelassenen Bauart entsprechen und
die die in der ZUlassung genannten AUflagen erfüllen.

Im AUftrag: (

l~ lü(1.1.-( (
Dipl.-Ing. W. Kraus

Sachbearbeiter:
Dipl"";-..;....Ing. S. Schubert

Im AUftrag:

Dipl.-Ing. S. Schubert

7. Kennzeichnung

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten
Großpackmittel (IBC) sind mit einem korrosionsbeständigen
Metallschild am Behälter oder Rahmen dauerhaft und gut
lesbar wie folgt zu kennzeichnen:

11A/Y/oo oo/D/PT/BAM 0377/8200/1217

ZULASSUNGSSCHEIN

Nr. D/BAM/0379/l1A

für die Bauart eines metallenen Großpackmittels (IBC)
zur Beförderung fester gefährlicher Güter

in den Freiraum sind Monat und Jahr (jeweils
letzten zwei Stellen) der Herstellung einzutragen.

die

Zusätzlich ist jedes Großpackmittel (IBC) mit einem Tank
schild zu versehen, das die Angaben gemäß Rn 1612(2)/3612(2)
enthält.

8. AUflagen

8.1 In den nach der zugelassenen Bauart serienmäßig
gefertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten
Großpackmitteln (IBC) dürfen nur Akkumulatoren
befördert werden, deren Verwendung in der Ausnahme Nr.
69 der GGAV ausdrücklich zugelassen ist.

8.2 entfällt

8.3 Die maximale Zuladung von 1000 kg darf nicht über
schritten werden.

8.4 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar
sicherstellen, daß alle Auflagen über die Verwendung
der Großpackmittel (IBC) demjenigen, der die
Großpackmittel (IBC) für Gefahrgut erstmalig
einsetzt/befüllt, bekannt sind.

8.5 Jedes nach dieser Bauartzulassung serienmäßig
hergestellte Großpackmittel (IBC) ist erstmalig vor
Inbetriebnahme und dann wiederkehrend alle 2,5 Jahre
den nach den unter Nr. 1 genannten Rechtsvorschriften
vorg~schriebenen Prüfungen und Inspektionen zu
unterziehen. Abweichend von Rn 1663(2)/3663(2) sind
zusätzlich bei allen Inspektionen die Innenseite des
metallenen Packmittelkörpers sowie der Kunststoff
Einsatz zu besichtigen.
Die zulässige Verwendungsdauer des Kunststoff-Einsatzes
beträgt fünf Jahre ab dem Datum der Herstellung.

1. Rechtsgrundlagen

Gefahrgutverordnung See - GGVSee, in der Fassung der
Bekanntmachung der Neufassung vom 24. August 1995
(BGB1. I, S. 1077)
- insbesondere §19 und IMDG-Code deutsch(Amdt 27-94) -,

Gefahrgutverordnung Straße - GGVS, in der Fassung der
Bekanntmachung der Neufassung vom 1a.Juli 1995(BGBl. I,
S. 1025)
- insbesondere § 6 und Anhang A.6 -,

Gefahrgutverordnung EisenbahJI - GGVE, in der Fassung
der Bekanntmachung der Neufassung vom 15. Dezember 1995
(BGBl. I, S. 1852)
- insbesondere § 6 und Anhang VI -

2. Antragsteller

OTTO Industrie GmbH & Co. KG
Lager- und Tranpportsysteme
-Gefahrgutbehälter
LUdwig-Erhard-Straße

0-57482 Wenden

3. Hersteller

·OTTO-HEAT
Heizungs-,Energie und
Anlagentechnik GmbH & Co. KG
Ludwig-Erhard-Straße 8

0-57482 Wenden
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4. Beschreibung der Bauart

Typenbezeichnung ASP 800 Typ 1

Grundrnaße mm 1170 x 1000

Höhe mm 1255

Fassungsraum 1 800

höchstzulässige
Bruttomasse kg 1300

Werkstoff des
Packmittelkörpers : St 1303 (DIN 1541)

Zeichnungen des Antragstellers

BE-1144-0 h vom 12.06.1993 (ASP-Behälter Typ 800 (Zusammen-
stellung) )

BE-1134-1 e vom 18.02.1988 (ASP-Behälter Typ 800)
BE-1155-0 e vom 12.07.1993 (Rahmengestell Typ 800)
BE-1157-2 c vom 22.02.1988 (ASP-Deckel Typ 800/500)
BE-2150-3 1 vom 12.12.1994 (Typenschild IBC)

5. Bauartprüfung

Die Prüfung der Eignung der Bauart erfolgte anhand der unter
Nr. 4 genannten Spezifikation sowie der in folgenden
Berichten niedergelegten Ergebnisse der Prüfung.

- Prüfbericht Nr.: III.1/77 672 P Bundesanstalt für Mate
rial forschung und -prüfung (BAM) (Bau
prüfung, Fallprüfung)
vom 04.03.1996

- Prüfbericht Nr.: 75 447 DB Versuchsanstalt Minden/W
(Heben von unten, Heben von oben, Sta
peldruckprüfung)
vom 28.09.1987

8.4 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar
sicherstellen, daß alle Auflagen über die Verwendung
der Großpackmittel (IBC) demjenigen, der die
Großpackmittel (IBC) für Gefahrgut erstmalig
einsetzt/befüllt, bekannt sind.

8.5 Jedes nach dieser Bauartzulassung serienmäßig
hergestellte Großpackmittel (IBC) ist erstmalig vor
Inbetriebnahme" und dann wiederkehrend alle 2,5 Jahre
den nach den unter Nr. 1 genannten Rechtsvorschriften
vorgeschriebenen Prüfungen und Inspektionen zu
unterziehen. Die Fristen für die innere Besichtigung
betragen 5 Jahre.

8.6 entfällt

8.7 Die gefertigten Großpackmittel (IBC) der zugelassenen
Bauart unterliegen der Überwachung der Fertigung von
Großpackmitteln (IBC) nach § 9 des Gesetzes über die
Beförderung gefährlicher Güter vom 6. August· 1975
(8GBI. I, S. 2121) in Verbindung mit der "Technischen
Richtlinie für die Überwachung der Fertigung von Groß
packmitteln (IBC) und für die Anerkennung von Quali
tätssicherungs-Programmen für IBC (TR IBC 003)" (Ver
kehrsblatt Heft 16, 1992, S. 438).

9. Sonstiges

9.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen
Übereinkommen für den Straßenverkehr (ADR) , Eisenbahn
verkehr (RID) und Seeverkehr (IMDG-Code) sowie den in
den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) fest
gelegten Prüfanforderungen für Großpackmittel (IBC) zur
Beförderung gefährlicher Güter.

9.2 Die Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jeder
zeitigen Widerrufes erteilt.

9.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbeleh
rung bei.

9.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener zeit im
"Amts- und Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für
Materialforschung und -prüfung, Berlin", (ISSN 0340
7551) veröffentlicht.

ZULASSUNGSSCHEIN

12205 Berlin, den 14.03.1996
Unter den Eichen 87

BUNDESANSTALT FüR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG

6. Zulassung

Es wird hiermit bescheinigt, daß die nach o.g. Spezifikation
gefertigte ,Bauart eines metallenen Großpackmittels (IBC)
aufgrund . des· positiven Ergebnisses der Bauartprüfung d,te
unter Nr. 1 genannten Zulassungsbedingungen erfüllt.
Die Zulassung gilt auch für serienmäßig gefertigte Großpack
mittel (lBC), die der zugelassenen Bauart entsprechen und
die die in der Zulassung genannten AUflagen erfüllen.
7. Kennzeich!l!!.!!.9"

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäß.ig gefe~ti9"ten

Großpackmittel (IBC) sind mit einern korros~onsbestandlgen

Metallschild am Behälter oder Rahmen dauerhaft und gut
lesbar wie folgt zu kennzeichnen:

11A lVI .... /D/OTTO/BAM 0379/3900/1300

in den Freiraum sind Monat und Jahr (jeweils die
letzten zwei stellen) der Herstellung einzutragen,

für metallene Großpackmittel (IBC) , auf denen die
Kennzeichnung durch Stempelung oder Prägen angebracht
wird, dürfen anstelle des UN- Symbols die Buchstaben UN
verwendet werden.

Fachgruppe III.1
Betriebs- und Unfallsicherheit
von Gefahrgutverpackungen

Im AUftrag:

/J, /LJaLr:
/

Dipl.-Ing. W. Kraus

Sachbearbeiter:
Dipl.-Ing. P. Fellmann

Laboratorium 111.13
Bewertung von Gefahr
gutgroßpackmitteln

Im AUftrag:

Zusätzlich ist jedes Großpackmittel (IBC) mit einem Tank
schild zu versehen, das die Angaben gemäß Rn 1612(2)/3612(2)
sowie IMDG-Code deutsch, Abschn.26.2.9 enthält.

8. AUflagen

8.1 In den nach der zugelassenen Bauart serienmäßig
gefertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten
Großpackmitteln (IBC) dürfen nur bestimmte feste
gefährliche Stoffe befördert werden, deren Verwendung
in den einzelnen Klassen der GGVE/GGVS sowie des IMDG
Codes ceL".:sch für solche Verpackungen ausc.!~ücklich

zugelasseL ist.

8.2 Die Großpackmittel (IBC) dürfen vom Verwender nur für
die Füllgüter verwendet werden, deren Verträglichkeit
mit den Werkstoffen des Behälters, dessen Armaturen,
Verschlüsse und Dichtungen nachweisbar geWährleistet
ist.

8.3 Als Grenzdaten der Füllgüter darf ein Schüttgewicht von
1,4 kq/dmJ nicht überschritten werden.
(Als feste Stoffe im sinne der verpackungsvorschriften
gelten Stoffe oder Stoffgemische mit einern Schmelzpunkt
über 45' C).
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Nr. D/BAM/0380/31HA1

für die Bauart eines Kombinations-Großpackmittels (IBC)
mit Kunststoff-Innenbehälter

zur Beförderung flüssiger gefährlicher Güter

1. Rechtsgrundlagen

Gefahrgutverordnung See - GGVSee, in der Fassung der
Bekanntmachung. der Neufassung vom 24. August 1995
(BGBI. I, S. 1077)
- insbesondere §19 und IMDG-Code deutsch(Amdt 27-94)

Gefahrgutverordnung straße - GGVS, in der Fassung der
Bekanntmachung der Neufassung vom 18.Juli 1995(BGB1. I,
S. 1025)
- insbesondere § 6 und Anhang A.6 -,

Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE, in der Fassung
der Bekanntmachung der Neufassung vom 15. Dezember 1995
(BGB1. I, S. 1852)
- insbesondere § 6 und Anhang VI -



2. Antragsteller

Schütz Werke GmbH & Co. KG
Bahnhofstraße 25

56242 Selters

3. Hersteller

Schütz Company (s. Pkt. 7

6. Zulassung

Es wird hiermit bescheinigt, daß die nach o.g. Spezifikation
gefertigte Bauart eines Kombinations-Großpackmittels (IBC)

-mit Kunststoff-Innenbehälter aufgrund des positiven Ergeb-
nisses der Bauartprüfung die unter Nr. 1 genannten Zu
lassungsbedingungen erfüllt.

Oie Zulassung gilt auch für serienmäßig gefertigte Großpack
mittel (IBC) , die der zugelassenen Bauart entsprechen und
die die in der Zulassung genannten AUflagen erfüllen.

4. Beschreibung der Bauart

Die Bauart besteht aus zwei Modifikationen desselben Groß
packrnitteltyps, die sich durch geschlossenen Boden des In
nengefäßes oder Untenentleerung unterscheiden, wobei jede
Modifikation wahlweise mit unten aufgeführten Paletten aus
gestattet sein kann.

7. Kennzeichnung

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten
Großpackmittel (IBC) sind am Behälter oder Rahmen dauerhaft
und gut lesbar wie folgt zu kennzeichnen:

Typenbezeichnung MX II 1000 GG
Behälter mit Holz-Rahrnenpalette. Holz KUfenpalette.
Kunststoff-Rahmen-palette und Kustststoff-Kufenpalette:

Grundmaße mm 1200 x 1000

Höhe

Fassungsraum

mm

I

1160

1070
31 HA1/Y100 oo/D/Schütz *IBAM 0380/4056/1742

höchstzulässige
Bruttornasse kg
-Holz-Rahmenpalette
-Holz-Kufenpalette
-Stahl-Rahmenpalette
-Stahl-Kufenpalette
-Kunststoff-Rahmenpalette
-Kustststoff-Kufenpalette

1742
1740
2055
2055

-1739
1738

Behälter mit Stahlpalette und Stahl-Kufenpa1ette:

31 HA1/Y/..../D/Schütz * IBAM 0380/4056/2055

Werkstoff des Innengefäßes Lupolen 4261 A (PE-HO)

Werkstoff der AUßenverpackung: st 02 Z100 NA-C (OIN 2394)
FeE 250 G (OIN EN 10147)

In den Freiraum sind Monat und Jahr (jeweils die
letzten zwei Stellen) der Herstellung einzutragen.

Zeichnungen des Antragstellers *1

s. Bauartprüfunq

Oie Prüfung der Eignung der Bauart erfolgte anhand der unter
Nr. 4 genannten Spezifikation sowie der in folgenden
Berichten niedergelegten Ergebnisse der Prüfung.

- Prüfbericht Nr.: 950635 TÜV Ostdeutschland Sicherheit
und Umweltschutz GmbH (Heben von un
ten, Stapeldruckprüfung\Oichtheits
prüfung, Innendruckprüfung (hydrau
lisch), Fallprüfung) vom 12.02.1996

Zusätzlich ist jedes Großpackmittel (IBC) mit den Angaben
gemäß Rn· 1612(2)/3612(2) sowie IMDG-Code deutsch, Abschn.
26.5.10.2 zu versehen.

schütz 6
Schütz Container Systems, INC
Doraville
Gorgia 30340

Schütz 4
Schütz Container Systems, INC
Branchburg Corp. Campus
Station Road
US-North Branch
NJ 08876-5950

Schütz 2
Schütz Production
S.A.R.L.
B.P. 11
F-91460 Marcoussis

Schütz 7
Schütz Iberica. SL
Poligono 37, Finca 10
Apartado Correos 46
E-43480 Vilaseca Tarragona

Schütz 5
Schütz Container Systems,INC
Perrysburg
Ohio 43551

8. AUflagen

8.1 In den nach der zugelassenen Bauart serienmäßig
gefertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten
Großpackmitteln (IBC) dürfen nur bestimmte flüssige
gefährliche Stoffe befördert werden, deren Verwendung
in den einzelnen Klassen der GGVE/GGVS sowie des IMDG
Codes deutsch für- solche Verpackungen ausdrücklich
zugelassen ist.

8.2 Die Großpackmittel (IBC) dürfen vom Verwender nur für
die Füllgüter verwendet werden, deren Verträglichkeit
mit den Werkstoffen des Behälters, dessen Armaturen,
Verschlüsse und Dichtungen nachweisbar gewährleistet
ist. Dabei dürfen die Werkstoffe dieser Bauart durch
die FÜllgüter nicht stärker geschädigt werden,
als durch folgende Prüffüllgüter:
Wasser, Kohlenwasserstoffqemisch, Netzmittellösu~~5~ ,
n-Buty1acetat, salpetersäure 55% als Standardfluss1g
keit gern. I.f) der Beilage zum Anhang V/A.5, GGVE/GGVS.

8.3 Als Grenzdaten der Füllgüter, die dem Prüffüllgut
(Standardflüssigkeit) bezüglich der chemischen Verträg
lichkeit zugeordnet werden können, dürfen Dichten von

Schütz 3
Schütz (U.K.)Limited
Claylands Avenue
Dukeries Industrial Estate
GB-Worksop
Nottinghamshire S81 7BE

Schütz 1
Schütz Werke GmbH & Co. KG
Bahnhofstraße 25
0-56242 Selters

(Gittercontainer MX 11 1000 GG)
(Gittercontainer RX 1000 GG)
(Blasteil MX 1000 Vers. 11)
(Stahlpalette Zusammenbau Basis
1000 x 1200 Version 3)
(Stahlkufenpalette MX Zusammen
bau Basis 1000 x 1200)
(Kunststoffpalette 1000 x 1200
Rahmenversion)
(Kunststoffpalette 1000 x 1200
Kufenversion)
(Holz-Rahmenpalette MX Basis
1000 x 1200)
(Kufenpalette Container MX sta
pelbar, Basis 1000 x 1200)
(EURO-Rahmenpalette MX Basis
1000 x 1200)
(EURO-Kufenpalette MX Basis
1000 x 1200)
(Schraubkappe NW 150 mit Oruck
entlastungsventil)
(Kugelhahn ON 50 S60x6 ZSB ge
schweißt mit Alu-Überwurfmutter).

(Klappenhahn ON 50 S60x6 ZSB in
tegriert)
(Klappenhahn ON 50 S60x6 ZSB
schraubbar mit Alu-Überwurf
mutter)
(Klappenhahn ON 60 S60x6 ZSB
schraubbar mit Alu- Überwurf
mutter)
(Klappenhahn ON 80 S100x8 ZSB
schraubbar)
(Kugelhahn ON 50 S60x6 ZSB
schraubbar mit Alu-überwurf
mutter)
(Kugelhahn ON 50 NPS 2 ZSB ge
schweißt mit Alu-Überwurfmutter)

3-3574.2 vom 13.11.1995
3-5226 vom 12.02.1996
2-2893 a vom 12.02.-1996
3-4095.1 b vom 21. 02 .1995

3-4556 vom 14.04.1994

2-2655 vom 28.10.1994

2-2654 vom 28.10.1994

3-5206 a vom 29.01.1996

3-4633 b vom 27.10.1994

3-4408 d vom 02.05.1994

3-4386 d vom 07.07.1994

3-4438 a vom 03.01.1995

3-3570.2!- vom 26.06.1992

3-5058 vom 01.09.1995

3-3571.1 VOll) 04.04.1995

3-4824 vom 16.12.1994

3-4974 vom 22.06.1995

3-3570.1 e vom 24.08.1993

3-3760.1 vom 26.06.1992
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Standardflüssigkeit Dichte (k9/l)

Wasser 1,6 (1,9)*

Kohlenwasserstoffgemisch 1,4

Netzmittellösung 5% 1,6

n-Butylacetat 1,4

Salpetersäure 55% 1,4

ZULASSUNGSSCHEIN

Nr. D/BAM/0381/31HA1

für die Bauart eines Kombinations-Großpackmittels (IBC)
mit Kunststoff-Innenbehälter

zur Beförderung flüssiger gefährlicher Güter

*) nur für Stahlpalette und Stahl-Kufenpalette

nicht überschritten werden.

8.4 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar
sicherstellen, daß. alle Auflagen über die Verwendung
der Großpackmittel (IBC) demjenigen, der die Groß
packmittel (IBC) für Gefahrgut erstmalig einsetzt/
befüllt, bekannt sind.

8.5 Jedes nach dieser Bauartzulassung serienmäßig
hergestellte Großpackmittel (IBC) ist erstmalig vor
Inbetriebnahme sowie nach 2,5 Jahren und ggf. nach
5 Jahren den nach den unter Nr. 1 genannten
Rechtsvorschriften vorgeschriebenen Prüfungen und
Inspektionen zu unterziehen.

1. Rechtsgrundlagen

Gefahrgutverordnung See - GGVSee" in der Fassung der
Bekanntmachung der Neufassung vom 24. August 1995
(BGBl. I, S. 1077)
_ insbesondere §19 und IMDG-Code deutsch(Amdt 27-94) -,

Gefahrgutverordnung straße - GGVS, in der Fassung der
Bekanntmachung der Neufassung vom 18.Juli 1995(BGBl. I,
S. 1025)
- insbesondere § 6 und Anhang A.6 -,

Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE, in der Fassung
der Bekanntmachung der Neufassung vom 15. Dezember 1995
(BGBl. I, S. 1852)
- insbesondere § 6 und Anhang VI -

2. Antragsteller

56242 Selters

3. Hersteller

Schütz Company (s. Pkt. 7 )

4. Beschreibung der Bauart

1200 x 1000

MX 11 1000 GG

mmGrundmaße

Typenbezeichnung

Die Bauart besteht aus zwei Modifikationen desselben Groß
packmitteltyps, die sich durch geschlossenen Boden des 1n
nengefäßes oder Untenentleerung unterscheiden, wobei jede
Modifikation wahlweise mit unten aUfgeführten Paletten aus
gestattet sein kann.

Schütz Werke GmbH & Co. KG
Bahnhofstraße 25

8.6 Der gemessene Gesamtüberdruck im Großpackmittel (IBC) ,
(d.h. Dampfdruck des Füllgutes plus Partialdruck von
Luft oder sonstigen inerten Gasen, vermindert um
100 kPa) bei 55'C, auf der Grundlage des max. FÜllungs
grades gemäß Rn 1601 (7) /3601 (7) sowie IMDG-Code
deutsch, Abschn.26.1.6.2 und einer Fülltemperatur von
lS:.C, darf 2/3 des in der Kennzeichnung angegebenen
Prufdruckes von 100 kPa nicht überschreiten.
Wahlweise kann der Dampfdruck bei 50'C bzw. 55'C auch
entsprechend Rn 1601(10}/3601(10) sowie IMDG-Code
deutsch, Abschn.26.5.11.2 berechnet werden.

8.7 Die gefertigten Großpackmittel (IBC) der zugelassenen
Bauart unterliegen der Überwachung der Fertigung von
Großpackmitteln (IBC) nach § 9 des Gesetzes über die
Beförderung gefährlicher Güter vom 6. August 1975
(BGBL I, S. 2121) in Verbindung mit der "Technischen
Richtlinie für die Überwachung der Fertigung von Groß
packmitteln (IBC) und für die Anerkennung von Quali
tätssicherungs-Programmen für IBC (TR IBC 003)" (Ver
kehrsblatt Heft 16, 1992, S. 438).

Werkstoff des Innengefäßes

Fassungsraum 1

höchstzulässige
Bruttornasse kg
-Holz-Rahmenpalette
-Holz-Kufenpalette
-Stahl-Rahmenpalette
-Stahl-Kufenpalette
-Kunststoff-Rahmenpalette
-Kustststoff-Kufenpalette

9. Sonstiges

9.1 ~ie Bauart entspricht den in den internationalen
Ubereinkommen für den Straßenverkehr (ADR) , Eisenbahn
verkehr (RID) und Seeverkehr (IMDG-Code) sowie den in
den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) fest
gelegten Prüfanforderungen für Großpackmittel (IBC) zur
Beförderung gefährlicher Güter.

9.2 Die Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jeder
zeitigen widerrufes erteilt.

9.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbeleh
rung bei.

Höhe mm 1160

1070

1742
1740
2055
2055
1739
1738

Hostalen GM 7745 C (PE-HD)

9.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener zeit im
"Amts- und Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für
Materialforschung und -prüfung, Berlin", (ISSN 0340
7551) ve~öffentlicht.

Werkstoff der AUßenverpackung: st 02 Z100 NA-C (DIN 2394)
FeE 250 G (DIN EN 10147)

Zeichnungen des Antragstellers

12205 Berlin, den 28.03.1996
Unter den Eichen 87

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG

3-3574.2 vom 13 .11.1995
3-5226 vom 12.02.1996
2-2893 a vom 12.02.1996
3-4095.1 b vom 21. 02 .1995

3-4556 vom 14.04.1994

2-2655 vom 28.10.1994

2-2654 vom 28.10.1994

3-5206 a vom 29.01.1996

3-4633 b vom 27.10.1994

3-4408 d vom 02.05.1994

3-4386 d vom 07.07.1994

3-4438 a vom 03.01.1995

3-3570.2 vom 26.06.1992

3-5058 vom 01. 09 .1995

3-3571.1 vom 04.04.1995

Fachgruppe 111.1
Betriebs- und Unfallsicherheit
von Gefahrgutverpackungen

Im Auftrag:

~.fi-J~
Dipl.-Ing. W. Kraus

Sachbearbeiter:
Dipl.-Ing. ~. Fellmann

Laboratorium 111.13
Bewertung von Gefahr
gutgroßpackmitteln

Im Auftrag:

DiP~~ellmann
1/

(Gittercontainer MX 11 1000 GG)
(Gittercontainer RX 1000 GG)
(Blasteil MX 1000 Vers. 11)
(Stahlpalette Zusammenbau Basis
1000 x 1200 Version 3)
(stahlkufenpalette MX Zusammen
bau Basis 1000 x 1200)
(Kunststoffpalette 1000 x 1200
Rahmenversion)
(Kunststoffpalette 1000 x 1200
Kufenversion)
(Holz-Rahmenpalette MX Basis
1000 x 1200)
(Kufenpalette container MX sta
pelbar, Basis 1000 x 1200)
(EURO-Rahmenpalette MX Basis
1000 x 1200)
(EURO-Kufenpalette MX Basis
1000 x 1200)
(Schraubkappe NW 150 mit Druck
entlastungsventil)
(Kugelhahn DN 50 S60x6 ZSB ge
schweißt mit Alu-Überwurfmutter)
(Klappenhahn DN 50 S60x6 ZSB in
tegriert)
(Klappenhahn DN 50 S60x6 ZSB
schraubbar mit Alu-überwurf-
mutter)
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6. Zulassung

s. Bauartprüfunq

Die Prüfung der Eignung der Bauart erfolgte anhand der unter
Nr. 4 genannten Spezifikation sowie der in folgenden
Berichten niedergelegten Ergebnisse der Prüfung.

- Prüfbericht Nr.: 950651 TÜV Ostdeutschland Sicherheit
und Umweltschutz GmbH (Heben von un
ten, Stapeldruckprüfung,Dichtheits
prüfung, Innendruckprüfung (hydrau
lisch), Fallprüfung) vom 12.02.1996

3-3570.1 e vom 24.08.1993

3-4824

3-4974

3-3760.1

vom 16.12.1994

vom 22.06.1995

vom 26.06.1992

(Klappenhahn ON 60 S60x6 ZSB
schraubbar mit Alu- Überwurf
mutter)
(Klappenhahn ON 80 S100x8 ZSB
schraubbar)
(Kugelhahn ON 50 S60x6 ZSB
schraubbar mit Alu-Überwurf
mutter)
(Kugelhahn ON 50 NPS 2 ZSB ge
schweißt mit Alu-überwurfmutter)

8. AUflagen

8.1 In den nach der zugelassenen Bauart serienmäßig
gefertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten
Großpackmitteln (IBC) dürfen nur bestimmte flüssige
gefährliche Stoffe befördert werden, deren Verwendung
in den einzelnen Klassen der GGVE/GGVS sowie des IMDG
Codes deutsch für solche Verpackungen ausdrücklich
zugelassen ist.

8.2 Die Großpackmittel (IBC) dürfen vom Verwender nur für
die Füllgüter verwendet werden, deren Verträglichkeit
mit den Werkstoffen des Behälters, dessen Armaturen,
Verschlüsse und Dichtungen nachweisbar geWährleistet
ist. Dabei dürfen die Werkstoffe dieser Bauart durch
die Füllgüter nicht stärker geschädigt werden, als
durch folgende PrüffÜllgüter:
Wasser, Kohlenwasserstoffgemisch, n-Butylacetat, als
Standardflüssigkeit gern. 1. f) der Beilage zum Anhang
V/A.5, GGVE/GGVS.

8.3 Als Grenzdaten der FÜllgüter, die dem Prüffüllgut
(Standardflüssigkeit) bezüglich der chemischen Verträg
lichkeit zugeordnet werden können, dürfen Dichten von

Es wird hiermit bescheinigt, daß die nach o.g. Spezifikation
gefertigte Bauart eines Kombinations-Großpackmittels (IBC)
mit Kunststoff-Innenbehälter aufgrund des positiven Ergeb
nisses der Bauartprüfung die unter Nr. 1 genannten Zu
lassungsbedingungen erfüllt.

Die Zulassung gilt auch für serienmäßig gefertigte Großpack
mittel (IBC), die der zugelassenen Bauart entsprechen und
die die in der Zulassung genannten Auflagen erfüllen.

7. Rennzeichnunq

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten
Großpackmittel (IBC) sind am Behälter oder Rahmen dauerhaft
und gut lesbar wie folgt zu kennzeichnen:

Behälter mit Holz Rahmenpalette. Holz Kufenpalette.
Kunststoff-Rahmen-palette und Kustststoff KUfenpalette:

31HA1/Y/... .lD/Schütz -/SAM 0381/4056/1742

Behälter mit Stahlpalette und Stahl KUfenpalette:

31 HA1/YI .. ../D/Schütz -/SAM 0381/4056/2055

I Standardflüssigkeit I Dichte (k9/l) I
Wasser 1,6 (1,9)*

Kohlenwasserstoffgemisch 1,5

n-Butylacetat 1,5

*) nur für Stahlpalette und Stahl-Kufenpalette

nicht überschritten werden.

8.4 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar
sicherstellen, daß alle AUflagen über die Verwendung
der GroBpackmittel (IBC) demjenigen, der die Groß
packmittel (IBC) für Gefahrgut erstmalig einsetzt/
befüllt, bekannt sind.

8.5 Jedes nach dieser Bauartzulassung serienmäßig
hergestellte Großpackmittel (IBC) ist erstmalig vor
Inbetriebnahme sowie nach 2,5 Jahren und ggf. nach
5 Jahren den nach den unter Nr. 1 genannten
Rechtsvorschriften vorgeschriebenen PrÜfungen und
Inspektionen zu unterziehen.

8.6 Der gemessene Gesamtüberdruck im GroBpackmittel (IBC) ,
(d.h. Dampfdruck des Füllgutes plus Partialdruck von
Luft oder sonstigen inerten Gasen, vermindert um
100 kPa) bei 55·C, auf der Grundlage des max. FÜllungs
grades gemäß Rn 1601 (7) /3601 (7) sowie IMDG-Code
deutsch, Abschn.26.1.6.2 und einer FÜlltemperatur von
15·C, darf 2/3 des in der Kennzeichnung angegebenen
Prüfdruckes von 100 kPa nicht überschreiten.
Wahlweise kann der Dampfdruck bei 50'C bzw. 55'C auch
entsprechend Rn 1601 (10) /3601 (10) sowie IMDG-Code
deutsch, Abschn.26.5.11.2 berechnet werden.

In den· Freiraum sind Monat und Jahr (jeweilS die
letzten zwei Stellen) der Herstellung einzutragen.

.)

Schütz 1
Schütz Werke GmbH & Co. KG
Bahnhofstraße 25
0-56242 Selters

schütz 3
Schütz (U.K.)Limited
Claylands Avenue
Dukeries Industrial Estate
GB-Worksop
Nottinghamshire S81 7BE

Schütz :i
Schütz Production
S.A.R.L.
B.P. 11
F-91460 Marcoussis

Schütz 4
Schütz Container Systems, INC
Branchburg Corp. Campus
Station Road
US-North Branch
NJ 08876-5950

8.7 Die gefertigten Großpackmittel (IBC) der zUgelassenen
Bauart unterliegen der überwachung der Fertigung von
Großpackmitteln (IBC) nach § 9 des Gesetzes über di-e
Be!örderung gefährlicher Güter vom 6. August 1975
(BGBL I, S. 2121) in Verbindung mit der "Technischen
Richtlinie für die Überwachung der Fertigung von Groß
packmitteln (IBC) und für die Anerkennung von Quali
tätssicherungs-Programmen für IBC (TR IBC 003)" (Ver-

·kehrsblatt Heft 16, 1992, S. 438).

9. Sonstiges

9.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen
Übereinkommen für den Straßenverkehr (ADR) , Eisenbahn
verkehr (RIO) und Seeverkehr (IMDG-Code) sowie den in
den Empfehlungen der Vereinten ·Nationen (UN) fest
gelegten Prüfanforderungen für Großpackmittel (IBC) zur
Beförderung gefährlicher Güter.

Schütz 5
Schütz container Systems,INC
Perrysburg
Ohio 43551

Schütz 6
Schütz container Systems, INC
Doraville
Gorgia 30340

9.2 Die Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jeder
zeitigen Widerrufes erteilt.

Schütz 7
Schütz Iberica, SL
Poligono 37, Finca 10
Apartado Correos 46
E-43480 Vilaseca Tarragona

Zusätzlich ist jedes Großpackmittel (IBC) mit den Angaben
gemäß Rn 1612 (2) /3612 (2) sowie IMDG-Code deutsch, Abschn.
26.5.10.2 zu versehen.

9.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbeleh
rung bei.

9.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im
"Amts- und Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für
Materialforschung und -prüfung, Berlin", (ISSN 0340
7551) veröffentlicht.
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Nr. D/BAM/0381/31HAI

1. Rechtsgrundlagen

1. Nachtrag zum

ZULASSUNGSSCHEIN

(Gittercontainer MX 11 1000 GG)
(Gittercontainer RX 1000 GG)
(Blasteil MX 1000 Vers. 11)
(stahlpalette Zusammenbau Basis
1000 x 1200 Version 3)
(Stahlkufenpalette MX Zusammen
bau Basis 1000 x 1200)
(Kunststoffpalette 1000 x 1200
Rahrnenversion)
(Kunststoffpalette 1000 x 1200
Kufenversion)
(Holz-Rahmenpalette MX Basis
1000 x 1200)
(Kufenpalette Container MX sta
pelbar, Basis 1000 x 1200)
(EURO-Rahmenpalette MX Basis
1000 x 1200)
(EURO-Kufenpalette MX Basis
1000 x 1200)
(Schraubkappe NW 150 mit Druck
entlastungsventil)
(Kugelhahn DN 50 S60x6 ZSB ge
schweißt mit Alu-Überwurfmutter)
(Klappenhahn DN 50 S60x6 ZSB in
tegriert)
(Klappenhahn DN 50 S60x6 ZSB
schraubbar mit Alu-Überwurf
mutter)

(Klappenhahn DN 60 S60x6 ZSB
schraubbar mit Alu- Überwurf
mutter)
(Klappenhahn DN 80 S100x8 ZSB
schraubbar)
(Kugelhahn DN 50 S60x6 ZSB
schraubbar mit Alu-Überwurf
mutter)
(Kugelhahn DN 50 NPS 2 ZSB ge
schweißt mit Alu-Überwurfmutter)

3-3574.2 vom 13 .11.1995
3-5226 vom 12.02.1996
2-2893 b vom 09.07.1996
3-4095.1 b vom 21. 02 .1995

3-4556 vorn 14.04.1994

2-2655 vom 28.10.1994

2-2654 vom 28.10.1994

3-5206 a vorn 29.01.1996

3-4633 b vorn 27.10.1994

)-4408 d vorn 02.05.1994

)-4)86 d vom 07.07.1994

)-4438 b vorn 08.07.1996

)-3570.2 a vom 10.07.1996

)-5058 vom 01. 09 .1995

)-3571.1 vom 04.04.1995

3-4824 vom 16.12.1994

3-4974 vom 22.06.1995

3-3570.1 e vorn 24.08.1993

3-3760.1 vom 26.06.1992

Zeichnungen des Antragstellers

- Prüfbericht Nr.: 950651 TÜV Ostdeutschland Sicherheit
und Umweltschutz GmbH (Standardflüs
sigkeit Wasser, Kohlenwasserstoffge
misch und n-Butylacetat, Bauprü
fung,Heben von unten, Stapeldruck
prüfung, Dichtheitsprüfung, Innendruck
prüfung (hydraulisch), Fallprüfung)
vorn 12.02.1996

Die Prüfung der Eignung der Bauart erfolgte anhand der unter
Nr. 4 genannten Spezifikation sowie der in folgenden
Berichten niedergelegten Ergebnisse der Prüfung.

5. Bauartprüfunq

Di~~~ellmann
//

Laboratorium 111.13
Bewertung von Gefahr
gutgroßpackmitteln

Im Auftrag:

Gefahrgutverordnung Straße - GGVS, in der Fassung der
Bekanntmachung der Neufassung vom 18.Juli 1995(BGB1. I,
S. 1025)
- insbesondere § 6 und Anhang A.6 -,

Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE, in der Fassung
der Bekanntmachung der Neufassung vorn 15. Dezember 1995
(BGBL I, S. 1852)
- insbesondere § 6 und Anhang VI -

Gefahrgutverordnung See - GGVSee, in der Fassung der
Bekanntmachung der Neufassung vom 24. August 1995
(BGBL I, S. 1077)
- insbesondere §19 und IMDG-Code deutsch(Amdt 27-94) -,

12205 Berlin, den 28.03.1996
Unter den Eichen 87

BUNDESANSTALT FüR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUN~

für die Bauart eines Kombinations-Großpackmittels (IBC)
mit Kunststoff-Innenbehälter

zur Beförderung flüssiger gefährlicher Güter

Sachbearbeiter:
Dipl.-Ing. P. Fellmann

I;4akae-
Dipl.-Ing. W. Kraus

Fachgruppe 111.1
Betriebs- und Unfallsicherheit
von Gefahrgutverpackungen

2. Antragsteller

Schütz Werke GmbH & Co. KG
Bahnhofstraße 25

56242 Selters

- Prüfbericht Nr.: 96 033-011 Hoechst Aktiengesellschaft
GB-H, Prüfzentrurn C 579 (Standardflüs
sigkeit Netzmittellösung 5%, Bauprü
fung, Heben von unten,. Stapeldruckprü
fung, Dichtheitsprüfung, Innendruckprü
fung (hydraulisch), Fallprüfung)
vorn 18.07.1996

3. Hersteller

Schütz Comp~ny (s. Pkt. 7 )

4. Beschreibung der Bauart

Die Bauart besteht aus zwei Modifikationen desselben Groß
packmitteltyps, die sich durch geschlossenen Boden des 1n
nengefäßes oder Untenentleerung unterscheiden, wobei jede
Modifikation wahlweise mit unten aufgeführten Paletten aus
gestattet sein kann.

Es wird hiermit bescheinigt, daß die nach o.g. Spezifikation
gefertigte Bauart eines Kombinations-Großpackmittels (IBC)
m~t Kunststoff-1nnenbehälter aufgrund des positiven Ergeb
nlsses der Bauartprüfung die unter Nr. 1 genannten Zu
lassungsbedingungen erfüllt.

6. Zulassung

- Prüfbericht Nr.: 96 034-010 Hoechst Aktiengesellschaft
GB-H, Prüfzentrum C 579 (Standardflüs
sigkeit Salpetersäure 55%, Bauprüfung,
Heben von unten, Stapeldruckprü
fung,Dichtheitsprüfung, Innendruckprü
fung (hydraulisch), Fallprüfung)
vorn 18.07.1996

1200 x 1000

MX 11 1000 GG

Grundmaße mm

Typenbezeichnung

Höhe rnrn

Fassungsraum

1160

1070

Die Zulassung gilt auch für serienmäßig gefertigte Großpack
mittel (IBC), die der zugelassenen Bauart entsprechen und
die die in der Zulassung genannten AUflagen erfüllen.

höchstzulässige
Bruttornasse kg
-Holz-Rahmenpalette
-Holz-Kufenpalette
-Stahl-Rahmenpalette
-Stahl-Kufenpalette
-Kunststoff-Rahmenpalette
-Kustststoff-Kufenpalette

1742
1740
2055
2055
1739
1738

17. Kennzeichnung

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten
Großpackmittel (IBC) sind am Behälter oder Rahmen dauerhaft
und gut lesbar wie folgt zu kennzeichnen:

Behälter mit Holz-Rahmenpalette, Holz Kufenoalette
Kunststoff-Rahmenpalette und Kustststoff Kufenpalette:

Werkstoff des Innengefäßes Hostalen GM 7745 C (PE-HD)

Werkstoff der AUßenverpackung: st 02 Z100 NA-C (DIN 2394)
FeE 250 G (DIN EN 10147) 31HA1!Y/... .ID/Schütz */BAM 0381/4056/1742
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31 HA1/Y/ .. . .lO/Schütz */BAM 038114056/2055

Behälter mit Stahlpalette und Stahl-Kufenpalette:

In den Freiraum sind Monat und Jahr (jeweils die
letzten zwei Stellen) der Herstellung einzutragen.

.)

Schütz 1
Schütz Werke GmbH & Co. KG
Bahnhofstraße 25
0-56242 Selters

Schütz 2
Schütz Production
S.A.R.L.
B. P. 11
F-91460 Marcoussis

Prüfdruckes von 100 kPa nicht überschreiten.
Wahlweise kann der Dampfdruck bei 50·C bzw. 55

4

C auch
entsprechend Rn 1601(10)/3601(10) sowie IMDG-Code
deutsch, Abschn.26.5.11.2 berechnet werden.

8.7 Oie gefertigten Großpackmittel (IBC) der zugelassenen
Bauart unterliegen der Überwachung der Fertigung von
Großpackmitteln (IBC) nach § 9 des Gesetzes über die
Beförderung gefährlicher Güter vorn 6. August 1975
(BGBI. I, S. 2121) in Verbindung mit der "Technischen
Richtlinie für die Überwachung der Fertigung von Groß
packmitteln (IBC) und für die Anerkennung von Quali
tätssicherungs-Programmen für IBC (TR IBC 003)" (Ver
kehrsblatt Heft 16, 1992, S. 438).

9. Sonstiges

9.3

9.2

Schütz 3
Schütz (U.K.)Limited
Claylands Avenue
Dukeries Industrial Estate
GB-Worksop
Nottinghamshire S81 7BE

Schütz 5
Schütz Container Systems,INC
Perrysburg
Ohio 43551

Schütz 7
Schütz Iberica, SL
Poligono 37, Finca 10
Apartado Correos 46
E-43480 Vilaseca Tarragona

Schütz 4
Schütz container Systems, INC
Branchburg Corp. Campus
Station Road
US-North Branch
NJ 08876-5950

Schütz 6
Schütz Container Systems, INC
Doraville
Gorgia 30340

9.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen
Übereinkommen für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahn
verkehr (RIO) und Seeverkehr (IMDG-Code) sowie den in
den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) fest
gelegten Prüfanforderungen für Großpackmittel (IBC) zur
Beförderung gefährlicher Güter.

Die Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jeder
zeitigen widerrufes erteilt.

Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbeleh
rung bei.

9.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im
"Arnts- und Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für
Materialforschung und -prüfung, Berlin", (ISSN 0340
7551) veröffentlicht.

Zusätzlich ist jedes Großpackmittel (IBC) mit den Angaben
gemäß Rn 1612 (2) /3612 (2) sowie IMDG-Code deutsch, Abschn.
26.5.10.2 zu versehen.

12205 Berlin, den 27.08.1996
Unter den Eichen 87

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG

Nr. D/BAM/0382/31HA1

1. Neufassung zum

ZULASSUNGSSCHEIN

,pL~f:;;:3'fC
Dj!;I.~g:~-P. Fellmann

Im AUftrag:

Laboratorium 111.13
Bewertung von Gefahr
gutgroßpackmitteln

Sachbearbeiter:
Dipl.-Ing. P. Fellmann

Fachgruppe III.1
Betriebs- und Unfallsicherheit
von Gefahrgutverpackungen

8.2 Die Großpackmittel (IBC) dürfen vom Verwender nur für
die FÜllgüter verwendet werden, deren verträglichkeit
mit den Werkstoffen des Behälters, dessen Armaturen,
Verschlüsse und Dichtungen nachweisbar gewährleistet
ist. Dabei dürfen die Werkstoffe dieser Bauart durch
die FÜllgüter nicht stärker geschädigt werden, als
durch folgende Prüffüllgüter:
wasser, Kohlenwasserstoffgemisch, n-Butylacetat, Netz
mittellösung, Salpetersäure 55% als Standardflüssig
keit gem. I.f) der Beilage zum Anhang V/A.5, GGVE/GGVS.

8.3 Als Grenzdaten der FÜllgüter, die dem Prüffüllgut
(Standardflüssigkeit) bezüglich der chemischen Verträg
lichkeit zugeordnet werden können, dürfen Dichten von

8. AUflagen

8.1 In den nach der zugelassenen Bauart serienmäßig
gefertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten
Großpackmitteln (IBC) dürfen nur bestimmte flüssige
gefährliche Stoffe befördert werden, deren Verwendung
in den einzelnen Klassen der GGVE/GGVS sowie des IMDG
Codes deutsch für solche Verpackungen ausdrücklich
zugelassen ist.

Standardflüssigkeit Dichte (kg/

Wasser 1,6 (1,9) *

Kohlenwasserstoffgernisch 1,5

n-Butylacetat 1,5

Netzmittellösung 1,6

Salpetersäure 55% 1,5

für die Bauart eines Kornbinations-Großpackmittels (IBe)
mit Kunststoff-Innenbehälter

zur Beförderung f~üssiger gefährlicher Güter

1. Rechtsqrundlaqen

Gefahrgutverordnung See - GGVSee, in der Fassung der
Bekanntmachung der Neufassung vom 24. August 1995
(BGB1. I, S. 1077)
- insbesondere §19 und IMDG-Code deutsch(Amdt 27-94) -,

*) nur für Stahlpalette und Stahl-Kufenpalette

nicht überschritten werden.

8.4 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar
sicherstellen, daß alle AUflagen über die Verwendung
der Großpackmittel (IBC) demjenigen, der die Groß
packmittel (IBe) für Gefahrgut erstmalig einsetzt/
befüllt, bekannt sind.

Gefahrgutverordnung Straße - GGVS, in der Fassung der
Bekanntmachung der Neufassung vom 18.Juli 1995(BGB1. I,
S. 1025)
- insbesondere § 6 und Anhang A.6 -,

Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE, in der Fassung
der Bekanntmachung der Neufassung vom 15. Dezember 1995
(BGB1. I, S. 1852)
- insbesondere § 6 und Anhang VI -

8.5 Jedes nach dieser Bauartzulassung serienmäßig
hergestell te Großpackmittel (rBC) ist erstmalig vor
Inbetriebnahme sowie nach 2,5 Jahren und ggf. nach
5 Jahren den nach den unter Nr. 1 genannten
Rechtsvorschriften vorgeschriebenen Prüfungen und
Inspektionen zu unterziehen.

8.6 Der gemessene Gesarntüberdruck im Großpackmittel (IBC),
(d.h. Dampfdruck des FÜllgutes plus Partialdruck von
Luft oder sonstigen inerten Gasen, vermindert um
100 kPa) bei 55'C, auf der Grundlage des max. FÜllungs
grades gemäß Rn 1601 (7) /3601 (7) sowie IMDG-Code
deutsch, Abschn.26.1.6.2 und einer Fülltemperatur von
15· C, darf 2/3 des in der Kennzeichnung angegebenen

2. Antragsteller

Schütz Werke GmbH & Co. KG
Bahnhofstraße 25

56242 Selters

3. Hersteller

Schütz Company (s. Pkt. 7 )
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4. Beschreibung der Bauart

Die Bauart besteht aus zwei Modifikationen desselben Groß
packmitteltyps, die sich"durch geschlossenen Boden des In
nengefäßes oder Untenentleerung unterscheiden, wobei jede
Modifikation wahlweise mit unten aUfgeführten Paletten aus
gestattet sein kann.

Behälter mit Stahlpalette und Stahl-Kufenpalette:

Typenbezeichnung MX II 640 GG
31 HA1IY/ ..../D/Schütz * IBAM 0382/2739/1335

Grundrnaße mm 1200 x 800

Höhe mm 1000

In den Freiraum sind Monat und Jahr (jeweils die
letzten zwei Stellen) der Herstellung einzutragen.

Werkstoff der AUßenverpackung: st 02 Z100 NA-C (OIN 2394)
FeE 250 G (OIN EN 10147)

Werkstoff des Innengefäßes

höchstzulässige
Bruttomasse kg
-Holz-Kufenpalette
-Stahl-Rahmenpalette
-Stahl-Kufenpalette
-Kustststoff-Kufenpalette

Fassungsraum 1 692

1136
1335
1334
1135

Lupolen 4261 A (PE-HO)

.)

schütz 1
Schütz Werke GmbH & Co. KG
Bahnhofstraße 25
0-56242 Selters

Schütz 3
Schütz (U.K.)Limited
Claylands Avenue
Dukeries Industrial Estate
GB-Worksop
Nottinghamshire S81 7BE

Schütz 2
Schütz Production
S.A.R.L.
B.P. 11
F-91460 Marcoussis

Schütz 4
Schütz container Systems, INC
Branchburg Corp. Campus
station Road
US-North Branch
NJ 08876-5950

s. Bauartprüfung

6. Zulassung

Zeichnungen des Antragstellers

Die Prüfung der Eignung der Bauart erfolgte anhand der unter
Nr. 4 genannten Spezifikation sowie der in folgenden
Berichten niedergelegten Ergebnisse der Prüfung.

Schütz 6
Schütz Container Systems, INC
Doraville
Gorgia 30340

In den nach der zugelassenen Bauart serienmäßig
gefertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten
Großpackmitteln (IBC) dürfen nur bestimmte flüssige
gefährliche Stoffe befördert werden, dere~ Verwendung
in den einzelnen Klassen der GGVE/GGVS SOW1e des IMDG
Codes deutsch für solche Verpackungen ausdrücklich
zugelassen ist.

Die Großpackmittel (IBe) dürfen vom Verwender nur für
die Füllgüter verwendet werden, deren Verträglichkeit
mit den Werkstoffen des Behälters, dessen Armaturen,
Verschlüsse und ,Dichtungen nachweisbar gewährleistet
ist. Dabei dürfen die Werkstoffe dieser Bauart durch
die Füllgüter nicht stärker geschädigt werden, als
durch folgende Prüffüllgüter:
Wasser, Kohlenwasserstoffqemisch, Netzmittellösunq 5% ,
n-Butylacetat, Salpetersäure 55% als Standardflüssig
keit gern. I.f) der Beilage zum Anhang V/A.5, GGVE/GGVS.

Als Grenzdaten der FÜllgüter, die dem Prüffüllgut
(standardflüssigkeit) bezüglich der chemischen Verträg
lichkeit zugeordnet werden könn~n, dürfen Dichten von

8.2

8.1

8.3

8. AUflagen

Schütz 5
Schütz container systems,INC
Perrysburg
Ohio 43551

Schütz 7
Schütz Iberica, SL
poligono 37, Finca 10
Apartado Correos 46
E-43480 Vilaseca Tarragona

Zusätzlich ist jedes Großpackmittel (IBC) mit den Angaben
gemäß Rn 1612 (2) /3612 (2) sowie IMOG-Code deutsch, Abschn.
26.5.10.2 zu versehen.

(Gittercontainer MX 11 640 GG)
(Blasteil MX 640 Vers. 11)
(Stahlrahmenpalette MX ZSB Basis
800 x 1200 Version 2)
(Stahlkufenpalette MX ZSB Basis
800 x 1200)
(Kunststoffpalette 800 x 1200
Kufenversion)
(Kufenpalette MX 800 x 1200)
(Schraubkappe NW 150 mit Druck
entlastungsventil)
(Kugelhahn ON 50 S60x6 ZSB ge
schweißt mit Alu-Überwurfmutter)
(Klappenhahn ON 50 S60x6 ZSB in
tegriert)
(Klappenhahn ON 50 S60x6 ZSB
schraubbar mit Alu-Überwurf
mutter)
(Klappenhahn ON 60 S60x6 ZSB
schraubbar mit Alu- Überwurf
mutter)
(Klappenhahn ON 80 S100x8 ZSB
schraubbar)
(Kugelhahn ON 50 S60x6 ZSB
schraubbar mit Alu-Überwurf
mutter)
(Kugelhahn ON 50 NPS 2 ZSB ge
schweißt mit Alu-Überwurfmutter)

3-4190.1 vom 09.11.1995
2-2310.1 a vom 12.02.1996
3-4137.1 e vom 12.02.1996

3-4918 a vom 24.11.1995

2-2658 vom 28.10.1994

3-4920 vom 14.03.1995
3-4438 a vom 03.01.1995

3-3570.2 vom 26.06.1992

3-5058 vom 01.09.1995

3-3571.1 vom 04.04.1995

3-4824 vom 16.12.1994

3-4974 vom 22.06.1995

3-3570.1 e vorn 24.08.1993

3-3760.1 vom 26.06.1992

- Prüfbericht Nr.: 950649 TÜV Ostdeutschland Sicherheit
und Umweltschutz GmbH (Heben von un
ten, Stapeldruckprüfung,Dichtheits
prüfung, Innendruckprüfung (hydrau
lisch), Fallprüfung) vom 13.02.1996

Es wird hiermit bescheinigt, daß die nach o.g. Spezifikation
gefertigte Bauart eines Kornbinations-Großpackmittels (IBC)
mit °Kunststoff-Innenbehälter aufgrund des positiven Ergeb
nisses der Bauartprüfung die unter Nr. 1 genannten Zu
lassungsbedingungen erfüllt.

Die Zulassung gilt auch für serienmäßig gefertigte Großpack
mittel (IBC), die der zugelassenen Bauart entsprechen und
die die in der Zulassung genannten AUflagen erfüllen.

I standardflüssigkeit I Dichte (kg/l) I
Wasser 1,6 (1,9)·

Kohlenwasserstoffgemisch 1,4

Netzmittellösung 5% 1,6

n-Butylacetat 1,4

Salpetersäure 55% 1,4

7. Kennzeichnung .) nur für Stahlpalette und Stahl-Kufenpa1ette

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten
Großpackmittel (IBC) sind am Behälter oder Rahmen dauerhaft
und gut lesbar wie folgt zu kennzeichnen:

Behälter mit Holz KUfenpalette und Kustststoff
KUfenpalette:

nicht überschritten werden.

8.4 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar
sicherstellen, daß alle AUflagen über die Verwendunq
der Großpackmittel (IBC) demjenigen, der die Groß
packmittel (IBC) für Gefahrgut erstmalig einsetzt/
befüllt, bekannt sind.

31 HA1/Y/....IDISchütz */BAM 0382/2739/1136

8.5 Jedes nach dieser Bauartzulassung serienmäßig
hergestellte Großpackmittel (IBC) ist erstmalig vor
Inbetriebnahme sowie nach 2,5 Jahren und ggf. nach
5 Jahren den nach den unter Nr. 1 genannten
Rechtsvorschriften vorgeschriebenen Prüfungen und
Inspektionen zu unterziehen.
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56242 Selters

3. Hersteller

Schütz Company (s. Pkt. 7 )

4. Beschreibung der Bauart

Die Bauart besteht aus zwei Modifikationen desselben Groß
packmitteltyps, die sich" durch geschlosse~en Boden ~e~ 10
nengefäßes oder Untenentleerung untersche~den, wobe~ Jede
Modifikation wahlweise mit unten aufgefÜhrten Paletten aus
gestattet sein kann.

1000

1200 x 800

MX 11 640 GG

mm

mm

Höhe

Grundmaße

Typenbezeichnung

8.6 Der gemessene Gesamtüberdruck im Großpackmittel (IBC),
(d. h. Dampfdruck des FÜllgutes plus Partialdruck von
Luft oder sonstigen inerten Gasen, vermindert um
100 kPa) bei 55·C, auf der Grundlage des max. FÜllungs
grades gemäß Rn 1601(7)/J601(7) sowie IMDG-Code
deutsch, Abschn.26.1.6.2 und einer Fülltemperatur von
lS·C, darf 2{3 des in der Kennzeichnung angegebenen
Prüfdruckes von 100 kPa nicht überschreiten.
Wahlweise kann der Dampfdruck bei SO·C bzw. SS·C auch
entsprechend Rn 1601(10)/J601(10) sowie IMDG-Code
deutsch, Abschn.26.5.11.2 berechnet werden.

8.7 Die gefertigten Großpackmittel (IBC) der zugelassenen
Bauart unterliegen der Überwachung der Fertigung von
Großpackmitteln (IBC) nach § 9 des Gesetzes über die
Beförderung gefährlicher Güter vorn 6. August 1975
(BGB!. I, S. 2121) in Verbindung mit der "Technischen
Richtlinie für die Überwachung der Fertigung von Groß
packmitteln (IBC) und für die Anerkennung von Quali
tätssicherungs-Programmen für IBC (TR IBC OOJ)" (Ver
kehrsblatt Heft 16, 1992, S. 4J8).

g. sonstiges"

9.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen
Übereinkommen für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahn
verkehr (RID) und Seeverkehr (IMDG-Code) sowie den in
den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) fest
gelegten Prüfanforderungen für Großpackmittel (IBC) zur
Beförderung gefährlicher Güter.

Fassungsraum

höchstzulässige
Bruttornasse kg
-Holz-Kufenpalette
-Stahl-Rahmenpalette
-Stahl-Kufenpalette
-Kustststoff-Kufenpalette

Werkstoff des Innengefäßes

692

1136
1JJ5
1JJ4
11J5

Hostalen GM 7745 C(PE-HD)

9.2 Die Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jeder
zeitigen widerrufes erteilt.

Werkstoff der AUßenverpackung: st 02 Z100 NA-C (DIN 2J94)
FeE 250 G (DIN EN 10147)

zeichnungen des Antragstellers

56 Bauartprüfung

Referat III.1J J-J571.1
Gefahrgutgroßpackmittel

(Gittercontainer MX 11 640 GG)
(Blasteil MX 640 Vers. 11)
(Stahlrahmenpalette MX ZSB Basis
800 x 1200 Version 2)
(Stahlkufenpalette MX ZSB Basis
800 x 1200)
(Kunststoffpalette 800 x 1200
KUfenversion)
(Kufenpalette MX 800 x 1200)
(Schraubkappe NW 150 mit Druck
entlastungsventil)
(Kugelhahn DN 50 S60x6 ZSB ge
schweißt mit Alu-Überwurfmutter)
(Klappenhahn DN 50 S60x6 ZSB in
tegriert)
(Klappenhahn DN 50 S60x6 ZSB
schraubbar mit Alu-Überwurf
mutter)
(Klappenhahn DN 60 S60x6 ZSB
schraubbar mit Alu- Überwurf
mutter)
(Klappenhahn DN 80 S100x8 ZSB
schraubbar)
(Kugelhahn DN 50 S60x6 ZSB
schraubbar mit Alu-Überwurf
mutter)
(Kugelhahn DN 50 NPS 2 ZSB ge
schweißt mit Alu-überwurfmutter)

24.08.199J

22.06.1995

09.11.1995
12.02.1996
12.02.1996

vom 26.06.1992

vom

vom 16.12.1994

vom 24.11.1995

vorn 28.10.1994

vom 14.0J.1995
vom OJ.01.1995

vorn 26.06.1992

vom 01. 09". 1995

vorn 04.04.1995

e vom

vom
a vom
e vom

J-J760.1

J-4974

J-J570.1

J-4824

J-5058

J-J570.2

J-4920
J-44J8 a

J-4918 a

2-2658

J-4190.1
2-2J10.1
J-4137.1

Im Auftrag:

12205 Berlin, den JO.07.1996
Unter den Eichen 87

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG

Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener zeit im
"Amts- und Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für
Materialforschung und -prüfung, Berlin", (ISSN 0340
7551) veröffentlicht.

Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbeleh
rung bei.

Sachbearbeiter:
Dipl.-Ing. P. Fellmann

Im AUftrag:

p. iJo.«\
Dipl.-Ing. W. Kraus

Fachgruppe 111.1
Transportsicherheit von Verpackungen
und Schüttgutbehältern

9.4

9.J

1. Neufassung zum

ZULASSUNGSSCHEIN
Die Prüfung der Eignung der Bauart erfolgte anhand der unter
Nr. 4 genannten Spezifikation sowie der in folgenden
Berichten niedergelegten Ergebnisse der Prüfung.

Nr. D/BAM/OJaJ/J1HAl

für die Bauart eines Kombinations-Großpackmittels (IaC)
mit Kunststoff-Innenbehälter

zur Beförderung flüssiger gefährlicher Güter

- Prüfbericht Nr.: 950650 TÜV Ostdeutschland Sicherheit
und Umweltschutz GmbH (Heben von un
ten, stapeldruckprüfung,Dichtheits
prüfung, Innendruckprüfung (hydrau
lisch), Fallprüfung) vorn 1J.02.1996

1. Rechtsgrundlagen

Gefahrgutverordnung See - GGVSee, in der Fassung der
Bekanntmachung der Neufassung vom 24. August 1995
(BGBl. I, S. 1077)
- insbesondere §19 und IMDG-Code deutsch(Amdt 27-94) -,

Gefahrgutverordnung straße - GGVS, in der Fassung der
Bekanntmachung der Neufassung vorn 18.Juli 1995(BGBl. I,
S. 1025)
- insbesondere § 6 und Anhang A.6 -,

Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE, in der Fassung
der Bekanntmachung der Neufassung vom 15. Dezember 1995
(8GBl. I, S. 1852)
- insbesondere § 6 und Anhang VI -

6. Zulassung

Es wird hiermit bescheinigt, daß die nach o.g. Spezifikation
gefertigte Bauart eines Kombinations-Großpackmittels (IBC)
mit Kunststoff-Innenbehälter aufgrund des positiven Ergeb
nisses der Bauartprüfung die unter Nr. 1 genannten Zu
lassungsbedingungen erfüllt.

Die Zulassung gilt auch für serienmäßig gefertigte Großpack
mittel (IBC),' die der zugelassenen Bauart entsprechen und
die die in" der Zulassung genannten Auflagen erfüllen.

7. Kennzeichnung

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten
Großpackmittel (IBC) sind am Behälter oder Rahmen dauerhaft
und gut lesbar wie folgt zu kennzeichnen:

2. Antragsteller

Schütz Werke GmbH & Co. KG
Bahnhofstraße 25

"Behälter mit Holz-Kufenpalette und Kustststoff
KUfenpalette:
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31 HA lIY/ ... .ID/Schütz */BAM 0383/2739/1136

Behälter mit Stahlpalette und Stahl Kufenpalette:

31HAlIY/.. ..ID/Schütz */BAM 0383/2739/1335

In den Freiraum sind Monat und Jahr (jeweils die
letzten zwei Stellen) der Herstellung einzutragen.

*)

8.5 Jedes nach dieser Bauartzulassung serienmäßig
hergestellte Großpackmittel (IBe) ist erstmalig vor
Inbetriebnahme sowie nach 2,5 Jahren und ggf. nach
5 Jahren den nach den unter Nr. 1 genannten
Rechtsvorschriften vorgeschriebenen PrÜfungen und
Inspektionen zu unterziehen.

B.6 Der gemessene Gesamtüberdruck im Großpackmittel (IBe),
(d.h. Dampfdruck des Füllgutes plus Partialdruck von
Luft oder sonstigen inerten Gasen, vermindert um
100 kPa) bei 55"C, auf der Grundlage des max. Füllungs
grades gemäß Rn 1601(7)/3601(7) sowie IMDG-Code
deutsch, Abschn.26.1.6.2 und einer Fülltemperatur von
lS"C, darf 2/3 des in der Kennzeichnung angegebenen
Prüfdruckes von 100 kPa nicht überschreiten.
Wahlweise kann der Dampfdruck bei 50"C bzw. 55"C auch
entsprechend Rn 1601(10)/3601(10) sowie IMDG-Code
deutsch, Abschn.26.S.11.2 berechnet werden.

Schütz 1
Schütz Werke GmbH & Co. KG
Bahnhofstraße 25
D-56242 Selters

Schütz 3
Schütz (U.K.)Limited
Claylands Avenue
Dukeries Industrial Estate
GB-Worksop
Nottinghamshire S81 7BE

Schütz 2
Schütz Production
S.A.R.L.
B.P. 11
F-91460 Marcoussis

schütz 4
Schütz container Systems, INC
Branchburg Corp. Campus
station Road
US-North Branch
NJ 08876-5950

8.7 Die gefertigten Großpackmittel (IBC) der zugelassenen
Bauart unterliegen der Überwachung der Fertigung von
Großpackmitteln (IBC) nach § 9 des Gesetzes über die
Beförderung gefährlicher Güter vom 6. August 1975
(BGBl. I, S. 2121) in Verbindung mit der "Technischen
Richtlinie für die Überwachung der Fertigung von Groß
packmitteln (IBC) und für die Anerkennung von Quali
tätssicherungs-Programmen für IBC (TR IBC 003)" (Ver
kehrsblatt Heft 16, 1992, S. 438).

9a sonstiges

Schütz 5
Schütz container Systerns,INC
Perrysburg
Ohio 43551

Schütz 6
Schütz container Systems, INC
Doraville
Gorgia 30340

9.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen
Übereinkommen für den straßenverkehr (ADR), Eisenbahn
verkehr (RIO) und Seeverkehr (IMDG-Code) sowie den in
den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) fest
gelegten Prüfanforderungen für Großpackmittel (IBC) zur
Beförderung gefährlicher Güter.

Schütz 7
Schütz Iberica, SL
Poligono 37, Finca 10
Apartado Correos 46
E-43480 Vilaseca Tarragona

Zusätzlich ist jedes Großpackmittel (IBC) mit den Angaben
gemäß Rn 1612(2)/3612(2) sowie IMDG-Code deutsch, Abschn.
26.5.10.2 zu versehen.

Ba AUflagen

9.2 Die Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jeder
zeitigen Widerrufes erteilt.

9.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbeleh
rung bei.

9.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener zeit im
"Amts- und Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für
Materialforschung und -prüfung, Berlin", (ISSN 0340
7551) veröffentlicht.

12205 Berlin, den 30.07.1996
Unter den Eichen 87

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG

8.1 In den nach der zugelassenen Bauart serienrnäßig
gefertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten
Großpackmitteln (IBC) dürfen nur bestimmte flüssige
gefährliche Stoffe befördert werden, deren Verwendung
in den einzelnen Klassen der GGVE/GGVS sowie des IMDG
Codes deutsch für solche Verpackungen ausdrücklich
zugelassen ist.

8.2 Die Großpackmittel (IBC) dürfen vorn Verwender nur für
die Füllgüter verwendet werden, deren Verträglichkeit
mit den Werkstoffen des Behälters, dessen Armaturen,
Verschlüsse und Dichtungen nachweisbar gewährleistet
ist. Dabei dürfen die Werkstoffe dieser Bauart durch
die Füllgüter nicht stärker geschädigt werden, als
durch folgende Prüffüllgüter:
Wasser, Kohlenwasserstoffgemisch, Netzmittellösung 5%
n-Butylacetat, Salpetersäure 55% als Standardflüssig
keit gern. I.f) der Beilage zum Anhang V/A.5, GGVE/GGVS.

8.3 Als Grenzdaten der Füllgüter, die dem Prüffüllgut
(Standardflüssigkeit) bezüglich der chemischen Verträg
lichkeit zugeordnet werden können, dürfen Dichten von

Fachgruppe 111.1
Transportsicherheit von Verpackungen
und Schüttgutbehältern

Im Auftrag:

;0, fLJOLC
Dipl.-Ing. W. Kraus

Sachbearbeiter:
Dipl.-Ing. P. Fellmann

Referat 111.13
Gefahrgutgroßpackmittel

Im AUftrag:

standardflüssigkeit Dichte (kg/l)

Wasser 1,6 (1,9) *
Kohlenwasserstoffgemisch 1,5

Netzmittellösung 5% 1,6

n-Butylacetat 1,5

Salpetersäure 55% 1,5

*) nur für Stahlpalette und Stahl-Kufenpalette

nicht überschritten werden.

8.4 Der, in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar
sicherstellen, daß alle Auflagen über die Verwendung
der ~roßpackmittel (IBC) demjenigen, der die Groß
packm1ttel (IBC) für Gefahrgut erstmalig einsetzt/
befüllt, bekannt sind.
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Nr. D/BAH/0384/11A

für die Bauart eines metallenen Großpackrnittels (IBC)
zur Beförderung von Akkumulatoren

la Rechtsgrundlagen

Gefahrgutverordnung straße ~ GGVS, in der Fassung der
Bekanntmachung der Neufassung vorn 18.Juli 1995(BGB1. I,
S. 1025)
- insbesondere § 6 und Anhang A.6 -,

Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE, in der Fassung
der Bekanntmachung der Neufassung vom 15. Dezember 1995
(BGBL I, S. 1852)
- insbesondere § 6 und Anhang VI -



Verordnung über Ausnahmen von den Vorschriften über die
Beförderung gefährlicher Güter (Gefahrgut-Ausnahme
verordnung-GGAV) vom 23.06.1993 in der Fassung der
zweiten Verordnung zur Änderung der GGAV vom 20.12.1995
(BGBI. I, S. 2093)
~. insbesondere Ausnahme Nr. 69 -

8. AUflagen

8.1 In den .nach der zugelassenen Bauart serienmäßig
gefertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten
Großpackmitteln (IBC) dürfen nur Akkumulatoren
befördert werden, deren Verwendung in der Ausnahme Nr.
69 der GGAV ausdrücklich zugelassen ist.

2. Antragsteller 8.2 entfällt

Jürgens & Pontzen GmbH & Co. KG
Karl-Friedrich-Straße 60

8.3 Die maximale Zuladung von 1000 kg darf nicht über
schritten werden.

3. Hersteller

52072 Aachen-Richterich

52072 Aachen-Richterich

4. Beschreibung der Bauart

8.4 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar
sicherstellen, daß alle AUflagen über die Verwendung
der Großpackmittel (IBC) demjenigen, der die
Großpackmittel (IBC) für Gefahrgut erstmalig
einsetzt/befüllt, bekannt sind.

8.6' entfällt

8.5 Jedes nach dieser Bauartzulassung serienmäßig
hergestellte Großpackmittel (IBC) ist erstmalig vor
Inbetriebnahme und dann wiederkehrend alle 2,5 Jahre
den nach den unter Nr. 1 genannten Rechtsvorschriften
vorgeschriebenen Prüfungen und Inspektionen zu
unterziehen. Abweichend von Rn 1663(2}/3663(2)' sind
zusätzlich bei allen Inspektionen die Innenseite des
metallenen Packmittelkörpers sowie' der Kunststoff
Einsatz zu besichtigen.
Die zulässige Verwendungsdauer des Kunststoff-Einsatzes
beträgt fünf Jahre ab dem Datum der Herstellung. Eine
Weiterverwendung darüber hinaus ist nur ·zulässig, wenn
die BAM bescheinigt, daß der Kunststoff-Einsatz noch
eine ausreichende Sicherheit aufweist.

860

541

1182

JÜPOBAT-2

1200 x 1000

Höhe mm

Fassungsraum 1

höchstzulässige
Bruttornasse kg

Grundmaße mrn

Typenbezeichnung

Jürgens & Pontzen GmbH & Co. KG
Karl-Friedrich-Straße 60

Zeichnungen des Antragstellers

St 12.03 (DIN 1541)
Kunststoff-Einsatz (Metzop1ast
HDPE/MF)

Werkstoff des
Packmittelkörpers

BAT-WT/96/St.Z-B
BAT-WT/96/01
BAT-WT/96/02-1
BAT-WT/96/03
BAT-WT/96/04

BAT-WT/96/P27

vom
vom
vom
vom
vom

vom

04.03.1996
04.03.1996
29.04.1996
04.03.1996
04.03.1996

04.03.1996

(Zusammenbau)
(Gestell)
(Deckel)
(Außenbehälter)
(Innenbehälter
Tiefziehteil)
(Typenschild)

8.7 Die gefertigten Großpackmittel (lBC) der zugelassenen
Bauart unterliegen der Überwachung der Fertigung von
Großpackmitteln (IBC) nach § 9 des Gesetzes über die
Beförderung gefährlicher Güter vom 6. August 1975
(BGBL I, S. 2121) in Verbindung mit der "Technischen
Richtlinie für die Überwachung der Fertigung von Groß
packmitteln (IBC) und für die Anerkennung von Quali
tätssicherungs-Programmen für IBC ('l'1! IBC 003)" (Ver
kehrsblatt Heft 16,1992, S. 438). -

9. Sonstiges

9.1 entfällt

5. Bauartprüfung
9.2 Die ZUlassung wird unter dem Vorbehalt des jeder

zeitigen Widerrufes erteilt.

Die Prüfung der Eignung der Bauart erfolgte anhand der unter
Nr. 4 genannten Spezifikation sowie der in folgenden
Berichten niedergelegten Ergebnisse der Prüfung.

- Prüfbericht Nr.: 9.1/76625P der Bundesanstalt für
Materialforschung und -prüfung (BAM)
vom 16.09.1994, Heben von unten und
oben, Stapeldruckprüfung am Jüpobat

9.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbeleh
rung bei.

9.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im
"Amts- und Mitteilungsblatt der· Bundesanstalt für
Materialforschung und -prüfung, Berlin", (ISSN 0340
7551) veröffentlicht.

- Prüfbericht Nr.: 9.1/77799P der Bundesanstalt für
Materialforschung und -prüfung (BAM)
~om,20.05.1996 , Bau- und Fallprüfung
am JüpOBAT-2

12205 Berlin, den 07.06.1996
Unter den Eichen 87

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG

6. Zulassung

Es wird hiermi~ bescheinigt, daß die nach o.g. Spezifikation
gefertigte Bauart eines metallenen Großpackmittels (IBC)
aufgrund des positiven Ergebnisses der Bauartprüfung die
unter Nr. 1 genannten Zulassungsbedingungen erfüllt.
Die Zulassung gilt auch für serienmäßig gefertigte Großpack
mittel (IBC) , die der zugelassenen Bauart entsprechen und
die die in der Zulassung genannten AUflagen erfüllen.

7. Kennzeichnung

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten
Großpackrnittel (IBe) sind mit einem korrosionsbeständigen
Metalls'child am Behälter oder Rahmen dauerhaft und gut
lesbar wie folgt zu kennzeichnen:

Fachgruppe 111.1
Betriebs- und Unfallsicherheit
von Gefahrgutverpackungen

Im Auftrag:

/3' hrn:::;
Dipl.-lng. W. Kraus

Sachbearbeiter:
Dipl.-Ing. S. Schubert

Laboratorium 111.13
Bewertung von Gefahr
gutgroßpackmitteln

Im Auftrag:

~~
Dipl.-Ing. S. Schubert

11A/Y/.. ../D/JÜPO/BAM 0384/2425/1182

in den Freiraum sind Monat und Jahr (jeweils die
letzten zwei Stellen) der Herstellung einzutragen.

Zusätzlich ist jedes Großpackmittel (IBC) mit einem Tank
schild zu versehen, das die Angaben gemäß Rn 1612(2)/3612(2}
enthält.
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ZU LASSUNGSSCH EIN Nr. 4 genannten Spezifikation sowie der in folgenden
Berichten niedergelegten Ergebnisse der Prüfung.

Nr. D/BAM/0385/l3H4

- Prüfbericht Nr.: D 3073.4/91-11 der Firma Labordata
Materialprüfanstalt Braunschweig über
die Bauartprüfung am 846 dm 3 -Behälter
vom 08.11.1991

für die Bauart eines flexiblen Großpackrnittels (FIBC)
zur Beförderung fester gefährlicher Güter - Prüfbericht Nr. : D 3073.5/91-11 der Firma Labordata

Materialprüfanstalt Braunschweig über
die Bauartprüfung am 1202 dmJ-Behält.
vom 08.11.1991

1 Rechtsgrundlaqen

Gefahrgutverordnung See - GGVSee, in der Fassung der
Bekanntmachung der Neufassung vom 24. August 1995
(BGB1. I, S. 1077)
- insbesondere §19 und IMDG-Code deutsch(Amdt 27-94) -,

Gefahrgutverordnung Straße - GGVS, in der Fassung der
Bekanntmachung der Neufassung vom l8.Juli 1995(BGB1. I,
S. 1025)
- insbesondere § 6 und Anhang A.6 -,

Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE, in der Fassung
der Bekanntmachung der Neufassung vom 15. Dezember 1995
(BGBI. I, S. 1852)
- insbesondere § 6 und Anhang VI -

- Prüfbericht Nr.

- Prüfbericht Nr. :

- Prüfbeticht Nr.·

D 3073.7/93-2 der Firma Labordata
Materialprüfanstalt Braunschweig über
die Werkstoff- und Hebeprüfung am
1291 dmJ-Behälter vom 22.02. 1993

D 3073.10/94-9 der Firma Labordata
Materialprüfanstalt Braunschweig über
die Kippfall- und Aufrichtprüfung
sowie Heben von oben am 846 dmJ-Be
hälter vom 27.09.1994

D 3073.12/96-2 der Firma Labordata
Materialprüfanstalt Braunschweig über
die Kippfall- und Aufrichtprüfung
sowie Heben von oben am 757 dm'-Be
hälter vom 22.02.1996

6. Zulassung

2. Antragsteller

Eurea Verpackungs GmbH & Co KG
Industriestraße 55-57

48432 Rheine

Es wird hiermit bescheinigt, daß die nach O.g. Spezifikation
'gefertigte Bauart eines flexiblen Großpackrnittels (FIBC)
aufgrund des positiven Ergebnisses der Bauartprüfung die
unter Nr. 1 genannten Zulassungsbedingungen erfüllt.
Die Zulassung gilt auch für serienmäßig gefertigte Großpack
mittel (FIBC), die der zugelassenen Bauart entsprechen und
die die in der Zulassung genannten Auflagen erfüllen.

3. Hersteller
7. Kennzeichnung

Eurea Verpackungs GmbH & Co KG
Industriestraße 55-57

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten
Großpackrnittel (FIBC) sind dauerhaft und gut lesbar wie
folgt zu kennzeichnen:

48432 Rheine

4. Beschreibung der Bauart 13H4 /V/..../D/eurea/BAM 0385/7300/1000

Die Bauart besteht aus sechs Modifikationen desselben
Großpackmi tteltyps, mi t Einfüll- und Auslaufstutzen bzw.
Einfüllschürze, die sich bei sonst gleichen Grundab
messungen nur durch die Höhe und damit entsprechend dem
Volumen unterscheiden.

in den Freiraum sind Monat und Jahr (jeweils die
letzten zwei Stellen) der Herstellung einzutragen.

8. Auflagen
Typenbezeichnung Milan 1000/5

Grundmaße mm 900 x 900

Höhe mm 850; 950; 1050; 1150; 1250; 1350

Fassungsraum dm J ,757 846; 935; 1024; 1113 ; 1202

höchszulässige
Ladung kg 1000

Werkstoff des Packmittelkörpers:

Werkstoff der
Innenauskleidung

8.1 In den nach der zugelassenen Bauart serienmäßig
gefertigten und entsprechend Nr. gekennzeichneten
Großpackmitteln (FIBC) dürfen nur bestimmte feste
gefährliche Stoffe befördert werden, deren Verwendung
in den einzelnen Klassen der GGVE/GGVS sowie des IMDG-

Die Großpackmittel (FIBC) dürfen vom Verwender nur für
die Füllgüter verwendet werden, deren Verträglichkeit
mit den Werkstoffen des Behälters und dessen
Verschlüsse nachweisbar geWährleistet ist.

1202
0,83

sind

1113;
0,89;

Inhaltdenfür

935; 1024;
1,07; 0,98;

2 bis 3
30 bis 35

846;
1,2;

Grenzdaten

-Fassungsraum dm' 757
-Schüttgew. kg/dmJ : 1,3
-Korngröße mm
-Schüttwinkel in 0:

Codes deutsch für solche Verpackungen ausdrücklich
zugelassen ist.
Als feste Stoffe im Sinne der Verpackungsvorschriften
gelten Stoffe oder Stoffgemische mit einem Schmelzpunkt
über 45° C.

Die folgenen
einzuhalten:

8.2

8.3

A1uminium-Verbundliner Folienstärke
von 0,08 bis 0,15 mm

Polypropylenrundgewebe
Mantel 220 g/m' + 30g/m' Beschichtung

Polypropylenflachgewebe(einseitig beschichtet)
Boden 250 g/m' + 30 g/m'
Deckel 170 g/m' + 30 g/m'
bzw. alternativ mit Schürze 130 g/m2 + 30 g/m2

Einfüllstutzen 80 g/m' + 30 g/m'
Auslaufstutzen 130 g/m2 + 30 g/m2

a)

bl

Zeichnungen des Antragstellers

- 3073.1 vom 22.05.1992 (Zusammenbau Milan 2 1000/5)
- 3708.1 vom 26.10.1994 (Milan 2 1000/6)
- 3073.lc vom 19.02.1996 (Zusammenbau Milan 2 1000,1,51
- 3073.lc vom 19.02.1996 (Stückliste)
- 3073.ld vom 26.02.1996 ( Zusammenbau Milan 2 1000/5)
- 3073.ld vom 19.02.1996 (Stückliste)

Die höchstzulässige Ladung des Großpackmittels
(FIBC)von 1000 kg darf nicht überschritten werden.

8.4 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar
sicherstellen, daß alle Auflagen über die Verwendung
der Großpackmittel (FIBC) demjenigen, der die Großpack
mittel (FIBC) für Gefahrgut erstmalig einsetzt/befüllt,
bekannt sind.

5. Bauartprüfung

Die Prüfung der Eignung der Bauart erfolgte anhand der unter

8.5 Vor jeder Befüllung und vor übergabe zum Transport muß
jedes Großpackmittel (FIBC) einer Besichtigung unter
zogen werden, um sicherzustellen, daß es frei von
Beschädigungen oder Verunreinigungen ist.
Jedes Großpackmittel (FIBC), bei welchem Anzeichen
verminderter Widerstandsfähigkeit im Vergleich zur ge-
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prüften Bauart festgestellt werden, darf nicht mehr
verwendet werden.

4. Beschreibung der Bauart

8.6 Entfiillt.

8.7 Die gefertigt~n Großpackmittel (FIBC) der zugelassenen
Bauart unterllegen der Überwachung der Fertigung von
Großpackm1tteln (IBC) nach § 9 des Gesetzes über die
Beförderung gefährl~cher Güter vom 6. August 1975
(BGBL . I~ S'. 2121) .1n Verb1ndung mit der "Technischen
R1cht~1n1e für d1e Uberwachung der Fertigung von Groß
p~ckm~tteln (IBC) und für die Anerkennung von Quali
tatss1cherungs-Programmen für IBC (TR IBC 003)" (Ver
kehrsblatt Heft 16, 1992, S. 438).

9. Sonstiges

Die Bauart besteht aus sechs Modifikationen desselben
Großpackmitteltyps, mit Einfüll- und Auslaufstutzen bzw.
Einfüllschürze, die sich bei sonst gleichen Grundab
messungen nur durch die Höhe und damit entsprechend dem
Volumen unterscheiden.

Typenbezeichnung Milan 2 1000/5

Grundmaße mm 900 x 900

Höhe nun 1450; 1550; 1650; 1750; 1850; 1950

Fassungsraum dm' 1291; 1381; 1470; 1559 ; 1648; 1737

höchstzulässige
"Ladung kg 1000

Zeichnungen des Antragstellers

Werkstoff des Packmitte1körpers:

a) Polypropylenrundgewebe
Mantel 220 g/m' + 30g/m' Beschichtung

b) Po1ypropy1enf1achgewebe(einseitig beschichtet)
Boden 250 g/m' + 30 g/m'
Deckel 170 g/m' + 30 g/m'
bzw. alternativ mit Schürze 130 g/m2 + 30 g/m2

Einfüllstutzen 80 g/m' + 30 g/m'
Auslaufstutzen 130 g/m' + 30 g/m'

: Aluminium-Verbundliner Folienstärke
von 0,08 bis 0,15 mrn

Werkstoff der
Innenauskleidung

9.2 Die Zulassung wird unter dem Vorbehal t des j eder
zeitigen widerrufes erteilt.

9.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbeleh
rung bei.

9.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im
"Amts- und Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für
Materialforschung und -prüfung, Berlin", (ISSN 0340
7551) veröffentlicht.

9.1 D.ie Bauart entspricht den in den internationalen
Ubere1nkommen für den Straßenverkehr (ADR) , Eisenbahn
verkehr (RID) und Seeverkehr (IMDG-Code) sowie den in
den Empfeh~ungen der Vereinten Nationen (UN) fest
gel~gten prufanford~rungenfür Großpackmittel (IBC) zur
Beforderung gefähr11cher Güter.

12205 Ber1in, den 03.04.1996
Unter den Eichen 87
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- 3073.1
- 3708.1
- 3073.1c
- 3073.1c
- 3073.1d
- 3073.1d

vom
vom
vom
vom
vom
vom

22.05.1992
26.10.1994
19.02.1996
19 02.1996
26.02.10996
19 02.1996

(Zusammenbau Milan
(Milan 2 1000/6)
(Milan 2 1000/5)
(Stückliste)
(Milan 2 1000/5)
(Stückliste)

1000/5)

bie Prüfung der Eignung der Bauart erfolgte anhand der unter
Nr. 4 genannten Spezifikation sowie der in folgenden
Berichten niedergelegten Ergebnisse der Prüfung.

5. BauartprüfungFachgruppe 111.1
Betriebs- und Unfallsicherheit
von Gefahrgutverpackungen

Im Auftrag:

/-v,/d~
Dipl.-Ing. W. Kraus

Sachbearbeiterin:
I. Schulz

Laboratorium 111.13
Bewertung von Gefahr
gutgroßpackmitte1n

Im Auftrag:

Jt~
I. Schulz

- Prüfbericht Nr.:

- Prüfbericht Nr.:

D 3073.1/91-11 der
Materialprüfanstalt
die Bauartprüfung am
vom 08.11.1991

D 3073.7/93-2 der
Materialprüfanstalt
die Werstoff- und
1291 dm'-Behäter vom

Firma Labordata
Braunschweig über
1737 dm'-Behä1ter

Firma Labordata
Braunschweig über
Hebeprüfung am
22.02.1993

ZU LASSU NGSSCH EIN

Nr. D/BAM/0386/13H4

- Prüfbericht Nr.: rr 3073.10/94-9 der Firma Labordata
Materialprüfanstalt Braunschweig über
die Kippfall- und Aufrichtprüfung sowie
Heben von oben am 846 dm'-Behälter vom
27.09.1994

für die Bauart eines flexiblen Großpackmittels (FIBC)
zur Beförderung fester gefiihrlicher Güter

1. Rechtsgrundlagen

- Prüfbericht Nr.: D 3073.11/94-9 der Firma Labordata
Materialprüfanstalt Braunschweig über
Heben von oben am 1291 dm'-Behälter vom
27.09.1994

Gefahrgutverordnung See - GGVSee, in der Fassung der
Bekanntmachung der Neufassung vom 24. August 1995
(BGB1. I, S. 1077)
- insbesondere §19 und IMDG-Code deutsch(Amdt 27-94) -,

Gefahrgutverordnung Straße - GGVS, in der Fassung der
Bekanntmachung der Neufassung vom 18.Ju1i 1995(BGB1. I,
S. 1025)
- insbesondere § 6 und Anhang A.6 -,

Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE, in der Fassung
der Bekanntmachung der Neufassung vom 15. Dezember 1995
(BGB1. I, S. 1852)
- insbesondere § 6 und Anhang VI -

2. Antragsteller

- Prüfbericht Nr.: D 3073.13/96-2 der Firma Labordata
Materialprüfanstalt Braunschweig über
die Kippfall- und Aufrichtprüfung am
1737 dm'-Behälter vom 22.02.1996

6. zulassung

ES wird hiermit bescheinigt, daß die nach O.g. Spezifikation
gefertigte Bauart eines flexiblen Großpackmittels (FIBC)
aufgrund des positiven Ergebnisses der Bauartprüfung die
unter Nr. 1 genannten Zulassungsbedingungen erfüllt.
Die Zulassung gilt auch für serienmäßig gefertigte Großpack
mittel (FIBC), die der zugelassenen Bauart entsprechen und
die die in der Zulassung genannten Auflagen erfüllen.

Eurea Verpackungs GmbH & Co KG
Industriestraße 55-57

7. Kennzeichnung

48432 Rheine

3. Hersteller

Die nach der zugelassenen Bauart seri~nmäßig gefertigten
Großpackmittel (FIBC) sind dauerhaft und gut lesbar wie
folgt zu kennzeichnen: .

Eurea Verpackungs GmbH & Co KG
Industriestraße 55-57

48432 Rheine
13H4 IVI .. ../D/eurea/BAM 0386/7300/1000
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in den Freiraum sind Monat und Jahr (jeweils die
letzten zwei Stellen) der Herstellung einzutragen. ZULASSUNGSSCHEIN

8. Auflagen
Nr. D/BAM/0387/31HA1

8.1

8.2

In den nach der zu~elassenen Bauart serienmäßig
gefertigten und entsprechend Nr. gekennzeichneten
Großpackmitteln (FIBCI dürfen nur bestimmte feste
gefährliche Stoffe befördert werden, deren Verwendung
in den einzelnen Klassen der GGVE/GGVS sowie des IMDG
Codes deutsch für solche verpackungen ausdrücklich
zugelassen ist.
Als feste Stoffe im Sinne der Verpackungsvorschriften
gelten Stoffe oder Stoffgemische mit einem Schmelzpunkt
über 45° C.

, Die Großpackmittel (FIBC) dürfen vom Verwender nur für
die Füllgüter verwendet werden, deren Verträglichkeit
mit den Werkstoffen des Behälters und dessen
Verschlüsse nachweisbar gewährleistet ist.

für die Bauart eines Kombinations-Großpackmittels (IBC)
mit Kunststoff-Innenbehälter

zur Beförderung flüssiger gefährlicher Güter

1. Rechtsqrundlagen

Gefahrgutverordnung See - GGVSee, in der Fassung der
Bekanntmachung der Neufassung vom 24. August 1995
(BGBl. I, S. 1077)
- insbesondere §19 und IMDG-Code deutsch(Amdt 27-94) -,

Gefahrgutverordnung straße - GGVS, in der Fassung der
Bekanntmachung der Neufassung vom 18.Juli 1995(BGBl. I,
S. 1025)
- insbesondere § 6 und Anhang A.6 -,

1381: 1470: 1559: 1648: 1737
0,72: 0,68: 0,64: 0,60: 0,57

2 bis 3
30 bis 35

-Fassungsraum dm 3 : 1291:
-Schüttgew. kg/dm 3 : 0,77:
-Korngröße mm :
-Schüttwinkel in 0:

8.3 Die folgehen
einzuhalten:

Grenzdaten für den Inhalt sind Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE, in der Fassung
der Bekanntmachung der Neufassung vom 15. Dezember 1995
(BGBl. I, S. 1852)
- insbesondere § 6 und Anhang VI -

2. Antragsteller

Die höchstzulässige Ladung des Großpackmittels
(FIBClvon 1000 kg darf nicht überschritten werden. Schütz Werke GmbH & Co. KG

Bahnhofstraße 25
8.4 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar

sicherstellen, daß alle Auflagen über die Verwendung
der Großpackmittel (FIBC) demjenigen, der die Großpack
mittel (FIBCI für Gefahrgut erstmalig einsetzt/befüllt,
bekannt sind.

8.5 Vor jeder Befüllung und vor übergabe zum Transport muß
jedes Großpackmittel (FIBCI einer Besichtigung unter
zogen werden, um sicherzustellen, daß es frei von
Beschädigungen oder Verunreinigungen ist.
Jedes Großpackmittel (FIBC), bei welchem Anzeichen
verminderte Widerstandsfähigkeit im Vergleich zur ge
prüften Bauart festgestellt werden, darf nicht mehr
verwendet werden. :

56242 Selters

3. Hersteller

Schütz Company ,(so Pkt. 7 )

4. Beschreibung der Bauart

Die Bauart besteht aus zwei Modifikationen desselben Groß
packmitteltyps, die sich durch geschlossenen Boden des In
nengefäßes oder Untenentleerung unterscheiden, wobei jede
Modifikation wahlweise mit unten aufgeführten Paletten aus
gestattet sein kann.

werkstoff der AUßenverpackung: st 02 Z100 NA-C (DIN 2394)
FeE 250 G (DIN EN 10147)

Werkstoff des Innengefäßes

höchstzulässige
Bruttomasse kg
-Ho1z-Rahmenpalette
-Ho1z-Kufenpa1ette
-Stah1-Rahmenpa1ette
-Stah1-Kufenpa1ette
-Kunststoff-Rahmenpa1ette
-Kustststoff-Kufenpa1ette

8. Entfällt.

8.7 Die gefertigten Großpackmittel (FIBCI der zugelassenen
Bauart unterliegen der überwachung der Fertigung von
Großpackmitteln (IBC) nach § 9 des Gesetzes über die
Beförderung gefährlicher Güter vom 6. August 1975
(BGBL I, S. 2121) in Verbindung mit der "Technischen
Richtlinie für die überwachung der Fertigung von Groß
packmitteln (IBC) und für die Anerkennung von Quali
tätssicherungs-Prograrnmen für IBC (TR IBC 003 I" (Ver
kehrsblatt Heft 16, 1992, S. 438).

9. sonstiges

'9.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen
übereinkommen für den Straßenverkehr (ADR) , Eisenbahn
verkehr (RIDI und Seeverkehr (IMDG-Codel sowie den in
den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) fest
gelegtenPrüfanforderungen für Großpackmittel (IBC) zu,
Beförderu~g gefährlicher Güter.

9.2 Die Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jeder
zeitigen Widerrufes erteilt.

Typenbezeichnung

Grundmaße

Höhe

Fassungsraum

mm

mm

1

MX II 820 GG

1200 x 1000

1000

887

1449
1449
1706
1706
1449
1449

Lupo1en 4261 A (PE-HO)

9.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbeleh
rung bei.

9.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im
"Amts- und Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für
Materialforschung und -prüfung, Berlin", (ISSN 0340-
7551) veröffentlicht. .

12205 Berlin, den 03.04.1996
Unter den Eichen 87
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(Gittercontainer MX 11 820 GG)
(Blasteil MX 820 Vers. II)
(Stahlpalette Zusammenbau Basis
1000 x 1200 Version 3)
(stahlkufenpalette MX Zusammen
bau Basis 1000 x 1200)
(Kunststoffpalette 1000 x 1200
Rahmenversion)
(Kunststoffpalette 1000 x 1200
Kufenversion)
(Ho1z-Rahmenpa1ette MX Basis
1000 x 1200)
(Kufenpalette container MX sta
pe1bar, Basis 1000 x 1200)
(EURO-Rahmenpa1ette MX Basis
1000 x 1200) •
(EURO-Kufenpa1ette MX Basis
1000 x 1200)
(Schraubkappe NW 150 mit Druck
entlastungsventil)
(Kugelhahn DN 50 S60x6 ZSB ge
schweißt mit Alu-überwurfmutter)

(Klappenhahn ON 50 S60x6 ZSB in
tegriert)
(Klappenhahn ON 50 S60x6 ZSBvom 04.04.1995

vom 01. 09 .1995

vom 27.10.1994

vom 03.01.1995

vom 26.06.1992

vom 29.01.1996

vom 02.05.1994

vom 07.07.1994

vom 14.04.1994

vom 28.10.1994

vom 28.10.1994

3-4386 d

3-3570.2

3-4438 a

3-4633 b

3-4408 d

3-5206 a

3-5058

2-2655

3-4556

3-3571.1

3-4430.1 vom 13.11.1995
2-4110.1 a vom 12.02.1996
3-4095.1 b vom 21.02.1995

2-2654

Zeichnungen des Antragstellers

Laboratorium 111.13
Bewertung von Gefahr
gutgroßpackmitte1n

Im Auftrag:

I. Schulz

Fachgruppe 111.1
Betriebs- und Unfallsicherheit
von Gefahrgutverpackungen
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Die Prüfung der Eignung der Bauart erfolgte anhand der unter
Nr. 4 genannten Spezifikation sowie der in folgenden
Berichten niedergelegten Ergebnisse der Prüfung.

- Prüfbericht Nr.: 950635 TÜV Ostdeutschland Sicherheit
und Umweltschutz GmbH (Heben von un
ten, stapeldruckprüfung,Dichtheits
prüfung, Innendruckprüfung (hydrau
lisch), Fallprüfung am MX II 1000 GG)
vom 12.02.1996

6. Zulassung

Es wird hiermit bescheinigt, daß die nach o.g. Spezifikation
g7fertigte Bauart eines Kombinations-Großpackmittels (IBC)
m7t Kunststoff-Innenbehälter aufgrund des positiven Ergeb
n1sses der Bauartprüfung die unter Nr. 1 genannten Zu
lassungsbedingungen erfüllt.

Die Zulassung gilt auch für serienmäßig geTertigte Großpack
mittel (IBC) , die der zugelassenen Bauart entsprechen und
die die in der Zulassung genannten AUflagen erfüllen.

3-3570.1 e vom 24.08.1993

Standardflüssigkeit Dichte (kq/l)

Wasser 1,6 (1,9) *
Kohlenwasserstoffgemisch 1,4

Netzmittellösung 5% 1,6

n-Butylacetat 1,4

Salpetersäure 55% 1,4

nicht überschritten werden.

*) nur für Stahlpalette und Stahl-Kufenpalette

8.3 Als Grenzdaten der FÜllgüter, die dem Prüffüllgut
(Standardflüssigkeit) bezüglich der chemischen Verträg
lichkeit zugeordnet werden können, dürfen nichten von

8.2 Die Größpackmittel (IBC) dürfen vom Verwender nur für
die Füllgüter verwendet werden, deren Verträglichkeit
mit den Werkstoffen des Behälters, dessen Armaturen,
Verschlüsse und Dichtungen nachweisbar gewährleistet
ist. Dabei dürfen die Werkstoffe dieser Bauart durch
die FÜllgüter nicht stärker geschädigt werden,
als durch folgende Prüffüllgüter:
Wasser, Kohlenwasserstoffgemisch, Netzmittellösung 5% ,
n-Butylacetat, Salpetersäure 55% als Standardflüssig
keit gern. I.f} der Beilage zum Anhang VfA.5, GGVE/GGVS.

8.1 In den nach der zugelassenen Bauart serienmäßig
gefertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten
Großpackmitteln (IBC) dürfen nur bestimmte flüssige
gefährliche Stoffe befördert werden, deren Verwendung
in den einzelnen Klassen der GGVE/GGVS sowie des IMDG
Codes deutsch für solche Verpackungen ausdrücklich
zugelassen ist.

8. AUflagenschraubbar mit Alu-Überwurf
mutter)
(Klappenhahn DN 60 S60x6 ZSB
schraubbar mit Alu- Überwurf
mutter)
(Klappenhahn DN 80 S100x8 ZSB
schraubbar)
(Kugelhahn DN 50 S60x6 ZSB
schraubbar mit Alu-Überwurf
mutter)
(Kugelhahn DN 50 NPS 2 ZSB ge
schweißt mit Alu-Überwurfmutter)

vom 16.12.1994

vom 22.06.1995

vom 26.06.1992

3-4824

s. Bauartprüfunq

3-3760.1

3-4974

7. Kennzeichnung

Die nach der zugelasse"nen Bauart serienmäßig gefertigten
Großpackmittel (IBC) sind am Behälter oder Rahmen dauerhaft
und gut lesbar wie folgt zu kennzeichnen:

8.4 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar
sicherstellen, daß alle Auflagen über die Verwendung
der Großpackmittel (IBC) demjenigen, der die Groß
packmittel (IBC) für Gefahrgut erstmalig einsetztf
befüllt, bekannt sind.

Behälter mit Holz-Rahmenpalette. Holz K~fenpalette.
Kunststoff-Rahmen palette und Kustststoff-Kufenpalette:

31HA1/Y/... .lD/Schütz */BAM 03B7/4056/1449

8.5 Jedes nach dieser Bauartzulassung serienmäßig
hergestellte Großpackmittel (IBC) ist erstmalig vor
Inbetriebnahme sowie nach 2,5 Jahren und, ggf. nach
5 Jahren den nach den unter Nr. 1 genannten
Rechtsvorschriften vorgeschriebenen Prüfungen und
Inspektionen zu unterziehen.

31HA1/Y/.. ,,/D/Schütz */BAM 0387/4056/1706

Behälter mit Stahlpalette und Stahl Kufenpalette:

In den Freiraum sind Monat und Jahr (jeweils die
letzten zwei Stellen) der Herstellung einzutragen.

*)

Schütz 1
Schütz Werke GmbH & Co. KG
Bahnhofstraße 25
0-56242 Selters

Schütz 2
Schütz Production
S.A.R.L.
B.P. 11
F-91460 Marcoussis

8.6 Der gemessene Gesamtüberdruck im Großpackmitte1 (IBC) ,
(d.h. Dampfdruck des Füllgutes plus Partialdruck von
Luft oder sonstigen inerten Gasen, vermindert um
100 kPa) bei 55·C, auf der Grundlage des max. Füllungs
grades gemäß Rn 1601(7) /3601(7) sowie IMDG-Code
deutsch, Abschn.26.1.6.2 und einer Fülltemperatur von
15'C, darf 2/3 des in der Kennzeichnung angegebenen
Prüfdruckes von 100 kPa nicht überschreiten.
Wahlweise kann der Dampfdruck bei 50·C·bzw. 55·C auch
entsprechend Rn 1601(10}/3601(10) sowie IMDG-Code
deutsch, Abschn.26.5.11.2 berechnet werden.

8.7 Die gefertigten Großpackmittel (IBC) der zugelassenen
Bauart unterliegen der Überwachung der Fertigung von
Großpackmitteln (IBC) nach § 9. des Gesetzes über die
Beförderung gefährlicher Güter vom 6. August 1975
(BGBL I, S. 2121) in Verbindung mit der "Technischen
Richtlinie für die Überwachung der Fertigung von Groß
packmitteln (IBC) und für die Anerkennung von Quali
tätssicherungs-Programmen für IBC (TR IBC 003)" (Ver
kehrsblatt Heft 16, 1992, S. 438).

9.2

Schütz 3
Schütz (U.K.)Limited
Claylands Avenue
Dukeries Industrial Estate
GB-Worksop
Nottinghamshire S81 7BE

Schütz 5
Schütz Container Systems,INC
Perrysburg
Ohio 43551

Schütz 4
Schütz Container Systems, INC
Branchburg Corp. Campus
Station Road
US-North Branch
NJ 08876-5950

Schütz 6
Schütz Container Systems, INC
Doraville
Gorgia 30340

9. sonstiges

9.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen
Übereinkommen für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahn
verkehr (RIO) und Seeverkehr (IMDG-Code) sowie den in
den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) fest
gelegten Prüfanforderungen für Großpackmittel (IBC) zur
Beförderung gefährlicher Güter.

Die Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jeder
zeitigen Widerrufes erteilt.

Schütz 7
Schütz Iberica, 'SL
Poligono 37, Finca 10
Apartado Correos 46
E-43480 Vilaseca Tarragona

9.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbeleh
rung bei.

9.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener zeit im
"Amts- und Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für
Materialforschung und -prüfung, Berlin", (ISSN 0340
7551) veröffentlicht.

Zusätzlich ist jedes Großpackmittel (IBC) mit den Angaben
gemäß Rn 1612(2)/3612(2) sowie 'IMDG-Code deutsch, Abschn.
26.5.10.2 zu versehen.

12205 Berlin,' den. 10.04.1996
Unter den Eichen 87 .

BUNDESANSTALT FtiR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG
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Nr. DjBAMj0388j31HA1

ZULASSUNGSSCHEIN

für die Bauart eines Kombinations-Großpackmittels (IBC)
mit Kunststoff-Innenbehälter

zur Beförderung flüssiger gefährlicher Güter

(Kunststoffpaiette 1000 x 1200
Kufenversion)
(Holz-Rahmenpalette MX Basis
1000 x 1200)
(Kufenpalette Container MX sta
pelbar, Basis 1000 x 1200)
(EURO-Rahmenpalette MX Basis
1000 x 1200)
(EURO-Kufenpalette MX Basis
1000 x 1200) .
(Schraubkappe NW 150 mit Druck
entlastungsventil)
(Kugelhahn DN 50 S60x6 ZSB ge
schweißt mit Alu-Überwurfmutter)

(Klappenhahn DN 50 S60x6 ZSB in
tegriert)
(Klappenhahn DN 50 S60x6 ZSB
schraubbar mit Alu-Überwurf
mutter)
(Klappenhahn DN 60 S60x6 ZSB
schraubbar mit Alu- Überwurf
mutter)
(Klappenhahn DN 80 S100x8 ZSB
schraubbar)
(Kugelhahn DN 50 S60x6 ZSB
schraubbar mit Alu-Überwurf
mutter)
(Kugelhahn DN 50 NPS 2 ZSB ge
schweißt mit Alu-Überwurfmutter)

2-2654 vom 28.10.1994

3-5206 a vom 29.01.1996

3-4633 b vom 27.10.1994

3-4408 d vom 02.05.1994

3-4386 d vom 07.07.1994

3-4438 a vom 03.01.1995

3-3570.2 vom 26.06.1992

3-5058 vom 01.09.1995

3-3571.1 vom 04.04.1995

3-4824 vom 16.12.1994

3-4974 vom 22.06.1995

3-3570.1 e vom 24.08.1993

3-3760.1 vom 26.06.1992

- Prüfbericht Nr.: '950651 TÜV Ostdeutschland Sicherheit
und Umweltschutz GmbH (Heben von.un
ten, Stapeldruckprüfung,Dichtheits- .
'prüfung, Innendruckprüfung (hydrau
lisch), Fallprüfung am MX II 1000 GG)
vom 12.02.1996

Die Prüfung der Eignung der Bauart erfolgte anband der unter
Nr. 4 genannten Spezifikation sowie der in folgenden
Berichten niedergelegten Ergebnisse der Prüfung.

5. Bauartprüfung

Laboratorium III.13
Bewertung von Gefahr
gutgroßpackmitteln

Im Auftrag:

P
:1/~.....~·

Di :.~-'p.. Fellmann

f/

Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE, in der Fassung
der B~kanntmachungder Neufassung vom 15. Dezember 1995
(BGBl. I, S. 1852)
- insbesondere § 6 und Anhang VI -

1. Rechtsgrundlagen

Gefahrgutverordnung S.ee - GGVSee, in der Fassung der
Bekanntmachung der Neufassung vom 24. August 1995

. (BGBI. I, S. 1077)
- insbesondere §19 und IMDG-Code deutsch(Amdt 27-94} -,

Gefahrgutverordnung straße - GGVS, in der Fassung der
Bekanntmachung der Neufassung vom 18.Juli 1995(BGBI. I,
S. 1025)
- insbesondere § 6 und Anhang A.6 -,

Fachgruppe III.1
Betriebs- uqd Unfallsicherheit
von Gefahrgutverpackungen

Sachbearbeiter:
Dipl.-Ing. P. Fellmann

Im Auftrag:

/J./4~
Dlpl.-Ing. W. Kraus

2. Antragsteller

Schütz Werke GmbH & Co. KG
Bahnhofstraße 25

.56242 Selters

3. Hersteller

Schütz Company (s. Pkt. 7 )

6. Zulassung

Es wird hiermit bescheinigt, daß die nach o.g. Spezifikation
gefertigte Bauart eines Kombinations-Großpackmittels (IBC)
mit Kunststoff-Innenbehälter aufgrund des positiven Ergeb
nisses der Bauartprüfung die unter Nr. 1 genannten Zu
lassungsbedingungen erfüllt .

Die Zulassung gilt auch für serienmäßig gefertigte Großpack
mittel (IBC), die der zugelassenen Bauart entsprechen und
die die in der Zulassung genannten AUflagen erfüllen.

4. Beschreibung der Bauart

Die Bauart besteht aus zwei Modifikationen desselben Groß
packmitteltyps, die sich durch geschlossenen Boden des 1n
nengefäßes oder Untenentleerung unterscheiden, wobei jede
Modifikation wahlweise mit unten aUfgeführten Paletten aus
gestattet sein kann.

7. Kennzeichnung

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten
Großpackmittel (IBC) sind am Behälter oder Rahmen dauerhaft
und gut lesbar wie folgt zu kennzeichnen:

Behälter mit Holz-Rahmenpalette. Holz-Kufenpalette.
Kunststoff-Rahmen-palette und Kustststoff-Kufenpalette:

Typenbezeichnung MX II 820 GG

Grundmaße mm 1200 x 1000

Höhe mm 1000

31HA1/Y/... .ID/S.chütz */BAM 0388/4056/1449

Fassungsraum. 1 887 Behälter mit Stahlpalette und Stah1-Kufenpalette:

höchstzulässige
Bruttomasse kg
-Ho1z-Rahmenpalette
-Ho1z-Kufenpalette
-Stahl-Rahmenpalette
-Stah1-Kufenpalette
-Kunststoff-Rahmenpalette
-Kustststoff-Kufenpalette

Werkstoff des Innengefäßes

1449
1449
1706
1706
1449
1449

Hostalen GM 7745 C (PE-HD)

31 HA1/YI .. ..ID/Schütz * IBAM 0388/4056/1706

In den Freiraum sind Monat und Jahr (jeweils die
letzten zwei Stellen) der Herstellung einzutragen.

Zeichnungen des Antragstellers

Werkstoff der AUßenverpackung: St 02 Z100 NA-C (DIN 2394)
FeE 250 G (DIN EN 10147)

3-4430.1 vom 13.11.1995
2-4110.1 a vom 12.02.1996
3-4095.1 b vom 21. 02.1995

3-4556 vom 14.04.1994

2-2655 vom 28.10.1994

124

(Gittercontainer MX II 820 GG)
(Blasteil MX 820 Vers. II)
(Stahlpalette Zusammenbau Basis
1000 x 1200 Version 3)
(Stahlkufenpalette MX Zusammen
bau Basis 1000 x 1200)
(Kunststoffpalette 1000 x 1200
Rahmenversion)

*)

Schütz 1
Schütz Werke GmbH & Co. KG
Bahnbofstraße 25
D-56242 Selters

schütz 3
Schütz (U.K.)Limited
Claylands Avenue
Dukeries Industrial Estate
GB-Worksop
Nottinghamshire S81 7BE

Schütz 2
Schütz Production
S.A.R.L.
B.P. 11
F-91460 Marcoussis

Schütz 4
Schütz Container Systems, INC
Branchburg Corp. Campus
station Road
US-North Branch
NJ 08876-5950



9.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbeleh
rung bei.

9.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im
"Amts- und Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für
Materialforschung und -prüfung, Berlin", (ISSN 0340
7551) veröffentlicht.

Schütz 5
Schütz container Systems,INC
Perrysburg
Ohio 43551

Schütz 7
Schütz Iberica, SL
Poligono 37, Finca 10
Apartado Correos 46
E-43480 Vilaseca Tarragona

Schütz 6
Schütz Container Systems, INC
Doraville
Gorgia 30340

9.2 Die ZUlassung wird unter dem Vorbehalt des jeder
zeitigen Widerrufes erteilt.

Zusätzlich ist jedes Großpackmittel (IBC) mit den Angaben
gemäß Rn 1612 (2) /3612 (2) sowie IMDG-Code deutsch, Abschn.
26.5.10.2 zu versehen.

12205 Berlin, den 10.04.1996
Unter den Eichen 87

BDNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG DND -PRÜFDNG

1 _Nachtrag zum

ZULASSUNGSSCHEIN

8. AUflagen

8.1 In den nach· der zugelassenen Bauart serienmäßig
gefertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten
Großpackmitteln (IBC) dürfen nur bestimmte flüssige
gefährliche Stoffe befördert werden, deren Verwendung
in den einzelnen Klassen der GGVE/GGVS sowie des IMDG
Codes deutsch für solche Verpackungen ausdrücklich
zugelassen ist.

8.2 Die Großpackmittel (IBC) dürfen vom Verwender nur für
die Füllgüter verwendet werden, deren verträglichkeit
mit den Werkstoffen des Behälters, dessen Armaturen,
Verschlüsse und Dichtungen nachweisbar gewährleistet
ist. Dabei dürfen die Werkstoffe dieser Bauart durch
die Füllgüter nicht stärker geschädigt werden, als
durch folgende Prüffüllgüter:
Wasser, Kohlenwasserstoffqemisch, n-Butylacetat, als
Standardflüssigkeit gem. I. f) der Beilage zum Anhang
V/A.5, GGVE/GGVS.

Fachgruppe:III.1
Betriebs- und Unfallsicherheit
von Gefahrgutverpackungen

Im Auftrag:

~/hau~
Dipl,-Ing. W. Kraus

S~chbearj,eiter:
Dipl.-Ing. P. Fellmann

Laboratorium III.13
Bewertung von Gefahr
gutgroßpackmitteln

Im Auftrag:

~"'''''

8.3 Als Grenzdaten der Füllgüter, die dem Prüffüllgut
(Standardflüssigkeit) bezüglich der chemischen Verträg
lichkeit zugeordnet werden können, dürfen Dichten von

I Standardflüssigkeit I Dichte (kg/l) I
Wasser 1,6 (1,9)*

Kohlenwasserstoffgemisch 1,5

n-Butylacetat 1,5

*) nur für Stahlpalette und Stahl-Kufenpalette

nicht überschritten werden.

8.4 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar
sicherstellen, daß alle AUflagen über die Verwendung
der Großpackmittel (IBC) demjenigen, der die Groß
packmittel (IBC) für Gefahrgut erstmalig einsetzt/
befüllt, bekannt sind.

8.5 Jedes nach dieser Bauartzulassung serienmäßig
hergestellte Großpackmittel (IBC) ist erstmalig vor
Inbetriebnahme sowie nach 2,5 Jahren und ggf. nach
5 Jahren den nach den unter Nr. 1 genannten
Rechtsvorschriften vorgeschriebenen Prüfungen und
Inspektionen zu unterziehen.

8.6 Der gemessene Gesamtüberdruck im Großpackmittel (IBC) ,
(d.h. Dampfdruck des Füllgutes plus Partialdruck von
Luft oder sonstigen inerten Gasen; vermindert um
100 kPa) bei 55'C, auf der Grundlage des max. FÜllungs
grades gemäß Rn 1601 (7) /3601 (7) sowie IMDG-Code
deutsch, Abschn.26.1.6.2 und einer Fülltemperatur von
-15· C, - darf 2/3 des in der Kennzeichnung -angegebenen
-Prüfdruckes von 100 kPa nicht überschreiten.
Wahlweise kann der Dampfdruck bei 50·C bzw. 55·C auch
entsprechend Rn 1601(10)/3601(10) sowie IMDG-Code
deutsch, Abschn.26.5.11.2 berechnet werden.

Nr. D/BAM/0388/31HA1

für die Bauart eines Kombinations-Großpackmittels (IBC)
mit Kunststoff-Innenbehälter

zur Beförderung flüssiger gefährlicher Güter

1. Rechtsgrundlagen

Gefahrgutverordnung See - GGVSee, in der Fassung der
Bekanntmachung der Neufassung vom 24. August 1995
(BGBl. I, S. 1077)
_ insbesondere §19 und IMDG-Code deutsch(Amdt 27-94) -

Gefahrgutverordnung straße - GGVS, in der Fassung der
Bekanntmachung der Neufassung vom 18.Juli 1995(BGBl. I,
S. 1025)
- insbesondere § 6 und Anhang A.6 -,

Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE, in der Fassung
der Bekanntmachung der Neufassung vom 15. Dezember 1995
(BGBL I, S. 1852)
- insbesondere § 6 und Anhang VI -

2. Antragsteller

Schütz Werke GmbH & Co. KG
Bahnhofstraße 25

56242 Selters

3. Hersteller

Schütz Company (s. Pkt. 7 )

4. Beschreibung der Bauart

Die Bauart besteht aus zwei Modifikationen desselben Groß
packrnitteltyps, die sich durch geschlossenen Boden des In
nengefäßes oder Untenentleerung unterscheiden, wobei jede
Modifikation wahlweise mit unten aUfgeführten Paletten aus
gestattet sein kann.

8.7 Die gefertigten Großpackmittel (IBC) der zugelassenen
Bauart unterliegen der Überwachung der Fertigung von
Großpackmitteln (IBC) nach § 9 des Gesetzes über die
Beförderung gefährlicher Güter vom 6. August 1975
(BGBL I, S. 2121) in Verbindung mit der "Technischen
Richtlinie für die Überwachung der Fertigung von Groß
packmitteln (IBC) und für die Anerkennung von Quali
tätssicherungs-Programmen für IBC (TR IBC 003)" (Ver
kehrsblatt Heft 16, 1992, S. 438).

9. Sonstiges

9.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen
Ubereinkommen für den Straßenverkehr (ADR) , Eisenpahn
verkehr (RID) und Seeverkehr (IMDG-Code) sowie den in
den Empfehlungen der Vereinten Nationen (DN) fest
gelegten Prüfanforderungen für Großpackmittel (IBC) zur
Beförderung gefährlicher Güter.

Typenbezeichnung

Grundmaße mrn

Höhe mm

Fassungsraum 1

höchstzulässige
Bruttornasse kg
-Holz-Rahmenpalette
-Holz-Kufenpalette
-Stahl-Rahmenpalette
-Stahl-Kufenpalette
-Kunststoff-Rahmenpalette
-Kustststoff-Kufenpalette

Werkstoff des Innengefäßes

MX Ir 820 GG

1200 x 1000

1000

887

1449
1449
1706
1706
1449
1449

Hostalen GM 7745 C (PE-HD)
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Werkstoff der AUßenverpackung: St 02 Z100 NA-C (DIN 2394)
FeE 250 G (DIN EN 10147) 31 HA1/Y/ .. ..lD/Schütz * ISAM 0388/4056/1449

Zeichnungen des Antragstellers

s. Bauartprüfung

31 HA 1/Y/ .. ..lD/Schütz * ISAM 0388/4056/1706

Behälter mit Stahlpalette und Stahl KUfenpalette:

Schütz 6
Schütz container Systems, INC
Doraville
Gorgia 30340

Schütz 4
Schütz Container Systems, INC
Branchburg Corp. Campus
Station Road
US-North Branch
NJ 08876-5950

Schütz 2
Schütz Production
S.A.R.L.
B.P. 11
F-91460 Marcoussis

Schütz 7
Schütz Iberica, SL
Poligono 37, Finca 10
Apartado Correos 46
E-43480 Vilaseca Tarragona

Zusätzlich ist jedes Großpackmittel (IBC) mit den Angaben
gemäß Rn 1612 (2) /3612 (2) sowie IMDG-Code deutsch, Abschn.
26.5.10.2 zu versehen.

In den Freiraum sind Monat und Jahr (jeweils die
letzten zwei Stellen) der Herstellung einzutragen.

*)

Schütz 5
Schütz container Systems,INC
Perrysburg
Ohio 43551

Schütz 3
Schütz (U.K.)Limited
Claylands Avenue
Dukeries Industrial Estate
GB-Worksop
Nottinghamshire S81 7BE

schütz 1
Schütz Werke GmbH & Co. KG
Bahnhofstraße 25
D-56242 Selters

(Gittercontainer MX 11 820 GG)
(Blasteil MX 820 Vers. 11)
(Stahlpalette Zusammenbau Basis
1000 x 1200 Version 3)
(Stahlkufenpalette MX Zusammen
bau Basis 1000 x 1200)
(Kunststoffpalette 1000 x 1200
Rahmenversion)
(Kunststoffpalette 1000 x 1200
KUfenversion)
(Holz-Rahmenpalette MX Basis
1000 x 1200)
(Kufenpalette container MX sta
pelbar, Basis 1000 x 1200)
(EURO-Rahmenpalette MX Basis
1000 x 1200)
(EURO-Kufenpalette MX Basis
1000 x 1200)
(Schraubkappe NW 150 mit Druck
entlastungsventil)
(Kugelhahn DN 50 S60x6 ZSB ge
schweißt mit Alu-Überwurfmutter)

(Klappenhahn DN 50 S60x6 ZSB in
tegriert)
(Klappenhahn DN 50 S60x6 ZSB
schraubbar mit Alu-Überwurf
mutter)
(Klappenhahn DN 60 S60x6 ZSB
schraubbar mit Alu- Überwurf
mutter)
(Klappenhahn DN 80 S100x8 ZSB
schraubbar)
(Kugelhahn DN 50 S60x6 ZSB
schraubbar mit Alu-Überwurf
mutter)
(Kugelhahn DN 50 NPS 2 ZSB ge
schweißt mit Alu-Überwurfmutter)

3-4430.1 vorn 13.11.1995
2-4110.1 a vorn 12.02.1996
3-4095.1 b vorn 21. 02 .1995

3-4556 vorn 14.04.1994

2-2655 vorn 28.10.1994

2-2654 vorn 28.10.1994

3-5206 a vorn 29.01.1996

3-4633 b vorn 27.10.1994

3-4408 d vorn 02.05.1994

3-4386 d vorn 07.07.1994

3-4438 a vorn 03.01.1995

3-3570.2 vorn 26.06.1992

3-5058 vorn 01.09.1995

3-3571.1 vorn 04.04.1995

3-4824 vorn 16.12.1994

3-4974 vorn 22.06.1995

3-3570.1 e vorn 24.08.1993

3-3760.1 vorn 26.06.1992

Die Prüfung der Eignung der Bauart erfolgte anhand der unter
Nr. 4 genannten Spezifikation sowie der in folgenden
Berichten niedergelegten Ergebnisse der Prüfung.

- Prüfbericht Nr.: 950651 TÜV Ostdeutschland Sicherheit
und Umweltschutz GmbH «Standardflüs
sigkeit Wasser, Kohlenwasserstoffge
misch und n-Butylacetat, Heben von un
ten, Stapeldruckprüfung,Dichtheits
prüfung, Innendruckprüfung (hydrau
lisch), Fallprüfung am MX 11 1000 GG)
vorn 12.02.1996

- Prüfbericht Nr.: 96 033-011 Hoechst Aktiengesellschaft
GB-H, Prüf zentrum C 579 (Standardflüs
sigkeit Netzmittellösung 5%, Bauprü
fung, Heben von unten, Stapeldruckprü
fung, Dichtheitsprüfung, Innendruckprü
fung (hydraulisch), Fallprüfung am MX 11
1000 GG) vorn 18.07.1996

- Prüfbericht Nr.: 96 034-010 Hoechst Aktiengesellschaft
GB-H, Prüf zentrum C 579 (Standardflüs
sigkeit Salpetersäure 55%, Bauprüfung,
Heben von unten, Stapeldruckprü
fung,Oichtheitsprüfung, Innendruckprü
fung (hydraulisch), Fallprüfung am MX 11
1000 GG) vorn 18.07.1996

6. Zulassung

Es wir~ hiermit bescheinigt, daß die nach o.g. Spezifikation
g7fert1gte Bauart eines Kombinations-Großpackmittels (lBC)
m7t Kunststoff-Innenbehälter aufgrund des positiven Ergeb
n1sses der Bauartprüfung die unter Nr. 1 genannten Zu
lassungsbedingungen erfüllt.

Die Zulassung gilt auch für serienmäßig gefertigte Großpack
mittel (IBC), die der zugelassenen Bauart entsprechen und
die die in der Zulassung genannten AUflagen erfüllen.

7. Kennzeichnung

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten
Großpackmittel (IBC) sind am Behälter oder Rahmen dauerhaft
und gut lesbar wie folgt zu kennzeichnen:

Behälter mit Holz-Rahmenpalette. Holz-Kufenpalette.
Kunststoff Rahmen palette und Kustststoff KUfenpalette:

8. AUflagen

8.1 In den nach der zugelassenen Bauart serienmäßig
gefertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten
Großpackmitteln (IBC) dürfen nur bestimmte flüssige
gefährliche Stoffe befördert werden, deren Verwendung
in den einzelnen Klassen der GGVE/GGVS sowie des IMDG
Codes deutsch für solche Verpackungen ausdrücklich
zugelassen ist.

8.2 Die Großpackmittel (IBC) dürfen vorn Verwender nur für
die Füllgüter verwendet werden, deren Verträglichkeit
mit den Werkstoffen des Behälters, dessen Armaturen,
Verschlüsse und Dichtungen nachweisbar gewährleistet
ist. Dabei dürfen die Werkstoffe dieser Bauart durch
die Füllgüter nicht stärker geschädigt werden, als
durch folgende Prüffüllgüter:
wasser, Kohlenwasserstoffgemisch, n-Butylacetat, Netz
mittellösung, Salpetersäure 55% als standardflüssig
keit gern. l.f) der Beilage zum Anhang V/A.5, GGVE/GGVS.

8.3 Als Grenzdaten der Füllgüter, die dem Prüffüllgut
(Standardflüssigkeit) bezüglich der chemischen Verträg
lichkeit zugeordnet werden können, dürfen Dichten von

Standardflüssigkeit Dichte 11m "

Wasser 1,6 (1,9)*

Kohlenwasserstoffgemisch 1,5

n-Butylacetat 1,5

Netzmittellösung 1,6

Salpetersäure 55% 1,5

*) nur für Stahlpalette und Stahl-Kufenpalette

nicht überschritten werden.

8.4 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar
sicherstellen, daß alle AUflagen über die Verwendung
der Großpackmittel (IBC) demjenigen, der die Groß
packmittel (IBC) für Gefahrgut erstmalig einsetzt/
befüllt, bekannt sind.

8.5 Jedes nach dieser Bauartzulassung serienmäßig
hergestellte Großpackmittel (IBC) ist erstmalig vor
Inbetriebnahme sowie nach 2,5 Jahren und ggf. nach
5 Jahren den nach den unter Nr. 1 genannten
Rechtsvorschriften vorgeschriebenen Prüfungen und
Inspektionen zu unterziehen.
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D-57610 Altenkirchen

D-57610 Altenkirchen

3. Hersteller

4. Beschreibung der Bauart

WERIT-IBC 1000

1200 mm x 1000 mmGrundmaße

Typenbezeichnung

Werit Kunststoffwerke
W. Schneider GmbH & Co.
Kölner straße

W. Schneider GmbH & Co.
Kölner straße

8.7 Die gefertigt~n Großpackmittel (IBC) der zugelassenen
Bauart un~erl.legen der Uberwachung der Fertigung von
GroßpackmItteln (IBC) nach § 9 des Gesetzes über die
Beförderung gefährlicher Güter vom 6. August 1975
(BGB1. I, S. 2121) in Verbindung mit der "Technischen
Richt~inie für die Überwachung der Fertigung von Groß
p~ckm7tteln (IBC) und für die Anerkennung von Quali
tatsslcherungs-Programmen für IBC (TR IBC 003)" (Ver
kehrsblatt Heft 16, 1992, S. 438).

8.6 Der gemessene Gesamtüberdruck im Großpackmittel (IBC),
(d.h. Dampfdruck des FÜllgutes plus Partialdruck von
Luft oder sonstigen inerten Gasen vermindert um
100 kPa) bei 55'C, auf der Grundlage' des max. Füllungs
grades gemäß Rn 1601(7)/3601(7) sowie IMDG-Code
deutsch, Abschn.26.1.6.2 und einer Fülltemperatur von
lS'C, darf 2/3 des in der Kennzeichnung angegebenen

Prüfdruckes von 100 kPa nicht überschreiten.
Wahlweise kann der Dampfdruck bei 50'C bzw. 55·C auch
entsprechend Rn 1601(10)/3601(10) sowie IMDG-Code
deutsch, Abschn.26.5.11.2 berechnet werden.

9. Sonstiges

9.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen
Übereinkommen für den Straßenverkehr (AOR), Eisenbahn
verkehr (RID) und Seeverkehr (IMDG-Code) sowie den in
den Empfehlungen der o. Ve,r;einten. Nati.onen (UN) fest
gelegten Prüfanforderungen 'für Großpackmittel (IBC) zur
Beförderung gefährlicher Güter.

Höhe

Fassungsvermögen

höchstzulässige
Bruttomasse
-Stahlpalette
-Kunststoffpal.
-Holzpalette

1172 mm

1020 1 °

1977 kg
1969 kg
1986 kg

9.2 Die Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jeder
zeitigen Widerrufes erteilt.

Werkstoff des
Innengefäßes Lupolen 4261 A (PE-HD)

9.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbeleh
rung bei.

12205 Berlin, den 23.10.1996
Unter den Eichen 87

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG

9.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im
"Amts- und Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für
Materialforschung und -prüfung, Berlin ll , (ISSN 0340
7551) veröffentlicht.

(UN CONTAINER 1000 Ltr. Über
sichtszeichnung mit Stahlpa
lette)
(UN CONTAINER 1000 Ltr. Über
sichtszeichnung mit Holzpa
lette)

'(UN CONTAINER 1000 Ltr. Über
sichtszeichnung Holzpal. mit
Barcodefeld)
(UN CONTAINER 1000 Ltr. Über
sichtszeichnung mit Kunst
stoffpalette)
(Behälter)
(Rohrrahmengestell)
(Stahlpalette 1200xl000 mit
umlfd. Rand)
(Holzpalette UN 1210
1200x1000)
(Holzpalette mit Barcodefeld)
(IBC PALETTE 1210 ZSB Über
sichtszeichnung)

St 02 Z275 NaCr (DIN 17 162)

5030/401.1. 96 vom 05.03.1996

5030/402.1. 96 vom 05.03.1996

5030/403.1. 96 vom 05.03.1996

5030/404.1.96 vom 05.03.1996

5030/27.0.85 vom 18.02.1985
5030/65.2.85b vom 28.09.1994
5053/05.1. 94 vom 10.11.1994

5030/241. 2. 9li vom 07.02.1996

5030/380.2.95c vom 08.02.1996
5051/30.0.96 vom 15.03.1996

Werkstoff der
AUßenverpackung

5051/23.0.94 vom 06.10.1994 (Kunststoff Pal. 1210 Zusam
menstellung)

5030/253.2.91 vom 08.08.1991 (Auslaufventil NW 50)

Zeichnungen des Antragstellers

4~;'U7PL
Dip(~~Ing. P. Fellmann

1/ '

Laboratorium 111.13
Bewertung von Gefahr
gutgroßpackmitteln

Im AUftrag:

Fachgruppe 111.1
Betriebs- und Unfallsicherheit
von Gefahrgutverpackungen

Im AUftrag:

~of1-l~
D~l.-Ing. W. Kraus

Sachbearbeiter:
Dipl.-Ing. P. Fellmann

ZULASSUNGSSCHEIN
5030/42.2.85 vom 19.06.1995 (Schraubdeckel S 160x7)

s. Bauartprüfung

Nr. D/BAM/0389/31HAl
Die PrÜfung der Eignung der Bauart erfolgte anhand der unter
Nr. 4 genannten Spezifikation sowie der in folgenden
Berichten niedergelegten Ergebnisse der Prüfung.

für die Bauart eines Kombinations-Großpackmittels (IBC)
mit Kunststoff-Innenbehälter

zur Beförderung flüssiger gefährlicher Güter

- Prüfbericht Nr.: 103 823 3.Nachtrag vom 28.06.1989,
Deutsche Bundesbahn - Versuchsanstalt
Minden (Westf), Prüfung von Schraub
deckeln mit Druckbegrenzungseinrichtung

1. Rechtsgrundlagen

Gefahrgutverordnung SeE: - GGVSee, in der· Fassung der
Bekanntmachung der Neufassung vom 24. August 1995
(BGB1. I, S. 1077)
- insbesondere §19 und IMDG-Code deutsch(Amdt 27-94) -,

Gefahrgutverordnung Straße - GGVS, in der Fassung der
Bekanntmachung der Neufassung vom 18.Juli 1995(BGB1. I
S. 1025) ,
- insbesondere § 6 und Anhang A.6 -,

Gefahrgutverordnung Eisenbah~ - GGVE zuletzt geändert
durch das Eisenbahn-Neuordnungsgeset~vom 27. Dezember
1993 (BGB!. I, S. 2378)
- insbesondere § 6 und Anhang VI -

2. Antragsteller

- Prüfbericht Nr.: 940563 TÜV Ostdeutschland sicherheit
und Umweltschutz GmbH (Bauprüfung,
Dichtheitsprüfung, Innendruckprüfung
(hydraulisch) Fallprüfung an vorgela
gerten IBC 1000 1) vom 05.06.1995

- Prüfbericht Nr.: 940560 TÜV Ostdeutsch land Sicherheit
und Umweltschutz GmbH (Bau- und Bauart
prüfung an nicht vorgelagerten IBC 1000

°Holz- und Stahlpalette) vom 17.05.1995

- Prüfbericht Nr.: 940560 1. Nachtrag TÜV ostdeutschland
Sicherheit und Umweltschutz GmbH (Bau
und Bauartprüfung an nicht vorgelager
ten IBC 1000 Holz- Kunststoff- und
Stahlpalette) vom 13.11.1995

- Prüfbericht Nr.: 940563 1. Nachtrag TÜV Ostdeutschland
Sicherheit und Umweltschutz GmbH (Bau
und Bauartprüfung an nicht vorgelager
ten IBC 1000 Kunststoff- und Stahlpa
lette) vom 13.09.1995

Werit Kunststoffwerke
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6. Zulassung

Es wird hiermit bescheinigt, daß die nach o.g. spezifikation
gefertigte Bauart eines Kombinations-Großpackmittels (IBC)
mit Kunststoff-Innenbehälter aufgrund des positiven Ergeb
nisses der Bauartprüfung die unter Nr. 1 genannten Zu
lassungsbedingungen erfüllt.
Die Zulassung gilt auch für serienmäßig gefertigte Großpack
mittel (IBC) , die der zugelassenen Bauart entsprechen und
die die in der Zulassung genannten Auflagen erfüllen.

7. Kennzeichnung

Die nach der zugelassenen Bauart seriernnäßig gefertigten
Großpackm.ittel (IBC) sind am Behälter oder Rahmen dauerhaft
und gut lesbar wie folgt zu kennzeichnen:

31HA1/Y/ ..•• /D/WERIT/BAM 0389/3950/1986

gelegten Prüfanforderungen für Großpackmittel (IBC) zur
Beförderung gefährlicher Güter.

9.2 Die ZUlassung wird unter dem Vorbehalt des jeder
zeitigen Widerrufes erteilt.

9.3 Diesem ZUlassungsschein liegt eine Rechtsmittelbeleh
rung bei.

9.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im
"Amts- und Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für
Materialforschung und -prüfung, Berlin ll , (ISSN 0340
7551) veröffentlicht.

12205 Berlin, den 10.04.1996
Unter den Eichen 87

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG

ZULASSUNGSSCHEIN

In den Freiraum sind Monat und Jahr (jeweils die
letzten zwei stellen) der Herstellung einzutragen.

~usatzlich ist jedes Großpackmittel (IBC) mit den Angaben
gemäß Rn 1612 (2) /3612 (2) sowie lMDG-Code deutsch, Abschn.
26.5.10.2 zu versehen.

8. AUflagen

8.1 In den nach der zugelassenen Bauart serienmäßig
gefertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten
Großpackmitteln (IBC) dürfen nur bestimmte· flüssige
gefährliche Stoffe befördert werden, deren Verwendung
in den einzelnen Klassen der GGVE/GGVS sowie des IMDG
Codes deutsch für solche Verpackungen ausdrücklich
zugelassen ist.

Fachgruppe 111.1
Betriebs- und Unfallsicherheit
von Gefahrgutverpackungen

Im AUftrag:

pkaS:
Dipl.-Ing. W. Kraus

Sachbearbeiter:
Dipl.-Ing. P.Fellmann

Laboratorium 111.13
Bewertung von Gefahr
gutgroßpackmitteln

Im AUftrag:

4j;A._
DiA.~ellmann
?/

j/

8.2 Die Großpackmittel (IBC) dürfen vom Verwender nur für
die Füllgüter verwendet werden, deren Verträglichkeit
mit den Werkstoffen des Behälters, dessen Armaturen,
Verschlüsse und Dichtungen nachweisbar gewährleistet
ist. Dabei dürfen die Werkstoffe dieser Bauart durch
die Füllgüter nicht stärker geschädigt werden, als
durch folgende Prüffüllgüter:

Wasser, Netzmittellösunq 5% (Laventin), n-Butylacetat,
Kohlenwasserstoffgemisch (White spirit, salpetersäu
re 5S%ig

als Standardflüssigkeit gem. 1. f) der Beilage zum
Anhang V/A.5, GGVE/GGVS.

8.3 Als Grenzdaten der Füllgüter, die dem Prüffüllgut
(Standardflüssigkeit) bezüglich der chemischen Verträg
lichkeit zugeordnet werden können, darf eine Dichte von
1,9 kg/1 nicht überschritten werden.

8.4 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar
sicherstellen, daß alle AUflagen über die Verwendung
der Großpackmittel (IBC) demjenigen, der die Groß
packmittel (IBC) für Gefahrgut erstmalig einsetzt/
befül1t, bekannt sind.

8.5 Jedes nach dieser Bauartzulassung serienmäßig
hergestellte Großpackmittel (IBC) ist erstmalig vor
Inbetriebnahme sowie nach 2,5 Jahren und ggf. nach
5 Jahren den nach den unter Nr. 1 genannten
Rechtsvorschriften vorgeschriebenen Prüfungen und
Inspektionen zu unterziehen.

8.6 Der gemessene Gesamtüberdruck im Großpackmittel (IBC) ,
(d.h. Dampfdruck des Füllgutes plus Partialdruck von
Luft oder sonstigen inerten Gasen, vermindert um
100 kPa) bei 55'C, auf der Grundlage des max. Füllungs
grades gemäß Rn 1601 (7) /3601 (7) sowie IMDG-Code
deutsch, Abschn.26.1.6.2 und einer Fülltemperatur von
15'C, darf 2/3 des in der Kennzeichnung angegebenen
Prüfdruckes von 100 kPa nicht überschreiten.
Wahlweise kann der Dampfdruck bei 50'C bzw. 55'C auch
entsprechend Rn 1601(10)/3601(10) sowie IMDG-Code
deutsch, Abschn.26.5.11.2 berechnet werden.

8.7 Die gefertigten Großpackmittel (IBC) der zugelassenen
Bauart unterliegen der Überwachung der Fertigung von
Großpackmitteln (IBC) nach § 9 des Gesetzes über die
Beförderung gefährlicher Güter vom 6. August 1975
(BGBL I, S. 2121) in Verbindung mit der "Technischen
Richtlinie für die Überwachung der Fertigung von Groß
packmitteln (IBC) und für die Anerkennung von Quali
tätssicherungs-programmen für lBC (TR IBC 003)" (Ver
kehrsblatt Heft 16, 1992, S. 438).

9. Sonstiges

9.1 ~ie Bauart entspricht den in' den internationalen
Ubereinkommen für den straßenverkehr (ADR) , Eisenbahn
verkehr (RID) und Seeverkehr (IMDG-Code) sowie den in
den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) fest-
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Nr. D/BAM/0390/13H3

für die Bauart eines flexiblen Großpackmittels (FIBC)
zur Beförderung fester gefährlicher Güter

1. Rechtsgrundlagen

Gefahrgutverordnung See - GGVSee, in der Fassung der
Bekanntmachung der Neufassung vorn 24. August 1995
(BGBI. I, S. 1077)
- insbesondere §19 und IMDG-Code deutsch(Amdt 27-94) -,

Gefahrgutverordnung Straße - GGVS, in der Fassung der
Bekanntmachung der Neufassung vorn 18.Juli 1995(BGBI. l,
S. 1025)
- insbesondere § 6 und Anhang A.6 -,

Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE, in der Fassung
der Bekanntmachung der Neufassung vom 15. Dezember 1995
(BGBI. l, S. 1852)
- insbesondere § 6 und Anhang VI -

2. Antragsteller

EMPAC Verpackungs-GmbH
Hollefeldstraße 34

D-48282 Emsdetten

3. Hersteller

EMPAC Verpackungs-GmbH
Hollefeldstraße 34

D-48282 Emsdetten

4. Beschreibung der Bauart

Typenbezeichnung GR 76 / 0,35

Grundrnaße mm 760 x 760

Höhe mm 580

Fassungsraum dm' 350

höchstzulässige
Ladung kg 200



Werkstoff des
Packmittelkörpers
Außenmantel al

bl

Innenauskleidung

Polypropylenflachgewebe für Körper
250 g/m', Auslaufstutzen 130 g/m'
polypropylenElachgewebe(einseitig
beschichtet) für Schürze
75 g/m' + 30 g/m'

Aluminium - Folie Dicke 130~

·Beförderung gefährlicher Güter vom 6. August 1975
(BGBL I, S. 2121) in Verbindung mit der "Technischen
Richtlinie für die Überwachung der Fertigung von Groß
packmi tteln (IBC) und für die Anerkennung vo.n Quali-

tätssicherungs-Prograrnmen für lBC (TR lBC 003)" (Ver
kehrsblatt Heft 16, 1992, s. 4381.

Zeichnungen des Antragstellers

5. Bauartprüfung

Die Prüfung der EignUng der Bauart erfolgte anhand der ~ter

Nr. 4 genannten Spezifikation sowie der in folgendem Berlcht
niedergelegten Ergebnisse der Prüfung.

6. Zulassung

Es wird hiermit bescheinigt, daß die nach O.g. Spezifikation
gefertigte Bauart eines flexiblen Großpackmi t te1.s (FIBC)
aufgrund des positiven Ergebnisses der Bauartprufung dle
unter Nr. 1 genannten Zulassungsbedingungen erfüllt.

Die Zulassung gilt auch für serienmäßig gefertigte Großpack
mittel (FIBe), die der zugelassenen Bauart entsprechen und
die die in der Zulassung genannten Auflagen erfüllen.

- Prüfbericht Nr. :

12205 Berlin, den 18.04.1996
Unter den Eichen 87

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG

9.4 Dieser' Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im
"Amts- und Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für
Materialforschung und -prüfung, Berlin" , (ISSN 0340
7551) veröffentlicht.

9.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbeleh
rung bei.

9.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen
Übereinkommen für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahn
verkehr (RlD) und Seeverkehr (IMDG-Code) sowie den in
den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) fest
gelegten Prüfanforderungen für Großpackmittel (IBC) zur
Beförderung gefährlicher Güter.

9.2 Die Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jeder
zeitigen Widerrufes erteilt.

9. Sonstiges

115-1496 der EMPAC - Prüfstelle; Bau
artprüfung am FIBC 350 1 der Fa.
EMPAC vom 03.04.1996

vom 04.04.1996 (Außenbehälterl
vom 04.04.1996 (Nähte Außenbehälterl

EMPAC 14/a
EMPAC 15/a

'in den Freiraum sind Monat und Jahr (jeweils die
letzten zwei Stellen) der Herstellung einzutragen.

Laboratorium 111.13
Bewertung von Gefahr
gutgroßpackmitteln

Im Auftrag:

Dipl.-Ing. D. Stammler

ZULASSUNGSSCHEIN

Fachgruppe III.l
Betriebs- und UnEallsicherheit
von Gefahrgutverpackungen

Sachbearbeiter:
Dipl.-Ing. D. Stammler

gefertigten
lesbar wie

13H3 lVI.. ../D/EMPAC/BAM 0390/20001200

7. Kennzeichnung

Die nach der zugelassenen Bauart serierunäßig
Großpackmittel (FIBC) sind dauerhaft und gut
folgt zu kennzeichnen:

8. Auflagen

8.1 In den nach der zugelassenen Bauart serienmäßig
gefertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten
Großpackmitteln (FIBC) dürfen nur bestimmte feste
gefährliche Stoffe befördert werden, deren Verwendung
in den einzelnen Klassen der GGVE/GGVS sowie des IMDG
Codes deutsch für solche Verpackungen ausdrücklich
zugelassen ist.
Als feste Stoffe im Sinne der Verpackungsvorschriften
gelten Stoffe oder Stoffgemische mit einem Schmelzpunkt
über 45' C.

Nr. D/BAM/0392/3lA

für die Bauart eines metallenen Großpackmittels (IBC)
zur Beförderung flüssiger gefährlicher Güter

IDie Großpackroittel (FIBC) dürfen vom Verwender nur für
die Füllgüter verwendet werden, deren Verträglichkeit
mit den Werkstoffen des Behälters und dessen
Verschlüsse nachweisbar gewä~rleistet ist.

8.2

8.3 Die folgenen Grenzdaten für
einzuhalten:
- Schüttgewicht von 0,6 kg/dmJ

- Korngröße von ~ 3 mm
- der Schüttwinkel von ~ 33°

den Inhalt si.nd

1. Rechtsgrundlagen

Gefahrgutverordnung See - GGVSee, in der Fassung der
Bekanntmachung der Neufassung vom 24. August 1995
(BGB1. I, S. 1077)
- insbesondere §19 und IMDG-Code deutsch(Amdt 27-94) -,

Gefahrgutverordnung Straße - GGVS, in der Fassung der
Bekanntmachung der Neufassung vom l8.Juli 1995(BGBl. I,
S. 1025) .
- insbesondere S- 6 und Anhang A.6 -,

8.4

Die höchstzulässige Ladung des Großpackmittels
(FIBClvon 200 kg darf nicht überschritten werden.

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar
sicherstellen, daß alle Auflagen über die Verwendung
der Großpackmittel (FIBCl demjenigen, der die Großpack
mittel (FIBCl für Gefahrgut erstmalig einsetzt/befüllt,
bekannt sind.

'Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE, in der Fassung
der Bekanntmachung der Neufassung vom 15. Dezember 1995
(BGB1. I, S. 1852)
- insbesondere § 6 und Anhang VI -

2. Antragsteller

8.5 Vor jeder Befüllung und vor Übergabe zum Transport muß
jedes Großpackmittel (FIBC) einer Besichtigung unter
zogen werden, um sicherzustellen, daß es frei von
Beschädigungen oder Verunreinigungen ist.
Jedes Großpackmittel (FIBCI, bei welchem Anzeichen
verminderter Widerstandsfähigkeit im Vergleich zur ge
prüften Bauart festgestellt werden, darf nicht mehr
verwendet werden.

Blefa GmbH
Hüttenstraße 43

D-57223 Kreuztal

8.6 Entfällt. 3. Hersteller

8.7 Die gefertigten Großpackmittel (FIBC) der zugelassenen
Bauart unterliegen der überwachung der Fertigung von
Großpackmitteln (IBCl nach § 9 des Geset~es über die

Blefa GmbH
Hüttenstraße 43

D-57223 Kreuztal
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4. Beschreibung der Bauart

Typenbezeichnung Transportbehälter 80 1

sicherstellen, daß alle AUflagen über die
der Großpackrnittel (IBC) demjenigen,
Großpackm1ttel (IBC) für Gefahrgut
einsetzt/befüllt, bekannt sind.

Verwendung
der die
erstmalig

Grundmaße mm 800 x 800

Höhe mm 740

Fassungsraum 92

höchstzulässige
Bruttornasse kg 1301

Werkstoff des
Packrnittelkörpers 1.4301 1.4541 1.4571 (DIN 17 441)

Zeichnungen des Antragstellers

IBC 130-2 vorn 24.11.1995 (Transportbehälter 80 1)
IBC 100.01.2-4a vorn 20.07.1993 (IBC-Schild)

5. Bauartprüfunq

Die Prüfung der Eignung der Bauart erfolgte anhand der unter
Nr. 4 genannten Spezifikation sowie der in folgenden
Berichten niedergelegten Ergebnisse der Prüfung.

- Prüfbericht Nr.: 111.1/77 800 P Bundesanstalt für Mate
rialforschung und -prüfung (BAM) (Bau
prüfung, Dichtheitsprüfung, Innen
druckprüfung (hydraulisch), Heben von
unten, Fallprüfung)
vorn 23.01.1996

- , l :~fbericht Bescheinigung Rheinisch-Westfälischer
Technischer Überwachungs-Verein e.V.
(Innendruckprüfung (hydraulisch) Nach
weis der Explosionsdruckstoßfestig
keit) vorn 04.04.1996

6. Zulassung

Es wird hiermit bescheinigt, daß die nach o.g. Spezifikation
gefertigte Bauart eines metallenen Großpackmittels (IBC)
aufgrund des positiven Ergebnisses der Bauartprüfung die
unter Nr. 1 genannten Zulassungsbedingungen erfüllt.
Die Zulassung gilt auch für serienmäßig gefertigte Großpack
mittel (IBC), die der zugelassenen Bauart entsprechen und
die die in der ZUlassung genannten AUflagen erfüllen.

7. Kennzeichnung

8.5 Jedes nach dieser Bauartzulassung serienmäßig
hergestellte Großpackmittel (IBC) ist erstmalig vor
Inbetriebnahme und dann wiederkehrend alle 2,5 Jahre
den nach den unter Nr. 1 genannten Rechtsvorschriften
vorgeschriebenen Prüfungen und Inspektionen zu
unterz iehen. Die Fr isten für die irmere Besichtigung
betragen 5 Jahre.

8.6 Der max. Dampfdruck der FÜllgüter darf 110 kPa(l,l bar)
bei 50' C oder 130 kPa (1,3 bar) bei 55· C nicht über
schreiten.

8,7 Die gefertigten Großpackmittel (IBC) der zugelassenen
Bauart unterliegen der Überwachung der Fertigung von
Großpackmitteln (IBC) nach § 9 des Gesetzes über die
Beförderung gefährlicher Güter vorn 6. August 1975
(BGBl. I, S. 2121) in Verbindung mit der IlTechnischen
Richtlinie für die Überwachung der Fertigung von Groß
packmitteln (IBC) und für die Anerkennung von Quali-.
tätssicherungs-Programmen für IBC (TR IBC 003)" (Ver
kehrsblatt Heft 16, 1992, S. 438).

9. Sonstiges

9.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen
Übereinkommen für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahn
verkehr (RID) und Seeverkehr (IMDG-Code) sowie den in
den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) fest
gelegten Prüfanforderungen für Großpackmittel (IBC) zur
Beförderung gefährlicher Güter.

9.2 Die Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jeder
zeitigen Widerrufes erteilt.

9.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbeleh
rung bei.

9.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im
"Arnts- und Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für
Materialforschung und -prüfung, Berlin", (ISSN 0340
7551) veröffentlicht.

12205 Berlin, den 08.05.1996
Unter den Eichen 87
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Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten
Großpackmittel (IBC) sind mit einem korrosionsbeständigen
Metallschild am Behälter oder Rahmen dauerhaft und gut
lesbar wie folgt zu kennzeichnen:

Fachgruppe 111.1
Betriebs- und Unfallsicherheit
von Gefahrgutverpackungen

Laboratorium 111.13
Bewertung von Gefahr
gutgroßpackmitteln

31A IVI .. ../D/BLEFA/BAM 0392/0/1301

in den Freiraum sind Monat und Jahr (jeweils
letzten zwei Stellen) der Herstellung einzutragen,

die

Im Auftrag: .

r·!LfaS:
Dipl.-Ing. W. Kraus

Im Auftrag:

./
;.;!~~

Dip}.i - I.og. P. Fellmann
t'/,' t/

für metallene Großpackmittel (IBC) , auf denen die
Kennzeichnung durch Stempelung oder Prägen angebracht
wird, dürfen anstelle des UN- Symbols die Buchstaben UN
verwendet werden.

Zusätzlich ist jedes Großpackmittel (IBC) mit einern Tank
schild zu versehen, das die Angaben gemäß Rn 1612(2)/3612(2)
sowie IMDG-Code deutsch, Abschn.26.2.9 enthält.

8. AUflagen

8.1 In den nach der zugelassenen Bauart serienmäßig
gefertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten
Großpackmitteln (IBC) dürfen nur bestimmte flüssige
gefährliche Stoffe befördert werden, deren Verwendung
in den einzelnen Klassen der GGVE/GGVS sowie des IMDG
Codes deutsch für solche Verpackungen ausdrücklich
zugelassen ist.
Abweichend von Rn 1622(8)/3622(8) kann bei der vorlie
genden Bauart auf eine Druckausgleichseinrichtung ver
zichtet werden, da die Bauart explosionsdruckstoßfest
ausgelegt ist.

8.2 Die Großpackmittel (IBC) dürfen vorn Verwender nur für
die FÜllgüter verwendet werden, deren Verträglichkeit
mit den Werkstoffen des Behälters, dessen Armaturen,
Verschlüsse und Dichtungen nachweisbar gewährleistet
ist.

8.3 Als Grenzdaten der Füllgüter darf eine Dichte von
2,5 kg/l nicht überschritten werden.

8.4 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar
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Sachbearbeiter:
Dipl.-Ing. P.Fellmann

ZULASSUNGSSCHEIN

Nr. D/BAM/0393/31A

für die Bauart eines metallenen Großpackmittels (IBC)
zur Beförderung flüssiger gefährlicher Güter

1. Rechtsgrundlagen

Gefahrgutverordnung See - GGVSee, in der Fassung der
Bekanntmachung der Neufassung vorn 24. August 1995
(BGBl. I, S. 1077)
- insbesondere §19 und IMDG-Code deutsch(Amdt 27-94) -,

Gefahrgutverordnung Straße - GGVS, in der Fassung der
Bekanntmachung der Neufassung vorn l8.Juli 1995(BGBl. I,
S. 1025)
- insbesondere § 6 und Anhang A.6 -,

Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE, in der Fassung
der Bekanntmachung der Neufassung vorn 15. Dezember 1995
(BGBl. I, S. 1852)
- insbesondere § 6 und Anhang VI -



2. Antragsteller

ERMERT Tank- und Apparatebau
Verwaltungsgesellschaft mbH
Ziegeleistraße 10-11

D-57562 Herdorf (Sieg)

3. Hersteller

ERMERT Tank- und Apparatebau
Verwaltungsgesellschaft mbH
Ziegeleistraße 10-11

D-57562 Herdorf (Sieg)

Abweichend von Rn 1622(8)/3622(8) kann bei der vorlie
genden Bauart auf eine Druckausgleichseinrichtung ver
zichtet werden, da für die Bauart die Explosionsdruck
stoßfestigkeit nachgewiesen wurde.

8.2 Die Großpackmittel (IBC) dürfen vom Verwender nur für
die Füllgüter verwendet werden, deren Verträglichkeit
mit den Werkstoffen des Behälters, dessen Armaturen,
Verschlüsse und Dichtungen nachweisbar gewährleistet
ist.

8.3 Als Grenzdaten der Füllgüter darf eine Dichte von
1,2 kg/l nicht überschritten werden.

8.4 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar
sicherstellen, daß alle AUflagen über die Verwendung
.der Großpackmittel (IBC) demjenigen, der die
Großpackmittel (IBC) für Gefahrgut erstmalig
einsetzt/befüllt, bekannt sind.

4. Beschreibung der Bauart

Fassungsraum

höchstzulässige
Bruttomasse kg

Typenbezeichnung

Grundmaße

Höhe

mm

mm

Kraftstoffbehälter 995 1

o 1250

1125

948

1370

8.5 Jedes nach dieser Bauartzulassung serienmäßig
hergestellte Großpackmittel (IBC) ist erstmalig vor
Inbetriebnahme und dann wiederkehrend alle 2,5 Jahre
den nach den unter Nr. 1 genannten Rechtsvorschriften
vorgeschriebenen Prüfungen und rnspektionen zu
unterziehen. Die Fristen für die innere Besichtigung
betragen 5 Jahre.

8.6 Der max. Dampfdruck der Füllgüter darf 110 kPa(l,l bar)
bei 50· C oder 130 kPa (1,3 bar) bei 55· C nicht über
schreiten.

Zeichnungen des Antragstellers

70.16171 vom 04.04.1996 (Kraftstoffbehälter)
70.15686 vom 02.08.1994 (Herstellerschild)

Werkstoff des
Packmittelkörpers Rst 37-2 (DIN 17 100)

S 235 JRG 2 (EN 10 025)

8.7 Die gefertigten Großpackmittel (IBC) der zugelassenen
Bauart unterliegen der Überwachung der Fertigung von
Großpackmitteln (IBC) nach § 9 des Gesetzes über die
Beförderung gefährlicher Güter vom 6. August 1975
(BGB1. I, S. 2121) in Verbindung mit der "Technischen
Richtlinie für die Überwachung der Fertigung von Groß
packmitteln (rBC) und für die Anerkennung von Quali

tätssicherungs-Programmen für IBC (TR IBC 003)" (Ver
kehrsblatt Heft 16, 1992, S. 438).

5. Bauartprüfunq

Die Prüfung der Eignung der Bauart erfolgte anhand der unter
N~. 4 genannten Sp~zifikation sowie der in folgendem Bericht
nledergelegten Ergebnisse der Prüfung.

- Prüfbericht Nr.: 111.1/77 987 P Bundesanstalt für Mate
rial forschung und -prüfung (BAM) (Bau
prüfung, Heben von unten, Heben von
oben, Dichtheitsprüfung, rnnendruck
prüfung (hydraulisch) Nachweis der Ex
plosionsdruckstoßfestigkeit, Fallprü
fung) vom 17.05.1996

6. Zulassung

Es wird hiermit bescheinigt, daß die nach o.g. Spezifikation
gefertigte Bauart eines metallenen Großpackmittels (IBC)
aufgrund des positiven Ergebnisses der Bauartprüfung die
u~ter Nr. 1 genannten Zulassungsbedingungen erfüllt.
Dle Zulassung gilt auch für serienmäßig gefertigte Großpack
mittel (rBC), die der zugelassenen Bauart entsprechen und
die die in der Zulassung genannten AUflagen erfüllen.

7. Kennzeichnung

9. sonstiges

9.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen
Übereinkommen für den straßenverkehr (ADR), Eisenbahn
verkehr (RID) und Seeverkehr (IMDG-Code) sowie den in
den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) fest
gelegten Prüfanforderungen für Großpackmittel (IBC) zur
Beförderung gefährlicher Güter.

9.2 Die Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jeder
zeitigen Widerrufes erteilt.

9.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbeleh
rung bei.

9.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener zeit im
"Amts- und Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für
Materialforschung und -prüfung, Berlin ll

, (ISSN 0340
7551) veröffentlicht.

12205 Berlin, den 17.05.1996
Unter den Eichen 87

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG

Die nach, der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten
Großpackm7ttel (rBC) sind mit einem korrosionsbeständigen
Metallschlld am Behälter oder Rahmen dauerhaft und gut
lesbar Wle folgt zu kennzeichnen:

Fachgruppe 111.1
Betriebs- und Unfallsicherheit
von Gefahrgutverpackungen

Laboratorium 111.13
Bewertung von Gefahr
gutgroßpackmitteln

31A /V/ .. . ./D/ERMERT/BAM 0393/0/1370

in den Fr~iraum sind Monat und Jahr (jeweils die
letzten zwel Stellen) der Herstellung einzutragen,

für m~tallene Großpackmittel (rBC) , auf denen die
K7nnzel~hnung durch Stempelung oder Prägen angebracht
wlrd, durfen anstelle des UN- Symbols die Buchstaben UN
verwendet werden.

zus~tzlich ist jedes Großpackmittel (IBC) mit einem Tank
sch~ld zu versehen, das die Angaben gemäß Rn 1612(2)/3612(2)
SOWle rMDG-Code deutsch, Abschn.26.2.9 enthält.

8. AUflagen

8.1 rn den nach der zugelassenen Bauart serienmäßig
gefertigt:-n und entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten
Gr0ß.packmltteln (IBC) dürfen nur bestimmte flüssige
gefahrll~he stoffe befördert werden, deren Verwendung
1n den elnzelnen Klassen der GGVE/GGVS sowie des IMDG
Codes deutsch für solche Verpackungen ausdrücklich
zugelassen ist.

Im Auftrag:

/..-v . ,---
/- . !~~l

Dipl.-Ing. W. Kraus

Sachbearbeiter:
Dipl.-Ing. P. Fellmann

Im AUftrag:

iP~/.eJZ$&'-
D;;r.~~:·~·. ·~ellmann
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ZULASSUNGSSCHEIN

Nr. D/BAM/0394/31A

für die Bauart eines metallenen Großpackmittels (IBe)
zur Beförderung flüssiger gefährlicher Güter

1. Rechtsgrundlagen

Gefahrgutverordnung See - GGVSee, in der Fassung der
Bekanntmachung der Neufassung vom 24. August 1995
(BGBI. I, S. 1077)
- insbesondere §19 und IMDG-Code deutsch(Amdt 27-94) -,

Gefahrgutverordnung straße - GGVS, in der Fassung der
Bekanntmachung der Neufassung vom lB.Juli 1995(BGBl. I,
S. 1025)
- insbesondere § 6 und Anhang A.6 -,

Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE, in der Fassung
der Bekanntmachung der Neufassung vom 15. Dezember 1995
(BGBI. I, S. 1852)
- insbesondere § 6 und Anhang VI -

2. Antragsteller

ERMERT Tank- und Apparatebau
Verwaltungsgesellschaft mbH
Ziegeleistraße 10-11

D-57562 Herdorf (Sieg)

3. Hersteller

ERMERT Tank- und Apparatebau
Verwaltungsgesellschaft mbH
Ziegeleistraße 10-11

D-57562 Herdorf (Sieg)

4. Beschreibung der Bauart

u~ter Nr. 1 genannten Zulassungsbedingungen erfüllt.
D;e Zulassung gilt auch für serienmäßig gefertigte Großpack~

mlttel (lBe), die der zugelassenen Bauart entsprechen und
die die in der Zulassung genannten AUflagen erfüllen.

7. Kennzeichnung

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten
Großpackmittel (IBC) sind mit einem korrosionsbeständigen
Metallschild am Behälter oder Rahmen dauerhaft und gut
lesbar wie folgt zu kennzeichnen:

31A lVI .. ../D/ERMERT/BAM 0394/0/632

31A lVI .. . ./D/ERMERT/BAM 0394/0/890

31A lVI .. ../D/ERMERT/BAM 0394/0/1147

in den Freiraum sind Monat und Jahr (jeweils die
letzten zwei Stellen) der Herstellung einzutragen,

für metallene Großpackmittel (lBe), auf denen die
Kennzeichnung durch Stempelung oder Prägen angebracht
wird, dürfen anstelle des UN- Symbols die Buchstaben UN
verwendet werden.

Zusätzlich ist jedes Großpackmittel (IBC) mit einem Tank
schild zu versehen, das die Angaben gemäß Rn 1612(2)/3612(2)
sowie IMDG-Code deutsch, Abschn.26.2.9 enthält.

Die Bauart besteht aus drei Modifikationen desselben
Großpackmitteltyps, die sich bei sonst gleichen
Grundabmessungen nur durch die Höhe und damit entsprechend
dem Volumen unterscheiden.

Typenbezeichnung

Grundmaße mm

Kraftstoffbehälter
400 I 600 I 800

o 1000

8. AUflagen

8.1 In den nach der zugelassenen Bauart serienrnäßig
gefertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten
Großpackmitteln (IBC) dürfen nur bestimmte flüssige
gefährliche Stoffe befördert werden, deren Verwendung
in den einzelnen Klassen der GGVE/GGVS sowie des IMDG
Codes deutsch für solche Verpackungen ausdrücklich
zugelassen ist.

Fassungsraum

höchstzulässige
Bruttomasse kg 890 1147

1325

800

Höhe

Werkstoff des
Packmittelkörpers

mm 775

400

632

1050

600

RSt 37-2
S 235 JRG

(DIN li 100)
(EN 10 025)

8.2

Abweichend von Rn 1622(8)/3622(8) kann bei der vorlie
genden Bauart auf eine Druckausgleichseinrichtung ver
zichtet werden, da für die Bauart die Explosionsdruck
stoßfestigkeit nachgewiesen wurde.

Die Großpackmittel (IBC) dürfen vom Verwender nur für
die FÜllgüter verwendet werden, deren verträglichkeit
mit den Werkstoffen des Behälters, dessen Armaturen,
Verschlüsse und Dichtungen nachweisbar gewährleistet
ist.

Zeichnungen des Antragstellers

70.16153 vom 04.04.1996 (Kraftstoffbehälter)
70.15686 vom 02.08.1994 (Herstellerschild)

5. Bauartprüfung

Die Prüfung der Eignung der Bauart erfolgte anhand der unter
Nr. 4 genannten Spezifikation sowie der in folgendem Bericht
niedergelegten Ergebnisse der Prüfung.

- Prüfbericht Nr.: 111.1/77 987 P Bundesanstalt für Mate
rialforschung und -prüfung (BAM) (Bau
prüfung, Heben von unten, Heben von
oben, Dichtheitsprüfung, lnnendruck
prüfung (hydraulisch) 'Nachweis der Ex
plosionspruckstoßfestigkeit, Fallprü
fung) vom 17.05.1996

6. Zulassung

Es wird hiermit bescheinigt, daß die nach o.g. Spezifikation
gefertigte Bauart eines metallenen Großpackmittels (IBC)
aufgrund des positiven Ergebnisses der Bauartprüfung die
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8.3 Als Grenzdaten der Füllgüter darf eine Dichte von
1,2 kg/l nicht überschritten werden.

8.4 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar
sicherstellen, daß alle Auflagen über die Verwendung
der Großpackmittel (IBC) demjenigen, der die
Großpackmittel (IBC) für Gefahrgut erstmalig
einsetzt/befüllt, bekannt sind.

8.5 Jedes nach dieser Bauartzulassung serienmäßig
hergestellte Großpackmittel (IBC) ist erstmalig vor
Inbetriebnahme und dann wiederkehrend alle 2,5 Jahre
den nach. den unter Nr. 1 genannten Rechtsvorschriften
vorgeschriebenen Prüfungen und Inspektionen zu
unterziehen. Die Fristen für die innere Besichtigung
betragen 5 Jahre.

8.6 Der max. Dampfdruck der FÜllgüter darf 110 kPa(l,l bar)
bei 50· C oder 130 kPa (1,3 bar) bei 55· C nicht über
schreiten.

8.7 Die gefertigten Großpackmittel (IBC) der zugelassenen
Bauart unterliegen der Überwachung der Fertigung von
Großpackmitteln (IBC) nach § 9 des Gesetzes über die
Beförderung gefährlicher Güter vom 6. ~ugust 1975
(BGBl. I, S. 2121) in Verbindung mit der "Technischen
Richtlinie für die Überwachung der Fertigung von Groß-



packmitteln (IBC) und für die Anerkennung von Quali
tätssicherungs-Programmen für IBC (TR IBC 003)" (Ver
kehrsblatt Heft 16, 1992, S. 438).

9. Sonstiges

9.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen
Übereinkommen für den straßenverkehr (ADR) I Eisenbahn
verkehr (RID) und Seeverkehr (IMDG-Code) sowie den in
den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) fest
gelegten Prüfanforderungen für Großpackmittel (IBC) zur
Beförderung gefährlicher Güter.

9.2 Die Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jeder
zeitigen widerrufes erteilt.

9.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbeleh
rung bei.

9.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener zeit im
"Amts- und Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für
Materialforschung und -prüfung, Berlin", (ISSN 0340
7551) veröffentlicht.

12205 Berlin, den 17.05.1996
Unter den Eichen 87

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG

Grundabmessungen nur durch die Höhe und damit entsprechend
dem Volumen unterscheiden..
Typenbezeichnung IBC A 1000 IBC A 800

Grundmaße mm 1030 x 1225 1030 x 1225

Höhe mm 1650 1450

Fassungsraum 1 1062 800

höchstzulässige
Bruttornasse kg 1475 1161

Werkstoff des
Packmittelkörpers : A1Mg 3

Zeichnungen des Antragstellers
Oll 02 001 vom 09.07.1991 (Zusammenstellung A 1000)
Oll 02 002 vom 16.08.1990 (Behälter A 1000)
Oll 02 003 vom 16.08.1991 (Rahmen A 1000)
Oll 02 004 vom 25.07.1991 (Tankschild A 1000)
Oll 01 005 vom 08.02.1993 (Schweißzeichnung A 1000)
010 02 008 vom' 10.02.19·93 (Auslaufkonus 2")
Oll 01 001-3 vom 21. 08.1991 (Stückliste Blatt 1-3)

012 02 001 vom 09.07.1991 (Zusammenstellung A 800)
012 02 002 vom 16.08.1990 (Behälter A 800)
012 02 003 vom 16.08.1991 (Rahmen A 800)
012 02 004 vom 25.07.1991 (Tankschild A 800)
012 02 005 vom 08.02.1993 (Schweißzeichnung A 800)
010 02 008 vom 10.02.1993 (Auslaufkonus 2")
012 01 001-3 vom 21. 08 .1991 (Stückliste Blatt 1-3)

Fachgruppe III.1
Betriebs- und Unfallsicherheit
von Gefahrgutverpackungen

Im AUftrag:

Dipl~-Ing. w. Kraus

Sachbearbeiter:
Dip1.-Ing. P. Fellmann

Laboratorium 111.13
Bewertung von Gefahr
gutgroßpackmitteln

Im AUftrag:

,/t#ff~4'dYC-
D1?ng . P. Fellmann .

5: Bauartprüfung

Die Prüfung der Eignung der Bauart erfolgte anhand der unter
Ni. 4 genannten Spezifikation sowie der in folgenden
Berichten niedergelegten Ergebnisse der Prüfung.

- Prüfbericht Nr.: des Tüv Bayern e.V. (Druck- und
Bauprüfung) am A 1000 vom 11.01.1982

- Prüfbericht Nr.: des Tüv Bayern e.V. (Stapeldruck
prüfung) am A 1000 vom 03.03.1982

- Prüfbericht Nr.: des Tüv Bayern e.V. (Hebeprüfung von
unten) am A 1000 vom 17.12.1990

ZU LASSU NGSSCH EIN

Nr. D/BAM/0395/31B

für die Bauart eines metallenen Großpackmittels (IBC)
zur Beförderung flüssiger gefährlicher Güter

1. Rechtsgrundlagen

Gefahrgutverordnung See - GGVSee, in der Fassung der
Bekanntmachung der Neufassung vom 24. August 1995
(BGB1. I, S. 1077)
- insbesondere §19 und IMDG-Code deutsch(Amdt 27-94) -,

Gefahrgutverordnung Straße - GGVS, in der Fassung der
Bekanntmachung der Neufassung vom 18.Juli 1995(BGBl. I,
S. 1025)
- insbesondere § 6 und Anhang A.6 -,

Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE, in der Fassung
der Bekanntmachung der Neufassung vom 15. Dezember 1995
(BGBl. I, S. 1852)
- insbesondere § 6 und Anhang VI -.

2. Antragsteller

Fischer GmbH
Birkenhof 15

91456 Diespeck

3. Hersteller

Fischer GmbH
Birkenhof 15

91456 Diespeck

-.Prüfbericht Nr.: der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung (Bau- und
Fallprüfung)am A 1000 vom 20.05.1996

6, Zulassung

Es wird hiermit bescheinigt, daß die nach O.g. Spezifikation
gefertigte Bauart eines metallenen Großpackmitte1s (IBC)
aufgrund des positiven Ergebnisses der Bauartprüfung die
unter Nr. 1 genannten Zulassungsbedingungen erfüllt.
Die Zulassung gilt auch für serienmäßig gefertigte Großpack
mittel (IBC), die der zugelassenen Bauart entsprechen und
die die in der Zulassung genannten Auflagen erfüllen.

7, Kennzeichnung

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten
Großpackffiittel (IBC) sind mit einem korrosionsbeständigen
Metallschild am Behälter oder Rahmen dauerhaft und gut
lesbar wie folgt zu kennzeichnen:

A 1000:

31B IV/....ID/FD/BAM 0395/3000/1475

A 800:

31B IV/....ID/FD/BAM 0395/300011161

in den Freiraum sind Monat und Jahr (jeweils die
letzten zwei Stellen) der Herstellung einzutragen,

für metallene Großpackffiittel (IBC) , auf denen die
Kennzeichnung durch Stempelung oder Prägen angebracht
wird, dürfen anstelle des UN- Symbols die Buchstaben UN
verwendet werden.

Zusätzlich ist. jedes Großpackmittel (IBC) mit einem Tank
schild zu versehen, das die Angaben gemäß Rn 1612(2)/3612(2)
sowie IMDG-Code deutsch, Abschn.26.2.9 enthält.

8. Auflagen

4. Beschreibung der Bauart'.Die Bauart besteht aus
GroßpaCkmitteltyps, die

2 Modifikationen
sich bei sonst

desselben
gleichen

8.1 In den nach der zugelassenen Bauart serienmäßig
gefertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten,
Großpackmitteln (IBC) dürfen nur bestimmte flüssige
gefährliche Stoffe befördert werden, deren Verwendung
in den einzelnen Klassen der GGVE/GGVS sowie des IMDG-
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9. Sonstiges

Codes deutsch für solche Verpackungen ausdrücklich
zugelassen ist.

8.2 Die Großpackrnittel (IBC) dürfen vom Verwender nur für
die Füllgüter verwendet werden, deren Verträglichkeit
mit den Werkstoffen des Behälters, dessen Armaturen,
Verschlüsse und Dichtungen nachweisbar gewährleistet
ist.

8.3 Als Grenzdaten der Füllgüter darf eine Dichte von 1,2
kg/1 nicht überschritten werden.

8.4 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar
sicherstellen, daß alle Auflagen über die Verwendung
der Großpackrnittel (IBC)' demjenigen, der die·
Großpackrnittel (IBe) für Gefahrgut erstmalig
einsetzt/befüllt, bekannt sind.

8.5 Jedes nach dieser Bauartzulassung serienmäßig
hergestellte Großpackrnittel (IBC) ist erstmalig vor
Inbetriebnahme und dann wiederkehrend alle 2,5 Jahre
den nach den unter Nr. 1 genannten Rechtsvorschriften
vorgeschriebenen Prüfungen und Inspektionen zu
unterziehen. Die Fristen für die innere Besichtigung
betragen 5 Jahre.

8.6 Der max. Dampfdruck der Füllgüter darf 110 kPa(l,l bar}
bei 50 0 C oder 130 kPa (1,3 bar) bei 55 0 C nicht über
schreiten. Typenbezeichnung IBC A 445

Grundmaße mm 1020 x 820

Höhe mm 1255

Fassungsraum 1 460

höchstzulässige
Bruttornasse kg 660

Werkstoff des
Packrnittelkörpers A1Mg 3

3. Hersteller

91456 Diespeck

Fischer GmbH
Birkenhof 15

2. Antragsteller

4. Beschreibung der Bauart

- insbesondere § 6 und Anhang A.6 -,

Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE, in der Fassung
der Bekanntmachung der Neufassung vom 15. Dezember 1995
(BGB1. I, S. 1852)
- insbesondere § 6 und Anhang VI -

91456 Diespeck

Fischer GmbH
Birkenhof 15

Die gefertigten Großpackrnittel (IBC) der zugelassenen
Bauart unterliegen der überwachung der Fertigung von
Großpackrnitteln (IBC) nach § 9 des Gesetzes über die
Beförderung gefährlicher Güter vom 6. August. 1975
(BGBL I, S. 2121) in Verbindung mit der "Technlschen
Richtlinie für die überwachung der Fertigung von Groß
packrnitteln (IBC) und für die Anerkennung von Quali
tätssicherungs-Programmen für IBC (TR IBC 003)" (Ver
kehrsblatt Heft 16, 1992, S. 438).

8.7

ZULASSUNGSSCHEIN

9.1 Die Bauart entspriCht den in' den internationalen
übereinkommen für den Straßenverkehr (ADR) , Eisenbahn
verkehr (RID) und Seeverkehr (IMDG-Code) sowie den in
den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) fest
gelegten Prüfanforderungen für Großpackrnittel (IBC) zur
Beförderung gefährlicher Güter.

9.2 Die Zulassung wird unter dem Vorbehale des jeder
zeitigen Widerrufes erteilt.

9.3. Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbeleh
rung bei.

9.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im
"Amts- und Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für
Materialforschung und -prüfung, Berlin" , (ISSN 0340
7551) veröffentlicht.

12205 Berlin, den 20.05.1996
Unter den Eichen 87

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG

Fachgruppe 111.1 .
Betriebs- und Unfallsicherheit
von Gefahrgutverpackungen

Im Auftrag:

(.j Ii-f~
Dipl.-Ing. W. Kraus

Sachbearbeiter:
Dipl.-Ing. S. Stoll

Anlage: Rechtsmittelbelehrung
(Diese Zulassung. besteht aus 4 Seiten)

Laboratorium 111.13
Bewertung von Gefahr
gutgroßpackmitteln

Zeichnungen des Antragstellers

010 02 001 vom 16.08.1991 (Zusammenstellung A 445)
010 02 002 vom 16.08.1990 (Behälter A 445)
010 02 003 vom 16.08.1991 (Rahmen A 445)
A04-02 vom 13.02.1982 (Rahmen Container 4451)
010 02 004 vom 25.07.1991 (Tankschild A 445)
010 02 005 vom 08.02.1993 (Schweißzeichnung A 445)
010 02 008 vom 10.02.1993 (Auslaufkonus 2")
010 01 001-3 vom 21.08.1991 (Stückliste Blatt 1-3)

5. Bauartprtifunq

Die PrÜfung der Eignung der Bauart erfolgte anhand der unter
Nr. 4 genannten Spezifikation sowie der in folgenden
Berichten niedergelegten Ergebnisse der Prüfung.

- Prüfbericht Nr.: des TÜV Bayern e.V. (Druck- und
Bauprüfung) am A 445 vom 12.02.1990

- Prüfbericht Nr.: des TÜV Bayern e. V. (Stapeldruck
prüfung) am A 445 vom 18.03.1982

- Prüfbericht Nr.: des TÜV Bayern e.V. (Hebeprüfung von
unten) am A 1000 vom 17.12.1990

- Prüfbericht Nr.: der Bundesanstalt für
Materialforschung und -prüfung
(Fallprüfung)am A 1000 vom 20.05.1996

6. Zulassung

Es wird hiermit bescheinigt, daß die nach o.g. Spezifikation
gefertigte Bauart eines metallenen Großpackrni ttels (IBC)
aufgrund des positiven Ergebnisses der Bauartprüfung dle
unter Nr. 1 genannten Zulassungsbedingungen erfüllt.
Die Zulassung gilt auch für serienmäßig gefertigte Großpack
mittel (IBC) , die der zugelassenen Bauart entsprechen und
die die in der Zulassung genannten Auflagen erfüllen.

7. Kennzeichnung

Nr. D/BAM/0396/31B

für die Bauart eines metallenen Großpackrnittels (IBC)
zur Beförderung flüssiger gefährlicher Güter

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten
Großpackrni t tel (IBC) sind mi t einem korrosionsbes tändigen
Metallschild am Behälter oder Rahmen dauerhaft und gut
lesbar wie folgt zu kennzeichnen:

die

1. Rechtsgrundlaqen

Gefahrgutverordnung See - GGVSee, in der Fassung der
Bekanntmachung der Neufassung vom 24. August 1995
(BGB1. I, S. 1077)
- insbesondere §19 und IMDG-Code deutsch(Amdt 27-94) -,

Gefahrgutverordllung Straße - GGVS, in der Fassung der
Bekanntmachung der Neufassung vom 18.Juli 1995(BGB1. I,
S. 1025)

31 B IVI.. ../D/FD/BAM 0396/1400/660

in den Freiraum sind Monat und Jahr (jeweils
letzten zwei Stellen) der Herstellung einzutragen,

für metallene Großpackmittel (IBC), auf denen die
Kennzeichnung durch Stempelung oder Prägen angebracht
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wird, dürfen anstelle des UN- Symbols die Buchstaben UN
verwendet werden.

Zusätzlich ist jedes Großpackmittel (IBC) mit einern Tank
schlld zu versehen, das die Angaben gemäß Rn 1612(2)/3612(2)
sowie IMDG-Code deutsch, Abschn.26.2.9 enthält.

8. Auflagen

8.1 In den nach der zugelassenen Bauart serienmäßig
gefertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten
Großpackmitteln (IBC) dürfen nur bestimmte flüssige
gefährliche Stoffe befördert werden, deren Verwendung
in den einzelnen Klassen der GGVE/GGVS sowie des IMDG
Codes deutsch für solche Verpackungen ausdrücklich
zugelassen ist.

8.2 Die Großpackmittel (IBC) dürfen vorn Verwender nur für
die Füllgüter verwendet werden, deren Verträglichkeit
mit den Werkstoffen des Behälters, dessen Armaturen,
Verschlüsse und Dichtungen nachweisbar gewährleistet
ist.

8.3 Als Grenzdaten der Füllgüter darf eine Dichte von 1,2
kg/1 nicht überschritten werden.

8.4 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar
sicherstellen, daß alle Auflagen über diEi Verwendung
der Großpackmittel (IBC) demjenigen, der die
Großpackmi t tel (IBC) für Gefahrgut ers tmalig
einsetzt/befüllt, bekannt sind.

8.5 Jedes nach dieser Bauartzulassung serienmäßig
hergestellte Großpackrnittel (IBC) ist erstmalig vor
Inbetriebnahme und dann wiederkehrend alle 2,5 Jahre
den nach den unter Nr. 1 genannten Rechtsvorschriften
vorgeschriebenen Prüfungen und Inspektionen zu
unterziehen. Die Fristen für die innere Besichtigung
betragen 5 Jahre. .

8.6 Der max. Dampfdruck der Füllgüter darf 110 kPa(l,l bar)

bei 50° C oder 130 kPa' (1,3 bar) bei 55° C nicht über
schreiten.

8.7 Die gefertigten Großpackmittel (IBC) der zugelassenen
Bauart unterliegen der überwachung der Fertigung von
Großpackmitteln (IBC) nach § 9 des Gesetzes über die
Beförderung gefährlicher Güter vorn 6. August 1975
(BGBL I, S. 2121) in Verbindung mi t der "Technischen
Richtlinie für die überwachung der Fertigung von Groß
packmitteln (IBC) und für die Anerkennung von Quali
tätssicherungs-Programmen für IBC (TR IBC 003) ,,' (Ver
kehrsblatt Heft 16, 1992, S. 438).

9. Sonstiges

9.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen
übereinkommen für den Straßenverkehr (ADR) , Eisenbahn
verkehr (RID) und Seeverkehr (IMDG-Code) sowie den in
den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) fest
gelegten Prüfanforderungen für Großpackmittel (IBC) zur
Beförderung gefährlicher Güter.

ZULASSUNGSSCHEIN
Nr. D/BAM!0397/31A

fOr die Bauart eines Großpackmittels (IBC)
zur Beförderung gefährlicher Guter

1. Rechtsgrundlagen

1.1 Gefahrgutverordnung See - GGVSee vom 24. Juli 1991 (8G81. I, S. 1714), zuletzt geändert durch die
2. See-Gefahrgutänderungsverordnung vom 24. August 1995 (8GB!. I, S, 1074) - insbesondere
Abschnitt 10 in Verbindung mit Anhang I des IMDG-Code deutsch in der Fassung des Amendments
27·94 vom 18. Juli 1995 (Bundesanzeiger Nr. 158a vom 23. August 1995)

1.2 Gefahrgulverordnung Straße - GGVS, in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. Juli 1995 (BGB!.
I. 5.1025)

1.3 Gefahrgutverordnung Eisenbahn· GGVE, in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Dezember
1995 (BGB!. 1,5. 1852)

2. Antragsteller

Umformtechnik Hausach GmbH
Gustav-Rivinius-Platz 2

0·77756 Hausach(Schwarzwaldbahn)

3. Hersteller

Umformtechnik Hausach GmbH
Gustav·Rivinius·Platz 2

0-77756 Hausach{Schwarzwaldbahn)

4. Beschreibung der Bauart

Metallenes Großpackmittel (IBC) mit Untenentleerung.
Die Bauart besteht aus drei Modifikationen desselben Großpackmitteltyps, die sich bei sonst gleicher
Höhe und gleichem Volumen nur geringfügig durch die Grundabmessungen der Standardpaletten
bzw. durch die Staplertaschen unterscheiden.

Typenbezeichnung Staplertaschen Standardpalelten
(Typ I) (Typ 11) (Typ 111)

Grundmaße mm 1100x1200 1100x1200 1190x1190

Durchmesser mm 1070

Höhe mm 1670

Fassungsraum 1000

höchstzulässige
Bruttomasse kg 2250

Technische Zeichnungen:

Werkstoff des Packmittelkörpers : 1.4301, alternativ 1.4541, 1.4571,
1.4435, 1.4306 oder 1.4401

9.2 Die Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jeder
zeitigen Widerrufes erteilt.

9.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbeleh
rung bei.

9.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im
"Arnts- und Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für
Materialforschung und -prüfung, Berlin", (ISSN 0340
7551) veröffentlicht.

763.322.00
763.324.00
763.321.00
763.323.00-2

86.042.0106.000-b

vom 20.03.1996 (Zusammenstellung Typ I)
vom 27.05.1995 (Zusammenstellung Typ 11)
vom 19.03.1996 (Zusammenstellung Typ 111)
vom 28.03.1996 (Tank)

vom 23.06.1992 (Tankschild)

12205 Berlin, den 20.05.1996
Unter den Eichen 87

BUNDESANSTALT FüR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG 5. Prüfnachweise für die Bauart

Fachgruppe 111.1
Betriebs- und Unfallsicherheit
von Gefahrgutverpackungen

Laboratorium 111.13
Bewertung von Gefahr
gutgroßpackmitteln

Prüfbericht Nr.: 96.13.092 des Eidgenössischen Gefahrgutinspektorates{EGI) Oübendorl-CH;
Bauartprüfung eines metallenen IBC, Typ 1oo0z der Fa. Umformlechnik Hausach
vom 11.04.1996

6. Bauartzulassung

Im Auftrag:

/-AJ, (LiaS;
Dipl.-Ing. W. Kraus

Sachbearbeiter:
Dipl.-Ing. S. Sto11

Im ~r7J;(f

Dlp1 -In~~~\Sto11

7.

Die unter 4. und 5. beschriebene Bauart erfüllt die Vorschriften nach 1. Die Bauart wird mit den in 9.
genannte'n- Nebenbestimmungen tur die Beförderung gefährlicher Güter zugelassen.

Die Eignung der Bauart für die Beförderung gefährlicher Güter gilt bei Einhaltung ~er folgenden
Grenzwerte bzw. Einschränkungen als erbracht:
_Verwendung für flüssige gefährliche Güter der Verpackungsgruppen II oder 111
. max. Dichte der Füllgüter 2,0 kgll

Fertigung von Großpackmilteln

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Großpackmittel (IBC) serienmäßig gefertigt werden. Der
Hersteller muß gewährleisten, daß die serienmäßig gefertigten Großpackmittel (IBC) die festgelegte
Spezifikation der Bauart erfüllen.
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8. Kennzeichnung

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Großpackmittel (IBC) sind wie folgt zu

kennzeichnen:

31A IVI.. ..ID/UH/BAM 0397/8100/2250

in den Freiraum sind Monat und Jahr (jeweils die letzten zwei Stellen) der Herstellung
einzutragen, 1.

fUr metallene Großpackmittel (IBC), auf denen die Kennzeichnung durch Stempelung oder 1.1
Prägen angebracht wird, dürfen anstelle des Symbols die Buchstaben UN verwendet
werden.

1. Neufassung zum

ZULASSUNGSSCHEIN
Nr. D/BAM/0397/31A

für die Bauart eines Großpackmittels (IBC)
zur Beförderung gefährlicher Güter

Rechtsgrundlagen

Gefahrgutverordnung See - GGVSee vom 24. Juli 1991 (BGBI. I, S. 1714), zuletzt geändert durch die
2. See-Gefahrgutänderungsverordnung vom 24. August 1995 (BGBI. I, S. 1074) . insbesondere
Abschnitt 26 des IMDG-Code deutsch in der Fassung des Amendments 27-94 vom 18. Juli 1995
(Bundesanzeiger Nr. 1588 vom 23. August 1995)

Zusätzlich ist jedes Großpackmittel (IBC) mit einem Tankschild zu versehen, das die Angaben gemäß
Rn 1612(2)/3612(2) sowie IMDG-Code deutsch, Abschn.26.2.9 enthält. 1.2 Gefahrgutverordnung Straße - GGVS, in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. Juli 1995 (BGB!.

I, S. 1025)

9. Nebenbestimmungen

9.1 Befristungen
entfällt

9.2 Bedingungen
entfällt

9.3 Widerruf
Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufs erteilt.

1.3 Gefahrgutverordnung Eisenbahn ~ GGVE, in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Dezember
1995 (BGBI. I,S. 1852)

2, Antragsteller

Umformtechnik Hausach GmbH
Gustav-Rivinius-Platz 2

0-77756 Hausach(Schwarzwaldbahn)

Sondertype
(Stutzen ON 125)

9.4 Auflagen
Der in 2. genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstellen, daß alle Bestimmungen und
Hinweise dieses Zulassungsscheins über eine ordnungsgemäße Verwendung der Großpackmittel 3.
(IBC) demjenigen, der diese Großpackmittel für gefährliche Güter verwendet bzw mit gefährlicherr.·
Gütern befCIllt, zur Kenntnis gebracht werden.

10.1 Die Zulässigkeit der Verwendung von Großpackmitteln(IBC) der zugelassenen Bauart richtet sich nach
den Bestimmungen der jeweils zutreffenden Rechtsvorschriften für die einzelnen Verkehrsträger. Alle
sonstigen Vorschriften (z.B. Füllgrad, Verträglichkeit mit den Packmittelkörper\verkstoffen) für die 4.
Beförderung gefährlicher Güter in der zugelassen Großpackmittelbauart bleiben unberührt.

10.2 Oie Bauart erfüllt die Prüfanforderungen für Großpackmittel (IBC) zur Beförderung gefährlicher Güter'
des Europäischen Übereinkommens über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der
Straße (AOR) in der Fassung der Bekanntmachung der Neufassung der Anlagen A und B vorr
6. Juli 1994 (BGBI. 199411 S. 937). zuletzt geändert durch die 12. ADR-Änderungsverordnung vorr,
20. Dezember 1994 (BGBI. 1994 I1 S. 3855)
der Ordnung fCIr die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter (RIO) in der 5. RIO
Änderungsverordnung vom 8. März 1995 (BGBI. 1995 11 S. 210l.
des International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code) in der Fassung des Amendment
27-94 - insbesondere Section 26
der RECOMMENOATIONS ON THE TRANSPORT OF OANGEROUS GOOOS UNITED
NATIONS; in der Fassung der eight revised edition, New York und Genf 1993

10.3 Die gefertigten Großpackmittel (IBC) der zugelassenen Bauart unterliegen der Überwachung der
Fertigung von Großpackmitteln (IBC) nach § 9 des Gesetzes über die Beförderung gefährlicher Güter
vom 6. August 1975 (BGBI. I, S. 2121) in Verbindung mit der "Technischen Richtlinie für die Überwa~.

chung der Fertigung von _Großpackmitteln (IBC) _und fQ.r die Anerkennung von Qualitätssicherungs~

Programmen für IBC (TR IBC 003)' (Verkehrsbialt Heft 16, 1992, S. 438).

10.4 Diese Zulassung wird zu gegebener Zeit im "Amts- und Mitteilungsblatt der Bundesanstalt fü~

Materialforschung und -prüfung, Berlina (ISSN 0340-7551) veröffentlicht.

Hersteller

Umformtechnik Hausach GmbH
Gustav-Rivinius-Platz 2

0-77756 Hausach(Schwarzwaldbahn)

Beschreibung der Bauart

Metallenes Großpackmittel (IBC) mit Untenentleerung.
Die Bauart besteht aus vier Modifikationen desselben Großpackmilteltyps, die sich bei sonst gleicher
Höhe und gleichem Volumen nur geringfügig durch die Grundabmessungen der Standardpaletten
bzw. durch die Staplertaschen unterscheiden.

Typenbezeichnung Typ I Typ 11 Typ 111
(Staplertaschen) (Standardpaletten)

Grundmaße mm 1100 x 1200 11OOx1200 1100x 1200
1190x1190

Tankdurchmesser mm 1070

Höhe mm 1670

Fassungsraum 1000

höchstzulässige
Bruttomasse kg 2250

Werkstoff des Packmittelkörpers : 1.4301, alternativ 1.4541, 1.4571,
1.4435, 1.4306 oder 1.4401

Technische Zeichnungen:

11. Rechtsbeheltsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben
werden. Der Widerspruch ist bei dem Präsidenten der Bundesanstalt für Materialforschung uno
-prüfung (SAM), 12205 Berlin, Unter den Eichen 87, schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen.

Berlin, den 07.06.1996

763.382.00
763.322.00
763.324.00
763.321.00
763.384.00
763.323.00-2

86.042.0106.0001

vom 2g.07.1 996 (Zusammenstellung Sondertype)
vom 01.04.1996 (Zusammenstellung Typ I)
vom 01.04.1996 (Zusammenstellung Typ 11)
vom 01.04.1996 (Zusammenstellung Typ 111)
vom 31.07.1996 (Tank - Gewindestutzen ON 125)
vom 28.03.1996 (Tank - Mannloch ON 457)

vom 05.06.1996 (IBC - Schild)

Fachgruppe 111.1
Transportsicherheit von Verpackungen
und Schüttgutbehältern

Im Auftrag:

Oipl.-Ing. W. Kra'us
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Referat 111.13
Gefahrgutgroßpackmittel

Im Auftrag:

Dip!.- Ing. D. Stammler

5. Prütnachweise tür die Bauat'[

- Prüfbericht Nr.: 96.13.092 des Eidgenössischen Gefahrgutinspektorates(EGI) Dübendorl~CH;

Bauartprüfung eines metallenen IBC, Typ 1000z der Fa. Umformlechnik Hausach
vom 11.04.1996

- PrüfberichtNr.: 1220-96-10310 des Technischen Überwachungs Vereins Südwest e.V.; Bau- und
Dichtheitsprüfung an der IBC - Sondertype 1000 z mit Gewindestutzen ON 125 vom
22.10.1996

6. Bauartzulassung

Die unter 4. und 5. beschriebene Bauart erfüllt die Vorschriften nach 1. Die Bauart wird mit den in 9.
genannten Nebenbestimmungen für die Beförderung gefährlicher Güter zugelassen.

Diese 1. Neufassung.ersetzt den Zulassungsschein Nr. D/BAMl0397/31A vom 07.06:1996.

Oie Eignung der Bauart für die Beförderung gefährlicher Güter gilt bei Einhaltung der folgenden
Grenzwerte bzw. Einschränkungen als erbracht:
- Verwendung für flüssige gefährliche Güter der Verpackungsgruppen 11 oder 111
- max. Dichte der Füllgüter 2,0 kg/l



7. Fertigung von Großpackmitteln

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Großpackmittel (IBC) serienmäßig gefertigt werden. Der
Hersteller muß gewährleisten, daß die serienmäßig gefertigten Großpackmittel (IBC) die festgelegte
Spezifikation der Bauart erfüllen.

8. Kennzeichnung

Oie nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Großpackmittel (IBC) sind wie folgt zu
kennzeichnen:

31A NI.. ../D/UH/BAM 0397/8100/2250

in den Freiraum sind Monat und Jahr Geweils die letzten zwei Stellen) der Herstellung
einzutragen,

für metallene Großpackrnittel (IBC), auf denen die Kennzeichnung durch Stempelung oder
Prägen angebracht wird, dürfen anstelle des Symbols die Buchstaben UN verwendet
werden.

Zusätzlich ist jedes Großpackmittel (IBC) mit einem Tankschild zu versehen, das die Angaben gemäß
Rn 1612(2)/3612(2) sowie IMDG·Code deutsch, Abschn.26.2.9 enthält.

9. Nebenbestimmungen

9.1 Befristungen
entlälh

9.2 Bedingungen
entlällt

9.3 Widerruf
Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufs erteilt.

ZULASSUNGSSCHEIN
Nr. D/BAM/0398/13H2

für die Bauart eines flexiblen Großpackrnittels (FIBC)
zur Beförderung fester gefährlicher Güter

1. Rechts9rundlagen

Gefahrgutverordnung See - GGVSee, in der Fassung der
Bekanntmachung der Neufassung vom 24. August 1995
(BGB1. I, S. 1077)
- insbesondere §19 und IMDG-Code deutsch(Amdt 27-94) -

Gefahrgutverordnung Straße - GGVS, in der Fassung der
Bekanntmachung der Neufassung vom 18.Juli 1995(BGB1. I,
S. 1025)
- insbesondere § 6 und Anhang A.6 -,

Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE, in der Fassung
der Bekanntmachung der Neufassung vom 15. Dezember 1995
(BGB1. I, S. 1852)
- insbesondere § 6 und Anhang VI -

2. Antragsteller

eurea Verpackungs GmbH & CO.KG
Industriestraße 55/57

48432 Rheine

3. Hersteller

eurea Verpackungs GmbH & Co.KG
Industriestraße 55/57

48432 Rheine
9.4 Auflagen

Der in 2. genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstellen, daß alle Bestimmungen und
Hinweise dieses Zulassungsscheins über eine ordnungsgemäße Verwendung der Großpackmittel
(IBC) demjenigen, der diese Großpackmittel für gefährliche Güter verwendet bzw. mit gefährlichen
Gütern befüllt, zur Kenntnis gebracht werden.

10. Hinweise

4. Beschreibung der Bauart

Die Bauart besteht aus
Großpackmitteltyps, die
Grundabmessungen nur durch
dem Volumen unterscheiden.

fünf Modifikationen desselben
sich bei sonst gleichen

die Höhe und damit entsprechend

Zeichnungen des Antragstellers

- 4003.1 vom 21.05.1996 Ecotainer Quadro 2000, 1000/6
- 4003.1 vom 23.05.1996 Stückliste

Typenbezeichnung Ecotainer Quadro 2000, 1000/6

Grundmaße mm 1050 x 1050

Höhe mm 900 1000 1100 1200 1300

Fassungsraum &n J : 960 1070 1180 1290 1390

höchstzulässige
Ladung kg 1000

10.1 Oie Zulässigkeft der Verwendung von Großpackmitteln(IBC) der zugelassenen Bauart richtet sich nach
den Bestimmungen der jeweils zutreffenden Rechtsvorschritten für die einzelnen Verkehrsträger. Alle
sonstigen Vorschriften (z.B. Füllgrad, Verträglichkeit mit den Packmittelkörperwerkstoffen) für die
Beförderung gefährlicher Güter in der zugelassen Großpackmittelbauart bleiben unberührt.

10.2 Oie Bauart erfüllt die Prüfanforderungen für Großpackmittel (IBC) zur Beförderung gefährlicher Güter
des Europäischen Übereinkommens über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der
Straße (AOR) in der Fassung der Bekanntmachung der Neufassung der Anlagen A und B vorn
6. Juli 1994 (BGBI. 1994 11 S. 937), zuletzt geändert durch die 12. ADR·Änderungsverordnung vom
20. Dezember 1994 (8GB!. 1994 I1 S. 3855)
der Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter (RIO) in der 5. RIO-
Änderungsverordnung vom 8. März 1995 (BGBI. 199511 S. 210) .
des International Maritime Oangerous Goods Code (IMOG Code) in der Fassung des Amendment
27-94 - insbesondere Section 26
der RECOMMENDATIONS ON THE TRANSPORT OF DANGEAOUS GOODS UNITED
NATIONS: in der Fassung der eight revised edition, New York und Genf 1993

10.3 Die gefertigten Großpackmittel (lBC) der zugelassenen Bauart unterliegen der Überwachung der
Fertigung von Großpackmitteln (IBC) nach § 9 des Gesetzes über die Beförderung gefährlicher Güter
vom 6. August 1975 (BGBI. I, S. 2121) in Verbindung mit der -Technischen Richtlinie für die Überwa
chung der Fertigung von Großpackmitteln (IBC) und für die Anerkennung von Qualitätssicherungs
Programmen für IBC (TA IBC 003)' (Verkehrsblatt Heft 16. 1992, S. 438).

Werkstoff des
Packmittels
- Körper
- Innenauskleidung
- Deckel
- Einlaufstutzen
- Auslaufstutzen

Polypropylen 200g/m', unbeschichtet
Polypropylen 90g/m,+'30g/m' Beschichtung
Polypropylen 90g/m'+ 30g/m' Beschichtung
Polypropylen 90g/m'+ 30g/m' Beschichtung
Polypropylen 90g/m'+ 30g/m' Beschichtung

10.4 Diese Zulassung wird zu gegebener Zeit im -Amts· und Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für
Materia~orschung und ·prüfung, Berlin" (ISSN 0340·7551) veröffentlicht.

5. Bauartprüfung

Die Prüfung der Eignung der Bauart erfolgte anhand der unter
Nr. 4 genannten Spezifikation sowie der in folgenden
Berichten niedergelegten Ergebnisse der Prüfung.

11. Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben
werden. Der Widerspruch ist bei dem Präsidenten der Bundesanstalt für Materiatforschung und
·prüfung (BAM), 12205 Berlin, Unter den Eichen 87. schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen. - Prüfbericht Nr.: D 4003.1/96-6 der Firma Labordata

Materialprüfanstalt Braunschweig über
die Bauartprüfung am 2000 mm-Behä1ter
vom 10.05.1996

Fachgruppe 111.1
Transportsicherheit von Verpackungen
und Schüttgutbehältern

Berlin. den 06.11.1996

Aeferatll1.13
Gefahrgutgroßpackmittel

- Prüfbericht Nr.: D 4003.2/96-5 der Firma Labordata
Materialprüfanstalt Braunschweig über
die Bauartprüfung am 900 mm-Behälter
vom 10.05.1996

Es wird hiermit bescheinigt, daß die nach O.g. Spezifikation
gefertigte Bauart eines flexiblen Großpackrnittels (FIBC)
aufgrund des positiven Ergebnisses der Bauartprüfung die
unter Nr. 1 genannten Zulassungsbedingungen erfüllt.
Die Zulassung gilt auch für serienmäßig gefertigte Großpack-

Im Auftrag:

Dipl.·lng. W. Kraus

Im Auftrag:

Dipi.· Ing. D. Stammler

- Prüfbericht Nr. :

6~ Zulassung

o 4003.3/96-5 der Firma Labordata
Materialprüfanstalt Braunschweig über
die Hebeprüfung von oben am 1400 mm
Behälter vom 10.05.1996
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mittel {FIBel, die der zugelassenen Bauart entsprechen und
die die in der Zulassung genannten Auflagen erfüllen.

Fachgruppe III.l
Transportsicherheit von Ver
packungen und Schüttgutbehältern

Referat 111.13
Gefahrgutgroßpack
mittel

7. KeIUlzeichnung

Die nach der zugelassenen Bauart serienrnäßig gefertigten
Großpackrnittel (FIBC) sind dauerhaft und gut lesbar wie
folgt zu kennzeichnen:

13H2 /V/..../D/eurea/BAM 0398/7300/1000

Im Auftrag:

./V ~C
Dipl.-Ing. W. Kraus

Sachbearbeiterin:
I. Schulz

Im Auftrag:

I. Schulz

in den Freiraum sind Monat und Jahr (j eweils die
letzten zwei Stellen) der Herstellung einzutragen.

8. Auflagen

8.1 In den nach der zugelassenen Bauart serienmäßig
gefertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten
Großpackrnitteln (FIBC) dürfen nur bestimmte feste
gefährliche Stoffe befördert werden, deren Verwendung
in den einzelnen Klassen der GGVE/GGVS sowie des IMDG
Codes deutsch für solche Verpackungen ausdrücklich
zugelassen ist.
Als feste Stoffe im Sinne der Verpackungsvorschriften
gelten Stoffe oder Stoffgemische mit einern Schmelzpunkt
über 45' C.

8.2 Die Großpackmittel' (FIBC) dürfen vorn Verwender nur für
die Füllgüter verwendet werden, deren Verträglichkeit
mit den Werkstoffen des Behälters und dessen
Verschlüsse nachweisbar gewährleistet ist,

8.3 Die folgenen Grenzdaten für den Inhalt sind
einzuhalten:
- Fassungsraum drn J : 960 1070 1180 1290 1390
- Schüttgewicht kg/dm' : 1,04 0,93 0,84 0,77 0,71
- Korngröße nun : 3 bis 4

Schüttwinkel in 2: 30

Die höchstzulässige Ladung des Großpackmittels
(FIBC)von 1000 kg darf nicht überschritten werden.

8.4 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar
sicherstellen, daß alle Auflagen über die Verwendung
der Großpackmittel (FIBC) demjenigen, der die Großpack
mittel (FIBC) für Gefahrgut erstmalig einsetzt/befüllt,
bekannt sind.

8.5 Vor jeder Befüllung und vor Übergabe zum Transport muß
jedes Großpackmittel (FIBC) einer Besichtigung unter
zogen werden, um sicherzustellen, daß es frei von
Beschädigungen oder Verunreinigungen ist.
Jedes Großpackmittel (FIBCI, bei welchem Anzeichen
verminderte Widerstandsfähigkeit im Vergleich zur ge
prüften Bauart festgestellten werden, darf nicht mehr
verwendet werden.

ZULASSUNGSSCHEIN

Nr. D/BAM/0399/13H2

für die Bauart eines flexiblen Großpackrnittels (FIBCI
zur Beförderung fester gefährlicher Güter

1. Rechtsgrundlagen

.Gefahrgutverordnung See - GGVSee, in der Fassung der
Bekanntmachung der Neufassung vorn 24. August 1995
(BGBl. I, S. 1077)
_ insbesondere §19 und IMDG-Code deutsch(Arndt 27-94) -

Gefahrgutverordnung Straße - GGVS, in der Fassung der
Bekanntmachung der Neufassung vorn 18.Juli 1995 (BGBl. I,
S. 1025}
- insbesondere § 6 und Anhang A.6

Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE, in der Fassung
der Bekanntmachung der Neufassung vorn 15. Dezember 1995
(BGBl. I, S. 1852)
_ insbesondere § 6 und Anhang VI -

2. Antragsteller

eurea Verpackungs GmbH & CO.KG
Industriestraße 55-57

48432 Rheine

3. Hersteller

48432 Rheine

eurea Verpackungs GmbH & CO.KG
Industriestraße 55-57

.6 Entfällt.

8,7 Die gefertigten Großpackmittel (FIBe) der zugelassenen
Bauart unterliegen der Überwachung der Fertigung von
Großpackmitteln (IBC) nach § 9 des Gesetzes über die
Beförderung gefährlicher Güter vorn 6. August 1975
(BGB1. I, S. 2121) in Verbindung mit der "Technischen
Richtlinie für die Überwachung der Fertigung von Groß
packmitteln (IBC) und für die Anerkennung von Quali
tätssicherungs-Programmen für IBC (TR IBC 003)" (Ver
kehrsblatt Heft 16, 1992, S. 438).

4. Beschreibung der Bauart

Die Bauart besteht aus
Großpackmitteltyps, die
Grundabmessungen nur durch
dem Volumen unterscheiden,

sieben Modifikationen desselben
sich bei sonst gleichen

die Höhe und damit entsprechend

9. Sonstiges Typenbezeichnung Ecotainer Quadro 2000, 1000/6

9.2 Die Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jeder
zeitigen Widerrufes erteilt.

höchstzulässige
Ladung kg

9.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen
Übereinkommen für den Straßenverkehr (ADR) , Eisenbahn
verkehr (RID) und Seeverkehr (IMDG-Code) sowie den in
den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) fest
gelegten Prüfanforderungen für Großpackrnittel (IEC) zur
Beförderung gefährlicher Güter.

Grundmaße

Höhe

Fassungsraum

nun

nun 1400

dm': 1500

1500

1610

1050 x 1050

1600 1700 1800

1720 1820 1930

1000

1900

2030

2000

2140

9.3

9.4

Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbeleh
rung bei.

Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im
"Arnts- und Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für
Materialforschung und -prüfung, Berlin", (ISSN 0340
7551) veröffentlicht.

Werkstoff des
Packmittelkörpers:
- Körper
- Innenauskleidung
- Deckel
- Einlaufstutzen
- Auslaufstutzen

Polypropylen 200g/m', unbeschichtet
Polypropylen 90g/m'+ 30g/m' Beschichtung
Polypropylen 90g/m'+ 30g/m' Beschichtung
Polypröpylen 90g/m'+ 30g/m' Beschichtung
Polypropylen 90g/m'+ 30g/m' Beschichtung
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12205 Berlin, den 10.06.1996
Unter den Eichen 87
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Zeichnungen des Antragstellers

- 4003.1 vorn 21.05.1996 Ecotainer Quadro 2000, 1000/6
- 4003.1 vorn 23.05.1996 Stückliste

s. Bauartprüfunq



Die Prüfung der Eignung der Bauart erfolgte anhand der·unter
Nr. 4 genannten Spezifikation sowie der in folgenden
Berichten niedergelegten Ergebnisse der Prüfung.

- Prüfbericht Nr. :

- Prüfbericht Nr. :

- Prüfbericht Nr.:

D 4003.1/96-5 der Firma Labordata
Materialprüfanstalt Braunschweig über
die Bauartprüfung am 2000 rom-Behälter
vom 10.05.1996

D 4003.2/96-5 der Firma Labordata
Materialprüfanstalt Braunschweig über
die Bauartprüfung am 900 rom-Behälter
vom 10.05.1996

D 4003.3/96-5 der Firma Labordata
Materialprüfanstalt Braunschweig über
die Hebeprüfung von oben am 1400 mm
Behälter vom 10.05.1996

9.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen
Übereinkommen für den Straßenverkehr (ADR) , Eisenbahn
verkehr (RID) und Seeverkehr (IMDG-Code) sowie den in
den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) fest
gelegten Prüfanforderungen für Großpackmittel (IBC) zur
Beförderung gefährlicher Güter.

9.2 Die Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jeder
zeitigen Widerrufes erteilt.

9.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbeleh
rung bei.

9.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im
"Amts-· und Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für
Materialforschung und -prüfung, Ber1in", (ISSN 0340
7551) veröffentlicht.

12205 Ber1in, den 10.06.1996
Unter den Eichen 87

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG

6. Zulassung

ES wird hiermit bescheinigt, daß.die nach O.g. Spezifikation
gefertigte Bauart eines flexiblen Großpackmitte1s (FIBCl
aufgrund des positiven Ergebnisses der Bauartprüfung die
unter Nr. 1 genannten Zulassungsbedingungen erfüllt.
Die Zulassung gilt auch für serienmäßig gefertigte Großpack-

mittel (FIBCl, die der zugelassenen Bauart entsprechen und
die die in der Zulassung genannten Auflagen erfüllen.

Fachgruppe III.1
Transportsicherheit von Ver
packungen und Schüttgutbehältern

Referat III. 13
Gefahrgutgroßpack
mittel

7. Kennzeichnung

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten
Großpackmittel (FIBC) sind dauerhaft und gut lesbar wie
folgt zu kennzeichnen:

13H2/Y/..../D/eurea/BAM 0399/7300/1000

Im Auftrag:

~./4aS;
Dipl.-Ing. W. Kraus

Sachbearbeiter in:
I. Schu1z

Im Auftrag:

J.s5U&
I. Schu1z

in den Freiraum sind Monat und Jahr (jeweils die
letzten zwei Stellen) der Herstellung einzutragen. ZULASSUNGSSCHEIN

8. Auflagen Nr. D/BAM/0400/31HA1

8.1 In den nach der zugelassenen Bauart serienmäßig
gefertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten
Großpackmitteln (FIBe)· dürfen nur bestimmte feste
gefährliche Stoffe befördert werden, deren Verwendung
in den einzelnen Klassen der GGVE/GGVS sowie des IMDG
Codes deutsch für solche Verpackungen ausdrücklich
zugelassen ist.
Als feste Stoffe im Sinne der Verpackungsvorschriften
gelten Stoffe oder Stoffgemische mit einem Schmelzpunkt
über 45' C.

8.2 Die Großpackmittel (FIBC) dürfen vom Verwender nur für
die Füllgüter verwendet werden, deren Verträglichkeit
mit den Werkstoffen des Behälters und dessen
Verschlüsse nachweisbar gewährleistet ist.

8.3 Die folgenen Grenzdaten für den Inhalt sind
einzuhalten:
-Fassungsraum dm': 1500 1610 1720 1820 1930 2030 2140
-Schüttgew. kg/dm': 0,67 0,62 0,58 0,55 0,52 0,49 0,47
-Korngröße rnm 3 bis 4
-Schüttwinkel in ': ;;:: 30

für die Bauart eines Kombinations-Großpackmittels (IBe)
mit Kunststoff-Innenbehälter

zur Beförderung flüssiger gefährlicher Güter

1. Rechtsgrundlagen

Gefahrgutverordnung See - GGVSee, in der· Fassung der
Bekanntmachung der Neufassung vom 24. August 1995
(BGBL I, S. 1077)
- insbesondere §19 und IMDG-Code deutsch (Amdt 27-94) -,

Gefahrgutverordnung straße - GGVS , in der Fassung der
Bekanntmachung der Neufassung vom l8.Juli 1995(BGBl. I,
S. 1025)
- insbesondere § 6 und Anhang A.6 -,

Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE , in der Fassung
der Bekanntmachung der Neufassung vom 15. Dezember 1995
(BGBL I, S. 1852)
- insbesondere § 6 und Anhang VI -

Die höchstzulässige Ladung des Großpackmittels
(FIBC)von 1000 kg darf nicht überschritten werden. 2. Antragsteller

8.4 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar
sicherstellen, daß alle Auflagen über die Verwendung
der Großpackmitte1 (FIBC) demjenigen, der die Großpack
mittel (FIBC) für Gefahrgut erstmalig einsetzt/befü11t,
bekannt sind.

Schütz Werke GmbH & Co. KG
Bahnhofstraße 25

56242 Selters

8.5 Vor jeder Befüllung und vor übergabe zum Transport muß
jedes Großpackmitte1 (FIBC) einer Besichtigung unter
zogen werden, um sicherzustellen, daß es frei von
Beschädigungen oder Verunreinigungen ist.
Jedes Großpackmitte1 (FIBC), bei welchem Anzeichen
verminderte Widerstandsfähigkeit im Vergleich zur ge
prüften Bauart festgestellten werden, darf nicht mehr
verwendet werden. .

3. Hersteller

Schütz Company (5. Pkt. 7 )

4. Beschreibung der Bauart

1200 x 1000

MX II 1000 GG

mmGrundmaße

Typenbezeichnung

Entfällt.8 .

. 7 Die gefertigten Großpackmittel (FIBC) der zugelassenen
Bauart unterliegen der Überwachung der Fertigung von
Großpackmitte1n (IBC) nach § 9 des Gesetzes über die
Beförderung gefährlicher Güter vom 6. August 1975
(BGBI. I I S. 2121) in Verbindung mi t der "Technischen
Richtlinie für die Überwachung der Fertigung von Groß
packmitteln (IBC) und für die Anerkennung von Qua1i
tätssicherungs-prograinmen für IBC (TR IBC 003)" (Ver
kehrsblatt Heft 16, 1992, S. 438).

Höhe mm

Fassungsraum 1

höchstzulässige
Bruttornasse kg
-Holz-Kufenpalette
-Kunstststoff-Kufenpa1ette

Werkstoff des Innengefäßes

1160

1070

1424
1422

Lupo1en 4261 A (PE-HD)

9. Sonstiges
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Werkstoff der Außenverpackung: st 02 Z100 NA-C (DIN 2394)
FeE 250 G (DIN EN 10147)

in den einzelnen Klassen der GGVE/GGVS sowie des IMDG
Codes deutsch für solche Verpackungen ausdrücklich
zugelassen ist.

5. Bauartprüfung

Zeichnungen des Antragstellers

3-3574.2
2-2893 a
2-2654

3-4633 b

3-4438 a

3-5058

vorn 13.11.1995 (Gittercontainer MX 11 1000 GG)
vorn 12.02.1996 (Blasteil MX 1000 Vers. 11)
vorn 28.10.1994 (Kunststoffpalette 1000 x 1200

KUfenversion)
vorn 27.10.1994 (Kufenpalette container MX sta

pelbar, Basis 1000 x 1200)
vorn 03.01.1995 (Schraubkappe NW 150 mit Druck

entlastungsventil)
vorn 01.09.1995 (Klappenhahn DN 50 S60x6 ZSB in

tegriert)

8.2 Die Großpackrnittel (IBC) dürfen vom Verwender nur für
die Füllgüter verwendet werden, deren Verträglichkeit
mit den Werkstoffen des Behälters, dessen Armaturen,
Verschlüsse und Dichtungen nachweisbar gewährleistet
ist. Dabei dürfen die Werkstoffe dieser Bauart durch
die Füllgüter nicht stärker geschädigt werden,
als durch folgende Prüffüllgüter:
Wasser, Kohlenwasserstoffgemisch, Netzmittellösung 5% I

n-Butylacetat, als Standardflüssigkeit gern. I. f) der
Beilage zum Anhang V/A.5, GGVE/GGVS.

8.3 Als Grenzd?ten der Füllgüter, die dem Prüffüllgut
(Standardflüssigkeit) bezüglich der chemischen Verträg
lichkeit zugeordnet werden können, dürfen Dichten von

Die Prüfung der Eignung der Bauart erfolgte anhand der unter
Nr. 4 genannten Spezifikation sowie der in folgenden
Berichten niedergelegten Ergebnisse der Prüfung.

- Prüfbericht Nr.: 950635 TÜV Ostdeutschland Sicherheit
und Umweltschutz GmbH (Heben von un
ten, Stapeldruckprüfung,Dichtheits
prüfung, Innendruckprüfung (hydrau
lisch), Fallprüfung) vorn 12.02.1996

Standardflüssigkeit Dichte (kq/ll

Wasser 1,3

Kohlenwasserstoffgemisch 1,3

Netzmittellösung 5% 1,3

n-Butylacetat 1,3

nicht überschritten werden.

6. Zulassung

Es wird hiermit bescheinigt, daß die nach o.g. Spezifikation
gefertigte Bauart eines Kombinations-Großpackmittels (IBC)
mit Kunststoff-Innenbehälter aufgrund des positiven Ergeb
nisses der Bauartprüfung die unter Nr. 1 genannten Zu
lassungsbedingungen erfüllt.

Die Zulassung gilt auch für serienmäßig gefertigte Großpack
mittel (IBC) , die der zugelassenen Bauart entsprechen und
die die in der Zulassung genannten AUflagen erfüllen.

8.4 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar
sicherstellen I daß alle Auflagen über die Verwendung
der Großpackmittel (IBC) demjenigen, der die Groß
packmittel (IBe) für Gefahrgut erstmalig einsetzt/
befüllt, bekannt sind.

8.5 Jedes nach dieser Bauartzulassung serienmäßig
hergestellte Großpackmittel (IBC) ist erstmalig vor
Inbetriebnahme sowie nach 2,5 Jahren und ggf. nach
5 Jahren den nach den unter Nr. 1 genannten
Rechtsvorschriften vorgeschriebenen Prüfungen und
Inspektionen zu unterziehen.

7. Kennzeichnung

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten
Großpackmittel (IBC) sind am Behälter oder Rahmen dauerhaft
und gut lesbar wie folgt zu kennzeichnen:

31HA1/Y/... .ID/Schütz */BAM 0400/4056/1424

8.6 Der gemessene Gesamtüberdruck im Großpackmittel (rBC),
.(d.h. Dampfdruck des Füllgutes plus Partialdruck von
Luft oder sonstigen inerten Gasen I vermindert um
100 kPa) bei 55·C, auf 'der Grundlage des max. Füllungs
grades gemäß Rn 1601(7)/3601(7) sowie lMDG-Code
deutsch, Abschn.26.1.6.2 und einer Fülltemperatur von
lS·C, darf 2/3 des in der Kennzeichnung angegebenen
Prüfdruckes von 100 kPa nicht überschreiten.
Wahlweise kann der Dampfdruck bei 50·C bzw. 55·C auch
entsprechend Rn 1601(10)/3601(10) sowie IMDG-Code
deutsch, Abschn.26.S.11.2 berechnet werden.

8. AUflagen

In den Freiraum sind Monat und Jahr (jeweils die
letzten zwei stellen) der Herstellung einzutragen.

Zusätzlich ist jedes Großpackmittel (IBC) mit den Angaben
gemäß Rn 1612 (2) /3612 (2) sowie IMDG-Code deutsch, Abschn.
26.5.10.2 zu versehen.

Laboratorium III.13
Bewertung von Gefahr
gutgroßpackmitteln

Im AUftrag:

Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im
"Amts- und Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für
Materialforschung und -prüfung, Berlin", (ISSN 0340
7551) veröffentlicht.

12205 Berlin, den 11.06.1996
Unter den Eichen 87

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG

9.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen
Übereinkommen für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahn
verkehr (RID) und Seeverkehr (IMDG-Code) sowie den in
den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) fe·st
gelegten Prüfanforderungen für Großpackmittel (IBC) zur
Beförderung gefährlicher Güter.

9.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbeleh
rung bei.

9.2 Die Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jeder
zeitigen Widerrufes erteilt.

9.4

8.7 Die gefertigten Großpackmittel (IBC) der zugelassenen
Bauart unterliegen der Überwachung der Fertigung von
Großpackmitteln (IBC) nach § 9 des Gesetzes über die
Beförderung gefährlicher Güter vorn 6. August 1975
(BGBl. I, S. 2121) in Verbindung mit der IlTechnischen
Richtlinie für die Überwachung der Fertigung von Groß
packmitteln (IBC) und für die Anerkennung von Quali
tätssicherungs-Programmen für lBC (TR IBC 003)" (Ver
kehrsblatt Heft 16, 1992, S. 438).

9. Sonstiges

Fachgruppe III.'l ,
Betriebs- und Unfallsicherheit
von Gefahrgutverpackungen

Im AUftrag:

/r1 ~aS;
Dipl.-lng. W. Kraus

Sachbearbeiter:
Dipl.-Ing. P. Fellmann

schütz 4
Schütz container Systems, INC
Branchburg Corp. Campus
station Road
US-North Branch
NJ 08876-5950

Schütz 6
Schütz container Systems, INC
Doraville
Gorgia 30340

Schütz 2
Schütz Production
S.A.R.L.
B.P. 11
F-91460 Marcoussis

*l

Schütz 7
Schütz Iberica, SL
Poligono 37, Finca 10
Apartado Correos 46
E-43480 Vilaseca Tarragona

Schütz 5
Schütz Container Systems,INC
Perrysburg
Ohio 43551

schütz 3
Schütz (U.K.)Limited
Claylands Avenue
Dukeries Industrial Estate
GB-Worksop
Nottinghamshire S81 7BE

Schütz 1
Schütz Werke GmbH & Co. KG
Bahnhofstraße 25
D-56242 Selters

8.1 In den nach der zugelassenen Bauart serienmäßig
gefertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten
Großpackmitteln (IBC) dürfen nur bestimmte flüssige
gefährliche Stoffe befördert .werden, deren Verwendung
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ZULASSUNGSSCHEIN
Nr. D/BAM/0401/13H4

für die Bauart eines Großpackmitlels (IBC)
zur Beförderung gefährlicher Güter

7. Fertigung von Großpackmitteln

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Großpackmittel (IBC) serienmäßig gefertigt werden. Der
Hersteller muß gewährleisten, daß die serienmäßig gefertigten Großpackmittel (IBC) die festgelegte
Spezifikation der Bauart erfüllen.

1. Rechtsgrundlagen

1.1 Gefahrgutverordnung See· GGVSee vom 24. Juli 1991 (8GBI. I, S. 1714), zuletzt geändert durch die
2. See-Gefahrgutänderungsverordnung vom 24. August 1995 (8GBI. I, S. 1074) • insbesondere
Abschnitt 10 in Verbindung mit Anhang I des IMDG-Code deutsch in der Fassung des Amendments
27-94 vom 18. Juli 1995 (Bundesanzeiger Nr. 1583 vom 23. August 1995)

1.2 Gefahrgutverordnung Slraße - GGVS, in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. Juli 1995 (BGBI.
I, S. 1025)

8. Kennzeichnung

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Großpackmittel (IBC) sind wie folgt zu
kennzeichnen:

13H4 NI.. .JEMPAC/D/BAM 0401/4000/1000

in den Freiraum sind Monat und Jahr Ueweils die letzten zwei Stellen) der Herstelloog
einzutragen.

1.3 Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE, in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Dezember
1995 (BGBI. I,S. 1852)

2. Antragsteller

EMPAC Verpackungs-GmbH
Hollefeldstraße 34

48282 Emsdetten

3. Hersteller

EMPAC Verpackungs-GmbH
Hollefeldstraße 34

48282 Emsdetten

4. Beschreibung der Bauart

Flexibles Großpackmittel (IBG) aus Kunststoffgewebe, beschichtet und mit Auskleidung.

Typenbezeichnung GDR 96/1,2

Grundmaße mm 960 x 960

Höhe mm 1160

Schurzenlänge mm 880

Auslaufstutzenlänge mm 410

Auslaufstutzen '" mm 470

Fassungsraum 1200

höchstzulässige
Ladung kg 1000

Werkstoff Packmittelkörpers
· Außenmantel: a) Polypropylenrundgewebe doppellagig fur Körper 145 gJm2

+ 30 gJm2 Beschichtung .
b) Polypropylenflachgewebe

Schurze 130 g1m2 + 30 g/m2 Beschichtung
Auslaufstutzen doppellagig 75 glm' + 30 glm' Beschichtung

·lnnenauskleidung Aluminium· Verbündfolie Dicke: 130 Ilm

9. Nebenbestimmungen

9.1 Befristungen
entlällt

9.2 Bedingungen
entfällt

9.3 Widerruf
Diese .Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufs erteilt.

9.4 Auflagen
Der in 2. genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstellen, daß alle Bestimmungen und
Hinweise dieses Zulassungsscheins über eine ordnungsgemäße Verwendung der Großpackmitlel

. (IBC) demjenigen, der diese Großpackmittel für gefährliche Güter verwendet bzw. mit gefährlichen
Gütern befüllt, zur Kenntnis gebracht werden.

10. Hinweise

10.1 Die Zulässigkeit der Verwendung von Großpackmttteln(IBC) der zugelassenen Bauart richtet sich nach
den Bestimmungen der jeweils zutreffenden Rechtsvorschriften für die einzelnen Verkehrsträger. Alle
sonstigen Vorschriften (z.B. Füllgrad, Verträglichkeit mit den Packmtttelkörperwerkstoffen) für die
Beförderung gefährlicher Güter in der zugelassen Großpackmittelbauart bleiben unberührt.

10.2 Die Bauart ertülll die Prüfanforderungen für Großpackmittel (IBC) zur Beförderung gefährlicher Güter
des Europäischen Übereinkommens über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der
Straße (ADR) in der Fassung der Bekanntmachung der Neufassung der Anlagen A und B vom
6. Juli 1994 (BGBI. 1994 11 S. 937), zuletzt geändert durch die 12. ADR-Änderungsverordnung vom
20. Dezember 1994 (BGBI. 199411 S. 3855)
<jer Ordnung für die intemationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter (RID) in der 5. RID
Änderungsverordnung vom 8. März 1995 (BGBI. 1995 11 S. 210)
des International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code) in der Fassung des Amendment
27·94· insbesondere Section 26
der RECOMMENDATIONS ON THE TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS UNITED
NATIONS; in der Fassung der eight revised edition, New York und Genf 1993

10.3 Die gefertigten Großpackmtttel (IBC) der zugelassenen Bauart unterliegen der Überwachung der
Fertigung von Großpackm~leln(IBC) nach § 9 des Gesetzes über die Beförderung gefährlicher Güter
vom 6. August 1975 (8GBI. I, S. 2121) in Verbindung mit der ~TechnischenRichtlinie für die Überwa·
chung der Fertigung von Großpackmitteln (IBG) und für die Anerkennung von Qualitätssicherungs
Programmen für ii'lc (TR IBC 003)" (Verkehrsblatt Heft 16, 1992, S. 438).

10.4 Diese Zulassung wird zu gegebener Zeit im MAmts· und Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für
Materialforschung und -prüfung, Berl;n" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht.

11. Rechlsbehelfsbelehrung

Technische Zeichnungen

EMPAC 017a vom 05.06.1996
EMPAC 183 vom OS.06.1996

(Außenbehälter)
. (Nähte Außenbehätter)

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben
werden. "Der Widerspruch ist bei dem Präsidenten der Bundesanstalt für Materialforschung. uoo
·prüfung (SAM), 12205 Berlin, Unter den Eichen 87, schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen.

5. Prüfnachweise für die Bauart

- Prüfber;cht Nr.: 116·2396 der EMPAC - Prüfslelle; Bauartprüfung am FIBC, Typ GDR 96 /1,2,
1200 I der Fa. EMPAC vom 05.06.1996

Fachgruppe 111.1
Transportsicherheit von Verpackungen
und Schüttgutbehältern

Berlin, den 13.06.1996

Referal 111.13
Gefahrgutgroßpackmittel

6. Bauartzulassung

Die unter 4. und 5. beschriebene Bauart erfullt die Vorschriften nach 1. Oie Bauart wird mit den in 9.
genannten Nebenbestimmungen für die Beförderung gefährlicher Güter zugelassen.

Die Eignung der Bauart für die Beförderung gefährlicher Guter gilt bei Einhaltung der folgenden
Grenzwerte bzw. Einschränkungen als erbracht:
· Verwendung für feste gefährliche Güter der Verpackungsgruppen II oder III
- max. Schüttgewicht der Füllgüter 0,8 kg/dm'
• Komgröße von S 3 mm
- der Schüttwinkel v.on ~ 33·
Die höchstzUlässige Ladung des Großpackmittels (FIBC)von 1000 kg darf nicht überschritten
werden. .

Im Auftrag:

Dipl.-Ing. W. Kraus

Im Auftrag:

Dipl.- Ing. D. Stammler
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1. Neufassung zum

ZULASSUNGSSCHEIN
Nr. D/BAM/0401/13H4

für die Bauart eines Großpackminels (IBC)
zur Beförderung gefährlicher Güter

1. Rechtsgrundlagen

7. Fertigung von Großpackmitteln

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Großpackmittel (IBC) serienmäßig gefertigt werden. Der
Hersteller muß gewährleisten, daß die serienmäßig gefertigten Großpackmittel (IBC) die festgelegte
Spezifikation der Bauart erfüllen.

8. Kennzeichnung

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Großpackmittel (IBC) sind wie folgt zu
kennzeichnen:

1.1 Gefahrgulverordnung See - GGVSee vom 24. Juli 1991 (BGBI. I, S. 1714), zuletzt geändert durch die
2. See·Gefahrgutänderungsverordnung vom 24. August 1995 (8GBI I, S. 1074) - insbesondere
Abschnitt 10 in Verbindung mit Anhang I des IMDG·Code deutsch in der Fassung des Amendments
27-94 vom 18. Juli 1995 (Bundesanzeiger Nr. 158a vom 23. August 1995)

13H4/Y/....I0/EMPAC/BAM 0401/4000/1000

1.2

13

Gefahrgutverordnung Straße - GGVS, in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. Juli 1995 (8GBI.
I, S. 1025)

Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE. in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Dezember 9.
1995 (BGBI. I,S. 1852)

in den Freiraum sind Monat und Jahr (jeweils die letzten zwei Stellen) der Herstellung
einzutragen.

Nebenbestimmungen

2. Antragsteller

EMPAC Verpackungs-GmbH
Hollefeldstraße 34

48282 Emsdenen

3. Hersteller

EMPAC Verpackungs·GmbH
Hollefeldstraße 34

48282 Emsdenen

4. Beschreibung der Bauart

Flexibles Großpackmittel (IBC) aus Kunststoffgewebe, baschichtet und mn Auskleidung.

9.1 Befristungen
entfällt

, 9.2 Bedingungen
entfällt

9.3 Widerruf
Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufs erteilt.

9.4 'Aullagen
Der in 2. genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstellen, daß alle Bestimmungen und
Hinweise dieses Zulassungsscheins über eine ordnungsgemäße Verwendung der Großpackmittel
(IBC) demjenigen, der diese Großpackmittel für gefährliche Güter verwendet bzw. mit gefährlichen
Gütern befüllt, zur Kenntnis gebracht werden.

10. Hinweise

10.1 Die Zulässigkeit der Verwendung von Großpackmitteln(IBC) der zugelassenen Bauart richtet sich nach
den Bestimmungen der jeweils zutreffenden Rechtsvorschrrrten für die einzelnen Verkehrsträger. Alle
sonstigen Vorschriften (z.B. Füllgrad, Verträglichkeit mit den Packmittelkörperwerkstoffen) für die
Beförderung gefährlicher Güter in der zugelassen Großpackmittelbauart bleiben unberührt.

Typenbezeichnung GDR 96/1.2

Grundmaße mm 960 x 960

Höhe mm 1160

Schürzenlänge mm 880

Auslaufstutzenlänge mm 410

Auslaufstutzen 0 mm 470

Fassungsraum 1200

höchstzulässige
Ladung kg 1000

Werkstoff Packmittelkörpers
. Außenmantel

. Innenauskleidung

Technische Zeichnungen

: a) Polypropylenrundgewebe doppellagig für Körper 145 91m2

+ 30 glm2 Beschichtung
b) Polypropylanflachgewebe

Schürze 130 g/m2 + 30 91m2 Beschichtung
Auslaufstutzen doppellagig 75 glm2 + 30 g1m2 Beschichtung

Aluminium· Verbundfolie Dicke; 130 JJm.

10.2 Die Bauart erfüllt die Prüfanforderungen für Großpackmittel (IBC) zur Beförderung gefährlicher Güter
des Europäischen Übereinkommens über die internationale Beförderung gefährlicher Guter auf der
Straße (ADR) in der Fassung der Bekanntmachung der Neufassung der Anlagen A und B vom
6. Juli 1994 (BGBI. 1994 11 S. 937), zuletzt geändert durch die 12. ADR-Anderungsverordnung vom
20. Dezember 1994 (BGB\. 1994 I1 S. 3855)
der Ordnung für die intemationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter (RIO) in der 5. RID
Änderungsverordnung vom 8. März 1995 (BGBI. 199511 S. 210)
des International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code) in der Fassung des Amendment
27·94 . insbesondere SecHon 26
der RECOMMENDATIONS ON THE TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS UNITED
NATIONS; in der Fassung der eight revised edition, New York und Genf 1993

10.3 Die gefertigten Großpackmittel (IBC) der zugelassenen Bauart unterliegen der Überwachung der
Fertigung von Großpackmitleln (IBC) nach § 9 des Gesetzes über die Beförderung gefährlicher Güter
vom 6. August 1975 (BGBI. I, S. 2121) in Verbindung mit der "Technischen Richtlinie für die Überwa·
chung der Fertigung von Großpackmitteln (IBC) und für die Anerkennung von Qualitätssicherungs·
Programmen für IBC (TR IBC 003)" (Verkehrsblatt Helt 16, 1992, S. 438).

10.4 Diese Zulassung wird zu gegebener Zeit im "AmIs· und Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für
Materialforschung und ·prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht.

11. Rechtsbehelfsbelehrung

EMPAC 017a
EMPAC 18a

vom 05.06.1996
vom 05.06.1996

(Außenbehälter)
(Nähte Außenbehäller)

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben
werden. Der Widerspruch ist bei dem Präsidenten der Bundesanstah für Materialtorschung und
-prüfung (BAM), 12205 Berlin, Unter den Eichen 87, schrrrtlich oder zur Niederschrift einzulegen.

5. Prüfnachweise für die Bauart Berlin, den 03.07.1996

Fachgruppe 111.1
Transportsicherheit von Verpackungen
und Schüttgutbehältern

. Prüfbericht Nr.: 116·2396 der EMPAC - Prüfstelle; Bauartprüfung am FIBC, Typ GDR 96 1 1,2,
1200 I der Fa. EMPAC vom 05.06.1996

6. Bauartzulassung

Die unter 4. und 5. be~chriebene Bauart erfüllt die Vorschriften nach 1. Die Bauart wird mit den in 9.
genannten NebenbestImmungen für die Beförderung gefährlicher Güter zugelassen.

Diese Neufassung ersetzt den ZuJassungssschein Nr. D/BAMl0401/13H4 vom 13.06.1996.

Die Eignung der Bauart für die Beförderung gefährlicher Güter gilt bei Einhaltung der folgenden
Grenzwerte bzw. Einschränkungen als erbracht:
• Verwendung für feste gefährliche Güter der Verpackungsgruppen 11 oder III
• max. Schüttgewichl der Füllgüler 0,8 kg/dm'
- Korngröße von:5: 3 mm
- der Schüttwinkel von :2 33'

~:'dhe~ChSlzulässigeLadung das Großpackmittels (FIBC)von 1000 kg dart nicht übarschritten
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Im Auftrag:

Dipl.·lng. W. Kraus

Referat 111.13
Gefahrgutgroßpackmittel

Im Auftrag:

Dip\.· Ing. D. Stammler



ZULASSUNGSSCHEIN
31 HA1/Y/ .. . ./D/KJBS/BAM 0402/2519/1121

Nr. 0/BAM/0402/31HA1

für die Bauart eines Kombinations-Großpackmittels (IBC)
mit Kunststoff-Innenbehälter

zur Beförderung flüssiger gefährlicher Güter

1. Rechtsgrundlagen

In den Freiraum sind Monat und Jahr (jeweils d1e
letzten zwei stellen) der Herstellung einzutragen.

Zusätzlich ist jedes Großpackmittel (IBC) mit den Angaben
gemäß Rn 1612 (2) /3612 (2) sowie IMDG-Code deutsch, Abschn.
26.5.10.2 zu versehen.

Gefahrgutverordnung See - GGVSee, in der Fassung der
Bekanntmachung der Neufassung vom 24. August 1995
(BGBI. I, S. 1077)
- insbesondere §19 und IMOG-Code deutsch(Amdt 27-94) -,

Gefahrgutverordnung straße - GGVS, in der Fassung der
Bekanntmachung der Neufassung vom 18.Juli 1995(BGBI. I,
S. 1025)
- insbesondere § 6 und Anhang A.6 -,

8. AUflagen

8.1 In den nach der zugelassenen Bauart serienmäßig
gefertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten
Großpackmitteln (IBC) dürfen nur bestimmte flüssige
gefährliche stoffe befördert werden, deren Verwendung
in den einzelnen Klassen der GGVE/GGVS sowie des IMDG
Codes deutsch für solche Verpackungen ausdrücklich
zugelassen ist.

Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE, in der Fassung
der Bekanntmachung der Neufassung vorn 15. Dezember 1995
(BGBL I, S. 1852)
- insbesondere § 6 und Anhang VI -

2. Antragsteller

Riedel-de Haen AG
Wunstorfer straße 40

0-30926 Seelze

8.2

8.3

Die Großpackmittel (IBC) dürfen vom Verwender nur für
die Füllgüter verwendet werden, deren Verträglichkeit
mit den Werkstoffen des Behälters, dess,en Armaturen,
Verschlüsse und Dichtungen nachweisbar 'gewährleistet
ist. Dabei dürfen die Werkstoffe dieser Bauart durch
die Füllgüter nicht stärker geschädigt werden,
als durch folgendes Prüffüllgut:
Wasser als Standardflüssigkeit gern. Lf) der Beilage
zum Anhang V/A.5, GGVE/GGVS.

Als Grenzdaten der Füllgüter, die dem Prüffüllgut
bezüglich der chemischen Verträglichkeit zugeordnet
werden können, dürfen Dichten von

3. Hersteller

Jäger KG GmbH & Co.
Daimlerstraße 8-10

I Standardflüssigkeit

I Wass€!'r

Dichte (kg/l)

1,9

0-38112 Braunschweig

4. Beschreibung der Bauart

Typ~nbezeichnung Puratainer 500

nicht überschritten werden.

8.4 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar
sicherstellen, daß alle Auflagen über die Verwendung
der Großpackmittel (IBC) demjenigen, der die Groß
packmittel (IBC) für Gefahrgut erstmalig einsetzt/
befüllt, bekannt sind.

Werkstoff der Außenverpackung: St 37 (DIN 17 100)

.Zeichnungen des Antragstellers

vorn 08.12.1995 (Hessentalbehälter)
vom 08.12.1995 (Hessentalbehälter)
vom 03.11.1992 (500 I-Puratainer (Blase»
vom 12.08.1988 (Gitterboxpalette)

Höhe rnm

8.5 Jedes nach dieser Bauartzulassung serienmäßig
hergestellte Großpackmittel (IBC) ist erstmalig vor
Inbetriebnahme sowie nach 2,5 Jahren und ggf. nach
5 Jahren den nach den unter Nr. 1 genannten
Rechtsvorschriften vorgeschriebenen PrÜfungen und
Inspektionen zu unterziehen.

8.6 Der gemessene Gesamtüberdruck im Großpackmittel (IBC),
(d.h. Dampfdruck des Füllgutes plUS Partialdruck von
Luft oder sonstigen inerten Gasen, vermindert um
100 kPa) bei 55'C, auf der Grundlage des max. FÜllungs
grades gemäß Rn 1601(7) /3601(7) sowie IMDG-Code
deutsch, Abschn.26.1.6.2 und einer Fülltemperatur von
15·C, darf 2/3 des in der Kennzeichnung angegebenen
Prüfdruckes von 150 kPa nicht überschreiten.

Wahlweise kann der Dampfdruck bei 50'C bzw. 55'C auch
entsprechend Rn 1601(10)/3601(10) sowie IMDG-Code
deutsch, Abschn.26.5.11.2 berechnet werden.

534

1121

1100

1240 x 835

Lupolen 4261 A (PE-HD)

mm

E38-500-4670
E38-500-4675
E33-500-4197
Dr./12.8.1988

Werkstoff des Innengefäßes

Fassungsraum
höchstzulässige
Bruttornasse kg

Grundmaße

5. Bauartprüfung

Die Prüfung der Eignung der Bauart erfolgte anhand der unter
Nr. 4 genannten Spezifikation sowie der in folgenden
Berichten niedergelegten Ergebnisse der Prüfung.

- Prüfbericht Nr.: 950664 TÜV Ostdeutschland'Sicherheit
und Umweltschutz GmbH (Heben von un
ten, stapeldruckprüfung,Dichtheits
prüfung, Innendruckprüfung (hydrau
lisch), Fallprüfung) vom 27.03.1996

8.7 Die gefertigten Großpackmittel (IBC) der zugelassenen
Bauart unterliegen der Überwachung der Fertigung von
Großpackmitteln (IBC) nach § 9 des Gesetzes über die
Beförderung gefährlicher Güter vom 6. August 1975
(BGBl. I, S. 2121) in Verbindung mit der "Technischen
Richtlinie für die überwachung der Fertigung von Groß
packmitteln (IBC) und für die Anerkennung von Quali
tätssicherungs-Programmen für IBC (TR IBC 003)" (Ver
kehrsblatt Heft 16, 1992, S. 438).

9. Sonstiges

6. Zulas sunq

Es wird hiermit bescheinigt, daß die nach o.g. spezifikation
gefertigte Bauart eines Kombinations-Großpackmittels (IBC)
mit Kunststoff-Innenbehälter aufgrund des positiven Ergeb
nisses der Bauartprüfung die unter Nr. 1 genannten Zu
lassungsbedingungen erfüllt.

Die Zulassung gilt auch für serienmäßig gefertigte Großpack
mittel (IBC), die der zugelassenen Bauart entsprechen und
die die in der Zulassung genannten Auflagen erfüllen.

9.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen
Übereinkommen für den straßenverkehr (ADR), Eisenbahn
verkehr (RID) und Seeverkehr (IMDG-Code) sowie den in
den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) fest
gelegten Prüfanforderungen für Großpackmittel (IBC) zur
Beförderung gefährlicher Güter. .

9.2 Oie Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jeder
zeitigen widerrufes erteilt.

9.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbeleh
rung bei.

7. Kennzeichnung

Die nach der zugelassenen Bauart ser ienmäßig gefertigten
Großpackmittel (IBC) sind am Behälter oder Rahmen dauerhaft
und gut lesbar wie folgt zu kennzeichnen:

9.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener zeit im
"Amts- und Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für
Materialforschung und -prüfung, Berlin", (ISSN 0340
7551) veröffentlicht.
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12205 Berlin, den 18.06.1996
Unter den Eichen 87

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG

IBC 110.01-2a
KTC 556-2a
IBC 107.02.1-3
KTC 496-4

vom 09.02.1993 (Mannloch-Deckel mit Tauchrohr)
vom 11.07.1991 (Deckel DN 400 mit Si-ventil)
vom 15.03.1993 (T-Stück mit si-Ventil)
vom 25.06.1996 (IBC-Schild)

ZULASSUNGSSCHEIN

Fachgruppe 111.1
Betriebs- und Unfallsicherheit
von Gefahrgutverpackungen

Im AUftrag:

p,hau~
Dipl.-Ing. W. Kraus

Sachbearbeiter:
Dipl.-Ing. P. Fellmann

Laboratorium 111.13
Bewertung von Gefahr
gutgroßpackmitteln

Im AUftrag:

5. Bauartprüfunq

Die Prüfung der Eignung der Bauart erfolgte anhand der unter
Nr. 4 genannten Spezifikation sowie der in folgenden
Berichten niedergelegten Ergebnisse der Prüfung.

_ Prüfbericht Nr.: 65446 OB Versuchsanstalt Minden (Heben von oben,
Heben von unten, Stapeldruckprüfung KTC 1000)
vom 24.10.1986

-'Prüfbericht Nr.: C/86.079 Rheinisch-Westfälischer Technischer
überwachungs-Verein e.V. (Dichtheitsprüfung, Bau
prüfung) vom 29.07.1986

- Prüfbericht Nr.: Bescheinigung Bundesanstalt für Materialforschung
und -prüfung (BAM)/BLEFA (Innendruckprüfung (hy
draulisch) 0,65 bar) vom 17.04.1991

Nr. D/BAM/0403/31A

für die Bauart eines metallenen Großpackmittels (IBC)
zur Beförderung flüssiger gefährlicher Güter

1. Rechtsgrundlaqen

Gefahrgutverordnung See - GGVSee, in der Fassung der
Bekanntmachung der Neufassung vom 24. August 1995
(BGB1. I, S. 1077)
- insbesondere §19 und IMDG-Code deutsch(Amdt 27-94) -,

Gefahrgutverordnung straße - GGVS, in der Fassung der
Bekanntmachung der Neufassung vom 18.Juli 1995(BGB1. I,
S. 1025)
- insbesondere § 6 und Anhang A.6 -,

Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE, in der Fassung
der Bekanntmachung der Neufassung vorn 15. Dezember 1995
(BGB1. I, S. ~852)

- insbesondere § 6 und Anhang VI -

2. Antragsteller

BLEFA GmbH
Hüttenstraße 43

D-57223 Kreuztal

3. Hersteller

BLEFA GmbH
Hüttenstraße 43

D-57223 Kreuztal

4. Beschreibung der Bauart

- Prüfbericht Nr.: 5/25 143 305 Rheinisch-Westfälischer Technischer
Überwachungs-Verein e.V. (Bauprüfung, Innendruck
prüfung (hydraulisch) 2,0 bar)
vom 16.11.1984

- Prüfbericht Nr.: Bescheinigung Rheinisch-Westfälischer Technischer
Überwachungs-Verein e.V. (Innendruckprüfung (hy
draulisch) Spannringdeckel DN 450 Hebelverschluß)
vom 25.11.1991

- Prüfbericht Nr.: Bescheinigung Bundesanstalt für Materialforschung
und -prüfung (BAM)/BLEFA (Innendruckprüfung (hy
draulisch) Klappdeckel DN 450) vom 25.10.1993

- Prüfbericht Nr.: Bescheinigung Rheinisch-Westfälischer Technischer
Überwachungs-Verein e.V. (Innendruckprüfung (hy
draulisch) Spannringdeckel DN 400) vom 25.01.1988

- Prüfbericht Nr.: 1.5/74719-2Pl Bundesanstalt für Materialforschung
und-prüfung (BAM) (Fallprüfung Deckel mit Tauch
rohr am BTA 1000) vom 20.10.1992

- Prüfbericht Nr.: Bescheinigung Rheinisch-Westfälischer Technischer
Überwachungs-Verein e.V. (Bauprüfung,Oichtheits
prüfung Spannringdeckel mit Folie) vom 02.03.1995

- Prüfbericht Nr.: 111.1/77981 P Bundesanstalt für Materialforschung
und-prüfung (BAM) (Fallprüfung am BTA 1000 Esta
Dichteerhöhung) vom 07.05.1996

-"Prüfbericht Nr.: Bescheinigung Rheinisch-Westfälischer Technischer
Überwachungs-Verein e.V. (Bauprüfung am 1000 1
Behälter elektrisch beheizbar) vom 27.06.1996

6. Zulassung

Es wird hiermit bescheinigt, daß die unter Nr. 4 beschrie
bene Bauart eines metallenen Großpackmittels (IBC) aufgrund
des positiven Ergebnisses der Bauartprüfung die unter Nr. 1
genannten Zulassungsbedingungen erfüllt.

Die Zulassung gilt auch für serienmäßig gefertigte Großpack
mittel (IBC), die der zugelassenen Bauart entsprechen und
die die in der Zulassung genannten AUflagen erfüllen.

Typenbezeichnung BTA 1000 (elektrisch beheizbar) 7. Kennzeichnung

Grundmaße

Höhe

Fassungsvermögen

mm

mm

1

1215 x 1015

1630

1022

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten
Großpackrnittel (IBC) sind mit einem ~ korrosionsbeständigen
Metallschild am Behälter oder Rahmen dauerhaft und gut
lesbar wie folgt zu kennzeichnen:

Bruttornasse kg

Werkstoff des
Packmittelkörpers

1. 4301
1. 4435

2305

1.4306
1.4541

1. 4401 1. 4404
1.4571 (DIN 17 441)

31A/Y/ •••• /D/BLEFA/BAM 0403/10200/2305

in den Freiraum sind Monat und Jahr (jeweils die
letzten zwei Stellen) der Herstellung einzutragen,

Zeichnungen des Antragstellers

IBC 132-2 vom 28.05.1996

IBC 108.02-la vom 26.01.1995

IBC 108.01-la vom 11.04.1995

IBC 100.02.1-2 vom 26.05.1992
IBC 117-1 vom 21. 09 .1993
IBC 100.02.3-1 vom 12.01.1993

IBC 100.02.2-1a vom 15.12.1994

IBC 100.02.4-1 vom 12.01.1993

144

(Elektrisch beheizbarer Tankcon
tainer 425, 500, 600, 700, 800,
900, 1000 1 (1215x1015»

(Behälter 425, 500, 600, 700,
800, 900, 1000 1)

(Gestell 425, 500, 600, 700,
800, 900, 1000 1 (1215x1015»

(Klappdeckel DN 400)
(Klappdeckel DN 457)
(Mannloch kompl. DN 400 mit
Spannring und Deckel)

(Mannloch komp!. 0 457=18" mit
Spannring und Deckel)

(Mannloch komp!. 0 457=18" mit
Spannring und Deckel)

für metallene Großpackmittel (IBC) , auf denen die
Kennzeichnung durch sternpelung oder Prägen angebracht
wird, dürfen anstelle des UN- Symbols die Buchstaben UN
verwendet werden.

Zusätzlich ist jedes Großpackmittel (IBe) mit einem Tank
schild zu versehen, das die Angaben gemäß Rn 1612(2)/3612(2)
sowie IMDG-Code deutsch, Abschn.26.2.9 enthält.

8. AUflagen

8.1 In den nach der zugelassenen Bauart serienmäßig
gefertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten
Großpackmitteln (IBC) dürfen nur bestimmte flüssige
gefährliche Stoffe befördert werden, deren Verwendunq



in den einzelnen Klassen der GGVE/GGVS sowie des IMDG:
Codes deutsch für solche Verpackungen ausdrücklich
zugelassen ist.

8.2 Die Großpackmittel (IBC) dürfen vom Verwender nur für
die Füllgüter verwendet werden, deren Verträglichkeit
mit den Werkstoffen des Behälters, dessen Armaturen,
Verschlüsse und Dichtungen nachweisbar gewährleistet
ist.

8.3 Als Grenzdaten der Füllgüter darf eine Dichte von
2,0 kg/l nicht überschritten werden.

8.4 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar
sicherstellen, daß alle AUflagen über die Verwendung
der Großpackmittel (IBC) demjenigen, der die
Großpackmittel (IBC) für Gefahrgut erstmalig
einsetzt/befüllt, bekannt sind.

8.5 Jedes nach dieser Bauartzulassung serienmäßig
hergestellte Großpackmittel (IBC) ist erstmalig vor
Inbetriebnahme und dann wiederkehrend alle 2,5 Jahre
den nach den unter Nr. I genannten Rechtsvorschriften
vorgeschriebenen Prüfungen und Inspektionen zu
unterziehen. Die Fristen für die innere Besichtigung
betragen 5 Jahre.

8.6 Der max. Dampfdruck der Füllgüter darf 110 kPa(l,l bar}
bei 50· C oder 130 kPa (1,3 bar) bei 55· C nicht über
schreiten.

8.7 Die gefertigten Großpackmittel (IBC) der zugelassenen
Bauart unterliegen der tlberwachung der Fertigung von
Großpackmitteln (IBC) nach § 9 des Gesetzes über die
Beförderung gefährlicher Güter vom 6. August 1975
(BGBL I, S. 2121) in Verbindung mit der "Technischen
Richtlinie für die Überwachung der Fertigung von Groß
packmitteln (IBC) und für die Anerkennung von Quali
tätssicherungs-programmen für IBC (TR IBC 003)" (Ver
kehrsblatt Heft 16, 1992, S. 438).

9. Sonstiges

ZULASSUNGSSCHEIN
Nr. D/BAM/0404/31A

für die Bauart eines Großpackmirtels (IBC)
zur Beförderung gefährlicher Guter

1. Rechtsgrundlagen

1.1 Gefahrgutverordnung See ~ GGVSee vom 24. Juli 1991 (BGBI. I, S. 1714), zuletzt geändert durch die
2. See-Gefahrgutänderungsverordnung vom 24. August 1995 (BGBI. I, S. 1074) - insbesondere
Abschnitt 10 in Verbindung mit Anhang I des IMDG·Code deutsch in der Fassung des Amendments
27-94 vom 18. Juli 1995 (Bundesanzeiger Nr. 158a vom 23~ August 1995)

1~2 GefahrgutVerordnung Straße - GGVS, in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. Juli 1995 (BGBI.
I, S. 1025)

1.3 Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE, in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Dezember
1995 (BGBI. I,S. 1852)

2. Antragsteller

Herrmann Waldner GmbH & Co
Im Weißen Bild

88239 Wangen i~ AlIgäli

3. Hersteller

Herrmann Waldner GmbH & Co
Im Weißen Bild

88239 Wangen i~ Allgäu

Metallenes Großpackmtttel (IBC) mtt und ohne Untenenlleerung .

Beschreibung der Bauart

Werkstoff des Packmittelkörpers : 1.4301

9.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen
Übereinkommen für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahn
verkehr (RID) und Seeverkehr (IMDG-Code) sowie den in
den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) fest
gelegten Prüfanforderungen für Großpackmittel (IBC) zur
Beförderung gefährlicher Güter.

9.2 [}ie Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jeder-
zeitigen Widerrufes erteilt.· '

9.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbeleh
rung bei.

9.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im
"Amts- und Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für
Materialforschung und -prüfung, Berlin", (ISSN 0340
7551) veröffentlicht.

4.

Typenbezeichnung

Grundmaße

Höhe

Fassungsraum

höchstzulässige
Bruttomasse

mm

mm

kg

: 1000 Liter - KTC (gemäß IBC-Vorschrift nachgerüstet)

: 1028 x 1228

1645

1000

1500

12205 Berlin, den 29.07.1996
Unter den Eichen 87

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRtlFUNG

Fachgruppe 111.1
Transportsicherheit von Verpackungen
und Schüttgutbehältern

Im AUftrag:

p/LJO>:;
Dipl.-Ing. W. Kraus

Referat 111.13
Gefahrgutgroßpackmittel

Im Auftrag:

nlL~~~Di~~g~~~~~Fellmann

Technische Zeichnungen:

X 069438-2.0-KT-CGFGT
X 069472-1.0-KT-XXXXX
9.3.6~05.003.2.2

9~5.6.01.019.2.1

9~5~6~00.054.2.1

9.4~6.06.001.2.0

9.3.6.05.011.2.0
9.3~6.05.027.2.3

9.5.6.01.020.2.1
9.5.6.00.082.2.2
9.5.6.00.204.3.2
9.4.6.06.051.3.0
9.7.6.06.046.4.0
9~ 7.6.06~045.4.0

X 032813 3~11KT-SHILD

vom 09.05.1996 (Nachrüstung KTC-l000 I gemäß IBC-Vorschrift)
vom 13.05.1996 (Variantenübersicht IBC-Container Ausrüstung)
vom 28.01.1980 (Zusammenstellung)
vom 25.01.1980 (Tank 1000 I)
vom 25.09.1975 (Gestell)
vom 08.02.1975 (Auslauf 3· mtt Muffenschrägsttzventil)
vom 30.08.1976 (Kubischer Tankcontainer 1000 I)
vom 20.10.1981 (Flüssigketts-Container)
vom 21.10.1981 (Tank 1000 I- Obenenlleerung)
vom 20.10.1981, (Gestell KTC für Container 1000 11 SO)
vom 20.10.1981 (Unterrahmen für Container 1000 I, KTC 1 SO)
vom 21.10.1981 (Auslauf DN 50, m.Blindflansch DN 50)
vom 17~10.1979 (Anschweißflansch NW 50)
vom 17~10~1979 (Blindflansch NW 50)
vom 25~08.1992 (Tankschild»

Sachbearbeiter:
Dipl.-Ing. P. Fellmann

Anlage: Rechtsmittelbelehrung

5, Prüfnachweise für die Bauart

- Prüfbericht Nr.: L41L430 Gbks 55 440 der Bundesbahn Versuchsanstall Minden; Stapeldruck- und
Hebeprüfung von oben an zwei 1000 I Flüssigkeitscontainern, vom 23.01.1976

- Prüfbericht Nr.: 63 985 der Bundesbahn Versuchsanstalt Minden; Bauartprüfung am 1000 I
Flüssigkeitscontainem, vom 20.02.1976

- Prüfbescheinigung der Fa. Waldner; Stapeldruckprüfung am 1000 I Flussigkeitscontainer,
vom 22.11.1 979 (Unter Aufsicht der Bundesbahn-Abnahmeamtes München)

. Prüfbericht Nr.: 88 667. der Bundesbahn Versuchsanstalt Minden, 1. Nachtrag; Hebeprüfung von
unten und hydraulische Innendruckprüfung am 1000 I Rüssigkeitscontainer, vom
28.11.1979

~ Prüfbescheinigung der Fa. Waldner; Bau· und Innendruckprüfung(0,65 bar) am 1000 I Russigkeits
container, vom 19~04.1996 (Unter Aufsicht der BAM)

6. Bauartzulassung

Die unter 4. und 5. beschriebene Bauart erfüllt die Vorschriften nach 1. Die Bauart wird mit den in 9.
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genannten Nebenbestimmungen für die Beförderung gefährlicher Güter zugelassen.

Die Eignung der Bauart für die Beförderung gefährlicher Güter gilt bei Einhallung der folgenden
Grenzwerte bzw. Einschränkungen als erbracht:
- VelWendung für flüssige gefährliche Güter der Verpackungsgruppen 11 oder 111
- max. Dichte der Füllgüter 1,3 kgll

7. Fertigung von Großpackmitleln

ZULASSUNGSSCHEIN
Nr. D/BAM/0405/31A

für die Bauart eines Großpackmittels (IBC)
zur Beförderung gefährlicher Guter

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Großpackmi«el (IBC) serienmäßig gefertigt werden. Der
Hersteller muß gewährleisten, daß die serienmäßig gefertigten Großpackmittel (lBC) die festgelegte
Spezifikation der Bauart erfüllen. 1. Rechtsgrundlagen

1.1
8. Kennzeichnung

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Großpackmittel (IBC) sind wie folgt zu
kennzeichnen:

31 A N/.. ..lOIW/BAM 0404/4500/1500

Gefahrgutverordnung See - GGVSee vom 24. Juli 1991 (BGBI. I, S. 1714), zuletzt geändert durch die
2. See-Gefahrgutänderungsverordnung vom 24. August 1995 (BGB!. I, S. 1074) - insbesondere
Abschnitt 26 des IMDG-Code deutsch in der Fassung des Amendments 27-94 vom 18. Juli 1995

.(Bundesanzeiger Nr. 158a vom 23. August 1995)

1.2 Gefahrgutverordnung Straße - GGVS, in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. Juli 1995 (BGB!.
I, S. 1025)

1.3 Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE, in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Dezember
1995 (BGBt I,S. 1852)

in den Freiraum sind Monat und Jahr (jeweils die letzten zwei Stellen) der Herstellung 2.
einzutragen,

für metallene Großpackmi«el (IBC), auf denen die Kennzeichnung durch Stempelung oder
Prägen angebracht wird, dürfen anstelle des Symbols die Buchstaben UN verwendet
werden.

Antragsteller

Umformtechnik Hausach GmbH
Gustav-Rivinius-Platz 2

D-77756 Hausach(Schwarzwaldbahn)

Zusätzlich ist jedes Großpackmittel (IBC) mit einem Tankschild zu versehen, das die Angaben gemäß
Rn 1612(2)/3612(2) sowie IMDG-Code deutsch, Abschn.26.2.9 enthält.

9. Nebenbestimmungen

9.1 Befristungen
entfällt

9.2 Bedingungen
entlällt

9.3 Widerfuf
Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufs erteilt.

9.4 Auflagen
Der in 2. genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstellen, daß alle Bestimmungen und
Hinweise dieses Zulassungsscheins über eine ordnungsgemäße Verwendung der Großpackmittel
(IBC) demjenigen, der diese Großpackmiitel für gefährliche Güter verwendet bzw. mit gefährlichen
Gütem befüllt, zur Kenntnis gebracht werden.

10.1 Die Zulässigkeit der Verwendung von Großpackmitteln(IBC) der zugelassenen Bauart richtet sich nach
den Bestimmungen der jeweils zutreffenden Rechtsvorschriften für die einzelnen Verkehrsträger. Alle
sonstigen Vorschriften (z.B. Füllgrad, Verträglichkeit mit.den Packmittelkörperwerkstoffen) für die
Beförderung gefährlicher Güter in der zugelassen Großpackmittelbauart bleiben unberührt.

3.

4.

Hersteller

Umformtechnik Hausach GmbH
Gustav-Rivinius-Platz 2

D-77756 Hausach(Schwarzwaldbahn)

Beschreibung der Bauart

Metallenes Großpackmittel (IBC) mit Bodenentleerung, ausgestattet mit Sonderdeckel inclusive
Berstscheibe.

Typenbezeichnung TP 1000

Grundmaße mm 1220 x 1020

Höhe mm 1650

Fassungsraum 1000

höchstzulässige
Bruttomasse kg 2100

Technische Zeichnungen:

Werkstoff des Packmittelkörpers : 1.4301, alternativ 1.4541,1.4571,1.4435,1.4306 (DIN 17441)

10.2 Die Bauart erfüllt die Prüfanforderungen für Großpackmittel (IBC) zur Beförderung gefährlicher Güter
des Europäischen Übereinkommens über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der
Straße (ADR) in der Fassung der Bekanntmachung der Neufassung der Anlagen A und B vom
6. Juli 1994 (BGBI. 1994 11 S. 937), zuletzt geändert durch die 12. ADR-Änderungsverordnung vom
20. Dezember 1994 (BGBI. 1994 I1 S. 3855)

der Ordnung für die intemationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter (RIO) in der 5. AID
Änderungsverordnung vom 8. März 1995 (BGBI. 1995 11 S. 210)
des International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code) in der Fassung des Amendment
27-94 - insbesondere SecHon 26
der RECOMMENDATIONS ON THE TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS UNITED
NATIONS; in der Fassung der eight revised editi9n, New York und Genf 1993

86.250.0002.147
86.260.oo12.065a
85.054.0012.000c
86.265.0067.000a
86.042.0106.0001

vom 23.09.1996 (IBC 1000 I)
vom 05.10.1995 (Tank 1000 I)
vom 05.06.1996 (Gestell 1000 I)
vom 20.05.1996 (Schraubdeckel m. integr. Berstscheibe)
vom 05.06.1996 (lBC - Schild)

10.3 Die gefertigten Großpackmittel (IBC) der zugelassenen Bauart unterliegen der Überwachung der
Fertigung von Großpackmitteln (IBC) nach § 9 des Gesetzes über die Beförderung gefährlicher Güter 5. Prüfnachweise für die Bauart
vom 6. August 1975 (BGB!. I, S. 2121) in Verbindung mit der "Technischen Richtlinie für die Überwa-
chung der Fertigung von Großpackmitteln (IBC) und für die Anerkennung von Qualitätssicherungs- - Prüfbericht Nr.: 5064/S. 90, APRAGAZ Brüssel; Hebeprüfungen am kubischen Container 1250 I der
Programmen für IBC (TR IBC 003)" (Verkehrsblatt Heft 16, 1992, S. 438). Fa. Umformtechnik Hausach vom 03.10.1990

10.4 Diese Zulassung wird zu gegebener Zeit im "Amts- und Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für
Materialforschung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht.

11. Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben
we~den. Der Widerspruch ~sl bei dem Präsidenten der Bundesanstalt für Materialforschung und
-prufung (BAM), 12205 Berlrn, Unter den Eichen 87, schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen.

Berlin, den 04.07.1996

- Prüfbericht Nr.: 311·90·8210 und 311-90-8432, Technischer Überwachungs Verein Südwest e.V.;
Stapeldruck- und hydraulische Innendruckprüfung am TP 1000 vom 01.03.1990 und
vom 25.10.1990

- Prüfbericht Nr.: 73 385/8. Nachtrag, OB Versuchsanstalt Minden; Fallprüfung am TP 1000 vom
15.05.1987

- Prüfbescheinigung des Technischen Überwachungs - Vereins Südwestdeutschland e.V.; Bauprüfung
am TP 1000 mit Sonderdeckel und integrierter Berstscheibe vom 07.10.1996

Fachgruppe 111.1
Transportsicherheit von Verpackungen
und Schüttgutbehällern

Im Auftrag:

Dipl.-lng. W. Kraus
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Referat 111.13
Gefahrgutgroßpackmittel

Im Auftrag:

Dipl.- Ing. D. Stammler

6. Bauartzulassung

Die unter 4. und 5. beschriebene Bauart erfüllt die Vorschriften nach 1. Die Bauart wird mit den in 9.
genannten Nebenbestimmungen für die Beförderung gefährlicher Güter zugelassen.

Die Eignung der Bauart für die Beförderung gefährlicher Güter gilt bei Einhaltung der folgenden
Grenzwerte bzw. Einschränkungen als erbracht:
- Verwendung für flüssige gefährliche Güter der Verpackungsgruppen 11 oder 111
- max. Dichte der FÜllgüter 1,85 kg/l



7. Fertigung von Großpackmitteln

Nach der zugelassenen Bauart dOrfen Großpackmitlel (IBC) serienmäßig gefertigt werden. Der
Hersteller muß gewährleisten, daß die serienmäßig gefertigten Großpackmittel (IBC) die festgelegte
Spezifikation der Bauart erfüllen.

8. Kennzeichnung

Oie nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Großpackmittel (IBC) sind wie folgt zu
kennzeichnen:

31 A IYI.. ../D/UH/BAM 0405/12420/2100

in den Freiraum sind Monat und Jahr GeweBs die letzten zwei Stellen) der Herstellung
einzutragen,

für metallene Großpackmittel (lBC), auf denen die Kennzeichnung durch Stempelung oder
Prägen angebracht wird, dürfen anstelle des Symbols die Buchstaben UN verwendet
werden.

Zusätzlich ist jedes Großpackmitlel (IBC) mit einem Tankschild zu versehen. das die Angaben gemäß
Rn 1612(2)/3612(2) sowie IMDG-Code deutsch, Abschn.26.2.9 enthält.

9. Nebenbestimmungen

9.1 Befristungen
entlällt

9.2 Bedingungen
entfällt

9.3 Widerruf
Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufs erteilt.

ZULASSUNGSSCHEIN
Nr, D/BAM/0406/31 A

für die Bauart eines Großpackmittels (IBC)
zur Beförderung gefähr1icher GOter

1. Rechtsgrundlagen

1.1 Gefahrgutvero'rdnung See· GGVSee vom 24. Juli 1991 (8GBI. I, S. 1714), zuletzt geändert durch die
. 2. See·Gefahrgutänderungsverordnung vom 24. August 1995 (BGBI. I, S. 1074) - insbesondere
Abschnitt 10 in Verbindung mit Anhang I des IMDG-Code deutsch in der Fassung des Amendmi3nts
27-94 vom 18. Juli 1995 (Bundesanzeiger Nr. 158a vom 23. August 1995)

1.2 Gefahrgutverordnung Straße - GGVS, in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. Juli 1995 (8GBI.
I, S. 1025)

1.3 Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE, in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Dezember
1995 (BGBI. I,S. 1852)

2. Antragsteller

Blefa GmbH & Co. KG
Hüttenstraße 43

57223 Kreuztal

3. Hersteller

Blefa GmbH & Co. KG
Hüttenstraße 43

57223 Kreuztal

9.4 Auflagen
Die Zulässigkeit der Verwendung für bestimmte Stoffe der Klasse 5.2 (Peroxide) ist vor dem Transport
von der BAM, Labor 11.23 zu genehmigen.
Der in 2. genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstellen, daß alle Bestimmungen und
Hinweise dieses Zulassungsscheins über eine ordnungsgemäße Verwendung der Großpackmittel
(IBC) demjenigen, der diese Großpackmitlel fUr gefährliche Güter verwendet bzw. mit gefährlichen
Gütem befüllt, zur Kenntnis gebracht werden.

10.1 Die Zulässigkeit der Verwendung von Großpackmitteln(IBC) der zugelassenen Bauart richtet sich nach
den Bestimmungen der jeweils zutreffenden Rechtsvorschriften für die einzelnen Verkehrsträger. Alle
sonstigen Vorschriften (z.B. Füllgrad, Verträglichkeit mit den Packmittelkörperwerkstoffen) für die
Beförderung gefährlicher Güter in der zugelassen Großpackmittelbauart bleiben unberührt.

10.2 Die Bauart erfüllt die Prüfanforderungen für Großpackmittel (IBC) zur Beförderung gefährlicher Güter
des Europäischen Übereinkommens über die intemationale Beförderung gefährlicher Güter auf der
Straße (ADR) in der Fassung der Bekanntmachung der Neufassung der Anlagen A und B vom
6. Juli 1994 (BGBI. 1994 11 S. 937), zuletzt geändert durch die 12. ADR-Änderungsverordnung vom
20. Dezember 1994 (BGBI. 1994 11 S. 3855)
der Ordnung für die intemationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter (RIO) in der 5. RIO·
Änderungsverordnung vom 8. März 1995 (BGBI. 199511 S. 210)
des International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code) in der Fassung des Amendment
27·94 . insbesondere Section 26 .

4. Beschreibung der Bauart

Metallenes Großpackmitlel (IBC) ohne Untenentleerung.

Typenbezeichnung IBC RC 800 I - liegend

Länge mm 3150

Durchmesser mm 600

Höhe mm 610

Fassungsraum 814

höchstzulässige
Brultomasse kg 1335

Werkstoff des Packmittelkörpers : 1.4301 (DIN 17441)

Technische Zeichnungen:

Prüfnachweise für die Bauart

- Prulbericht Nr.: 78116P der Bundesanstalt für Materialforschung und ·prufung (ßauprufung,
Hebeprülung von oben, Stapeldruckprulung, Dichtheitsprulung, InnendruckpfÜfung
(hydraulisch) und Fallprufung) vom 18.07.1996

der RECOMMENDATIONS ON THE 'TRANSPORT'OF DANGEROUS GOODS UNITED
NATIONS; in der Fassung der eight revised edition, New York und Genf 1993.

10.3 Die gefertigten Großpackmittel (IBC) der zugelassenen Bauart unterliegen der Überwachung der
Fertigung von Großpackmitteln (IBC) nach § 9 des Gesetzes über die Beförderung gefährlich,:r Güter
vom 6. August 1975 (BGBI. I, S. 2121) in Verbindung mit der -Technischen Richtlinie für die Uberwa
chung der Fertigung von Großpackmitteln (IBC) und fUr die Anerkennung von Qualitätssicherungs
Programmen für IBC (TR IBC 003)" (Verkehrsblatt Heft 16, 1992, S. 438).

10.4 Diese Zulassung wird zu gegebener Zeit im "Amts- und Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für
Materia~orschungund -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht.

5.

IBC 133·1
IBC 100.01.2·4a

vom 09.05.96 (Innentank 832 I)
vom 20.07.93 (IBC·Schild)

11. Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben
werden. Der Widerspruch ist bei dem Präsidenten der Bundesanstalt für Materialforschung und
·prüfung (BAM), 12205 Berlin, Unter den Eichen 87, schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen.

Berlin, den 22.10.1996

6. Bauarlzulassung

Die unter 4. und 5. beschriebene Bauart erfüllt die Vorschriften nach 1. Die Bauart wird mit den in 9.
genannten Nebenbestimmungen für die Beförderung gefährlicher Güter zugelassen.

Die Eignung der Bauart für die Beförderung gefährlicher Güter gilt bei Einhallung der folgenden
Grenzwerte bzw. Einschränkungen als erbracht:
. Verwendung für flüssige gefährliche Güter der Verpackungsgruppen 1I oder 111
. max. Dichte ger Füllgüter 1,5 kgll

Fachgruppe 111.1
Transportsicherheit von Verpackungen
und Schüttgutbehältern

Referat 111.13
Gefahrgutgroßpackmittel

7. Fertigung von Großpackmitleln

Im Auftrag:

)v> KJ.{l({
Dipl.-Ing. W. Kraus

Im Auftrag:

Dip!.- Ing. O. Stammler

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Großpackmittel (IBC) serienmäßig gefertigt werden. Der
Hersteller muß gewährleisten, daß die serienmäßig gefertigten Großpackmittel (IBC) die testgelegte
Spezifikation der Bauart erfüllen.

8. Kennzeichnung

Oie nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigt~n Großpackmitlel (IBC) sind wie folgt zu
kennzeichnen:
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31 A fYl .. ../D/BLEFAIBAM 0406/5200/1335 ZULASSUNGSSCHEIN
Nr. D/BAM/0407/11G

in den Freiraum sind Monat und Jahr (jeweils die letzten zwei Stellen) der Herstellung
einzutragen,

fOr die Bauart eines Großpackminels (IBC)
zur Beförderung gefährlicher Güter

für metallene Großpackmittel (IBG), auf denen die Kennzeichnung durch Stempelung oder
Prägen angebracht wird, dürfen anstelle des Symbols die Buchstaben UN verwendet
werden.

Rechtsgrundlagen

Gefahrgutverordnung See - GGVSee vom 24. Juli 1991 (BGBL I, S. 1714), zuletzt geändert durch die
2. See-Gefahrgutänderungsverordnung vom 24. August 1995 (BGBI. I, S. 1074) - insbesondere
Abschnitt 10 in Verbindung mit Anhang I des IMDG-Code deutsch in der Fassung des Amendments
27·94 vom 18. Juli 1995 (Bundesanzeiger Nr. 1583 vom 23. August 1995)

1.1

Nebenbeslimmungen

Zusätzlich ist iedes Großpackmittel (IBC) mit einem Tankschild zu versehen, das die Angaben gemäß . 1.
Rn 1612(2)/3612(2) sowie IMDG·Code deutsch, Abschn.26.2.9 enthält.

9.

9.1 Befristungen

entfällt

9.2 Bedingungen

entfällt

. 2. Antragsteller

Wellpappenwerk Bruchsal GmbH & Co
Ernst-8Iickle-Straße 27

9.3 Widerruf
Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufs erteilt.

76646 Bruchsal

9.4 ~
Der in 2. genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstellen, daß alle Bestimmungen und Hinweise
dieses Zulassungsscheins über eine ordnungsgemäße Verwendung der Großpackmiltel (IBC)
demjenigen, der diese Großpackmittel für gefährliche GOter verwendet bzw. mit gefährlichen Gütern
befOllt, zur Kenntnis gebracht werden.

3. Hersteller

Wellpappenwerk Bruchsal GmbH & Co
Ernst-Blickle-Straße 27

76646 Bruchsal

,4. Beschreibung der Bauart

10.1 Die Zulässigkeit der Verwendung von G roßpackmiUeln(IBC) der zugelassenen Bauart richtet sich nach.
den Bestimmungen der jeweils zutreffenden Rechtsvorschriften für die einzelnen Verkehrsträger. Alle
sonstigen Vorschriften (z.B. Füllgrad, Verträglichkeit mit den Packmittelkörperwerkstoffen) für die
Beförderung gefährlicher Güter in der zugelassen Großpackmittelbauart bleiben unberührt.

Großpackmittel (IBC) aus Wellpappe mit Innenausldeidung.
Die Bauart besteht aus einem Wellpappe - Achteckbehälter mit PE I PA - Innensack, inclusive Deckel
und Bodenteil auf Holzpalette.

Typenbezeichnung : Wellpappe Achteckbehälter (Octabin)

10.2 Die Bauart ertüUfdie PrOfanforderungen für Großpackmittel (IBC) zur Beförderung gefährlicher Güter
des Europäischen Übereinkommens über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der'
Straße (ADR) in der Fassung der Bekanntmachung der Neufassung der Anlagen A und B vom 6.
Juli 1994 (BGBI. 1994 11 S. 937). zuletzt geändert durch die 12. ADR-Änderungsverordnung vom
20. Dezember 1994 (BGB!. 1994 1I S. 3855)
der Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter (RIO) in der 5. RIO
Änderungsverordnung vom 8. März 1995 (BGBI. 199511 S. 210)
des Intemational Maritime Oangerous Goods Code (IMDG Code) in der Fassung des Amendment
27·94 - insbesondere Section 26 •
der RECOMMENDATIONS ON THE TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS UNITED
NATIONS; in der Fassung der eight revised edition, New York und Genf 1993

Grundmaße
(Palene) mm :

Höhe mm:

Höchstzulässige
Bruttomasse kg :

Werkstoff des Packmittelkörpers:

Technische Zeichnungen:

1140 x 1140

1870

1140

Wellpappe Hardwell naßfest

10.3 Die gefertigten Großpackmittel (IBC) der zugelassenen Bauart unterliegen der Überwachung dE
Fertigung von Großpackmitteln (IBC) nach § 9 des Gesetzes Ober die Beförderung gefährlicher Güte
vom 6. August 1975 (BGBI. I, S. 2121) in Verbindung mit der ~TechnischenRichtlinie für die Überwa
chung der Fertigung von Großpackmilteln (IBC) und lür die Anerkennung von Qualitätssicherungs
Programmen fOr IBC (fR IBC 003)" (Verkehrsblatl Hefl16, 1992, S. 438).

10.4 Diese Zulassung wird zu gegebener Zeit im "Amts· und Mitteilungsblatt der Bundesanstalt 10
Materialforschung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340·7551) veröffentlicht.

Nr.21

BASF Packminel-Nr. 785 8005 gOltig

BASF Packminel·Nr. 780 1023 gOltig

vom 25.06.1996 (Konstruktionszeichnung
Achteckbehäller)

se~ 16.02.1996 (Flachsack PE/PA, 0,09 mm, nicht
auftadOOr)

se~ 27.12.1995 (Vierwege-Holzpalene, 1140 x 1140 mm.
CP3)

5. Prüfnachweise für die Bauart

11. Rechlsbehelfsbelehrung - PrOfbericht Nr.: 21/96 Wellpappenwerk Bruchsal vom 25.06.1996
HebeprOfung an Octabins (11 G), Werkstoffprüfungen

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhobel
werden. Der Widerspruch ist bei dem Präsidenten der Bundesanstalt für Materialforschung unI
·prüfung (BAM), 12205 Berlin, Unter den Eichen 87, schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen. 6. Bauartzulassung

Fachgruppe 1IL1
Transportsicherheit von Verpackungen
und Schüttgutbehältern

Im Auftrag:

Dipl.·lng. W. Kraus

Berlin, den 18.07.1996

Reterat 111.13
Gefahrgutgroßpackmittel

Im Auftrag:

/' ('f/rJ
6 (I"U.

Dip!.- Ing. S. Stoll

Die unter 4. und 5. beschriebene Bauart erfüllt die Vorschriften nach 1. Die Bauart wird mit den in 9.
genannten Nebenbestimmungen für die Beförderung gefährlicher Guter zugelassen.
Oie Eignung der Bauart .tür die Beförderung gefährlicher Güter gin bei Einhahung der folgenden
Einschränkungen als erbracht:

Verwendung nur fOr die Beförderung von POLYSTRENE BEADS EXPANDABLE (STYROPOR), UNo'
Nr. 2211, Page 9036 IMOG·Code deutsch, die in Containern (secondary protection) eingesetzt
werden.

7. Fertigung von Großpackmitteln

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Großpackmittel (IBC) serienmäßig gefertigt werden. Der
Hersteller muß gewährleisten, daß die serienmäßig gefertigten Großpackmittel (IBC) die festgelegte
Spezifikation der Bauart erfüllen.

8. Kennzeichnung

Oie nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Großpackmittel (IBC) aus Wellpappe sind
an der Außenseite wie folgt zu kennzeichnen:

11 G IZJ.. ../DIWWB/BAM 0407/0/1140

in den Freiraum sind Monat und Jahr Oeweils die letzten zwei Stellen) der Herstellung
einzutragen.
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9. Nebenbestimmungen

9.1 Befristungen
entlällt

4. Beschreibung der Bauart

Großpackmittel (IBC) aUß Wellpappe mit Innenauskleidung.

Oie Bauart eines Wellpappe - Achteckbehälter mit PE I PA - Innensack, inclusive Deckel und
Bodenteil auf Holzpalette, besteht aus zwei Modifikationen desselben Großpackmitteltyps, die sich bei
sonst gleichen Grundabmessungen nur durch die Höhe und damit entsprechend in der
höchstzulässigen Bruttomasse unterscheiden.

9.2 Bedingungen
entlällt

9.3 Widerruf
Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufs erteilt. Typenbezeichnung : Wellpappe Achteckbehälter (Octabin)

9.4 Auflagen
Der in 2. genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstellen, daß alle Bestimmungen und
Hinweise dieses Zulassungsscheins über eine ordnungsgemäße Verwendung der Großpackmittel
(IBC) demjenigen, der diese Großpackmittel für gefährliche Güter verwendet bzw. mit gefährlichen
Gutem befOllt, zur Kenntnis gebracht werden.

10. Hinweise

Grundmaße
(Palette)

Gesamthöhe

Höchstzulässige
Bruttomasse

mm:

mm:

kg:

1140xl140

1705

1040

1870

1140

Werkstoff des Packmittelkörpers: Wellpappe Hardwell naßfest10.1 Oie Zulässigkeit der Verwendung von Großpackmitteln (IBC) der zugelassenen Bauart richtet sich
nach den Bestimmungen der jeweils zutreffenden Rechtsvorschriften für die einzelnen Verkehrsträger.
Alle sonstigen Vorschriften (z.B. Füllgrad, Verträglichkeit mit den Packmittelkörperwerkstoffen) für die
Beförderung gefährlicher Güter in der zugelassen Großpackmittelbauart bleiben unberührt.

10.2 Oie Bauart erfüllt nur die eingeschränkten Prufanforderungen für Großpackmittel zur Beförderung von
POLYSTYRENE BEADS EXPANDABLE (STYROPOR), UN-Nr. 2211

des International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code) in der Fassung des Amendment
27-94 - insbesondere Section 26 und PaQe 9036,

der RECOMMENDATIONS ON THE TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS UNITED NA
TIONS; in der Fassung der eight revised edition, New York und Genf 1993.

Technische Zeichnungen:

Nr.2la

Nr. 21

BASF Packrnittel:Nr. 785 8005 gültig

BASF Packmittel-Nr. 780 1023 gültig

vom 29.07.1996 (Konstruktionszeichnung
Achteckbehälter, H = 1555 mm)

vom 25.06.1996 (Konstruktionszeichnung
Achteckbehälter, H = 1720 mm)

seit 16.02.1996 (Flachsack PE/PA, 0,09 mrn, nicht
aufladbar) .

seit 27.12.1995 (Vierwege-Holzpalette, 1140 x 1140 mm,
CP3)

10.3 Die gefertigten Großpackmittel (IBC) der zugelassenen Bauart unterliegen der Überwachung der
Fertigung von Großpackmitteln (IBC) nach § 9 des Gesetzes über die Beförderung gefährlicher Güter
vom 6. August 1975 (BGBL I, S. 2121) in Verbindung mit der -Technischen Richtlinie für die Überwa
chung der Fertigung von Großpackmitteln (IBC) und für die Anerkennung von Qualitätssicherungs
Programmen für IBC (TR IBC 003)" (Verkehrsbiall Heft 16, 1992. S. 438).

5. Prüfnachweise für die Bauart

- Prüfberichl Nr.: 21/96 Wellpappenwerk Bruchsal vom 25.06.1996
Hebeprüfung an Octabins (11G), Werkstoflprüfungen

10.4 Diese Zulassung wird zu gegebener Zeit im -Amts- und Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für
Materialforschung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht.

11_ Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben
werden. Der Widerspruch ist bei dem Präsidenten der Bundesanstalt für Materiatforschung und
-prüfung (BAM), 12205 Berlin, Unter den Eichen 87, schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen.

6. Bauartzulassung

Oie unter 4. und 5. beschriebene Bauart erfüllt die Vorschriften nach 1. Die Bauart wird mit den in 9.
genannten Nebenbestimmungen für die Beförderung gefährlicher Güter zugelassen.

Oie Eignung der Bauart für die Beförderung gefährlicher Güter gilt bei Einhaltung der folgenden
Einschränkungen als erbrach!:
Verwendung nur für dje Beförderung von POLYSTRENE BEADS EXPANDABLE (STYROPOR), UN
Nr. 2211, Page 9036 IMDG-Code deutsch, die in Containern (secondary protection) eingesetzt
werden.

Diese 1. Neufassung ersetzt den Zulassungsschein Nr. D/BAMl0407/11 G vom 12.07.1996.

Fachgruppe 111.1
Transportsicherheit von Verpackungen
und Schütlgutbehältern

Im Auftrag:

Dipl.-Ing. W. Kraus

Berlin, den 12.07.1996

Referat 111.13
Gefahrgutgroßpackmiltel

Im Auftrag:

Dipl.- Ing. D. Stammler

. 7. Fertigung von Großpackmil1eln

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Großpackmittel (IBC) serienmäßig gefertigt werden. Der
Hersteller muß gewährleisten, daß die serienrnäßig gefertigten Großpackmitlel (IBC) die festgelegte
Spezifikation der Bauart erfüllen.

8. Kennzeichnung

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Großpackmittel (IBG) aus Wellpappe sind
an der Außenseite wie folgt zu kennzeichnen:

Achteckbehäller (Octabin) IBC-Gesamthöhe - 1705 mm :

1. Neufassung zum

ZULASSUNGSSCHEIN
Nr. D/BAM/0407/J1G

für die Bauart eines Großpackmi«els (IBC)
zur Beförderung gefährlicher Güter

1. Rechtsgrundlagen

1.1 Gefahrgutverordnung See - GGVSee vom 24. Juli 1991 (BGBI. I, S. 1714), zuletzt geändert durch die
2. See-Gefahrgutänderungsverordnung vom 24. August 1995 (BGBI. I, S. 1074) • insbesondere
Abschnitt 10 in Verbindung mit Anhang I des IMDG-Code deutsch in der Fassung des Amendments 9.
27-94 vom 18. Juli 1995 (Bundesanzeiger Nr. 158a vom 23. August 1995)

11 G 1Zl.. ..IDIWWB/BAM 0407/0/1 040

Achteckbehälter (OCtabin) IBC-Gesamthöhe = 1870 mm :

11G 1Zl.. ..IDIWWB/BAM 0407/0/1140

in den Freiraum sind Monat und Jahr Geweils die letzten zwei Stellen) der Herstellung
einzutragen.

Nebenbestimmungen

2. Antragsteller

Wellpappenwerk Bruchsal GmbH & Co
Ernst-Blickle-Straße 27

76646 Bruchsal

3. Hersteller

Wellpappenwerk Bruchsal GrnbH & Co
Ernst-Blickle-Straße 27

76646 Bruchsal

9.1 Befristungen
entfällt

9.2 Bedingungen
entlällt

9.3 Widerruf
Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufs erteilt.

9.4 Auflagen
Der in 2. genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstellen, daß alle Bestimmungen und
Hinweise dieses Zulassungsscheins, über eine ordnungsgemäße Verwendung der Großpackrnittel
(IBG) demjenigen, der diese Großpackmittel für gefährliche Guter verwendet bzw. mit gefährlichen
Gütern bemllt, zur Kenntnis gebracht werden.
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Werkstoff des Packmittelkörpers : RSt 37-2 lDlN 17 100)

Prüfnachweise für die Bauart

Technische Zeichnungen:

10.1 Die Zulässigkeit der Verwendung von Großpackmitteln (IBC) der zugelassenen Bauart richtet sich
nach den Bestimmungen der jeweils zutreffenden Rechtsvorschriften für die einzelnen Verkehrsträger.
Alle sonstigen Vorschriften (z.8. Füllgrad, Verträglichkeit mit den Packmittelkörperwerkstotfen) für die
Beförderung gefährlicher Güter in der zugelassen Großpackmittelbauart bleiben unberührt.

10.2 Die Bauart erfüllt nur die eingeschränkten Prüfanforderungen für Großpackmittel zur Beförderung von
POLYSTYRENE BEADS EXPANDABLE (STYROPOR), UN-Nr. 2211

des International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code) in der Fassung des Amendment
27~94 - insbesondere Section 26 und Page 9036,

der RECOMMENDATIONS ON THE TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS UNITED NA
TIONS; in der Fassung der eight revised edition, New York und Genf 1993.

10.3 Die gefertigten Großpackmittel (IBC) der zugelassenen Bauart unterliegen der Überwachung der
Fertigung von Großpackmitteln (IBC) nach § 9 des Gesetzes über die Beförderung gefährlicher Güter
vom 6. August 1975 (BGBI. I, S. 2121) in Verbindung mit der "Technischen Richtlinie für die Überwa
chung der Fertigung von Großpackmitteln (IBC) und für die Anerkennung von Qualitätssicherungs-
Programmen fur IBC (TR IBC 003)" (Verkehrsblatt Heft 16, 1992, S. 43B). 5.

Höhe

Fassungsraum

höchstzulässige
Bruttornasse
kg

BE-269B-1
BE-2699-1
BE-2702-2
BE-2150-33

1647

919

1B40

vom 09.07.1996
vom 09.07.1996
vom 09.07.1996
vom 12.12.1994

(Zylindrischer Flüssig-Behälter)
IBehälterl
IDeekeIl
ITypenschildl

10.4 Diese Zulassung wird zu gegebener Zeit im "Amls- und Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für
Materialforschung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht.

11. Rechtsbehelfsbelehrung

- Prüfbericht Nr.:

- Prüfbericht

9.1/77 109 P Bundesanstalt für Materialforschung und ~prüfung (BAM)
Heben von unten, Heben von oben, Dichtheitsprüfung, Innendruckprüfung
(hydraulisch), Fallprüfung am Altölbehälter 950 I) vom 13.06.1995

Bescheinigung Rheinisch-Westfälischer Technischer Überwachungs-Verein
e. V. (Bauprüfung, Dichtheitsprüfung) vom 09.10.1996

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben
werden. Der Widerspruch ist bei dem Präsidenten der Bundesanstalt für Materialforschung und
~prüfung (BAM), 12205 Berlin, Unter den Eichen 87, schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen 6. Bauartzulassung

Die unter 4. und 5. beschriebene Bauart erfüllt die Vorschriften nach 1. Die Bauart wird mit den in
9. genannten Nebenbestimmungen für die Beförderung gefährlicher Güter zugelassen.

Fachgruppe 111.1
Transportsicherheit von Verpackungen
und Schüttgutbehältern

Berlin, den 14.08.1996

Referat 111.13
Gefahrgutgroßpackmittel

Die Eignung der Bauart für die Beförderung gefährlicher Güter gilt bei Einhaltung der folgenden
Grenzwerte bzw. Einschränkungen als erbracht:
- Verwendung für flüssige gefährliche Güter der Verpackungsgruppen 11 oder 111
- max. Dichte der Füllgüter 1,6 kg/l

Im Auftrag:

Dipl.-lng. W. Kraus

Im Auftrag:

.-l.~~'/

Dipl.- Ing. D. Stammler

7. Fertigung von Großpackmitteln

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Großpackmittel (IBCl serienmäßig gefertigt werden. Der
Hersteller muß gewährleisten, daß die serienmäßig gefertigten Großpackminel (IBC) die festgelegte
Spezifikation der Bauart erfüllen.

9. Nebenbestimmungen

ZULASSUNGSSCHEIN
Nr. D/BAM/0408/31 A

für die Bauart eines Großpackmittels (IBC)
zur Beförderung gefährlicher Güter

1. Rechtsgrundlagen

1.1 Gefahrgutverordnung See - GGVSee vom 24. Juli 1991 (BGBL I, S. 1714), zuletzt geändert durch
die 2. See-Gefahrgutänderungsverordnung vom 24. August 1995 (BGBI. I, S. 1074)- insbesondere
Abschnitt 10 in Verbindung mit Anhang I des IMDG-Code deutsch in der Fassung des
Amendments 27·94 vom 18. Juli 1995 (Bundesanzeiger Nr. 158a vom 23. August 1995)

1.2 Gefahrgutverordnung Straße - GGVS, in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. Juli 1995
(BGBI. I. S. 10251

1.3 Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE, in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Dezember
1995 (BGBI. 1.5. 18521

2. Antragsteller

ono Industrie GmbH & Co. KG
Lager und Transportsysteme
-Gefahrgutbehälter
Siegener Straße 69

8.

9.1

9.2

9.3

Kennzeichnung

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Großpackminel (IBC) sind wie folgt zu
kennzeichnen:

31A lVI .. . .lD/OTIO/BAM 0408/011840

in den Freiraum sind Monat und Jahr (jeweils die letzten zwei Stellen) der Herstellung
einzutragen,

für metallene Großpackmittel (IBC), auf denen die Kennzeichnung durch Stempelung oder
Prägen angebracht wird, dürfen anstelle des Symbols die Buchstaben UN verwendet
werden.

Zusätzlich ist jedes Großpackmittel (IBCl mit einem Tankschild zu versehen. das die Angaben
gemäß Rn 1612(21/3612(21 sowie IMOG·Code deutsch, Abschn.26.2.9 enthält.

Befristungen
entfällt

Bedingungen
entfällt

Widerruf
Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufs erteilt.

0-57223 Kreuztal

3. Hersteller

onO-HEAT
Heizungs-, Energie und
Anlagentechnik GmbH & Co. KG
Ludwig-Erhard-Straße 8

0-574B2 Wenden

4. Beschreibung der Bauart

9.4 Auflagen
Der in 2. genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstellen, daß alle Bestimmungen und
Hinweise dieses Zulassungsscheins über eine ordnungsgemäße Verwendung der Großpackmittel
(lBC) demjenigen, der diese Großpackmittel für gefährliche Güter verwendet bzw. mit gefährlichen
Gütern befüllt, zur Kenntnis gebracht werden.

10.1 Die Zulässigkeit der Verwendung von Großpackmitteln(IBC) der zugelassenen Bauart richtet sich
nach den Bestimmungen der jeweils zutreffenden Rechtsvorschriften für die einzelnen
Verkehrsträger. Alle sonstigen Vorschriften (z.B, Füllgrad, Verträglichkeit mit den Pack
mittelkörperwerkstoffen) für die Beförderung gefährlicher Güter in der zugelassen
Großpackmittelbauart bleiben unberührt.

Metallenes Großpackmittel (IBC) mit Untenentleerung.

Typenbezeichn"'ung

Grundmaße

150

mm

ZSF 1000

'" 1200

10.2 Die Bauart erfüllt die Prüfanforderungen für Großpackmittel (lBCl zur Beförderung gefährlicher
Güter

des Europäischen Übereinkommens über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf
der Straße (ADR) in der Fassung der Bekanntmachung der Neufassung der Anlagen A und B
vom 6. Juli 1994 IBGB!. 1994 11 S. 9371, zuletzt geändert durch die 12.



ADR-Änderungsverordnung vom 20. Dezember 1994 (BGBL 1994 11 S. 3855)
der Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter (RIO) in der 5. RID
Änderungsverordnung vom 8. März 1995 (8G81. 1995 II S. 2101
des International Maritime Dangerous Goods Code (lMDG Codel in der Fassung des
Amendment 27-94 - insbesondere Section 26
der RECOMMENDATIONSON THE TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS UNITED NATIONS;
in der Fassung der eight revised edition, New York und Genf 1993

10.3 Die gefertigten Großpackminel (IBC) der zugelassenen Bauart unterliegen der Überwachung der
Fertigung von Großpackmitteln (IBC) nach § 9 des Gesetzes über die Beförderung gefährlicher
Güter vom 6. August 1975 {BGBL 1, S. 2121} in Verbindung mit der "Technischen Richtlinie für die
Überwachung der Fertigung von Großpackmitteln (IBCl und für die Anerkennung von Qualitäts
sicherungs-Programmen für IBC (TR IBC 0031" (Verkehrsblatt Heft 16, 1992, S. 4381.

10.4 Diese Zulassung wird zu gegebener Zeit im "Amts- und Mineilungsblatt der Bundesanstalt für
Materialforschung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht.

11. Rechtsbehelfsbelehrung

5. Prüfnachweise für die Bauart

- Prüfbericht Nr.: WK 12191 der BASF AG Ludwigshafen; -lift-test- für Octabins aus parafinierter
Wellpappe (11 G), Packminelprüfungen vom 11.06.1991

- Prüfbericht Nr.: WK 13/91 der BASF AG Ludwigshafen; -lift-test- für Octabins aus unbehandelter
Wellpappe (11G), Packminelprüfungen vom 11.06.1991

6. Bauartzulassung

Die 'unter 4. und 5. beschriebene Bauart erfüllt die Vorschriften nach 1. Die Bauart wird mit den in 9.
genannten Nebenbestimmungen für die Beförderung gefährlicher Güter zugelassen.
Die Eignung der Bauart für die Bef~rderung gefährlicher Güter gilt bei EinhaUung der folgenden
Einschränkungen als erbracht:
Verwendung nur für die Beförderung von POLYSTRENE BEADS EXPANDABLE (STYROPOR), UN
Nr. 2211, Page 9036 IMDG-Code deutsch, die in Containern (secondary protection) eingesetzt
werden.

7. Fertigung von Großpackmit1eln

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben
werden. Der Widerspruch ist bei dem Präsidenten der Bundesanstalt für Materialforschung und
-prüfung (SAM), 12205 Berlin, Unter den Eichen 87, schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen.

Berlin, den 30.10.1996

8.

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Großpackmittel (IBC) serienmäßig gefertigt werden. Der
Hersteller muß gewährleisten, daß die serienmäßig gefertigten Großpackmittel (IBC) die festgelegte
Spezifikation der Bauart erfüllen.

Kennzeichnung

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Großpackrnittel (lBC) aus Wellpappe sind
an der Außenseite wie folgt zu kennzeichnen:

Fachgruppe 111.1
Transportsicherheit von Verpackungen
und Schüttgutbehältern

Im Auftrag:

Dipl.-Ing. W. Kraus

Referat 111.13
Gefahrgutgroßpackmittel

Im Auftrag:

Di.t:;dfvawu
17~'loel1mann 9.

9.1

11G 1Zl....'1/0/...'1 ..'I/BAM 0409/0/1040

- a) in den Freiraum sind Monat und Jahr Ueweils die letzten zwei Stellen) der Herstellung
einzutragen,

- b) in den Freiraum kann für das Herstellerkurzzeichen E.C.A. jeweils das hinterlegte
Firmenlogo eingetragen werden,

- c) in den Freiraum sind die Ziffern 11 für die Produktionsstätte Germersheim bzw. die Ziffern
03 für die Produktionsstätte Düsseldorf einzutragen.

Nebenbestimmungen

Befristungen
entfällt

ZULASSUNGSSCHEIN
Nr. D/BAM/0409/11G

für die Bauart eines Großpackmlnels (IBC)
zur Beförderung gefährlicher Güter

1. Rechtsgrundlagen

9.2 Bedingungen
entfällt

9.3 Widerruf
Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufs erteilt.

9.4 Auflagen
Der in 2. genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstellen, daß alle Bestimmungen und
Hinweise dieses Zulassungsscheins über eine ordnungsgemäße Verwendung der Großpackmittel
(IBC) demjenigen, der diese Großpackmittel für gefährliche Güter verwendet bzw. mit gefährlichen
Gütern befülll, zur Kenntnis gebracht werden. .

10. Hinweise

1.1 Gefahrgutverordnung See - GGVSee vom 24. Juli 1991 (BGBI. I, S. 1714), zuletzt geändert durch die
2. See-Gefahrgutänderungsverordnung vom 24. August 1995 (BGBI. I, S. 1074) - insbesondere
Abschnitt 10 in Verbindung mit Anhang I des IMDG-Code deutsch in der Fassung des Amendments
27-94 vom 18. Juli 1995 (Bundesanzeiger Nr. 158a vom 23. August 1995)

10.1 Oie Zulässigkeit der Verwendung von Großpackmitteln (IBC) der zugelassenen Bauart richtet sich
nach den Bestimmungen der jeweils zutreffenden Rechtsvorschriften für die einzelnen Verkehrsträger.
Alle sonstigen Vorschritten (z.B. Füllgrad, Verträglichkeit mit den PackmittelkörpelWerkstoffen) für die
Befö.rderung gefährlicher Güter in der zugelassen Großpackmittelbauart bleiben unberührt.

2. Antragsteller

EUROPA CARTON AG
Wellpappenwerk Germersheim
Hamburger Straße 3

0-76726 Germersheim

3. Hersteller

EUROPA CARTON AG EUROPA CARTON AG
Wellpappenwerk Germersheim Wellpappenwerke West
Hamburger Straße 3 Am Hochofen 102

0-76726 Germersheim D-40549 Düsseldort

4. Beschreibung der Bauart

10.2 Die Bauart erfülll nur die eingeschränkten Prüfanforderungen für Großpackmitlel zur Beförderung von
POLYSTYRENE BEADS EXPANDABLE (STYROPOR), UN-Nr. 2211

des International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code) in der Fassung des Amendment
27-94 - insbesondere Section 26 und Page 9036,

der RECOMMENDATIONS ON THE TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS UNITED NA
TIONS; in der Fassung der.ninth revised edition, New York und Genf 1995.

10.3 Die gefertigten Großpackmittel (IBC) der zugelassenen Bauart unterliegen der Überwachung der
Fertigung von Großpackmitteln (IBC) nach § 9 des Gesetzes über die Beförderung gefährlicher Güter
vom 6. August 1975 (BGB!. I, S. 2121) in Verbindung mit der -Technischen Richtlinie für die Überwa
chung der Fertigung von Großpackmitteln (IBC) und für die Anerkennung von Qualitätssicherungs
Programmen für IBC (TR IBC 003)" (Verkehrsblatt Heft 16, 1992, S. 438).

10.4 Diese Zulassung wird zu gegebener Zeit im ftAmts- und Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für
Malerialforschung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340·7551) veröffentlicht.

Großpackmittel (IBC) aus Wellpappe mit Innenauskleidung.
Die Bauart besieht aus einem Wellpappe - Achteckbehälter mit PE I PA - Innensack, inclusive Deckel
und Bodenteil auf Holzpalette.

Typenbezeichnung : Wellpappe Achleckbehälter (Octabin)

11. Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben
werden. Der Widerspruch ist bei dem Präsidenten der Bundesanstalt für Materialforschung und
-prüfung (BAM), 12205 Berlin, Unter den Eichen 87, schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen.

Grundmaße
(PaleIte)

Gesamthöhe

Höchstzulässige
Bruttornasse

mm:

mm:

kg:

1140 x 1140

1705

1040

Fachgruppe 111.1
Transportsicherheit von Verpackungen
und SchüttgutbehäUern

Berlin, den 26.08.1996

Referat 111.13
Gefahrgutgroßpackmntel

Werkstoff des Packmittelkörpers: Wellpappe -linacor- naßfest, unbehandelt - alternativ parafiniert I Im Auftrag:

Technische Zeichnungen:
BASF Packminel-Nr. 7908004 9ültig seil 15.08.1996 (Wellpappe-IBC,aphleckig,symmelr., H=1555)
BASF Packminel-Nr. 785 8005 gültig seil 16.02.1996 (Flachsack PE/PA, 0,09 mm, nichl aufladbar)
BASF Packminel-Nr. 780 1023 gültig seil 21.12.1995 (Vierwege-Holzpalette, 1140 mm CP3) .

Jit)l.-irig. ". "._",~

Im Auftrag:

Dip!.- Ing. D. Stammler
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ZULASSUNGSSCHEIN
Nr. D/BAM/0410/11A

für die Bauart eines Großpackmittels (IBC)
zur Beförderung gefährlicher Güter

genannten Nebenbestimmungen für die Beförderung gefährlicher Güter zugelassen.

Die Eignung der Bauart für die Beförderung gefährlicher Güter gilt bei Einhaltung der folgenden
Grenzwerte bzw. Einschränkungen als erbracht:
- Verwendung für feste gefährliche Güter der Verpackungsgruppen I, 11 oder 111
- max. Schüttgewicht der FÜllgüter 1,5 kg/dm'

1. Rechtsgrundlagen

7. Fertigung von Großpackmitteln

Nach der zugelassenen Bauart dü~en Groß~.ackmittel (IBC) serienmäßig gefertigt .werden. Der
Hersteller muß gewährleisten, daß die senenmaßlg gefertigten Großpackmillel (IBC) die festgelegte
Spezifikation der Bauart erfüllen.

1.1 Gefahrgutverordnung See - GGVSee vom 24. Juli 1991 (BGB!. I, S. 1714), zuletzt geändert durch die
2. See-Gefahrgutänderungsverordnung vom 24. August 1995 (8GBI. I, S. 1074) - insbesondere
Abschnitt 10 in Verbindung mit Anhang I des IMOG-Code deutsch in der Fassung des Amendments
27-94 vom 18. Juli 1995 (Bundesanzeiger Nr. 158a vom 23. August 1995)

1.2 Gefahrgutverordnung Straße - GGVS, in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. Juli 1995 (8GBI.
I, S. 1025)

1.3 Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE, in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Dezember
1995 (8GB!. I.S. 1852)

2. Antragsteller

Bauer GmbH
Industriegebiet
Eichendorffstraße 62

0-46354 Südlohn

3. Hersteller

Bauer GmbH
Industriegebiet
Eichendorffstraße 62

0-46354 Südlohn

4. Beschreibung der Bauart

Metallenes Großpackmittel (IBC) ohne Untenentleerung.
Die Bauart besteht aus drei Modifikationen desselben Großpackmitteltyps, die sich bei sonst gleichen
Grundabmessungen nur durch die Höhe und damit entsprechend dem Volumen unterscheiden.

Typenbezeichnung Sonderabfallbehälter
SAP 450 SAP 600 SAP 800

Grundmaße mm 1200 xl000

Höhe mm 835 1053 1235

Fassungsraum 459 640 800

höchstzulässige
Bruttomasse kg 868 1175 1415

Werkstoff des Packmi«elkörpers: St 37-2 (DIN 17 100)

Technische Zeichnungen:

8. Kennzeichnung

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Großpackmittel (IBC) sind wie folgt zu
kennzeichnen'

11 A /X/..../D/BAUER/BAM 0410/5148/868

11A /X/..../D/BAUER/BAM 0410/5148/1175

11A IX/.. ../D/BAUER/BAM 0410/5148/1415

in den Freiraum sind Monat und Jahr (jeweils die letzten zwei Stellen) der Herstellung
einzutragen,
für metallene Großpackmittel (IBC), auf denen die Kennzeichnung durch Stempelung oder
Prägen angebracht wird, dürfen anstelle des Symbols die Buchstaben UN verwendet
werden.

Zusätzlich ist jedes Großpackmittel (IBC) mit einem Tankschild zu versehen, das die Angaben gemäß
Rn 1612(2)/3612(2) sowie IMDG-Code deutsch, Abschn.26.2.9 enthält.

9. Nebenbestimmungen

9.1 Befristungen
entfällt

9.2 Bedingungen
entfällt

9.3 Widerruf
Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufs erteil!.

003-03.01.00:000
403.13.0.00.00
003-03.02.00:000
003-03.02.01 :000
403.02.1.00.02
003-03.01.02:000
403.07.2.00.00
003-03.02.02:000
003-03.02.03:000
403.02.3.00.06

003-03.01.00:012
403.13.0.14.00
003-03.02.00:015

vom 12.03.1992 (SAP 450 Montage)
vom 07.11.1994 (SAP 600 Montage)
vom 13.04.1992 (SAP 800 Montage)
vom 18.02.1992 (Grundrahmen SAP 450/800)
vom 24.08.1994 (Grundrahmen SAP 600)
vom 12.03.1992 (Wanne SAP 450) .
vom 07.01.1993 (Wanne SAP 600)
vom 17.02.1992 (Wanne SAP 800)
vom 19.02.1992 (Deckel SAP 450/800)
vom 02.11.1993 (Deckel)

vom 17.03.1992 (Typenschild SAP 450)
vom 07.11.1994 (Typenschild SAP 600)
vom 24.02.1992 (Typenschild SAP 800)

9.4 Auflagen
Der in 2. genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstellen, dar! alle Bestimmungen und

Hinweise dieses Zulassungsscheins über eine ordnungsgemäße Verwendung der Großpackmittel
(IBC) demjenigen, der diese Großpackmittel für gefährliche Güter verwendet bzw. mit gefährlichen
Gütern befüllt, zur Kenntnis gebracht werden.

10,1 Die Zulässigkeit der Verwendung von Großpackmitteln(IBC) der zugelassenen Bauart richtet sich nach
den Bestimmungen der jeweils zutreffenden Rechtsvorschriften fOr die einzelnen Verkehrsträger. Alle
sonstigen Vorschriften (z.B. Füllgrad, Verträglichkeit mit den PackmiHelkörperwerkstoffen) für die
Beförderung gefährlicher Güter in der zugelassen Großpackmittelbauart bleiben unberührt.

5. Prüfnachweise für die Bauart

- Prüfbericht Nr.: 369/92 A des Rheinisch~ Westfälischen Technischen Überwachungs Vereins e.V.;
Bauprufung am 5MB 800P DIN vom 17.03.1992

- Prüfbescheinigung des Rheinisch~ Westfälischen Technischen Überwachungs Vereins e.V.;
Bauprufung am SAP 450 vom 08.05.1992

- Prüfbericht Nr.: 4268/94 des RWTÜV Anlagentechnik GmbH; Bauprüfung am SAP 600 vom

- Prüfbericht Nr.: 1.5/55038 der Bundesanstalt für Materialforschung und -prOfung; BauartprOfung am
5MB 800P DIN vom 27.03.1992

- PrOfbericht Nr.: II1.1n8191P der Bundesanstalt fOr Materialforschung und -prOfung; Fallprüfung am
SAP 800 vom 20.08.1996

6. Bauartzulassung

Die unter 4. und 5. beschriebene Bauart erfüllt die Vorschriften nach 1. Die Bauart wird mit den in 9.
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10.2 Die Bauart erfüllt die Prüfanforderungen für Großpackmittel (lBC) zur Beförderung gefährlicher Güter
des Europäischen Übereinkommens über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der
Straße (AOR) in der Fassung der Bekanntmachung der Neufassung der Anlagen A und B vom
6. Juli 1994 (BGBL 1994 II S. 937), zuletzt geändert durch die 12. ADR~Änderungsverordnung vom
20. Dezember 1994 (BGB!. 1994 1I S. 3855)
der Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter (RIO) in der 5. RID~

Änderungsverordnung vom 8. März 1995 (BGBI. 1995 II S. 210)
des International Maritime Dangerous Goods Code (IMOG Code) in der Fassung des Amendment
27-94 - insbesondere Section 26
der RECOMMENDATIONS ON THE TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS UNITED
NATIONS; in der Fassung der eight revised editIon, New York und Genf 1993

10.3 Die gefertigten Großpackmittel (IBC) der zugelassenen Bauart unterliegen der Überwachung der
Fertigung von Großpackmitteln (IBC) nach § 9 des Gesetzes Ober die Beförderung gefährlicher Güter
vom 6, August 1975 (BGBI. I, S. 2121) in Verbindung mit der "Technischen Richtlinie für die Überwa
chung der Fertigung von Großpackmitteln (lBC) und für die Anerkennung von Qualitätssicherungs
Programmen für IBC (TR IBC 003)" (Verkehrsblatt Heft 16, 1992, S. 438)

10.4 Diese Zulassung wird zu gegebener Zeit im "Amts- und Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für
~aterialforschllng und ~prüfung. Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht



Nr. 0/BAM/0411/31HA1

11. Rechtsbehelfsbelehrung (stahlpalette Zusammenbau Basis
1000 x 1200 Version 3)
(Stahlkufenpalette MX Zusammen
bau Basis 1000 x 1200)
(Kunststoffpalette 1000 x 1200
Rahmenversion)
(Kunststoffpalette 1000 x 1200
Kufenversion)
(Holz-Rahmenpalette MX Basis
1000 x 1200)
(Kufenpalette Container MX sta
pelbar, Basis 1000 x 1200)
(EURO-Rahmenpalette MX Basis
1000 x 1200)
(EURO-Kufenpalette MX Basis
1000 x 1200)
(Schraubkappe NW 150 mit Druck
entlastungsventil)
(Kugelhahn ON 50 S60x6 ZSB ge
schweißt mit Alu-Überwurfmutter)
(Klappenhahn ON 50 S60x6 ZSB in
tegriert)

(Klappenhahn ON 50 S60x6 ZSB
schraubbar mit Alu-Überwurf
mutter)
(Klappenhahn ON 60 S60x6 ZSB
schraubbar mit Alu- Überwurf
mutter)
(Klappenhahn ON 80 S100x8 ZSB
schraubbar)
(Kugelhahn ON 50 S60x6 ZSB
schraubbar mit Alu-Uberwurf
mutter)
(Kugelhahn ON 50 NPS 2 ZSB ge
schweißt mit Alu-Überwurfmutter)

3-4095.1 b vom 21. 02 .1995

3-4556 vom 14.04.1994

2-2655 vom 28.10.1994

2-2654 vom 28.10.1994

3-5206 a vom 29.01.1996

3-4633 b vom 27.10.1994

3-4408 d vom 02.05.1994

3-4386 d vom 07.07.1994

3-4438 b vom 08.07.1996

3-3570.2 a vom 10.07.1996

3-5058 vom 01.09.1995

3-3571.1 vom 04.04.1995

3-4824 vom 16.12.1994

3-4974 vom 22.06.1995

3-3570.1 e vorn 24.08.1993

3-3760.1 vom 26.06.1992

Dipl.- Ing. D. Stammler

Im Auftrag:

Relera! 111.13
Gefahrgutgroßpackmittel

Berlin, den 20.08.1996

ZULASSUNGSSCHEIN

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben
werden. Der Widerspruch ist bei dem Präsidenten der Bundesanstalt für Materialforschung und
-prüfung (SAM), 12205 Berlin, Unter den Eichen 87, schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen.

für die Bauart eines Kombinations-Großpackmittels (IBe)
mit Kunststoff-Innenbehälter

zur Beförderung flüssiger gefährlicher Güter

Oipl.-Ing. W. Kraus

Im Auftrag;

Fachgruppe 111.1
Transportsicherheit von Verpackungen
und Schüttgulbehältern

1. Rechtsgrundlaqen 5. Bauartprüfung

Gefahrgutverordnung See - GGVSee, in der Fassung der
Bekanntmachung der Neufassung vom 24. August 1995
(BGBL I, S. 1077)
- insbesondere §19 und IMOG-Code deutsch(Amdt 27-94) -,

Die Prüfung der Eignung der Bauart erfolgte anhand der unter
Nr. 4 genannten Spezifikation sowie der in folgenden
Berichten niedergelegten Ergebnisse der Prüfung.

Gefahrgutverordnung straße - GGVS, in der Fassung der
Bekanntmachung der Neufassung vorn l8.Juli 1995(BGBl. I,
S. 1025)
- insbesondere § 6 und Anhang A.6 -,

Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE, in der Fassung
der Bekanntmachung der Neufassung vorn 15. Dezember 1995
(BGBL I, S. 1852)
- insbesondere § 6 und Anhang VI -

- Prüfbericht Nr.: 96 039-009 Hoechst Aktiengesellschaft
GB-H, Prüf zentrum C 579 (Heben von un
ten, Stapeldruckprüfung,Oichtheits
prüfung, Innendruckruckprüfung (hy
draulisch), Fallprüfung)
vom 17.07.1996

6 .. Zulassung

2. Antragsteller

Schütz Werke GmbH & Co. KG
Bahnhofstraße 25

Es wird hiermit bescheinigt, daß die nach o.g. Spezifikation
gefertigte Bauart eines Kombinations-Großpackmittels (IBC)
mit Kunststoff-Innenbehälter aufgrund des positiven Ergeb
nisses der Bauartprüfung die unter Nr. 1 genannten Zu
lassungsbedingungen erfüllt.

56242 Selters

3. Hersteller

Die Zulassung gilt auch für serienmäßig gefertigte Großpack
mittel (IBC), die der zugelassenen Bauart entsprechen und
die die in der ZUlassung genannten AUflagen erfüllen.

Schütz Company (s. Pkt. 7 )
7. Kennzeichnung

4. Beschreibung der Bauart

Die Bauart besteht aus zwei Modifikationen desselben Groß
packmitteltyps, die sich" durch geschlossenen Boden des In
nengefäßes oder Untenentleerung unterscheiden, wobei jede
Modifikation wahlweise mit unten aUfgeführten Paletten aus
gestattet sein kann.

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten
Großpackmittel (IBC) sind am Behälter oder Rahmen dauerhaft
und gut lesbar wie folgt zu kennzeichnen:

Typenbezeichnung MX 11 1000 GG 31 HA 1/YI. .. .ID/Schütz */BAM 041114488/1350

Grundmaße mm 1200 x 1000

Werkstoff der AUßenverpackung: st 02 Z100 NA-C (OIN 2394)
FeE 250 G (OIN EN 10147)

Werkstoff des Innengefäßes
Innenschicht
Außenschicht

höchstzulässige
Bruttornasse kg
-Holz-Rahmenpalette
-Holz-Kufenpalette
-Stahl-Rahmenpalette
-Stahl-Kufenpalette
-Kunststoff-Rahmenpalette
-Kustststoff-Kufenpalette

In den Freiraum sind Monat und Jahr (jeweils die
letzten zwei Stellen) der Herstellung einzutragen.

Schütz 4
Schütz Container Systems, INC
Branchburg Corp. Campus
station Road
US-North Branch
NJ 08876-5950

Schütz 2
Schütz Production
S.A.R.L.
B.P. 11
F-91460 Marcoussis

Schütz 3
Schütz (U.K.)Limited
Claylands Avenue
Dukeries Industrial Estate
GB-Worksop
Nottinghamshire S81 7BE

Schütz 1
Schütz Werke GmbH & Co. KG
Bahnhofstraße 25
0-56242 Selters

.)

1350
1348
1349
1349
1347
1347

1160

1082

PE-HO biextrudiert
Hostalen GM 7746
Hostalen GM 9350 C

mm

1Fassungsraum

Höhe

Zeichnungen des Antragstellers

3-3574.2
2-3023

vom 13.11.1995 (Gittercontainer MX 11 1000 GG)
vom 04.06.1995 (Blasteil MX 1000 Vers.II Ex

geschützt, biexdrudiert

Schütz 5
Schütz Container Systems,INC
Perrysburg
Ohio 43551

Schütz 6
Schütz Container Systems, INC
Doraville
Gorgia 30340
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ZULASSUNGSSCHEIN

Schütz 7
Schütz Iberica, SL
Poligono 37, Finca 10
Apartado Correos 46
E-43480 Vilaseca Tarragona

Zusätzlich ist jedes Großpackmittel (IBC) mit den Angaben
gemäß Rn 1612 (2) /3612 (2) sowie IMDG-Code deutsch, Abschn.
26.5.10.2 zu versehen.

8. AUflagen

8.1 In den nach der zugelassenen Bauart serienmäßig
gefertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten
Großpackmitteln (IBC) dürfen nur bestimmte flüssige
gefährliche Stoffe befördert werden, deren Verwendung
in den einzelnen Klassen der GGVE/GGVS sowie des IMDG
Codes deutsch für solche Verpackungen ausdrücklich
zugelassen ist.

Fachgruppe 111.1
Betriebs- und Unfallsicherheit
von Gefahrgutverpackungen

Im AUftrag:

~.baS:
Dipl.-Ing. W. Kraus

Sachbearbeiter:
Dipl.-Ing. P. Fellmann

Laboratorium 111.13
Bewertung von Gefahr
gutgroßpackmitteln

Im Auftrag:

, i!!.r!~~~
DiPjr~~~' Fellmann

{

8.2 Die Großpackmittel (IBC) dürfen vorn Verwender nur für
die FÜllgüter verwendet werden, deren Verträglichkeit
mit den Werkstoffen des Behälters, dessen Armaturen,
Verschlüsse und Dichtungen nachweisbar gewährleistet
ist. Dabei dürfen die Werkstoffe dieser Bauart durch
die Füllgüter nicht stärker geschädigt werden, als
durch folgende Prüffüllgüter:
Wasser, Kohlenwasserstoffgemisch, als Standardflüssig
keit gern. I.f) der Beilage zum Anhang V/A.5, GGVE/GGVS.

8.3 Als Grenzdaten der FÜllgüter, die dem Prüffüllgut
(Standardflüssigkeit) bezüglich der chemischen Verträg
lichkeit zugeordnet werden können, dürfen Dichten von

Standardflüssiqkeit Dichte (kg/l)

Wasser 1,2

Kohlenwasserstoffgemisch 1,2

nicht überschritten werden.

8.4 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar
sicherstellen, daß alle AUflagen über die Verwendung
der Großpackmittel (IBC) demjenigen, der die Groß
packmittel (IBC) für Gefahrgut erstmalig einsetzt/
befüllt, bekannt sind.

8.5 Jedes nach dieser Bauartzulassung serienmäßig
hergestellte Großpackmittel (IBC) ist erstmalig vor
Inbetriebnahme sowie nach 2,5 Jahren und ggf. nach
5 Jahren den nach den unter Nr. 1 genannten
Rechtsvorschriften vorgeschriebenen Prüfungen und
Inspektionen zu unterziehen.

8.6 Der gemessene Gesamtüberdruck im Großpackmittel (IBe),
(d. h. Dampfdruck des Füllgutes plus Partialdruck von
Luft oder sonstigen inerten Gasen, vermindert um
100 kPa) bei 55'C, auf der Grundlage des max. Füllungs
grades gemäß Rn 1601(7)/3601(7) sowie IMDG-Code
deutsch, Abschn.26_1.6.2 und einer Fülltemperatur von
15' C, darf 2/3 des in der Kennzeichnung angegebenen
Prüfdruckes von 100 kPa nicht überschreiten.
Wahlweise kann der Dampfdruck bei 50·C bzw. 5S"C auch
entsprechend Rn 1601(10)/3601(10) sowie IMDG-Code
deutsch, Abschn.26.5.11.2 berechnet werden.

8.7 Die gefertigten Großpackmittel (IBC) der zugelassenen
Bauart unterliegen der Überwachung der Fertigung von
Großpackmitteln (IBC) nach § 9 des Gesetzes über die
Beförderung gefährlicher Güter vom 6. August 1975
(BGBl. I, S. 2121) in Verbindung mit der "Technischen
Richtlinie für die Überwachung der Fertigung von Groß
packmitteln (IBC) und für die Anerkennung von Quali
tätssicherungs-Programmen für IBC (TR IBC 003)" (Ver
kehrsblatt Heft 16, 1992, S. 438).

9. Sonstiges

für die Bauart eines Großpackminels (lBC)
zur Beförderung gefährlicher Güter

1. Rechtsarundlagen

1.1 Gefahrgutverordnung See - GGVSee vom 24. Juli 1991 (BGBI. I, S. 1714), zuletzt geändert durch
die 2. See-Gefahrgutänderungsverordnung vom 24. August' 995 (BGBI. I, S. , 074) - insbesondere
Abschnin 26 des IMDG-Code deutsch in der Fassung des Amendments 27-94 vom 18. Juli 1995
(Bundesanzeiger Nr. 158a vom 23. August 1995)

'.2 Gefahrgutverordnung Straße - GGVS, in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. Juli 1995
IBGBI. I, S. 1025)

1.3 Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE, in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Dezember
1995 IBGBI. 1.5. 18521

2. Antragsteller

Werit Kunststoffwerke
W. Schneider GmbH & Co.
Kölner Straße

D-57610 Altenkirchen

Werit Kunststoffwerke
W. Schneider GmbH & Co.
Kölner Straße

D-57610 Altenkirchen

4. Beschreibung der Bauart

Kombinations-Großpackmittel (IBC) mit Kunststoff-Innenbehälter mit Untenentleerung .

Typenbezeichnung : WERIT·IBC 1000

Grundmaße mm : 1200 x 1000

Höhe 1172

Fassungsraum 1020

höchstzulässige
Brunomasse
- Holzpalette kg 1986

- Kunststoffpalette kg 1969

- Stahlpalette kg 1977

Werkstoff des Innengefäßes : Hostalen GM 7745 IPE·HDI

Werkstoff der Außenverpackung : St 02 Z275 NaCr (DIN 17 162)

9.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen
Übereinkommen für den straßenverkehr (ADR) , Eisenbahn
verkehr (RIO) und Seeverkehr (IMDG-Code) sowie den in
den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) fest
gelegten Prüfanforderungen für Großpackmittel (IBC) zur
Beförderung gefährlicher Güter.

9.2 Die Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jeder
zeitigen Widerrufes erteilt.

9.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbeleh
rung bei.

9.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener zeit im
"Amts- und Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für
Materialforschung und -prüfung, Berlin", (ISSN 0340
7551) veröffentlicht.

12205 Berlin, den 27.08.1996
Unter den Eichen 87

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG
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Zeichnungen des Antragstellers

5030/401.1.96 vom 05.03.1996

5030/402.1.96 vom 05.03.1996

5030/403.1.96 vom 05.03.1996

5030/404.1.96 vom 05.03.1996

5030/27.0.85 vom 18.02.1985
5030/65.2.85b vom 28.09.1994

5053/05.1.94 vom 10.11.1994
50301241.2.91i vom 07.02.1996
5030/380.2.95c vom 08.02.1996
5051/30.0.96 vom 15.03.1996
5051/23.0.94 vom 06.10.1994

(UN CONTAINER 1000 Ltr. Übersichtszeichnung mit
Stahlpalette)
(UN CONTAINER 1000 Ltr. Übersichtszeichnung mit
Holzpalettel
(UN CONTAINER 1000 Ltr. Übersichtszeichnung
Holzpal. mit Barcodefeld)
(UN CONTAINER 1000 Ltr. Übersichtszeichnung mit
Kunststoffpalette)

(Behälter)
(Rohrrahmengestell)

(Stahlpalette 1200x1 000 mit umlfd. Randl
IHolzpalelte UN 1210 1200x10001
(Holzpalette mit Barcodefeldl
118C PALETIE 1210 ZSB Übersichtszeichnungl
(Kunststoff Pal. 1210 Zusammenstellung)



5030/253.2.91 vom 08.08.1991
5030/42.2.85 vom 19.06.1995

5. Prüfnachweise für die Bauart

lAuslaufventil NW 501
(Schraubdeckel S 160x71

10.3 Die gefertigten Großpackmittel (IBCI der zugelassenen Bauart unterliegen der Überwachung der
Feqigung von Großpackmineln (IBC) nach § 9 des Gesetzes über die Beförderung gefährlicher
Güter vom 6. August 1975 (BGBL I, S. 2121 I in Verbindung mit der "Technischen Richtlinie für die
Überwachung der Fertigung von Großpackmitteln (lBC) und für die Anerkennung von Qualitäts
sicherungs-Programmen für IBC (TR IBC 003)" (Verkehrsblatt Heft 16, 1992, S. 4381.

- Prüfbericht Nr.: 950623 TÜV Ostdeutschland Sicherheit und Umweltschutz GmbH
(Bauprüfung, Heben von unten, Stapeldruckprüfung, Dichtheitsprufung,
Innendruckprüfung (hydraulisch), Fallprüfung)
vom 11.04.1996

10.4 Diese Zulassung wird zu gegebener Zeit im "Amts- und Mitteilungsblan der Bundesanstalt für
Materialforschung und -prüfung, Berlin" {ISSN 0340-75511 veröffentlicht.

11. Rechtsbehelfsbelehrung

6. Bauartzulassung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben
werden. Der Widerspruch ist bei dem Präsidenten der Bundesanstalt für Materialforschung und
-prufung (BAM), 12205 Berlin, Unter den Eichen 87, schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen.

Oie unter 4. und 5. beschriebene Bauart erfüllt die Vorschriften nach 1. Die Bauart wird mit den in
9. genannten Nebenbestimmungen für die Beförderung gefährlicher Güter zugelassen.

Berlin, den 02.09.1996

Die Eignung der Bauart für die Beförderung gefährlicher Güter gilt bei Einhaltung der folgenden
Grenzwerte bzw. Einschränkungen als erbracht:
4 Verwendung für flüssige gefährliche Güter der Verpackungsgruppen 11 oder 111
- Als Grenzdaten der Füllgüter, die dem Prüttüllgut IStandardflüssigkeitl bezüglich der

chemischen Verträglichkeit zugeordnet werden können, dürfen Dichten von

ZULASSUNGSSCHEIN

Im Auftrag:

Referat 111. 13
Gefahrgutgroßpackminel

Di~~0rRL.iI ~v?":-Fellmann

Fachgruppe 111.1
Transportsicherheit von Verpackungen
und Schüttgutbehältern

Dipl.-lng. W. Kraus

Dichte (kg/l)

1,9

1,9

1,9

1,9

1,9Salpetersäure 55%

Standardflüssigkeit

Kohlenwasserstoffgemisch

Netzmittellösung

n-Butyiacetat

Wasser

nicht überschritten werden. Nr. D/BAM/041 3/11 A

7. Fertigung von Großpackmitteln
für die Bauart eines Großpackmittels (lBCl

zur Beförderung gefährlicher Güter

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Großpackmittel (IBCI serienmäßig gefertigt werden. Der
Hersteller muß gewährleisten, daß die serienmäßig gefertigten Großpackminel (IBC) die
festgelegte Spezifikation der Bauart erfüllen.

1. Rechtsarundlagen

8. Kennzeichnung

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Großpackmittel (IBe) sind wie folgt
zu kennzeichnen:

1.1 Gefahrgutverordnung See - GGVSee vom 24. Juli 1991 18GBI. 1, S. 1714), zuletzt geändert durch
die 2. See-Gefahrgutänderungsverordnung vom 24. August 1995 lBGBI. l. S. 10741- insbesondere
Abschnitt 10 in Verbindung mit Anhang I des IMDG-Code deutsch in der Fassung des
Amendments 27·94 vom 18. Juli 1995 (Bundesanzeiger Nr. 158a vom 23. August 1995)

1.2 Gefahrgutverordnung Straße - GGVS, in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. Juli 1995
(BGB!. I, S. 10251

31 HA1 IYI .. ..ID/WERIT/BAM 0412/3950/1986 1.3 Gefahrgutverordnung Eisenbahn· GGVE, in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. De~~mber
1995 (8GB!. I.S. 1852)

in den Freiraum sind Monat und Jahr Ueweils die letzten zwei Stellenl der
Herstellung einzutragen.

Zusätzlich ist jedes Großpackmittel (IBC) mit den Angaben gemäß Rn 1612(2)/3612(2) sowie
IMDG-Code deutsch, Abschn. 26.5.10.2 zu versehen.

9. Nebenbestim·mungen

9.1 Befristungen
entfällt

9.2 Bedingungen
entfällt

9.3 Widerruf
Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufs erteilt.

2. Antragsteller

OTTO Industrie GmbH & Co. KG
Lager und Transportsysteme
-Gefahrgutbehälter
Siegener Straße 69

0-57223 Kreuztal

3. Hersteller

OTTO-HEAT
Heizungs-, Energie und
Anlagentechnik GmbH & Co. KG
Ludwig-Erhard-$traße 8

D-57482 Wenden

Typenbezeichnung ASP-8W 860

Grundmaße 1200 x 1000

Höhe mm 1445

Fassungsraum 860

höchstzulässige
Bruttomasse kg

1765

10.1 Die Zulässigkeit der Verwendung von Großpackmitteln(1BCI der zugelassenen Bauart richtet sich
nach den Bestimmungen der jeweils zutreffenden Rechtsvorschriften für die einzelnen
Verkehrsträger. Alle sonstigen Vorschriften (z.B. Füflgrad, Verträglichkeit mit den Pack
mittelkörperwerkstoffen) fGr die Beförderung gefährlicher Güter in der zugelassen
Großpackmittelbauart bleiben unberührt.

10. Hinweise

9.4 Auflagen 4. Beschreibung der Bauart
Der in 2. genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstellen, daß alle Bestimmungen uno
Hinweise dieses Zuiassungsscheins über eine ordnungsgemäße Verwendung der Großpackmittel Metallenes Großpackmittel (IBCI ohne Untenentleerung .
(IBCI demjenigen, der diese Großpackmittel für gefährliche Guter verwendet bzw. mit gefährlichen
Gutem befüllt, zur Kenntnis gebracht werden.

WerkstoH des Packmittelkörpers ; St 12-03 (DIN 16231
St W 24 (DIN 16141

Technische Zeichnungen:

10.2 Die Bauart erfüllt die Prüfanforderungen für Großpackmittel IIBC) zur Beförderung gefährlicher
Güter

des Europäischen Übereinkommens ober die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf
der Straße (ADR) in der Fassung der Bekanntmachung der Neufassung der Anlagen A und 8
vom 6. Juli 1994 (BGBL 1994 11 S. 937l, zuletzt geändert durch die 12.
ADR-Änderungsverordnung vom 20. Dezember 1994 IBGBI. 199411 S. 3855)
der Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter (RIO) in der 5. RIO·
Änderungsverordnung vom 8. März 1995 (BGBI. 1995 11 S. 2101
des International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code) in der Fassung des
Amendment 27-94 - insbesondere Section 26
der RECOMMENOATIONS ON THE TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS UNITED NATIONS;
in der Fassung der eigth revised edition, New York und Genf 1993.

9E-2668-1
BE-2124-1

vom 25.03.1996
vom 25.03.1996

(ASP-BWI
(Behälter ASP-BWI
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BE-2133-1 1
BE-2136-1
BE-2150-33

vom 03.09.1996
vom 21.03.1996
vom 12.12.1994

(Gestell m. Beh. ASP-BW)
(Deckel ASP-BWI
(Typenschildl

11. Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben
werden. Der Widerspruch ist bei dem Präsidenten der Bundesanstalt für Materialforschung und
-prüfung (BAM), 12205 Berlin, Unter den Eichen 87, schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen.

5. Prüfnachweise für die Bauart

Die unter 4. und 5. beschriebene Bauart erfüllt die Vorschriften nach ,. Die Bauart wird mit den in
9. genannten Nebenbestimmungen für die Beförderung gefährlicher Güter zugelassen.

Die Eignung der Bauart für die Beförderung gefährlicher Güter gilt bei Einhaltung der folgenden
Grenzwerte bzw. Einschränkungen als erbracht:
• Verwendung für feste gefährliche Güter der Verpackungsgruppen I, 11 oder 111
- max. Schüttgewicht der Füllgüter 1.8 kg/dm3

Berlin. den 03.09.1996

Im Auftrag:

Di/,,4~$/f ~:'~'Fellm3m\

/J14au~
"Dipl.-Ing. W. Kraus

Im Auftrag:

Fachgruppe 111.1 Referat 111.13
Transportsicherheit von Verpackungen Gefahrgutgroßpackmittel
und SchOttgutbehältern

111.1178 186 P Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (SAM)
(Bauprüfung, Heben von unten, Heben von oben, Stapeldruckprüfung,
Fallprüfung ) vom 14.08.1996

- Prüfbericht Nr.:

6. Bauartzulassung

7. Fertigung von Großpackmitteln ZULASSUNGSSCHEIN
Nach der zugelassenen Bauart dürfen Großpackmittel (IBe) serienmäßig gefertigt werden. Der
Hersteller muß gewährleisten, daß die serienmäßig gefertigten GroßpackminelllBCI die festgelegte
Spezifikation der Bauart erfüllen.

Nr. D/BAM/0414/11 A

für die Bauart eines Großpackmittels (IBC)
zur Beförderung gefährlicher Güter .

8. Kennzeichnung

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Großpackminel (IBe) sind wie folgt zu
kennzeichnen:

1. Rechtsgrundlagen

11A lXI .... /D/OTTO/BAM 0413/500011765

1.1 Gefahrgutverordnung See - GGVSee vom 24. Juli 1991 (BGBI. I, S. 1714), zuletzt geändert durch die
2. See-Gefahrgutänderungsverordnung vom 24. August 1995 (BGBI. I, S. 1074) - insbesondere
Abschnitt 26 des IMDG-Code deutsch in der Fassung des Amendments 27-94 vom 18. Juli 1995
(Bundesanzeiger Nr. 158a vom 23. August 1995)

in den Freiraum sind Monat und Jahr (jeweils die letzten zwei Stellen I der Herstellung 1.2
einzutragen,

Getahrgutverordnung Straße - GGVS. in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. Juli 1995 (BGB!.
I. S. 1025)

für metallene GroßpackmittelllBCI, auf denen die Kennzeichnung durch Stempelung oder 1.3
Prägen angebracht wird. dürfen anstelle des Symbols die Buchstaben UN verwendet
werden.

Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE, in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Dezember
1995 (BGB!. I.S. 1852)

Zusätzlich ist jedes Großpackmittel (lße) mit einem Tankschild zu versehen. das die Angaben 2.
gemäß Rn 1612(21/3612(21 sowie IMDG-Code deutsch, Abschn.26.2.9 enthält.

9. Nebenbestimmungen

Antragsteller

Bauer GmbH
Industriegebiet
Eichendorffstraße 62

9.1 Befristungen
entfällt

0-46354 SOdlohn

9.2 Bedingungen
entfällt

9.3 Widerruf
Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufs erteilt.

3. Hersteller

Bauer GmbH
Industriegebiet
Eichendorffstraße 62

D-46354 SOdlohn
9.4 Auflagen

Der in 2. genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstellen, daß alle Bestimmungen und
Hinweise dieses Zulassungsscheins über eine ordnungsgemäße Verwendung der Großpackmittel
(IBC) demjenigen, der diese Großpackmittel für gefährliche Güter verwendet bzw. mit gefährlichen 4. Beschreibung der Bauart
Gütern befüllt, zur Kenntnis gebracht werden.

Metallenes Großpackmittel (IBC) ohne Untenentleerung.
Die Bauart besteht aus zwei Modifikationen desselben Großpackmitteltyps, die sich bei sonst gleichen
Grundabmessungen nur durch die Höhe und damit entsprechend dem Volumen unterscheiden.

Werkstoff des Packmittelkörpers : St 37-2, verzinkt

Technische Zeichnungen:

Typenbezeichnung SondermüJlbehälter
BSB 450 BSB 800

Grundmaße mm 966 x 1166

Höhe mm 830 1240

Fassungsraum 450 800

höchstzulässige
Bruttomasse kg 637 1000

10.1 Die Zulässigkeit der Verwendung von Großpackmitteln(lBC) der zugelassenen Bauart richtet sich
nach den Bestimmungen der jeweils zutreffenden Rechtsvorschriften für die einzelnen
Verkehrsträger. Alle sonstigen Vorschriften (z.B. Füllgrad, Verträglichkeit mit den Pack
mittelkörperwerkstoffenl für die Beförderung gefährlicher GOter in der zugelassen
Großpackmittelbauart bleiben unberührt.

10.2 Die Bauart erfüllt die Prüfanforderungen für Großpackmittel (IBC) zur Beförderung gefährlicher
Güter

des Europäischen Übereinkommens über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf
der Straße (AOR) in der Fassung der Bekanntmachung der Neufassung der Anlagen A und B
vom 6. Juli 1994 (BGBI. 1994 II S. 9371. zuletzt geändert durch die 12.
ADR-Änderungsverordnung vom 20. Dezember 1994 (BGBI. 1994 11 S. 3855)
der Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter (RIO) in der 5. RID
Änderungsverordnung vom 8. Märi 1995 (BGBI. 1995 II S. 2101
des International Maritime Dangerous Goods Code (IMOG Code I in der Fassung des
Amendment 27-94 - insbesondere Section 26
der RECOMMENDATIONSON THE TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS UNITED NATIONS;
in der Fassung der eight revised edition, New York und Genf 1993

10.3 Die gefertigten Großpackmiuel (IBCl der zugelassenen Bauart unterliegen der Überwachung der
Fertigung von Großpackmitteln (IBC) nach § 9 des Gesetzes über die Beförderung gefährlicher
Güter vom 6. August 1975 (8GSr. I, S. 2121l in Verbindung mit der "Technischen Richtlinie für die
Überwachung der Fertigung von Großpackmitteln {ISel und für die Anerkennung von Oualitäts
sicherungs·Programmen für IBC (TR IBC 003)" (Verkehrsblatt Heft 16, 1992, S. 4381.

10.4 Diese Zulassung wird zu gegebener Zeit im "Amts- und Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für
Materialforschung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht.

BSB 450 V
BSB 450 I
BSB 450111
BSB 450 IV
BSB 800
BSB 800 I
BSB 800 III
BSB 800 IV
002-04.02.00:000 B
002-04.02.01 :000 B

vom 10.10.1988 (Zusammenbau)
vom 10.10.1988 (Grundrahmen)
vom 14.11.1988 (Wanne)
vom 10.10.1988 (Deckel)
vom 28.03.1985 (Stapelbehäller)
vom 19.03.1985 (Grundrahmen)
vom 25.02.1987 (Wanne)
vom 25.02.1987 (Deckel)
vom 12.03.1992 (Zusammenbau)
vom 12.03.1992 (Grundrahmen)
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6. Bauartzulassung

Prüfnachweise für die Bauart

. Prüfbescheinigung des Rheinisch- Westfälischen Technischen Überwachungs Vereins e.V.;
Bauprlifung am BSB 450 vom 17.10.1988

- Prüfberichl Nr.. 111.4.1-116/86 des Rheinisch- Westfälischen Technischen Überwachungs Vereins
e.V.; Stapeldruckprüfung am BSB 800 vom 24.03.1986

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben
werden. Der Widerspruch ist bei dem Präsidenten der Bundesanstalt für Materialforschung und
-prÜfung (BAM), 12205 Berlin, Unter den Eichen 87. schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen.

10.4 Diese Zulassung wird zu gegebener Zeit im "Amts- und Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für
Materialfors.chung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht.

Straße (ADR) in der Fassung der Bekanntmachung der Neufassung ger Anlagen A und B vom
6. Juli 1994 (BGBL 1994 11 S. 937), zuletzt geändert durch die 12. AOR-Anderungsverordnung vom

·20. Dezember 1994 (BGBI. 199411 S. 3855)
der Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter (RIO) in der 5. RIO
Änderungsverordnung vom 8. März 1995 (BGBI. 1995 11 S. 210)
des International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code) in der Fassung des Amendment
27-94 - insbesondere Section 26
der RECOMMENDATIONS ON THE TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS UNITED
NATIONS; in der Fassung der eight revised edition, New York und Genf 1993.

10.3 Die gefertigten Großpackmittel (IBC) der zugelassenen Bauart unterliegen der Überwachung der
Fertigung von Großpackmitteln (IBC) nach § 9 des Gesetzes über die Beförderung gefährlich~r Guter
vom 6. August 1975 (BGBI. I, S. 2121) in Verbindung mit der "Technischen Richtlinie fur die Uberwa
chung der Fertigung von Großpackmitteln (IBC) und für die Anerkennung von Qualitätssicherungs
Programmen fOr IBC (TR IBC 003)" (Verkehrsblatt Heft 16, 1992, S. 438).

11. Rechtsbehelfsbelehrung

vom 26.09.1996 (Typenschild BSB 450)
vom 26.09.1996 (Typenschild BSB 800)

vom 12.03.1992 (Wanne)
vom 12.03.1992 (Deckel)

- Prüfbericht Nr.: 368/92 I des Rheinisch- Westfälischen Technischen Überwachungs Vereins e.V.;
Bauprlifung am Prototyp des BSB 800 (Baujahr 1992) vom 17.03.1992

- Prüfbericht Nr.: 111.4.1-116/86 des Rheinisch- Westfälischen Technischen Überwachungs Vereins
e.V.: Hebe- und FallprOfung am BSB 800 vom 03.03.1987

- Prüfbericht Nr.: 368/92 Ades Rheinisch- Westfälischen Technischen Überwachungs Vereins B.V.;
Bauprlifung am BSB 800 (Baujahr 1984/85) vom 17.03.1992

6215
6216

002-04.02.03:000 B
002-04.02.04:000 B

5.

Oie unter 4. und 5. beschriebene Bauart erfüllt die Vorschriften nach 1. Die Bauart wird mit den in 9
genannten Nebenbestimmungen für die Beförderung gefährlicher Güter zugelassen. Berlin, den 27.09.1996

Die Eignung der Bauart für die Beförderung gefährlicher Güter gih bei Einhahung der folgender Fachgruppe 111.1
Grenzwerte bzw. Einschränkungen als erbracht: Transportsicherheit von Verpackungen
- Verwendung für feste gefährliche Güter der Verpackungsgruppen 11 oder 111 und Schüttgutbehältern
- max. Schüttgewicht der FÜllgüter 1,03 kg/dm3

Dipl.-lng. W. Kraus Dip!.- Ing. D. Stammler

Referat 111.13
Gefahrgutgroßpackmiltel

Im Auftrag:Im ~uftrag:

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Großpackmittel (IBC) serienmäßig gefertigt werden. Oe i V
Hersteller muß gewährleisten, daß die serienmäßig gefertigten Großpackmillel (IBG) die festgelegt,
Spezifikation der Bauart erfüllen.

Fertigung von Großpackmitteln7.

8. Kennzeichnung

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Großpackmittel (IBC) sind wie folgt zu
kennzeichnen:

ZULASSUNGSSCHEIN
Nr. D/BAM/0415/11 G

fur die Bauart eines Großpackmittels (IBC)
zur Beförderung gefährlicher Guter

11A /VI.. ../D/BAUERIBAM 0414/3750/637

(;) 11 A /VI .. ../D/BAUERIBAM 0414/3750/1000

1. Rechtsgrundlagen

1.1 Gefahrgutverordnung See - GGVSee vom 24. Juli 1991 (BGBI. I, S. 1714), zuletzt geändert durch die
2. See-Gefahrgutänderungsverordnung vom 24. August 1995 (8GB!. I, S. 1074) - insbesondere
Abschnitt 26 des IMDG-Code deutsch in der Fassung des Amendments 27-94 vom 18. Juli 1995
(Bundesanzeiger Nr. 158a vom 23. August 1995)

2. Antragsteller
in den Freiraum sind Monat und Jahr (jeweils die letzten zwei Stellen) der Herstellung Seyfert Wellpappe GmbH & Co.
einzutragen, Industriestraße 7

für metallene Großpackmittel (IBG), auf denen die Kennzeichnung durch Stempelung odel 40789 Monheim
Prägen angebracht wird, dürfen anstelle des Symbols die Buchstaben UN verwendel
werden.

Zusätzlich ist jedes Großpackmittel (IBC) mit einem Tankschild zu versehen, das die Angaben gemäß 3 Hersteller
Rn 1612(2)/3612(2) sowie IMDG-Code deutsch, Abschn.26.2.9 enthält. .

Seyfert Wellpappe GmbH & Co.
Industriestraße 7

9. Nebenbestimmungen
40789 Monheim

9.1 Befristungen
entlällt

9.2 Bedingungen
entlällt

9.3 Widerruf
Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufs erteilt.

4. Beschreibung der Bauart

Großpackmittel (IBG) aus Wellpappe mit Innenauskleidung.
Die Bauart besteht aus einem Wellpappe - Achteckbehälter mit PE / PA ~ Innensack, inclusive Deckel
und Bodenteil auf Holzpalette.

: Wellpappe Achteckbehäller (Octabin)
9.4 Auflagen

Der in 2. genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstellen, daß alle Bestimmungen une
Hinweise dieses Zulassungsscheins über eine ordnungsgemäße Verwendung der Großpackmitte
(IBG) demjenigen, der diese Großpackmittel für gefährliche Güter verwendet bzw. mit gefährlichel
Gütern befüm, zur Kenntnis gebracht werden.

Typenbezeichnung

Grundmaße
(Palette)

Gesamthöhe

mm:

mm:

1140 x 1140

1700

Höchstzu,lässige
Bruttornasse kg: 1040

10.1 Die Zulässigkeit der Verwendung von Großpackmitteln(lBC) der zUQelassenen Bauart richtet sich nach

den Bestimmungen der jeweils zutreffenden Rechtsvorschriften für die einzelnen Verkehrsträger. Alle
sonstigen Vorschriften (z.B. Füllgrad, Verträglichkeit mit den Packmittelkörperwerkstoffen) für die
Beförderung gefährlicher Güter in der zugelassen GroßpackmiUelbauart bleiben unberührt.

Werkstoff des Packmittelkörpers: Wellpappe, Außen- und Innendecke "Hydrokraftliner" naßfest ver
leimt

Technische Zeichnungen:

10.2 Die Bauart erfüllt die Prüfanforderungen für Großpackmittel (IBC) zur Beförderung gefährlicher Güter
des Europäischen Übereinkommens über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der

BASF Packmillel-Nr. 7908004 gOltig seil 04.09.1996 (Wellpappe-IBC,achteckig,symmetr., H=1555)
BASF Packmittel-Nr. 785 8005 güllig seit 16.02.1996 (Flachsack PE/PA, 0,09 mm, nicht aufladbar)
BASF Packmittel-Nr. 780 1023 gOllig seit 21.12.1995 (Vierwege-Holzpalette, 1140 mm CP3)
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5. Prüfnachweise für die Bauart

- Prüfbericht Nr.: WK 13/91 der BASF AG Ludwigshafen; "lift-test" für Octabins aus unbehandelter
Wellpappe (11 G), Packmittelprüfungen vom 11.06.1991

6. Bauartzulassung

Die unter 4. und 5. beschriebene Bauart erfüllt die Vorschriften nach 1. Die Bauart wird mit den in 9.
genannten Nebenbestimmungen für die Beförderung gefährlicher Güter zugelassen.
Die Eignung der Bauart für die Beförderung gefährlicher Güter gilt bei Einhaltung der folgenden
Einschränkungen als erbracht:
Verwendung nur für die Beförderung von POLYSTRENE BEADS EXPANDABLE (STYROPOR), UN
Nr. 2211, Page 9036 IMDG-Code deutsch, die in Containern (secondary protection) eingesetzt
werden.

7. Fertigung von Großpackmitteln

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Großpackmittel (IBC) serienmäßig gefertigt werden. Der
Hersteller muß gewährleisten, daß die serienmäßig gefertigten Großpackmittel (IBC) die festgelegte
Spezifikation der Bauart erfüllen.

8. Kennzeichnung

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Großpackmittel (IBC) aus Wellpappe sind
an der Außenseite wie folgt zu kennzeichnen:

11G IV.. ..I0/SEYFERT/BAM 0415/0/1040

in den Freiraum sind Monat und Jahr (jeweils die letzten zwei Stellen) der Herstellung
einzutragen.

9. Nebenbestimmungen

9.1 Befristungen
entfällt

9.2 Bedingungen
entfällt

9.3 Widerruf
Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufs erteilt.

9.4 Auflagen
Der in 2. genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstellen, daß alle Bestimmungen und

Hinweise dieses Zulassungsscheins über eine ordnungsgemäße Verwendung der Großpackmittel
(IBC) demjenigen, der diese Großpackmittel für gefährliche Güter verwendet bzw. mit gefährlichen
Gütem befüllt, zur Kenntnis gebracht werden.

ZULASSUNGSSCHEIN
Nr.O/BAM/0416/31A

für die Bauart eines Großpackmittels (IBe)
zur Beförderung gefährlicher Güter

1. Rechtsgrundlagen

1.1 Gefahrgutverordnung See - GGVSee vom 24. Juli 1991 (BGBL I, S. 1714), zuletzt geändert durch
die 2. See-Gefahrgutänderungsverordnung vom 24. August 1995 (BGBI. I, S. 1074) - insbesondere
Abschnitt 26 des IMDG-Code deutsch in der Fassung des Amendments 27-94 vom 18. Juli 1995
(Bundesanzeiger Nr. 158a vom 23. August 1995)

1.2 Gefahrgutverordnung Straße - GGVS, in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. Juli 1995
18G81. I, S. 10251

1.3 Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE, in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Dezember

1995 18GB!. 1,5. 18521

2. Antragsteller

Lauterberger Industrietechnik
Schwarzfelder Straße 18-22

0·37431 Bad Lauterberg

3. Hersteller

Lauterberger Industrietechnik
Schwarzfelder Straße 18-22

0-37431 Bad Lauterberg

4. Beschreibung der Bauart

Metallenes Großpackmittel (IBel mit Untenentleerung.

Typenbezeichnung Fe 950

Grundmaße mm 1220x1000

Höhe mm 1000

Fassungsraum 950

höchstzulässige
Bruttomasse kg 1370

Werkstoff des Packmittelkörpers : St 37-2 (DIN 17 100)

Technische Zeichnungen:
10.1 Die Zulässigkeit der Verwendung von Großpackmitteln (IBC) der zugelassenen Bauart richtet sich

nach den Bestimmungen der jeweils zutreffenden Rechtsvorschriften für die einzelnen Verkehrsträger.
Alle sonstigen Vorschriften (z.B. Füllgrad, Verträglichkeit mit den Packmittelkörperwerkstoffen) für die
Beförderung gefährlicher Güter in der zugelassen Großpackmittelbauart bleiben unberührt.

03-2612
03-2242-5-S'
591.870

vom 24.04.1996
vom 06.06.1992
vom 21.01.1992

(Flüssigkeitscontainer FC 9501
IDomdeckel NW 4001
ITypenschildl

10.2 Die Bauart erfüllt nur die eingeschränkten Prüfanforderungen fUr Großpackmittel zur Beförderung von
POLYSTYRENE BEADS EXPANDABLE (STYROPOR), UN-Nr. 2211 5. Prüfnachweise für die Bauart

des International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code) in der Fassung des Amendment
27-94 - insbesondere Section 26 und Page 9036,

der RECOMMENDATIONS ON THE TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS UNITED NA
TIONS; in der Fassung der eight revised edition, New York und Genf 1993.

• Prüfbericht Nr.:

6. Bauartzulassung

111.1/78 101 P Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM)
(Bauprüfung, Heben von unten, Heben von oben, Stapeldruckprüfung,
Dichtheitsprüfung, InnendruckprLifung (hydraulisch I, FallprLifung)
vom 23.09.1996

10.3 Die gefertigten Großpackmittel (IBC) der zugelassenen Bauart unterliegen der Überwachung der
Fertigung von Großpackmitteln (IBC) nach § 9 des Gesetzes über die Beförderung gefährlicher Güter
vom 6. August 1975 (BGBI. I, S. 2121) in Verbindung mit der -Technischen Richtlinie für die Überwa
chung der Fertigung von Großpackmitteln (IBC) und für die Anerkennung von Qualitätssicherungs
Programmen für IBC (TR IBC 003)" (Verkehrsblatt Heft 16, 1992, S. 438).

10.4 Diese Zulassung wird zu gegebener Zeit im "Amls- und Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für
Materialforschung und -prüfung, BerJinD (ISSN 0340-7551) veröffentlicht.

Die unter 4. und 5. beschriebene Bauart erfüllt die Vorschriften nach 1. Die Bauart wird mit den in
9. genannten Nebenbestimmungen für die Beförderung gefährlicher Güter zugelassen.

Die Eignung der Bauart für die Beförderung gefährlicher Güter gilt bei Einhaltung der folgenden
Grenzwerte bzw. Einschränkungen als erbracht:
- Verwendung für flüssige gefährliche Güter der Verpackungsgruppen 11 oder 111
- max. Dichte der Füllgüter 1,2 kg/l

11, Rechtsbehelf~ t:;elehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben
werden. Der Widerspruch ist bei dem Präsidenten der Bundesanstalt für Materialforschung und
-prüfung (SAM), 12205 Berlin, Unter den Eichen 87, schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen.

Berlin, den 28.10.1996

7.

8.

Fertigung von Großpackmitteln

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Großpackmittel (IBC) serienmäßig gefertigt werden. Der
Hersteller muß gewährleisten, daß die serienmäßig gefertigten Großpackminel (IBCI die festgelegte
Spezifikation der Bauart erfüllen.

Kennzeichnung

Fachgruppe 111.1
Transportsicherheit von Verpackungen
und Schüttgutbehältern

Im Auftrag:

Dipl.-Ing. W. Kraus
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Referalll1.13
Gefahrgut9roßpackmtttei

Im Auftrag:

Dipl.- Ing. D. Stammler

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßIg gefertigten Großpackmittel (IBC) sind wie folgt zu
kennzeichnen:

(U\nU\.V 31A IY/ .. . .tO/U/BAM 0416/0/1370

in den Freiraum sind Monat und Jahr (jeweils die letzten zwei Stellen) der Herstellung
einzutragen,



für metallene Großpackmittel (lBCl. auf denen die Kennzeichnung durch Stempelung oder
Prägen angebracht wird, dürfen anstelle des Symbols die Buchstaben UN verwendet
werden.

2. Antragsteller

Lauterberger Industrietechnik
Schwarzfelder Straße 18-22

Zusätzlich ist jedes Großpackmittel (lBC) mit einem Tankschild zu versehen, das die Angaben
gemäß Rn 1612121/3612121 sowie IMDG-Code deutsch, Abschn.26.2.9 enthält. 0-37431 Bad Lauterberg

9. Nebenbestimmungen

9.1 Befristungen
entfällt

3. Hersteller

Lauterberger Industrietechnik
Schwarzfelder Straße 18-22

9.2 Bedingungen
entfällt' 0-37431 Bad Lauterberg

9.3 Widerruf
Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufs erteilt.

9.4 Auflagen
Der in 2. genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstellen, daß alle Bestimmungen und
Hinweise dieses Zulassungsscheins über eine ordnungsgemäße Verwendung der Großpackmittel
(IBCl demjenigen, der diese Großpackmittel für gefährliche Güter verwendet bzw. mit gefährlichen
Gütern befüllt, zur Kenntnis gebracht werden.

10.1 Die Zulässigkeit der Verwendung von GroßpackmittelntlBC) der zugelassenen Bauart richtet sich
nach den Bestimmungen der jeweils zutreffenden Rechtsvorschriften für die einzelnen
Verkehrsträger. Alle sonstigen Vorschriften (z.B. Füllgrad, Verträglichkeit mit den Pack
mittelkörperwerkstoffen) für die Beförderung gefährlicher Güter in der zugelassen
Großpackmittelbauart bleiben unberührt.

4. Beschreibung der Bauart

Metallenes Großpackmittel (IBC) mit Untenentleerung.

Typenbezeichnung FC 950

Grundmaße mm 1220 x 1000

Höhe mm 1000

Fassungsraum 950

höchstzulässige
Bruttomasse kg 1370

Werkstoff des Packmittelkörpers : 1.4301 1.4541 1.4571 (oiN 174411

Prüfnachweise für die Bauart

Technische Zeichnungen:

Bauartzulassung

(Flüssigkeitscontainer FC 950 EI
IDomdeckel NW 4001
(Typenschild)

111.1/78 101 P Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM)
(Bauprüfung, Heben von unten, Heben von oben, Stapeldruckprüfung,
Dichtheitsprüfung, Innendruckprüfung (hydraulisch), Fallprüfung)
vom 23.09.1996

vom 24.04.1996
vom 06.06.1992
vom 21.01.1992

03·2613
03-2242-5·VA
591.870

~ Prüfbericht Nr.:

6.

5.

10.3 Die gefertigten Großpackmittel (IBC) der zugelassenen Bauart unterliegen der Überwachung der
Fertigung von Großpackmitteln (IBCl nach § 9 des Gesetzes über die Beförderung gefährlicher
Güter vom 6. August 1975 (8GBI. I, S. 21 21) in Verbindung mit der "Technischen Richtlinie für die
Überwachung der Fertigung von Großpackmitteln (IBC) und für die Anerkennung von Oualitäts
sicherungs-Programmen für 18C (TR IBC 003)" (Verkehrsblatt Heft 16, 1992, S. 438).

10.2 Die Bauart erfüllt die Prüfanforderungen für Großpackmittel (IBC) zur Beförderung gefährlicher
Güter

des Europäischen Übereinkommens über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf
der Straße (ADR) in der Fassung der Bekanntmachung der Neufassung der Anlagen A und 8
vom 6. Juli 1994 (8GBI. 1994 11 S. 937). zuletzt geändert durch die 12.
ADR-Änderungsverordnung vom 20. Dezember 1994 (8GBI 1994 11 S. 3855)
der Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter (RIO) in der 5. RID
Änderungsverordnung vom 8. März 1995 (BGSI. 1995 1I S. 210)
des International Maritime Dangerous Goods Code (IMOG Code) in der Fassung des
Amendment 27-94 - insbesondere Section 26
der RECOMMENDATIDNS ON THE TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS UNITED NATIONS;
in der Fassung der eight revised edition, New York und Genf 1993.

10.4 Diese Zulassung wird zu gegebener Zeit im "Amts- und Mitteilungsbtatt der Bundesanstalt für
Materialforschung und 'prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. Oie unter 4. und 5. beschriebene Bauart erfüllt die Vorschriften nach 1. Die Bauart wird mit den in

9. genannten Nebenbestimmungen für die Beförderung gefährlicher Güter zugelassen.

11. Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben
werden. Der Widerspruch ist bei dem Präsidenten der Bundesanstalt für Materia1forschung und
-prüfung (SAM). 12205 Berlin, Unter den Eichen 87, schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen.

Die Eignung der Bauart für die Beförderung gefährlicher Güter gilt bei Einhaltung der folgenden
Grenzwerte bzw. Einschränkungen als erbracht:
- Verwendung für flüssige gefährliche Güter der Verpackungsgruppen 11 oder 1II
- max. Dichte der Füllgüter 1,2 kg/l

7. Fertigung von Großpackmitteln

Berlin, den 10.10.1996

Fachgruppe 111.1
Transportsicherheit von Verpackungen
und Schüttgutbehältern

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Großpackmittel (IBC) serienmäßig gefertigt werden. Der
Hersteller muß gewährleisten, daß die serienmäßig gefertigten Großpackminel (IBCl die festgelegte
Spezifikation der Bauart erfüllen.

Die nach der zugelassenen Bauart serien mäßig gefertigten Großpackmittel (IBC) sind wie folgt zu
kennzeichnen:

31A IVI .. . .ID/Ll/BAM 041710/1370

8. KennzeichnungIm Auftrag:

Referat 111.13
Gefahrgutgroßpackmittel

Dipl.-Ing. W. Kraus

Im Auftrag:

ZULASSUNGSSCHEIN in den Freiraum sind Monat und Jahr (jeweils die letzten zwei Stellen) der Herstellung
einzutragen,

Nr. D/BAM/0417/31A

für die Bauart eines Großpackmittels (lBC)
zur Beförderung gefährlicher Güter

für metallene Großpackmittel (IBCl. auf denen die Kennzeichnung durch Stempelung oder
Prägen angebracht wird, dürfen anstelle des Symbols die Buchstaben UN verwendet
werden.

Zusätzlich ist jedes Großpackmittel (IBC) mit einem Tankschild zu versehen, das die Angaben
gemäß Rn 1612121/3612121 sowie IMDG·Code deutsch. Abschn.26.2.9 enthält.

1. Rechtsgrundlagen 9. Nebenbestimmungen

1.1 Gefahrgutverordnung See - GGVSee vom 24. Juli 1991 (BGBI. I, S. 1714), zuletzt geändert durch 9.1 Befristunaen
die 2. See-Gefahrgutänderungsverordnung vom 24. August 1995 (BGBI. I, S. 1074)- insbesondere entfällt
Abschnitt 26 des IMDG-Code deutsch in der Fassung des Amendments 27-94 vom 18. Juli 1995
(Bundesanzeiger Nr. 158a vom 23. August 1995) 9.2 Bedingungen

entfällt
1.2

1.3

Gefahrgutverordnung Straße - GGVS, in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. Juli 1995
IBGB!. I, S. 10251 9.3

Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE, in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Dezember
19.95 IBGB!. I,S. 18521

Widerruf
Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufs erteilt.
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9.4 Auflagen
Der in 2. genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstellen, daß alle Bestimmungen und
Hinweise dieses Zulassungsscheins über eine ordnungsgemäße Verwendung der Großpackmittel
(lBC) demjenigen, der diese Großpackminel für gefährliche Güter verwendet bzw. mit gefährlichen
Gütern befüllt, zur Kenntnis gebracht werden.

4. Beschreibung der Bauart

Die Bauart besteht aus zwei Modifikationen desselben Groß
packmitteltyps, die sich' durch geschlossenen Boden des In
nengefäßes oder Untenentleerung unterscheiden, wobei jede
Modifikation wahlweise mit unten aUfgefÜhrten Paletten aus
gestattet sein kann.

10.1 Die Zulässigkeit der Verwendung von GroßpackminelnOBCI der zugelassenen Bauart richtet sich
nach den Bestimmungen der jeweils zutreffenden Aechtsvorschriften für die einzelnen
Verkehrsträger. Alle sonstigen Vorschriften lz.B. Füllgrad, Verträglichkeit mit den Pack
mittelkörperwerkstoffen) für die Beförderung gefährlicher Güter in der zugelassen
Großpackmittelbauart bleiben unberührt.

Typenbezeichnung

Grundmaße mm

Höhe mm

MX 11 1000 GG

1200 x 1000

1160

10.2 Die Bauart erfüllt die Prüfanforderungen für Großpackmittel (lBC) zur Beförderung gefährlicher
Güter

des Europäischen Übereinkommens über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf
der Straße (ADRI in der Fassung der Bekanntmachung der Neufassung der Anlagen A und 8
vom 6. Juli 1994 (BGBI. 1994 11 S. 9371. zuletzt geändert durch die 12.
ADR-Änderungsverordnung vom 20. Dezember 1994 (BGBI. 1994 11 S. 38SS)
der Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter (RIO) in der 5. RID
Änderungsverordnung vom 8. Mä~ 1995 {8GBI. 199511 S. 2101
des International Maritime Dangerous Goods Code {IMDG Codel in der Fassung des
Amendment 27-94 - insbesondere Section 26
der RECOMMENOATIONS ON THE TRANSPORT OF OANGEROUS GOOOS UNITEO NATIONS;
in der Fassung der eight revised edition, New York und Genf 1993.

Fassungsraum 1

höchstzulässige
Bruttomasse kg
-Holz-Rahmenpalette
-Holz-Kufenpalette
-Stahl-Rahmenpalette
-Stahl-Kufenpalette
-Kunststoff-Rahmenpalette
-Kustststoff-Kufenpalette

Werkstoff des Innengefäßes

1080

1755
1755
2073
2073
1753
1753

Marlex C 579 (PE-HO)

Nr. O/BAM/0418/31HA1

11. Rechtsbehelfsbelehrung

ZULASSUNGSSCHEIN

(Stahlpalette Zusammenbau Basis
1000 x 1200 Version 3)
(Stahlkufenpalette MX Zusammen
bau Basis 1000 x 1200)
(Kunststoffpalette 1000 x 1200
Rahmenversion)
(Kunststoffpalette 1000 x 1200
Kufenversion)
(Holz-Rahmenpalette MX Basis
1000 x 1200)
(Kufenpalette Container MX sta
pelbar, Basis 1000 x 1200)
(EURO-Rahmenpalette MX Basis
1000 x 1200)
(EURO-Kufenpalette MX Basis
1000 x 1200)
(Schraubkappe NW 150 mit Oruck
entlastungsventil)
(Kugelhahn ON 50 S60x6 ZSB ge
schweißt mit Alu-Überwurfmutter)
(Klappenhahn ON 50 S60x6 ZSB in
tegriert)
(Klappenhahn ON 50 S60x6 ZSB
schraubbar mit Alu-Überwurf
mutter)
(Klappenhahn ON 60 S60x6 ZSB
schraubbar mit Alu- Überwurf
mutter)
(Klappenhahn ON 80 S100x8 ZSB
schraubbar)
(Kugelhahn ON 50 S60x6 ZSB
schraubbar mit Alu-Überwurf
mutter)
(Kugelhahn ON 50 NPS· 2 ZSB ge
schweißt mit Alu-Überwurfmutter)

vom 13.11.1995 (Gittercontainer MX 11 1000 GG)
vom 09.07.1996 (Blasteil MX 1000 Vers. 11)

3-3574.2
2-2893 b

3-4095.1 b vom 21.02.1995

3-4556 vom 14.04.1994

2-2655 vom 28.10.1994

2-2654 vom 28.10.1994

3-5206 a vom 29.01.1996

3-4633 b vom 27.10.1994

3-4408 d vom 02.05.1994

3-4386 d vom 07.07.1994

3-4438 b vom 08.07.1996

3-3570.2 a vom 10.07.1996

3-5058 vom 01. 09 .1995

3-3571.1 vom 04.04.1995

3-4824 vom 16.12.1994

3-4974 vom 22.06.1995

3-3570.1 e vom 24.08.1993

3-3760.1 vom 26.06.1992

Zeichnungen des Antragstellers

Werkstoff der AUßenverpackung: st 02 Z100 NA-C (OIN 2394)
FeE 250 G (OIN EN 10147)

s. Bauartprüfunq

Im Auftrag:

Referat 111.13
Gefahrgutgroßpackmittel

,ß:',;IJ&$«c-
D':-~:-P'.-Fellmann

, '

Berlin. den 10.10.1996

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben
werden. Der Widerspruch ist bei dem Präsidenten der Bundesanstalt für Materialforschung und
-prüfung (SAM). 12205 Berlin, Unter den Eichen 87, schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen.

Dipl.-Ing. W. Kraus

für die Bauart eines Kombinations-Großpackmittels (IBC)
mit Kunststoff-Innenbehälter

zur Beförderung flüssiger gefährlicher Güter

Fachgruppe 111.1
Transportsicherheit von Verpackungen
und Schüttgutbehältern

Im Auftrag:

10.3 Die gefertigten Großpackmittel (IBC) der zugelassenen Bauart unterliegen der Überwachung der
Fertigung von Großpackmitteln (IBCl nach § 9 des Gesetzes über die Beförderung gefährlicher
Güter vom 6. August 1975 (8GBI. I, S. 21211 in Verbindung mit der "Technischen Richtlinie für die
Überwachung der Fertigung von Großpackmitteln (I6C) und für die Anerkennung von Qualitäts
sicherungs-Programmen für IBC (TR IBC 003'" (Verkehrsblatt Heft 16, 1992, S. 438).,

10.4 Diese Zulassung wird zu gegebener Zeit im "Amts- und Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für
Materialforschung und -prüfung, Ber/in" lISSN 0340-7551) veröffentlicht.

1. Rechtsgrundlagen

Gefahrgutverordnung See - GGVSee, in der Fassung der
Bekanntmachung der Neufassung vom 24. August 1995
(BGBL I, S. 1077)
- insbesondere §19 und IMOG-Code deutsch(Amdt 27-94} -,

Gefahrgutverordnung Straße - GGVS, in der Fassung der
Bekanntmachung der Neufassung vom 18.Juli 1995(BGB1. I,
S. 1025)
- insbesondere § 6 und Anhang A.6 -,

Die PrÜfung der Eignung der Bauart erfolgte anhand der unter
Nr. 4 genannten Spezifikation sowie der in folgenden
Berichten niedergelegten Ergebnisse der PrÜfung.

- Prüfbericht Nr.: 96 056-012 Hoechst Aktiengesellschaft
GB-H, Prüf zentrum C 579 (Heben von un
ten, Stapeldruckprüfung,Dichtheits
prüfung, Innendruckruckprüfung (hy
draUlisch), Fallprüfung MX 1000
Standardflüssigkeit Wasser, Stahl
Rahmenpalette) vom 1B.07.1996

Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE, in der Fassung
der Bekanntmachung der Neufassung vom 15. Dezember 1995
(BGBL I, S. 1852)
- insbesondere § 6 und Anhang VI -

2. Antragsteller

Prüfbericht Nr.: 96 056-017 Hoechst Aktiengesellschaft
GB-H, Prüf zentrum C 579 (Heben von un
ten, Stapeldruckprüfung,Dichtheits
prüfung, Innendruckruckprüfung (hy
draulisch), Fallprüfung MX 1250
Standardflüssigkeit Wasser, Holz
Kufenpalette) vom 19.07.1996

Schütz Werke GmbH & Co. KG
Bahnhofstraße 25

56242 Selters

3. Hersteller

Schütz Company (s. Pkt. 7 )

160

6. Zulassung

Es wird hiermit bescheinigt, daß die nach o.g. Spezifikation
gefertigte Bauart eines Kombinations-Großpackmittels (IBC)
mit Kunststoff-Innenbehälter aufgrund des positiven Ergeb
nisses der Bauartprüfung die unter Nr. 1 genannten Zu
lassungsbedingungen erfüllt.

Die Zulassung gilt auch für serienmäßig gefertigte Großpack
mittel (IBC), die der zugelassenen Bauart entsprechen und
die die in der Zulassung genannten AUflagen erfüllen.



7. Rennzeichnunq

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten
Großpackmittel (IBC) sind am Behälter oder Rahmen dauerhaft
und gut lesbar wie folgt zu kennzeichnen:

Behälter mit Holz Rahmenpalette. Holz-Kufenpalette.
Kunststoff-Rahmen-palette und Kustststoff-Kufenpalette:

31 HA1/YI .. . .lD/Schütz * IBAM 041 B/5230/1755

Behälter mit Stahlpalette und Stahl-Kufenpalette:

31 HAlIYI .. . .lD/Schütz * IBAM 0418/5230/2073

8.6 Der gemessene Gesamtüberdruck im Großpackmittel (IBC),
(d.h. Dampfdruck des FÜllgutes plus Partialdruck von
Luft oder sonstigen inerten Gasen, vermind.ert um
100 kPa) bei 55'C, auf der Grundlage des max. FÜllungs
grades gemäß Rn 1601(7) /3601(7) sowie IMDG-Code
deutsch, Abschn.26.1.6.2 und einer FÜlltemperatur von
15'C, darf 2/3 des in der Kennzeichnung angegebenen
Prüfdruckes von 100 kPa nicht überschreiten.
Wahlweise kann der Dampfdruck bei 50'C bzw. 55'C auch
entsprechend Rn 1601(10)/3601(10) sowie IMDG-Code
deutsch, Abschn.26.5.11.2 berechnet werden.

8.7 Die gefertigten Großpackmittel (IBC) der zugelassenen
Bauart unter 1 iegen der Überwachung der Fertigung von
Großpackmitteln (IBC) nach § 9 des Gesetzes über die

Beförderung gefährlicher Güter vom 6. August 1975
(BGBL I, S. 2121) in Verbindung mit der "Technischen
Richtlinie für die Überwachung der Fertigung von Groß
packmitteln (IBC) und für die Anerkennung von Quali
tätssicherungs-Programmen für IBC (TR IBC 003)" (Ver
kehrsblatt Heft 16, 1992, S. 438).

9. Sonstiges

In den Freiraum sind Monat und Jahr (jeweils die
letzten zwei stellen) der Herstellung einzutragen.

*)

Schütz 1
Schütz Werke GmbH & Co. KG
Bahnhofstraße 25
0-56242 Selters

Schütz 3
Schütz (U.K.)Limited
Claylands Avenue
Dukeries Industrial Estate
GB-Worksop
Nottinghamshire S81 7BE

Schütz 2
Schütz Production
S.A.R.L.
B.P. 11
F-91460 Marcoussis

Schütz 4
Schütz container Systems, INC
Branchburg Corp. Campus
station Road
US-North Branch
NJ 08876-5950

9.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen
Übereinkommen für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahn
verkehr (RIO) und Seeverkehr (IMDG-Code) sowie den in
den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) fest
gelegten Prüfanforderungen für Großpackmittel (IBC) zur
Beförderung gefährlicher Güter.

9.2 Die Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jeder
zeitigen Widerrufes erteilt.

9.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbeleh
rung bei.

9.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener zeit im
"Amts- und Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für
Materialforschung und -prüfung, Berlin", (ISSN 0340
7551) veröffentlicht.

Schütz 5
Schütz Container Systems,INC
Perrysburg
Ohio 43551

Schütz 6
Schütz Container Systems, INC
Doraville
Gorgia 30340

12205 Berlin, den 23.10.1996
Unter den Eichen 87

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG

8. AUflagen

Zusätzlich ist jedes Großpackmittel (IBC) mit den Angaben
gemäß Rn 1612(2)/3612(2) sowie IMDG-Code deutsch, Abschn.
26.5.10.2 zu versehen.

Schütz 7
Schütz Iberica, SL
Poligono 37, Finca 10
Apartado Correos 46
E-43480 Vilaseca Tarragona

Referat III.13
Gefahrgutgroßpackmittel

Im AUftrag:

"ln4;,/tl/at-
DiP)r-~9' P. Fellmann

Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE, in der Fassung
der Bekanntmachung der Neufassung vom 15. Dezember 1995
(BGBL I, S. 1852)
- insbesondere § 6 und Anhang VI -

Gefahrgutverordnung Straße - GGVS, in der Fassung der
Bekanntmachung der Neufassung vom 18.Juli 1995(BGB1. I,
S. 1025)
- insbesondere § 6 und Anhang A.6 -,

ZULASSUNGSSCHEIN

1. Rechtsgrundlagen

Gefahrgutverordnung See - GGVSee, in der Fassung der
Bekanntmachung der Neufassung vom 24. August 1995
(BGBL I, S. 1077)
- insbesondere §19 und IMDG-Code deutsch(Amdt 27-94) -,

Nr. D/BAM/0419/31HA1
für die Bauart eines Kombinations-Großpackmittels (IBC)

mit Kunststoff-Innenbehälter
zur Beförderung flüssiger gefährlicher Güter

Fachgruppe III.1
Transportsicherheit von Verpackungen
und Schüttgutbehältern

Sachbearbeiter:
Dipl.-Ing. P. Fellmann

Im AUftrag:

?, /t-Iau\;
Dipl.-Ing. W. Kraus

1,6 (1,9)*

Dichte (kg/l)

I Wasser

I Standardflüssigkeit

*) nur für Stahlpalette und Stahl-Kufenpalette

Als Grenzdaten der FÜllgüter, die dem Prüffüllgut
(Standardflüssigkeit) bezüglich der chemischen Verträg
lichkeit zugeordnet werden können, dürfen Dichten von

In den nach der zugelassenen Bauart serienmäßig
gefertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten
Großpackmitteln (IBC) dürfen nur bestimmte flüssige
gefährliche Stoffe befördert werden, deren Verwendung
in den einzelnen Klassen der GGVE/GGVS sowie des IMDG
Codes deutsch für solche Verpackungen ausdrücklich
zugelassen ist.

Die Großpackmittel (IBC) dürfen vom Verwender nur für
die FÜllgüter verwendet werden, deren Verträglichkeit
mit den Werkstoffen des Behälters, dessen Armaturen,
Verschlüsse und Dichtungen nachweisbar gewährleistet
ist. Dabei dürfen die Werkstoffe dieser Bauart durch
die FÜllgüter nicht stärker geschädigt werden, als
durch folgende Prüffüllgüter:
Wasser, als Standardflüssigkeit gem. I.f) der Beilage
zum Anhang V/A.5, GGVE/GGVS.

8.2

8.3

8.1

nicht überschritten werden.

8.4 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar
sicherstellen, daß alle AUflagen über die Verwendung
der Großpackmittel (IBC) demjenigen, der die Groß
packmittel (IBC) für Gefahrgut erstmalig einsetzt/
befüllt, bekannt sind.

2. Antragsteller

Schütz Werke GmbH & Co. KG
Bahnhofstraße 25

8.5 Jedes nach dieser Bauartzulassung serienmäßig
hergestellte Großpackmittel (IBC) ist erstmalig vor
Inbetriebnahme sowie nach 2,5 Jahren und ggf. nach
5 Jahren den nach den unter Nr. 1 genannten
Rechtsvorschriften vorgeschriebenen Prüfungen und
Inspektionen zu unterziehen.

56242 Selters

3. Hersteller

Schütz Company (s. Pkt. 7 )
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4. Beschreibung der Bauart

Die Bauart besteht aus zwei Modifikationen desselben Groß
packmitteltyps, die sich durch geschlossenen Boden des In
nengefäßes oder Untenentleerung unterscheiden, wobei jede
Modifikation wahlweise mit unten aufgeführten Paletten aus
gestattet sein kann.

31HA1/Y/....ID/Schülz */SAM 0419/5230/2123

In den Freiraum sind Monat und Jahr (jeweils die
letzten zwei Stellen) der Herstellung einzutragen.

Typenbezeichnung MX 11 1250 GG .)

Grundmaße

Höhe

Fassungsraum

mm

mm

I

1200 x 1000

1350

1310

Schütz 1
Schütz Werke GmbH & Co. KG
Bahnhofstraße 25
D-56242 Selters

Schütz 2
Schütz Production
S.A.R.L.
B.P. 11
F-91460 Marcoussis

Werkstoff der AUßenverpackung: st 02 Z100 NA-C (DIN 2394)
FeE 250 G (DIN EN 10147)

höchstzulässige
Bruttomasse kg
-Holz-Rahmenpalette
-Holz-Kufenpalette
-Stahl-Rahmenpalette
-Stahl-Kufenpalette
-Kunststoff-Rahmenpalette
-Kustststoff-Kufenpalette

Werkstoff des Innengefäßes

2122
2122
2123
2123
2120
2120

Marlex C 579 (PE-HD)

Schütz 3
Schütz (U.K.)Limited
Claylands Avenue
Dukeries Industrial Estate
GB-Worksop
Nottinghamshire S81 7BE

Schütz 5
Schütz container Systems,INC
Perrysburg
Ohio 43551

Schütz 4
Schütz container Systems, INC
Branchburg Corp. Campus
Station Road
US-North Branch
NJ 08876-5950

Schütz 6
Schütz container Systems, INC
Doraville
Gorgia 30340

Zeichnungen des Antragstellers

3-4581.1 vom 20.11.1995 (Gittercontainer MX 11 1250 GG)
2-2304.1 b vom 18.07.1996 (Blasteil MX 11 1250)

3-3570.2 a vom 10.07.1996

3-3570.1 e vom 24.08.1993

Dichte (kg/l)Standardflüssigkeit

Als Grenzdaten der Füllgüter, die dem Prüffüllgut
(Standardflüssigkeit) bezüglich der chemischen Verträg
lichkeit zugeordnet werden können, dürfen Dichten von

Schütz 7
Schütz Iberica, SL
Poligono 37, Finca 10
Apartado Correos 46
E-43480 Vilaseca Tarragona

8.3

Zusätzlich ist jedes Großpackmittel (IBC) mit den Angaben
gemäß Rn 1612(2)/3612(2) sowie IMDG-Code deutsch, Abschn.
26.5.10.2 zu versehen.

B. AUflagen

8.2 Die Großpackmittel (IBC) dürfen vom Verwender nur für
die Füllgüter verwendet werden, deren Verträglichkeit
mit den Werkstoffen des Behälters, dessen Armaturen,
Verschlüsse und Dichtungen nachweisbar gewährleistet
ist. Dabei dürfen die Werkstoffe dieser Bauart durch
die FÜllgüter nicht stärker geschädigt werden, als
durch folgende Prüffüllgüter:
Wasser, als Standardflüssigkeit gern. I.f) der Beilage
zum Anhang V/A.5, GGVE/GGVS.

8.1 In den nach der zugelassenen Bauart serienmäßig
gefertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten
Großpackmitteln (IBC) dürfen nur bestimmte flüssige
gefährliche Stoffe befördert werden, deren Verwendung
in den einzelnen Klassen der GGVE/GGVS sowie des IMDG
Codes deutsch für solche Verpackungen ausdrücklich
zugelassen ist.

(Stahlpalette Zusammenbau Basis
1000 x 1200 Version 3)
(Stahlkufenpalette MX Zusammen
bau Basis 1000 x 1200)
(Kunststoffpalette 1000 x 1200
Rahmenversion)
(Kunststoffpalette 1000 x 1200
Kufenversion)
(Holz-Rahmenpalette MX Basis
1000 x 1200)
(Kufenpalette container MX sta
pelbar, Basis 1000 x 1200)
(EURO-Rahmenpalette MX Basis
1000 x 1200)
(EURO-Kufenpalette MX Basis
1000 x 1200)
(Schraubkappe NW 150 mit Druck
entlastungsventil)
(Kugelhahn DN 50 S60x6 ZSB ge
schweißt mit Alu-Überwurfmutter)
(Klappenhahn DN 50 S60x6 ZSB in
tegriert)
(Klappenhahn DN 50 S60x6 ZSB
schraubbar mit Alu-Überwurf
mutter)

(Klappenhahn DN 60 S60x6 ZSB
schraubbar mit Alu- Überwurf
mutter)
(Kugelhahn DN 50 S60x6 ZSB
schraubbar mit Alu-Überwurf
mutter)
(Kugelhahn DN 50 NPS 2 ZSB ge
schweißt mit Alu-Überwurfmutter)

vom 26.06.1992

vom 04.04.1995

vom 16.12.1994

vom 01. 09 .1995

vom 08.07.1996

vom 02.05.1994

vom 07.07.1994

vom 28.10.1994

vom 27.10.1994

vom 29.01.1996

vom 28.10.1994

vom 14.04.1994

3-4824

3-3760.1

3-3571.1

3-5058

3-4386 d

3-4438 b

3-4408 d

2-2654

3-4633 b

3-5206 a

3-4556

2-2655

3-4095.1 b vom 21.02.1995

s. Bauartprüfung
IWasser 1,6

Die Prüfung der Eignung der Bauart erfolgte anhand der unter
Nr. 4 genannten Spezifikation sowie der in folgenden
Berichten niedergelegten Ergebnisse der Prüfung.

Prüfbericht Nr.:

6. Zulassung

96 056-017 Hoechst Aktiengesellschaft
GB-H, Prüf zentrum C 579 (Heben von un
ten, Stapeldruckprüfung,Dichtheits
prüfung, Innendruckruckprüfung (hy
draulisch), Fallprüfung MX 1250
Standardflüssigkeit Wasser, Holz
Kufenpalette) vom 19.07.1996

nicht überschritten werden.

8.4 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar
sicherstellen, daß alle AUflagen über die Verwendung
der Großpackmittel (IBC) demjenigen, der die Groß
packmittel (IBC) für Gefahrgut erstmalig einsetzt/
befüllt, bekannt sind.

8.5 Jedes nach dieser Bauartzulassung serienmäßig
hergestellte Großpackmittel (IBC) ist erstmalig vor
Inbetriebnahme sowie nach 2,5 Jahren und ggf. nach
5 Jahren den nach den unter Nr. 1 genannten
Rechtsvorschriften vorgeschriebenen Prüfungen und
Inspektionen zu unterziehen.

Es wird hiermit bescheinigt, daß die nach o.g. Spezifikation
g7fertigte Bauart eines Kombinations-Großpackmittels (IBC)
m:t Kunststoff-Innenbehälter aufgrund des positiven Ergeb
n1.sses der Bauartprüfung die unter Nr. 1 genannten Zu
lassungsbedingungen erfüllt.

Die Zulassung gilt auch für serienmäßig gefertigte Großpack
mittel (IBe), die der zugelassenen Bauart entsprechen und
die die in der Zulassung genannten AUflagen erfüllen.

7. Kennzeichnung

8.6 Der gemessene Gesamtüberdruck im Großpackmittel (IBC),
(d.h. Dampfdruck des Füllgutes plus Partialdruck von
Luft oder sonstigen inerten Gasen, vermindert um
100 kPa) bei 55"C, auf der Grundlage des max. Füllungs
grades gemäß Rn 1601 (7) /3601 (7) sowie IMDG-Code
deutsch, Abschn.26.1.6.2 und einer Fülltemperatur von
15 ·C, darf 2/3 des in der Kennzeichnung angegebenen
Prüfdruckes von 100 kPa nicht überschreiten.
Wahlweise kann der Dampfdruck bei 50·C bzw. 55·C auch
entsprechend Rn 1601(10)/3601(10) sowie IMDG-Code
deutsch, Abschn.26.5.11.2 berechnet werden.

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten
Großpackmittel (IBC) sind am Behälter oder Rahmen dauerhaft
und gut lesbar wie folgt zu kennzeichnen:

8.7 Die gefertigten Großpackmittel (IBC) der zugelassenen
Bauart un~erliegen der Überwachung der Fertigung von
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Werkstoff des Innengefäßes

höchstzulässige
Bruttornasse kg
-Holz-Rahmenpalette
-Holz-Kufenpalette
-Stahl-Rahmenpalette
-Stahl-Kufenpalette
-Kunststoff-Rahmenpalette
-Kustststoff-Kufenpalette

Großpackmitteln (IBC) nach § 9 des Gesetzes über die
Beförderung gefährlicher Güter vom 6. August 1975
(BGBI. I, S. 2121) in Verbindung mit der "Technischen
Richtlinie für die Überwachung der Fertigung von Groß
packmitteln (IBC) und für die Anerkennung von Quali
tätssicherungs-Programmen für IBC (TR IBC 003)" (Ver
kehrsblatt Heft 16, 1992, S. 438).

ge Sonstiges

9.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen
Übereinkommen für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahn
verkehr (RID) und Seeverkehr (IMDG-Code) sowie den in
den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) fest
gelegten Prüfanforderungen für Großpackmittel (IBC) zur
Beförderung gefährlicher Güter.

Grundmaße

Höhe

Fassungsraum

mm

mm

I

1200 x 1000

1350

1310

2122
2122
2123
2123
2120
2120

Lupolen 4261 A (PE-HD)

9.2 Die Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jeder
zeitigen Widerrufes erteilt.

Werkstoff der Außenverpackung: st 02 Z100 NA-C (DIN 2394)
FeE 250 G (DIN EN 10147)

12205 Berlin, den 23.10.1996
Unter den Eichen 87
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9.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbeleh
rung bei.

9.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im
"Amts- und Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für
Materialforschung und -prüfung, Berlin", (ISSN 0340
7551) veröffentlicht.

Zeichnungen des Antragstellers

3-4581.1 vorn 20.11.1995 (Gittercontainer MX 11 1250 GG)
2-2304.1 b vorn 18.07.1996 (Blasteil MX 11 1250)

(Stahlpalette Zusammenbau Basis
1000 x 1200 Version 3)
(Stahlkufenpalette MX Zusammen
bau Basis 1000 x 1200)
(Kunststoffpalette 1000 x 1200
Rahmenversion)
(Kunststoffpalette 1000 x 1200
Kufenversion)
(Holz-Rahmenpalette MX Basis
1000 x 1200)
(Kufenpalette container MX sta
pelbar, Basis 1000 x 1200)
(EURO-Rahmenpalette MX Basis
1000 x 1200)
(EURO-Kufenpalette MX Basis
1000 x 1200)
(Schraubkappe NW 150 mit Druck
entlastungsventil)
(Kugelhahn DN 50 S60x6 ZSB ge
schweißt mit Alu-Überwurfmutter)
(Klappenhahn DN 50 S60x6 ZSB in
tegriert)
(Klappenhahn DN 50 S60x6 ZSB
schraubbar mit Alu-Überwurf
mutter)

vorn 04.04.1995

vorn 01.09.1995

vorn 08.07.1996

vorn 02.05.1994

vorn 27.10.1994

vorn 07.07.1994

vorn 29.01.1996

vorn 28.10.1994

vorn 28.10.1994

3-3571.1

3-5058

3-3570.2 a vorn 10.07.1996

3-4438 b

3-4386 d

3-4633 b

3-4408 d

2-2654

3-5206 a

2-2655

3-4095.1 b vorn 21.02.1995

3-4556 vorn 14.04.1994

Im Auftrag:

Referat 111.13
Gefahrgutgroßpackmittel

Sachbearbeiter:
Dipl.-Ing. P. Fellmann

Im Auftrag:

p /iI(JU>;
Dipl.-Ing. W. Kraus

Fachgruppe 111.1
Transportsicherheit von Verpackungen
und Schüttgutbehältern

3-3570.1 e vorn 24.08.1993

s~ Bauartprüfunq

ZULASSUNGSSCHEIN

Nr. D/BAM/0420/31HAI

für die Bauart eines Kombinations-Großpackmittels (IBC)
mit Kunststoff-Innenbehälter

zur Beförderung flüssiger gefährlicher Güter

3-4824

3-3760.1

vorn 16.12.1994

vorn 26.06.1992

(Klappenhahn DN 60 S60x6 ZSB
schraubbar mit Alu- Überwurf
mutter)
(Kugelhahn DN 50 S60x6 ZSB
schraubbar mit Alu-Überwurf
mutter)
(Kugelhahn DN 50 NPS 2 ZSB ge
schweißt mit Alu-Überwurfmutter)

Die Prüfung der Eignung der Bauart erfolgte anhand der unter
Nr. 4 genannten Spezifikation sowie der in folgenden
Berichten niedergelegten Ergebnisse der Prüfung .

1. Rechtsgrundlagen

Gefahrgutverordnung See - GGVSee, in der Fassung der
. Bekanntmachung der Neufassung vorn 24. August 1995

(BGBL I, S. 1077)
- insbesondere §19 und IMDG-Code deutsch(Amdt 27-94) -,

Gefahrgutverordnung Straße - GGVS, in der Fassung der
Bekanntmachung der Neufassung vom la.Juli 1995(BGB1. I,
S. 1025)
- insbesondere § 6 und Anhang A.6 -,

Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE, in der Fassung
der Bekanntmachung der Neufassung vom 15. Dezember 1995
(BGBI. I, S. 1852)
- insbesondere § 6 und Anhang VI -

2. Antragsteller

Schütz Werke GmbH & Co. KG
Bahnhofstraße 25

Prüfbericht Nr.:

Prüfbericht Nr.:

96 054-014 Hoechst Aktiengesellschaft
GB-H, Prüfzentrum C 579 (Bauprüfung,
Heben von unten, Stapeldruckprlifung,
Dichtheitsprlifung, Innendruckprüfung
(hydraulisch), Fallprüfung MX 1250
Standardflüssigkeit Wasser, Stahl
Rahmenpalette) vorn 19.07.1996

96 055-015 Hoechst Aktiengesellschaft
GB-H, Prüf zentrum C 579 (Bauprüfung,
Heben von unten, Stapeldruckprüfung,
Dichtheitsprüfung, Innendruckprüfung
(hydraulisch), Fallprüfung MX 1250
Standardflüssigkeit Netzmittellösung,
Holz-Kufenpalette) vorn 19.07.1996

56242 Selters

3. Hersteller

Schütz Company (s. Pkt. 7 )

4. Beschreibung der Bauart

Prüfbericht Nr.: 96 066-016 Hoechst Aktiengesellschaft
GB-H, Prüf zentrum C 579 (Bauprüfung,
Heben von unten, Stapeldruckprüfung,
Dichtheitsprüfung, Innendruckprüfung
(hydraulisch), Fallprüfung MX 1250
Standardflüssigkeit Wasser, Holz
Kufenpalette) vorn 19.07.1996

Die Bauart besteht aus zwei Modifikationen desselben Groß
packmitteltyps, die sich durch geschlossenen Boden des In
nengefäßes oder Untenentleerung unterscheiden, wobei jede
Modifikation wahlweise mit unten aufgeführten Paletten aus
gestattet sein kann.

Typenbezeichnung MX II 1250 GG

6. Zulassung

Es wird hiermit bescheinigt, daß die nach o.g. Spezifikation
gefertigte Bauart eines Kombinations-Großpackmittels (IBC)
mit Kunststoff-Innenbehälter aufgrund des positiven Ergeb
nisses der Bauartprüfung die unter Nr. 1 genannten Zu
lassungsbedingungen erfüllt.
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31HA1/Y/..../D/Schütz */BAM 0420/5230/2123

In den Freiraum sind Monat und Jahr (jeweils die
letzten zwei stellen) der Herstellung einzutragen.

Die Zulassung gilt auch für serienmäßig gefertigte Großpack
mittel (IBC), die der zugelassenen Bauart entsprechen und
die die in der Zulassung genannten AUflagen erfüllen.

7. Kennzeichnung

Die nach der zugelassenen Bauart serienrnäßig gefertigten
Großpackmittel (IBC) sind am Behälter oder Rahmen dauerhaft
und gut lesbar wie folgt zu kennzeichnen:

8.6

5 Jahren den nach den unter Nr. 1 genannten
Rechtsvorschriften vorgeschriebenen Prüfungen und
Inspektionen zu unterziehen.

Der gemessene Gesamtüberdruck im Großpackm~ttel (IBC),
(d.h. Dampfdruck des Füllgutes plus Partl:,ldruck von
Luft oder sonstigen inerten Gasen, verm~ndert um
100 kPa) bei 55'C, auf der Grundlage des m~x. Füllungs
grades gemäß Rn 1601(7)/3601(7) SOWle IMDG-Code
deutsch, Abschn.26.1.6.2 und einer Fülltemperatur von
15' C, darf 2/3 des in der Kennzeichnung angegebenen
Prüfdruckes von 100 kPa nicht überschreiten.
Wahlweise kann der Dampfdruck bei 50'C bzw. 55'C auch
entsprechend Rn 1601 (10) /3601 (10) sowie IMDG-Code
deutsch, Abschn.26.5.11.2 berechnet werden.

8.7 Die gefertigten Großpac~~ittel (IBC) der zug~lassenen

Bauart unterliegen der Uberwachung der Fert~':Jung vc;>n
Großpackmitteln (IBC) nach § 9 des Gesetzes über dle
Beförderung gefährlicher Güter vom 6. August, 1975
(BGBL I, S. 2121) in Verbindung mit der "Technlschen

Richtlinie für die Überwachung der Fertigung von Groß
packmitteln (IBC) und für die Anerkennung von Quali
tätssicherungs-Programmen für IBC (TR IBC 003)" (Ver
kehrsblatt Heft 16, 1992, S. 438).

Schütz 2
Schütz Production
S.A.R.L.
B.P. 11
F-91460 Marcoussis

Schütz J.
Schütz Werke GmbH & Co. KG
Bahnhofstraße 25
D-56242 Selters

.)

9.2

9.3

Schütz 3
Schütz (U.K.)Limited
Claylands Avenue
Dukeries Industrial Estate
GB-Worksop
Nottinghamshire S81 7BE

Schütz 5
Schütz Container Systems,INC
Perrysburg
Ohio 43551

Schütz 7
Schütz Iberica, SL
Poligono 37, Finca 10
Apartado Correos 46
E-43480 Vilaseca Tarragona

Schütz 4
Schütz Container Systems, INC
Branchburg Corp. Campus
station Road
US-North Branch
NJ 08876-5950

Schütz 6
Schütz Container Systems, INC
Doraville
Gorgia 30340

9. sonstiges

9.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen
Übereinkommen für den Straßenverkehr (ADR) , Eisenbahn
verkehr (RID) und Seeverkehr (IMDG-Code) sowie den in
den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) fest
gelegten Prüfanforderungen für Großpackmittel (IBC) zur
Beförderung gefährlicher Güter.

Die Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jeder
zeitigen Widerrufes erteilt.

Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbeleh
rung bei.

9.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener zeit im
"Amts- und Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für
Materialforschung und -prüfung, Berlin" , (ISSN 0340
7551) veröffentlicht.

Zusätzlich ist jedes Großpackmittel (IBC) mit den Angaben
gemäß Rn 1612 (2) /3612 (2) sowie IMDG-Code deutsch, Abschn.
26.5.10.2 zu versehen.

12205 Berlin, den 23.10.1996
Unter den Eichen 87
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8. AUflagen

1. Rechtsgrundlagen

Referat III .13
Gefahrgutgroßpackmittel

Im Auftrag:

ZULASSUNGSSCHEIN
Nr. D/BAM/0421/31HA1

für die Bauart eines Kombinations-Großpackmittels (IBC)
mit Kunststoff-Innenbehälter

zur Beförderung flüssiger gefährlicher GUter

Fachgruppe 111.1
Transportsicherheit von Verpackungen
und Schüttgutbehältern

Im Auftrag:

r'haS<
Dlpl.-Ing. W. Kraus

In den nach der zugelassenen Bauart serienmäßig
gefertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten
Großpackmitteln (IBC) dürfen nur bestimmte flüssige
gefährliche Stoffe befördert werden, deren Verwendung
in den einzelnen Klassen der GGVE/GGVS sowie des IMDG
Codes deutsch für solche Verpackungen ausdrücklich
zugelassen ist.

Die Großpackmittel (IBC) dürfen vom Verwender nur für
die Füllgüter verwendet werden, deren Verträglichke~t

mit den Werkstoffen des Behälters, dessen Armaturen,
Verschlüsse und Dichtungen nachweisbar gewährleistet
ist. Dabei dürfen die Werkstoffe die~er Bauart durch
die Füllgüter nicht stärker geschädlgt werden, als
durch folgende Prüffüllgüter: ...
Wasser, Kohlenwasserstoffqemisch, Netzm1ttellosu~g,.

n-Butylacetat, Salpetersäure 55% als Standardfl~sslg

keit gern. I.f) der Beilage zum Anhang V/A.5, GGVE/GGVS.

Als Grenzdaten der Füllgüter, die dem Prüffüllgut
(Standardflüssigkeit) bezüglich der chemisch~nVerträg
lichkeit zugeordnet werden können, dürfen D~chten von

8.1

8.3

8.2

8.4

8.5

I Standardflüssigkeit I Dichte (kg/l) I
Wasser 1,6

Kohlenwasserstoffgemisch 1,4

Netzmittellösung 1,4

n Butylacetat 1,4

Salpetersäure 55% 1,4

nicht überschritten werden.

Der in Nr. 2 genannte. Antragsteller muß nachweisbar
sicherstellen, daß alle AUflagen über die V~rwendung

der Großpackmittel (IBC) demjenigen, der dle Groß
packmittel (IBC) für Gefahrgut erstmalig einsetzt/
befüllt, bekannt sind.

Jedes nach dieser Bauartzulassung serienmäßig
hergestellte Großpackmittel (IBC) ist erstmalig vor
Inbetriebnahme sowie nach 2,5 Jahren und ggf. nach

Gefahrgutverordnung See - GGVSee, in der Fassung der
Bekanntmachung der Neufassung vom 24. August 1995
(BGBl. I, S. 1077)
- insbesondere §19 und IMDG-Code deutsch(Amdt 27-94) _,

Gefahrgutverordnung Straße· - GGVS, in der Fassung der
Bekanntmachung der Neufassung vom 18.Juli 1995(BGBl. I,
S. 1025)
- insbesondere § 6 und Anhang A.6 -,

Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE, in der Fassung
der Bekanntmachung der Neufassung vom 15. Dezember 1995
(BGBl. I, S. 1852)
- insbesondere § 6 und Anhang VI -

2. Antragsteller

Schütz Werke GmbH & Co. KG
Bahnhofstraße 25

56242 Selters

3. Hersteller

Schütz Company (s. Pkt. 7
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4. Beschreibung der Bauart

Die Bauart besteht aus zwei Modifikationen desselben Groß
packmitteltyps, die sich" durch geschlossenen Boden des In
nengefäßes oder Untenentleerung unterscheiden, wobei jede
Modifikation wahlweise mit unten aufgeführten Paletten aus
gestattet sein kann.

Typenbezeichnung

Grundmaße mm

MX 11 1250 GG

1200 x 1000

6. Zulassung

Es wird hiermi~ bescheinigt, daß die nach o.g. Spezifikation
gefertigte Bauart eines Kombinations-Großpackmittels (IBC)
mit Kunststoff-Innenbehälter aufgrund des positiven Ergeb
nisses der Bauartprüfung die unter Nr. 1 genannten Zu
lassungsbedingungen erfüllt.

Die Zulassung gilt auch für serienmäßig gefertigte Großpack
mittel (IBC), die der zugelassenen Bauart entsprechen und
die die in der Zulassung genannten Auflagen erfüllen.

Höhe mm 1350 7. Kennzeichnung

Fassungsraum 1

höchstzulässige
Bruttornasse kg
-Holz-Rahmenpalette
-Holz-Kufenpalette
-Stahl-Rahmenpalette
-Stahl-Kufenpalette
-Kunststoff-Rahmenpalette
-Kustststoff-Kufenpalette

Werkstoff des Innengefäßes

1310

2122
2122
2123
2123
2120
2120

Hostalen GM 7745 (PE-HD)

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten
Großpackmittel (IBC) sind am Behälter oder Rahmen dauerhaft
und gut lesbar wie folgt zu kennzeichnen:

31HA1/Y/... ./D/Schütz */BAM 0421/5230/2123

In den Freiraum sind Monat und Jahr (jeweils die
letzten zwei Stellen) der Herstellung einzutragen.

Werkstoff der AUßenverpackung: st 02 Z100 NA-C (DIN 2394)
FeE 250 G (DIN EN 10147)

Zeichnungen des Antragstellers

3-4581.1 vom 20.11.1995 (Gittercontainer MX 11 1250 GG)
2-2304.1 b vom 18.07.1996 (Blasteil MX 11 1250)

.)

Schütz 1
Schütz Werke GmbH & Co. KG
Bahnhofstraße 25
D-56242 Selters

Schütz 2
Schütz Production
S.A.R.L.
B.P. 11
F-91460 Marcoussis

3-3570.2 a vom 10.07.1996

3-4095.1 b vom 21.02.1995

3-3570.1 e vom 24.08.1993

5. Bauartprüfung

Schütz 6
Schütz container Systems, INC
Doraville
Gorgia 30340

Schütz 4
Schütz Container systems, INC
Branchburg Corp. Campus
station Road
US-North Branch
NJ 08876-5950

schütz 7
Schütz Iberica, SL
Poligono 37, Finca 10
Apartado Correos 46
E-43480 Vi1aseca Tarragona

Schütz 5
Schütz container Systems,INC
Perrysburg
Ohio 43551

Schütz 3
Schütz (U.K.)Limited
Claylands Avenue
Dukeries Industrial Estate
GB-Worksop
Nottinghamshire S81 7BE

Zusätzlich ist jedes Großpackmittel (IBC) mit den Angaben
gemäß Rn 1612 (2) /3612 (2) sowie IMDG-Code deutsch, Abschn.
26.5.10.2 zu versehen.

8. AUflagen

8.1 In den nach der zugelassenen Bauart serienmäßig
gefertigten und entsprechend Nr. 7 ge.kennzeic~ne~en
Großpackmitteln (IBC) dürfen nur bestlmmte flusslge
gefährliche stoffe befördert werden, dere~ Verwendung
in den einzelnen Klassen der GGVE/GGVS SOWle des IMDG
Codes deutsch für solche Verpackungen ausdrücklich
zugelassen ist.

(Stahlpalette Zusammenbau Basis
1000 x 1200 Version 3)
(Stahlkufenpalette MX Zusammen
bau Basis 1000 x 1200)
(Kunststoffpalette 1000 x 1200
Rahmenversion)
(Kunststoffpalette 1000 x 1200
Kufenversion)
(Holz-Rahmenpalette MX Basis
1000 x 1200)
(Kufenpalette container MX sta
pelbar, Basis 1000 x 1200)
(EURO-Rahmenpalette MX Basis
1000 x 1200)
(EURO-Kufenpalette MX Basis
1000 x 1200)
(Schraubkappe NW 150 mit Druck
entlastungsventil)
(Kugelhahn DN 50 S60x6 ZSB ge
schweißt mit Alu-Überwurfmutter)
(Klappenhahn DN 50 S60x6 ZSB in
tegriert)
(Klappenhahn DN 50 S60x6 ZSB
schraubbar mit Alu-Überwurf
mutter)

(Klappenhahn DN 60 S60x6 ZSB
schraubbar mit Alu- Überwurf
mutter)
(Kugelhahn DN 50 S60x6 ZSB
schraubbar mit Alu-Überwurf
mutter)
(Kugelhahn DN 50 NPS 2 ZSB ge
schweißt mit Alu-Überwurfmutter)

vom 04.04.1995

vom 01.09.1995

vom 08.07.1996

vom 02.05.1994

vom 07.07.1994

vom 29.01.1996

vom 28.10.1994

vom 27.10.1994

vom 26.06.1992

vom 28.10.1994

vom 14.04.1994

vom 16.12.1994

3-5058

3-4438 b

3-3571.1

3-4633 b

3-4386 d

3-4408 d

3-5206 a

2-2654

2-2655

3-4556

3-3760.1

3-4824

Die Prüfung der Eignung der Bauart erfolgte anhand der unter
Nr. 4 genannten Spezifikation sowie der in folgenden
Berichten niedergelegten Ergebnisse der PrÜfung.

Prüfbericht Nr.:

Prüfbericht Nr.:

Prüfbericht Nr.:

96 048-018 Hoechst Aktiengesellschaft
GB-H, Prüfzentrum C 579 (Bauprüfung,
Heben von unten, Stapeldruckprüfung,
Dichtheitsprüfung, Innendruckprüfung
(hydraulisch), Fallprüfung MX 1250
Standardflüssigkeit Wasser, Holz
Rahmenpalette) vom 24.07.1996

96 046-020 Hoechst Aktiengesellschaft
GB-H, Prüf zentrum C 579 (Bauprüfung,
Heben von unten, Stapeldruckprüfung,
Dichtheitsprüfung, Innendruckprüfung
(hydraulisch), Fallprüfung MX 1250
Standardflüssigkeit Netzmittellösung,
Stahl-Rahmenpalette)
vom 24.07.1996

96 047-019 Hoechst Aktiengesellschaft
GB-H, Prüfzentrum C 579 (Bauprüfung,
Heben von unten, Stapeldruckprüfung,
Dichtheitsprüfung, Innendruckprüfung
(hydraulisch), Fallprüfung MX 1250
Standardflüssigkeit Wasser, Stahl
Kufenpalette) vom 24.07.1996

8.2 Die Großpackmittel (IBC) dürfen vom Verwender nur für
die Füllgüter verwendet werden, deren Verträglichkeit
mit den Werkstoffen des Behälters, dessen Armaturen,
Verschlüsse und Dichtungen nachweisbar geWährleistet
ist. Dabei dürfen die Werkstoffe dieser Bauart durch
die Füllgüter nicht stärker geschädigt werden, als
durch folgende Prüffüllgüter:
Wasser, Kohlenwasserstoffgemisch, Netzmittellösung,
n-Buty1acetat, Salpetersäure 55% als Standardflüssig
keit gern. I.f) der Beilage zum Anhang V/A.5, GGVE/GGVS.

8.3 Als Grenzdaten der Füllgüter, die dem Prüffüllgut
(Standardflüssigkeit) bezüglich der chemischen verträg
lichkeit zugeordnet werden können, dürfen Dichten von

Standardflüssigkeit Dichte (kg/l)

Wasser 1,6

Kohlenwasserstoffgemisch 1,4

Netzmittellösung 1,4

n-Butylacetat 1,4

Salpetersäure 55% 1,4

nicht überschritten werden.
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8.4 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar
sicherstellen, daß alle AUflagen über die Verwendung
der Großpackmittel (IBC) demjenigen, der die Groß
packmittel (IBC) für Gefahrgut erstmalig einsetzt/
befüllt, bekannt sind.

8.5 Jedes nach dieser Bauartzulassung serienmäßig
hergestellte Großpackmittel (IBC) ist erstmalig vor
Inbetriebnahme sowie nach 2,5 Jahren und ggf. nach
5 Jahren den nach den unter Nr. 1 genannten
Rechtsvorschriften vorgeschriebenen Prüfungen und
Inspektionen zu unterziehen.

8.6 Der gemessene Gesamtüberdruck im Großpackmittel (IBC),
(d.h. Dampfdruck des FÜllgutes plus Partialdruck von
Luft oder sonstigen inerten Gasen, vermindert um
100 kPa) bei 55'C, auf der Grundlage des max. FÜllungs
grades gemäß Rn 1601 (7) /3601 (7) sowie IMDG-Code
deutsch, Abschn.26.1.6.2 und einer FÜlltemperatur von
15· C, darf 2/3 des in der Kennzeichnung angegebenen
Prüfdruckes von 100 kPa nicht überschreiten.
Wahlweise kann der Dampfdruck bei 50'C bzw. 55'C auch
entsprechend Rn 1601(10)/3601(10) sowie IMDG-Code
deutsch, Abschn.26.5.11.2 berechnet werden.

8.7 Die gefertigten Großpackmittel (IBC) der zugelassenen
Bauart unterliegen der Überwachung der Fertigung von
Großpackmitteln (IBC) nach § 9 des Gesetzes über die
Beförderung gefährlicher Güter vorn 6. August 1975

(BGBl. T, S. 2121) in Verbindung mit der "Technischen
Richtlinie für die Überwachung der Fertigung von Groß
packmitteln (IBC) und für die Anerkennung von Quali
tätssicherungs-Programmen für IBC (TR IBC 003)" (Ver
kehrsblatt Heft 16, 1992, S. 438).

9. sonstiges

2. Antragsteller

Roth Werke GmbH
Am Seerain

0-35232 Dautphetal

3. Hersteller

Roth Werke GmbH
Am Seerain

0-35232 Dautphetal

4. Beschreibung der Bauart

Kombinations-Großpackmittel (IBC) mit Kunststoff-Innenbehälter ohne Untenentleerung.

Typenbezeichnung Multitech 750 I

Grundmaße mm 980 x 760

Höhe mm 1360

Fassungsraum 814

höchstzulässige
Bruttornasse kg 1040

Werkstoff des Innengefäßes Hostalen GM 7745 {PE-HDI

Werkstoff der Außenverpackung : FEP02 G Z275 NA, FEP036 2275 NACO
I DIN EN 10142, DIN EN 101431

Technische Zeichnungen:9.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen
Übereinkommen für den straßenverkehr (ADR), Eisenbahn
verkehr (RIO) und Seeverkehr (IMDG-Code) sowie den in
den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) fest
gelegten Prüfanforderungen für Großpackmittel (IBC) zur
Beförderung gefährlicher Güter.

1131861001703
1101867001599
1111817001705

vom 24.10.1996 (Behälter Multitech 750 I)

vom 24.10.1996 lEinsteilbehälter HT 750 IJ
vom 15.01.1996 IFußgestel1 HT 750 IJ

9.2 Die Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jeder
zeitigen widerrufes erteilt. 5. Prüfnachweise für die Bauart

9.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbeleh
rung bei.

. Prüfbericht Nr.: 960289 TÜV Ostdeutschland Sicherheit und Umweltschutz GmbH
(Bauprüfung, Heben von unten, Dichtheitsprüfung, Innendruckprüfung (hy
draulisch), Fallprüfung) vom 12.10.1996

9.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im
"Amts- und Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für
Materialforschung und -prüfung, Berlin ll , (ISSN 0340
7551) veröffentlicht.

6. Bauartzulassung

Die unter 4. und 5. beschriebene Bauart erfüllt die Vorschriften nach 1. Die Bauart wird mit den in
9. genannten Nebenbestimmungen für die Beförderung gefährlicher Güter zugelassen.

12205 Berlin, den 23.10.1996
Unter den Eichen 87

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG

Fachgruppe 111.1
Transportsicherheit von Verpackungen
und Schüttgutbehältern

Referat 111.13
Gefahrgutgroßpackmittel

Die Eignung der Bauart für die Beförderung gefährlicher Güter gilt bei Einhaltung der folgenden
Grenzwerte bzw. Einschränkungen als erbracht:
- Verwendung für flüssige gefährliche Güter der Verpackungsgruppen II oder 1II
- Als Grenzdaten der Füllgüter, die dem Prüffüllgut (Standardflüssigkeit) bezüglich der

chemischen Vertraglichkeit zugeordnet werden können, dürfen Dichten von

Im AUftrag:

~J ItJO:>:
Dipl.-Ing. W. Kraus

Sachbearbeiter:
Dipl.-Ing. P. Fellmann

Im AUftrag:
Standardflüssigkeit

Wasser

Kohlenwasserstoffgemisch

nicht überschritten werden.

7. Fertigung von Großpackmitteln

Dichte Ikg/i)

1,2

1,2

ZULASSUNGSSCHEIN
Nr. D/BAM/0422/31 HA 1

für die Bauart eines Großpackmittels (lBC)
zur Beförderung gefährlicher Güter

1. Rechtsgrundlagen

1.1 Gefahrgutverordnung See - GGVSee vom 24. Juli 1991 (BGBI. I, S. 1714), zuletzt geändert durch
die 2. See-Gefahrgutänderungsverordnung vom 24. August 1995 (BGBI. I. S. 10741- insbesondere
Abschnitt 26 des IMDG-Code deutsch in der Fassung des Amendments 27-94 vom 18. Juli 1995
(Bundesanzeiger Nr. 158a vom 23. August 1995)

1.2 Gefahrgutverordnung Straße - GGVS, in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. Juli 1995
18G81. I, S. 10251

1.3 Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE, in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Dezember
1995 18G81. 1,5. 18521
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Nach der zugelassenen Bauart dürfen Großpackmittel (IBC) serienmäßig gefertigt werden. Der
Hersteller muß gewährleisten, daß die serienmäßig gefertigten Großpackmittel (IBC) die
festgelegte Spe~ifikation der Bauart erfüllen.

8. Kennzeichnung

Die nach der zugelassenen Bauart serienmaßig gefertigten Großpackmittel (IBCl sind wie folgt
zu kennzeichnen: .

31 HA 1 IVI .. .. /D/ROTH/BAM 0422/0/1040

in den Freiraum sind Monat und Jahr (jeweils die letzten zwei Stellen) der Herstellung
einzutragen.

Zusätzlich ist jedes Großpackmittet OBC) mit den Angaben gemäß Rn 1612(2113612(2) sowie
IMDG-Code deutsch, Abschn. 26.5.10.2 zu versehen.

9. Nebenbestimmungen



9.1 Befristungen
entfällt

9.2 Bedingungen
entfällt

3. Hersteller

Roth Werke GmbH
Am Seerain

0-35232 Oautphetal
9.3 Widerruf

Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufs erteilt.

9.4 ~
Der in 2. genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstellen, daß alle Bestimmungen und 4_ Beschreibung der Bauart
Hinweise dieses Zulassungsscheins über eine ordnungsgemäße Verwendung der Großpackmittel
(lBCI demjenigen, der diese Großpackmittel für gefährliche Güter verwendet bzw. mit gefährlichen Kombinations-Großpackmittel (IBCI mit Kunststoff-Innenbehälter ohne Untenentleerung.
Gütern befüllt, zur Kenntnis gebracht werden.

10. Hinweise

10.1 Die Zulässigkeit der Verwendung von Großpackmitteln{IBC) der zugelassenen Bauart richtet sich
nach den Bestimmungen der jeweils zutreffenden Rechtsvorschriften für die einzelnen
Verkehrsträger. Alte sonstigen Vorschriften Iz.B. Füllgrad, Verträglichkeit mit den Pack
mittelkörperwerkstoffenl für die Beförderung gefährlicher Güter in der zugelassen
Großpackmittelbauart bleiben unberührt.

Typenbezeichnung Multitech 1000 I

Grundmaße mm 1280 x 760

Höhe mm 1360

Fassungsraum 104B

höchstzulässige
Bruttomasse kg 1340

vom 24.10.1996 IBehälter Multitech 1000 11
vom 24.10.1996 (Einstellbehälter HT 1000 I1
vom 06.12.1995 IFußgestell HT 1000 11

10.2 Die Bauart erfüllt die Prüfanforderungen für Großpackmittel (lBCl zur Beförderung gefährlicher
Güter

des Europäischen Übereinkommens über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf
der Straße (ADRI in der Fassung der Bekanntmachung der Neufassung der Anlagen A und B
vom 6. Juli 1994 IBGB!. 1994 11 S. 937), zuletzt geändert durch die 12.
ADR-Änderungsverordnung vom 20. Dezember 1994 (8GBI 1994 11 S. 3855l
der Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter (RIO) in der 5. RID
Änderungsverordnung vom 8. März 1995 (BGBI. 1995 II S, 210l
des International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code) in der Fassung des
Amendment 27-94 - insbesondere Section 26
der RECOMMENOATIONSON THE TRANSPORT OF OANGEROUS GOOOS UNITED NATIONS;
in der Fassung der eight revised edition, New York und Genf 1993.

Werkstoff des Innengefäßes

Werkstoff der Außenverpackung :

Technische Zeichnungen:

1131B61001704
11018670009B4
111 1Bl 7001706

Hostalen GM 7745 IPE·HO)

FEP02 G 2275 NA, FEP036 Z275 NACO
I OIN EN 10142, OIN EN 101431

Prüfnachweise für die Bauart10.3 Die gefertigten Großpackminel (IBC) der zugelassenen Bauart unterliegen der Überwachung der 5.
Fertigung von Großpackmitteln (IBCI nach § 9 des Gesetzes über die Beförderung gefährlicher
Güter vom 6. August 1975 (BGBI. I. S. 21211 in Verbindung mit der "Technischen Richtlinie für die
Überwachung der Fertigung von Großpackmitteln IIBCI und für die Anerkennung von Dualitäts
sicherungs-Programmen für IBC (TR IBC 0031" IVerkehrsblatt Heft 16, 1992, S. 438),

- Prüfbericht Nr.: 960289 TÜV Ostdeutschland Sicherheit und Umweltschutz GmbH
(Bauprüfung, Heben von unten, Dichtheitsprüfung, Innendruckprüfung (hy
draulisch). Fallprüfung) vom 12.10.1996

10.4 Diese Zulassung wird zu gegebener Zeit im "Amts- und Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für
Materialforschung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-75511 veröffentlicht.

6. Bauartzulassung

11. Rechtsbehelfsbelehrung
Die unter 4. und 5. beschriebene Bauart erfüllt die Vorschriften nach 1. Die Bauart wird mit den in
9. genannten Nebenbestimmungen für die Beförderung gefährlicher Güter zugelassen.

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben
werden. Der Widerspruch ist bei dem Präsidenten der Bundesanstalt für Materialforschung und
-prüfung (SAM), 12205 Berlin, Unter den Eichen 87, schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen.

Berlin, den 30.10.1996

Die Eignung der Bauart für die Beförderung gefährlicher Güter gilt bei Einhaltung der folgenden
Grenzwerte bzw. Einschränkungen als erbracht:
• Verwendung für flüssige gefährliche Güter der Verpackungsgruppen 11 oder 111
• Als Grenzdaten der FOllgüter, die dem Prüffüllgut (Standardflüssigkeitl bezüglich der

chemischen Verträglichkeit zugeordnet werden können, dürfen Dichten von

Nr. D/BAM/0423/31 HA1

ZULASSUNGSSCHEIN

Dichte Ikg/ll

1,2

1,2

Standardflüssigkeit

Wasser

Kohlenwasserstoffgemisch

Fertigung von Großpackmitteln

nicht überschritten werden.

7.

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Großpackmittel (leCI serienmäßig gefertigt werden. Der
Hersteller muß gewährleisten, daß die serienmäßig gefertigten Großpackmittel (IBC) die
festgelegte Spezifikation der Bauart erfüllen,

8. Kennzeichnung

,;LI4yzx~
O?Vpf:f6

Fellmann

Referat 111.13
Gefahrgutgroßpackmittel

Im Auftrag:

Dipl.-Ing. W. Kraus

Fachgruppe 111.1
Transportsicherheit von Verpackungen
und Schüttgutbehältern

Im Auftrag:

für die Bauart eines Großpackmittels (IBC)
zur Beförderung gefährlicher Güter

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Großpackmittel (IBCI sind wie folgt
zu kennzeichnen: .

1. Rechtsgrundlagen
31 HA1 lVI .. .. /D/ROTH/BAM 0423/0/1340

1.1 Gefahrgutverordnung See - GGVSee vom 24. Juli 1991 (8GBI. I, S. 17141. zuletzt geändert durch
die 2. See-Gefahrgutänderungsverordnung vom 24. August 1995 (8GBL I, S. 10741- insbesondere
Abschnitt 26 des IMDG-Code deutsch in der Fassung des Amendments 27-94 vom 18. Juli 1995
(Bundesanzeiger Nr. 158a vom 23. August 1995)

in den Freiraum sind Monat und Jahr (jeweils die letzten zwei Stellen) der Herstellung
einzutragen.

1.2 Gefahrgutverordnung Straße· GGVS, in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. Juli 1995
IBGB!. I, S. 10251

Zusätzlich ist jedes Großpackmittel (IBC) mit den Angaben gemäß Rn 1612{21/3612(2) sowie
IMDG-Code deutsch, Abschn. 26.5.10.2 zu versehen.

1.3 Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE, in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Dezember
1995 IBGB!. 1,5. 1B52) 9. Nebenbestimmungen

2. Antragsteller

Roth Werke GmbH
Am Seerain

9.1

9.2

Befristungen
entfällt

Bedingungen
entfällt

0-35232 Oautphetal
9.3 Widerruf

Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufs erteilt.
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9.4 Auflagen
Der in 2. genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstellen, daß alle Bestimmungen und 4.
Hinweise dieses Zulassungsscheins über eine ordnungsgemäße Verwendung der Großpackminel
(IBC) demjenigen, der diese Großpackmittel für gefährliche Güter verwendet bzw. mit gefährlichen
Gütern befüllt, zur Kenntnis gebracht werden.

Beschreibung der Bauart

Flexibles Großpackmittel (IBC) aus Kunstslaffgewebe, beschichlet
Die Bauart besteht aus zehn Modifikationen desselben Großpackmitteltyps, die sich bei sonst gleichen
Grundabmessungen nur durch die Höhe und damit entsprechend dem Volumen unterscheiden.

Polypropylengewebe 200 g1m' + 30 g1m' Beschichtung fur Körper und Deckel,
Polypropylengewebe 80 g1m2 + 30 g1m2 Beschichtung für Seitenteil-Innenauskleidung

Werkstoff Packmittelkörpers:

Polypropylengewebe 80 g1m' + 30 g1m' Beschichlung fur
Einfüll- und Auslaufstutzen

') ') ')
1,75 1,BS 1,90

1750 1650 1900

1690 1790 1830

') ') ') ')
1.35 1,45 1,55 1,65

990 x 990

550

max.450

von 0- 450

1350 1450 1550 1650

1300 1400 1500 1590

1250

') ') ')
1,05 1,15 1.25

1050 1150 1250

1015 ,,00 1210

b)

a)

Grundmaßa (mm)

EinlCdlstuizanlänge (mm)

Einlüllstutzen 0 (mm)

Auslaulstutzen 0 (mm)

Höhe (mm)'

Fassungsraum (dm)

höchstzulässige
ladung kg

Typenbezeichnung
Ecotainllr Ouadro 2000°)

10.2 Die Bauart erfüllt die Prüfanforderungen für Großpackmiuel (ISC) zur Beförderung gefährlicher
Güter

des Europäischen Übereinkommens über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf
der Straße (ADR) in der Fassung der Bekanntmachung der Neufassung der Anlagen A und 8
vom 6. Juli 1994 IBGBI. 1994 11 S. 9371, zulelzt geändert durch die 12.
ADR-Änderungsverordnung vom 20. Dezember 1994 IBGBI. 1994 11 S. 38551
der Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter IRIO) in der 5. RIO
Änderungsverordnung vom 8. März 1995 (BGBI. 199511 S. 2101
des International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code) in der Fassung des
Amendment 27-94 - insbesondere Section 26
der RECOMMENDATIONSON THE TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS UNITED NATIONS;
in der Fassung der eight revised edition, New York und Genf 1993.

10.1 Die Zulässigkeit der Verwendung von Großpackmitteln(IBC) der zugelassenen Bauart richtet sich
nach den Bestimmungen der jeweils zutreffenden Rechtsvorschriften tUr die einzelnen
Verkehrsträger. Alle sonstigen Vorschritten (z.B. Füllgrad, Verträglichkeit mit den Pack
mittelkörperwerkstoffen) für die Beförderung gefährlicher Güter in der zugelassen
Großpackmittelbauart bleiben unberührt.

Prüfnachweise für die Bauart

10.3 Die gefertigten Großpackmittel (IBe) der zugelassenen Bauart unterliegen der Überwachung der
Fertigung von Großpackmineln (IBCI nach § 9 des Gesetzes über die Beförderung gefährlicher,
Güter vom 6. August 1975 {BGBL I, S. 2121 J in Verbindung mit der "Technischen Richtlinie für die
Überwachung der Fertigung von Großpackmineln (IßC) und für die Anerkennung von Qualitäts
sicherungs-Programmen für IBe (TR IBC 003)" (Verkehrsblatt Heft 16, 1992, S. 438),

5.

Technische Zeichnung : N.9609003 vom 02.10.1996 (Typ "Quadro 2000")

10.4 Diese Zulassung wird zu gegebener Zeit im "Amts· und Mineilungsblan der Bundesanstalt für
Materialforschung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. _PrNbericht Nr.: N9609003 der eurea Prüfstelle; BauartprOfung am Quadro 2000. Höhe 1055 mm

vom 30.09.1996

11. Rechtsbehelfsbelehrung _Prufbericht Nr.: N9609005 der eurea Pnifslelle; Bauartpnifung am Quadro 2000. Höhe 1910 mm
vom 30.09.1996

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben
werden. Der Widerspruch ist bei dem Präsidenten der Bundesanstalt für Materialforschung und
-prüfung (BAM), 12205 Berlin, Unter den Eichen 87, schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen.

6. Bauartzulassung

Die unter 4. und 5. beschriebene Bauart erfüllt die Vorschriften nach 1. Oie Bauart wird mit den in 9.
Berlin, den 30.10.1996 genannten Nebenbestimmungen für die Beförderung gefährlicher Güter zugelassen.

Fachgruppe 111.1
Transportsicherheit von Verpackungen
und Schüngutbehältern

Im Auftrag:

Oipl.-Ing. W. Kraus

Referat 111.13
Gefahrgutgroßpackmiuel

Im Auftrag:

,,_L~ct?~-f'" ~:-Fellmann

Die Eignung der Bauart für die Beförderung gefährlicher Güter gilt bei Einhaltung der folgenden
Grenzwerte bzw. Einschränkungen als erbracht:

- Verwendung für feste gefährliche Güter der Verpackungsgruppen 11 oder 111

Typenbezeichnung ') ') ') ') ') ') ') ') ') ')

Ecotainer Qoadro 2000') 1,05 1,15 1,25 1,35 1,45 1,55 1.65 1,75 1,85 1.90

Hohe (mm) 1050 1150 1250 1350 1450 1550 1650 1750 1850 1900

Fassungsraum (dm') 1015 1100 12:10 1300 1400 1500 1590 1690 1790 1830

Schüttgewichl kgfdm~ 1.23 1,14 1.03 0,96 0,89 0,83 0.79 0.74 0,70 0.68

Komgroße 3 bis 4

Schünwinkel ;n 35

ZULASSUNGSSCHEIN
Die höchstZUlässige Ladung des Großpackmittels (FIBC)von 1250 kg darf nicht überschritten
werden.

Nr. D/BAM/0424/13H2 7. Fertigung von Großpackmitteln

fur die Bauart eines G·roßpackmillels (IBC)
zur Beförderung gefährlicher Güter

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Großpackmittel (IBC) serienmäßig gefertigt werden. Der
Hersteller muß gewährleisten, daß die serienmäßig gefertigten Großpackmittel (IBC) die festgelegte
Spezifikation der Bauart erfüllen.

1. Rechtsgrundlagen 8. Kennzeichnung

1.1 Gefahrgutverordnung See - GGVSee vom 24. Juli 1991 (BGBI. I, S. 1714), zuletz; geändert durch die
2. See-Gefahrgutänderungsverordnung vom 24. August 1995 (BGBI. I, S. 1074) - insbesondere
Abschnitt 26 des IMDG-Code deutsch in der Fassung des Amendments 27·94 vom 18. Juli 1995
(Bundesanzeiger Nr. 158a vom 23. August 1995)

Oie nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Großpackmittel (IBC) sind wie folgt zu
kennzeichnen:

1.2 Gefahrgutverordnung Straße - GGVS, in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. Juli 1995 (BGBI.
I, S. 1025)

13H2 IVI .. ..IDleurealBAM 0424/9000/1250

1.3 Gefahrgutverordnur,g Eisenbahn - GGVE, in der Fassung der Bekanntmachung vorn 15. Dezember
1995 (BGB!. I.S. 1852) in den Freiraum sind Monat und Jahr Ueweils die letzten zwei Stellen) der Herstellung

. einzutragen.

2. Antragsteller

eurea Verpackungs GmbH & Co KG
Industriestraße 55-57

9. Nebenbestimmungen

9.1 Befristungen
entiällt

48432 Rheine
9.2 Bedingungen

entfällt

3. Hersteller

eurea Verpackungs GmbH & Co KG
Industriestraße 55-57

48432 Rheine

9.3 Widerruf
Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufs erteilt.

9.4 Auflagen
Der in 2. genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstellen, daß alle Bestimmungen und
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Hinweise dieses Zulassungsscheins über eine ordnungsgemäße Verwendung der Großpackmittel
(IBC) demjenigen, der diese Großpackmittel für gefährliche Güter verwendet bzw. mit gefährlichen
Gütern befülft, zur Kenntnis gebracht werden.

10. Hinweise

Höhe

Fassungsraum

höchstzulässige
Brultomasse

mm

kg

2000

2100

2000

Technische Zeichnungen:

Werkstoff des Packmittelkörpers : 1.4301, alternativ 1.4541, 1.4571 (DIN 17441)

Prüfnachweise für die Bauart

- Prülbericht Nr.: 96 143 Vgab 52 der OB Versuchsanstalt Minden; Bau- und Fallprüfung am SP
2100/35' vom 14.05.1981

vom 31.08.1981 (Schuttgut-Kleincontainer 2100 1/35')
vom 26.11.1980 (Tank 2100 1135')
vom 13.04.1994 (Gestell fur BP 21001/35')

vom 05.06.1996 (IBC - Schild)

- Prüfbericht Nr.: OG-I 3578, Nachtrag des Technischer Überwachungs Verein Baden e.V.;
Hydraulische Innendruckprüfung am BP 2100/35' vom 31.03.1990

86.042.01 06.000f

86.251.010 - 2b
86.261.010 - 2
85.051.019 - 2c

- Prüfbericht Nr.: 15412 L 4/L 430 Gbks der DB Versuchsanstalt Minden; Hebe- und Stapeldruck
prufung am BP 2100135' vom 13.05.1981

. - Prüfbericht Nr.: 96 143 Vgab 52, 1. Nachtrag, der DB Versuchsanstalt Minden; Fallprüfung (Fallhö
he : 1,8 m) am BP 2100/35' vom 29.05.1990

5.

10.3 Oie gefertigten Großpackmittel (IBC) der zugelassenen Bauart unterliegen der Überwachung der
Fertigung von Großpackmitteln (IBC) nach § 9 des Gesetzes über die Beförderung gefährlicher Güter
vom 6. August 1975 (BGBI. I, S. 2121) in Verbindung mit der -Technischen Richtlinie für die Überwa
chung der Fertigung von Großpackmitteln (IBC) und für dje~Anerkennung von Qualitätssicherungs·
Programmen fur IBC (TR IBC 003)" (Verkehrsblatt Heft 16, 1992, S. 438).

10.4 Diese Zulassung wird zu gegebener Zeit im ·Amts- und Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für
Materialforschung und -prUfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht.

10.1 Oie Zulässigkeit der Verwendung von Großpackmitteln(IBC) der zugelassenen Bauart richtet sich nach
den Bestimmungen der jeweils zutreffenden Rechtsvorschriften für die einzelnen Verkehrsträger. Alle
sonstigen Vorschriften (z.B. Füllgrad, Verträglichkeit mit den Packmittelkörperwerkstoffen) für die
Beförderung gefährlicher Güter in der zugelassen Großpackmittelbauart bleiben unberührt.

10.2 Oie Bauart erfü1ft die P~anforderungen für Großpackmittel (IBC) zur Beförderung gefährlicher Güter
- des Europäischen Ubereinkommens über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der

Straße (AOR) in der Fassung der Bekanntmachung der Neufassung der Anlagen A und B vom
6. Juli 1994 (BGB/. 1994 11 S. 937), zuletzt geändert durch die 12. ADR-Änderungsverordnung vom
20. Dezember 1994 (BGB/. 1994 11 S. 3855)
der Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter (RIO) in der 5. RIO
Änderungsverordnung vom 8. März 1995 (BGB/. 1995 11 S. 210)
des International Marilime Dangerous Goods Code (IMOG Code) in der Fassung des Amendment
27·94 - insbesondere Section 26
der RECOMMENDATIONS ON THE TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS UNITED
NATIONS; in der Fassung der eight revised edition, New York und Genf 1993.

11. Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe· Widerspruch erhoben
werden. Der Widerspruch ist bei dem Präsidenten der Bundesanstalt für Materialforschung und
-prüfung (BAM), 12205 Berlin, Unter den Eichen 87, schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen.

6. Bauartzulassung

Die unter 4. und 5. beschriebene Bauart erfülH die Vorschriften nach 1. Die Bauart wird mit den in 9.
genannten Nebenbestimmungen für die Beförderung gefährlicher Güter zugelassen.

Die Eignung der Bauart für die Beförderung gefährlicher GUter gilt bei Einhaltung der· folgenden
Grenzwerte bzw. Einschränkungen als erbracht:
- Verwendung für feste gefährliche Güter der Verpackungsgruppen I, 11 oder 1II
- max. Schültgewicht der Fullgüter 0,7 kgfdm'

Berlin, den 06.11.1996

Fachgruppe 11/.1
Transportsicherheit von Verpackungen
und Schüttgutbehältern

Im Auftrag:

Dip1.-lng. W. Kraus

Referat 11/.13
Gefahrgutgroßpackmittel

Im Auftrag:

Dipl.- Ing. D. Stammler

7. Fertigung von Großpackmitteln

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Großpackmittel (IBC) serienmäßig gefertigt werden. Der
Hersteller ml.!ß gew<".hrleisten, daß die serienmäßig gefertigten Großpackmitlel (IBC) die festgelegte
Spezifikation der BaLlart erfüllen.

8. Kennzeichnuno

Oie nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Großpackmiltel (tBC) sind wie folgt zu
kennzeichnen:

ZULASSUNGSSCHEIN 11 A /XI.. ../D/UH/BAM 0425/6000/2000

Nr. D/BAM/0425/11 A

fur die Bauart eines Großpackmittels (IBC)
zur Beförderung gefährlicher GUter

i~ den Freiraum sind Monat und Jahr Geweils die letzten z~ei Stellen) der Herstellung
einzutragen,

Gefahrgutverordn~ng See - GGVSee vom 24. Juli 1991 (BGB/. I, S. 1714), zuletzt geändert durch die
2. See~Gefahrgulanderungsverordnung vom 24. August 1995 (BGB!. I, S. 1074) - insbesondere·
Abschmtt 26.des IMDG-Code deutsch in der Fassung des Amendments 27-94 vom 18. Juli 1995
(Bundesanzeiger Nr. 158a vom 23. August 1995)

Gefahrgutverordnung Straße - GGVS, in der Fassung der Bekanntmachung vom 18 Juli 1995 (BGBI
I, S. 1025) . .

1.

1.1

1.2

1.3

Rechtsgrundlagen

Gefahrgutverordnung Eisenbahn· GGVE, in der Fassung der Bekanntmachung vom 15 Dezember
1995 (BGBI. i,S. 1852) .

9.

9.1

fOr metallene Großpackmittel (IBC), auf denen die Kennzeichnung durch Stempelung oder
Prägen angebracht wird, dürfen anstelle des Symbols die Buchstaben UN velWendet
werden.

Zusätzlich ist jedes Großpackmittel (IBC) mit einem Tankschild zu versehen, das die Angaben gemäß
Rn 1612(2)/3612(2) sowie IMDG-Code deutsch, Abschn.26.2.9 enthält.

Nebenbestimmungen

Befristungen
entiällt

2, Antragsteller

Umforrntechnik Hausach GmbH
Gusfav·Rivinius-Plalz 2

D-n756 Hausach(Schwarzwaldbahn)

9.2

9.3

Bedingungen
entiällt

Widerruf
Diese Zulassung wird unter dem Vorbehatt des jederzeitigen Widerrufs erteilt.

3. Hersteller

Umformtechnik Hausach GmbH
Gustav-Rivinius-Platz 2

9.4 Auflagen

D~r i~ 2. ~enannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstellen, daß alle Bestimmungen und
HinweIse ~Ie~es Zulass~ngsscheins über eine ordnungsgemäße Verwendung der Großpackmittel
(IBC) demJenigen, der ~Iese Großpackmittel für gefährliche Güter verwendet bzw. mit gefährlichen
Gütern befüllt, zur Kenntnis gebracht werden.

D-77756 Hausach(Schwarzwaldbahn)

4. Beschreibung der Bat!art
10. Hinweise

Metallenes Großpackmittel (IBC) mit Bodenentleerung.

Typenbezeichnung BP 2100 135'

10.1 Oie Zulässigkeit der Verwendung von Großpackmitteln(IBC) der zugelassenen Bauart richtet sich nach
den ~estimmunge~ der jeweils zutreffenden Rechtsvorschriften für die einzelnen Verkehrsträger. Alle
son~tlgen Vorschnft.en (z.B~ F~lIgrad, Verträglichkeit mit den Packmittelkörperwerkstoffen) für die
Beforderung gefährlIcher Guter In der zugelassen Großpackmittelbauart bleiben unberührt.

Grundmaße mm 1210 x 1610
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• Außenverpackung

Technische ;",.. ",hnungen

- Innenverpackung

Werkstoff Packmittelkörpers

1070

1074

1080

: Sperrholz, 6 lagig (6 mm dick) + Nadelschnitthalz
für Seiten-, Deckel und Bodenteil,
Nadelschnittholz für Unterboden

: Flexibler IBC + Auskleidung mit Sack aus PE • Folie

mmHöhe

Fassungsraum

höchstzulässige
Bruttomasse kg

Die Bauart erfüllt die PrOfanforderungen für Großpackmiltel (IBC) zur Beförderung gefährlicher Güter
des Europäischen Übereinkommens über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der
Straße (ADR) in der Fassung der Bekanntmachung der Neufassung der Anlagen A und 8 vom
6. Juli 1994 (BGBI. 1994 11 S. 937), zuletzt geändert durch die 12. ADR-Änderungsverordnung vom
20. Dezember 1994 (BGBI. 199411 S. 3655)
der Ordnung fClr die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter (RIO) in der 5. RID
Anderungsverordnung vom 8. März 1995 (8GBL 1995 11 S. 210)
des International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code) in der Fassung des Amendmenl
27-94 - insbesondere Seclion 26
oer RECOMMENDATIONS ON THE TRANS;<.;:;T OF DANGEROUS GOODS UNITED
NATIONS; in der Fassung der eight revised edition, New York und Genf 1993.

Die gefer1igten Großpackmittel (IBC) der zugelassenen Bauart unterliegen der Überwachung der
Fertigung von Großpackmitteln (IBC) nach § 9 des Ge~etzes über die Beförderung gefährlicher GUter
vom 6. August 1975 (BGBI. I, .S. 2121) in Verbindung mit der "Technischen Richtlinie für die Überwa
chung der Fertigung von Großpackmitteln (IBC) und für die Anerkennung von Qualitätssicherungs
Programmen für IBC (TR IBC 003)" (Verkehrsbla\t Heft 16, 1992, S. 436).

10.3

10.2

10.4 Diese Zulassung wird zu gegebener Zeit im -Amts- und Milteilungsblan der Bundesanstalt für
Materialforschung und -prüfung, Berlin- (ISSN 0340·7551) veröffentlicht.

001
002
003
004
005

vom 26.09.1996
vom 26.09.1996
vom 26.09.1996
vom 26.09.1996
vom 26.09 1996

(Obersichlszeichnung)
(Deckelleil - Badenteil)
(Senenleil)
(Unterboden)
(Stücklisie)

11. Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben 5.
werden. Der Widerspruch ist bei dem Präsidenten der Bundesanstalt für Materialforschung und
-prüfung (BAM), 12205 Berlin, Unter den Eichen 87, schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen.

Prüfnachweise für die Bauert

- PrOfberich\ I\~I.: 960318 des TÜV Ostdeutschland (Halle); Bauartprülung am IBC aus Sperrholz
1060 I der Fa. Bartel vom 30.10.1996

Berlln, den 30.10.1996 6. Bauartzul&ssung

Fachgruppe 111.1
Transportsicherheit von Verpackungen
und Schüttgulbehältem

Im Auftrag:

Dipl.-Ing. W. Kraus

Referat 111.13
Gefahrgutgroßpackmntel

Im Auftrag:

Dipl.- lng. D. Stammler

Die unter 4. '.md 5. beschriebene Bauart erfüllt die Vorschritten nach 1. Die Bauart wird mit den in 9.
genannten Nebenbestimmungen für die Beförderung gefährlicher Güter zugelassen.

Die Eignung der Bauart für die Beförderung gefährlicher Güter gilt bei Einhaltung der folgenden
Grenzwerte bzw. Einschränkungen als erbracht:
- Verwendung für feste gefährliche Güter der Verpackungsgruppen I, 11 oder 111
. max. Schüttgewicht der FÜllgüter 0,99 kg/dmJ

7. Fertigung von Großpackmitteln

ZULASSUNGSSCHEIN

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Großpackmittel (IBC) senenmäßig gefert\gt werden. Der
Hels'e:;€r muß gewährleisten, daß die serienmäßig gefertigten Großpackmittel (IBC) die festgelegte
Spez ..~ation d2r Bauart erfüllen.

Nr. D/BAM/0426/11 D

für die Bauart eines Großpackmiltels (IBC)
zur Beförderung gefährlicher Güter

Die nacll Lei i:.ugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Großpacl""i~~el (IBC) aus Sperrholz sind

an der Außenseite wie folgt zu kennzeichnen:

1. Rechtsgrundlagen
110 /Xi._ ../D/BARTEIJBAM 0426/2000/1070

- 1 Gefahrgutverordnung See - G( - vom 24. ~ (BGBI. l, S. 1714), zuletzt geändert ( die
2. See-Gefahrgutänderungsverordnung vom 24. August 1995 (BGBI. I, S. 1074) • in.sbesondere
Abschnitt 26 des IMDG-Code dputsch in der Fassung des Amendments 27-94 vom 18. Juli 1995
(Bundesanzeiger Nr. 158a vom ~3. August 1995)

1.2 Gefahrgutverordnung Straße - GGVS, in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. Juli 1995 (BGBI
I, S. 1025)

in den Freiraum sind Monat und Jahr üeweils die letzten zwei Stellen) der Herstellung
einzutragen.

Zusätzlich ist jedes Großpackmittel (IBC) mit einem Tankschild zu versehen, das die Angaben gemäß
Rn 1612(2)/3612(2) sowie IMDG-Code deutsch, Abschn.26.2.9 enthält.

Gefahrgutverordnung Eisenbah:' . r:. -;. . ,,',

1995 (BGBI. I,S. 1652)
'::;I:1g der Bekanntmachung vom 15. D(~.-;ombel 9. Nebenbestimmungen

2. Antragsteller

Bartel Holzverpackung . Holzver~ :Jeitung GmbH
Bahnhofstraße 20

9.1 Befristungen
entlällt

9.2 Bedingungen
entf~::'.

15926 Walddrehna
9.3 Widerruf

Diese Zülassung wird unter dem Vorbehalt des jeGErzeitigen Widerrufs erteilt.

3. Hersteller

Bartel Holzverpackung - Holzverarbeitung GmbH
BahnhafstraBe 20

9.4 Autlagen
Der in 2. genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstellen. daß alle Bestimmungen und
Hinweise dieses Zulassungsscheins über eine ordnungsgemäße Verwendung der Großpackminel
IISC) ""':"":~nrgen, der diese Großpackmittel für gefährliche GOter .ren'Jendet bzw. mit gefährlichen
:ü1e, !! zur Kenntnis gebracht werden.·

15926 Walddrehna

4. Beschreibung der 8auart

10.1 Die Zulässigkeit der VerWendung von Großpackmineln(IBC) der zugelassenen Bauart richtet sich nach
den Bestimmungen der jeweils zutreffenden Rechtsvorschriften für die einzelnen Verkehrsträger. Alle
sonstigen Vorschriften (z.B. Füllgrad, Verträglichkeit mit den Packmittelkörperwerkstoffen) für die
Beförderung gefährlicher Güter in der zugelassen Großpackmittelbauart bleiben unberührt.

Großpackmittel (IBC) au,;> riolz mit staubdichter Innenauskleidung.
Die Bauart besteht aus einer äußeren Verpackung mit 6·lagig verleimten Sperrholz. die zusätzlich m
Stahlbändem umreift isl t~r;~ einer staubdichten Innenauskleidung gemäß Rn 3("';'7(1 )f(2~ sowi
IMDG-Cade deutsch, Abschnitt 26.7.3.

Typenbezeichnung

Grundmaße der
Außenverpacku[1g

: PCK - IBC (NaCN)

mm :1144x1144

10.2 Die Bauart erfüllt die Prüfanforderungen für Großpackmittel (IBC) zur Beförderung gefährlicher Güter
des Europäischen Übereinkommens über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der I

Straße (AOR) in der Fassung der Bekanntmachung der Neufassung der Anlagen A und 8 vom
6. Juli 1994 (BGBI. 199411 S. 937), zuletzt geändert durch die 12. ADR-Änderungsverordnung vom
20. Dezember 1994 (BGBI. 199411 S. 3655) I

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter (RIO) in der 5. RID- ,
Änderungsverordnung vom 6. März 1995 (BGBI. 1995 11 S. 210) • . '
des International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code) in der Fassung des Amendment I
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b) Polypropylenflachgewebe 130 g/m2 + 30 g/m2 Beschichtung für
Einfüll- und Auslaufstutzen

(Behälter)
(Nähte Behälter)
(Keltein Körper)

vom 13.11.1996
vom 13.11.1996
vom 13.11.1996

Technische Zeichnungen

EMPAC 21a
EMPAC 19a
EMPAC 20a

27·94 - insbesondere Section 26
der RECOMMENDATIONS ON THE TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS UNITED I
NATIONS; in der Fassung der.eight revised edition, New York und Genf 1993. I

. I
Die .gefertigten Großpack~lttel (IBC) der zugelassenen Bauart unterliegen der Ü~erwachung der!
Fertigung von Großpackmitteln (IBC) n~ch S t'J des Gesetzes über die Beförderung g~fährlicherGüter I
vom 6. August 1975 (BGBI. I, S. 2121) In Ve' ndung mit der "Technischen Richtlinie für die Überwa
chung der Fertigung von Großpackmineln (IBC) und für die Anerkennung von Qualltätssicherungs- .
Programmen für IBC (TR IBC 003)" (Verken,"olalt Heft 16, 1992, S. 438).

10.4 Diese. Zulassung wird zu gegebener Zeit im -Amis- und Mitteilungsblatl der Bundesanstalt für'
Matenalforschung und -prüfung, Berlin- (ISSN 03.(.0-7551) veröffentlicht. . 5. Prüfnar:·. '"fif"

10.3

- Prüfber;,..··' .Ir.' ~ -. 7-li39f ..J. \~PAC - Prüfstelle: Bauartprufung am FiBC 13H2. Typ (;. _/l,8e

i LOG I de. '::MPAC vom 14.11.1996
11. Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben
werden. Der Widerspruch ist bei dem Präsidenten der Bundesanstalt für Materialforschung und
-prüfung (BAM). 12205 Berlin, Unter den Eichen 87, schrihlich oder zur Niederschrift einzulegen.

6.

- Prüfberichl Nr.: 118-4596 der EMPAC - Prüfstelle; Bauartprüfung am FIBC 13H2, Typ GR 92/',8e
1800 I der Fa. Kooperol vom '4.1'.'996

Bauartzulassung

Berlin, den 18.11.1996
Die unter 4. und 5. beschriebene Bauart erfüllt die Vorschritten nach 1. Die Bauart wird mit den in 9.
genannten Nebenbestimmungen für die Beförderung gefährlicher Güter zugelassen.

Fachgruppe 1I!.1
Transportsicherheit von Verpackungen
und Schüttgutbehältern

Raferat 111.13
Gefahrgutgroßpackmitlel'

Oie Eignung der Bauart für die Beförderung gefährlicher Güter gilt bei Einhaltung der folgenden
Grenzwerte bzw. Einschränkungen als erbracht:

Im Auftrag:

: ' -Ing. W. Kraus

Im Auftrag:

Dipl.- Ing. D. Stammler

- Verwendung für feste gefährliche Güter der Verpackungsgruppen 11 oder III
- max. Schüttgewicht der FÜllgüter 0,55 kg/dm'
- Korngröße von 2 bis 3 mm
- der Schüttwinkel von 2 33" .

Die höchstzulässige Ladung des Großpackmitlels (FIBC)von 1000 kg darf nicht überschritten
werden.

7. Fertigung von Großpackmitteln

ZULASSUNGSSCHEIN Nach der zugelassemen Bauart dürfen GroßpackmiUel (IBC) serienmäßig gefertigt werden. Der
Hersteller muß gew~!ule_isten, daß die_ ~erienmäßig gefertigten' Großpackmittel (IBC) die festgelegte

Nr. D/BAM/0427/13H2 Spezifikation der Bauart erfüllen. _.- - - -

für die Bauart eines Großpackmittels (IBC)
zur Beförderung gefährlicher Güter

8. Kennzeichnung

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Großpackmittel (IBC) sind wie folgt zu
kennzeichnen:

Fa. EMPAC:

1. Rechtsgrundlagen

1.1 Gefahrgutverordnung See - ~ ~3VSee vom .. · ...lii 1991 (BGBLI, S. 1714), zuletzt geändert durch die
2. See-Gefahrg~tänderun9sverordnung vom 24. August 1995 (8GBI I, S. 1074) - insbesondere
Abschnitt 26 des IMDG-Code deutsch in der Fassung des Amendments 27-94 vom 18. Juli 1995
(Bundesanzeiger Nr. 1580 vom 23. August 1995)

1.2 Gefahrgutverordnung Straße - GGVS, in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. Juli 1995 (BGBI.
I. S. 1025)

13H2 NI.. .JD/EMPAC/BAM 0427/4000/1000

Fa. Kooperol:

1.3 Gefahrgutverordnung Ei
1995 (8GBI. I,S. 1852)

2. Antragsteller

EMPAC Verpackungs-GmbH
Hollefeldstraße 34

48282 Em~detten

3. Hersteller

EMPAC Verpackungs-GmbH
Hollefeldstraße 34

48282 Emsdetten

r:assung der Bekanntmachung von', . r n.???n+;:

Kooperol
Zduny
83 -115
Polen

13H2 NI.. ..ID/KPUBAM 0427/4000/1000

-':t::l) Freiraum sind Monat und Jahl \ . ciis die letL'~" ._I".·",l SIelIen) der Herstellung
einzutragen.

9_ Nebenbestimmungen

9.1 Befriste'la.§.!}
kOnti;::;:!'

9.3 Widerruf
Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufs erteilt.

4. Beschreibung c;er Bauart

Flexibles Großpackmiltel (IBC) aus Kunststoffgewebe, beschichtet.

9.4 Auflagen
Der in 2. genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstellen, daß alle Bestimmungen und
Hinweise dieses Zulassungsscheins über. eine oranungsgemäße Verwendung der Großpackmittel
(IBC) demjenigen, der diese Großpackminel für gefährliche Güter vel"\vendet bzw. mit gefährlichen
Gütern befüllt, zur Kenntnis gebracht werden.

Typenbezeichnung GR 92/1,8e

Gnundmaße (mm) . 920 x 920

Höhe (mm) 1730

Einfüllstutzen C2l (mm) max.370

Auslaufstutzen C2l (mm) von 0 - 470

Fassungsraum (dm') 1800

höchstzurässige
Ladung kg 1000

Werkstoff Packminelkörpers:

a) .Polypropylenflachgewebe 250 g/m' für Körper
Polypropy'lenllachgewebe 130 g/'!" + 30 gim' Beschichtung für Körper (innen)
Polypropylenflachgewebe 250 g/m2 + 35 g/m2 Beschichtung für Deckel und Boden

10. Hinweise

10.1 Die Zulässigkelt der Ve~~ndungvon Großpackmltteln(IBC) der zugelassenen B~uart richtet sich flach
den Bestimmungen der je'weils zutreffenden Rechtsvorschriften für die einzelnen Verkehrsträger. Alle
sonstigen Vorschriften (z.B. Füllgrad, Verträglichkeit mit den Packmlttelkörperwerkstoffen) für die
Beförderung gefährlicher Güter in der zugelassen Großpackmittelbauart bleiben unberührt.

10.2 Die Bauart erfültt die Prüfanfordenungen für Großpackmtttel (IBC) zur Beförderung gefährlicher Güter
des Europäischen Übereinkommens über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der
Straße (ADR) in der Fassung der Bekanntmachung der Neufassung der Anlagen A und B vom
6. Juli 1994 (BGB!. 199411 S_ 937), zuletzt geändert durch die 12. ADR-Anderungsverordming vom
20. Dezember 1994 (BGB!. 1994 11 S. 3855)
der Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter (RIO) in der 5. RIO
Ändenungsverordnung vom 8. März 1995 (BGB!. 1995 1I S. 210)
des lnternaiional Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code) in der Fassung des Amendment
27-94 - insbeson~ere Section 26
der RECOMMENDATioNS ON THE TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS UNITED

, .. ~ " .- - ~,
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NATIONS; in der Fassung der eight revised edition, New Yor!< und Genf 1993.

10.3 Oie gefertigten Großpackmittel (IBC) der zugelassenen Bauart unterliegen der Überwachung der
Fertigung von Großpackmitteln (IBC) nach § 9 des Gesetzes über die Beförderung gefährlicher Gerter
vom 6. August 1975 (8GBI. I, S. 2121) in Verbindung mit der -Technischen Richtlinie für die Überwa·
chung der Fertigung von Großpackmitteln (IBC) und für die Anerkennung von Qualitätssicherungs
Programmen für IBC (TA IBC 003)· (Verkehrsblatt Heft 16, 1992, S. 438).

10.4 Diese Zulassung wird zu gegebener Zeit im -Amts- und Mitteilungsblatt der Bundesanstalt tur
MateriaWorschung und ·prüfung, Berlin· (ISSN 0340·7551) veröffentlicht.

11. Rechtsbehelfsbelehrung

Typenbezeichnung

Grundrnaße mrn

Höhe mrn

Fassungsraum 1

höchstzulässige
Bruttomasse kg
mit Holzpalette

mit Stahlpalette

Bauart 1)

Unicon 1000 1

1200 x 1000

1170

1030

1995

1989

Bauart 2)

Unicon 1000 1

1200 x 1000

1170

1022

1979

1979

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben
werden. Der Widerspruch ist bei dem Präsidenten der Bundesanstalt für Materialforschung und
-prüfung (BAM), 12205 Berlin, Unter den Eichen 87, schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen.

Werkstoff des
Gefäßes : Lupolen 4261 A (HDPE)

Zeichnungen des Antragstellers für Bauart 2:

Fachgruppe 111.1
Transportsicherheit von Verpackungen
und SchüUgutbehältern

Im Auftrag:

-, ,

Lv. {JL"'-"
....~ i.·lng. W. Kraus

Rerlin. den 2R.' 1 1996

Aeferat 111.13
Gefahrgutgroßpackmittel

Im Auftrag:

Dip!.· Ing. D. Stammler

Zeichnungen des Antragstellers für Bauart 1:

210003 vorn 18.09.1992 (Unicon 1000 1 kompI.
Holzpalette)

210003.02 vorn 21.10.1992 (Stapelbügel kornpl.)
210003.0008 vorn 16.09.1992 (Holzpalette)
210004 vorn 22.09.1992 (Unicon 1000 1 kompI.

Stahlpalette)
210004.01 vorn 24.09.1992 (Stapelbügel kompI.)
210004.70 vorn 21. 05 .1992 (Stahlpalette 1200 x
002.0070007 vorn 24.09.1992 (Schraubdeckel S 160
210003.0007 vorn 15.02.1993 (Sicherungsblech)

mit

mit

1000)
x 7)

2. Nachtrag zum

ZULASSUNGSSCHEIN

Nr. D/BAM/l0151/31Hl

für die Bauart eines starren Großpackrnittels (IBC)
aus Kunststoff zur Beförderung
flüssiger gefährlicher Güter

221010 vorn 29.04.1993 (Unicon 1000 1 kornp1. mit
Stahlpalette)

221000.75BC vorn 28.04.1993 (Stahlpalette 1200 x 1000)
211010 vorn 12.12.1995 (Unicon 1000 1 kp1. mit

Ho1zpa1ett.e)
215001.01 vorn 12.12.1995 (Auslaufarmatur FKM)
215002.01 vOIn} 12.12.1995 (Auslaufarmatur EPDM)
215003.01 vom 12.12.1995 (Auslaufarmatur NBR)
215004.01 voin 12.12.1995 (Auslaufarmatur PTFE)
211000.01 vorn 05.04.1994 (Stapelbügel kompI.)
211000.0008 vorn 30.11.1995 (Holzpalette 1200 x 1000)
211000.0006 vorn 31.08.1993 (Abdeckblech)
210000.0001 vorn 15.04.1994 (Abdeckung I - Holz)
210000.0002 vorn 15.04.1994 (Abdeckung 11 - Holz)
210003.05 vorn 13.12.1995 (Schraubdeckel EK 160 G2" )

5. Bauartpriifung

Die Prüfung der Eignung der Bauart erfolgte anband der unter
Nr. 4 genannten Spezifikation sowie der in folgenden
Berichten niedergelegten Ergebnisse der Prüfung.

1 .. Rechtsgrundlagen

Gefahrgutverordnung See - GGVSee, in der Fassung der
Bekanntmachung der Neufassung vorn 24. August 1995
(BGBl. I, S. 1077)
- insbesondere §19 und IMDG-Code deutsch(Arndt 27-94) -,

Gefahrgutverordnung Straße - GGVS, in der Fassung der
Bekanntmachung der Neufassung vorn l8.Juli 1995(BGBl. I,
S. 1025)
- insbesondere § 6 und Anhang A.6 -, .

Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE, in der Fassung
der Bekanntmachung der Neufassung vorn 15. Dezember 1995
(BGBl. I, S. 1852)
- insbesondere § 6 und Anhang VI -

2. Antragsteller

Rotex GmbH
Metall- und Kunststoff technik
Langwiesenstraße 10-12

D-74363 Güglingen

3. Hersteller

- Prüfbericht Nr. :

- Prüfbericht Nr. :

- Prüfbericht Nr.:

- Prüfbericht Nr. :

111 690 DB Versuchsanstalt Minden;
Bauprüfung, Heben von unten, Stapel
druckprüfung, Dichtheitsprüfung,
Innendruckprüfung (hydraulisch),
Fallprüfung vorn 01.04.1993

111 690 1. Nachtrag DB Versuchs
anstalt Mindeni
Bauprüfung,Dichtheitsprüfung,
Innendruckprüfung (hydraulisch),
Fallprüfung vorn 10.09.1993

111.1/77 839P der Bundesanstalt für
Materialforschung und -prüfung;
Bauprüfung, nichtheitsprüfung,
Innendruckprüfung (hydraulisch) und
Fallprüfung mit Holzpalette und
Schutzblech vom 04.04.1996

960197 des TÜV Ostdeutschland Halle;
Fallprüfung arn Unicon 1000 mit Stahl
palette vorn 24.04.1996

Rotex GmbH
Metall- und Kunststoff technik
Langwiesenstraße 10-12

D-74363 Güglingen

4. Beschreibung der Bauart

Die Bauart besteht aus zwei Modifikationen, die sich durch
die Beschaffenheit der Bodenauslauföffnung unterscheiden.
Außerdem kann jede der Modifikationen entweder mit Holzpa
lette(mit Abdeckblech) oder mit Stahlpalette ausgerüstet
werden.

11 Unicon 1000 mit schräg angebrachtem Drehverschluß
2} Unicon 1000 mit waagerecht integriertem Hebelverschluß
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6. Zulassung

ES wird hiermit bescheinigt, daß die nach O.g. Spezifikation
gefertigte Bauart eines starren Großpackmittels (IBC) aus
Kunststoff aufgrund des positiven Ergebnisses der Bau
artprüfung die unter Nr. 1 genannten Zulassungsbedingungen
erfüllt.

Die Zulassung gilt auch für serienmäßig gefertigte Großpack
mittel (IBC), die der zugelassenen Bauart entsprechen und
die die in der Zulassung genannten Auflagen erfüllen.

7. Kennzeichnung

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten
Großpackmitte1 (IBC) sind arn Behälter oder Rahmen dauerhaft
und gut lesbar wie folgt zu kennzeichnen:



für Unicon 1000 mit Holz- und Stahlpalette (Bauart 1):

31 H1 NI.. .JD/ROTEXIBAM 1015114000/1995

8.7 Die gefertigten Großpackmitte1 (IBC) der zugelassenen
Bauart unterliegen der Überwachung der Fertigung von
Großpackmitteln (IBC) nach § 9 des Gesetzes·über die
Beförderung gefährlicher Güter vom 6. August. ~975
(BGBL I, S. 2121) in Verbindung mit der "Techn~schen

Richtlinie für die Überwachung der Fertigung von Groß
packmitteln (IBC) und für die Anerkennung von Quali
tätssicherungs-Programmen für IBC (TR IBC 003)" (Ver
kehrsblatt Heft 16, 1992, S. 438).

9. sonstiges

für Unicon 1000 mit Holz- und Stahlpalette (Bauart 2):

In den Freiraum sind Monat und Jahr (jeweils die
letzten zwei Stellen) der Herstellung einzutragen.

Zusätzlich ist jedes Großpackmittel (IBC) mit den Angaben
gemäß Rn 1612 (2) 13612 (2) sowie IMDG-Code deutsch, Abschn.
26.5.10.2 zu versehen.

9.2 Die Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jeder
zeitigen Widerrufes erteilt.

9.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbeleh
rung bei.

9.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im
"Amts- und Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für
Materialforschung und -prüfung, Berlin 1t

I (15SN 0340
7551) veröffentlicht.

Die Bauart entspricht den in den internationalen
Übereinkommen für den Straßenverkehr (ADR) , Eisenbahn
verkehr (RID) und Seeverkehr (IMDG-Code) sowie den in
den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) fest
gelegten Prüfanforderungen für Großpackmittel (IBC) zur
Beförderung gefährlicher Güter.

9.1

31 H1 NI.. .JD/ROTEXIBAM 1015114000/1979j(ü\
'''-V

8. Auflagen

12205 Berlin, den 07.05.1996
Unter den Eichen 87

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG

2. Nachtrag zum

ZULASSUNGSSCHEIN

8.1 In den nach der zugelassenen Bauart serienmäßig
gefertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten
Großpackmitteln (IBC) dürfen nur bestimmte flüssige
gefährliche Stoffe befördert werden, deren Verwendung
in den einzelnen Klassen der GGVE/GGVS sowie des IMDG
Codes deutsch für solche Verpackungen ausdrücklich
zugelassen ist.

8.2 Die Großpackmitte1 (IBC) dürfen vom Verwender nur für
die Füllgüter verwendet werden, deren Verträglichkeit
mit den Werkstoffen des Behälters, dessen Armaturen,
Verschlüsse und Dichtungen nachweisbar gewährleistet
ist. Dabei dürfen die Werkstoffe dieser Bauart durch
die Füllgüter nicht stärker geschädigt werden, als
durch folgende Prüffüllgüter:
Wasser, Netzmittellösung 5%, Kohlenwasserstoffgemisch
(White spirit), Salpetersäure 55% als Standard
flüssigkeit gern. 1. f) der Beilage zum Anhang V/A.5,
GGVE/GGVS.

8.3 Als Grenzdaten der Füllgüter, die dem Prüffüllgut
(Standardflüssigkeit) bezüglich der chemischen Verträg
lichkeit zugeordnet werden können, dürfen Dichten von

:Fachgruppe 111.1
'Betriebs- und Unfallsicherheit
von Gefahrgutverpackungen

·Im Auftrag:

p. luaJ::
'Dipl. - Ing. W. Kraus

Sachbearbeiter:
Dip1.-Ing. S. Stoll

Laboratorium 111.13
Bewertung von Gefahr
gutgroßpackmitteln

Im Auftrag:

~.fß~
-. Dipl. -Ing. D. Stammler

Nr. D/BAM/10178/31H1

1. Rechtsgrundlagen

für die Bauart eines starren Großpackmitte1s (IBC)
aus Kunststoff zur Beförderung
flüssiger gefähr1icher.Güter

Gefahrgutverordnung See - GGVSee, in der Fassung der
Bekanntmachung der Neufassung vom 24. August 1995
(BGBI. I, S. 1077)
- insbesondere §19 und IMDG-Code deutsch(Amdt 27-94)

I Dichte (kgll) IStandardflüssigkeit

Wasser 1,90

Netzmittellös~g 5% 1,20

Kohlenwasserstoffgemisch(White 1,20spirit)

Salpetersäure 55% 1,40

nicht überschritten werden.

8.4 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar
sicherstellen, daß alle Auflagen über die Verwendung
der Großpackmittel (IBC) demjenigen, der die Groß
packmitte1 (IBC) für Gefahrgut erstmalig einsetztl
befü11t, bekannt sind.

8.5 Jedes nach dieser Bauartzulassung serienmäßig
hergestellte Großpackmittel (IBC) ist erstmalig vor
Inbetriebnahme sowie nach 2,5 Jahren und ggf. nach
5 Jahren den nach den unter Nr. 1 genannten
Rechtsvorschriften vorgeschriebenen Prüfungen und
Inspektionen zu unterziehen.

8.6 Der gemessene Gesamtüberdruck im Großpackmitte1 (IBC),
(d,h. Dampfdruck des Füllgutes plus Partialdruck von
Luft oder sonstigen inerten Gasen, vermindert um
100 kPa) bei 55·C,· auf der Grundlage des max. Füllungs
grades gemäß Rn 1601(7)/3601(7) sowie IMDG-Code
deutsch, Abschn.26.1.6.2 und einer Fülltemperatur von
15 'C, darf 2/3 des in der Kennzeichnung angegebenen
Prüfdruckes von 100 kPa nicht überschreiten.
Wahlweise kann der Dampfdruck bei 50'C bzw.· 55'C auch
entsprechend Rn 1601(10)/3601(10) sowie IMDG-Code
deutsch, Abschn.26.5.11.2 berechnet werden.

Gefahrgutverordnung Straße - GGVS, in der Fassung der
Bekanntmachung der Neufassung vom 18.Juli 1995(BGBI I,
S. 1025)
- insbesondere § 6 und Anhang A.6 -,

Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE, in der Fassung
der Bekanntmachung der Neufassung vom 15. Dezember 1995
(BGBI. I, S. 1852)
- insbesondere § 6 und Anhang VI -.

2. Antragsteller

Rotex GmbH
Metall- und Kunststoff technik
Langwiesenstraße 10-12

74363 Güglingen

3. Hersteller

Rotex GmbH
Meta11- und Kunststoff technik
Langwiesenstraße 10-12

74363 Güg1ingen
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4. Beschreibung der Bauart

Die Bauart besteht aus zwei Modifikationen, die sich durch
die Beschaffenheit der Bodenauslauföffnung unterscheiden.
Außerdem kann jede der Modifikationen entweder mit Holz
palette (mit Abdeckblech) oder mit Stahlpalette ausgerüstet
werden.

I} Unicon 500 mit schräg angebrachtem Drehverschluß

2) Unicon 500 mit waagerecht integriertem Hebelverschluß

7. Kennzeichnung

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten
Großpackmittel (IBC) sind am Behälter oder Rahmen dauerhaft
und gut lesbar wie folgt zu kennzeichnen:

(U\n~ 31 H1 NI.. ../D/ROTEXIBAM 10178/2500/980

Typenbezeichnung

Grundmaße mm

Unicon 500

1170 x 740 In den Freiraum sind Monat und Jahr (jeweils die
letzten zwei Stellen) der Herstellung einzutragen.

Zeichnungen des Antragstellers für Bauart 1:

(Unicon 5001
8.2210500 vom 23 .04.93 mit Holz-

palette)
210003.50 vom 31.08.93 (Ausschnitt Auslaufhahn)
210500.01 vom 25.05.93 (Stapelbügel komplett)
210700.0002 vom 30.08.93 (Holzpalette)
220500 vom 04.05.93 (Unicon 5001 mit Stahl-

palette)
220700.70 vom 27.10. 92 (Stahlpalette)
002.0070007 vom 24.09 .93 (Schraubdeckel S160 x 7)

Zeichnungen des Antragstellers fÜr Bauart 2:

8. Auflagen

Zusätzlich ist jedes Großpackmittel (IBC) mit den Angaben
gemäß Rn 1612(2)/3612(2) sowie IMDG-Code deutsch, Abschn.
26.5.10.2 zu versehen.

Höhe mm

Fassungsraum I

höchstzulässige
Bruttomasse mit
- Holzpalette kg

- Stahlpalette kg

Werkstoff des
Gefäßes

890

500

980

977

Lupolen 4261 A (HDPE)

8.1 In den nach der zugelassenen Bauart serienmäßig
gefertlgten und entsprechend Nr 7 gekennzeichneten
Großpackmi tteln (IBC) durfen nur bestimmte flüssige
gefährliche Stoffe befördert werden, deren Verwendung
in den einzelnen Klassen der GGVE/GGVS SOWle des IMDG
Codes deutsch für solche Verpackungen ausdrücklich
zugelassen ist.

Die Großpackmittel (IBC) dürfen vom Verwender nur für
die Füllgüter verwendet werden, deren Verträglichkeit
mit den Werkstoffen des Behälters, dessen Armaturen,
VerschlÜsse und Dichtungen nachweisbar geWährleistet
ist. Dabei dürfen die Werkstoffe dieser Bauart durch
die Füllgüter nicht stärker geschädigt werden, als
durch folgende Prüffüllgüter:
wasser, Netzmittellösung 5%, Kohlenwasserstoffgemisch
(White spirit), salpetersäure 55% als Standard
flüssigkeit gern. 1. f) der Beilage zum Anhang V/A.5,
GGVE/GGVS.

Die PrÜfung der Eignung der Bauart erfolgte anhand der unter
Nr. 4 genannten Spezifikation sowie der in folgenden
Berichten niedergelegten Ergebnisse der Prüfung.

210500 vom 23.04.93 (Unicon 500 1 mit Holz-
palette)

210500 .01 vom 25.05.93 (Stapelbügel komplett)
210700 .0002 vom 30.08.93 (Holzpalette)
220500 vom 04.05.93 (Unicon 500 1 mit Stahl-

palette)
220700.70 vom 27.10.92 (Stahlpalette)
215001.01 vom 12.12.95 (Auslaufarmatur FKM)
215002.01 vom 12.12.95 (Auslaufarmatur EPDM)
215003.01 vom 12.12.95 (Auslaufarmatur NBR)
215004.01 vom 12.12.95 (Auslaufarmatur PTFE)
210003.05 vom 13.12.95 (Schraubdeckel EK 160

G2" )
210000. 0001 vom 30. 08.93 (Abdeckung Holz)
220700 .0003 vom 07 .05.93 (Abdeckung)
210700. 0006 vom 31. 08.93 (Abdeckblech)

Es wird hiermit bescheinigt, daß die nach O.g. Spezifikation
gefertigte Bauart eines starren Großpackmittels (IBC) aus
Kunststoff aufgrund des positiven Ergebnisses der Bau
artprüfung die unter Nr. 1 genannten Zulassungsbedingungen
erfüllt .
Die Zulassung gilt auch für serienmäßig gefertigte Großpack
mittel (IBC), die der zugelassenen Bauart entsprechen und
die die in der Zulassung genannten Auflagen erfüllen.

5. Bauartprtifung

- Prüfbericht Nr.·

- Prüfbericht Nr.·

- Prüfbericht Nr. :

- Prüfbericht Nr.·

6. Zulassung

112 620 DB Versuchsanstalt Minden
(Bauprüfung, Heben von unten, Stapel
druckprüfung, Dichtheitsprüfung,
Innendruckprüfung (hydraulisch),
Fallprüfung (Unicon 400, 500 und 700)
vom 10.09.1993

111 690 DB Versuchsanstalt Minden
Vor lagerung von PrÜfrnustern {Unicon
1000)vom 01.04.1993

111.1/77 839P der Bundesanstalt für
Materialforschung und -prüfung
(Bauprüfung, Dichtheitsprüfung,
Innendruckprüfung (hydraulisch) und
Fallprüfung Unicon 1000 mit'Holz
palette und Schutzblech vom 4.04.1996

960197 des TÜV Ostdeutschland
(Fallprüfung Unicon 1000 mit
Stahlpalette) vom 24.04.1996

8.3 Als Grenzdaten der Füllgüter, die dem Prüffüllgut
(Standardflüssigkeit) bezüglich der chemischen Verträg
lichkeit zugeordnet werden können, dürfen Dichten von

Standardflüssigkeit Dichte (kg!1)

Wasser 1,90

Netzmittellösung 5% 1,20

Kohlenwasserstoffgemisch(White 1,20spirit)

salpetersäure 55% 1,40

nicht überschritten werden.

8.4 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar
sicherstellen, daß alle Auflagen über die Verwendung
der Großpackmi t tel (IBC) demj enigen, der die Groß
packmittel (IBC) für Gefahrgut erstmalig einsetztl
befüllt, bekannt sind.

8.5 Jedes nach dieser Bauartzulassung serienmäßig
hergestellte Großpackmittel (IBC) ist erstmalig vor
Inbetriebnahme sowie nach 2,5 Jahren und ggf. nach
5 Jahren den nach den unter Nr. 1 genannten
Rechtsvorschriften vorgeschriebenen Prüfungen und
Inspektionen zu unterziehen.

8.6 Der gemessene Gesamtüberdruck im Großpackmittel (IBC),
(d. h. Dampfdruck des Füllgutes plus Partialdruck von
Luft oder sonstigen inerten Gasen, vermindert um 100
kPa) bei 55°C, auf der Grundlage des max. Füllungs
grades gemäß Rn 1601(7)13601(7) sowie IMDG-Code
deutsch, Abschn.26.1.6.2 und einer Fülltemperatur von
15°C, darf 213 des in der Kennzeichnung angegebenen
Prüfdruckes von 100 kPa nicht überschreiten.
Wahlweise kann der Dampfdruck bei 50°C bzw. 55°C auch
entsprechend Rn 1601 (10) 13601 (10) sowie IMDG-Code
deutsch, Abschn.26.5.1l.2.berechnet werden.

8.7 Die gefertigten Großpackmittel (IBC) der zugelassenen
Bauart unterliegen der Überwachung der Fertigung von
Großpackmitteln (IBC) nach § 9 des Gesetzes über die
Beförderung 'gefährlicher Güter vom 6. August 1975
(BGBL I, S. 2121) in Verbindung mit der "Technischen
Richtlinie für die überwachung der Fertigung von Groß
packmi tteln (IBC) und für die Anerkennung von Quali
tätssicherungs-Programmen für IBC (TR IBC 003)" (Ver
kehrsblatt Heft 16, 1992, S. 438).
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1) Unicon 700 mit schräg angebrachtem Drehverschluß

2) Unicon 700 mit waagerecht integriertem Hebelverschluß

höchstzulässige
Bruttomasse mit
- Holzpalette kg

- Stahlpalette kg

9. Sonstiges

9.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen
übereinkommen für den Straßenverkehr (ADR) , Eisenbahn
verkehr (RID) und. Seeverkehr (IMDG-Code) sowie den in
den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) fest
gelegten Prüfanforderungen für Großpackmittel (IBC) zur
Beförderung gefährlicher Güter.

9.2 Die Zulassung wird' unter dem Vorbehalt des jeder
zeitigen widerrufes erteilt.

9.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbeleh
rung bei.

9.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im
"Amts- und Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für
Materialforschung und -prüfung, Berlin", (ISSN 0340
7551) veröffentlicht.

Typenbezeichnung

Grundmaße

Höhe

Fassungsraum

Werkstoff des
Gefäßes

mm

mm

1

Unicon 700 1

1170 x 740

1140

690

1341

1339

Lupolen 4261 A (HDPE)

Nr. D/BAM/l0179/31Hl

2. Nachtrag zum

ZU LASSU NGSSCH EIN

12205 Berlin, den 08.05.1996
Unter den Eichen 87

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG

Zeichnungen des Antragstellers für Bauart 1:

210700 vom 23 .04.93 (Unicon 700 mit Holz-
palette)

210003.50 vom 06 .04.93 (Ausschnitt Auslaufhahn)
210700.01 vom 25 .05.93 (Stapelbügel komplett)
210700.0002 vom 30.08.93 (Holzpalette)
220700 vom 04.05.93 (Unicon 700 1 mit Stahl-

palette)
220700.70 vom 27.10.92 (Stahlpa1ette )
002.0070007 vom 24.09.93 (Schraubdeckel S160 x 7)
210700.0006 vom 31.08.93 (Abdeckblech)

Zeichnungen des Antragstellers für Bauart 2:

210700 vom 23 .04 .93 (Unicon 700 1 mit Holz-
palette)

210700. 01 vom 25. 05 .93 (Stapelbügel komplett)
210700. 0002 vom 30. 08 .93 (Holzpalette)
220700 vom 04 .05. 93 (Unicon 700 1 mit Stahl-

palette)
220700 .70 vom 27 .10. 92 (Stahlpalette)
215001. 01 vom 12.12.95 (Auslaufarmatur FKM)
215002. 01 vom 12.12.95 (Auslaufarmatur EPDM)
215003 .01 vom 12.12.95 (Auslaufarmatur NBR)
215004. 01 vom 12.12.95 (Auslaufarmatur PTFE)
210003 .05 vom 13.12.95 (Schraubdeckel EK 160

G2" )
210000. 0001 vom 30 .08.93 (Abdeckung Holz)
220700. 0003 vom 07.05.93 (Abdeckung)
210700. 0006 vom 31.08.93 (Abdeckblech)

ImAuf&:~tI

DiPl._Ing.c:rI~~toll

Laboratorium 111.13
Bewertung von Gefahr
gutgroßpackmitteln

Sachbearbeiter:
Dipl.-Ing. S. Stoll

Fachgruppe 111.1
Betriebs- und Unfallsicherheit
von Gefahrgutverpackungen

Im Auftrag:

/W li-Ja~;;
Dipl.-Ing. W. Kraus

für die Bauart eines starren Großpackmittels (IBC)
aus Kunststoff zur Beförderung
. flüssiger gefährlicher Güter

5. Bauartprtifung

Die Prüfung der Eignung der Bauart erfolgte anhand der unter
Nr. 4 genannten Spezifikation sowie der in folgenden
Berichten niedergelegten Ergebnisse der Prüfung.

1. Rechtsgrundlagen

. Gefahrgutverordnung See - GGVSee, in der Fassung der
Bekanntmachung der Neufassung vom 24. August 1995
(BGBl. I, S. 1077)
- insbesondere §19 und IMDG-Code deutsch(Amdt 27-94) -

- Prüfbericht Nr.· 112 620 DB Versuchsanstalt Minden
(Bauprüfung, Heben von unten, Stapel
druckprüfung, Dichtheitsprüfung,
Innendruckprüfung (hydraulisch),
Fallprüfung (Unicon 400, 500 und 700)
vom 10.09.1993

der
I,

Gefahrgutverordnung Straße - GGVS, in der Fassung
Bekanntmachung der Neufassung vom 18.Juli 1995(BGBl
S. 1025)
- insbesondere § 6 und Anhang A.. 6 -,

Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE, in der Fassung
der Bekanntmachung der Neufassung vom 15. Dezember 1995
(BGBl. I, S. 1852)

insbesondere § 6 und Anhang VI -

2. Antragsteller

- Prüfbericht Nr.·

- Prüfbericht Nr.:

- Prüfbericht Nr.:

111 690 DB Versuchsanstalt Minden
Vor lagerung von Prüfmustern (Unicon
1000)vom 01.04.1993

111.1/77 839P der Bundesanstalt für
Materialforschung und -prüfung
(Bauprüfung, Dichtheitsprüfung,
Innendruckprüfung (hydraulisch) und
Fallprüfung Unicon 1000 mit Holz
palette und Schutzblech) vom 4.4.1996

960197 des Tüv Ostdeutschland
(Fallprüfung Unicon 1000 mit
Stahlpalette) vom 24.04.1996

Rotex GmbH
Metall- und Kunststoff technik'
Langwiesenstraße 10-12

74363 Güglingen

3. Hersteller

Rotex GmbH
Metall- und Kunststoff technik
Langwiesenstraße 10-12

74363 Güglingen

4. Beschreibung der Bauart

6. Zulassung

Es wird hiermit bescheinigt, daß die nach O.g. Spezifikation
gefertigte Bauart eines starren Großpackmittels (IBC) aus
Kunststoff aufgrund des positiven Ergebnisses der Bau
artprüfung die unter Nr. 1 genannten Zulassungsbedingungen
erfüllt .
Die Zulassung 'gi1t auch für serienmäßig gefertigte Großpack
mittel (IBC), die der zugelassenen Bauart entsprechen und
die die in der Zulassung genannten Auflagen erfüllen.

7. Kennzeichnung

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten
Großpackmittel (IBC) sind am Behälter oder Rahmen dauerhaft
und gut lesbar wie folgt zu kennzeichnen:

Die Bauart besteht aus zwei Modifikationen, die sich durch
die Beschaffenheit der Bodenauslauföffnung unterscheiden.
Außerdem kann jede der Modifikationen entweder mit Holz
palette (mit Abdeckblech) oder mit Stahlpalette ausgerüstet
werden.

31 H1 IVI.. .JD/ROTEXIBAM 10179/300011341
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In den Freiraum sind Monat und Jahr (jeweils die
letzten zwei Stellen) der Herstellung einzutragen.

12205 Berlin, den 08.05.1996
Unter den Eichen 87

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG

Nr. 0/BAM/10181/31HA1

2. Nachtrag zum

ZULASSUNGSSCHEIN

Zusätzlich ist jedes Großpackmittel (IBC) mit den Angaben
gemäß Rn 1612 (2) /3612 (2) sowie IMDG-Code deutsch, Abschn.
26.5.10.2 zu versehen.

8. Aufl.agen

8.1 In den nach der zugelassenen Bauart serienrnäßig
gefertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten
Großpackmitte1n (IEC) dürfen nur bestimmte flüssige
gefährliche Stoffe befördert werden, deren Verwendung
in den einzelnen Klassen der GGVE/GGVS sowie des IMDG
Codes deutsch für solche Verpackungen ausdrücklich
zugelassen ist.

8.2 Die Großpackmitte1 (IEC) dürfen vom Verwender nur für
die Füllgüter verwendet werden, deren Verträglichkeit
mit den Werkstoffen des Behälters, dessen Armaturen,
Verschlüsse und Dichtungen nachweisbar gewährleistet
ist. Dabei dürfen die Werkstoffe dieser Bauart durch
die Füllgüter nicht stärker geschädigt werden, als
durch folgende Prüffüllgüter:
wasser, Netzmittellösung 5%, Kohlenwasserstoffgemisch
(White spirit), salpetersäure 55% als Standard
flüssigkeit gern. I.f) der Beilage zum Anhang V/A.5,
GGVE/GGVS.

Fachgruppe 111.1
Betriebs- und Unfallsicherheit
von Gefahrgutverpackungen

Im Auftrag: ~

. ({) /L/{'t{) j

Dipl.-Ing. W. Kraus

Sachbearbeiter:
Dipl.-Ing. S. Stall

Laboratorium 111.13
Bewertung von Gefahr
gutgroßpackmitte1n

8.3 Als Grenzdaten der Füllgüter, die dem Prüffüllgut
(Standardflüssigkeit) bezüglich der chemischen Verträg
lichkeit zugeordnet werden können, dürfen Dichten von

für die Bauart eines Kombinations-Großpackmitte1s (IBC)
mit Kunststoff-1nnenbehälter

zur Beförderu~g flüssiger gefährlicher Güter

Standardflüssigkeit Dichte (kgll)

Wasser 1,90

Netzmittellösung 5% 1,20

Kohlenwasserstoffgemisch(White 1,20spirit}

Salpetersäure 55% 1,40

nicht überschritten werden.

1. Rechtsgrundlagen

Gefahrgutverordnung See - GGVSee, in der Fassung der
Bekanntmachung der Neufassung vom 24. August 1995
(BGBL I, S. 1077)
- insbesondere §19 und IMDG-Code deutsch(Amdt 27-94) -,

Gefahrgutverordnung Straße - GGVS, in der Fassung der
Bekanntmachung der Neufassung vom 1a.Juli 1995(BGBl. I,
s. 1025)
- insbesondere § 6 und Anhang A.6 -I

8.4 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar
sicherstellen, daß alle Auflagen über die Verwendung
der Großpackmittel (IEC) demjenigen, der die Groß
packmittel (IBC) für Gefahrgut erstmalig einsetztl
befüllt, bekannt sind. .

Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE 1 in der Fassung
der Bekanntmachung der Neufassung vom 15. Dezember 1995
(BGBL I, S. 1852)
- insbesondere § 6 und Anhang VI -

8.5 Jedes nach dieser Bauartzulassung serienmäßig
hergestellte Großpackmittel (IBC) ist erstmalig vor
Inbetriebnahme sowie nach 2,5 Jahren und ggf. nach
5 Jahren den nach den unter Nr. 1 genannten
Rechtsvorschriften vorgeschriebenen Prüfungen und
Inspektionen zu unterziehen.

0-30926 See1ze

3. Hersteller

2. Antragsteller

0-38112 Braunschweig

1240 x 835

Puratainer 500 1

Grundmaße mm

4. Beschreibung der Bauart

Typenbezeichnung

Riedel-de Haen AG
Wunstorfer straße 40

Jäger KG GmbH & Co.
Daim1erstraße 8-10

8.7 Die gefertigten Großpackmittel (IBC) der zugelassenen
Bauart unterliegen der überwachung der Fertigung von
Großpackmitte1n (IBC) nach § 9 des Gesetzes über die
Beförderung gefährlicher Güter vom 6. August 1975
(BGBL I, S. 2121) in Verbindung mit der "Technischen
Richtlinie für die überwachung der Fertigung von Groß
packmitteln (IBC) und für die Anerkennung von Qua1i
tätssicherungs-Programmen für IBC (TR IBC 003)" (Ver
kehrsblatt Heft 16, 1992, S. 438).

8.6 Der gemessene Gesamtüberdruck im Großpackmittel (IBC),
(d. h. Dampfdruck des Füllgutes plus Partialdruck von
Luft oder sonstigen inerten Gasen, vermindert um 100
kPa) bei 55°C, auf der Grundlage des max. Füllungs
grades gemäß Rn 1601(7)/3601(7) sowie IMDG-Code
deutsch, Abschn.26.1.6.2 und einer Fülltemperatur von
15°C; darf 2/3 des in der Kennzeichnung angegebenen
Prüfdruckes von 100 kPa nicht überschreiten.
Wahlweise kann der Dampfdruck bei 50°C bzw. 55°C auch
entsprechend Rn 1601(10)/3601(10) sowie IMDG-Code
deutsch, Abschn.26.5.11.2 berechnet werden.

9. Sonstiges

9.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im
"Amts- und Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für
Materialforschung und -prüfung, Ber1in", (ISSN 0340
7551) veröffentlicht.

9.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen
übereinkommen für den Straßenverkehr (ADR) , Eisenbahn
verkehr (RID) und Seeverkehr (IMDG-Code) sowie den in
den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) fest
gelegten Prüfanforderungen für Großpackmittel (IBC) zur
Beförderung gefährlicher Güter.

9.2 Die Zulassung wird unter dem Vorbehalt des j eder
zeitigen Widerrufes erteilt.

Werkstoff der AUßenverpackung: st 37 (DIN 17 100)

534

1121

1100

Lupolen 5261 Z (PE-HO)

mm

vom 08.12.1995 (Hessentalbehälter)
vom 08.12.1995 (Hessentalbehälter)
vom 03.11.1992 (500 I-Puratainer (Blase))
vom 12.08.1988 (Gitterboxpalette)

E38-500-4673
E38-500-4675
E33-500-4197
Or./12.8.1988

Fassungsraum 1

Werkstoff des Innengefäßes

höchstZUlässige
Bruttornasse kg

Höhe

Zeichnungen des Antragstellers

Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbeleh
rung bei.

9.
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Die Zulassung gilt auch für serienmäßig gefertigte Großpack
mittel (IBe), die der zugelassenen Baua~t entsprechen und
die die in der Zulassung genannten AUflagen erfüllen.

- Prüfbericht Nr.: 111 674 Nachtrag 1 OB Versuchsanstalt
Minden (Heben von unten, Stapeldruck
prüfung, Dichtheitsprüfung, Innen
druckprüfung (hydraulisch), Fallprü
fung) vom 29.12.1993

s. Bauartprüfung

Die Prüfung der Eignung der Bauart erfolgte anhand der unter
Nr. 4 genannten Spezifikation sowie der in folgenden
Berich~en niedergelegten Ergebnisse der Prüfung.

7. Kennzeichnung

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten
Großpackmittel (IBC) sind am Behälter oder Rahmen dauerhaft
und gut lesbar wie folgt zu kennzeichnen:

Die gefertigten Großpackmittel (IBC) der zugelassenen
Bauart unterliegen der Überwachung der Fertigung von
Großpackmitteln (IBC) nach § 9 des Gesetzes über die
Beförderung gefährlicher Güter vom 6. August 1975
(BGBl. I, S. 2121) in Verbindung mit der' "Technischen
Richtlinie für die Überwachung der Fertigung von Groß
packmitteln (IBC) und für die Anerkennung von Quali
tätssicherungs-Programmen für IBC (TR IBC 003)" (Ver
kehrsblatt Heft 16, 1992, S. 438).

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar
sicherstellen, daß alle AUflagen über die Verwendung
der Großpackmittel (IBC) demjenigen, de,r di~ Groß
packmittel (IBC) für Gefahrgut erstmallg elnsetzt/
befüllt, bekannt sind.

Jedes nach dieser Bauartzulassung serienmäßig
hergestellte Großpackmittel (IBC) ist erstmalig vor
Inbetriebnahme sowie nach 2,5 Jahren und ggf. nach
5 Jahren den nach den unter Nr. 1 genannten
Rechtsvorschriften vorgeschriebenen Prüfungen und
Inspektionen zu unterziehen.

Der gemessene Gesamtüberdruck im Großpackm~ttel (IBC) ,
(d.h. Dampfdruck des FÜllgutes plus Partl~ldruck von
Luft .oder sonstigen inerten Gasen, vermlndert um
100 Pa) bei 55'C, auf der Grundlage des m~x. FÜllungs
grades gemäß Rn 1601(7) /3601(7) SOWle IMDG-Code
deutsch, Abschn.26.1.6.2 und einer Fülltemperatur von
15' C, darf 2/3 des in der Kennzeichnung angegebenen
Prüfdruckes von 150 kPa nicht überschreiten.
Wahlweise kann der Dampfdruck bei 50'C bzw. 55'C auch
entsprechend Rn 1601(10)/3601(10) sowie IMDG-Code
deutsch', Abschn.26.5.11.2 berechnet werden.

8.6

8.7

8.5

9. sonstiges

9.1 Die Bauart entspricht den in den inter~ationalen

Übereinkommen für den straßenverkehr (ADR), .Eisenbahn
verkehr (RIO) und Seeverkehr (IMDG-Code) sowie den in
den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) fest
gelegten Prüfanforderungen für Großpackmittel (IBC) zur
Beförderung gefährlicher Güter.

8.4

9.2 Die Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jeder
zeitigen Widerrufes erteilt.

111 674 OB Versuchsanstalt Minden (He
ben von unten, Stapeldruckprüfung,
Dichtheitsprüfung, Innendruckprüfung
(hydraulisch), Fallprüfung)
vom 25.11.1992

6. Zulassung

Es wird hiermit bescheinigt, daß die nach o.g. Spezifikation
gefertigte Bauart eines Kombinations-Großpackmittels (IBe)
mit Kunststoff-Innenbehälter aufgrund des positiven Ergeb
nisses der Bauartprüfung die unter Nr. .1 genannten Zu
lassungsbedingungen erfüllt.

- Prüfbericht Nr.: 950663 TÜV Ostdeutschland Sicherheit
und Umweltschutz GmbH (Heben von un
ten, Stapeldruckprüfung,Dichtheits
prüfung, Innendruckprüfung (hydrau
lisch), Fallprüfung) vom 27~03.1996

- Prüfbericht Nr.:

31HA1/Y/.. . ./D/KJ8S/8AM 10181/2519/1121

In den Freiraum sind Monat und Jahr (jeweils die
letzten zwei Stellen) der Herstellung einzutragen.

9.3

9.4

Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbeleh
rung bei.

Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener zeit im
IIAmts- und Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für
Materialforschung und -prüfung I Berlin", (ISSN 0340
7551) veröffentlicht.

Zusätzlich ist jedes Großpackmittel (IBC) mit den Angaben
gemäß Rn 1612 (2) /3612 (2) sowie IMDG-Code deutsch, Abschn.
26.5.10.2 zu versehen.

12205 Berlin, den 18.06.1996
Unter den Eichen 87

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG

8. AUflagen

8.1 In d~n nach der zugelassenen Bauart serienmäßig
gefertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten
Großpackmitteln (IBC) dürfen nur bestimmte flüssige
gefährliche Stoffe befördert werden, deren Verwendung
in den einzelnen Klassen der GGVE/GGVS sowie des IMDG
Codes deutsch für solche Verpackungen ausdrücklich
zugelassen ist.

8.2 Die Großpackmittel (IBC) dürfen vom Verwender nur für
die Füllgüter verwendet werden, deren Verträglichkeit
mit den Werkstoffen des Behälters, dessen Armaturen,
Verschlüsse und Dichtungen nachweisbar gewährleistet
ist. Dabei dürfen die Werkstoffe dieser Bauart durch
die Füllgüter nicht stärker geschädigt werden,
als durCh folgende Prüffüllgüter:
Wasser als Standardflüssigkeit gern. Lf) der Beilage
zum Anhang V/A.5, GGVE/GGVS, Cholin (wäßrige Lösung)
Klasse 8 Ziffer 55c und Salpetersäure 66% Klasse 8
Ziffer 2b) der Anlage zur GGVE/GGVS.

Fachgruppe 111.1
Betriebs- und Unfallsicherheit
von Gefahrgutverpackungen

Im Auftrag:

,ÄJ./iIaI:
Dipl.-Ing. W. Kraus

Sachbearbeiter:
Dipl.-Ing. P. Fellmann

Laboratorium 111.13
Bewertung von Gefahr
gutgroßpackmitteln

Im Auftrag:

_;,C/~/~/c~ .
Di~?,/~:~P, Fellmann

(/

8.3 Als Grenzdaten der Füllgüter, die dem Prüffüllgut
bezüglich der chemischen Verträglichkeit zugeordnet
werden können, dürfen Dichten von

Prüffüllgut Dichte (kg/l)

Wasser (als Standartflüssigkeit) 1,9

Cholin (wäßrige Lösung) 1,2

I Salpetersäure
.'

66% 1,4

nicht überschritten werden.

Die maximale Verwendungsdauer der Großpackmittel (IBC)
für Salpetersäure 66% wird unter Berücksichtigung des
Schädigungsgrades auf 2 Jahre begrenzt.
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Zulassungsscheine für die Bauarten von Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter

Das Auffinden der Zulassungsscheine soll durch das folgende Inhaltsverzeichnis erleichtert werden. Die Zulassungsscheine
innerhalb eines Verpackungstyps sind aufsteigend nach dem Namen des Zulassungsscheins geordnet.

Veroackunasart WerkstaH Verpackungstyp Cade Seite
1. Fasser A. Stahl nichtabnehmbarer Deckel 1Al 181

abnehmbarer Deckel 1A2 189
8. Aluminium nicht abnehmbarer Deckei 181 -

abnehmbarer Deckel 182 -
D. Sperrholz -- 10 -
G. Pappe -- 1G 195
H. Kunststoff nichtabnehmbarer Deckel 1H1 197

abnehmbarer Deckel lH2 -
2. Holzlasser C. Naturholz mit Spund 2C1 -

abnehmbarer Deckel 2C2 -
3. Kanister A. Stahl nichtabnehmbarer Deckel 3A1 199

abnehmbarer Deckel 3A2 -
H. Kunststoff nichtabnehmbarer Deckel 3H1 201

abnehmbarer Deckel 3H2 -
4. Kisten A. Stahl -- 4A -

mit innenauskleidung 4A 210
8. Aluminium -- 48 212

mit Innenauskleidung 46 -
C. Naturholz einfach 4C1 213

mit staubdichten Wanden 4C2 -
D. Sperrholz -- 40 228
F. Holzfaserwerkstoff -- 4F -
G. Pappe -- 4G 229
H. Kunststoff Schaumstoffe 4H1 -

massive Kunststoffe 4H2 235
N. Magnesium- -- 4N -

Legierung
5. Sacke H. Kunststoffgewebe ohne Innensack oder 5H1 -

ohne innenauskleidung
staubdicht 5H2 -
wasserbestandig 5H3 -

H. Kunststoffolie -- 5H4 -
L. Textilgewebe ohne Innensack oder ohne Innenauskleidung 5L1 -

staubdicht 5L2 -
wasserbestandig 5L3 -

M. Papier meMagig 5M1 -
meMaaia, wasserbeständia 5M2 238

6. Kombinations- H. Kunststoffgefaß mit faßfönniger Außenverpackung 6HAl 241
verpackung aus Stahl 6HH1 -

mit kort:>- und kistenfönniger Außenverpackung aus Stahl 6HA2 -
mit faßfönniger Außenverpackung aus Aluminium 6H81 -
mit kort:>- und kistenförmiger Außenverpackung aus Aluminium 6H82 -
mit Außenverpackung aus Naturholz in Kistenfonn 6HC -
mit faßfönniger Außenverpackung aus Sperrholz 6HD1 -
mit Außenverpackung aus Sperrholz inKistenlonn 6HD2 -
mit faßförmiger Außenverpackung aus Pappe 6HG1 -
mit Außenverpackung aus Pappe in Kistenfonn 6HG2 242
mit faßförmiger Außenverpackung aus Kunststoff 6HH1 -
mit Außenverpackung aus massivem Kunststoff in Kistenfonn 6HH2 -

Gelaß aus Porzellan, 6P.. -
Glas ader Steinzeug

O. Feinstblech- A. Stahl nichtabnehmbarer Deckel OA1 245
verpackungen abnehmbarer Deckel OA2 249
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0/03 192B14G1 1.Neufassung vom 12.04.1990
Industrie Kartonagen Leidel-Ruckenbrod GmbH, Robert-Bosch-Str. 2. 72160 Horb

0/031194/1A1 vom 23.08.1982
0/031196/1A1 vom 23.08.1982
SULO Eisenwerk Streuber und Lohmann GmbH & CO.KG, Bünder Str. 85, 32051 Herford

O/BAM 3515/4G vom 03.08.1989
O/BAM 3516/4G vom 03.08.1989
O/BAM 3520/4G vom 23.08.1989
O/BAM 3571/4G vom 24.11.1989
O/BAM 3632J4G vom 04.04.1990
O/BAM 3742J4G vom 27.11.1990
Carbo Tech Berg-und Tunnelbausysteme GmbH, Franz-Fischer·Weg 61, 45307 Essen

O/BAM 3831/4G vom 02.07.1991
O/BAM 3876/4G vom 23.09.1991
O/BAM 3877/4G vom 23.09.1991
O/BAM 3986/4G vom 16.09.1992
O/BAM 4028/4G vom 16.09.1992
Wellpappenwerk Biebesheim GmbH & Co.KG, Postfach 1220,64581 Biebesheim

Widerrufe

O/BAM 70 2875/4G
O/BAM 70 2876/4G
O/BAM 70 2877/4G
F. W. Borchardt, Oieserstr. 35, 12057 Berlin

0/03 129114G1
0/03 1292J4G1
0/031359/4G1
0/03 1359/4G1 1.Naehlrag
0/031360/4G1
0/03 206B14G 1
0/03 2069/4G 1
0/032069/4G1 1.Naehlrag
0/032070/4G1
0/032072J4G1
0/032082J4G1
Herzbarger Papierfabrik, Ludwig Osthushenrich GmbH & CO.KG
Andreasberger Str. 1,37412 Herzberg I Harz

8708/4G
8709/4G
8710/4G
8711/4G
8712J4G
871314G
872114G
8722J4G
9040/4G
9041/4G
9579/4G
9579/4G 1.Naehtrag
9580/4G
9581/4G
958114G 1.Naehlrag
Uniwell·Verpackungen GmbH, Postfach 829, 58321 Schwalm

0/032201l4G1
0/03 2201/4G1 1.Naehlrag
0/032201/4G1 2.Naehlrag
O/BAM 70 2806/4G
Knall AG, KnollsIr. 50, 67061 Ludwigshafen

0/031792J4C1
0/03 1799/4C1
0/031800/4C1
0/031801l4C1
0/031802J4C1
0/031803/4C1
0/031804/4C1
0/031805/4C1
0/031806/4C1
0/031807/4C1
0/031830/4C1
0/03 183114C1
0/03 1832J4C1
0/03 1879/4C1
0/031880/4C1
0/03188114C1
0/031882J4C1
0/03 1882J4C1 1.Neufassung
0/03 188314C1
0/03 188314C1 1.Neulassung
0/03 1884/4C 1
0103 1884/4C1 1.Neulassung
0/03 1885/4C1
0/03 1893/4C1
0/03 189314C1 1.Neufassung
0/03 1894/4C1
0/03 189514C1
0/03 189614C1
0/03 189714C1
0/03 189B14C1
0/031899/4C1
0/031900/4C1
0/031901l4C1
0/03 1962J4C1
0/03196314C1
0/031964/4C1
0/03196514C1
0/03196614C1
0/03219614C1
0/032197/4C1
0/03 2205/4C 1
0/032206/4C1
0/032207/4C1
0/03 222314C1
0/03 2267/4C1
0/03 2412J4C1
0/03 2474/4C1
Oynamtt Nobel AG, Kronaeher SIr. 63, 90765 Furth

8211/4G
8212J4G
SNI Plus, Wamer von Siemensstr. 6, 86159 Augsburg

vom 31.07.1986
vom 31.07.1986
vom 31.07.1986

vom 22.10.1982
vom 22.10.1982
vom 09.11.1982
vom 16.01.1985
vom 09.11.1982
vom 01.12.1983
vom 01.12.1983
vom 16.01.1985
vom 06.12.1983
vom 06.12.1983
vom 12.12.1983

vom 26.06.1989
vom 26.06.1989
vom 26.06.1989
vom 26.06.1989
vom 26.06.1989
vom 26.06.1989
vom 28.06.1989
vom 28.06.1989
vom 05.03.1990
vom 05.03.1990
vom 29.05.1991
vom 09.07.1993
vom 29.05.1991
vom 29.05.1991
vom 05.04.1993

vom 09.02.1984
vom 19.09.1986
vom 08.04.1988
vom 30.12.1985

vom 16.06.1983
vom 16.06.1983
vom 16.06.1983
vom 16.06.1983
vom 16.06.1983
vom 16.06.1983
vom 16.06.1983
vom 16.06.1983
vom 16.06.1983
vom 16.06.1983
vom 15.06.1983
vom 15.06.1983
vom 16.06.1983
vom 16.08.1983
vom 16.08.1983
vom 16.08.1983
vom 16.08.1983
vom 29.05.1989
vom 16.08.1983
vom 29.05.1989
vom 16.08.1983
vom 29.05.1989
vom 23.08.1983
vom 25.08.1983
vom 29.05.1989
vom 25.08.1983
vom 25.08.1983
vom 25.08.1983
vom 25.08.1983
vom 25.08.1983
vom 25.08.1983
vom 25.08.1983
vom 25.08.1983
vom 05.10.1983
vom 05.10.1983
vom 05.10.1983
vom 05.10.1983
vom 05.10.1983
vom 08.02.1984
vom 08.02.1984
vom 20.02.1984
vom 20.02.1984
vom 20.02.1984
vom 24.02.1984
vom 03.05.1984
vom 13.08.1984
vom 28.08.1984

vom 04.02.1988
vom 04.02.1988

0/031878/4H1
0/031182J4G1
0/031181/4G1
Riedel-de Haen AG, Wunstorfer SIr. 40. 30918 Seelze

0/03 2729/401
0/03 2730/401
Mereedes-Benz AG, 70322 Sluttgart

O/BAM 4465/3A1
O/BAM 4466/3A1
Rentschler GmbH, Kanister und Autozubehör, Postfach 1265,70808 Komtal

80 720/3H1
7926/3H1
7926/3H1 1.Neufassung
7927/3H1 LNachtrag zur 1.Neufassung
7926/3H1 2.Nachtrag zur 1.Neufassung
7526/3H1
7526/3H1 1.Naehlrag
Kunststoffwerke Draak GmbH, Moorweg 1-15, 21423 Winsenll.

0/03 2696/3H1
Kautex Werke AG, Mauermattenstr. 9, 79183 Waldkirch

O/BAM 3456/1 A2
Degussa AG, Abt. Verkehr, 60311 FrankfurtlMain

0/03 2489/401
0/03 2588/401
Degussa AG, Abt. Verkehrswesen, Weißfrauenstr. 9, 60311 Frankfurt

O/BAM 4550/4C1
O/BAM 4579/4C1
O/BAM 4595/4C1
O/BAM 4611/4C1
O/BAM 461314F
O/BAM 4734/4C1
O/BAM 4735/4C1
Rheinmetall Industrie AG, Heinrich-Ehrhardt·Str. 2, 29345 Unterlüß

O/BAM 70 2910/1A1
Umfol1TltBchnik Hausach GmbH, Gustav·Rivinius-Platz 2, 77756 Hausach

0/03 1230/4G1
0/03 1230/4G1 1.Naehtrag
0/03123114G1
0/03 123114G1 1.Naehlrag
0/031355/4G1
0/03 1355/4G1 1.Neufassung
O/BAM 3375/4G
O/BAM 3565/4G
O/BAM 356614G 1.Neufassung
O/BAM 3624/4G
O/BAM 3624/4G 1.Naehlrag
O/BAM 3625/4G
O/BAM 3625/4G 1.Naehlrag
O/BAM 3626/4G
O/BAM 3627/4G
911114G
911114G 1.Naehtrag
Paul Emil HOBsch GmbH & Co.KG, Farbmühlenstr. 11, 52355 Düren

0/032094/4G1
0/03 232514A1
0/03 2472J4G 1
0/03 2529/4G1
Comet GmbH, Vieländer Weg 147, 27576 Bremama!en

vom 23.08.1983
vom 16.08.1982
vom 16.08.1982

vom 26.06.1985
vom 26.06.1985

vom 01.09.1994
vom 01.09.1994

vom 11.10.1985
vom 20.03.1987
vom 02.10.1987
vom 08.02.1988
vom 26.04.1988
vom 11.03.1986
vom 11.07.1986

vom 19.08.1985

vom 19.05.1989

vom 31.08.1984
vom 23.11.1984

vom 27.01.1995
vom 31.01.1995
vom 15.02.1995
vom 15.06.1995
vom 24.03.1995
vom 20.03.1996'
vom 22.03.1996

vom 22.10.1986

vom 27.09.1982
vom 10.11.1986
vom 06.10.1982
vom 10.11.1986
vom 15.11.1982
vom 04.02.1988
vom 18.01.1989
vom 24.11.1989
vom 26.07.1995
vom 02.04.1990
vom 28.09.1990
vom 02.04.1990
vom 28.09.1990
vom 02.04.1990
vom 02.04.1990
vom 03.04.1990
vom 19.03.1992

vom 14.12.1983
vom 12.07.1984
vom 28.08.1984
vom 11.10.1984
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O/BAM 3958/4G vom 27.02.1992
O/BAM 3958/4G 1.Nachtrag vom 08.02.1993
Herzberger Papierfabrik GmbH & Co. KG, Andreasberger Str. 1,37412 HerzberglHarz

vom 29.01.1992

vom 08.12.1988
vom 08.12.1988

8499/4G
8500/4G
Mauser-Werke GmbH, Schildgesstr. 71-163, 50321 Brühl

O/BAM 3924/1 H1
W + W Kunststoffverarbeitungs GmbH, Hafenstr. 91, 67547 Worms

O/BAM 3643/4G vom 17.04.1990
O/BAM 3644/4G vom 17.04.1990
O/BAM 3645/4G vom 17.04.1990
O/BAM 3716/4G vom 02.10.1990
O/BAM 3726/4G vom 24.10.1990
O/BAM 3811/4G vom 30.04.1991
O/BAM 381214G vom 02.05.1991
Wellpappenwerk Biebesheim GmbH & Co., Waldstr. 3, 64584 Biebesheim/Rhein

0/031293/1A1 vom 22.10.1982
SULO Eisenwerk, Streuber und Lahmann GmbH & CO.KG, ßOnder SIr. 85, 32051 Herford

0/032656/4G1 vom 01.04.1985
0/032657/4G1 vom 01.04.1985
0/03 2658/4G1 vom 01.04.1985
0/03 2659/4G1 vom 01.04.1985
0/03 2660/4G1 vom 01.04.1985
0/032661/4G1 vom 01.04.1985
0/03266214G1 vom 01.04.1985
0/032663/4G1 vom 01.04.1985
0/032665/4G1 vom 02.04.1985
0/032667/4G1 vom 02.04.1985
0/03 2668/4G1 vom 02.04.1985
0/03 2669/4G1 vom 02.04.1985
0/03 2670/4G 1 vom 10.04.1985
0/032671/4G1 vom 10.04.1985
0/03267214G1 vom 15.04.1985
0/03 2673/4G1 vom 10.04.1985
0/03 2674/4G1 vom 10.04.1985
0/032678/4G1 vom 15.04.1985
Bayer AG, Abt. Phanna Packungstechnologie, Geb. 0 203, 51368 Leverkusen

O/BAM 91548/3H1 vom 15.09.1978
Müller & Bauer GmbH & Co. Verpackungswerk, Stuttgarter Sir. 63, 72555 Malzingsn

0/03249214G1 vom 04.09.1984
0/032510/4G1 vom 10.10.1984
0/03251114G1 vom 10.10.1984
OUo Bock, Orthopädische Industrie GmbH & Co., Industriestr., 37115 Ouderstadt

0/032068/4G1 vom 19.10.1989
Herzberger Papierfabrik GmbH & Co. KG, Andreasberger Str. 1,37412 HerzberglHarz

10130/4H2
Walter Faltsysteme GmbH, Oldenburger Sir. 11, 45481 Muhlheim/Ruhr

7949/5M1
SVO Verpackung GmbH, Parallelstr. 12,48663 Ahaus

vom 22.12.1992

vom 31.03.1987

7861/5M1
786215M1
7863/5M1
7947/5M1
7948/5M1
8013/5M1
8013/5M1 1.Nachtrag
857215M1
8573/5M1
8573/5M1 1.Nachtrag
9204/5M1
10214/5M1 1.Neufassung
10215/5M1
SVO Verpackungen GmbH, Paralellstr. 12, 48683 Ahaus

vom 12.01.1987
vom 12.01.1987
vom 12.01.1987
vom 31.03.1987
vom 31.03.1987
vom 15.07.1987
vom 21.10.1993
vom 21.02.1989
vom 21.02.1989
vom 04.08.1989
vom 16.07.1990
vom 07.07.1994
vom 29.03.1993

O/BAM 3313/1A1 vom 11.11.1988
O/BAM 3314/1A1 vom 14.11.1988
O/BAM 3316/1A1 vom 18.11.1988
Sulo Eisenwerk Streuber und Lohmann GmbH & Co. KG, Bünder Str. 85, 32051 Herford

8725/4H2
Alfred Kärcher GmbH & Co., Alfred-Kärcher-Str. 28-40, 71364 Winnenden

8588/4B1
8589/4B1
8590/4B1
Collico GmbH, Postfach 11 02 10, 42662 Solingen

10227/4G
10231/4G
7957/4G
9478/4G
9993/4G
Procter & Gambia Werk Mainz (Blendax), Rheinallee 88, 55120 Mainz

vom 29.06.1989

vom 10.03.1989
vom 10.03.1989
vom 10.03.1989

vom 14.06.1996
vom 14.06.1996
vom 16.04.1987
vom 07.11.1990
vom 24.08.1992

Wideruf der Zulassungen:

8009/3H1 vom 13.07.1987;
O/BAM 92381
O/BAM 92381
O/BAM 92381
O/BAM 92381

8008/3H1 vom 13.07.1987;
O/BAM 101 250

92381/3H1 Ausgabe vom 24.12.1985;
Ausgabe vom 22.02.1985 und
Ausgabe vom 27.06.1984;
Ausgabe vom 02.06.1982;
Ausgabe vom 17.08.1981;

101250/3H1 Ausgabe vom 24.12.1985 und
Ausgabe vom 11.01.1985;

9238/1H1 vom 16.08.1990;

8079/1H1 vom 07.10.1987 und 1. Nachtrag zum ZLS 8079/1H1 vom 13.01.1989;

7543/1H1 vom 16.04.1986 und 1. Nachtrag zum ZLS 7543/1H1 vom 13.01.1989;

7544/1H1 vom 16.04.1986 und 1. Nachtrag zum ZLS 7544/1H1 vom 13.01.1989;

Ausgabe vom 25.11.1982;

Ausgabe vom 25.10.1985;801213H1 vom 13.07.1987; 94189/3H1

868213H1 vom 09.06.1989;

0/03 2050/3H1 v. 29.11.1983; O/BAM 98358

9175/3H1 vom 20.08.1990;

0/03 1605/3H1 v. 23.03.1983; O/BAM 92864 Ausgabe vom 18.03.1983;
O/BAM 92 864 Ausgabe vom 01.12.1982;
O/BAM 92 864 Ausgabe vom 28.09.1982;

8010/3H1 vom 13.07.1987; 84811/3H1 Ausgabe vom 25.10.1985;
1. Nachtrag zum ZLS 84 811/3H1 vom 11.09.1986 und
2. Nachtreg zum ZLS 84 811/3H1 vom 05.02.1987;
O/BAM 84811 Ausgabl!vom 31.07.1981;

vom 04.06.1984
vom 28.02.1991
vom 28.02.1991
vom 28.02.1991
vom 28.02.1991
vom 28.02.1991
vom 28.02.1991
vom 28.02.1991
vom 28.02.1991
vom 28.02.1991
vom 28.02.1991
vom 08.03.1991
vom 08.03.1991
vom 21,05.1991
vom 21.05.1991
vom 21.05.1991
vom 21.05.1991
vom 21.05.1991
vom 21.05.1991
vom 21.05.1991
vom 21.05.1991
vom 21.05.1991
vom 21.05.1991
vom 01.08.1991
vom 01.08.1991

7606/4G
9643/1H1
9644/1H1
9645/1H1
9647/1H1
9648/1H1
9649/1H1
9650/1H1
9651/1H1
9653/1H1
9654/1H1
9657/1H1
9658/1H1
9714/1H1
9715/1H1
9716/1H1
9717/1H1
9718/1H1
9720/1H1
9721/1H1
972211H1
9723/1H1
9724/1H1.
9759/1H1
9760/1H1
Grimm & Triepel GmbH, Ludwigsteinstr. 63, 37214 Witzenhausen

8684/3H1 vom 12.06.1989;

O/BAM 3570/4G
Carba Tech Berg- u. Tunnelsysteme, Franz-Fischer·Weg 61, 45307 Essen

vom 24.11.1989 8007/1H1 vom 13.07.1987; 1. Nachtrag zum ZLS 8007/1H1 vom 13.01.1989 und
2. Nachtrag zum ZLS 8007/1H1 vom 06.06.1989, sowie

8471/1H1 vom 04.11.1988; 1. Nachtrag zum ZLS 8471/1H1 vom 06.06.1989 und
2. Nachtrag zum ZLS 8471/1 H1 vom 22.09.1989;

9369/0A2
9145/0A2
9144/0A2
8449/0A2
Heinz Abram GmbH & CO.KG, Industriestr. 3-5, 29389 Bodenteich

vom 27.09.1990
vom 09.05.1990
vom 09.05.1990
vom 21.09.1988

100 351/1H1 Ausgabe vom 25.10.1985;

O/BAM 4321/1H1
Heinz Plastics GmbH, Siemensring 32, 53925 KalVEifel

vom 14.02.1994

847211H1 vom 04.11.1988; 1. Nachtrag zum ZLS 847211H1 vom 06.06.1989 und
2. Nachtrag zum ZLS 847211H1 vom 12.09.1989;

9958/3H1 vom 15.05.1992;

8683/3H1 vom 09.06.1989;
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6006/1H1 vom 13.07.1967; 1. Nachtrag zum ZLS 6006/1H1 vom 06.07.1966;
2. Nachtrag zum ZLS 6006/1H1 v~m 1.~P1.1989 und

1. Fässer

3. Nachtrag zum ZLS 6006/1 H1 vom 06.06.1989. sowie

101611/1H1 Ausgabe vom 25.10.1985, sowie

3. Neufassung zum

ZULASSUNGSSCHEIN

1. Neutassung zum ZLS 8070/1H1 vom 23.08.1990;

8070/1H1 vom 02.10.1967; 1. Nachtrag zum ZLS 8070/1H1 vom 13.01.1989 und
2. Nachtrag zum ZLS 8070/1H1 vom 06.06.1989;

D/BAM 95583
D/BAM 95 583
D/BAM 95 583
D/BAM 95 583
D/BAM 95583
D/BAM 95 583

D/BAM 90 654
D/BAM 90854
D/BAM 90854
D/BAM 90854

Ausgabe vom 29.02.1984;
Ausgabe vom 10.02.1984;
Ausgabe vom 13.10.1982;
Ausgabe vom 15.07.1982;
Ausgabe vom 12.11.1981;
Ausgabe vom 05.10.1981, sowie

Ausgabe vom 13.10.1982;
Ausgabe vom 15.07.1982;
Ausgabe vom 12.11.1981;
Ausgabe vom 31.07.1981;

Zulassung l'laeh Absdlnin 22 d..r Allgemeinen Einleitung des Inlem,lienalen Codes lilr die B.rOrd"rung glraMic:h.r Giller mit Seeschiff.. n QMOG-Cod·l
ApproVllI Iccordi"'öl 10 soetion:Z2 01 lhe G.n.. ,.llntroduetion olllw lntamational Maoomo Oanga",us Goods Coda ~MOG Codal

Nr. D/03 2641/1A1
für die Bauart einer Verpackung

zur Beförderung gefährlicher Güter
Aktenzeichen 9.1/68 630

1. Rechtsgrundlagen
1.1 Gefahrgutverordnung Straße - GGVS, in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. Juli 1995

(BGBI. I, S. 1025)

1 .2 Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE, in der Fassung der Bekanntmachung vom
15. Dezember 1995 (BGB!. I, S. 1852)

8594/3H1 vom 16.03.1989; 1. Nachtrag zum ZLS 8594/3H1 vom 29.03.1993, sowie

102007/3H1 Ausgabe vom 25.10.1985;

7924/3H1 vom 19.03.1987;

1 .3 Gefahrgutverordnung See - GGVSee, in der Fassung der Bekanntmachung vom 24. August 1995
(BGBI. I, S. 1077) - insbesondere Abschnttt 10 in Verbindung mtt Anhang I des IMDG·Code
deutsch in der Fassung des Amendments 27-94 vom 18. Juli 1995 (BAnz. Nr. 158a vom
23. August 1995)

D/03 858/3H1 v. 05.08.1981; D/03176213H1 vom 14.06.1983, sowie

2. Antragsteller
Merck KGaA
Frankfurter Straße 250
64271 Darmstadt

D/03 2297/3H1

D/BAM 88002
D/BAM 88002

vom 27.06.1984, sowie

Ausgabe vom 31.07.1981;
Ausgabe vom 25.03.1980, sowie

3. Hersteller
Müller GmbH
Industrieweg 5
79618 Rheintelden

D/03 563/3H 1 vom 14.02.1979, sowie 4. Beschreibung der Bauart
Faß aus Stahl mit nichtabnehmbarem Deckel

D/03564/3H1 vom 15.02.1979, sowie
Hersteller-Typenbezeichnung:

Az.: BAM/3.3/8505 vom 13.01.1977;

und BAM vom 2. Aug. 1996

D/03 955/1H2 v. 14.12.1981; 1. Nachtrag zum ZLS D/03 955/1H2 vom 11.11.1985, sowie

D/032414/1H2 vom 14.08.1984;
1. Neufassung zum ZLS D/03 2414/1H2 v. 13.10.1987, sowie

D/BAM 466211H2 vom 14.06.1995; geä. Tg 3. Sept. 1996 siehe Mauser-Schreiben Fr. Krämer v. 24.
Jul. 1996

: 738 mm x 738 mm (L x B )
: 600 mm
: 1450 mm

Abmessungen (Rahmen)
Außendurchmesser (Faßkörper)
Höhe gesamt

Spezifikation:
Die Bauart wird durch die Beschreibungen, technischen Zeichnungen, Werkstoffspezifikationen
und Bescheinigungen gemäß der/des unter Ziffer 5 genannten Pnlfnachweise{s) festgelegt.

Prüfnachweise für die Bauart
Prüfungszeugnis Nr.: 1.5/40274 vom 15.03.1985 und

- 1. Nachtrag vom 19.02.1996 der Bundesanstalt für Materialprüfung,
1000 Berlin 45

Prüfbericht Nr. Merck 96011 vom 10.12.1996 der Merck KGaA, 64271 Darmstadt

5.

Ausgabe vom 22.09.1982;
Ausgabe vom 18.02.1982, sowie

Ausgabe vom 12.05.1981;D/BAM 95510

D/BAM 97 184
D/BAM 97 184

8264/1H1 vom 18.04.1968; 1. Nachtrag zum ZLS 8264/1H1 vom 13.01.1989
Mauser-Wer1<e GmbH, Schildgesstr. 71-163, 50321 Brühl

8099/1H2 vom 27.10.1987;

7787/1H2 vom 21.11.1986; 1. Nachtrag zum ZLS 7787/1H2 vom 01.03.1968;

6. Bauartzulassung
Die unter Ziffer 4 und 5 beschriebene Bauart erfüllt die Vorschriften nach Ziffer 1. Die Bauart
wird mit den in Ziffer 9 genannten Nebenbestimmungen für die Beförderung gefährlicher Güter
zugelassen.

Diese 3. Neufassung ersetzt die 2. Neufassung zum Zulassungsschein Nr. 0/03 2641/1A1 vom
14.05.1992 der Firma E. Merck, Postfach 4119, 6100 Darmstadt.

Die angewandten abweichenden Prüfverfahren werden als gleichWertig anerkannt.

Die Eignung der Bauart für die Beförderung gefährlicher flüssiger Stoffe gilt bei Einhaltung der
folgenden Grenzwerte bzw. Einschränkungen als erbracht:

Verwendung für gefährtiche flüssige Güter der Verpackungsgruppe II oder 111
max. Dichte für Stoffe der Verpackungsgruppe 11 : 1,90 kgll
max. Dichte für Stoffe der Verpackungsgruppe 111 : 2,85 kgll
Maximaler Gesamtüberdruck in der Verpackung (d.h. Dampfdruck des FÜllgutes plus
Partialdruck evtl. vorhandener Gase bei 55 oe vermindert um 100 kPa auf der Grundlage
des maximalen FÜllungsgrades und einer FÜlltemperatur von 15 Oe): 250 kPa.
max. Dampfdruck bei 50° C: 274 kPa (absolut)

bei 55° C: 320 kPa (absolut)
max. Nettomasse: 400 kg

7. Fertigung von Verpackungen
Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig gefertigt werden. Der
Hersteller muß gewährleisten, daß die serienmäßig gefertigten Verpackungen die festgelegte
Spezifikation der Bauart erfüllen.
Bestandteil der zugelassenen Bauart sind auch bereits gefertigte Verpackungen gern. Ziffer 6.

8, Kennzeichnung
Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpackungen, und Verpackungen,
die der zugelassenen Bauart entsprechen, sind wie folgt zu kennzeichnen:

1A11Y1.9/380/ ,..ID/BAM 2641 - MR

(Herstellungsjahr; die
letzten beiden Stellen)
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9. Nebenbestimmungen
9.1 Befristungen

entfällt

4. Beschreibung der Bauart
Faß aus Stahl mit nichtabnehmbarem Deckel

Hersteller-Typenbezeichnung:Transportfaß 40 - 1251, Baureihe BG - F8

Spezifikation:
Die Bauart wird durch die Beschreibungen, technischen Zeichnungen, Werkstoffspezifikationen
und Bescheinigungen gemäß der/des unter Ziffer 5 genannten Prüfnachweise(s) festgelegt.

9.2

9.3

9.4
9.4.1

Bedingungen
entfällt

Widerruf
Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufs erteilt.

Auflagen
Der in Ziffer 2. genannte Antragsteller muß nachweisbar sicher stellen, daß alle
Bestimmungen und Hinweise dieses Zulassungsscheins über eine ordnungsgemäße
Verwendung der Verpackungen demjenigen, der diese Verpackungen für gefährliche Güter
verwendet bzw. mit gefährlichen GUtem befüllt, zur Kenntnis gebracht werden.

Abmessungen
Außendurchmesser Faßkörper
Höhe gesamt
Variante I
Variante 11
Fassungsraum
Variante I
Variante 11

: 550 mm

: 624 mm
: 994 mm

40 Liter
: 125 Lüer

10.
10.1

Hinweise
Die Zulässigkeit der Verwendung von Verpackungen der zugelassenen Bauart bezüglich der
Verpackungsart, der Innenverpackungen, des Fassungsraums bzw. der Masse richtet sich
nach den Bestimmungen der jeweils zutreffenden Rechtsvorschriften für die einzelnen
Verkehrsträger. Alle sonstigen Vorschriften (z. B. Füllgrad, Verträglichkeit mit den Ver
packungswerkstoffen) für die Beförderung gefährlicher Güter in der zugelassenen Ver
packungsbauart bleiben unberührt.

Ergänzend gilt die Spezifikation gemäß
Zeichnungsnummer 87 - 1 - 7224 - 02 Index c vom 16.11.1982
Zeichnungsnummer 87 - 1 -7224 -10 Index g vom 07.02.1989
Zeichnungsnummer C87 - 1 - 7724 -10 vom 26.09.1996
Zeichnungsnummer 87·1·7224 - 20 Index 02 vom 13.09.1991
Produktbeschreibung: Kugelhähne Typen KA, KH/F und KN/KNP der Firma Richter
Chemie Technik GmbH, Postlach 100609, 47883 Kempen/Ndm.

5.
10.2 Die Bauart erfüllt die Prüfanforderungen für Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter

des Europäischen Übereinkommens über die intemationale Beförderung gefährlicher Güler
auf der Straße (AOR) in der Fassung der Bekanntmachung der Neufassung der Anlagen A
und B vom 6. Juli 1994 (BGBI. 1994 11 S. 937), zuletzt geändert durch die
12. ADR-Änderungsverordnung vom 20. Dezember 1994 (BGBI. 199411 S. 3855)
der Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter (RIO) in der 5.
RID-Änderun9sverordnung vom 8. März 1995 (BGBI. 1995 11 S. 210) 6.
des International Maritime Dangerous Goods Code (IMOG Code) in der Fassung des
Amendment 27-94 - insbesondere Section 10 und Annex I
der RECOMMENDATIONS ON THE TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS der UNITED
NATIONS in der Fassung der eighth revised edition, New York und Genf 1993

10.3 Die Fertigung von Verpackungen der zugelassenen Bauart unterliegt der Überwachung nach
§ 9 des Gesetzes über die Beförderung gefährlicher Güler vom 6. August 1975 (BGBI. I S.
2121) in Verbindung mit den "Technischen Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von
Verpac'kungen zur Beförderung gefährlicher Güter (TAV 001)" (Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S.
562).

10.4 Diese Zulassung wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materiallorschung
und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht.

11. Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben
werden. Der Widerspruch ist bei dem Präsidenten der Bundesanstalt für Materialforschung und
-prüfung (BAM), 12205 Berlin, Unter den Eichen 87, schriftlich oder zur Niederschrift
einzulegen.

Berlin, 12. Dezember 1996

Prüfnachweise für die Bauart
Prüfbericht Nr.: 1.5/42333 vom 25.05.1988 der Bundesanstalt für Materialforschung und 
prüfung (BAM), 1000 Berlin 45.

Bericht über die Prüfung_ von Änderung an Transportgefäßen für Brom vom 08.11.1996 des
TÜV Hannover/Sachsen-Anhalt e.V., Postfach 810551, 30505 Hannover.

Bauartzulassung
Die unter Ziffer 4 und 5 beschriebene Bauart erfüllt die Vorschriften nach Ziffer 1. Die Bauart
wird mit den in Ziffer 9 genannten Nebenbestimmungen für die Beförderung gefährlicher Güter
zugelassen.

Diese 2. Neufassung ersetzt die 1. Neufassung zum Zulassungsschein Nr. D/BAM 3220/1 A1
vom 24.08.1988, den 1. Nachtrag zur 1. Neufassung vom 25.05.1989, den 2. Nachtrag zur 1.
Neufassung vom 29.06.1989 und den 3. Nachtrag zur 1. Neufassung vom 26.11.1991 der
Firma Bleiwerk Goslar GmbH & Co., Postfach 1220,3380 Goslar.

Die angewandten abweichenden Prüfverfahren (prüfungen) werden als gleichwertig anerkannt.

Die Eignung der Bauart für die Beförderung gefährlicher flüssiger Stoffe gilt bei Einhaltung der
folgenden Grenzwerte bzw. Einschränkungen als erbracht:

Verwendung für gefährliche flüssige Güter der Verpackungsgruppe I, I1 oder 111

max. Dichte für Stoffe der Verpackungsgruppe I : 3,2 kgll
max. Dichte für Stoffe der Verpackungsgruppe 11 : 3,2 kgll
max. Dichte für Stoffe der Verpackungsgruppe 111 : 3,2 kgll

Maximaler Betriebsdruck 670 kPa

2. Neufassung zum

ZULASSUNGSSCHEIN

Fachgruppe 111.1
Transportsicherheil von Verpak
kungen und Schüttgutbehällem
Im Auftrag

Dr.rer.nat. P. Blümel
Oberregierungsrat
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Referat lil.12
Bewertung von

~"""".

Dipl.- Ing. B.-U. Wienecke

max. Dampfdruck bei 500 C: 300 kPa (absolut)
bei 55 0 C: 350 kPa (absolut)

max. Nettomasse: 400 kg

7. Fertigung von Verpackungen
Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig gefertigt werden. Der
Hersteller muß gewährleisten, daß die serienmäßig gefertigten Verpackungen die festgelegte
Spezifikation der Bauart erfüllen. Der Sachverständige nach § 31 der Verordnung über Druck
behälter, Druckgasbehälter und Füllanlagen (Druckbehälter - DruckbehV),(Druckbehälter
DruckbehV, zuletzt geändert durch Artikel 2 Gerätesicherheitsgesetz vom 22. Juni 1995, BG
BI. I S. 836) hat die serienmäßig gefertigten Verpackungen den nach § 9 der Verordnung über
Druckbehälter, Druckgasbehälter und Füllanlagen (Druckbehälter - DruckbehV) notwendigen
Prüfungen vor Inbetriebnahme zu unterziehen.

Zulassung n.acl! Abschnm 22 dor Allgamo,,,,,n Eilllo~ung du Intomaoon81ell Codes lur die 8el~rderung golJ.h~,,::hGr GUt"r mit Seoschiflon QMDG-CodoJ
Approva! accardtng 10 ""a,oll 22 ollhG G"""rallnlroduclJon ollhG Inlemaliollal Maritimo Dangorous Goods Code QMDG Codol

Nr. D/BAM 3220/1 A1
für die Bauart einer Verpackung

zur Beförderung gefährlicher Güter

Aktenzeichen 9.1/68 535

1. Rechtsgrundlagen
1.1 Gefahrgutverordnung Straße - GGVS, in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. Juli 1995

(BGBI. I, S. 1025)

1.2 Gefahrgutverordnung Eisenbahn· GGVE, in der Fassung der Bekanntmachung vom
15. Dezember 1995 (BGBI. I, S. 1852)

1.3 Gefahrgutverordnung See - GGVSee, in der Fassung der Bekanntmachung vom 24. August 1995
(BGBI. I, S. 1077) - insbesondere Abschnitt 10 in Verbindung mü Anhang I des IMDG-Code
deutsch in der Fassung des Amendments 27-94 vom 18. Juli 1995 (BAnz. Nr. 158a vom
23. August 1995)

8. Kennzeichnung
Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpackungen sind wie folgt zu
kennzeichnen:

1A 1/X3.2/1 OOO/ .ID/BAM 3220 - BG

(H-erstellungsjahr; die
letzten beiden Stellen)

9. Nebenbestimmungen
9.1 Befristungen

entfällt

9.2 Bedingungen
entfällt

2.

3.

Antragsteller
Neue Apparatebau Goslar GmbH
Im Schleeke 108
38640 Goslar

Hersteller
Neue Apparatebau Goslar GmbH
Im Schleeke 108
38640 Goslar
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9.3 Widerruf
Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufs erteilt

9.4 Auflagen
9.4.1 Der in Ziffer 2. genannte Antragsteller muß nachweisbar sicher stellen, daß alle

Bestimmungen und Hinweise dieses Zulassungsscheins über eine ordnungsgemäße
Verwendung der Verpackungen demjenigen, der diese Verpackungen für gefährliche Güter
verwendet bzw. mit gefährlichen Gütern befüllt, zur Kenntnis gebracht werden.



9.4.2 Oie nach Ziffer 8 gekennzeichneten Verpackungen müssen wiederkehrend nach § 10
der Verordnung über Druckbehälter, Oruckgasbehäller und Füllanlagen (Druckbehälter 
DruckbehV) geprüft werden.

5. Prüfnachweise für die Bauart
Bericht Nr.: 102033 vom 29.05.1985 der Deutschen Bundesbahn, Versuchsanstalt

MindenlW., Abteilung Mechanik, 495 Minden

10. Hinweise 6.
10.1 Die Zulässigkeit der Verwendung von Verpackungen der zugelassenen Bauart bezüglich der

Verpackungsart, der Innenverpackungen, des Fassungsraums bzw. der Masse richtet sich
nach den Bestimmungen der jeweils zutreffenden Rechtsvorschriften für die einzelnen
Verkehrsträger. Alle sonstigen Vorschriften (z. B. Füllgrad, Verträglichkeit mit den Ver
packungswerkstoffen) für die Beförderung gefährlicher Güter in der zugelassenen Ver
packungsbauart bleiben unberührt.

10.2 Die Bauart erfüllt die Prüfanforderungen für Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter
des Europäischen Übereinkommens über die internationale Beförderung gefährlicher Güter
auf der Straße (AOR) in der Fassung der Bekanntmachung der Neufassung der Anlagen A
und B vom 6. Juli 1994 (BGB!. 1994 1I S. 937). zuletzt geändert durch die
12. ADR-Änderungsverordnung vom 20. Dezember 1994 (BGB!. 1994 II S. 3855)
der Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter (RIO) in der 5.
RID-Änderungsverordnung vom,B. März 1995 (BGB!. 1995 I1 S. 210)
des International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code) in der Fassung des
Amendment 27-94 - insbesondere Section 10 und Annex I .
der RECOMMENDATIONS ON THE TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS der UNITED
NATIONS in der Fassung der eighth revised edition, New Vork und Genf 1993

Bauartzulassung
Die unter Ziffer 4. und 5. beschriebene Bauart erfüllt die Vorschrift nach Ziffer 1. Die Bauart
wird mit den in Ziffer 9. genannten Nebenbestimmungen für die Beförderung gefährlicher Güter
zugelassen.

Es wird bescheinigt, daß die in Ziffer 4. festgelegte Bauart mit abweichender Spezifikation
aufgrund der Prüfnachweise gemäß des o.g. Prüfnachweises e.benso sicher ist wie die
Verpackungsart 1A1.
Die Bauart ist für die BAM annehmbar und erfüllt damit die sonstigen Anforderungen der unter
Ziffer 1. genannten Vorschriften. Die Bauart wird hiermit, bei Beachtung der in Ziffer 9.
genannten Nebenbestimmungen, für die Beförderung gefährlicher Güter zugelassen.

Dieser Zulassungsschein ersetzt den Zulassungsschein Nr. 8325 vom 16.05.1988 der
Deutsche Kombrandwein-VerNertungsstelle, Kaiser-Wilhelm-Ring 14,4400 Münster.

Die Eignung der Bauart für die Beförderung gefährlicher flüssiger Stoffe gilt bei Einhaltung der
folgenden Grenzwerte bzw. Einschränkungen als erbracht

Verwendung für gefährliche flüssige Güter der Verpackungsgruppe II oder 111

10.3 Die Fertigung von Verpackungen der zugelassenen Bauart unterliegt der Überwachung nach
§ 9 des Gesetzes über die Beförderung gefährlicher Güter vom 6. August 1975 (BGB!. I S.
2121) in Verbindung mit den "Technischen Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von

Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter (TRV 001)" (Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S.
562).

max. Dichte für Stoffe der Verpackungsgruppe 11 und 111 : 1,2 kgll

Maximaler Gesamtüberdruck in der Verpackung (d.h. Dampfdruck des FÜllgutes plus
Partialdruck evtl. vorhandener Gase bei 55 °C vermindert um 100 kPa auf der Grundlage
des maximalen FÜllungsgrades und einer Fülltemperatur von 15°C): 200 kPa.

10.4 Diese Zulassung wird im "Amts- und Mitfeilungsblatt der Bundesanstalt fOr Materialforschung
und -prüfung. Berlln'" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht.

max. Damptdruck bei 50 0 C: 228 kPa (absolut)
bel 55 0 C: 267 kPa (absolut)

11. Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben
werden. Der Widerspruch ist bei dem Präsidenten der Bundesanstalt für Materialforschung und
-prüfung (BAM), 12205 Berlin, Unter den Eichen 87, schriftlich oder zur Niederschrift
einzulegen.

Berlin, 29. November 1996

7.

8.

Fertigung von Verpackungen
Bestandteil der zugelassenen Bauart sind ausschließlich bereits gefertigte Verpackungen gern.
Ziffer 6. .

Kennzeichnung
Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpackungen, die der
zugelassenen Bauart entsprechen sind wie folgt zu kennzeichnen:

G)1A1W/Y/300/ .ID/BAM 5001 - DKV

ZUI3S,l\jOg n.ch AbschnLn 22 der AligemllLnen Einleitung du Inle,nal,on.len Codes lür die BefMdeIVrlIl gefahrlicho' Güter mit Suschi!!en ~MDG-Code)

Approval.ccording 10 seClion 22 01 the Gener.llntroduClion o! lhe Intornat;"n.1 M.rrtHT\8 DangarousGood. Code ~MDG Code)
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Rechtsgrundlagen
Gefahrgutverordnung Straße ~ GGVS, in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. Juli 1995
(BGB!. I. S. 1025)

(Kennzeichnungsjahr; die
letzten beiden Stellen)

10. Hinweise ,
10.1 Die Zulässigkeit der VerNendung von Verpackungen der zugelassenen Bauart bezüglich der

Verpackungsart, der Innenverpackungen, des Fassungsraums bzw. der Masse richtet sich
nach den Bestimmungen der jeweils zutreffenden Rechtsvorschriften für die einzelnen
Verkehrsträger. Alle sonstigen Vorschriften (z. B. Füllgrad, Verträglichkeit mit den Ver
packungswerkstoffen) für die Beförderung gefährlicher Güter in der zugelassenen Ver
packungsbauart bleiben unberührt.

9.4 Auflagen
Der in Ziffer 2. genannte Antragsteller muß nachweisbar sicher stellen, daß alle
Bestimmungen und Hinweise dieses Zulassungsscheins über eine ordnungsgemäße
VerNendung der Verpackungen demjenigen, der diese Verpackungen für gefährliche Güter
verNendet bzw. mit gefährlichen Gütern befüllt, zur Kenntnis gebracht werden.

9. Nebenbestimmungen
9.1 Befristungen

entfällt

9.2 Bedingungen
entfällt

9.3 Widerruf
Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufs erteilt.

Dipl.-Ing. D. Mertens

Referat 111.12
Bewertung von
Gefahrgutverpackungen

I;lri~~/
Dipl.- Ing. B.-U. Wienecke

Fachgruppe 111.1
Transportsicherheit von Verpak
kungen nd üttgutbehällem
Im ftr

Nr. D/BAM 5001/1A1W
für die Bauart einer Verpackung

zur Beförderung gefährlicher Güter
Aktenzeichen 9.1168 479

1.
1.1

1.2

2.

Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE, in der Fassung. der Bekanntmachung vom
15. Dezember 1995 (BGB!. I, S. 1852)

Antragsteller
Deutsche Kornbrandwein-VerNertungsstelie
Kaiser~Wilhelm-Ring14
48145 MOnster

10.2 Die Bauart ertüllt die Prüfanforderungen für Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter
des Europäischen Übereinkommens über die internationale Beförderung gefährlicher Güter
auf der Straße (AOR) in der Fassung der Bekanntmachung der Neufassung der Anlagen A
und B vom 6. Juli 1994 (BGB!. 1994 11 S. 937), zuletzt geändert durch die
12. ADR-Änderungsverordnung vom 20. Dezember 1994 (8GB!. 1994 11 S. 3855)
der Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter (RIO) in der 5.
RID-Änderungsverordnung vom 8. März 1995 (8GBI. 199511 S. 210)

3.

4.

Hersteller
Deutsche Kornbrandwein-VerNertungsstelie
Kaiser-Wilhelm-Ring 14
48145 Münster

Beschreibung der Bauart
Faß aus Stahl mit nichtabnehmbarem Deckel

Hersteller-Typenbezeichnung:

Außendurchmesser : 860 mm
Höhe gesamt : 1250 mm
Fassungsraum 600 - 630 Liter

10.3 entfällt, da eine Neufertigung nicht vorgesehen und auch nicht zulässig ist

10.4 Diese Zulassung wird im "Amts- und Milteilungsblatl der Bundesanstalt für Materialforschung
und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht.

11. Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben
werden. Der Widerspruch ist bei dem Präsidenten der Bundesanstalt für Materialforschung und
-prüfung (BAM). 12205 Berlin, Unter den Eichen 87, schriftlich oder zur Niederschrift
einzulegen.

Berlin, 5. Dezember 1996

Spezifikation:
Die Bauart wird durch die Beschreibungen, technischen Zeichnungen, Werkstoffspezifikationen
und Bescheinigungen gemäß der/des unter Ziffer 5. genannten Prüfnachweise(s) festgelegt.

Ergänzend gelten die Spezifikation des Prüfprogramms zur Sicherstellung der Einhaltung
sicherheitstechnischer Anforderungen anläßlich Zulassung und Umcodierung der
600 - 630-I-Fässer der dkv vom 6. November 1996 und des Schreibens Och vom 04.12.1996
der Deutsche Kornbrandwein-VerNertungsstelle GmbH.

Die Bauart weicht von der Spezifikation der Verpackungsart ab, weil sie mit bis zu 630 Litern
ein größeres Volumen hat als in Rn. 520/3520 GGVE/GGVS beschrieben

Fachgruppe 111.1
Transportsicherheit von Verpak
kungen und Schütlgutbehältern

Dr.rer.nal. P. Blümel
Oberregierungsrat

Referat 111.12
Bewertung von
Gelahrgutverpackungen

"W
Dip!.- Ing. B.-U. Wienecke
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Nr. D/BAM 5023/1 A1
fur die Bauart einer Verpackung

zur Beförderung gefährlicher Güter
Aktenzeichen 9.1/68622

1. Rechtsgrundlagen
1 .1 Gefahrgutverordnung Straße - GGVS, in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. Juli 1995

(BGBI. I. S. 1025)

1.2 Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE, in der Fassung der Bekanntmachung vom
15. Dezember 1995 (BGBI. I. S. 1852)

1.3 Gefahrgutverort.":lung See· GGVSee, in der Fassung der Bekanntmachung vom 24. August 1995
(BGBI. I. S. 1077) - insbesondere Abschnrtt 10 in Verbindung mrt Anhang I des IMDG-Code
deutsch in der Fassung des Amendments 27-94 vom 18. Juli 1995 (BAnz. Nr. 158a vom
23. August 1995)

2. Antragsteller
Gottlieb Duttenhöfer GmbH & Co. KG
Bahnhofstraße 100
67454 Hassloch/Pfaiz

10. Hinweise
10.1 Die Zulässigkeit der Verwendung von Verpackungen der zugelassenen Bauart bezüglich der

Verpackungsart, der Innenverpackungen, des Fassungsraums bzw. der Masse richtet sich
nach den Bestimmungen der jeweils zutreffenden Rechtsvorschriften für die einzelnen
Verkehrsträger. AHe sonstigen Vorschriften (z. B. Füllgrad, Verträglichkeit mit den Ver
packungswerkstoffen) für die Beförderung gefährlicher Güter in der zugelassenen Ver
packungsbauart bleiben unberührt.

10.2 Die Bauart erfüllt die Prüfanforderungen für Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter
des Europäischen Übereinkommens über die internationale Beförderung gefährtieher Güter
auf der Straße (ADR) in der Fassung der Bekanntmachung der Neufassung der Anlagen A
und B vom 6. Juli 1994 (BGBI. 1994)1 S. 937). zulefzt geändert durch die
12. ADR-Änderungsverordnung vom 20. Dezember 1994 (BGBI. 1994 11 S. 3855)
der Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter (RIO) in der 5.
RID-Änderungsverordnung vom 8. März 1995 (BGBI. 1995 11 S. 210)
des International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code) in der Fassung des
Arnendment 27-94 - insbesondere Section 10 und Annex I
der RECOMMENDATIONS ON THE TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS der UNITED
NATIONS in der Fassung der eighth revised edition, New York und Genf 1993

10.3 Die Fertigung von Verpackungen der zugelassenen Bauart unterliegt der Überwachung nach
§ 9 des Gesetzes über die Beförderung gefährlicher Güter vom 6. August 1975 (BGBI. 1
S. 2121) in Verbindung mit den "Technischen Richtlinien für die Überwachung der Fertigung
von Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter (TRV 001r (Verkehrsblatt Heft 16,
1987. S. 562).

10.4 Diese ZUlassung wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung
und -prOfung. Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht.

3.

4.

Hersteller
Gotllieb DUtlenhöfer GmbH & Co. KG
Bahnhofslraße 100
67454 HasslochiPfalz

Beschreibung der Bauart
Faß aus Stahl mit nichlabnehmbarem Deckel

11. Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben
werden. Der Widerspruch ist bei dem Präsidenten der Bundesanstalt für Materialforschung und
·pfÜfung (BAM), 12205 Berlin, Unter den Eichen 87, schriftlich oder zur Niederschrift
einzulegen.

: 0367 mm
:0680mm

64 Liler

5.

Hersteller·Typenbezeichnung: GO-Liter Flachkanne
Abmessungen

Außendurchmesser Ober Sicke
Höhe gesamt

Fassungsraum

Spezifikation:
Oie Bauart wird durch die Beschreibungen. technischen Zeichnungen, Werkstoffspezifikationen
und Bescheinigungen gemäß der/des unter Ziffer 5 genannten Prufnachweise(s) festgelegt.

Prüfnachweise für die Bauart
Prüfbericht Nr.: 960221 vom 04.11.1996 des TÜV Ostdeutschland, Sicherheit und
Umwettschutz GmbH, Köthener SIr. 33 in 06118 Halle

Fachgruppe 111.1
Transportsicherheit von Verpak
kungen c üttgutbehältem
Im tr

Berlin, 12. Dez. 1996

Referat 111.12
Bewertung von
Gefahrgutverpackungen
1m Auftrag

,-
y" 4 V'\J

Dipl.-ln9. (FH) W. Taegner

6.

7.

8.

9.
9.1

Bauartzulassung
Oie unler Ziffer 4 und 5 beschriebene Bauart erfüllt die Vorschriften nach Zrtfer 1. Die Bauart
wird mit den in Ziffer 9 genannten Nebenbestimmungen. tur die Beförderung gefährlicher Güter
zugelassen.

Oie Eignung der Bauart für die Beförderung gefährlicher flüssiger Stoffe gilt bei Einhaltung der
folgenden Grenzwerte bzw. Einschränkungen als erbracht:

Verwendung für gefährliche flüssige Güter der Verpackungsgruppe I, 11 oder 111

max. Dichte für Stoffe der Verpackungsgruppe I : 1,2 kgll
max. Dichte für Stoffe der Verpackungsgruppe 11 : 1,8 kgll
rnax. Dichte für Stoffe der Verpackungsgruppe 111 : 2,7 kgll

Maximaler Gesamtüberdruck in der Verpackung (d.h. Dampfdruck des FÜllgutes plus
Partialdruck evtl. vorhandener Gase bei 55 °C vermindert um 100 kPa auf der Grundlage
des maximalen Füllungsgrades und einer FÜllternperatur von 15 Oe): 233 kPa.

max. Dampfdruck bei 50 0 C: 257 kPa (absoluf)
bei 55 0 C: 300 kPa (absoiut)

Fertigung von Verpackungen
Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig gefertigt werden. Der
Hersteller muß gewähr1eisten, daß die serienmäßig gefertigten Verpackungen die festgelegte
Spezifikation der Bauart erfüllen.

Kennzeichnung
Oie nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpackungen sind wie folgt zu
kennzeichnen:

1A1/X/350/ .ID/BAM 5023 - GDH

(Herstellungsjahr; die
letzten beiden Stellen)

Nebenbestimmungen
Befristungen
entfällt

ZULASSUNGSSCHEIN
Zuluwng nach Abschnin 22 0.. Ang.m.....n Ei"'-rtung d.~ Inl.mabON"n Codu ,... di. e.,,,ro.rung II"lilll\lclw. Giiul, mil SMschifl~ {IIo1OG.(;ocMJ

Approval .~n:ling 10 wction 22 01 "" c.nanol ln\t<ldU(\lon 01 lII. lnt.malionallolarilim. DangarallS GoO<k Cod. (110100 Cod.)

Nr. D/BAM 5024/1A1
für die Bauart einer Verpackung

zur Beförderung gefährlicher Güter
Aktenzeichen 9.1/68620

1. Rechtsgrundlagen
1.1 Gefahrgutverordnung Straße· GGVS, in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. Juli 1995

(BGBI. I. S. 1025)

1.2 Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE, in der Fassung der Bekanntmachung vom
15. Dezember 1995 (BGBL I. S. 1852)

1.3 Gefahrgutverordnung See - GGVSee, in der Fassung der Bekanntmachung vom 24. August 1995
(BGBI. I. S. 1077) - insbesondere Abschnrtt 10 in Verbindung mrt Anhang I des IMDG-Code
deutsch in der Fassung des Amendments 27-94 vom 18. Juli 1995 (BAnz. Nr. 158a vom
23. August 1995)

2. Antragsteller
Gotllieb Dutlenhöfer GmbH & Co. KG
Bahnholsfraße 100
67454 HasslochiPfalz

3. Hersteller
Gofflieb Duffenhöfer GmbH & Co. KG
Bahnhofstraße 100
67454 HasslochiPfalz

4. Beschreibung der Bauart
Faß aus Stahl mit nichtabnehmbarem Deckel

9.2 Bedingungen
entfälll

Hersteller-Typenbezeichnung: 40-Liter Flachkanne

9.3 Widerruf
Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufs erteilt.

Spezifikation:
Die Bauart wird durch die Beschreibungen, technischen Zeichnungen, Werkstoffspezifikationen
und Bescheinigungen gemäß der/des unter Ziffer 5 genannten Prüfnachweise(s) festgelegt.

9.4
9.4.1
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Auflagen
Der in Ziffer 2. genannte Antragsteller muß nachweisbar sicher stellen, daß alle
Bestimmungen und Hinweise dieses Zulassungsscheins über eine ordnungsgemäße
Verwendung der Verpackungen demjenigen, der diese Verpackungen für gefährliche Güter
verwendet bzw. mit gefährlichen Gütern befüllt, zur Kenntnis gebracht werden.

Abmessungen
Außendurchmesser über Sicke
Höhe gesamt

Fassungsraum

: 0 372 mm
: 0473 mm

44 Liter



5.

6.

Prüfnachweise für die Bauart
Prüfbericht Nr.: 960349 vom 04.11.1996 des TÜV Ostdeutschland, Sicherheit und
Umweltschutz GmbH, Köthener Str. 33 in 06118 Halle

Bauartzulassung
Die unter Ziffer 4 und 5 beschriebene Bauart erfüllt die Vorschriften nach Ziffer 1. Die Bauart
wird mit den in Ziffer 9 genannten Nebenbestimmungen für die Beförderung gefährlicher Güter
zugelassen.

Die Eignung der Bauart für die Beförderung gefährlicher flüssiger Stoffe gilt bei Einhaltung der
folgenden Grenzwerte bzw. Einschränkungen als erbracht:

Verwendung für gefährliche flCissige Guter der Verpackungsgruppe I, 11 oder 111

ZULASSUNGSSCHEIN
Zulassung nac.h Abschnitt 22 dar Allgemainan Einlailung du Inlamlllionalan Codas lin die Bel6roarung ll"lihrlicher GOter mil Suschillen (I',lDG-Coda)

Approval eceording 10 saClicR 22 01 IM GaRa,.' IntroduClioR 01 Ihe tnlermolional M.rilfme Oel1llerous Goods Coda (lMOG Code)

Nr. D/BAM 5035/1A1W
fOr die Bauart einer Verpackung

zur Beförderung gefährlicher Güter
Aktenzeichen 9.1168 520

1. Rechtsgrundlagen
1.1 Gefahrgutverordnung Straße - GGVS vom 12. Dezember 1996 (BGBI. I S. 1886)

max. Dichte für Stoffe der Verpackungsgruppe I : 1,2 kgll
max. Dichte für Stoffe der Verpackungsgruppe II : 1,8 kgli
max. Dichte tür Stoffe der Verpackungsgruppe 111 : 2,7 kgll

Maximaler Gesamtüberdruck in der Verpackung (d.h. Dampfdruck des Füllgutes plus
Partialdruck evtL vorhandener Gase bei 55 °C vermindert um 100 kPa auf der Grundlage
des maximalen Füllungsgrades und einer FÜlltemperatur von 15°C): 233 kPa.

1.2 Getahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE vom 12. Dezember 1996 (BGBI. i S. 1876)

2. Antragsteller
Alexander Kisker GmbH & Co.
Wiedenbrücker Straße 35 - 39
59555 Lippstadt

9.2 Bedingungen
entfällt

10.4 Diese Zulassung wird im -Amts· und Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung
und -prüfung, Berlln" (ISSN 0340·7551) veröffentlicht.

9.3 Widerruf
Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufs erteilt.

LBH

AK

840 mm
: 1240 mm
: 600 - 630 Lner

Außendurchmesser
Höhe gesamt
Fassungsraum

3.3 Kraul & Wilkening u. Stelling KG KWSt
Tiergartenstraße 130
30559 Hannover

3.4 Günter Goch GG
Spirituosenfabrik - Geiränkegroßhandel
Weseier Str. 105
46569 Hünxe

3.5 Theo Sasse Kom TH.S
Kombrennerei
Düsseldorfer Straße 20
48624 Schöppingen/Westl.

3.6 L. Streuber Söhne LS
Senf- und Essig·Fabrik
Hauptstraße 18
67575 Eich/Rhh.

3.7 H. F. Schneider GmbH H & FSN
Kom- und Wacholderbrennerei
Briloner Straße 5 und 8
59909 Bestwig-Nuttlar

3.8 Pfälzische Sprit- und chemische Fabrik PSF
Heinz Ber1<el GmbH & Co. KG
Erbachstraße 18
67065 Ludwigshafen/Rhein

3.9 Karl Schöttker KLS
Rembken 10
32657 Lemgo

3.10 Carl Sfahi CSG
Weinbrennerei u. Domhofdestillerie
Alte Verler Str. 24
33332 Gütersloh

3.11 Walter Deitermann GmbH DHW
Hauptstraße 76
49757 Werlte

3.12 Friedrich Elmendorf FE
Kombranntweinbrennerei
Haller Straße 111
33334 Gütersloh

3.13 Harzer Grubenlicht Likörfabrik HGL
Manfred Picht
Dr. Bodo·Otto-Straße 2
37431 Bad Lauterberg im Harz

3.14 Joh. B. Geuting JGB
Kombranntwein-Brennerei
Brennereiweg 8
46399 Bocholt-Spork

4. Beschreibung der Bauart
Faß aus Stahl mit nichtabnehmbarem Deckel

Hersteller-Typenbezeichnung:

3.2 L. Brüggemann KG
Spritt- und Chemische Fabrik
Salzstraße 123 - 131
74076 Heilbronn

Spezifikation:
Die Bauart wird durch die Beschreibungen, technischen Zeichnungen, Wer1<stoffspezifikationen
und Bescheinigungen gemäß der/des unter Ziffer 5 genannten Prüfnachweise{s) f~~gelegt.
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3. Hersteller - Herstellerkurzzeichen
3.1 Alexander Kisker GmbH & Co.

Wiedenbrücker Straße 35 - 39
59555 Lippstadt

fC-kr- J
Dipl.·lng. (FH) W. Taegner

Referat 111.12
Bewertung von
Gefahrgutverpackungen
Im Auftrag

Berlin, 12. Dez. 1996

Fachgruppe.111.1
Transportsicherheit von Verpak

kun~.-ttgutbehältern

,m~

Dipl.- Ing. B.-U. Wienecke

(HersteHungsjahr; die
letzten beiden Stellen)

lAl/X/350/ .ID/BAM 5024 - GDH

max. Dampfdruck bei 500 C: 257 kPa (absolut)
bei 550 C: 300 kPa (absolut)

Kennzeichnung
Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpackungen sind wie folgt zu
kennzeichnen:

Fertigung von Verpackungen
Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig gefertigt werden. Der
Hersteller muß gewährleisten, daß die s~rienmäßig gefertigten Verpackungen die festgelegte
Spezifikation der Bauart erfüllen.

9. Nebenbestimmungen
9.1 Befristungen

entfällt

10;3 Die·Fertigung von Verpackungen der zugelassenen Bauart unterliegt der Überwachung nach
§ 9 des Gesetzes über die Beförderung gefährlicher Güter vom 6. August 1975 (BGBL I
S. 2121) in Verbindung mit den ~Technischen Richtlinien für die Überwachung der Fertigung
von Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter (TRV 001)" (Ver1<ehrsblatt Heft 16,
1987, S. 562).

11. Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben
werden. Der Widerspruch ist bei dem Präsidenten der Bundesanstalt tür Materialforschung und
-prüfung (BAM), 12205 Berlin, Unter den Eichen 87, schriftlich oder zur Niederschrift
einzulegen.

10.2 Die Bauart erfüllt die Prüfanforderungen für Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter
des Europäischen Übereinkommens über die internationale Beförderung gefährlicher Güter
auf der Straße (ADR) in der Fassung der Bekanntmachung der Neufassung der Anlagen A
und B vom 6. Juli 1994 (BGBI. 1994 iI S. 937), zuletzt geändert durch die
12. ADR-Änderungsverordnung vom 20. Dezember 1994 (BGBI. 199411 S. 3855)
der .Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter (RIO) in der 5.
RID-Änderungsverordnung vom 8. März 1995 (BGBI. 1995 11 S. 210)
des International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code) in der Fassung des
Amendment 27-94 - insbesondere Section 10 und Annex I
der RECOMMENDATIONS ON THE TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS der UNITED
NATIONS in der Fassung der eighth revised edition, New Yor1< und Genf 1993

8.

7.

9.4 Auflagen

9.4.1 Der in Ziffer 2. genannte Antragsteller muß nachweisbar sicher stellen, daß alle
Bestimmungen und Hinweise dieses Zulassungsscheins über eine ordnungsgemäße
Verwendung der Verpackungen demjenigen, der diese Verpackungen für gefährliche Güter
verwendet bzw. mit gefährlichen Gütern befüllt, zur Kenntnis gebracht werden.

10. Hinweise
10.1 Die Zulässigkeit der Verwendung von Verpackungen der zugelassenen Bauart bezüglich der

V.erpackungsart, der Innenverpackungen, des Fassungsraums bzw. der Masse richtet sich
. nach den Bestimmungen der jeweils zutreffenden Rechtsvorschriften für die einzelnen

Ver1<ehrsträger. Alle sonstigen Vorschriften (z. B. Füllgrad, Verträglichkeit mit den Ver
packungswerkstoffen) für die Beförderung gefährlicher Güter in der zugelassenen Ver
packungsbauart bleiben unberührt.
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3_ Neufassung zum

ZULASSUNGSSCHEIN

Nr. 8167/1A1
für die Bauart einer Verpackung

zur Beförderung gefährlicher Güter
Aktenzeichen 9.1/68551

Reterat 111.12
Bewertung von
Gefahrgutverpackungen

'w
Dip!.- Ing. B.-U. Wienecke

i:
\ ' . ~i,

\, ~ , .. '

'\"~~'_.-=~.--~>-'

Berlin, 13. Januar 1997

Fachgruppe 111.1
Transportsicherheit von Verpak
kungen und Schültgutbehältem
Im Auftrag

Dr.rer.nat. P. Blümel
Oberregierungsrat

Dieser Zulassungsschein ersetzt den Zulassungsschein Nr. 8155 vom 09.12.1987 der Alexander
Kisker GmbH & Co., 4780 Lippstadt.

Es wird bescheinigt, daß die in Znfer 4. festgelegte Bauart mit abweichender Spezifikation
aufgrund der Prüfnachweise gemäß des o.g. Prüfnachwelses ebenso sicher ist wie die
Verpackungsart 1A1.
Die Bauart ist für die BAM annehmbar und erfüllt damit die sonstigen Anforderungen der unter
Ziffer 1. genannten Vorschriften. Die Bauart wird hiermit, bei Beachtung der in Ziffer 9. genannten
Nebenbestimmungen, für die Beförderung gefährlicher Güter zugelassen.

Prüfnachweise für die Bauart
Bericht Nr.: 102 033 vom 29.05.1985 der Deutschen Bundesbahn, Versuchsanstalt
MindenIW., Abteilung Mechanik, 4950 Minden

Bauartzulassung
Die unter Ziffer 4. und 5. beschriebene Bauart erfüllt die Vorschrift nach Ziffer 1. Die Bauart wird
mit den in Ziffer 9. genannten Nebenbestimmungen für die Beförderung gefährlicher G ü t e r
zugelassen.

Ergänzend gelten die Spezifikation des Prüfprogramms gern. Schreiben ep/al vom 15.10.1996 der
Fa. Alexander Kisker GmbH & Co., Wiedenbrücker Straße 35 - 39, 59555 Lippstadt und der
Datenblätter nTransportfässer; 630 I Edelstahl" und "Transportfässer; 600 - 630 I SlahlM als Anlage
zum o.g. Schreiben.

Die Bauart weicht von der Spezifikation der Verpackungsart ab, weil sie mit bis zu 630 Litern ein
größeres Volumen hat als in Rn. 520/3520 GGVElGGVS beschrieben.

6.

5.

Die Eignung der Bauart für die Beförderung gefährlicher flüssiger Stoffe gilt bei Einhaltung der
folgenden Grenzwerte bzw. Einschränkungen als erbracht:

Verwendung für gefährliche flüssige Güter der Verpackungsgruppe II oder III

1. Rechtsgrundlagen
1.1 Gefahrgutverordnung See - GGVSee, in der Fassung der Bekanntmachung vom 24. August 1995

(BGBI. I, S_ 1077) - insbesondere Abschn~t 10 in Verbindung m~ Anhang i des IMDG-Code
deutsch in der Fassung des Amendments 27·94 vom 18. Juli 1995 (BAnz. Nr. 158a vom
23. August 1995)

max. Dichte für Stoffe der Verpackungsgruppe 11 : 1,2 kgll
max. Dichte für Stoffe der Verpackungsgruppe 111 : 1,2 kgll 1.2 Gefahrgutverordnung Straße - GGVS, in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. Juli 1995

(BGBI. I, S. 1025)

Maximaler Gesamtüberdruck in der Verpackung (d.h. Dampfdruck des Füllgutes plus
Partialdruck evtl. vorhandener Gase bei 55 °C vermindert um 100 kPa auf der Grundlage des
maximalen Füllungsgrades und einer Fülltemperatur von 15°C): 200 kPa.

1.3 Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE, in der Fassung der Bekanntmachung vom
15_ Dezember 1995 (BGBI. I, S. 1852)

7.

8.

max. Dampfdruck bei 50° C: 228 kPa (absolut)
bei 55 0 C: 267 kPa (absolut)

Fertigung von Verpackungen
Bestandteil der zugelassenen Bauart sind ausschließlich bereits gefertigte Verpackungen gem.
Ziffer 6.

Kennzeichnung
Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpackungen, die der zugelassenen
Bauart entsprechen sind wie folgt zu kennzeichnen:

An~ 1A1W/Y/300/ .ID/BAM 5035 - *)

2.

3.

4.

Antragsteller
Blefa GmbH
Hütlenstr. 43
57223 Kreuztal

Hersteller
Blefa GmbH
Hüttenstr. 43
57223 Kreuztal

Beschreibung der Bauart
Faß aus Stahl mit nichtabnehmbarem Deckel

Hersteller-Typenbezeichnung:
Chemie - Behätter 20 I - 50 I

(Kennzeichnungsjahr; die
letzten beiden Stetlen) Abmessungen

Außendurchmesser über Sicke : 381 mm
*) An dieser Stelle ist das entsprechende Herstellerkurzzeichen gern. 3 einzuselzen.

9. Nebenbestimmungen
9.1 Befristungen

entfällt

9.2 Bedingungen
entlällt

Höhe
Variante I
Variante 11

Fassungsraum
Variante I
Variante 11

: 300 mm
: 600 mm

: 20 Liter
: 50 L~er

9.3 Widerruf
Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufs erteilt.

Spezifikation:
Die Bauart wird durch die Beschreibungen, technischen Zeichnungen, Werkstoffspezifikationen
und Bescheinigungen gemäß der/des unter Ziffer 5. genannten Prufnachweise(s) festgelegt.

9.4 Auflagen
9.4.1 Der in Ziffer 2. genannte Antragsteller muß nachweisbar sicher stellen, daß alle

Bestimmungen und Hinweise dieses Zulassungsscheins über eine ordnungsgemäße
Verwendung der Verpackungen demjenigen, der diese Verpackungen für gefährliche Güter
verwendet bzw. mit gefährlichen Gütern befüllt, zur Kenntnis gebracht werden.

10. Hinweise
10.1 Die Zulässigkeit der Verwendung von Verpackungen der zugelassenen Bauart bezüglich der

Verpackungsart, der Innenverpackungen, des Fassungsraums bzw. der Masse richtet sich
nach den Bestimmungen der jeweils zutreffenden Rechtsvorschriften für die einzelnen
Verkehrsträger. Alle sonstigen Vorschrnten (z. B. Füllgrad, Verträglichkeit mit den Ver
packungswerkstoffen) für die Beförderung gefährlicher Güter in der zugelassenen Ver
packungsbauart bleiben unberührt.

10.2 Die Bauart erfüllt die Prüfanforderungen für Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter
des Europäischen Übereinkommens über die internationale Beförderung gefährlicher Güter
auf der Straße (AOR) in der Fassung der Bekanntmachung der Neufassung der Anlagen A
und ~om 6. Juli 1994 (BGBI. II S. 937), zuletzt geändert durch die 13. ADR-Änderungs
verordnung vom 17. Juil1996 (BGBI. 11 S. 1178)
der Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter (RIO), zuletzt
geändert durch die 6. RID-Änderungsverordnung vom 26. November 1996 (BGBI. I1 S.
2701)

10.3 entfällt, da eine Neufertigung nicht vorgesehen und auch nicht zulässig ist

10.4 Diese Zulassung wird im •Amts- und Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung
und -prütung, Berlln" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht.

5.

6.

Prüfnachweise für die Bauart
Prüfbericht Nr.: 105404 vom 03.11,1987
1. Nachtrag Nr.: 105404 vom 17.12.1992
2. Nachtrag Nr.: 105404 vom 01.04.1993 der Versuchsanstalt Minden der Deutschen
Bundesbahn, Pionierstr. 10, 4950 Minden
Prüfbericht Nr.: 111.1/58094 vom 28.05.1996 der Bundesanstalt für Materialforschungund
-prüfung, Unter den Eichen 87, 12205 BeMln, Labor 111.11.

Bauartzulassung
Die unter Ziffer 4. und 5. beschriebene Bauart erfüllt die Vorschrift nach Ziffer 1. Die Bauart
wird mit den in Ziffer 9. genannten Nebenbestimmungen für die Beförderung gefährlicher Güter
zugelassen.

Diese 3. Neufassung ersetzt die 2. Neufassung des Zulassungsscheines Nr. 8167/1A1 vom
26.06.1996 der Firma Blefa GmbH, Hüftenstr. 43, 57223 Kreuztal

Die Eignung der Bauart für die Beförderung gefährlicher flüssiger Stoffe gitt bei Einhaltung der
folgenden Grenzwerte bzw. Einschränkungen als erbracht:

Verwendung für gefährliche flüssige Güter der Verpackungsgruppe I, 11 oder 111
max. Dichte für Stoffe der Verpackungsgruppe I : 2,33 kgll
max. Dichte für Stotle der Verpackungsgruppe 11 : 3,5 kgll
max. Dichte für Stoffe der Verpackungsgruppe 111: 5,25 kgli
Maximaler Gesamtüberdruck in der Verpackung (d.h. Dampfdruck des FÜllgutes plus
Partialdruck evtl. vorhandener Gase bei 55 oe vermindert um 100 kPa auf der Grundlage
des maximalen FÜllungsgrades und einer FÜlltemperatur von 15 Oe): 300 kPa.
max. Dampfdruck bei 500 C: 300 kPa (absolut)

bei 55 0 C: 350 kPa (absolul)

11. Rechtsbehelfsbelehrung
'Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben
werden. Der Widerspruch ist bei dem Präsidenten der Bundesanstalt für Materialforschung und
-prüfung (BAM). 12205 Berlin, Unter den Eichen 87, schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen.

7. Fertigung von Verpackungen
Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig gefertigt werden. Der
Hersteller muß gewährleisten, daß die serienmäßig gefertigten Verpackungen die festgelegte
Spezifikation der Bauart erfüllen.
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8. Kennzeichnung
Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpackungen sind wie folgt zu
kennzeichnen:

An\V 1A11X2.3/900/ .ID/BAM 8167 - BLEFA

(Herstellungsjahr; die
letzten beiden Stellen)

2.

3.

Antragsteller
Müller & Bauer GmbH & Co. Verpackungswerk
Stultgarter Straße 63
72555 Metzingen

Hersteller
Müller & Bauer GmbH & Co. Verpackungswerk
Stuttgarter Straße 63
72555 Metzingen

9. Nebenbestimmungen
9.1 Befristungen

entfällt

9.2 Bedingungen
Bestandteil der zugelassenen Bauart werden auch Verpackungen, deren Abmessungen
von den geprüften Baumustem abweichen, unter folgenden Bedingungen:

Gleiche Konstruktion, Wanddicke, Werkstoffe und Querschnitt
Bauhöhe mindestens 300 und maximal 600 mm

9.3 Widerruf
Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufs erteilt.

9.4 Auflagen
Der in ~iffer 2. genannte Antragsteller muß nachweisbar sicher stellen, daß alle
Bestimmungen und Hinweise dieses Zulassungsscheins über eine ordnungsgemäße
Verwendung der Verpackungen demjenigen, der diese Verpackungen für gefährliche Güter

.verwendet bzw. mit gefährlichen Gütem befüllt. zur Kenntnis gebracht werden.

10. Hinweise
10.1 Die Zulässigkeit der Verwendung von Verpackungen der zugelassenen Bauart bezüglich der

Verpackungsart, der Innenverpackungen, des Fassungsraums bzw. der Masse richtet sich
nach den Bestimmungen der jeweils zutreffenden Aechtsvorschriften für die einzelnen
Verkehrsträger. Alle sonstigen Vorschriften (z. B. Füllgrad, Verträglichkeit mit den Ver
packungswerkstoffen) für die Beförderung gefährlicher Güter in der zugelassenen Ver
packungsbauart bleiben unberührt.

10.2 Die Bauart erfüllt die Prüfanforderungen für Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter
des Europäischen Übereinkommens über die intemationale Beförderung gefährlicher Güter
auf der Straße (AOR) in der Fassung der Bekanntmachung der Neufassung der Anlagen A
und 8 vom 6. Juli 1994 (BGBI. 1994 11 S. 937). zuletzt geändert durch die
12. ADR-Änderungsverordnung vom 20. Dezember 1994 (BGBI. 1994 11 S. 3855)
der C!rdnung für die intemationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter (RIO) in der 5.
RID-Anderungsverordnung vom 8_ März 1995 (BGBI. 1995 11 S. 210)
des Intemational Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code) in der Fassung des
Amendment 27-94 - instiesondere Section 10 und Annex I
der RECOMMENDATIONS ON THE TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS der UNITED
NATIONS in der Fassung der eighth revised edition, New York und Genf 1993

10.3 Oie Fertigung von Verpackungen der zugelassenen Bauart unterliegt der Überwachung nach
§ 9 des Gesetzes über die Beförderung gefährlicher Güter vom 6. August 1975 (BGBI. I S.
2121) in Verbindung mit den -1echnischen Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter (TRV 001)" (Ver1<ehrsblatl Hetl 16, 1987, S.
562).

10.4 Diese Zulassung wird im -Amts- und Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materia"orschung
und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht.

11. Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innertlalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben
werden. Der Widerspruch ist bei dem Präsidenten der Bundesanstalt für Materiatforschung und
-prüfung (BAM), t2205 Berlin, Unter den Eichen 87, schriftlich oder zur Niederschrift
einzulegen.

Berlin, 19. November 1996

4.

5.

6.

7.

8.

Beschreibung der Bauart
Faß aus Stahl mit nichtabnehmbarem Deckel

Hersteller-Typenbezeichnung: Flasche 0 73 x 60 - 224 mm
Manteldurchmesser 0 73,0 mm
Mantelhöhe bis Deckelfalz

Variante I 60,0 mm
Variante 11 224,0 mm

Fassungsraum
Variante I 0,23 Liter
Variante 11 0,90 Liter

Spezifikation:
Die Bauart wird durch die Beschreibungen, technischen Zeichnungen, Werkstolfspezifikationen
und Bescheinigungen gemäß der/des unter Ziffer 5. genannten Prüfnachweise(s) festgelegt.

Prüfnachweise für die Bauart
Bericht Nr.: 107971 vom 19.10.1989,

1. Nachtrag vom 11.06.1990 und
2. Nachtrag vom 27.12.1993 der Deutschen Bundesbahn, Versuchs
anstalt Minden/W., Abteilung Mechanik, 32423 Minden

Prüfbericht Nr. 960230 vom 23.10.1996 des TÜV Ostdeutschland, Sicherheit und
Umweltschutz, Abt. Verpackung und Gefahrgut in 06118 Halle

Bauarlzulassung
Die unter Ziffer 4. und 5. beschriebene Bauart erfOllt die Vorschrift nach Ziffer 1. Oie Bauart
wird mit den in Ziffer 9. genannten Nebenbestimmungen für die Beförderung gefährlicher Güter
zugelassen.

Diese 2. Neufassung ersetzt die 1. Neufassung zum Zulassungsschein Nr. 8890/1 A1 vom
23.05.1996 der Firma Müller & Bauer GmbH & Co. Verpackungswerk, 72555 Metzingen

Die Eignung der Bauart für die Beförderung gefährlicher flüssige Güter gib bei Einhahung der
folgenden Grenzwerte bzw. Einschränkungen als erbracht:

Verwendung für gefährliche flüssige Güter der Verpackungsgruppe 11 oder 111
max. Dichte für Stoffe der Verpackungsgruppe 11 : 1,2 kgll
max. Dichte für Stoffe der Verpackungsgruppe 111 : 1,8 kgll
Maximaler Gesamtüberdruck in der Verpackung (d.h. Dampfdruck des Füllgutes plus
Partialdruck evtl. vorhandener Gase bei 55 °C vermindert um 100 kPa auf der Grundlage
des maximalen Füllungsgrades und einer FOl1temperatur von 15 Oe): 133 kPa.
max. Dampfdruck bei 50° C: 171 kPa (absolut)

bei 55° C: 200 kPa (absolut)

Fertigung von Verpackungen
Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig gefertigt werden. Der
Hersteller muß gewährleisten, daß die serienmäßig gefertigten Verpackungen die festgelegte
Spezifikation der Bauart erfüllen.

Kennzeichnung
Oie nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpackungen sind wie folgt zu
kennzeichnen:

An\V 1A1/Y/200/ ./D/BAM 8890 - mb
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Fachgruppe 111.1
Transportsicherheit von Verpak
kungen und Schüttgutbehältem"w
Dip!.- Ing. B.-U. Wienecke

Referat 111.12
Bewertung von

( Gefahrgutverpackungen

"V"",~ Im Auftrag

,,~l 2J ~k;u
'C.1•.• ".."..:l./~J .
~~ J'J \\...~+p Dipl.-Ing. D. Mertens

~._~

2. Neufassung zum

ZULASSUNGSSCHEIN

Nr. 8890/1 Al
für die Bauart einer Verpackung

zur Beförderung gefährlicher GOter
Aktenzeichen 9.1/68 547

1_ Rechtsgrundlagen
1.1 Gefahrg'utverordnung See - GGVSee, in der Fassung der Bekanntmachung vom 24. August 1995

(BGBL I, S. 1077) - insbesondere Abschnitt 10 in Verbindung mit Anhang I des IMDG-Code
deutsch in der Fassung des Amendments 27-94 vom 18. Juli 1995 (BAnz. Nr. 158a vom
23. August 1995)

1.2 Gefahrgutverordnung Straße· GGVS, in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. Juli 1995
(BGBI. I, S. 1025)

1.3 Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE, in der Fassung der Bekanntmachung vom
15. Dezember 1995 (BGBI. I, S. 1852)

(Herstellungsjahr; die
letzten beiden Stellen)

9. Nebenbestimmungen
9.1 Befristungen

entfälll

9.2 Bedingungen
Bestandteil der zugelassenen Bauart werden auch Verpackungen, deren Abmessungen
von den geprüften Baumustem abweichen, unter folgenden Bedingungen:

Gleiche Konstruktion, Wanddicke, Werkstoffe und Querschnitt
Bauhöhe mindestens 60,0 mm und maximal 224,0 mm

9.3 Widerruf
Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufs erteilt.

9.4 Autiagen
Der in Ziffer 2. genannte Antragsteller muß nachweisbar sicher stellen, daß alle
Bestimmungen und Hinweise dieses Zulassungsscheins über eine ordnungsgemäße
Verwendung der Verpackungen demjenigen, der diese Verpackungen für gefährliche GUter
verwendet bzw. mit gefährlichen Gütern befüllt, zur Kenntnis gebracht werden.

10. Hinweise
10.1 Die Zulässigkeit der Verwendung von Verpackungen der zugelassenen Bauart bezüglich der

Verpackungsart, der Innenverpackungen, des Fassungsraums bzw. der Masse richtet sich
nach den Bestimmungen der jeweils zutreffenden Rechtsvorschriften für die einzelnen
Verkehrsträger. Alle sonstigen Vorschriften (z. 8. Füllgrad, Verträglichkeit mit den Ver
packungswerkstoffen) für die Beförderung gefährlicher Güter in der zugelassenen Ver
packungsbauart bleiben unberührt.
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10.2 Die Bauart erfüllt die PrUfanforderungen tür Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter
des Europäischen Übereinkommens über die internationale Beförderung gefährlicher Güter
auf der Straße (AOR) in der Fassung der Bekanntmachung der Neufassung der Anlagen A
und B vom 6. Juli 1994 (BGBI. 1994 11 S. 937), zuletzt geändert durch die
12. ADR-Änderungsverordnung vom 20. Dezember 1994 (BGBI. 1994 11 S. 3855)
der Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter (RIO) in der 5.
RID-Änderungsverordnung vom 8. März 1995 (BGBI. 1995 11 S. 210)
des International Maritime Dangerous Goods Code (IMOG Code) in der Fassung des
Amendment 27-94 . insbesondere Section 10 und Annex I
der RECOMMENDATIONS ON THE TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS DER
UNITED NATIONS in der Fassung der eighth revised edition, New York und Genf 1993

10.3 Die Fertigung von Verpackungen der zugelassenen Bauart unterliegt der Überwachung nach
§ 9 des Gesetzes über die Beförderung gefährlicher Güter vom 6. August 1975 (BGBI. I
S. 2121) in Verbindung mit den -Technischen Richtlinien für die Überwachung der Fertigung
von Verpackungen zur Beförderung gefähr1icher Güter (TRV 001)- (Verkehrsblatt Heft 16,
1987, S. 562).

10.4 Diese Zulassung wird im -Amts· und Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung
und ·prütung, Berl!n" (ISSN 0340·7551) veröffentlicht.

11. Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben
werden. Der Widerspruch ist bei dem Präsidenten der Bundesanstalt für Materialforschung und
·prüfung (BAM), 12205 Berlin, Unter den Ek:hen 87, schrift!. oder zur Niederschrift einzulegen.

6.

7.

8.

Bauartzulassung
Die unter Ziffer 4. und 5. beschriebene Bauart er1üllt die Vorschrift nach Ziffer 1. Oie Bauart
wird mit den in Ziffer 9. genannten Nebenbestimmungen für die Beförderung gefährlicher Güter
zugelassen.

Diese 3. Neufassung ersetzt die 2. Neufassung zum Zulassungsschein Nr. 8891/1A1 vom
23. Mai 1996 der Finna Müller & Bauer GmbH & Co. Verpackungswerk, 72555 Metzingen.

Die Eignung der Bauart für die Beförderung gefährlicher flüssige Güter gilt bei Einhaltung der
folgenden Grenzwerte bzw. Einschränkungen als erbracht:

Verwendung für gefährliche flüssige Güter der Verpackungsgruppe 11 oder Itl
max. Dichte für Stoffe der Verpackungsgruppe 11 : 1,2 kgll
max. Dichte für Stoffe der Verpackungsgruppe 111 : 1,8 kgll
Maximaler Gesamtüberdruck in der Verpackung (d.h. Dampfdruck des Füllgutes plus
Partialdruck evtl. vorhandener Gase bei 55 °C vennindert um 100 kPa auf der Grundlage
des maximalen FÜllungsgrades und einer FÜlltemperatur yon 15 °C): 133 kPa.
max. Dampfdruck bei 500 C: 171 kPa (absolut)

bei 55' C: 200 kPa (absolut)

Fertigung von Verpackungen
Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig gefertigt werden. Der
Hersteller muß gewährleisten, daß die serienmäßig gefertigten Verpackungen die festgelegte
Spezifikation der Bauart erfüllen.

Kennzeichnung
Oie nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpackungen sind wie folgt zu
kennzeichnen:

3. Neufassung zum

ZULASSUNGSSCHEIN

Fachgruppe 111.1
Betriebs- und Unfallsicherhert

v0"p?,JerpackUngen
Imw
Dip!.- lng. B.·U. Wienecke

Berlin, 27. November 1996

6;~~i)
"'-«:'.>. ; ....,.

Laboratorium 111.12
Bewertung von
Gefahrgutverpackungen
Im Auftrag

f~ J
Dipl.- Ing~H) W. Taegner

An"-V 1AlIY/200/ .ID/BAM 8891 - mb

(Herstellungsjahr; die letzten beiden Stellen)

9. Nebenbestimmungen
9.1 Befristungen

entfällt

9.2 Bedingungen
Bestandteil der zugelassenen Bauart werden auch Verpackungen, deren Abmessungen
von den geprüften Baumustem abweichen, unter folgenden Bedingungen:

Gleiche Konstruktion, Wanddicke, Werkstoffe und Querschnitt
Bauhöhe mindestens 60,0 mm und maximal 224,0 mm

Zulassung Nch Abschnitt n del Al!gem.m.n Ein'-i1ung des Inl.lNIioN"n Codes 10:. d" lk16rdel\H'l9 o-t'h~r GiiI.r mft S..sdIill.n ~1ol00-Codel

AppIO....1 ao;<;<>rdUl9'o ..<;!ion n olIM G.".,allntrodUCUCln olIM Im.malio,..llolarillm. o ...... ,..,us Goods COrH (ll.4OG Cod.)

Nr. 8891/1A1
für die Bauart einer Verpackung

zur Beförderung gefährlicher Güter

Aktenzeichen 9.1/68 545

1. Rechtsgrundlagen
1.1 Gefahrgutverordnung See - GGVSee, in der Fassung der Bekanntmachung vom 24. August 1995

(BGBL I, S. 1077) - insbesondere Abschnrtt 10 in Verbindung mit Anhang I des IMDG·Code
deutsch in der Fassung des Amendments 27-94 vom 18. Juli 1995 (BAnz. Nr. 158a vom
23. August 1995)

1.2 Gefahrgutverordnung Straße - GGVS, in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. Juli 1995
(BGB!. I, S. 1025)

1.3 Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE, in der Fassung der Bekanntmachung vom
15. Dezember 1995 (BGBI. I, S. 1852)

2. Antragsteller
Müller & Bauer GmbH & Co. Verpackungswerk
Stuttgarter Straße 63
72555 Metzingen

3. Hersteller
Müller & Bauer GmbH & Co. Verpackungswerk
Stuttgarter Straße 63
72555 Metzingen

9.3 Widerruf
Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeiligen Widerrufs erteilt.

9.4 Auflagen
Der in Ziffer 2. genannte Antragsteller muß nachweisbar sicher stellen, daß alle
Bestimmungen und Hinweise dieses Zulassungsscheins über eine ordnungsgemäße
Verwendung der Verpackungen demjenigen, der diese Verpackungen für gefährliche Güter
verwendet bzw. mrt gefährlichen Gütern befültt, zur Kenntnis gebracht werden.

10. Hinweise
10.1 Die Zulässigkeit der Verwendung von Verpackungen der zugelassenen Bauart bezüglich der

Verpackungsart, der Innenverpackungen, des Fassungsraums bzw. der Masse richtet sich
nach den Bestimmungen der jeweils zutreffenden Rechtsvorschriften für die einzelnen
Verkehrsträger. Alle sonstigen Vorschriften (z. B. Füllgrad, Verträglichkert mrt den Ver
packungswerkstoffen) für die Beförderung gefährlicher Güter in der zugelassenen Ver·
packungsbauart bleiben unberührt.

10.2 Oie Bauart erfüllt die Prufanforderungen für Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter
des Europäischen Übereinkommens über die intemationale Beförderung gefährlicher Güter
auf der Straße (AOR) in der Fassung der Bekanntmachung der Neufassung der Anlagen A
und B vom 6. Juli 1994 (BGBI. 1994 11 S. 937). zuletzt geändert durch die
12. ADR·Änderungsverordnung vom 20. Dezember 1994 (BGBI. 1994 11 S. 3855)
der Ordnung für die intemationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter (RIO) in der 5.
RID·Änderungsverordnung vom 8. März 1995 (BGBI. 1995 11 S. 210)
des International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code) in der Fassung des
Amendment 27·94 • insbesondere Section 10 und Annex I
der RECOMMENDATIONS ON THE TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS DER
UNITEO NATIONS in der Fassung der eighth revised edition, New Vork und Genf 1993

10.4 Diese Zulassung wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materiatforschung
und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht.

11. Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben
werden. Der Widerspruch ist bei dem Präsidenten der Bundesanstalt für Materialforschung und
-prüfung (BAM), 12205 Berlin, Unter den Eichen 87, schrift!. oder zur Niederschrift einzulegen.

10.3 Oie Fertigung von Verpackungen der zugelassenen Bauart unterliegt der Überwachung nach
§ 9 des Gesetzes über die Beförderung gefährlicher Güter vom 6. August 1975 (BGBI. I
S. 2121) in Verbindung mit den "Technischen Richtlinien für die Überwachung der Fertigung
von Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter (TRV 001)- (Verkehrsblatt Heft 16,
1987, S. 562).

4.

5.

Beschreibung der Bauart
Faß aus Stahl mit nichtabnehmbarem Deckel

Hersteller·Typenbezeichnung: Flasche 079 x 60 • 224
Manteldurchmesser 0 79,0 mm
Mantelhöhe bis Deckelfalz

Variante I 60,0 mm
Variante II 224,0 mm

Fassungsraum
Variante I 0,275 Liter
Variante 11 1,05 Liter

Spezifikation:
Die Bauart wird durch die Beschreibungen. technischen Zeichnungen, Werkstoffspezifikationen
und Bescheinigungen gemäß der/des unter Ziffer 5. genannten Prülnachweise(s) festgelegt.

Prüfnachweise für die Bauart
Bericht Nr.: 107 972 vom 19.10.1989,

1. Nachtrag vom 11.06.1990 und
2. Nachtrag vom 27.12.1993 der Deutschen Bundesbahn, Versuchs·
anstalt MindenIW., Abteilung Mechanik, 32423 Minden

Prütbericht NI. 940589 vom 13.01.1995
1. Nachtrag zum Prüfbericht Nr.940589 vom 25.09.1996
Prüfbericht NI. 940591 vom 13.01.1995 und
1. Nachtrag zum Prüfbericht Nr. 940591 vom 10.10.1996 des TÜV Ostdeutschland,
Sicherhert und Umweltschutz, Abt. Verpackung und Gefahrgut in 06118 Halle

Fachgruppe 111.1
Betriebs· und Unfallsicherheit

von~;erpackUngen

Im~1

Dipl.- lng. B.·U. Wienecke

Berlin, 27. November 1996

{:~:~:~:,::~~0:\
\c. J.\
\.,: .....v: _t:;.~'·.i .!

<~~~_..:::..5~·;"!

Laboratorium 111.12
Bewertung von
Gefahrgulverpackungen
Im Auftrag

/"

1'''< ~'-'
Dipl.· Ing. (FH) W. Taegner
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ZUSTIMMUNG

Approval

6. Rechtsbehelfsbelehrung
Righ/s 01 legal aopeal .
Gegen diese Zustimmung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch
erhoben werden. Der Widerspruch ist bei dem Präsidenten der Bundesanstalt für
Materialforschung und -pnifung (BAM), 12205 Berlin, Unter den Eichen 87, schriftlich
oder zur Niederschrift einzulegen.

lar 1"- "'" al ..rnovab" M~ IUcbgYogs fot lhe 1nI"lPOf1 0I ....~ fIImmab"IiqWds Qrn.d
bYSN9<ling ..ssall

Aktenzeichen
9.1/68569

Legal appeal may be raised against this aproval withln one month after the Issue. date. The appeal
shall be submitted to the Presldent 01 the Federallnstitute lor Materials Research and Testing
(SAM), 12205 Berlin, Unter den Eichen 87, in writing or on record.

1.

2.

Rechtsgrundlagen
Legal basis
Gefahrgutverordnung See - GGVSee, in der Fassung der Bekanntmachung vom
24. August 1995 (BGBI. J, S. 1077) - insbesondere Ziffer 3.3.3 der Allgemeinen Einleriung
der Klasse 3 und den Ziffern 2.3.3 der Allgemeinen Einleitung der Klassen 6.1, 8 und 9
des IMDG-Code deutsch in der Fassung des Amendments 27M94 vom 18. Juli 1995
(BAnz. Nr. 158a vom 23. August 1995)

Kennzeichnung der Verpackung
Marking pt (he' design tyoe 0' (he packaging

Fachgruppe 111.1
Transportsicherheit von Verpak
kungen und Schiittgutbehältem
Im Auftrag

Dr.rer.nat. P. BIOmel
Oberregierungsrat

Berlin, 12. Dezember 1996

Referat 111.12
Bewertung von
Gefahrgutverpackungen
Im Auftrag

Dipl.- Ing.(FH) A. Roesler

1A2fY 1.8/100/*
B/SBK - 938208

1. Neufassung zum

• Jahr der Herstellung
Year 01 manulac/ure

ZU LASSU NGSSCH EI N
Zuln,u"!il n.~ AbsdlniTI 22 ~or AII!iJ.m.in." Einl.~urog d.. Int.m.tion.l.n Co~.. 10, ~i. B.I~n;lorung g.el'h~icll.r GOl" m~ S••sdlifl.n (I"'OG.co~'1

App,ovII Iccon;lin!il 10 saclion 22 ollh. G.n.'lllntrorlue:tOo" 01 t~ Int.m.lOo".1 M.ritim. Olt'l\lorous Goo~s Corl. (IMOG Corl'l

3. Zustimmung

~
Verpackungen, die entsprechend 2. gekennzeichnet sind und der Bauart entsprechen,
dOrfen für die in 4. genannten Stoffe bei Beachtung der in 6. genannten Nebenbestim
muogen im Seeverkehr verwendet werden. .

This is to approve, /hat packagings marked in accordance to 2. and in compliance to the design
type may be used lor the transport 01 suitable sustances as specified undBr 4. _provided that
the special ordinances 015. are complied with.

4. Geeignete Stoffe
$uitable substances

4,1 Flüssige Stoffe der Klassen 3, 6.1 und 8 der Verpackungsgruppen 11 und 111 sowie
flOssige meeresverschmutzende Stoffe der Klasse 9 unter folgenden Einschränkungen:

Auf der zutreffenden Stoffseite muß hinsichtlich der zulässigen Verpackung auf die
Verpackungstabellen der Klassen 3, 6.1, 8 und 9 verwiesen sein.

Der betreffende flüssige Stoff darf keine Zusatzgefahr aufweisen, für die auf der
Stoffseite ein zusätzliches Kennzeichen vorgeschrieben ist.

Nr. D/BAM 4641/1 A2
für die Bauart einer Verpackung

zur Beförderung gefährlicher Güter
Aktenzeichen 9.1168621

1. Rechtsgrundlagen
1.1 Gefahrgutverordnung Straße - GGVS, in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. Juli 1995

(BGBI. I, S. 1025)

1.2 Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE, in der Fassung der Bekanntmachung vom
15. Dezember 1995 (BGBI. I, S. 1852)

1.3 Gefahrgutverordnung See - GGVSee, in der Fassung der Bekanntmachung vom 24. August 1995
(BGBI. I, S. 1077) - insbesondere Abschnrt! 10 in Verbindung mrt Anhang I des IMDG-Code
deutsch in der Fassung des Amendments 27-94 vom 18. Juli 1995 (BAnz. Nr. 158a vom
23. August 1995)

2. Antragsteller
Gottlieb Duttenhöfer GmbH & Co. KG
Bahnhofstraße 100
67454 Haßloch

Liquid dangerous goods of the classes 3, 6.1 end 8 01 the packaging groups JI and 1/1 and liquid
marine poflutants 01 class 9 under the following restrictions:

Relerence to /he packaging specification table 01 the c1asses 3, 6.1, 8 and 9 must be givenon
the dangerous goods page in concern.

3. Hersteller
Gottlieb Duttenhöler GmbH & Co. KG
Bahnhofstraße 100
67454 Haßloch

The dangerous goods in concern shal/ f)ave no secondary risk, lor which a second label is
required on th.e dangerous goods page.

4. BeschreibUng der Bauart
Faß aus Stahl mit abnehmbarem Deckel(wahlweise mit oder ohne Sicken)

Hersteller-Typenbezeichnung:30/35-Liter-Hobbock stapelbar

0 356,4 mm
0 382 mm

358 mm
417 mm

30,9 Liter
37,0 Liter

Alternativ gilt die Spezifikation Dichtwerkstoff Hasol TH 55/82 POR E1 gemäß Schreiben der
BAM Grlll1.12 vom 15.12.1995.

Prüfnachweise für die Bauart
- Prutbericht Nr.: 950523 vom 24.02.1995 und

1. Nachtrag vom 04.11.1996 de~ TÜV Ostdeutschland, Sicherheit und
Umweltschutz GmbH, Köthener Str. 33 in 06118 Halle

Abmessungen
Außendurchmesser (Faßkörper)
Außendurchmesser über Spannring :
Höhe über Deckel
Variante I
Variante 11

Fassungsraum
Variante I
Variante 11

Spezifikation:
Die Bauart wird durch die Beschreibungen, technischen Zeichnungen, Werkstoffspezifikationen
und Bescheinigungen gemäß der/des unter Ziffer 5 genannten Prüfnachweise(s) festgelegt.

5.

UN No. 3019 ORGANOT/N PEST/CIDE, LIQUID; TaXIC; FLAMMABLE CI.ss 6.1.
Packaging group fIf (Tn'butyltin copolymer (22,2 %), Xylene)

Folgende Grenzdaten der Stoffe nach 4. müssen eingehalten werden:
- Max. Dichte: 1,8 kgli tur Stoffe der Verpackungsgruppe 11
- Max. Dichte: 2,7 kgll tur Stoffe der Verpackungsgruppe 111
- Max. Dampfdruck bei 50 ·C: 114 kPa (absolut)

Jede Verpackung muß erfolgreich einer Dichtheitsprüfung nach Nr. 3.12 in Verbindung
mit Nr. 8.5.4 des Anhangs I des IMDG-Code deutsch unterzogen worden sein und
hermetisch (dicht) verschlossen werden.

Diese Zustimmung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufs erteilt.
Diese Zustimmung gilt längstens bis zum 13. Dezember 2001

4.2 UN-Nr. 3019 ORGANOZINN-PESTIZID, FLÜSSIG, GIFTIG, ENTZÜNDBAR, Klasse 6.1,
Verpackungsgruppe ill (Tribulylzinncopolymer (22,2 %), Xylen)

5. Nebenbestimmungen
SOecial ordinances
Wird diese Zustimmung in Anspruch genommen, so ist in der ·Verantwortlichen Erklä
rung· nach § 8 der GGVSee auf diese Zustimmung zu verweisen oder eine Kopie des
Wortlautes beizufügen.

In case 01 it's application, relerence to this approval shall be made in the 'Responsible Declaration'
according to § 8 01 the GGVSee or a copy 01 ifs contents be attached.

The loflowing limits 01 substances as set in 4. shall not be exceeded:
- Max. density: 1.8 kgA lor substances 01 packaginggroup /I
- Max. density: 2.7 kgA lor substances 01 packaginggroup IIJ

Max. vapour pressure at 50 °C.·-1 14 kPa(absoJute)
- Each packaging shall have passed a leakproofness test according to No. 3.12 in conjunction with

No. 8.5.4 01 Annex J01 the IMDG-Code deutsch and be hermeficaJly sealed.

6. Bauartzulassung
Die unter Ziffer 4 und 5 beschriebene Bauart erfüllt die Vorschriften nach Ziffer 1. Die Bauart
wird mit den in Ziffer 9 genannten Nebenbestimmungen für die Beförderung gefährlicher Güter
zugelassen.

Diese 1. Neufassung ersetzt den Zulassungsschein Nr. D/BAM 4641/1 A2 vom 12. Apr. 1996
der Gotllieb Dutlenhöter GmbH & Co. KG, Bahnhofstraße 100 in 67454 Haßloch.

This approval is decfared revocable at any time.
The legality 01 this approval is limited at least to December 13", 2001

Die Eignung der Bauart fur die Beförderung gefährlicher fester Stoffe gilt bei Einhaltung der
folgenden Grenzwerte bzw. Einschränkungen als erbracht:
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Verwendung für gefährliche Guter der Verpackungsgruppe I1 oder IU
max. Bruttomasse : 105 kg
max. Schüttdichte 3,4 kgll
min. Schüttwinkel 38 0

vergleichbare oder günstigere Eigenschaften der Füllgüter in Bezug auf ihre Schädigungs
wirkung bei der Fallprüfung entsprechend dem(n) verwendeten Prüffüllgut (gütern)

1. Neufassung zum

ZULASSUNGSSCHEIN
Zulauung nach Abschn,n 22 de, Aligeme,nen E,nle~ung des Internat,onalen Co~s lu, d ... aelördonJng gejiMiche, GUte' m~ Seeschiffen (IMOG-Code)

App,o~al ac:cording 10 saClLon 22 or the Gene,allnl,cduCllOn er the International MarrtJme Oang8rous Goods Code (IMDG Code)

7, .Fertigung von Verpackungen
Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig gefertigt werden. Der
Hersteller muß gewährleisten, daß die serienmäßig gefertigten Verpackungen die festgelegte
Spezifikation der Bauart erfüllen.

Nr. D/BAM 4806/1 A2
für die Bauart einer Verpackung

zur Beförderung gefährlicher Guter

Aktenzeichen 9.1168614

8. Kennzeichnung
Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpackungen sind wie folgt zu
kennzeichnen:

1A2/Y 105/S/ .ID/BAM 4641 • GDH

1. Rechtsgrundlagen
1.1 Gefahrgutverordnung Straße· GGVS, in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. Juli 1995

(BGBI. I, S. 1025)

(Herstellungsjahr; die
letzten beiden Ziffern)

1.2 Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE, in der Fassung der Bekanntmachung vom
15. Dezember 1995 (BGBI. I. S. 1852)

9.
9.1

Nebenbestimmungen
Befristungen
entfäl~

1.3 Gefahrgutverordnung See - GGVSee, in der Fassung der Bekanntmachung vom 24. August 1995
(BGBI. I, S. 1077) - insbesondere Abschnitt 10 in Verbindung mit Anhang I des IMDG-Code
deutsch in der Fassung des Amendments 27-94 vom 18. Juli 1995 (BAnz. Nr. 158a vom
23. August 1995)

Hersteller-Typenbezeichnung: 120-Liter-Breitsickentrommel

Aufgrund der erfolgreich durchgeführten zusätzlichen Dichtheitsprüfung nach Rn. 3553/1553
der GGVS/GGVE mit 35 kPa Überdruck Luft ist die Bauart luftdicht verschließbar.

Beschreibung der Bauart
Faß aus Stahl mit abnehmbarem Deckel

Spezifikation:
Die Bauart wird durch die Beschreibungen, technischen Zeichnungen, Werkstoffspezifikationen
und Bescheinigungen gemäß der/des unter Ziffer 5 genannten Prüfnachweise(s) festgelegt.

123 Liter

(2) 490 mm
800 mm

Abmessungen
Durchmesser mit Deckel und Spannring
Höhe

Fassungsraum

Bauartzulassung
Die unter Ziffer 4 und 5 beschriebene Bauart erfüllt die Vorschriften nach Ziffer 1. Die Bauart
wird mit den in Ziffer 9 genannten Nebenbestimmungen für die Beförderung gefährlicher Güter
zugelassen.

Prüfnachweise für die Bauart
Prütbericht Nr.: 950585 vom 02.08.1995 und
1. Nachtrag vom 14.11.1996 des TÜV Ostdeutschland, Sicherheit und Umweltschutz
GmbH, Köthener Str. 33 in 06118 Halle

Hersteller
GROTEN GmbH
Häuschensweg 12
50827 Köln

Antragsteller
GROTEN GmbH
Häuschensweg 12
50827 Köln

4.

2.

3.

6.

5.

9.2 Bedingungen
9.2.1 entfällt

9.2.2 Bestandteil der zugelassenen Bauart werden auch Verpackungen, deren Abmessungen von
den geprüften Baumustern abweichen, unter folgenden Bedingungen:

Gleiche Konstruktion, Wanddicke, Werkstoffe und Querschnitt
Bauhöhe über Deckel mindestens 358 mm und maximal 417 mm

10. Hinweise
10.1 Oie Zulässigkeit der Verwendung von Verpackungen der zugelassenen Bauart bezüglich der

Verpackungsart, der Innenverpackungen, des Fassungsraums bzw. der Masse richtet sich
nach den Bestimmungen der jeweils zutreffenden Rechtsvorschrilten für die einzelnen
Verkehrsträger. Alle sonstigen Vorschriften (z. B. Füllgrad, Verträglichkeit mit den Ver
packungswer1<.stoffen) für die Beförderung gefährlicher Güter in der zugelassenen
Verpackungsbauart bleiben unberührt.

10.2 Oie Bauart erfülll die Prüfanforderungen für Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter
des Europäischen Übereinkommens über die internationale Beförderung gefährlicher Guter
auf der Straße (ADR) in der Fassung der Bekanntmachung der Neufassung der Anlagen A
und B vom 6. Juli 1994 (BGBI. 1994 11 S. 937), zuletzt geändert durch die 12. ADR-Ände·
rungsverordnung vom 20. Dezernber 1994 (BGBI. 1994 II S. 3855)
der ~rdnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Guter (RIO) in der 5.
RID-Anderungsverordnung vom 8. März 1995 (BGBI. 1995 11 S. 210)
des International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code) in der Fassung des
Amendment 27-94 - insbesondere Section 10 und Annex I
der RECOMMENDATIONS ON THE TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS der UNITED
NATIONS in der Fassung der eighth revised edition, New Vork und Genf 1993

9.3 Widerruf
Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufs erteilt.

9.4 Auflagen
9.4.1 Der in Ziffer 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstellen, daß alle Bestimmungen

und Hinweise dieses ZUlassungsscheins über eine ordnungsgemäße Verwendung der
Verpackungen demjenigen, der diese Verpackungen für gefährliche Güter verwendet bzw. mit
gefährlichen Gutem befOlIt, zur Kenntnis gebracht werden.

10.3 Die Fertigung von Verpackungen der zugelassenen Bauart unterliegt der Überwachung nach
§ 9 des Gesetzes über die Beförderung gefährlicher Guter vom 6. August 1975 (BGBI. I
S. 2121) in Verbindung mit den -Technischen Richtlinien für die Überwachung der Fertigung
von Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter (TRV 001)" (Verkehrsblatt Heft 16,
1987, S. 562).

Diese 1. Neufassung ersetzt den Zulassungsschein Nr. D/BAM 4806/1A2 vom 21.12.1995 der
GROTEN GmbH, Häuschensweg 12 in 50827 Köln.

Die Eignung der Bauart für die Beförderung gefährlicher fester Stoffe gilt bei Einhaltung der
folgenden Grenzwerte bzw. Einschränkungen als erbracht:

10.4 Diese Zulassung wird im ~Amts- und MiUeilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung
und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340·7551) veröffentlicht.

11. Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben
werden. Der Widerspruch ist bei dem Präsidenten der Bundesanstalt für Materialforschung und
-prüfung (SAM), 12205 Berlin, Unter den Eichen 87, schriftlich oder zur Niederschrift
einzulegen.

Berlin, 12. Dez. 1996

7.

Verwendung für gefährliche Güter der Verpackungsgruppe I, II oder III
max. Bruttomasse : 135 kg
min. Schüttwinkel : 40 0

max. Schüttdichte : 1.08 kgll
vergleichbare oder günstigere Eigenschaften der Füllgüter in Bezug auf ihre Schädigungs·
wirkung bei der Fallprüfung entsprechend dem(n) verwendeten Prüffüllgut (gütern)

Fertigung von Verpackungen
Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig gefertigt werden. Der
Hersteller muß gewährleisten, daß die serienmäßig gefertigten Verpackungen die festgelegte
Spezifikation der Bauart erfüllen.

Fechgruppe 111.1
Transportsicherheit von Verpak·

kU~hüttgutbehältem
1m 'uftr

Dipl.- ng. B.-U. Wienecke

Referat 111.12
Bewertung von
Gelahrgutverpackungen

Imy:~V
Dipl.·lng. (FHI W. Taegner

8. Kennzeichnung
Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpackungen sind wie folgt zu
kennzeichnen:

1A2/X 135/S/ .ID/BAM 4806 - GR

(Herstellungsjahr; die
letzten beiden Ziffern)

9. Nebenbestimmungen
9.1 Befristungen

entfällt

9.2 Bedingungen
entfällt

9.3 Widerruf
Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufs erteilt.
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max. Dichte für Stoffe der Verpackungsgruppe 111 : 1,2 kg/I

Verwendung für gefährliche flüssige Guter der Verpackungsgruppe 111

Spezifikation: . .
Die Bauart wird durch die Beschreibungen, technischen Zeichnungen, WerkstoffspezIfikatIOnen
und Bescheinigungen gemäß der unter Ziffer 5 genannten PrUfnachweise festgelegt.

PrOfnachweise fOr die Bauart
Prüfbericht Nr.: 000 043 vom 02.07.1996 und 1. Nachtrag zum Prüfbericht Nr. 000 043, vom
25.10.96 der Schmalbach-Lubeca AG, Prüfstelle, Postfach 1454, 38714 Seesen.

: 6,49 Liter
: 5,65 Liter

Diese 1. Neufassung ersetzt den Zulassungsschein Nr.D/BAM 4945/1A2 vom 09.08.1996 der
Schmalbach-Lubeca AG, in 38112 Braunschweig.

Die Eignung der Bauart für die Beförderung gefährlicher flüssiger Stoffe gilt bei Einhaltung der
folgenden Grenzwerte bzw. Einschränkungen als erbracht:

Bauartzulassung
Die unter Ziffer 4 und 5 beschriebene Bauart erfüllt die Vorschriften nach Ziffer 1. Die Bauart
wird mit den in Ziffer 9 genannten Nebenbestimmungen für die Beförderung gefährlicher Guter
zugelassen.

Fassungsraum
Variante I
Variante 11

6.

5.

Die Bauart erfüllt die Prüfanforderungen für Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter
des Europäischen Übereinkommens über die intemationale Beförderung gefährlicher Güter
auf der Straße (AOR) in der Fassung der Bekanntmachung der Neufassung der Anlagen A
und B vom 6. Juli 1994 (BGBI. 1994 I1 S. 937), zuletzt geändert durch die 12. ADR-Ände
rungsverordnung vom 20. Dezember 1994 (BGBI. 1994 II S. 3855)
der Ordnung für die intemationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter (RIO) in der 5.
RID-Änderungsverordnung vom 8. März 1995 (BGBI. 199511 S. 210)
des Intemational Maritime Dangerous Goods Code (IMOG Code) in der Fassung des
Amendment 27-94 . insbesondere Section 10 und Annex I
der RECOMMENDATIONS ON THE TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS der UNITED
NATIONS in der Fassung der eighth revised edition, New York und Genf 1993

Hinweise
Die Zulässigkeit der Verwendung von Verpackungen der zugelassenen Bauart bezüglich der
Verpackungsart, der Innenverpackungen, des Fassungsraums bzw. der Masse richtet sich
nach den Bestimmungen der jeweils zutreffenden Rechtsvorschriften für die einzelnen
Verkehrsträger. Alle sonstigen Vorschriften (z. B. Füllgrad, Verträglichkeit mit den Ver·
packungswerkstoffen) für die Beförderung gefährlicher Güter in der zugelassenen
Verpackungsbauart bleiben unberührt. .

Auflagen
Der in Ziffer 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstellen, daß alle Bestimmungen
und Hinweise dieses Zulassungsscheins über eine ordnungsgemäße Verwendung der
Verpackungen demjenigen, der diese Verpackungen fur gefährliche Güter verwendet bzw. mit
gefährlichen Gutem befüllt, zur Kenntnis gebracht werden.

10.2

10.
10.1

9.4
9.4.1

10.3 Die Fertigung von Verpackungen der zugelassenen Bauart unterliegt der Überwachung nach
§ 9 des Gesetzes über die Beförderung gefährlicher Güter vom 6. Augusl1975 (BGBI. I
S. 2121) in Verbindung mit den -Technischen Richtlinien für die Überwachung der Fertigung
von Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter (TRV 001)" (Verkehrsblatt Heft 16,
1987, S. 562).

10.4 Diese Zulassung wird im -Amts- und Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung
und -prütung, Berlln" (ISSN 0340-7551) verötlentlicht.

11. Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben
werden. Der Widerspruch ist bei dem Präsidenten der Bundesanstalt für Materialforschung und
-prüfung (BAM), 12205 Berlin, Unter den Eichen 87, schriftlich oder zur Niederschrift
einzulegen.

7.

8.

Maximaler Gesamtüberdruck in der Verpackung (d.h. Dampfdruck des Füllgutes plus
Partialdruck evt!. vorhandener Gase bei 55 cc vermindert um 100 kPa auf der Grundlage
des maximalen FüUungsgrades und einer Fülltemperatur von 15°C): 66 kPa.

max. Dampfdruck bel 50" C: 114 kPa (absolut)
bei 55" C: 133 kPa (absolut)

Fertigung von Verpackungen
Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig gefertigt werden. Der
Hersteller muß gewährleisten, daß die serienmäßig gefertigten Verpackungen die festgelegte
Spezifikation der Bauart erfüllen.

Kennzeichnung
Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpackungen sind wie folgt zu
kennzeichnen:

Berlin, 3. Dezember 1996

Zulassung nac:n Abschnitt 22 der Allgemeinen Einleitung des Internationalen Codes!U1 die Belörderung ge~hr\ic:nerGiiter rrit Seesctliflen (IMOG.code)
Appl'O'o'al aClXlCding 10 seclion 22 cl Ihe Gene.-Ilntrcduclion cl Ihe Internaticnal Maritime Dangerous Gocds Code UMOG Code)

1. Neufassung zum

ZULASSUNGSSCHEIN

Fachgruppe 111.1
Transportsicherheit von Verpak
kungen und Schüttgutbehättem
Im Auftrag

~"w."".,

Reieratlll.12
Bewertung von
Gelahrgutverpackungen
Im Auftrag

,.---

'r '1.., \/''--.,./

Dipl.- Ing. (FH) W. Taegner

9.
9.1

9.2

9.3

1A2IZ/1001 .IDIBAM 4945 - SLW
(Herstellungsjahr; die
letzten beiden Stellen)

Nebenbestimmungen
Befristungen
entfällt

Bedingungen
Bestandteil der zugelassenen Bauart werden auch Verpackungen, deren Abmessungen
von den geprüften Baumustern abweichen, unter folgenden Bedingungen:

Gleiche Konstruktion, Wanddicke, Werkstoffe und Querschnitt
Bauhöhe mindestens 218,6 und maximal 249,2 mm

Widerruf
Diese ZUlassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufs erteilt.

Nr. D/BAM 4945/1A2
für die Bauart einer Verpackung

zur Beförderung gefährlicher Güter
Aktenzeichen 9.1/68525

9.4 Aufiagen
9.4.1 Der in Ziffer 2. genannte Antragsteller muß nachweisbar sicher stellen, daß alle

Bestimmungen und Hinweise dieses Zulassungsscheins über eine ordnungsgemäße
Verwendung der Verpackungen demjenigen, der diese Verpackungen für gefährliche Guter
verwendet bzw. mit gefährlichen Gütern befüllt, zur Kenntnis gebracht werden.

1. Rechtsgrundlagen
1.1 Gefahrgutverordnung Straße - GGVS, in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. Juli 1995

(BGBI. I, S. 1025)

1.2 Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE, in der Fassung der Bekanntmachung vom
15. Dezember 1995 (BGBI. I, S. 1852)

10. Hinweise
10.1 Die Zulässigkeit der Verwendung von Verpackungen der zugelassenen Bauart bezüglich der

Verpackungsart, der Innenverpackungen, des Fassungsraums bzw. der Masse richtet sich
nach den Bestimmungen der jeweils zutreffenden Rechtsvorschriften für die einzelnen
Verkehrsträger. Alle sonstigen Vorschriften (z. B. FOllgrad, Verträglichkeit mit den Ver
packungswerkstoffen) für die Beförderung gefährlicher Guter in der zugelassenen Ver
packungsbauart bleiben unberührt.

1.3 Gefahrgutverordnung See - GGVSee, in der Fassung der Bekanntmachung vom 24. August 1995
(BGBI. I, S. 1077)·- Insbesondere Abschnitt 10 in Verbindung mit Anhang I des IMDG-Code
deutsch in der Fassung des Amendments 27-94 vom 18. Juli 1995 (BAnz. Nr. 158a vom
23. August 1995)

2. Antragsteller
Schmalbach-Lubeca AG

. Schmalbachstraße 1
38112 Braunschweig

3. Hersteller
Schmalbach-Lubeca AG
Metallverpackungswerk Seesen
Braunscnweiger Straße 26
38723 Seesen

4. Beschreibung der Bauart
Faß aus Stahl mit abnehmbarem Deckel

10.2 Die Bauart erfüllt die PrOfanforderungen für Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Goter
des Europäischen Übereinkommens über die internationale Beförderung gefährlicher Güter
auf der Straße (ADR) in der Fassung der Bekanntmachung der Neufassung der Anlagen A
und B vom 6. Juli 1994 (BGBI. 199411 S. 937), zuletzt geändert durch die
12. ADR-Änderungsverordnun9 vom 20. Dezember 1994 (BGBI. 1994 11 S. 3855)
der Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter (RIO) in der 5.
RID-Änderungsverordnung vom 8. März 1995 (BGBI. 199511 S. 210)
des International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code) in der Fassung des
Amendment 27-94 - insbesondere Section 10 und Annex I
der RECOMMENDATIONS ON THE TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS der UNITED
NATIONS in der Fassung eier eighth revised edition, New York und Genf 1993

10.3 Die Fertigung von Verpackungen der zugelassenen Bauart unterliegt der Überwachung nach
§ 9 des Gesetzes über die Beförderung gefährlicher Goter vom 6. August 1975 (BGBI. I S.
2121) in Verbindung mit den "Technischen Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter (TRV 001)" (Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S.
562).

Hersteller-Typenbezeichnung: Konischer Eimer - CONSAFE - 200/182 x h.
10.4 Diese Zulassung wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung

und -prüfung, Berlin" (lSSN 0340-7551) verötlentlichl.

Abmessungen
AUßendurchmesser(max) : 200 mm

Höhe
Variante I
Variante 11

: 249,2 mm
: 218,6 mm

11. Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben
werden. Der Widerspruch ist bei dem Präsidenten der Bundesanstalt für Materialforschung und
-prüfung (BAM), 12205 Berlin, Unter den Eichen 87, schriftlich oder zur Niederschrift
einzulegen.
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Berlin, 19. November 1996

Fachgruppe 111.1
Transportsicherheit von Verpak

kU~9hüttgutbehältern
Im uftr

Dip!.· 9. B.-~. Wienecke

Referat 111.12
Bewertung von
Gefahrgutverpackungen
Im Auftrag

9.
9.1

9.2
9.2.1

Nebenbestimmungen
Befristungen
entfällt

Bedingungen
Bestandteil der zugelassenen Bauart werden auch Verpackungen mit anderen Innenver
packungen, wenn durch Prüfung nachgewiesen und dokumentiert wird, daß die zusammen
gesetzte Verpackung mit diesen Innenverpackungen die Prüfanforderungen der Rechtsvor-
schriften nach Ziffer 1 erfüllt. .

ZULASSUNGSSCHEIN
9.3 Widerruf

Diese ZUlassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufs erteilt.

1.
1.1

ZuiuSUft\l n:och Abschnill 22 d.1 AIIg.m.iMn Elnklitung du Inl.rnIolion:okln CockIs tOt d,. B-16rd.Nr>g ll4'lilvld'o4lr GliI.r mit S..seMl.n {It.lOG.co.M}
Approv~I.~rd,ngIO HC'lion 22 cr tho G.n.r.llntrodl,clIcn cl IM Inl.rNlioMI M.rilim. O.ng.rous Goods CC<H {lt.lOG Cod.l

Nr. D/BAM 5007/1A2
fur die Bauart einer Verpackung

zur Beförderung gefährlicher Guter
Aktenzeichen 9.1/68532

Rechtsgrundlagen
Gefahrgutverordnung Straße - GGVS, in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. Juli 1995
(BGB!. I, S. 1025)

9.4
9.4.1

10.
10.1

Auflagen
Der in Ziffer 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstellen, daß alle Bestimmungen
und Hinweise dieses Zulassungsscheins über eine ordnungsgemäße Verwendung der
Verpackungen demjenigen, der diese Verpackungen für gefährliche Güter verwendet bzw. mit
gefährlichen Gütern befüllt, zur Kenntnis gebracht werden.

Hinweise
Die Zulässigkeit der Verwendung von Verpackungen der zugelassenen Bauart bezuglich der
Verpackungsart, der Innenverpackungen, des Fassungsraums bzw. der Masse richtet sich
nach den Bestimmungen der jeweils zutreffenden Rechtsvorschriften für die einzelnen
Verkehrsträger. Alle sonstigen Vorschriften (z. 8. Füllgrad, Verträglichkeit mit den Ver
packungswerkstoffen) für die Beförderung gefährlicher Güter in der zugelassenen
Verpackungsbauart bleiben unberührt.

1.2

1.3

2.

3.

Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE, in der Fassung der Bekanntmachung vom
15. Dezember 1995 (BGB!. I, S. 1852)

Gefahrgutverordnung See - GGVSee, in der Fassung der Bekanntmachung vom 24. August 1995
(BGB!. I, S. 1077) - insbesondere Abschnitt 10 in Verbindung mit Anhang 1 des IMDG-Code
deutsch in der Fassung des Amendments 27-94 vom 18. Juli 1995 (BAnz. Nr. 158a vom
23. August 1995)

Antragsteller
Karl Diehl Mariahutte
Karl-Diehl-Str.1
66616 Nonnweiler

Hersteller
Karl Diehl Mariahütte
Karl-Dlehl-Str.1
66616 Nonnweiler

10.2

10.3

Die Bauart erfüllt die Prüfanforderungen für Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter
des Europäischen Übereinkommens über die internationale Beförderung gefährlicher Güter
auf der Straße (ADR) in der Fassung der Bekanntmachung der Neufassung der Anlagen A
und B vom 6. Juli 1994 (BGB!. 199411 S. 937). zuletzt geändert durch die 12. ADR-Ände
rungsverordnung vom 20. Dezember 1994 (BGB!. 1994 11 S. 3855)
der Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter (RIO) in der 5.
RID-Änderungsverordnung vom 8. März 1995 (BGB!. 1995 11 S. 210)
des International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code) in der Fassung des
Amendment 27-94 - insbesondere SecHon 10 und Annex I
der RECOMMENDATIONS ON THE TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS der UNITED
NATIONS in der Fassung der eighth revised edition, New York und Genf 1993

Die Fertigung von Verpackungen der zugelassenen Bauart unterliegt der Überwachung nach
§ 9 des Gesetzes über die Beförderung gefährlicher Güter vom 6. August 1975 (BGBI. I S.
2121) in Verbindung mit den -Technischen Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter (TRV 001r (Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S.
562).

: 191 mrn
: 892 mm
: 20,1 Liter

Berlin, 25. November 1996

Dip!.- Ing. B.-U. WieneckeDr.rer.nat. P. Blümel
Oberregierungsrat

Fachgruppe 111.1
Transportsicherheit von Verpak
kungen und Schüttgutbehällem
Im Auftrag

10.4 Diese Zulassung wird im -Amts- und Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung
und -prüfung, Bertin" (ISSN 0340-7551) veröHenllicht.

11. Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben
werden. Der Widerspruch ist bei dem Präsidenten der Bundesanstalt für Materialforschung und
-prüfung (SAM), 12205 Berlin, Unter den Eichen 87, schriftlich oder zur Niederschrift
einzulegen.

Abmessungen
max. Außendurchmesser
Höhe
Fassungraum

Spezifikation:
Die Bauart wird durch die Beschreibungen, technischen Zeichnungen, Werkstoffspezifikationen
und Bescheinigungen gemäß der/des unter Ziffer 5 genannten Prüfnachweise(s) festgelegt.

Beschreibung der Bauart
Faß aus Stahl mrt abnehmbarem Deckel, rnrt Innenverpackung(en)
(Sack aus Kunststoffolie)

Hersteller-Typenbezeichnung:
Treibladungsbehälter, Metalt, DM 61553A1

Bauartzulassung
Die unter Ziffer 4 und 5 beschriebene Bauart erfüllt die Vorschriften nach Ziffer 1. Die Bauart
wird mit den in Ziffer 9 genannten Nebenbestimmungen für die Beförderung gefährlicher Güter
zugelassen.

Prüfnachweise für die Bauart
Prüfbericht Nr.: 9/1996 vom 11.11.1996 der Deutsche Verpackungsmrttel GmbH, Heinrich
Dlehl-Straße 2, 90552 RöthenbachiPegnitz

6.

4.

5.

Die Eignung der Bauart für die Beförderung gefährlicher fester Stof,fe in Innenverpackungen gilt
bei Einhaltung der folgenden Grenzwerte bzw. Einschränkungen als erbracht:

Verwendung fur gefährliche Güter der Verpackungsgruppe 11 oder 111

ZULASSUNGSSCHEIN
Z.....ssung~ Ab1dlnill22 der AIlg_in.n Einleitung dn IntefNltlOf\al.n Codf'S NI di. IHI6rdetllllg lIet:iMic:her GlIte. fTIfI Seftdlillen {IMOG..cod.J

A~~I acc:Dfding ta sedion 22 oIlhe Gener.llintroductlon 01 the InWna6on~1 Maril",... Oang.erous Goods Code (IMOG~l

vergleichbare oder günstigere Eigenschaften der Füllgüter in Bezug auf ihre Schädigungs
wirkung bei der Failprt1fung entsprechend demen) verwendeten Prüffüllgut (gütern)

max. Bruttornasse : 26 kg Nr. D/BAM 5012/1A2
für die Bauart einer Verpackung

zur Beförderung gefährlicher Güter
Aktenzeichen 9.1168514

7. Fertigung von Verpackungen
Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig gefertigt werden. Der
Hersteller muß gewährleisten, daß die serienmäßig gefertigten Verpackungen die festgelegte
Spezifikation der Bauart erfüllen.
Bestandteil der zugelassenen Bauart sind auch bereits gefertigte Verpackungen gern. Ziffer 6.

1. Rechtsgrundlagen
1 .1 Gefahrgutverordnung Straße - GGVS, in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. Juli 1995

(BGBI. I, S. 1025)

8. Kennzeichnung
Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpackungen, die der
zugelassenen Bauart entsprechen sind wie folgt zu kennzeichnen:

1.2 Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE, in der Fassung der Bekanntmachung vom
15. Dezember 1995 (BGB!. I, S. 1852)

1A21Y 26/S/ .ID/BAM 5007 - DNM

1.3 Gefahrgutverordnung See - GGVSee, in der Fassung der Bekanntmachung vom 24. August 1995
(BGB!. I, S. 1077) - insbesondere Abschnitt 10 in Verbindung mit Anhang I des IMDG-Code
deutsch in der Fassung des Arnendments 27-94 vom 18. Juli 1995 (BAnz. Nr. 158a vom
23. August 1995)

(Herstellungsjahr; die
letzten beiden Ziffern) 2. Antragsteller

Lauterberger Verpackungs GmbH
Scharzfelder Straße 18 - 22
37431 Bad Lauterberg i. Harz
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5. prüfnachweise für die Bauart
PrOfbericht Nr.: 960339 vom 14.10.1996 des TUV Ostdeutschland Sicherheit u.
Umweltschutz, Abt. Verpackung u. Gefahrgut, in 06116 Halle.

10.4 Diese Zulassung wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der Bundesanstalt fOr Materialforschung
und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht.

11. Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben
werden. Der Widerspruch ist bei dem Präsidenten der Bundesanstalt für Materialforschung und
-prüfung (BAM), 12205 Berlin, Unter den Eichen 87, schriftlich oder zur Niederschrift
einzulegen.

Referat 111.12
Bewertung von
Gefahrgutverpackungen
Im Auftrag

Dipl.-lng. B.-U. Wienecke

Berlin, 19. November 1996

Fachgruppe 111.1
Transportsicherheit von Verpak
kungen und Schüttgutbehältern
Imw

10.3 Die Fertigung von Verpackungen der zugelassenen Bauart unterliegt der Überwachung nach
§ 9 des Gesetzes über die Beförderung gefährlicher Guter vom 6. August 1975 (BGBI. I S.
2121) in Verbindung mit den "Technischen Richtlinien fOr die Überwachung der Fertigung von
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter (TRV 001)" (Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S.
562).

Hersteller-Typenbezeichnung:
Zylindrisches Gebinde mit abnehmb. Deckel u 2"-, u. 3/4"-Verschraubung. Baureihe 50- 60-1,
Ql 355.

Spezifikation:
Die Bauart wird durch die Beschreibungen, technischen Zeichnungen, Werkstoffspezifikationen
und Bescheinigungen gemäß des unter Ziffer 5 genannten PrOrnachweis8s festgelegt.

Beschreibung der Bauart
Faß aus Stahl mit abnehmbarem Deckel

Hersteller
Lauterberger Verpackungs GmbH
Scharzlelder Straße 18 - 22
37431 Bad Lauterberg i. Harz

Außendurchmesser: 355 mm
Höhe gesamt:
Variante I: 652 mm
Variante 11: 550 mm

-- Fassungsraum: 
Variante I: 60,6 Liter
Variante 11: 50,7 Liter

4.

3.

6. BauartZUlassung
Die unter Ziffer 4 und 5 beschriebene Bauart erfUllt die Vorschriften nach Ziffer 1. Die Bauaf1:
wird mit den in Ziffer 9 genannten Nebenbestimmungen für die Beförder~ng gefährlicher Güter
zugelassen.

ZULASSUNGSSCHEIN
Zulu5Ung nach Absdtnlll 22 d.n AU,"eme,"en Einle~ung dll'S Internationalen Codes rur dia BeIOrderung ge!:lhrlicher GCIt.. r mit Seeschiffen (lMDG-Code)

Approval a«ar<!ing Ig sectlon 22 oIlhe General Inlroduelion of lIle Intemational Maritime Danllerous Goods Code (lMDG Code)

Die Eignung der Bauart für die Beförderung gefährlicher flüssiger Stoffe gilt bei Einhaltung der
folgen.den Grenzwerte bzw. Einschränkungen als erbracht:

Verwendung für gefährliche flüssige Güter der Verpackungsgruppe 11 oder 1II

Nr. D/BAM 5013/1A2
für die Bauart einer Verpackung

zur Beförderung gefährlicher Güter

Aktenzeichen 9.1/68515

Maximaler GesamWberdruck in der Verpackung (d.h. Dampfdruck des Füllgutes plus
Partialdruck evtl. vorhandener Gase bei 55°C vermindert um 100 kPa auf der Grundlage
des maximalen Füllungsgrades und einer Fülltemperatur von 15°C): 70 kPa.

max. Dampfdruck bei 50° C: 117 kPa (absolut)
bei 55° C: 136 kPa (absoiut)

1. Rechtsgrundlagen
1.1 Gefahrgutverordnung Straße - GGVS, in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. Juli 1995

(BGBI. I, S. 1025)

7.

8.

max. Bruttomasse:
Variante I: 64 kg
Variante 11: 54 kg

Fertigung von Verpackungen
Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig gefertigt werden. Der
Hersteller muß gewährleisten, daß die serienmäß:ig gefertigten Verpackungen die festgelegte
Spezifikation der Bauart erfüllen.

Kennzeichnung
Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpackungen sind wie folgt zu
kennzeichnen:

1.2 Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE, in der Fassung der Bekanntmachung vom
15. Dezember 1995 (BGBI. I, S. 1852)

. 1.3 Gefahrgutverordnung See - GGVSee, in der Fassung der Bekanntmachung vom 24. August 1995
(BGBI. I, S. 1077) - insbesondere Abschnitt 10 in Verbindung mit Anhang I des iMDG-Code
deutsch in der Fassung des Amendments 27-94 vom 18. Juli 1995 (BAnz. Nr. 158a vom
23. August 1995)

2. Antragsteller
Lauterberger Verpackungs GmbH
Scharzfelder Straße 18 - 22
37431 Bad Lauterberg i. Harz

1A2fY1100/ .ID/BAM 5012 - LB
(Herstellungsjahr; die
letzten beiden Stellen)

3.

4.

Hersteller
Lauterberger Verpackungs GmbH
Scharzlelder Straße 18 - 22
37431 Bad Lauterberg i. Harz

Beschreibung der Bauart
Faß aus Stahl mit abnehmbarem Deckel

9. Nebenbestjmmungen
9.1 Befristungen

entfällt

Hersteller-Typenbezeichnung:
Konisches Gebinde mit Spannring (21 315/295 mm

Außendurchmesser : 315 mm

9.2 Bedingungen
entfällt Höhe : 317 mm

Spezifikation:
Die Bauart wird durch die Beschreibungen, technischen Zeichnungen, Werkstoffspezjfikationen
und Bescheinigungen gemäß des unter Ziffer 5 genannten PrOfnachweises festgelegt.

Prüfnachweise für die Bauart
Prüfbericht Nr.: 960338 vom 14.10.96 des TÜV Ostdeutschland Sicherheit u. Umwelt
schutz GmbH, Abt. Verpackung u. Gefahrgut, in 06118 Halle.

9.3 Widerruf
Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufs erteilt.

9.4 Aufiagen
9.4.1 Der in Ziffer 2. genannte Antragsteller muß nachweisbar sicher stellen, daß alle

Bestimmungen und Hinweise dieses Zulassungsscheins über eine ordnungsgemäße
Verwendung der Verpackungen demjenigen, der diese Verpackungen für gefährliche Güter
verwendet bzw. mit gefährlichen Gütern befüHt, zur Kenntnis gebracht werden.

5.

Fassungraum : 21,4 Liter

10.
10.1

Hinweise
Oie Zulässigkeit der Verwendung von Verpackungen der zugelassenen Bauart bezüglich der
Verpackungsart, der Innenverpackungen, des Fassungsraums bzw. der Masse richtet sich
nach den Bestimmungen der jeweils zutreffenden Rechtsvorschriften für die einzelnen
Verkehrsträger. Alle sonstigen Vorschriften (z. B. Füllgrad, Verträglichkeit mit den Ver
packungswerkstoffen) für die Beförderung gefährlicher Güter in der zugelassenen Ver
packungsbauart bleiben unberOhrt.

6. Bauartzulassung
Die unter Ziffer 4 und 5 beschriebene Bauart erfüllt die Vorschriften nach Ziffer 1. Die Bauart
wird mit den in Ziffer 9 genannten Nebenbestimmungen für die Beförderung gefährlicher Güter
zugelassen.

Die Eignung der Bauart für die Beförderung gefährlicher fester Stoffe gilt bei Einhaltung der
folgenden Grenzwerte bzw. ~inschränkungen als erbracht:

Verwendung fOr gefährliche Goter der Verpackungsgruppe II oder III

vergleichbare oder gOns.tigere Eigenschaften der FOllgüter in Bezug auf ihre Schädigungs
wirkung bei der Fallprüfung entsprechend dem verwendeten Prüffüllgut.

10.2 Die Bauart erfOllt die PrOfanforderungen für Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter
des Europäischen Übereinkommens über die internationale Beförderung gefährlicher Güter
auf der Straße (ADR) in der Fassung der Bekanntmachung der Neufassung der Anlagen A
und B vom 6. Juli 1994 (BGBI. 1994 11 S. 937), zuletzt geändert durch die
12. ADR-Änderungsverordnung vom 20. Dezember 1994 (BGBI. 199411 S. 3855)
der Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Guter (RIO) in der 5.
RID-Änderungsverordnung vom 8. März 1995 (BGBI. 199511 S. 210)
des International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code) in der Fassung des
Amendment 27-94 - insbesondere Section 10 und Annex I
der RECOMMENDATIONS ON THE TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS der UNITED
NATIONS in der Fassung der eighth revised edition, New York und Genf 1993

max. Bruttomasse
min. SchOttwinkel
max. Schüttdichte

: 54,3 kg
31°
2,6 kgfl
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7. Fertigung von Verpackungen
Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig gefertigt werden. Der
Hersteller muß gewährleisten, daß die serienmäßig gefertigten Verpackungen die festgelegte
Spezifikation der Bauart erfüllen.

1.3 Gefahrgutverordnung See - GGVSee, in der Fassung der Bekanntmachung vom 24. August 1995
(BGBL I, S. 1077) - insbesondere Abschnitt 10 in Verbindung mit Anhang I des IMDG-Code
deutsch in der Fassung des Amendments 27-94 vom 18. Juli 1995 (BAnz. Nr. 158a vom
23. August 1995)

8. Kennzeichnung
Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpackungen sind wie folgt zu
kennzeichnen:

2. Antragsteller
Lauterberger Verpackungs GmbH
Scharzfelder Straße 18 - 22
37431 Bad Lauterberg i. Harz

1A21Y55/S/ .ID/BAM 5013 - LB
(Herstellungsjahr; die

letzten beiden Ziffern)

3.

4.

Hersteller
Lauterberger Verpackungs GmbH
Scharzfelder Straße 18 - 22
37431 Bad Lauterberg l. Harz

Beschreibung der Bauart
Faß aus Stahl mit abnehmbarem Deckel

9. Nebenbestimmungen
9.1 Befristungen

entfällt

Hersteller-Typenbezeichnung: Deckelbehhälter mit abnehmbarem Oberboden, Baureihe
30 - 60 I. Ql 373 mm.

9.2 Bedingungen
entfällt

9.3 Widerruf
Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufs erteilt.

Abmessungen
Außendurchmesser über Spannring : 400 mm
Außendurchmesser über Boden : 350 mm
Höhe
Kopf : 623 mm
Fuß : 360 mm

Verwendung für gefährliche Güter der Verpackungsgruppe 1I oder 111

Oie Eignung der Bauart für die Beförderung gefährlicher fester Stoffe gilt bei Einhaltung der
folgenden Grenzwerte bzw. Einschränkungen als erbracht:

Spezifikation:
Die Bauart wird durch die Beschreibungen, technischen Zeichnungen, Werkstoffspezifikationen
und Bescheinigungen gemäß des unter Ziffer 5 genannten Prüfnachweises festgelegt.

Prüfnachweise für die Bauart
PrUfbericht Nr.: 960380 vom 12.12.1996 des TÜV Ostdeutschland, Sicherheit u.
Umweltschutz GmbH, Abt. Verpackung u. Gefahrgut, Köthener Strasse 33,06118 Halle.

: 61,S Liter
: 34,0 Liter

65 kg
105 kg

max. Bruttomasse:
Verpackungsgr. 11 :
Verpackungsgr.lIl:

Bauartzulassung
Die unter Ziffer 4 und 5 beschriebene Bauart erfüllt die Vorschriften nach Ziffer 1. Die Bauart
wird mit den in Ziffer 9 geminnten Nebenbestimmungen für die Beförderung gefährlicher Goter
zugelassen.

Fassungraum
Kopf
Fuß

10.2 Die Bauart erfüllt die Prüfanforderungen für Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter
des Europäischen Übereinkommens über die internationale Beförderung gefährlicher Goter
auf der Straße (ADR) in der Fassung der Bekanntmachung der Neufassung der Anlagen A
und B vom 6. Juli 1994 (BGB!. 199411 S. 937), zuletzt geändert durch die 12. ADR-Ände
rungsverordnung vom 20. Dezember 1994 (BGBI. 199411 S. 3855)
der Ordnung fOr die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter (RIO) in der 5.
RID-Änderungsverordnung vom 8. März 1995 (BGB!. 1995 11 S. 210)
des International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code) in der Fassung des
Amendment 27-94 - insbesondere Section 10 und Annex I
der RECOMMENDATIONS ON THE TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS der UNITED
NATIONS in der Fassung der eighth revised edition, New York und Genf 1993

9.4 Auflagen
9.4.1 Der in Ziffer 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstellen, daß alle Bestimmungen

und Hinweise dieses Zutassungsscheins Ober eine ordnungsgemäße Verwendung der
Verpackungen demjenigen, der diese Verpackungen für gefährliche Güter verwendet bzw. mit
gefährlichen Gütern befüllt, zur Kenntnis gebracht werden.

10. Hinweise
10.1 Die Zulässigkeit der Verwendung von Verpackungen der zugelassenen Bauart bezüglich der

Verpackungsart, der Innenverpackungen, des Fassungsraums bzw. der Masse richtet sich 5.
nach den Bestimmungen der jeweils zutreffenden Rechtsvorschriften für die einzelnen
Verkehrsträger. Alle sonstigen Vorschriften (z. B. Füllgrad, Verträglichkeit mit den Ver
packungswerkstoffen) fOr die Beförderung gefährlicher Güter in der zugelassenen
Verpackungsbauart bleiben unberührt. 6.

10.3 Die Fertigung von Verpackungen der zugelassenen Bauart unterliegt der Überwachung nach
§ 9 des Gesetzes über die Beförderung gefährlicher Güter vom 6. August 1975 (BGBI. I S.
2121) in Verbindung mit den "Technischen Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter (TRV 001)" (Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S.
562).

min. Schüttwinkel:

max. Schüttdichte:
Verpackungsgr. 11 :
Verpackungsgr. 111:

31°

Kopf
1,0 kgll
1.7 kgll

Fuß
1,9 kgll
3,2 kgll

10.4 Diese Zulassung wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der Bundesanstalt fOr Materialforschung
und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht.

vergleichbare oder günstigere Eigenschaften der FÜllgüter in Bezug auf ihre Schädigungs
wirkung bei der Fallprüfung entsprechend demen) verwendeten Prüffüllgut (gütern)

11. Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben
werden. Der Widerspruch ist bei dem Präsidenten der Bundesanstalt für Materialforschung und
-prüfung (BAM), 12205 Berlin, Unter den Eichen 87, schriftlich oder zur Niederschrift
einzulegen.

Berlin, 19. November 1996

7.

8.

Fertigung von Verpackungen
Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig gefertigt werden. Der
Hersteller muß gewährleisten, daß die serienmäßig gefertigten Verpackungen die festgelegte
Spezifikation der Bauart erfüllen.

Kennzeichnung
Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpackungen sind wie folgt zu
kennzeichnen:

ZUl3ssung nadl Abschn,tt 22 c!er Allgeme,nen Einleitung des Intern.atk>n.alen Codes rur die BetordeNng ger~hl1icherGiiter mit ~<tIen (IMDG-Code)
Apl"""':>.1 acc:ord,ng tD section 22 ot the GentH:>.llntroduc:tio<1 oIlhe Inlem.ölOOnaI Marrtime DangerDliS Goods Code (IMDG Code)

ZULASSUNGSSCHEIN
9.2 Bedingungen
9.2.1 entfällt

1A21Y65 Z105/S/ .JD/BAM 5034 - LB
(Herstellungsjahr; die
letzten beiden Ziffern)

Nebenbestimmungen
Befristungen
entfällt

9.
9.1

Referat 111.12
Bewertung von
Gefahrgutverpackungen
Im Auftrag

Fachgruppe 111. 1
Transportsicherheit von Verpak
kungen und Schüttgutbehältern

'(11
Dipl.-Ing. B.-U. Wienecke

Nr. D/BAM 5034/1A2
für die Bauart einer Verpackung

zur Beförderung gefährlicher Güter

Aktenzeichen 9.1/68651

9.2.2 Bestandteil der zugelassenen Bauart werden auch Verpackungen, deren Abmessungen von
den geprüften Baumustern abweichen, unter folgenden Bedingungen:

Gleiche Konstruktion, Wanddicke, Werkstoffe und Querschnitt
Bauhöhe mindestens 360 und maximal 623 mm

9.3 Widerruf
Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufs erteilt.

1. Rechtsgrundlagen
1.1 Gefahrgulverordnung Straße - GGVS vom 12. Dezember 1996 (BGB!. I S. 1886)

1.2 Gefahrgulverordnung Eisenbahn - GGVE vom 12. Dezember 1996 (BGB!.I S. 1876)

9.4 Auflagen
9.4.1 Der in Ziffer 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstellen, daß alle Bestimmungen

und Hinweise dieses Zulassungsscheins über eine ordnungsgemäße Verwendung der
Verpackungen demjenigen, der diese Verpackungen für gefährliche Guter verwendet bzw. mit
gefährlichen GOtern befüllt, zur Kenntnis Qebracht werden.
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10.2 Die Bauart erfüllt die PrOfanforderungen für Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Goter
des Europäischen Übereinkommens Ober die internationale Beförderung gefährlicher Guter
auf der Straße (ADR) in der Fassung der Bekanntmachung der Neufassung der Anlagen A
und B vom 6. Juli 1994 (BGB\. 11 S. 937), zuletzt geändert durch die 13. ADR- Änderungs
verordnung vom 17. Juli 1996 (BGB\. 11 S. 1178)
der Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Gater (RIO), zuletzt
geändert durch die 6. RID-Änderungsverordnung vom 26. November 1996 (BGBI. 11 S.
2701)
des International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code) in der Fassung des
Amendment 28-96 - insbesondere Section 10 und Annex I
der RECOMMENDATIONS ON THE TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS der
UNITED NATIONS in der Fassung der ninth revised edition, New York und Genf 1995

10.
10.1

Hinweise
Oie Zulässigkeit der Verwendung von Verpackungen der zugelassenen Bauart bezüglich der
Verpackungsart, der Innenverpackungen, des Fassungsraums bzw. der Masse richtet sich
nach den Bestimmungen der jeweils zutreffenden Rechtsvorschriften für die einzelnen
Verkehrsträger. Alle sonstigen Vorschriften (z. B. Füllgrad, Verträglichkeit mit den Ver
packungswerkstoffen) für die Beförderung gefährlicher Güter in der zugelassenen
Verpackungsbauart bleiben unberührt.

1. Neufassung zum

ZULASSUNGSSCHEIN
Zulu:wng·nach AbKhnm 2i! d., AIlgem.....n EirHitu"ll des ln!.m,_"n~s l(k _ B.lon'-ru"lltlOliMicNI, GUt., mit SHsdlIfIen (lIolOG-Code)

Appronol ucording 1O Mdiol'l 22 01 ltM' G......llntrodUCIion 01 IM Inl..".tionlIl M.riIi.... O"'9.rous Goods Code (lMOG Cod.)

Nr. 0/03 662/1 G1
für die Bauart einer Verpackung

zur Beförderung gefährlicher Güter

Aktenzeichen 9.1/68 566

1. Rechtsgrundlagen
1.1 Gefahrgutverordnung Straße - GGVS, in der Fassung der Bekanntmachung ~om 18. Juli 1995

(BGBI. I. S. 1025)

10.3 Die Fertigung von Verpackungen der zugelassenen Bauart unterliegt der Überwachung nach
§ 9 des Gesetzes Ober die Beförderung gefährlicher Güter vom 6. August 1975 (BGBI. I S.
2121) in Verbindung mit den "Technischen Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von
Verpackungen zur Beförderung gefährlich~r Güter (TRV 001)" (Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S.
562).

10.4 Diese Zulassung wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung
und -prüfung. Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht.

1.2 Gefahrgutverordnung Eisenbahn· GGVE, in der Fassung der Bekanntmachung vom
15. Dezember 1995 (BGBI. I. S. 1852)

1.3 Gefahrgutverordnung See - GGVSee, in der Fassung der Bekanntmachung vom 24. August 1995
(BGBI. I, S. 1077) - insbesondere Abschnitt 10 in Verbindung mit Anhang I des IMDG-Coda
deutsch in der Fassung des Amendments 27-94 vom 18. Juli 1995 (BAnz. Nr. 158a vom
23. August 1995)

11. Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben
werden. Der Widerspruch ist bei dem Präsidenten der Bundesanstalt für Materialforschung und
·prüfung (SAM), 12205 Berlin, Unter den Eichen 87, schriftlich oder zur Niederschrift
einzulegen.

2_ Antragsteller
K. Kurz Hessen!al GmbH & Co. KG
Karl-Kurz-Str. 36
74523 Schwäbisch-Hall

: 415mm

Fachgruppe 1I\.1
Transportsicherheit von Verpak
kungen und Schüttgutbehältern

(7J)
D~. Wienecke

Serlin, 9. Januar 1997

Referat 11\.12
Bewertung von
Gefahrgutverpackungen
1m Auftrag

3.

4.

Hersteller
K. Kurz Hessen!al GmbH & Co. KG
Kart-Kurz-Str. 36
74523 Schwäbisch-Hall

Beschreibung der Bauart
Faß aus Pappe mit Innens<;Ick oder Einstellsack

Hersteller-Typenbezeichnung: Fibre - Drums NTA (Holzdeckel-Holzboden)

Abmessungen
Außendurchmasser
über Spannring

Höhe
Variante I
Variante 11

Fassungraum
Variante I
Variante 11

: 612mm
: 997 mm

70 Liter
: 120 Lner

Spezifikation:
Oie Bauart wird durch die Beschreibungen, technischen Zeichnungen, Werkstoffspazifikationen
und Bescheinigungen gemäß der/des unter Ziffer 5 genannten PfÜfnachweise(s) festgelegt.

5. Prüfnachweise für die Bauart
Prüfbericht Nr.: Z 662 vom 23.10.1979
Prülbericht Nr.: XVII/86 vom 25.09.1986 der Mauser-Werke GmbH, Schildgesstraße 71·
163,5040 Brühl

6. Bauartzulassung
Die unter Ziffer 4 und 5 beschriebene Bauart erfüllt die Vorschriften nach Ziffer 1. Die Bauart
wird mit den in Ziffer 9 genannten Nebenbestimmungen für die Beförderung gefährlicher Güter
zugelassen.

Diese 1. Neufassung ersetzt den Zulassungsschein Nr. 0/03 66211G1 vom 31.03.1980 sowie
der 1. Nachtrag vom 25.06.1987 der Firma Mauser·Werke GmbH, Schildgesstraße 71·163.
5040 Brühl.

Die Eignung der Bauart für die Beförderung gefährlicher fester Stoffe gilt bei Einhaltung der
folgenden Grenzwerte bzw. Einschränkungen als erbracht:

Verwendung für gefährliche Güter der Verpackungsgruppe I, 11 oder 11I

max. Bruttomase bei Verwendung
für Verpackungsgruppe I .
für Verpackungsgruppe 11
für Verpackungsgruppe 111
max. SchüUdichte

: 125 kg
: 125 kg
: 125 kg
: 1.0 kgll

vergleichbare oder günstigere Eigenschaften der Füllgüter in Bezug auf ihre Schädigungs
wirkung bei der Fallprüfung entsprechend dem(n) verwendeten Prüffüllgut (gütem)

7. Fertigung von Verpackungen
Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig gefertigt werden. Der
Herstel1er muß gewährleisten, daß die serienmäßig gefertigten Verpackungen die festgelegte
Spezifikation der Bauart erfüllen.
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8. Kennzeichnung
Oie nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpackungen sind wie folgt zu
kennzeichnen:

1G/X *)/S/ .ID/BAM 03 662 - KKH

(Herstellungsjahr; die
tetzten beiden Ziffern)

0) An dieser Stelle ist entsprechend der Baugröße die jeweilig geprüfte Bruttomasse unter
Berucksichtigung der Grenzwerte nach 9.2.2 zuzuordnen; dabei ist auf die nächstfolgende
ganze Zahl aufzurunden.

ZULASSUNGSSCHEIN
Zubuunv nadI AMdInill. 22 deI' Allgemeinen Einleitung des IntefNolionalen Codn Iüf die BdOldeNng~ GWr miI: Senc:hilIen (lMOG-Codo1

ApprcJw:al~ IDsedion 2204~ Gener.oIlntn:>dudiono4lhe InlemaCionaJ M.ariIime Oangen>usGoodsCodo (lMOG Code)

Nr. D/BAM 5036/1 G
fUr die Bauart einer Verpackung

zur Beförderung gefährlicher Guter
Aktenzeichen 9.1/68656

1. Rechtsgrundlagen
1.1 Gefahrgutverordnung Straße - GGVS vom 12. Dezember 1996 (BGBI. I S. 1886)

9. Nebenbestimmungen
9.1 Befristungen

entlällt

9.2 Bedingungen

9.2.1 Bestandteil der zugelassenen Bauart werden auch Verpackungen, deren Abmessungen von
den geprüften Baumustem abweichen, unter folgenden Bedingungen:

Gleiche Konstruktion, Wanddicke, Werkstoffe und Querschnitt
Bauhöhe mindestens 612 und maximal 997 mrn

1.2 Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE vom 12. Dezember 1996 (BG81. I S. 1876)

1.3 Gefahrgutverordnung See - GGVSee, in der Fassung der Bekanntmachung vom 24. August 1995
(BGBI. I, S. 1077) - insbesondere Abschnitt 10 in Verbindung mit Anhang I des IMDG-Code
deutsch in der Fassung des Amendments 27-94 vom 18. Juli 1995 (BAnz. Nr. 158a vom
23. August 1995)

2. Antragsteller
Mauser Werke GmbH
Schildgesstraße 71 - 163
50321 Brühl

9.3 Widerruf
Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufs erteilt.

9.4 Auflagen
9.4.1 Der in Ziffer 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstellen, daß alle Bestimmungen

und Hinweise dieses Zulassungsscheins über eine ordnungsgemäße Verwendung der
Verpackungen demjenigen, der diese Verpackungen für gefährliche Güter verwendet bzw. mit
gefährlichen Gütern befüllt, zur Kenntnis gebracht werden.

10. Hinweise
10.1 Die Zulässigkeit der Verwendung von Verpackungen der zugelassenen Bauart bezüglich der

Verpackungsart, der Innenverpackungen, des Fassungsraums bzVl. der Masse richtet sich
nach den Bestimmungen der jeweils zutreffenden Rechtsvorschriften für die einzelnen
Verkehrsträger. Alle sonstigen Vorschriften (z. B. Füllgrad, Verträglichkeit mit den Ver
packungswerkstoffen) für die Beförderung gefährlicher Güter in der zugelassenen
Verpackungsbauart bleiben unberührt.

10.2 Die Bauart erfüllt die Prfifanforderungen für Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter
des Europäischen Übereinkommens über die internationale Beförderung gefährlicher Güter
auf der Straße (AOR) in der Fassung der Bekanntmachung der Neufassung der Anlagen A
und B vom 6. Juli 1994 (BGBI. 1994 11 S. 937), zuletzt geändert durch die 12. ADR-Ände
rungsverordnung vom 20. Dezember 1994 (BGBI. 1994 11 S. 3855)
der Ordnung für die intemationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Guter (RIO) in der 5.
RIO-Änderungsverordnung vom 8. März 1995 (BGBI. 199511 S. 210)

3.

4.

5.

Hersteller
Mauser Werke GmbH
Schlldgesstraße 71 - 163
50321 Brühl

Beschreibung der Bauart
Faß aus Pappe

Hersteller-Typenbezeichnung: Thermo-Plus-Fibretrommel 121 560 mm, 7lagig.

Abmessungen
Außendurchmesser Ü. Spanring : 577 rnm
Höhe
Kopf : 984 mm
Fuß : 524 mm
Fassungraum
Kopf : 235 Uter
Fuß : 122 Liter

Spezifikation:
Die Bauart wird durch die Beschreibungen, technischen Zeichnungen, Werkstoffspezjfikationen
und Bescheinigungen gemäß des unter Ziffer 5 genannten Prüfnachweises festgelegt.

Prüfnachweise für die Bauart
Prüfbericht Nr.: 960326 vom 30.10.1996 des TÜV Ostdeutschland Sicherhert u.
Umweltschutz, Abt. Verpackung u. Gefahrgut, Köthener Straße 33, 06118 Halle.

des International Maritime Dangerous Goods Code (IMOG Code) in der Fassung des
Amendment 27-94 - insbesondere SecHon 10 und Annex I 6.
der RECOMMENDATIONS ON THE TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS der UNITEC
NATIONS in der Fassung der eighth revised edition, New York und Genf 1993

10.3 Die Fertigung von Verpackungen der zugelassenen Bauart unterliegt der Überwachung nach
§ 9 des Gesetzes über die Beförderung gefährlicher Güter vom 6. August 1975 (BGBI. I S.
2121) in Verbindung mit den ~Technischen Richtlinien für die Überwachun'g der Fertigung von
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter (TRV 001)" (Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S.
562).

Bauartzulassung
Die unter Ziffer 4 und 5 beschriebene Bauart erfOltt die Vorschriften nach Ziffer 1. Die Bauart
wird mit den in Ziffer 9 genannten Nebenbestimmungen fOr die Beförderung gefährlicher Guter
zugelassen.

Die Eignung der Bauart fOr die Beförderung gefährlicher fester Stoffe gilt bei Einhattung der
folgenden Grenzwerte bzw. Einschränkungen als erbracht:

Verwendung fOr gefährliche GUter der Verpackungsgruppe 11.

vergleichbare oder günstigere Eigenschaften der FOllgoter in Bezug auf ihre Schädigungs
wirkung bei der Fallprüfung entsprechend demen) verwendeten PrOffOllgut (gutern)

Fertigyng von Verpackungen
Nach der zugelassenen Bauart dOrfen Verpackungen serienmäßig gefertigt werden. Der
Hersteller muß gewährleisten, daß die serienmäßig gefertigten Verpackungen die festgelegte
Spezifikation der Bauart erfüllen. •

10.4 Diese Zulassung wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der Bundesanstalt ft1r Materialforschung
und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröflentlichl.

11. Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben
werden. Der Widerspruch ist bei dem Präsidenten der Bundesanstalt für Materialforschung und
-prüfung (BAM), 12205 Berlin, Unter den Eichen 87, schriftlich oder zur Niederschrift
einzulegen. 7.

max. Bruttomasse
Kopf
Fuß
min. Schüttwinkel
max. SchOttdichte

: 125 kg
: 67 kg
: 40'
: 0,53 kg/l

Berlin, 2. Dezember 1996 8. Kennzeichnung
Oie nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpackungen sind wie folgt zu
kennzeichnen
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Fachgruppe 111.1
Transportsicherheit von Verpak
kungen und Schüttgutbehältem

'~
Oipl.-Ing. B.-U. Wienecke

Reterat 111.12
Bewertung von
Gefahrgutverpackungen
Im Auftrag

Dipl.-Ing. D. Mertens

1GIY*)/S/ .ID/BAM 5036 - M
(Herstellungsjahr; die
letzten beiden Ziffern)

.) An dieser Stelle ist entsprechend der BaugrOße die jeweilig geprüfte Bruttomasse unter
Berücksichtigung der Grenzwerte nach 9.2.2 zuzuordnen; dabei ist auf die nächstfolgende
ganze Zahl aufzurunden.

9. Nebenbestimmungen
9.1 Befristungen

entfällt

9.2 Bedingungen
9.2.1 entfältt

9.2.2 Bestandteil der zugelassenen Bauart werden auch Verpackungen, deren Abmessungen von
den geprüften Baumustern abweichen, unter folgenden Bedingungen:

Gleiche Konstruktion, Wanddicke, Werkstoffe und Querschnitt
Bauhähe mindestens 524 und maximal 984 mm



9.3 Widerruf
Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufs erteilt.

3. Neufassungzum

ZULASSUNGSSCHEIN
9.4 Auflagen
~.4.1 Der in Ziffer 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstellen, daß alle Bestimmungen

und Hinweise dieses Zulassungsscheins über eine ordnungsgemäße Verwendung der
Verpackungen demjenigen, der diese Verpackungen für gefährliche Güter verwendet bzw. mit
gefährlichen Gütern befOllt, zur Kenntnis gebracht werden.

10.4 Diese Zulassung wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung
und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht.

10.
10.1

10.2

10.3

Hinweise
Die Zulässigkeit der Verwendung von Verpackungen der zugelassenen Bauart bezüglich der
Verpackungsart, der Innenverpackungen, des Fassungsraums bzw. der Masse richtet sich
nach den Bestimmungen der jeweils zutreffenden Rechtsvorschriften für die einzelnen
Verkehrsträger. Alle sonstigen Vorschriften (z. B. Füllgrad, Verträglichkeit mit den Ver
packungswerkstoffen) für die Beförderung gefährlicher Guter in der zugelassenen
Verpackungsbauart bleiben unberUhrt. -

Die Bauart erfOllt die PrOfanforderungen für Verpackungen zur Beförderung gefährlicher GUter
des Europäischen Übereinkommens .
über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße (AOR) in der Fassung·
der Bekanntmachung der Neufassung der Anlagen A und B vom 6. Juli 1994 (BGBL 11 S.
937), zuletzt geändert durch die 13. ADR-Änderungs-verordnung vom 17. Juli 1996 (BGB!.
11 S. 1178)
der Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter (RIO), zuletzt
geändert durch die 6. RIO-Änderungsverordnung vom 26. November 1996 (BGBI. 11 S.
2701)
des International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code) in der Fassung des
Amendment 28-96 - insbesondere Section 10 und Annex I
der RECOMMENDATIONS ON THE TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS der
UNITED NATIONS in der Fassung der ninth revised edition, New Vork und Genf 1995

Oie Fertigung von Verpackungen der zugelassenen Bauart unterliegt der Überwachung nach
§ 9 des Gesetzes über die Beförderung gefährlicher Güter vom 6. August 1975 (BGBI. I S.
2121) in Verbindung mit den nTechnischen Richtlinien fUr die Überwachung der Fertigung von
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Guter (TRV 001)" (Verkehrsbiatt Heft 16, 1987, S.
562).

1.
1.1

1.2

1.3

2.

3.

4.

Zulassung nach Abschnin 22 der Allgemeinen E;nle~ung des Inlernalion~lenCodes lur die Bel~rderunggelthrlicher GUter m~ SeeSChiffen (lMOG-Code)
Approval according 10 socllon 22 ollko Genol1l1 tnlloduo;lion 01 1110 Inlernational Maritima Oangerous Goods Code (IMOG Code)

Nr. D/BAM 4797/1 H1
für die Bauart einer Verpackung

zur Beförderung gefährlicher Güter

Aktenzeichen 9.1/68 578

Rechtsgrundlagen
Gefahrgutverotdnung Straße - GGVS, in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. Juli 1995
(BGB!. I, S. 1025)

Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE, in der Fassung der Bekanntmachung vom
15. Dezember 1995 (BGBI. I, S. 1852)

Gefahrgutverordnung See - GGVSee, in der Fassung der Bekanntmachung vom
24. August 1995 (BGB!. I, S. 1077) - insbesondere Abschn~t 10 in VertJindung m~ Anhang I
des IMDG-Code deutsch in der Fassung des Amendments 27-94 vom 18. Juli 1995 (BAnz. Nr.
158a vom 23. August 1995)

Antragsteller
Schiilz Werke GmbH & Co. KG
Bahnhofstr. 25
56242 Selters

Hersteller
Schiitz Werke GmbH & Co. KG
Bahnhofstr. 25
56242 Seilers

Beschreibung der Bauart
Faß aus Kunststoff mit nichtabnehmbarem Deckpl

" Hersteller-Typenbezeichnung:
220 L·VCI Spundlaß E·C1 (komplett gebiasen)

11. Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben

.werden. Der Widerspruch ist bei dem Präsidenten der Bundesanstalt für Materialforschung und
-prüfung (BAM), 12205 Berlin, Unter den Eichen 87, schriftlich oder zur Niederschrift
einzulegen.

Abmessungen

größter Außendurchmesser
Höhe (gesamt)
Fassungraum

: '" 561 mm
935 mm

: 222,1 L~er

Berlin, 10. Januar 1997

. Referallll.12
Bewertung von
Gefahrgutverpackungen
Im Auftrag

5.

6.

Spezifikation: •
Die Bauart wird durch die Beschreibungen, technischen Zeichnungen, Werkstoffspezifikationen
und Bescheinigungen gemäß der/des unter Ziffer 5 genannten PrufnachV<,eise(s) festgelegt .

Prüfnachweise für die Bauart
Priifberich! Nr.: 95 028-005 vom 05.07.1995
Priitberich! Nr.: 95 028-005 - 1.Nachlrag vom 27.11.1995
Priilberichl Nr.: 95 028-005 - 2. Nachtrag vom 23.04.1996 und
Prfifbericht Nr.: 96073-023 vom 23.10.1996 der Hoechst AG, GB-H Priitzentrum C 579,
65926 Frankfurt/Main

Bauartzulassung
Die unter Ziffer 4 und 5 beschriebene Bauart erfüllt die Vorschriften nach Ziffer 1. Die Bauart
wird mit den in Ziffer 9 genannten Nebenbestimmungen für die Beförderung gefährlicher Güter
zugelassen.

Diese 3. Neufassung ersetzt den Zulassungsschein Nr. D/BAM 4797/1H1 - 2. Neufassung
vom 24.10.1996 der Finna Schiitz Werke GmbH 6 CO.KG, 56242 Selters.

Der Nachweis der chemischen Verträglichkeit wird für folgende Standardflüssigkeiten
anerkannt:

Wasser
Netzmittellösung
Essigsäure (98% bis 100%) Klasse 8 der GGVS/GGVE
Salpetersäure (55%) Klasse 8 der GGVS/GGVE
n~8utylacetaUmitn-Butylacetat
gesättigte Netzmittellösung Klasse 3 der GGVS/GGVE
Kohlenwasserstoffgemisch Klasse 3 der GGVS/GGVE

Der Nachweis der chemischen Verträglichkeit wird für folgende gefährliche Guter (Original·
flüssigkeiten) für die vorliegende· Bauart auf Grund der Sicherheitstechnischen Wertung der
BAM m~ Aktenzeichen 9.1/68 297 vom 02.12.1996 anerkannt:

'HOE S 3551' Handelsbezeichnung der Fa. Hoechs! AG
~Dodigen 180~ Handelsbezeichnung der Fa. Hoechst AG
~Basta 150 gW Handelsbezeichnung der Fa. Hoechst AG

(Zusammensetzung der einz~lnen Rezepturen sind bei der BAM hinterlegt)

Der Nachweis der chemischen Verträglichkeit wird für folgende Güter (Originalflüssigkeiten) für
die vorliegende Bauart ane.rkannt:

- ~Furore S120 EW U Handelsbezeichnung der Fa. Hoechst AG
Dieses Produkt ist kein Gefahrgut nach der GGVS/E und GGVSee

Die Eignung der Bauart für die Beförderung gefährliche flüssige Stoffe gilt bei Einhallung der
folgenden Grenzwerte bzw. Einschränkungen als erbracht:

Verwendung für gefährliche flüssige Guter der Verpackungsgruppe 1I oder 111

max. Bruttomasse : 408,5 kg

Maximaler Gesamtüberdruck in der Verpackung (d.h. Dampfdruck des Füllgutes plus
Partialdruck evtl. vorhandener Gase bei 55 oe vermindert um 100 kPa auf der Grundlage
des maximalen Füllungsgrades IJnd ejner Fülltemperatur von 15 Oe): 133 kPa.
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Möglichk~iten der Zuordnung von Stoffen oder Stoffgemischen der Klassen 3, 5.1, 6.1, 6.2
und 8 der GGVS/GGVE gemäß Abschnitt 11 der Beilage zum Anhang A.5N der
GGVS/GGVE zu den nachfolgend genannten ~Standardflüssigkeiten" bezüglich der
chemischen Verträglichkeit unter Einhaltung der in der folgenden Tabelle aufgeführten
Maximalwerte:

Standardflüssigkeit Dampfdruck [kPa] Verpackungsgruppe
(absolut) Dichte (kgll)

50°C 55°C 1I 111

Wasser 171 200 1,9 1,9
Netzmittellösung 171 200 1,6 1,6
Essigsäure (98% bis 100%) 171 200 1,6 1,6
Salpetersäure (55%) 171 200 1,5 1,5
n-ButylacetaVmit n-Butylacetat
gesättigte Netzmittellösung 171 200 1,4 1,4
Kohlenwasserstoffgemisch 171 200 1,4 1,4

Verwendung für flüssige Stoffe mit einem Flammpunkt ~ 61°C· außer für Benzen, Toluen,
Xylen sowie Mischungen und Zubereitungen mit diesen Stoffen - auf Grund der nicht
durchgeführten Zusatzprüfung auf Penneation mit Kohlenwasserstoffgemisch (White spirit).

Möglichkeiten der Zuordnung von Stoffen oder Stoffgemischen der Klassen 8, Ziffer 66b und
Klasse 6.1, Ziffer 83c der GGVS/GGVE gemäß Ziffer 9.2 zu den nachfolgend genannten
~Originalflüssigkeiten" bezüglich der chemischen Verträglichkeit unter Einhaltung der in der
folgenden Tabelle aufgeführten Maximalwerte:

Verkehrsträger. Alle sonstigen Vorschriften (z. 8. FOligrad, Verträglichkeit mit den Ver
packungswerkstoffen) fOr die Beförderung gefährlicher Güter in der zugelassenen Ver
packungsbauart bleiben unberührt.

10.2 Die Bauart erfüllt die PrOfanforderungen für Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter
- des Europäischen Übereinkommens Ober die internationale Beförderung gefährlicher Güter

auf der Straße (AOR) in der Fassung der Bekanntmachung der Neufassung der Anlagen A
und B v0'11 6. Juli 1994 (BGB!. 1994 11 S. 937), zulefzt geändert durch die
12. ADR-Anderungsvorordnung vom 20. Dezember 1994 (BGB!. 1994 1I S. 3855)
der ~rdnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher GOter (RIO) in der 5.
RID-Anderungsverordnung vom 8. März 1995 (BGB!. 1995 11 S. 210)
des International Maritime Dangerous Goods Code (IMOG Code) in der Fassung des

Amendment 27-94,- insbesondere Section 10 und Annex I
der RECOMMENDATIONS ON THE TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS der UNITED
NATIONS in der Fassung der eighth revised edition, New York und Genf 1993

10.3 Die Fertigung von Verpackungen der zugelassenen Bauart unterliegt der Überwachung nach
§ 9 des Gesetzes über die Beförderung gefährlicher Güter vom 6. August 1975 (BGBl. I S.
2121) in Verbindung mit den "Technischen Richtlinien fOr die ÜbelWachung der Fertigung von
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter (TRV 001)" (Ver1<ehrsblalt Heft 16, 1987, S.
562).

10.4 Diese ZUlassung wird im ~Amts- und Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung
und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht.

Originalflüssigkeit

HOE S 3551
Dodigen 180
Basta 150 gli

Dampfdruck [kPa]
(absolut)

50°C 55°C

171 200
143 167
114 133

Verpackungsgruppe
Dichte (kgll)

11 111

1,2 1,2
1,2 1,2
1,2 1,2

11. Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben
werden. Der Widerspruch ist bei dem Präsidenten der Bundesanstalt für Materialforschung und
-prüfung (BAM), 12205 Berlin, Unter den Eichen 87, schriftlich oder zur Niederschrift
einzulegen.

7.

8.

Fertigung von Verpackungen
Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig gefertigt werden. Der
Hersteller muß gewährleisten, daß die serienmäßig gefertigten Verpackungen die festgelegte
Spezifikation der Bauart erfüllen.

Kennzeichnung
Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpackungen sind wie folgt zu
kennzeichnen:

AnV 1H11Y1.9/200/ .ID/BAM 4797 - Schütz 1

(Herstellungsjahr; die letzten beiden
Ziffern und Herstellungsmonat)

Fachgruppe 111.1
Transportsicherheit von Verpak
kungen und Schüttgutbehältern
Im Auttrag

Dr.rer.nat. P. Blümel
Oberregierungsrat

Berlln, 02.12.1996

Referat 111.12
Bewertung von
Gefahrgutverpackungen
Im Auftrag

9. Nebenbestimmungen

9,1 Befristungen
entfällt

9,2, Bedingungen
9.2.1 Der Nachweis der chemischen Verträglichkeit gegenüber weiteren gefährlichen Gütern als den

in Ziffer 6 definierten gilt erst dann als erbracht, wenn alle folgenden Bestimmungen einge
halten werden:
- Die in Ziffer 6 genannten Grenzdaten dürfen nicht überschritten werden .
• Durch Laborversuche ist nachzuweisen, daß die Wirkung der einzufüllenden gefährlichen

Guter auf Probekörper nicht die Wirkung der Standardflüssigkeiten übertrifft.
- Bei weiteren gefährlichen Gütern, deren spannungsrißauslösende Wirkung größer ist als die

der Standardflüssigkeiten und deren Massenaufnahme (Quellung) kleiner ist als 1%, ist
aufgrund von Lab"orversuchen nachzuweisen, daß die Wirkung dieser Stoffe auf Probekörper
geringer ist als die in Ziffer 6 genannten Prüffüllgüter (Originalflüssigkeiten).

- Dabei ist gern. der ~Technischen Richtlinien Verpackungen TRV 002 oder TRV 003" vom
24. Juli 1989 zu verfahren (veröffentlicht im Ver1<ehrsblatt 1989, Heft 16, S.57 bzw. 575).

- Die Laborversuche dürfen nur von Prüfstellen durchgeführt werden, die gern. den -Richtlinien
über das Verfahren für die Durchführung der Bauartprüfung, die Anerkennung von Prüfstellen
sowie die Zulassung von Verpackungen und Großpackmittel (IBC) für die Beförderung
gefährlicher Güter ·R002-- vom 05. Mai 1994 (Bundesanzeiger Nr. 97, S. 5554) sowie vom
10. Mai 1994 (Verkehrsblatt S. 406) von der BAM für die Bau.3rtprüfung von
Kunststoffverpackungen oder speziell für diese Laborversuche anerkannt sind. Die
Ergebnisse dieser Laborversuche sind zu dokumentieren und auf Verlangen der BAM
vorzulegen.

9.3 Widerruf
Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufs erteilt.

9.4 Auflagen

9.4.1 Der in Ziffer 2. genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstellen, daß alle Bestimmungen
und Hinweise dieses Zulassungsscheins über eine ordnungsgemäße Verwendung der
Verpackungen demjenigen, der diese Verpackungen für gefährliche Güter verwendet bzw. mit
gefährlichen Gütern befüllt, zur Kenntnis gebracht werden.

9.4.2 entfällt

10. Hinweise

10.1 Die Zulässigkeit der Verwendung von Verpackungen der zugelassenen Bauart bezüglich der
Verpackungsart, der Innenverpackungen, des Fassungsraums bzw. der Masse richtet sich
nach den Bestimmungen der jeweils zutreffenden Rechtsvorschriften für die einzelnen
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3. Kanister

1. Neufassung zum

ZU LASSUNGSSCH EIN

9.2 Bedingungen
Bestandteil der zugelassenen Bauart werden auch Verpackungen, deren Abmessungen
von den geprüllen Baumustem abweichen, unter folgenden Bedingungen:

Gleiche Konstruktion, Wanddicke. Werkstoffe und Querschnitt
Bauhöhe ohne Verschluß mindestens 300 und maximal 400 mm

9.3 Widerruf
Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufs erteilt.

Z"lasslltlll MctI Ab1dVlin 22 oHl M;e....' ...n Ein~~UIlll d., Intomalio1u1len Codn IUt d,. 8e~ro;l.tU"lIll.tilvlicNrGUtti m" S-uchit1l" PUl>G·CodtJ
ApprovI' lo;orclng 10 Hetion 22 cl 11M G.nerlllnuodUCUl>n ot tIM 1/'llllNll1OIHII M,'~_ D.~,c", GooIH C~ GMOG C~l

1.
1.1

1.2

1.3

2.

3.

Nr. D/BAM 5004/3A1
fOr die Bauart einer Verpackung

zur Beförderung gefährlicher Güter
Aktenzeichen 9.1/68626

Rechtsgrundlagen
Gefahrgutverordnung Straße - GGVS, in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. Juli 1995
(BGB!. I, S. 1025)

Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE, in der Fassung der Bekanntmachung vom
15. Dezember 1995 (BGB!. I, S. 1852)

Gefahrgutverordnung See - GGVSee, in der Fassung der Bekanntmachung vom 24. August 1995
(8GBI. I, S. 1077) - insbesondere Abschnitt 10 in Verbindung mit Anhang I des IMDG-Code
deutsch in der Fassung des Amendments 27-94 vom 18. Juli 1995 (BAnz. Nr. 158a vom
23. Augusl 1995)

Antragsteller
Huber Verpackungen GmbH + Co.
Otlo-Meister·Straße 2
74613.Öhringen

~
Huber Verpackungen GmbH + Co.
Otto-Meister-Straße 2
74613 Öhringen

9.4
9.4.1

10.
10.1

10.2

10.3

~
Der in Ziffer 2. genannte Antragsteller muß nachweisbar sicher stellen, daß alle
Bestimmungen und Hinweise dieses Zulassungsscheins über eine ordnungsgemäße
Verwendung der Verpackungen demjenigen, der diese Verpackungen für gefährliche Güter
verwendet bzw. mit gefährlichen GOtem befOllt, zur Kenntnis gebracht werden.

Hinweise
Die Zulässigkeit der Verwendung von Verpackungen der zugelassenen Bauart bezüglich der
Verpackungsart, der Innenverpackungen, des Fassungsraums bzw. der Masse richtet sich
nach den Bestimmungen der jeweils zutreffenden Rechtsvorschriften für die einzelnen
Verkehrsträger. Alle sonstigen Vorschritten (z. B. Füllgrad, Verträglichkeit mit den Ver·
packungswerksloffen) für die Beförderung gefährlicher Güter in der zugelassenen Ver
packungsbauart bleiben unberührt.

Die Bauart erfüllt die Prülanforderungen IOr Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter
des Europäischen Übereinkommens Ober die internationale Beförderung gefährlicher Güter
auf der Straße (AOR) in der Fassung der Bekanntmachung der Neufassung der Anlagen A
und B vom 6. Juli 1994 (BGB!. 1994 11 S. 937),.zulelzl geändert durch die
12. ADR-Änderungsverordnung vom 20. Dezember 1994 (8GBI. 1994 II S. 3855)
der Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher GOter (RIO) in der 5.
R1D-Änderungsverordnung vom 8. März 1995 (BGBI. 199511 S. 210)
des International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code) in der Fassung des
Amendment 27-94 - insbesondere Section 10 und Annex I
der RECOMMENDATIONS ON THE TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS der UNITED
NATIONS in der Fassung der eighfh revised edition, New York und Genf 1993

Die Fertigung von Verpackungen der zugelassenen Bauart unterliegt der Überwachung nach
§ 9 des Gesetzes über die Beförderung gefährlicher Güter vom 6. August 1975 (8GBI. t
S. 2121) in Verbindung mit den "Technischen Richtlinien für die Überwachung der Fertigung
von Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter (TRV 001)" (Verkehrsbiall Heft 16,
1987, S. 562).

4. Beschreibung der Bauart
Kanister aus Stahl mit nichtabnembarem Deckel 10.4 Diese Zulassung wird im "Amts- und Mitteilungsblatl der Bundesanstalt für Materialforschung

und ·pfÜfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht.

Hersteller-Typenbezeichnung: Kanister 258/232 mm mit KVS 57 mm

Abmessungen (Kanisterkörper unten)
Abmessungen (Kanisterkörper oben)
Höhe ohne Verschluß :
Variante I
Variante II
Fassungsraum
Variante I
Variante 11

: 258,6 x 232.6 mm (L x B )
: 250.6 x 224.6 mm (L x B )

: 300 mm
: 400 mm

: 16,6 Liter
: 22,4 Liter

11. Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben
werden. Der Widerspruch ist bei dem Präsidenten der Bundesanstalt für Materiallorschung und
-prüfung (BAM), 12205 Berlin, Unter den Eichen 87, schriftlich oder zur Niederschrift
einzulegen.

Berlin. 5. Dez. 1996

ZULASSUNGSSCHEIN

5.

6.

Spezifikation:
Oie Bauart wird durch die Beschreibungen, technischen Zeichnungen, Werkstoflspezifikationen
und Bescheinigungen gemäß der/des unter Ziffer 5 genannten Prüfnachweise(s) festgelegt.

Prüfnachweise für die Bauart
Prülbericht Nr.: 960342 vom 21.10.1996 des TÜV Ostdeutschland, Sicherheit und
Umweltschutz GmbH, Köthener Str. 33 in 06118 Halle

Bauartzulassung
Oie unter Ziffer 4 und 5 beschriebene Bauart erfüllt die Vorschriften nach Ziffer 1. Oie Bauart
wird mit den in Zifler 9 genannten Nebenbestimmungen lür die Beförderung gefährlicher Güler
zugelassen.

Diese 1. Neulassung ersetzt den Zulassungsschein Nr. DIBAM 5004/3Al vom 7. Nov. 1996
der Huber Verpackungen GmbH + Co., Otto·Meister-Straße 2 in 74613 Öhringen.

Fachgruppe 111.1

TranSPOr1.~iChe. it von Verpak-

~"l'~ro7",""M""m

Dipt.· Ing. B.-U. Wienecke

3. Neufassung zum

Referat 111.12
Bewertung von
Gelahrgutverpackungen
Im Auftrag

((ce 'V---I/-
Dipl.- Ing. (f:H) W. Taegner

7.

8.

Oie Eignung der Bauart für die Beförderung gefährlicher flüssiger Güter gilt bei Einhaltung der
folgenden Grenzwerte bzw. Einschränkungen als erbracht:

Verwendung für gefährliche flüssige Güter der Verpackungsgruppe 11 oder 111
max. Dichte für Stoffe der Verpackungsgruppe 11 : 1,2 kgll
max. Dichte für Stoffe der Verpackungsgruppe 111 : 1,2 kgll
Maximaler Gesamtüberdruck in der Verpackung (d.h. Dampfdruck des Füllgutes plus
Partialdruck evtl. vorhandener Gase bei 55 oe vermindert um 100 kPa auf der Grundlage
des maximalen Füllungsgrades und einer Fülltemperatur von 15 Oe): 73 kPa.
max. Dampfdruck bei 500 C: 120 kPa (absolut)

bei 55° C: 140 kPa (absolul)

Fertigung von Verpackungen
Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig gefertigt werden. Der
Hers~~Uer.mußgewährleisten, daß die serienmäßig gefertigten Verpackungen die festgelegte
SpeZifIkation der Bauart erfüllen.

Kennzeichnung
Oie nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpackungen sind wie folgt zu
kennzeichnen:

Zulu............ch AbschnGt ~ ~r A.Ilgem";n.n Einl.ilung du Iru.....uonalt>n Codu ICn d" 8.'~rd.nI1\IjI9.lihrfidwrGüt.r mil S..schdt.n (I~OG.(:od.1

Approv,1 .~rding 10 Ur:l101I 22 01 ,"- G4>.....IIft\ftldu=t101I olIM 11I1......'ioll.1 I.brrtim. D.~ftlusGoods Cod. (lt.loo Cod.l

Nr. 7933/3A1
für die Bauart einer Verpackung

zur Beförderung gefährlicher Güter
Aktenzeichen 9.1/68403

1. Rechtsgrundlagen
1.1 Gefahrgutverordnung Straße - GGVS. in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. Juli 1995

(BGB!. I, S. 1025)

1.2 Gefahrgutverordnung Eisenbahn· GGVE, in der Fassung der Bekanntmachung vom
15. Dezember 1995 (BGB!. I, S. 1852)

1.3 Gefahrgutverordnung See - GGVSee, in der Fassung der Bekanntmachung vom 24. August 1995
(BGB!. I, S. 1077) - insbesondere Abschnitt 10 in Verbindung mtt Anhang I des IMDG-Code
deutsch in der Fassung des Amendments 27-94 vom 18. Juli 1995 (BAnz. Nr. 158a vom
23. August 1995)

3Al/Y/ll O/ .ID/BAM 5004 - KHV

(Herstellungsjahr; die letzten beiden Stellen)

9. Nebenbestimmungen
9.1 Befristungen

enllälll

2.

3.

Antragsteller
G russ Metallverpackungen GmbH & Co.
Hülsenstraße 38
40721 Hilden

Hersteller
Gruss Metallverpackungen GmbH & Co.
Hülsenstraße 38
40721 Hilden
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4. Beschreibung der Bauart
Kanister aus Stahl mit nichtabnembarem Deckel

Hersteller·Typenbezeichnung: Konischer Vierkanlkanister

Abmessungen
Grundfläche: 167 x 128 x mm (L x B)
Höhe Variante I : 350 mm (ohne Verschluß)
Höhe Variante 11: 160 mm (ohne Verschluß)

Fassungsraum Variante I: 6,4 Liter
Fassungsraum Variante 11: 2,8 Liter

Spezifikation:
Oie Bauart wird durch die Beschreibungen, technischen Zeichnungen, Werkstoffspezifikationen
und Bescheinigungen gemäß der/des unter Ziffer 5 genannten PrOfnachweise{s) festgelegt.

§ 9 des Gesetzes über die Beförderung gefährlicher Güter vom 6. August 1975 (BGBI. I S.
2121) in Verbindung mit den -Technischen Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter (TRV 001r (Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S.
562).

10.4 Diese Zulassung wird im -Amts· und Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung
und -prütung, Bertin" (ISSN 0340-7551) veröflentlichl.

11. Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben
werden. Der Widerspruch ist bei dem Präsidenten der Bundesanstalt für Materiatforschung und
-prüfung (SAM), 12205 Berlin, Unter den Eichen 87, schriftlich oder zur Niederschrift
einzulegen. .

Sertin, 21. November 1996

5.

Ergänzend gelten die Spezifikationen gemäß den Zeichnungen A 06.36.1 vom 23.02.93;
A 06.37.1 vom 23.02.93 und A 06.39 vom 23.03.93 der Blechwarenfabrik Gustav Gruss & Co
in Hilden.

Prüfnachweise für die Bauart
Prulbericht Nr. 3422/94 vom 25.05.1994,
Prülbericht Nr. 3540/95 vom 22.02.1995 und
Prufbericht Nr. 3832/96 vom 26.08.1996 des Instituts für Beratung, Forschung,
Systemplanung, Verpackungsentwicklung und ·prufung an der Fachhochschule Hambur9,
Lohbrügger Kirchstr. 65 in 21033 Hamburg

Fachgruppe 111.1
Transportsicherheit von Verpak
k~Schüllgulbehä~em

Im~

Dipl.- lng. B.-U. Wienecke

Reteralll1.12
Bewertung von

. Gefahrgutverpackungen
Im Auftrag

rc', \/l- .--
J '-'

Dipl.-Ing. (FH) W. Tae9ner

6. Bauartzulassung
Die unter Ziffer 4 und 5 beschriebene Bauart erfüllt die Vorschriften nach Ziffer 1. Die Bauart wird
mit den in Ziffer 9 genannten Nebenbestimmungen für die Beförderung gefährlicher Güter
zugelassen.

Diese 3. Neufassung ersetzt die 2. Neufassung des Zulassungsscheins Nr. 7933/3A1 vom
08.08.1995 der Gruss Metallverpackungen GmbH & Co., Hülsenstraße 38 in 40721 Hilden

Die Eignung der Bauart für die Beförderung gefährlicher flüssiger Stoffe gilt bei Einhaltung der
folgenden Grenzwerte bzw. Einschränkungen als erbracht:

Verwendung für gefährtiche flüssige Güter der Verpackungsgruppen 11 oder 111.
max. Dichte für Verpackungsgruppe 11 : 1,2 kglt
max. Dichle für Verpackungsgruppe 11I: 1,8 kgll
max. Dampfdruck bei SO·C: 171 kPa (absolut)
max. Dampfdruck bei 55·C: 200 kPa (absolut)
max. Gesamtüberdruck in der Verpackung (d.h. Dampfdruck des Füllgutes plus Partialdruck
evtl. vorhandener Gase bei 55 °C vermindert um 100 kPa auf der Grundlage des maximalen
Füllungsgrades und einer Fülltemperatur von 15 Oe): 133 kPa

7. Fertigung von Verpackungen
Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller
muß gewährleisten, daß die serienmäßig gefertigten Verpackungen die festgelegte Spezifikation
der Bauart erfüllen.

8. Kennzeichnung
Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpackungen sind wie folgt zu
kennzeichnen:

3A11Y/200/ /D/BAM 7933 • G

(Herstellungsjahr; die letzten beiden Stellen)

9. Nebenbestimmungen
9.1 Befristungen

entlälll

9.2 Bedingungen
Bestandteil der zugelassenen Bauart werden auch Verpackungen, deren Abmessungen
von den geprüften Baumustem abweichen, unter folgenden Bedingungen:
- Gleiche Konstruktion, Wanddicke, Werkstoff und Querschnitt
- Bauhöhe ohne Verschluß mindestens 160 mm und maximal 350 mm

9.3 Widerruf
Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufs erteilt.

9.4 Auflagen
9.4.1 Der in Zfffer 2. genannte Antragsteller muß nachweisbar sicher stellen, daß alle

Bestimmungen und Hinweise dieses Zulassungsscheins über eine ordnungsgemäße
Verwendung der Verpackungen demjenigen, der diese Verpackungen für gefährliche Güter
verwendet bzw. mit gefährlichen Gütern befüllt, zur Kenntnis gebracht werden.

10. Hinweise
10.1 Die Zulässigkeit der Verwendung von Verpackungen der zugelassenen Bauart bezüglich der

Verpackungsart, der Innenverpackungen, des Fassungsraums bzw. der Masse richtet sich
nach den Bestimmungen der jeweils zutreffenden Rechtsvorschriften für die einzelnen
Verkehrsträger. Alle sonstigen Vorschriften (z. B. Füllgrad, Verträglichkeit mit den Ver
packungswerkstoffen) für die Beförderung gefährlicher Güter in der zugelassenen Ver
packungsbauart bleiben unberührt_

I
10.2 Die Bauart erfüllt die Prufanforderungen für Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter

des Europäischen Übereinkommens über die internationale Beförderung gefährlicher Güter
auf der Straße (AOR) in der Fassung der Bekanntmachung der Neufassung der Anlagen A
und B vom 6. Juli 1~94 (BGBI. 1994 11 S. 937), zulelzt geändert durch die
12. ADR-Änderungsverordnung vom 20. Dezember 1994 (BGBI. 1994 11 S. 3855)
der Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter (RIO) in der 5.
RID-Änderungsverordnun9 vom 8. März 1995.(BGBI. 1995 I1 S. 210)
des International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code) in der Fassung des
Amendment 27-94 - insbesondere Section 10 und Annex I
der RECOMMENDATIONS ON THE TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS der UNITED
NATIONS in der Fassung der eighth revised edition, New York und Genf 1993

10.3 Die Fertigung von Verpackungen der zugelassenen Bauart unterliegt der Überwachung nach
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2. Neufassung zum

ZULASSUNGSSCHEIN
Zulass""ll nadl Abldlnin 22 da. AJIll,_in.n Einr.lIu"ll du tll'..malioMr.n CodH I';. die 8016t<:1l'''''VlI,f61u1idlIf GUt" mit s.,ld>itlan OMOG·~)

Appf'Clv.l aa:ording 10 MCliotl22 ollhol Glneral lnl,odue:llon 01 u.. Intlm.lionat M.riIi_ O,.,ous Good, Coda 010400 Code)

Nr. D/BAM 4118/3H1

fOr die Bauart einer Verpackung
zur Beförderung gefähr1icher Güter

Aktenzeichen 9.1/68 570

1. Rechtsgrundlagen
1.1 Gefahrgutverordnung Straße - GGVS, in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. Juli 1995 7.

(BGBI. I, S. 1025)

1.2 Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE, in der Fassung der Bekanntmachung vom
15. Dezember. 1995 (BGBI. I, S. 1852)

StandardflÜssjgkejt Dampfdruck IkPa] Verpackungsgruppe
(absolut) Dichte (kgn)

50·C 55·C 11 111

Wasser 143 167 1,9 1,9

NetzmitteIlösung 171 200 1,6 1,6
Essigsäure (98% bis 100%) 171 200 1,4 1,4
Salpetersäure (55%) 143 167 1,4 1,4
n-ButylacetaUmit n-Butylacetat 171 200 1,2 1,2
gesättigte Netzmittellösung
Kohlenwasserstoffgemisch 143 167 1,2 1,2

Verwendung fOr flüssige Stoffe mit einem Flammpunkt :s 61°C - außer Benzen, Toluen,
Xylen sowie Mischungen und Zuberellungen mit diesen Stoffen - auf Grund der nicht
durchgeführten ZusatzprOfung auf Permeation mit Kohlenwasserstoffgemisch (White spirit).

Fertigung von Verpackungen
Nach der zugelassenen Bauart dOrfen Verpackungen serienmäßig gefertigt werden. Der
Hersteller muß gewährleisten, daß die serienmäßig gefertigten Verpackungen die festgelegte
Spezifikation der Bauart erfüllen.

1.3 Gefahrgutverordnung See - GGVSee, in der Fassung der Bekanntmachung vom 8.
24. August 1995 (8GBI. I, S. 1077) - insbesondere Abschnitt 10 in Verbindung mit Anhang I
des IMDG-Code deutsch in der Fassung des Amendments 27-94 vom 18. Juli 1995 (BAnz. Nr.
158a vom 23. August 1995)

Kennzeichnung
Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpackungen sind wie folgt zu
kennzeichnen:

Hersteller-Typenbezeichnung:101 Kanister Serie 90 mit Resteentleerung

Beschreibung der Bauart
Kanister aus Kunststoff mit nichtabnehmbarem Deckel

Bauartzulassung
Die unter Ziffer 4 und 5 beschriebene Bauart erfüllt die Vorschriften nach Ziffer 1. Die ·Bauart
wird mit den in Ziffer 9 genannten Nebenbestimmungen für die Beförderung gefährlicher Güter
zugelassen.

Spezifikation:
Die Bauart wird durch die Beschreibung, technischen Zeichnungen (Z.-Nr. 1/225/88 vom
21.05.1991 • 10 " ohne Ausführungvariante 2 u. 3 des Gewindes), Werkstoffspezifikationen und
Bescheinigungen gemäß des 1., 2.und 3. Nachtrages zum Prüfberichtsnummer 92 206-110
festgelegt.

W

A'3H1N1.9 Z1.9/200/.......... .ID/BAM 4118-0
(Herstellungsjahr; die letzten beiden

Ziffern und Herstellungsmonat)

Nebenbestimmungen

9.4 ~
9.4.1 Der in Ziffer 2. genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstellen, daß alle Bestimmungen

und Hinweise dieses Zulassungsscheins über eine ordnungsgemäße Verwendung der
Verpackungen demjenigen, der diese Verpackungen fOr gefährliche Güter verwendet bzw. mit
gefährlichen Gütern befüllt, zur Kenntnis gebracht werden.

9.3 ~
Diese Zulassung wird unter dem Vorbehan des jederzeitigen Widerrufs erteilt.

9.2. Bedingungen
Der Nachweis der chemischen Verträglichkeit gegenüber weiteren gefährlichen Gütern als
den in Ziffer 6. definierten gilt erst dann als erbracht, wenn alle folgenden Bestimmungen
eingehalten werden:
- Die in Ziffer 6. genannten Grenzdaten dürfen nicht überschritten werden.
- Durch Laborversuche ist nachzuweisen, daß die Wirkung der einzufüllenden gefährlichen

Güter auf Probekörper nicht die Wirkung der Standardflüssigkeiten übertrifft.
- Dabei ist gern. der "Technischen Richtlinien Verpackungen TRV 002 oder TRV 003" vom

24. Juli 1989 zu verfahren (veröffentlicht im Verkehrsblatt 1989, Heft 16, S.57 bzw. 575).
- Die Laborversuche dürfen nur von PrOfsteIlen durchgeführt werden, die gem. den "Richtlinien

über das Verfahren für die Durchführung der Bauartprüfung, die Anerkennung von Prüfstellen
sowie die Zulassung von Verpackungen und Großpackmittel (IBC) für die Beförderung
gefährlicher Güter -R002-" vom 05. Mai 1994 (Bundesanzeiger Nr. 97, S. 5554) sowie vom
10. Mai 1994 (Verkehrsblatt S. 406) von der SAM für die BauartprOfung von
Kunststoffverpackungen oder speziell für diese Laborversuche anerkannt sind. Die
Ergebnisse dieser Laborversuche sind zu dokumentieren und auf Verlangen der BAM
vorzulegen.

9.1 Befristungen
entfällt

9.

: 230 mm x 190 mm (L x B)
: 310 mm
: 292 mm
: 10,62 Liter

Abmessungen
Grundmaße
Höhe (gesamt)
Stapelhöhe
Fassungsraum

Hersteller
Kautex Werke AG
Mauermattenstr. 9
79183 Waldkirch

Prüfnachwejse für die Bauart
PfÜfbericht Nr.: 92 206-110 vom 24.08.1992
PfÜfbericht Nr.: 92 206-110 1. Nachtrag vom 04.08.1994
Prüfbericht Nr.: 92 206-110 2. Nachtrag vom 12.10.1994 der Hoechst AG, Forschung und
Entwicklung (GB-H) in 6320 bzw. 65926 Frankfurt/Main
PfÜlberichl Nr.: 92 206-110 3, Nachtrag vom 08,11.1996 der Hoechst AG GB-H,
PfÜfzentrum C 579, 65926 Frankfurt/Maln

Antragsteller
Kautex Werke AG
MauermaUenstr. 9 .
79183 Waldkirch

4.

5.

6.

3,

2.

Der Nachweis der chemischen Verträglichkeit wird für folgende Standardflüssigkeiten
anerkannt:

Diese 2. Neufassung ersetzt die 1. Neufassung des Zulassungsscheines Nr. D/BAM 4118/3H 1
vom 07.03.1991 der Firma Kautex Werke AG, Mauermattenstr. 9, 79183 Waldkirch.

Die angewandten Prüfungen gemäß Prübericht Nr. 92 206-110 mit der Standartflüssigkeit
"Wasser" werden für die nun vorliegenden Spezifikation der Bauart anerkannt.

Die Eignung der Bauart für die Beförderung gefährlicher flüssige Stoffe gilt bei Einhaltung der
folgenden Grenzwerte bzw. Einschränkungen als erbracht:

10.2 Die Bauart erfüllt die Prufanforderungen für Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter
des Europäischen Übereinkommens über die internationale Beförderung gefährlicher Güter
auf der Straße (AOR) in der Fassung der Bekanntmachung der Neufassung der Anlagen A
und B vom 6. Juli 1994 (BGBI. 1994 II S. 937), zuletzt geändert durch die
12, ADR-Änderungsverordnung vom 20. Dezember 1994 (BGBI. 1994 1I S. 3855)
der Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter (RIO) in der 5.
RID·Änderungsverordnung vom 8. März 1995 (BGBI. 1995 1I S. 210)
des International Maritime Dangerous Goods Code (IMOG Code) in der Fassung des
Amendment 27-94 - insbesondere Section 10 und Annex I
der RECOMMENDATIONS ON THE TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS der UNITED
NATIONS in der Fassung der eighth revised edition, New York und Genf 1993

10. Hinweise
10.1 Die Zulässigkelt der Verwendung von Verpackungen der zugelassenen Bauart bezüglich der

Verpackungsart, der Innenverpackungen, des Fassungsraums bzw. der Masse richtet sich
nach den Bestimmungen der jeweils zutreffenden Rechtsvorschriften für die einzelnen
Verkehrsträger. Alle sonstigen Vorschriften (z. B. Füllgrad, Verträglichkeit mit den Ver
packungswerkstoffen) für die Beförderung gefährlicher Güter in der zugelassenen Ver
packungsbauart bleiben unberührt.

Klasse 3 der GGVS/GGVE
Klasse 3 der GGVS/GGVE

Klasse 8 der GGVS/GGVE
Klasse 8 der GGVS/GGVE

Wasser
Netzmittellösung
Essigsäure (98% bis 100%)
Salpetersäure (55%)
n-ButylacetaUmit n-Butylacetat
gesättigte Netzmittellösung
Kohlenwasserstoffgemisch

Verwendung für gefährliche flüssige Güter der Verpackungsgruppe 11 oder III

Maximaler Gesamtüberdruck in der Verpackung (d.h. Dampfdruck des Füllgutes plus
Partialdruck evtl. vortlandener Gase bei 55 oe vermindert um 100 kPa auf der Grundlage
des maximalen Füllungsgrades und einer Fülltemperatur von 15°C): 133 kPa.

10.3 Die Fertigung von Verpackungen der zugelassenen Bauart unterliegt der Überwachung nach
§ 9 des Gesetzes über die Beförderung gefährlicher Güter vom 6. August 1975 (BGBI. I S.
2121) in Verbindung mit den "Technischen Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Goter (TRV 001)" (VeJ1<ehrsblatt Heft 16, 1987, S.
562).

Möglichkeiten der Zuordnung von Stoffen oder Stoffgemischen der Klassen 3, 5.1, 6.1, 6.2
und 8 der GGVS/GGVE gemäß Abschnitt 11 der Beilage zum Anhang A.5N der
GGVS/GGVE zu den nachfolgend genannten ·Standardflüssigkeiten" bezüglich der
chemischen Verträglichkeit unter Einhaltung. der in der folgenden Tabelle aufgeführten
Maximalwerte:

10.4 Diese Zulassung wird im -Amts- und Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung
und -prüfung, Berlin· (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. .

11. Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben
werden. Der Widerspruch ist bei dem Präsidenten der Bundesanstalt für Materialforschung und
-prüfung (BAM), 12205 Berlin, Unter den Eichen 87, schriftlich oder zur Niederschrift
einzulegen.
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Berlin, 5. Dezember 1996 Diese 1.. Neufassung ersetzt den Zulassungsschein Nr. D/BAM 4783/3Hl vom 21.11.1995 der
Firma Stelioplast in 54518 Binsfeld.

Fachgruppe 111.1
Transportsicherheit von Verpak

kUng~utbehältern

,m,~ .

Dip!.- Ing. B.-U. Wienecke '\:.

Referat 111.12
Bewertung von
Gefahrgutverpackungen
Im Au«rag

(J A-0,
Dipl.-Ing. D. Mertans

Die angewandten abweichenden Prüfverfahren ( Anerkennung der PrUfungen der Variante 111
mit den o.g. Standardfh1ssigkeiten IUr die Variante I und Variante 11) werden als gleichwertig
anerkannt.

Die Eignung der Bauart für die Beförderung gefährlicher flüssige Stoffe gilt bei Einhaltung der
folgenden Grenzwerte bzw. Einschränkungen als erbracht:

Verwendung tur gefährliche flüssige Güter der Verpackungsgruppe II oder III

Maximaler Gesamtuberdruck in der Verpackung (d.h. Dampfdruck des FÜllgutes plus
Partialdruck evtl. vorhandener Gase bei 55°C vermindert um 100 kPa auf der Grundlage
des maximalen Füllungsgrades und einer Fülltemperatur von 15°C): 140 kPa.

1. Neufassung zum

ZULASSUNGSSCHEIN
Z~lnsunSlnac:ll Ahsd'wll 22 d,r Aß900m.....n EirH'iUl'lg d" 11I1',"",I>O..."n Codes rUr cM a.rdrderung ~lilltlicherGU:" ml s..sc:hiIl.n ~J.lDG-Cod'1

~",....l ,c.o:ording 10 _n 2'2 01 the G......IIMrt>ducuon 01 lhe In"",.I>O... IIol~nt.orn' O,"9"Oln Goads Cod. (IIolDG Cod.)

max. Bruttomasse:
Variante I
Variante 11
Variante 111

: 21,0 kg
: 24,5 kg
: 45,8 kg

Nr. D/BAM 4783/3H1
für die Bauart einer Verpackung

zur Beförderung gefährlicher GUter

Aktenzeichen 9.1/68477

Möglichkeiten der Zuordnung von Stoffen oder Stoffgemischen der Klassen 3, 5.1, 6.1, 6.2
und 8 der GGVS/GGVE gemäß Abschnitt 11 der Beilage zum Anhang A.5N der
GGVS/GGVE zu den nachfolgend genannten -Standardflüssigkeiten- bezüglich der
chemischen Verträglichkeit unter Einhaltung der in der folgenden Tabelle aufgeführten
Maximalwerte:

1.2 Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE, in der Fassung der Bekanntmachung vom
15. Dezember 1995 (BGB!. I. S. 1852)

1. Rechtsgrundlagen
1.1 Gefahrgutverordnung Straße - GGVS, in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. Juli 1995

(BGB!. I. S. 1025)

1.3

2.

3.

Gefahrgutverordnung See - GGVSee, in der Fassung der Bekanntmachung vom
24. August 1995 (BGBL I, S. 1077) - insbesondere Abschnitt 10 in Verbindung mit Anhang I
des IMDG-Code deutsch in der Fassung des Amendments 27-94 vom 18. Juli 1995 (BAnz. Nr.
158a vom 23. August 1995)

Antragsteller
Stelioplast Roland Stengel
Kunststoffverarbeitung GmbH
Industriestraße 8
54518 Binsfeld

Hersteller
Stelioplast Roland Stengel
Kunststoffverarbeitung GmbH
Industriestraße 8
54518 Binsleid

7.

8.

Standardflüssiakeit Dampfdruck (kPal Verpackungsgruppe
(absolut) Dichte (kgll)

50°C 55°C 11 111

Wasser 172 200 1,9 1,9

Essigsaure (98% bis 100%) 172 200 1,2 1,2

n-ButylacetaVmit n-Butyiacetat
gesättigte Netzmittellösung 172 200 1,2 1,2
Kohlenwasserstoffgemisch 172 200 1,2 1,2

Verwendung für flüssige Stoffe mit einem Flammpunkt :s 61°C - auch für Benzen, Toluen,
Xylen sowie Mischungen und ZUbereitungen mit diesen Stoffen auf Grund der durch
geführten ZusatzprOfung auf Permeation mit Kohlenwasserstoffgemisch (White spirit).

Fertigung von Verpackungen
Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig gefertigt werden. Der
Hersteller muß gewährleisten, daß die serienmäßig gefertigten Verpackungen die festgelegte
Spezifikation der Bauart erfüllen.

Kennzeichnung
Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpackungen sind wie folgt zu
kennzeichnen:

4. Beschreibung der Bauart
Kanister aus Kunststoff mit nichtabnehmbarem Deckel

Hersteller-Typenbezeichnung:
Stelio 2210 bzw. 2220

Abmessungen:
Grundmaße
Höhe (gesamI)
Variante I

Variante II
Variante 111

: 298 mm x 198 mm (L x B)

: 264 mm

: 294 mm
: 499 mm

9.
9.1

3H1fY1.9/200/ ./D/BAM 4783 - STP

(Herstellungsjahr; die letzten beiden
Ziffern und Herstellungsmonat)

Nebenbestimmungen
Befristungen
entfällt

Stapelhöhe:
Variante I
Variante 11
Variante 11I

: 252 mm
: 282 mm
: 487 mm

9.2. Bedingungen
entfällt

9.3 Widerruf
Diese Zulassung wird unIer dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufs erteilt.

Der Nachweis der chemischen Verträglichkeit wird für folgende Standardflüssigkeiten
anerkannt:

des TÜV Ostdeutschland Sicherheit und Umweltschutz, Abteilung Verpackung und Gefahrgut,
Köthener Straße 33, 06118 Halle

Spezifikation:
Die Bauart wird durch die Beschreibungen, technischen Zeichnungen, Werkstoffspezifikationen
und Bescheinigungen gemäß der/des unter Ziffer 5 genannten Prülnachweise(s) festgelegt.

Prüfnachweise für die Bauart
Prulbericht Nr.: 950211 vom 19.10.1995 und
Prufbericht Nr.: 950211 -1. Nachtrag vom 10.09.1996

10.2 Die Bauart erfUllt die PrUfanforderungen für Verpackungen zur Beförderung gefährlicher GUter
des Europäischen Übereinkommens über die intematk>nale Beförderung gefährlicher GUter
auf der Straße (AOR) in der Fassung der Bekanntmachung der Neufassung der Anlagen A
und B vom 6. Juli 1994 (BGE}L'1994 11 S. 937), zuletzt geändert durch die
12. ADR-Änderungsverordnung vom 20. Dezember 1994 (BGB!. 1994 11 S. 3855)
der Ordnung für die intemationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher GUter (R 10) in der 5.
RID·Änderungsverordnung vom 8. März 1995 (BGBI. 199511 S. 210)
des Intemational Maritime Dangerous Goods Code (IMOG Code) in der Fassung des
Amendment 27·94 • insbesondere Sectk>n 10 und Annex I
der RECOMMENDATIONS ON THE TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS der UNITED
NATIONS in der Fassung der eighth revised edition, New Vork und Genf 1993

10.3 Oie Fertigung von Verpackungen der zugelassenen Bauart unterliegt der Überwachung nach
§ 9 des Gesetzes über die Beförderung gefährlicher Guter vom 6. August 1975 (BGBL I S.
2121) in Verbindung mit den -Technischen Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von

10. Hinweise
10.1 Oie Zulässigkeit der Verwendung von Verpackungen der zugelassenen Bauart bezüglich der

Verpackungsart, der Innenverpackungen, des Fassungsraums bzw. der Masse richtet sich
nach den Bestimmungen der jeweils zutreffenden Rechtsvorschriften für die einzelnen
Verkehrsträger. Alle sonstigen Vorschriften (z. B. Füllgrad, Verträglichkeit mit den Ver
packungswerkstoffen) für die Beförderung gefährlicher Güter in der zugelassenen Ver
packungsbauart bleiben unberührt.

9.4 Auflagen
9.4.1 Der in Ziffer 2. genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstellen, daß alle Bestimmungen

und Hinweise dieses Zulassungsscheins über eine ordnungsgemäße Verwendung der
Verpackungen demjenigen, der diese Verpackungen für gefährliche GUter verwendet bzw. mit
gefährlichen Gütem befüllt, zur Kenntnis gebrachl werden.

: 10.9 Ltter
: 12,7 Ltter
: 23,9 Liter

Fassungsraum:
Variante I
Variante II
Variante 1II

Bauartzulassung
Die unter Ziffer 4 und 5 beschriebene Bauart erfüllt die Vorschriften nach Ziffer 1. Die Bauart
wird mit den in Ziffer 9 genannten Nebenbestimmungen IUr die Beförderung gefährlicher Güter
zugelassen.

Wasser
Essigsäure (98% bis 100%) Klasse 8 der GGVS/GGVE
n-ButylacetaVmit n-Butylacetat
gesättigte Netzmittellösung Klasse 3 der GGVS/GGVE
Kohlenwasserstoffgemisch Klasse 3 der GGVS/GGVE

5.

6.
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Verpackungen zur Beförderung gefährlicher GUter (TRV 001r (Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S.
562).

des TÜV Ostdeutschland Sicherheit und Umweltschutz, Abteilung Verpackung und Gefahrgut,
Köthener Straße 33, 06118 Halle

10.4 Diese Zulassung wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung
und -prülung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht.

6. Bauartzulassung
Die unter Ziffer 4 und 5 beschriebene Bauart erfüllt die Vorschriften nach Ziffer 1. Die Bauart
wird mit den in Ziffer 9 genannten Nebenbestimmungen für die Beförderung gefährlicher Güter
zugelassen.

11. Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben
werden. Der Widerspruch ist bei dem Präsidenten der Bundesanstalt für Materialforschung und
-prüfung (BAM), 12205 Berlin, Unter den Eichen 87, schriftlich oder zur Niederschrift
einzulegen.

Der Nachweis der chemischen Verträglichkeit wird für folgende Standardflüssigkeiten
anerkannt:

Wasser
Essigsäure (98% bis 100%) Klasse 8 der GGVS/GGVE
n-ButylacetaVmit n-Butylacetat
gesättigte Netzmittellösung Klasse 3 der GGVS/GGVE
Kohlenwasserstoffgemisch Klasse 3 der GGVS/GGVE

Berlin, 14.11.1996 Diese 1.. Neulassung ersetzt den Zulassungsschein Nr. D/BAM 4784/3H1 vom 21.11.1995 der
Firma Stelioplast in 54518 Binsfeld.

Zulusu"ll na~h Absc:hnm 22 der Allgemei""n EinleHung du Inlema1>ontlen Codes rur diu Bul6n:1urung ger.lhrlicl1ur GOIlr mit S..sc:hrflln (IMDG-CodeJ
Appnovtl aecon:linglo stdion 22 01 the GI""rtllntsodudion 01 lhu Intlmational Maritiml Otnglnous Goods Code QMOG Code)

1. Neufassung zum

ZULASSUNGSSCHEIN

Nr. D/BAM 4784/3H1
für die Bauart einer Verpackung

zur Beförderung gefährlicher Güter
Aktenzeichen 9.1/68478

: 18,1 kg
: 19,6 kg
: 37,7 kg

max. Bruttornasse:
Variante I
Variante 11
Variante 111

Maximaler Gesamtüberdruck in der Verpackung (d.h. Dampfdruck des Füllgutes plus
Partialdruck evtl. vorhandener Gase bei 55 °C vermindert um 100 kPa auf der Grundlage
des maximalen FÜllungsgrades und einer FÜlltemperatur von 15 Oe): 140 kPa.

Möglichkeiten der Zuordnung von Stoffen oder Stoffgemischen der Klassen 3, 5.1, 6.1, 6.2
und 8 der GGVS/GGVE gemäß Abschnitt 11 der Beilage zum Anhang A.5N der
GGVS/GGVE zu den nachfolgend genannten ~Standardflüssigkeiten~ bezüglich der
chemischen Verträglichkeit unter Einhaltung der in der folgenden Tabelle aufgeführten
Maximalwerte:

Verwendung für gefährliche flüssige Güter der Verpackungsgruppe II oder 111

Die Eignung der Bauart für die Beförderung gefährlicher flOssige Stoffe gilt bei Einhaltung der
folgenden Grenzwerte bzw. Einschränkungen als erbracht:

Die angewandten abweichenden PrOfverfahren ( Anerkennung der Prüfungen der Variante 111
mit den o.g. Standardflüssigkeiten für die Variante I und Variante 11) werden als gleichwertig
anerkannt.

1(1 • 1
.}A .~,(J:..._~

Dipl.-lng.(FH) M. Skutnik

Referat 111.12
Bewertung von
Gefahrgutverpackungen
1m Auftrag

(;
/<.
-

<

[
\. ;

Dr.rer.nat. P. Blümel
Oberregierungsrat

Fachgruppe 111.1
Transportsicherheit von Verpak
kungen und Schüttgutbehältem
Im Auftrag

1. Rechtsgrundlagen
1.1 Gefahrgutverordnung Straße - GGVS, in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. Juli 1995

(BGB!. I, S. 1025)

1.2 Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE, in der Fassung der Bekanntmachung vom
15. Dezember 1995 (BGB!. I, S. 1852)

Standardflüssiakeit Dampfdruck [kPa] Verpackungsgruppe
(absolut) Dichte (kgll)

50°C 55°C 11 111

Wasser 172 200 1,6 1,6
Essigsäure (98% bis 100%) 172 200 1,2 1,2
n-ButylacetaVmit n~Butylacetat

gesättigte Netzmittellösung 172 200 1,2 1,2
Kohlenwasserstoffgemisch 172 200 1,2 1,2

1.3 Gefahrgutverordnung See - GGVSee, in der Fassung der Bekanntmachung vom
24. August 1995 (BGBI. I, S. 1077) - insbesondere Abschnitt 10 in Verbindung mit Anhang I
des IMDG-Code deutsch in der Fassung des Amendments 27-94 vom 18. Juli 1995 (BAnz. Nr.
158a vom 23. August 1995)

Verwendung für flüssige Stoffe mit einem Flammpunkt ::s 61°C· auch für Benzen, Toluen,
Xylen sowie Mischungen und Zubereitungen mit diesen Stoffen auf Grund der durch
geführten Zusatzprüfung auf Permeation mit Kohlenwasserstoffgemis'ch (White spirit).

2. Antragsteller
Stelioplast Roland Stengel
Kunststoffverarbeitung GmbH
Industriestraße 8
54518 Binsfeld

7. Fertigung von Verpackungen
Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig gefertigt werden. Der
Hersteller muß gewährleisten, daß die serienmäßig gefertigten Verpackungen die festgelegte
Spezifikation der Bauart erfüllen:

3, Hersteller
Stelioplast Roland Stengel
Kunststolfverarbeitung GmbH
Industriestraße 8
54518 Binsfeld

8, Kennzeichnung
Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpackungen sind wie folgt zu
kennzeichnen:

4. Beschreibung der Bauart
Kanister aus Kunststoff mit nichtabnehmbarem Deckel 3H1/Y1,6/200/ .ID/BAM 4784 - STP

Hersteller-Typenbezeichnung:
Stelio 2210 bzw. 2220

(Herstellungsjahr; die letzten beiden
Ziffern und Herstellungsmonat)

Abmessungen:
Grundmaße
Höhe (gesamt)
Variante I

Variante II
Variante 1II

Sfapelhöhe:
Variante I
Variante 1I
Variante III

: 298 mm x 198 mm (L x B)

: 264 mm

: 294 mm
: 499 mm

: 252 mm
: 282 mm
: 487 mm

9, Nebenbeslimmungen
9,1 Befristungen

entfällt

9.2. Bedingungen
entfällt

9.3 Widerruf
Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufs erteilt.

Prüfnachweise für die Bauart
PfÜfbericht Nr.: 950212 vom 19.10.1995 und
Prüfbericht Nr.: 950212 -1. Nachfrag vom 06.09.1996

Spezifikation:
Die Bauart ~i~d durch die Beschreibungen, technischen Zeichnungen, Werkstoffspezifikationen '
und Beschelnlgungen gemäß der/des unter Ziffer 5 genannten Prüfnachweise(s) festgelegt.

5.

Fassungsraum:
Variante I
Variante II
Variante 111

: 11,1 Lüer
: 12,0 Lüer
: 23,2 Lüer

9.4
9.4.1

10.
10_1

Auflagen
Der in Ziffer 2. genannte An.tragsteller muß nachweisbar sicherstellen, daß alle Bestimmungen
und Hinweise dieses Zulassungsscheins über eine ordnungsgemäße Verwendung der
Verpackungen demjenigen, der diese Verpackungen für gefährliche Güter verwendet bzw. mit
gefährlichen Gütern befüllt, zur Kenntnis gebracht werden.

Hinweise
Die Zulässigkeit der Verwendung von Verpackungen der zugelassenen Bauart bezüglich der
Verpackungsart, der Innenverpackungen, des Fassungsraums bzw. der Masse richtet sich
nach den Bestimmungen der jeweils zutreffenden Rechtsvorschriften für die einzelnen
Verkehrsträger. Alle sonstigen Vorschriften (z. B. Füllgrad, Verträglichkeit mit den Ver
packungswerkstoffen) für die Beförderung gefährlicher Güter in der zugelassenen Ver
packungsbauart bleiben unberührt.

203



Der Nachweis der chemischen Verträglichkeit wird für folgende Standardflüssigkeiten
anerkannt:

Bauartzulassung
Die unter Ziffer 4 und 5 beschriebene Bauart erfüllt die Vorschriften nacn Ziffer 1. Die Bauart
wird mit den in Ziffer 9 genannten Nebenbestimmungen fOr die Beförderung gefährlicher Güter
zugelassen.

10.2 Die Bauart erfüllt die Prufanforderungen für Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter
des Europäischen Übereinkommens über die internationale Beförderung gefährlicher Güter
auf der Straße (AOR) in der Fassung der Bekanntmachung der Neufassung der Anlagen A
und B vom 6. Juli 1994 (BGBI. 1994 11 S. 937), zulelzl geändert durch die
12. ADR-Änderungsverordnung vom 20. Dezember 1994 (BGBI. 199411 S. 3855)
der Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter (RIO) in der 5.
RID-Änderungsverordnung vom 8. März 1995 (BGBI. 199511 S. 210)
des International Maritime Dangerous Goods Code (IMOG Code) in der Fassung des
Amendment 27-94 - insbesondere Section 10 und Annex I
der RECOMMENDATIONS ON THE TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS der UNITED
NATIONS in der Fassung der eighth revised edition, New York und Genf 1993

6.

Wasser
Kohlenwasserstoffgemisch
Essigsäure

Klasse 3 der GGVS/GGVE
Klasse 3; 6.1 und 8 der GGVSIGGVE

10.3 Die Fertigung von Verpackungen der zugelassenen Bauart unterliegt der Überwachung nach
§ 9 des Gesetzes über die Beförderung gefährlicher Güter vom 6. August 1975 (BGBL I S.
2121) in Verbindung mit den -Technischen Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter (TRV 001)- (Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S.
562).

10.4 Diese Zulassung wird im -Amts- und MitteilungsbIalt der Bundesanstalt für Maleria"orschung
und -prüfung, Beriin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht.

Die Eignung der Bauart für die Beförderung gefährlicher flüssiger Stoffe gilt bei Einhaltung der
folgenden Grenzwerte bzw. Einschränkungen als erbracht:

Verwendung für gefährliche flüssige Güter der Verpackungsgruppe 11 oder 111

Maximaler Gesamtüberdruck in der Verpackung (d.h. Dampfdruck des Füllgutes plus
Partialdruck evtl. vorhandener Gase bei 55°C vermindert um 100 kPa auf der Grundlage
des maximalen Füllungsgrades und einer FOlltemperatur von 15°C): 133 kPa.

Möglichkeiten der Zuordnung von Stoffen oder Stoffgemischen der Klassen 3; 5.1; 6.1, 6.2
und 8 der GGVS/GGVE gemäß Abschn~t 11 der Beilage zum Anhang A.5N der
GGVS/GGVE zu den nachfolgend genannten ~Standardflüssigkeiten~ bezüglich der
chemischen Verträglichkeit unter Einhaltung der in der folgenden TabeUe aufgeführten
Maximalwerte:

11. Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben
werden. Der Widerspruch ist bei dem Präsidenten der Bundesanstalt für Materia"orschung und
·prüfung (BAM), 12205 Berlin, Unter den Eichen 87, schriftlich oder zur Niederschrift
einzulegen. Standardflüssigkeit Dampfdruck [kPa]

(absolut)
50'C 55'C

Verpackungsgruppe
Dichte (kgll)

11 111

Beriin, 14.11.1996
Wasser
Kohlenwasserstof1gemisch
Essigsäure

171
142
171

200
166
200

1,5
1,0
1,1

1,5
1,0
1,1

Fechgruppe 111.1
Transportsicherheit von Verpak
kungen und Schüttgutbehältern
Im Auftrag

~:
I,

Dr.rer.nat. P. Blümel
Oberregierungsrat

(
/;~.
. .

- ,., .
,;,! .

~''''. '

1. Neufassung zum

Referat 111.12
Bewertung von
Gefahrgutverpackungen
Im Auftrag

JA _&Je: -J_
Dipl.-lng.(FH) M. Skulnik

7.

8.

Verwendung für flüssige Stoffe mit einem Flammpunkt ~ 55°C außer für Benzen, Toluen,
Xylen sowie Mischungen und ZUbereitungen mit diesen Stoffen auf Grund der nicht
durchgeführten ZusatzprOfung auf Permeatlon mit Kohlenwasserstoffgemisch (White spirit).

Fertigung von Verpackungen
Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig gefertigt werden. Der
Hersteller muß gewährleisten, daß die serienmäßig gefertigten Verpackungen die festgelegte
SpeZifikation der Bauart erfüllen.

Kennzeichnung
Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpackungen sind wie folgt zu
kennzeichnen:

ZULASSUNGSSCHEIN

Nr. D/BAM 4953/3H1
für die Bauart einer Verpackung

zur Beförderung gefährlicher Güter
Aktenzeichen 9.1168 554

9.

3H1fY 1.5/200/ .IDfBAM 4953 - KWD

(HersteUungsjahr; die lelzten beiden
Ziffern und Herslellungsmonat)

Nebenbestimmungen

1. Rechtsgrundlagen
1.1 Gefahrgutverordnung Straße - GGVS, in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. Juli 1995

(BGBI. I, S. 1025)

1.2 Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE, in der Fassung der Bekanntmachung vom
15. Dezember 1995 (BGBI. I, S. 1852)

1.3 Gefahrgutverordnung See - GGVSee, in der Fassung der Bekanntmachung vom
24. August 1995 (BGBI. I, S. 1077) - insbesondere Abschn~t 10 in Verbindung m~ Anhang I
des IMDG·Code deutsch in der Fassung des Amendments 27-94 vom 18. Juli 1995 (BAnz. Nr.
158a vom 23. August 1995)

2. Antragsteller
Kunststoffwerke Oraak GmbH
Moorweg 1-15
21423 Winsenlluhe

3. Hersteller
Kunststoffwerke Draak GmbH
Moorweg 1-15
21423 Winsenlluhe

9.1 Befristungen
entfällt

9.2. Bedingungen
Der Nachweis der chemischen Verträglichkeit gegenüber weiteren gefährlichen Gütern als
den in Ziffer 6. definierten gilt erst dann als erbracht, wenn alle folgenden Bestimmungen
eingehalten werden:
- Oie in Ziffer 6. genannten Grenzdaten dürfen nicht überschritten werden.
- Durch laborversuche ist nachzuweisen, daß die Wirkung der einzufüllenden gefährlichen

Güter auf Probekörper nicht die Wirkung der Standardflüssigkeiten übertrifft.
• Dabei ist gern. der -Technischen Richtlinien Verpackungen TRV 002 oder TRV 003- vom

24. Juli 1989 zu veriahren (veröltenliicht im Verkehrsblan 1989, Helt 16, S.57 bzw. 575).
- Die laborversuche dürfen nur von Prufstellen durchgefOhrt werden, die gem. den -Richtlinien

über das Verfahren für die Durchführung der Bauartprufung, die Anerkennung von Prufstellen
sowie die Zulassung von Verpackungen und Großpackmittel (IBC) für die Beförderung
gefährlicher Güter -R002-- vom 05. Mai 1994 (Bundesanzeiger Nr. 97, S. 5554) sowie vom
10. Mai 1994 (Verkehrsblatt S. 406) von der BAM für die Bauartprüfung von
Kunststoffverpackungen oder speziell für diese laborversuche anerkannt sind. Die
Ergebnisse dieser Laborversuche sind zu dokumentieren und auf Verlangen der BAM
vorzulegen.

9.3 Widerruf
Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufs erteilt.

4. Beschreibung der Bauart
Kanister aus Kunststoff mit nichtabnehmbarem Deckel

Hersteller·Typenbezeichnung: Kanister 5.5 lTR.

9.4 Auflagen
9.4.1 Der in Ziffer 2. genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstellen, daß alle Bestimmungen

und Hinweise dieses Zulassungsscheins über eine ordnungsgemäße Verwendung der
Verpackungen demjenigen, der diese Verpackungen für gefährliche Güter verwendet bzw. mit
gefährlichen Gütern befüllt, zur Kennlnis gebracht werden.

Spezifikation:
Die Bauart wird durch die Beschreibungen, technischen Zeichnungen. Werkstoffspezifikationen
und Bescheinigungen gemäß der/des unter Ziffer 5 genannten Prüfnachweise(s) festgelegt.

Abmessungen
Grundmaße
Höhe (gesamt)
Stapelhöhe
Fassungraum

: 191 mm x 149 mm (L x B)
: 256 mm
: 243 mm
: 5,6 Liter

10. Hinweise
10.1 Die Zulässigkeit der Verwendung von Verpackungen der zugelassenen Bauart bezüglich der

Verpackungsart, der Innenverpackungen, des Fassungsraums bzw. der Masse richtet sich
nach den Bestimmungen der jeweils zutreffenden Rechtsvorschriften für die einzelnen
Verkehrsträger. Alle sonstigen Vorschriften (z. B. Füllgrad, Verträglichkeit mil den Ver·
packungswerkstoffen) für die Beförderung gefährlicher Güter in der zugelassenen Ver·
packungsbauart bleiben unberührt.

5.
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Prüfnachweise für die Bauart
Prüfbericht Nr.: 960217 vom 09.08.1996 und
1. Nachtrag zum Prüfbericht Nr.: 960217 vom 04.11.1996 des TÜV Ostdeutschland,
Sicherheit und Umweltschutz GmbH, Köthener Str. 33 in 06118 Halle

10.2 Die Bauart erfüllt die Prüfanlorderungen für Verpackungen zur Beförderung gefährlicher GOter
des Europäischen Übereinkommens über die intemationale Beförderung gefährlicher GOter
auf der Straße (AOR) in der Fassung der Bekanntmachung der Neufassung der Anlagen A
und B vom 6. Juli 1994 (BGBI. 1994 I1 S. 937), zulelzt geändert durch die
12. ADR-Änderungsverordnung vom 20. Dezember 1994 (BGB!. 1994 II S. 3855)



der Ordnung für die intemationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter (R 10) in der 5.
RID-Änderungsverordnung vom 8. März 1995 (BGBI. 199511 S. 210)
des Intemational Maritime Dangerous Goods Code (IMOG Code) in der Fassung des
Amendment 27·94 • insbesondere SecHon 10 und Annex I
der RECOMMENDATIONS ON THE TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS der UNITED
NATIONS in der Fassung der eighth revised edition, New Yori< und Genl 1993

10.3 Oie Fertigung von Verpackungen der zugelassenen Bauart unterliegt der Überwachung nach
§ 9 des Gesetzes über die Beförderung gefährlicher Güter vom ~. August 1975 (BGBl: I
S. 2121) in Verbindung mit den MTechnischen Richtlinien für die Uberwachung der Fertigung
von Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter (TRV 001)" (Verkehrsblatt Heft 16,
1987, S. 562).

10.4 Diese Zulassung wird im -Amts· und Mitteilungsblatt der Bundesanstalt fUr Materialforschung
und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht.

11. Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben
werden. Der Widerspruch ist bei dem Präsidenten der Bundesanstalt für Materialforschung und
-prüfung (SAM), 12205 Berlin, Unter den Eichen 87, schriftlich oder zur Niederschrift
einzulegen.

Berlin, 21. November 1996

5.

6.

Prüfnachweise für die Bauart
Prüfbericht Nr.: 960194 vom 13.08.1996 und
Prüfbericht Nr.: 96015512 vom 15.10_1996
des TÜV Ostdeutschland Sicherheit und Umweltschutz, Abteilung Verpackung und
Gefahrgut, Köthener Straße 33. 06118 Halle

Bauartzulassung
Die unter Ziffer 4 und 5 beschriebene Bauart erfüllt die Vorschriften nach Ziffer 1. Oie Bauart
wird mit den in Ziffer 9 genannten Nebenbestimmungen für die Beförderung gefährlicher Güter
zugelassen.

Die Eignung der Bauart für die Beförderung gefährlicher flüssige und fester Stoffe gilt bei
Einhaltung der folgenden Grenzwerte bzw. Einschränkungen als erbracht:

Oie Eignung der Bauart für die Beförderung körniger oder pulverförmiger Stoffe gih aufgrund
der Sicherheitstechnischen Wertung mit Az. 9.1/65 929 vom 01.09.1993 bezüglich des
Verträglichnachweises bei Einhattung folgender Grenzwerte bzw. Einschränkungen als
erbracht:

• Verwendung für gefährliche, feste Güter der Verpackungsgruppe I, 11 oder 11I

- max. Bruttomasse für feste Stoffe : 50,0 kg
· min. Schüttwinkel : 34 0

- max. Schütldichfe : 1,85 kgll
· vergleichbare oder günstigere Eigenschaften der FÜllgüter in Bezug auf ihre

Schädigungswirkung bei der Fallprüfung entsprechend dem(n) verwendeten
Prüffüllgul(gütem)

• Verwendung für gefährliche, flüssige Güter der Verpackungsgruppe 11 oder l1l

ZULASSUNGSSCHEIN

Fachgruppe 111.1
Transportsicherheit von Verpak·
kungen und SchüttgutbehähemImm
DiP~. Wienecke

Releratll1.12
Bewertung von
Gefahrgutverpackungen
Im Auftrag

f'4: if\,J
Dipl.-Ing. (FII) W. Taegner

· max. Brutlomasse für flüssige Stoffe : 52,9 kg
• Maximaler Gesamtüberdruck in der Verpackung (d.h. Dampfdruck des Füllgutes plus

Partialdruck evtl. vorhandener Gase bei 55 °C vermindert um 100 kPa auf der Grundlage
des maximalen FÜllungsgrades und einer Fülltemperatur von 15 °C): 133 kPa.

Der Nachweis der chemischen Verträglichkeit wird für folgende Standardllüssigkeiten

anerkannt:

Wasser
Essigsäure (98% bis 100%) Klasse 8 der GGVS/GGVE
Salpelersäure (55%) Klasse 8 der GGVS/GGVE
n·ButylacetaVmit n-Butylacetat
gesättigte Netzmittellösung Klasse 3 der GGVS/GGVE
Kohlenwasserstoffgemisch Klasse 3 der GGVS/GGVE

Zulassung nach AbschniTl22 dtr ""!lemeinen Einle~u"'lldu Inlemalionalen Codu r\ir d.. Bel6rderung !lellhrl~her Giller m~ S"Khitlen (Il.l00.code)
Approval auording 10 Helion 22 01 Ihe Gene'ellnuodl,H;lion olIM Intemaüonal Uerilime Dangerou1 Good1 Code (Il.lDG Code)

Nr_ D/BAM 5003/3Hl

für die Bauart einer Verpackung
zur Beförderung gefährlicher Güter

Aktenzeichen 9.1/6B 370

1. Rechtsgrundlaaen
1.1 Gefahrgutverordnung Straße - GGVS, in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. Juli 1995

(BGBI. I, S. 1025)

1.2 Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE, in der Fassung der Bekanntmachung vom
15. Dezember 1995 (BGBI. I, S. 1852)

1.3 Gefahrgutverordnung See· GGVSee, in der Fassung der Bekanntmachung vom
24. August 1995 (BGBI. I, S. 1077) - insbesondere Abschnrtt 10 in Verbindung mrt Anhang I
des IMDG-Code deutsch in der Fassung des Amendments 27·94 vom 18. Juli 1995 (BAnz. Nr.
158a vom 23. August 1995)

Möglichkeiten der Zuordnung von Stoffen oder Stoffgemischen der Klassen 3, 5.1, 6.1, 6.2
und 8 der GGVS/GGVE gemäß Abschnitt 11 der Beilage zum Anhang A.5N der
GGVS/GGVE zu den nachfolgend genannten ·StandardllüssigkeitenMbezüglich der
chemischen Verträglichkeit unter Einhaltung der in der folgenden Tabelle aufgeführten
Maximalwerte:

Standardflussiakeit Dampfdruck [kPa] Verpackungsgruppe
(absolut) Dichle (kgll)

50·C 55·C 11 111

Wasser 171 200 1,9 1,9
Essigsäure (98% bis 100%) 171 200 1,2 1,2
Salpetersäure (55%) 171 200 1,4 1,4
n·SutylacetaUmit n-Butylacetat
gesättigte Netzmittellösung 171 200 1,2 ·1,2
Kohlenwasserstoffgemisch 171 200 1,2 1,2

- Verwendung für flüssige Stoffe mit einem Flammpunkt:s 61°C auch für Benzen,
Toluen, Xylen sowie Mischungen und Zubereitungen mit diesen Stoffen auf Grund
der durchgeführten Zusatzprüfung auf Permeation mit Kohlenwasserstoffgemisch
(Whrte spirit).

2.

3.

Antragsteller
Stelioplast Roland Stengel
Kunststoffverarbeitung GmbH
Industriestraße 8
54518 Binsleid

Hersteller
Stelioplast Roland Stengel
Kunststoffverarbeitung GmbH
Industriestraße 8
54518 Binsleid

7.

8.

Fertigung von Verpackungen
Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig gefertigt werden. Der
Hersteller muß gewährfeisten, daß die serienmäßig gefertigten Verpackungen die festgelegte
Spezifikation der Bauart erfüllen.

Kennzeichnung
Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpackungen sind wie folgt zu
kennzeichnen:

4. Beschreibung der Bauart
Kanister aus Kunststoff mit nichtabnehmbarem Deckel

Hersteller·Typenbezeichnung:
6025 N mit abgequetschtem Griff 3Hl/X50/S/ .ID/BAM 5003 - STP
Abmessungen
Grundmaße
Höhe (gesamt)
Stapeihöhe
Fassungsraum

: 290 mm x 260 mm (L x B)
: 445 mm
: 430 mm
: 27,8 liter

(Herstellungsjahr; die letzten beiden
Ziffern und Herstellungsmonat)

und I oder

Spezifikation:
Die Bauart wird durch die Beschreibungen, technischen Zeichnungen, Werkstoffspezifikationen
und Bescheinigungen gemäß der/des unter Ziffer 5 genannten Prüfnachweise(s) festgelegt.
Es gellen ausschließlich die Werkstoffspezifikationen für Borealis HE 8211.

3Hl/Y1.9/200/ .ID/BAM 5003 - STP

(Herstellungsjahr; die letzten beiden
Ziffern und Herstellungsmonat)
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9. Nebenbestimmungen

9.1 Befristungen
entfällt

9.2. Bedingungen

Der Nachweis der chemischen Verträglichkeit gegenüber weiteren gefährlichen Gütern als den
in Ziffer 6. definierten gilt erst dann als erbracht, wenn alle folgenden Bestimmungen
eingehalten werden:
- Die in Ziffer 6. genannten Grenzdaten dürfen nicht überschritten werden.
- Durch Laborversuche ist nachzuweisen, daß die Wirkung der einzufullenden gefährlichen

Güter auf Probekörper nicht die Wirkung der Standardflüssigkeiten übertrifft.
- Dabei ist gern. der MTechnischen Richtlinien Verpackungen TRV 002 oder TRV 003- vom

24. Juli 1989 zu vertahren (veröffentlicht im Verkehrsbialt 1989. Heft 16. S.57 bzw. 575).
- Oie Laborversuche dürfen nur von Prufstellen durchgeführt werden, die gern. den -Richtlinien

über das Verfahren für die Durchführung der Bauartprüfung, die Anerkennung von Prüfstellen
sowie die Zulassung von Verpackungen und Großpackmittel (IBC) für die Beförderung
gefährlicher Güter -ROO2-- vom 05. Mai 1994 (Bundesanzeiger Nr. 97. S. 5554) sowie vom
10. Mai 1994 (Verkehrsblatt S. 406) von der BAM für die Bauartprüfung von
Kunststoffverpackungen oder speziell für diese Laborversuche anerkannt sind. Oie
Ergebnisse dieser Laborversuche sind zu dokumentieren und auf Verlangen der BAM
vorzulegen.

9.3 Widerruf
Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufs erteilt.

ZU LASSU NGSSCH EI N
Zula"'-'1l9 nadl Absdwtt 22 der .tJlgem.....n E.....~ung des Int.rnatlonalen Codes IUr die 1k16rdarung ;eütYhche. G.:M. m~ SMschill.n (lMOG-eod.,

App<oval .000",1"'lIIO Wdoon 22 01 tha G......I lnuoduaion 01 tha Int......tIo...1U.rttlnl. O.ngerous GOodl Coda (lUOG Cod.)

Nr. D/BAM 5D09/3H1

für die Bauart einer Verpackung
zur Beförderung gefährlicher Güter

Aktenzeichen 9.1168 368

1. Rechtsgnundlagen
1.1 Gefahrgutverordnung Straße - GGVS, in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. Juli 1995

(BGB!. I. S. 1025)

1.2 Gefahrgutverordnung Eisenbahn ~ GGVE, in der Fassung der Bekanntmachung vom
15. Dezember 1995 (BGB!. I. S. 1852)

1.3 Gefahrgutverordnung See - GGVSee. in der Fassung der Bekanntmachung vom
24. August 1995 (BGBI. I. S. 1077) - insbesondere Abschnitt 10 in Verbindung mit Anhang I
des IMDG-Code deutsch in der Fassung des Amendments 27·94 vom 18. Juli 1995 (BAnz. Nr.
158a vom 23. August 1995)

9.4 Auflagen
9.4.1 Der in Ziffer 2. genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstellen, daß alle Bestimmungen

und Hinweise dieses Zulassungsscheins über eine ordnungsgemäße Verwendung der
Verpackungen demjenigen, der diese Verpackungen für gefährliche Güter verwendet bzw. mit
gefährlichen Gütern befüllt. zur Kenntnis gebracht w.erden.

10. Hinweise
10.1 Die Zulässigkeit der Verwendung von Verpackungen der zugelassenen Bauart bezüglich der

Verpackungsart. der Innenverpackungen. des Fassungsraums bzw. der Masse richtet sich
nach den Bestimmungen der jeweils zutreffenden Rechtsvorschriften für die einzelnen
Verkehrsträger. Alle sonstigen Vorschriften (z. B. Füllgrad. Verträglichkeit mit den Ver
packungswerkstoffen) für die Beförderung gefährlicher Güter in der zugelassenen Ver
packungsbauart bleiben unberührt.

2.

3.

4.

Antragsteller
Stelioplast Roland Stengel
Kunststolfverarbeitung GmbH
Industrieslraße 8
54518 Binsfeid

Hersteller
Stelioplast Roland Stengel
Kunststolfverarbeitung GmbH
Industriestraße 8
54518 Binsteld

Beschreibung der Bauart
Kanister aus Kunststoff mit nichtabnehmbarem Deckel

Spezifikatkm:
Die Bauart wird durch die Beschreibungen. technischen Zeichnungen, Werkstolfspezifikationen
und Bescheinigungen gemäß der/des unter Ziffer 5 genannten Prüfnachweise(s) festgelegt.
Es gelten ausschließlich die Werkstoffspezifikationen für Finathene 56020S.

10.2 Oie Bauart er1üllt die Prüfanforderungen für Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter
des Europäischen Übereinkommens über die intemationale Beförderung gefährlicher Güter
auf der Straße (AOR) in der Fassung der Bekanntmachung der Neufassung der Anlagen A
und B vom 6. Juli 1994 (BGB!. 1994 11 S. 937), zuletzt geändert durch die
12. ADR-Änderungsverordnung vom 20. Dezember 1994 (BGBL 1994 I1 S. 3855)
der Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter (RIO) in der 5.
RID-Änderun9sverordnung vom 8. März 1995 (BGB!. 199511 S. 210)
des Intemational Maritime Dangerous Goods Code (IMOG Code) in der Fassung des
Amendment 27-94 - insbesondere Section 10 und Annex I
der RECOMMENDATIONS ON THE TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS der UNITED
NATIONS in der Fassung der eighth revised edition, New York und Genf 1993

Hersteller-Typenbezeichnung:
6025 N mit abgequetschtem Griff

Abmessungen
Grundmaße
Höhe (gesamt)
Slapelhöhe
Fassungsraum

: 290 mm x 260 mm (L x B)
: 445 mm
: 430 mm
: 27.8 Lner

10.3 Die Fertigung von Verpackungen der zugelassenen Bauart unterliegt der Überwachung nach
§ 9 des Gesetzes über die Beförderung gefährlicher Güter vom 6. August 1975 (BGBI. I S.
2121) in Verbindung mit den -Technischen Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter {TRV 001r (Verkehrsblatt Heft 16, 1987. S.
562).

5. Prüfnachweise für die Bauart
Prüfbericht Nr.: 960194 vom 13.08.1996 und
Prütbericht Nr.: 960155/1 vom 15.10.1996
des TÜV Ostdeutschland Sicherheit und Umweltschutz. Abteilung Verpackung und
Gelahrgut, Köthener Straße 33, 06118 HaUe

10.4 Diese Zulassung wird im "Amts· und Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung
und -prüfung, Beriin" (ISSN 0340-7551) veröftentlicht.

11. Rechtsbehelfsbelehnung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben
werden. Der Widerspruch ist bei dem Präsidenten der Bundesanstalt für Materialforschung und
-prüfung (BAM), 12205 Berlin, Unter den Eichen 87, schriftlich oder zur Niederschrift
einzulegen.

Berlin.14.11.1996

6. Bauartzulassung
Die unter Ziffer 4 und 5 beschriebene Bauart erfüllt die Vorschriften nach Ziffer 1. Die Bauart
wird mit den in Ziffer 9 genannten Nebenbestimmungen für die Beförderung gefährlicher Güter
zugelassen.

Oie Eignung der Bauart für die Beförderung gefährlicher flüssige und fester Stoffe gilt bei
Einhaltung der folgenden Grenzwerte bzw. -einschränkungen als erbracht:

Die Eignung der Bauart für die Beförderung körniger oder pulverförmiger Stoffe gilt aufgrund
der Sicherheitstechnischen Wertung mit Az. 9.1/65 929 vom 01.09.1993 bezüglich des
Verträglichnachweises bei Einhaltung folgender Grenzwerte bzw. Einschränkungen als
erbracht:

. Verwendung für gefährliche. feste Güter der Verpackungsgruppe I. I1 oder 111

Fachgruppe 111.1
Transportsicherheit von Verpak
kungen und Schüttgutbehältern
Im Auftrag

Dr.rer.nat. P. Blümel
Oberregierungsrat

Reterat 111.12
Bewertung von
Gefahrgutverpackungen
Im Auftrag

fit-J'fVc-.t
Dip!.-lng.(FH) M. Skutnik

· max. Bruttomasse für feste Stoffe : 50,0 kg
- min. Schüttwinkel : 34 0

- max. Schüttdichte : 1,85 kgll
· vergleichbare oder günstigere Eigenschaften der Füllgüter in Bezug auf ihre

Schädigungswirkung bei der Fallprüfung entsprechend dem{n) verwendeten
Prüftüllgut(gütem)

. Verwendung für gefährliche. flüssige Güter der Verpackungsgruppe 11 oder 11I

- max. Bruttornasse für flüssige Stoffe : 52,9 kg
· Maximaler Gesamtüberdruck in der Verpackung (d.h. Dampfdruck des Füllgutes plus

Partialdruck evtl. vorhandenEn Gase bei 55 oe vermindert um 100 kPa auf der Grundlage
des maximalen FÜllungsgrades und einer Fülttemperatur von 15 "C): 133 kPa.

Der Nachweis der chemischen Verträglichkeit wird für folgende Standardllüssigkeiten
anerkannt:
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Wasser
Essigsäure (98% bis 100%)
Salpetersäure (55%)
Kohlenwasserstoffgemisch

Klasse 8 der GGVS/GGVE
Klasse 8 der GGVS/GGVE
Klasse 3 der GGVS/GGVE



Möglichkeiten der Zuordnung von Stoffen oder Stoffgemischen der Klassen 3, 5.1, 6.1, 6.2
und 8 der GGVS/GGVE gemäß Abschnitt 11 der Beilage zum Anhang A.5N der
GGVS/GGVE zu den nachfolgend genannten NSlandardflüssigkeiten- bezüglich der
chemischen Verträglichkeit unter Einhallung der in der folgenden Tabelle aufgeführten
Maximalwerte:

10.3 Die Fertigung von Verpackungen der zugelassenen Bauart unterliegt der Überwachung nach
§ 9 des Gesetzes über die Beförderung gefährlicher Güter vom 6. August 1975 (BGBI. I S.
2121) in Verbindung mit den NTechnischen Richtlinien für die Überwachu.ng der Fertigung von
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter (TRV 001)~ (Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S.
562).

StandardflüssigkeH: Dampfdruck (kPa]
(absolut)

50·C 55·C

Verpackungsgruppe
Dichte (kgll)

11 111

10A Diese Zulassung wird im NAmts- und Mitteilungsbialt der Bundesanstalt für Materialforschung
und -prüfung, BerlinN(ISSN 0340-7551) veröffentlicht.

- Verwendung für flüssige Stoffe mit einem Flammpunkt ::s 61°C auch für Benzen,
Toluen, Xylen sowie Mischungen und Zubereitungen mit diesen Stoffen auf Grund
der durchgeführten Zusatzprüfung auf Permeation mit Kohlenwasserstoffgemisch
(Whtte spirtt).

Wasser
Essigsäure (98% bis 100%)
Salpetersäure (55%)
Kohlenwasserstoffgemisch

171
171
171
171

200
200
200
200

1,9
1,2
1,4
1,2

1,9
1,2
1,4
1,2

11. Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monals nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben
werden. Der Widerspruch ist bei dem Präsidenten der Bundesanstalt für Materialforschung und
-prüfung (BAM), 12205 Berlin, Unter den Eichen 87, schriftlich oder zur Niederschrift
einzulegen.

7.

8.

Fertigung von Verpackungen
Nach der zugelassenen Bauart dünen Verpackungen serienmäßig gefertigt werden. Der
Hersteller muß gewährleisten, daß die serienmäßig gefertigten Verpackungen die festgelegte
Spezifikation der B~uart erfüllen.

Kennzeichnung
Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpackungen sind wie folgt zu
kennzeichnen:

3Hl/X50/S/ .ID/BAM 5009 - STP

Fachgruppe 111.1
Transportsicherheit von Verpak
kungen und Schüttgutbehältem
Im Auftrag

~~
I

Dr.rer.nat. P. Blümel
Oberregierungsrat

Bertin,13.11.1996

Referat 111.12
Bewertung von
Gefahrgutverpackungen
Im Auftrag

J1A .d!LL
Dipl.-lng.(FH) M. Skutnlk

(Herslellungsjahr; die letzten beiden
Zfffem und Herstellungsmonat)

ZU LASSUNGSSCH EIN
und / oder

ZulnSUr\9 n.dl Abscknin 22 d.. AlIll..... ln.n Elnll~unlldu InllJnlltionllln Codes hl, dte 841t~fdln''"llllll6hflid'l.. G011' m~ Suschrftln PMDG·Codl)
~pfov.1 .occrdin!illO "0:0on 22 01111I GlflIflllnlfodUClion Ollhl Inllm.hon.1 Murt,_ O.r>g.fO..... Good. Codl pMOG Codl)

3Hl/Yl.9/200/ .ID/BAM 5009 - STP

9.

(Herstellungsjahr; die letzten beiden
Ziffern und Herstellungsmonat)

Nebenbestimmungen

Nr. D/BAM 5020/3H 1
für die Bauart einer Verpackung

zur Beförderung gefährticher Guter
Aktenzeichen 9.1/68 571

9.1 Befristungen
entfällt

9.2. Bedingungen

1. Rechtsgrundlagen
1.1 Gefahrgutverordnung Straße - GGVS, in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. Juli 1995

(BGBI. I, S. 1025)

Der Nachweis der chemischen Verträglichkeit gegenüber weiteren gefährlichen Gütern als den
in Ziffer 6. definierten gilt erst dann als erbracht, wenn alle folgenden Bestimmungen
eingehalten werden:
• Oie in Ziffer 6. genannten Grenzdaten dürfen nicht überschritten werden.
• Durch Laborversuche ist nachzuweisen, daß die Wirkung der einzufüllenden gefährlichen

Güter auf Probekörper nicht die Wirkung der St~ndardflüssigkeitenübertrifft.
• Dabei ist gern. der -Technischen Richtlinien Verpackungen TRV 002 oder TRV 003- vom

24. Juli 1989 zu vertahren (veröffentlicht im Verkehrsblatt 1989, Helt 16, S.57 bzw. 575).
- Die Laborversuche dürfen nur von PrüfsteHen durchgeführt werden, die gern. den NRichtlinien

über das Verfahren für die Durchführung der Bauartprüfung, die Anerkennung von Prüfstellen
sowie die Zulassung von Verpackungen und Großpackmittel (IBC) für die Beförderung
gefährlicher Güter ·R002-- vom 05. Mai 1994 (Bundesanzeiger Nr. 97, S. 5554) sowie vom
10. Mai 1994 (Verkehrsblatt S. 406) von der BAM für die Bauartprüfung von
Kunststoffverpackungen oder speziell für diese Laborversuche anerkannt sind. Die
Ergebnisse dieser Laborversuche sind zu dokumentieren und auf Verlangen der BAM
vorzulegen.

1.2 Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE, in der Fassung der Bekanntmachung vom
15. Dezember 1995 (BGBI. I, S. 1852)

1.3 Gefahrgutverordnung See - GGVSee, in der Fassung der Bekanntmachung vom
24. August 1995 (BGBL I, S. 1077) - insbesondere Abschnitt 10 in Verbindung mit Anhang I
des IMDG-Code deutsch in der Fassung des Amendments 27·94 vom 18. Juli 1995 (BAnz. Nr.
158a vom 23. August 1995)

2. Antragsteller
Huber Verpackungen GmbH & Co.
Mainzer Str. 189
67547 Worms

3. Hersteller
Huber Verpackungen GmbH & Co.
Mainzer Str. 189
67547 Worms

Beschreibung der Bauart
Kanister aus Kunststoff mit nichtabnehmbarem Deckel

9.3 Widerruf
Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufs erteilt.

9.4 . Auflagen' .
9.4.1 Der in Ziffer 2. genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstellen, daß alle Bestimmungen

und Hinweise dieses Zulassungsscheins über eine ordnungsgemäße Verwendung der
Verpackungen demjenigen, der diese Verpackungen für gefährliche Güter verwendet bzw. mit
gefährlichen Gütern befüllt, zur Kenntnis gebracht werden.

4.

Hersteller·Typenbezeichnung:
5 Ltr.Kanister

Abmessungen (L x B)
Grundmaße
Höhe

: 190 x 144 mm
: 252 mm
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Der Nachweis der chemischen Verträglichkeit wird für folgende Standardflüssigkeiten
anerkannt:

Prüfnachweise für die Bauart
Prulbericht Nr.: 96 072-024 vom 07.11.1996 der Hoechst AG, GB-H, Prüfzentrum C 579 in
65926 Frankfurt

Spezifikation:
Die Bauart wird durch die Beschreibungen, technischen Zeichnungen, Werkstoflspezifikationen
und Bescheinigungen gemäß der/des unter Ziffer 5 genannten Prüfnachwelse(s) festgelegt.

5,08 LiterFassungsraum

Bauartzulassung
Die unter Ziffer 4 und 5 beschriebene Bauart erfüllt die Vorschriften nach Ziffer 1. Oie Bauart
wird mit den in Ziffer 9 genannten Nebenbestimmungen für die Beförderung gefährticher Güter
zugelassen.

5.

6.

Die Bauart erfüllt die Prüfanforderungen für Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter
des Europäischen Übereinkommens über die internationale Beförderung gefährlicher Guter
auf der Straße (ADR) in der Fassung der Bekanntmachung der Neufassung der Anlagen A
und B vom 6. Juli 1994 (BGBI. 1994 11 S. 937), zuletzt geändert durch die
12. ADR-Änderungsverordnung vom 20. Dezember 1994 (BGBI. 1994 11 S. 3855)
der Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter (R 10) in der 5.
AID-Änderungsverordnung vom 8. März 1995 (BGBI. 1995 II S. 210)
des International Maritime Dangerous Goods Code (IMOG Code) in der Fassung des
Amendment 27-94 - insbesondere Section 10 und Annex I
der RECOMMENDATIONS ON THE TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS der UNITED
NATIONS in der Fassung der eighth revised edition, New York und Genf 1993

Hinweise
Die Zulässigkeit der Verwendung von Verpackungen der zugelassenen Bauart bezüglich der
Verpackungsart, der Innenverpackungen, des Fassungsraums bzw. der Masse richtet sich
nach den Bestimmungen der jeweils zutreffenden Rechtsvorschriften für die einzelnen
Verkehrsträger. Alle sonstigen Vorschriften (z. B. Füllgrad, Verträglichkeit mit den Ver~

packungswerkstoffen) für die Beförderung gefährlicher Güter in der zugelassenen Ver
packungsbauart bleiben unberührt.

10.2

10.
10.1



Wasser
Netzmittellösung
Essigsäure (98% bis 100%) Klasse 8 der GGVS/GGVE
Salpetersäure (55%) Klasse 8 der GGVS/GGVE
n-ButylacetaVmit n-Butylacetat
gesättigte Netzmittellösung Klasse 3 der GGVS/GGVE
Kohlenwasserstoffgemisch Klasse 3 der GGVS/GGVE

Die Eignung der Bauart für die Beförderung gefährlicher flüssige Stoffe gilt bei Einhaltung der
folgenden Grenzwerte bzw. Einschränkungen als erbracht:

Verwendung fOr gefährliche flOssige Güter der Verpackungsgruppe II oder 111

Maximaler Gesamtüberdruck in der Verpackung (d.h. Dampfdruck des Füllgutes plus
Partialdruck evtl. vorhandener Gase bei 55 oe vermindert um 100 kPa auf der Grundlage
des maximalen Füllungsgrades und einer Fülltemperatur von 15 °C): 100 kPa.

maximaler Dampfdruck bei 50 0 C: 143 kPa (absolut)
bei 55· C: 167 kPa (absolut)

Möglichkeiten der Zuordnung von Stoffen oder Stoffgemischen der Klassen 3, 5.1,6.1, 6.2
und 8 der GGVS/GGVE gemäß Abschnitt 11 der Beilage zum Anhang A.5N der
GGVS/GGVE zu den nachfolgend genannten ·Standardflüssigkeiten" bezüglich der
chemischen Verträglichkeit unter Einhaltung der in der folgenden Tabelle aufgeführten
Maximalwerte:

RID-Änderungsverordnung vom 8. März 1995 (BGBI. 1995 11 S. 210)
des International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code) in der Fassung des
Amendment 27-94· insbesondere Seetion 10 und Annex I
der RECOMMENDATIONS ON THE TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS der UNITED
NAllONS in der Fassung der eighth revised edition, New York und Genf 1993

10.3 Die Fertigung von Verpackungen der zugelassenen Bauart unterliegt der Überwachung nach
§ 9 des Gesetzes über die Beförderung gefährlicher Güter vom 6. August 1975 (BGBI. I S.
2121) in Verbindung mit den "Technischen Richtlinien fOr die Überwachung der Fertigung von
Verpackungen zur Betörderung gelährticher Güter (TRV 001)' (Ver1<ehrsblalt Helt 16, 1987,
S.562).

10.4 Diese Zulassung wird im "Amts- und Mitteilungsbialt der Bundesanstalt für Materialforschung
und -protung, Bertin' (ISSN 0340-7551) veröttentlicht.

11. Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben
werden. Der Widerspruch ist bei dem Präsidenten der Bundesanstalt für Materiatforschung und
-prüfung (BAM), 12205 Berlin, Unter den Eichen 87, schriftlich oder zur Niederschrift
einzulegen.

Berlin, 29. November 1996

StandardflÜssigkeit Dampldruck [kPa] Verpackungsgruppe
(absolut) Dichte (kgll)

50·C 55·C I1 1I1

Wasser 143 167 1,9 1,9
Netzmittellösung 143 167 1,2 1,2
Essigsäure (98% bis 100%) 143 167 1,2 1,2
Salpetersäure (55%) 143 167 1,4 1,4
n-Butylacetatlmit n-Bulylacetat
gesättigte Netzmittellösung 143 167 1,2 1,2
Kohlenwasserstoffgemisch 143 167 1,0 1,0

Fachgruppe 111.1
TransportsIcherheit von Verpak
kungen und Schüttgutbehältern

W
Dipt.· lng. B.-U. Wienecke

Referat 111.12
Bewertung von
Gefahrgutverpackungen
Im Auftrag

Dipl.- Ing.(FH) A. Roesler

7. Fertigung von Verpackungen
Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig gefertigt werden. Der
Hersteller muß gewährleisten, daß die serienmäßig gefertigten Verpackungen die festgelegte
Spezifikation der Bauart erfüllen.

8, Kennzeichnung
Oie nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpackungen sind wie folgt zu
kennzeichnen:

3H1/Y 1.9/150/ ",./D/BAM 5020 - KHV

ZULASSUNGSSCHEIN
ZIlI ...",nll nun Ab.amin 22 de' Allgoo .... i...n Ein~tlo.me detlnt.malioMlefl Cod.. Ion d.. a.I6'd.n"'1I g.elil\'bcll" GUI., mft S..tchill.n ~Io4OG·Cod.)

~roval .a:on:li"lllo uction 22 01 l~ O'... r.llnllodvaion 01 IM Int.m.tlO...llo4"~I"" O.ng.,ous Goods Cod. DIo40G Cod.j

Nr. D/BAM 5022/3H1

fOr die Bauart einer Verpackung
zur Beförderung gefährlicher Güter

Aktenzeichen 9.1/68577

1.2 Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE, in der Fassung der Bekanntmachung vom
15. Dezember 1995 (BGBI. I, S. 1852)

(Herstellungsjahr; die letzten beiden
Ziffern und Herstellungsmonat)

9. Nebenbestimmungen
9.1 Befristungen

1.
1.1

Rechtsgrund/agen
Gefahrgutverordnung Straße - GGVS, in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. Juli 1995
(BGBI. I, S. 1025)

9.2. Bedingungen
Der Nachweis der chemischen Verträglichkeit gegenüber weiteren gefährlichen Gutem als
den in Ziffer 6. definierten gilt erst dann als erbracht, wenn alle folgenden Bestimmungen
eingehalten werden:
- Oie in Ziffer 6. genannten Grenzdaten dürfen nicht überschritten werden.
- Durch Laborversuche ist nachzuweisen, daß die Wirkung der einzufüllenden gefähr1ichen

Güter auf Probekörper nicht die Wirkung der StandardllOssigkeiten übertrifft.
- Dabei ist gem. der "Technischen Richtlinien Verpackungen TRV 002 oder TRV 003- vom

24. Juli 1989 zu verfahren (veröffentlicht im Verkehrsblatt 1989, Heft 16, S.57 bzw. 575).
- Oie Laborversuche dürfen nur von Prüfstellen durchgeführt werden, die gem. den "Richtlinien

über das Verfahren für die Durchführung der Bauartprüfung, die Anerkennung von Prüfstellen
sowie die Zulassung von Verpackungen und Großpackmittel (IBC) für die Beförderung
gefähr1icher Güter ·ROO2·- vom 05. Mai 1994 (Bundesanzeiger Nr. 97, S. 5554) sowie vom
10. Mai 1994 (Verkehrsblatt S. 406) von der SAM für die BauartprOfung von
Kunststoffverpackungen oder speziell für diese Laborversuche anerkannt sind. Die
Ergebnisse dieser Laborversuche sind zu dokumentieren und auf Verlangen der BAM
vorzulegen.

9.3 Widerruf
Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufs erteilt.

1.3 Gefahrgutverordnung See - GGVSee, in der Fassung der Bekanntmachung vom
24. August 1995 (BGBI. I, S. 1077) - insbesondere Abschnitt 10 in Verbindung mit Anhang I
des IMDG-Code deutsch in der Fassung des Amendments 27-94 vom 18. Juli 1995 (BAnz. Nr.
158a vom 23. August 1995)

2. Antragsteller
STEL10PLAST Roland S1engel Kunststoffverarbeitungs GmbH
Industriestr.6-8
54518 Binsfeld

3. Hersteller
STEUOPLAST Roland Stengel Kunststoffverarbeitungs GmbH
Industriestr.6-8
54518 Binsfeld

4, Beschreibung der Bauart
Kanister aus Kunststoff mit nichtabnehmbarem Deckel

Hers1eller-Typenbezeichnung: STELJO Primo Art. 8105

9.4
9.4.1

Auflagen
Der in Ziffer 2. genannte AntragsteHer muß nachweisbar sicherstellen, daß alle Bestimmungen
und Hinweise dieses Zulassungsscheins Ober eine ordnungsgemäße Verwendung der
Verpackungen demjenigen, der diese Verpackungen für gefährliche Güter verwendet bzw. mit
gefähr1ichen GOlem befüllt, zur Kenntnis gebracht werden.

Abmessungen

Grundmaße
Höhe (gesamt)
Stapelhöhe
Fassungsraum

: 185mm x 134 mm (Lx B)
; 307 mm
: 307 mm
: 5,5 Uter

10. Hinweise
10.1 Oie Zulässigkeit der Verwendung von Verpackungen der zugelassenen Bauart bezüglich der

Verpackungsart, der Innenverpackungen, des Fassungsraums bzw. der Masse richtet sich
nach den Bestimmungen der jeweils zulreffenden Rechtsvorschriften für die einzelnen
Verkehrsträger. Alle sonstigen Vorschriften (z. B. Füllgrad, Verträglichkeit mit den Ver·
packungswerkstoffen) für die Beförderung gefährlicher Guter in der zugelassenen Ver
packungsbauart bleiben unberührt.

10.2 Die Bauart erfüllt die Prüfanforderungen fOr Verpackungen zur Beförderung gefähr1icher GOter
des Europäischen Übereinkommens Ober die internationale Beförderung gefährlicher Güter
auf dar Straße (ADR) in der Fassung der Bekanntmachung der Neufassung der Anlagen A
und B vom 6. Juli 1994 (BGBI. 1994 11 S. 937), zulelzt geändert durch die
12. ADR-Änderungsverordnung vom 20. Dezember 1994 (BGBI. 1994 11 S. 3855)
der Ordnung fOr die internationale EIsenbahnbeförderung gefährlicher Guter (RIO) in der 5.
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5,

6.

Spezifikation:
Die Bauart wird durch die Beschreibungen, technischen Zeichnungen, Werkstoffspezifikationen
und Bescheinigungen gemäß der/des unter Ziffer 5 genannten Prüfnachweise(s) festgelegt.

PrÜfnachweise fÜr die Bauart
Prüfbericht Nr.: 960283 vom 15.10.1996 der TÜV Ostdeutschland, Sicherheit und
Umweltschutz GmbH, Abt. Verpackung und Gefahrgut in 06118 Halle

Bauartzulassung
Oie unter Ziffer 4 und 5 beschriebene Bauart erfüllt die Vorschriften nach Ziffer ,. Die Bauart
wird mit den in Ziffer 9 genannten Nebenbestimmungen für die Beförderung gefähr1icher Güter
zugelassen.

Der Nachweis der chemischen Verträglichkeit wird für folgende Standardllüssigkeiten
anerkannt:



Wasser
Essigsäure (98% bis 100%)
Kohlenwasserstoffgemisch

Klasse 8 der GGVS/GGVE
Klasse 3 der GGVS/GGVE

Amendment 27·94 ~ insbesondere Section 10 und Annex I
der RECOMMENDATIONS ON THE TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS der
UNITED NAnONS in der Fassung der eighth revised edition, New Yon< und Genf
1993

Verwendung für gefährliche flüssige Güter der Verpackungsgruppe 11 oder 111

Oie Eignung der Bauart fQr die Beförderung gefährlicher flüssige Stoffe gilt bei Einhaltung der
folgenden Grenzwerte bzw. Einschränkungen als erbracht:

Maximaler Gesamtüberdruck in der Verpackung (d.h. Dampfdruck des Füllgutes plus
Partialdruck evtl. vorhandener Gase bei 55°C vermindert um 100 kPa auf der Grundlage
des maximalen FOllungsgrades und einer FOlltemperatur von 15°C): 133 kPa.

Möglichkeiten der Zuordnung von Stoffen oder StoUgemischen der Klassen 3, 5.1, 6.1, 6.2
und 8 der GGVS/GGVE gemäß Abschnitt 11 der Beilage zum Anhang A.5N der
GGVS/GGVE zu den nachfolgend genannten "Standardflassigkeiten" bezüglich der
chemischen Verträglichkeit unter Einhaltung der in der folgenden Tabelle aufgeführten
Maximalwerte:

10.4 Diese Zulassung wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialfor·
schung und ·prufung, Berlin" (ISSN 0340·7551) veröffentlicht.

10.3 Die Fertigung von Verpackungen der zugelassenen Bauart unterliegt der Überwachung
nach § 9 des Gesetzes über die Beförderung gefährlicher Güter vom 6. August 1975
(BGBI. I S. 2121) in Verbindung mit den "Technischen Richtlinien fUr die Überwachung
der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung gefähr1icher Güter (TRV 001)"
(Verkehrsblatt Heff 16. 1987. S. 562).

11. Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch
erhoben werden. Der Widerspruch ist bei dem Präsidenten der Bundesanstalt fUr
Materialforschung und -prüfung (SAM), 12205 Berlin, Unter den Eichen 87, schriftlich
oder zur Niederschrift einzulegen.

Verpackungsgruppe
Dichte (kg/l)

II ill

Dampfdruck [kPa]
(absolut)

50'C 55'C

Standardflüssjgkejt

Verwendung für flüssige Stoffe mit einem Flammpunkt:! 61°C auch für Benzen, Toluen,
Xylen sowie Mischungen und Zubereitungen mit diesen Stoffen aufgrund der
durchgeführten Zusatzprüh,mg auf Permeation mit Kohlenwassersloffgemisch (White spirit).

Fertigung von Verpackungen
Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig gefertigt werden. Der
Hersteller muß gewährleisten, daß die serienmäßig gefertigten Verpackungen die
festgelegte Spezifikation der Bauart erfaUen.

Dipl.·lng. D. Mertens

Referat 111.12
Bewertung von
Gefahrgutverpackungen

Im Auftrag

Berlin, 5. Dezember 1996

Fachgruppe 111.1
Transportsicherheit von Verpak
kungen und Schüttgutbehältern

'"?;:U
Dipl.- Ing. B.·U. Wienecke

1.9
1,9
1,4

1,9
1,4
1,4

203
203
203

174
174
174

Wasser
Essigsäure (98% bis 100%)
Kohlenwasserstoffgemisch

7.

8. Kennzeichnung
Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpackungen sind wie folgt
zu kennzeichnen:

Q 3H1/Y1.9 Z1.9/200/........./D/BAM 5022 - STP

(Herstellungsjahr; die letzten beiden
Ziffern und Herstellungsmonat)

9. Nebenbestimmungen

9.1 Befristungen
entlällt

9.2. Bedingungen
Der Nachweis der chemischen Verträglichkeit gegenüber weiteren gefährlichen Gütern
als den in Ziffer 6. definierten gilt erst dann als erbracht, wenn aHe folgenden Bestim
mungen eingehalten werden:
- Die in Ziffer 6. genannten Grenzdaten dürfen nicht überschritten werden.
- Durch Laborversuche ist nachzuweisen, daß die Wirkung der einzufüllenden

gefährlichen Güter auf Probekörper nicht die Wirkung der Standardflüssigkeiten
übertrifft.

• Dabei ist gern. der ~Technischen Richtlinien Verpackungen TRV 002 oder TRV 003~

vom 24. Juli 1989 zu verfahren (veröffentlicht Im Verkehrsblatl1989. Heft 16. 5.57 bzw.
575).

. Oie laborversuche dürfen nur von Prufstellen durchgeführt werden, die gern. den
-Richtlinien über das Verfahren für die Durchführung der Bauartprüfung, die
Anerkennung von Prüfstelten sowie die Zulassung von Verpackungen und
Großpackmittel (IBC) für die Beförderung gefährlicher Güter -R002·- vom 05. Mai 1994
(Bundesanzeiger Nr. 97. S. 5554) sowie vom 10. Mai 1994 (Verkehrsbialt S. 406) von
der BAM für die Bauartprüfung von Kunststoffverpackungen oder speziel1 für diese
Laborversuche anerkannt sind. Die Ergebnisse dieser laborversuche sind zu
dokumentieren und auf Verlangen der BAM vorzulegen.

9.3 Widerruf
Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufs erteilt.

9.4
9.4.1

Auflagen
Der in Ziffer 2. genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstellen, daß alle
Bestimmungen und'Hinweise dieses Zulassungsscheins über eine ordnungsgemäße
Verwendung der Verpackungen demjenigen, der diese Verpackungen für gefährliche
Güter verwendet bzw. mit gefährlichen Gütern befüllt, zur Kenntnis gebracht werden.

10.
10.1

Hinweise
Die Zulässigkeit der Verwendung von Verpackungen der zugelassenen Bauart bezüglich
der Verpackungsart, der Innenverpackungen, des Fassungsraums bzw. der Masse richtet
sich nach den Bestimmungen der jeweils zutreffenden Rechtsvorschriften für die
einzelnen Verkehrsträger. Alle sonstigen Vorschriften (z. B. Füllgrad, Verträglichkeit mit
den Ver·packungswerkstoffen) für die Beförderung gefährlicher Güter in der
zugelassenen Ver·packungsbauart bleiben unberührt.

10.2 Die Bauart erfüllt die Prüfanforderungen für Verpackungen zur Beförderung gefährlicher
Güter

des Europäischen Übereinkommens über die internationale Beförderung gefährlicher
Güter auf der Straße (ADR) in der Fassung der Bekanntmachung der Neufassung der

. Anlagen A und B vom 6. Juli 1994 (BGBI. 1994 11 S. 937), zuletzt geändert durch die
12. ADR-Änderungsverordnung vom 20. Dezember 1994 (8GBI. 1994 11 S. 3855)
der Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährltcher Güter (RIO) in
der 5. RiD-Änderungsverordnung vom 8. März 1995 (BGBI. 1995 I1 S. 210)
des International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code) in der Fassung des
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4. Kisten

1. Neufassung zum

ZULASSUNGSSCHEIN
Z.... -.J"liIl\ldl AbICh.nill22 doIr Alg....irwn Einleil\rog dllllnltol'NllioN"'" Cod" tOr die Bet6rdel'\ltl5l e-1.l'Irtid'Mr GUI.r mit S.nd"",,,n~~)

Appronl I"""nkng 10 Melion 22 01 tIM GoIn-rallnlrodudion 01 tIM Inte"",'ic".. llolarltiIM 0."'0'" Goocb Co<» ~UDG eoo.)

Nr. D/BAM 3445/4A1
für die Bauart einer Verpackung

zur Beförderung gefährlicher Güter
Aktenzeichen 9.1/68572

9. Nebenbestimmungen
9.1 Befristungen

9.2 Bedingungen

9.3 'I'M!lliill
Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufs erteilt.

9.4 ~
9.4.1 Der in Ziffer 2 genannle Antragsteller muß nachweisbar sicherstellen, daß alle Bestimmungen

und Hinweise dieses Zulassungsscheins Ober eine ordnungsgemäße VelWendung der
Verpackungen demjenigen, der diese Verpackungen für gefährliche GOter velWendet bzw. mit
gefährlichen Gatern befüllt, zur Kenntnis gebracht werden.

1.
1.1

1.2

1.3

1.4

2.

3.

Rechtsgrundlagen
Gefahrgutverordnung Straße - GGVS, in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. Juli 1995
(BGB!. I, S. 1025)

Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE, in der Fassung der Bekanntmachung vom
15. Dezember 1995 (BGB!. I, S. 1852)

Gefahrgutverordnung See - GGVSee, in der Fassung der Bekanntmachung vom
24. August 1995 (BGB!. I, S. 1077) - insbesondere Abschnitt 10 in Verbindung mit Anhang I
des IMDG-Code deutsch in der Fassung des Amendments 27-94 vom 18. Juli 1995 (BAnz. Nr.
158a vom 23. August 1995)

Ausnahme Nr. 46 (B, E, S) der Gefahrgut-Ausnahmeverordnung - GGAV vom
23.06.1993, BGB!. i, S. 995, geändert durch die Erste Verordnung zur Änderung der
Gefahrgut-Ausnahme-verordnung vom 24.03.1994 (BGB!. I, S. 625)

Antragsteller
Paul Müller GmbH
Brobecke 1
58802 Balve

Hersteller
Paul Müller GmbH
Brobecke 1
58802 Balve

10.
10.1

10.2

10.3

Hinweise
Die Zulässigkeit der VelWendung von Verpackungen der zugelassenen' Bauart bezüglich der
Verpackungsart, der Innenverpackungen, des Fassungsraums bzw. der Masse richtet sich
nach den Bestimmungen der jeweils zutreffenden Rechtsvorschriften für die einzelnen
Verkehrsträger. Alle sonstigen Vorschriften (z. B. Füllgrad, Verträglichkeit mit den Ver
packungswerkstoffen) für die Beförderung gefährlicher GOter in der zugelassenen Ver·
packungsbauart bleiben unberührt.

Die Bauart erfüllt die Prüfanforderungen für Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Gater
des Europäischen Übereinkommens Ober die internationale Beförderung gefährlicher Goter
auf der Straße (AOR) in der Fassung der Bekanntmachung der Neufassung der Anlagen A
und B vom 6. Juli 1994 (BGB!. 1994 11 S. 937), zuletzt geändert durch die
12. ADR-Änderungsverordnung vom 20.Dezember 1994 (BGB!. 199411 S. 3855)
der Ordnung fOr die internationale EIsenbahnbeförderung gefährlicher Goter (RIO) in der 5.
RID-Änderungsverordnung vom 8. März 1995 (BGB!. 199511 S. 210)
des Intemational Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code) in der Fassung des
Amendment 27-94 - insbesondere Sectlon 10 und Annex I
der RECOMMENDATiONS ON THE TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS der UNITED
NATlONS in der Fassung der eighth revised edition, New York und Genf 1993

Die Fertigung von Verpackungen der zugelassenen Bauart unterliegt der Überwachung nach
§ 9 des Gesetzes aber die Beförderung gefährlicher Güter vom 6. August 1975 (BGBI. I S.
2121) in Verbindung mit den "Technischen Richtlinien für die ÜbelWachung der Fertigung von
Verpackungen zur Beförderung gefährficher Güter (TRV 001)" (Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S.
562).

4. Beschreibung der Bauart
Kiste aus Stahl mit Inneneinrichtungen

10.4 Diese Zulassung wird im "Amts- und MitteIlungsblatt der Bundesanstalt fOr Materiatforschung
und -prüfung, Bertin' (ISSN 0340-7551) veröffentlicht.

11. Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben
werden. Der Widerspruch ist bei dem Präsidenten der Bundesanstan für Materialforschung und
-prüfung (BAM), 12205 Berfin, Unter den Eichen 87, schriftlich oder zur Niederschrift
einzulegen.

Hersteller-Typenbezeichnung:
Verpackung fOr Airbags, Gurtstraffer

Abmessungen (L x B x H):
Variante I: 990 x 590 x 150 mm
Variante 11: 990 x 590 x 180 mm
Variante 11I: 990 x 590 x 230 mm
Variante VI: 990 x 590 x 260 mm

Spezifikation:
Die Bauart wird durch die Beschreibungen, technischen Zeichnungen, Werkstoffspezifikationen
und Bescheinigungen gemäß der/des unter Ziffer 5 genannten PrOfnachweise(s) festgelegt.

Ergänzend/Alternativ gilt die Spezifikation gemäß
Zeichnung "Audl, Fahrer Airbag, Einsatz für 10 Teile, Material: pp 30 g/l" und
Produktbeschreibung "EPP"
(Anlagen des Schreibens der Paul Müller GmbH "do-re" vom 15.03.1993)
Zeichnung Nr. PM-AH-3445-02-01 vom 14.11.1996 des Antragstellers
Zeichnung Nr. PM-AH-3445-02-02 vom 14.11.1996 des Antragstellers

Berlin, 27. November 1996

Fachgruppe 1Ii.1
Transportsicherheit von Verpak
kungen und Schüttgutbehältern,·w
Dipl.- Ing. B.-U. Wienecke

Referat 1Ii.12
Bewertung von
Gefahrgutverpackungen
Im Auftrag

Dipl.- Ing.(FH) A. Roesler

5.

6.

PrÜfnachwejse fÜr die Bauart
PrOfbericht Nr.: 107322 vom 28.03.1989 der Deutschen Bundesbahn, Versuchsanstalt
MindenlW., Abteilung Mechanik in 4950 Minden

Bauartzulassung
Die unter Ziffer 4 und 5 beschriebene Bauart erfüllt die Vorschriften nach Ziffer 1. Die Bauart
wird mit den in Ziffer 9 genannten Nebenbestimmungen für die Beförderung gefährlicher GOter
zugelassen.

Diese 1. Neufassung ersetzt den Zulassungsschein Nr. DIBAM 3445/4A1 vom 13.04.1989 der
Paul MOlier GmbH in 5983 Balve 2-Garbeck

Die Eignung der Bauart für die Beförderung gefährlicher Gegenstände gilt bei EInhaltung der
folgenden Grenzwerte bzw. Einschränkungen als erbracht:

VelWendung für gefährliche Goter der Verpackungsgruppe 11 oder 11I

1. Neufassung zum

ZULASSUNGSSCHEIN
Zulassung n.ch Ab:schnilt 22 der AlIgem"i...n Ein'-ilung doo, Inl."'.UIOn.'-n Codoo, ,.. d .. B.,orl!elUng ~UlWcherGiIt.1 mil S.udu".n (IMOO-Codoo)

Approval according ,~ _n 22 .., u-.. G.... r&llntrodvetiol'l 01 IM 1nt.m&1I01'l&1 M&ritim. 0&1'9.10\1$ Goock Code (lMOG Cod.j

N r. D/BAM 4476/4A1
für die Bauart einer Verpackung

zur Beförderung gefährlicher Güter

Aktenzeichen 9.1/68 539

1. Rechtsgrundlagen
1.1 Gefahrgutverordnung Straße - GGVS. in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. Juli 1995

(BGB!. I, S. 1025)

max. Bruttomasse 55 kg
1 .2 Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE, in der Fassung der Bekanntmachung vom

15. Dezember 1995 (BGB!. I, S. 1852)

7.

8.

vergleichbare oder günstigere Eigenschaften der FOligOler in Bezug auf ihre Schädigungs
wirkung bei der Fallprüfung entsprechend dem(n) 'verwendeten PrüffüUgut(gOtern)

Fertigung von Verpackungen
Nach der zugelassenen Bauart dOrfen Verpackungen serienmäßig gefertigt werden. Der
Hersteller muß gewährfeisten, daß die serienmäßig gefertigten Verpackungen die festgelegte
Spezifikation der Bauart erfüllen.

Kennzeichnung
Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpackungen sind wie folgt zu
kennzeichnen:

4AN 55/S/ .ID/BAM 3445 - PM
(Herstellungsjahr; die

letzten beiden Ziffern)
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1.3 Gefahrgutverordnung See - GGVSee, in der Fassung der Bekanntmachung vom
24. August 1995 (BGBI. I, S. 1077) - insbesondere Abschnitt 10 in Verbindung mit Anhang I
des IMDG-Code deutsch in der Fassung des Amendments 27-94 vom 18. Juli 1995 (BAnz. Nr.
158a vom 23. August 1995)

2. Antragsteller
Karl Diehl Mariahütte
Karl-Diehl-Str.1
66616 Nonnweiler

3. Hersteller
3.1 Karl Diehl Mariahütte

Karl-Diehl-Str.1
66616 Nonnweiler



3.2 Bundesamt für Wehrtechnik und Beschaffung
Konrad-Adenauer-Ufer 2-6
56068 Koblenz

4. Beschreibung der Bauart
Kiste aus Stahl mit Innenverpackung(en) (Kisten aus Kunststoff)

NATIONS in der Fassung der eighth revised edition, New York und Genf 1993

10.3 Oie Fertigung von Verpackungen der zugelassenen Bauart unterliegt der Überwachung nach
§ 9 des Gesetzes über die Beförderung gefährlicher Güter vom 6. August 1975 (8GBI. I S.
2121) in Verbindung mit den MTechnischen Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter (TRV oo1r (Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S.
562).

Hersteller-Typenbezeichnung:

Abmessungen

KIMU DM 40027A1

: 770 x 337 x 175 mm (L x B x H)

10.4 Diese Zulassung wird im MAmts- und Mitteilungsblatt der Bundesansta" für Materialforschung
und -prüfung, Berlin- (ISSN 0340-7551) veröffentlicht.

5.

Spezifikation:
Die Bauart wird durch die Beschreibungen, technischen Zeichnungen, Werkstoffspezifikationen
und Bescheinigungen gemäß der/des unter Ziffer 5 genannten Prüfnachweise(s) festgelegt.

Prütnachweise tür die Bauart
Prüfbericht Nr.: 5/1994 vom 09.09.1994 der De~tsche Verpackungsmitlel GmbH, Heinrich
Diehl-Straße 2. 90552 Röthenbach/Pegnüz

11. Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben
werden. Der Widerspruch ist bei dem Präsidenten der Bundesanstalt für Materialforschung und
-prüfung (BAM), 12205 Berlin, Unter den Eichen 87, schriftlich oder zur Niederschrift
einzulegen.

Berlin, 18. November 1996

6. Bauarlzulassung
Die unter Ziffer 4 und 5 bescflriebene Bauart erfüllt die Vorschriften nach Ziffer 1. Die Bauart
wird mit den in Ziffer 9 genannten Nebenbestimmungen für die Beförderung gefährlicher Güter
zugelassen.

Diese 1. Neufassung ersetzt den Zulassungsschein Nr. D/BAM 4476/4A1 vom 27.09.1994 der
Firma Karl Diehl Mariahütte, Karl-Diehl-Str.1, 66616 Nonnweiler.

Die Eignung der Bauart für die Beförderung gefährlicher Gegenstände in Innenverpackungen
gilt bei Einhaltung der folgenden Grenzwerte bzw. Einschränkungen als erbracht:

Verwendung für gefährliche Güter der Verpackungsgruppe 11 oder 111
m3X. Bruttomasse : 44 kg
vergleichbare oder günstigere Eigenschaften der Füllgüter in Bezug auf ihre Schädigungs
wirkung bei der Fallprüfung entsprechend dem(n) verwendeten Prüffüllgut(gütem)

Fachgruppe 111.1
Transportsicherheit von Verpak·
kungen und Schüttgutbehältern
Im Auftrag

~I

Dr.rer.nal. P. Blümel
Oberregierungsrat

Referat 111.12
Bewertung von

m'"~'"
Dipl.- Ing. B.-U. Wienecke

7. Fertigung von Verpackungen
Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig gefertigt werden. Der
Hersteller muß gewährleisten, daß die serienmäßig gefertigten Verpackungen die festgelegte
Spezifikation der Bauart erlüUen.
Bestandteil der zugelassenen Bauart sind auch bereits gefertigte Verpackungen gern. Ziffer 6.

8. Kennzeichnung
8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpackungen sind wie folgt zu

kennzeichnen:

4AIY 44/S/ .ID/BAM 4476 - DNM

(Herstellungsjahr; die
letzten beiden Ziffern)

8.2 Verpackungen, die im Bestand der Bundeswehr sind, und die den Punkten 4. und 5. ent
sprechen, dürfen durch das Bundesamt für Wehrtechnik und Beschaffung, Koblenz, als
Hersteller, wie folgt gekennzeichnet werden:

4AIY 44/S/ .ID/BAM 4476 - BW

(Kennzeichnungsjahr, die
letzten beiden Ziffern)

9. Nebenbestimmungen
9.1 Befristungen

entfällt

9.2 Bedingungen
9.2.1 Bestandteil der zugelassenen Bauart werden auch Verpackungen mit anderen Innenver

packungen, wenn durch Prüfung nachgewiesen und dokumentiert wird, daß die zusammen
gesetzte Verpackung mit diesen Innenverpackungen die Prüfanforderungen der Rechlsvor
schriften nach Ziffer 1 erlüllt.

9.3 Widerruf
Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufs erteilt.

9.4 Auflagen
9.4.1 Der in Ziffer 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstellen, daß alle Bestimmungen

und Hinweise dieses Zulassungsscheins über eine ordnungsgemäße Verwendung der
Verpackungen demjenigen, der diese Verpackungen für gefährliche Güter verwendet bzw. mit
gefährlichen Gütern befüllt, zur Kenntnis gebracht werden.

10. Hinweise
10.1 Oie Zulässigkeit der Verwendung von Verpackungen der zugelassenen Bauart bezüglich der

Verpackungsart, der Innenverpackungen, des Fassungsraums bzw. der Masse richtet sich
nach den Bestimmungen der jeweils zutreffenden Rechtsvorschriften für die einzelnen
Verkehrsträger. Alle sonstigen Vorschriften (z. 8. Füllgrad, Verträglichkeit mit den Ver
packungswerkstoffen) für die Beförderung gefährlicher Güter in der zugelassenen Ver
packungsbauart bleiben unberührt.

10.2 Die Bauart erlüllt die Prüfanforderungen für Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter
des Europäischen Übereinkommens über die internationale Beförderung gefährlicher Güter
auf der Straße (ADR) in der Fassung der Bekanntmachung der Neufassung der Anlagen A
und B vom 6. Juli 1994 (BGB!. 1994 11 S. 937). zuletzt geändert durch die
12. ADR-Änderungsverordnung vom 20. Dezember 1994 (BGB!. 1994 11 S. 3855)
der ~rdnung für die intemationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter (RIO) in der 5.
RID-Anderungsverordnung vom 8. März 1995 (BGB!. 1995 11 S. 210)
des lnlemationai Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code) in der Fassung des
Amendment 27-94 - insbesondere Section 10 und Annex I
der RECOMMENDATIONS ON THE TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS der UNITED
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ZULASSUNGSSCHEIN

3, Hersteller
3.1 Progress-Werk Oberkirch AG

Industriestraße 8
77704 Oberklrch

10.4 Diese Zulassung wird im -Amts- und Mitteilungsblatt der BUfldesanstalt für Materialforschung
und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht.

Hinweise
Die Zulässigkeit der Verwendung von Verpackungen der zugelassenen Bauart bezüglich der
Verpackungsart, der Innenverpackungen, des Fassungsraums b~w. de! M~ss~ richtet sich
nach den Bestimmungen der jeweils zutreffenden Rechtsvorschriften fur die einzelnen
Verkehrsträger. Alle sonstigen Vorschriften (z. 8. Füllgrad, Verträglichkeit mit den Ver
packungswerkstoffen) für die Beförderung gefährlicher Güter in der zugelassenen Ver
packungsbauart bleiben unberOhrt.

Die Bauart erfüllt die PrOfanforderungen für Verpackungen zur Beförderung gefährlicher GOter
des Europäischen Übereinkommens über die intemationale Beförderung gefährlicher Güter
auf der Straße (AOR) in der Fassung der Bekanntmachung der Neufassung der Anlagen A
und B vom 6. Juli 1994 (BGBI. 1994 11 S. 937), zuletzt geändert durch die
12. ADR-Änderungsverordnung vom 20. Dezember 1994 (BGBI. 1994 11 S. 3855) .
der Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter (RIO) In der 5.
RID-Änderungsverordnung vom 8. März 1995 (BGBI. 199511 S. 210)

Die Fertigung von Verpackungen der zugelassenen Bauart unterliegt der Überwachung nach
§ 9 des Gesetzes über die Beförderung gefährlicher Güter vo_m 6. August 1975 (B~BI. I S.
2121) in Verbindung mit den -Technischen Richtlinien für die Uberwachung der Fertigung von
Verpackungen zur Betörderung gefährticher Güfer (TRV 001)" (Verkehr.blatt Heft 16, 1987, S.

562).

10.3

10.2

10.
10.1

9.4 Auflagen
9.4.1 Der in Ziffer 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstellen, daß alle Bestimmungen

und Hinweise dieses Zulassungsscheins über eine ordnungsgemäße Verwendung der
Verpackungen demjenigen, der diese Verpackungen für gefährliche Güter verwendet bzw. mit
gefährlichen GOtem befüllt, zur Kenntnis gebracht werden.

Nr. D/BAM 5033/4B
für die Bauart einer Verpackung

zur Beförderung gefährlicher Güter

Aktenzeichen 9.1168 658

Antragsteller
Progress-Werk Oberkirch AG
Industriestraße 8
77704 Oberklrch

Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE, in der Fassung der Bekanntmachung vom
15. Dezember 1995 (BGBI. I, S. 1852)

Rechtsarundlagen
Gefahrgutverordnung Straße· GGVS. in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. Juli 1995

(BGBI. I, S. 1025)

2.

1.2

1.
1.1

3.2

4.

Bundesamt tur Wehrtechnik und Beschaffung
Postfach 7360
56057 Koblenz

Beschreibung der Bauart
Kiste aus Aluminium

11. Rechtsbehellsbelehrung'
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntga~e Wide~spruch erhoben
werden. Der Widerspruch ist bei dem Präsidenten der Bundesanstalt fur Matenalfo~schungund
-prüfung (BAM), 12205 Bertln, Unter den Elchen 87, schriftlich oder zur Niederschrift

einzulegen.

Hersteller-Typenbezeichnung:
TULBEH DM 90292

SpeZifikation:
Die Bauart wird durch die Beschreibungen, technischen Zeichnungen, Werkstotfspezifikationen
und Bescheinigungen gemäß der/des unter Ziffer 5 genannten Prüfnachweise(s) festgelegt.

tM_~
Dipl.-Ing.(FH) M. Skutnik

Referat 111.12
Bewertung von
Gefahrgutverpackungen
Im Auftrag

-- -, -...., ;;.......

Bertin, 30.12.1996

Dr.rer.nat. P. BIOmel
Oberregierungsrat

Fachgruppe 111.1
Transportsicherheit von Verpak
kungen und Schüttgutbehältem
Im Auftrag

: 1971 .. 979 x600mm(LxBxH)

Prülnachweise für die Bauart
Prüfbericht Nr.: 550N0153/2 vom 28.11.1996 der Wehrtechnischen Dienststelle für Waffen
und Munition WTD 91 in 49707 Meppen

Abmessungen

5.

6. Bauartzulassung
Die unter Ziffer 4 und 5 beschriebene Bauart erfüllt die Vorschriften nach Ziffer 1. Die Bauart
wird mit den in Ziffer 9 genannten Nebenbestimmungen für die Beförderung gefährlicher Güter
zugelassen.

Die Eignung der Bauart für die Beförderung gefährlicher Gegenstände gilt bei Einhaltung der
folgenden Grenzwerte bzw. Einschränkungen als erbracht:

Verwendung für gefährliche Güter der Verpackungsgruppe 11 oder 111
max. Bruttomasse : 522 kg
vergleichbare oder günstigere Eigenschaften der FÜllgüter in Bezug auf ihre Schädigungs
wirkung bei der Fallprüfung entsprechend demen) verwendeten Prüffüllgut{gütem)

7. Fertigung von Verpackungen
Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig gefertigt werden. Der
Hersteller muß gewährleisten, daß die serienmäßig gefertigten Verpackungen die festgelegte
Spezifikation der Bauart erfüllen.

8. Kennzeichnung
Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpackungen sind wie folgt zu
kennzeichnen: .

4BIY5221S/ .ID/BAM 5033 - PWO

(Herstellungsjahr; die
letzten beiden Ziffem)

Das Bundesamt für Wehrtechnik und Beschaffung, Koblenz darf nur Kisten, die im Bestand der
Bundeswehr sind und gemäß Pkt. 4 und 5 instandgesetzt werden, nachweislich wie folgt als
Hersteller kennzeichnen:

4B/Y522/S/ .ID/BAM 5033 - BW

(Herstellungsjahr; die
letzten beiden Ziffern)

9. Nebenbeslimmungen
9.1 Befristungen

entfällt

9.2 Bedingungen
entfällt

9.3 Widerruf
Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufs erteilt.
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2. Neufassung zum

ZULASSUNGSSCHEIN
Zulassung nath Abschnit! 22 der AlIgt""'inon Einl.~unllde. rnlemolional,n Codes la, die S.Iörderunllllal,1h,hdler Giil.. mrt S..8Chif1en ~"mG·Code)

App,o~.1 ao:ording 10 ""dien 22 cl lhe Gen.,allnllodudion ollhe Inlemational t.larrtime Dangefeu. Good' Code Ot.lOG Code}

Nr. D/BAM 3880/4C1
für die Bauart einer Verpackung

zur Beförderung gefähr1icher Güter

Aktenzeichen 9.1/68 563

8.2 Verpackungen, die im Bestand der Bundeswehr sind, und die den Punkten 4. und 5.
entsprechen, dürfen durch das Bundesamt fOr Wehrtechnik und Beschaffung, Koblenz, als
Hersteller, wie folgt gekennzeichnet werden:

4C11Y 31/S/ ./D/BAM 3880 - BW

(Herstellungsjahr; die
letzten beiden Stellen)

9. Nebenbestimmungen
9.1 Befristungen

entfällt

1.
1.1

1.2

Rechtsgrundlagen
Gefahrgutverordnung Straße - GGVS, in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. Juli 199
(BGB!. I, S. 1025)

Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE, in der Fassung der Bekanntmachung vom
15. Dezember 1995 (BGB!. I, S. 1952)

9.2

9.3

Bedingungen
entfällt

Widerruf
Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeItigen Widerrufs erteilt.

1.3 Gefahrgutverordnung See ~ GGVSee, in der Fassung der Bekanntmachung vom
24. August 1995 (8GBI I, S. 1077) - insbesondere Abschnitt 10 in Verbindung mit Anhang I
des IMDG~Code deutsch in der Fassung des Amendments 27~94 vom 18. Juli 1995 (BAnz. N
158a vom 23. August 1995)

9.4 Auflagen
9.4.1 Der in Ziffer 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstellen, daß alle Bestimmungen

und Hinweise dieses Zulassungsscheins über eine ordnungsgemäße Verwendung der
Verpackungen demjenigen, der diese Verpackungen fOr gefährliche Güter verwendet bzw. mit
gefährlichen Gütern betollt, zur Kenntnis gebracht werden.

2. Antragsteller
Bundesamt für Wehrtechnik und Beschaffung
Konrad-Adenauer~Ufer2-6
56068 Koblenz

3. Hersteller
3.1 Deutsche Verpackungsmittel Gesellschaft mbH

Heinrich-Diehl-Straße 2
90552 Röthenbach/Pegnitz

3.2 Bundesamt für Wehrtechnik und Beschaffung
Konrad~Adenauer-Ufer2-6
56068 Koblenz

4. Beschreibung der Bauart
Kiste aus Naturholz, einfach

Hersteller-Typenbezeichnung:
Variante 1: KIMU, DM 90160
Variante 11: DVG-Nr. 429 ~ 1

10. Hinweise
10.1 Oie Zulässigkeit der Verwendung von Verpackungen der zugelassenen Bauart bezüglich der

Verpackungsart, der Innenverpackungen, des Fassungsraums bzw. der Masse richtet sich
nach den Bestimmungen der jeweils zutreffenden Rechtsvorschriften für die einzelnen
Verkehrsträger. Alle sonstigen Vorschriften (z. B. Füllgrad, Verträglichkeit mit den Ver
packungswerkstoffen) fOr die Beförderung gefährlicher Güter in der zugelassenen Ver
packungsbauart bleiben unberührt.

10.2 Oie Bauart erfüllt die Prüfanforderungen für Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter
des Europäischen Übereinkommens über die internationale Beförderung gefährlicher Güter
auf der Straße (ADR) in der Fassung der Bekanntmachung der Neufassung der Anlagen A
und 8 vom 6. Juli 1994 (BGBI. 1994 II S. 937), zuletzt geändert durch die
12. ADR~Änderungsverordnung vom 20. Dezember 1994 (8GBI. 1994 11 S. 3855)
der Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Goter (RIO) in der 5.
R1D-Änderungsverordnung vom 8. März 1995 (BGBI. 1995 II S. 210)
des International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code) in der Fassung des
Amendment 27~94 - insbesondere Section 10 und Annex I
der RECOMMENDATIONS ON THE TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS der UNITED
NATIONS in der Fassung der eighth revised edition, New York und Genf 1993

Spezifikation:
Oie Bauart wird durch die Beschreibungen, technischen Zeichnungen, WerkstoHspezifikationen
und Bescheinigungen gemäß derldes unter Ziffer 5 genannten Prüfnachwelse(s) festgelegt.

Abmessungen:
Variante I:
Variante 11:

906 x 320 x 224 mm (L x B x H)
909 x 323 x 227 mm (L x B x H)

10.3 Oie Fertigung von Verpackungen der zugelassenen Bauart unterliegt der Überwachung nach
§ 9 des Gesetzes über die Beförderung gefährlicher Güter vom 6. August 1975 (BGBI. I S.
2121) in Verbindung mit den "Technischen Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von
Verpackungen zur Beförderung gefährticher Güter (TRV 001)" (Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S.
562).

10.4 Diese Zulassung wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung
und ·prüfung, Berlin" (ISSN 0340~7551) veröffentlicht.

11. Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben
werden. Der Widerspruch ist bei dem Präsidenten der Bundesanstalt für Materialforschung und
~prülung (BAM), 12205 Berlin, Unter den Eichen 87, schriftlich oder zur Niederschrift
einzulegen.

5,

6.

Ergänzend gelten die Spezifikationen gemäß folgender ÄnderungsmiUeilungen:
Änderungsmitteilung Nr. 600.07.78-1/1 vom 06.11.1996 der Fa. Deutsche
Verpackungsmittel GmbH, Heinrich-Diehl-Straße 2, 90552 Röthenbach/Pegnitz und
Änderungsmitteilung Nr. 2, AM 8100485/2 vom 03.07.1996 des Bundesamtes fOr
Wehrtechnik und Beschaffung, Konrad~Adenauer-Ufer2-6, 56068 Koblenz .

Prüfnachweise für die Bauart
Prüfbericht Nr. L0583/501 vom 22.01.1991 der Wehrtechnischen Dienststelle für

Waffen und Munition, 4470 Meppen
Kurzprülbericht Nr. 1/1996 vom 13.03.1996 zum Zulassungsschein Nr.

D/BAM 3880/4C1 der DVG, 90552 Röthenbach/Pegnitz

Bauartzulassung
Oie unter Zilfer 4 und 5 beschriebene Bauart erfüllt die Vorschriften nach Ziffer 1. Die Bauart
wird mit den in Ziffer 9 genannten N~benbestimmungen für die Beförderung gefährlicher Goter
zugelassen.

Diese 2. Neufassung ersetzt die 1. Neufassung zum Zulassungsschein Nr. DIBAM 3880/4C1
vom 04.04.1996 des Bundesamtes für Wehrtechnik und Beschaffung, 56068 Koblenz.

Oie Eignung der Bauart fOr die Beförderung gefährlicher Gegenstände gilt bel Einhaltung der
folgenden Grenzwerte bzw. Einschränkungen als erbracht:

Fachgruppe 111.1
Transportsicherheit von Verpak
kungen und Schüttgutbehältern
Im Auftrag

?C_ p

Dr.rer.nat. P. Blümel
Oberregierungsrat

Berlin, 28. November 1996

Referat 111.12
Bewertung von
Gefahrgutverpackungen

,m~

Dipl.~ Ing. B.-U. Wienecke

V~rwendung f~r ?ef~hrliche Güter der Verpackungsgruppen 11 oder 111.

Maximale Bruttornasse : 31 kg

1. Neufassung zum

ZULASSUNGSSCHEIN

7.

vergleichbare oder günstigere Eigenschaften der Füllgüter in Bezug auf ihre Schädigungs
wir1<u~g bei der Fallprüfung entsprechend dem(n) verwendeten Prüffüllgut{gotern)

Fertigung von Verpackungen
Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig gefertigt werden. Der
Hersteller muß gewährleisten, daß die serienmäßig gefertigten Verpackungen die festgelegte
Spezifikation der Bauart erfüllen. .
Bestandteil der zugelassenen Bauart sind auch ~ereits gefertigte Verpackungen gern. Ziffer 6.

Zulassung nach Abschnin 22 de, Aligemei""n Elnlertung des Internaticnalen Ccdos lü' die Beförderung ge!ährtiche, GClte' mrt SnschiHen QMOO..code)
AWroval 'I;C(lrdin\llc Halen 22 cl the Gen8..llnlro<!uaicn cf the In!ematicnal Maritime Oan\l8rous Goods Code (lMOG Code)

Nr. D/BAM 4077/4C1
für die Bauart einer Verpackung

zur Beförderung gefährlicher Güter

Aktenzeichen 9.1/68530

8. Kennzeichnung
8.1 Oie nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpackungen und Ver-packungen,

die der zugelassenen Bauart entsprechen sind wie folgt zu kennzeichnen:

4C11Y 31/S/ ./D/BAM 3880 - DVG

(Herstellungsjahr; die
letzten beiden Stellen)

1. Rechtsgrundlagen
1.1 Gefahrgutverordnung Straße ~ GGVS, in der Fassung der Bekanntmachung vorn 18. Juli' 1995

(BGBI. I, S. 1025)

1 .2 Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE, in der Fassung der Bekanntmachung vom
15. Dezember 1995 (BGB!. I, S. 1852)

1 .3 Gefahrgutverordnung See ~ GGVSee, in der Fassung der Bekanntmachung vom
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24. August 1995 (BGB!. I. S. 1077) . insbesondere Abschn.t 10 in Verbindung m. Anhang I
des IMDG-Code deutsch in der Fassung des Amendments 27-94 vom 18. Juli 1995 (SAnz. Nr.
158a vom 23. August 1995)

2. Antragsteller
Bundesamt für Wehrtechnik und Beschaffung
Ferdinand-Sauerbruch-Straße 1
56073 Koblenz

3. Hersteller
3.1 Deutsche Verpackungsmittel GmbH

Heinrich-Oiehl-Straße 2
90552 Röthenbach/Peg.

9.4 Aufiagen
9.4.1 Der in Ziffer 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstellen, daß alle Bestimmungen

und Hinweise dieses Zulassungsscheins über eine ordnungsgemäße Verwendung der
Verpackungen demjenigen, der diese Verpackungen für gefährliche Güter verwendet bzw. mit
gefährlichen Gütern befünt, zur Kenntnis gebracht werden.

10. Hinweise

10.1 Die Zulässigkeit der Verwendung von Verpackungen der zugelassenen Bauart bezOglich der
Verpackungsart, der Innenverpackungen, des Fassungsraums bzw. der Masse richtet sich
nach den Bestimmungen der jeweils zutreffenden Rechtsvorschriften für die einzelnen
Verkehrsträger. Alle sonstigen Vorschriften (z. B. FOllgrad, Verträglichkeit mit den Ver
packungswerkstoffen) filr die Beförderung gefährlicher Goter in der zugelassenen Ver
packungsbauart bleiben unberührt.

Beschreibung 'der Bauart
Kiste aus Naturholz. einfach mit Innenverpackungen (Dosen aus Aluminium)

Bundesamt für Wehrtechnik und Beschaffung
Ferdinand-Sauerbruch-Slraße 1
56073 Koblenz

Hersleller-Typenbezeichnung:
KIMU DM 60714
Packkiste DVG·Nr. 436

Spezifikation:
Die Bauart wird durch die Beschreibungen, technischen Zeichnungen, Werkstoffspezifikationen
und Bescheinigungen gemäß der unter Ziffer 5 genannten Prüfnachweise festgelegt.

10.2 Die Bauart erfüllt die PrOfanforderungen für Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter
des Europäischen Übereinkommens Ober die internationale Beförderung gefährlicher Goter
auf der Straße (ADR) in der Fassung der Bekanntmachung der Neufassung der Anlagen A
und B vom 6. Juli 1994 (BGB!. 199411 S. 937). zuletzt geändert durch die
12. ADR-Änderungsverordnung vom 20. Dezember 1994 (BGBI. 199411 S. 3855)
der Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter (RIO) in der 5.
RID-Änderungsverordnung vom 8. März 1995 (BGB!. 199511 S. 210)
des International Maritime Dangerous Goods Code (lMDG Code) in der Fassung des
Amendment 27-94 - insbesondere Section 10 und Annex I
der RECOMMENDATIONS ON THE TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS der UNITED
NATIONS in der Fassung der eighth revised edition, New York und Genf 1993

10.3 Die Fertigung von Verpackungen der zugelassenen Bauart unterliegt der Überwachung nach
§ 9 des Gesetzes über die Beförderung gefährlicher Güter vom 6. August 1975 (8GBI. I S.
2121) in Verbindung mit den "Technischen Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter (rRV 001)" (Verkehrsblatt Heft 16, 1967, s.
562).

: 625 mm x 392 mm x 294 mm (L x B x H)
: 628 mm x 395 mm x 297 mm (L x B x H)

Abmessungen

4.

3.2

5.

6.

PrOfnachweise fOr die Bauart
Prüfbericht Nr. N 5605/16 vom 14.07.1992 der Wehr-technischen Dienststelle für Waffen u.
Munition WTD 91, in 49797 Meppen.
KurzpOfbericht Nr.: 1/1996 vom 13.08.1996 der Deutsche Verpackungsmittel GmbH, in
90552 Rothenbach/Peg.

Bauartzulassung
Die unter Ziffer 4 und 5 beschriebene Bauart erfüllt die Vorschriften nach Ziffer 1. Oie Bauart
wird mit den in Ziffer 9 genannten Nebenbestimmungen für die Beförderung gefährlicher Güter
zugelassen.

10.4 Diese Zulassung wird im "Amts- und Milteilungsblalt der Bundesanstalt für Materialforschung
und ·prüfung. Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht.

11. Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben
werden. Der Widerspruch ist bei dem Präsidenten der Bundesanstalt für Materialforschung und
-prüfung (BAM), 12205 Berlin, Unter den Eichen 67, schriftlich oder zur Niederschrift.
einzulegen.

Verwendung fOr gefährliche Güter der Verpackungsgruppe 11 oder IU

vergleichbare oder günstigere Eigenschaften der Füllgüter in Bezug auf ihre Schädigungs
wirkung bei der Fallprüfung entsprechend dem verwendeten PrOffüllgut

Diese 1. Neufassung ersetzt den Zulassungsschein Nr. D/BAM 4077/4C1 vom 07.12.1992 des
Bundesamtes für Wehrtechnik u. Beschaffung in 56073 Koblenz.

Referat 111.12
Bewertung von
Gefahrgutverpackungen
Im Auftrag

Berlin, 19. November 1996

Fachgruppe 111.1
Transportsicherheit von Verpak
kungen und Schüttgutbehältern

Im;;([)

D~Wienecke
: 41 kgmax. Bruttomasse

Die Eignung der Bauart für die Beförderung gefährlicher fester Stoffe in Innenverpackungen gilt
bei Einhaltung der folgenden Grenzwerte bzw. Einschränkungen als erbracht:

7. Fertigung von Verpackungen
Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig gefertigt werden. Der
Hersteller muß gewährleisten, daß die serienmäßig gefertigten Verpackungen die festgelegte
Spezifikation der Bauart erfüllen.
Bestandteil der zugelassenen Bauart sind auch bereits gefertigte Verpackungen gern. 6.

1. Neufassung zum

ZULASSUNGSSCHEIN
Zulnsllng n.adI Abx:tIniU 22~ A/lgt>meirIen e.,\elll.ng des Intemallonalefl Codes tur die Bel6tderw>g geI:lihrlidler GUter nWl Seescrti1'len ~MDG-Code)

~iIl aa:ord,ng lQ~ 22 CltIl'leGener;ollnUodudJonolltle Intema~Minllme [l;o~GoodsCode~MOG CooCej

8. Kennzejchnung
6.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpackungen und Verpackungen,

die der zugelassenen Bauart entsprechen sind wie folgt zu kennzeichnen: Nr. DIBAM 410114C1
für die Bauart einer Verpackung

zur Beförderung gefährlicher Goter

Aktenzeichen 9.1/68529

4C11Y41/S/ .ID/BAM 4077 - DVG
(Herstellungsjahr; die
letzten beiden Ziffern) 1. Rechtsgrundlagen

1.1 Gefahrgutverordnung Straße - GGVS, in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. Juli 1995
(BGB!. I. S. 1025)

8.2 Verpackungen, die im Bestand der Bundeswehr sind, und die den Punkten 4. und 5.
entsprechen, dürfen durch das Bundesamt für Wehrtechnik und Beschaffung, Koblenz, als
Hersteller, wie folgt gekennzeichnet werden:

1.2 Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE, in der Fassung der Bekanntmachung vom
15. Dezember 1995 (BGB!. I. S. 1852)

1.3 Gefahrgutverordnung See - GGVSee, in der Fassung der Bekanntmachung vom
24. August 1995 (BGBL I, S. 1077) - insbesondere Abschnitt 10 in Verbindung mit Anhang I
des IMDG-Code deutsch in der Fassung des Amendments 27-94 vom 16. Juli 1995 (BAnz. Nr.
158a vom 23. August 1995)

9.
9.1

9.2
9.2.1

4C11Y41/S/ .ID/BAM 4077 - BW
(Herstellungsjahr; die
letzten beiden Ziffern)

Nebenbestimmungen
Befristungen
entfältt

Bedingungen
Bestandteil der zugelassenen Bauart werden auch Verpackungen mit anderen Innenverpak
kungen, wenn durch Prüfung nachgewiesen und dokumentiert wird, daß die zusammenge
setzte Verpackung mit diesen Innenverpackungen die Prüfanforderungen der Rechtsvorschrif
ten nach Ziffer 1 erfüllt.

2.

3.
3.1

3.2

Antragsteller
Bundesamt für Wehrtechnik und Beschaffung
Ferdinand-Sauerbruch-Straße 1
56073 Koblenz

Hersteller
Deutsche Verpackungsmittel GmbH
Heinrich-Diehl-Straße 2
90552 Röthenbach/Peg.

Bundesamt für Wehrtechnik und Beschaffung
Ferdinand-Sauerbruch-Straße 1
56073 Koblenz

9.3 Widerruf
Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufs erteilt.

4. Beschreibung der Bauart
Kiste aus Naturholz, einfach mit Innenverpackungen (Schartein aus Faserstoff/Graupappe)
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Hersteller-Typenbezeichnung:
KIMU DM 60701 A1
Pac~kiste DVG-Nr. 382

der RECOMMENDATIONS ON THE TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS der UNITED
NATIONS in der. Fassung der eighth revised edition, New York und Genf 1993

Kurzpüfbericht Nr.: 1/1996 vom 12.08.1996 der Deutsche Verpackungsmittel GmbH, in
90552 Röthenbach/Peg.

Spezifikation:
Die Bauart wird durch die Beschreibungen, technischen Zeichnungen, Werkstoffspezifikationen
und Bescheinigungen gemäß des unter Ziffer 5 genannten Prüfnachweises festgelegt.

Prüfnachweise für die Bauart
Prüfbericht Nr. N 5605/12 vom 09.10.1992 und die 1. Nachtrag vom 17.02.1994 der Wehr
technischen Dienststelle für Waffen u. Munition WTD 91, in 49797 Meppen.

Bauartzulassung
Die unter Ziffer 4 und 5 beschriebene Bauart erfüllt die Vorschriften nach Ziffer 1. Die Bauart
wird mit den in Ziffer 9 genannten Nebenbestimmungen für die Beförderung gefährlicher GUter
zugelassen.

BerUn, 19. November 1996

11. Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben
werden. Der Widerspruch ist bei dem Präsidenten der Bundesanstalt für Materialforschung und
-prüfung (SAM), 12205 Berlin, Unter den Eichen 87, schriftlich oder zur Niederschrift
einzulegen.

10.4 Diese Zulassung wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung
und -prüfung, 8erlin- (ISSN 0340-7551) veröffentlicht.

10.3 Die Fertigung von Verpackungen der zugelassenen Bauart unterliegt der Überwachung nach
§ 9 des Gesetzes über die Beförderung gefährlicher Güter vom 6. August 1975 (BGBI. I S.
2121) in Verbindung mit den "Technischen Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Goter (TRV 001)" (Verkehrsblatt Heft 16,1987, S.
562).

: 472 mm x 331 mm x 379 mm (L x B x H)
: 475 mm x 334 mm x 382 mm (L x B x H)

Abmessungen

6.

5.

Verwendung für gefährliche GUter der Verpackungsgruppe 11 oder 111

Die Eignung der Bauart für die Beförderung gefährlicher fester Stoffe in Innenverpackungen gilt
bei Einhaltung der folgenden Grenzwerte bzw. Einschränkungen als erbracht:

Diese 1. Neufassung ersetzt den Zulassungsschein Nr. D/BAM 4101l4C1 vom 22.12.1992
sowie den 1. Nachtrag vom 25.05.1994 des Bundesamtes für Wehrtechnik u. Beschaffung in
56073 Koblenz.

Referallll.12
Bewertung von
Gefahrgutverpackungen
Im Auftrag

Dipl.-Ing. B.-U. Wienecke

Fachgruppe 111.1
Transportsicherheit von Verpak
kungen und Schüttgutbehältern

,m~

: 46 kgmax. Bruttomasse

vergleichbare oder günstigere Eigenschaften der FüllgUter in Bezug auf ihre Schädigungs
wir1<:ung bei der Fallprufung entsprechend dem verwendeten Pruffüllgut

7. Fertigung von Verpackungen
Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig gefertigt werden. Der
Hersteller muß gewährleisten, daß die serienmäßig gefertigten Verpackungen die festgelegte
Spezifikation der Bauart erfüllen.
Bestandteil der zugelassenen Bauart sind auch bereits gefertigte Verpackungen gem. 6.

8. Kennzeichnung
8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpackungen und Verpackungen,

die der zugelassenen Bauart entsprechend sind wie folgt zu kennzeichnen:

. 1. Neufassung zum

ZULASSUNGSSCHEIN
ZuI.oSSun<;l ....<;/1 Abschnitt 22 d.r Allll.m.iMn Ein'-ilung du Inl.malio....'-n Codu 'ur d,. a.l,snMnmllll.lilwticll., GUt.r mil S..sdtitl.n OMDG.(;od.)

Approval according 10 s.,,;lion 22 ollhe G.r>orallnlroduction 01 tlMllnl.malionll Mlrilim. Oang./'OU1' Goods Code OMOG Cod.)

Nr. D/BAM 4173/4C1
für die Bauart einer Verpackung

zur Beförderung gefährlicher Güter
Aktenzeichen 9.1168 549

4C1/Y46/S/ :lD/BAM 4101 - DVG
(Herstellungsjahr; die
letzten beiden Ziffern)

1. Rechtsgrundlagen
1.1 Gefahrgutverordnung Straße - GGVS, in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. Juli 1995

(BGBI. I, S. 1025)

8.2

9.
9.1

9.2
9.2.1

Verpackungen, die im Bestand der Bundeswehr sind, und die den Punkten 4. und 5.
entsprechen, dürfen durch das Bundesamt für Wehrtechnik und Beschaffung, Koblenz, als
Hersteller, wie folgt gekennzeichnet werden:

4C11Y46/SI. .ID/BAM 4101 - BW
(Kennzeichnungsjahr; die

letzten beiden Ziffern)

Nebenbestimmungen
Befristungen
entfäl~

Bedingungen
Bestandteil der zugelassenen Bauart werden auch Verpackungen mit anderen lnnenverpak
kungen, wenn durch Prüfung nachgewiesen und dokumentiert wird, daß die zusammenge
setzte Verpackung mit diesen Innenverpackungen die Prüfanforderungen der Rechtsvorschrif
ten nach Ziffer 1 erfüllt.

1.2

1.3

2.

3.
3.1

3.2

Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE, in der Fassung der Bekanntmachung vom
15. Dezember 1995 (BGBI. I, S. 1852)

Gefahrgutverordnung See - GGVSee, in der Fassung der Bekanntmachung vom
24. August 1995 (BGBI. I, S. 1077) - insbesondere Abschnitt 10 in Verbindung m~ Anhang I
des IMDG-Code deutsch in der Fassung des Amendments 27-94 vom 18. Juli 1995 (BAnz. Nr.
158a vom 23. August 1995)

Antragsteller
Bundesamt für Wehrtechnik und Beschaffung
Konrad-Adenauer-Ufer 2-6
56058 Koblenz

Hersteller
Bundesamt für Wehrtechnik und Beschaffung
Konrad·Adenauer-Uter 2-6
56058 Koblenz

Deutsche Verpackungsmittel Gesellschaft mbH
Heinrich-Diehl-Straße 2
90552 Röthenbach

9.3 Widerruf
Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufs erteilt.

9.4 Aufiagen

9.4.1 Der in Ziffer 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstellen, daß alle Bestimmungen
und Hinweise dieses Zulassungsscheins über eine ordnungsgemäße Verwendung der
Verpackungen demjenigen, der diese Verpackungen für gefährliche Guter verwendet bzw. mit
gefährlichen Gutem befüllt, zur Kenntnis gebracht werden.

4. Beschreibung der Bauart
Kiste aus Naturholz, einfach mit Innenverpackungen
(Schachteln aus Pappe)

Hersteller-Typenbezeichnung:
KIMU DM 60705A1
Packkiste DVG·Nr. 381

Spezifikation:
Die Bauart wird durch die Beschreibungen, technischen Zeichnungen, Werkstoffspezifikationen
und Bescheinigungen gemäß derldes unter Ziffer 5 genannten Prufnachweise(s) festgelegt.

10. ~
10.1 Die Zulässigkeit der Verwendung von Verpackungen der zugelassenen Bauart bezOglich der

Verpackungsart, der Innenverpackungen, des Fassungsraums bzw. der Masse richtet sich
nach den Bestimmungen der jeweils zutreffenden Rechtsvorschriften für die einzelnen
Verkehrsträger. Alle sonstigen Vorschriften (z. B. FOl1grad, Verträglichkeit mit den Ver
packungswerkstoffen) für die Beförderung gefährlicher Güter in der zugelassenen Ver
packungsbauart bleiben unberührt.

Abmessungen (L x B x H):

KIMU DM 60705A1
Packkisle DVG·Nr. 381

: 677 x 331 x 359 mm
: 680 x 334 x 362 mm

10.2 Die Bauart erfüllt die PrUfanforderungen für Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Gater
des Europäischen Übereinkommens über die internationale Beförderung gefährlicher Güter
auf der Straße (AOR) in der Fassung der Bekanntmachung der Neufassung der Anlagen A
und 8 vom 6. Juli 1994 (8G81. 1994 11 S. 937), zuletzt geändert durch die
12. ADR-Änderungsverordnung vom 20. Dezember 1994 (BG81. 1994 11 S. 3855)
der Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter (RIO) in der 5.
RID-Änderungsverordnung vom 8. März 1995 (8G81. 199511 S. 210)
des International Maritime Dangerous Goods Code (IMOG Code) in der Fassung des
Amendment 27-94 - insbesondere Section 10 und Annex I

5.

6.

Prüfnachweise für die Bauart
Kurzprufbericht Nr. 1/1996 (zum Zulassungsschein Nr. D/BAM 4173/4C1) vom 18.10.1996
der Deutschen Verpackungsmittel Gesellschaft mbH in 90552 Röthenbach

Bauartzulassung
Die unter Ziffer 4 und 5 beschriebene Bauart erfüllt die Vorschriften nach Ziffer 1. Die Bauart
wird mit den in Ziffer 9 genannten Nebenbestimmungen für die Beförderung gefährlicher GUter
zugelassen.
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Diese 1. Neufassung ersetzt den Zulassungsschein Nr. D/BAM 4173/4C1 vom 19.04.1993 des
Antragstellers.

Die angewandten abweichenden Prüfverfahren (Verzicht auf Prüfungen) werden als
gleichwertig anerkannt.

11. Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben
werden. Der Widerspruch ist bei dem Präsidenten der Bundesanstalt für Materia"orschung und
·pn1fung (BAM), 12205 Berlin, Unter den Eichen 87, schriftlich oder zur Niederschrift
einzulegen.

Die Eignung der Bauart für die Beförderung gefährlicher Gegenstände in Innenverpackungen
gilt bei Einhaltung der folgenden Grenzwerte bzw. Einschränkungen als erbracht: Ber1in, 25. November 1996

Verwendung für gefährliche Güter der Verpackungsgruppe 11 oder 111

vergleichbare oder günstigere Eigenschaften der Füllgüter in Bezug auf ihre Schädigungs·
wirkung bei der Fallprüfung entsprechend dem(n) verwendeten Prüffüllgut(gütem)

Fertigung von Verpackungen
Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig gefertigt werden. Der
Hersteller muß gewährleisten, daß die serienmäßig gefertigten Verpackungen die festgelegte
Spezi1ikation der Bauart erfüllen.

Dip!.- Ing.(FH) A. Roesler

Referat 111.12
Bewertung von
Gefahrgutverpackungen
Im Aullrag

Fachgruppe 111.1
Transportsicherheit von Verpak-

ku~genüttgutbehältem
Im ra .

Dipl.- Ing. B.· . Wienecke

: 65 kgmax. Bruttornasse

7.

8. Kennzeichnung
8.1 Oie nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpackungen und Verpackungen,

die der zugelassenen Bauart entsprechen, sind wie folgt zu kennzeichnen:
ZULASSUNGSSCHEIN

lulas:sunll na'" Atuctlnll.I 22 dl. AII~""lf'llnE,n'-"un~du Intlmahona'-n Codls lu. d.. Bel0.d.rung ~ljh.1Idl1rGvI•• mn S..IIChdf.n ~Ul>G-Cod'l
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4C1/Y 65/S/ .ID/BAM 4173 - DVG

(Herstellungsjahr; die
letzten beiden Ziffem)

Nr. D/BAM 5016/4C1
für die Bauart einer Verpackung

zur Beförderung gefährlicher Güter

Aktenzeichen 9.1168 558

1. Rechtsgrundlagen
1.1 Gefahrgutverordnung Straße· GGVS, in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. Juli 1995

(BGB!. I. S. 1025)

8.2 Verpackungen, die im Bestand der Bundeswehr sind, und die den Punlden 4. und 5.
entsprechen, dürfen durch das Bundesamt für Wehrtechnik und Beschaffung, Koblenz, als
Hersteller, wie folgt gekennzeichnet werden:

1.2 Gefahrgutverordnung Eisenbahn· GGVE, in der Fassung der Bekanntmachung vom
15. Dezember 1995 (BGB!. I, S. 1852)

1,3 Gefahrgutverordnung See· GGVSee, in der Fassung der 8ekanntmachung vom
24. August 1995 (8GBI. I, S. 1077) - insbesondere Abschnitt 10 in Verbindung mit Anhang I
des IMDG·Code deutsch in der Fassung des Amendments 27·94 vom 18. Juli 1995 (SAnz. Nr.
158a vom 23. August 1995)

9.
9.1

4C11Y 65/S/ .ID/BAM 4173 - BW

(Kennzeichnungsjahr, die
letzten beiden Ziffern)

Nebenbestimmungen
Befristungen

2.

3.
3.1

Antragsteller
Deutsche Verpackungsmittel Gesellschaft mbH
Heinrich·Diehl·Straße 2
90552 Röthenbach/Pegnitz

Hersteller
Deutsche Verpackungsmittel Gesellschaft mbH
Heinnch·Dlehl·Straße 2
90552 AÖlhenbach/Pegnitz

9.2
9.2.1

Bedingungen
Bestandteil der zugelassenen Bauart werden auch Verpackungen mit anderen Innenver·
packungen, wenn durch Prüfung nachgewiesen und dokumentiert wird, daß die zusammen
gesetzte Verpackung mit diesen Innenverpackungen die Prufanforderungen der Rechtsvor·
schriften nach Ziffer 1 erfüllt.

3.2

4.

Bundesamt lur Wehrtechnik und Beschaffung
Konrad·Adenauer·Ufer 2·6
56068 Koblenz

Beschreibung der Bauart
Kiste aus Naturholz, einfach mit Innenverpackung(en)
(Beutel aus Kunststolfolie, Schachteln aus Pappe)

9.3 Widerruf
Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufs erteilt.

Hersteller·Typenbezeichnung:
Variante I : Packkiste DVG-Nr. 449
Vanante II : KIMU DM 60754 A2

Bestandteil der zugelassenen Bauart sind auch bereits gefertigte Verpackungen gern. Ziffer 6.

Spezifikation:
Die Bauart wird durch die Beschreibungen, technischen Zeichnungen, Werkstoffspezifikationen
und Bescheinigungen gemäß der/des unter Ziffer 5 genannten PfÜfnachweise(s) festgelegt.

Prüfnachweise für dje Bauart
Prülbericht Nr.: 10/1996 vom 26.11.1996 der Deutschen Verpackungsmittel GmbH,
Heinrich-Diehl·Straße 2, 90552 Röthenbach/Pegnitz

Fertigung von Verpackungen
Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig gefertigt werden. Der
Hersteller muß gewährleisten, daß die serienmäßig gefertigten Verpackungen die festgelegte
Spezifikation der Bauart erfüllen.

: 530 x 241 x 292 Olm (L x B x H)
: 527 x 238 x 289 mm (L x B x H)

Oie Eignung der Bauart für die Beförderung gefährticher Gegenstände in Innenverpackungen
gilt bei Einhallung der folgenden Grenzwerte bzw. Einschränkungen als erbracht:

Verwendung für gefährtiche Güter der Verpackungsgruppe 1I oder [11
max. Bruttomasse : 37 kg
vergleichbare oder günstigere Eigenschaften der Füllgüter in Bezug auf ihre Schädigungs
wirkung bei der FallpfÜfung entsprechend dem(n) verwendeten Prürrüllgut(gütern)

Bauartzulassung
Die unter Ziffer 4 und 5 beschriebene Bauart erfüllt die Vorschriften nach Ziffer 1. Die Bauart
wird mit den in Ziffer 9 genannten Nebenbestimmungen für die Beförderung gefährticher Güter
zugelassen.

Abmessungen
Variante I
Variante 11

7.

5.

6.

10.2 Oie Bauart erfüllt die Prüfanforderungen für Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter
des Europäischen Übereinkommens über die internationale Beförderung gefährlicher Güter
auf der Straße (AOR) in der Fassung der Bekanntmachung der Neufassung der Anlagen A
und B vom 6. Juli 1994 (BGB!. 1994 11 S. 937). zulelzt geändert durch die
12. ADR·Änderungsverordnung vom 20. Dezember 1994 (BGB!. 1994 11 S. 3855)
der Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter (RIO) in der 5.
RiD·Änderungsverordnung vom 8. März 1995 (BGB!. 1995 11 S. 210)
des International Maritime Dangerous Goods Code (IMOG Code) in der Fassung des
Amendment 27·94 . insbesondere Section 10 und Annex I
der RECOMMENDATIONS ON THE TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS der UNITED
NATIONS in der Fassung der eighth revised edition, New York und Genf 1993

10. Hinweise
10.1 Die Zulässigkeit der Verwendung von Verpackungen der zugelassenen Bauart bezüglich der

Verpackungsart, der Innenverpackungen, des Fassungsraums bzw. der Masse richtet sich
nach den Bestimmungen der jeweils zutreffenden Rechtsvorschriften für die einzelnen
Verkehrsträger. Alle sonstigen Vorschriften (z. B. Füllgrad, Verträglichkeit mit den Ver·
packungswerkstoffen) für die Beförderung gefährlicher Güter in der zugelassenen Ver·
packungsbauart bleiben unberührt.

10.3 Die Fertigung von Verpackungen der zugelassenen Bauart unterliegt der Überwachung nach
§ 9 des Gesetzes über die Beförderung gefährlicher Güter vom 6. August 1975 (BGBI. I S.
2121) in Verbindung mit den -Technischen Richtlinien für.die Überwachung der Fertigung von
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter {TRV 001r (Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S.
562).

9.4 Auflagen
9.4.1 Der in Zrtfer 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstellen, daß alle Bestimmungen

und Hinweise dieses Zulassungsscheins über eine ordnungsgemäße Verwendung der
Verpackungen demjenigen, der diese Verpackungen für gefährliche Güter verwendet bzw. mit
gefährlichen Gütern befüllt, zur Kenntnis gebracht werden.

10.4 Diese Zulassung wird im -Amts- und Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung
und 'prüfung, Berlin" (iSSN 0340·7551) veröffentlicht.

8.
8.1

Kennzeichnung
Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpackungen und Verpackungen,
die der zugelassenen Bauart entsprechen sind wie folgt zu kennzeichnen:
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4C11Y 37/S/ .ID/BAM 5016 - DVG

(Herstellungsjahr: die
letzten beiden Ziffern)

8.2 Verpackungen, die im Bestand der Bundeswehr sind, und die den Punkten 4. und 5. ant·
sprechen, dürfen durch das Bundesamt für Wehrtechnik und Beschallung, Koblenz, als
Hersteller, wie lolgl gekennzeichnet werden:

4C1/Y 37/S/ .ID/BAM 5016 - BW

(Kennze;chnungsjahr, die
letzten beiden Ziffern)

ZULASSUNGSSCHEIN
Zvla$$Ung Md! AbxPlnill2<:! der Allll-m.l....n Einl.~u"'il du lnl.rnali<lnat.ln Cod... IÜf di. BoI6nHN"'iIllel~hrlio;hoo,GOI•• m~ SM:ldliffen {l"'OO-Cod.!

App(O~a\ according le galon 22 ollPI. Gane.allnlroduaion 01 tM International "'aritima Oaflgel'Ous Good~ Cod. (1"'00 Code!

Nr. D/BAM 5017/4C1
fur die Bauart einer Verpackung

zur Beförderung gefährlicher Güter
Aktenzeichen 9.1/68 559

1. Rechtsgrundlagen
1.1 Gefahrgutverordnung Straße - GGVS, in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. Juli 1995

(8GBI. I, S. 1025)

9.
9.1

9.2
9.2.1

9.3

Nebenbestimmungen
Befristungen
enllällt

Bedingungen
Bestandteil der zugelassenen Bauart werden auch Verpackungen mit anderen
Innenverpackungen. wenn durch Prüfung nachgewiesen und dokumentiert wird. daß die
zusammengesetzte Verpackung mit diesen Innenverpackungen die PrOlanfordarungen der
Rechlsvorschriften nach Ziller 1 erfüllt.

Widerruf
Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufs erteilt.

1.2

1.3

2.

Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE, in der Fassung der Bekanntmachung vom
15. Dezember 1995 (8G81. I, S. 1852)

Gefahrgutverordnung See - GGVSee, in der Fassung der Bekanntmachung vom
24. August 1995 (8G81. I. S. 1077) - insbesondere Abschnitt 10 in Verbindung mn Anhang 1
des IMDG·Code deutsch in der Fassung des Amendments 27-94 vom 18. Juli 1995 (BAnz. Nr.
158a vom 23. August 1995)

Antragsteller
Bundesamt für Wehrtechnik und Beschaffung
Konrad-Adenauer-Ufer 2-6
56058 Koblenz

9.4 Auflagen
9.4.1 Der in Ziffer 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstellen, daß alle Bestimmungen

und Hinweise dieses Zulassungsscheins über eine ordnungsgemäße Verwendung der
Verpackungen demjenigen, der diese Verpackungen für gefährliche Güter verwendet bzw. mit
gefährlichen Gütern befOllt, zur Kenntnis gebracht werden.

10. Hinweise
10.1 Die Zulässigkeit der Verwendung von Verpackungen der zugelassenen Bauart bezüglich der

Verpackungsart, der Innenverpackungen, des Fassungsraums bzw. der Masse richtet sich
nach den Bestimmungen der jeweils zutreffenden Rechtsvorschrillen tür die einzelnen
Verkehrsträger. Alle sonstigen Vorschriften (z. B. Füllgrad, Verträglichkeit mit den Ver
packungswerkstoffen) für die Beförderung gefährlicher Güter in der zugelassenen Ver
packungsbauart bleiben unberührt.

3. Hersteller
3.1 Bundesamt für Wehrtechnik und Beschaffung

Konrad-Adenauer-Ufer 2·6
56058 Koblenz

3.2 Deutsche Verpackungsmittel Gesellschaft mbH
Heinrich-Diehl-Straße 2
90552 Rölhenbach

4. Beschreibung der Bauart
Kiste aus Naturholz, einfach mit Innenverpackungen
(Dosen aus Metall)

Hersteller-Typenbezeichnung:
KIMU DM 60904A1

10.2 Die Bauart er1üllt die Prufanforderungen für Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter
des Europäischen Übereinkommens über die internationale Betörderung gefährlicher Goter
auf der Straße (ADR) in der Fassung der Bekanntmachung der Neufassung der Anlagen A
und 8 vom 6. Juli 1994 (8GBI. 1994 11 S. 937). zuletzt geändert durch die
12. ADR-Änderungsverordnung vom 20. Dezember 1994 (8GBI. 1994 11 S. 3855)
der Ordnung tür die intemationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter (RIO) in der 5.
RIO·Änderungsverordnung vom 8. März 1995 (8G81. 1995 11 S. 210)
des Inlernalional Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code) in der Fassung des
Amendment 27-94 - insbesondere Section 10 und Annex f 5.
der RECOMMENOATIONS ON THE TRANSPORT OF OANGEROUS GOOOS der UNITED
NATIONS in der Fassung der eighth revised edition, New York und Genf 1993

10.3 Die Fertigung von Verpackungen der zugelassenen Bauart unterliegt der Überwachung nach 6.
§ 9 des Gesetzes über die Beförderung gefährlicher Güter vom 6. August 1975 (BGBL I S.
2121) in Verbindung mit den -Technischen Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter (TRV 001)" (Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S.
562).

10.4 Diese Zulassung wird im "Amts- und Mitteilungsbialt der Bundesanstalt für Malerialforschung
und -prüfung, Berlin' (ISSN 0340-7551) veröffentlicht.

11. Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben
werden. Der Widerspruch ist bei dem Präsidenten der BundesanSIalt für Materialforschung und
-prüfung (BAM), 12205 8erlin, Unter den Eichen 87, schriftlich oder zur Niederschrill
einzulegen.

Abmessungen (L x 8 x H):
466 x 352 x 326 mm

Spezifikation:
Die Bauart wird durch die Beschreibungen, technischen Zeichnungen, Werkstoffspezifikationen
und Bescheinigungen gemäß der/des unter Ziffer 5 genannten PnJfnachweise(s) festgelegt.

Prüfnachweise für die Bauart
Bericht Nr. SSOfT5605/14 vom 15.02.1996 der Wehrtechnischen Dienststelle für Waffen und
Munition in 49707 Meppen

Bauartzulassung
Die unter Ziffer 4 und 5 beschriebene Bauart erfüllt die Vorschriften nach Ziffer 1. Oie Bauart
wird mit den in Ziffer 9 genannten Nebenbestimmungen für die Beförderung gefährlicher Güter
zugelassen.

.Oie Eignung der Bauart für die Beförderung gefährlicher Gegenstände in Innenverpackungen
gilt bei Einhaltung der folgenden Grenzwerte bzw, Einschränkungen als erbracht:

Verwendung für gefährliche Güter der Verpackungsgruppe 11 oder 111

max. Bruttornasse: 44 kg

vergleichbare oder günstigere Eigenschaften der FÜllgüter in Bezug auf ihre Schädigungs
wirkung bei der Fallprüfung entsprechend demen) verwendeten Pll1ffüllgut(gütem)

8erlin, 2. Dezember 1996

Fachgruppe 111.1
Transportsicherheit von Verpak

. kungen und Schüttgutbehältern
1m Aultrag

Dr.rer.nat. P. Blümel
Oberregierungsrat

Referat 111.12
Bewertung von
Gelahrgutverpackungen

'iJ)
Dip!.- lng. S.-U. Wienecke

7.

8.
8.1

Fertigung von Veroackungen
Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig gefertigt werden. Der
Hersteller muß gewährleisten, daß die serienmäßig gefertigten Verpackungen die festgelegte
Spezifikation der Bauart erfüllen.

Kennzeichnung
Die nach der zug~lassenenBauart serienmäßig gefertigten Verpackungen, sind wie folgt zu
kennzeichnen:

4C11Y 44/S/ ./D/BAM 5017 - DVG

(Herstellungsjahr; die
letzten beiden Ziffern)

8.2 Verpackungen, die im Bestand der Bundeswehr sind, und die den Punkten 4. und 5.
entsprechen, dürfen durch das Bundesamt fur Wehrtechnik und Beschaffung, Koblenz, als
Hersteller, wie folgt gekennzeichnet werden:

4C1/Y 44/S/ ./D/BAM 5017 - BW

(Kennzeichnungsjahr, die
letzten beiden Ziffern)
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9. Nebenbestimmungen
9.1 Befristungen 4. Beschreibung der Bauart

Kiste aus Naturholz, einfach mit Innenverpackungen
(Dosen aus Metall)

9.2
9.2.1

Bedingungen
Bestandteil der zugelassenen Bauart werden auch Verpackungen mit anderen Innenver
packungen, wenn durch Prüfung nachgewiesen und dokumentiert wird, daß die zusammen
gesetzte Verpackung mit diesen Innenverpackungen die Prufanforderungen der Rechtsvor
schriften nach Ziffer 1 erfüllt.

Hersteller-Typenbezeichnung:
KIMU DM 60903

Abmessungen (L x B x H);
485 x 364 x 231 mm

9.3 Widerruf
Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufs erteilt.

9.4 Auflagen
9.4.1 Der in Ziffer 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstellen, daß alle Bestimmungen

und Hinweise dieses Zutassungsscheins über eine ordnungsgemäße Verwendung der
Verpackungen demjenigen, der diese Verpackungen für gefährliche Güter verwendet bzw. mit
gefährlichen Gutem befüllt, zur Kenntnis gebracht werden.

5.

Spezifikation:
Die Bauart wird durch die Beschreibungen, technischen Zeichnungen, WerkstoffspeZifikationen
und Bescheinigungen gemäß der/des unter Ziffer 5 genannten PrDfnachweise(s) festgelegt.

Prüfnachweise für die Bauart
Bericht Nr. 550rr5605/15 vom 21.03.1996 der Wehrtechnischen Dienststelle für Waffen und
Munition in 49707 Meppen

10.
10.1

10.2

10.3

Hinweise
Die Zulässigkeit der Verwendung von Verpackungen der zugelassenen Bauart bezüglich der
Verpackungsart, der Innenverpackungen, des Fassungsraums bzw. der Masse richtet sich
nach den Bestimmungen der jeweils zutreffenden Aechtsvorschriften für die einzelnen
Verkehrsträger. Alle sonstigen Vorschriften (z. B. Füllgrad, Verträglichkeit mit den Ver~

packungswerkstoffen) für die Beförderung gefährlicher Güter in der zugelassenen VerM

packungsbauart bleiben unberührt.

Oie Bauart erfüllt die Prüfanforderungen für Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter
des Europäischen Übereinkommens über die internationale Beförderung gefährlicher Güter
auf der Straße (ADR) in der Fassung der Bekanntmachung der Neufassung der Anlagen A
und B vom 6. Juli 1994 (BGB!. 1994 11 S. 937), zuletn geändert durch die
12. ADR-Änderungsverordnung vom 20. Dezember 1994 (BGB!. 1994 11 S. 3855)
der Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Guter (RIO) in der 5.
RID-Änderungsverordnung vom 8. März 1995 (BGBI. 199511 S. 210)
des International Maritime Dangerous Goods Code (IMOG Code) in der Fassung des
Amendment 27-94 - insbesondere Section 10 und Annex I
der RECOMMENDATIONS ON THE TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS der UNITED
NATIONS in der Fassung der eighth revised edition, New York und Genf 1993

Die Fertigung von Verpackungen der zugelassenen Bauart unterliegt der Überwachung nach
§ 9 des Gesetzes über die Beförderung gefährlicher Güter vom 6. August 1975 (BGBI. I S.
2121) in Verbindung mit den -Technischen Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter (TRV 001r (Verkehrsblatt Heft 16, 1987,
S.562).

6.

7.

8.

Bauartzulassung
Oie unter ZiHer 4 und 5 beschriebene Bauart erfüllt die Vorschriften nach Ziffer 1. Die Bauart
wird mit den in Ziffer 9 genannten Nebenbestimmungen für die Beförderung gefährlicher Güter
zugelassen. '

Oie Eignung der Bauart für die Beförderung gefährlicher Gegenstände in Innenverpackungen
gilt bei Einhaltung der folgenden Grenzwerte bzw. Einschränkungen als erbracht:

Verwendung für gefährliche Güter der Verpackungsgruppe 11 oder 111

max. Bruttomasse: 36 kg

vergleichbare oder günstigere Eigenschaften der Füllgüter in Bezug auf ihre SchädigungsM

wirkung bei der FallprOfung entsprechend dem(n) verwendeten Prüffüllgut(gütem)

Fertigung von Verpackungen
Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig gefertigt werden. Der
Hersteller muß gewährleisten, daß die serienmäßig gefertigten Verpackungen die festgelegte
Spezifikation der Bauart erfüllen.

Kennzeichnung
Kisten die der zugegelassenen Bauart entprechen sind wie folgt zu Kennzeichnen:

10.4 Diese Zulassung wird im -Amts- und Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung
und -prüfung, Bertin· (ISSN 0340-7551) veröffentlicht.

11. Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben
werden. Der Widerspruch ist bei dem Präsidenten der Bundesanstalt für Materialforschung und
-prOfung (BAM), 12205 Berlin, Unter den Eichen 87, schriftlich oder zur Niederschrift
einzulegen.

Berlin, 25. November 1996

4C11Y 36/S/ JD/BAM 5018 - BW

(Kennzeichnungsjahr, die
letnen belden Ziffern)

9. Nebenbestimmungen
9.1 Befristungen

Fachgruppe 111.1
Transportsicherheit von Verpak
kungen und Sc -ttgutbehältern
Im Au

ienecke

Referat ill.12
Bewertung von
Gefahrgutverpackungen
Im Auftrag

Dlp!.- ing.(FH) A. Roesler

9.2
9.2.1

9.3

Bedingungen
Bestandteil der zugelassenen Bauart werden auch Verpackungen mit anderen Innenver
packungen, wenn durch Prüfung nachgewiesen und dokumentiert wird, daß die zusammen
gesetzte Verpackung mit diesen Innenverpackungen die Prüfanforderungen der Rechtsvor
schriften nach Ziffer 1 erfüllt.

Widerruf
Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufs erteilt.

ZULASSUNGSSCHEIN
ZW'*'"ll nacll Abschnitt U ~ ,ug.m....n EinleiWng des IntelNlionalen Codes "" die BeIOrderu~ ~t.ihrtidwf GUI., mil SMscf'Iiff.n (IUDG-eodel

A"""'....I .g;ording 10 Metion 22 01 IM Ger»ral lnttodUdO:ln 01 IM Inl.lNlioNlI U.ritim. OansJet'OllS Goods Code (IUDG Cod.!

Nr. D/BAM 5018/4C1
für die Bauart einer Verpackung

zur Beförderung gefährlicher Guter

Aktenzeichen 9.1/68560

1. Rechtsgrundlagen
1.1 Gefahrgutverordnung Straße - GGVS, in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. Juli 1995

(BGB!. I. S. 1025)

1 .2 Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE, in der Fassung der Bekanntmachung vom
15. Dezember 1995 (BGB!. I. S. 1852)

1 .3 Gefahrgutverordnung See - GGVSee, in der Fassung der Bekanntmachung vom
24. August 1995 (BGB!. I, S. lOn) - insbesondere Abschnitt 10 in Verbindung mn Anhang I
des IMOG-Code deutsch in der Fassung des Amendments 27M94 vom 18. Juli 1995 (BAnz. Nr.
158a vom 23. August 1995)

2. Antragsteller
Bundesamt für Wehrtechnik und Beschaffung
KonradMAdenauer-Ufer 2-6
56058 Koblenz

3. Hersteller
Bundesamt für Wehrtechnik und Beschaffung
Konrad-AdenauerMUfer 2-6
56058 Koblan,
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9.4 Auflagen
9.4.1 Der in Ziffer 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstellen, daß alle Bestimmungen

und Hinweise dieses Zulassungsscheins über eine ordnungsgemäße Verwendung der
Verpackungen demjenigen, der diese Verpackungen für gefährliche Güter verwendet bzw. mit
gefährlichen GUtern befüllt, zur Kenntnis gebracht werden.

10. Hinweise
10.1 Oie Zulässigkeit der Verwendung von Verpackungen der zugelassenen Bauart bezüglich der

Verpackungsart, der Innenverpackungen, des Fassungsraums bzw. der Masse richtet sich
nach den Bestimmungen der jeweils zutreffenden Rechtsvorschriften für die einzelnen
Verkehrsträger. Alle sonstigen Vorschriften (z. B. Füllgrad, Verträglichkeit mit den Ver·
packungswerkstoffen) für die Beförderung gefährlicher Guter in der zugelassenen Ver
packungsbauart bleiben unberührt.

10.2 Die Bauart erfülft die PrOfanforderungen für Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter
des Europäischen Übereinkommens über die internationale Beförderung gefährlicher Güter
auf der Straße (AOR) in der Fassung der Bekanntmachung der Neufassung der Anlagen A
und B vom 6. Juli 1994 (BGB!. 1994 11 S. 937), zuletn geändert durch die
12. ADR-Änderungsverordnung vom 20. Dezember 1994 (BGB!. 1994 11 S. 3855)
der Ordnung für die infernationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter (RIO) in der 5.
RID-Änderungsverordnung vom 8. März 1995 (BGB!. 1995 11 S. 210)
des International Maritime Dangerous GQods Code (IMDG Code) in der Fassung des
Amendment 27M94 - insbesondere Section 10 und Annex I
der RECOMMENDATIONS ON THE TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS der UNITED
NATIONS in der Fassung der eighth revised edition, New York und Genf 1993

10.3 Die Fertigung von Verpackungen der zugelassenen Bauart unterliegt der Überwachung nach
§ 9 des Gesetzes über die Beförderung gefährlicher Güter vom 6. August 1975 (BGBI. I S.
2121) in Verbindung mtt den -Technischen Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter (TRV 001r (Verkehrsblatt Heft 16, 1987,
S.562).



10.4 Diese Zulassung wird im -Amts- und MitteilungsblaU der Bundesanstalt für Materia"orschung
und ·prüfung, Benin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht

Erweiterung zum Untersuchungsbericht Nr.: 1311990 vom 06.06.1991 der Deutschen
Verpackungsmittel GmbH, Heinrich-Diehl-Straße 2, 8505 Röthenbach/Pegnitz

11. Rechtsbehelfsbelehrung 6.
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben
werden. Der Widerspruch ist bei dem Präsidenten der Bundesanstalt für Materia"orschung und
-prufung (BAM), 12205 Berlin, Unter den Ek;hen 87, schrrttlich oder zur Niederschrift
einzulegen.

Berlin, 26. November 1996

Bauartzulassung
Oie unter Ziffer 4 und 5 beschriebene Bauart ertüllt die Vorschrrtten nach Ziffer 1. Die Bauart
wird mit den in Zrtfer 9 genannten Nebenbestimmungen für die Beförderung gefährtieher Guter
zugelassen.

Diese 3. Neufassung ersetzt die 2. Neufassung zum Zulassungsschein Nr. 9494/4C1 vom
09.02.1994, einschließlich des 1. Nachtrages vom 04.10.1994 der Firma Deutsche
Verpackungsmittel GmbH, Heinrich-Diehl-Straße 2, 90552 RöthenbachlPegnitz.

Verwendung für gefährliche Güter der Verpackungsgruppe 11 oder 111

vergleichbare oder günstigere Eigenschaften der Füllgtiter in Bezug auf ihre Schädigungs
wirkung bei der Fallprüfung entsprechend dem(n) verwendeten Prüffullgut(gtitem)

: 58 kgmax. Bruttomasse

Oie Eignung der Bauart fur die Beförderung gefährlicher fester Stoffe in Innenverpackungen gilt·
bei Einhallung der folgenden Grenzwerte bzw. Einschränkungen als erbracht:

Dipl.- Ing.(FH) A. Roesler

Referaf 111.12
Bewertung von
Gefahrgutverpackungen
Im Auftrag

Fachgruppe 111.1
Transportsichemeit von Verpak

k~üttgUfbehälfam

,m~

Dipl.- Ing. B.-U. Wienecke

3. Neufassung zum

ZULASSUNGSSCHEIN
Zutnsunll Mcll AbsdlniTl 22 dQ' AltllQmQ;nQn Einklnung du Inl.,n;Ol,on.l.n Codn 10, di. a.16rd.""nllll.lIMidlo, GUlo, mit Suschillon (I~DG.c<><J.)

AW,oVill.ecord<nll 1o ....d'on 22 01 Ihe GOflO,allnlJ01:lud",n Oll.... Inllm.l;OMI ~arrt;m. D."lI0rous Goods CodQ (I~DG CodO)

Nr. 9494/4C1
für die Bauart einer Verpackung

zur Beförderung gefährlicher Güter
Aktenzeichen 9.1168 552

7. Fertigung von Verpackungen
Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig gefertigt werden. Der
Hersteller muß gewährleisten, daß die serienmäßig gefertigten Verpackungen die festgelegte
Spezifikation der Bauart ertüllen.

Bestandteil der zugelassenen Bauart sind auch bereits gefertigte Verpackungen gern. Ziffer 6.

8. Kennzeichnung
8.1 Oie nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpackungen und Verpackungen,

die der zugelassenen Bauart entsprechen sind wie folgt zu kennzeichnen:

1. Rechtsarundlagen
1.1 Gefahrgutverordnung Straße - GGVS, in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. Juli 1995

(BGBI. I, S. 1025)

4C1/Y 58/S/ .ID/BAM 9494 - DVG

(Herstellungsjahr; die
letzten beiden Ziffern)

1.2

1.3

Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE, in der Fassung der Bekanntmachung vom
15. Dezember 1995 (BGBI. I, S. 1852)

Gefahrgutverordnung See - GGVSee, in der Fassung der Bekanntmachung vom
24_ August 1995 (BGBI. I, S. 1077) - insbesondere Abschn~t 10 in Vertlindung m~ Anhang I
des IMDG-Code deutsch in der Fassung des Amendments 27-94 vom 18. Juli 1995 (BAnz. Nr.
158a vom 23. August 1995)

8.2 Verpackungen, die im Bestand der Bundeswehr sind, und die den Punkten 4. und 5. ent
sprechen, dürten durch das Bundesamt für Wehrtechnik und Beschaffung, Koblenz, als
Hersteller, wi~ folgt gekennzeichnet werden:

4C1/Y 58/S/ .ID/BAM 9494 - BW
2.

3.
3.1

3.2

Antragsteller
Deutsche Verpackungsmittel Gesellschaft mbH
Heinrich·Diehl-$traße 2
90552 RöthenbachJPegn~z

Hersteller
Deutsche Verpackungsmittel Gesellschaft mbH
Heinrich-Diehl-Straße 2
90552 RöthenbachlPegnitz

Bundesamt für Wehrtechnik und Beschallung
Konrad-Adenauer-Ufer 2-6
56068 Koblenz

9.
9.1

9.2
9.2.1

(Kennzeichnungsjahr, die
letzten beiden Ziffern)

Nebenbestimmungen
Befristungen
entfällt

Bedingungen
Bestandteil der zugelassenen Bauart werden auch Verpackungen mit anderen
Innenverpackungen, wenn durch Prüfung nachgewiesen und dokumentiert wird, daß die
zusammengesetzte Verpackung mit diesen Innenverpackungen die Prüfanforderungen der
Rechtsvorschriften nach Ziffer 1 ertullt.

: 575 x 409 x 559 mm (L x B x H)
: 575 x 409 x 517 mm (L x B x H)
: 575 x 409 x 517 mm (L x B x H)
: 572 x 406 x 554 mm (L x B x H)
: 575 x 409 x 517 mm (L x B x H)
: 575 x 409 x 517 mm (L x B x H)

10. Hinweise
10.1 Die Zulässigkeit der Verwendung von Verpackungen der zugelassenen Bauart bezüglich der

Verpackungsart, der Innenverpackungen, des Fassungsraums bzw. der Masse richtet sich
nach den Bestimmungen der jeweils zutreffenden Rechtsvorschrrtten für die einzelnen
Verkehrsträger. Alle sonstigen Vorschriften (z. B. Füllgrad, Verträglichkeit mit den Ver
packungswerkstoffen) fur die Beförderung gefährlicher Güter in der zugelassenen Ver
packungsbauart bleiben unberührt.

4. Beschreibung der Bauart
Kiste aus Nafumo[z, einfach mit lnnenverpackung(en) (Faltschachteln aus Pappe)

Hersteller-Typenbezeichnung:
Variante I: Packkiste DVG-Nr. 312
Variante 11: Packkiste DVG-Nr. 313
Variant!3 111: Packkiste DVG-Nr. 314
Variante IV: Packkiste DM 60704 A1
Variante V: Packkiste DM 60704 A1 mod.
Variante VI: Packkiste DM 60704 A1 mod.2

Abmessungen
Variante I:
Variante 11:
Variante 111:
Variante IV:
Variante V:
Variante. VI:

9.3

9.4
9.4.1

Widerruf
Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufs erteilt.

Aufiagen
Der in Ziffer 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstellen, daß alle Bestimmungen
und Hinweise dieses Zulassungsscheins über eine ordnungsgemäße Verwendung der
Verpackungen demjenigen, der diese Verpackungen für gefährliche Güter verwendet bzw. mit
gefährlichen Gütern befullt, zur Kenntnis gebracht werden.

Spezifikation:
Oie Bauart wird durch die Beschreibungen, technischen Zeichnungen, Werkstoffspezifikationen
und Bescheinigungen gemäß der/des unter Ziffer 5 genannten Prufnachweise(s) festgelegt.

~rgänzend gelten die Spezifikation gemäß folgender Änderungsmrtteilungen:
Anderungsmitteilungen Nr. 600.06.20/1 vom 18.05.1993,
~nderungsmitteilungen Nr. 600.06.20/2 vom 19.06.1996,
Anderungsmitteilungen Nr. 600.04.79/1 vom 24.11.1993,
Änderungsmitteilungen Nr. 600.04.79/2 vom 16.07.1996,
Änderungsmitteilungen Nr. 600.05.04/1 vom 24.11.1993 und
Änderungsmitteilungen Nr. 600.05.04/2 vom 22.07.1996 der Deutschen
'!.erpackungsmittel GmbH, Heinrich-Diehl-Straße 2, 90552 RöthenbachlPegnitz und
Anderungsmitteilungen Nr. 9, AM 81020219 vom 04.06.1996 der Bundesamt für
Wehrtechnik und Beschaffung, Konrad-Adenauer-Ufer 2-6, 56068 Koblenz .

Ergänzend gelten die Spezrtikation gemäß der Technischen Lieferbedingungen TL 8140-0060,
Ausgabe 6 vom Januar 1995 des Bundesamtes für Wehrtechnik und Beschaffung, Konrad~

Adenauer-Ufer 2-6, 56068 Koblenz.

10.2 Oie Bauart erfüllt die Prüfanforderungen für Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter
des Europäischen Übereinkommens über die internationale Beförderung gefährlicher Guter
auf der Straße (AOR) in der Fassung der Bekanntmachung der Neufassung der Anlagen A
und B vom 6. Juli 1994 (BGBI. 1994 11 S. 937), zuletzt geändert durch die
12. ADR·Änderungsverordnung vom 20. Dezember 1994 (BGBI. 1994 11 S. 3855)
der Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter (RIO) in der 5.
RID-Änderungsverordnung vom 8. März 1995 (BGBI. 199511 S. 210)
des International Maritime Dangerous Goods Code (IMOG Code) in der Fassung des
Amendment 27-94 - insbesondere Seetion 10 und Annex I
der RECOMMENDATIONS ON THE TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS der UNITED
NATIONS in der Fassung der eighth revised edition, New York und Genf 1993

10.3 Oie Fertigung von Verpackungen der zugelassenen Bauart unterliegt der Überwachung nach
§ 9 des Gesetzes über die Beförderung gefährlicher Güter vom 6. August 1975 (BGBI. I S.
2121) in Verbindung mit den "Technischen Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter (TRV 001r (Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S.
562).

5. Prüfnachweise für die Bauart
Untersuchungsbericht Nr.: 1311990 vom 26.11.1990 und

10.4 Diese Zulassung wird im -Amts- und Mitleilungsblatl der Bundesanstalt für Materialforschung
und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht.
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11. Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben
werden. Der Widerspruch ist bei dem Präsidenten der Bundesanstalt für Materialforschung und
-prüfung (SAM), 12205 Berlin, Unter den Eichen 87, schriftlich oder zur Niederschrift 6.
einzulegen.

Kurzprüfbericht Nr. 1/1994 vom 25.04.1994 der Deutsche Verpackungsmittel GmbH,
Postfach 107 in 8505 Röthenbach a.d. Pegnitz

Bauartzulassung
Die unter Zrrfer 4 und 5 beschriebene Bauart erfüllt die Vorschriften nach Zrrfer 1. Die Bauart
wird mit den in Ziffer 9 genannten Nebenbestimmungen für die Beförderung gefährlicher Güter
zugelassen.

Berlin, 26. November 1996 Diese 4. Neufassung ersetzt die 3. Neufassung des Zulassungsscheins Nr. 9548/4C1 der
Deutschen Verpackungsmittel GmbH, Heinrich-Diehl-Straße 2 in 90552 Röthenbach a.d. Pegnitz
vom 27.02.1996.

Zulassung nach Absehnitl 22 dar Allgemainan Ein'-itung des Internationalen Codas lür dfo S"t6rderung gefährlicher GUla, mrt S..schiHan {II,lOG-Coda)
Appro","' accor<lmg 10 ...dIon 22 01 lh. G.""rallntrod~alOn01 the Internabonal Maritime Dangerous Goods Code (lMOO Code)

4. Neufassung zum

ZULASSUNGSSCHEIN

Die Prüfnachweise gemäß 5. werden für die (geänderte) Bauart Packkisten
DVG·Nr. 320. DVG·Nr. 411 und DVG·Nr. 412 anerkannt.
Die Eignung der Bauart für die Beförderung gefährlicher Gegenstände in Innenverpackungen gilt
bei Einhaltung der folgenden Grenzwerte bzw. Einschränkungen als erbracht.

Verwendung für gefährliche Güter der Verpackungsgruppen 11 oder 111.
Maximale Bruttomasse : 75 kg
Vergleichbare oder günstigere Eigenschaften der FOllgoter in Bezug auf ihre
Schädigungswirkung bei der Fallprüfung entsprechend dem(n) verwendeten PrOf
fullgul(9utem).

Bestandteil der zugelassenen Bauart sind bereits gefertigte Verpackungen, wenn sie nach
Überprüfung gemäß Technischen Ueferbedingungen TL 8140-0060, Ausgabe 6 vom Januar
1995 und dem zugehörigen Typenvorblatt gemäß Seite 13 der o.g. TL die festgelegte
Spezifikation der Bauart erfüllen.

8. Kennzeichnung
8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpackungen sind wie folgt zu

kennzeichnen:

7. Fertigung von Verpackungen
Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig gefertigt werden. Der
Hersteller muß gewährleisten, daß die serienmäßig gefertigten Verpackungen die festgelegte
Spezifikation der Bauart erfüllen.

DipL- lng. B.·U. Wienecke

Referat 111.12
Bewertung von
Gefahrgutverpackungen
Im Auftrag

fJ{
\.'.

"''-~;~-~:_.

\1

i~.,

Dr.rer.nat. P..Blumel
Oberregierungsral

Fachgruppe 111.1
Transportsicherheit von Verpak
kungen und Schüttgutbehältem
Im Auftrag

Nr. 9548/4C1
für die Bauart einer Verpackung

zur Beförderung gefährlicher Güter

Aktenzeichen 9.1/68 536

4C11Y 75/S/ JD/BAM 9548 - DVG

(Herstellungsjahr; die letzten beiden Stellen)

1. Rechtsgrundlagen
1.1 Gefahrgutverordnung Straße - GGVS, in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. Juli 1995

(BGBI. I. S. 1025)

8.2 Verpackungen, die im Bestand der Bundeswehr sind und die den Punkten 4. und 5.
entsprechen, dürfen durch das Bundesamt für Wehrtechnik und Beschaffung, KobJenz, sowie
den Instandsetzer DVG als Hersteller wie folgt gekennzeichnet werden:

1.2 Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE, in der Fassung der Bekanntmachung vom
15. Dezember 1995 (BGBI. I. S. 1852) 4C11Y 75/S/ JD/BAM 9548 - *)

1.3 Gefahrgutverordnung See - GGVSee, in der Fassung der Bekanntmachung vom
24. August 1995 (6GBI. I. S. 1077) . insbesondere AbschnITt 10 in Verbindung mIT Anhang I des
lMDG-Code deutsch in der Fassung des Amendments 27-94 vom 18. Juli 1995 (BAnz. Nr. 158a
vom 23. August 1995)

(Kennzeichnungsjahr; die letzten beiden Stellen)

*) An dieser Stelle ist das entsprechende Kurzzeichen des jeweiligen Herstellers einzutragen.

2. Antragsteller
Deutsche Verpackungsmittel GmbH
Heinrich-Diehl-Straße 2
90552 Röthenbach a.d. Pegnitz

Prüfnachweise für die Bauart
PrOfbericht Nr. 6/1991 vom 08.02.1991.

Herstellung und Instandsetzung
Deutsche Verpackungsmittel GmbH
Heinrich-Diehl-Straße 2
90552 Röthenbach a.d. Pegnitz

Hersteller der Verpackung
Instandsetzung
Bundesamt für Wehrtechnik und Beschaffung
Konrad-Adenauer-Ufer 2 - 6
56068 Koblenz

Deutsche Verpackungsmittel GmbH,
Heinrich-Diehl-Straße 2
90552 Röthenbach a.d. Pegnitz

Bundesamt für Wehrtechnik und Beschaffung,
Konrad-Adenauer-Ufer 2 - 6
56068 Koblenz

für

fürDVG

BW

9. Nebenbestimmungen
9.1 Befristungen

entlälIT

9.4 Auflagen
9.4.1 Der in Ziffer 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstellen, daß alle Bestimmungen

und Hinweise dieses Zulassungsscheins über eine ordnungsgemäße Verwendung der
Verpackungen demjenigen, der diese Verpackungen für gefährliche Güter verwendet bzw. mit
gefährlichen Gülern befüllt, zur Kenntnis gebracht werden.

9.3 Widerruf
Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufs erteilt.

9.2 Bedingungen
9.2.1 Bestandteil der zugelassenen Bauart werden auch Verpackungen mit anderen Innenverpackun

gen, wenn durch Prüfung nachgewiesen und dokumentiert wird, daß die zusammengesetzte
Verpackung mit diesen Innenverpackungen die Prülanforderungen der Rechtsvorschriften nach
1. ertullt.

10. Hinweise
10.1 Die Zulässigkeit der Verwendung von Verpackungen der zugelassenen Bauart bezüglich der

Verpackungsart, der Innenverpackungen, des Fassungsraums bzw. der Masse richtet sich
nach den Bestimmungen der jeweils zutreffenden Rechtsvorschriften für die einzelnen
Verkehrsträger. Alle sonstigen Vorschriften (z. B. Füllgrad, Verträglichkeit mit den Ver
packungswerkstoffen) für die Beförderung gefährlicher Güter in der zugelassenen Ver
packungsbauart bleiben unberührt.

10.2 Die Bauart erfüllt die Prüfanforderungen für Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Goter
des Europäischen Übereinkommens über die internationale Beförderung gefährlicher Güter
auf der Straße (ADR) in der Fassung der Bekanntmachung der Neufassung der Anlagen A
und B vom 6. Juli 1994 (BGBI. 1994 1I S. 937), zuletzt geändert durch die
12. ADR·Änderungsverordnung vom 20. Dezember 1994 (BGBI. 1994 11 S. 3855)
der Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter (RIO) in der 5.
RID·Änderungsverordnung vom 8. März 1995 (6GBI. 1995 11 S. 210)
des Intemational Maritime Dangerous Goods Code (IMOG Code) in der Fassung des
Amendment 27-94 . insbesondere Section 10 und Annex I
der RECOMMENDATIONS ON THE TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS der UNITED
NATIONS in der Fassung der eighth revised edition, New York und Genf 1993

797 x 361 x 359 mm (L x B x H)
800 x 364 x 362 mm (L x B x H)
806 x 366 x 371 mm (L x B x H)
806 x 406 x 371 mm (L x B x H)

Abmessungen KIMU DM 60703 A1 :
Abmessungen DVG-Nr. 320
Abmessungen DVG-Nr. 411
Abmessungen DVG-Nr. 412

Spezifikation:
Die Bauart wird durch die Beschreibungen, technischen Zeichnungen, Werkstoffspezifikationen
und Bescheinigungen gemäß der/des unter Ziffer 5 genannten Prüfnachweise(s) festgelegt.

Ergänzend gelten die Spezifikationen gemäß
ÄnderUn9SmITteilung Nr. 600.06.37-0/1 fur DVG·Nr. 320·0 vom 01.12.1993.
~nderungsmittejjungNr. 600.06.37/1 tür DVG-Nr. 320 vom 05.07.96,
AnderungsmITteilung Nr. 600.05.28-4/1 !ur DVG·Nr. 412·4 vom 23.03.1994.
Änderungsmitteilung Nr. 600.05.28-4/2 tür DVG-Nr. 412-4 vom 04.07.96,
Änderungsmitteilung Nr. 600.05.27-4/1 für DVG-Nr. 411-4 vom 23.03.1994 und
Änderungsmitteilung Nr. 600.05.27-4/2 für DVG-Nr. 411-4 vom 04.07.96 der DVG Deutsche
Verpackungsmittel GmbH, Heinrich-Diehl-Straße 2 in 90552 Röthenbach a.d. Pegnitz sowie

BWB·ÄnderungsmITteilung Nr. 8. AM 810201/8 fur KIMU DM 60703A1 vom 29.05.96 des
Bundesamt für Wehrtechnik und Beschaffung

Beschreibung der Bauart
Kiste aus Naturholz mit Innenverpackungen (Schachteln aus VoUpappe; bzw. Sack
aus Kunslstoff-Aluminium-Verbundfolie)

Hersteller-Typenbezeichnung: KIMU DM 60703 A1
Packkiste DVG·Nr. 320
Packkiste DVG·Nr. 411
Packkiste DVG·Nr. 412

3.2

3.
3.1

4.

5.
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Für die Bewertung der Sfand- und Tragsicherheit bestehender Bauwerke gilt es Verfahren zu entwickeln, die den tatsächli
chen aktuellen Zustand der Bauwerke berücksichtigen. Im allgemeinen sind dazu experimentelle Untersuchungen in situ
notwendig. Statische Probebelastungen an großen Strukturen sind aus technischen und finanziellen Gründen häufig nicht
durchführbar und ihre Ergebnisse im Hinblick auf die Bewertung fragwürdig. Dynamische Untersuchungen nutzen den
Effekt, daß sich Schäden und veränderte Tragbedingungen in meßbaren schwingungstechnischen Antworten der Bauwerke
ausdrücken. Diese Antworten müssen hinsichtlich sensitiver Zustandsgrößen, wie Eigenfrequenzen und Eigenschwingungs
formen untersucht werden. In Verbindung mit einem geeigneten Rechenmodell, deren Parameter mittels der gewonnenen
experimentelle Größen kalibriert werden, lassen sich kostengünstig weitgehende Tragsicherheitsanalysen durchführen.

Das Bild zeigt die schwingungstechnische Untersuchung einer 18 Meter langen Stahlbeton-Fußgängerbrücke in der
Experimentierhalle der Abteilung VII. Durch statische Belastungen mit Hilfe zweier Hydraulikzylinder wird die Brücke sukzes
siv geschädigt. In jedem Schädigungszustand werden die dynamischen Antworten - hervorgerufen durch Erregung mit ei
nem Impulshammer - gemessen. Das Ziel dieser grundlegenden Laboruntersuchungen ist es, die Zusammenhänge zwi
schen typischen Bauwerksschäden und deren Äußerung in den gemessenenen modalen Parametern herauszufinden. Aus
diesen Erkenntnissen werden dynamische Schädigungsmodelle entwickelt, die dann bei der rechnerischen Analyse verwen
det werden.

Foto: BAM-Referat Z.24



10.3 Die Fertigung von Verpackungen der zugelassenen Bauart unterliegt der Überwachung nach
§ 9 des Gesetzes über die Beförderung gefährlicher Güter vom 6. August 1975 (BGBI. I
S. 2121) in Verbindung mit den -Technischen Richtlinien für die Überwachung der Fertigung
von Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter (TRV oo1r (Verkehrsblatt Heff16,
1987, S, 562).

1DA Diese Zulassung wird im -Amts- und Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung
und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht.

11, Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben
werden. Der Widerspruch ist bei dem Präsidenten der Bundesanstalt für Materiatforschung und
-prüfung (BAM), 12205 Berlin, Unter den Eichen 87, schriftlich oder zur Niederschrift
einzulegen.

6.

Erweiterung des Prüfberichtes Nr.: 7/1991 vom 06.05.1992 der Fa. Deutsche
Verpackungsmittel GmbH, Heinrich-Diehl·Straße 2, 8505 Röthenbach/Pegnitz

Bauartzulassung
Die unter Ziffer 4 und 5 beschriebene Bauart erfüllt die Vorschriften nach Ziffer 1. Die Bauart
wird mit den in Ziffer 9 genannten Nebenbestimmungen für die Beförderung gefährlicher Güter
zugelassen.

Diese 3. Neufassung ersetzt die 2. Neufassung zum Zulassungsschein Nr. 9556/4C1 vom
27.02.1996 der Firma De.utsche Verpackungsmittel GmbH, Heinrich-Diehl-Straße 2,
90552 Röthenbach/Pegnitz.

Die Eignung der Bauart für die Beförderung gefährlicher Gegenstände in Innenverpackungen
gilt bei Einhaltung der folgenden Grenzwerte bzw. Einschränkungen als erbracht:

Verwendung für gefährliche Güter der Verpackungsgruppe 11 oder 111

Berlin, 15. November 1996
max. Brultomasse : 57 kg

Fachgruppe 111.1
Transportsicherheit von Verpak·
kungen und Schüttgutbehältem --~

'%W ~~~:)
Dipl.- Ing. 8.-U. Wienecke

Referat 111.12
Bewertung von
Gefahrgutverpackungen
Im Auffrag

Dipl.-Ing. (FH) W. Taegner

vergleichbare oder günstigere Eigenschaften der FülJgüter in Bezug auf ihre Schädigungs
wirkung bei der Fallprüfung entsprechend dem(n) verwendeten Prüffüllgut(gütem)

7. Fertigung von Verpackungen
Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig gefertigt werden. Der
Hersteller muß gewährleisten, daß die serienmäßig gefertigten Verpackungen die festgelegte
Spezifikation der Bauart erfallen.
Bestandteil der zugelassenen Bauart sind auch bereits gefertigte Verpackungen gem. Ziffer 6.

8. Kennzeichnung
8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpackungen und Verpackungen,

die der zugelassenen Bauart entsprechen sind wie folgt zu kennzeichnen:

3. Neufassung zum

ZULASSUNGSSCHEIN
4C1/Y 57/S/ .ID/BAM 9556 - DVG

Zulusung Mdl Absdvlln 22 <Hr AllglmliMn e",'-i1ung el.. llIllmalioMl.n Coel.. I.. .u. e.t6~1VtIV ~I.hlld>tl GUltt"'ft SHsdlillln OMOG-<:o<MI
,t.ppro...1le.oordlng to Metion 22 01 1111 GlM...I Inttoduclion ot Illllnll""'hOMI M..m""l Olnglrolll Goods CO<H OMDG Codl)

(Herstellungsjahr; die
letzten beiden Ziffern)

Nr. 9556/4C1
für die Bauart einer Verpackung

zur Beförderung gefährlicher Güter
Aktenzeichen 9.1/68 562

8.2 Verpackungen, die im Bestand der Bundeswehr sind, und die den Punkten 4. und 5. ent
sprechen, dürfen durch das Bundesamt für Wehrtechnik und Beschaffung, Koblenz, als
Hersteller, wie folgt gekennzeichnet werden:

1. Rechtsgrundlagen
1.1 Gefahrgutverordnung Straße· GGVS, in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. Juli 1995

(BGBI. I, S. 1025)

4C1/Y 57/S/ .ID/BAM 9556 - BW

1.2 Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE, in der Fassung der Bekanntmachung vom
15. Dezember 1995 (BGB/. I. S. 1852)

1.3

2_

Gefahrgutverordnung See - GGVSee, in der Fassung der Bekanntmachung vom
24. August 1995 (BGB/. I, S. 1077) - insbesondere Abschnitt 10 in Vemindung mit Anhang I
des IMDG-Code deutsch in der Fassung des Arnendments 27-94 vom 18. Juli 1995 (BAnz. Nr.
158a vom 23. August 1995)

Antragsteller
Deutsche Verpackungsmittel Gesellschaft mbH
Heinrich·Diehl-Straße 2
90552 Röthenbach/Pegnitz

9.
9.1

9.2
9.2.1

(Kennzeichnungsjahr, die
letzten beiden Ziffern)

Nebenbestimmungen
Betristungen
entlällt

Bedingungen
Bestandteil der zugelassenen Bauart werden auch Verpackungen mit anderen
Innenverpackungen, wenn durch Prüfung nachgewiesen und dokumentiert wird, daß die
zusammengesetzte Verpackung mit diesen Innenverpackungen die Prüfanforderungen der
Rechtsvorschriften nach Ziffer 1 erfüllt.

3.
3.1

3.2

Hersteller
Deutsche Verpackungsmittel Gesellschaft mbH
Heinrich-Diehl-Straße 2
90552 Röthenbach/Pegnitz

Bundesamt für Wehrtechnik und Beschaffung
Konrad-Adenauer-Ufer 2-6
56068 Koblenz

9.3

9.4
9.4.1

Widerruf
Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufs erteilt.

Auflagen
Der in Ziffer 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstellen, daß alte Bestimmungen
und Hinweise dieses Zulassungsscheins über eine ordnungsgemäße Verwendung der
Verpackungen demjenigen, der diese Verpackungen für gefährliche Güter verwendet bzw. mit
gefährlichen Gütern befüllt, zur Kenntnis gebracht werden.
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: 860 x 569 x 287 mm (L x B x H)
: 857 x 566 x 284 mm (L x B x H)

Beschreibung der Bauart
Kiste aus Naturholz, einfach mit Innenverpackung(en)
(Schachteln aus Pappe)

Ergänzend gelten die Spezifikation gemäß der Technischen Ueferbedingungen TL 8140-0060,
Ausgabe 6 vom Januar 1995 des Bundesamtes für Wehrtechnik und Beschaffung, Konrad
Adenauer·Ufer 2·6, 56068 Koblenz.

Die Bauart erfüllt die Prüfanforderungen für Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter
des Europäischen Übereinkommens über die internationale Beförderung gefährlicher Güter
auf der Straße (AOR) in der Fassung der Bekanntmachung der Neufassung der Anlagen A
und B vom 6. Juli 1994 (BGB/. 1994 11 S. 937), zuletzt geändert durch die
12. ADR-Änderungsverordnung vom 20. Dezember 1994 (BGBL 199411 S. 3855)
der Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter (RIO) in der 5.
R1D-Änderungsverordnung vom 8. März 1995 (BGBI. 199511 S. 210)
des Intemational Maritime Dangerous Goods Code (IMOG Code) in der Fassung des
Amendment 27-94 - insbesondere Section 10 und Annex I
der RECOMMENDATIONS ON THE TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS der UNITED
NATIONS in der Fassung der eighth revised edition, New York und Genf 1993

Hinweise
Die Zulässigkeit der Verwendung von Verpackungen der zugelassenen Bauart bezüglich der
Verpackungsart, der Innenverpackungen, des Fassungsraums bzw. der Masse richtet sich
nach den Bestimmungen der jeweils zutreffenden Rechtsvorschriften für die einzelnen
Verkehrsträger. Alle sonstigen Vorschriften (z. B. Füllgrad, Verträglichkeit mit den Ver
packungswerkstoffen) für die Beförderung gefährlicher Güter in der zugelassenen Ver
packungsbauart bleiben unberührt.

10.3

10.2

10.
10.1

Die Fertigung von Verpackungen der zugelassenen Bauart unterliegt der Überwachung nach
§ 9 des Gesetzes über die Beförderung gefährlicher Güter vom 6. August 1975 (BGBI. I S.
2121) in Verbindung mit den -Technischen Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter (TRV 001r (Verkehrsblatl Heft 16, 1987, S.
562).

10.4 Diese Zulassung wird im -Amts- und Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung
und -prüfung, Berlin" (iSSN 0340-7551) veröffentlicht.

11. Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen ~escheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben
we~den. Der Widerspruch is! bei dem Präsidenten der Bundesanstalt für Materialforschung und
-prufung (SAM), 12205 Berhn, Unter den Eichen 87, schriftlich oder zur Niederschrift
einzulegen.

vom 12.02.1991 und

~rgänzend gelten die Spezifikationen gemäß folgender Änderungsmitteilungen:
Anderungsmitteilung Nr. 600.05.57 vom 17.12.1993,
Änderungsmitteilung Nr. 600.05.57/1 vom 06.11.1996,
Änderungsmitteilung Nr. 600.05.57-111 vom 20.12.1993,
Änderungsmitteilung Nr. 600.05.57·1/2 vom 06.11.1996,
Änderungsmitteilung Nr. 600.05.57-7/1 vom 20.12.1993 und
Änderungsmitteilung Nr. 600.05.57·7/2 vom 06.11.1996 der Fa. Deutsche
~erpackungsmittel GmbH, Heinrich-Diehl-Straße 2, 90552 Röthenbach/Pegnitz und
Anderungsmitteilung Nr. 7, AM 810206n vom 06.11.1996 des Bundesamtes für
Wehrtechnik und Beschaffung, Konrad-Adenauer-Ufer 2-6, 56068 Koblenz .

Spezifikation:
Die Bauart wird durch die Beschreibungen, technischen Zeichnungen, Werkstoffspezifikationen
und Bescheinigungen gemäß der/des unter Ziffer 5 genannten Prüfnachweise(s) festgelegt.

Prüfnachweise für die Bauart
Prüfbericht Nr.: 7/1991

Hersteller-Typenbezeichnung:
Variante I: Packkiste DVG-Nr. 325
Variante 11: KIMU DM 60710 Al
Abmessungen
Variante I
Variante 11

5.

4.



Berlin, 26. November 1996
gilt bei Einhaltung der 10tgenden Grenzwerte bzw. Einschränkungen als erbracht:

Verwendung für gefährliche Güter der Verpackungsgruppe II oder 111

max. Bruttomasse : 53 kg

ZulUSlJng ....d1~ 22 <k' Allg.m.u..n ElRIellllng dn lmelTlollICI"'loI" eod...Ur die e.16rda<vng llelilvücM, Giil., mll S..$l;hlIlen (lMDG-Cod'J
"PP«>nl .ceon:l.o'l9 l~ Mdio" 22 ~I the a......lll'l\lodUCben ollhe Itll.mtIio",J M....... O.ng.~",Good1; Code (lMOG Cod.)

2. Neufassung zum

ZULASSUNGSSCHEIN

Fachgruppe 111.1
Transportsicherheit von Verpak
kungen und Schüttgulbehältem
Im Auftrag

Dr.rer.nat. P. Blümel
Oberregierungsrat

Referat 111.12
Bewertung von

~.""-

Dipl.· Ing. B.-U. Wienecke

7.

8.
8.1

vergleichbare oder günstigere Eigenschaften der Füllgüter in Bezug auf ihre Schädigungs
wirkung bei der Fallprüfung entsprechend demen) verwendeten Prüffüllgut(gütem)

Fertigung von Verpackungen
Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig gefertigt werden. Der
Hersteller muß gewährleisten, daß die serienmäßig gefertigten Verpackungen die festgelegte
Spezifikation der Bauart erfüllen.

Bestandteil der zugelassenen Bauart sind auch bereits gefertigte Verpackungen gern. Ziffer 6.

Kennzeichnung
Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpackungen und Verpackungen,
die der zugelassenen Bauart entsprechen sind wie folgt zu kennzeichnen:

4C1/Y 53/S/ .ID/BAM 9566 - DVG

Nr. 9566/4C1
für die Bauart einer Verpackung

zur Beförderung gefährlicher Guter

Aktenzeichen 9.1/68 555

1. Rechtsgrundlagen
1.1 Gefahrgutverordnung Straße - GGVS, in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. Juli 1995

(BGBI. I, S. 1025)

(Herstellungsjahr; die
letzten beiden Ziffern)

8.2 Verpackungen, die im Bestand der Bundeswehr sind, und die den Punkten 4. und 5. ent
sprechen, dürfen durch das Bundesamt für Wehrtechnik und Beschaffung, Koblenz, als
Hersteller, wie folgt gekennzeichnet werden:

4C1/Y 53/S/ .ID/BAM 9566 - BW

(Kennzeichnungsjahr, die
letzten beiden Ziffern)

1.2

1.3

2.

Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE, in der Fassung der Bekanntmachung vom
15. Dezember 1995 (BGBI. I, S. 1852)

Gefahrgutverordnung See - GGVSee, in der Fassung der Bekanntmachung vom
24. August 1995 (BGBI. I, S. 1077) • insbesondere Abschn~t 10 in Verbindung m~ Anhang I
des IMDG·Code deutsch in der Fassung des Amendments 27-94 vom 18. Juli 1995 (BAnz. Nr.
158a vom 23. Augusf 1995)

Antragsteller
Deutsche Verpackungsmittel Gesellschaft mbH
Heinrich-Oiehl-Straße 2
90552 RöthenbachiPegnitz

9.
9.1

9.2
9.2.1

9.3

Nebenbestimmungen
Befristungen
entfällt

Bedingungen
Bestandteil der zugelassenen Bauart werden auch Verpackungen mit anderen
Innenverpackungen, wenn durch Prüfung nachgewiesen und dokumentiert wird, daß die
zusammengesetzte Verpackung mit diesen Innenverpackungen die Prüfanforderungen der
Rechtsvorschriften nach Ziffer 1 erfÜllt.

Widerruf
Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufs erteilt.

3. Hersteller
3.1 Deutsche Verpackungsmittel Gesellschaft mbH

Heinrich-Diehl-Straße 2
90552 RöthenbachiPegnitz

3.2 Bundesamt für Wehrtechnik und Beschaffung
Konrad-Adenauer-Ufer 2-6
56068 Koblenz

4. Beschreibung der Bauart
Kiste aus Naturholz, einfach mit lnnenverpackung(en)
(Dosen aus Pappe) .

9.4 Auflagen
9.4.1 Der in Ziffer 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstellen, daß alle Bestimmungen

und Hinweise dieses Zulassungsscheins über eine ordnungsgemäße Verwendung der
Verpackungen demjenigen, der diese Verpackungen für gefährliche Güter verwendet bzw. mit
gefährlichen Gütem befüllt, zur Kenntnis gebracht werden.

10. Hinweise
10.1 Oie Zulässigkeit der Verwendung von Verpackungen der zugelassenen Bauart bezüglich der

Verpackungsart, der Innenverpackungen, des Fassungsraums bzw. der Masse richtet sich
nach den Bestimmungen der jeweils zutreffenden Rechtsvorschriften für die einzelnen
Verkehrsträger. Alle sonstigen Vorschriften (z. B. Fültgrad, Verträglichkeit mit den Ver
packungswerkstoffen) für die Beförderung gefährlicher Güter in der zugelassenen Ver
packungsbauart bleiben unberührt.

Hersteller-Typenbezeichnung:
Variante I: Packkiste DVG·Nr. 330
Variante 11: KiMU DM 81103

Spezifikation:
Oie Bauart wird durch die Beschreibungen, technischen Zeichnungen, Werkstolfspezifikationen
und Bescheinigungen gemäß der/des unter Ziffer 5 genannten Prüfnachweise(s) festgelegt.

Abmessungen
Variante I
Variante 11

: 625 x 409 x 252 mm (L x B x H)
: 622 x 406 x 249 mm (L x B x H)

10.2 Oie Bauart erfüllt die Prüfanforderungen für Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter
des Europäischen Übereinkommens über die internationale Beförderung gefährlicher Güter
auf der Straße (AOR) in der Fassung der Bekanntmachung der Neufassung der Anlagen A
und B vom 6. Juli 1994 (BGBI. 199411 S. 937), zuletzt geändert durch die
12. ADR-Änderungsverordnung vom 20. Dezember 1994 (BGB!. 1994 11 S. 3855)
der Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter (RIO) in der 5.
RID-Änderungsverordnung vom 8. März 1995 (BGBI. 1995 11 S. 210)
des International Maritime Dangerous Goods Code (IMOG Code) in der Fassung des
Amendment 27-94 - insbesondere Section 10 und Annex I
der RECOMMENDATIONS ON THE TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS der UNITED
NATIONS in der Fassung der eighth revised edition, New York und Genf 1993

Ergänzend gelten die Spezifikationen gemäß folgender Änderungsmitteilungen:
Änderungsmitteilung Nr.: 600.06.49 vom 17.03.1994 und
Änderungsmitteilung Nr.: 600.06.49/1 vom 09.07.1996 der Deutschen
Verpackungsmittel GmbH, Heindch-Diehl-Straße 2, 90552 RölhenbachiPegnitz und
Änderungsmitteilung Nr.: 3, AM 8100218/3 vom 14.06.1996 des Bundesamtes für
Wehrtechnik und Beschaffung, Konrad-Adenauer-Ufer 2-6, 56068 Koblenz.

10.3 Die Fertigung von Verpackungen der zugelassenen Bauart unterliegt der Überwachung nach
§ 9 des Gesetzes über die Beförderung gelährlicher Güter vom 6. August 1975 (BGBI. I S.
2121) in Verbindung mit den -Technischen Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güler (TRV 001r (Verkehrsblatt Hell 16, 1987, S.
562).

5.

Ergänzend gelten die Spezifikation gemäß der Technischen Lieferbedingungen TL 8140-0060,
Ausgabe 6 vom Januar 1995 des Bundesamtes für Wehrtechnik und Beschaffung, Konrad
Adenauer-Ufer 2-6, 56068 Koblenz.

Prüfnachweise für die Bauart
Prüfbericht Nr.: 1211991 vom 27.03.1991 der Deutsche Verpackungsmittel GmbH, Heinrich~

Dieht-Straße 2, 8505 RöthenbachiPegnitz

10.4 Diese Zulassung wird im -Amts- und Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung
und -prüfung, Berlin- (lSSN 0340-7551) veröffentlicht.

11. Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben
werden. Der Widerspruch ist bei dem Präsidenten der Bundesanstalt für Materialforschung und
-prÜfung (BAM), 12205 Berlin, Unter den Eichen 87, schriftlich oder zur Niederschrift
einzulegen.

6. Bauartzulassung
Oie unter Ziffer 4 und 5 beschriebene Bauart erfüllt die Vorschriften nach Ziffer 1. Oie Bauart
wird mit den in Ziffer 9 genannten Nebenbestimmungen für die Beförderung gefährlicher Güter
zugelassen.

Diese 2. Neufassung ersetzt die 1. Neufassung zum Zutassungsschein Nr. 9566/4C1 vom
05.05.1994 der Finna Deutsche Verpackungsmittel GmbH, Heinrich-Diehl-Straße 2,
90552 Röthenbach!Pegn~z.

Oie Eignung der Bauart für die Beförderung gefährlicher Gegenstände in Innenverpackungen

Berlin, 26. November 1996

Fachgruppe 111.1
Transportsicherheit von Verpak
kungen und Schüttgutbehältem
Im Auftrag

o
.1

Dr.rer.nat. P. Blümel
Oberregierungsrat

Referat 111.12
Bewertung von
Ge1ahrgutverpackungen

rJ]
Dipt.- Ing. B.-U. Wienecke
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2. Neufassung zum

ZULASSUNGSSCHEIN 4C11Y 35/S/ "", .ID/BAM 9810 - DVG

Zulassun~ nach Abschnm 22 dor AlIgnlll'non e,nlohung dos In!omallonalon Codu ICu die 8<lI6,derunllllal;ih,hcher Güte. mh SuscMlen ~MDG·Cod8)

Approval ao:ordLnll!c ,,<IaiOn 22 01 Ih" Gane,allntrodud,on cllhe Intemalional Maritime DanllO'ouS Goods Code ~MDG Cod.) (Herstellungsjahr; die
letzten beiden Ziffern)

Nr. 9810/4C1
fCIr die Bauart einer Verpackung

zur Beförderung gefährlicher Güter

Aktenzeichen 9.1/68 565

8.2 Verpackungen, die im Bestand der Bundeswehr sind, und die den Punkten 4. und 5. ent
sprechen, dürfen durch das Bundesamt für Wehrtechnik und Beschaffung, Koblenz, als
Hersteller, wie folgt gekennzeichnet werden:

4C11Y 35/S/ ".ID/BAM 9810 - BW

1.2 Gefahrgulverordnung Eisenbahn - GGVE, in der Fassung der Bekanntmachung vom
15. Dezember 1995 (BGBI. I, S. 1852)

1. Rechtsgrundlagen
1.1 Gefahrgutverordnung Straße - GGVS, in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. Juli 1995

(BGBI. I, S. 1025)

(Kennzeichnungsjahr, die
letzten beiden Ziffern)

9, Nebenbestimmungen
9.1 Befristungen

entfällt

Bedingungen
Bestandteil der zugelassenen Bauart werden auch Verpackungen mit anderen
Innenverpackungen, wenn durch Prüfung nachgewiesen und dokumentiert wird, daß die
zusammengesetzte Verpackung mit diesen Innenverpackungen die Prüfanforderungen der
Rechtsvorschriften nach Ziffer 1 erfüllt.

9.2
9.2.1Gelahrgutverordnung See - GGVSee, in der Fassung der Bekanntmachung vom

24. August 1995 (8GBL I, S. 1077) - insbesondere Abschnitt 10 in Verbindung mit Anhang I
des IMDG-Code deutsch in der Fassung des Amendments 27-94 vom 18. Juli 1995 (BAnz. Nr.
158a vom 23. August 1995)

1.3

2. Antragsteller
Deutsche Verpackungsmittel Gesellschaft mbH
Heinrich-Diehl-Straße 2
90552 Röthenbach/Pegnitz

3. Hersteller
3.1 Deutsche Verpackungsmittel Gesellschaft mbH

Heinrich-Diehl-Straße 2
90552 Röthenbach/Pegnitz

9.3 Widerruf
Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufs erteilt.

9.4 Auflagen
9.4.1 Der in Ziffer 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstellen, daß alle Bestimmungen

und Hinweise dieses Zulassungsscheins über eine ordnungsgemäße Verwendung der
Verpackungen demjenigen, der diese Verpackungen für gefährliche Güter verwendet bzw. mit
gefährlichen Gütern befüllt, zur Kenntnis gebracht werden.

3.2 Bundesamt für Wehr1echnik und Beschalfung
Konrad-Adenauer-Ufer 2-6
56068 Koblenz

4. Beschreibung der Bauart
Kiste aus Naturholz. einfach mit Innenverpackung(en)
(Schachteln aus Vollpappe)

10. Hinweise
10.1 Die Zulässigkeit der Verwendung von Verpackungen der zugelassenen Bauart bezüglich der

Verpackungsart, der Innenverpackungen, des Fassungsraums bzw. der Masse richtet sich
nach den Bestimmungen der jeweils zutreffenden Rechtsvorschriften für die einzelnen
Verkehrsträger. Alle sonstigen Vorschriften (z. B. Füllgrad, Verträglichkeit mit den Ver~

packungswerkstoffen) für die Beförderung gefährlicher Güter in der zugelassenen Ver
packungsbauart bleiben unbelÜhrt.

Hersteller-Typenbezeichnung:
Variante I: Packkiste DVG Nr. 332
Variante 11: KIMU DM 60707 At

Spezifikation:
Die Bauart wird durch die Beschreibungen, technischen Zeichnungen, Werkstoffspezifikationen
und Bescheinigungen gemäß derldes unter Ziffer 5 genannten PrOfnachweise(s) festgelegt.

Abmessungen
Variante I
Variante 11

: 543 x 423 x 233 mm (L x B x H)
: 540 x 420 x 230 mm (L x B x H)

10.2 Die Bauart erfüllt die Prüfanforderungen für Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter
des Europäischen Übereinkommens über die internationale Beförderung gefährlicher Güter
auf der Straße (ADR) in der Fassung der Bekanntmachung der Neufassung der Anlagen A
und B vom 6. Juli 1994 (BGBL 1994 II S. 937), zuletzt geändert durch die
12. ADR-Änderungsverordnung vom 20. Dezember 1994 (BGBL 199411 S. 3855)
der Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter (RIO) in der 5.
RID-Änderungsverordnung vom 8. März 1995 (BGBL 1995 II S. 210)
des International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code) in der Fassung des
Amendment 27-94 - insbesondere SecHon 10 und Annex I
der RECOMMENDATIONS ON THE TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS der UNITED
NA TIONS in der Fassung der eighth revised edition, New Vork und Genf 1993

Ergänzend gelten die Spezifikationen gemäß folgender Änderungsmitleilungen:
ÄnderungsmiUeilung Nr. 600.06.52/1 vom 21.03.1994 und
Änderungsmi1teilung Nr. 600.06.52/2 vom 19.07.1996 der Fa. Deutsche
Verpackungsmittel GmbH, Heinrich-Diehl-Straße 2, 90552 Röthenbach/Pegnitz und
Änderungsmitteilung Nr. 9, AM 810205/9 vom 25.06.1996 des Bundesamtes fOr
Wehr1echnik und Beschaffung, Konrad-Adenauer-Uler 2-6, 56068 Koblenz .

5.

Ergänzend gelten die Spezifikation gemäß der Technischen Lieferbedingungen TL 8140-0060,
Ausgabe 6 vom Januar 1995 des Bundesamtes fOr Wehr1echnik und Beschaffung, Konrad
Adenauer-Ufer 2-6, 56068 Koblenz.

Prüfnachweise für die Bauart
Prüfbericht Nr.: 14/1991 vom 17.04.1991 der Deutschen Verpackungsmittel GmbH.
Heinrich-Diehl-Straße 2, 90552 Röthenbach/Pegnitz

10.3 Die Fertigung von Verpackungen der zugelassenen Bauart unterliegt der Überwachung nach
§ 9 des Gesetzes über die Beförderung gefährlicher Güter vom 6. August 1975 (BGBL I S.
2121) in Verbindung mit den "Technischen Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter (TRV 001)" (Verkehrsblatt Heft 16. 1987, S.
562)

10.4 Diese Zulassung wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung
und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht.

11. Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben
werden. Der Widerspruch ist bei dem Präsidenten der Bundesanstalt für Materialforschung und
-prüfung (SAM), 12205 Berlin, Unter den Eichen 87, schriftlich oder zur Niederschrift
einzulegen.

6. Bauartzulassung
Die unter Ziffer 4 und 5 beschriebene Bauart erfüllt die Vorschriften nach Ziffer 1. Die Bauart
wird mit den in Ziffer 9 genannten Nebenbestimmungen für die Beförderung gefährlicher Güter
zugelassen.

Berlin, 27. November 1996

Verwendung für gefährliche Güter der Verpackungsgruppe II oder III

Die Eignung der Bauart fOr die Beförderung gefährlicher Gegenstände in Innenverpackungen
gilt bei Einhaltung der folgenden Grenzwerte bzw. Einschränkungen als erbracht:

vergleichbare oder günstigere Eigenschaften der Füllgüter in Bezug auf ihre Schädigungs
wirkung bei der Fatlprüfung entsprechend dem(n) verwendeten Prülfüllgut(gütern)

Referat 111.12
Bewertung von
Gefahrgutverpackungen

/lmAU'(1)

~.W"M""

Fachgruppe 111.1
Transportsicherheit von Verpak·
kungen und Schü1tgutbehällern
Im Auftrag

(-?C-e
I

Dr.rer.nat. P. Blümel
Oberregierungsrat

: 35 kgmax. Brultomasse

Diese 2. Neufassung ersetzt die 1. Neufassung zum Zulassungsschein Nr. 9810/4C1 vom
05.05.1994 der Deutschen Verpackungsmittel GmbH, Heinrich-Diehl-Straße 2, 90552
Röthenbach/Pegnitz.

7. Fertigung von Verpackungen
Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig gefertigt werden. Der
Hersteller muß gewährleisten, daß die serienmäßig gefertigten Verpackungen die festgelegte
Spezifikation der Bauart erfüllen.
Bestandteil der zugelassenen Bauart sind auch bereits gefertigte Verpackungen gem. Ziffer 6.

8. Kennzeichnung
8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpackungen und Verpackungen,

die der zugelassenen Bauart entsprechen sind wie folgt zu kennzeichnen:
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2. Neufassung zum

ZU LASSU NGSSCH EI N 4C11Y 44/S/ .ID/BAM 9811 - DVG
Zulassung nach Abschnill 22 dor AlIgo"",inan Eint,nun\! des Inlemationaloll Codu 1;;, d,. BerO'derung lIolih,lichor GOIe, mit Suschlt1an ~MDG.Cod'J

Appreval 8o;o,d'ng 10 ...dion 22 01 lha G'Il'",llntrodUClion 011111 In' • .national Meliti..... Oanllorous Goods Code M~DG Code}

Nr. 9811/4C1
für die Bauart einer Verpackung

zur Beförderung gefährlicher Güter

Aktenzeichen 9.1/68 557

(Herstellungsjahr; die
letzten beiden Ziffern)

8.2 Verpackungen, die im Bestand der Bundeswehr sind, und die den Punkten 4. und 5. ent
sprechen, dürfen durch das Bundesamt für Wehrtechnik und Beschaffung, Koblenz, als
Hersteller, wie folgt gekennzeichnet werden:

1. Rechtsgrundlagen
1.1 Gefahrgulverordnung Straße· GGVS, in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. Juli 1995

(BGBI. I, S. 1025)
4C1/Y 44/S/ .ID/BAM 9811 - BW

1.2 Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE, in der Fassung der Bekanntmachung vom
15. Dezember 1995 (BGBI. I, S. 1852)

(Kennzeichnungsjahr, die
letzten beiden Ziffern)

1.3

2.

Gefahrgutverordnung See - GGVSee, in der Fassung der Bekanntmachung vom
24. August 1995 (8GBI. I, S. 1077) - insbesondere Abschnitt 10 in Verbindung mit Anhang I
des IMDG-Code deutsch in der Fassung des Amendments 27-94 vom 18. Juli 1995 (BAnz. Nr.
158. vom 23. August 1995)

Antragsteller
Deutsche Verpackungsmittel Gesellschaft mbH
Heinrich-Diehl-Straße 2
90552 Röthenbach/Pegnitz

9.
9.1

9.2
9.2.1

Nebenbestimmungen
Befristungen
entfällt

Bedingungen
Bestandteil der zugelassenen Bauart werden auch Verpackungen mit anderen
Innenverpackungen, wenn durch Prüfung nachgewiesen und dokumentiert wird, daß die
zusammengesetzte Verpackung mit diesen Innenverpackungen die Prüfanforderungen der
Rechtsvorschriften nach Ziffer 1 erfüllt.

3. Hersteller
3.1 Deutsche VerpackungsmiUel Gesellschaft mbH

Heinrich-Diehl-Straße 2
90552 Röthenbach/Pegnj~z

3.2 Bundesamt für Wehrtechnik und Beschaffung
Konrad-Adenauer-Ufer 2-6
56068 Koblenz

9.3 Widerruf
Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufs erteilt.

9.4 Auflagen
9.4.1 Der in Ziffer 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstellen, daß alle Bestimmungen

und Hinweise dieses Zulassungsscheins über eine ordnungsgemäße Verwendung der
Verpackungen demjenigen, der diese Verpackungen für gefährliche Güter verwendet bzw. mit
gefährlichen Gütern befüllt, zur Kenntnis gebracht werden.

4. Beschreibung der Bauart
Kiste aus Naturholz, einfach mit Innenverpackung(en)
(Schachteln aus Vollpappe)

Herstel1er-Typenbezeichnung:
Variante I: Packkiste DVG-Nr. 333
Variante 11: KIMU DM 60655

10. Hinweise
10.1 Die Zulässigkeit der Verwendung von Verpackungen der zugelassenen Bauart bezüglich der

Verpackungsart, der Innenverpackungen, des Fassungsraums bzw. der Masse richtet sich
nach den Bestimmungen der jeweils zutreffenden Rechtsvorschriften für die einzelnen
Verkehrsträger. Alle sonstigen Vorschriften (z. B. Füllgrad, Verträglichkeit mit den Ver
packungswerkstoffen) für die Beförderung gefährlicher Güter in der zugelassenen Ver
packungsbauart bleiben unberührt.

Zeichnungs-Nr.: 600.06.53-7 vom 07.06.1995 6 der Fa. Deutsche
VerpackungsmitteJ GmbH, Heinrich-Diehl-Straße 2, 90552 Röthenbach/Pegnitz .

Spezifikation:
Die Bauart wird durch die Beschreibungen, technischen Zeichnungen, Werkstoflspezifikationen
und Bescheinigungen gemäß der/des unter Ziffer 5 genannten Prüfnachweise(s) festgelegt.

Prüfnachweise für die Bauart
PrOfbericht Nr.: 15/1991 vom 19.04.1991·der Deutschen Verpackungsmittel GmbH,
Heinrich-Diehl-Straße 2, 90552 Röthenbach/Pegnitz

Ergänzend gelten die Spezifikation gemäß der Technischen Lieferbedingungen TL 8140-0060,
Ausgabe 6 vom Januar 1995 des Bundesamtes für Wehrtechnik und Beschaffung, Konrad
Adenauer-Ufer 2-6, 56068 Koblenz.
Ergänzend gelten die Spezifikation gemäß folgender Zeichnung:

Berlin, 26. November 1996

10.4 Diese ZUlassung wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für MateriaUorschung
und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröHenliicht.

10.3 Die Fertigung von Verpackungen der zugelassenen Bauart unterliegt der Überwachung nach
§ 9 des Gesetzes über die Beförderung gefährlicher Güter vom 6. August 1975 (BGBL I S.
2121) in Verbindung mit den "Technischen Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter (TRV 001)" (Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S.
562).

11. Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben
werden. Der Widerspruch ist bei dem Präsidenten der Bundesanstalt für Materialforschung und
-prüfung (SAM), 12205 Berlin, Unter den Eichen 87, schriftlich oder zur Niederschrift
einzulegen.

10.2 Die Bauart erfüllt die Prüfanforderungen für Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter
des Europäischen Übereinkommens über die internationale Beförderung gefährlicher Güter
auf der Straße (ADR) in der Fassung der Bekanntmachung der Neufassung der Anlagen A
und B vom 6. Juli 1994 (BGBI. 1994 11 S. 937), zuletzt geändert durch die
12. ADR-Änderungsverordnung vom 20. Dezember 1994 (BGBI. 1994 11 S. 3855)
der Ordnung für die intemationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter (RIO) in der 5.
RID-Änderungsverordnung vom 8. März 1995 (BGB!. 1995 11 S. 210)
des International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code) in der Fassung des
Amendment 27-94 - insbesondere Section 10 und Annex I
der RECOMMENDATIONS ON THE TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS der UNITED
NATIONS in der Fassung der eighth revised edition, New York und Genf 1993

: 424 x 384 x 327 mm (L x B x H)
: 417 x 381 x 324 mm (L x B x H)

Abmessungen
Variante I
Variante 11

Bauartzulassung
Die unter Ziffer 4 und 5 beschriebene Bauart erfülll die Vorschriften nach Ziffer 1. Die Bauart
wird mit den in Ziffer 9 genannten Nebenbestimmungen für die Beförderung gefähnicher Güter
zugelassen.

Ergänzend gelten die Spezifikationen gemäß folgender Änderungsmilleilungen:
Änderungsmitteijung Nr. 600.06.53-3/1 vom 24.03.1994,
Änderungsmitteilung Nr. 600.06.53-3/2 vom 18.06.1996 und
Änderungsmitteilung Nr. 600.06.53-7/1 vom 18.06.1996 der Fa. Deutsche
Verpackungsmittel GmbH, Heinrich-Diehl-Straße 2, 90552 Röthenbach/Pegnitz und
Änderungsmitteilung Nr. 5, AM 8100005/5 vom 11.06.1996 des Bundesamtes für
Wehrtechnik und Beschaffung, Konrad-Adenauer-Ufer 2-6, 56068 Koblenz .

5.

6.

Diese 2. Neufassung ersetzt die 1. Neufassung zum Zulassungsschein Nr. 9811/4Cl vom
05.05.1994 der Firma Deutsche Verpackungsmittel GmbH, Heinrich-Diehl-Straße 2,
90552 Röthenbach/Pegnitz.

Verwendung für gefähniche Güter der Verpackungsgruppe II oder III

Die Eignung der Bauart für die Beförderung gefähnicher Gegenstände in Jnnenverpackungen
gilt bei Einhaltung der folgenden Grenzwerte bzw. Einschränkungen als erbracht:

vergleichbare oder günstigere Eigenschaften der FOllgüter in Bezug auf ihre Schädigungs
wirkung bei der Fallprüfung entsprechend dem(n) verwendeten PrülfOllgul(gütem)

Reterat 111.12
Bewertung von
Gefahrgutverpackungen

fi{
Dip!.- Ing. B.-U. Wienecke

Fachgruppe 111.1
Transportsicherheit von Verpak
kungen und Schüttgutbehältem
Im Auftrag

Dr.rer.nat. P. Blumel
Oberregierungsrat

: 44 kgmax. Bruttornasse

Fertigung von Verpackungen
Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpac~ungen serienmäßig gefertigt werden. Der
Hersteller muß gewährleisten, daß die serienmäßig gefertigten Verpackungen die festgelegte
Spezifikation der Bauart erfüllen.
Bestandteil der zugelassenen Bauart sind auch bereits gefertigte Verpackungen gern. Zifter 6.

7.

8. Kennzeichnung
8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpackungen und Verpackungen,

die der zugelassenen Bauart entsprechen sind wie lolgt zu kennzeichnen:
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2. Neufassung zum

ZULASSUNGSSCHEIN 4ClIY 35/S/ .ID/BAM 9829 - DVG
Zulassung Nd'! Abochnm 22 deI Allgem.'Mn Eln"~"",des ln_t......." Codu loir d. S.IOrdaN~94'lihftcN' G"'" m~ S-sdlilfen ~IolOG-eodeol

~t 'CC4l'dlfl!l10 UCllO" 22 olIM ~n.,.II",rodUCllO"o'lN lru....."""""l...'ntlm. O'.'OUS Goods Code (IMOG Cod.,
(Herstellungsjahr; die
letzten beiden Ziffern)

Nr. 9829/4C 1
für die Bauart einer Verpackung

zur Beförderung gefährlicher Güter
Aktenzeichen 9.1/68 556

8.2 Verpackungen, die im Bestand der Bundeswehr sind, und die den Punkten 4. und 5. ent
sprechen, dürfen durch das Bundesamt für Wehrtechnik und Beschaffung, Koblenz, als
Hersteller, wie folgt gekennzeichnet werden:

4C1/Y 35/S/ .ID/BAM 9829 - BW

1. Rechtsgrundlagen
1 .1 Gefahrgutverordnung Straße - GGVS. in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. Juli 1995

(BGBI. I, S. 1025)

(Kennzeichnungsjahr, die
letzten beiden Ziffern)

1.2 Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE, in der Fassung der Bekanntmachung vom
15. Dezember 1995 (BGBI. I. S. 1852)

9.
9.1

Nebenbestimmungen
Befristungen
entlällt

1.3

2.

Gefahrgutverordnung See - GGVSee. in der Fassung der Bekanntmachung vom
24. August 1995 (BGBI. I. S. 1077) - insbesondere Abschnitt 10 in Verbindung mit Anhang I
des IMOG-Code deutsch in der Fassung des Amendments 27-94 vom 18. Juli 1995 (BAnz. Nr.
158a vom 23. August 1995)

Antragsteller
Deutsche Verpackungsmittel Gesellschaft mbH
Heinrich~Diehl-Straße 2
90552 RöthenbachlPegnitz

9.2
9.2.1

9.3

Bedingungen
Bestandteil der zugelassenen Bauart werden auch Verpackungen mit anderen
Innenverpackungen, wenn durch Prüfung nachgewiesen und dokumentiert wird, daß die
zusammengesetzte Verpackung mit diesen Innenverpackungen die Prüfanforderungen der
Rechtsvorschriften nach Ziffer 1 erfüllt.

Widerruf
Diese Zulassung wird unter dem Vorbehah des jederzeitigen Widerrufs erteilt.

3. Hersteller
3.1 Deutsche Verpackungsmittel Gesellschaft mbH

Heinrich·Diehl-Straße 2
90552 Röthenbach/Pegnitz

9.4 Auflagen
9.4.1 Der in Ziffer 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstellen, daß alle Bestimmungen

und Hinweise dieses Zulassungsscheins über eine ordnungsgemäße Verwendung der
Verpackungen demjenigen, der diese Verpackungen für gefährliche Güter verwendet bzw. mit
gefährlichen Gütern befüllt, zur Kenntnis gebracht werden.

3.2 Bundesamt für Wehrtechnik und Beschaffung
Konrad~Adenauer-Ufer2~6

56068 Koblenz

4. Beschreibung der Bauart
Kiste aus Naturholz, einfach mit Innenverpackung(en)
(Dosen aus Pappe)

10. Hinweise
10.1 Die Zulässigkeit der Verwendung von Verpackungen der zugelassenen Bauart bezüglich der

Verpackungsart, der Innenverpackungen, des Fassungsraums bzw. der Masse richtet sich
nach den Bestimmungen der jeweils zutreffenden Rechlsvorschriften für die einzelnen
Verkehrsträger. Alle sonstigen Vorschriften (z. B. Füllgrad, Verträglichkeit mit den Ver
packungswerkstoffen) für die Beförderung gefährlicher Güter in der zugelassenen Ver
packungsbauart bleiben unberührt.

: 541 x 395 x 252 mm (L x B x H)
: 538 x 392 x 249 mm (L x B x H)

Hersteller·Typenbezeichnung:
Variante I: Packkiste DVG-Nr. 341
Variante 11: KIMU DM 79116

Abmessungen
Variante I
Variante 11

Spezifikation:
Die Bauart wird durch die Beschreibungen, technischen Zeichnungen, Werkstoffspezifikationen
und Bescheinigungen gemäß der/des unter Ziffer 5 genannten Prüfnachweise(s) festgelegt.

Ergänzend gelten die Spezifikationen gemäß folgender Änderungsmitteilungen:
Änderungsmitteilung Nr. 600.06.62-1/1 vom 05.05.1994,
Änderungsmitteilung Nr. 600.06.62-1/2 vom 30.01.1996 und
Änderungsmitteilung Nr. 600.06.62-1/3 vom 17.06.1996 der Deutschen
Verpackungsmittel GmbH, Heinrich-Diehl-Straße 2, 90552 RöthenbachlPegnitz und
Änderungsmitteilung Nr. 3, AM 8100159/3 vom12.06.1996 des Bundesamtes für
Wehrtechnik und Beschaffung, Konrad-Adenauer·Ufer 2-6, 56068 Koblenz .

10.2 Die Bauart erfüllt die Prüfanforderungen für Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter
des Europäischen Übereinkommens über die internationale Beförderung gefährlicher Güter
auf der Straße (AOR) in der Fassung der Bekanntmachung der Neufassung der Anlagen A
und 8 vom 6. Juli 1994 (BGBI. 1994 11 S. 937), zuletzt geändert durch die
12. ADR·Änderungsverordnung vom 20. Dezember 1994 (BGBI. 1994 11 S. 3855)
der ~rdnung für die internationale Eisenbahnbetörderung gefährlicher GOter (R 10) in der 5.
RID·Anderungsverordnung vom 8. März 1995 (BGBI. 199511 S. 210)
des Intemational Maritime Dangerous Goods Code (IMOG Code) in der Fassung des
Amendment 27-94 - insbesondere Section 10 und Annex I
der RECOMMENDATIONS ON THE TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS der UNITED
NATIONS in der Fassung der eighth revised edition, New York und Genl 1993

10.3 Die Fertigung von Verpackungen der zugelassenen Bauart unterliegt der Überwachung nach
§ 9 des Gesetzes Ober die Beförderung gefährlicher Güter vom 6. August 1975 (BGBL I S.
2121) in Verbindung mit den -Technischen Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter {TRV 001r (Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S.
562).

5.

Ergänzend gelten die Spezifikation gemäß der Technischen Lieferbedingungen TL 8140-0060,
Ausgabe 6 vom Januar 1995 des Bundesamtes für Wehrtechnik und Beschaffung, Konrad
Adenauer-Ufer 2·6, 56068 Koblenz.

Prüfnachweise für die Bauart
Prüfbericht Nr.: 17/1991 vom 24.04.1991 der Deutsche Verpackungsmittel GmbH, Heinrich
Diehl-Straße 2, 8505 Röthenbach/Pegnilz

10.4 Diese Zulassung wird im -Amts- und Mitteilungsblatt der Bundesanstah für Materialforschung
und -prüfung, Benin- (ISSN 0340-7551) veröffentlicht.

11. Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben
werden. Der Widerspruch ist bei dem Präsidenten der Bundesanslah für Materialforschung und
-prüfung (BAM), 12205 Berlin, Unter den Eichen 87, schriftlich oder zur Niederschrift
einzulegen.

6. Bauartzulassung
Die unter Ziffer 4 und 5 beschriebene Bauart erfüllt die Vorschriften nach Ziffer 1. Die Bauart
wird mit den in Ziffer 9 genannten Nebenbestimmungen für die Beförderung gefährticher Güter
zugelassen.

Berlin, 27. November 1996

Verwendung für gefährliche Güter der Verpackungsgruppe 11 oder III

Die Eignung der Bauart für die Beförderung gefährlicher Gegenstände in Innenverpackungen
gilt bei Einhaltung der folgenden Grenzwerte bzw. Einschränkungen als erbracht:

vergleichbare oder günstigere Eigenschaften der Füllgüler in Bezug auf ihre Schädigungs
wirkung bei der Fallprüfung entsprechend dem(n) verwendeten PrüffOllgut(gütem)

Dip!.- Ing. B.-U. Wienecke

Referat 111.12
Bewertung von
Gefahrgutverpackungen

Im~r,

~
Dr.rer.nat. P. BIOmel
Oberregierungsrat

Fachgruppe ill.1
Transportsicherheit von Verpak·
kungen und Schüttgutbehältem
1m Auftrag

: 35 kgmax. Brultomasse

Diese 2. Neufassung ersetzt die 1. Neufassung zum Zulassungsschein Nr. 9829/4C1 vom
24.05.1994 der Firma Deutsche Verpackungsmittel GmbH, Heinrich-Diehl-Straße 2,
90552 Röthenbach/Pegnitz.

7. Fertigung von Verpackungen
Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig gefertigt werden. Der
Hersteller muß gewährteisten, daß die serienmäßig gefertigten Verpackungen die festgelegte
Spezifikation der Bauart erfüllen.
Bestandteil der zugelassenen Bauart sind auch bereits gefertigte Verpackungen gern. Ziffer 6.

8. Kennzeichnung
8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpackungen und Verpackungen,

die der zugelassenen Bauart entsprechen sind wie folgt zu kennzeichnen:
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8.2 Verpackungen, die im Bestand der Bundeswehr sind, und die den Punkten 4. und 5. ent
sprechen, dürten durch das Bundesamt für Wehrtechnik und Beschaffung, Koblenz, als
Hersteller, wie folgt gekennzeichnet werden:

Nr. 9843/4C1
fur die Bauart einer Verpackung

zur Beförderung gefährlicher Güter
Aktenzeichen 9.1/68 564

o 4C1/Y 70/S/ .ID/BAM 9843 - BW

1. Rechtsgrundlagen
1.1 Gefahrgutverordnung Straße· GGVS, in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. Juli 1995

(BGB!. I, S. 1025)

(Kennzeichnungsjahr, die
letzten beiden Ziffem)

1.2 Gefahrgulverordnung Eisenbahn· GGVE. in der Fassung der Bekanntmachung vom
15. Dezember 1995 (BGB!. I, S. 1852)

9.
9.1

Nebenbestimmungen
Befristungen
entfällt

1.3

2.

Gefahrgutverordnung See - GGVSee, in der Fassung der Bekanntmachung vorn
24. August 1995 (BGB!. I, S. 1077) - insbesondere Abschnitt 10 in Verbindung mit Anhang 1
des IMDG·Code deutsch in der Fassung des Amendments 27·94 vom 18. Juli 1995 (BAnz. Nr.
158a vom 23. August 1995)

Antragsteller
Deutsche Verpackungsmittel Gesellschaft mbH
Heinrich-Diehl-Straße 2
90552 Röthenbach/Pegnitz

9.2
9.2.1

9.3

Bedingungen
Bestandteil der zugelassenen Bauart werden auch Verpackungen mit anderen
Innenverpackungen, wenn durch Prüfung nachgewiesen und dokumentiert wird, daß die
zusammengesetzte Verpackung mit diesen Innenverpackungen die Prüfanforderungen der
Rechtsvorschriften nach Ziffer 1 erfüllI.

Widerruf
Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufs erteilt.

Bundesamt für Wehrtechnik und BeschaHung
Konrad-Adenauer-U1er 2-6
56068 Koblenz

Hersteller-Typenbezeichnung:
Variante I: Packkiste OVG Nr. 358
Variante 11: KIMU DM 60700 A1

Ergänzend gellen die Spezifikation gemäß der Technischen lielerbedingungen TL 8140-0060,
Ausgabe 6 vom Januar 1995 des Bundesamtes für Wehrtechnik und Beschaffung, Konrad·
Adenauer-Ufer 2-6, 56068 Koblenz.

Spezifikation:
Die Bauart wird durch die Beschreibungen, technischen Zeichnungen, Werkstoffspezifikationen
und Bescheinigungen gemäß der/des unter Ziffer 5 genannten Prüfnachweise(s) festgelegt.

Berlin, 27. November 1996

Auflagen
Der in Ziffer 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstellen, daß alle Bestimmungen
und Hinweise dieses Zulassungsscheins über eine ordnungsgemäße Verwendung der
Verpackungen demjenigen, der diese Verpackungen für gefährliche Güter verwendet bzw. mit
gefährlichen Gütem befülll, zur Kenntnis gebracht werden.

Hinweise
Die Zulässigkeit der Verwendung von Verpackungen der zugelassenen Bauart bezüglich der
Verpackungsart, der Innenverpackungen, des Fassungsraums bzw. der Masse richtet sich
nach den Bestimmungen der jeweils zutreffenden Rechtsvorschriften für die einzelnen
Verkehrsträger. Alle sonstigen Vorschriften (z. B. Füllgrad, Verträglichkeit mit den Ver
packungswerkstoffen) für die Beförderung gefährlicher Güter in der zugelassenen Ver
packungsbauart bleiben unberührt.

11. Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben
werden. Der Widerspruch ist bei dem Präsidenten der Bundesanstalt für Materialforschung und
-prüfung (BAM), 12205 Berlin, Unter den Eichen 87, schriftlich oder zur Niederschrift
einzulegen.

1004 Diese Zulassung wird im dAmts- und Mitteilungsbialt der Bundesanstalt für Materialforschung
und -prütung, Berlln" (ISSN 0340-7551) veröllenllicht.

10.3 Die Fertigung von Verpackungen der zugelassenen Bauart unterliegt der Überwachung nach
§ 9 des Gesetzes über die Beförderung gefährlicher Güter vom 6. August 1975 (BGBI. I S.
2121) in Verbindung mit den "Technischen Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter (TRV 001t (Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S.
562).

10.2 Die Bauart erfOlIt die Prüfanforderungen für Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter
des Europäischen Übereinkommens über die intemationale Beförderung gefährlicher Güter
auf der Straße (AOR) in der Fassung der Bekanntmachung der Neufassung der Anlagen A
und B vom 6. Juli ,994 (BGB!. 1994 11 S. 937), zuletzt geändert durch die
12. ADR-Änderungsverordnung vom 20. Dezember 1994 (BGBI. 199411 S. 3855)
der Ordnung für die intemationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter (RIO) in der 5.
RIO-Änderungsverordnung vom 8. März 1995 (BGB!. 1995 11 S. 210)
des International Maritime Dangerous Goods Code (IMOG Code) in der Fassung des
Amendment 27-94 - insbesondere Section 10 und Annex I
der RECOMMENOATIONS ON THE TRANSPORT OF OANGEROUS GOOOS der UNITED
NATIONS in der Fassung der eighth revised edition, New York und Genf 1993

9.4
9.4.1

'10.
10.1

: 545 x 334 x 362 mm (L x B x H)
: 542 x 331 x 359 mm (L x B x H)

Hersteller
Deutsche Verpackungsmittel Gesellschaft mbH
Heinrich-Diehl-Straße 2
90552 Röthenbach/Pegnitz

Ergänzend gellen die Spezifikationen gemäß folgender Änderungsmitteilungen:
Änderungsmitteilung Nr. 600.05.35/1 vom 18.07.1996 der Fa. Deutsche
Verpackungsmittel GmbH, Heinrich-Oiehl-Straße 2, 90552 Röthenbach/Pegnitz und
Änderungsmitteilung Nr. 7, AM 810199fi vom 03.06.1996 des Bundesamtes für
Wehrtechnik und Beschaffung, Konrad-Adenauer-Ufer 2-6, 56068 Koblenz .

Bauartzulassung
Die unter Ziffer 4 und 5 beschriebene Bauart ertüllt die Vorschriften nach Ziffer 1. Oie Bauart
wird mit den in Ziffer 9 genannten Nebenbestimmungen für die Beförderung gefährlicher Güter
zugelassen.

Beschreibung der Bauart
Kiste aus Naturholz, einfach mit Innenverpackung(en)
(Schachteln aus Pappe)

Prüfnachweise für die Bauart
Prüfbericht Nr.: 29/1991 vom 10.07.1991 der Fa. Deutsche Verpackungsmittel GmbH,
Heinrich-Diehl-Straße 2, 90552 Röthenbach/Pegnitz

Abmessungen
Variante I
Variante 11

3.2

4.

3.
3.1

6.

5.

Diese 2. Neufassung ersetzt die 1. Neufassung zum Zulassungsschein Nr. 984314C1 vom
10.11.1995 der Firma Deutsche Verpackungsmittel GmbH, Heinrich·Diehl-Straße 2,
90552 RöthenbachlPegnitz.

Verwendung für gefährliche Güter der Verpackungsgruppe II oder 111

vergleichbare oder günstigere Eigenschaften der FÜllgüter in Bezug auf ihre Schädigungs
wirkung bei der Fanprüfung entsprechend demen) verwendeten Prüffüllgut(gütem)

Die Eignung der Bauart für die Beförderung gefährlicher Gegenstände in Innenverpackungen
gitt bei Einhaltung der folgenden Grenzwerte bzw. Einschränkungen als erbracht:

Referalill. 12
Bewertung von
Gefahrgutverpackungen

'~
Dipl.- Ing. B.·U. Wienecke

Fachgruppe 111.1
Transportsicherheit von Verpak
kungen und Schüttgutbehältem
Im Aullrag

Dr.rer.nat. P. Blümel
Oberregierungsrat

: 70 kgmax. Brutlomasse

Fertigung von Verpackungen
Nach der zugelassenen Bauart dürten Verpackungen serienmäßig gefertigt werden. Der
Hersteller muß gewährleisten, daß die serienmäßig gefertigten Verpackungen die festgelegte
Spezifikation der Bauart erfüllen.
Bestandteil der zugelassenen Bauart sind auch bereits gefertigte Verpackungen gem. Ziffer 6.

7.

8. Kennzeichnung
8.1 Oie nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpackungen und Verpackungen,

die der zugelassenen Bauart entsprechen sind wie folgt zu kennzeichnen:
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9.3 Widerruf
Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufs erteilt.

9.4 Auflagen
Der in Ziffer 2. genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstellen, daß alle Bestimmungen
und Hinweise dieses Zutassungsscheins über eine ordnungsgemäße Verwendung der
Verpackungen demjenigen, der diese Verpackungen für gefährliche Güter verwendet bzw. mit
gefährlichen Gütem befüHt, zur Kenntnis gebracht werden.

1.
1.1

1.2

1.3

2.

Rechtsgrundlagen
Gefahrgutverordnung Straße - GGVS, in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. Juli 1995
(BGBI. I, S. 1025)

Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE, in der Fassung der Bekanntmachung vom
15. Dezember 1995 (BGBI. I, S. 1852)

Gefahrgutverordnung See - GGVSee, in der Fassung der Bekanntmachung vom
24. August 1995 (BGBI. I, S. 1077) - insbesondere Abschn~t 10 in Verbindung m~ Anhang I
des IMDG-Code deutsch in der Fassung des Amendments 27·94 vom 18. Juli 1995 (BAnz. Nr.
158a vom 23. August 1995)

Antragsteller
Bundesamt für Wehrtechnik und Beschaffung
Konrad-Adenauer-Ufer 2-6
56068 Koblenz

10.
10.1

10.2

Hinweise
Die Zulässigkeit der Verwendung von Verpackungen der zugelassenen Bauart bezüglich der
Verpackungsart, der Innenverpackungen, des Fassungsraums bzw. der Masse richtet sich
nach den Bestimmungen der jeweils zutreffenden Rechtsvorschriften für die einzelnen
Ver1<ehrsträger. Alle sonstigen Vorschriften (z. B. Füllgrad, Verträglichkeit mit den Ver
packungswerkstoffen) für die Beförderung gefährlicher Güter in der zugelassenen Ver
packungsbauart bleiben unben1hrt.

Die Bauart erlüllt die Pn1fanforderun'gen für Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter
des Europäischen Übereinkommens über die internationale Beförderung gefährlicher Güter
auf der Straße (ADR) in der Fassung der Bekanntmachung der Neufassung der Anlagen A
und B vom 6. Juli 1994 (BGBI. 1994 11 S. 937), zuletzt geändert durch die
12. ADR·Änderungsverordnung vom 20. Dezember 1994 (BGBI. 1994 11 S. 3855)
der Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter (R 10) in der 5.
RID·Änderungsverordnung vom 8. März 1995 (BGBI. 1995 11 S. 210)
des International Maritime Dangerous Goods Code (IMOG Code) in der Fassung des
Amendment 27-94 - insbesondere Section 10 und Annex I
der RECOMMENDATIONS ON THE TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS der UNITED·
NATiONS in der Fassung der eighth revised edition, New York und Genf 1993

3.

4.

Hersteller
Bundesamt für Wehrtechnik und Beschaffung
Konrad-Adenauer-Ufer 2-6
56068 Koblenz

Beschreibung der Bauart
Kiste aus Sperrholz, wahlweise mit Innenverpackung(en)
(Säcke aus Metall-Baumwollgewebe)

10.3 Die Fertigung von Verpackungen der zugelassenen Bauart unterliegt der Überwachung nach
§ 9 des Gesetzes über die Beförderung gefährlicher Güter vom 6. August 1975 (BGBI. I S.
2121) in Verbindung mit den MTechnischen Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter (TRV 001r (Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S.
562).

10.4 Diese Zulassung wird im MAmts· und Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung
und -prüfung, Bertin" (ISSN 0340·7551) verötfentlicht.

Spezifikation:
Die Bauart wird durch die Beschreibungen, technischen Zeichnungen, Werkstoffspezifikationen
und Bescheinigungen gemäß der/des unter Ziffer 5 genannten Prüfnachweise(s) festgelegt.

Hersteller-Typenbezeichnung:

Abmessungen

KIMU (NVA) tür SA7 • STRElA, DM 95235

: 1635 x 382 x 320 mm (l X B X H)
11. Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben
werden. Der Widerspruch ist bei dem Präsidenten der Bundesanstalt für Materialforschung und
-prüfung (BAM), 12205 Berlin, Unter den Eichen 87, schriftlich oder zur Niederschrift
einzulegen.

Alternativ gilt die Spezifikation gemäß Schreiben BWBIWF I 4 vom 10.07.1996. Berlin, 20. November 1996

5.

6.

Prüfnachweise für die Bauart
Prütbericht Nr.: 323105605/15 vom 27.01.1996
Prüfbericht Nr.: 550N0153/3 vom 15.10.1996 der Wehrtechnischen Dienststelle für Waffen
und Munition, 49707 Mappen

Bauartzulassung
Die unter Ziffer 4 und 5 beschriebene Bauart erlüllt die Vorschriften nach Ziffer 1. Die Bauart
wird mit den in Ziffer 9 genannten Nebenbestimmungen für die Beförderung gefährlicher Güter
zugelassen.

Diese 2. Neufassung ersetzt die 1. Neufassung des Zulassungsscheines Nr. D/BAM 4743/40
vom 10.07.1996 des Bundesamtes für Wehrtechnik und Beschaffung, Konrad-Adenauer-Ufer 2
6, 56068 Kobienz .

Die Prüfnachweise des o.g. Prülberichts Nr. 323/Q5605/15 vom 27.01.1996 werden für die
vorliegende Bauart (zusammengesetzte Verpackung) anerkannt.

Die Eignung der Bauart für die Beförderung gefährlicher Gegenstände, wahlweise in
Innenverpackungen gilt bei Einhaltung der folgenden Grenzwerte bzw. Einschränkungen als
erbracht:

Verwendung für gefährliche Güter der Verpackungsgruppe 11 oder 111

Fachgruppe 111.1
Transportsicherheit von Verpak-

~:~r~·"m

Dipl.· Ing. B.-U. Wienecke

Reterat 111.12
Bewertung von
Gefahrgutverpackungen
Im Auftrag

iJ ..k-tV 7

Dipl.- Ing. D. Mertans

max. Bruttornasse : 65 kg

Vergleichbare oder günstigere Eigenschaften der FÜllgüter in Bezug auf ihre Schädigungs
wirkung bai der Fallpn1fung entsprechend dem(n) verwendeten Pn1ffüllgut (gütern)

7. Fertigung von Verpackungen
Bestandteil der zugelassenen Bauart sind auch bereits gefertigte Verpackungen, die gern.
Prütplan Nr. 23 vom 04.04.1995 für KIMU SA·7 (STRELA 2M), NVA des Bundesamtes für
Wehrtechnik und Beschaffung, Ret. WF I 3, Koblenz überprüft wurden.

8. Kennzeichnung
Verpackungen, die im Bestand der Bundeswehr sind, und die den Punkten 4. und 5. ent
sprechen, dürlen durch das Bundesamt für Wehrtechnik und Beschaffung, Koblenz, als
Hersteller,. wie folgt gekennzeichnet werden:

4DIY 65/S/ D/BAM 4743 - BW

(Kennzeichnungsjahr, die
letzten beiden Ziffern)

9. Nebenbestimmungen
9.1 Befristungen

entfällt

9.2 Bedingungen
9.2.1 Bestandteil der zugelassenen Bauart werden auch Verpackungen mit anderen

Innenverpackungen, wenn durch Prüfung nachgewiesen und dokumentiert wird, daß die
zusammengesetzte Verpackung mit diesen Innenverpackungen die Prüfanforderungen der
Rechtsvorschriften nach 1. ertüllt.
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2. Neufassung zum

ZULASSUNGSSCHEIN
Zulassung ","ch Ab%hn'n 22 do' Allg"m"in"n Einleilung dn Intumalionalen Codes lur di" Butlln:larunll lIullhrlichur Giil'" mil Souehilh," (IMDG.(:odu)

App,aval according 10 sec,;cn 2'2 01 lhu Gu"",rallntroduaion 01 1"- International Maritime Dang.raus Goo,h COdo OMDG Code}

Prüfberichts
- geometrisch ähnliche Form, d.h. vergleichbares Länge/Breite/Höhe-Verhältnis
_ prOftechnischer Nachweis einer von der BAM anerkannten Prüfstelle über die gleichwertige

Leistungsfähigkeit, der der BAM zuzusenden ist

Nr. 03 1359/4G1
für die Bauart einer Verpackung

zur Beförderung gefährlicher Güter

Aktenzeichen 9.1/68 495

1. Rechtsgrundlagen
1.1 Gefahrgutverordnung Straße ~ GGVS, in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. Juli 1995

(BGB!. I, S. 1025)

9.3 Widerruf
Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufs erteilt.

9.4 Auflagen
9.4.1 Der in Ziffer 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstellen, daß alle Bestimmungen

und Hinweise dieses Zulassungsscheins über eine ordnungsgemäße Verwendung der
Verpackungen demjenigen, der diese Verpackungen für gefährliche Güter verwendet bzw. mit
gefährlichen Gütem befüllt, zur Kenntnis gebracht werden.

1.2 Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE, in der Fassung der Bekanntmachung vom
15. Dezember 1995 (BGB!. I, S. 1852)

1.3 Gefahrgutverordnung See· GGVSee, in der Fassung der Bekanntmachung vom
24. August 1995 (BGB!. I, S. 1077) • insbesondere Abschnitt 10 in Verbindung mtt Anhang I
des IMDG-Code deutsch in der Fassung des Amendments 27-94 vom .18. Juli 1995 (BAnz. Nr.
158a vom 23. August 1995)

10. Hinweise
10.1 Die Zulässigkeit der Verwendung von Verpackungen der zugelassenen Bauart bezüglich der

Verpackungsart, der Innenverpackungen, des Fassungsraums bzw. der Masse richtet sich
nach den Bestimmungen der jeweils zutreffenden Rechtsvorschriften für die einzelnen
Verkehrsträger. Alle sonstigen Vorschriften (z. B. Füllgrad, Verträglichkeit mit den Ver
packungswerkstoffen) für die Beförderung gefährlicher Güter in der zugelassenen Ver
packungsbauart bleiben unberührt.

2. Antragsteller
Herzberger Papierlabrik GMBH &CO. KG
Andreasberger Str. 1
37412 HerzberglHarz

3. Hersteller
Herzberger Papierlabrik GMBH &CO. KG
Andreasberger Str. 1
37412 HerzberglHarz

Hersteller-Typenbezeichnung: Stülpschachtel

Prüfnachweise für die Bauart
Prüfbericht Nr.: 07 vom 28.10.1996 der Herzberger Papierfabrik GMBH &CO. KG,

10.2 Die Bauart erfüllt die Prüfanforderungen für Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter
des Europäischen Übereinkommens über die intemationale Beförderung gefährlicher Güter
auf der Straße (AOR) in der Fassung der Bekanntmachung der Neufassung der Anlagen A
und B vom 6. Juii 1994 (BGB!. 1994 11 S. 937), zuietzt geändert durch die
12. ADR·Änderungsverordnung vom 20. Dezember 1994 (BGB!. 1994 11 S. 3855)
der Ordnung für die intemationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter (RIO) in der 5.
RID·Änderungsverordnung vom 8. März 1995 (BGB!. 1995 11 S. 210)
des Intemational Maritime Dangerous Goods Code (IMOG Code) in der Fassung des
Amendment 27-94 - insbesondere Section 10 und Annex I
der RECOMMENDATiONS ON THE TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS der UNITED
NATiONS in der Fassung der eighth revised edition, New York und Genf 1993

10.4 Diese Zulassung wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung
und 'prüfung, Beriin" (ISSN 0340·7551) verölfentlicht.

10.3 Die Fertigung von Verpackungen der zugelassenen Bauart unterliegt der Überwachung nach
§ 9 des Gesetzes über die Beförderung gefährlicher Güter vom 6. August 1975 (BGBl. I S.
2121) in Verbindung mit den "Technischen Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter (TRV 001)" (Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S.
562).

11. Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben
werden. Der Widerspruch ist bei dem Präsidenten der Bundesanstalt für Materialforschung und
-prü(ung (BAM), 12205 Berlin, Unter den Eichen 87, schriftlich oder zur Niederschrift
einzulegen.

: 593 x 283 x 160 mm (L x B x H)
: 380 x 275 x 230 mm (L x B x H)

Spezifikation:
Die Bauart wird durch die Beschreibungen, technischen Zeichnungen, Werkstoffspezifikationen
und Bescheinigungen gemäß der/des unter Ziffer 5 genannten Prüfnachweise(s) festgelegt.

Abmessungen
Variante I
Variante 11

Beschreibung der Bauart
Kiste aus Vollpappe mit Innenverpackung (Sack aus Kunststoff)

5.

4.

Berlin, 7. November 1996
Andreasberger Str. 1, 37412 HerzberglHarz

6, Bauartzulassung
Die unter Ziffer 4 und 5 beschriebene Bauart erfüllt die Vorschriften nach Ziffer 1. Die Bauart
wird mit den in Ziffer 9 genannten Nebenbestimmungen für die Beförderung gefährlicher Güter
zugelassen.

Diese 2. Neufassung ersetzt die 1. Neufassung des ZUlassungsscheines Nr. 03 1359/4G1
vom 27.11.1989 der Firma Herzberger Papierfabrik, Ludwig Osthushenrich GmbH & CO. KG,
Postfach 1169, 3420 HerzberglHarz..

Die Eignung der Bauart für die Beförderung gefährlicher fester Gegenstände in Innenver
packungen gilt bei Einhaltung der folgenden Grenzwerte bzw. Einschränkungen als erbracht:

Fachgruppe 111.1
Transportsicherheit von Verpak
kungen ,~"md t;bü tgutbehältem
Im Auflra

Dip!.- lng. B.-U. Wienecke

Reterat 111.12
Bewertung von
Gefahrgutverpackungen
Im Auftrag

Dip!.·lng. D. Mertens

Verwendung für gefährliche Güter der Verpackungsgruppe 11 oder 1II
max. Bruttomasse : 27,6 kg
vergleichbare oder günstigere Eigenschaften der Füllgüter in Bezug auf ihre Schädigungs
wirkung bei der Fallprüfung entsprechend dem(n) verwendeten Prüffüllgut(gotem)

1. Neufassung zum

ZULASSUNGSSCHEIN
7.

8.

Fertigung von Verpackungen
Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig gefertigt werden. Der
Hersteller muß gewährleisten, daß die serienmäßig gefertigten Verpackungen die festgelegte
Spezifikation der Bauart erfüllen.

Kennzeichnung
Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpackungen sind wie folgt zu
kennzeichnen:

Zulassung naeh I\bSGhnill 22 da. Allgamainen Einlailung des lntama!ionalan Codes lur dio Bal6nlarung gallhrlichor Güt.. mil Saaschitlan QMDG-eC>da)
ApprOva' according 10 Hetion 22 0' lha Gana",llnlrodlldlon 01 th. Im.malional Marilimo Oangorous Goods Coda QMOG Coda'

Nr. D/BAM 4324/4G
für die Bauart einer Verpackung

zur Beförderung gefährticher Güter
Aktenzeichen 9.1/68 618

1 .2 Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE, in der Fassung der Bekanntmachung vom
15. Dezember 1995 (BGB\. I, S. 1852)

1 .3 Gefahrgutverordnung See - GGVSee, in der Fassung der Bekanntmachung vom
Z4. August 1995 (BGB!. I, S. '1077) . insbesondare Abschnttt 10 in Verbindung mtt Anhang I
des IMDG-Code deutsch in der Fassung des Amendments 27-94 vom 18. Juli 1995 (BAnz. Nr.
158a vom 23. August 1995)

4GIY28/S/ .ID/BAM 1359 - HERZBERGER
PAPIERFABRIK (+ Zeichen)

(Herstellungsjahr; die
lelz1en beiden Ziffem)

9. Nebenbestimmungen
9.1 Befristungen

entlällt

9,2 Bedingungen

1.
1,1

Rechtsgrundlagen
Gefahrgutverordnung Straße - GGVS, in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. Juli 1995
(BGB!. I, S. 1025)

9.2.1 Bestandteil der zugelassenen Bauart werden auch Verpackungen mit anderen
Innenverpackungen, wenn durch Prüfung nachgewiesen und dokumentiert wird, daß die
zusammengesetzte Verpackung mit diesen Innenverpackungen die Prüfanforderungen der
Rechtsvorschriften nach ZiNer 1 erfüllt.

2, Antragsteller
Straub-Verpackungen GmbH
Donaueschinger Straße 2
78199 Bräunlingen

9.2.2 Bestandteil der zugelassenen Bauart werden auch Verpackungen, deren Abmessungen von
den geprüften abweichen, unter folgenden Bedingungen:
- Einhaltung aller sonstigen Spezifikationen der Bauart
- Einhaltung der Grenzlinie des Masse-Volumen-Diagramms gem. des in 5. genannten

3. Hersteller
Straub-Verpackungen GmbH
Donaueschinger Straße 2
78199 Bräunlingen
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Hersteller-Typenbezeichnung:
Faltschachtel aus Wellpappe

Prüfnachweise für die Bauart
Prüfbericht Nr.: 1/93 vom 06.12.1993 der Wellpappenfabrik Sausenheim GmbH, 67269
Grunstadt 1

Spezifikation:
Oie Bauart wird durch die Beschreibungen, technischen Zeichnungen, Werkstoffspezifikationen
und Bescheinigungen gemäß der/des unter Ziffer 5 genannten Prufnachweise(s) festgelegt.

Beschreibung der Bauart
Kiste aus einwelliger Pappe mit Innenverpackung(en)
(Flaschen und Säcke aus Kunststoffe)

10.2 Die Bauart erfüllt die Prüfanforderungen für Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter
des Europäischen Übereinkommens über die internationale Beförderung gefährlicher Guter
auf der Straße (ADR) in der Fassung der Bekanntmachung der Neufassung der Anlagen A
und B vom 6. Juli 1994 (BGBI. 1994 11 S. 937). zuletzt geändert durch die
12. ADR-Änderungsverordnung vom 20. Dezember 1994 (BGBI. 199411 S. 3855)
der Ordnung für die intemationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter (R 10) in der 5.
RID-Änderungsverordnung vom 8. März 1995 (BGBI. 1995 11 S. 210)
des International Maritime Dangeraus Goods Code (IMDG Code) in der Fassung des
Amendmenl 27·94 - insbesondere Section 10 und Annex I
der RECOMMENDATIONS ON THE TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS der UNITED
NATIONS in der Fassung der eighth revised edition, New York und Genf 1993

10. Hinweise
10.1 Die Zulässigkeit der Verwendung von Verpackungen der zugelassenen Bauart bezüglich der

Verpackungsart, der Innenverpackungen, des Fassungsraums bzw. der Masse richtet sich
nach den Bestimmungen der jeweils zutreffenden Rechtsvorschriften für die einzelnen
Verkehrsträger. Alle sonstigen Vorschriften (z. B. Füllgrad, Verträglichkeit mit den Ver
packungswerkstoffen) für die Beförderung gefährlicher Guter in der zugelassenen Ver·
packungsbauart bleiben unberührt.

: 106 x 76 x 92 mm (L x B x H)
: 206 x 156 x 212 mm (L x B x H)
: 396 x 296 x 402 mm (L x B x H)

Abmessungen.
Variante 1
Variante 11
Variante 1II

4.

5.

6. Bauar1zulassung
Die unter Ziffer 4 und 5 beschriebene Bauart erfüllt die Vorschriften nach Ziffer 1. Oie Bauart
wird mit den in Ziffer 9 genannten Nebenbestimmungen für die Beförderung gefährlicher Güter
zugelassen.

10.3 Die Fertigung von Verpackungen der zugelassenen Bauart unterliegt der Überwachung nach
§ 9 des Gesetzes über die Beförderung gefährlicher Güter vom 6. August 1975 (8GB!. I S.
2121) in Verbindung mit den "Technischen Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter (TRV 001)" (Verkehrsblatt Heft 16, 1967, S.
562).

Diese 1. Neufassung ersetzt den Zulassungsschein Nr. D/BAM 4324/4G vom 07.03.1994 der
Firma Straub-Verpackungen GmbH.

Die Eignung der Bauart für die Beförderung gefährlicher fester Stoffe und flüssiger Stoffe in
Innenverpackungen gilt bei Einhaltung der folgenden Grenzwerte bzw. Einschränkungen als
erbracht:

Verwendung für gefährliche Güter der Verpackungsgruppe I1 oder 111
max. Bruttomase bei Verwendung (Verpackungsgruppe VP)

für Variante I
für Variante 1I
für Variante 111

VP 11 VP 111
1.5kg 1.5kg
9.0 kg 9.0 kg

: 15.0 kg 15,0 kg

10.4 Diese Zulassung wird im -Amts- und Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung
und -prüfung. Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht.

11. Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben
werden. Der Widerspruch ist bei dem Präsidenten der Bundesanstalt für Materialforschung und
-prüfung (SAM), 12205 Berlin, Unter den Eichen 87, schriftlich oder zur Niederschrift
einzulegen.

7.

8.

vergleichbare oder günstigere Eigenschaften der FÜllgüter in Bezug auf ihre Schädigungs
wirkung bei der Fallprufung entsprechend dem(n) verwendeten Prüffültgut(gütem)

Fertigung von Verpackungen
Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig gefertigt werden. Der
Hersteller muß gewährleisten, daß die serienmäßig gefertigten Verpackungen die festgelegte
Spezifikation der Bauart erfüllen.

Kennzeichnung
Die nach der zt.lgelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpackungen sind wie folgt zu
kennzeichnen:

Fachgruppe 111.1
Transportsicherheit von Verpak
kungen und Scht1ttgutbehältem
Im Auftrag

Dr.rer.nat. P. Blumel
Oberregierungsrat

Berlin, 20.12.1996

~o;:.\"'l fCJ/{,\_

(~~~~\i
, \-.
'<"

Referat 111.12
Bewertung von
Gefahrgutverpackungen
Im Auftrag

t#-dU~~J,
Dipl.-lng.(FH) M. Skutnik

~n"'-V 4G/Y*)/S/ .ID/BAM 4324 - ST

(Herstellungsjahr; die
letzten beiden Ziffern)

oder

ZULASSUNGSSCHEIN
Zulassung nach Abschnitl22 dei AlIg8m.,""n Einl..~ung du Inl.malicnat.n Code. tu, die a.!ordarung g.!.ihrliehor Giit.r mil S..schiff"n (IMOG-Cod"j

APPlo",,1 ac.cording 10 Hel"'" 22 01 lh" Gan.,allnl,odudion ollh. Intam.olional Maritim" Oang..",us Goods Code OMOG Code)

~n"'-V 4GIZ*)/S/ .ID/BAM 4324 - ST

(Herstellungsjahr; die
letzten beiden Ziffern)

Nr. D/BAM 5002/4G
für die Bauart einer Verpackung

zur Beförderung gefährlicher Guter
Aktenzeichen 9.1/68 527

*) An dieser Stelle ist entsprechend der Baugröße die jeweilig geprüfte Bruttomasse unter
Berücksichtigung der Grenzwerte nach 9.2.2 zuzuordnen; dabei ist auf die nächstfolgende
ganze Zahl aufzurunden.

1. Rechtsgrundlagen
1.1 Gefahrgutverordnung Straße· GGVS, in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. Juli 1995

(BGBI. I. S. 1025)

9. Nebenbestimmungen
9.1 Befristungen

entfällt

1 .2 Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE, in der Fassung der Bekanntmachung vom
15. Dezember 1995 (BGBI. I. S. 1852)

9.2 Bedingungen

9.2.1 Bestandteil der zugelassenen Bauart werden auch Verpackungen mit anderen
Innenverpackungen, wenn durch Prüfung nachgewiesen und dokumentiert wird, daß die
zusammengesetzte Verpackung mit diesen Innenverpackungen die Prüfanforderungen der
Rechtsvorschriften nach Ziffer 1 erfüllt.

9.2.2 Bestandteil der zugelassenen Bauart werden auch Verpackungen, deren Abmessungen von
den geprüften abweichen, unter folgenden Bedingungen:
- Einhallung aller sonstigen Spezifikationen der Bauart
- Einhaltung der Grenzlinie des Masse-Volumen-Diagramms gern. des in 5. genannten

Prüfberichts
- geometrisch ähnliche Form, d.h. vergleichbares Länge/Breite/Höhe-Verhältnis
- prüftechnischer Nachweis 'einer von der BAM anerkannten Prüfstelle über die gleichwertige

Leistungsfähigkeit, der der BAM zuzusenden ist

1.3 Gefahrgutverordnung See - GGVSee, in der Fassung der Bekanntmachung vom
24. August 1995 (BGB!. 1, S. 1077) - insbesondere Abschnitt 10 in Verbindung mit Anhang I
des lMOG-Code deutsch in der Fassung des Amendments 27-94 vom 18. Juli 1995 (BAnz. Nr.
158a vom 23. August 1995)

2. Antragsteller
Holfelder Packaging Wellpappe Wies loch
Zweign. d. Holfelder Werke GmbH und Co. KG
An der Autobahn 1
68789 St. Leon-Rot

3. Hersteller
Holfelder Packaging Wellpappe Wiesloch
Zweign. d. Holfelder Werke GmbH und Co. KG
An der Autobahn 1
68789 St. Leon-Rot

9.3 Widerruf
Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufs erteilt.

4. Beschreibung der Bauart
Kiste aus zweiwelliger Pappe mit lnnenverpackung(en) (Flaschen aus Kunststoff und
Foliensack)

Hersfeller-Typenbezeichnung:9.4
9.4.1

Auflagen
Der in Ziffer 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstellen, daß alle Bestimmungen
und Hinweise dieses Zulassungsscheins über eine ordnungsgemäße Verwendung der
Verpackungen demjenigen, der diese Verpackungen für gefährliche Güter verwendet bzw. mit
gefährlichen Gütern befüllt, zur Kenntnis gebracht werden.

Abmessungen
Variante I
Variante 11
Variante 111

:164 x164 x178mm(LxBxH)
:417 x317 x328mm(LxBxH)
: 614 x 514 x 528 mm (L x B x H)
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5.

6.

Spezifikation:
Oie Bauart wird durch die Beschreibungen, technischen Zeichnungen, Werkstoffspezifikationen
und Bescheinigungen gemäß der/des unter Ziffer 5 genannten Prüfnachweise(s) festgelegt.

Prütnachweise tür die Bauart
Prüfbericht Nr.: 260 vom 21.10.1996 der Holfelder Packaging Wellpappe Wiesloch
Zweign. d. Holfelder Werke GmbH und Co. KG, An der Autobahn 1,68789 SI. Leon-Rot

Bauartzulassung
Oie unter Ziffer 4 und 5 beschriebene Bauart erfüllt die Vorschriften nach Ziffer 1. Die Bauart
wird mit den in Ziffer 9 genannten Nebenbestimmungen für die Beförderung gefährlicher Guter
zugelassen.

10.3

RID-Änderungsverordnung vom 8. März 1995 (8GBI. 1995 11 S. 2:0)
des International Maritime Dangerous Goods Code (IMOG Code) In der Fassung des
Amendment 27-94 - insbesondere SecHon 10 und Annex I
der RECOMMENDATIONS ON THE TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS der UNITED
NATIONS in der Fassung der eighth revised edition, New York und Genf 1993

Die Fertigung von Verpackungen der zugelassenen Bauart unterliegt der Überwachung nach
§ 9 des Gesetzes über die Beförderung gefährlicher Güter vo_m 6. August 1975 (B~B!. I S.
2121) in Verbindung mit den -Technischen Richtlinien für die Uberwachung der Ferttgung von
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter (TRV 001r (Verkehrsblatt Heft 16, 1987, ~.

562).

Die Eignung der Bauart für die Beförderung gefährlicher fester und flüssiger Stoffe in
Innenverpackungen gilt bei Einhaltung der folgenden Grenzwerte bzw. Einschränkungen als
erbracht:

10.4 Diese Zulassung wird im -Amts- und Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung
und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340·7551) veröt1entlicht.

Verwendung für gefährliche Güter der Verpackungsgruppe I, 11 oder 111
max. Bruttomase bei Verwendung (Verpackungsgruppe VP)

für Variante I
für Variante 11
für Variante 111

VP I
3,0 kg

: 30,0 kg
: 45,0 kg

VP 11
4,0 kg

35,0 kg
50,0 kg

VPIII
5,0 kg

40,0 kg
55,0 kg

11. Rechtsbeheltsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben
werden. Der Widerspruch ist bei dem Präsidenten der Bundesanstalt für Materiallorschung und
·prüfung (BAM), 12205 Berlin, Unter den Eichen 87, schriftlich oder zur Niederschrift
einzulegen.

Berlin, 5. November 1996

7.

8.

vergleichbare oder günstigere Eigenschaften der Füllgüter in Bezug auf ihre Schädigungs
wirkung bei der Fallprüfung entsprechend demen) verwendeten Prüffüllgut(gutem)

Fertigung von Verpackungen
Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig gefertigt werden. Der
Hersteller muß gewährleisten, daß die serienmäßig gefertigten Verpackungen die festgelegte
Spezifikation der Bauart erfüllen.

Kennzeichnung
Oie nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpackungen sind wie folgt zu
kennzeichnen:

4G/X·)/S/ .ID/BAM 5002 - HOW

(Herstellungsjahr; die
letzten beiden Ziffem)

ode r

Fachgruppe 111.1
Transportsicherheit von Verpak·
kungen un üttgutbehältem
1m Au g

Dip!.- Ing. B.-U. Wienecke

Referat 111.12
Bewertung von
Gefahrgutverpackungen
Im Auftrag

Dipl.-Ing. D. Mertens

4G/Y·)/S/ .ID/BAM 5002 - HOW

(Herstellungsjahr; die
letzten beiden Ziffem)

ode r

4GfZ·)/S/ .ID/BAM 5002 - HOW

(Herstellungsjahr; die
letzten beiden Ziffern)

*) An dieser Stelle ist entsprechend der Baugröße die jeweilig geprüfte Bruttomasse unter
Berücksichtigung der Grenzwerte nach 9.2.2 zuzuordnen; dabei ist auf die nächstfolgende
ganze Zahl aufzurunden.

9. Nebenbestimmungen
9.1 Befristungen

entfällt

9.2 Bedingungen

9.2.1 Bestandteil der zugelassenen Bauart werden auch Verpackungen mit anderen
Innenverpackungen, wenn durch Prüfung nachgewiesen und dokumentiert wird, daß die
zusammengesetzte Verpackung mit diesen Innenverpackungen die Prüfanforderungen der
Rechtsvorschriften nach Ziffer 1 erfüllt.

ZULASSUNGSSCHEIN
ZutuSUl'l5J Md! AbsdIn/n 22 <t.r AlIgem.inen Einlooilul'lll <t.t Inl.malioN~n C~t lilr .. e..16ra.rung ~lt~Gül.fm~ SHtdIift.n (It.lDG~1

Appro....J a=ofding 10 HGtion 22 01 In. a....r.J Il"tl'Odudion oIlhot Intamational M.ritiJn. O.ngtIrolrt Good5 Coda (IMOG Cod.)

Nr. D/BAM 5019/4G
für die Bauart einer Verpackung

zur Beförderung gefährlicher Güter
Aktenzeichen 9.1168 567

1. Rechtsgrundlagen
1.1 Gefahrgutverordnung Straße - GGVS, in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. Juli 1995

(BGBI. I, S. 1025)

1.2 Gefahrgutverordnung Eisenbahn· GGVE, in der Fassung der Bekanntmachung vom
15. Dezember 1995 (BGBI. I, S. 1852)

1.3 Gefahrgutverordnung See - GGVSee, in der Fassung der Bekanntmachung vom
24. August 1995 (8GB!. I, S. 1077) • insbesondere Abschnttt 10 in Verbindung mtt Anhang I
des IMOG-Code deutsch in der Fassung des Amendments 27-94 vom 18. Juli 1995 .(BAnz. Nr.
158a vom 23. August 1995)

9.2.2 Bestandteil der zugelassenen Bauart werden auch Verpackungen, deren Abmessungen von
den geprüften abweichen, unter folgenden Bedingungen:
- Einhaltung aller sonstigen Spezifikationen der Bauart
- Einhaltung der Grenzlinie des Masse-Volumen-Diagramms gern. des in 5. genannten

Prülberichts
- geometrisch ähnliche Form, d.h. vergleichbares Länge/Breite/Höhe·Verhältnis
- prüftechnischer Nachweis einer von der BAM anerkannten Prüfstelle über die gleichwertige

Leistungsfähigkeit, der der BAM zuzusenden ist

9.3 Widerruf
Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufs erteilt.

9.4 Auflagen
9.4.1 Der in Ziffer 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstellen, daß alle Bestimmungen

und Hinweise dieses Zulassungsscheins über eine ordnungsgemäße Verwendung der
Verpackungen demjenigen, der diese Verpackungen für gefährliche Guter verwendet bzw. mit
gefährlichen GOtem befOllt, zur Kenntnis gebracht werden.

10. Hinweise
10.1 Oie Zulässigkeit der Verwendung von Verpackungen der zugelassenen Bauart bezüglich der

Verpackungsart, der Innenverpackungen, des Fassungsraums bzw. der Masse richtet sich
nach den Bestimmungen der jeweils zutreffenden Rechtsvorschriften für die einzelnen
Verkehrsträger. Alle sonstigen Vorschriften (z. B. Füllgrad, Verträglichkeit mit den Ver
packungswerkstoffen) für die Beförderung gefährlicher Güter in der zugelassenen Ver
packungsbauart bleiben unberührt.

10.2 Die Bauart erfüllt die Prüfanforderungen für Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Guter
des Europäischen Übereinkommens über die internationale Beförderung gefährlicher Güter
auf der Straße (ADR) in der Fassung der Bekanntmachung der Neufassung der Anlagen A
und B vom 6. Juli 1994 (BGBI. 1994 11 S. 937), zuletzt geändert durch die
12. ADR-Änderungsverordnung vom 20. Dezember 1994 (BGBI. 1994 I1 S. 3855)
der Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter (RIO) in der 5.

2.

3.

4.

5.

6.

Antragsteller
Straub·Verpackungen GmbH
Oonaueschinger Str. 2
78199 Bräunlingen

Hersteller
Straub-Verpackungen GmbH
Donaueschinger Str. 2
78199 Bräunlingen

Beschreibung der Bauart
Kiste aus einwelliger Pappe mit Innenverpackungen
(Flaschen aus Kunststoff, Säcke aus Kunststoffolie oder Papier)

Hersteller-Typenbezeichnung:

Abmessungen (L x B x H)
Variante I : 156 x 106 x 162 mm
Variante 11 : 206 x 156 x 212 mm
Variante 111 : 406 x 306 x.4·12 mm

Spezifikation:
Die Bauart wird durch die Beschreibungen, technischen Zeichnungen, Werkstoffspezifikationen
und Bescheinigungen gemäß der/des unter Ziffer 5 genannten Prüfnachweise(s) festgelegt.

Prütnachweise tür die Bauart
Prüfbericht Nr.: 01/96 vom 14.11.1996 des Antragstellers

Bauartzulassung
Die unter Ziffer 4 und 5 beschriebene Bauart erfüllt die Vorschriften nach Ziffer 1. Die Bauart
wird mit den in Ziffer 9 genannten Nebenbestimmungen für die Beförderung gefährlicher Güter
zugelassen.
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Die Eignung der Bauart für die Beförderung gefährlicher fester bzw. flüssiger Stoffe in
Innenverpackungen, gilt bei Einhaltung der folgenden Grenzwerte bzw. Einschränkungen als
erbracht:

Verwendung für gefährliche Güter der Verpackungsgruppe 11 oder 111

11. Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben
werden. Der Widerspruch ist bei dem Präsidenten der Bundesanstalt für Materialforschung und
-prüfung (BAM), 12205 Berlin, Unter den Eichen 87, schriftlich oder zur Niederschrift
einzulegen.

8. Kennzeichnung
Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpackungen sind wie folgt zu
kennzeichnen:

ZULASSUNGSSCHEIN

Dip!.· Ing.(FH) A. Roesler

Referat 111.12
Bewertung von
Gefahrgutverpackungen
Im Auftrag

Dip!.- Ing. B.-U. Wienecke

Berlin, 26. November 1996

Fachgruppe 111.1
Transportsicherheit von Verpak
kungen chüttgutbehältem
Im rag

vergleichbare oder günstigere Eigenschaften der FÜllgüter in Bezug auf ihre Schädigungs
wirkung bei der Fallprüfung entsprechend dem(n) verwendeten Prüffüllgut(gütem)

Fertigung von Verpackungen
Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig gefertigt werden. Der
Hersteller muß gewährleisten, daß die serienmäßig gefertigten Verpackungen die festgelegte
Spezifikation der Bauart erfüllen.

max. Bruttomasse
Variante I 1,5 kg
Variante 11 7,0 kg
Variante 111 : 13,0 kg

7.

Zulnwng nacb Absd'lnon 22 MI ....m.....n E1rMilU"'ll des Int.....IIona..n Codu I';' d.. a.l6rdeN"'IIl/4IlIhllicM.G~mil S--=hill.n (Ir.1OG-eod4I)
A""",vll .c;c:otdng I<> ,..e:tK>n 2Z <>11M Gen.•• llnltOdUC1l<>n cr IM 1r@....li<>N1M,riIirne DIns-n1us Good1l Coa (Ir.1OG Cod.,

4GfY*)/S/ .ID/BAM 501 g - ST

(Herstellungsjahr; die
letzten beiden Ziffern)

oder

Nr. D/BAM 5021/4G
für die Bauart einer Verpackung

zur Beförderung gefährlicher Güter
Aktenzeichen 9.1168616

4GIZ*)/S/ .ID/BAM 5019 - ST

1. Rechtsgrundlagen
1.1 Gefahrgutverordnung Straße - GGVS vom 12. Dezember 1996 (BGB!. I S. 1886)

1.2 Getahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE vom 12. Dezember 1996 (BGB!. I S. 1876)

(Herstellungsjahr; die
letzten beiden Ziffern)

*) An dieser Stelle ist entsprechend der Baugröße die jeweilig geprüfte Bruttomasse unter
Berücksichtigung der Grenzwerte nach 9.2.2 zuzuordnen; dabei ist auf die nächstfolgende
ganze Zahl aufzurunden.

1.3 Gefahrgutverordnung See - GGVSee, in der Fassung der Bekanntmachung vom
24. August 1995 (8GBI. I, S. 10n) - insbesondere Abschnitt 10 in Verbindung mit Anhang I
des IMDG·Code deutsch in der Fassung des Amendments 27-94 vom 18. Juli 1995 (BAnz. Nr.
158a vom 23. Augus11995)

9.
9.1

Nebenbestimmungen
Befristungen

2. Antragsteller
Schneverdinger Wellpappenwerk GmbH & Co. KG
Moorweg 5S
29640 Schneverdingen

9.2.2 Bestandteil der zugelassenen Bauart werden auch Verpackungen, deren Abmessungen von
den geprüften abweichen, unter folgenden Bedingungen:
- Einhaltung aller sonstigen Spezifikationen der Bauart
- Einhaltung der Grenzlinie des Masse-Volumen-Diagramms gern. des in 5. genannten

Prüfberichts
- geometrisch ähnliche Fonn, d.h. vergleichbares Länge/BreitefHöhe-Verhältnis

. - priiftechnischer Nachweis einer von der BAM anerkannten PrOfsteIle über die gleichwertige
Leistungsfähigkeit, der der BAM zuzusenden ist

9.2
9.2.1

Bedingungen
Bestandteil der zugelassenen Bauart werden auch Verpackungen mit anderen
Innenverpackungen, wenn durch PrÜfung nachgewiesen und dokumentiert wird, daß die
zusammengesetzte Verpackung rnit diesen Innenverpackungen die Prüfanforderungen der
Rechtsvorschriften nach Ziffer 1 erfüllt.

3.

4.

Hersteller
Schneverdinger Wellpappenwerk GmbH & Co. KG
Moorweg 55
29640 Schneverdingen

Beschreibung der Bauart
Kiste aus zwiwelliger Pappe mit Innenverpackungen (Flaschen aus Glas)

Hersteller-Typenbezeichnung: Faltkiste, Packmittel·Nr.: 60635
Abmessungen : 353 x 353 x 354 mm (L x B x H)

Spezifikation:
Die Bauart wird durch die Beschreibungen, technischen Zeichnungen, Werkstoffspezifikationen
und Bescheinigungen gemäß der/des unter Ziffer 5 genannten Prüfnachweise(s) festgelegt.

9.3 Widerruf
Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufs erteilt.

5. Prüfnachweise für die Bauart
Prüfbericht Nr.: 960364 vom 25.11.1996 des TÜV Ostdeutschland, Sicherheit und
Umweltschutz GmbH, Köthener Str. 33 in 06118 Halle

9.4 Auflagen
9.4.1 Der in Ziffer 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstellen, daß alle Bestimmungen

und Hinweise dieses Zulassungsscheins über eine ordnungsgemäße Verwendung der
Verpackungen demjenigen, der diese Verpackungen für gefährliche Güter verwendet bzw. mit
gefährlichen Gütern befüllt, zur Kenntnis gebracht werden.

6. Bauartzulassung
Oie unter Ziffer 4 und 5 beschriebene Bauart erfüllt die Vorschriften nach Ziffer 1. Die Bauart
wird mit den in Ziffer 9 genannten Nebenbestimmungen für die Beförderung gefährlicher Güter
zugelassen.

10. Hinweise
10.1 Die Zulässigkeit der Verwendung von Verpackungen der zugelassenen Bauart bezüglich der

Verpackungsart, der Innenverpackungen, des Fassungsraums bzw. der Masse richtet sich
nach den Bestimmungen der jeweils zutreffenden Rechtsvorschriften für die einzelnen
Verkehrsträger. Alle sonstigen Vorschriften (z. B. Füllgrad, Verträglichkeit: mit den Ver
packungswerkstoffen) für die Beförderung gefährlicher Güter in der zugelassenen Ver
packungsbauart bleiben unberührt.

10.2 Die Bauart erfüllt die Prüfanforderungen für Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Guter
des Europäischen Übereinkommens über die internationale Beförderung gefährlicher Güter
auf der Straße (ADR) in der Fassung der Bekanntmachung der Neufassung der Anlagen A
und Bvo~ 6. Juli 1994 (BGBI. 1994 11 S. 937), zuletzt geändert durch die
12. ADR-Anderungsverordnung vom 20. Dezember 1994 (BGB!. 1994 I1 S. 3855)
der ~rdnung für die intemationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter (RIO) in der 5.
RID·Anderungsverordnung vom 8. März 1995 (BGB!. 1995 11 S. 210)
des Intemational Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code) in der Fassung des.
Amendment 27·94 - insbesondere Section 10 und Annex I
der RECOMMENDATIONS ON THE TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS der UNITED
NATIONS in der Fassung der eighth revised edition, New York und Genf 1993

10.3 Die Fertigung von Verpackungen der zugelassenen Bauart unterliegt der Überwachung nach
§ 9 des Gesetzes über die Beförderung gefährlicher Güter vom 6. August 1975 (BGBI. I S.
2121) in Verbindung mit den "Technischen Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter (TRV 001r (Verkehrsblatl Heft 16. 1987,
S.562).

7.

B.

Die Eignung der Bauart für die Beförderung gefährlicher flüssiger Stoffe in Innenverpackungen
gilt bei Einhaltung der folgenden Grenzwerte bzw. Einschränkungen als erbracht:

Verwendung für gefährliche Güter der Verpackungsgruppe I, II oder III
max. Bruttomasse bei Verwendung für

Verpackungsgruppe I : 20 kg
Verpackungsgruppe 11 : 27 kg
Verpackungsgruppe 111 : 27 kg

vergleichbare oder günstigere Eigenschaften der Füllgüter in Bezug auf ihre Schädigungs
wirkung bei der FallpfÜfung entsprechend dem(n) verwendeten PrOttüUgut(gütem)

Fertigung von Verpackungen
Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig gefertigt werden. Der
Hersteller muß gewährleisten, daß die serienmäßig gefertigten Verpackungen die festgelegte
Spezifikation der Bauart erfüllen.

Kennzeichnung
Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpackungen sind wie folgt zu
kennzeichnen:

4GIX 20/S/ .ID/BAM 5021 - SWW

10.4 Diese Zulassung wird im -Amts- und Mitteilungsblatl der Bundesanstalt für Materiatforschung
und ·prüfung, Bertln" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht.

(Herstellungsjahr; die
letzten beiden Ziffem)
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9. Nebenbestimmungen
9.1 Befristungen

entfälh

2. Antragsteller
Herzberger Papiertabrik GMBH &CO. KG
Andreasberger Str. 1
37412 HerzbergIHarz

9.2 Bedingungen
9.2.1 Bestandteil der zugelassenen Bauart werden auch Verpackungen mit anderen

Innenverpackungen, wenn durch Prüfung nachgewiesen und dokumentiert wird, daß die
zusammengesetzte Verpackung mit diesen Innenverpackungen die Prufanforderungen der
Rechtsvorschriften nach Ziffer 1 erfüllt.

3. Hersteller
Herzberger Papiertabrik GMBH &CO. KG
Andreasberger Str. 1
37412 HerzberglHarz

9.2.2 entfällt

9.3 Widerruf
Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufs erteilt.

4. Beschreibung der Bauart
Kiste aus Vollpappe mit Innenverpackung (Sack aus Kunststoffolie)

Hersteller-Typenbezeichnung: --

Diese 1. Neufassung ersetzt den Zulassungsscheln Nr. 10106/4G vom 16.12.1992 der Firma
Herzberger Papiertabrik Ludwig Osthushenrich GMBH &CO. KG, 3420 HerzberglHarz.

Die Eignung der Bauart für die Beförderung gefährlicher fester Gegenstände in
Innenverpackungen gift bei Einhaft~ng der folgenden Grenzwerte bzw. Einschränkungen als
erbracht:

Spezifikation:
Die Bauart wird durch die Beschreibungen, technischen Zeichnungen, Weri<stoffspezifikationen
und Bescheinigungen gemäß der/des unter Ziffer 5 genannten Prüfnachweise(s) festgelegt.

Prüfnachweise für die Bauart
Prüfbericht Nr.: 05 vom 28.10.1996 der Herzberger Papierlabrik GMBH &CO. KG,
Andreasberger Str. 1,37412 HerzberglHarz

: 545 x 335 x 120 mm (L x B x H)
: 690 x 340 x 132 mm (L x B x H)

Abmessungen
Variante I
Variante 11

Fertigung von Verpackungen
Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig gefertigt werden. Der
Hersteller muß gewährleisten, daß die serienmäßig gefertigten Verpackungen die festgelegte
Spezifikation der Bauart erfüllen.

Bauartzulassung
Oie unter Ziffer 4 und 5 beschriebene Bauart erfüllt die Vorschriften nach Ziffer 1. Die Bauart
wird mit den in Ziffer 9 genannten Nebenbestimmungen für die Beförderung gefährlicher Güter
zugelassen.

Verwendung für gefährliche Güter der Verpackungsgruppe 11 oder 11\
max. Bruttornasse : 27,8 kg
vergleichbare oder günstigere Eigenschaften der FÜllgüter in Bezug auf ihre Schädigungs
wirkung bei der Fallprüfung entsprechend dem(n) verwendeten Prüffüllgut(gütem)

7.

6.

5.

9.4 Auflagen
9.4.1 Der in Ziffer 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstellen. daß alle Bestimmungen

und Hinweise dieses Zulassungsscheins über eine ordnungsgemäße Verwendung der
Verpackungen demjenigen, der diese Verpackungen für gefährliche Güter verwendet bzw. mit
gefährlichen Gütern belüllt, zur Kenntnis gebracht werden.

10.3 Die Fertigung von Verpackungen der zugelassenen Bauart unterliegt der Überwachung nach
§ 9 des Gesetzes über die Beförderung gefährlicher Güter vom 6. August 1975 (BGBI. I
S. 2121) in Verbindung mit den ftTechnischen Richtlinien für die Überwachung der Fertigung
von Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter (TRV 001)" (Verkehrsblatt Heft 16,
1987, S. 562).

10. Hinweise
10.1 Die Zulässigkeit der Verwendung von Verpackungen der zugelassenen Bauart bezüglich der

Verpackungsart, der Innenverpackungen, des Fassungsraums bzw. der Masse richtet sich
nach den Bestimmungen der jeweils zutreffenden Rechtsvorschrilten für die einzelnen
Verkehrsträger. Alle sonstigen Vorschriften (z. B. Füllgrad, Verträglichkeit mrt den Ver·
packungswerkstoffen) für die Beförderung gefährlicher Güter in der zugelassenen Ver·
packungsbauart bleiben unberührt.

10.2 Die Bauart erfüllt die Prüfanforderungen für Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter
des Europäischen Übereinkommens über die intemationale Beförderung gefährlicher Güter
auf der Straße (AOR) in der Fassung der Bekanntmachung der Neufassung der Anlagen A
und B vom 6. Juli 1994 (BGBI. 11 S. 937), zuletzt geändert durch die 13.
ADR-Änderungsverordnung vom 17. Juli 1996 (BGBI. 11 S. 1178)
der Ordnung für die intemationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter (RIO), zuletzt
geändert durch die 6. RID-Änderungsverordnung vom 26. November 1996 (BGBI. 11
S.2701)
des International Maritime Dangerous Goods Gode (IMOG Code) in der Fassung des
Amendment 28-96 - insbesondere Section 10 und Annex I
der RECOMMENDATIONS ON THE TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS der
UNITED NATIONS in der Fassung der ninth revised edition, New York und Genf 1995

10.4 Diese Zulassung wird im -Amts- und Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung
und -prüfun9, Bertin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht.

8. Kennzeichnung
Die nach der zugelassenen Bauart serienrnäßig gefertigten Verpackungen sind wie folgt zu
kennzeichnen:

11. Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben
werden. Der Widerspruch ist bei dern Präsidenten der Bundesanstalt für Materiatforschung und
-prüfung (SAM), 12205 Berlin, Unter den Eichen 87, schriftlich oder zur Niederschrift
einzulegen.

Berlin, 13. Jan. 1997

4GIY28/S/.......ID/BAM 10106 - HERZBERGER
PAPIERFABRIK (+ Zeichen)

(HersteUungsjahr; die
letzten beiden Ziffem)

Fach9ruppe 111.1
Transportsicherheit von Verpak-

~"""."~"-

Dip!.- Ing. B.-U. Wienecke

Referat 111.12
Bewertung von
Gefahrgutverpackungen
Im Auftrag

c
1'Ck-~

Dipl.- Ing. (FH) W. Taegner

9. Nebenbestimmungen
9.1 Befristungen

entfällt

9.2 Bedingungen
entfältt

9.2.1 Bestandteil der zugelassenen Bauart werden auch Verpackungen mit anderen
Innenverpackungen, wenn durch Prüfung nachgewiesen und dokumentiert wird, daß die
zusammengesetzte Verpackung mrt diesen Innenverpackungen die Prüfanforderungen der
Rechtsvorschriften nach Ziffer 1 erfüllt.

1. Neufassung zum

ZULASSUNGSSCHEIN
Zut.uung nach AbsdlniT1 22 der ,A11g.m.i....n Einle~ung du Int.melion.l.n Cod.s tilr die aelard.rung 9.'iMidler GUt.r m~ S..schrt1ln ~Io4OG.cod.8J

APFrov.1 ICI;Ordin9 10 SIelion 22 ollhl Glnlnollnuodudjon 01 the Int.mltion.1 Mlritime O.ngl(o.... Goods Codl ~MDG Cod.}

9.2.2 Bestandteil der zugelassenen Bauart werden auch Verpackungen, deren Abmessungen von
den geprüften abweichen, unter folgenden Bedingungen:
- Einhaltung aller sonstigen SpeZifikationen der Bauart
- Einhaltung der Grenzlinie des Masse-Volumen-Diagramms gem. des in 5. genannten

Prülberichts
- geometrisch ähnliche Form, d.h. vergleichbares Länge/Brerte/Höhe-Verhältnis
- prüftechnischer Nachweis einer von der BAM anerkannten Prüfstelle über die gleichwertige

Leistungsfähigkeit, der der BAM zuzusenden ist

1. Rechtsgrundlagen
1.1 Gefahrgutverordnung Straße - GGVS, in der Fassung der Bekanntmachung vorn 18. Juli 1995

(BGBI. I, S. 1025)

9.3 Widerruf
Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufs erteilt.

9.4 Auflagen
9.4.1 Der in Ziffer 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstellen, daß alle Bestimmungen

und Hinweise dieses ZUlassungsscheins über eine ordnungsgemäße Verwendung der
Verpackungen demjenigen, der diese Verpackungen für gefährliche Güter verwendet bzw. mit
gefährlichen Gütern .befü11t, zur Kenntnis gebracht werden.

1.2

1.3

Nr. 101 06/4G
für die Bauart einer Verpackung

zur Beförderung gefährlicher Güter

Aktenzeichen 9.1/68 493

Gefahrgutverordnung Eisenbahn· GGVE, in der Fassung der Bekanntmachung vom
15. Dezember 1995 (BGBI. I, S. 1852)

Gefahrgutverordnung See - GGVSee, in der Fassung der Bekanntmachung vom
24. August 1995 (BGBI. I, S. 1077) - insbesondere Abschnijt 10 in Verbindung mit Anhang 1
des IMOG-Code deutsch in der Fassung des Amendments 27-94 vom 18. Juli 1995 (BAnz. Nr.
158a vom 23. August 1995)

10.
10.1

Hinweise
Die Zulässigkeit der Verwendung von Verpackungen der zugelassenen Bauart bezüglich der
Verpackungsart, der Innenverpackungen, des Fassungsraums bzw. der Masse richtet sich
nach den Bestimmungen der jeweils zutreffenden Rechtsvorschriften für die einzelnen
Verkehrsträger. Alle sonstigen Vorschriften (z. B. Füllgrad, Verträglichkeit mit den Ver
packungswerkstoffen) für die Beförderung gefährlicher Güter in der zugelassenen Ver
packungsbauart bleiben unberührt.

233



10.2 Die Bauart erfüllt die PrUfanforderungen für Verpackungen zur Beförderung gefährlicher GUter
des Europäischen Übereinkommens über die internationale Beförderung gefährlicher Güter
auf der Straße (ADR) in der Fassung der Bekanntmachung der Neufassung der Anlagen A
und B vom 6. Juli 1994 (BGBI. 1994 11 S. 937), zuletzt geändert durch die
12. ADR-Änderungsverordnung vom 20. Dezember 1994 (BGBI. 1994 11 S. 3855)
der Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher GUter (RIO) in der 5. 7.
RID-Änderungsverordnung vom 8. März 1995 (BGBI. 199511 S. 210)
des International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code) in der Fassung des
Amendment 27~94 ~ insbesondere Section 10 und Annex I
der RECOMMENDATIONS ON THE TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS der UNITED
NATIONS in der Fassung der eighth revised edition, New York und Genf 1993 8.

10.3 Die Fertigung von Verpackungen der zugelassenen Bauart unterliegt der Überwachung nach
§ 9 des Gesetzes über die Beförderung gefährlicher Güter vorn 6. August 1975 (BGB!. I S.
2121) in Verbindung mit den ~Technischen Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter (TRV 001r (Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S.
562).

10.4 Diese Zulassung wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung
und ~prQfung, Berlin~ (ISSN 0340-7551) veröffentlicht.

Verwendung für gefährliche Güter der Verpackungsgruppe 11 oder 111
max. Bruttornasse : 27,1 kg
vergleichbare oder günstigere Eigenschaften der FüllgClter in Bezug auf ihre Schädigungs~

wirkung bei der Fallprüfung entsprechend dem(n) verwendeten Prüffüllgut(gutem)

Fertigung von Verpackungen
Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig gefertigt werden. Der
Hersteller muß gewährleisten, daß die serienmäßig gefertigten Verpackungen die festgelegte
Spezifikation der Bauart erfüllen.

Kennzeichnung
Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpackungen sind wie folgt zu
kennzeichnen:

4GIY28/S/ .ID/BAM 10112 - HERZBERGER
PAPIERFABRIK (+ Zeichen)

(Herstellungsjahr; die
letzten beiden Ziffern)

11. Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben
werden. Der Widerspruch ist bei dem Präsidenten der Bundesanstalt für Materialforschung und
~prüfung (SAM), 12205 Berlin, Unter den Eichen 87, schriftlich oder zur Niederschrift
einzulegen.

9, Nebenbestimmungen
9.1 Befristungen

entfällt

9.2 Bedingungen

Berlin, 25. November 1996

Fachgruppe 111.1
Transportsicherheit von Verpak-

~~~nÄen~n.d. SC~iitigutbehältem
i .

,I

!
Dip1.~ Ing. B.~U. Wienecke

/-::::;\7:-:.;7:,'/;_.......

."

~ =

Referat 111.12
Bewertung von
Gefahrgutverpackungen
Im Auftrag

Dipl.~lng. D. Mertens

9.2.1 Bestandteil der zugelassenen Bauart werden auch Verpackungen mit anderen
Innenverpackungen, wenn durch Prüfung nachgewiesen und dokumentiert wird, daß die
zusammengesetzte Verpackung mit diesen Innenverpackungen die Prüfanforderungen der
Rechtsvorschrtften nach Ziffer 1 erfüllt.

9.2.2 Bestandteil der zugelassenen Bauart werden auch Verpackungen, deren Abmessungen von
den geprüften abweichen, unter folgenden Bedingungen:
- Einhaltung aller sonstigen Spezifikationen der Bauart
- Einhaltung der Grenzlinie des Masse·Volumen~Diagramms gern. des in 5. genannlen

Prüfberichts
- geometrisch ähnliche Form, d.h. vergleichbares Länge/Breile/Höhe-Verhältnis
- prüftechnischer Nachweis einer von der BAM anerkannten Prüfstelle über die gleichwertige

Leistungsfähigkeit, der der BAM zuzusenden ist

1. Neufassung zum

ZULASSUNGSSCHEIN
Zulassung noeh Abscllnitl 22 de, Allgemei""n Einleitung du Intern.lIonalen Codes Hk die Bel6rdoorung geliMdle, Gute, m~ Suscllitlen pMOG-CQde)

Approvat ecc.on:!,ng 10 ,...ctiQn 22 01 tlle GeM'allntrQdu<;'l~n 01 lhe tntel'Tuuional Maritime Oangero"" Goods Code pMDG Code)

9.3 Widerruf
Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufs erteilt.

9.4 Auflagen
9.4.1 Der in Ziffer 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstellen, daß alle Bestimmungen

und Hinweise dieses Zulassungsscheins über eine ordnungsgemäße Verwendung der

1,
1.1

1.2

Nr. 10112/4G
für die Bauart einer Verpackung

zur Beförderung gefährlicher Güter
Aktenzeichen 9.1/68494

Rechtsgrundlagen
Gefahrgutverordnung Straße ~ GGVS, in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. Juli 1995
(BGBI. I. S. 1025)

Gefahrgutverordnung Eisenbahn ~ GGVE, in der Fassung der Bekanntmachung vom
15. Dezember 1995 (BGBI. I, S. 1852)

10.
10,1

Verpackungen demjenigen, der diese Verpackungen für gefährliche Guter verwendet bzw. mit
gefährlichen Gutem befUlIt, zur Kenntnis gebracht werden.

Hinweise
Die Zulässigkeit der Verwendung von Verpackungen der zugelassenen Bauart bezüglich der
Verpackungsart, der Innenverpackungen, des Fassungsraums bzw. der Masse richtet sich
nach den Bestimmungen der jeweils zutreffenden Rechtsvorschriften für die einzelnen
Verkehrsträger. Alle sonstigen Vorschriften (z. B. Füllgrad, Verträglichkeit mit den Ver~

packungswerkstoffen) für die Beförderung gefährlicher Guter in der zugelassenen Ver~

packungsbauart bleiben unberührt.

Beschreibung der Bauart
Kiste aus Vollpappe mit Innenverpackung(en) (Sack aus Kunststoffolien)
Hersteller~Typenbezeichnung: ~~

Spezrrikation:
Die Bauart wird durch die Beschreibungen, technischen Zeichnungen, Werkstoffspezifikationen
und Bescheinigungen gemäß der/des unter Ziller 5 genannten Prülnachweise(s) festgelegt.

Hersteller
Herzberger Papierfabrik GMBH &CO. KG
Andreasberger Str. 1
37412 HerzberglHarz

Antragsteller
Herzberger Papierfabrik GMBH &CO. KG
Andreasberger Str. 1
37412 HerzberglHarz

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben
werden. Der Widerspruch ist bei dem Präsidenten der Bundesanstalt für Materialforschung und
·prüfung (BAM), 12205 Berlin, Unter den Eichen 87, schriftlich oder zur Niederschrift
einzulegen.

Die Bauart erfüllt die Prüfanforderungen für Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter
des Europäischen Übereinkommens über die internationale Beförderung gefährlicher Güter
auf der Straße (AOR) in der Fassung der Bekanntmachung der Neufassung der Anlagen A
und B vom 6. Juli 1994 (BGBI. 1994 11 S. 937), zuletzt geändert durch die
12. ADR~Änderungsverordnungvom 20. Dezember 1994 (BGBI. 1994 II S. 3855)
der Ordnung lUr die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter (RIO) in der 5.
RID-Änderungsverordnung vom 8. März 1995 (BGBI. 199511 S. 210)
des International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code) in der Fassung des
Amendment 27-94 - insbesondere Section 10 und Annex I
der RECOMMENDATIONS ON THE TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS der UNITED
NATiONS in der Fassung der eighth revised edition, New York und Genf 1993

11,

10.2

10.3 Die Fertigung von Verpackungen der zugelassenen Bauart unterliegt der Überwachung nach
§ 9 des Gesetzes über die Beförderung gefährlicher Güter vom 6. August 1975 (BGBI. I S.
2121) in Verbindung mit den ~Technischen Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter (TRV 001r (Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S.
562).

10.4 Diese Zulassung wird im "Amts· und Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung
und -prüfung, Bertin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht.

: 345 x 255 x 280 mm (L x B x H)
: 395 x 235 x 380 mm (L x B x H)

Abmessungen
Variante I
Variante 11

Gefahrgutverordnung See ~ GGVSee, in der Fassung der Bekanntmachung vom
24. Augusl1995 (BGBI. I, S. 1077) - insbesondere Abschnüt 10 in Verbindung mü Anhang 1
des IMDG·Code deutsch in der Fassung des Amendments 27~94 vom 18. Juli 1995 (BAnz. Nr.
158a vom 23. August 1995)

4,

2,

3,

1.3

5, Prüfnachweise für die Bauart
Prüfbericht Nr.: 06 vom 28.10.1996 der Herzberger Papierfabrik GMBH &CO. KG,
Andreasberger Sir. 1, 37412 HerzberglHarz

6. Bauartzulassung
Die unter Ziffer 4 und 5 beschriebene Bauart erfüllt die Vorschriften nach Ziffer 1. Die Bauart
wird mit den in Ziffer 9 genannten Nebenbestimmungen für die Beförderung gefährlicher Güter
zugelassen.

Diese 1. Neufassung ersetzt den Zulassungsschein Nr. 1011214G vom 20.01.1993 der Firma
Herzberger Papierfabrik, 3420 HerzberglHarz.

Die Eignung der Bauart für die Beförderung gefährlicher fester Gegenstände in Innenver~

packungen gilt bei Einhaltung der folgenden Grenzwerte bzw. Einschränkungen als erbracht:

Berlin, 25. November 1996

Fachgruppe 111.1
Transportsicherheit von Verpak~

kungen und Schüttgutbehältem

,m~

Dipl.~ lng. B.·U. Wienecke

Reteralll1.12
Bewertung von
Gefahrgutverpackungen
Im Auftrag

Dipl.·lng. D. Mertens
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ZULASSUNGSSCHEIN
Zulnsung nach A!lschn,n 22 dur AligemaiMn Einleitung du Intema1k>nale" Codes IiIr d,. BelOrdon.mg gefährlicher Giiter mit Suschilten (IMOG-Ccde)

Approval Icccrd<ng 10 ~o;tion 22 cf the Generallnlroduclion 01 lha Inlernaoonal Maritime Denge,o,", Goods Coda (IMDG Coda)

Nr. D/BAM 5010/4H2
für die Bauart einer Verpackung

zur Beförderung gefährlicher Güter
Aktenzeichen 9.1/68 380

1. Rechts9rundlagen
1.1 Gefahrgutverordnung Sfraße - GGVS vom 12. Dezember 1996 (BGB!. 1S. 1886)

10.2 Die Bauart erfüllt die Prülanforderungen für Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter
des Europäischen Übereinkommens über die internationale Beförderung gefährlicher Güter
auf der Straße (ADR) in der Fassung der Bekanntmachung der Neufassung der Anlagen A
und B vom 6. Juli 1994 (BGBI. 1I S. 937), zu letzi geändert durch die 13. ADR-Änderungs
verordnung vom 17. Juli 1996 (BGBI. 11 S. 1178)
der Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter (RIO), zuletzt
geändert durch die 6. RID-Änderungsverordnung vom 26. November 1996 (BGBI. 11 S.
2701)
des International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code) in der Fassung des
Amendment 28-96 - insbesondere Section 10 und Annex I
der RECOMMENDATIONS ON THE TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS der
UNITED NATIONS in der Fassung der ninth revised edition, New York und Genf 1995

1.2 Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE vom 12. Dezember 1996 (BGB!. I S. 1876)

1.3 Gefahrgutverordnung See - GGVSee, in der Fassung der Bekanntmachung vorn
24. August 1995 (BGB!. I, S. 1077) - insbesondere Abschnitt 10 In Verbindung mit Anhang I
des IMDG-Code deutsch in der Fassung des Amendments 27-94 vom 18. Juli 1995 (BAnz. Nr.
158a vom 23. August 1995)

10.3 Die Fertigung von Verpackungen der zugelassenen Bauart unterliegt der Überwachung nach
§ 9 des Gesetzes uber die Beförderung gefährlicher Guter vom 6. August 1975 (BGB!. I S.
2121) in Verbindung mit den ~Technischen Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güler (TRV 001)" (Verkehrsblatt Hefl16, 1987, S.
562).

2.

3.

Antragsteller
Georg Utz GmbH
Nordring 67
48465 Schüttort

Hersteller
Georg Utz GmbH
Nordring 67
48465 Schütlort

10.4 Diese Zulassung wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung
und ~prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht.

11. Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben
werden. Der Widerspruch ist bei dem Präsidenten der Bundesanstalt fur Materialforschung und
-prüfung (BAM), 12205 Berlin, Unter den Eichen 87, schriftlich oder zur Niederschrift
einzulegen.

4. Beschreibung der Bauart
Kiste aus massivem Kunststoff

Berlin, 10. Januar 1997

H ersteller·Typenbezeichnung:
Kleinladungslräger VoAlGALlA, Bestell-Nr.:40-6417

Spezifikation:
Die Bauart wird durch die Beschreibungen, technischen Zeichnungen, Werkstoffspezifikationen
und Bescheinigungen gemäß der/des unter Ziffer 5 genannten PrUfnachweise(s) festgelegt.

Prüfnachweise für die Bauart
Prüfbericht Aktenzeichen 111.1/58341 vom 29.10.1996 der Bundesanstalt für Materialfor
schung und -prüfung, Laboratorium 111.11 "Prüfung von Gefahrgutverpackungen, Ladungs
sicherungM

, Unter den Eichen 87, 12205 Berlin

Dip!.- Ing. B.-U. Wienecke

Referat 111.12
Bewertung von
Gefahrgutverpackungen

;-r.ttfi9-)

'W<
Dr.rer.nat. P. Blumel
Oberregierungsrat

Fachgruppe 111.1
Transportsicherheit von Verpak
kungen und Schüttgutbehältem
Im Auftrag

: 594 x 396 x 174 mm (L x B x H)Abmessungen

5.

6. Bauartzulassung
Oie unter Ziffer 4 und 5 beschriebene Bauart erfüllt die Vorschriften nach Ziffer 1. Oie Bauart
wird mit den in Ziffer 9 genannten Nebenbestimmungen für die Beförderung gefährlicher Güter
zugelassen.

ZULASSUNGSSCHEIN
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Die Eignung der Bauart für die Beförderung gefährlicher Gegenstände gilt bei Einhaltung der
folgenden Grenzwerte bzw. Einschränkungen als erbracht:

Verwendung für gefährliche Güter der Verpackungsgruppe II oder 111

Nr. D/BAM 5011/4H2
für die Bauart einer Verpackung

zur Beförderung gefährlicher Güter

Aktenzeichen 9.1168 381

vergleichbare oder günstigere Eigenschaften der Füllgüter in Bezug auf ihre Schädigungs
wirkung bei der Fallprüfung entsprechend dem(n) verwendeten Prüffüllgut(gütem)

max. Bruttomasse : 17,3 kg 1. Rechtsgrundfagen
1.1 Gefahrgutverordnung Straße - GGVS vom 12. Dezember 1996 (BGBI. I S. 1886)

1.2 Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE vom 12. Dezember 1996 (8GBI. I S. 1876)

7. Fertigung von Verpackungen
Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig gefertigt werden. Der
Hersteller muß gewährleisten, daß die serienmäßig gefertigten Verpackungen die festgelegte
Spezifikation der Bauart erfüllen.

1.3 Gefahrgutverordnung See - GGVSee, in der Fassung der Bekanntmachung vom
24. Augusf 1995 (BGBI. I, S. 1077) - insbesondere Abschn~t 10 in Verbindung m~ Anhang I
des IMDG-Code deutsch in der Fassung des Amendments 27-94 vom 18. Juli 1995 (BAnz. Nr.
158a vom 23. August 1995)

8. Kennzeichnung
Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpackungen sind wie folgt zu
kennzeichnen:

2. Antragsteller
Georg Utz GmbH
Nordring 67
48465 Schüttort

4H2/Y 18/S/......,...,....ID/BAM 5010 - UTZ

(Herstellungsjahr; die
letzten beiden Ziffern)

3. Hersteller
Georg Ufz GmbH
Nordring 67
48465 Schüllort

9.' Nebenbestimmungen
9.1 Befristungen

entfällt

4. Beschreibung der Bauart
Kiste aus massivem Kunststoff

9.2 Bedingungen
entfällt

Hersteller-Typenbezeichnung:
Kleinladungslräger VDAlGALlA, Besfell-Nr.:40-6428

Spezifikation:
Oie Bauart wird durch die Beschreibungen, technischen Zeichnungen, Werkstoffspezifikationen
und Bescheinigungen gemäß der/des unter Ziffer 5 genannten Prüfnachweise(s) festgelegt.

Prüfnachweise für die Bauart
Prüfbericht Aktenzeichen 111.1/58342 vom 29.10.1996 der Bundesanstalt für Materiallor
schung und -prüfung, Laboratorium 111.11 "Prüfung von Gefahrgutverpackungen, Ladungs
sicherung", Unter den Eichen 87, 12205 Berlin

: 594 x 396 x 280 mm (L x B x H)Abmessungen

5.

Auflagen
Der in Ziffer 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstellen, daß alle Bestimmungen
und Hinweise dieses Zulassungsscheins über eine ordnungsgemäße Verwendung der
Verpackungen demjenigen, der diese Verpackungen für gefährliche Güter verwendet bzw. mit
gefährlichen Gütern befüflt, zur Kenntnis gebracht werden.

Widerruf
Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufs erteilt.

9.4
9.4.1

9.3

10.
10.1

Hinweise
Oie Zulässigkeit der Verwendung von Verpackungen der zugelassenen Bauart bezüglich der
Verpackungsart, der Innenverpackungen, des Fassungsraums bzw. der Masse richtet sich
nach den Bestimmungen der jeweils zutreffenden Rechtsvorschriften für die einzelnen
Verkehrsträger. Alle sonstigen Vorschriften (z. B. Füllgrad, Verträglichkeit mit den Ver
packungswerkstoffen) für die Beförderung gefährlicher Güter in der zugelassenen Ver
packungsbauart bleiben unberührt.

6. Bauartzulassung
Die unter Ziffer 4 und 5 beschriebene Bauart erfüllt die Vorschriften nach Ziffer 1. Oie Bauart
wird mit den in Ziffer 9 genannten Nebenbestimmungen für die Beförderung gefährlicher Güter
zugelassen.
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Oie Eignung der Bauart für die Beförderung gefährlicher Gegenstände gilt bei Einhaltung der
folgenden Grenzwerte bzw. Einschränkungen als erbracht:

Verwendung für gefährliche Güter der Verpackungsgruppe 11 oder 111

ZULASSUNGSSCHEIN
Zul.,suog nach Abschnitt 22 der A1lgemeiNn Einlehung du InlemalioNllen Cod.~ lür diol eer6rderung geflll1lic:lMt GIMI mrt s....chitl.n (IMOO-eode)

ApproVlI a.....,rdlng 10 sech"n 22 ollke GenerallntrDduction 01 Ilwo Intlmalional Maritime Dang.rous Goods Code (IMDG Code)

vergleichbare oder günstigere Eigenschaften der Füllgüter in Bezug auf ihre Schädigungs~

wirkung bei der Fallprüfung entsprechend dem(n) verwendeten Prüffüllgut(gütem)

max. Bruttomasse 32,45 kg Nr. D/BAM 5029/4H2W
für die Bauart einer Verpackung

zur Beförderung gefährlicher Güter

Aktenzeichen 9.1168 644

7.

8.

Fertigung von Verpackungen
Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig gefertigt werden. Der
Hersteller muß gewährleisten, daß die serienmäßig gefertigten Verpackungen die festgelegte
Spezifikation der Bauart erfüllen.

Kennzeichnung
Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpackungen sind wie folgt zu
kennzeichnen:

1,
1.1

1.2

Rechtsgrundlagen
Gefahrgutverordnung Straße ~ GGVS, in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. Juli 1995
(BGBI. I. S. 1025)

Gefahrgutverorclnung Eisenbahn· GGVE, in der Fassung der Bekanntmachung vom
15. Dezember 1995 (BGBI. I, S. 1852)

4H2/Y 33/S/ ./D/BAM 5011 - UTZ

(Herstellungsjahr; die
letzten beiden Ziffern)

1.3 Gefahrgutverordnung See ~ GGVSee, in der Fassung der Bekanntmachung vom
24. August 1995 (BGBI. I, S. 1077) - insbesondere Abschnitl10 in Verbindung mrt Anhang I
des lMDG-Code deutsch in der Fassung des Amendments 27-94 vom 18. Juli 1995 (BAnz. Nr.
158a vom 23. August 1995)

9.
9.1

Nebenbestimmungen
Befristungen
entlällt

2. Antragsteller
Systemtechnik Ladungsträger GmbH
Wertstraße 36
73240 Wendlingen

9.2

9.3

Bedingungen
entfällt

Widerruf
Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufs erteilt.

3. Hersteller
Systemtechnik Ladungsträger GmbH
Wertstraße 36
73240 WendUngen

9.4 Auflagen
9.4.1 Der in Ziffer 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstellen, daß alle Bestimmungen

und Hinweise dieses Zulassungsscheins über eine ordnungsgemäße Verwendung der
Verpackungen demjenigen, der diese Verpackungen für gefährliche Güter verwendet bzw. mit
gefährlichen Gütern befüllt, zur Kenntnis gebracht werden.

4. Beschreibung der Bauart
Kiste aus massiven Kunststoff mit Basisrahmen aus Stahl und Inneneinrichtung

Hers~eller-Typenbezeichnung:
Mehrweg-Gefahrgutbehälter 10/6-94

Spezifikation:
Die Bauart wird durch die Beschreibungen, technischen Zeichnungen, Werkstoffspezifikationen
und Bescheinigungen gemäß der/des unte.r Ziffer 5 genannten Prufnachweise(s) festgelegt.

10. Hinweise
10.1 Die Zulässigkeit der Verwendung von Verpackungen der zugelassenen Bauart bezüglich der

Verpackungsart, der Innenverpackungen, des Fassungsraums bzw. der Masse richtet sich
nach den Bestimmungen der jeweils zutreffenden Rechtsvorschriften für die einzelnen
Verkehrsträger. Alle sonstigen Vorschriften (z. B. Füllgrad, Verträglichkeit mit den Ver
packungswerkstoffen) für die Beförderung gefährlicher Güter in der zugelassenen Ver
packungsbauart bleiben unberührt.

Abmessungen
Außenabmessung eines Einsatzrahmens:
max. Außenabmessung gesamt (10 Einsatzrahmen):

995 x 590 x 115 mm (L x B x H)
1000 x 600 x 854 mm (L x B x H)

10.2 Die Bauart erfüllt die Prüfanforderungen für Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter
des Europäischen Übereinkommens über die internationale Beförderung gefährlicher Güter
auf der Straße (AOR) in der Fassung der Bekanntmachung der Neufassung der Anlagen A
und B vom 6. Juli 1994 (BGBI. 11 S. 937), zuletzt geändert durch die 13. ADR-Änderungs
verordnung vom 17. Juli 1996 (BGBI. 11 S. 1178)
der Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter (RIO). zuletzt
geändert durch die 6. RID-Änderungsverordnung vom 26. November 1996 (BGBL 11 S.
2701)
des International Maritime Dangerous Goods Code (IMOG Code) in der Fassung des
Amendment 28-96 - insbesondere Section 10 und Annex I
der RECOMMENDATIONS ON THE TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS der
UNITED NATIONS in der Fassung der ninth revised edition, New York und Genf 1995

10.3 Die Fertigung von Verpackungen der zugelassenen Bauart unterliegt der Überwachung nach
§ 9 des Gesetzes über die Beförderung gefährlicher Güter vom 6. August 1975 (BGBL I S.
2121) in Verbindung mit den MTechnischen Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter (TRV 001)" (Verkehrsblatt Heft 16. 1987, S.
562).

5.

Abweichend gelten für die Inneneinrichtung und Massen ausschließlich die Spezifikation
gemäß der Beschreibung zum Gefahrgutbehälter ·SidebagN aus Recycle~PU (MB C 140) =
Ausführung ohne Adapter gemäß dem Schreiben der Systemtechnik Ladungsträger GmbH,
Wertstraße 36, 73240 Wendlingen vom 17.12.1996.

Abweichend gelten für die Umreifung ausschließlich die Spezifikation der Beschreibung des
Mehrweg·Gefahrgutbehälter 10/6-115 für Sidebag "MB C 140 der Fa. PEBRA GmbH, 73779
Mbach vom 11.10.1996.

Die Bauart weicht von der Spezifikation des Verpackungstyp mit dem Code 4H2 ab,
weil sie aus 1 bis 10 ineinandergestapelten Einsatzrahmen sowie einem Deckel aus Kunststoff
besteht, die mit 4 Stahlbänder auf einem Basisrahmen aus Stahl umreift sind.

Prüfnachweise für die Bauart
Prüfbericht Aktenzeichen 9.1/56273 vom 30.08.1994 der Bundesanstalt für
Materialforschung und ~prüfung. Labor 9.11, 12200 Berlin
Fallprüfung von Gefahrgutbehältern der Fa. Pebra GmbH (Pn1fmuster Nr. 2), Aktenzeichen
9.1/68511 vom 06.11.1996 der Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung, Labor
111.11.12200 BerUn

10.4 Diese ZUlassung wird im ~Amts- und Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung
und -prÜfung. Bertln' (ISSN 0340-7551) veröffentlicht.

11. Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben
werden. Der Widerspruch ist bei dem Präsidenten der Bundesanstalt für Materialforschung und
-prüfung (BAM), 12205 Berlin, Unter den Eichen 87, schriftlich oder zur Niederschrift
einzulegen.

9,1 kg

: 184 kgmax. Bruttomasse

max. Nettomasse je Einsatzrahmen

Bauartzulassung
Die unter Ziffer 4 und 5 beschriebene Bauart erftJIlt die Vorschrrrten nach Ziffer 1. Die Bauart
wird mit den in Zrrfer 9 genannten Nebenbestimmungen für die Beförderung gefährlicher Güter
zugelassen.

vergleichbare oder günstigere Eigenschaften der Füllgüter in Bezug auf ihre Schädigungs
wirkung bei der Fallprüfung entsprechend dem(n) verwendelen Prüffüllgut(gütem)

Die Eignung der Bauart für die -Beförderung gefährlicher Gegenstände gilt bei Einhaltung der
folgenden Grenzwerte bzw. Einschränkungen als erbracht:

Es wird bescheinigt, daß die unter Ziffer 4. und 5. beschriebene Bauart mit abweichender
Spezrtikation sinngemäß aufgrund der sicherheitstechnische Wertung zum Az. 9.1/67 619 vom
14. September 1995 und der im folgenden angegebenen Prüfnachweise ebenso sicher ist, wie
der Verpackungstyp 4H2. Die Bauart ist für die BAM annehmbar und erfüllt damit die Vorschrif~

ten nach Ziffer 1. Die Bauart wird mit den in Ziffer 9. genannten Nebenbestimmungen für die
Beförderung gefährlicher Güter zugelassen.

Oie angewandten abweichenden Prüfverfahren werden als gleichwertig anerkannt.

Verwendung für gefährliche Güter der Verpackungsgruppe 1I oder 1II

6.

Referat 111.12
Bewertung von
Gefahrgutverpackungen

W
Dipl.- Ing. B.~U. Wienecke

Berlin, 10. Januar 1997

Fachgruppe 111.1
Transportsicherheit von Verpak
kungen und Schüttgutbehältern
Im Auftrag

Dr.rer.nat. P. Blümel
Oberregierungsrat

7. Fertigung von Verpackungen
Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig gefertigt werden. Der
Hersteller muß gewährleisten, daß die serienmäßig gefertigten Verpackungen die festgelegte
Spezifikation der Bauart erfüllen. .
Bestandteil der zugelassenen Bauart sind"auch bereits gefertigte Verpackungen gern. Ziffer 6.
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8. Kennzeichnung
Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpackungen und serienmaßig
gefertigten Verpackungen, die der zugelassenen Bauart entsprechen, sind wie 101m zu
kennzeichnen:

ZULASSUNGSSCHEIN
Zulassung nacll Abschnitt 22 der Allg.m.i""n Einloilung du I/lt.rnationalon Codes tu, die EkIr6rdeNng geflhl1ichor Gül.' mil Seeschiffen (lMOO-God.)

Approval8cccrding to "'~on 22 01 lila G.""11I1InlroduClion 01 lho Int8rnational Maritim. D81lll0lCUS Gcods Cc<l. (IMDG Code)

4H2W/Y 184/S/ .ID/BAM 5029 - SLT
(Herstellungs- bzw. Kennzeichnungs

jahr; die letzten beiden Ziffem)

Nr. D/BAM 5030/4H2W
für die Bauart einer Verpackung

zur Beförderung gefährlicher GUter

Aktenzeichen 9.1/68 645
Zusätzlich ist der Deckel dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu beschriften:

Zugelassen nur mit: 1
1 bis 10
1
4

Stück Basisrahmen
Stück Einsatzrahmen
Stück Abschlußdeckel
Stück Stahlbandumreifung

1.
1.1

Rechtsgrundlagen
Gefahrgutverordnung Straße - GGVS, in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. Juli 1995
(BGB!. I, S. 1025)

maximale Nettomasse je Einsatzrahmen: 9,1 kg 1.2 Gefahrgutverordnung Eisenbahn· GGVE, in der Fassung der Bekanntmachung vom
15. Dezember 1995 (BGB!. I, S. 1852)

9. Nebenbestimmungen
9.1 Befristungen

entfällt

9.2 Bedinguncien
entfällt

9.3 Widerruf
Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufs erteilt.

1.3 Gefahrgutverordnung See - GGVSee, in der Fassung der Bekanntmachung vom
24. August 1995 (BGB!. I, S. 1077) - insbesondere Abschnitt 10 in Verbindung mtt Anhang I
des IMDG-Code deutsch in der Fassung des Amendments 27·94 vom 18. Juli 1995 (BAnz. Nr.
158a vom 23. August 1995)

2. Antragsteller
Systemtechnik Ladungsträger GmbH
Wertstraße 36
73240 WendIingen

9.4 Auflagen
·9.4.1 Der in Ziffer 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstellen, daß alle Bestimmungen

und Hinweise dieses.Zulassungsscheins über eine ordnungsgemäße Verwendung der
Verpackungen demjenigen, der diese Verpackungen für gefährliche Güter verwendeJ bzw. mit
gefährlichen Gütern befüllt, zur Kenntnis gebracht werden.

3. Hersteller
Systemtechnik Ladungsträger GmbH
Wertstraße 36
73240 Wendlingen

Beschreibung der Bauart
Kiste aus massiven Kunststoff mit Basisrahmen aus Stahl und Inneneinrichtung

Abweichend gelten ausschließlich die Spezifikation für die Inneneinrichtung und Massen
gemäß der Beschreibung zum Gefahrgutbehälter "Sidebag" aus Recycle-PU (MB VIW 140) =
Ausführung mit Adapter gemäß dem Schreiben der Systemtechnik Ladungsträger GmbH,
Wertstraße 36, 73240 WendIingen vom 17.12.1996.

Spezifikation:
Oie Bauart wird durch die Beschreibungen, technischen Zeichnungen, Werkstoffspezifikationen
und Bescheinigungen gemäß der -Technischen Dokumentation fOr BAM Zulassung-·der Fa.
PEBRA GmbH, 73779 Alfbach vom 11.10.1996 für folgende Gafahrgutbehälter fesfgelegt:
- Mehrweg-Gefahrgutbehälter 10/6·115 für Sidebag "MB - C 140"

10.
10.1

10.2

Hinweise
Oie Zulässigkeit der Verwendung von Verpackungen der zugelassenen Bauart bezOglich der
Verpackungsart, der Innenverpackungen, des Fassungsraums bzw. der Masse richtet sich
nach den Bestimmungen der jeweils zutreffenden Rechtsvorschriften fOr die einzelnen
Verkehrsträger. Alle sonstigen Vorschriften (z. B. FOllgrad, Verträglichkeit mit den Ver
packungswerkstoffen) für die Beförderung gefährlicher GUter in der zugelassenen Ver·
packungsbauart bleiben unberührt.

Oie Bauart erfOllt die Prüfanforderungen fOr Verpackungen zur Beförderung gefährlicher GOter
des Europäischen Übereinkommens über die internationale Beförderung gefährlicher GUter
auf der Straße (AOR) in der Fassung der Bekanntmachung der Neufassung der Anlagen A
und B vom 6. Juli 1994 (BGB!. 1994 11 S. 937), zuletzt geändert durch die
12. ADR·Änderungsverordnung vom 20. Dezember 1994 (BGB!. 1994 I1 S. 3855)
der C?rdnung fOr die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter (RIO) in der 5.
RID-Anderungsverordnung vom 8. März 1995 (BGB!. 1995 II S. 210)
des International Maritime Oangerous Goods Code (IMDG Code) in der Fassung des
Amendment 27·94 • insbesondere Section 10 und Annex I .
der RECOMMENDATIONS ON THE TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS der UNITED
NATIONS in der Fassung der eighth revised edition, New Yor\< und Genf 1993

4.

Hersteller·Typenbezeichnung:
Mehrweg-Gefahrgutbehäller 10/6-115

Abmessungen
Außenabmessung eines Einsatzrahmens:
max. AUßenabmessung gesamt (8 Einsatzrahmen):

995 x 590 x 115 mm (L x B x H)
1000 x 600 x1000mm(LxBxH)

10.3 Oie Fertigung von Verpackungen der zugelassenen Bauart unterliegt der Überwachung nach
§ 9 des Gesetzes über die Beförderung gefährlicher Güter vom 6. August 1975 (BGBI. I S.
2121) in Verbindung mit den -Technischen Richtlinien fOr die Überwachung der Fertigung von
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter (TRV 001)" (Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S.
562). .

10.4 Diese Zulassung wird im -Amts· und Mitteilungsblatt der Bundesanstalt fOr Materialforschung
und -prüfung, Berlin' (ISSN 0340-7551) veröftentlicht.

5.

Oie Bauart weicht von der Spezifikation des Verpackungstyp mit dem Code 4H2 ab,
weil sie aus 1 bis 8 ineinandergestapelten Einsatzrahmen sowie einem Deckel aus Kunststoff
besteht, die mit 4 Stahlbänder auf einem Basisrahmen aus Stahl umreift sind.

Prüfnachweise für die Bauart
. Fallprüfung von Gefahrgutbehältem der Fa. Pebra GmbH (Prüfmuster Nr. 1), Aktenzeichen

9.1/68511 vom 06.11.1996 der Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung, Labor
1I!.11. 12200 Berlln

11. Rechtsbehelfsbelehrung 6.
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben
werden. Der Widerspruch ist bei dem Präsidenten der Bundesanstalt fOr Materialforschung und
-prOfung (BAM), 12205 Berlin, Unter den Eichen 87, schriftlich oder zur Niederschrift
einzulegen.

. Berlin, 20. Dezember 1996

Bauartzulassung
Oie unter Ziffer 4. und 5. beschriebene Bauart erfüllt die Vorschriften nach Ziffer 1. Die Bauart
wird mit den in Ziffer 9. genannten Nebenbestimmungen für die Beförderung gefährlicher Güter.
zugelassen.

Es wird bescheinigt, daß die unter Ziffer 4. und 5. beschriebene Bauart mit abweichender
Spezifikation sinngemäß aufgrund der sicherhen:stechnische Wertung zum Az. 9.1/67 619 vom
14. September 1995 und der im folgenden angegebenen Prüfnachweise ebenso sicher ist, wie
der Verpackungstyp 4H2. Oie Bauart ist für die BAM annehmbar und erfüllt damn: die Vorschrif
ten nach Ziffer 1. .Oie Bauart wird mit den in Ziffer 9. genannten Nebenbestimmungen fOr die
Beförderung gefährlicher Güter zugelassen.

Verwendung für gefährliche Gegenstände der Verpackungsgruppen 11 oder 111

Oie Eignung der Bauart für die innerstaatliche Beförderung gefährlicher Gegenstände gilt bei
Einhaltung der folgenden Grenzwerte bzw. Einschränkungen als erbracht:

17.5 kgmax. Nettornasse je Einsatzrahmen

Oie Prüfnachweise des Prüfberichts Aktenzeichen: 111.1/57348 vom 20.07.1995 und Prufbe
richts Aktenzeichen: 111.1/57442 vom 05.09.1995 der Bundesanstalt für Materialforschung und
-prüfung, Unter den Eichen 87, 12205 BerBn, Laboratorium 111.1 werden fOr die vorliegende
(geänderte) Bauart in der Variante mit 8 Einsatzrahmen sowie für die Ausführungsvarianten mit
1 bis 8 Einsatzrahmen anerkannt.

Oipl.- Ing. B.-U. WieneckeDr.rer.nat. P. Blümel
Oberregierungsrat

Fachgruppe 1I!.1
Transportsicherheit von Verpak
kungen und Schüttgutbehältem
Im Auftrag

max. Bruttomasse : 134 kg

Vergleichbare oder günstigere Eigenschaften der FOligUter in Bezug auf ihre Schädigungs·
wirkung bei der FallprOfung entsprechend dem(n) verwendeten PrüffOligut (gütern)

7. Fertigung von Verpackungen
Nach der zugelassenen Bauart dOrfen Verpackungen serienmäßig gefertigt werden. Der
Hersteller muß gewährleisten, daß die serienmäßig gefertigten Verpackungen die festgelegte
Spezifikation der Bauart erfOllen.
Bestandteil der zugelassenen Bauart sind auch bereits gefertigte Verpackungen gem. Ziffer 6.
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8. Kennzeichnung
Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpackungen und serienmäßig
gefertigten Verpackungen, die der zugelassenen Bauart entsprechen, sind wie folgt zu
kennzeichnen:

5. Säcke

ZULASSUNGSSCHEIN

maximale Nettomasse je Einsatzrahmen: 6,8 kg

Zusätzlich ist der Deckel dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu beschriften:

4H2W/Y 134/S/ .fD/BAM 5030 - SLT
(Herstellungs- bzw. Kennzeichnungs·

jahr; die letzten beiden Ziffern)

Zugelassen nur mit: 1
1 bis 8
1
4

Stück Basisrahmen
Stück Einsatzrahmen
Stück Abschlußdeckel
Stück 5tahlbandumreifung

Zula"ung nach "bscllnitt 22 de, Allgeme,nen Einle~ung deslnlemill;"nalell Codes lü, die Belorderung 9'8!jhrliche, Gwe, mn Sendutlen (I~DG-eode)

Approval ac.cor<:lL"9 10 $<Jet;"n 22 ollhe Gene",llnl!oduclion ollhe Inlemat,onlll ~anlLme Dangerou, Goods Code O~DG Code)

N r. D/BAM 5025/5M2
für die Bauart einer Verpackung

zur Beförderung gefährlicher Güter

Aktenzeichen 9.1/6B 617

1. Rechtsgrundlagen
1.1 Gefahrgutverordnung Straße - GGVS, in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. Juli 1995

(BGBI. I, S. 1025)

9. Nebenbestimmungen
9.1 Befristungen

entlällt

9.2 Bedingungen
entfällt

9.3 Widerruf
Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufs erteilt.

9.4 Auflagen
9.4.1 Der in Ziffer 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstellen, daß alle Bestimmungen

und Hinweise dieses Zulassungsscheins über eine ordnungsgemäße Verwendung der
Verpackungen demjenigen, der diese Verpackungen für gefährliche Güter verwendet bzw. mit
gefährlichen Gütem befüllt, zur Kenntnis gebracht werden.

10. Hinweise
10.1 Die Zulässigkeit der Verwendung von Verpackungen der zugelassenen Bauart bezüglich der

Verpackungsart, der Innenverpackungen, des Fassungsraums bzw. der Masse richtet sich
nach den Bestimmungen der jeweils zutreffenden Rechtsvorschriften für die einzelnen
Verkehrsträger. Alle sonstigen Vorschriften (z. B. Füllgrad, Verträglichkeit mit den Ver
packungswerkstoffen) für die Beförderung gefährlicher Güter in der zugelassenen Ver
packungsbauart bleiben unberührt.

10.2 Die Bauart ertüllt die Prüfanforderungen für Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter

1.2 Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE, in der Fassung der Bekanntmachung vom
15. Dezember 1995 (BGB!. I, S. 1852)

1 .3 Gefahrgutverordnung See - GGVSee, in der Fassung der Bekanntmachung vom 24. August 1995
(BGBL I, S. 1077) - insbesondere Abschnitt 10 in Verbindung mit Anhang I des IMDG·Code
deutsch in der Fassung des Amendments 27-94 vom 18. Juli 1995 (BAnz. Nr. 158a vom
23. August 1995)

2. Antragsteller
AssiDomän
Herkules Verpackungswerke GmbH
Herkulesweg 1
48324 Sendenhorst

3. Hersteller
AssiDomän
Herkules Verpackungswerke GmbH
Herkulesweg 1
48324 Sendenhorst

4. Beschreibung der Bauart
Sack aus Papier mehrlagig, wasserbeständig

Hersteller-Typenbezeichnung: geklebter Kreuzbodensack

: 450 mm
: 710 mm
: 130 mm

des Europäischen Übereinkommens über die internationale Beförderung gefährlicher Güter
auf der Straße (AOR) in der Fassung der Bekanntmachung der Neufassung der Anlagen A
und B vom 6. Juli 1994 (BGB!. 1994 11 S. 937), zuletzt geändert durch die
12. ADR-Änderungsverordnung vom 20. Dezember 1994 (BGB!. 1994 11 S. 3855)
der Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter (RIO) in der 5.
RID-Änderungsverordnung vom 8. März 1995 (BGBI. 1995 11 S. 210)
des International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code) in der Fassung des
Amendment 27-94 - insbesondere Section 10 und Annex I
der RECOMMENDATIONS ON THE TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS der
UNITED NATIONS in der Fassung der eighth revised edition, New York und Genf 1993

10.3 Die Fertigung von Verpackungen der zugelassenen Bauart unterliegt der Überwachung nach
§ 9 des Gesetzes über die Beförderung gefährlicher Güter vo.m 6. August 1975 (B~BI. I S.
2121) in Verbindung mit den "Technischen Richtlinien für.die Uberwachung der Fertigung von
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter (TRV 001)" (Vef1<ehrsblalt Helt 16, 1987, S.
562).

10.4 Diese Zulassung wird im "Amts- und Mitteilungsbialt der Bundesanstalt für Materialforschung
und -prüfung, BeMin- (ISSN 0340-7551) veröltentlicht.

5.

6.

Abmessungen
Sack-Breite
Länge
Standbodenbreite

Spezifikation:
Die Bauart wird durch die Beschreibungen, technischen Zeichnungen, Werkstoffspezifikationen
und Bescheinigungen gemäß der/des unter Ziffer 5 genannten Prüfnachweise(s) festgelegt.

Prüfnachweise für die Bauart
Prüfbericht Nr.: PSA 07/1996 vom 27.11.1996 der AssiDomän, Herkules
Verpackungswerke GmbH, Herkulesweg 1, 48324 Sendenhorst

Bauartzulassung
Die unter Ziffer 4 und 5 beschriebene Bauart erfüllt die Vorschriften nach Ziffer 1. Die Bauart
wird mit den in Ziffer 9 genannten Nebenbestimmungen für die Beförderung gefährlicher Güter
zugelassen.

Die Eignung der Bauart für die Beförderung gefährlicher fester Stoffe gilt bei Einhahung der
folgenden Grenzwerte bzw. Einschränkungen als erbracht:

Verwendung für gefährliche Güter der Verpackungsgruppe I1 oder 111

vergleichbare oder günstigere Eigenschaften der Füllgüter in Bezug auf ihre Schädigungs
wirkung bei der Fallprüfung entsprechend dem(n) verwendeten Prüffüllgut (gütern)

11. Rechtsbehelfsbelehrun9
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Wider~pruch .
erhoben werden. Der Widerspruch ist bei dem Präsidenten der Bundesanstalt fur Matenalfor
schung und -prüfung (BAM), 12205 Berlin, Unter den Eichen 87, schriftlich oder zur
Niederschrift einzulegen.

Berlin, 20. Dezember 1996

max. Bruttornasse
·min. Schüttwinkel
max. Schüttdichte

: 50,3 kg
: 36 0

: 1,05 kgli

7. Fertigung von Verpackungen
Nach der zugelassenen Bauart dürten Verpackungen serienmäßig gefertigt werden. Der
Hersteller muß gewährleisten, daß die serienmäßig gefertigten Verpackungen die festgelegte
Spezifikation der Bauart erfüllen.

Fachgruppe 111.1
Transportsicherheit von Verpak
kungen und Schüttgutbehältem
Im Auftrag

Dr.rer.nat. P. Blümel
Oberregierungsrat

Reterat 111.12
Bewertung von
Gefahrgutverpackungen,mw
Dip!.- Ing. B.-U. Wienecke

8. Kennzeichnung
Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpackungen sind wie folgt zu
kennzeichnen:

5M2/Y51/S/ .fD/BAM 5025 - HERK

(Herstellungsjahr; die
letzten beiden Ziffer)
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9. Nebenbestimmungen
9.1 Befristungen

entfällt

9.2 Bedingungen
entfällt

9.3 Widerruf
Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufs erteilt.



9.4
9.4.1

Auflagen

Der in Ziffer 2. genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstellen, daß alle Bestimmungen
und Hinweise dieses Zulassungsscheins über eine ordnungsgemäße Verwendung der
Verpackungen demjenigen, der diese Verpackungen für gefährliche Güter verwendet bzw. mit
gefährlichen Gütern befüllt, zur Kenntnis gebracht werden.

4. Beschreibung der Bauart
Sack aus Papier mehrlagig, wasserbeständig

Hersteller-Typenbezeichnung:

geklebter Kreuzbodensack

Spezifikation:
Die Bauart wird durch die Beschreibungen, technischen Zeichnungen, Werkstoffspezifikationen
und Bescheinigungen gemäß der/des unter Ziffer 5 genannten Prüfnachweise(s) festgelegt.

10.1 Oie Zulässigkeit der Verwendung von Verpackungen der zugelassenen Bauart bezüglich der
Verpackungsart, der Innenverpackungen, des Fassungsraums bzw. der Masse richtet sich
nach den Bestimmungen der jeweils zutreffenden Rechtsvorschriften für die einzelnen
Verkehrsträger. Alle sonstigen Vorschriften (z. B. Füllgrad, Verträglichkeit mit den Ver
packungswerkstoflen) für die Beförderung gefährlicher Güter in der zugelassenen Ver
packungsbauart bleiben unberührt.

Abmessungen
Sack-Breite
Länge
Standbodenbreite

: 500 mm
: 900 mm
: 150 mm

10.2 Die Bauart erfüllt die Prüfanforderungen für Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter
des Europäischen Übereinkommens über die internationale Beförderung gefährlicher Güter
auf der Straße (AOR) in der Fassung der Bekanntmachung der Neufassung der Anlagen A
und B vom 6. Juli 1994 (BGB!. 1994 11 S. 937). zuletzt geändert durch die 12. ADR·Ände
rungsverordnung vom 20. Dezember 1994 (BGB!. 1994 11 S. 3855)
der Ordnung für die intemationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter (RIO) in der 5.
RID-Änderungsverordnung vom 8. März 1995 (BGB!. 1995 11 S. 210)
des International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code) in der Fassung des
AmendmEmt 27·94 - insbesondere Seclion 10 und Annex I
der RECOMMENDATIONS ON THE TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS der UNITED
NATIONS in der Fassung der eighth revised edition, New York und Genf 1993

5.

6.

Prüfnachweise für die Bauart
Prufbericht Nr.: PSA 08/1996 vom 18.12.1996 der AssiDomän, Herkules Verpackungs·
werke GmbH, Herkulesweg 1, 48324 Sendenhorst

Bauartzulassung
Die unter Ziffer 4 und 5 beschriebene Bauart erfüllt die Vorschriften nach Ziffer 1. Die Bauart
wird mit den in Ziffer 9 genannten Nebenbestimmungen für die Beförderung gefährlicher Guter
zugelassen.

Die Eignung der Bauart für die Beförderung gefährlicher fester Stoffe gilt bei Einhaltung der
folgenden Grenzwerte bzw. Einschränkungen als erbracht:

Verwendung Wr gefährliche Guter der Verpackungsgruppe 11110.3 Die Fertigung von Verpackungen der zugelassenen Bauart unterliegt der Überwachung nach
§ 9 des Gesetzes über die Beförderung gefährlicher Güter vom 6. August 1975 (BGBI. I S.
2121) in Verbindung mit den MTechnischen Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von
Verpackungen zur B'eförderung gefährlicher Güter (TRV 001r (Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S.
562).

max. Bruttomasse
min. Schutlwinkel
max. Schuttdichte

: 50.1 kg
: 34"
: 0,86 kgll

10.4 Diese Zulassung wird im MAmts- und Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung
und ·prüfung, Bertin" (ISSN 0340·7551) veröffentlicht.

11. Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben
werden. Der Widerspruch ist bei dem Präsidenten der Bundesanstalt für Materialforschung und
-prüfung (BAM), 12205 Berlin, Unter den Eichen 87, schriftlich oder zur Niederschrift
einzulegen.

Berlin, 12. Dezember 1996

7.

8,

vergleichbare oder günstigere Eigenschaften der Fullgüter in Bezug auf ihre Schädigungs
wirkung bei der Fallprüfung entsprechend dem(n) verwendeten Prüffüllgut (gütern)

Fertigung von Verpackungen
Nach der zugelassenen Bauart" dürfen Verpackungen serienmäßig gefertigt werden. Der
Hersteller muß gewährleisten, daß die serienmäßig gefertigten Verpackungen die festgelegte
Spezifikation der Bauart erfüllen"

Kennzeichnung
Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpackungen sind wie folgt zu
kennzeichnen:

Fachgruppe 111.1
Transportsicherheit von Verpak
kungen und Schüttgutbehältem

,m,""~

Dipl.- Ing. B.-U. Wienecke

Referat 111.12
Bewertung von
Gefahrgutverpackungen
Im Auftrag

Jk/ha
Dipl.-Ing. D. Mertens

9,
9.1.

5M2/Z 51/S/ :iD/BAM 5031 - HERK

(Herstellungsjahr; die
letzten beiden Ziffer)

Nebenbestimmungen
Befristungen
entfällt

9.2 Bedingungen
entfällt

ZULASSUNGSSCHEIN
Zulauung /\Ich Abschnill n de. ~meiMnEint.~ung<MI Inllmation.ot.n Code,lil. dito eol6rd1rung g.lihl\ldll. GOI•• m~ SolleN"ln (IMOG.codlj

Approvellccording l~ wdion n 01 u.. a......llntroduetion 01 lhIInllmational M.ritimo Oang.o", ... Goodl CO<M (IMDG Code)

Nr. D/BAM 5031/5M2
fur die Bauart einer Verpackung

zur Beförderung gefährficher Güter
. Aktenzeichen 9.1/68 653

9.3

9.4
9.4.1

Widerruf
Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufs erteilt.

Auflagen
Der in Ziffer 2. genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstellen, daß alle Bestimmungen
und Hinweise dieses Zulassungsscheins uber eine ordnungsgemäße Verwendung der
Verpackungen demjenigen, der diese Verpackungen für gefährliche Guler verWendet bzw. mit
gefährlichen Gutem befOlIt, zur Kenntnis gebracht werden.

1. Rechtsgrundlagen
1.1 Getahrgutverordnung Straße - GGVS vom 12. Dezember 1996 (BGB!. I S. 1886)

1.2 Gefahrgulverordnung Eisenbahn· GGVE vom 12. Dezember 1996 (BGB!. I S. 1876)

1.3 Gefahrgutverordnung See - GGVSee, in der Fassung der Bekanntmachung vom 24. August 1995
(BGB!. I. S. 1077) • insbesondere Abschnitt 10 in Ver1:>indung mIT Anhang I des IMDG·Code
deutsch in der Fassung des Amendments 27-94 vom 18. Juli 1995 (BAnz. Nr. 158a vom
23. August 1995)

2. Antragsteller
AssiDomän
Herkules Verpackungswerke GmbH
Herkulesweg 1
48324 Sendenhorst

3. ~
3.1 AssiDomän

Herkules Verpackungswerke GmbH
Herkulesweg 1
48324 Sendenhorst

3.2 AssiDomän
Herkules Verpackungswerke GmbH
Werk Goslar
Wolfenbütteler Str. 42
38642 Goslar

3.3 AssiDomän
Papiersackfabrik Nienburg GmbH
Calbesche Str. 62-63
06429 Nienbura

10. Hinweise
10.1 Die Zulässigkeit der Verwendung von Verpackungen der zugelassenen Bauart bezügHch der

Verpackungsart, der Innenverpackungen, des Fassungsraums bzw. der Masse richtet sich
nach den Bestimmungen der jeweils zutreffenden Rechtsvorschriften für die einzelnen
Verkehrsträger. Alle sonstigen Vorschriften (z. B. Füllgrad, Verträglichkeit mit den Ver
packungswerkstoffen) für die Beförderung gefährlicher Guter in der zugelassenen Ver
packungsbauart bleiben unberührt.

10.2 Die Bauart erfüllt die Prüfanforderungen für Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter
des Europäischen Übereinkommens fiber die intemationale Beförderung gefährlicher Güter
auf der Straße (ADR) in der Fassung der Bekanntmachung der Neufassung der Anlagen A
und B vom 6. Juli 1994 (BGB!. 11 S. 937), zuletzt geändert durch die 13. ADR·Änderungsver
ordnung vom 17. Juli 1996 (BGB!. 11 S. 1178)
der Ordnung fur die intemationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter (RIO), zuletzt
geändert durch die 6. RIO-Änderungsverordnung vom 26. November 1996 (8GBI. 11 S. 2701)
des Intemational Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code) in der Fassung des
Amendment 28-96 • insbesondere Section 10 und Annex 1
der RECOMMENDATIONS ON THE TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS der UNITED
NATiONS in der Fassung der ninth revised edition, New York und Genf 1995

10.3 Die Fertigung von Verpackungen der zugelassenen Bauart unterliegt der Überwachung nach
§ 9 des Gesetzes über die Beförderung gefährlicher Güter vom 6. August 1975 (BGBI. I S.
2121) in Verbindung mit den MTechnischen Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Guter (TRV 001r (Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S.
562).

10.4 Diese Zulassung wird im MAmts- und Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung
und ·prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröftenftlcht.

11. Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben
werden. Der Widerspruch ist bei dem Präsidenten der Bundesanstalt für Materialforschung und

239



-prüfung (BAM), 12205 BerHn, Unter den Eichen 87, schriftlich oder zur Niederschrift
einzulegen.

BerBn, 7. Januar 1997

3.2 AssiDomän
Herkules Verpackungswerke GmbH
Werk Goslar
Wolfenbütteler Str. 42
38642 Goslar

Fachgruppe 111.1
Transportsicherheit von Verpak-
kungen und Schüttgutbehältem ,.._--- >" •

Im AUf: ' ~:'~~;,r;-:'~ ~::~\.
~~~ (~ 1-, .'-, ;~
I ~\c~'<;~;;;(~Y

Dr.rer.nat. P. Blümel ~~u ,_~_;;-..7
Oberregierungsrat --- -

Referat 111.12 '.
Bewertung von
Gefahrgulverpackungen,mlW
Dipl.- Ing. B.-U. Wienecke

3.3 AssiDomän
Papiersackfabrik Nienburg GmbH
Galbesche Str. 62-63
06429 Nienburg

4. Beschreibung der Bauart
Sack aus Papier mehrlagig, wasserbeständig

Hersteller~Typenbezeichnung:

offener, genähter Flachsack

ZULASSUNGSSCHEIN

Abmessungen
Sack-Breite
Länge

: 300 mm
: 520 mm

Zula-..ng /\Ach Absdlnilt 22 dar ~maiNn Eitlleiluog ~s Inla""tionlMn Codn tvr d~ Bel6~l\mg ll"lilvlicNr GütIo. m~ SMsdIllIan (JUOG-Go~l

Approval aa;:ordlng 10 MClion 22 01 tha aa".ralll'lUOduction 01 tha lnla""tionll Uarilima Oangarous Goods Coda (JUDO Coda)
Spezifikation:
Die Bauart wird durch die Beschreibungen, technischen Zeichnungen, Werkstoflspezifikationen
und Bescheinigungen gemäß der/des unter Ziffer 5 genannten Prüfnachweise(s) festgelegt.

Ne. D/BAM 5032/5M2
für die Bauart einer Verpackung

zur Beförderung gefährlicher Güter
Aktenzeichen 9.1168 654

5. Prüfnachweise für die Bauart
Prüfbericht Nr.: PSA 09/1996 vorn 18.12.1996 der AssiOomän, Herkules
Verpackungswerke GmbH, Herkulesweg 1, 48324 Sendenhorst

1. Rechtsgrundlagen
1.1 Gefahrgufverordnung Straße - GGVS vom 12. Dezember 1996 (BGB!. I S. 1886)

6. Bauartzulassung
Die unter Ziffer 4 und 5 beschriebene Bauart erfüllt die Vorschriften nach Zrffer 1. Die Bauart
wird mit den in Ziffer 9 genannten Nebenbestimmungen für die Beförderung gefährlicher Güter
zugelassen.

1.2 Gefahrgulverordnung Eisenbahn - GGVE vom 12. Dezember 1996 (BGB!. I S. 1876) Die Eignung der Bauart für die Beförderung gefährlicher fester Stoffe gilt bei Einhaltung der
folgenden Grenzwerte bzw. Einschränkungen als erbracht:

Verwendung für gefährliche Güter der Verpackungsgruppe 111

5M2/Z 26/S/ .ID/BAM 5032 - HERK

vergleichbare oder günstigere Eigenschaften der Füllgüter in Bezug auf ihre Schädigungs
wirkung bei der Fallprüfung entsprechend demen) verwendeten Prüffüllgut (gütern)

Kennzeichnung
Oie nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpackungen sind wie folgt zu
kennzeichnen:

: 25,2 kg
: 22'
: 5,5 kgll

max. Bruttornasse
min. Schüttwinkel
max. Schüttdichte

Fertigung von Verpackungen
Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig gefertigt werden. Der
Hersteller muß gewährleisten, daß die serienmäßig gefertigten Verpackungen die festgelegte
Spezifikation der Bauart erfüllen.

8.

7.

3. Hersteller
3.1 AssiDomän

Herkules Verpackungswerke GmbH
Herkulesweg 1
48324 Sendenhorst

1.3 Gefahrgutverordnung See - GGVSee, in der Fassung der Bekanntmachung vom 24. August 1995
(BGB!. I, S. 1077) - insbesondere Abschnitt 10 in Ver1:Jindung mtt Anhang I des fMDG-Gode
deutsch in der Fassung des Amendments 27-94 vom 18. Juli 1995 (BAnz. Nr. 158a vom
23. August 1995)

3.2 AssiDomän
Herkules Verpackungswerke GmbH
Werk Goslar
Wolfenbütteler Str. 42
38642 Goslar

2. Antragsteller
AssiDomän
Herkules Verpackungswerke GmbH
Herkulesweg 1
48324 Sendenhorst

3.3 AssiOomän
Papiersackfabrik Nienburg GmbH
Calbesche Str. 62·63
06429 Nienburg

4. Beschreibung der Bauart
Sack aus Papier mehrlagig, wasserbeständig

(Herstellungsjahr; die
letzten beiden Z~fer)

9. Nebenbestimmungen
9.1 Befristungen

entfältt

9.2 Bedingungen
entfällt

9.3 Widerruf
Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufs erteilt.ZULASSUNGSSCHEIN

Zut.ossung nach Absdln,n 22 da. AI!9amainan Ernlailung cla, InlamallOnalan Cc>O<>s 'u' d .. aal61'doof\,lng ;alih<1lCha. GUta. mil Sauchitlan {1t.lOQ-Godaj
Apv.oval acco.d,ng 10 "~hOn 22 01 tha aaMral Int.odudJon 0' In. Inta""tional t.laritima Oanga'OUS Goods Caoa {1t.lOG Cod_)

Ne. D/BAM 5032/5M2
für die Bauart einer Verpackung

zur Beförderung gefährlicher Güter
Aktenzeichen 9.1168 654

9.4
9.4.1

Auflagen
Der in Ziffer 2. genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstellen, daß alle Bestimmungen
und Hinweise dieses Zutassungsscheins über eine ordnungsgemäße Verwendung der
Verpackungen demjenigen, der diese Verpackungen für gefährliche Güter verwendet bzw. mit
gefährlichen Gütern befüllt, zur Kenntnis gebracht werden.

1. Rechtsgrundlagen
1.1 Gefahrgutverordnung Straße - GGVS vom 12. Dezember 1996 (BGB!. I S. 1886)

1.2 Gefahrgulverordnung Eisenbahn - GGVE vom 12. Dezember 1996 (BGB!. I S. 1876)

1 .3 GefahrQutverordnung See - GGVSee, in der Fassung der Bekanntmachung vom 24. August 1995
(BGB!. I, S. 1077) - insbesondere Abschnitt 10 in Ver1:Jindung mtt Anhang I des IMDG-Code
deutsch in der Fassung des Amendments 27·94 vom 18. Juli 1995 (BAnz. Nr. 158a vom
23. August 1995)

2. Antragsteller
AssiDomän
Herkules Verpackungswerke GmbH
Herkutesweg 1
48324 Sendenhorst

3. Hersteller
3.1 AssiDomän

Herkules Verpackungswerke GmbH
Herkulesweg 1
48324 Sendenhorst

10. Hinweise
10.1 Die Zulässigkeit der Verwendung von Verpackungen der zugelassenen Bauart bezüglkh der

Verpackungsart, der Innenverpackungen, des Fassungsraums bzw. der Masse richtet sich
nach den Bestimmungen der jeweils zutreffenden Rechtsvorschriften für die einzelnen
Verkehrsträger. Alle sonstigen Vorschriften (z. B. Füllgrad, Verträglichkeit mit den Ver
packungswerkstoffen) für die Beförderung gefährlicher Güter in der zugelassenen Ver~

packungsbauart bleiben unb~rührt.

10.2 Oie Bauart erfülll die Prüfanforderungen für Verpackungen Zur Beförderung gefährlicher Güter
des Europäischen Übereinkommens über die internationale Beförderung gefährlicher Güter
auf der Straße (AOR) in der Fassung der Bekanntmachung der Neufassung der Anlagen A
und B vom 6. Juli 1994 (BGBI. 11 S. 937), zuletzt geändert durch die 13. ADR-Änderungsver
ordnung vom 17. Juli 1996 (BGB!. 11 S. 1178)
der Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter (RIO), zuletzt
geändert durch die 6. RID-Änderungsverordnung vom 26. November 1996 (BGB!. 11 S. 2701)
des International Maritime Dangerous Goods Code (IMOG Code) in der Fassung des
Amendment 28-96 - insbesondere Section 10 und Annex I
der REGOMMENDATIONS ON THE TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS der UNITED
NATIONS in der Fassung der ninth revised edition, New Vork und Genf 1995

10.3 Oie Fertigung von Verpackungen der zugelassenen Bauart unterliegt der Überwachung nach
§ 9 des Gesetzes über die Beförderung gefährlicher Güter vom 6. August 1975 (BGBI. I S.
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2121) in Verbindung mit den MTechnischen Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Gufer (TRV 001)" (Verkehrsblan Heft 16, 1987, S.
562).

10.4 Diese Zulassung wird im MAmts·, und Mitteilungsblatl der Bundesanstalt für Materialforschung
und -priifung, Berlin' (ISSN 0340-7551) veröftentlichf.

11. Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben
werden. Der Widerspruch ist bei dem Präsidenten der Bundesanstalt für Materialforschung und
·prufung (BAM), 12205 Berlin, Unter den Eichen 87, schriftlich oder zur Niederschrift
einzulegen.

6. Kombinationsverpackung

ZULASSUNGSSCHEIN
ZulasWIllI ....ch AbschMI 22 0.. AI!v-m.'nen e .....i1ullll du Inter....tio....l.n Codu ,.... d.. e..16f<NN"5l9.lllridwr G~llIlilS..schifl.fI!IMOO-(:odeJ

APPfOVII '«ord,ng 10 ...etlon 22 Oll'" GI"..I' InuodueticlfI 01 th. Ifll..n.tio ....1M.'it>.... OlflgtlOllS Geods Cod. lilolOG Cod'l

Nr. D/BAM 5027/6HA1
für die Bauart einer Verpackung

zur Beförderung gefährlicher Güter
Aktenzeichen 9.1/68 491

Fachgruppe 111.1
Transportsicherheit von Verpak·
kungen und Schütlgutbehältem
Im Auftrag

Dr.rer.nat. P. Blümel
Oberregierungsrat

Berlin, 7. Januar 1997

Releral 111.12
Bewertung von
Gefahrgutverpackungen

m
Dipl.- Ing. B.-U. Wienecke

1. Rechtsgrundlagen
1.1 Gefahrgutverordnung Straße - GGVS, in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. Juli 1995

(BGBI. I, S. 1025)

1.2 Gefahrgutverordnung Eisenbahn· GGVE, in der Fassung der Bekanntmachung vom
15. Dezember 1995 (BGBI. I, S. 1852)

1.3 Gefahrgutverordnung See· GGVSee, in der Fassung der Bekanntmachung vom
24. August 1995 (BGBL I, S. 1077) . insbesondere Abschnitt 10 in Verbindung mit Anhang I
des IMDG·Code deutsch in der Fassung des Amendments 27·94 vom 18. Juli 1995 (BAnz. Nr.
158a vom 23. August 1995)

2. Antragsteller
Van Leer Verpackungen GmbH
Wassertor 13
57439 AUendom

3. Hersteller
Van Leer Verpackungen GmbH
Dieselstraße 4·6
50859 Köln

4. Beschreibung der Bauart
Kombinationsverpackung, Kunststoffgefäß mit faßförmiger Außenverpackung aus Stahl

Hersteller·Typenbezeichnung:
Valethene· Kombinationsfaß

Abmessungen
Außendurchmesser (Mantel)
Höhe (gesamt)
Fassungsraum

: 574,5 mm
: 882,0 mm
: 207,0 Liter

Spezifikation:
Die Bauart wird durch die Beschreibungen, technischen Zeichnungen, Werkstoffspezifikationen
und Bescheinigungen gemäß der/des unter Ziffer 5 genannten Prüfnachweise(s) festgelegt.

5. Prüfnachweise für die Bauart
Bericht Nr.: 107914 vom 30.08.1989 der Deutschen Bundesbahn, Versuchsanstalt
MindenIW., Abteilung Mechanik, 4950 Minden

6. Bauartzulassung
Die unter Ziffer 4 und 5 beschriebene Bauart erfüllt die Vorschriften nach Ziffer 1. Die Bauart
wird mit den in Ziffer 9 genannten Nebenbestimmungen für die Beförderung gefährlicher Güter
zugelassen.

Der Nachweis der chemischen Verträglichkeit wird für folgende Standardflüssigkeiten
anerkannt:

Wasser
NetzmiUellösung
Essigsäure (98% bis 100%)
Salpelersäure (55%)
n-ButylacetaVmit n·Butylacetat
gesätligte Netzmittellösung
Kohlenwasserstoffgemisch

Klasse 8 der GGVSIGGVE
Klasse 8 der GGVSIGGVE

Klasse 3 der GGVSIGGVE
Klasse 3 der GGVSIGGVE

Diese Zulassung ersetzt den Zulassungsschein Nr. 8921/1A1 vom 30.11.1989 der Firma
Van Leer Verpackungen GmbH, Brandenburger Straße 12, 2102 Hamburg 93.

Die Prüfnachweise des Berichtes Nr. 111 212 vom 25.06.1992, einschließlich des 1. und
2. Nachtrages vom 25.06.1992 bzw. 04.05.1993 der Prüfstelle der Deutschen Bundesbahn,
Versuchsanstalt MindenIW., Abteilung Mechanik, 4950 Minden werden für die vorliegende
Bauart anerkannt.

Die Eignung der Bauart für die Beförderung gefährlicher flüssige Stoffe gilt bei Einhaltung der
folgenden Grenzwerte bzw. Einschränkungen als erbracht:

Verwendung für gefährliche flüssige Güter der Verpackungsgruppe I, 11 oder 111
max. Bruttomasse : 431,2 kg
Maximaler Gesam1überdruck in der Verpackung (d.h. Dampfdruck des Füllgutes plus
Partialdruck evtl. vorhandener Gase bei 55 °C vermindert um 100 kPa auf der Grundlage
des maximalen Füllungsgrades und einer Fülltemperatur von 15 °C): 267 kPa.
maximaler Dampfdruck bei 50 0 C: 285 kPa (absolut)

bei 55" C: 333 kPa (absolut)
Möglichkeiten der Zuordnung von Stoffen oder Stoffgemischen der Klassen 3, 5.1, 6.1, 6.2
und 8 der GGVSIGGVE gemäß Abschnüt 11 der Beilage zum Anhang A.5N der
GGVS/GGVE zu den nachfolgend genannten MStandardflüssigkeiten- bezüglich der
chemischen Verträglichkeit unter Einhaltung der in der folgenden Tabelle aufgeführten
Maximalwerte:

Standardflüssigkeit Dampfdruck [kPa]
(absolut)

50"C 55"C

Verpackungsgruppe
Dichte (kgll)

11 111

Wasser
Netzmittellösung
Essigsäure (98% bis 100%)
Salpetersäure (55%)

285
171
171
171

333
200
200
200

1,9 2,8 4,2
1,5 2,25
1',5 2,25
1.5 2,25
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n-ButYlacetaUmit n-Sutylacetat
gesättigte Netzmittellösung 200
Kohlenwasserstoffgemisch 200

233
233

1,6
1,6

2,4
2,4

ZULASSUNGSSCHEIN

7.

Der Nachweis der chemischen Verträglichkeit wird für folgende gefährliche Güter anerkannt:
Salpetersäure (65%)
Salpetersäure (70%)
Perchloräthylen
Flußsäure (75 %).

Fertigung von Verpackungen
Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig gefertigt werden. Der
Hersteller muß gewährleisten, daß die serienmäßig gefertigten Verpackungen die festgelegte
Spezifikation der Bauart erfüllen.

ZU"'SUf151 n.d'I Absdll1lll 22 .... A.IIgec~..." E"'''dung du l"l.....lIO....." Codu loJr d.. 8.IO...fU"lI ~l.iihl1idler GüI.r ff\~ SHsdwlI.n ~UOG.oCodI,

AppI'OVlI aa:otding 10 -.. 22 ollha Garwr.llntsoduetoon olthllntamalJo,..1 Uarci",.Da~Goods Cod<t (IUOG Cod.,

Nr. D/BAM 4828/6HG2W

für die Bauart einer Verpackung
zur Beförderung gefährlicher Güter

Aktenzeichen 9.1/67 938

8. Kennzeichnung
Oie nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpackungen sind wie folgt zu
kennzeichnen:

1, Rechtsgrundlagen
1.1 Gefahrgutverordnung Straße - GGVS, in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. Juli 1995

(BGBI. '1, S. 1025)

6HA1/X1 ,9/400/ , /D/BAM 5027 - VL

1.2 Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE, in der Fassung der Bekanntmachung vom
15. Dezember 1995 (BGBI. I, S. 1852)

9,
9.1

9.2.

9.3

(Herstellungsjahr; die letzten beiden
Ziffem und Herstellungsmonat)

Nebenbestimmungen
Befristungen
entfällt

Bedingungen
Der Nachweis der chemischen Verträglichkeit gegenüber weiteren gefährlichen Gütem als den
in Zrtfer 6. definierten gilt erst dann als erbracht, wenn alle folgenden Bestimmungen
eingehalten werden:
- Oie in Ziffer 6. genannten Grenzdaten dürfen nicht überschritten werden.
- Durch Laborversuche ist nachzuweisen, daß die Wirkung der einzufüllenden gefährlichen

Güter auf Probekörper nicht die Wirkung der Standardflüssigkeiten übertrifft.
- Dabei ist gern. der ~TechnischenRichtlinien Verpackungen TRV 002 oder TRV 003~ vom

24. Juli 1989 zu verfahren (veröffentlicht im Verkehrsblatt 1989, Heft 16, 5.57 bzw. 575).
- Oie Laborversuche dürfen nur von Prufstellen durchgeführt werden, die gern. den ~Richtlinien

über das Verfahren für die Durchführung der Bauartprüfung, die Anerkennung von Prufstellen
sowie die Zulassung von Verpackungen und Großpackmittel (IBC) für die Beförderung
gefährlicher Güter -R002-~ vom 05. Mai 1994 (Bundesanzeiger Nr. 97, S. 5554) sowie vom
10. Mai 1994 (Verkehrsblatt S. 406) von der BAM für die Bauartprülung von Kunststoffver
packungen oder speziell für diese Laborversuche anerkannt sind. Oie Ergebnisse dieser
Laborversuche sind zu dokumentieren und auf Verlangen der BAM vorzulegen.

Widerruf
Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufs erteilt.

1.3 Gefahrgutverordnung See - GGVSee, in der Fassung der Bekanntmachung vom
24. Augusl1995 (BGBI. I, S. 1077)· insbesondere Abschnrt! 10 in Verbindung mrt Anhang I
des IMDG-Code deutsch in der Fassung des Amendments 27-94 vom 18. Juli 1995 (BAnz. Nr.
158a vom 23. August 1995)

1 .4 Zusammenfassung der Bestimmungen über Einflug und Ausflug von Luftfahrzeugen im Bereich
der Bundesrepublik Deutschland vom 7. Dezember 1995 (Nachrichten für Luftfahrer I. 307/95)

2, Antragsteller
S-PAC Verpackungen
Henning Schick
Uhlandstraße 1 a
79423 Heitersheim

3, Hersteller
S·PAC Verpackungen

. Henning Schick
Uhlandstraße 1 a
79423 Heitersheim

4, Beschreibung der Bauart

Kombinationsverpackung (Kunststoff)
Kunststoffgefäß mit einer Außenverpackung aus Pappe in Kistenforrn

Hersteller-Typenbezeichnung:
S·PAC 51

Die Bauart wird durch die Beschreibungen, technischen Zeichnungen, Werkstoffspezifikationen
und Bescheinigungen gemäß des unter 5. genannten Prüfberichts festgelegt.

9.4
9.4.1

Auflagen
Der in Ziffer 2. genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstellen, daß alle Bestimmungen
und Hinweise dieses Zulassungsscheins über eine ordnungsgemäße Verwendung der
Verpackungen demjenigen, der diese Verpackungen für gefährliche Güter verwendet bzw. mit
gefährlichen Gütern befüllt, zur Kenntnis gebracht werden.

Abmessungen:
Fassungsraum:

220 x 190 x 200 mm (L x B x H)
6,6 Liter

10.4 Diese Zulassung wird im -Amts- und Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung
und -prUiung, Bertin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht.

10.3 Die Fertigung von Verpackungen der zugelassenen Bauart unterliegt der Überwachung nach
§ 9 des Gesetzes über die Beförderung gefährlicher Güter vom 6. August 1975 (BGBI. I S.
2121) in Verbindung mit den -Technischen Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter (TRV 001r (Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S.
562).

11. Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben
werden. Der Widerspruch ist bei dem Präsidenten der Bundesanstalt für Materialforschung und
-prüfung (BAM), 12205 Berlin, Unter den Eichen 87, schriftlich oder zur Niederschrift
einzulegen.

Die Eignung der Bauart für die Beförderung gefährlicher flüssiger Stoffe gilt bei Einhaltung
der folgenden Grenzwerte bzw. Einschränkungen als erbracht:

Zulässigken der Beförderung in der Verpackungsart mit dem Code 6HG2 gemäß der in
Ziffer 1 genannten Vorschriften
Verwendung für gefährliche Güter der Verpackungsgruppen 11 oder 111.
max. Dichte für Stoffe der Verpackungsgruppe 1I : 1,2 kgll,
max. Dichte für Stoffe der Verpackungsgruppe 111: 1,2 kgll.
Maximaler Gesamtüberdruck in der Verpackung (d.h. Dampfdruck des Füllgutes plus
Partialdruck evtL vorhandener Gase bei 55 °C vermindert um 100 kPa auf der Grundlage
des maximalen Füllungsgrades und einer Fülltemperatur von 15 °C): 20 kPa (Überdruck).
Aufgrund der Ergebnisse der Messung des effektiven Gesamtüberdruckes mit dem Füllgut
Isopropanol gern. des Prufberichtes Nr. 239 vom 15.01.1996 minimaler
SiedebeginnlSiedepunkt der Füllgüter: 82°C.

Möglichkeiten der Zuordnung von Stoffen oder Stoffgemischen der Klassen 3, 5.1, 6.1, 6.2
und 8 der GGVS/GGVE gemäß Abschnitt II der Beilage zum Anhang A.5JV der
GGVS/GGVE zu den nachfolgend genannten "Standardflüssigkeiten ft bezüglich der
chemischen Verträglichkeit bei Einhaltung der o.g. Grenzwerte.

Der Nachweis der chemischen Verträglichkeit wird für folgende Standardflüssigkeiten
anerkannt:

Wasser
. Netzmittellösung
- Essigsäure

Prüfnachweise für die Bauart
- Prüfbericht Nr.: 239 vom 15.01.1996 und
- Nachtrag zum Prüfbericht Nr.: 239 vom 30.01.1996
- Nachtrag zum Prüfbericht Nr.: 239 vom 02.12.1996 der Holfelder Packaging,

Wellpappe Wlesloch, 68789 St. Leon·Rot

Oie Bauart weicht von der Spezifikation der Verpackungsart 6HG2 ab, weil die kistenförrnige
Außenverpackung aus Pappe von einer zusätzlichen Kunststoffolie vollständig umschlossen ist.
Diese ist mit einem Klemmring aufgeschweißt, der straff auf dem Gewindehals des Innenge
fäßes aufsitzt. Oie Funktion des äußeren Folienbeutels ist es, die kistenförmige Außenver·
packung aus Pappe vor Feuchtigkeit von außen zu schützen.

Bauartzulassung
Es wird bescheinigt, daß die in Ziffer 4 und 5 festgelegte Bauart mit abweichender Spezifika
tion ebensosicher ist wie die Verpackungsart 6HG2. Oie Bauart ist für die BAM annehmbar
und erfüllt damit die sonstigen Anforderungen der unter Ziffer 1 genannten Vorschriften. Oie
Bauart wird hiermit, bei Beachtung der in Ziffer 9 genannten Nebenbestimmungen, für die
Beförderung gefährlicher Güter zugelassen.

Fertigung von Verpackungen
Nach der zuge.lassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig gefertigt werden. Der
Hersteller muß gewährleisten, daß die serienmäßig gefertigten Verpackungen die festgelegte
Spezifikation der Bauart erfüllen.

5,

6.

7,

Referat 111.12
Bewertung von
Gefahrgutverpackungen

Im~AUtlraI \
• / I

(.

Dip!.- lng. B.-U. Wienecke

Berlin, 16. Dezember 1996

Dr.rer.nat. P. Blümel
Oberregierungsrat
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10.2 Oie Bauart erfüllt die Prüfanforderungen für Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter
des Europäischen Übereinkommens über die intemationale Beförderung gefährlicher Güter
auf der Straße (ADR) in der Fassung der Bekanntmachung der Neufassung der Anlagen A
und B vom 6. Juli 1994 (BGBI. 1994 11 S. 937), zulelzt geändert durch die
12. ADR·Änderungsverordnung vom 20. Dezember 1994 (BGBI. 1994 11 S. 3855)
der Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter (RIO) in der 5.
RID·Änderungsverordnung vom 8. März 1995 (BGBI. 1995 11 S. 210)
des International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code) in der Fassung des
Amendment 27-94 - insbesondere Seetion 10 und Annex I
der RECOMMENDATIONS ON THE TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS der UNITED
NATIONS in der Fassung der eighth revised edition, New York und Genf 1993

10. Hinweise
10.1' Die Zulässigkeit der Verwendung von Verpackungen der zugelassenen Bauart bezüglich der

Verpackungsart, der Innenverpackungen, des Fassungsraums bzw. der Masse richtet sich
nach den Bestimmungen der jeweils zutreffenden Rechtsvorschriften für die einzelnen
Verkehrsträger. Alle sonstigen Vorschriften (z. B. Füllgrad, Verträglichkeit mit den Ver
packungswerkstoflen) für die Beförderung gefährlicher Güter in der zugelassenen Ver
packungsbauart bleiben unberührt.



8. Kennzeichnung
Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpackungen sind wie folgt zu
kennzeichnen: ZULASSUNGSSCHEIN

Q 6HG2WIY/30/ .ID/BAM 4828 - S-PAC

(Herstellungsjahr; die
letzten beiden Ziffern)

Zulusuntjl ""eh Absdlnin 22 d.r AUg........n e .... i1..ng du lm.ma\lOn.litn Co6Is'ilr diI 8Il6fdlNng 9I1,Ihrlidll' Gül.....~ S••sd>iffln (lMDG.codI1
Approv.l lecording 10 section.22 01 lhe Ge...r.ll~no1lhe Intem.tioNl M.nIi.... Olngeroll1 Goo<h Code (lMDG Codl'

Nr. D/BAM 4829/6HG2W

9. Nebenbestimmungen

9.1 Befristungen
entfällt

für die Bauart einer Verpackung
zur Beförderung gefährlicher Güter

Aktenzeichen 9.1/67 939

9.2.

9.3

9.4
9.4.1

Bedingungen
Vorausgesetzt der Verträglichkeitsnachweis ist erbracht, dOrfen Stoffe mit einem Siedebeginn
< 82°C unter Beachtung der sonstigen Grenzwerte eingefüllt werden, wenn durch Messung
des Gesamtüberdrucks nach der Methode a) der Rn. 3500 (11) für jedes Füllgut
nachgewiesen wurde, daß 20 kPa (Überdruck) bei 55°C nicht überschritten werden.

Widerruf
Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufs erteilt.

Auflagen

Der in Ziffer 2. genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstellen, daß alle
Bestimmungen und Hinweise dieses Zulassungsscheins über eine ordnungsgemäße
Verwendung der Verpackungen demjenigen, der diesa Verpackungen für gefährliche Güter
verwendet bzw. mit gefährlichen Gütern befüllt, zur Kenntnis gebracht werden.

1.
1.1

1.2

1.3

1.4

Rechtsgrundlagen

Gefahrgutverordnung Straße - GGVS, in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. Juli 1995
(BGB!. I. S. 1025)

Gafahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE, in der Fassung der Bekanntmachung vom
15. Dezember 1995 (BGBI. I. S. 1852)

Gefahrgutverordnung See - GGVSee, in der Fassung der Bekanntmachung vom
24. Augusl1995 (BGBI. I. S. 1077) • insbesondere Abschnitt 10 in Verbindung mtt Anhang I
des IMDG-Code deutsch in der Fassung des Amendments 27·94 vom 18. Juli 1995 (BAnz. Nr.
158a vom 23. August 1995)

Zusammenfassung der Bestimmungen über Einflug und Ausflug von Luftfahrzeugen im Bereich
der Bundesrepublik Deutschland vom 7. Dezember 1995 (Nachrichten für Luftfahrer I. 307/95)

Beschreibung der Bauart

Hersteller-Typenbezeichnung:
S-PAC 10 I

Kombinationsverpackung (Kunststoff)
Kunststoffgefäß mit einer Außenverpackung aus Pappe in Kistenform

Antragsteller
S-PAC Verpackungen
Henning Schick
Uhlandslraße 1 a
79423 Heitersheim

220 x 190 x 330 mm (L x B x H)
13.8 Ltter

Abmessungen:
Fassungsraum:

Hersteller
S·PAC Verpackungen
Henning Schick
Uhlandstraße 1 a
79423 Heitersheim

4.

3.

2.

10.2 Die Bauart erfülh die Prüfanforderungen für Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter

des Europäischen Übereinkommens über die internationale Beförderung gefährlicher Güter
auf der Straße (AOR) in der Fassung der Bekanntmachung der Neufassung der Anlagen A
und B vom 6. Juli 1994 (BGBI. 1994 11 S. 937). zuletzt geändert durch die
12. ADR·Änderungsverordnung vom 20. Dezember 1994 (BGBI. 199411 S. 3855)
der Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter (R 10) in der 5.
RID-Änderungsverordnung vom 8. März 1995 (BGBI. 1995 11 S. 210)
des International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code) in der Fassung des
Amendment 27·94 ~ insbesondere Section 10 und Annex I
der RECOMMENDATIONS ON THE TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS der
UNITEO NATIONS in der Fassung der eighth revised edition, New York und Genf 1993
der TECHNICAL INSTRUCTIONS FOR THE SAFE TRANSPORT OF DANGEROUS
GOODS BV AIR (leAD·T1) Doc 9284-AN/905 in der 1995-1996·er Edrtion

10. Hinweise

10.1 Die Zulässigkeit der Verwendung von Verpackungen der zugelassenen Bauart bezüglich der
Verpackungsart, der Innenverpackungen, des Fassungsraums bzw. der Masse richtet sich
nach den Bestimmungen der jeweils zutreffenden Rechtsvorschriflen für die einzelnen
Verkehrsträger. Alle sonstigen Vorschriften (z. B. Füllgrad, Verträglichkeit mit den Ver
packungswerkstoffen) für die Beförderung gefährlicher Güter in der zugelassenen Ver
packungsbauart bleiben unberührt.

10.3 Die Fertigung von Verpackungen der zugelassenen Bauart unterliegt der Überwachung nach
§ 9 des Gesetzes über die Beförderung gefährlicher Güter vom 6. August 1975 (BGBI. I S.
2121) in Verbindung mit den -Technischen Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter (TRV 001r (Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S.
562).

10.4 Diese Zulassung wird im "Amts~ und Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung
und 'prüfung, Berlin" (ISSN 0340·7551) veröffentlicht.

Die Bauart wird durch die Beschreibungen, technischen Zeichnungen, Werkstoffspezifikationen
und Bescheinigungen gemäß des unter 5. genannten Prülberichts festgelegt.

Die Bauart weicht von der Spezifikation der Verpackungsart 6HG2 ab, weil die kistenfönnige
Außenverpackung aus Pappe von einer zusätzlichen Kunststoffolie vollständig umschlossen ist.
Diese ist mit einem Klemmring aufgeschweißt, der straff auf dem Gewindehals des Innenge
fäßes aufsitzt. Die Funktion des äußeren Folienbeutels ist es, die kistenfönnige Außenver
packung aus Pappe vor Feuchtigkeit von außen zu schützen.

11. Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch
erhoben werden. Der Widerspruch ist bei dem Präsidenten der Bundesanstalt für
Materialforschung und -prüfung (BAM). 12205 Berlin, Unter den Eichen 87, schriftlich oder zur
Niederschrift einzulegen.

5. Prüfnachweise für die Bauart
- PrUlbericht Nr.: 240 vom 15.01.1996 und
- Nachtrag zum Prüfbericht Nr.: 220 vom 30.01.1996
- Nachtrag zum Prüfbericht Nr.: 240 vom 02.12.1996 der Holfelder Packaging,

Wellpappe Wiesioch, 68789 SI. Leon-Rot

Berlin, 9. Dezember 1996

Fachgruppe 111. 1
Transportsicherheit von Verpak·
kungen und Schüttgutbehähern
Im Auftrag

Dr.rer.nat. P. Blümel
Oberregierungsrat

Referat 111.12
Bewertung von
Gefahrgutverpackungen

I"(;AU1?n

Dfp~.u Wienecke

6. Bauartzulassung
Es wird bescheinigt, daß die in Ziffer 4 und 5 festgelegte Bauart mit abweichender Spezifika
tion ebenso sicher ist wie die Verpackungsart 6HG2. Oie Bauart ist für die BAM annehmbar
und erfüllt damit die sonstigen Anforderungen der unter Ziffer 1 genannten Vorschriften. Oie
Bauart wird hiennit, bei Beachtung der in Ziffer 9 genannten Nebenbestimmungen, für die
Beförderung gefährlicher Güter zugelassen.

Oie Eignung der Bauart für die Beförderung gefährlicher flüssiger Stoffe gilt bei Einhallung
der folgenden Grenzwerte bzw. Einschränkungen als erbracht:

Zulässigkeit der Beförderung in der Verpackungsart mit dem Code 6HG2 gemäß der in
Ziffer 1 genannten Vorschriften
Verwendung für gefährliche Güter der Verpackungsgruppen 11 oder 111.
max. Dichte für Stoffe der Verpackungsgruppe 11 : 1,2 kgll,
max. Dichte für Stoffe der Verpackungsgruppe 111: 1,2 kgll.
Maximaler Gesamtüberdruck in der Verpackung (d.h. Dampfdruck des Füllgutes plus
Partialdruck evtl. vorhandener Gase bei 55°C vennindert um 100 kPa auf der Grundlage
des maximalen Füllungsgrades und einer Fülltemperatur von 15 Oe): 20 kPa (Überdruck).
Aufgrund der Ergebnisse der Messung des effektiven Gesamtüberdruckes mit dem Füllgut
Isopropanol gem. des Prü1berichtes Nr. 240 vom 15.01.1996 minimaler Siedebe·
ginniSiedepunkt der Füllgüter: 82°C.

Der Nachweis der chemischen Verträglichkeit wird für folgende Standardflüssigkeilen
anerkannt:

Wasser
- Netzmittellösung
- Essigsäure

Möglichkeiten der Zuordnung von Stoffen oder Stoffgemischen der Klassen 3, 5.1, 6.1, 6.2
und 8 der GGVS/GGVE gemäß Abschnitt 1I der Beilage zum Anhang A.5/V der
GGVS/GGVE zu den nachfolgend genannten "Standardflüssigkeiten" bezüglich der
chemischen Verträglichkeit bei Einhaltung der o.g. Grenzwerte.
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7. Fertigung von Verpackungen
Nach der zugelassener:'! Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig gefertigt werden. Der
Hersteller muß gewährleisten, daß die serienmäßig gefertigten Verpackungen die festgelegte
Spezifikation der Bauart erfüllen.

ZULASSUNGSSCHEIN
Zulassung nach Abschnitl22 d.t Allg.m.intln ein'-~ung cMslnl.malio",,'-n Codn IUt die B.I&rcMNng V-11Mict\o1t Güla, m~ S••Khin.n QMOG-God.'

Apptoval according Lo ...cIion 22 01 tIMt a.ntltllllnlfOduaion 01 IIMt lntamatioMI Maritim. Oang.",,,,, Goods Cod. ~MOG Coda)

B. Kennzeichnung
Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpackungen sind wie folgt zu
kennzeichnen:

Nr. D/BAM 4830/6HG2W

(?In\..V 6HG2WIY/30/ .ID/BAM 4829 - S-PAC

für die Bauart einer Verpackung
zur Beförderung gefährlicher Güter

Aktenzeichen 9.1167 940

9.
9.1

9.2.

(Herstellungsjahr; die
letzten beiden Ziffern)

Nebenbestimmungen
Befristungen
entfällt

Bedingungen
Vorausgesetzt der Vertraglichkeitsnachweis ist erbracht, dürfen Stoffe mit einem Siedebeginn
< 82°C unter Beachtung der sonstigen Grenzwerte eingefüllt werden, wenn durch Messung
des Gesarntüberdrucks nach der Methode a) der Rn. 3500 (11) für jedes Füllgut
nachgewiesen wurde, daß 20 kPa (Überdruck) bei 55°C nicht überschritten werden.

1.
1.1

1.2

1.3

Rechtsgrundlagen
Gefahrgutverordnung Straße - GGVS, in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. Juli 1995
(BGB!. I, S. 1025)

Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE, in der Fassung der Bekanntmachung vom
15. Dezember 1995 (BGB!. I, S. 1852)

Gefahrgutverordnung See - GGVSee, in der Fassung der Bekanntmachung vom
24. August 1995 (BGB!. I, S. 1077) - insbesondere Abschnrt! 10 in Verbindung mtt Anhang I
des IMOG-Code deutsch in der Fassung des Amendments 27-94 vom 18. Juli 1995 (BAnz. Nr.
158a vom 23. August 1995)

9.3 Widerruf
Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufs erteilt.

1.4 Zusammenfassung der Bestimmungen über Einflug und Ausflug von Luftfahrzeugen im Bereich
der Bundesrepublik Deutschland vom 7. Dezember 1995 (Nachrichten für Luftfahrer I. 307/95)

9.4
9.4.1

Auflagen
Der in Ziffer 2. genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstellen, daß alle
Bestimmungen und Hinweise dieses Zulassungsscheins über eine ordnungsgemäße
Verwendung der Verpackungen demjenigen, der diese Verpackungen für gefährliche Güter
verwendet bzw. mit gefährlichen Gutem befüllt, zur Kenntnis gebracht werden.

2. Antragsteller
S-PAC Verpackungen
Henning Schick
Uhlandstraße 1 a
79423 Heitersheim

10.
10.1

Hinweise
Die Zulässigkeit der Verwendung von Verpackungen der zugelassenen Bauart bezüglich der
Verpackungsart, der Innenverpackungen, des Fassungsraums bzw. der Masse richtet sich
nach den Bestimmungen der jeweils zutreffenden Rechtsvorschriften für die einzelnen
Verkehrsträger. Alle sonstigen Vorschriften (z. B. Füllgrad, Verträglichkeit mit den Ver~

packungswerkstoffen) für die Beförderung gefährlicher Güter in der zugelassenen Ver~

packungsbauart bleiben unberührt.

3.

4.

Hersteller
S-PAC Verpackungen

.. Henning Schick
Uhlandstraße 1 a
79423 Heilersheim

Beschreibung der Bauart

Hersteller-Typenbezeichnung:
S-PAC 20 I

Kombinationsverpackung (Kunststoff)
Kunststoffgefäß mit einer Außenverpackung aus Pappe in Kistenform

Oie Bauart wird durch die Beschreibungen, technischen Zeichnungen, Werkstoffspezifikationen
und Bescheinigungen gemäß des unter 5. genannten Prüfberichts festgelegt.

Die Bauart weicht von der Spezifikation der Verpackungsart 6HG2 ab, weil die kistenförmige
Außenverpackung aus Pappe von einer zusätzlichen Kunststoffolie vollständig umschlossen ist.
Diese ist mit einem Klemmring aufgeschweißt, der straff auf dem Gewindehals des Innenge
fäßes aufsitzt. Oie Funktion des äußeren Folienbeutels ist es, die kistenförmige Außenver
packung aus Pappe vor Feuchtigkeit von außen zu schützen.

280 x 230 x 375 mm (L x B x H)
24,2 Lrter

Abmessungen:
Fassungsraum:

Prüfnachweise für die Bauart
~ Prüfbericht Nr.: 241 vom 15.01.1996 und
- Nachtrag zum Prüfbericht Nr.: 241 vom 30.01.1996
~ Nachtrag zum Prüfbericht Nr.: 241 vom 02.12.1996 der Holfelder Packaging,

Wellpappe Wies loch, 68789 St. Leon-Rot

5.

10.3 Die Fertigung von Verpackungen der zugelassenen Bauart unterliegt der Überwachung nach
§ 9 des Gesetzes über die Beförderung gefährlicher Güter vom 6. August 1975 (BGBI. I S.
2121) in Verbindung mit den -Technischen Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter (TRV 001)" (VerkehrsbIalt Heft 16, 1987, S.
562).

10.4 Diese Zulassung wird im -Amts- und Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung
und -prutung, Bertin· (ISSN 0340·7551) veröffentlicht.

des Europäischen Übereinkommens über die internationale Beförderung gefährlicher Güter
auf der Straße (ADR) in der Fassung der Bekanntmachung der Neufassung der Anlagen A
und B vom 6. Juli 1994 (BGBI. 1994 11 S. 937). zuletzt geändert durch die
12. ADR-Änderungsverordnung vom 20. Dezember 1994 (BGBI. 1994 11 S. 3855)
der Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter (RIO) in der 5.
RID-Änderungsverordnung vom 8. März 1995 (BGB!. 1995 11 S. 210)
des Intemational Maritime Dangerous Goods Code (IMOG Code) in der Fassung des
Amendment 27-94 . insbesondere Section 10 und Annex I
der RECOMMENDATIONS ON THE TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS der
UNITEO NATIONS in der Fassung der eighlh revised edition, New York und Genf 1993
der TECHNICAL INSTRUCTIONS FOR THE SAFE TRANSPORT OF DANGEROUS
GOODS BY AIR (leAO-TI) Doc 9284-AN/905 in der 1995-1996-er Edrtion

10.2 Die Bauart erfüllt die Prüfanforderungen für Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter

11. Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch
erhoben werden. Der Widerspruch ist bei dem Präsidenten der Bundesanstalt für
Materialforschung und -prüfung (BAM), 12205 Berlin, Unter den Eichen 87, schriftlich oder zur
Niederschrift einzulegen. .

6. Bauartzulassung
Es wird bescheinigt, daß die in Ziffer 4 und 5 festgelegte Bauart mit abweichender Spezifika
tion ebenso sicher ist wie die Verpackungsart 6HG2. Die Bauart ist für die BAM annehmbar
und erfüllt damit die sonstigen Anforderungen der unter Ziffer 1 genannten Vorschriften. Oie
Bauart wird hiermit, bei Beachtung der in Ziffer 9 genannten Nebenbestimmungen, für die
Beförderung gefährlicher Güter zugelassen.

Berlin, 9. Dezember 1996

Fachgruppe 111.1
Transportsichemeit von Verpak
kungen und Schüttgutbehältem
Im Auftrag

(:z<~
Dr.rer.nat. P. Blümel
Oberregierungsrat

Referat 111.12
Bewertung von

FjfjJ""~.

Dip!.- Ing. B.-U. Wienecke

Die Eignung der Bauart für dJe Beförderung gefährlicher flüssiger Stoffe gilt bei Einhaltung
der folgenden Grenzwerte bzw. Einschränkungen als erbracht:

Zulässigkeit der Beförderung in der Verpackungsart mit dem Code 6HG2 gemäß der in
Ziffer 1 genannten Vorschriften
Verwendung für gefährliche Güter der Verpackungsgruppen 11 oder 111.
max. Dichte fur Stoffe der Verpackungsgruppe 11 : 1,2 kgll;
max. Dichte fur Stoffe der Verpackungsgruppe 111: 1,2 kglt.
Maximaler Gesamtüberdruck in der Verpackung (d.h. Dampfdruck des Füllgutes plus
Partialdruck evtl. vorhandener Gase bei 55°C vermindert um 100 kPa auf der Grundlage
des maximalen FÜllungsgrades und einer Fülltemperatur von 15°C): 20 kPa (Überdruck).
Aufgrund der Ergebnisse der Messung des effektiven Gesamtüberdruckes mit dem Füllgut
Isopropanol gem. des prüfberichtes Nr. 241 vom 15.01.1996 minimaler Siedebe
ginniSiedepunkt der Fullguler: 82"C.

Der Nachweis der chemischen Verträglichkeit wird für folgende Standardflüssigkeiten
anerkannt:

Wasser
- Netzmittellösung
- Essigsäure

Möglichkeiten der Zuordnung von Stoffen oder Stoffgemischen der Klassen 3, 5.1, 6.1, 6.2
und 8 der GGVS/GGVE gemäß Abschnitt 11 der Beilage zum Anhang A.5N der
GGVS/GGVE zu den nachfolgend genannten "Standardflüssigkeiten- bezüglich der
chemischen Verträglichkeit bei Einhaltung der o.g. Grenzwerte.
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7. Fertigung von Verpackungen
Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig gefertigt werden. Der
Hersteller muß gewährleisten, daß die serienmäßig gefertigten Verpackungen die festgelegte
Spezifikation der Bauart erfüllen.



8. Kennzeichnung
Oie nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpackungen sind wie folgt zu
kennzeichnen:

An\::..) 6HG2WIY/30/ .ID/BAM 4830 - S-PAC

(Herstellungsjahr; die
letzten beiden Ziffern)

o. Feinstblechverpackungen

1. Neufassung zum

ZU LASS UNGSSCH EIN
ZulaS:OUIl9 roar;h Ab".;twvrl 22 de, AlIl.........n Einleihlllllon Inl.mallo",,"n Codu I.. die 8e16,d.rullllll.rlhflict>e' GÜI., ",n Souehit!.n O.... DG-Cod.j

-'Pp",••••CCllrdinlllo Hd>On 22 ollhe G....rallntrodudlOn ollho Inl.malooMJ lo4arllime Da"ll"ous GOXIcls Code 010400 Codaj

9. Nebenbestimmungen
9.1 Befristungen

entfällt

9.2. Bedingungen
Vorausgesetzt der Verträglichkeitsnachweis ist erbracht, dürfen Stoffe mit einem Siedebeginn
< 82°C unter Beachtung der sonstigen Grenzwerte eingefüllt werden. wenn durch Messung
des Gesamtüberdrucks nach der Methode a) der Rn. 3500 (11) für jedes Füllgut
nachgewiesen wurde, daß 20 kPa (Überdruck) bei 55°C nicht überschritten werden.

9.3 Widerruf
Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufs erteilt.

Nr. D/BAM 5005/0A1

für die Bauart einer Verpackung
zur Beförderung gefährticher Goter

Aktenzeichen 9.1/68627

1. Rechtsgrundlagen
1.1 Gefahrgutverordnung Straße· GGVS, in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. Juli 1995

(BGBI. I, S. 1025)

1.2 Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE, in der Fassung der Bekanntmachung vom
15. Dezember 1995 (BGBI. I. S. 1852)

9.4 Auflagen
9.4.1 Der in Ziffer 2. genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstellen, daß alle

Bestimmungen und Hinweise dieses Zulassungsscheins über eine ordnungsgemäße
Verwendung der Verpackungen demjenigen, der diese Verpackungen für gefährtiche Güter
verwendet bzw. mit gefährlichen Gütern befül1t, zur Kenntnis gebracht werden.

2. Antragsteller
Huber Verpackungen GmbH + Co.
Otto-Meister-Straße 2
74613 Öhringen

10.
10.1

Hinweise
Die Zulässigkeit der Verwendung von Verpackungen der zugelassenen Bauart bezüglich der
Verpackungsart, der Innenverpackungen, des Fassungsraums bzw. der Masse richtet sich
nach den Bestimmungen der jeweils zutreffenden Rechtsvorschriften für die einzelnen
Verkehrsträger. Alle sonstigen Vorschriften (z. B. Füllgrad, Verträglichkeit mit den Ver
packungswerkstoffen) für die Beförderung gefährlicher Güter in der zugelassenen Ver
packungsbauart bleiben unberührt.

3.

4.

Hersteller
Huber Verpackungen GmbH + Co.
Otto-Meister-Straße 2
74613 Öhringen

Beschreibung der Bauart
Feinslblechverpackung aus Stahl mit nichtabnehmbarem Deckel

HersteUer-Typenbezeichnung: Kanister 258/232 mm mit KVS 57 mm

Spezifikation:
Die Bauart wird durch die Beschreibungen, technischen Zeichnungen, Werkstollspezifikationen
und Bescheinigungen gemäß der/des unter Ziller 5 genannten PfÜfnachweise(s) lestgelegt.

10.2 Oie Bauart erfüllt die Prüfanforderungen für Verpackungen zur Beförderung gefährticher Güter

des Europäischen Übereinkommens über die internationale Beförderung gefährlicher Güter
auf der Straße (ADR) in der Fassung der Bekanntmachung der Neufassung der Anlagen A
und B vom 6. Juli 1994 (BGBI. 1994 11 S. 937). zuletzt geändert durch die
12. ADR-Änderungsverordnung vom 20. Dezember 1994 (BGBI. 1994 11 S. 3855)
der Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter (RIO) in der 5.
RID-Änderungsverordnung vom 8. März 1995 (BGBI. 1995 11 S. 210)
des International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code) in der Fassung des
Amendment 27-94 - insbesondere Section 10 und Annex I
der RECOMMENDATIONS ON THE TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS der
UNITED NATIONS in der Fassung der eighth revised edition, New York und Genf 1993
der TECHNICAL INSTRUCTIONS FOR THE SAFE TRANSPORT OF DANGEROUS
GOODS BV AIR (leAO-TI) Doc 9284-AN/905 in der 1995-1996-er Ednion

Abmessungen (Kanisterkörper unten)
Abmessungen (Kanisterkörper oben)
Höhe ohne Verschluß :
Variante I
Variante 11
Fassungsraum
Variante I
Variante 11

: 258.6 x 232.6 mm (L x B )
: 250.6 x 224.6 mm (L x B )

: 300 mm
: 400 mm

: 16,6 Liter
: 22,4 Liter

10.3 Oie Fertigung von Verpackungen der zugelassenen Bauart unterliegt der Überwachung nacll
§ 9 des Gesetzes über die Beförderung gefährlicher Güter vom 6. August 1975 (BGBI. I S.
2121) in Verbindung mit den -Technischen Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter (TRV 001)" (Verkehrsblatt Heft 16. 1987, S.
562).

10.4 Diese Zulassung wird im -Amts- und MitteilungsblaU der Bundesanstalt für Materialforschung
und -pnJfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht.

11. Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch
erhoben werden. Der Widerspruch ist bei dem Präsidenten der Bundesanstalt für
Materialforschung und -prüfung (SAM), 12205 Bertin, Unter den Eichen 87, schriftlich oder zur
Niederschrift einzulegen.

5.

6.

Prüfnachweise für die Bauart
Prülberichl Nr.: 960342 vom 21.10.1996 des TÜV Ostdeutschtand, Sicherheit und
Umweltschutz GmbH, Köthener Str. 33 in 06118 Halle

Bauartzulassung
Die unter ZiNer 4 und 5 beschriebene Bauart erfüllt die Vorschriften nach Ziffer 1. Die Bauart
wird mit den in Ziffer 9 genannten Nebenbestimmungen für die Beförderung gefährlicher Goter
zugelassen.

Diese 1. Neufassung ersetzt den Zulassungsschein Nr. D/BAM 500S/DA1 vom 7. Nov. 1996
der Huber Verpackungen GmbH + Co., Olto-Meister-Straße 2 in 74613 Öhringen.

Die Eignung der Bauart für die Beförderung gefährlicher flüssiger Goter gilt bei Einhaltung der
folgenden Grenzwerte bzw. Einschränkungen als erbracht:

Berlin, 9. Dezember 1996

Fachgruppe 111.1
Transportsicherheit von Verpak
kungen und Schüttgutbehältem
Im Auflrag

~
\

Dr.rernat. P. Blümel
Oberregierungsrat

Referat 111.12
Bewertung von
Gefahrgutverpackungen

6tD
~.-U. Wienecke

7.

8.

Verwendung für gefährtiche flüssige GOter der Verpackungsgruppe 11 oder 111
max. Dichte für Stoffe der Verpackungsgruppe II 1,2 kg/I
max. Dichte für Stoffe der Verpackungsgruppe 111: 1,2 kg/I
Maximaler Gesamtüberdruck in der Verpackung (d.h. Dampfdruck des FOllgutes plus
Partia_ldruck evtl. vorhandener Gase bei 55°C vermindert um 100 kPa auf der Grundlage
des maximalen Füllungsgrades und einer Fülltemperatur von 15 °C):.73 kPa.
max. Dampfdruck bei 50° C: 120 kPa (absolut)

bei 55' C: 140 kPa (absolut)

Fertigung von Verpackungen
Nach der zugelassenen Bauart dOrfen Verpackungen serienmäßig gefertigt werden. Der
Hersteller muß gewährleisten, daß die serienmäßig gefertigten Verpackungen die festgelegte
Spezifikation der Bauart erfüllen.

Kennzeichnung
Oie nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpackungen sind wie folgt zu
kennzeichnen:

RID/ADR/OA11Y 1110 I .ID/BAM 5005 - KHV

. (Herslellungsjahr; die lelzlen beiden Stellen)

9. Nebenbestimmungen
9.1 Befristungen

entfällt

9.2 Bedingungen
Bestandteil der zugelasse'nen Bauart werden auch Verpackungen, deren Abmessungen
von den geprüften Baumustern abweichen, unter folgenden Bedingungen:

Gleiche Konstruktion, Wahddicke, Werkstoffe und Querschnitt
Bauhöhe ohne Verschluß mindestens 300 und maximal 400 mm
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10.4 Diese Zulassung wird im "Amts- und MitteHungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung
und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht.

10.3 Die Fertigung von Verpackungen der zugelassenen Bauart unterliegt der Überwachung nach
§ 9 des Gesetzes über die Beförderung gefährlicher Güter vom 6. August 1975 (BGBI. I
S. 2121) in Verbindung mit den "Technischen Richtlinien für die Überwachung der Fertigung
von Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter (TRV 001)" (Verkehrsblatt Heft 16,
1987, S. 562).

10.2 Die Bauart erfüllt die Prüfanlorderungen für Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter
des Europäischen Übereinkommens über die internationale Beförderung gefährlicher Güter
auf der Straße (AOR) in der Fassung der Bekanntmachung der Neufassung der Anlagen A
und B vom 6. Juli 1994 (BGBL 1994 11 S. 937), zuletzt geändert durch die
12. ADR-Änderungsverordnung vom 20. Dezember 1994 (BGBI. 1994 11 S. 3855)
der Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter (RIO) in der 5.
RID-Anderungsverordnung vom 8. März 1995 (BGBI. 1995 11 S. 210)

10. Hinweise
10.1 Oie Zulässigkeit der Verwendung von Verpackungen der zugelassenen Bauart bezüglich der

Verpackungsart, der Innenverpackungen, des Fassungsraums bzw. der Masse richtet sich
nach den Bestimmungen der jeweils zutreffenden Rechtsvorschrilten für die einzelnen
Verkehrsträger. Alle sonstigen Vorschriften (z. B. Füllgrad, Verträglichkeit mit den Ver·
packungswerkstoffen) für die Beförderung gefährlicher Güter in der zugelassenen Ver
packungsbauart bleiben unberührt.

Die Eignung der Bauart für die Beförderung gef~hrlicher flüssiger Stoffe gilt bei Einhaltung der
folgenden Grenzwerte bzw. Einschränkungen als erbracht:

Verwendung für gefährliche flüssige Güter der Verpackungsgruppen 11 oder 111.
max. Dichte für Verpackungsgruppe 11 : 1.2 kgll
max. Dichte für Verpackungsgruppe 111: 1,8 kgll
max. Dampfdruck bei 50°C: 171 kPa (absolut)
max. Dampfdruck bei 55°C: 200 kPa (absolut)
max. Gesamtüberdruck in der Verpackung (d.h. Dampfdruck des Füllgutes plus Partialdruck
evtl. vorhandener Gase bei 55 oe vermindert um 100 kPa auf der Grundlage des maximalen
Füllungsgrades und einer Fülltemperatur von 15 °C): 133 kPa

Bauartzulassung
Die unter Ziffer 4 und 5 beschriebene Bauart erfüllt die Vorschriften nach Ziffer 1. Die Bauart wird
mit den in Ziffer 9 genannten Nebenbestimmungen für die Beförderung gefährlicher Güter
zugelassen.

Diese 3. Neufassung ersetzt den Zulassungsschein Nr. 793210A1 vom 22.06.1995 'der Gruss
Metallverpackungen GmbH & Co., Hülsenstraße 38 in 40721 HUden

Ergänzend gelten die Spezifikationen gemäß den Zeichnungen A 06.36.1 vom 23.02.93;
A 06.37.1 vom 23.02.93 und A 06.39 vom 23.03.93 der Blechwarenfabrik Gustav Gruss & Co
in Hilden.

Prüfnachweise für die Bauart
Prüfbericht Nr. 3422194 vom 25.05.1994.
Prüfbericht Nr. 3540/95 vom 22.02.199? und
Prüfbericht Nr. 3832196 vom 26.08.1996 des Instituts für Beratung, Forschung,
Systernplanung, Verpackungsentwicklung und -prüfung an der Fachhochschule Hamburg,
Lohbrügger Kirchstr. 65 in 21033 Hamburg

Spezifikation:
Die Bauart wird durch die Beschreibungen, technischen Zeichnungen, Werkstoffspezifikationen
und Bescheinigungen gemäß der/des unter Ziffer 5 genannten Prüfnachweise(s) festgelegt.

6.

5.

Auflagen
Der in Ziffer 2. genannte Antragsteller muß nachweisbar sicher stellen, daß alle
Bestimmungen und Hinweise dieses Zulassungsscheins über eine ordnungsgemäße
Verwendung der Verpackungen demjenigen, der diese Verpackungen tür gefährliche Güter
verwendet bzw.mit gefährlichen Gütern befüllt, zur Kenntnis gebracht werden.

Widerruf
Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufs erteilt.

94
94.1

9.3

11. Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben
werden. Der Widerspruch ist bei dem Präsidenten der Bundesanstalt für Materialforschung und
-prüfung (BAM), 12205 Berlin, Unter den Eichen 87, schriftlich oder zur Niederschrift
einzulegen.

Berlin, 5. Dez. 1996

7.

8.

Fertigung von Verpackungen
Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller
muß gewährleisten, daß die serienmäßig gefertigten Verpackungen die festgelegte SpeZifikation
der Bauart erfüllen.

Kennzeichnung
Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpackungen sind wie folgt zu
kennzeichnen:

Fachgruppe 111.1
Transportsicherheit von Verpak-

~nÄ~~~r~n~(tl~tbehältern

f>('
Dipl.- Ing. .-U. Wienecke

3. Neufassung zum

Referat 111.12
Bewertung von
Gefahrgutverpackungen
Im Auftrag

Dipl.- Ing (FH) W. Taegner

9.
9.1

9.2

RID/ADR/OA1/Y/200/ .ID/BAM 7932 - G

(Herstellungsjahr; die letzten beiden Stellen)

Nebenbestimmungen
Befristungen
entfällt

Bedingungen
Bestandteil der zugelassenen Bauart werden auch Verpackungen, deren Abmessungen
von den geprüften Baumustem abweichen, unter folgenden Bedingungen:
• Gleiche Konstruktion, Wanddicke, Werkstoff und Querschnitt
- Bauhöhe ohne Verschluß mindestens 160 mm und maximal 350 mm

9.4
9.4.1

ZU LASSU NGSSCH EI N
Zulassung nach Ab:ochnitl 22 dar Allgomainan Einlaitung das InlemaMnalan Codas rür d.. aetörde",ng got;ih~,chorG(ilor mit S.oschitten (IMDG-Coda)

A~",yal according 10 soct,on 22 o!lhe G.neralln!roduct,on ol!ho In!omahonal Man1im. Dangaraus Goods Codo QMDG Coda)

Nr. 7932/0A1
für die Bauart einer Verpackung

zur Beförderung gefährlicher Güter
Aktenzeichen 9.1/68 402

9.3 Widerruf
Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufs erteilt.

Auflagen
Der in Ziffer 2. genannte Antragsteller muß nachweisbar sicher stellen, daß alle
Bestimmungen und Hinweise dieses Zulassungsscheins über eine ordnungsgemäße
Verwendung der Verpackungen demjenigen, der diese Verpackungen für gefährliche Güter
verwendet bzw. mit gefährlichen Gütern befüllt, zur Kenntnis gebracht werden.

1. Rechtsgrundlagen
1.1 Gefahrgutverordnung Straße - GGVS, in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. Juli 1995

(BGBI. I, S. 1025)

1.2 Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE, in der Fassung der Bekanntmachung vom
15. Dezember 1995 (BGBI. I. S. 1852)

10. Hinweise
10.1 Die Zulässigkeit der Verwendung von Verpackungen der zugelassenen Bauart bezüglich der

Verpackungsart, der Innenverpackungen, des Fassungsraums bzw. der Masse richtet sich
nach den Bestimmungen der jeweils zutreffenden Rechtsvorschriften für die einzelnen
Verkehrsträger. Alle sonstigen Vorschriften (z. B. Füllgrad, Verträglichkeit mit den Ver
packungswerkstoffen) für die Beförderung gefährlicher Güter in der zugelassenen Ver
packungsbauart bleiben unberührt.

2. Antragsteller
Gruss Metallverpackungen GmbH & Co.
Hülsenstraße 38
40721 Hilden

10.2 Oie Bauart erfüllt die Prüfanforderungen für Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter
des Europäischen Übereinkommens über die intemationale Beförderung gefährlicher Güter
auf der Straße (ADR) in der Fassung der Bekanntmachung der Neufassung der Anlagen A
und B vom 6. Juli 1994 (BGBI. 1994 11 S. 937). zuletzt geändert durch die
12. ADR-Änderungsverordnung vom 20. Dezember 1994 (BGBI. 1994 11 S. 3855)
der Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter (RIO) in der 5.
RID-Änderungsverordnung vom 8. März 1995 (BGBI. 1995 11 S. 210)

3. Hersteller
Gruss Metallverpackungen GmbH & Co.
Hülsenstraße 38
40721 Hilden

10.3 Die Fertigung von Verpackungen der zugelassenen Bauart unterliegt der Überwachung nach
§ 9 des Gesetzes über die Beförderung gefährlicher Güter vom 6. August 1975 (BGBI. I S.
2121) in Verbindung mit den MTechnischen Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter (TRV 001)" (Ver1<ehrsblatl Hell 16. 1987. S.
562).

4. Beschreibung der Bauart
Feinstblechverpackung aus Stahl mit nichtabnehmbarem Deckel 10.4 Diese Zulassung wird im MAmts- und Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung

und -prüfung, Berlin' (ISSN 0340-7551) veröffentlicht.

Hersteller-Typenbezeichnung: Konischer Vierkantkanister

Grundfläche: 167 x 128 x mm (L x B)
Höhe Variante I: 350 mm (ohne Verschluß)
Höhe Variante 11: 160 mm (ohne Verschluß)

11. Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben
werden. Der Widerspruch ist bei dem Präsidenten der Bundesanstalt für Materialforschung und
-prüfung (BAM), 12205 Berlin, Unter den Eichen 87, schriftlich oder zur Niederschrift
einzulegen.

Fassungsraum Variante I : 6,4 Liter
Fassungsraum Variante 11: 2,8 Liter

Berlin, 21. November 1996
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Fachgruppe 111.1
Transports;cherheit von Verpak
kungen und Schüttgutbehältem

'?J{
Dip!.- Ing. B.-U. Wienecke

Referat 111.12
Bewertung von
Gefahrgutverpackungen
Im Auftrag

,
Dipl.-Ing. (FH) W. Taegner

9. Nebenbestimmungen
9.1 Befristungen

enlfälll

9.2 Bedingungen
Bestandteil der zugelassenen Bauart werden auch Verpackungen, deren Abmessungen
von den geprüften Baumustem abweichen, unter folgenden Bedingungen:

Gleiche Konstruktion, Wanddicke, Werkstoffe und Querschnitt
Bauhöhe mindestens 60,0 mm und maximal 224,0 mm

1_
1.1

2. Neufassung zum

ZULASSUNGSSCHEIN
ZWAU"9 ...al AOsdInm 22 ~. AIlgern....... Einleih-.g d.~ lftl_lio","," Codu liif dM 8.16.d."""9 ve"h.xn.. Gül..- ",11 SHsdUIf.n (II.lDG-eode)

o\ppronl acc<>nl"'9 10 $oKb01l 22 ~r u.. a.,...allnttoduaion o. IM Int.lNlJON' Ihn\.lll'l' O'~'''V1 GGo<b Code (lIolDG Cod.)

Nr. 8931/0A1
für die Bauart einer Verpackung

zur Beförderung gefährlicher Güter

Aktenzeichen 9.1168 548

Rechtsgrundlagen
Gefahrgutverordnung Straße - GGVS, in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. Juli 1995
(BGBI. I, 5. 1025)

9.3

9.4

10.
10.1

Widerruf
Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufs erteilt.

Auflagen
Der in Ziffer 2. genannte Antragsteller muß nachweisbar sicher stellen, daß alle
Bestimmungen und Hinweise dieses Zulassungsscheins über eine ordnungsgemäße
Verwendung der Verpackungen demjenigen, der diese Verpackungen für gefährliche Güter
verwendet bzw. mit gefährlichen Gütern befüllt, zur Kenntnis gebracht werden.

Hinweise
Die Zulässigkeit der Verwendung von Verpackungen der zugelassenen Bauart bezüglich der
Verpackungsart, der Innenverpackungen, des Fassungsraums bzw. der Masse richtet sich
nach den Bestimmungen der jeweils zutreffenden Rechtsvorschriften für die einzelnen
Verkehrsträger. Alle sonstigen Vorschriften (z. B. Füllgrad, Verträglichkeit mit den Ver·
packungswerkstoffen) für die Beförderung gefährlicher Güter in der zugelassenen Ver·
packungsbauart bleiben unberührt.

1.2

2.

Gefahrgutverordnung Eisenbahn . GGVE, in der Fassung der Bekanntmachung vom
15. Dezember 1995 (BGBI. I, 5. 1852)

Antragsteller
Müller & Bauer GmbH & Co. Verpackungswerk
Stuttgarter Straße 63
72555 Metzingen

10.2 Die Bauart erfülli die Prüfanforderungen für Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter
des Europäischen Übereinkommens über die intemationale Beförderung gefährlicher Güter
auf der Straße (ADR) in der Fassung der Bekanntmachung der Neufassung der Anlagen A
und B vom 6. Juli 1994 (BGBI. 1994 11 5. 937), zuletzt geändert durch die
12. ADR·Änderungsverordnung vom 20. Dezember 1994 (BGBI. 1994 11 5. 3855)
der Ordnung für die intemationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter (RIO) in der 5.
RID-Änderungsverordnung vom 8. März 1995 (BGBI. 199511 5. 210)

3.

4.

Hersteller
Müller & Bauer GmbH & Co. Verpackungswerk
Stuttgartar Straße 63
72555 Matzingen

Beschreibung der Bauart
Faß aus Stahl mit nichtabnehmbarem Deckel

Hersteller·Typenbezeichnung Flasche 12} 73 x 60 • 224 mm
Manteldurchmesser 12} 73,0 mm
Mantelhöhe bis Deckelfalz

Variante I 60,0 mm
Variante 11 224,0 mm

Fassungsraum
Variante I 0,23 Liter
Variante 11 0,90 Liter

10.3 Oie Fertigung von Verpackungen der zugelassenen Bauart unterliegt der Überwachung nach
§ 9 des Gesetzes über die Beförderung gefährlicher Güter vom 6. August 1975 (BGBI. I
S. 2121) in Verbindung mit den MTechnischen Richtlinien für die Überwachung der Fertigung
von Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter (TRV 001r (Verkehrsblatt Heft 16,
1987, S. 562).

10.4 Diese Zulassung wird im MAmts· und Mitteilungsbialt der Bundesanstalt für Materialforschung
und ·prüfung, BerlinM(ISSN 0340-7551) veröffentlicht.

11. Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben
werden. Der Widerspruch ist bei dem Präsidenten der Bundesanstalt für Materialforschung und
·prüfung (BAM), 12205 Berlin, Unter den Eichen 87, schriftlich oder zur Niederschrift
einzulegen.

Spez~ikation:

Die Bauart wird durch die Beschreibungen, technischen Zeichnungen, Werkstoffspezifikationen
und Bescheinigungen gemäß der/des unter Ziffer 5. genannten Prüfnachweise(s} festgelegt.

Berlin, 27. November 1996

5. Prüfnachweise für die Bauart
Bericht Nr.: 107971 vom 19.10.1989,

1. Nachtrag vom 11.06.1990 und
2. Nachtrag vom 27.12.1993 der Deutschen Bundesbahn,
Versuchsanstalt MindenlW., Abteilung Mechanik in 32423 Minden

Prülberichl Nr. 960230 vom 23.10.1996 des TÜV Ostdeutschland Sicherheit und
Umweltschutz, Abt. Verpackung und Gefahrgut in 06118 Halle '

Fachgruppe 111.1
Betriebs- und Unfallsicherheil
von Gefahrgutverpackungen1Y3!
Dip!.- Ing. B.-U. Wienecke

Laboratorium 111.12
Bewertung von
Gefahrgutverpackungen
Im Auftrag

r~, J
Dipl.· ing. (y:;, W. Taegner

Zulaswng nach Abschnm ~2 der Allgemeinen lOinleilung de. Inl.manonalen Coda. tOr <I.. B.t~roe....ng 9'"1Ihrlic:har GOler m~ S..lChitlen IIMOG-Code)
App'Qv,,1 .t;:f;On:ling 10 SOcVon 22 0' u.. ~netlllnl,odUdion olth Inlernational M.mim. D....... rous Good. Code ~MDG Code)

.1.2 Gefahrgutverordnung Eisenbahn . GGVE, in der Fassung der Bekanntmachung vom
15. Dezember 1995 (BGBI. 1,5.1852)

3. Neufassung zum

ZULASSUNGSSCHEIN

1. Rechtsgrundlagen
1.1 Gefahrgutverordnung Straße· GGVS, in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. Juli 1995

(BGBI. I, 5. 1025)

Antragsteller
Müller & Bauer GmbH & Co.
Verpackungswerk
Stuttgarter Straße 63
72555 Metzingen

2.

Nr. 8932/0A1
für die Bauart einer Verpackung

zur Beförderung gefährlicher Güter
Aktenzeichen 9.1168 546

Verwendung für gefährliche flüssige Güter der Verpackungsgruppe 11 oder 111
max. Dichte für Stoffe der Verpackungsgruppe 11 : 1,2 kgll
max. Dichte für Stoffe der Verpackungsgruppe 111 : 1,8 kgll
Maximaler Gesamtüberdruck in der Verpackung (d.h. Dampfdruck des FÜllgutes plus
Partialdruck evtl. vorhandener Gase bei 55 °C vermindert um 100 kPa auf der Grundlage
des maximalen Füllungsgrades und einer Fülltemperatur von 15 °C): 133 kPa.
max. Dampfdruck bei 50° C: 171 kPa (absolut)

bei 55° C: 200 kPa (absolut)

Bauartzulassung
Oie unter Ziffer 4. und 5. beschriebene Bauart erfüllt die Vorschr~t nach Ziffer 1. Die Bauart
wird mit den in Ziffer 9. genannten Nebenbestimmungen für die Beförderung gefährlicher Güter
zugelassen.

Oie Eignung der Bauart für die Beförderung gefährlicher flüssige Güter gilt bei Einhaltung der
folgenden Grenzwerte bzw. Einschränkungen als erbracht:

Diese 2. Neufassung ersetzt die 1. Neufassung zum Zulassungsschein Nr, 8931/0A1 vom
23.05.1996 der Firma Müller & Bauer GmbH & Co. Verpackungswerk in 72555 Melzingen

Fertigung von Verpackungen
Nach' der zugelassenen Bauart dür(en Verpackungen serienmäßig gefertigt werden. Der
Hersteller muß gewährleisten, daß die serienmäßig gefertigten Verpackungen die festgelegte
Spezifikation der Bauart erfüllen.

7.

6.

8. Kennzeichnung
Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpackungen sind wie folgt zu
kennzeichnen:

3. Hersteller
Müller & Bauer GmbH & Co.
Verpackungswerk
Sluttgarter Straße 63
72555 Melzingen

RID/ADR/OA1/Y/200/ .ID/BAM 8931 - mb

(Herstellungsjahr; die
letzten beiden Stellen)

4. Beschreibung der Bauart
Feinstblechverpackung aus Stahl mit nichtabnehmbarem Deckel
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Hersteller-Typenbezeichnung: Flasche 0 79 x 60 - 224
Manteldurchmesser : 0 79,0 mm
Mantelhöhe bis Deckelfalz

Variante I 60,0 mm
Variante 11 224,0 mm

Fassungsraum
Variante I 0,275 Liter
Variante 11 1,05 Liter

10.4 Diese Zulassung wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung
und -prütung, Berlin' (ISSN 0340-7551) verö!fentlicht.

11. Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innertlalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch ertloben
werden. Der Widerspruch ist bei dem Präsidenten der Bundesanstalt für Materialforschung und
-prüfung (BAM), 12205 Bertin, Unter den Eichen 87, schriftlich oder zur Niederschrift
einzulegen.

5.

Spezifikation:
Die Bauart wird durch die Beschreibungen, technischen Zeichnungen, Werkstoffspezifikationen
und Bescheinigungen gemäß der/des unter Ziffer 5. genannten Prüfnachweise(s) festgelegt.

Prüfnachweise für die Bauart
Bericht Nr.: 107972 vom 19.10.1989,

1. Nachtrag vom 11.06.1990 und
2. Nachtrag vom 27.12.1993 der Deutschen Bundesbahn, Versuchs
anstalt MindenlW., Abteilung Mechanik, 32423 Minden

Priilbericht Nr. 940589 vom 13.01.1995
1. Nachtrag zum PrUfbericht Nr.940589 vom 25.09.1996
Prüfbericht Nr. 940591 vom 13.01.1995 und
1. Nachtrag zum Prüfbericht Nr. 940591 vom 10.10.1996 des TÜV Ostdeutschland,
Sichertleit und Umweltschutz, Abt. Verpackung und Gefahrgut in 06118 Halle

Fachgruppe 111.1
Betriebs- und Unfallsicherheit
von Gefahrgutverpackungenrn
~B.-U.Wienecke

Berlin, 27. November 1996

Laboratorium 111.12
Bewertung von
Gefahrgutverpackungen
Im Auftrag

('1.~ I, IA-../
Dipl.- In9.!(FH) W. Taegner

6. Bauartzulassung
Die unter Ziffer 4. und 5. beschriebene Bauart erfüllt die Vorschrift nach Ziffer 1. Die Bauart
wird mit den in Ziffer 9. genannten Nebenbestimmungen für die Beförderung gefährlicher Guter
zugelassen.

Diese 3. Neufassung ersetzt die 2. Neufassung zum Zulassungsschein Nr. 8932JOA1 vom
23. Mai 1996 der Firma Müller & Bauer GmbH & Co. Verpackungs werk, 72555 Metzingen.

Die Eignung der Bauart für die Beförderung gefährlicher flüssige Güter gilt bei Einhaltung der
folgenden Grenzwerte bzw. Einschränkungen als erbracht:

Verwendung für gefährliche flüssige Güter der Verpackungsgruppe II oder 111
max. Dichte für Stoffe der Verpackungsgruppe 11 : 1,2 kgll
max. Dichte für Stoffe der Verpackungsgruppe 111 : 1,8 kgll
Maximaler Gesamtüberdruck in der Verpackung (d.h. Dampfdruck des FÜllgutes plus
Partialdruck evtl. vortlandener Gase bei 55°C vennindert um 100 kPa auf der Grundlage
des maximalen Füllungsgrades und einer Fülltemperatur von 15°C): 133 kPa.
max. Dampfdruck bei 50° C: 171 kPa (absolut)

bei 55° C: 200 kPa (absolut)

7. Fertigung von Verpackungen
Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig gefertigt werden. Der
Hersteller muß gewährleisten, daß die serienmäßig gefertigten Verpackungen die festgelegte
Spezifikation der Bauart erfüllen.

8. Kennzeichnung
Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpackungen sind wie folgt zu
kennzeichnen:

RID/ADR/OA1/Y/200/ .ID/BAM 8932 - mb

(Herstellungsjahr; die
letzten beiden Stellen)

9. Nebenbestimmungen
9.1 . Befristungen

entfällt

9.2 Bedingungen
Bestandteil der zugelassenen Bauart werden auch Verpackungen, deren Abmessungen
von den geprüften Baumustem abweichen, unter folgenden Bedingungen:

Gleiche Konstruktion, Wanddicke, Werkstoffe und Querschnitt
Bauhöhe mindestens 60,0 mm und maximal 224,0 mm

9.3 Widerruf
Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufs erteilt.

9.4 Auflagen
Der in Ziffer 2. genannte Antragsteller muß nachweisbar sicher stellen, daß alle
Bestimmungen und Hinweise dieses Zulassungsscheins über eine ordnungsgemäße
Verwendung der Verpackungen demjenigen, der diese Verpackungen für gefährliche Guter
verwendet bzw. mit gefährlichen Gütem befüllt, zur Kenntnis gebracht werden.

10. Hinweise
10.1 Die Zulässigkeit der Verwendung von Verpackungen der zugelassenen Bauart bezüglich der

Verpackungsart, der Innenverpackungen, des Fassungsraums bzw. der Masse richtet sich
nach den Bestimmungen der jeweils zutreffenden Rechtsvorschriften für die einzelnen
Verkehrsträger. Alle sonstigen Vorschriften (z. B. Füllgrad, Verträglichkeit mit den Ver
packungswerkstoffen) für die Beförderung gefährlicher Güter in der zugelassenen Ver·
packungsbauart bleiben unberührt.

10.2 Die Bauart erfüllt die Prüfanforderungen für Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter
des Europäischen Übereinkommens über die intemationale Beförderung gefährlicher Güter
auf der Straße (ADR) in der Fassung der Bekanntmachung der Neufassung der Anlagen A
und B vom 6. Juli 1994 (BGBI. 1994 11 S. 937), zuletzt geändert durch die
12. ADR-Änderungsverordnung vom 20. Dezember 1994 (BGBI. 1994 II S. 3855)
der Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter (RIO) in der 5.
RID-Änderungsverordnung vom 8. März 1995 (BGBI. 199511 S. 210)

10.3 Die Fertigung von Verpackungen der zugelassenen Bauart unterliegt der Überwachung nach
§ 9 des Gesetzes über die Beförderung gefährlicher Guter vom 6. August 1975 (BGBI. I
S. 2121) in Verbindung mit den MTechnischen Richtlinien für die Überwachung der Fertigung
von Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter (TRV 001)M (Verkehrsblatt Heft 16,
1987, S. 562).
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1. Neufassung zum

ZULASSUNGSSCHEIN
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9.4 Auflagen
Der in Ziffer 2. genannte Antragsteller muß nachweisbar sicher stellen, daß alle
Bestimmungen und Hinweise dieses Zulassungsscheins über eine ordnungsgemäße
Verwendung der Verpackungen demjenigen, der diese Verpackungen für gefährliche Güter
verwendet bzw. mit gefährHchen Gütern befüllt, zur Kenntnis gebracht werden.

1.
1.1

1.2

Nr. D/BAM 4773/0A2
fOr die Bauart einer Verpackung

zur Beförderung gefährlicher Guter

Aktenzeichen 9.1/68518

Rechtsgrundlagen
Gefahrgutverordnung Straße - GGVS, in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. Juli 1995
(BGB!. I, S. 1025)

Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE, in der Fassung der Bekanntmachung vom
15. Dezember 1995 (BGB!. I, S. 1852)

10.
10.1

10.2

Hinweise
Die Zulässigkeit der Verwendung von Verpackungen der zugelassenen Bauart bezüglich der
Verpackungsart, der Innenverpackungen, des Fassungsraums bzw. der Masse richtet sich
nach den Bestimmungen der jeweils zutreffenden Rechtsvorschriften für die einzelnen
Verkehrsträger. Alle sonstigen Vorschriften (z. B. FUllgrad, Verträglichkeit mit den Ver
packungswerkstoffen) für die Beförderung gefährlicher Guter in der zugelassenen Ver
packungsbauart bleiben unberührt.

Die Bauart erfüllt die Prüfanforderungen für Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Guter
des Europäischen Übereinkommens Ober die internationale Beförderung gefährlicher Guter
auf der Straße (ADR) in der Fassung der Bekanntmachung der Neufassung der Anlagen A
und B vom 6. Juli 1994 (BGB!. 1994 11 S. 937), zuletzt geändert durch die
12. ADR-Änderungsverordnung vom 20. Dezember 1994 (BGB!. 199411 S. 3855)
der Ordnung fOr die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Guter (RIO) in der 5.
RID-Änderungsverordnung vom 8. März 1995 (BGB!. 199511 S. 210)

2.

3.

4.

Antragsteller
Schmalbach-Lubeca AG
Schmalbachstraße 1
38023 Braunschweig

~
Schmalbach-Lubeca AG
Braunschweiger Straße 26
38723 Seesen

Beschreibung der Bauart
Feinstblechverpackung aus Stahl mit abnehmbarem Deckel

Hersteller-Typenbezeichnung :
Konischer Eimer, CONSAFE 200/182 x h

Außendurchmesser : 200 mm

10.3 Die Fertigung von Verpackungen der zugelassenen Bauart unterliegt der Überwachung nach
§ 9 des Gesetzes Ober die Beförderung gefährlicher Guter vom 6. August 1975 (BGB!. I S.
2121) in Verbindung mit den "Technischen Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Guter (TRV 001)" (Verkehrsblatl Heft 16, 1987, S.
562). .

10.4 Diese Zulassung wird im "Amts· und Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung
und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht.

11. Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben
werden. Der Widerspruch ist bei dem Präsidenten der Bundesanstalt fOr Materialforschung und
-prüfung (BAM), 12205 Berhn, Unter den Eichen 87, schriftlich oder zur Niederschrift
einzulegen.

Spez~ikation:

Die Bauart wird durch die Beschreibungen, technischen Zeichnungen, Werkstoffspezifikationen
und Bescheinigungen gemäß des unter Ziffer 5 genannten Prufnachweises festgelegt.

Höhe gesamt:
Variante I
Variante 11

Fassungsraum
Variante I
Variante 11

: 249,2 mm
: 218,6 mm

: 6,49 Liter
: 5,65 Liter

Berlin, 19. November 1996

Fachgruppe 111.1
Transportsicherheit von Verpak
kungen und SchOttgutbehältern
ImA

Referat 111.12
Bewertung von
Gefahrgutverpackungen
Im Auftrag

5.

6.

Prüfnachweise für die Bauart
Prulbericht Nr.: 0000402. Nachtrag vom 22.10.96 der Schmalbach-Lubeca AG, Postfach
1454,38714 Seesen.

Bauartzulassung
Die unter Ziffer 4 und 5 beschriebene Bauart erfüllt die Vorschriften nach Ziffer 1. Die Bauart
wird mit den in Ziffer 9 genannten Nebenbestimmungen für die Beförderung gefährlicher Güter
zugelassen. •

Diese 1. Neufassung ersetzt den Zulassungsschein Nr. D/BAM 4773/0A2 vorn 17.10.1995 der
Firma Schmalbach - Lubeca AG, in 38112 Braunschweig.

Die Eignung der Bauart für die Beförderung gefährlicher fester Stoffe gilt bei Einhaltung der
folgenden Grenzwerte bzw. Einschränkungen als erbracht:

Verwendung für gefährtiche Güter der Verpackungsgruppen 11 oder 111 mit einer Viskosität
von mehr als 200 mm2/s bei 23°C.

Maximale Bruttornasse bei Verwendung für Stoffe der
Verpackungsgruppe 11 : 8,13 kg
Verpackungsgruppe 111: 12,0 kg

1. Neufassung zum

ZULASSUNGSSCHEIN
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Nr. D/BAM 4946/0A2
rar die Bauart einer Verpackung

zur Beförderung gefährlicher Guter

Aktenzeichen 9.1/68526

1. Rechtsgrundlagen
1.1 Gefahrgutverordnung Straße - GGVS, in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. Juli 1995

(BGBI. I, S. 1025)

1.2 Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE, in der Fassung der Bekanntmachung vom
15. Dezember 1995 (BGB!. I, S. 1852)

7.

8.

Fertigung von Verpackungen
Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig gefertigt werden. Der
Hersteller muß gewährleisten, daß die serienmäßig gefertigten Verpackungen die festgelegte
Spezifikation der Bauart erfüllen.

Kennzeichnung
Oie nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpackungen sind wie folgt zu
kennzeichnen:

RID/ADR/OA2IY8/S/ .ID/BAM 4773 - SLW
(Herstellungsjahr; die
letzten beiden Stellen)

2.

3.

4.

Antragsteller
Schmalbach-Lubeca AG
Schmalbachstraße 1
38112 Braunschweig

Hersteller
Schmalbach-Lubeca AG
Metallverpackungswerk Seesen
Braunschweiger Straße 26
38723 Seesen

Beschreibung der Bauart
Feinstblechverpackung aus Stahl mit abnehmbarem Deckel

9. Nebenbeslimmungen
9.1 Befristungen

entfällt

Hersteller-Typenbezeichnung:Konischer Eimer - Consafe 200/182 h.

Abmessungen
Außendurchmesser(max) : 200 mm

9.2 Bedingungen
Bestandteil der zugelassenen Bauart werden auch Verpackungen, deren Abmessungen von
den geprüften Baumustem abweichen, unter folgenden Bedingungen:
Gleiche Konstruktion, Wandicke, Werkstoff und Querschnitt
Bauhöhe mindestens 218,6 mm und maximal 249,2 mm

9.3 Widerruf
Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufs erteilt.

Höhe
Variante I
Variante II

Fassungsraum
Variante I
Variante 11

: 249,2 mm
: 218,6 mm

: 6,49 Liter
: 5,65 Liter
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5.

6_

Spezifikation:
Die Bauart wird durch die Beschreibungen, technischen Zeichnungen, Werkstoffspezifikationen
und Bescheinigungen gemäß der unter Ziffer 5 genannten Prüfnachweise festgelegt.

prOfnachweise fOr die Bauart
PrOfbericht Nr.: 000 043 vom 02.07.1996 u. 1. Nachtrag zum PrOfbericht Nr.:OOO 043 vom
25.10.1996 der Schmalbach-Lubeca AG, Postfach 1454, 38714 Seesen.

Bauartzulassung
Die unter Ziffer 4 und 5 beschriebene Bauart erfüllt die Vorschriften nach Ziffer 1 Die Bauart
wird mit den in Ziffer 9 genannten Nebenbestimmungen für die Beförderung gefährlicher Güter
zugelassen.

Diese 1. Neufassung ersetzt den Zulassungsschein Nr.D/BAM 4946/0A2 vom 16.08.1996 der
Schmalbach-Lubeca AG, in 38112 Braunschweig

Die Eignung der Bauart für die Beförderung gefährlicher flüssiger Stoffe gilt bei Einhaltung der
folgenden Grenzwerte bzw. Einschränkungen als erbracht:

Verwendung für gefährliche flüssige Güter der Verpackungsgruppe 111

max. Dichte für Stoffe der Verpackungsgruppe 111 : 1,2 kg/I

9.4
9.4.1

10.
10.1

10.2

Auflagen
Der in Ziffer 2. genannte Antragsteller muß nachweisbar sicher stellen, daß alle
Bestimmungen und Hinweise dieses Zulassungsscheins über eine ordnungsgemäße
Verwendung der Verpackungen demjenigen, der diese Verpackungen für gefährliche Goter
verwendet bzw. mit gefährlichen Gütern befüllt, zur Kenntnis gebracht werden.

Hinweise
Die Zulässigkeit der Verwendung von Verpackungen der zugelassenen Bauart bezüglich der
Verpackungsart, der Innenverpackungen, des Fassungsraums bzw. der Masse richtet sich
nach den Bestimmungen der jeweils zutreffenden Rechtsvorschriften für die einzelnen
Verkehrsträger. Alle sonstigen Vorschriften (z. B. Füllgrad, Verträglichkeit mit den Ver
packungswerkstoffen) für die Beförderung gefährlicher Güter in der zugelassenen Ver
packungsbauart bleiben unberührt.

Die Bauart erfüllt die Prüfanforderungen für Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter
des Europäischen Übereinkommens Ober die internationale Beförderung gefährlicher Güter
auf der Straße (AOR) in der Fassung der Bekanntmachung der Neufassung der Anlagen A
und B vom 6. Juli 1994 (BGBI. 199411 S. 937), zuletzt geändert durch die
12. ADR-Änderungsverordnung vom 20. Dezember 1994 (BGBI. 1994 11 S. 3855)
der Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter (RIO) in der 5.
RID-Änderungsverordnung vom 8. März 1995 (BGBI. 199511 S. 210)

7.

8.

Maximaler Gesamtüberdruck in der Verpackung (d.h. Dampfdruck des FOllgutes plus
Partialdruck evtl. vorhandener Gase bei 55 °C vermindert um 100 kPa auf der Grundlage
des maximalen Füllungsgrades und einer FOlltemperatur von 15 °C): 66 kPa.

max. Dampfdruck bei 50° C: 114 kPa (absolut)
bei 55° C: 133 kPa (absolut)

Fertigung von Verpackungen
Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig gefertigt werden. Der
Hersteller muß gewährleisten, daß die serienmäßig gefertigten Verpackungen die festgelegte
Spezifikation der Bauart erfüllen.

Kennzeichnung
Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpackungen sind wie folgt zu
kennzeichnen:

10.3 Die Fertigung von Verpackungen der zugelassenen Bauart unterliegt der Überwachung nach
§ 9 des Gesetzes Ober die Beförderung gefährlicher Güter vom 6. August 1975 (BGBI. I S.
2121) in Verbindung mit den "Technischen Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Goter (fRV 001)" (Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S.
562).

10.4 Diese Zulassung wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung
und -prOfung, Berlln" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht.

11. Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben
werden. Der Widerspruch ist bei dem Präsidenten der Bundesanstalt für Materialforschung und
·prOfung (BAM), 12205 Berlin, Unter den Eichen 87, schriftlich oder zur Niederschrift
einzulegen.

RID/ADR/OA2/Z/100/ .ID/BAM 4946 - SLW
(Herstellungsjahr; die
letzten beiden Stellen)

9. Nebenbestimmungen
9.1 Befristungen

entfäln

9.2 Bedingungen
Bestandteil der zugelassenen Bauart werden auch Verpackungen, deren Abmessungen von
den geprüften Baumustern abweichen, unter folgenden Bedingungen:
- Gleiche Konstruktion, Wanddicke, Werkstoffe und Querschnitt
- Bauhöhe mindestens 218,6 und maximal 249,2 mm

9.3 Wis!Ml!!
Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufs erteilt.
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Berlin, 18. November 1996

Fachgruppe 111.1
Transportsicherheit von Verpak
kungen und Schüttgutbehättern

'@
Oipl.·lng. 8.-U. Wienecke

Referat 111.12
Bewertung von
Gefahrgutverpackungen
Im Auftrag

Dipl.-lng.(FH) Y.-J. Yapi



Zulassungsscheine für ein Abdichtungselement, gefügt aus Kunststoffdichtungsbahnen (KDB)

4. Nacbtrag zum

ZULASSUNGSSCHEIN
Dichte:
Scbroelzindex (190/5):
Rußgehalt:

(0,946 ± 0,002) glcm'
(0,85 ± 0, I 5) gll 0 min
(2,15± 0,15) %,

06IBAM 8.3/04/93

fiir ein Abdicbtungselement, gerugt aus Kunststoffdicbtungsbahnen (KDB) als Bestandteil
einer Kombinationsdicbtung in Basis- und Oberfläcbenabdicbtungen von Deponien rur
Siedlungs- und Sonderabfalle.

mit bis zu 4 % homogen zugemischtem Randstreifenmaterial aus der Ifd.
Produktion der zugelassenen Bahnen, soweit die Anforderungen aus der Anlage I,
Nr. 7, Scbrnelzindexänderung, dieses Zulassungsscheines errullt werden.
Werkstofferklärung des Herstellers, siehe Anlage 4.

3.2. Abmessungen der KDB

1. Recbtsgrundlagen

1.1. Gesetz zur Vermeidung, Verwertung und Beseitigung von Abfallen
(Kreislaufwirtscbafts- und Abfallgesetz - KrW/AbfG), vom 27.09.1994, BG BI. I,
S. 2705, 1994.

Länge:
Breite:
Dicke: Mindestdicke

Nenndicke
Einzelmeßwert

3.3. Oberfläcben der KDB

100 m, maximale Rollenlänge
5,0 m
2,8mm
3,Omm
Nenndicke ± 0,2 mm.

1.2. Dritte Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Abfallgesetz (TA Siedlungsabfall),
Technische Anleitung zur Verwertung, Behandlung und sonstigen Entsorgung von
Siedlungsabfällen, vom 14.05.1993, BAnz. Nr. 99a, 1993.

Die Oberflächen der Bahn sind beidseitig glatt und mit einer Kennzeichnung
gemäß Nr. 5. versehen. Die Kennzeichnung muß auf der sichtbaren Oberfläche der
verlegten Bahn erkennbar sein. Sie darf keine wesentliche MaterialschWächung
zur Folge haben.

1.3. Im Rahmen dieser Zulassung werden die Anforderungen des Anhangs E der
Zweiten Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum Abfallgesetz (TA Abfall,
Teill), Technische Anleitung zur Lagerung, chemisch/physikalischen und biologi
schen Behandlung, Verbrennung und Ablagerung von besonders überwachungs
bedürftigen Abfällen, vom 12.03.1991, Gemeinsames Ministerialblatt,
Nr. 8, S. 139, 1991, an das Abdicbtungselement mit berücksicbtigt.

3.4. Produktionsstätte und Herstellungsverfahren

Die KDB ist nach dem in der Anlage 3 beschriebenen Herstellungsverfahren im
oben genannten Werk herzustellen, siehe Anlage 2. Eine andere Produktionsstätte
bedarf der besonderen Zulassung.

2.2. Vertrieb in Deutschland

2. Antragsteller und Verlegefirmen

2.3. Verlegefinnen

1.4. Runderlaß des Niedersächsiscben Ministers rur Umwelt 207-62812121
Abdichtung von Deponien für Siedlungsabfälle - vom 24.06. I988, Nds. MBI.,

Nr. 22, S. 632, 1988.

4. Anforderungen an den Zulassungsgegenstand

4. I. Anforderungen an die Kunststoffdichtungsbahnen

Sofern nicbt ausdrücklich in diesem Zulassungsschein Abweichungen genannt
werden, müssen die KDB in ihren Eigenschaften den Prüfrnustern entsprechen, die
nach den Prüfungsunterlagen an der BAM unter dem BAM-Az.: 8.32/1014/91
sowie BAM Az. 8.32/1037/92 und dem Prüfbericht Nr. K 93 047, vom
12.02.1993, der Staatlichen Materialprüfanstalt Darmstadt, 64283 Darmstadt, den
Prüfungen gemäß den Anforderungen der "Richtlinie fiir die Zulassung von
Kunslslo./fdichtungsbahnen als Bestandteil einer Kombinationsdichtung fiir
Siedlungs- und Sonderabfalldeponien sowiefiir Abdichtungen von Alllasten", kurz
BAM-Richtlinie, der BAM unterzogen worden sind. Sie müssen damit den
Anforderungen der BAM-Ricbtlinie entsprechen.

4.2. Anforderungen an die Herstellung des Abdichtungselementes

Das Abdichtungselement (siehe Nr. 3.) muß plan aufliegend auf dem
mineralischen Dichtungselement so hergestellt werden, daß spätere Auflasten
(Schutz-, Drän-, Abfall- und Rekultivierungsschichten) zu dem notwendigen
Preßverbund zwischen Kunststoff-Abdichtungselement und mineralischem
Abdichtungselement ruhren.

Bei der Herstellung müssen die in der BAM-Richtlinie genannten Bestimmungen
und Auflagen rur de" Einbau der KDB als Teil der Kombinationsdichtung
eingehalten werden. Uber die Herstellung der Schweißnähte sind Protokolle
gemäß den Anlagen 12 und 13 zu führen.

Das Abdichtungselement ist nur im Sinne dieses Zulassungsbescheids auf der
Baustelle hergestellt, wenn es nachgewiesenermaßen von einer erfahrenen und mit
qualifiziertem Personal sowie erforderlichen Geräten und Maschinen ausreicbend
ausgestatteten Fachfirma eingebaut wird. Die Anforderungen werden in der
Empfehlung der BAM "Fachbetrieb rur den Einbau von Kunststoffkomponenten
in Deponieabdichtungssystemen" beschrieben. Der Nachweis der erforderlichen
Qualifikation, Ausstattung und Erfahrung kann z. B. durch die Anerkennung als
Fachbetrieb durch eine Güteüberwachungsgemeinschaft eines Fachverbandes
gefiihrt werden.

AGRU-Alois Gruber GmbH
Kunststoffwerk
Ing.-Pesendorfer-Str. 31
A-4540 Bad Hall

Bahnenbersteller:
und
Produktionsstätte:

1.5. Verwaltungsvorschrift des Thüringer Ministeriums rur Umwelt und Landes
planung - Die geordnete Ablagerung van Abfällen - vom 11.09.1992, Tbüringer
StAnz., Nr. 40, S. 1344, 1992.

FRANK Deponietechnik GmbH
Bellersheimer Straße 39
35410 Hungen

In Anlage 2 werden die vom Antragsteller rur die Herstellung des Abdichtungs
elementes auf der Deponiebaustelle autorisierten Verlegefirmen benannt. Die
Autorisation ersetzt nicht den Nachweis der erforderlichen Erfahrung, Qualifika
tion und Ausstattung der Verlegefirmen, siehe Abschnitt 4.2.

Zu Hersteller, Produktionsstätte, Vertriebsfirma und Verlegefirmen siehe auch
Anlage 2.

2.1. Antragsteller

Der Antragsteller ist der Hersteller der KDB.

2.4. Geltungsdauer 5. Kennzeichnung

Gemäß dem Antrag auf Zulassung wird die Zulassung bis zum 31. I2.1998 befri
stet. Nach Ablauf der Frist verliert der Zulassungsschein seine Gültigkeit und ist
der Zulassungsbehörde auszuhändigen.

Die nach dieser Zulassung hergestellten KDB sind gemäß den an der BAM
hinterlegten Prüfmustern wie folgt zu kennzeichnen:

06IBAM 8.3/04/93/1agru PEHD 3,0 rnrn 5000/G/G/Jahr/123456/,

3. Beschreibung des Zulassungsgegenstandes

Das Abdichtungselement bestebt aus Kunststoffdichtungsbahnen (KDB), die beim
Einbau in die Kombinationsdichtung zur Deponiebasis- bzw.
[)eponieoberllächenabdicbtung im Heizkeil-Schweißverfahren durch
Uberlappnähte mit Prüfkanal (Anlage 14) gerugt werden.

/Jahr/ =Herstellungsjahr; /123456/ = Interne Codierung (Produktionstag, Schicht,
Rohstoffcharge) ist bei der·BAM hinterlegt.

Aufbau und Anordnung der Kennzeichnung, sowie Lage der Kennzeichnung auf
der KDB, siehe Anlage 5 und 6.

Jede Rolle wird mit einem Aufkleber versehen, auf dem die Kennzeichnung
enthalten ist, siehe Anlage 9.

3.1. Werkstoff CFormmassel der KDB

Granulat GM 5040 T 12 der Firma Hoechst AG (Ruhrchemie Oberhausen) in
65926 Frankfurt am Main,

6. Überwaehung

Die nach dieser Zulassung hergestellten KDB müssen bei ihrer Herstellung gemäß
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7.1. Dieser Zulassungsschein gilt als Nachweis der Zulassung im Sinne der
TA-Siedlungsabfall und der TA-Abfall, Teil I. Es wird die Eignung des
Abdichlungselements, hergestellt durch Fügen aus den in Nr. 3. genannten
Kunststoffdichlungsbahnen, nach dem Stand der Technik bescheinigt. Die fur die
Durchfuhrung von Abdichtungsmaßnahrnen erforderlichen Genehmigungen
werden durch die Zulassung nicht ersetzt.

Dieser Zulassungsschein wird im Amts- und Mitteilungsblatt der BAM in
Berlin veröffentlicht.

im Auftrag

Dr. r . W. Müller
Oberregierungsrat
Leiter des Laboratoriums N.32
Deponietechnik

Dr.-Ing. H. August
Direktor u. Professor
Leiter der Fachgruppe IV.3
Deponietechnik und
Altlastensanierung

Berlin, den 30.12.1996

BUNDESANSTALT FÜR MATERlALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG
(BAM)

12.den Anforderungen der BAM-Richtlinie eigen- und fremdüberwacht werden~ siehe
auch Anlage 7. Bei der Fremdüberwachung sind die Prüfungen gemäß Anlage I
durchzufuhren und die ermittelten Kennwerte müssen im Rahmen der Toleranzen
mit den dort angegebenen Kennwerten übereinstimmen.

Eine Eigen- und Fremdüberwachung ist auch bei dem Einbau der KDB in die
Kombinationsdichtung durchzufuhren. Dabei ist insbesondere die Einhaltung der
Anforderungen fiir den Einbau der KDB unter Nr. 4.2. di~ses Zulassungsscheines
und seiner Anlagen 8 und 10 bis 16 zu überprüfen. Uber die Prüfungen der
Schweißnähte sind Protokolle gemäß den Anlagen 15 und 16 zu fuhren.

Die mit der Fremdüberwachung zu beauftragenden Institutionen müssen über
ausreichend qualifiziertes Personal und notwendige Prüfeinrichtungen verfugen
sowie der europäischen Norm "Allgemeine Kriterien zum Betreiben von
Prüflaboratorien" DlN EN 45001 (Mai 1990) genügen.

Hinweise7.

7.2. Die Zulassung gilt nur rur Abdichtungselemente nach Nr. 3., die unter Einhaltung
der Nr. 4., Nr. 5. und Nr. 6. sowie der Hinweise und Nebenbestimmungen dieses
Zulassungsscheines als Bestandteileiner Kombinationsdichtung fiir Deponien
gefertigt werden. Die zuständige Uberwachungs-/Genehmigungsbehörde muß
beim Einbau der KDB die Einhaltung der Anforderungen, Auflagen und
Bestimmungen des Zulassungsscheins überwachen.

BAM-Az.: 8.32/1037/92, 6. Ausfertigung.
Dieser Zulassungsschein umfaßt 7 Seiten und 16 Anlagen mit 28 Seiten und
Rechtsmittelbelehrung, die Bestandteil des Zulassungsscheins sind.

7.3. Änderung des Werkstoffes, der Abmessungen, der Oberflächenbeschaffenheit, des
Fertigungs- und Fügeverfahrens oder des Verwendungszwecks erfordern eine neue
Zulassung.

7.4. Die Zulassung ist an den in Nr. 2. genannten Hersteller und Fertigungsbetrieb
gebunden. Sie ist nicht übertragbar. Der Zulassungsschein darf nur im Ganzen mit
den dazugehörigen Anlagen vervielfaltigt werden. Eine auszugsweise
Veröffentlichung bedarf der Genehmigung der Bundesanstalt fur
Materialforschung und -prüfung. Der Text und die Zeichnungen in Werbeschriften
dürfen dem Zulassungsschein nicht widersprechen. Das gilt sinngemäß auch fur
Berichte/Zeugnisse u. ä. der Eigen- und Fremdüberwachung. Bei der Herstellung
des Zulassungsgegenstandes muß auf der Baustelle der vollständige
Zulassungsschein in Kopie vorliegen.

Seiten der Zulassungsscheine ohne Dienstsiegel und Zulassungsscheine ohne
Unterschrift haben keine Gültigkeit.

Der 4. Nachtrag zur Zulassung ersetzt den alten Zulassungsschein Nr.
06/BAM8.3/04/93 vom 01.07.1993, einschließlich des I. Nachtrags vom
18.04.1995,2. Nachtrags vom 04.12.1995 und 3. Nachtrags vom 13.05.1996.

RECHTSMITTELBELEHRUNG

7.5. Die Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter erteilt.

8. Nebenbestimmungen

8.1. Die Zulassung wird unter Widerrufsvorbehalt erteilt. Ein Widerrufsgrund lie~

insbesondere vor, wenn der Hersteller von dem in den Prüfungsunterlagen und m
den Anhängen des Zulassungsscheins beschriebenen Verfahren oder von den fur
die Prüfungsmuster verwendeten Materialien abweicht. In diesem Fall wird keine
zugelassene Bahn mehr gefertigt. Die Zulassungsbehörde ist berechtigt, im
Herstellerwerk, in Zwischenlagern oder auf der Baustelle auch unangemeldet zu
prüfen, ob die Anforderungen, Bestimmungen und Auflagen dIeses
Zulassungsscheins eingehalten worden sind. Das Grundrecht aus Art. 13 GG, dIe
Unverletzlichkeit der Wohnung, bleibt gewahrt.

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch
erhoben werden. Der Widerspruch ist bei dem Präsidenten der Bundesanstalt fur Material
forschung und -prüfung (BAM), Berlin 12205, Unter den Eichen 87, schriftlich oder zur
Niederschrift einzulegen.

Ist über den Widerspruch ohne zureichenden Grund in angemessener Frist sachlich nicht
entschieden worden, so kann Klage bei dem Verwaltungsgericht in Berlin 10557, Kirch
straße 7, erhoben werden.

Die Klage kann nicht vor Ablauf von 3 Monaten seit der Einlegung des Widerspruchs
erhoben werden, außer wenn wegen der besonderen Umstände des Falles eine kürzere Frist
geboten ist. Sie kann ferner nur bis zum Ablauf eines Jahres seit der Einlegung des Wider
spruchs erhoben werden. Die Klage muß den Kläger, den Beklagten und den Streit
gegenstand bezeichnen.

8.2. Ein Widerrufsgrund liegt auch vor, wenn sich der Werkstoff, das
Herstellungsverfahren der KDB oder das vom Hersteller und seinen Verlegefirmen
eingesetzte Verlege- und Schweißverfahren nicht bewälnt haben und dies an Hand
von neuen technischen Erkenntnissen belegt werden kann oder wenn nach dem
Stand der Technik eine Weiterentwicklung und Verbesserung erforderlich ist.

Wenn ein Bevollmächtigter bestellt wird, gilt sein Verschulden an der Versäumnis einer
Frist als eigenes Verschulden des Auftraggebers

Berlin 12205, den 30.12.1996

8.3. Im Falle des Widerrufs ist der Hersteller verpflichtet, der Zulassungsbehörde
umgehend den Zulassungsschein auszuhändigen.

8.4. Die Zulassung wird ferner unter der Auflageerteilt, daß der Nachweis der
Fremdüberwachung zweimal jährlich durch die Ubersendung einer AusfertIgung
eines Überwachungsberichtes erbracht wird. Entsprechendes gilt gegenüber den
zuständigen Überwachungsbehörden bezüglich des Dichtungselements fur das
jeweilige Deponiebauprojekt.

ANLAGE 1 ZUM ZULASSUNGSSCHEIN
06/BAM 8.3/04/93

BUNDESANSTALT FÜR
MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG

Prüfverfahren und Anforderungen im Rahmen der Fremdüberwachung der Herstellung der
PE-HD Bahnen

9. Räumlicher Geltungsbereich

Dieser Zulassungsschein gilt gemäß 1.4. fur das Land Niedersachsen und gemäß
1.5. fiir das Land Thüringen. Gemäß 1.2. und 1.3. kann der Zulassungsschem als
Nachweis der Zulassung im Sinne der TA Siedlungsabfall und der TA Abfall,
Teil 1, verwendet werden.

Kenngröße PrUfvcrfahren- Anforderungen und Toleranzen

I. Dichte siehe Tabelle 1. 3. Dichte: (0.946 ± 0,002) g/cmJ

Festlegung gemll.ß Zulassungsschein 3.1

10. Schadensfalle an Deponiedichtungen, die im Zusammenhang mit dem Zulas
sungsgegenstand stehen, sind in jedem Fall sofort der BAM zu melden.

2. Dicke

3. Äußere Beschaffenheit

4. Geradheit und Planlage

siehe Tabelle 1, 2.

siehe Tabelle 1. 1.1. 12

siehe Tabelle 1, 1.5. 1.6

Dicke: (3.0 ± 0,2) mm

siehe Tabelle 1, 1.1. 12 der Richtlinie

siehe Tabelle 1. 1.5. 1.6 der Richtlinie

11. Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 5. Rußgehalt und Homogenitllt siehe Tabelle I, 1.3.1.4
der Rußverteiluog

Rußgehalt: (2,15 ± 0,15) %. gemäß Zulas
sungsschein 3.1, Homogenität siehe
Tabelle 1.. 1.4 der Richtlinie
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8. Zugbeanspruchung, siehe Tabelle 2, 8.1
mehrachsig, Wölbversuch

9. Zugbeanspruchung. siehe Tabelle 2, 82 und 8.3
einachsig,(Streckdehnung,
-spannung. Reißdehnung)··

nach Ih bei 120 oe längs: < 1.0 %;
quer: < 1.0 %

MFI 19015 Bahnenmalerial
:5 MFI 19015 Granulat + 0,2 g/10 min.

;a 15 %

HERSTELLUNGSVERFAHREN

6. Maßllnderung

7. Schmelzindexänderung

10. Widersland gegen
Weiterreißen

siehe Tabelle 1, 5.6

siehe Tabelle 1. 4.1

siehe Tabelle 2, 9. DIN 53 356 A

längs
O',:;a 17 N/mm2

E,: ~ 11 %
ER: ~ 600 %

~700N

quer
~ 17 N/mm 1

2:11 %
~ 600 %

KUNSTSTOFF TECHI"IR

ANLAGE 3 ZUM ZULASSUNGSSClIEI~

06IBAM 8.3/04/93
BUl\llESA~STALT FÜR

~IATERlALFORSCIIUNG Ul\'D -PRÜFL·~G

11. Stempeldurchdrückversuch siehe Tabelle 2. 10. > 7.0 kN

12. Perforationsversuch

13. Falzen bei niederen
Temperat.uren

siehe Tabelle 2, 11.

siehe Tabelle 2. 12.

keine Undichtigkeit nach DIN 16 726

kein Versagen nach DIN 53 361

Die AGRU-PEHD-Dichtungsbahncn werden im Werk A-4540 Bad Hall.lng.-Pesendorfer-Straße 31 im Breitschlitzextrusionsrcrlahre'
hergestdlt.

*) siehe "Richtlinie für die Zulassung von Kunststoffdichtungsbahnen als Bestandteil einer Kom
binationsdichtung für Siedlungs- und Sonderabfalldeponien sowie fUr Abdichtungen von Altla
sten" und die dort angegebenen Anforderungstabellen. Bundesanstalt für Materialforschung und
-prüfung, Stand Juli 1992
**) Probestab PK 4 gemäß DIN 53 455

Die Materialzuführung erfolgt in einem geschlossenen System mit zwischengeschalteter Trocknerstation, um gegebenenfalls anhnlkll
de Oberflächenfeuchle zu eliminieren. Die Dosierung an der Maschine erfolgt über ein gravimetrisches System, um eine gkichbleibcn
de Ausstoßleistung zu gewährleisten, Im Einschneckene.'\truder wird das Rohmaterial durch Temperatur- und Druckaulbau plaslirr/.icrt
und homogenisiert Die FOnllgebung der Schmelze erfolgt durch eine beheizte BreitschlitzdOse. die mit aufwendigen Verteilungs- lIlld
Zcntriersystemen ausgerüstet ist. Das ausgepreßte Extrudat wird von einem nachgeschalteten Dreiwalzenkalander gel:\lättel. In der
Folge sind eine Abzugsvorrichtung. Kantenbeschnitt. Kennzeichnungsanlage und Wickel vorrichtung anl:\eordnet.

Eine ausführliche Beschreibung des gesamten Herstcllungs\'erfahrens wurde bei der zulassenden Stelle hinlerlegt

TECH~lK

ANLAGE 2, SEITE I ZUM ZULASSUNGSSCHEI~

06IBAM 8.3/04/93
BUNDESANSTALT FÜR

MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG

AGRU-PEHD-DICHTUNGSBAHNEN

BAH:-iE~llERSTELLER:

AGRU Alois Gruber GmbH
Ing.-Pesendorfer-S",ße JI
A-4540 Bad Hall
Österreich

Gcschäftsruhrer: Mag, Alois Gruber

VERTRIEBSPARTNER:

ANLAGE 4 ZU~I ZULASSUNGSSCHEI\
06/BAM 8.3/04/93

BUl\llESANSTALT FÜR
~IATERIALFORSCHUNG Ul\'D -PRÜFUNG

WERKSTOFF

Die AGRU-PEHD-Dichtungsbahnen werden aus

HOSTALEN GM 5040 TI2

der HOECHST AG (Ruhrchemie Oberhausen) hergestellt. Das Rohmaterial ist werkseitig mit etwa 2%Ruß versehen, um eine
entsprechende UV -Slabilisierung zu erhalten.

Dieser Werkstort'wird ohne weitere Zu mischung verarbeitet, lediglich das Rückfühnnaterial des Randstreifenbeschnittes
(ma...;. 5%bei 5,0 mBahnenbreite) wird in einem geschlossenen System dem Verarbeitungsprozeß rUckgeführt Die chemischen und
physikalischen Eigenschaften werden dadurch nicht vcrandert

GCllllUC Festlcgungen über die physikalischen_ chemischen und biologischen Eigcllschllfien und dercn Toleranz~renzell sind l~l deI
zulassenden Behörde hinterlcgt.

KENNZEICHNUNG
Die Kennzeichnung der AGRU-PEHD-Dichtungsbahnen eri'olgt mittels einer Lasersignierung und enthält rolgende
Merkmalblöcke·

KUNSTSTOFF
FRANK Deponietechnik GmbH
Bellersheimer Straße 39
0-354 tO Hungen 7
Deutschland

Geschärtsruhrer: Hr. Philipp Frank
Hr. H.G. Hergenräther

AUTORISIERTE FACHVERLEGER:

BUT Beekmann Umwelttechnik GmbH
Kanaistraße Nord 246
D-26629 Groszefehn I
Deutschland

Geschäftsruhrer: Hr. Hippen

UTEK Umwelttechnologien GmbH
Postfach 17 54
0-06815 Dessau
Deutschland

Geschäftsruhrer: Hr. DI Piehier

KUNSTSTOFF TECHNtK

Zulassungskennzahl:
Herstellerkennzeiehen:

Werkstoftbezeichnung:
Nenndicke:
Breite:
Typenbezeichnung
Produktionsjahr'

inteme Codierung:
(Produktionstag. Schicht,
Rohstoffcharge:)
Laufmeterangabe:
(gegebenenfalls weitere
Übcrwachungskennzeichcn:)

06/BAM 8.3104/93
AGRU

PEHD
3.0mm
5000
GIG
1997

z. B. 123456

... m

TECHNIK

ANLAGE 5 ZUM ZULASSUNGSSCHEI~

06IBAM 8.3/04193
BUl\'DESANSTALT FÜR

~lATERIALFORSCHUNG Ul\'D -PRÜFUNG

ISO-BAU GmbH
Lämmerspieler Straße 44
0-63165 Mühlheim am Main
Deutschland

ANLAGE 2, SEITE 2ZUM ZULASSUNGSSCHEI~

06IBAM 8.3/04/93
BUNDESANSTALT FÜR

~IATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG

Darüber hinaus wird jede Rolle mit einer Rollennummer beschrinet, um eine Rückverfolgbarkeit zur Dokumentation der Produ~tion

und der Eigelluberwachung zu gewährleisten_ -
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Geschäftsfuhrer: Hr. log. Andreas Krenn Die Codierungsschlüssel der SerieMummer und der Rollennummem wurden bei der zulassenden Behörde hinterlegt.
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KUNSTSTOFF TEe H JI: [ '"

ANLAGE 6 ZUM ZULASSUNGSSCHEI\
061B.UI8.3/0~193

BUl\'DESA\STALT FÜR
MATERIALFORSCHUNG Ul\ll.PRÜFUl'iG

- Kennzeichnung·
- Maßänderung nach Wannlagerung
- Widerstand gegen Weilerreißen·
. Schmelzindex·
- Verhalten im Zugversuch (Streckspannung.

Streckdehnung, Reißdehnung)·
- Überprüfung der Schweißeignung
• PriJfung der mechanischen und thermischen

Eigenschaften über die gesamte Bahnenbreite·

jede Rolle
je 200 m
Ix täglich
je 500 m

je 200 m
fallweise

fallweise

ANORDNUNG DER KENNZEICHNUNG

06IBAM 8.3104/93 AGRU PEHD 3,0 MM 5000 GIG 1997 123456 ... m

KUNSTSTOFF TECHl\lf..:

Aufgrund der hohen Prüfdichte ist es möglich, Abnahmeprüfzeugnisse B nach EN 10204

auszustellen.

2.

2.1

2.2

ANLAGE 7, SEITE 2 ZUM ZULASSUNGSSCHEI\
06ffiAM 8.3/0~193

BUl\llESA\STALT FÜR
MATERIALFORSCHUl'iG Ul\ll·PRÜFlJ:'<G

Die Ergebnisse der Eigenüberwachung werden entsprechend dokumentiert und liegen
fremdüberwachenden Institutionen zur Einsichtnahme auf.

FREMDÜBERWACHUNG

Frcmdiibcrwnchullg der ßnhncllhcrstcllllllg

Die FremdUberwachung des zugelassenen Produktes erfolgt auF Basis eines Überwachungs
vertrages zwischen AG RU einerseits und der Staatlichen Materialpri.Jfungsanstalt Darmstadt,
Grafenstraße 2, D~64283 Dannstadt andererseits. Darin ist die halbjährliche Probenentnahllle
lind Überprüfung der Bahn lind der Eigenüberwachung Festgestellt.

FrclIldiibcn'Vachllllg dc.!' VCdCgllllg

Hier werdcn durch dcn ßaulragerlBauherrn bzw. zuständige Behörden neutrale Institute odel
Sachverständige mit der Überw<'lchullg bcim Einbau belr<'lul

l__ ~
~

5000

Maße in mm ( Richtwerte)

KUNSTSTOFF TECH\lf..:

KUNSTSTOFF TECHNIK

ANLAGE 7, SEITE I ZUM ZULASSUNGSSCHEI\
06ffiAM 8.310m3

BUNDESANSTALT FÜR
~IATERIALFORSCHUNG Ul\ll·PRÜFUl'iG

ANLAGE 8, SEITE I ZUM ZULASSUNGSSCHEI\
06ffiAM 8.310~19J

BUNDESANSTALT FÜR
~IATERIALFORSCHUNG Ul\ll·PRÜFUNG

LAGERUNG

QUALITÄTSSICHERUNG DER AGRU-PEHD-DICHTUNGSBAHNEN

EIGEI\'ÜBERWACHUNG DER BAIlNENHERSTELLUNG

1.1 Rohsloffcillgangskolllrolic

Bei jeder Lieferung werden vor Entladen des Fahrzeuges folgende Kriterien überprüft

Kontrolle des Hersteller.verkszeugnisses
Prüfung des Schmelzinde,'(
Dichte stichprobenweise
Priifung der Feuchte
optische Kontrolle hinsichtlich eventueller Verunreinigungen

ErSlllilch Abschluß aller Prüfungen und positi\'cr Ergebnisse wird die Sendung zur Entladung Freigegeben

1.2 Frrligllllg.~kolllrolic

Di~ Eigcnubel\l'achung der Bahnenproduktion erfolgt In Übereinstimmung mit den einschlagigcn Nonnanforderungcn. \\obcl

der Großteil der Prüfungen durch ein von der Produktion unilbhängiges Pritnabor durchgeführt wird

Folgende Kriterien werden überprüft·

Die AGRU-PEHD-Dichtungsbahnen werden werkseitig unter größter Sorgfalt gelagert, sodaß Verformun
gen und Beschädigungen der Rollen vermieden werden. Die Rollen werden im Werk auf planem Boden so
gelagert, daß die maximale Auflast der darüberliegenden Rollen keine Beschädigungen verursachen kann
Die autorisierten Verleger sind angewiesen, bei der LagellJng auf der Baustelle ebcnfalls entsprechende
SorgFalt walten zu lassen. Die maximale Stapelhöhe darf ftinf Rollen nicht übersteigen.

TRANSPORT

Der intll1crbetrieblichc Tr<'lnsport der PEI-ID-DiclHungsbahnrolJel1 wird mittcls speziell ausgcrüstctcll Gabel
stapler lind Kränc durchgeftihl1, sodaß auf die Dichtungsbahn keinc punktuellcn Belastungen wirken ktlll
nen. Dic AGRU-PEHD~Dichtungsbabl1 wird <'lb Wcrk mittels entsprechend ausgerüsteten LKW's zur ßall~

stelle transportiert. Der Transport auf der B<'lllstelle selbst erfolgt durch Arbeitsgeräte mit entsprechcnden
Hebetraversen, die in der Lage sind, die Rollen beschädigungsFrei bis zum endgültigcn Yerlegeort zu tr;lIlS~

portiercn.

Die notwendigen Maßnahmen für Lagerung und Transport der AGRU-PEHD-Dichtungsbahnen auf dcr
Baustelle sind in einem Merkblatt zusammengefaßt, das sowohl den Frächtern als auch den Vertragsp<'ll"lncrn
zur Verftigung steht (siehe Anlage 8/2).

. Abmessungen
- äußere Beschaffenheit, Dicke, Lieferzustand
- Geradheit und Planlage
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KUl-iSTSTOFF TECHl-iIK

ANLAGE 8, SEITE 1 ZUM ZULASSUNGSSCHEI\
06/BA~I 8.3/04/93

BUNDESANSTALT FÜR
MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG

Als bodenmechanische Anforderung sind zu erwartende Setzmulden im Hinblick auf das biaxiale
Dehnullgsverhalten der Dichtungsbahn unter Beachtung eines Sicherheitsfaktors zu berück
sichtigen. Eventuell auftrelende Setzungen dürfen auf Dauer an der Dichtungsbahn keinc
größercn biaxialen Verformungen als 3 % verursachen. Durch geeignete Materialauswahllilld
Einbaumelhodcll ist sicherzustellen, daß in der Oberlläche keine Körner mit einem Durchll\c~~l:l

> 10 mm vorhandcn sind.

Die einzusetzenden Arbeilsgeräte dürfen keine nachhaltige Beschädigung der Bettungslage
verursachen.

Das Planum muß frei VOll unstetigen oder abrupten Änderungen in der Oberfläche sein.
Stufen von maximal 0,5 cm können geduldet werden. Unter einer auf dem Planum aufliegenden
4-m-Latte (Richtscheit) dürfen max. 2 cm Luft sein

MERKBLATT
Für Transport und Lagerung von
AGRU-PEHD-Dichtungsbahnen

Eine Verlegung der KDB erfolgt nur, wenn der Fremdüberwacher fur den Einbau der KDB
bestätigt, daß die vorgenannten Mindestanforderungen eingehalten sind.

TRANSPORT

h:UNSTSTOFF TECHSIK

Abhängig von Rollengewicht und max. Zuladung werden bis zu 16 Rollen auf einem LKW transponiert Die
Verladung im Werk erfolgt durch spezielJ ausgerüstete Hubstapler und Kräne. Die Rollen sind so zu veran
kern, daß ausgeschlossen ist, daß die Rollen beschädigt werden

An der Baustclle sind befestigte Fahrwegc zum Zwischenlagerplatz vorzusehen Der Transpon an der
Baustellc erfolgt durch Arbeitsgeräte mit entsprechenden Hebetraversen, dic in der Lage sind, die R0lkn
bescbädigungsfrei zum endgültigen Verlegeort zu transportieren Keinesfalls dürfen die Rollen am Bodcll
geschleift werden.

LAGERUNG

Für die Zwischenlagerung dcr Dichtungsballnrollcll auf dcr Bauslelle ist ein Lagerplatz vorzusehen, der
folgende Kriterien erfüllt:

- Breite mind. 6,0 m
- ebener, steinfreier Untergrund (Sandplanum, Betondecke o.ä.)
- geschützt gegen mechanische Beschädigung

Die Länge des vorbereiteten Lagerplatzes ergibt sich grtllldsätzlich aus der voraussichtlich zu lagernden
Menge, wobei aufgrund der vorzusehenden Möglichkeit der Anfertigung von Teillängen (zuschneidcn)
mind. 25 m vorzusehen sind. Die max. Stapelhöhe soll fünf Lagen (versetzt angeordnet) nicht übersteigen.

Bei der Lagerung ist ebenfalls darauf zu achlen, daß die Bahnen nicht beschädigt werden oder eine wesent
liche Verformung erleiden. Eventuell beschädigte Stellen sind zu kennzeichnen und dem Verleger unler
Angabe der Rollennummer unverzüglich bekanntzugeben. Die Entscheidung, ob die Rolle verlegt werden
kann, liegt beim örtlichen Fremdüberwacher fur die KDB.

Ar\LAGE II,SEITE I ZUM ZULASSUNGSSCIIEI\
0618AM 8.3/04/93

BlJi'I'DESANSTALT FÜR
MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUr\G

QUALITÄTSSICHERUNG BEI DER VERLEGUNG

Die Eigenüberwachung der Dichlungsbahnen wird als Eingangskontrolle auf der Baustelle durch den
Verleger in Übereinstimmung mit den Anweisungen des Herslellers durchgeführt

Bei der Anlieferullg der Dichtungsbahnen wird

die Vollsländigkeit dcs Licfcrprotokolls
der Lieferzustand der Dichtungsbahnen
der korrekte Ablade- und Zwischelliagerungsvorgang
die Ergebnisse der Eigenüberwachung des Herstellers <ulhand des Werkszeugnisses

kontrolliert.

Die Abmessung der Dichtungsbahllen wird bereils durch den Hersteller durchgeführt und in den Wcrks
zeugnissen dokumentiert, sodaß auf eine weitcre Überprüfung durch den Verleger verzichtet werden k,mrl

VERLEGUNG

KUNSTSTOFF TECH~lh:

ANLAGE 9, ZlJM ZULASSUNGSSCHEI\
06/BAM 8.3/04/93

BUl'iDESANSTALT FÜR
~IATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFl'l'G

Vor Beginn der Verlegung wird eine Freigabe des Planums angefordert und durch den Fremdüberwacher
gemeinsam mit dem Organ der örtlichen Bauleitung ein Abnahmeprotokoll erstellt. Beim Ausrollen der
Bahnen werden diese auf

eventuelle mechanische Beschädigungen
Planlage
Kantengeradheit

kontrolliert.

BESCHREIBUNG DER ROLLENAUFKLEBER

Werden Abweichungen von den Anforderungen festgestellt, ist nach den Anweisungen des
Fremdüberwachers fur die Verlegung der KDB zu verfahren.

siehe Darstel1ung Anlage 5

KUNSTSTOFF TECHI\IK

TECH~Ih:

Ar\LAGE 11, SEITE 1 ZL.l1 WLASSUNGSSCIIEI\
0618."18.3/04/93

BlJi'I'DESA\STALT FÜR
MATERIALFORSCHL'/oiG lJi'I'D -PRÜFUNG

ANLAGE 10, ZUM ZULASSUNGSSCHEI\
0618AM 8.3/04/93

BlJi'I'DESAr\STALT FÜR
MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUr\G

VORAUSSETZUNG FÜR DIE VERLEGUNG

Um eine sachgerechte Verlegung und Verschweißung der AGRU-PEHD-Dichtungsbabn zu gewährleisten,
sind grundsätzlich die in der Richtlinie der SAM (Fassung Juli 1992) festgelegten Kriterien zu erftillcll

Das Depollie-Robplanurn darf nicht mehr als +1- 5 em von der projektierten Höhe abweichen
und muß geodätisch abgenommen werden.

Als unterste Bauwerkslemperatur sind + 5° C notwendig.

FÜGEARBEITEN

Grundsätzlich werden im Deponiebereich bei der Verlegung von AGRU-PEHD-Dichtungsbahnen nur
Hcizkeilschweißnähte mit Prüfkanal ausgeftihrt. Der Anteil an Extrusionsnähten ist möglichst gering zu
halten und nur dann anzuwenden, wenn eine Heizkeilschweißnaht bautechnisch nicht durchflihrbar ist.

11 EIZKEI LSCllWlcISSN ÄIITE:

Für die Verschweißung der AGRU-PEHD.Dichtungsbahncn im Deponiebereich werden aufzeichnende
Heizkeilschweißmaschinell verwendet. Diesc Geräte sind mobil lind wurden rur den speziellen Einsatz im
Dcponieball mit PEHD-Dichtungsbahnell konzipiert

ßcilll Schweißvorgang werdcn die Oberflächen der beidcn zu lligenden Dichtllngsbahnen mittcls eleklri:-;ch
beheiztcm Schweißkeil auf die fl'rr den Werkstofr notwendige Schweißternperalur erwärmt. Die eillgc~tcll!c

Temperatur wird über TClllperaturfühler kontinuierlich gemcssen und durch einen Regelkreis konstanl
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gehaltcn. Bcim Durchlauf dcr zu vcrschweißcndcn Dicl~tungsbahl1enzwischen zwei verstellbaren Transport
rollcn werden die beidcn Bahnen zusammengedrückt und somit vcrschweißt

Die Heizkeiltemperatur und die Durchlauf- (= Verschub-) -geschwindigkeit werden mittels einer
elektronischen Steuereinheit geregelt.

KUNSTSTOFF TEe H r-; I I'.

Der Anpreßdruck wird je nach Dicke und Materialtype manuell am Gerät eingestellt

I'.U/\,STSTOFF T E C H 1\ J !\

Ar>LAGE II, SEITE J ZcM ZULASSUNGSSCHEI\
06/BA~1 8.J/OJ/93

BUNDESA\STALT FÜR
MATERIALFORSCHUNG UND ·PRÜFUl'G

ANLAGE II,SEITE 5 ZUM ZULASSUl'GSSCIIEI\
06/BA~18.3/0J/93

BIJI\1JESA\STALT FÜR
MATERIALFORSCHUl'G IJI\'D .PRÜFUl'G

DOKUMENTATION DER VERSCHWEISSUNG

Die beschriebenen Heizkeilschweißgeräte sind mit einer kontinuierlichen Datenaufzeichnung

(ca. im 1-Sekulldentakl) VOll folgcnden Parametern ausgerüstet:

PRÜFUNG DER SCHWEISSVERBINDUNGEN
analog zu DVS 2225/Teile 1 und 2

J. HEIZKEIL-DOPPELNÄHTE

Jcde ausgemhrte Schweißnaht ist nach Abkühlen auf Umgebungs temperatur vorerst optisch nach folgcmlcn
Kriterien zu beurteilen:

einwandfreic Ausbildung des Prüfkanals

gleichmäßige Überlappung der beiden zu verschweißenden Bahnen über die gesamte
Schwcißlänge

Im Anschluß daran ist jcdc Schweißnaht mit Prüfkanal mittels Druckluft zu prüfcn Dazu werden die bl.:idl.:ll
Enden des Prüfkanals mit clltsprechendem Prüfilippel aus PEHD verschlossen und die dazu erforderlichclI
Gcräte (Drl.lckluftanschluß und Prüfmanometer) angebracht.

Der Prüfdnlck ist temperaturabhängig, daher ist dafür Sorge zu tragen, daß die Temperatur während des
Prüfvorganges konstant gehalten wird.

Oberflächentemperatur der Bahnen

Heizkeiltemperatllr und deren Abweichung

Anpreßdnlck und dcsscn Abweichung

Vorschubgcschwindigkcit und dcrcn Abweichung

Die Schweißparameter werdcn etwa im Sckundcntakt in dcn Computer cingclesellund aufDatentr~ger

abgespeichcrt. Zusätzlich wcrden am Bcginll des Datensatzes noch Datum, Uhrzcit, Baustelle, Name des
Schweißers und Abfrageintcrvall abgespeicbert. Dicse Datenaufzeichnung ist unabhängig von der Gerilte
steuerung. Aufgrund dicser ausfiihrlichen Dokumcntation ist gewährleistet, daß bei Parameter
abweichungen, die außerhalb der vorgegebenen ToleranzeIl liegcn, eine genaue Ortung des mangelhaften
Bereichcs der Schweißnaht durchgeführt wcrden kann. Darüber hinaus stellt diese Dokumentalion, die

sowohl auf ein Diskettenlaufwerk abgespeichert, als auch entsprechend in Protokoll form ausgedruckt
werden kann, einen hohen Sicherheitsfaktor von Abdichlungsmaßnahmen im Deponiebau dar. Diese Doku
mentation wird dem Betreiber zur Verfugung gestellt, der diese 20 Jahre zu archivieren hal.

In Zusammenarbeit mit der örtlichen Fremdüberwachung an der Baustelle können daher sämtliche
Verschweißarbeiten lückenlos kontrolliert und dokumentiert werden sowie Abweichungen von den vorgege

benen Parametertoleranzen erkannt und gegebenenfalls behoben werden.

Die Standardparameter und deren zulässige Abweichungen sind bei der zulassenden Behörde hinterlegl

Ein entsprechendes Musterprotokoll einer Datenaufzeichnung ist in Anlage 12, Seite 1 beigefUgt.

bis 20° C
20 bis 400 C
40 bis 55° C

5 bar
4 bar

3 bar I'.U1\STSTOFF TECH\ll\

Für die Dauer von 10 Minuten ab Erreichen der Druckkonstanz darf der Prüfdruck um nicht mehr als 10 %
abfallen

Eventuelle Fehlstellen können bei negativem Ergebnis der Druckprüfung der Dokumentation am

Heizkeilschweißgerät rasch geortet und in Absprache mit dem Fremdüberwacher entsprechend saniert
werden.

ANLAGE II, SEITE 6W~I ZULASSUl'GSSCIIEI\
06/BA.\1 8.J/OJ/93

BLC\DESA\STALT FÜR
MATERIALFORSCHL'!\G 1JI\1J ·PRÜF~'\G

KU1\STSTOFF TEe H 1\ I I'.

Ar>LAGE 11, SEITU WM ZULASSUl'GSSCIIF.1\
06/BA~18.3/0J/93

BUliDESA\STALT FÜR
~lUERIALFORSCHlJNG Ul'D .PRÜFLc\G

Das in Anlage 12, Seite I gezeigte Protokoll ist das auf der Baustelle abrulbare Fehlerprotokoll der
Schweißnaht. Es werden alle Positionen, wie Zeitpunkt der Schweißung, Temperalur des Heizkeils, 1\11
druckkral1 der Rollen, Geschwindigkeit der Maschine, Spannung der Stromversorgung, laufende Meter in
der Schweißnaht, im Sekundcntakt abgefragtulld auf Diskette aufgezeichnet. Diese Werte sind verlllgbal
und werden im Display der KOlltro!lstatioll graphisch und numerisch angczeigt

2. EXTRUSIONSSCHWEISSUNGEN

Die Extnlsionsschweißungen werden mittels einer Vakuumprüfung kontrolliert, wobei eine Saugglocke, dic
mit einer Vakuumpumpe über ein Schlauchsystem verbunden ist, angewendet wird.

Nach der Konditioniel1lng und einer optischen Kontrolle (wie ullter Pkt. 1 beschrieben) werden die

Schweißbereiche mit einer geeigneten LeckOüssigkeit benetzt, die Vakuumglocke aufgesetzt und ein Unter
druck von 0,2 bis 0,4 MPa aufgebracht.

Bei eventuellen Fehlstellcil in dcr Extnlsiollsschwcißung entstehen durch die LeckOüssigkeit Blascn. Eine

cnlsprechende Sanierung in Absprache mit dem Fremdüberwacher und eine erncu te Vakuumprüfung sind
durchzllrtihren.

Die zur Anwendung kommcnden LcckOüssigkeiten (Seifenlaugen) bewirken nach Auskunft des Rohstofr
hcrstellers keinc Spannllngsrissc ill dcn Scbweißnähten

Gcnercll sind alle Prüfungen an den Scllweißnahtcn zu dokumclltiercn und an den Bahncn zu kenllZeil:JlIIl:11
Einc Eintragung in dcn Verlege· bzw. Bcstandsplan ist notwendig.

Etwaige Silnicrungsnmßnahmcll an den verschweißten DichtungsbahneIl sind in der obcn beschriebenen
Weise neuerlich zu überprüfen
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Nach Beendigung dcr Schweißung kann ein Protokoll gedruckt werden, in dem jeder Meßwert, der mdkr
halb der Paramcterrenstcr licgt, cinc Zeilc crgibt. Dies wird sicher im Einrahrbercich sowie beim VerlaSSl:11

dcr 13a11l1 der fall sein. Ab dicscr CCl. 30 bis 50 cm Ein- und Ausfahrstrecke sollte aber cin kontinuierliches
Schweißen innerhCllb der Parametcrfenstcr erfolgcn. Das bedeutet. daß bei cinwandfreiem Lauf der Masdli
lle keine Ausdrucke erfolgen, C1ndcmfalls liegt hicr eine Abweichung vor, dic zu überprüfen ist. An- ulld

Auslaufsind durch Geschwindigkeits- und Druckabweichungen gekenllzeichnet und daher im Ausdruck
einwandfrei zu identiliz.icren

Dic Firmil AGRU sowie die genannten facllverleger sind verpnichtet, bei dcr Verlegung gemäß ßI\r-.1~

Zulassullg Schweißungen an Rcgclnähten nur mit Schwcißaulomaten mit dieser Ausrüstung vorzulldlllll:1I

lind dCIll Frcmdübcrwaeher Disketten in auswertbarer form zu überlasscn Die Aulbewahrungszeit bl:lriL~t

2U Jahre
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ANLAGE 12, SEITE I ZUM ZULASSUNGSSClIEI~
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BUNDESANSTALT FÜR
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~UNSTSTOFF TECHSI~

ANLAGE 12, SEITE l ZGM ZULASSUNGSSCIIEI:\
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BlJI\'DESA:-iSTALT FÜR
MATERIALFORSCHlJi'iG lJI\'D ·PRÜFUNG
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AI'\LAGE 12, SEITE 2ZUM ZULASSUNGSSClIEI:\
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BlJI\'DESANSTALT FÜR
MATERIALFORSCHUNG lJI\'D ·PRÜFVI'\G

50LL : 366 "C
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[lur ch:;chr,i tt
363.36 ('C

r",hlerqren::1?n
321.36-39S.3t
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Messung vom: 13.3.1994 um 13:49 Uhr
. Name der Baustelle: Test

Name des Schweillers: FD
Nahmummer: 1
Gerätenummer: Pfaff 532
Nahtlllnge: 2,51 m
Temperatur °C: 385
Ge,cbwindigkeit m/min: 1,1
Anprcssdruck N: 1052
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BauS"lelle : Oep.Berol ;:hgin ISchlJeiJ:er : nijLLEQ QONLAO
Schweißtempe:arur: 387 [C)
Anpressdruck: 1052 [N)
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Länge: 2,51 [m]
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OrtlPlace: Test
Pfaff-Iden!. Nr.! No : 5;2
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Sollwe:te!prcscnt valuc:s:

T 330 [C]!(F]
D 1000 [N]
V 1.1 [mimin]![ftlmin]

i3.03.1994

Schwcißte::n!=c:J.rur: 385
Anpre55druek: 1052
Gcsc.3windigkeit: 0,0
Lufttc:npe:rarur: 30
KDB-Temperatur: 34
Linge: 0,00

Schweißtempe:arur: 385
Anpre,sdruck: 1044
Geschwindigkeit: 1,1
Lufttemperarur: 28
KDB-Tempe:atur: 33
Länge: 1,79
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f,;.li\:STSTOFF TECH\If,;.

AI'LAGE 16 ZUM ZULASSlJI'GSSCHEI\
06/8.-\.\18.3/04/93

BlJI'DES.-\NSTALT FÜR
MATERIALFORSCHlJI'G UND ·PRÜFL'J\G

4. Nachtrag zum

ZULASSUNGSSCHEIN

13/BAM 8.3/17/93

!Ur ein Abdichtungselement, gefugt aus Kunststoffdichtungsbahnen (KDB) als Bestandteil
einer Kombinationsdichtung in Basis- und Oberflächenabdichtungen von Deponien für
Siedlungs- und Sonderabfalle.

Prüfprotokoll1ür Auttragnähte

1. Rechtsgrundlagen

IHo"'''''':

I. Äullere Besehetfenhell 1.1. Gesetz zur Vermeidung, Verwertung und Beseitigung von Abfallen (Kreislauf
wirtschafts- und Abfallgesetz - KrW/AbfG), vom 27.09.1994, BG BI. I, S. 2705,
1994.

11. Abme:uungen (......)

I l.... ""/{do·""l I .i
1*

... ... '.,

1.2. Dritte Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Abfallgesetz (TA Siedlungsabfall),
Technische Anleitung zur Verwertung, Behandlung und sonstigen Entsorgung von
Siedlungsabfällen, vom 14.05.1993, BAnz. Nr. 99a, 1993.

1.3. Im Rahmen dieser Zulassung werden die Anforderungen des Anhangs E der
Zweiten Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum Abfallgesetz (TA Abfall, Teil I),
Technische Anleitung zur Lagerung, chemisch/physikalischen und biologischen
Behandlung, Verbrennung und Ablagerung von besonders überwachungs
bedürftigen Abfällen, vom 12.03.1991, Gemeinsames Ministerialblatt,
Nr. 8, S. 139, 1991, an das Abdichtungselement mit berücksichtigt.

W. Festigkeillm ScMil ...er~uch
1.4. Runderlaß des Niedersächsischen Ministers !Ur Umwelt 207-62812/21 - Ab

dichtung von Deponienfiir Siedlungsabfälle - vom 24.06.1988, Nds. MBI., Nr. 22,
S. 632, 1988.

1.5. Verwaltungsvorschrift des Thüringer Ministeriums !Ur Umwelt und Landesplanung
_ Die geordnete Ablagerung von Abfällen - vom 11.09.1992, Thüringer StAnz.,
Nr. 40, S. 1344,1992.

(v. Oichllgkeil

1 I--_~_"_"·...:""'_ ___16<:- ...~"9

bar C.<11olyll:

2. Antragsteller und Verlegefirmen

2.1. Antragsteller

Der Antragsteller ist der Hersteller der KDB.

I'.......·~''''''
Bahnenhersteller:

Produktionsstätte:

2.3. Verlegefirmen:

GSE Lining Technology GmbH
Buxtehuder Straße 112
21073 Hamburg

GSE Lining Technology GmbH
Boecker Straße la
17248 RecWin

aTu Anwendungstechnik Umweltschutz GmbH
Kornkamp 40
22926 Ahrensburg

In Anlage 2 werden die vom Antragsteller !Ur die Herstellung des Abdichtungs
elementes auf der Deponiebaustelle autorisierten Verlegefirmen benannt. Die
Autorisation ersetzt nicht den Nachweis der erforderlichen Erfahrung, Qualifika
tion und Ausstattung der Verlegefirmen, siehe Abschnitt 4.2.

Zu Hersteller, Produktionsstätte, Vertriebspartner und Verlegefirmen siehe auch
Anlage 2.

3. Beschreibung des Zulassungsgegenstandes

Das Abdichtungselement besteht aus Kunststoffdichtungsbahnen (KDB), die beim
Einbau in die Kombinationsdichtung zur Deponiebasis- bzw. Deponieoberflächen
abdichtung im Heizkeil-Schweißverfahren durch Uberlappnähte mit Prüfkanal
(Anlage 14) gefugt werden.

3.1. Werkstoff !Formmasse) der KDB

Granulat Vestolen A 3512 R der Firma Vestolen GmbH in 45896 Gelsenkirchen,
Pawikerstraße 30,

Dichte:
Schmelzindex (190/5):
Rußgehalt:

(0,942 ± 0,003) glcm'
(1,6 ± 0,2) gl10 min
(2, I ± 0,3) %,

mit bis zu 5 % homogen zugemischtem Randstreifenmaterial aus der lfd. Produk
tion der zugelassenen Bahnen, soweit die Anforderungen aus der Anlage I, Nr. 7,
Schmelzindexänderung, dieses Zulassungsscheines erfüllt werden.

Werkstofferklärung des Herstellers, siehe Anlage 4.
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Abmessungen der KDB

2,50 mm
2,50 mm
Nenndicke (-0, + 0,30) mm.

3.2.

Länge:
Breite:
Dicke:

Standardlänge 80 m, maximale Rollenlänge 160 m
7,50 m
Mindestdicke
Nenndicke
Einzelmeßwert

7.1. Dieser Zulassungsschein gilt als Nachweis der Zulassung im Sinne der TA-Sied
lungsabfall und der TA-Abfall, Teil I. Es wird die Eignung des Abdichtungs
elements, hergestellt durch Fügen aus den in Nr. 3 genannten Kunststoffdichtungs
bahnen, nach dem Stand der Technik bescheinigt. Die fiir die Durchfiihrung von
Abdichtungsmaßnahmen erforderlichen Genehmigungen werden durch die Zulas
sung nicht ersetzt.

3.3.

3.4.

4.

4.1.

4.2.

Oberflächen der KDB

Die Oberflächen der Bahn sind beidseitig glatt und mit einer Kennzeichnung
gemäß Nr. 5 versehen. Die Kennzeichnung muß auf der sichtbaren Oberfläche der
verlegten Bahn erkennbar sein. Sie darf keine wesentliche Materialschwächung zur
Folge haben.

Produktionsstätte und Herstellungsverfahren

Die KDB ist nach dem in der Anlage 3 beschriebenen Herstellungsverfahren im
oben genannten Werk herzustellen, siehe Anlage 2. Eine andere Produktionsstätte
bedarf der besonderen Zulassung.

Anforderungen an den Zulassungsgegenstand

Anforderungen an die Kunststoffdichtungsbahnen

Sofern nicht ausdrücklich in diesem Zulassungsschein Abweichungen genannt
werden, müssen die KDB in ihren Eigenschaften den Prüfinustern entsprechen, die
nach den Prüfungsunterlagen an der BAM unter dem BAM Az. 8.32/1117/94 und
dem Prüfbericht Nr. 28401/93, vom 14.01.1994, des Süddeutschen Kunststoff
Zentrum, 97082 Würzburg, einer Prüfung gemäß den Anforderungen der "Richt
linie fiir die Zulassung von Kunststoffdichtungsbahnen als Bestandteil einer
Kombinationsdichtungfiir Siedlungs- und Sonderabfalldeponien sowiefiir Abdich
tungen von Altlasten", kurz BAM-Richtlinie, der BAM unterzogen worden sind.
Sie müssen damit den Anforderungen der BAM-Richtlinie entsprechen.

Anforderungen an die Herstellung des Abdichtungselementes

Das Abdichtungselement (siehe r. 3) muß plan aufliegend auf dem mineralischen
Dichtungselement so hergestellt werden, daß spätere Auflasten (Schutz-, Drän-,
Abfall- und Rekultivierungsschichten) zu dem notwendigen Preßverbund zwischen
Kunststoff-Abdichtungselement und mineralischem Abdichtungselement fuhren.

Bei der Herstellung müssen die in der BAM-Richtlinie genannten Bestimmungen
und Auflagen fiir den Einbau der KDB als Teil der Kombinationsdichtung einge
halten werden. Uber die Herstellung der Schweißnähte sind Protokolle gemäß den
Anjagen 12 und 13 zu fuhren.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

8.

8.1.

Die Zulassung gilt nur fiir Abdichtungselemente nach Nr. 3, die unter Einhaltung
der Nr. 4, Nr. 5 und Nr. 6 sowie der Hinweise und Nebenbestimmungen dieses
Zulassungsscheines als Bestandteil.einer Kombinationsdichtung fiir Deponien
gefertigt werden. Die zuständige Uberwachungs-/Genehrnigungsbehörde muß
beim Einbau der KDB die Einhaltung der Anforderungen, Auflagen und Be
stimmungen des Zulassungsscheins überwachen.

Änderung des Werkstoffes, der Abmessungen, der Oberflächenbeschaffenheit, des
Fertigungs- und Fügeverfahrens oder des Verwendungszwecks erfordern eine neue
Zulassung.

Die Zulassung ist an den in Nr. 2 genannten Hersteller und Fertigungsbetrieb
gebunden. Sie ist nicht übertragbar. Der Zulassungsschein darf nur im Ganzen mit
den dazugehörigen Anlagen vervielfaltigt werden. Eine auszugsweise Veröffentli
chung bedarf der Genehmigung der Bundesanstalt fiir Materialforschung und -prü
fung. Der Text und die Zeichnungen in Werbeschriften dürfen dem Zulassungs
schein nicht widersprechen. Das gilt sinngemäß auch fiir Berichte/Zeugnisse u. ä.
der Eigen- und Fremdüberwachung. Bei der Herstellung des Zulassungsgegen
standes muß auf der Baustelle der vollständige Zulassungsschein in Kopie vorlie
gen

Die Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter erteilt.

Nebenbestimmungen

Die Zulassung wird unter Widerrufsvorbehalt erteilt. Ein Widerrufsgrund liegt
insbesondere vor, wenn der Hersteller von dem in den Prüfungsunterlagen und in
den Anhängen des Zulassungsscheins beschriebenen Verfahren oder von den fiir
die Prüfungsmuster verwendeten Materialien abweicht. In diesem Fall wird keine

zugelassene Bahn mehr gefertigt. Die Zulassungsbehörde ist berechtigt, im Her
stellerwerk, in Zwischenlagern oder auf der Baustelle auch unangemeldet zu
prüfen, ob die Anforderungen, Bestimmungen und Auflagen dieses Zulassungs
scheins eingehalten worden sind. Das Grundrecht aus Art. 13 GG, die Unverletz
lichkeit der Wohnung, bleibt gewahrt.

Das Abdichtungselement ist nur im Sinne dieses Zulassungsscheins auf der
Baustelle hergestellt, wenn es nachgewiesenermaßen von einer erfahrenen und mit
qualifiziertem Personal sowie erforderlichen Geräten und Maschinen ausreichend
ausgestatteten Fachfirma eingebaut wird. Die Anforderungen werden in der
Empfehlung der BAM "Fachbetrieb fur den Einbau von Kunststoffkomponenten
in Deponieabdichtungssystemen" beschrieben. Der Nachweis der erforderlichen
Qualifikation, Ausstattung und Erfahrung kann z. B. durch die Anerkennung als
Fachbetrieb durch eine Güteüberwachungsgemeinschaft eines Fachverbandes
gefuhrt werden.

8.2. Ein Widerrufsgrund liegt auch vor, wenn sich der Werkstoff, das Herstellungs
verfahren der KDB oder das vom Hersteller und seinen Verlegefirmen eingesetzte
Verlege- und Schweißverfahren nicht bewährt haben und dies an Hand von neuen
technischen Erkenntnissen belegt werden kann oder wenn nach dem Stand der
Technik eine Weiterentwicklung und Verbesserung erforderlich ist.

8.3. 1m Falle des Widerrufs ist der Hersteller verpflichtet, der Zulassungsbehörde
umgehend den Zulassungsschein auszuhändigen.

8.4. Die Zulassung wird ferner unter der Auflage erteilt, daß der Nachweis der Fremd
überwachung zweimal jährlich durch die Übersendung einer Ausfertigung eines
Überwachungsberichtes erbracht wird. Entsprechendes gilt gegenüber den zustän
digen Überwachungsbehörden bezüglich des Dichtungselements fur das jeweilige
Deponiebauprojekt.

5.

6.

Kennzeicbnung

Die nach dieser Zulassung hergestellten KDB sind gemäß den an der BAM hinter
legten Prüfinustern wie folgt zu kennzeichnen:

l3IBAM 8.3/17/93/GSE H/75IH1Wo/Jahr/

/Wo/ = Herstellungswoche; /Jahr/ = Herstellungsjahr.

Aufbau und Anordnung der Kennzeichnung, sowie Lage der Kennzeichnung auf
der KDB, siehe Anlage 5 und 6.

Jede Rolle wird mit einem Aufkleber versehen, auf dem die Kennzeichnung
enthalten ist, siehe Anlage 9.

Überwachung

Die nach dieser Zulassung hergestellten KDB müssen bei ihrer Herstellung gemäß
den Anforderungen der BAM-Richtlinie eigen- und fremdüberwacht werden, siehe
auch Anlage 7. Bei der Fremdüberwachung sind die Prüfungen gemäß Anlage 1
durchzufuhren und die ermittelten Kennwerte müssen im Rahmen der Toleranzen
mit den dort angegebenen Kennwerten übereinstimmen.

Eine Eigen- und Fremdüberwachung ist auch bei dem Einbau der KDB in die
Kombinationsdichtung durchzufuhren. Dabei ist insbesondere die Einhaltung der
Anforderungen fUr den Einbau der KDB unter Nr. 4.2. di"ses Zulassungsscheines
und seiner Anlagen 8 und I0 bis 16 zu überprüfen. Uber die Prüfungen der
Schweißnähte sind Protokolle gemäß den Anlagen 15 und 16 zu fuhren..

Die mit der Fremdüberwachung zu beauftragenden Institutionen müssen über
ausreichend qualifiziertes Personal und notwendige Prüfeinrichtungen verfugen
sowie der europäischen Norm "Allgemeine Kriterien zum Betreiben von Prüflabo
ratorien" DIN EN 45 001 (Mai 1990) genügen.

9.

10.

11.

12.

-Räumlicher Geltungsbereich

Dieser Zulassungsschein gilt gemäß 1.4. fiir das Land Niedersachsen und gemäß
1.5. fiir das Land Thüringen. Gemäß 1.2. und 1.3. kann der Zulassungsschein als
Nachweis der Zulassung im Sinne der TA Siedlungsabfall und der TA Abfall,
Teil I, verwendet werden.

Schadensfalle an Deponiedichtungen, die im Zusammenhang mit dem Zulas
sungsgegenstand stehen, sind in jedem Fall sofort der BAM zu melden.

Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei.

Dieser Zulassungsschein wird im Amts- und Mitteilungsblatt der BAM in
Berlin veröffentlicht.

Berlin, den 30.12.1996

BUNDESANSTALT FÜR MATERJALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG
(BA M)

7. Hinweise
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im Auftrag
ANLAGE 2 ZUM ZULASSUNGSSCHEIN

13/BAM 8.3/17/93
BUNDESANSTALT FÜR

MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG

GSE Lining Technology GmbH

Buxtehuder Straße 112

D-21 073 Hamburg

Hersteller und Verleger der Dichtungsbahn

Hersteller der Dichtungsbahn ist
Dr.-Ing H. August
Direktor u. Professor
Leiter der Fachgruppe IV.3
Deponietechnik und
Altlastensanierung

im Auftrag

~~, ~
/,~p\'~' nIl ',l!. 'I}~

I,: -~1·~"..... %

;?-- -, C~/C-pf .':Jl
, lo.J

\ .' -. .
,. ,,;;

/ Dr. rer. nat. W. Müller
Oberregierungsrat
Leiter des Laboratoriums IV.32
Deponietechnik

BAM-Az.: 8.32/1 I 17/94, 6. Ausfertigung
Dieser Zulassungsschein umfaßt 7 Seiten und 16 Anlagen mit 23 Seiten und
Rechtsmittelbelehrung, die Bestandteil des Zulassungsscheins sind. mit der Produktionsstätte Boeker Straße 1A. 0-17248 Rechlin.

Seiten der Zulassungsscheine ohne Dienstsiegel und Zulassungsscheine ohne
Unterschrift haben keine Gültigkeit.

Für die Installation der Oichtungsbahn stehen, neben eigenen Mitarbeitern, auch

Fachkräfte folgender Verlegefirmen zur Verfügung:

Der 4. Nachtrag zur Zulassung ersetzt den alten Zulassungsschein
Nr. 13/BAM 8.3/17/93 vom 31.0 1.I994, einschließlich des 1. Nachtrags vom
01.03.1995,2. Nachtrags vom 31.10.1995 und 3. Nachtrags vom 01.12.1995.

HEERS & BROCKSTEDT GmbH & Co.

Krokamp 70

0-24539 Neumünster

w.u.E. MÜLLER GmbH

Oberndorfer Str. 2

D-91472 Ipsheim

RECHTSMITTELBELEHRUNG Ergänzend zu GSE Lining Technology GmbH erfolgt ein Vertrieb auch durch

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch
erhoben werden. Der Widerspruch ist bei dem Präsidenten der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung (SAM), Berlin 12205, Unter den Eichen 87, schriftlich oder zur
Niederschrift einzulegen.

aTu Anwendungstechnik Umweltschutz GmbH

Kornkamp 40

D-22926 Ahrensburg

Ist über den Widerspruch ohne zureichenden Grund in angemessener Frist sachlich nicht
entschieden worden, so kann Klage bei dem Verwaltungsgericht in Berlin 10557, Kirch
straße 7, erhoben werden.

Die Installation führt in diesem Fall die Firma HEERS & BROCKSTEDT GmbH & Co.
oder GSE Lining Technology GmbH durch.

Die Klage kann nicht vor Ablauf von 3 Monaten seit der EinIegung des Widerspruchs
erhoben werden, außer wenn wegen der besonderen Umstände des Falles eine kürzere Frist
geboten ist. Sie kann ferner nur bis zum Ablauf eines Jahres seit der Einlegung des Wider
spruchs erhoben werden. Die Klage muß den Kläger, den Beklagten und den Streit
gegenstand bezeichnen.

Wenn ein Bevollmächtigter bestellt wird, gilt sein Verschulden an der Versäumnis einer
Frist als eigenes Verschulden des Auftraggebers

ANLAGE 3 ZUM ZULASSUNGSSCHEIN
13/BAM 8.3/17/93

BUNDESANSTALT FÜR
MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG

Berlin 12205, den 30.12.1996
Herstellung der DIchtungsbahn
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Die Herstellung der Dichtungsbahn erfolgt über eine Flachfoliendüse mit nachgeschal

tetem 3-Walzen-Glätlwerk.

Prüfverfahren und Anforderungen im Rahmen der Fremdüberwachung der Herstellung der
PE-HO Bahnen

Kenngtöße

1. Dichte

PrUfverfahren·)

siehe Tabelle 1. 3.

Anforderungen und Toleranzen

Dichte: (0,942 ± 0,003) g/cm)
Festlegung gemäß Zulassungsschein 3.1

Zur AUfbereitung der Formmasse wird das Granulat über eine rechnergesteuerte. gra

vimetrische Dosiereinrichtung zwei Einschneckenextrudern zugeführt, deren Schmelz

sträme jeweils über eine Schmelzpumpe und einen statischen Mischer in den Vertei

lerblock gelangen. Nach Austritt aus der Flachfoliendüse mit exakter Düsenspaltein

stellung durchläuft die plastifizierte Masse das temperierte 3-Walzen-Glätlwerk, an das

sich eine Kühlstrecke mit kontinuierlicher Dickenmeßeinrichtung anschließt.

2. Dicke

3. Äußere Beschaffenheit

siehe Tabelle 1.2.

siehe Tabelle I, 1.1. 12

Dicke: 2,50 (-0, +0,30) mm

siehe Tabelle I. 1.1, 12 der Richtlinie

Vor der automatischen Aufwicklung der Dichtungsbahn auf Pappkerne erfolgt die Kon

fektionierung der Breite und das Aufbringen des Schutzstreifens.

4. Geradheit und Planlage siehe Tabelle 1, 15. 1.6 siehe Tabelle I, 15. 1.6 der Richtlinie

8. Zugbeanspruchung, siehe Tabelle 2. 8.1
mehrachsig, Wölbversuch

5. Rußgehalt und HomogeniHit siehe Tabelle 1, 13, 1.4
der Rußverteilung

6. Maßänderung

7. Schmelzindeltänderung

siehe Tabelle I. 5.6

siehe Tabelle 1,4.1

Rußgehalt: (2.1 ± 0,3) %. gemäß Zulas
sungsschein 3.1, Homogenilät siehe
Tabelle 1., 1.4 der Richtlinie

nach Ih bei 120 oe längs: < 1.00 %;
quer: < 1,00 %

MFl 190/5 Bahnenmaterial
::;; :MFI 190/5 Granulat + 0,2 g/iOrnin.

C!: 15 %
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Werkstofferklärung

9. Zugbeanspruchung. siehe Tabelle 2, 82 und 8.3
einachsig,(Slreckdehnung,
-spannung, Reißdehnung)--)

10. Widerstand gegen siehe Tabelle 2, 9, DIN 53 356 A
Weilerreißen oder DIN 53 515

Itlngs
0,: C!: 15 N/mm2

E,,: C!: 10 %
(R: C!: 700 %

C!: 600 N
>300 N

quer
C!: 15 N/mm2

>10%
>700 %

Die Kunststoffdichtungsbahn wird aus VESTOLEN A 3512 R der Vestolen GmbHher

gestellt. VESTOLEN A 3512 R ist ein Polyethylen hoher Dichte und entspricht nach

DIN 16776, Teil 1: PE. EACL, 35D 006.

-) siehe "Richtlinie für die Zulassung von Kunststoffdichtungsbahnen als Bestandteil einer Kom
binationsdichwng für Siedlungs- und Sonderabfalldeponien sowie für Abdichtungen von Altla
sten" und die dort angegebenen Anforderungstabellen, Bundesanstalt für Materialforschung und
-prüfung, Stand Juli 1992
"J Probestab PK 4 gemäß OIN 53 455

11. Slempeldurchdrückversuch siehe Tabelle 2. 10.

12. Perforationsversuch siehe Tabelle 2, 11.

13. Falzen bei niederen
Temperaturen

siehe Tabelle 2, 12.

> 6 kN

keine Undichtigkeit nach DIN 16726

kein Versagen nach DIN 53 361

Zur Erzielung einer hohen UV-Stabilität sind der Formmasse vom Rohstoffhersteller

1,8-2,4% Ruß in feinster Verteilung beigemischt.

VESTOLEN A 3512 R wird ohne Zusätze dem Fertigungsprozeß zugeführt Dabei ist

die Verwendung von Rückführware aus dem Randstreifenbeschnitt bis zu 5% zuläs

sig.
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131 BAM 8.3/17/93 GSE H175/HfWo/Ja

Aufbau der Bahnenkennzeichnung

Die auf die Dichtungsbahn kontinuierlich aufgebrachte Kennzeichnung beinhaltet

neben der Nummer des Zuiassungsscheines und dem Herstellerlogo auch weitere in

formationen:

Die Häufigkeit, mit der diese Eigenschaften ermittelt werden, ist abhängig von der An

zahl der hergestellten Dichtungsbahnen. So ergibt sich für jede Anlage folgendes Ras

ter:

mindestens folgende Werkstoffeigen-

DIN 16726,5.1

DIN 53 353

DIN 16726, 5.2

DIN 53 455, Stab 4, 100mm/min

DIN 53377, 1Std.l120°C

DIN 53735, Kond. 190°C/5kg

- Äußere Beschaffenheit

- Dicke

- Planlage

- Zugeigenschaften

- Warmlagerungsverhalten

- Schmelzindexänderung

Eigenüberwachung 1Fertigungskontrolle

Im Rahmen der Fertigungskontrolle werden

schaften überprüft:

Bahnendicke 2.5mm, Breite 7,5m

WerkstoffVESTOLEN A 3512 R der Vestoien GmbH

Herstellungswoche
Herstellungsjahr

-H175

-H

-Wo

- Ja

Darin bedeuten:
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Lage der Bahnenkennzeichnung

Die in der Anlage 5 beschriebene Bahnenkennzeichnung wird in drei Spuren auf der

Oberfläche der Dichtungsbahn angebracht.

Häufigkeit nach Wechsel jede KDB jede 2.KDB jede 5.KDB
der

IPrüfung Fonnmasse

IÄußere Beschaffenheit 0 0 0 0

Dickenmessung 0 0 0 0

Planlage' 0

IZugversuch 0 0 0

IWarmlagerung 0 0 0 0

ISchmelzindexänderung 0 0

• Bemerkung zur Überprufung der Planlage:

Eine dieser Spuren verläuft in der Bahnenmitte, d.h. etwa 3,75m vom Rand der Dich

tungsbahn, die beiden äußeren Spuren jeweils mit einem Randabstand von ca. 1,25m.

Bei größerem Produktionslos : mindestens einmal pro Woche

rRQ'iI®
~
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Qualitätssicherungsmaßnahmen

im Rahmen der Eigen- und Fremdüberwachung

Äußere Beschaffenheit, Dickenmessung und Bestimmung der Planlage erfolgen paral

lel zur Fertigung, direkt an den Anlagen. Für die weiteren Versuche werden Proben je

weils vom Ende der Dichtungsbahn entnommen.

Alle von GSE Lining Technology produzierten Dichtungsbahnen werden einer umfang

reichen internen Qualitätskontrolle unterzogen. Diese gliedert sich in die Eingangs

und Fertigungskontrolle. Die dabei durchgeführten Versuche orientieren sich an den

Vorgaben nationaler und internationaler Richtlinien. Darüber hinaus besteht eine ver

traglich geregelte Fremdüberwachung.

Nach Vorliegen aller Ergebnisse werden diese mit der Produktspezifikation (Anlage 1)

verglichen, und nach Erfüllung der Anforderungen erfolgt die Versandfreigabe der

Dichtungsbahn.

Fremdüberwachung

Die Fertigung sowie die interne Qualitätskontrolle werden durch das

Eigenüberwachung 1 Eingangskontrolle

Mit der Eingangskontrolle soll erreicht werden, daß nur Material vorgegebener Tole

ranzen verarbeitet wird. Um dieses sicherzustellen, werden an jeder Rohstofflieferung

- das sind ca. 20.000 kg - die Kennwerte für

Süddeutsche Kunststoff- Zentrum (SKZ)

Frankfurter Str. 15

0-97082 Würzburg

- Schmelzindex

- Dichte

- Feuchte

DIN 53735, Kond. 190°C/5kg

DIN 53479, Verfahren A

GSE-Norm

fremdüberwacht. Der mit dem SKZ geschlossene Überwachungsvertrag entspricht den

Vorgaben der "Richtlinie für die Zulassung von Kunststoffdichtungsbahnen als Be

standteil einer Kombinationsdichtung für Siedlungs- und Sonderabfalldeponien sowie

für Abdichtungen von Altlasten" in der Fassung vom Juli 1992.

bestimmt.

Erst nach einwandfreiem Abschluß der Eingangskontrollen wird die überprüfte Roh

stofflieferung für die Produktion freigegeben.
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Transport und Lagerung

Transport

Die auf eine Breite von 7,5m beschnittene Dichtungsbahn wird produktionsseitig auf

Pappkerne aufgerollt und mit Spannbändern gesichert. Bei einer Bahnenlänge von

80m (Standardlänge der Nenndicke 2,5mm) entsteht so eine Rolle mit einem Durch

messer von etwa 0,6m und einem Gewicht von ca. 1,5to. Zur besseren Handhabung ist

jede Rolle werksseitig mit zwei Transportgurten ausgerüstet, die unbedingt an den Rol

len verbleiben müssen. Sie ermöglichen das Einhängen der Rollen in einen Kran,

Frontlader o.ä. zur einfachen Be- und Entladung.

Die Dichtungsbahnen-Rollen werden ausschließlich per LKW transportiert. Vor Ort

sind dann für diese Fahrzeuge befestigte Wege/Plätze zur Entladung einzuplanen.

Lagerung

Je nach Anzahl der zu liefernden Rollen, wird an der Baustelle ein ausreichender

Lager- und Ausrollplatz benötigt. Entsprechend der Rollenlänge (Bahnenbreite) sollte

der Platz mindestens 10m breit sein. Zum Abrollen und Abschneiden von Teillängen

sollte die Länge des Platzes mindestens 50m betragen. Der Lager- und Ausrollplatz

muß eben und steinfrei sein, damit das Dichtungsmaterial nicht vor Einbau beschädigt

wird. Steinfreies Sandplanum ist ebenso geeignet wie Asphalt- oder Betondecken, die

vor Materiallagerung abzufegen sind.

Die Dichtungsbahnen-Rollen können zur Lagerung gestapelt werden; dabei sollten

aber nie mehr als fünf Rollen übereinander gelagert werden. Bei längerer Lagerung

sind zur Vermeidung etwaiger Beschädigungen die Rollen abzudecken.

Installation der Dichtungsbahn

Der fachgerechte Einbau der Dichtungsbahn hat so zu erfolgen, daß die an die Dich

tung gestellten Anforderungen -wie Funktionsfähigkeit und beabsichtigte betriebliche

Sicherheit- nicht beeinträchtigt werden. Daher wird die Dichtungsbahn von GSE Lining

Technology GmbH selbst oder von ausgesuchten, leistungsfähigen Firmen mit

geschulten Fachkrä.tten, unter technischer Anleitung von GSE, eingebaut (s. Anlage

2).

Es wird besonders darauf geachtet, daß

- die Dichtungsbahn in einem einwandfreien Zustand angeliefert wird,

- die Dichtungsbahn beim Einbau ihre werkstoffspezifischen Eigenschaften nicht

verliert,

- die Verbindung der Dichtungsbahnen miteinander unter optimalen Bedingun

gen ausgeführt wird und

,die Funktionsfähigkeit des Abdichtungssystems nachgewiesen wird.

Sämtliche, mit der Dichtungsherstellung in Verbindung stehende Maßnahmen werden

mit dem Auftraggeber, dem Planer, der örtlichen Bauleitung und den zuständigen Be

hörden abgestimmt.

Anforderungen an die abzudichtende Fläche

Sämtliche Flächen, die mit der Dichtung in Berührung kommen, sind so auszubilden,

daß eine Beschädigung der Dichtungsbahn ausgeschlossen wird. Das Feinplanum ist

so herzurichten, daß das geplante Gefälle, die vorgeschriebene Verdichtung und die

Oberflächentoleranz eingehalten werden, für die eine maximale Abweichung von 2cm

unter einem 4m-Richtscheit gefordert wird.
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Numerierung und Codierung der Dichtungsbahn

Jede Dichtungsbahnen-Einheit erhält eine fortlaufende Nummer. Neben dieser Num

mer enthält die gesamte Bahnenbezeichnung auch Informationen zum. Werkstoff und

zur Bahnendicke:

BC0123H H

BC 0123 = Ifd.Nummer

H Werkstoff VESTOLEN A 3512 R

H Bahnendicke 2,5mm gem. Zulassung

Unter dieser Bahnenbezeichnung werden alle Fertigungs- und OS-Protokolle sowie

Transport- und Installationsaufzeichnungen geführt.

Die Flächen haben zudem den Anforderungen der "Richtlinie für die Zulassung von

Kunststoffdichtungsbahnen als Bestandteil einer Kombinationsdichtung für Siedlungs

und Sonderabfalldeponien sowie für Abdichtungen von Altlasten" (Stand Juli 1992) zu

genügen.

Verlegen der Dichtungsbahn

Die Verlegung erfolgt nach einem vorher erstellten Verlegeplan. In diesem Verlegeplan

wird auf der Baustelle der Arbeitsfortschritt und die Lage der gekennzeichneten

Dichtungsbahn eingetragen. Das Auslegen der Dichtungsbahn erfolgt von Hand oder

mit geeigneten Geräten/Maschinen. Beim Auslegen wird besondere Sorgfalt darauf

verwandt, daß der Oberflächenzustand der abzudichtenden Fläche nicht nachteilig

verändert wird. Während und nach dem Ausrollen der Dichtungsbahn wird diese,

soweit erforderlich, ausgerichtet, damit die für die Verschweißung notwandige

Überlappung von ca. 10-14cm vorhanden ist. Vor Beginn der Fügearbeiten werden die

Dichtungsbahnen auf mögliche mechanische Beschädigungen untersucht und vorher

verlegte Dichtungsbahnen in notwendigem Umfang gegen Windaufwehungen

gesichert.

Fügen der Dichtungsbahn

Die Verschweißung erfolgt mit größter Sorgfalt, in Anlehnung an die DVS-Richtlinie

2225, Teil 1. Der Verbindungsprozess läßt sich in folgende Arbeitsschritte unterteilen:

- Reinigen des Schweißbereiches und

- Herstellen der Schweißverbindung.

Die Nahtbereiche sind von allen Verschmutzungen zu reinigen. Bei den Naht-
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bereichen, die werkseitig mit einem Schutzstreifen versehen sind, kann die besonde

re Reinigung entfallen, sofern der Schutzstreifen unmittelbar vor dem Fügevorgang

entfernt wird.
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Nahtbereiche für Auftragnähte werden auf mechanische Wege mittels Bürste oder

Handschleifer, unter Vermeidung starker Riefen (besonders Längsriefen), von der evtl.

vorhandenen Oxidschicht befreit. Die Schweißnaht wird, ohne Zusatzwerkstoff, im

Heizkeilverfahren als Überlappnaht mit Prüfkanal hergestellt. Vor Ort erfolgt die Ver

schweißung mit Schmißautomaten, die eine kontinuierliche Dokumentation von Zeit,

Weg, Andruckkraft der Andruckrollen, Heizkeiltemperatur und Schweißgeschwindig

keit ermöglichen. Mit diesem Schweißverfahren wird eine Nahtgeometrie mit einem

Prüfkanal von 19+/-2mm und Teilnähten von jeweils 17+/-2mm erreicht. Die genaue

Geometrie der Schweißnaht wird anhand der jeweiligen Probeschweißungen ermittelt.

An schwer zugänglichen Stellen sowie für Reparaturschweißungen wird die Extru

sions-Auftragschweißung mit Handschweißgeräten ausgeführt.

Während der Schweißarbeiten wird sichergestellt, daß die in Abhängigkeit von spezi

fischen Materialeigenschaften maßgebenden Schweißparameter laufend überwacht,

den Umgebungsbedingungen angepaßt und in Schweißprotokollen dokumentiert wer

den. Folgende Fqk\oren sind dabei von Bedeutung:

- Umgebungsbedingungen wie Niederschlag, Luftfeuchte, Sonnenein

strahlung, Lufttemperatur, Wind, Temperatur der Bahnenoberfläche und

- Verschweißungsparameter, d.h. Temperatur (Heißluft, ggf. Extrudat),

Geschwindigkeit (Gerätevorschub), ggf. Extrudatdurchsatz.

etwaige mechanische Beschädigungen kontrolliert. Nach Abschluß der

Schweißarbeiten erfolgt die Qualitätssicherung in Anlehnung an die DVS-Richtlinie

2225 Teil 2. Unabhängig von der ausgeführten Nahtform wird zuerst die äußere

Beschaffenheit visuell überprüft.

Zur anschließenden Dichtigkeitsprüfung werden Überlappnähte mit Prüfkanal

durchgehend mit Druckluft geprüft. In Abhängigkeit der Oberflächentemperaturen sind

folgende Bedingungen zu wählen:

von 5 bis 20C 5bar

von 20 bis 40C 4bar

von 40 bis 50C 3bar.

Vor der eigentlichen Prüfdauer von 10min ist der Druck kurzzeitig um O,5bar zu

erhöhen. Die Prüfung beginnt nach dem Ablassen des Druckes bis auf den Prüfdruck,

der innerhalb der Prüfdauer um nicht mehr als 10% abfallen darf.

Zur Dichtigkeitsprüfung von Auftragnähten werden diese mit einer Saugglocke einer

kontinuierlichen Vakuumprüfung unterzogen, wobei handelsübliche Geschirrspülmittel

als Schaumbildner dienen. Alternativ ist die durchgehende Prüfung mit Hochspannung

möglich, sofern ein Kupferdraht in die Schweißnaht eingelegt wurde.
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Die Bestimmung der Nahtabmessungen sowie der Festigkeit erfolgt bei beiden

Nahtgeometrien (Überlappnaht mit Prüfkanal und Auftragnaht) vorzugsweise an den

Probeschweißungen. Bei der Bestimmung der Nahtabmessungen auf der Basis der

DVS 2225 Teil 2 ist zu beachten, daß verstreckte Probekörper nicht zur Messung

herangezogen mrden können.
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Für die Messung des Schälwiderstandes (zum Nachweis der Festigkeit) stehen auf der

Baustelle Zugprüfgeräte zur Verfügung, die eine konstante Prüfgeschwindigkeit von

50mm/min gewährleisten. Die Auswertung erfolgt qualitativ, d.h. es findet eine

Beurteilung des Verformungsverhaltens statt. Eine Bewertung der erreichten Kräfte ist

aufgrund nicht laborgerechter Probekörperherstellung nicht möglich. Ergänzend zur

DVS 2225 Teil 2 werden an Nähten mit Prüfkanal beide Teilnähte im Schälversuch ge

prüft, wobei allerdings ein Aufschneiden des Prüfkanals zur Erzielung der Einspann

längen unzulässig ist.

Schutzabdeckung

Nach teilweiser oder vollständiger Abahme der Dichtungsbahnen (nach Prüfung und

ggf. Sanierung) wird mit dem Einbau der Schutzabdeckung begonnen. Dieser Einbau

hat so zu erfolgen, daß eine Beschädigung der verlegten Dichtungsbahnen aus

geschlossen ist. Um dieses sicherzustellen, empfiehlt sich eine kontinuierliche Über

wachung des Schutzschichtaufbaues. Außerdem ist darauf hinzuweisen, daß grund

sätzlich nur zu bestimmten Zeiten abgedeckt werden kann (ohne Sonneneinwirkung,

niedriges Temperaturniveau). Alle mit der Schutzabdeckung in Verbindung stehenden

Maßnahmen haben auf der Grundlage der "Richtlinie für die Zulassung von Kunststoff

dichtungsbahnen als Bestandteil einer Kombinalionsdichtung für Siedlungs- und

Sonderabfalldeponien sowie für Abdichtungen von Altlasten" (Stand Juli 1992) zu er

folgen.
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Schweißmaschinenprotokoll
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Qualitätssicherungsmaßnahmen im Rahmen der Instatlation

Vor Beginn der Fügearbeiten wurde die verlegte und positionierte Dichtungsbahn auf
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Schweißprotokolt für Überlappnähte mit Prüfkanal

Schweißprotokoll filr Überlappnähte mit Prüfkanal Schweißnahtgeometrie

Bauvorhaben Dichlungsbahn

Verleoefirma Hersteller

Schweißer Nenndicke I mm

Schweißmaschine

Nahl-Nr.

Rohstoff

I

Heitlufttemperatur ~E""i",gst'~I1"!'""'~_+-_+_--+_-1 __+-_+_--+__I---1
in 'e Messuno

Heizkeiltemperatur ~E~i"",st!!e1""lun"lL.Q_-1-_+_'-+ __I-_-1-_+_-l__t-_-I
in ·e Messunn

I I I I I
IAnfano I Ende Anfang I Ende Anfang I Ende IAnfang I Ende

-ron
1--....--....----.....r-"'lII• .--••....--iII~• • I

l- • • • '~ • • •

\1---------l1.!!L:..::-2l!'20 _

l
I

II

I

IIIII

Schweißbereich

Oberflächenlemperatur in ·e

Oberfläche all emein

Schweißoarameter

rel. luttreuchle in %

Zustand der Dichtunosbahnen

allnemein (BewölkunnflNind)

luftlemneralur in 'e

WitterunQsbedinQunQen

Uhrzeit

Geschwindigkeit I-"E!!,:inst!!!'~II"'!!'"La_I-_-1-_+_-l __I-_+_-+_---1_---I
in mlmin Messuna

Fugekrafl in N Einslellun

Messung

SchweiBnahll:lfobe

Probeschweißuno

Probenahme aus der Naht

Bemertungen

Ne.

I
I I

I
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Prüfprotokoll für Überlappnähte mit ?rüfkanal

Schweißer Bauleiter (Auftraggeber) Fremdüberwacher
Bauvorhaben

Prüfprotokoll für Überlappnähte mit ?rüfkanal

Ver1eoer

IN'.

Dichlunnsbahn INenndicke / mm

Datum Unterschrift Datum Unterschrift Datum Unterschrift Fügeverfahren I INahtNr.

1. Äußere Beschaffenheit
091N09BF Station Nahlver1auf Wulstausbilduno Kerben und Riefen Bemertun

ANLAGE 13 ZUM ZULASSUNGSSCHEIN
13fBAM 8.3117/93

BUNDESANSTALT FÜR
MATERIALFORSCHUNG UND .PRÜFUNG

11. Abmessungen (mm)

@d~I=(dc+d")-dN\

@dN(=(do+du)-dm

"I "I J!j~
al t\o lbel bo. I G, •

Schweißprotokoll für Auftragnähte

Schweißprotokoll für Auftragnähte NL

Bauvorhaben DichlunQsbahn

Ver1eoefirma Hersteller 11I. Festi keit im Schälversuch o mit Kraflanzei e 0 ohne Kraftanzei e
Schweißer

Schweißmaschine

Nenndicke I mm

Rohstoff
Station Probenbreite Höchslkraft Verformungs- und

Versaoensverhallen

Beurteilung Bemertung

Naht-Nr.

Anfana I Ende AnranQ I Ende Anfana I Ende IAnfana Ende

Uhrzeit I I
Witteru nosbed inounoen

rel. luftfeuchte in CJo

luntemperatur in ·C

alloemein (BewölkunalVlJincl)

Zustand der Dichtunosbahnen

Oberfläche al1 emein

Schweißbereich

I I
I I

IV. Dichti keit -Druckluftorüfuno-

Stalion Prüf arametet: Druck: bar Dauer: min lem eratur der Bahn: ·C Druckabfal1:<10CJo

Breile bs. Prüfbeginn Pn1fende Differenz Bemertung

Uhrzeit bar Uhrzeit bar Uhrzeit bar

Oberflächentemperatur in 'C

Schweißzusatz

10QM07BF

Extrudattemperatur ~E""i",g'''~I1!!!"n~a_+-_+_--+--I-_+_-+_-1,_t-_-i
in ·C Messuna

HeizJufltemperatur ~E~;"~"!!'''''''"",''lL.--1--+--+--I--+--+----1I--+----l
in ·C Messung

Schweißnahtprobe

Datum

Schweißer Bauleiter (Auftraggeber) I

Unterschrift Datum unterSChriftiDatum

Fremdüberwacher

Unterschrift

Probeschweißunn - Anfann Nr.

Probeschweißung • Ende Nr. I
Bemerkungen

Schweißer Bauleiter (Auftraggeber) Fremdüberwacher

Datum Unterschrift Datum Unterschrift Datum Unterschrift

091Nl0BF
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ANLAGE 16 ZUM ZULASSUNGSSCBEIN
13/BAM 8.3/17193

BUNDESANSTALT FÜR
MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG

4. Nachtrag zum

ZULASSUNGSSCHEIN

Prilfprotokoll für Auftragnähte
13/BAM 8.3/20/93

Bauvomaben

Dichtunosbahn

Fügeverfahren

Prilfprotokoll für Auftragnähte

Ver1e er

Nenndicke I mm

INaht Nr.

für ein Abdichtungselement, gefugt aus Kunststoffdichtungsbahnen (KDB) als Bestandteil
einer Kombinationsdichtung in Basis- und Oberflächenabdichtungen von Deponien fur
Siedlungs- und Sonderabfalle.

1. Äußere Beschaffenheit

Station Nahtver1auf Wulstausbildunn Kerben und Riefen Bemerkun
1. Rechtsgrundlagen

11. Abmessungen (mm)

Station ü br..

"I

I
f~ Bemerkung

1.1.

1.2.

Gesetz zur Vermeidung, Verwertung und Beseitigung von Abfallen (Kreislauf
wirtschafts- und Abfallgesetz - KrW/AbfG), vom 27.09.1994, BG BI. I, S. 2705,
1994.

Dritte Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Abfallgesetz (TASiedlungsabfall),
Technische Anleitung zur Venvertung, Behandlung und sonstigen Entsorgung von
Siedlungsabfällen, vom 14.05.1993, BAnz. Nr. 99a, 1993.

111. Festi keit im Schälversuch

Station Probenbreite Höchstkraft

mm) Im)

IV. Dichtiakeit

o mit Kraftanzei e 0 ohne Kraftanzei e

Verformungs- und Beurteilung Bemerkung

Versaoensverhallen

1.3. Im Rahmen dieser Zulassung werden die Anforderungen des Anhangs E der
Zweiten Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum Abfallgesetz (TA Abfall, Teil 1),
Technische Anleitung zur Lagerung, chemisch/physikalischen und biologischen
Behandlung, Verbrennung und Ablagerung von besonders überwachungs
bedürftigen Abfällen, vom 12.03.1991, Gemeinsames Ministerialblatt,
Nr. 8, S. 139, 1991, an das Abdichtungselement mit berücksichtigt.

1.4. Runderlaß des Niedersächsischen Ministers fur Umwelt 207-62812/21- Abdichtung
von Deponienfür Siedlungsabfälle - vom 24.06.1988, Nds. MB1., Nr. 22, S. 632,
1988.

Station Vakuum:

Unterdruck:

Zeildauer:

Schweißer

Hochsoannuna:

bar Gerätetvo:

S Snannunn:

Bauleiter (Auftraggeber)

kV

Bemerkung

Fremdüberwacher

1.5. Verwaltungsvorschrift des Thüringer Ministeriums fur Umwelt und Landesplanung
- Die geordnete Ablagerung von Abfällen - vom 11.09.1992, Thüringer StAnz.,
Nr. 40, S. 1344, 1992.

2. Antragsteller und Verlegefirmen

Datum
10QM06BF

Unterschrift Datum Unterschrift Datum Unterschrift
2.1. Antragsteller

Der Antragsteller ist der Hersteller der KDB.

Bahnenhersteller:

Produktionsstätte:

2.2. Vertriebspartner:

2.3. Verlegefirmen:

GSE Lining Technology GmbH
Buxtehuder Straße 112
21073 Hamburg

GSE Lining Technology GmbH
Boecker Straße 1a
17248 Rechlin

aTu Anwendungstechnik Umweltschutz GmbH
Kornkamp 40
22926 Ahrensburg

In Anlage 2 werden die vom Antragsteller fur die Herstellung des Abdichtungs
elementes auf der Deponiebaustelle autorisierten Verlegefirmen benannt. Die
Autorisation ersetzt nicht den Nachweis der erforderlichen Erfahrung, Qualifika
tion und Ausstattung der Verlegefirmen, siehe Abschnitt 4.2.

Zu Hersteller, Produktionsstätte, Vertriebspartner und Verlegefirmen siehe auch
Anlage 2.

3. Beschreibung des Zulassungsgegenstandes

Das Abdichtungselement besteht aus Kunststoffdichtungsbahnen (KDB), die beim
Einbau in die Kombinationsdichtung zur Deponiebas.\s- bzw. Deponieoberflächen
abdichtung im Heizkeil-Schweißverfahren durch Uberlappnähte mit Prüfkanal
(Anlage 14) gefugt werden.

3.1. Werkstoff (Formmassel der KDB

Granulat Vestolen A 3512 R der Firma Vestolen GmbH in 45896 Gelsenkirchen,
Pawikerstraße 30,

Dichte:
Schmelzindex (190/5):
Rußgehalt:

(0,942 ± 0,003) glcm'
(1,6 ± 0,2) glI0 min
(2,1 ± 0,3) %,
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,;,it bis zu 5 % homogen zugemischtem Randstreifenmaterial aus der Ifd. Produk
tIOn der :;;ugel~ssenenB~en, soweit die Anforderungen aus der Anlage I, Nr. 7,
Schmelzmdexanderung, dIeses Zulassungsscheines erfiJllt werden.

Werkstofferklärung des Herstellers, siehe Anlage 4.



3.2. Abmessungen der KDB 7. Hinweise

2,80mm
3,Omm
Nenndicke ± 0,2 mm.

Länge:
Breite:
Dicke:

Standardlänge 80 m, maximale Rollenlänge 160 m
7,50 m
Mindestdicke
Nenndicke
Einzelmeßwen

7.1. Dieser Zulassungsschein gilt als Nachweis der Zulassung im Sinne der
TA-Siedlungsabfall und der TA-Abfall, Teil 1. Es wird die Eignung des Abdich
tungselements, hergestellt durch Fügen aus den in Nr. 3 genannten Kunststoff
dichtungsbahnen, nach dem Stand der Technik bescheinigt. Die fiir die Durch
ruhrung von Abdichtungsmaßnahmen erforderlichen Genehmigungen werden
durch die Zulassung nicht ersetzt.

3.3. Oberflächen der KDB

Die Oberflächen der Bahn sind beidseitig glatt und mit einer Kennzeichnung
gemäß Nr. 5 versehen. Die Kennzeichnung muß auf der sichtbaren Oberfläche der
verlegten Bahn erkennbar sein. Sie darf keine wesentliche Materialschwächung zur
Folge haben.

3.4. Produktionsstätte und Herstellungsverfahren

Die KDB ist nach dem in der Anlage 3 beschriebenen Herstellungsverfahren im
oben genannten Werk herzustellen, siehe Anlage 2. Eine andere Produktionsstätte
bedarf der besonderen Zulassung.

4. Anforderungen an den Zulassungsgegenstand

4.1. Anforderungen an die Kunststoffdichtungsbahnen

Sofern nicht ausdrücklich in diesem Zulassungsschein Abweichungen genannt
werden, müssen die KDB in ihren Eigenschaften den Prüfmustern entsprechen, die
nach den Prüfungsunterlagen an der BAM unter dem BAM Az. 8.32/1117/94 und
dem Prüfbericht Nr. 28402/93, vom 14.01.1994, des Süddeutschen Kunststoff
Zentrum, 97082 Würzburg, einer Prüfung gemäß den Anforderungen der "Richt
linie für die Zulassung van Kunststoffdichtungsbahnen als Bestandteil einer
Kombinationsdichtungfür Siedlungs- und Sonderabfalldeponien sowie für Abdich
lungen von Altlasten", kurz BAM-Richtlinie, der BAM unterzogen worden sind.
Sie müssen damit den Anforderungen der BAM-Richtlinie entsprechen.

4.2. Anforderungen an die Herstellung des Abdichtungselementes

Das Abdichtungselement (siehe Nr. 3) muß plan aufliegend auf dem mineralischen
Dichtungselement so hergestellt werden, daß spätere Auflasten (Schutz-, Drän-,
Abfall- und Rekultivierungsschichten) zu dem notwendigen Preßverbund zwischen
Kunststoff-Abdichtungselement und mineralischem Abdichtungselement fuhren.

Bei der Herstellung müssen die in der BAM-Richtlinie genannten Bestimmungen
und Auflagen fiir den Einbau der KDB als Teil der Kombinationsdichtung einge
halten werden. Uber die Herstellung der Schweißnähte sind Protokolle gemäß den
Anjagen 12 und 13 zu ruhren.

Das Abdichtungselement ist nur im Sinne dieses Zulassungsscheins auf der
Baustelle hergestellt, wenn es nachgewiesenennaßen von einer erfahrenen und mit
qualifiziertem Personal sowie erforderlichen Geräten und Maschinen ausreichend
ausgestatteten Fachfinna eingebaut wird. Die Anforderungen werden in der
Empfehlung der BAM "Fachbetrieb rur den Einbau von Kunststoffkomponenten
in Deponieabdichtungssystemen" beschrieben. Der Nachweis der erforderlichen
Qualifikation, Ausstattung und Erfahrung kann z. B. durch die Anerkennung als
Fachbetrieb durch eine Güteüberwachungsgemeinschaft eines Fachverbandes
geführt werden.

7.2. Die Zulassung gilt nur rur Abdichtungselemente nach Nr. 3, die unter Einhaltung
der Nr. 4, Nr. 5 und Nr. 6 sowie der Hinweise und Nebenbestimmungen dieses
Zulassungsscheines als Bestandteil ..einer Kombinationsdichtung fiir Deponien
gefertigt werden. Die zuständige Uberwachungs-/Genehrnigungsbehörde muß
beim Einbau der KDB die Einhaltung der Anforderungen, Auflagen und Be
stimmungen des Zulassungsscheins überwachen.

7.3. Änderung des Werkstoffes, der Abmessungen, der Oberflächenbeschaffenheit, des
Fertigungs- und Fügeverfahrens oder des Verwendungszwecks erfordern eine neue
Zulassung.

7.4. Die Zulassung ist an den in Nr. 2 genannten Hersteller und Fertigungsbetrieb
gebunden. Sie ist nicht übertragbar. Der Zulassungsschein darf nur im Ganzen mit
den dazugehörigen Anlagen vervielfaltigt werden. Eine auszugsweise Veröffentli
chung bedarf der Genehmigung der Bundesanstalt fiir Materialforschung und -prü
fung. Der Text und die Zeichnungen in Werbeschriften dürfen dem Zulassungs
schein nicht widersprechen. Das gilt sinngemäß auch fUr BerichtelZeugnisse u. ä.
der Eigen- und Fremdüberwachung. Bei der Herstellung des Zulassungsgegen
standes muß auf der Baustelle der vollständige Zulassungsschein in Kopie vorlie
gen

7.5. Die Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter erteilt.

8. Nebenbestimmungen

8.1. Die Zulassung wird unter Widerrufsvorbehalt erteilt. Ein Widerrufsgrund liegt
insbesondere vor, wenn der Hersteller von dem in den Priifungsunterlagen und in
den Anhängen des Zulassungsscheins beschriebenen Verfahren oder von den fiir
die Prüfungsmuster verwendeten Materialien abweicht. In diesem Fall wird keine
zugelassene Bahn mehr gefertigt. Die Zulassungsbehörde ist berechtigt, im Her
stellerwerk, in· ZwischenJagern oder auf der Baustelle auch unangemeldet zu
prüfen, ob die Anforderungen, Bestimmungen und Auflagen dieses Zulassungs
scheins eingehalten worden sind. Das Grundrecht aus Art. 13 GG, die Unverletz
lichkeit der Wohnung, bleibt gewahrt.

8.2. Ein Widerrufsgrund liegt auch vor, wenn sich der Werkstoff, das Herstellungs
verfahren der KDB oder das vom Hersteller und seinen Verlegefirmen eingesetzte
Verlege- und Schweißverfahren nicht bewährt haben und dies an Hand von neuen
technischen Erkenntnissen belegt werden kann oder wenn nach dem Stand der
Technik eine Weiterentwicklung und Verbesserung erforderlich ist.

8.3. Im Falle des Widerrufs ist der Hersteller verpflichtet, der Zulassungsbehörde
umgehend den Zulassungsschein auszuhändigen.

8.4. Die Zulassung wird ferner unter der Auflag~ erteilt, daß der Nachweis der Fremd
i)berwachung zweimal jährlich durch die Ubersendung einer Ausfertigung eines
Uberw.achungsberichtes erbracht wird. Entsprechendes gilt gegenüber den zustän
digen Uberwachungsbehörden bezüglich des Dichtungselements rur das jeweilige
Deponiebauprojekt.

5. Kcnnzeicbnung

Die nach dieser Zulassung hergestellten KDB sind gemäß den an der BAM hinter
legten Prüfmustern wie folgt zu kennzeichnen:

13/BAM 8.3/20/93 GSE K/75lH1Wo/Jabr

/Wol ~ Herstellungswoche; /Jahrl = Herstellungsjahr.

Aufbau und Anordnung der Kennzeichnung, sowie Lage der Kennzeichnung auf
der KDB, siehe Anlage 5 und 6.

Jede Rolle wird mit einem Aufkleber versehen, auf dem die Kennzeichnung
enthalten ist, siehe Anlage 9.

9.

10.

Räumlicher Geltungsbereich

Dieser Zulassungsschein gilt gemäß 1.4. rur das Land Niedersachsen und gemäß
1.5. fiir das Land Thüringen. Gemäß 1.2. und 1.3. kann der Zulassungsschein als
Nachweis der Zulassung im Sinne der TA Siedlungsabfall und der TA Abfall,
Teil I, verwendet werden.

Scbadensfälle an Deponiedicbtungen, die im Zusammenhang mit dem Zulas
sungsgegenstand steben, sind in jedem Fall sofort der BAM zu melden.

6. Überwacbung

Die nach dieser Zulassung hergestellten KDB müssen bei ihrer Herstellung gemäß
den Anforderungen der BAM-Richtlinie eigen- und fremdüberwacht werden, siehe
auch Anlage 7. Bei der Fremdüberwachung sind die Prüfungen gemäß Anlage 1
durchzufuhren und die ennittelten Kennwerte müssen im Rahmen der Toleranzen
mit den dort angegebenen Kennwerten übereinstimmen.

Eine Eigen- und Fremdüberwachung ist auch bei dem Einbau der KDB in die
Kombinationsdichtung durchzufuhren. Dabei ist insbesondere die Einhaltung der
Anforderungen fiir den Einbau der KDB unter Nr. 4.2. dieses Zulassungsscheines
und seiner Anlagen 8 und 10 bis 16 zu überprüfen. Über die Prüfungen der
Schweißnähte sind Protokolle gemäß den Anlagen 15 und 16 zu fuhren.

Die mit der Fremdüberwachung zu beauftragenden Institutionen müssen über
ausreichend qualifiziertes Personal und notwendige Prüfeinrichtungen verrugen
sowie der europäischen Nonn "Allgemeine Kriterien zum Betreiben von Prüflabo
ratorien" DIN EN 45001 (Mai 1990) genügen.

11.

12.

Diesem Zulassungsscbein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei.

Dieser Zulassungsscbein wird im Amts- und Mitteilungsblatt der BAM in
Berlin veröffentliebt.

Berlin, den 30.12.1996

BUNDESANSTALT FÜR MATERJALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG
(B AM)
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lO. Widerstand gegen siehe Tabelle 2. 9, DIN 53 356 A ~ 750 N
Weilerreißen oder DIN 53 515 ~ 350 N

11. Stempeldurchdrückversuch siehe Tabelle 2, 10. 2: 7.5 kN

12. Perforationsversuch siehe Tabelle 2,11. keine Undichtigkeit nach DIN 16726

kein Versagen nach DIN 53 361siehe Tabelle 2, 12.

-) siehe "Richtlinie für die Zulassung von Kunstsloffdichtungsbahnen als Bestandteil einer Kom
binationsdichtung für Siedlungs- und Sonderabfalldeponien sowie für Abdichtungen von Altla
sten" und die dort angegebenen Anforderungstabellen, Bundesanstalt für Marerialforschung und
-prüfung, Stand Juli 1992
""' Probestab PK 4 gemäß DlN 53 455

13. Falzen bei niederen
Temperaturen

im Auftrag

Dr.-Ing. H. August
Direktor u. Professor
Leiter der Fachgruppe IV.3
Deponietechnik und
AltIastensanierung

BAM-Az.: 8.32/1117/94, 6. Ausfertigung
Dieser Zulassungsschein umfaßt 7 Seiten und 16 Anlagen mit 23 Seiten und
Rechtsmittelbelehrung, die Bestandteil des Zulassungsscheins sind.

Seiten der Zulassungsscheine ohne Dienstsiegel und Zulassungsscheine ohne
Unterschrift haben keine Gültigkeit.

ANLAGE 2 ZUM ZULASSUNGSSCHEIN
13/BAM 8.3/20/93

BUNDESANSTALT FÜR
MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG

Der 4. Nachtrag zur Zulassung ersetzt den alten Zulassungsschein
Nr. 13/BAM 8.3/20/93 vom 31.01.1994, einschließlich des 1. Nachtrags vom
01.03.1995,2. Nachtrags vom 31.10.1995 und 3. Nachtrags vom 01.12.1995.

Hersteller und Verleger der Dichtungsbahn

RECHTSMITTELBELEHRUNG Hersteller der Dichtungsbahn ist

GSE Lining Technology GmbH

Buxtehuder Straße 112

0-21073 Hamburg

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch
erhoben werden. Der Widerspruch ist bei dem Präsidenten der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung (SAM), Berlin 12205, Unter den Eichen 87, schriftlich oder zur
Niederschrift einzulegen.

mit der Produktionsstätte Boeker Straße 1A, D-17248 Rechlin.

Ist über den Widerspruch ohne zureichenden Grund in angemessener Frist sachlich nicht
entschieden worden, so kann Klage bei dem Venvaltungsgericht in Berlin 10557, Kirch
straße 7, erhoben werden.

Für die Installation der Dichtungsbahn stehen, neben eigenen Mitarbeitern, auch

Fachkräfte folgender Verlegefirmen zur Verfügung:

Die Klage kann nicht vor Ablauf von 3 Monaten seit der Einlegung des Widerspruchs
erhoben werden, außer wenn wegen der besonderen Umstände des Falles eine kürzere Frist
geboten ist. Sie kann ferner nur bis zum Ablauf eines Jahres seit der Einlegung des Wider
spruchs erhoben werden. Die Klage muß den Kläger, den Beklagten und den Streit
gegenstand bezeichnen.

HEERS & BROCKSTEDT GmbH & Co.

Krokamp 70

0-24539 Neumünster

W.u.E. MÜLLER GmbH

Oberndorfer Str. 2

D-91472lpsheim

Wenn ein Bevollmächtigter bestellt wird, gilt sein Verschulden an der Versäumnis einer
Frist als eigenes Verschulden des Auftraggebers

Ergänzend zu GSE Lining Technology GmbH erfolgt ein Vertrieb auch durch

Berlin 12205, den 30.12.1996

aTu Anwendungstechnik Umweltschutz GmbH

Kornkamp 40

0-22926 Ahrensburg

ANLAGE 1 ZUM ZULASSUNGSSCHElN
13/BAM 8.3/20/93

BUNDESANSTALT FÜR
MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG

Die Installation führt in diesem Fall die Firma HEERS & BROCKSTEDT GmbH&Co
oder GSE Lining Technology GmbH durch.

ANLAGE 3 ZUM ZULASSUNGSSCHEIN
13/BAM 8.3/20/93

BUNDESANSTALT FÜR
MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG

Prüfverfahren und Anforderungen im Rahmen der Fremdüberwachung der Herstellung der
PE-HD Bahnen

KenngfÖße Anrordenmgen und Toleranzen
Herstellung der Dichtungsbahn

I. Dichte siehe Tabelle 1. 3. Dichte: (0.942 ± 0.003) g/cml

FesUegung gemtiß Zulassungsschein 3.1

2. Dicke siehe Tabelle 1,2. Dicke: (3,0 ± 0,20) mm Die Herstellung der Dichlungsbahn erfolgt über eine Flachdüse mit nachgeschaltetem

3-Walzen-Glättwerk.
3. Äußere Beschaffenheit siehe Tabelle 1, 1.1. 12 siehe Tabelle I, 1.1, 12 der Richtlinie

5. Rußgehalt und Homogenitl1t siehe Tabelle 1. 1.3, 1.4
der Rußverteilung

6. Maßlinderung siehe Tabelle 1,5.6

7. Schmelzindexä.nderung siehe Tabelle 1.4.1

8. Zugbeanspruchung. siehe Tabelle 2. 8.1
mehrachsig, Wölbversuch

9. Zugbeanspruchung, siehe Tabelle 2. 82 und 8.3
einachsig,(Streckdehnung.
-spannung. Reißdehnung)··)
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siehe Tabelle 1, 1.5, 1.6 der Richtlinie

nach 1h bei 120 oe längs: < 1,00 %;
quer: < 1,00 %

Vor der automatischen Aufwicklung der Dichtungsbahn auf Pappkerne erfolgt die Kon

fektionierung der Breite und das Aufbringen des Schutzstreifens.

Zur Aufbereitung der Formmasse wird das Granulatüber eine rechnergesteuerte, gra

vimetrische Dosiereinrichtung zwei Einschneckenextrudern zugeführt, deren Schmelz

ströme jeweils über eine Schmelzpumpe und einen statischen Mischer in den Vertei

lerblock gelangen. Nach Austritt aus der Flachfoliendüse mit exakter Düsenspaltein

stellung durchläuft die plastifizierte Masse das temperierte 3-Walzen-Glättwerk, an das

sich eine Kühlstrecke mit kontinuierlicher Dickenmeßeinrichtung anschließt.

quer
~ 15 N/mm2

~lO%

~ 700 %

Rußgehalt: (2,1 ± 0,3) %, gemäß Zulas
sungsschein 3.1. Homogenität siehe
Tabelle 1., 1.4 der Richtlinie

längs
0,: ~ 15 N/mm2

E.:~lO%

Eil.: ~ 700 %

MFI 190/5 Bahnenmaterial
:5 MFI 190/5 Granulat + 0,2 g/lOmin.

~ 15 %

siehe Tabelle 1. 1.5, 1.64. Geradheit und Planlage



ANLAGE 4 ZUM ZULASSU 'GSSCHEIN
13/BAM 8.3/20/93

BUNDESANSTALT FÜR
MATERLALFORSCBUNG UND -PRÜFUNG

ANLAGE 7, SEITE I ZUM ZULASSUNGSSCHEIN
13/BAM 8.3/20/93

BUNDESANSTALT FÜR
MATERIALFORSCBUNG UND -PRÜFUNG

Werkstofferklärung

Die Kunststoffdichtungsbahn wird aus VESTOLEN A 3512 R der Vestolen GmbH her

gestellt. VESTOLEN A 3512 R ist ein Polyethylen hoher Dichte und entspricht nach

DIN 16776, Teil 1: PE, EACL, 35 D 006.

Zur Erzielung einer hohen UV-Stabilität sind der Formmasse vom Rohstoffhersteller

1,8-2,4% Ruß in feinster Verteilung beigemischt.

VESTOLEN A 3512 R wird ohne Zusätze dem Fertigungsprozeß zugeführt Dabei ist

die Verwendung von Rückführware aus dem Randstreifenbeschnitt bis zu 5% zuläs

sig.

Qualitätssicherungsmaßnahmen

im Rahmen der Eigen- und Fremdüberwachung

Alle von GSE Lining Technology produzierten Dichtungsbahnen werden einer umfang

reichen internen Qualitätskontrolle unterzogen. Diese gliedert sich in die Eingangs

und Fertigungskontrolle. Die dabei durchgeführten Versuche orientieren sich an den

Vorgaben nationaler und internationaler Richtlinien. Darüber hinaus besteht eine ver

traglich geregelte Fremdüberwachung.

Eigenüberwachung 1Eingangskontrolle

Mit der Eingangskontrolle soll erreicht werden, daß nur Material vorgegebener Tole

ranzen verarbeitet wird. Um dieses sicherzustellen, werden an jeder Rohstofflieferung

- das sind ca. 20.000 kg - die Kennwerte für

ANLAGE 5 ZUM ZULASSUNGSSCBEIN
13/BAM 8.3/20/93

BUNDESANSTALT FÜR
MATERIALFORSCBUNG UND -PRÜFUNG bestimmt.

- Schmelzindex

- Dichte

- Feuchte

DIN 53 735, Kond. 190'C/5kg

DIN 53479, Verfahren A

GSE-Norm

Aufbau der Bahnenkennzeichnung

Erst nach einwandfreiem Abschluß der Eingangskontrolle wird die überprüfte Rohstoff

lieferung für die Produktion freigegeben.

Die auf die Dichtungsbahn kontinuierlich aufgebrachte Kennzeichnung beinhaltet

neben der Nummer des Zulassungsscheines und dem Herstellerlogo auch weitere In

formationen:

131 BAM 8.3/17/93 GSE Kf75/H1W0/Ja

Darin bedeuten:
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- Kf75

-H

-Wo

- Ja

Bahnendicke 3,Omm, Breite 7,5m

Werkstoff VESTOLEN A 3512 R der Vestolen GmbH.

Herstellungswoche

Herstellungsjahr
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Eigenüberwachung 1Fertigungskontrolle

Im Rahmen der Fertigungskontrolle werden

schaften überprüft:

- Äußere Beschaffenheit

- Dicke

- Planlage

- Zugeigenschaften

- Warmlagerungsverhalten

- Schmelzindexänderung

mindestens folgende Werkstoffeigen-

DIN 16726,5.1

DIN 53 353

DIN 16726, 5.2

DIN 53455, Stab 4, 100mrnlmin

DIN 53 377, 1Std.l120·C

DIN 53 735, Kond. 190'C/5kg

Lage der Bahnenkennzeichnung

Die in der Anlage 5 beschriebene Bahnenkennzeichnung wird in drei Spuren auf der

Oberfläche der Dichtungsbahn angebracht.

Eine dieser Spuren verläuft in der Bahnenmitte, d.h. etwa 3,75m vom Rand der Dich

tungsbahn, die beiden äußeren Spuren jeweils mit einem Randabstand von ca. 1,25m.

Die Häufigkeit, mit der diese Eigenschaften ermittelt werden, ist abhängig von der An,

zahl der hergestellten Dichtungsbahnen. So ergibt sich für jede Anlage folgendes Ras

ter:

Häufigkeit nach Wechsel jede KDB jede 2.KDB jede 5.KDB
der

Prüfung Formmasse .

Äußere Beschaffenheit 0 0 0 0

Dickenmessung 0 0 0 0

Planlage' 0

ugversuch 0 0 0

Warmlagerung 0 0 0 0

Schmelzindexänderung 0 0

• Bemerkung zur Überprüfung der Planlage:

Bei größerem Produktionslos : mindestens einmal pro Woche
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Äußere Beschaffenheit, Dickenmessung und Bestimmung der Planlage erfolgen paral

lel zur Fertigung, direkt an den Anlagen. Für die weiteren Versuche werden Proben je

weils vom Ende der Dichtungsbahn entnommen.

Nach Vorliegen aller Ergebnisse werden diese mit der Produktspezifikation (Anlage 1)

verglichen, und nach Erfüllung der Anforderungen erfolgt die Versandfreigabe der

Dichtungsbahn.

Fremdüberwachung

Die Fertigung sowie die interne Oualitätskontrolle werden durch das

Süddeutsche Kunststoff- Zentrum (SKZ)

Frankfurter Str. 15

D-97082 Würzburg

fremdüberwacht. Der mit dem SKZ geschlossene Überwachungsvertrag entspricht den

Vorgaben der "Richtlinie für die Zulassung von Kunststoffdichtungsbahnen als Be

standteil einer Kombinationsdichtung für Siedlungs- und Sonderabfalldeponien sowie

für Abdichtungen von Altlasten" in der Fassung vom Juli 1992.

Numerierung und Codierung der Dichtungsbahn

Jede Dichtungsbahnen-Einheit erhält eine fortlaufende Nummer. Neben dieser Num

mer enthält die gesamte Bahnenbezeichnung auch Informationen zum Werkstoff und

zur BahneneJicke:

BC0123H H

BC 0123 = Ifd. Nummer

H = WerkstoffVESTOLEN A 3512 R

K = Bahnendicke 3,Omm gem. Zulassung

Unter dieser Bahnenbezeichnung werden alle Fertigungs- und OS-Protokolle sowie

Transport- und Installationsaufzeichnungen geführt.
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Transport und Lagerung

Transport

Die auf eine Breite von 7,5m beschnittene Dichtungsbahn wird produktionsseitig auf

Pappkerne aufgerollt und mit Spannbändern gesichert. Bei einer Bahnenlänge von

70m (Standardlänge der Nenndicke 3,Omm) entsteht so eine Rolle mit einem Durch

messer von etwa O,6rn und einem Gewicht von ca. 1,5to. Zur besseren Handhabung ist

jede Rolle werksseitig mit zwei Transportgurten ausgerüstet, die unbedingt an den Rol

len verbleiben müssen. Sie ermöglichen das Einhängen der Rollen in einen Kran,

Frontlader o.ä. zur einfachen Be- und Entladung.

Die Dichtungsbahnen-Rollen werden ausschließlich per LKW transportiert. Vor Ort

sind dann für diese Fahrzeuge befestigte Wege/Plätze zur Entladung einzuplanen.

Lagerung

Je nach Anzahl der zu liefernden Rollen, wird an der Baustelle ein ausreichender

Lager- und Ausrollplatz benötigt. Entsprechend der Rollenlänge (Bahnenbreite) sollte

der Platz mindestens 10m breit sein. Zum Abrollen und Abschneiden von Teillängen

sollte die Länge des Platzes mindestens 50m betragen. Der Lager- und Ausrollplatz

muß eben und steinfrei sein, damit das Dichtungsmaterial nicht vor Einbau beschädigt

wird. Steinfreies Sandplanum ist ebenso geeignet wie Asphalt- oder Betondecken, die

vor Materiallagerung abzufegen sind.

Die Dichtungsbahnen-Rollen können zur Lagerung gestapelt werden; dabei sollten

aber nie mehr als fünf Rollen übereinander gelagert werden. Bei längerer Lagerung

sind zur Vermeidung etwaiger Beschädigungen die Rollen abzudecken.
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Installation der Dichtungsbahn

Der fachgerechte Einbau der Dichtungsbahn hat so zu erfolgen, daß die an die Dich

tung gestellten Anforderungen -wie Funktionsfähigkeit und beabsichtigte betriebliche

Sicherheit- nicht beeinträchtigt werden. Daher wird die Dichtungsbahn von GSE Lining

Technology GmbH selbst oder von ausgesuchten, leistungsfähigen Firmen mit

geschulten Fachkräften, unter technischer Anleitung von GSE, eingebaut (s. Anlage

2).

Es wird besonders darauf geachtet, daß

- die Dichtungsbahn in einem einwandfreien Zustand angeliefert wird,

- die Dichtungsbahn beim Einbau ihre werkstoffspezifischen Eigenschaften nicht

verliert,

- die Verbindung der Dichtungsbahnen miteinander unter optimalen Bedingun

gen ausgeführt wird und

- die Funktionsfähigkeit des Abdichtungssystems nachgewiesen wird.

Sämtliche, mit der Dichtungsherstellung in Verbindung stehende Maßnahmen werden

mit dem Auftraggeber, dem Planer, der örtlichen Bauleitung und den zuständigen Be

hörden abgestimmt.

Anforderungen an die abzudichtende Fläche

Sämtliche Flächen, die mit der Dichtung in Berührung kommen, sind so auszubilden,

daß eine Beschädigung der Dichtungsbahn ausgeschlossen wird. Das Feinplanum ist

so herzurichten, daß das geplante Gefälle, die vorgeschriebene Verdichtung und die

Oberflächentoleranz eingehalten werden, für die eine maximale Abweichung von 2cm

unter einem 4m-Richtscheit gefordert wird.
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Die Flächen haben zudem den Anforderungen der "Richtlinie für die Zulassung von

Kunststoffdichtungsbahnen als Bestandteil einer Kombinationsdichtung für Siedlungs

und Sonderabfalldeponien sowie für Abdichtungen von Altlasten" (Stand Juli 1992) zu

genügen.

Verlegen der Dichtungsbahn

Die Verlegung erfolgt nach einem vorher erstellten Verlegeplan. In diesem Verlegeplan

wird auf der Baustelle der Arbeitsfortschritl und die Lage der gekennzeichneten

Dichtungsbahn eingetragen. Das Auslegen der Dichtungsbahn erfolgt von Hand oder

mit geeigneten Geräten/Maschinen. Beim Auslegen wird besondere Sorgfalt darauf

verwandt. daß der Oberflächenzustand der abzudichtenden Fläche nicht nachteilig

verändert wird. Während und nach dem Ausrollen der Dichtungsbahn wird diese,

soweit erforderlich, ausgerichtet, damit die für die Verschweißung notwendige

Überlappung von ca. 10-14cm vorhanden ist. Vor Beginn der Fügearbeiten werden die

Dichtungsbahnen auf mögliche mechanische Beschädigungen untersucht und vorher

verlegte Dichtungsbahnen in notwendigem Umfang gegen Windaufwehungen

gesichert.

Fügen der Dichtungsbahn

Die Verschweißung erfolgt mit größter Sorgfalt, in Anlehnung an die DVS-Richtlinie

2225, Teil 1. Der Verbindungsprozess läßt sich in folgende Arbeitsschritle unterteilen:

- Reinigen des Schweißbereiches und

- Herstellen der Schweißverbindung.

Die Nahtbereiche sind von allen Verschmutzungen zu reinigen. Bei den Naht

bereichen, die werkseitig mit einem Schutzstreifen versehen sind, kann die besonde

re Reinigung entfallen, sofern der Schutzstreifen unmittelbar vor dem Fügevorgang

entfernt wird.
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Nahtbereiche für Auftragnähte werden auf mechanische Wege mittels Bürste oder

Handschleifer, unter Vermeidung starker Riefen (besonders Längsriefen), von der evt!.

vorhandenen Oxidschicht befreit. Die Schweißnaht wird, ohne Zusatzwerkstoff, im

Heizkeilverfahren als Überlappnaht mit Prüfkanal hergestellt. Vor Ort erfolgt die Ver

schweißung mit Schweißautomaten, die eine kontinuierliche Dokumentation von Zeit,

Weg, Andruckkraft der Andruckrollen, Heizkeiltemperatur und Schweißgeschwindig

keit ermöglichen. Mit diesem Schweißverfahren wird eine Nahtgeometrie mit einem

PrOfkanal von 19+/-2mm und Teilnähten von jeweils 17+/-2mm erreicht. Die genaue

Geometrie der Schweißnaht wird anhand der jeweiligen Probeschweißungen ermittelt.

An schwer zugänglichen Stellen sowie für Reparaturschweißungen wird die Extru

sions-Auftragschweißung mit Handschweißgeräten ausgeführt.

Während der Schweißarbeiten wird sichergestellt, daß die in Abhängigkeit von spezi

fischen Materialeigenschaften maßgebenden Schweißparameter laufend überwacht,

den Umgebungsbedingungen angepaßt und in Schweißprotokollen dokumentiert wer

den. Folgende Faktoren sind dabei von Bedeutung:

- Umgebungsbedingungen wie Niederschlag, Luftfeuchte, Sonnenein

strahlung, Lufttemperatur, Wind, Temperatur der Bahnenoberfläche und

- Verschweißungsparameter, d.h. Temperatur (Heißluft, ggf. Extrudat),

Geschwindigkeit (Gerätevorschub), ggf. Extrudatdurchsatz.

Schutzabdeckung

Nach teilweiser oder vollständiger Abahme der Dichtungsbahnen (nach Prüfung und

ggf. Sanierung) wird mit dem Einbau der Schutzabdeckung begonnen. Dieser Einbau

hat so zu erfolgen, daß eine Beschädigung der verlegten Dichtungsbahnen aus

geschlossen ist. Um dieses sicherzustellen, empfiehlt sich eine kontinuierliche Über

wachung des Schutzschichtaufbaues. Außerdem ist darauf hinzuweisen, daß grund

sätzlich nur zu bestimmten Zeiten abgedeckt werden kann (ohne Sonneneinwirkung,

niedriges Temperaturniveau). Alle mit der Schutzabdeckung in Verbindung stehenden

Maßnahmen haben auf der Grundlage der "Richtlinie für die Zulassung von Kunststoff

dichtungsbahnen als Bestandteil einer Kombinationsdichtung für Siedlungs- und

Sonderabfalldeponien sowie für Abdichtungen von Altlasten" (Stand Juli 1992) zu er

folgen.
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Qualitätssicherungsmaßnahmen im Rahmen der Installation

Vor Beginn der Fügearbeiten wurde die verlegte und positionierte Dichtungsbahn auf

etwaige mechanische Beschädigungen kontrolliert. Nach Abschluß der

Schweißarbeiten erfolgt die Qualitätssicherung in Anlehnung an die DVS-Richllinie

2225 Teil 2. Unabhängig von der ausgeführten Nahtform wird zuerst die äußere

Beschaffenheit visuell überprüft.

Zur anschließenden Dichtigkeitsprüfung werden Überlappnähte mit PrOfkanal

durchgehend mit Druckluft geprüft. In Abhängigkeit der Oberflächentemperaturen sind

folgende Bedingungen zu wählen:

von 5 bis 20C 5bar

von 20 bis 40C 4bar

von 40 bis 50C 3bar.

Vor der eigentlichen Prüfdauer von 10min ist der Druck kurzzeitig um 0,5bar zu

erhöhen. Die Prüfung beginnt nach dem Ablassen des Druckes bis auf den Prüfdruck,

der innerhalb der Prüfdauer um nicht mehr als 10% abfallen darf.

Zur Dichtigkeitsprüfung von Auftragnähten werden diese mit einer Saugglocke einer

kontinuierlichen Vakuumprüfung unterzogen, wobei handelsübliche Geschirrspülmittel

als Schaumbildner dienen. Alternativ ist die durchgehende Prüfung mit Hochspannung

möglich, sofern ein Kupferdraht in die Schweißnaht eingelegt wurde.
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Die Bestimmung der Nahtabmessungen sowie der Festigkeit erfolgt bei beiden

Nahtgeometrien (Überlappnaht mit Prüfkanal und Auftragnaht) vorzugsweise an den

Probeschweißungen. Bei der Bestimmung der Nahtabmessungen auf der Basis der

DVS 2225 Teil 2 ist zu beachten, daß verstreckte Probekörper nicht zur Messung

herangezogen werden können.
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Für die Messung des Schälwiderstandes (zum Nachweis der Festigkeit) stehen auf der

Baustelle Zugprüfgeräte zur Verfügung, die eine konstante Prüfgeschwindigkeit von

50mmlmin gewährleisten. Die Auswertung erfolgt qualitativ, d.h. es findet eine

Beurteilung des Verformungsverhaltens stalt. Eine Bewertung der erreichten Kräfte ist

aufgrund nicht laborgerechter Probekörperherstellung nicht möglich. Ergänzend zur

DVS 2225 Teil 2 werden an Nähten mit Prüfkanal beide Teilnähte im Schälversuch ge

prüft, wobei allerdings ein Aufschneiden des Prüfkanals zur Erzielung der Einspann

längen unzulässig ist.
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Schweißprotokoll für Auftragnähte

Schweißprotokoll für Auftragnähte. N<..

'Bauvorhaben Oichlunasbahn

Verleoefinna Hersteller

Schweißer Nenndicke I mm

I I
Anfano I Ende Anfano I Ende Anfano I Ende
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Schweißmaschinenprolokol1

Schweißmaschine

Naht-Nr.

Uhrzeit

Witteru nosbedinounoen

alloemein (8ewölkunaNVind)

Luftlemoeratur in 'C

Anlano I Ende

I
I

RohstoN

I I
I

rel. luftfeuchte in %

I
I

I
I
I

I
I

I
I

II

Unterschrift Datum Unterschrift
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Bauleiter (Auftraggeber) FremdüberwacherSchweißer

Datum Unterschritt Datum

09IN10BF

Bemel1tungen

Oberflächenlemperatur in ·c I
Schweißzusatz

Schweißbereich I

Zustand der Dichtunosbahnen

HeiZlufttemperatur pE"'inst"e"'""'"""-Q_+-_+_-+_-II-_+-_+_-+_-II-----l

Probeschweißung - Anrann Nr.

Probeschweißung • Ende Nr.

Oberfläche all emein

Schweißnahtprobe

Messung

Extrudattemperatur fEE",inst"e",II""'-""-_t-_+_-+_-II-_+-_+_-/-_-II---1
in ·C Messuno
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I
I
I

I
I
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I
i
I
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!t~i''''''··.'' .~!:o,.u 10,00,16,0-!~~..:~..7.~!...........-__ ""'~'-"""-"""'.:....... ,
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Schweißprotokoll für Überlappnähte mit Prüfkanal

Schweißprotokoll für Überlappnähte mit Prüfkanal

Bauvorhaben Dichtunosbahn

NL
Schweißnahlgeomelrie

Verleoefinna Hersteller

Schweißer Nenndicke I mm

Schweißmaschine Rohstorf

Naht·Nr.

AnfallCl Ende Anrano I Ende Anfano I Ende Anfano: Ende

UhQeit I I I

Heizlufttemperatur pE"'insl"e"'""'""""-_f-_+_-+_--j__f-_+_-+_-I-I----l
in ·C Messuno

Heizkeiltemperatur pE"""""."II","""""--f--+--+---j--f--+--+--I-I----l
in·e Messul'lQ

Geschwindigkeit rE"""""e",II","""""--t--+--+--I--t--+--/---II---1
in mlmin Messuna

Oberfläche allQemein I r-eTIl
!-.~.....r--.__---,.__--.....r-...,-=-=.•••
r---Le • • • • ::.:::w • • • •

I ,~, 20 I

I

I

II

I

I

I

I

I

Schweißearameter

Oberflächenlemperatur in ·C

allgemein (BewörkunglWind)

Zustand der Dichtunosbahnen

SChweißbereich I

lufttemperatur in ·C

rel. luftfeuchte in %

WitterunQsbed inQunQen

Fügekraft in N pE"'i",,~e"'""'""""-_f-_+_-+_--j__+-_+_-+_-II-----l
Messung

Schweißnahlorobe

Probeschweißuno Nr.

Probenahme aus der Naht Nr.

Bemerkungen

Schweißer Bauleiter (Auftraggeber) Fremdüberwacher

Datum Unterschritt Datum Unterschrift Datum Unterschrift
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3. Nachtrag zum

ZULASSUNGSSCHEIN

Prüfprotokoll tür Überlappnähle mit Prüfkanal
08fBAM 8.3/08/94

Prüfprotokoll für Überlappnähte mit pfÜfkanal

Bauvorhaben

Dichtunosbahn I
Fügeverfahren I
I. Äußere Beschaffenheit

Vet1eaer

Nenndicke I mrn

NahtNr.

!Ur ein Abdichtungselemenl, gefugt aus Kunststoffdichtungsbahnen (KDB) als BestandIeil
einer Kombinalionsdichtung in Basis- und Oberflächenabdichtungen von Deponien fur
Siedlungs- und Sonderabilille.

Station Nahlvertauf Wulstausbildunn Kerben und Riefen Bemertuna
1. Rechtsgrundlagen

H. Abmessungen (mm)

@dNI=(d..+d..>-dNI

@d1Q=(d."+d".)-<lm

Station Ü. Ül tlt., bt.n b.,

;! J! ~
a I t..lb,,! tr...! (I,

1.1.

1.2.

Gesetz zur Vermeidung, Verwertung und Beseiligung von AbHillen
(Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz - KrW/AbfG), vom 27.09.1994, BG B!. I,
S. 2705, 1994.

Dritte Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Abfallgesetz (TA Siedlungsabfall),
Technische Anleitung zur Venvertung, Behandlung und sonstigen Entsorgung von
Siedlungsabfällen. vom 14.05.1993, BAnz. Nr. 99a, 1993.

111. Festi keit im Schälversuch

Station Prabenbfeite Höchstkraft

(mm (N)

IV. Dicht! keit -Oruckluftprüfunn.

o mit Kraftanze' e 0 ohne Kraftanzeioe

Verformungs- und Beurteilung Bemer1t.ung

Ve~aoensvertlalten

1.3. Im Rahmen dieser Zulassung werden die Anforderungen des Anhangs E der
Zweiten Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum Abfallgesetz (TA Abfall, Teil I),
Technische Anleitung zur Lagerung, chemisch/physikalischen und biologischen
Behandlung, Verbrennung und Ablagerung von besonders übenvachllngsbedürfii
gen Abfällen, vom 12.03.1991, Gemeinsames Minislerialblatt, Nr. 8, S. 139, 1991,
an das Abdichtungselemenl mil berücksichligt.

1.4. Runderlaß des Niedersächsischen Ministers fur Umwelt 207-62812/21- Abdichtung
von Deponienfür Siedlungsabfälle - vom 24.06.1988, Nds. MB!., Nr. 22, S. 632,
1988.

Station Prüf arameter. Druck: bar Dauer: min Temperatur der Bahn: ·e Oruckabfall:<10%

Breile be. Priilbeginn Prüfende Differenz Bemer1l.ung

Uhrzeit bar Uhrzeit bar Uhrzeit bar

1.5. Verwaltungsvorschrift des Thüringer Ministeriums !Ur Umwelt und Landesplanung
_ Die geordnete Ablagerung von Abfällen - vom 11.09.1992, Thüringer StAnz.,
Nr. 40, S. 1344, 1992.

2. Antragsteller und Verlegefirmen

Schweißer Bauleiter (Auftraggeber) FremdUberwacher

1OQM07BF

Datum Unterschrift Datum Unterschrift Datum Unterschrift
2.1. Antragsteller

Der Antragsleller iSI der Hersteller der KDB.

ANLAGE 16 ZUM ZULASSUNGSSCBEIN
13fBAM 8.3120f93

BUNDESANSTALT FÜR
MATERIALFORSCRUNG UND -PRÜFUNG

Bahnenhersteller:
und
Produklionsstätte:

ITB Isolierungsgesellschaft
fur Tunnel und Bauwerke mbH
Werk Tänisberg
Windmühlenweg
47906 Kempen 1Tänisberg

Priifprotokoll für Auftragnähte
2.2. Verlegefirrnen:

PfÜfprotokoll für Auftragnähte

Bauvortlaben

DichluMsbahn

Fügevelfahren I
I. Äußere Beschaffenheit

Station Nahlver1auf

11. Abmessungen (mm)

Wulstausbildun"

"I

I

Ver1roer

Nenndid\e Jmm

Naht Nr.

Kerben und Riefen

N'.

BemerkunQ

In Anlage 2 werden die vom Antragsteller !Ur die Herstellung des Abdichtungs
elemenles auf der Deponiebauslelle autorisierten Verlegefirmen benannI. Die
Autorisalion ersetzt nichl den Nachweis der erforderlichen Erfahrung, Qualifika
Iion und Ausstattung der Verlegefirmen, siehe Abschnitt 4.2.

Zu Hersteller, Produktionsstätte und Verlegefirmen siehe auch Anlage 2.

3. Beschreibung des Zulassungsgegenstandes

Das Abdichtungselement besteht aus Kunststoffdichtungsbahnen (KDB), die beim
Einbau in die Kombinationsdichtung zur Deponiebasis- bzw.
[)eponieoberflächenabdichtung im Heizkeil-Schweißverfahren durch
Uberlappnähle mit Prüfkanal (Anlage 14) gefugt werden.

Station ü· f~ Bemerkung

1lI. Festi keit im Schälversuch o mit Kraflanzei e 0 ohne Kraftanzeiae

3.1. WerkstoffCFormmassel der KDB

Granulat Vestolen A 3512 R der Firma Vestolen GmbH in D-45896 Gelsen
kirchen, Pawikerslraße 30,

Station Probenbreite Höchstkrafl

mm) N)

Verfonnungs- und Beurteilung Bemel1lung

Ve""''''''ensverhalten

Dichte:
Schmelzindex (190/5):
Rußgehalt:

(0,942 ± 0,003) glcm'
(1,6 ± 0,2) gllO min
(2,1 ± 0,3) %,

IV. Dichtinkeit

Station Vakuum:

Unterdruck:

Zeildauer.

Hochsnannuna:

bar Gerätet"n:

5 Soannunn: kV

Bemerkung

mit bis zu 3 % homogen zugemischtem Randstreifenmaterial aus der Ifd.
Produktion der zugelassenen Bahnen, soweit die Anforderungen aus der Anlage 1,
Nr. 7, Schmelzindexänderung, dieses Zulassungsscheines erfiillt werden.

Werkstofferklärung des Herstellers, siehe Anlage 4.

3.2. Abmessungen der KDB

Schweißer Bauleiter (Auftraggeber) Fremdüberwacher

Länge:
Breite:
Dicke: Mindestdicke

Nenndicke
EinzeImeßwert

150 m, maximale Rollenlänge
5,10m
2,50 rnm (Grundmaterial ohne Struktur)
2,50mm
Nenndicke (- 0, + 0,30) rnm.

Datum
10QMOBBF

Unterschrift Datum Unterschrift Datum Unterschrift
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3.3. Oberflächen der KDB

Die Oberflächen der Bahn sind mit einer Gitter-Noppe Struktur
(Herstellerbezeichnung: Karo-Noppe~ auf der einen Seite und mit ei~er

wabenartigen Struktur (HerstellerbezeIchnung: Orgakron) auf der anderen SeIte
gemäß Anlage 17 und einer Kennzeichnung gemäß Nr. 5 versehen. DIe
Kennzeichnung muß auf der sichtbaren Oberfläche der verlegten Bahn erkennbar
sein. Sie darf keine wesentliche Materialschwächung zur Folge haben.

3.4. Produktionsstätte und Herstellungsverfahren

Die KDB ist nach dem in der Anjage 3 beschriebenen Herstellungsverfahren im
oben genannten Werk herzustellen, siehe Anlage 2. Eine andere Produktionsstätte
bedarf der besonderen Zulassung.

4. Anforderungen an den Zulassungsgegenstand

4.1. Anforderungen an die Kunststoffdichtungsbahnen

Sofern nicht ausdrücklich in diesem Zulassungsschein Abweichungen genannt
werden, müssen die KDB in ihren Eigenschaften den Priifinustem entsprechen, die
nach den Prüfungsunterlagen an der BAM unter dem BAM Az. 8.32/1126/94 und
dem Prüfbericht Nr. 28 478/94, vom 07. 03.1994, des Süddeutschen Kunststoff
Zentrum, 0-97082 Würzburg einer Prüfung gemäß den Anforderungen der
"Richtliniefür die Zulassung von Kunststoffdichtungsbahnen als Bestandteil einer
Kombinationsdichtung für Siedlungs- und Sonderabja//deponien sowie für
Abdichtungen von Alt/asten", kurz BAM-Richtlinie, der BAM unterzogen worden
sind. Sie müssen damit den Anforderungen der BAM-Richtlinie entsprechen. In
Zusammenarbeit mit dem Rohstoffhersteller wurden Abminderungsfaktoren für die
Struktur gemäß Nr. 3.3. (Blatt 3) dieses Zulassungsscheins im Zeitstandzugversuch
ermittelt. Es ergaben sich Abminderungsfaktoren im zulässigen Bereich, wie er in
der Fachbeiratssitzung vom 30.11.1992 festgelegt wurde.

4.2. Anforderungen an die Herstellung des Abdichtungselementes

7.2. Die Zulassung gilt nur für Abdichtungselemente nach Nr. 3, die unter Einhaltung
der NT. 4, NT. 5 und NT. 6 sowie der Hinweise und Nebenbestimmungen dieses
Zulassungsscheines als Bestandtei1..einer Kombinationsdichtung für Deponien
gefertigt werden. Die zuständige Uberwachungs-/Genehmigungsbehörde muß
beim Einbau der KDB die Einhaltung der Anforderungen, Auflagen und
Bestimmungen des Zulassungsscheins überwachen.

7.3. Änderung des Werkstoffes, der Abmessungen, der Oberflächenbeschaffenheit, des
Fertigungs- und Fügeverfahrens oder des Verwendungszwecks erfordern eine neue
Zulassung.

7.4. Die Zulassung ist an den in Nr. 2 genannten Hersteller und Fertigungsbetrieb
gebunden. Sie ist nicht übertragbar. Der Zulassungsschein darf nur im Ganzen mit
den dazugehörigen Anlagen vervieWiltigt werden. Eine auszugsweise
Veröffentlichung bedarf der Genehmigung der Bundesanstalt ftir
Materialforschung und -prüfung. Der Text und die Zeichnungen in Werbeschriften
dürfen dem Zulassungsschein nicht widersprechen. Das gilt sinngemäß auch rur
Berichte/Zeugnisse u. ä. der Eigen- und Fremdüberwachung. Bei der Herstellung
des Zulassungsgegenstandes muß auf der Baustelle der vollständige
Zulassungsschein in Kopie vorliegen

7.5. Die Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter erteilt.

8. Nebenbestimmungen

8.1. Die Zulassung wird unter Widerrufsvorbehalt erteilt. Ein Widerrufsgrund lie!lt
insbesondere vor, wenn der Hersteller von dem in den Prüfungsunterlagen und In

den Anhängen des Zulassungsscheins beschriebenen Verfahren oder von den für
die Prüfungsmuster verwendeten Materialien abweicht. In diesem Fall wird keine
zugelassene Bahn mehr gefertigt. Die Zulassungsbehörde ist berechtigt, im
Herstellerwerk, in Zwischenlagern oder auf der Baustelle auch unangemeldet zu
prüfen, ob die Anforderungen, Bestimmungen und Auflagen dies",s
Zulassungsscheins eingehalten worden sind. Das Grundrecht aus Art. 13 GG, dIe
Unverletzlichkeit der Wohnung, bleibt gewahrt.

5.

Das Abdichtungselement (siehe Nr. 3) muß plan aufliegend auf dem mineralischen
Dichtungselement so hergestellt werden, daß spätere Auflasten (Schutz-, Drän-,
Abfall- und Rekultivierungsschichten) zu dem notwendigen Preßverbund zwischen
Kunststoff-Abdichtungselement und mineralischem Abdichtungselement fuhren.

Bei der Herstellung müssen die in der BAM-Richtlinie genannten Bestimmungen
und Auflagen rur den Einbau der KDB als Teil der Kombinationsdichtung
eingehalten werden. Über die Herstellung der Schweißnähte sind Protokolle gemäß
den Anlagen 12 und 13 zu ruhren.

Das Abdichtungselement ist nur im Sinne dieses Zulassungsbescheids auf der
Baustelle hergestellt, wenn es nachgewiesenennaßen von einer erfahrenen U!1d mit
qualifiziertem Personal sowie erforderlichen Geräten und Maschinen ausreIchend
ausgestatteten Fachfirma eingebaut wird. Die Anforderungen werden in der
Empfehlung der BAM "Fachbetrieb rur den Einbau von Kunststoffkomponenten
in Deponieabdichtungssystemen" beschrieben. Der Nachweis der erforderlichen
Qualifikation, Ausstattung und Erfahrung kann z. B. durch die Anerkennung als
Fachbetrieb durch eine Güteüberwachungsgemeinschaft eines Fachverbandes
geruhrt werden.

Kennzeichnung

Die nach dieser Zulassung hergestellten KDB sind gemäß den an der BAM
hinterlegten Prüfmustern wie folgt zu kennzeichnen:

8.2. Ein Widerrufsgrund liegt auch vor, wenn sich der Werkstoff, das Herstellungs
verfahren der KDB oder das vom Hersteller und seinen Verlegefirmen eingesetzte
Verlege- und Schweißverfahren nicht bewährt haben und dies an Hand von neuen
technischen Erkenntnissen belegt werden kann oder wenn nach dem Stand der
Technik eine Weiterentwicklung und Verbesserung erforderlich ist.

8.3. Im Falle des Widerrufs ist der Hersteller verpflichtet, der Zulassungsbehörde
umgehend den Zulassungsschein auszuhändigen.

8.4. Die Zulassung wird ferner unter der Auflag!; erteilt, daß der Nachweis der Fremd
[iberwachung zweimal jährlich durch die Ubersendung einer Ausfertigung eines
Uberw.~chungsberichteserbracht wird. Entsprechendes gilt gegenüber den zustän
digen Uberwachungsbehörden bezüglich des Dichtungselements für das jeweilige
Deponiebauprojekt.

9. Räumlicher Geltungsbereich

Dieser Zulassungsschein gilt gemäß 1.4. für das Land Niedersachsen und gemäß
1.5. rur das Land Thüringen. Gemäß 1.2. und 1.3. kann der Zulassungsschein als
Nachweis der Zulassung im Sinne der TA Siedlungsabfall und der TA Abfall,
Teil 1, verwendet werden.

08IBAM 8.3/08/94//CARBOFOL PEHD305/5100/2,5/S2/S5/Wo/Jahr/ 10. Schadensfälle an Deponiedichtungen, die im Zusammenhang mit dem Zulas
sungsgegenstand stehen, sind in jedem Fall sofort der BAM zu melden.

Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei.

Dieser Zulassungsschein wird im Amts- und Milteilungsblatt der BAM in
Berlin veröffentlicht.

BAM-Az.: 8.32/1126/94, 6. Ausfertigung.
Dieser Zulassungsschein umfaßt 7 Seiten und 17 Anlagen mit 27 Seiten und
Rechtsmittelbelehrung, die Bestandteil des Zulassungsscheins sind.

im Auftrag

Dr. re . nat. W. Müller
Oberregierungsrat
Leiter des Laboratoriums IV.32
Deponietechnik

im Auftrag

I .....:}\o'"~chl1llC 11"11"/,

I·< .........", "'"t!f'?i!" "":-. ".0.\

ft- -c Lj~:,: }
,,\

Dr.-Ing. H. August
Direktor u. Professor
Leiter der Fachgruppe lV.3
Deponietechnik und
Altlastensanierung

Berlin, den 30.12.1996

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCIIDNG UND -PRÜFUNG
(BAM)

11.

12.

!Wo/ ~ Herstellungswoche; /Jahr/ ~ Herstellungsjahr.

Aufbau und Anordnung der Kennzeichnung, sowie Lage der Kennzeichnung auf
der KDB, siehe Anlage 5 und 6.

Jede Rolle wird mit einem Aufkleber versehen, auf dem die Kennzeichnung
enthalten ist, siehe Anlage 9.

6. Übcnvachung

Die nach dieser Zulassung hergestellten KDB müssen bei ihrer Herstellung gemäß
den Anforderungen der BAM-Richtlinie eigen- und fremdüberwacht werden, siehe
auch Anlage 7. Bei der Fremdüberwachung sind die Prüfungen gemäß Anlage 1
durchzuführen und die ennittelten Kennwerte müssen im Rahmen der Toleranzen
mit den dort angegebenen Kennwertcn übereinstimmen.

Eine Eigen- und Fremdüberwachung ist auch bei dem Einbau der KDB in die
Kombinationsdichtung durchzuführen. Dabei ist insbesondere die Einhaltung der
Anforderungen rur den Einbau der KDB unter Nr. 4.2. di!;ses Zulassungsscheines
und seiner Anlagen 8 und 10 bis 16 zu überprüfen. Uber die Prüfungen der
Schweißnähte sind Protokolle gemäß den Anlagen 15 und 16 zu ruhren.

Die mit der Fremdüberwachung zu beauftragenden Institutionen müssen über
ausreichend qualifiziertes Personal und notwendige Prüfeinrichtungen verfügen
sowie der europäischen Nonn "Allgemeine Kriterien zum Betreiben von
Prüflaboratorien" DIN EN 45 001 (Mai 1990) genügen.

7. Hinweise

7.1. Dieser Zulassungsschein gilt als Nachweis der Zulassung im Sinne der
TA-Siedlungsabfall und der TA-Abfall, Teil 1. Es wird die Eignung des
Abdichtungselements, hergestellt durch Fügen aus den in Nr. 3 genannten
Kunststoffdichtungsbahnen, nach dem Stand der Technik bescheinigt. Die für die
Durchfiihrung von Abdichtungsmaßnahmen erforderlichen Genehmigungen
werden durch die Zulassung nicht ersetzt.

Seiten der Zulassungsscheine ohne Dienstsiegel und Zulassungsscheine ohne
Unterschrift haben keine Gültigkeit.

Der 3. Nachtrag zur Zulassung ersetzt den alten Zulassungsschein
Nr. 08IBAM8.3/08/94 vom 31.03.1994, einschließlich des I. Nachtrags vom
24.04.1995 und des 2. Nachtrags vom 13.05.1996.
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RECHTSMITTELBELEHRUNG

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch
erhoben werden. Der Widerspruch ist bei dem Präsidenten der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung (BAM), Berlin 12205, Unter den Eichen 87. schriftlich oder zur
Niederschrift einzulegen.

Ist über den Widerspruch ohne zureichenden Grund in angemessener Frist sachlich nicht
entschieden worden, so kann Klage bei dem Verwaltungsgericht in Berlin 10557, Kirch
straße 7. erhoben werden.

Die Klage kann nicht vor Ablauf von 3 Monaten seit der Einlegung des Widerspruchs
erhoben werden, außer wenn wegen der besonderen Umstände des Falles eine kürzere Frist
geboten ist. Sie kann ferner nur bis zum Ablauf eines Jahres seit der Einlegung des Wider
spruchs erhoben werden. Die Klage muß den Kläger, den Beklagten und den Streit
gegenstand bezeichnen.

Wenn ein Bevollmächtigter bestellt wird, gilt sein Verschulden an der Versäumnis einer
Frist als eigenes Verschulden des Auftraggebers

Berlin 12205, den 30.12.1996

ANLAGE 1 ZUM ZULASSUNGSSCHEIN
08/B AM 8.3/08/94

BUNDESANSTALT FÜR
MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG

PTÜfverfahren und Anforderungen im Rahmen der Fremdüberwachung der Herstellung der
PE-HO Bahnen

Verlegefirmen:

MUEG Mitteldeutsche Umwelt- und Entsorgung GmbH
Betriebsteil DuBa
Geiseltaistraße 1

06242 Braunsbedra

Jsing Deponiebau GmbH
Im Kirchfeld 16

59602 Rüthen

ANLAGE2,SElTE2 ZUM ZULASSUNGSSCHElN
08/BAM 8.3/08/94

BUNDESANSTALT FÜR
MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG

-I tb Ahdichtungen im Umweltschutz
Tunnel· Hoch· und Tiefbau

Sächsische Wasserbau- und Umwelttechnik GmbH
Niederlassung Lausitz.
Baschützer Straße 3

02625 Bautzen

') siehe "Richtlinie für die Zulassung von Kunststoffdichtungsbahnen als Bestandteil einer Kom
binationsdichtung für Siedlungs- und Sonderabfalldeponien sowie für Abdichtungen von Altla
sten" und die dort angegebenen Anforderungstabellen, Bundesanstalt für Materialforschung und
-prüfung, S\JlJld Juli 1992
") Probestab PK 4 gemäß DlN 53 455

5. Rußgehalt und Homogenität siehe Tabelle I, 1.3. 1.4
der Rußverteilung

6. Maß:inderung siehe Tabelle 1.5.6

7. SchmelzindexaIlderung siehe Tabelle 1.4.1

8. Zugbeanspruchung, siehe Tabelle 2, 8.1
mehrachsig, Wölbversuch

9. Zugbeanspruchung. siehe Tabelle 2, 82 und 83
einachsig,(Streckdehnung.
-spannung. Reißdehnung)**)

10. Widerstand gegen siehe Tabelle 2, 9. DlN 53 356 A
Weilerreißen oder DIN 53 515

11. Stempeldurchdrilckversuch siehe T::ibelle 2, 10.

12. Perforationsversuch siehe Tabelle 2. 11.

tl. Falzen bei niederen siehe Tabelle 2. 12.
Temperaturen

KenDgriiße

1. Dichte

2. Dicke

3. Äußere Besch:lffenheit

4. Geradheit und Plantage

siehe Tabelle 1. 3.

siehe Tabelle 1,2.

siehe Tabelle 1. 1.1. 1.2

siehe Tabelle 1. 15. 1.6

AnrOrdenlDgtD und ToleranzeD

Dichte: (0,942 ± 0,003) glcmJ

Festlegung gemäß Zulassungsschein 3.1

Dicke: alle Einzelwerte ~ 2.50 mm
(Grundmaterial ohne Struktur)

siehe Tabelle I, 1.1, 12 der Richtlinie

siehe Tabelle I, 1.5. 1.6 der Richtlinie

Rußgehalt: (2.1 ± 03) %. gem:i8 Zulas
sungsschein 3.1, HomogeniL:1.t siehe
Tabelle 1., 1.4 der Richtlinie

nach Ih bei 120 oe l:1ngs: < 1%:
quer: < 1%

MFI 190/5 Bahnenmaterial
:!> MFI 190/5 Granulat + 0,2 gliOmin.

~ 15%

l:1ngs quer
0',: <:: 15 NImm' ~ 15 NImm'
E.: ~ 10% ~ 10%
E..: > 450% > 450%

> 700 N
> 300 N

keine Undichtigkeit nach DIN 16726

kein Versagen nach DIN 53 361

Firma Gerhard Uthe
Dichtungs- und Beschichtungstechnik
Kreuzbreite 11

31675 Bückeburg

Firma von Witzke & Co.. Abdichtungstechnik
Joachimstraße 72

45309 Essen

Alle o.g. Firmen wurden speziell auf ITB - Produkte geschult.
Die ITB GmbH & CO.KG gibt in allen technischen und verarbeitungsbezogenen
Fragen Unterstützung.

ANLAGE 3 ZUM ZULASSUNGSSCHEIN
08/BAM 8.3/08/94

BUNDESANSTALT FÜR
MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG

-I tb Ahdichtungen im Umweltschutz
Tunnel- Hoch· und Tiefbau

IBeschreibung des Herstellverfahrens

ANLAGE2,SElTE 1 ZUM ZULASSUNGSSCHElN
08/BAM 8.3/08/94

BUNDESANSTALT FÜR
MATERIALFORSCHUNG UND ·PRÜFUNG

-I tb Ahdichtungen im Umweltschutz
Tunnel- Hoch· und Tiefbau

Die Firma ITB GmbH & Co. KG erklärt zur Produktionsstätte und zu den
Verlegefirmen

Produktion, Verwaltung und Verlegung der ITB GmbH & Co.KG

ITB GmbH & Co.KG
Windmühlenweg

47906 Kempen I Tönisberg

Die CARBOFOL PEHD 305 Dichtungsbahn wird bei der ITB GmbH & Co.KG in
47906 Kempen-Tönisberg millels Breitschlitz - Extrusionsverfahren hergestellt.

In einem Online-Verfahren gelangt das vom Rohstoffhersteller in Silofahrzeugen
angelieferte Granulat nach einer Eingangskontrolle zunächst in große Außensilos
und von dort mittels Saugförderung in die, den einzelnen Produktionsanlagen
zugeordneten, Tagessilos. Von hie:r aus versorgen elektronisch gesteuerte
Aggregate die Extruder mit einer ständig gleichbleibenden Materialmenge. Im
Extruder wird das Material plastiflZiert, thermisch homogenisiert und über die
Austragsschnecke in die Breitschlitzdüse gefördert. Das herausgepreßte Fell wird in
einen Walzenspalt eingeführt.

Hier findet die beidseitige Prägung der Bahn stall. Die Bahn erhält die
Oberflächenstruktur SlIS2, wobei S1 die Struktur .Organat" und S2 die Struktur
.Karo/Noppe" ist.

Der Abkühiprozeß kann durch die Walzentemperatur geregelt werden, jede Walze
ist separat regelbar.

Während des Passierens einer horizontalen Kühlstrecke, werden an den
Bahnenrändern Schweißschutzstreifen per Andruckrolle aufgebracht, damit im
Schweißbereich eine saubere Oberfläche garantiert ist. Anschließend wird die Bahn
besäumt, gewickelt und auf Länge geschnitten.
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ANLAGE 4 ZUM ZULASSUNGSSCHEIN
08/B AM 8.3/08/94

BUNDESANSTALT FÜR
MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG

-I tb Ahdichtungen im Umweltschutz
Tunnel- Hoch· und Tiefbau

IWerkstofferklärung

Die CARBOFOL PEHD 305 Dichtungsbahn wird aus Vestolen A 3512 R der
Vestolen GmbH hergestellt.

Der Rohstoff enthält zur UV-Stabilisierung ca. 2 % Rußanteil, der vom
Rohstoffhersteller eingearbeitet wird.

ITB GmbH & CO.KG verarbeitet den originalen Werkstoff ohne weitere Zusätze.
Der Randstreifenbeschnill (max. 5% bei 5,10 Breite) wird sofort granuliert und in den
Prozeß zurückgeführt, so daß eine Verschmutzung ausgeschlossen ist.

Die chemischen und physikalischen Materialeigenschaflen werden dadurch nicht
verändert.

ANLAGE 5 und 6 ZUM ZULASSUNGSSCHEIN
08/BAM 8.3108/94

BUNDESANSTALT FÜR
MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG

-I tb Ahdichtungen im Umweltschutz
Tunnel· Hoch· und Tiefbau

ANLAGE 7, SEITE I ZUM ZULASSUNGSSCHEIN
081B AM 8.3/08/94

BUNDESANSTALT FÜR
MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG

-I tb Ahdichtungen im Umweltschutz
Tunnel- Hoch- und Tiefbau

Zur Qualitätssicherung erklärt der Antragsteller

Die Qualitätssicherung erfolgt durch Eigen- und Fremdüberwachung über eine
neutrale Institution.

IA. Eigenüberwachung

Die Eigenüberwachung deckt die Anforderung der ,Richtlinie für die Zulassung von
Kunststoffdichtungsbahnen als Bestandteil einer Kombinationsabdichtung für
Siedlunsgs- und Sonderafalldeponien sowie für Abdichtungen von Altlasten " der
BAM in vollem Umfang ab.

Die Eigenüberwachung gliedert sich wie folgt:

A 1 Rohstoffeingangskontrolle
A 2 Eigenüberwachung und Qualitätskontrolle bei der Bahnenherstellung
A 3 Eigenüberwachung bei Verlegung bzw. Einbau durch die Verlegefirma

A1 Rohstoffeingangskonlrolle

Jeder eingehende Rohstofftransport wird vor dem Abladen überprüft. Es werden im
Rahmen der Eingangskontrolle die folgenden Parameter überprüft:

Nur freigegebene Lieferungen dürfen entladen werden.

A 2 Eigenüberwachung und Qualitätskontrolle bei der Bahnenherstellung

Die Eigenüberwachung erfolgt in Übereinstimmung mit dem abgeschlossenen
FremdübelWachungsvertrag.

Beschreibung von Aufbau und Anordung der Kennzeichnung auf der Bahn
Beschreibung der Lage der Kennzeichnung auf der Bahn

o
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Die Eigenüberwachung umfaßt die folgenden Kenngrößen gemäß Tabelle 6 der
.Richtlinie für die Zulassung von Kunststoffdichtungsbahnen als Bestandteil einer
Kombinationsdichtung für Siedlungs- und Sonderabfalldeponien sowie für
Abdichtungen von Altlasten" der BAM:

Kenngröße Häufigkeit
Dicke kontinuierlich
äußere Beschaffenheit: Oberfläche kontinuierlich

Homogenität alle 200 Ifm.
Geradheit und Planlage je Betriebsanlauf

mindestens 1 • pro Woche
Maßänderung 1h/120'C Mille I Rand 'e 200 Ifm.
Schmelzindexänderung je 500 Ifm.

Oe Betriebsanlauf
Streckspannung oe 200 Ifmo
Streckdehnuflll. 'e 200 Ifm
Reißdehnung e 200 Ifm.

Kennzeichnung:

08 I BAM 3.6 I 01 191 CARBOFOL PEHD 305 I 5100 I 2,51 S1 I S2 I Wo I Jahr
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Die Ergebnisse der Eigenüberwachung werden regelmäßig dem
fremdüberwachenden Institut zur Einsicht und Kontrolle vorgelegt. Diese Daten
werden über 20 Jahre so archiviert, daß jederzeit eine Zuordnung der
Prüfergebnisse zu einer Liefereinheit möglich ist. Auf Verlangen werden diese
Ergebnisse in Form von Zertifikaten oder Werkszeugnissen nach
D1N EN 10204-3.1 B dokumentiert.

A 3 Eigenüberwachung auf der Baustelle

Die Eigenüberwachung auf der Baustelle wird bei Anlieferung, Veriegung, Fügen,
Prüfen durch den Verleger durchgeführt.



~ Anlieferung

Bei Anlieferung der Kunststoffdichtungsbahn wird zunächst die Vollständigkeit des
Lieferprotokolls geprüft. Die Bahnen werden auf eventuelle Transportschäden
untersucht. Danach wird das ordnungsgemäße Abladen und Zwischenlagern der
Bahnen überwacht.

Die KOB-Rollen werden an der Baustelle an einem für die Lagerung vorgesehen und
vorbereiteten Platz gel~gert.

Der stelnfreie Untergrund wird zusätzlich mit einer Schutzlage aus Baufolie oder
Vlies abgedeckt.
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Die Lagerung der Rollen hat so zu erfolgen, daß maximal 2 - 3 Rollen versetzt
übereinander gelagert werden. Unerwünschte Pressungen oder Verformungen
werden so vermieden.

Bei längerer Lagerung der KDB sind die Rollen durch Abdecken vor Witterung zu
schützen.

-I tb l\hdichtungen im Umweltschutz
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Auf der Baustelle sollte der Transport der KDB-Rollen mittels Radlader und
Hebetraverse bzw. Adaptern, die in die Stahlkerne an beiden Enden eingeführt
werden, erfolgen.

Durch Transport oder Lagerung beschädigte Bahnen werden ausgesondert. Über
die Verlegung dieser Bahn, sowie die Art und den Umfang der Sanierung wird in
Abstimmung mit der Fremdüberwachung entschieden.

~ Verlegung

Beim Ausrollen werden die Bahnen auf:
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- mechanische Beschädigungen
- Planlage
- Kantengeradheit
- äußere Beschaffenheit

geprüft.

~ Fügearbeiten
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Die Eigenüberwachung der Fügearbeiten ist in den Anlagen 10 bis 16 dieses
Zulassungsscheines ausführiich beschrieben.

Rollenaufkleber der Kunststoffdichtungsbahn

~~~I-Nr. 5656381

Produkt: CARBOFOL Typ PEHD 305
Karo-Noppe/Orgakron
Dicke: 2,5mm
Breite: 5,10 m

~_lltb~l~
Rollen-Nr 5000007134

5,10

100,00

OBj8AM/B.3/0B/94

PEHD

KunststoffdichtungsbahnArt d. Geokunststoffes:
~lndclG~mhIlIC'

Masse/Flächeneinheit:
ing/qm
~~~:ite (m):

k~~e(m):

BAM-Zulassungs-Nr.:
DIBt-Zulassungs-Nr.:

Rohstoff:
I_mot.rlol:

B 2 Fremdüberwachung bei der Verlegung

Hier werden durch den Bauherrn/Bauträger neutrale, qualifizierte Institute oder
Einzelpersonen mit der Überwachung beim Einbau betraut.

Für jedes der BAM-Zulassung unterliegende Produkt besteht ein Fremdüber
wachungsvertrag.
Das Produkt dieses Zulassungsscheines CARBOFOL PEHD 305 Karo-Noppe/
Orgakron, wird beim Süddeutschen Kunststoffzentrum (SKZ) Würzburg
fremdüberwacht.

B 1 Fremdüberwachung bei der Bahnenherstellung

Die Fremdüberwachung wird halbjährlich für die Produktgruppe ,glatte Bahnen" und
,profilierte Bahnen" gemäß Tabelle 7 der ,Richtlinie für die Zulassung von
Kunststoffdichtungsbahnen als Bestandteil einer Kombinationsdichtung für
Siedlungs- und Sonderabfalldeponien sowie für Abdichtungen von Altlasten- der
BAM durchgeführt. Da die Fremdüberwachung unangemeldet erfolgen muß, werden
dem SKZ Würzburg die Produktionsdaten der BAM-Bahnen regelmäßig mitgeteilt.

IB. Fremdüberwachung
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ArtIk:Ql-Nr.: 5656381
Bezeichnung: Carbolol PEHD 305 2,5 KN/O 5,10m

\\111111\\\\11\\\11\\\11\\\11\\111\\\1111\\\111\\\\\1\1\\11\
5000007134
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ILagerungs- und Transportanweisung

Die 5,10 m breite Dichtungsbahn wird direkt an der Anlage auf Stahlkerne gewickelt
und erhält keine zusätzliche Verpackung.

Der Stahlrohrkern dient zur Stabilisierung und zum Händeln der Rolle.

-I tb Ahdichtungen im Umweltschutz
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Somit werden Fehlbehandlungen der KDB-Rollen, z.B. durch Hebewerkzeuge
unterbunden.

1. Transport der KDB zur Baustelle
Richtlinien zum Verlegen und Verschweißen der Kunststoffdichtungsbahn (Auszug)

Die KDB wird von der ITB GmbH & CO.KG mittels LKW, der mit einem Bordkran
ausgerüstet ist, zur Baustelle transportiert. 1. Allgemeines

2. Lagerung und Transport der KDB auf der Baustelle Die Kunststoffdichtungsbahn (KDB) CARBOFOL PEHD 305 und die anbietende
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Verlegefirma haben die Anforderungen der BAM-Zulassung und die Bestimmungen
und Auflagen der Zulassungsrichtlinie für den Einbau der KDB als Teil der
Kombinationsabdichtung in ihrer jeweils gültigen Fassung zu erfüllen.

2. Rohstoff und Herstellung der KDB

Die CARBOFOL PEHD 305 Dichtungsbahn wird aus Vestolen A 3512 R der
Vestolen GmbH hergestellt. Der Rohstoff enthält zur UV-Stabllisierung ca. 2 % Ruß,
der vom Rohstoffhersteller eingearbeitet wird.

Bezeichnung der Formmasse nach DIN 16776 Tell 1, Ausgabe Dezember 1984:
Formmasse DIN 16776 - PE - EACL - 35 0 006 (siehe Anlage 4 des Zulassungs
scheins).

Die CARBOFOL PEHD 305 Dichtungsbahn wird bei der ITB GmbH & CO.KG in
47906 Kempen mittels 8reitschlitz-Extrusionsverfahren hergestellt.
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Krä.fteverteilung bei lose ver 
legter Kunststoffdichtungsbahn

Die ITB GmbH & CO.KG verarbeitet den Orginalrohstoff ohne weitere Zusätze.

Die zugelassene KDB hat eine Mindestdicke von 2,5 mm und eine Breite von
5,10 m. Die Dicke der KDB wird bei der Herstellung über eine Dickenmessanlage
kontinuierlich gemessen.

Die KDB wird bei der Herstellung an den Bahnenrändern mit einem PE-Schutz
streifen versehen, der vor dem Fügevorgang entfernt wird (siehe Anlage 3 des
Zulassungsscheines).

Gemäß BAM-Richtlinie wird die KDB auf der Bahnenoberfläche mit einer langzeitbe
ständigen Kennzeichnung versehen (siehe Anlage 5 und 6 des Zulassungs
scheines).

Eigen- und Fremdüberwachung bei der Herstellung der KDB werden nach BAM
Richtlinie durchgeführt (siehe Anlage 7 des Zulassungsscheines).

B
G
N
Tc
Tu

Bohnengewicht
Gewicht durch Auflast
Normalkraft
Reibungskroft / oben
Reibungskraft / unten
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3. Transport und Lagerung auf der Baustelle

(Siehe Anlage 8 des Zulassungsscheines)

4. Geomechanische Anforderungen an die KDB

Die Gesamtsicherheit von Dichtungssystemen auf geneigten Flächen ist rechnerisch
nachzuweisen. Die Standsicherheit ist dann gegeben, wenn die Summe der an
treibenden Kräfte kleiner ist als die Summe der stützenden Kräfte.
Als wichtigste Regel gilt dabei, daß die KDB im Betriebszustand spannungsfrei
liegen muß, um die Dauerhaftigkeit der Dichtung zu gewährleisten. Es ist dafür zu
sorgen, daß alle Kräfte aus der Auflast über die KDB in den Untergrund abgeleitet
werden. Eine entscheidende Rolle spielt dabei das Reibungsverhalten der KDB zu
den oberhalb und unterhalb einzubauenden Materialien. Die Reibungskräfte auf der
Bahnenoberseite müssen kleiner sein als auf der Bahnenunterseite (Bild 1).

CARBOFOL PEHD 305 Dichtungsbahnen können mit unterschiedlich profilierten
Oberflächen hergestellt werden und passen sich diesen Grundsatzanforderungen
an. Die Reibungswinkel der Bahnenunter- und -oberseite zu den angrenzenden
Schichten werden projektbezogen, im direkten Scherversuch nach DIN 18137,
ermittelt.

5. Verlegung der KDB

Die Verlegung und das Fügen der KDB dürfen ausschließlich durch die im
Zulassungsbescheid der BAM genannten Fachbetriebe vorgenommen werden.

Das mit der Verlegung und dem Fügen betraute Unternehmen muß weiterhin eine
Zulassung als Fachbetrieb nach WHG vorweisen können. Der Verleger hat mit dem
Angebot durch die Angabe entsprechender Referenzen seine Fähigkeit zur erfolg
reichen Abwicklung der Abdichtungsarbeiten nachzuweisen.

Rechtzeitig vor einer Aufnahme der Verlegearbeiten ist vom Auftragnehmer ein
durch Bauleitung und Fremdüberwacher genehmigter, vorläufiger Verlegeplan
vorzulegen.
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BILD 1: Krä.fteverteilung in Böschungen
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Etwaige Abweichungen vom geplanten Verlegeplan, die aufgrund der Baustellen
gegebenheiten notwendig werden, sind jeweils vor der Ausführung mit der Bau
leitung und dem Fremdüberwacher abzustimmen und vollständig zu dokumentieren.

Der Verlegeplan ist gemäß dem Arbeitsfortschritt laufend zu aktualisieren, wobei
folgende Angaben einzutragen sind:

die Bahnennummern
die Nahtbezeichnung
die Nachbesserungen mit Bezeichnung
die Probeentnahmen mit Bezeichnung

Diese Angaben müssen auch im endgültigen Verlegepian (Bestandsplan) enthalten
sein.

Das Verlegen der KDB auf der mineralischen Dichtung erfolgt nach der Freigabe
durch den Fremdüberwacher der mineralischen Dichtung und nach Beurteilung
durch den Fremdüberwacher KDB und Verlegefirma. Die Verlegung der KDB darf
die mineralische Abdichtung in ihrem Gefüge und ihrer Oberflächenbeschaffenheit
nicht nachteilig verändern.

Die Verlegung ist bei Temperaturen unter 5°C, bei Niederschlägen aller Art und auf
Flächen mit stehendem Wasser generell nicht möglich.

Die Überlappungsbreite der Bahnen Ist werkseitig durch eine durchgehende
Markierung am Bahnenrand vorgegeben. Die eingesetzten Schweißgeräte sind vom
Verleger darauf abzustimmen. Die in der BAM-Zulassung festgelegte Geometrie der
Überlappnaht ist zu beachten. Bei der Verlegung ist darauf zu achten, daß keine
unzulässigen Kreuzstöße auftreten.

Die Bahnen sind kantengerade auszurollen und sollten ohne Randwelligkeit liegen.
Die Oberflächen müssen frei von Lunkern, Kratzern, Riefen und Fehlstellen sein.
Die äußere Beschaffenheit der KDB wird vom Verleger während des Ausrollens oder
sofort danach unter Aufsicht des Fremdüberwachers visuell überprüft.

Die verlegten Bahnen sind durch geeignete Maßnahmen (z. B. Sandsäcke) in ihrer
Lage zu sichern. Die verlegten Bahnen dürfen nicht befahren werden und das
Abstellen von Geräten oder Maschinen auf der KDB ist, mit Ausnahme der für die
Verschweißung notwendigen Geräte, ausdrücklich verboten
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Verlegetechnik, Geräte- und Fahrzeugeinsatz werden nach Maßgabe und
Zustimmung des Fremdüberwachers vor Beginn der Verlegearbeiten in einem
Feldversuch festgelegt und an das Abdichtungsvorhaben angepasst.

6. Schweißen der KDB

Die Kunststoffdichtungsbahnen aus PEHD sind ausschließlich durch
Heizkeilschweißen und Extrusionsschweißen miteinander zu fügen, wobei die
Anforderungen der DVS-Richtlinie 2225. Teil 1 zugrundegelegt werden (ausge
nommen ist die Geometrie der Überlappnaht).
(siehe Anlage 14 des Zulassungsscheines).

Im Bereich von Böschungen sind Schweißnähte generell nur in Fallrichtung statthaft.
parallel zur Böschung verlaufende Sohlnähte erfordern einen Mindesabstand von
1,5 mzum Böschungsfuß. Begründete Maßnahmen sind nur nach Absprache mit der
Fremdüberwachung möglich.

6.1 Qualitätssicherungsmaßnahmen bei der Schweißnahthersteliung

(Siehe Anlage 11 des Zulassungsscheines).

7. Prüfen der Schweißnähte

Im Rahmen der Eigenüberwachung sind alle Verschweißungen nach den
Festlegungen der BAM-Zulassung zu prüfen.
Grundlage ist die DVS-Richtlinie 2225. Teil 2 .Baustellenprüfungen".
Die Prüfung der Schweißnahtfestigkeit erfolgt auf der Baustelle qualitativ anhand
einer zerstörenden Prüfung durch Schälversuche. Zu diesem Zweck ist ein ge
eignetes transportables Prüfgerät auf der Baustelle vorzuhalten. Geprüft werden mit
dieser Methode die vor Arbeitsbeginn und nach Arbeitsende angefertigten Probe
schweißungen, sowie der Anfang und das Ende jeder Doppelnaht, wobei die
Resultate aller Prüfungen zu dokumentieren sind.

7.1 Druckluftprüfung der Heizkeilschweißnaht

Die durchgehende, zerstörungsfreie Prüfung der Überlappnähte mit Prüfkanal auf
Dichtigkeit erfolgt mit Druckluft bei definiel1er mechanischer Beanspruchung.

9. Abnahme der KDB

Vor Aufbringen der Schutzschicht und der Entwässerungsschicht ist die KDB jeweils
in Teilbereichen von der Bauleitung in Abstimmung mit dem Fremdüberwacher
abzunehmen. Eine Abnahme kann erst nach Beendigung aller Verlege-, Schweiß-,
Prüfungs- und ggfs. erfolgreich ausgeführten Sanierungsarbeiten erfolgen.

Bei der Teilabnahme sind vom Fachverleger folgende Unterlagen vorzulegen:

+ Verlegeskizzen
+ Schweißprotokolle
• Prüfprotokolle der Dichtigkeitsprüfungen

10. Einbau von Schutzlagen

Zwischen KDB und Flächenentwässerungsschicht ist eine Schutzschicht vorzu
sehen, die die KDB während des Baubetriebes und ihrer Gebrauchsdauer vor jeder
punktuellen nachteiligen Verformung schützt.
Diese Schutzschicht ist gemäß der BAM-Richtlinie zu bemessen und einzubauen.
Vor der Verlegung der Schutzlage ist die Oberfläche der Dichtungsbahn von Gegen
ständen, die die KDB mechanisch beschädigen können (Steine etc.) zu säubern. Im
Böschungsbereich muß die Länge der Materialien größer sein als die reine
Böschungslänge.
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Anhand der Probeschweißungen werden die Schweißparameter eingestellt,
überprüft und den Witterungsbedingungen angepaßt. Von jeder Probeschweißung
ist dem Fremdüberwacher auf Verlangen ein Nahtsegment in mindestens DIN A 4 
Größe auszuhändigen.

-I tb Ahdichtungen im Umweltschutz
Tunnel- Hoch· Wld Tiefbau

Die Prüfwerte der Tabelle 1 sind zu beachten:

Die Probeschweißung nach Ende der Schweißarbeiten kann entfallen, wenn am
Ende der letzten Naht eine Probeentnahme möglich ist.

Weitere Probeschweißungen sind nach längeren zeitlichen Unterbrechungen oder
nach wesentlichen Änderungen der äußeren Bedingungen in Absprache mit der
Fremdüberwachung erforderlich.

Witterungs- und Verarbeitungsbedingungen werden vom Verleger in Schweißproto
kollen dokumentiert (siehe Anlagen 12 und 13 des Zulassungsscheines).

Die Schweißprotokolle werden von der Bauleitung und der Fremdüberwachung
geprüft und abgezeichnet.

Maßgebliche Verfahrensparameter, wie Schweißtemperatur und Schweißge
schwindigkeit. werden vom Verleger während des Schweißvorganges kontinuierlich
geprüft und ebenfalls in den Schweißprotokollen festgehalten.Tab. 1 Prüfwerte gemaß BAM-Zulassung

Oberflächentemperatur ('C) Prüfdruck (bar)
+ 5 bis + 20 5

> +20 bis + 40 4
> +40 bis + 55 3
..

Zu Beginn der Prüfung wird der vorgesehene Prüfdruck kurzfristig (1 minI um 0,5 bar
erhöht und anschließend auf den Prüfdruck reduziert. Die Prüfung der Dichtigkeit gilt
als bestanden, wenn nach 10 min Prützeit der Prüfdruck um nicht mehr als 10 %
abgefallen ist.

Der Verleger führt täglich im Rahmen der Eigenüberwachung anhand der Probe
schweißungen und der Probenentnahmen aus den Nahtenden unter Aufsicht der
Fremdüberwachung Prüfungen

Die Prüfung der Dichtigkeit von Auftragsnähten erfolgt durchgehend mit der
nVakuumprüfung" mit einer geeigneten Saugglocke und einem Unterdruck von
mindestens 0,3 bar.

auf äußere Beschaffenheit
der Nahtabmessungen
der Nahtfestigkeit im Schälversuch

Die eingesetzten Schaumbildner dürfen Bahn und Naht nicht nachteilig beeinflussen
und sind mit der ITB GmbH & CO.KG abzustimmen. Über die Nahtprüfungen sind
Protokolle gemäß BAM-Zulassung zu führen (siehe Anlagen 15 und 16 des
Zulassungsscheines).

8. Konstruktive Einzelheiten

Konstruktive Einzelheiten, wie die Einbindung der KDB auf der Böschungskrone
oder Berme, Rohrdurchdringungen durch die KDB oder Anschlüsse der KDB an
Bauwerke, wie Sickerwasserschächte, sind fachgerecht nach dem Stand der
Technik und den genehmigten Planunterlagen auszuführen. Dabei muß auch die
Prüfbarkeit der Fügestelle berücksichtigt werden.

Einwände und Bedenken gegen konstruktive Lösungen der Planungs- und
Ausschreibungsunterlagen sind anzumelden. Änderungen sind mit der Bauleitung,
der Fachbehörde und dem Fremdüberwacher vor Beginn der Arbeiten abzustimmen.

durch und hält die Ergebnisse in Prüfprotokollen fest (siehe Anlage 15 und 16 des
Zulassungsscheines).
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Beschreibung der Qualitätssicherungsmaßnahmen bei der Schweißnahtherstellung

Mit dem Schweißen der KDB darf nur Personal betraut werden, das über aus
reichende Erfahrungen mit dem Fügen verfügt und seine Qualifikation durch Vorlage
einer gültigen Prüfbescheinigung gemäß der DVS-Richtlinie 2212, Teil 3 nach
weisen kann. Der Nachweis darf nicht älter als 1 Jahr sein.

Generell sind Schweißarbeiten bei Niederschlägen aller Art, bei hoher Luftfeuchtig
keit (Gefahr der Taupunktunterschreitung an der KDB), sowie bei Temperaturen
unter SOC nicht zulässig. Die Schweißnahtbereiche müssen während des Fügens
trocken und sauber sein, evtl. Verschmutzungen sind zu entfernen.

ANLAGE 13 ZUM ZULASSUNGSSCHEIN
08/B AM 8.3/08/94

BUNDESANSTALT FÜR
MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG

-I tb' Ahdichtungen im UmweUschutz
1\mnel- Hoch- und Tiefbau

Es sind grundsätzlich Überlappnähte mit Prüfkanal millels einer Heizkeilschweiß
maschine herzustellen, wobei die Nahtgeometrie der BAM-Zulassung entsprechen
muß (siehe Anlage 14 des Zulassungsscheines).

· b ISOLIERUNGSGESELLSCHAFT FÜR I
gt TUNNEL UNO BAUWERKE MBH

(1906 KEMPEN. 'tIlNDMUHLENVJEG
TEL' (02845)808·0 FAX (O 28 (5) 8109

Genlt, Nr.

SCHWEISSPROTOKOLL I Ud. Nr. Dotum
HEIZKEILSCHWEISSUNG f----+---+--------
Uberloppnoht mit PrUfkonol I Sch....·eiper

ANLAGE 12 ZUM ZULASSUNGSSCHElN
08/BAM 8.3/08/94

BUNDESANSTALT FÜR
MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG

Bemerkunqen

FremdUberwocher

Unterschrift;

Dotum:

o unter DOCh/Zell

l.2M 2.zM

Dichtungsbahn

o C;esc ... t::ert 0 lietrocknet 0 9e5chljf!en

o kein 0 leicht 0 ,tork

o im Freien

ANLAGE 14 ZUM ZULASSUNGSSCHEIN
08/BAM 8.3/08/94

BUNDESANSTALT FÜR
MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG

Bauleitung/Auftraggeber

Datum;

Untersctvift:

Geröt, Nr.

Uberloppnaht (Doppelnaht)

Extrusion-Auf trognaht

I-tb Ahdichlungen im Umweltschutz
1\mnel- Hoch- und Tiefbau

SCHWEISSPROTOKOLl I LId. Nr. Dotum

~~~~~:~~:~;CHWEISSUNG II---+--SO-h-"-;P-'-'+-----------1

Schweipschuh, Ma~e

Verle~epartie;

Schweipzusolzwerkstof I

Unterschrift:

Datum:

Projekt:

Nohtot.:sfUrrung

J
Wind

Nohtvorbereilung

Probeschwei~ungen

0 Nahtbezeichnung

1 Messunc;en

~ Uhrzeit

I
Lufllemoerotur 'c

lurtfeuchte 7-r KDB- Temperatur ·c

luftmenge Llr./mn

~
I,(ossedurchso(z Stufe

'2 Wormgostemperatur Stufe(C

~ Extrudaltemperotur 'c

i
Schweipqeschwindigkeit m/min

~ Wormqostemperatur 'c

E Exlrudottemperolur ·c

-I
'50 '30

b=-=j='!"":i= .I • • • • • :I. • • •
-I ~ ,

1- Mape in mm

Fremduber..... acher

Bemerkungen

Datum:

Unterschrift:

o unler Ooch/Zelt

Dichtungsbohn

o 9uoubert 0 getrocknet 0 geschliffen

o im Freien

o kein 0 leicht 0 stark

Bauleitung/Auftraggeber

Untersdvift:

Datum:

Verlegeparlie:

Datum:

Unterschrift:

Projekt:

Nahtousfuhrung

0
Wind.~

t Nohtvarbereitung

Probesch....·eipungen

1
Nohtbel:eichnur-,g

:; Slolionierung

~ Uhrzeit

lufllemperatur ·c

i luftfeuchte 7-

KDB- Temperotur 'c

0 Heizi<eiltemperatur ·c
,~

~~ Gesd'l....·indigkeit m/min

8~.. fugekroft

, 0

~ f Heizke'llemperolur ·c

~ E Geschwindigkeit m/min

Probenentnatvne

Weitere Anforderungen an die Schweißgeräte und -maschinen werden in der DVS
Richtlinie 2223, Teil 3 "Anforderungen an Schweißmaschinen und Schweißgeräte"
festgelegt und sind zu beachten. Vor arbeitstäglichem Beginn und nach arbeits
täglichem Ende Schweißarbeiten sind Probeschweißungen mit den eingesetzten
Schweißgeräten im Beisein der Fremdüberwachung durchzuführen.

-I tb Ahdichtungen im Umweltschutz
1\mnel- Hoch- und Tiefbau

Die Schweißarbeiten sind fachgerecht so auszuführen, daß keine unzulässigen Ver
wellungen, insbesondere an T-Stößen, entstehen. Sollten Doppelnähte, auf Grund
der Abdichtungsgeometrie nicht herstellbar sein, werden handgeschweißte
Auflragnähte millels Extrusionsschweißen ausgeführt. Dabei sind die Nahtbereiche
auf dem mechanischen Weg von der Oxidschicht zu befreien, wobei sichtbare
Schleifriefen, insbesondere parallel zur Schweißnaht im nicht überschweißten
Bereich, vermieden werden müssen. Der verwendete Schweißzusatz (Schweißdraht)
muß aus der gleichen Formmasse wie die KDB bestehen. Die Nahtgeometrie hat der
BAM-Zulassung zu entsprechen (siehe Anlage 14 des Zulassungsscheines).

o b ISOlIEAUNGSGESEllSCHAFT FÜR I
I t TUNNEL UNO BAUWERKE MBH

47906 KEM?EN, WlNDMUHLENWEG
TEL.' (0 28 (5) 808·0 FAX: (028 (SI 8109

Es werden Schweißmaschinen eingesetzt, die eine kontinuierliche Dokumentation
von Zeit, Weg, Andrückkrafl der Andrückrollen, Heizkeiltemperatur und Schweißge
schwindigkeit und deren Abweichung von den Sollwerten ermöglichen, so daß eine
eindeutige Zuordnung dieser Parameter zum laufenden Meter der Schweißnaht
möglich ist.
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ANLAGE 15 ZUM ZULASSUNGSSCHEIN
0818 AM 8.3/08/94

BUNDESANSTALT FÜR
MATERIALFORSCHUNG UND ·PRÜFUNG

-I tb Ahdichtungen im Umweltschutz
Tunnel- Hoch- und Tiefbau

ANLAGE 16 ZUM ZULASSUNGSSCHEtN
08/B AM 8.3/08/94

BUNDESANSTALT FÜR
MATERIALFORSCHUNG UND ·PRÜFUNG

-I tb Ahdichtungen im Umweltschutz
Tunnel- Hoch- und Tiefbau

itb
ISOL:l;RUNGSGESELLSCHAFT FÜR

TUNJ>:EL UND BAUIVEF.KE \IBH
079C-6 KEI.',PEN, WIf\'D!\1ÜHLEN\\'EG

TEL' ,0 28 ~~) B02~O FAX: (0 28 ~5) 8109 itb
ISOlIERUNGSGESELLSCHAFT FÜR

TUNNEL UND BAUWERKE MBH
<:7906 KEMPEN. W1ND!.1ÜHLENWEG

TEL.: (0 28 ':5) 60a·o FAX: (0 28 ':5) 8109

Protokoll für Überloppnöhte mit Prüfkanal IN'. Prüfprotokoll für Auflragnöhte IN,.
a~u~orI'lC;Ofll ,

Dichlu~sb,"M' _

Fii~!vurQ:vfn'

Vtrllr;tr'
IltMl!iÜt: ""-1
Noht - Nr.'

~~'Jvo:t1Q;;t:l: VHlt;H: _

D:cMV:l9~tl:hn: '~eMI::'~:c! :, -"''-

Hige'IHtQ~~-~n:

1.1 Äu~ere Beschaffenheit
Slollon h:oM~"IO~1 ....1.h'tU~~it~

1.1 Äu~ere Beschaffenheit

2. 1 Abmessungen (mm)

I'" .',lid,' 'J I
~.' d., 1I~~'~I ll.5t:!"::1

U?

4:2. 1 Abmessungen Imml

3.) Festigkeit im Schälversuch3.) FestiQkeit im Schälversuch O::ail t.r;rluulto Q.1\IIf; «'dl~nll<;'

SlaliDrl PtO~tnbrtiltl=ml H1i(IlsI~roIUNl Yfrlor~H' und VHSCC!Mnr··~lIfn Btvrltitu 2t~tfkun

O~'l .~'~ll.nH~' O~""e r.,;rr;nu:~e

j;;:~t...~~ti:~nl:r.':I1 ~~cr.st~rc:l;:.1 '..;:r:w.,s..s - t<~~ ·:~~!:·::'Is7er:lcl:H: ~t\lrt~ill~' B!:.~:ku.'

•. } Dichtigkeit - Druckluftprüfung •. 1 Dichtigkeit

t-.:!Il\.·,( __~'·_'· Ef;':<:i~ _

l!J~u:~ -----.1.... S~"~'~-'7 '_'

1778040170
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I
: . J'~l"~O:I\ll:l:

L/nlusc:V-ill:

~1---_-_--,B~O~hn~en~brc:e~He",-.:..:::51;:::00,- -_I_ [mm)
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I. Nachtrag

ZULASSUNGSSCHEIN
08IBAM 8.3113/94

rur ein Vliesstoff als Bestandteil einer Schutzschicht aus geotextiler Schutzlage und
feinkiesiger mineralischer Schutzlage rur Dichtungsbahnen in Basisabdichtungen von
Deponien fiir Siedlungs- und Sonderabralle.

1. Rechtsgrundlagen

1.1. Gesetz zur Vermeidung, Verwertung und Beseitigung von Abfallen (Kreislauf
wirtschafts- und Abfallgesetz - KrW/AbfG), vom 27.09.1994, BG BI. I, S. 2705,
1994.

1.2. Dritte Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Abfallgesetz (TA Siedlungsabfall),
Technische Anleitung zur Verwertung, Behandlung und sonstigen Entsorgung von
Siedlungsabfällen, vom 14.05.1993, BAnz. Nr. 99a, 1993.

1.3. Verwaltungsvorschrift des Thüringer Ministeriums fiir Umwelt und Landespla
nung - Die geordnete Ablagerung von Abfällen - vom 11.09.1992, Thüringer
StAnz., Nr. 40, S. 1344, 1992.

2. Antragsteller

2.1. Antragsteller

4. Anforderungen an den Zulassungsgegenstand

4.1. Anforderungen an den Vliesstoff

Sofern nicht ausdrücklich in diesem Zulassungsschein Abweichungen genannt
werden, muß der Vliesstoff nach den Angaben in Nr. 3 gefertigt werden und in
seinen Eigenschaften den Prüfmustern entsprechen, die nach den Prüfungsunter
lagen an der BAM unter dem BAM Az. 8.32/1 030/92 und dem unten aufgefiihrten
Prüfbericht den erforderlichen Eignungsprüfungen gemäß den Atiforderungen an
die Schutzschlchtfür Dichtungsbahnen in der Kombinationsdichtung, vorläufi
ge Zulassungsrichtlinie für Schutzschichten ZR-S (BAM, 1995) unterzogen
worden sind.

4.1.1. Chemische Beständigkeit, Prüfbericht Nr. 133-93 MRF 33-5.1, vom 08.02.94, des
Labors rur Baustoffe, FB Bauingenieurwesen, FH Münster, Corrensstr. 25,
48016 Münster. Es wurde eine Prüfung der Beständigkeit gegen die hochkonzen
trierten flüssigen Medien 1,2,3,4, 5, 8 und 9 nach der Medienliste der ZR-S
durchgefiihrt. Für alle Medien außer Medium 9 wurde die Beständigkeitsprüfung
bestanden. Für Vliesstoffe als Bestandteil einer Schutzschicht aus geotextiler und
feinkiesiger mineralischer Schutzlage wird die chemische Beständigkeit statt für
Medium 9 nur rur verdünnte Salpetersäure HNO, (25 Vol.-%) gefordert, siehe
ZR-So Diese Anforderung wird errullt.

4.2. Anforderungen an den Einsatz des Vliesstoffs als geotextile Schutzlage

Die Vliesstoffmatte (siehe Nr. 3) muß direkt auf der Dichtungsbahn aufliegend zu
sammen mit einer darüberliegenden beständigen, feinkiesigen mineralischen
Schutzlage als Schutzschicht verwendet werden. Nur in diesem Aufbau kann eine
ausreichende Schutzwirkung erreicht werden.

Der Antragsteller ist der Hersteller des Schutzvlieses.

Hersteller: Polyfelt GmbH
Schachermayerstr. 18
A-4021 Linz

Produktionsstätte:

Vertrieb
Deutschland:

Polyfeit GmbH
Schachermayerstr. 18
A-4021 Linz

PolyfeIt Deutschland GmbH
Max-Planck-Str. 6
D-63128 Dietzenbach

Das rur die mineralische Schutzlage verwendete Material muß gegen die che
mischen und physikalischen Beanspruchungen in der Deponiebasis beständig und
filterstabil gegenüber dem Material der Flächenentwässerung sein. Das Körnungs
band des mineralischen Materials der Schutzschicht muß innerhalb des in der

Anlage I mit CD bezeichneten Bereichs liegen. Die Mindestdicke der minerali
schen Schutzlage muß 0,15 m betragen.

Der hier beschriebene Schutzschichtaufbau kann bei Grobkies der Körnung
16/32 mm als Material der Flächenentwässerungsschicht und bis zu einer Deponie
auflast von 900 kN/m' verwendet werden.

3. Beschreibung des Zulassungsgegenstands

Das Schutzvlies wird als Vliesstoffmatte fortlaufend durch Vemadelung von
Endlosfasern gefertigt. Die Vliesstoffmatten haben eine Masse pro Flächeneinheit
von mindestens 1200 glm'. Direkt auf der Dichtungsbahn aufliegend bieten sie zu
sammen mit einer darüberliegenden feinkiesigen, beständigen mineralischen
Schutzlage mit einer Mindestdicke von 0,15 meine Schutzschicht fiir die Dich
tungsbahnen in der Deponiebasisabdichtung gegenüber dem Grobkies der Kör
nung 16/32 mm der Flächenentwässerung bei einer Deponieauflast bis zu
900 kN/m'.

4.3. Anforderungen an die Verlegung der Vliesstoffmatten

Soweit die Vliesstoffmatten durch die in Nr. 2.1. genannte Herstellerlirma nicht
selbst verlegt werden, muß eine Verlegung durch eine von der Herstellertirrna
autorisierte Fachfirma oder durch die Verlegefirma der Dichtungsbahn erfolgen.

Bei der Verlegung müssen die in der Richtlinie für die Zulassung von Kunst
stoffdichtungsbahnen als Bestandteil einer Kombinationsdichtungfür Siedlungs
und Sonderabfalldeponien sowie für Abdichtungen von Altlasten, Abschnitt 8
genannten Bestimmungen und Auflagen rur den Bau der Kombinationsdichtung
eingehalten werden.

Werkstoff und Hersteller der Fasern

Weitere Zuschläge (Stabilisatoren und Farbkonzentrat) werden über einen Master
batch zugegeben. Angaben zu den Zuschlägen, zur Formmasse und die Rezeptur
des Masterbatch sind bei der Zulassungsstelle hinterlegt.

Die Fasern werden aus der Polypropylen-Formmasse Daplen PT 551 der Firma
Petrochemie Danubia (PCD Polymere) GmbH, A-4021 Linz, als Endlosfaser in
eigener Fertigung durch die Fa. Polyfelt hergestellt. Die Formmasse hat folgende
Kennwerte:

3.1.

Dichte:
Schmelzindex (23012.16):

(0,905 ± 0,005) glcm'
(19 ± 2) gllO min

Die Vliesstoffmatten müssen mit einem Überlappungsbereich von mindestens
0,5 m bzw. 0,3 m, wenn die Matten punktuell geheftet werden, verlegt werden,
siehe Anlage 7. Das Aneinanderheften der Vliesstoffmatten (z. B. mit Heißluft)
darf zu keiner Beeinträchtigung der Beschaffenheit der Bahn ruhren.

Beim Einbau der Vliesstoffmatten bzw. beim Aufbringen der mineralischen
Schutzlage muß darauf geachtet werden, daß eine Dehnung des Vliesstoffs nicht
zu einer Reduzierung der effektiven Masse pro Flächeneinheit fiihrt. Gegebenen
falls muß die bei den gewählten Einbauverfahren erforderliche Festigkeit durch
eine Gewebeeinlage sichergestellt werden.

Anweisungen des Herstellers zur Verpackung, zum Transport und zur Lagerung
siehe Anlage 6.

1200 glm' (Minimalwert)
8,3mm
57,0 kN/m 136,0 kN/m

3.2. Produktbezeichnung und Konstruktionsdaten des Vliesstoffs

Der Vliesstoff mit der Produktbezeichnung Polyfeit TS 013 wird aus den auf
einem Spinnband abgelegten Endlosfasern (siehe Nr. 3.1.) mit einem Fasertiter
von 11 dtex durch Vemadelung hergestellt. Folgender Minimalwert (Mittelwert
Standardabweichung > Minimalwert) und Mittelwerte gelten rur die Konstruk
tionsdaten:

Masse pro Flächeneinheit
Vliesdicke
Höchstzugkraft (längs/quer)
Höchstzugkraftdehnung
(längs/quer) 80 % I 120 %
Stempeldurchdrückkraft 7,0 kN
Länge: 50 m, Standardrollenlänge
Breite: 5 m
Farbe: beige
Die Standardabweichung bei den Mittelwerten ist< 10%

Werkstofferklärung des Vliesstoffherstellers, siehe Anlage 2, Technisches Daten
blatt mit weiteren Konstruktionsdaten, siehe Anlage 3.
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5.

6.

Kennzeichnung

Die nach dieser Zulassung hergestellten Vliesstoffmatten sind gemäß dem an der
BAM hinterlegten Prüfmustern fortlaufend wie folgt zu kennzeichnen:

II08IBAM 8.3113/94111200/51JalWorrso13fPPfX.XXXX.XII

fXX.XX.XXI ~ interner Firrnencode, /Ja/Wol ~ Jahr und Woche der Herstellung

Aufbau und Anordnung der Kennzeichnung, sowie Lage der Kennzeichnung auf
der Vliesstoffmatte siehe Anlage 4.

Jede Rolle wird mit einem Aufkleber versehen, auf dem die Kennzeichnung und
eine Rollennurnmer enthalten ist, siehe Anjage 4, Seite I. Über die Rollennummer
ist eine Zuordnung zu Produktionsdaten und Daten der Eigenüberwachung mög
lich.

Überwachung

Der nach dieser Zulassung hergestellte Vliesstoffrnuß bei der Herstellung eigen
und zweimal jährlich fremdüberwacht werden, siehe dazu Anlage 5. Die bei der
FremdübelWachung ermittelten Kennwerte müssen im Rahmen der Toleranzen mit
den in Nr. 3.2. angegebenen Kennwerten übereinstimmen.



Eine Eigen- und Fremdprüfung ist auch bei dem Einbau der Schutzschicht durch
zufUhren. Dabei ist insbesondere die Einhaltung der Anforderungen unter Nr. 4.2.
und Nr. 4.3. dieses Zulassungsscheins und seiner Anjagen zu überprüfen.

11.

12.

Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei.

Dieser Zulassungsschein wird im Amts- und Mitteilungsblatt der BAM in
Berlin veröffentlicht.

Die mit der Fremdüberwachung beauftragte Institution muß über ausreichend
qualifiziertes Personal und notwendige Prüfeinrichtungen verfügen sowie der
europäischen Norm "Allgemeine Kriterien zum Betreiben von Prüflaboratorien"
DIN EN 45 00 I (Mai 1990) genügen.

Berlin, den 30. Dezember 1996

BUNDESANSTALT FÜR MATERlALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG
(BAM)

7.3. Änderungen der Werkstoffe, der Zusätze, der Herstellungsverfahren von
Zwischen- und Endprodukten (Faser und Vliesstoff), der Produktspezifikation
oder des Verwendungszwecks erfordern eine neue Zulassung.

7.2. Diese Zulassung gilt nur fur das in Nr. 3.2. genannte Herstellungsverfahren, den
in Nr. 2.1. genannten Hersteller und die Produktionsstätte. Die zuständige Überwa
chungs/Genehmigungsbehörde muß beim Einbau der Schutzlage die Einhaltung
der Anforderungen, Auflagen und Bestimmungen des Zulassungsscheins überwa
chen.

Dr. rer. nat. W. Müller
Oberregierungsrat
Leiter des Laboratoriums IV.32
Deponietechnik

Der I. Nachtrag zur Zulassung ersetzt den alten Zulassungsschein
Nr. 08IBAM 8.3/13/94 vom 22.12.94.

Seiten der Zulassungsscheine ohne Dienstsiegel und Zulassungsscheine ohne
Unterschrift haben keine Gültigkeit.

Dr.-Ing. H. August
Direktor und Professor
Leiter der Fachgruppe IV.3
Deponietechnik und
AItiastensanierung

BAM-Az.: 8.32/1030/92,6. Ausfertigung.
Dieser Zulassungsschein umfaßt 7 Seiten und 7 Anlagen mit II Seiten und eine
Rechtsmittelbelehrung, die Bestandteil des Zulassungsscheins sind.

Dieser Zulassungsschein gilt als Nachweis der Zulassung im Sinne der TA Sied
lungsabfall. Das Schutzvlies nach Nr. 3 wird unter der Voraussetzung, daß die
Anforderungen in Nr. 4, Nr. 5 und Nr. 6 dieses Zulassungsscheins eingehalten
werden, als geotextile Schutzlage in einem Schutzschichtaufbau nach Nr. 4.2. zu
gelassen. Es wird die Eignung der geotextilen Schutzlage, nach dem Stand der
Technik bescheinigt. Die fur die Durchfuhrung von Abdichtungsmaßnahrnen er
forderlichen Genehmigungen werden durch die Zulassung nicht ersetzt.

Die Anforderungen dieses Zulassungsscheines sind bereits bei der Planung und der
Ausschreibung des Deponieabdichtungssystems zu berücksichtigen.

Hinweise

7.1.

7.

7.4. Die Zulassung ist an den in Nr. 2 genannten Hersteller und Fertigungsbetrieb
gebunden. Sie ist nicht übertragbar. Der Zulassungsschein darf nur im Ganzen mit
den dazugehörigen Anjagen vervielfaltigt werden. Eine auszugsweise Veröffentli
chung bedarf der Genehmigung der Bundesanstalt fur Materialforschung und
-prüfung. Der Text und die Zeichnungen in Werbeschriften dürfen dem Zulas
sungsschein nicht widersprechen. Das gilt sinngemäß auch für Berichte/Zeugnisse
u. ä. der Eigen- und Fremdüberwachung. Bei der Verwendung des Zulassungs
gegenstandes auf der Baustelle muß der vollständige Zulassungsschein in Kopie
vorliegen.

RECHTSMITTELBELEHRUNG

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch
erhoben werden. Der Widerspruch ist bei dem Präsidenten der Bundesanstalt flir Material
forschung und -prüfung (BAM), Berlin 12205, Unter den Eichen 87, schriftlich oder zur
Niederschrift einzulegen.

Ist über den Widerspruch ohne zureichenden Grund in angemessener Frist sachlich nicht
entschieden worden, so kann Klage bei dem Ve""'Ialtungsgericht in Berlin 10557, Kirch
straße 7, erhoben werden.

7.5. Die Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter eneilt.

8. Nebenbestimmungen

8.1. Die Zulassung wird unter Widerrufsvorbehalt erteilt. Ein Widerrufsgrund liegt
insbesondere vor, wenn der Hersteller von dem in den Priifungsuoterlagen und in
den Anhängen des Zulassungsscheins beschriebenen Verfahren oder von den für
die Prüfungsmuster verwendeten Materialien abweicht. In diesem Fall wird kein
zugelassenes Produkt mehr gefenigt. Die Zulassungsbehörde ist berechtigt, im
Herstellerwerk, in Zwischenlagern oder auf der Baustelle auch unangemeldet zu
prüfen, ob die Anforderungen, Bestimmungen und Auflagen dieses Zulassungs
scheins eingehalten worden sind. Das Grundrecht aus Art. 13 GG, die Unverletz
lichkeit der Wohnung, bleibt gewahrt.

8.2. Ein Widerrufsgrund liegt auch vor, wenn sich der Werkstoff und das Herstellungs
verfahren des Zulassungsgegenstandes nach Nr. 3 verändert hat, eingesetzte
Verlegeverfahren sich nicht bewährt haben und dies an Hand von neuen tech
nischen Erkenntnissen belegt werden kann oder wenn nach dem Stand der Technik
eine Weiterentwicklung und Verbesserung erforderlich ist.

Die Zulassung wird unter dem Vorbehalt eneilt, daß in Abstimmung mit der
Zulassungsstelle das thermoanalytische Verfahren der Materialidentifikation bei
der Fremdüberwachung durch Festlegung von materialspezifischen Kennwerten
und einer statistisch signifikanten Auswertung verbessert wird.

Die Klage kann nicht vor Ablauf von 3 Monaten seit der Einlegung des Widerspruchs
erhoben werden. außer wenn wegen der besonderen Umstände des Falles eine kOrzere Frist
geboten ist. Sie kann ferner nur bis zum Ablauf eines Jahres seit der Einlegung des Wider
spruchs erhoben werden. Die Klage muß den Kläger, den Beklagten und den Streit
gegenstand bezeichnen.

Wenn ein Bevollmächtigter bestellt wird, gilt sein Verschulden an der Versäumnis einer
Frist als eigenes Verschulden des Auftraggebers

Berlin 12205, den 30.12.1996

ANLAGE 1 ZUM ZULASSUNGSSCHEIN
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Anforderung an die Körnungslinie für die mineralische Schutzlage

Die mineralische Schutzlage muß fur die Lastveneilung über dem Vlies ausreichend
feinkörnig sein. Sie muß jedoch auch gegen das Material der Flächenentwässerung
mit der Körnung 16-32 mm nach geometrischen Filtcrkritcrien fllterstabil sein. Diese
Anforderung wird bei Kömungslinien in dem unten gezeigten Körnungsbereich
erftiUt Die Abbildung wurde aus dem Deponiehandbuch "Anforderungen an Sied
lungsabfalldeponien in Niedersachsen". August 1994, Niedersächsisches Landesamt
flir Ökologie, entnommen.

8.3. Im Falle des Widerrufs ist der Hersteller verpflichtet, der Zulassungsbehörde
umgehend den Zulassungsschein auszuhändigen.

Niede'$äeh,i$ehes Lon6uoml fijr Bodenforyehllnq, U.-Abl. NJ.J (Inqenitll.geoloQie)
SI<lI.. tfj 1. 30m Holrl........ Tel.: ~11/U3-0

KORNUNGSUNIEN

8.4.

9.

10.

Die Zulassung wird ferner unter der Auflage erteilt, daß der Nachweis der Fremd
überwachung zweimal jährlich durch die Übersendung einer Ausfenigung eines
Überwachungsberichtes erbracht wird. Entsprechendes gilt gegenüber den zustän
digen Überwachungsbehörden bezüglich des Schutzvlieses für das jeweilige
Deponiebauprojekt.

Räumlicher Geltungsbereich

Dieser Zulassungsschein gilt gemäß 1.3. für das Land Thüringen. Nach 1.2. kann
der Zulassungsschein bundesweit als Nachweis der Zulassung im Sinne der TA
Siedlungsabfall verwendet werden.

Schadensfälle an Deponieabdichtungen, die im Zusammenhang mit dem
Zulassungsgegenstand stehen, sind in jedem Fall sofort der BAM zu melden.
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ANLAGE 2, SEITE 1 ZUM ZULASSUNGSSCHEIN
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Werkstofferklärung

~®
PolrlIt!lGn.pp*

ANLAGE 4, SEITE 1 ZUM ZULASSUNGSSCHEIN
OB/BAM 8.3/13/94
BUNDESANSTALT FÜR
MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG

Polylelt TS 013 wird aus dem Propylen- Homopolymerisat Daplen PT 551 der peD
Polymere hergestellt.

Dem R~hmaterial werden Zusatzstoffe (UV-Stabilisator, Farbmasterbatch, Antioxidantien)
beigemischt, um eine hohe chemische Beständigkeit und UV Stabiliät zu erzielen.
Eine Verwendung der Rückführware aus dem Beschneiden der Randstreifen ist bis zu
5 % zulässig.

Die genauen Kennwerte über die Formmasse und Stabilisatoren sind bei der BAM
hinterlegt.

ANLAGE 2, SEITE 2 ZUM ZULASSUNGSSCHEIN
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Produktionsbeschreibung und Herstellungsverfahren

Die geotextile Schutzlage POLYFELT TS 013 ist ein mechanisch verfestigtes
Polypropylen Endlosfaser-Spinnvlies.
Die Formmasse, die mit speziellen Stabilisatoren versehen wird, wird im
Schmelzspinnverfahren kontinuierlich geschmolzen, extrudiert und zu endlosen Fasern
gesponnen. Die abgelegten Endlosfasern werden anschließend durch Vernadelung zu
einer geotextilen Schutzlage (Endlosfaser-Spinnvlies) verfestigt.

PP-Endlosfaservlies-Technologie "POLYFELT·Verfahren"

b

a • Extruder mit Dosiereinrichtungen
b - SpinnbaJken mit Spinnpumpen

und Spinnplatten
c - Kühlschacht
d - Filamentverstreckeinrichtung
e • Spinnband mit Absaugung
f - Verfestigungsstraße
g. Wickler

Kennzeichnung der geotextilen Schutzlage

::~~e:g:w::/~§m13j!l4/'iDlI4/25lTSr3/PP/12345'
Breite der Vliesbahn ==-.J
Herstellungsjahr
Herstellerwoche
Typenbezeichnung
Werkstoff--- ---l

Firmencode ------- .....J

(Position des Aufdruckes auf der Vliesbahn: siehe Anlage 4, Seite2)

BEISPIEL ROLLENETIKETI

TYPE: TS 013
LÄNGE X BREITE = FLÄCHE
5.00 M X 50 M = 250 M2
CHARGEN - NR.: A 001
HERSTELLUNG: 960707
FLÄCHENGEW.: 1200G/M2

ANLAGE 4, SEITE 2 ZUM ZULASSUNGSSCHEIN
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Kennzeichnung der geotextilen Schutzlage f10lyfelt TS 013

Der Aufdruck auf dem Vlies hat in folgender Form zu erfolgen:

ANLAGE 3 ZUM ZULASSUNGSSCHEIN
08/BAM 8.3/13/94
BUNDESANSTALT FÜR
MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG

08/BAM8.3/13/94/1200/5/4/25jTS013/PP/1234S6

In der nachfolgenden Skizze ist die Position des Aufdruckes dargestellt. Die Länge des
Schriftzuges beträgt ca. 2 m.

TECHNISCHE DATEN
POLYFELT TS013

Masse pro Flächeneinheit

Dicke bei Belastung 2 kN/m'
200 kN/m'

Höchstzugkraft
Längsrichtung
Querrichtung

Höchstzugkraftdehnung
Längsrichtung
Querrichtung

Stempeldurchdrückkraft

*) Variationskoeffizient Vk S 10 %

Lieferform:

Rollenlänge: 50 m
Rollenbreite 5 m
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1200g/m'

8,3 mm*
4,8 mm*

57 kN/m*
36 kN/m*

80%*
120%*

7000 N*

DIN 53854

DIN 53855/3

DIN 53857/2

DIN 53857/2

DIN 54307

o

2

m 8m
-I

m

8m
-I

m
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Qualitätssicherungsmaßnahmen
im Rahmen der Eigen- und Fremdüberwachung

Polyfeit TS Geotextilien werden einer umfangreichen internen Qualitätskontrolle
unterzogen. die sich in Eingangs- und Fertigungskontrolle gliedert. Die dabei
durchgeführten Überprüfungen orientieren sich an den Vorgaben nationaler und
internationaler Richtlinien. Darüber hinaus besitz1 die Firma Polyfeit ein nach
ISO 9001 zertifiziertes Qualitätsmanagement- System.

Eigenüberwachung / Eingangskontrolle

Mit der Eingangskontrolle wird erreicht. daß nur Materialien geeigneter Qualität
verarbeitet wird. Stichprobenartig werden folgende Produkteigenschaften
untersucht.

ANLAGE 5, SEITE 3 ZUM ZULASSUNGSSCHEtN
08/BAM 8.3/13/94
BUNDESANSTALT FÜR
MATERIALFORSCHUNG UND ·PRÜFUNG

Anzahl der Prüfrallen in Abhängigkeit von der Losgröße

Losgröße Probenanzahl Summe der Prüfrollen

1 - 30 8 8
31 - 50 2 10
51 - 100 6 16
101-150 5 21
151 - 200 5 26
201 - 250 6 32
251 ·300 5 37
301 - 350 5 42
351 - 400 5 47

Eigenüberwachung / Fertigungskontrolle

Um die vorgeschriebene Masse pro Flächeneinheit zu garantieren, sind
automatische Messeinrichtungen ( Beta - Strahler) im Bereich der Fadenablage und
nach der Vertestigung installiert. Das Anlagenpersonal überprüft laufend die
gemessenen Werte und kann ertorderlichenfalls Korrekturschritte vornehmen.
Im Rahmen der Eigenüberwachung werden folgende Eigenschaften überprüft.

- Farbe:
- Reinheit:
- Schmelzindex :
- Dichte:

optische Prüfung ( Farbvergleich mit Standard)
optische Prüfung auf Verunreinigungen
( 19 ± 2) gJl0 min DIN 53735. Kond. 230'C. 2,16 kg
(0,905 ± 0,005) g/cm' ISO 1183, 23'C

Das bedeutet, daß bei einem Produktionslos von 250 Rollen in Summe 32 Rollen geprüft
werden. Dabei werden von den ersten 30 Rollen 8 überprüft und in Folge wird dann auf
eine Prüffrequenz von ca. jeder 10. Rolle übergegangen.

ANLAGE 6 ZUM ZULASSUNGSSCHEIN
OS/BAM/13/94
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Anweisung für
Verpackung, Transport und Lagerung

- Masse pro Flächeneinheit ( DIN 53854)
- Dicke ( DIN 53855/3)
- Höchstzugkraft ( DIN 53857/1 )

Längsrichtung
Querrichtung

- Höchstzugkraftdehnung ( DIN 53857/1 )
Längsrichtung
Querrichtung

- Stempeldurchdrückkraft (DIN 54307)

- Kontrolle Nadelbruch ( mit Metalldetektor )

(x - s)~ 1200 gJm'
~ 7,5mm

> 2650 N/5 cm
~ 1680 N/5 cm

~72%

> 108%
(x-S)~6000N

x >6500N
vorhanden

Verpackung:

Die Geotextilien werden in Rollenform auf Papphülsen gewickelt hergestellt. Nachdem der
Fertigungsprozeß abgeschlossen ist, sind die Rollen vollflächig in Polyethylen - Folie zu
verpacken. Dies ist notwendig, um das Produkt während der Lagerung vor
Umwelteinflüssen zu schützen.
Transport:

1) Innerbetrieblicher Transport

Für den innerbetrieblichen Transport sind nur die mit einem Dorn ausgerüsteten Stapler
zulässig. Durch diese Art der Rollenaufnahme wird eine Beschädigung des Pappkernes
und ein Zerreißen der Polyethylenfolie verhindert. Jeder Mitarbeiter der Fa. Polyfeit
GmbH hat natürlich darauf zu achten, daß im Umgang mit dem Produkt so sorgfältig
gearbeitet wird, daß eine Beeinträchtigung der Qualität nicht auftritt.

2) Transport außerhalb der Fa. Polyfeit
ANLAGE 5, SEITE 2 ZUM ZULASSUNGSSCHEIN
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Die Häufigkeit der durchgeführten Untersuchungen ist abhängig von der
produzierten Losgröße ( siehe Anlage 5, Seite 3). Die zu prüfenden Rollen sind in
Anlage 5, Seite 3 festgelegt. Bei Bedart kann die Prüffrequenz jederzeil erhöht
werden. Die Freigabe der Rollen erfolgt nach Abschluß der durchgeführten Tests
und Vergleich der Ergebnisse mit den Anforderungsprofilen. Die Ergebnisse der
Eigenüberwachung werden in einem Werksprüfzeugnis für die Rollen dokumentiert.

Fremdüberwachung

Die Fremdüberwachung ist vertraglich geregelt und wird nach den Vorgaben der
DIN 18200 durchgeführt.
Fremdüberwacher ist das: Österreichische Kunststoffinstitut ( ÖKI )

Forschungsinstitut und staatlich autorisierte Prüfanstalt
Franz - Grill - Straße 5, Arsenal, Objekt 213
A - 1030 Wien

Die Fremdüberwachung erfolgt anhand folgender Prüfungen.

- SchmelzkuNe ( DIN 35765 )
- OIT Messung 190'C ( prEN 728 )
- Masse pro Flächeneinheit ( DIN 53854 )
- Dicke ( DIN 53855/3 )
- Höchstzugkraft ( DIN 53857/2 )
- Höchstzugkraftdehnung ( DIN 53857/2 )
- Stempeldurchdrückkraft ( DIN 54307 )

Maßnahmen bei Nadelbruch

1. Generell wird die geotextile Schutzlage Polyfeit TS 013 bei laufender Produktion
mit einem Metalldetektor auf Nadelbruch überwacht.

2. Werden Metallteile ( Nadeln) im Vlies festgestellt, werden diese manuell entfernt
und mittels beweglichem Handmetalldetektor die Metallfreiheit nachkontrolliert. Sind
keine weiteren Metallteile feststellbar, ertolgt die Freigabe als geotextile Schutzlage
gemäß BAM Zulassungsschein.

Da nicht überall Stapler mit einem Dorn zur Vertügung stehen, sind in solchen Fällen
Bedingungen sicherzustellen, die garantieren, daß es zu keiner Beschädigung des
Produktes kommt. Dabei kann das Produkt zum Beispiel mit 2 Gurten an den
Auflagepunkten bei 1/3 der Rollenlänge gehandhabt werden. Wichtig ist vor allem, daß
das Material nicht am Boden gezogen wird oder es zu ruckartigen Belastungen an
scharten Kanten kommt.

Lagerung

Die Lagerung der Polyfeit Produkte hat derart zu ertolgen, daß das Material nicht
geschädigt wird. Die Rollen müssen auf einer ebenen Fläche gelagert werden. Es können
die Rollen übereinander gestapelt werden. Bei glattem Untergrund ist eine Stapelhöhe
von ca. 2 m empfehlenswert. Polyfeit TS 013 ist bis zur Verarbeitung verpackt zu lagern.
Sollte die Verpackungsfolie bereits entfernt worden sein und die Rollen trotzdem noch
gelagert werden müssen, so müssen die Rollen abgedeckt werden.

ANLAGE 7 ZUM ZULASSUNGSSCHEIN
OS/BAM 8.3/13/94
BUNDESANSTALT FÜR
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Verbindung der VlIesbahnen

a) Heftschweißung (durchgehend) :
Wird die Verbindung der Vliesbahnen mit einer durchgehenden Heftschweißung
(z.B. mit Heißluft) hergestellt und eine Höchstzugkraft ( DIN 53857/2) im
Uberlappungsbereich (Schweißnaht) von mindestens 50 % der Vliesfestigkeit
erreicht, ist eine Überlappungsbreite von ~15 cm ausreichend.

Grundsätzlich ist eine durchgehende Heftschweißung der geotextilen Schutzlage
von Vorteil, da während der Aufbringung der darüberliegenden Schicht
( Flächendränage ) sichergestellt ist, daß im Überlappungsbereich kein Kiesmaterial
direkt auf die Dichtungsbahn gelangt.

b) Heftschweißung ( punktuell) :
Verbindungen von Vliesbahnen mit punktuell hergestellter Heftschweißung ertordern
eine Überlappungsbreite von ~ 30 cm.

c) Reibungsverbindung :
Bei Überlappung ohne Fixierung ( ohne Heftschweißung ) müssen die Vliesbahnen
mit einer Uberlappungsbreite von ~ 50 cm verlegt werden.
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2. Nachtrag

ZULASSUNGSSCHEIN

Ol/BAM 8.3/14/94

fiir ein Vliesstoff als Bestandteil einer Schutzschicht aus geotextiler Schutzlage und
feinkiesiger mineralischer Schutzlage fiir Dichtungsbahnen in Basisabdichtungen von
Deponien für Siedlungs- und Sonderabfalle.

1. Rechtsgrundlagen

4.

4.1.

Anforderungen an den Zulassungsgegenstand

Anforderungen an den Vliesstoff

Sofern nicht ausdrücklich in diesem Zulassungsschein Abweichungen genannt
werden, muß der Vliesstoff nach den Angaben in Nr. 3 gefertigt werden und in
seinen Eigenschaften den Prüfinustern entsprechen, die nach den Prüfungsunter
lagen an der BAM unter dem BAM Az. 8.32/1 072/93 und dem unten aufgefiihrten
Prütbericht den erforderlichen Eignungsprüfungen gemäß den Anforderungen an
die Schutzschicht für Diclttungsbaltnen in der Kombinationsdiclttung,
vorläufige Zulassungsriclttliniefür Scltutzsclticltten ZR-S (BAM, 1995) unter
zogen worden sind.

1.1. Gesetz zur Vermeidung, Verwertung und Beseitigung von Abfallen (Kreislauf
wirtschafts- und Abfallgesetz - KrW/AbfG), vom 27.09.1994, BG BI. I, S. 2705,
1994.

1.2. Dritte Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Abfallgesetz (TA Siedlungsabfall),
Technische Anleitung zur Verwertung, Behandlung und sonstigen Entsorgung von
Siedlungsobfällen, vom 14.05.1993, BAnz. Nr. 99a, 1993.

1.3. Verwaltungsvorschrift des Thüringer Ministeriums fiir Umwelt und Landesplanung
- Die geordnete Ablagerung von Abfällen - vom 11.09./992, Thüringer StAnz.,
NrAO, S. 1344, 1992.

4.1.1. Chemische Beständigkeit, Prütbericht Nr. 132-93 MRF 33-3, vom 23.12.93, des
Labors fiir Baustoffe, FB Bauingenieurwesen, FH Münster, Corrensstr. 25,
48016 Münster. Es wurde eine Prüfung der Beständigkeit gegen die hochkonzen
trierten flüssigen Medien 1,2,3,4,5,8 und 9 nach der Medienliste der ZR-S
durchgefiihrt und bestanden.

4.2. Anforderungen an den Einsatz des Vliesstoffs als geotextile Schutzlage

Die Vliesstoffinatte (siehe Nr. 3) muß direkt auf der Dichtungsbahn aufliegend zu
sammen mit einer darüberliegenden beständigen, feinkiesigen mineralischen
Schutzlage als Schutzschicht verwendet werden. Nur in diesem Aufbau kann eine
ausreichende Schutzwirkung erreicht werden.

Der Antragsteller ist der Hersteller des Schutzvlieses.

2. Antragsteller

2.1. Antragsteller

3.1. Werkstoff und Hersteller der Fasern

3. Beschreibung des Zulassungsgegenstands

Das Schutzvlies wird als Vliesstoffinatte fortlaufend durch Vernadelung von
Stapelfasern gefertigt. Die Vliesstoffmatten haben eine Masse pro Flächeneinheit
von mindestens 1200 glm'. Direkt auf der Dichtungsbahn aufliegend bieten Sie
zusammen mit einer darüberliegenden feinkiesigen, beständigen mineralischen
Schutzlage mit einer Mindestdicke von 0,15m eine Schutzschicht fiir die
Dichtungsbahnen in der Deponiebasisabdichtung gegenüber dem Grobkies der
Körnung 16/32 mm der Flächenentwässerung bei einer Deponieauflast bis zu
900 kN/m'.

Hersteller:

Produktionsstätte:

ROWA
Friedrich Rothmund GmbH & Co.
Eisenschmiede 20
73432 Aalen-Unterkochen

ROWA
Friedrich Rothmund GmbH & Co.
Kochertalstr. 28
73432 Unterkochen

Das !Ur die mineralische Schutziage verwendete Material muß gegen die che
mischen und physikalischen Beanspruchungen in der Deponiebasis beständig und
filterstabil gegenüber dem Material der Flächenentwässerung sein. Das
Körnungsband des mineralischen Materials der Schutzschicht muß innerhalb des
in der Anlage 1 mit CD bezeichneten Bereichs liegen. Die Mindestdicke der
mineralischen Schutzlage muß 0, 15m betragen.

Der hier beschriebene Schutzschichtautbau kann bei Grobkies der Körnung
16/32 mm als Material der Flächenentwässerungsschicht und bis zu einer Deponie
auflast von 900 kN/m' verwendet werden.

4.2.1. Sonderregelung

Der Vliesstoff, gefertigt aus Rohstoff, Zusätzen und Fasern entsprechend den
Angaben in Nr. 3 und den Anlagen, jedoch mit abweichenden Gewichten pro Flä
cheneinheit, kann eingesetzt werden ftir die nachfolgend spezifizierten Anwen
dungszwecke gemäß den Abscbnitten 1 und 9 (Sonderregelungen) der Anfor
derungen an die ZR-S, und den dort aufgeführten Bedingungen:

I. Als rein geotextile Schutzlage mit einem Gewicht pro Flächeneinheit von
mindestens 2000 glm'. Unter den Begriff rein geotextile Scltutzlage fallen
Schutzvliese in Kombination mit mineralischen Dränageschichten, deren Kör
nungsband von dem in der ZR-S, Abb. 1, Markierung CD gezeigten zu
gröberen Kömungen hin abweicht. Es ist rur den bei jedem einzelnen

Bauvorhaben gewählten Schutzschichtautbau ein Nachweis der mechani
schen Schutzwirksarnkeit nach dem in Abschnitt 5.3.1 der ZR-S beschriebenen
Prüfverfahren zu fiihren. Die dort genannten Anforderungen an die
mechanische Schutzwirksarnkeit müssen erfiillt werden. Mit der Prüfung darf
nur eine in der Durchfiihrung der Versuche erfahrene Prüfstelle beauftragt
werden.

Die Stapelfasern werden aus der Polyethylen-Formmasse Eraclcne MQ 70 der
Firma ECP Eni Qhem Eolimeri, Mailand, Italien durch die Firma PFE Limited
Halifax hergestellt. Die Formmasse hat folgende Kennwerte:

Dichte:

Schmelzindex (190/2, I 6):

(0,950 - 0,954) glcm'

(9,2 - 12,8) glIO min

2. Als Trennvlies zur langfristigen Gewährleistung der Filterstabilität zwischen
einer mindestens 10 cm dicken Sandschutzschicht und einer grobkörnigen
Flächendrainage gemäß dem Aufbau nach dem Niedersächsischen Runder/aß
"Abdichtung von Deponien fiir SiedlungsabfaIle", mit einem Gewicbt pro
Flächeneinbeit von mindestens 400 glm'.

Weitere Zuschläge werden über einen Masterbatch zugegeben. Angaben zu den
Zuschlägen zur Formmasse und die Rezeptur des Masterbatch sind bei der Zulas
sungsstelle hinterlegt. Die Fasern enthalten ca. I Vol.-% Ruß.

4.2. I. I. Anforderungen an Vliesstoffe nach I. oder 2.

Die zuständige Fach- und Genehmigungsbehörde muß der Verwendung zu
stimmen.

3.2. Produktbezeichnung und Konstruktionsdaten des Vliesstoffs

Der Vliesstoffmit der Produktbezeichnung Eco Tex H 1200 wird aus Stapelfasern
(siehe Nr. 3.1.) mit einem Fasertiter von 8,7 dtex und 17 dtex durch Vernadelung
hergestellt. Folgende Minimalwerte (Mittelwert - Standardabweichung> Minimal
wert) gelten für die Konstruktionsdaten:

Masse pro Flächeneinheit

Vliesdicke

Höchstzugkraft (längs/quer)

Höchstzugkraftdehnung

(längs/quer)

Stempeldurchdrückkraft

Länge:

Breite:

Farbe:

1200 glm'

7,5 mm

18,0 kN/m / 40,0 kN/m

160 %170 %

4,5 kN

30 m, Standardrollenlänge

6,00 m

schwarz

Rohstoff (Forrnmasse, Zusätze), Vorprodukte, Fasern, Herstellungsverfahren und
Herstellungsort der Vliesstoffe müssen den Festlegungen des o. g. Zulassungs
scheines entsprechen.

Die Vliesstoffe müssen die erweiterten Anforderungen an die Beständigkeit gegen
Chemikalien erfiillen, wie Sie in Abschnitt 5.2.1 der ZR-S für wesentliche geo
textile Komponenten in Schutzschichten bzw. in Tabelle 3 (ebenda) formuliert
sind (Prüfung mit Medium 9, Nitriersäure). Dieser Nachweis gilt durch die in der
o. g. Zulassung unter Nr. 4. I .1. aufgefiihrte Prüfung, Prüfbericht Nr. 132-93 MRF
33-3, vom 23.12.93, des Labors fiir Baustoffe, FB Bauingenieurwesen, FH
Münster, Corrensstr. 25, 48016 Münster zur chemischen Beständigkeit als er
bracht.

Durch Vorlage aller in Abschnitt 804 der ZR-S genannten Lieferpapiere muß die
einwandfreie, eigen- und fremdüberwachte Herstellung dokumentiert werden und
es muß eine Kennzeichnung des Produktes und Etikettierung der Liefereinheit
nach den Anforderungen in Abschnitt 7 der ZR-S erfolgen.

Die Anforderungen !Ur den Einbau nach Abschnitt 10 der ZR-S, hier insbesondere
Abschnitt 10.2, Maßnahmen gegen Beanspruchungen durch Einbau und Baube
trieb, sowie die Transport-, Lager- und Verlegeanweisungen des Herstellers
müssen beachtet werden.

Werkstofferklärung des Vliesstoffberstellers, siehe Anlage 2, Technisches Daten
blatt mit weiteren Konstruktionsdaten, siehe Anlage 3.

286

4.3. Anforderungen an die Verlegung der Vliesstoffmatten

Soweit die Vliesstoffmatten durch die in Nr. 2. I. genannte Herstellerfirma nicht
selbst verlegt werden, muß eine Verlegung durch eine von der Herstellerfirma
autorisierte Fachfirma oder durch die Verlegefirma der Dichtungsbahn erfolgen.



Dr. rer. nat. W. Müller
Oberregierungsrat
Leiter des Laboratoriums IV.32
Deponietechnik

5.

6.

7.

7.1.

7.2.

7.3.

Bei der Verlegung müssen die in der Richtlinie fiir die Zulassung von Kunst
stoffdichtllngsbahnen als Bestandteil einer Kombinationsdichtungfür Siedlungs
und Sonderabfalldeponien sawie für Abdichtungen von Altlasten, Abschnitt 8
genannten Bestimmungen und Auflagen rur den Bau der Kombinationsdichtung
eingehalten werden.

Die Vliesstoffmatten müssen mit einem Überlappungsbereich von mindestens
0,5 m bzw. 0,3 m, wenn die Matten geheftet werden, verlegt werden. Das Anein
anderheften der Vliesstoffmatten (z. B. mit Heißluft) darf zu keiner Beeinträchti
gung der Beschaffenheit der Bahn fUhren.

Beim Einbau der Vliesstoffmatten bzw. beim Aufbringen der mineralischen
Schutzlage muß darauf geachtet werden, daß eine Dehnung des Vliesstoffs nicht
zu einer Reduzierung der effektiven Masse pro Flächeneinheit ruhrt. Gegebenen
falls muß die bei den gewählten Einbauverfahren erforderliche Festigkeit durch
eine Gewebeeinlage sichergestellt werden.

Anweisungen des Herstellers zum Transport, zur Lagerung und zur Verlegung
siehe Anlage 7.

Kennzeichnung

Die nach dieser Zulassung hergestellten Vliesstoffmatten sind gemäß dem an der
BAM hinterlegten Prüfmustern fortlaufend wie folgt zu kennzeichnen:

//OIIBAM 8.3114/94/IROWA Eco Tex H 120011

Aufbau und Anordnung der Kennzeichnung, sowie Lage der Kennzeichnung auf
der Vliesstoffmatte siehe Anlage 4.

Jede Rolle wird mit einem Aufkleber versehen, allf dem die Kennzeichnung und
eine Rollennummer enthalten ist, siehe Anlage 5. Uber die Rollennummer ist eine
Zuordnung zu Produktionsdaten und Daten der Eigenüberwachung möglich.

Überwachung

Der nach dieser Zulassung hergestellte Vliesstoff muß bei der Herstellung eigen
und zweimal jährlich fremdüberwacht werden, siehe dazu Anlage 6. Die bei der
Fremdüberwachung ermittelten Kennwerte müssen im Rahmen der Toleranzen
mit den in Nr. 3.2. angegebenen Kennwerten übereinstimmen.

Eine Eigen- und Fremdprüfung ist auch bei dem Einbau der Schutzschicht durch
zufUhren. Dabei ist insbesondere die Einhaltung der Anforderungen unter Nr. 4.2.
und Nr. 4.3. dieses Zulassungsscheins und seiner Anlagen zu überprüfen.

Die mit der Fremdüberwachung beauftragte Institution muß über ausreichend
qualifiziertes Personal und notwendige Prüfeinrichtungen verRigen sowie der
europäischen Norm "Allgemeine Kriterien zum Betreiben von Prilflaboratorien"
DIN EN 45 001 (Mai 1990) genügen.

Hinweise

Dieser Zulassungsschein gilt als Nachweis der Zulassung im Sinne der
TA-Siedlungsabfal\. Das Schutzvlies nach Nr. 3 wird unter der Voraussetzung,
daß die Anforderungen in Nr. 4, Nr. 5 und Nr. 6 dieses Zulassungsscheins
eingehalten werden, als geotextile Schutzlage in einem Schutzschichtaufbau nach
Nr. 4.2. zugelassen. Es wird die Eignung der geotextilen Schutzlage, nach dem
Stand der Technik bescheinigt. Die rur die Durchruhrung von
Abdichtungsmaßnahmen erforderlichen Genehmigungen werden durch die
Zulassung nicht ersetzt.

Die Anforderungen dieses Zulassungsscheins sind bereits bei der Planung und der
Ausschreibung des Deponieabdichtungssystems zu berücksichtigen.

Diese Zulassung gilt nur fiir das in Nr. 3.2. genannte Herstellungsverfahren, den
in Nr. 2.1. genannten Hersteller und Produktionsstätte. Die zuständige Überwa
chungslGenehmigungsbehörde muß beim Einbau der Schutzlage die Anfor
derungen, Auflagen und Bestimmungen des Zulassungsscheins überwachen.

Änderungen der Werkstoffe, der Zusätze, der Herstellungsverfahren von
Zwischen- und Endprodukten (Faser und Vliesstoff), der Produktspezifikation,
oder des Verwendungszwecks erfordern eine neue Zulassung.

8.2.

8.3.

8.4.

9.

10.

11.

12.

die Prüfungsmuster verwendeten Materialien abweicht. In diesem Fall wird kein
zugelassenes Produkt mehr gefertigt. Die Zulassungsbehörde ist berechtigt, im
Herstellerwerk, in Zwischenlagern oder auf der Baustelle auch unangemeldet zu
prüfen, ob die Anforderungen, Bestimmungen und Auflagen dieses Zulassungs
scheins eingehalten worden sind. Das Grundrecht aus Art. 13 GG, die Unverletz
lichkeit der Wohnung, bleibt gewahrt.

Ein Widenrufsgrund liegt auch vor, wenn sich der Werkstoff und das Herstellungs
verfahren des Zulassungsgegenstandes nach Nr. 3 verändert hat, eingesetzte
Verlegeverfahren sich nicht bewährt haben und dies an Hand von neuen tech
nischen Erkenntnissen belegt werden kann oder wenn nach dem Stand der Tech
nik eine Weiterentwicklung und Verbesserung erforderlich ist.

Die Zulassung wird unter dem Vorbehalt erteilt, daß in Abstimmung mit der
Zulassungsstelle das therrnoanalytische Verfahren der Materialidentifikation bei
der Fremdüberwachung durch Festlegung von materialspezifischen Kennwerten
und einer statistisch signifikanten Auswertung verbessert wird.

Im Falle des Widenrufs ist der Hersteller verpflichtet, der Zulassungsbehörde
umgehend den Zulassungsschein auszuhändigen.

Die Zulassung wird ferner unter der Auflag" erteilt, daß der Nachweis der Fremd
ü.berwachung zweimal jährlich durch die Ubersendung einer Ausfertigung eines
Uberwachungsberichtes erbracht wird. Entsprechendes gilt gegenüber den zustän
digen Uberwachungsbehörden bezüglich des Schutzvlieses fiir das jeweilige
Deponiebauprojekt.

Räumlicher Geltungsbereich

Dieser Zulassungsschein gilt gemäß 1.3. rur das Land Thüringen. Nach 1.2. kann
der Zulassungsschein bundesweit als Nachweis der Zulassung im Sinne der TA
Siedlungsabfall verwendet werden.

Schadensfalle an Deponieabdichtungen, die im Zusammenhang mit dem
Zulassungsgegenstand stehen, sind in jedem Fall sofort der BAM zu melden.

Diesem ZulassuDgsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei.

Dieser Zulassungsschein wird im Amts- und Milteilungsblalt der BAM in
Berlin veröffentlicht.

Berlin, den 30. Dezember 1996

BUNDESANSTALT FÜR MATERlALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG
(BAM)

Dr.-Ing: H. August
Direktor u. Professor
Leiter der Fachgruppe IV.3
Deponietechnik und
Altlastensanierung

BAM-Az.: 8.32/1072/93, 6. Ausfertigung.
Dieser Zulassungsschein umfaßt 8 Seiten und 7 Anlagen mit Il Seiten und eine
Rechtsmittelbelehrung, die Bestandteil des Zulassungsscheins sind.

Seiten der Zulassungsscheine ohne Dienstsiegel und Zulassungsscheine ohne
Unterschrift haben keine Gültigkeit.

Der 2. Nachtrag zur Zulassung ersetzt den alten Zulassungsschein
Nr. OIIBAM 8.3/14/94 vom 29.02.96, einschließlich des 1. Nachtrags
vom 30.04.96.

7.4.

7.5.

8.

8.1.

Die Zulassung ist an den in Nr. 2 genannten Hersteller und Fertigungsbetrieb
gebunden. Sie ist nicht übertragbar. Der Zulassungsschein darf nur im Ganzen mit
den dazugehörigen Anlagen vervieWiltigt werden. Eine auszugsweise Veröffentli
chung bedarf der Genehmigung der Bundesanstalt rur Materialforschung und
-prüfung. Der Text und die Zeichnungen in Werbeschriften dürfen dem
Zulassungsschein nicht widersprechen. Das gilt sinngemäß auch fiir Berich
te/Zeugnisse u. ä. der Eigen- und Fremdüberwachung. Bei der Verwendung des
Zulassungsgegenstandes auf der Baustelle muß der vollständige Zulassungsschein
in Kopie vorliegen.

Die Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter erteilt.

Nebenbestimmungen

Die Zulassung wird unter Widenrufsvorbehalt erteilt. Ein Widerrufsgrund liegt
insbesondere vor, wenn der Hersteller von dem in den Prüfungsunterlagen und in
den Anhängen des Zulassungsscheins beschriebenen Verfahren oder von den rur

RECHTSMITTELBELEHRUNG

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch
erhoben werden. Der Widerspruch ist bei dem Präsidenten der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung (SAM), Berlin 12205, Unter den Eichen 87, schriftlich oder zur
Niederschrift einzulegen.

Ist über den Widerspruch ohne zureichenden Grund in angemessener Frist sachlich nicht
entschieden worden, so kann Klage bei dem Vef\vahungsgericht in Berlin 10557, Kirch
straße 7. erhoben werden.

Die Klage kann nicht vor Ablauf von 3 Monaten seit der Einlegung des Widerspruchs
erhoben werden, außer wenn wegen der besonderen Umstände des Falles eine kürzere Frist
geboten ist. Sie kann ferner nur bis zum Ablauf eines Jahres seit der Einlegung des Wider
spruchs erhoben werden. Die Klage muß den Kläger, den Beklagten und den Streit·
gegenstand bezeichnen.

Wenn ein Bevollmächtigter bestellt wird, gilt sein Verschulden an der Versäumnis einer
Frist als eigenes Verschulden des Auftraggebers

Berlin 12205, den 30.12.1996
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ANLAGE 1 ZUM ZULASSUNGSSCHElN
Ol/BAM 8.3/14/94

BUNDESANSTALT
FÜR MATERlALFORSCHUNG

UND .PRÜFUNG

Anforderung an die Körnungstinie für die mineralische Schul7Jage

Die mineralische Schutzlage muß rur die Lastverteilung über dem Vlies ausreichend
feinkörnig sein. Sie muß jedoch auch gegen das Material der Flächenentwässerung mit der
Körnung 16-32 mm nach geometrischen Filterkriterien filterstabil sein. Diese Anforderung
wird bei Kömungslinien in dem unten gezeigten Körnungsbereich erfüllt Die Abbildung
wurde aus dem Deponiehandbuch "Anforderungen an Siedlungsabfalldeponien in
Niedersachsen", August 1994, Niedersächsisches Landesamt für Ökologie. entnommen.

,l(,tdtrsClehs;sehes Lcnduomt f(i, Bod.nfo,schun9. U.-Alll N3.J (.'".l.n~r9.oklqie:)
Slil..'1 1.~ "'"-w. TII.: ~ll/&4~-O

KÖRNUNGSUNIEN

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

Verfestigung

Masse pro Flächeneinheit
(nach DfN 53854)

Dicke
(nach DlN 53855)

Höchstzugkraft
(nach DfN 53857)
längs
quer

Höchstzugkrafldehnung
(nach DfN 53857)
längs
quer

mechanisch durch Vernadelung

~ 1200 g1m'

7,5mm± I mm

~ 18 kN/m
~ 40 kN/m

~ 160%
~ 70%

- '=" 7.0-11 f--

t· -+~ f-- 8.0

j. I--- I, I 9.0
I"

I.~." - 10.0

j"
I"
1" -
j.. - »: 11

'lLOIl--;-;:lICl " <.
CD ~uÖ:~~9~~e::;~rOI1:i~h~~e;~I~~~he(~r;~~~~C~%1 bis 2/8} I
aJ Körnunqslinie der 80sisentwösserunqsschicht I(beyorzugt Rundkorn 16/:32)

Stempeldurchdrückkraft
(nach DfN 54307)

Rollenbreite

Rollenlänge

Verpackung

~ 4500N

600 cm

30m

PE - Folie schwarz

Anlage 2 zum
Zulassungsschein
01/BAM 8.3/14/94

BUNDESANSTALT FÜR
MATERIALFORSCHUNG

UND PRÜFUNG ROWA

F. Rothmund
GmbH & Co.

73432 AALEN·UNTERKOCHEN
Eisenschmiede 20
Telefon 073 61198 72-0
Telefax 0 73 6118 82 40

Anlage 4 zum
Zulassungsschein
01/BAM 8.3/14/94

BUNDESANSTALT FÜR
MATERIALFORSCHUNG

UND PRÜFUNG ROWA

F. Rothmund
GmbH & Co.
73432 AALEN-UNTERKOCHEN
Eisenschmiede 20
Telefon 0 73 61198 72~
Telefax 0 73 6118 82 40

1. Werkstofferklärung

Die SchutzJage mit dem finneneigenen Produktionsnamen EcoTex B 1200 ist ein Vliesstoffaus
PEHD-Fasem, welche durch Vemadelung mechanisch verfestigt sind Im folgenden allgemein
PEHD-Nadelvlies genannt.

1.1 Fasertyp und FaserherstelJer
Die eingesetzte PEHD-Faser ist von der Type "Supersoft Black 2050" der Firma PFE Ltd., Halifax,
England

1.2 Faserrohstoff

Der von Fa. PFE Ltd. für diese Fasertype verwendete Rohstoff besteht aus Polyethylen hoher Dichte
mit der Bezeichnung "Eraclene MQ 70" von der Fa. ECP EniChem Polimeri, Mailand, Italien.

Die Angaben über den eingesetzten Rußbatch und sonstige Additive sind bei der BAM vertraulich
hinterlegt. Der Rußgehalt der Fasern betragt ca. 1 Vol.-%.

Wie bereits oben beschrieben, werden die PEHD-Fasem mechanisch verfestigt, ohne weitere Zugabe
von anderen Roh- oder Hilfsstoffen.

3. Kennzeichnung des PEHD-Nadelvlieses

3.1 Art u. Lage der Kennzeichnung

Die Kennzeichnung des PEHD-Nadelvlieses erfolgt kontinuierlich, ca. alle 800 mm, in
Produktionsrichtung mit einem Abstand von 5500 mm vom linken Rand über einen Farbdrucker.

6nnn mm

5500 mm- ~

t
kontinuierliche Kennzeichnung

3.2 Aufbau der Kennzeichnung:

Eine rechtsverbindliche Vereinbarung zwischen der Finna F. Rothmund GmbH & Co. und der Firma
PFE Limited über den Faserrohstoff sowie die Zuschläge liegt der BAM vor und ist Bestandteil der
Werkstofferklärung.

Anlage 3 zum
Zulassungsschein
01lBAM 8.3/14/94

BUNDESANSTALT FÜR
MATERIALFORSCHUNG

UND PRÜFUNG

2. Technische Daten für EcoTex H 1200

F. Rothmund
GmbH & Co.

73432 AALEN-UNTERKOCHEN
Eisenschmiede 20
Telefon 0 73 61198 72-0
Telefax 0 73 6118 82 40

Zulassungskennzahl ==.f/14/94 - ROrWHT" H ,,_mo
Firmenlogo des Herstellers

Produlctbezeichnung der Fa. Rothmund
fur das PEHD-Nadelvlies

Mind.-Flächengewicht 1200glm'-----------'

Herstellungswoche (variabel) -------------'

Herstellungsjahr (variabel) ...1

1.0
l.l

1.2
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Typenbezeichnung
Material

Farbe

EcoTex H 1200
Verbundsloffaus PEHD-Fasem der Fa. PFE Ltd.
Faserfeinheit 8,7 dtex und 17 dtex
(Misch-Verhältnis ist bei der BAM vertraulich hinterlegt)
schwarz



Anlage 5, Seite 1 zum
Zulassungsschein
01lBAM 8.3/14/94

BUNDESANSTALT FÜR
MATERIALFORSCHUNG

UND PRÜFUNG ROWA

F. Rothmund
GmbH & Co.
73432 AALEN-UNTERKOCHEN
Eisenschmiede 20
Telefon 0 73 61/98 72..{J
Telefax 0 73 61/8 82 40

5.1 Eigenüberwachung
Die Eigenüberwachung gliedert sich in die Wareneingangskontrolle und die Fertigungskontrolle.

5.1.1 Wareneingangskontrolle
Mit der Eingangskontrolle soll erreicht werden, daß nur Materialien innerhalb vorgegebener
Toleranzen verarbeitet werden. Um dies sicherzustellen, werden bei jeder Faserlieferung die
folgenden Prüfungen durchgefuhrt:

4.2 Daten des Etikettes
Auf dem Rollenetikett sind folgende Daten vermerkt:

4.1 Lage der Etiketten
Die Etiketten werden 1 x auf der Stirnseite und 1 x auf dem Umfang der Rolle angebracht.

4. Etikettierung
Jede Rolle wird mit 2 Klebeetiketten auf der Außenseite der schwarzen Polyethylenverpackungsfolie
gekennzeichnet.

I.
2.
3.
4
5.
6.
7.
8.
9.

10.

Finnenname . Firmenlogo und Anschrift des Herstellers
Typenbezeichnung des Geotextils
Rollennummer, fortlaufende Nummer
Produktionsdatum
Rollenlänge in m
Rollenbreite in m
Flächengewicht in g1m2

Rohstoff
Verfestigungsart
Zulassungskennzahl und Bezeichnung des Nadelvlieses

Kenngröße SollwertfToleranz Prüfverfahren

Faserfeinheit 17 dtex ± 10% DIN53812

8,7 dtex ± 10% DIN 53812

Faserfestigkeit 2,5 cN/dtex ± 10 % DIN53816

Faserdehnung 140-180 % DIN53816

Schmelzpunkt 130°C ± 5 % DSC 2910 Schmelzpunkt

Methode: RT-305 °C (10 °C/min)

OIT-Wert Werte entsprechend Werksvorschrift,

Werksvorschrift liegt der BAM vor

Die Faser wird in Partien von ca. 20 Tonnen eingekauft und angeliefert. Mit der Dokumentations
pflicht des Herstellers wird sichergestellt, daß die Partie aus einer Produktionscharge entstammt.
deren Qualitätsmerkmale verbindlich in einem Werksprüfzeugnis festgehalten sind.
Zu unserer Kontrolle wird eine Probe je Charge entnommen und auf die Merkmale hin untersucht
Um die Eindeutigkeit einer Charge sicherzustellen, ist jeder Rohstoffballen mit der Chargennummer
gekennzeichnet, die auch im Werksprüfzeugrus des Herstellers vermerkt ist. Somit können
Verwechslungen ausgeschlossen werden.

Anlage 5, Seite 2 zum
Zulassungsschein
01lBAM 8.3/14/94

BUNDESANSTALT FÜR
MATERIALFORSCHUNG

UND PRÜFUNG

4.3 Muster-Etikett

ROWA

F. Rothmund
GmbH & Co.
73432 AALEN-UNTERKOCHEN
Eisenschmiede 20
Telefon 0 73 61/98 72~

Telefax 0 73 61/8 82 40

Anlage 6, Seite 2 zum
Zulassungsschein
01/BAM 8.3/14/94

BUNDESANSTALT FÜR
MATERIALFORSCHUNG

UND PRÜFUNG ROWA

F. Rothmund
GmbH & Co.

73432 AALEN-UNTERKOCHEN
Eisenschmiede 20
Telefon 0 73 61198 72.(1
Telefax 0 73 61/8 82 40

ROWA F. Rothrntmd GmbH & Co.

0-73432 Aalen-Unterkochen
Eisenschmiede 20
Tel.: 07361/9872-0/ Fax: 88240

5.1.2 Fertigungskontrolle

5.1.2.1 Allgemeine Prüfmerkmale

Im Rahmen der Fertigungskontrolle werden folgende Produktmerkmale überprüft und dokumentiert·

Type:

Rollen-Nr.:

Bestell-Nr.:

Länge (m)

Breite (m)

EcoTex H 1200

30

6,00

Datum:

Kenngröße Prüfverfahren Prüfitäufigkeit

Masse pro Flächeneinheit DIN 5J854 jede Rolle

Schichtdicke DIN 53855 jede Rolle

Höchstzugkraft u. -dehnung DIN 53857 TZ alle 3.000 m' "500 Ifm

(längs / quer)

Stempeldurchdrückkraft DIN 54307 alle 3.000 m'" 500 Ifm

Die Proben für die Prüfungen werden am Ende einer Rolle vorgenommen. In Kenntnis der Fertigung
sind 3 Probenentnahmen über die gesamte Rollenbreite ausreichend. Die Proben werden jeweils 500
mm vom Rollenrand und in der Rollenmitte entnommen.

Gewicht (gim')

Rohstoff

Verfestigung

Zulassung

1200

PEHD

mechanisch

oI1BAM/8.3/l 4/94

Die Meßergebnisse werden auf einem Prüfprotokoll festgehalten und der jeweiligen Rollennummer
zugeordnet. Die Rollennummer ist fortlaufend und durch das Herstelldatum auf eine bestimmte
Fertigungspartie bezogen. Hierdurch ist eine eindeutige Rückverfolgbarkeit bzw. Zuordnung einer
Rolle auf die Prüfergebnisse gewährleistet.

Nach Vorliegen aller Ergebnisse werden diese mit den im technischen Datenblatt vermerkten
Produktdaten verglichen. Nach Erfüllung der Anforderungen erfolgt die Versandfreigabe.

5.1.2.2 Kontrolle und Auffinden von Fremdteilen

Anlage 6, Seite 1 zum
Zulassungsschein
01/BAM 8.3/14/94

BUNDESANSTALT FÜR
MATERIALFORSCHUNG

UND PRÜFUNG

ROWA

F. Rothmund
GmbH & Co.
73432 AALEN-UNTERKOCHEN
Eisenschmiede 20
Telefon 07361/9872-0
Telefax 0 73 6118 82 40

Anlage 6, Seite 3 zum
Zulassungsschein
01/BAM 8.3/14/94

BUNDESANSTALT FÜR
MATERIALFORSCHUNG

UND PRÜFUNG ROWA

F. Rothmund
GmbH & Co.
73432 AALEN-UNTERKOCHEN
Eisenschmiede 20
Telefon 0 73 61/98 72.(1
Telefax 0 73 61/8 82 40

5. Qualitätssicherungsmaßnahmen im Rahmen der Eigen- und
Fremdüberwachung

Alle von F. Rothmund GmbH & Co. produzierten PEHD-Nadelvliese werden einer umfangreichen
internen Qualitätskontrolle (Eigenüberwachung) unterzogen. Darüber hinaus besteht eine vertraglich
geregelte Fremdüberwachung. Die dabei durchgefuhrten Prüfungen orientieren sich an den Vorgaben
nationaler und internationaler Richtlinien.

Aufgrund der mechanischen Verfestigung der PEHD-Fasern durch Vernadelung kann es zu sog.
Nadelbrüchen kommen. Um die abgebrochenen Metallstücke der Nadeln im PEHD-Nadelvlies
aufzufinden, ist nach der Nadelmaschine ein Metalldetektor über die gesamte Arbeitsbreite
eingebaut. Der Metalldetektor signalisiert das Auftreten von Metallstücken, welche sofort von dem
Maschinenpersonal entfernt werden.

5.2 Fremdüberwachung

Neben der Eigenüberwachung wird die Herstellung der Nadelvliese von einem von der BAM
anerkannten ru-Institut überwacht. Der Uberwachungsvertrag ist bei der BAM vertraulich
hinterlegt.
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Im Rahmen der Fremdkontrolle werden folgende Produktmerkmale uberprüft: 1. Nachtrag

ZULASSUNGSSCHEIN

Kennl!röße p ...üfverfahren

Masse Dro Flächeneinheit DIN 53854

Schichtdicke DIN 53855

Höchstzugkraft/-dehnung DIN 53 857

längs 1quer DIN 29 073

Stempeldurchdrückkraft DIN 54 307

12/BAM 8.3/15/94

für ein Schutzsystem bestehend aus einer zweilagig zu verlegenden sandgefüllten
Schutzmatle flir Dichtungsbahnen in Basisabdichtungen von Deponien für Sied
lungs- und Sonderabfalle.

1. Rechtsgrundlagen

Zudem wird eine Kontrolle der Funktion des Metalldetektors durchgefijhrt.
1.1. Gesetz zur Vermeidung, Verwertung und Beseitigung von Abfillen (Kreislauf

wirtschafts- und Abfallgesetz - KrW/AbfG), vom 27.09.1994, BG BI. I, S. 2705,
1994.

Anlage 7, Seite 1 zum
Zulassungsschein
01/BAM 8.3/14/94

BUNDESANSTALT FÜR
MATERIALFORSCHUNG

UND PRÜFUNG ROWA

F. Rothmund
GmbH & Co.
73432 AALEN-UNTERKOCHEN
Eisenschmiede 20
Telefon 0 73 61/98 72~

Telefax 0 73 61/8 82 40

1.2. Dritte Allgemeine VeIWaitungsvorschrift zum Abfallgesetz (TA Siedlungsabfall),
Technische Anleitung zur Verwertung. Behandlung und SOllStigen Entsorgung von
Siedlullgsabfällell, vom 14.05.1993, BAnz. Nr. 99a, 1993.

1.3. VeIWaitungsvorschrift des ll1üringer Minisleriums für Umwelt und Landesplanung
- Die geordllete Ablagerullg VOll Abfällell - vom 11.09.1992, Thüringer StAnz.,
Nr. 40, S. 1344, 1992.

2, Antragsteller

6. Verpackungsvorschrift 2.1. Anlra~

Der Antragsteller ist der Hersteller des Schutzsystems.

Das PEHD-Nadelvlies wird aufPapphülsen gewickelt und in PE-Folie verpackt

Die Papphulsen haben folgende Daten

HerSleIler: Gebr. Friedrich GmbH
Museumstr. 69
38229 Salzgitter

Hülsenlänge

Hülseninnendurchmesser

Htilsenwandstärke

: muß mit Vliesbreite identisch sein

: 90mm

: 10mm

Produktionsstätte: Betriebsstäue Roskow
Schwarzer Weg
14778 Roskow

Für die Verpackung wird ausschließlich UV-undurchlässige und wetterfeste, schwarz eingefarbte
PE-Folie mit einer Stärke von 0,08 mm verwendet.

Nach dem Verpacken der Rolle werden diese mit zwei Etiketten gekennzeichnet. Es dürfen nur die
gultigen EcoTex-Etiketten verwendet werden. Ein Etikett ist an der Stirnseite, das andere am
Rollenumfang anzubringen

2.2. QclnwgsdauN

Gemäß dem Antrag auf Zulassung wird die Zulassung bis zum 3 I.12.1998 befri
stet. Nach Ablauf der Frist verliert der Zulassungsschein seine Gültigkeit und ist
der Zulassungsbehörde auszuhändigen.

3. Beschreibung des Zulassungsgegenstands

Die Verpackung ist grundsätzlich erst k'l..lfz vor Verlegung der Schutzlagen zu entfernen

7. Lagerung und Transport

Die Rollen sind auf ebenen und trockenen Untergrund zu lagern. Die Stapelhöhe beträgt maximal
10 Rollen

Die Verladung und der Transport der Rollen erfolgt mittels Gabelstapler mit spezieller
Hebeeinrichtung (Teppichdom), um Beschädigungen der Rollen auszuschließen. Die Rolle wird
längs über das Heck des LKW verladen. Die Rollen werden liegend auf dem LKW zur Baustelle
transportiert.

Die Schutzmatte mit der Herstellerbezeichnung MDDS-Matle (Mineralische·
I!eponie·I!ichtungs·Schutzmatle) besteht aus einem doppellagigen, beschichte
ten, sandgefiiUten PE-HD-Bändchengewebe. Die Lagen sind an den Seiten mitein
ander verbunden. Das Gewebe wird auf Stücke von 1,7 m Länge geschnitten, mit
temperiertem, trockenen Sand der Körnung 0-2 mm geflillt und durch Steppnähte
verschlossen. Die so hergestellte MDDS-Matte ist 1,0 m breit, 1,5 m lang und hat
eine Gesamtmasse von> 37,0 kg. Das Schutzsystem besteht aus MDDS-Manen,
welche in zwei Lagen auf der Dichtungsbahn verlegt werden. Auf die so ent
standene Schutzschicht wird die Aächenentwässerung (z.B. Grobkies der Körnung
16-32 mm) aufgebracht.

3.1. Werkstoff des Bäodchen~

Es ist darauf zu achten, daß keine anderen Gegenstande (Paletten, Kartons, usw.) auf den Rollen
gelagert werden, um Beschädigungen an der Ware bzw. an der Verpackung auszuschließen. Schäden
beim Transport sind sofort dem Hersteller zu melden.

Auf der Baustelle sind die Rollen auf ebenem Untergrund zu lagern. Die Entladung der LKW erfolgt
mittels zwei breiten Transportgurten (ca. 2,5 m Abstand), die am Lasthaken oder an der
Baggerschaufel eingehängt werden

Die Folienbändchen werden von der Fa. Amoco Fabries (Niederlassung der
Amoco Deutschland GmbH), Düppelstr. 16, 48599 Gronau, aus der Formmasse
des Typs NCPE 1920 HD, der Fa. Borealis, Lyngby, Dänemark, hergestellt. Sie
werden aus extrudienen Folien geschnitten und verstreckt. Bei der Herstellung
erfolgt eine Stabilisierung durch Masterbatches auf PE-Basis. Angaben zur
Formmasse, zur Rezeptur des Masterbatch und zu weiteren Zuschlägen sind bei
der Zulassungsstelle hinterlegt.

Kennwerte der Formmasse:

Die Schutzschichtbahnen EcoTex H 1200, sind plan und faltenfrei in Richtung der erwal1eten
Zugbeanspruchung auf der Dichtungsbahn zu verlegen.

Der seitliche Überiappungsstoß zwischen den Schutzschichtbahnen muß bei Verlegung ohne
Fixierung mindestens 50 cm betragen.
Im Falle der Fixierung (Verschweißung, Verklebung oder Verklammerung) kann eine Überlappung
von nur 30 cm gewählt werden.

Zu beachten ist, daß EcoTex H 1200, erst nach Freigabe auf der Baustelle durch den zuständigen
Gutachter zu beschütten ist
Die Beschüttung ist derart durchzufijhren, daß eine Beschädigung der geotextilen Schutzlage sowie
der KDB ausgeschlossen wird. Das Schüttgut muß in dünnen Lagen über Kopfverteilt werden,
damit ein direktes Befahren ausgeschlossen werden kann. Eine Windsicherung ist bis zur
Beschüttung der Schutzvlieshahn notwendig.

8. Verlegeanweisung für EcoTex H 1200

> 14 %
,4,0 kN

> 800 N/5 cm
Höchstzugkraft"
Gewebe (einlagig) - Kette, Schuß
Höchstzugkraftdehnung"
Gewebe (einlagig) - Kette, Schuß
StempeldurchdrücklaaftJ)

lkrs..tdler, ProdllktbezejcholJog lind Kennwene des Bändcheo~

Das Bändchengewebe wird von der Fa. Amoco Fabries (siehe Nr. 3.1), unter. der
Typenbezeichnung Doppelabstandsgewebe ProPex 64·4810 produzien. Uber
die Herstellung der Webketten und das Weben wird in einem Arbeitsgang das
doppellagige Bändchengewebe mit Abstandsbändchen, Füllstutzen und Markie
rungen fabriziert. Abschließend erfolgt eine beidseitige Beschichtung mit dem
PE-LD-Werkstoff NCPE 6417 der Fa. Borealis, Lyngby, Dänemark. Die Be
schichtung wird von der Fa. Caplast ausgeführt. Die Herstellungsspezifikationen
der einzelnen Produktionsschritte sind bei der Zulassungsstelle hinterlegt.
Masse des beschichteten Gewebes"
(doppellagig) > 257 glm2

Bändchendicke (orientien) 48 ± 4 pm
Bändchenbreite - Kette 1,6 ± 0,05 mm

- Schuß 2,5 ± 0,05 mm
Anzahl Bändchen" - Kette 68 pro 10 cm

- Schuß 45 pro 10 cm
Titer der Bändchen - Kette 700 ± 70 dtex

- Schuß 1100 ± 110 dtex

Dichte 0,960 ± 0,004 glcm'
Sclunelzindex (190/2,16) 0,30-0,50 gllO min

I) Slichprobcl101iltelwert; 1) Mittelwert;)) Mittelwerllllinus Standardabweichung

3.2.
F. Rothmund
GmbH & Co.
73432 AALEN·UNTERKOCHEN
Eisenschmiede 20
Telefon 0 73 61198 72~
Telefax 0 73 61/8 82 40ROWA
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,
Beschädigte Ware ist von der Verlegung auszuschließen.
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Ober- und Unterlage des Bändchengewebes sind durch ca. 13 mm lange, sich in
Längsrichtung überkreuzende Abstandhalterbändchen verbunden. Die Verbin
dungspunkte der Abstandhalterbändchen im Gewebe haben einen Querabstand von
ca. 25 mm. Der Abstand in Längsrichtung alterniert zwischen ca. 6 mm und ca.
19 mm. Das doppellagige Bändchengewebe wird zunächst als Rollenware (typi
sche Länge ca. 3000 m, Breite ca. 1,1 m) gefertigt. Werkstofferklärung des
Bändchengewebeherstellers siehe Anlage I, Technisches Datenblatt des Bänd
chengewebes siehe Anlage 2, Technisches Datenblatt der MDDS-Schutzmatte
siehe Anlage 4.

3.3. Kennwerte der SaodfiiJhmg

Für die Sandflillung wird getrockneter Sand der Körnung 0-2 mm (Ausfallkör
nung: < 0,09 mm max. 10 Gew.-%, bis 4,0 mm max. 10 Gew.-%, siehe Anlage 4)
verwendet. In Anlehnung an die für das Dränrnaterial geltenden Bestimmungen der
TA Abfall, Teil I, Anhang E darf der Gehalt an Kalziumcarbonat des für die
MDDS-Matte verwendeten Füllsandes 20 Gew.-% nicht übersteigen. Der Sand
wird aus einer fremdüberwachten Sandgrube gewonnen und am unter NT. 2
genannten Standort temperiert angeliefert, in Zuschlagssilos zwischengelagert und
warm verfüllt. Die MDDS-Matte hat eine Gesamtmasse von> 37,0 kg (ent
sprechend einer Masse pro Flächeneinheit von 24,67 kg/m').

3.4. Hersteller und prodnktjonsstätten

Das Bändchengewebe wird von der in Nr. 3.2 genannten Firma in der in Nr. 3.1
genannten Produktionsstätte gefertigt. Der Zuschnitt des Zwischenproduktes, die
Befüllung mit Sand sowie die Endkontrolle der MDDS-Schutzmatten erfolgt in
der unter Nr. 2 genannten Produktionsstätte des unter Nr. 2 genannten Herstellers
des Schutzsystems.

4. Anforderungen an den Zulassungsgegensland

4.1. Die Richtlinien, Merkblätter und Bestimmungen der Bundesländer für Schutz
schichten sind zu beachten.

4.2. Anfurdl:.rnngen an das Bijndchen~

Das Bändchengewebe muß nach den Angaben in Nr. 3 gefertigt werden und in
seinen Eigenschaften den an der BAM hinterlegten Mustern entsprechen. Es
schützt die Sandschicht vor Erosion. Für seine Herstellung dürfen nur die in Nr. 3
genannten Werkstoffe und Herstellungsverfahren verwendet werden. Das Bänd
chengewebe wurde einer Prüfung gemäß den Anforderungen an die Schulz
schichi für die Dichlungsbahnen in der Kombinalionsdichlung, vorläufige
Zulassungsrichtlinie für Schulzschichlen ZR-S (BAM, 1995) unterzogen.

4.3 Anfurdl:.rnngen an die mineralische EiilJuog

Das für die mineralische Füllung verwende.\e Material muß den unter Nr. 3.3 ge
nannten Kennwerten entsprechen. Eine Anderung der Bezugsquelle für den
Füllsand ist der Zulassungsstelle mitzuteilen.

4.4. Anfurdl:.rnngen an den Einsatz der MDPS-Matte als Scbutzlagk

Der unter Nr. 3 beschriebene Schutzschichtaufbau kann nach dem derzeitigen Stand
der Technik in Basisabdichtungen von Deponien für Siedlungs- und Sonderabflille
bei Verwendung von Grobkies der Körnung 16-32 mm als Material der Flächen
entwässerungsschicht und bis zu einer Deponieauflast von 900 kN/m' (entspre
chend ca. 60 m Müllhöhe) verwendet werden. Der Nachweis der Schutzwirkung bei
doppellagiger Verlegung der MDDS-Matte gemäß den Anweisungen des Herstellers
(siehe Anlage 7) wurde durch eine mechanische Schutzwirksamkeitsprüfung er
bracht, Prüfbericht Nr.: 845.037/2 vom 10.01.1995 der Amtlichen Materialprüf
anstalt für Werkstoffe des Maschinenwesens und Kunststoffe, Hannover (siehe
dazu: ZR-S). Für größere Auflasten ist ein gesonderter Schutzwirksarnkeitsnach
weis zu führen.

4.5. Anfurdl:.rnngen an die verlegung der MDDS-Matten

Bei Transport, Lagerung und Verlegung des Schutzssystems (siehe Nr. 3) sind die
Anweisungen des Herstellers (siehe Anlage 7) zu beachten. Soweit das Schutz
system durch die in Nr. 2 genannte Herstellerfuma nicht selbst verlegt wird, darf
eine Verlegung nur durch eine von der Herstellerfirma autorisierte Finna erfolgen.

Bei der Verlegung müssen die in der Richtlinie für die Zulassung von Kunststoff
dichwngsbahnen als Bestandteil einer Kombinationsdichtung für Siedlungs- und
Sonderabfal/deponien sowie für Abdichwngen von Altlasten, Abschnitt 8 genannten
Bestimmungen und Auflagen für den Bau der Kombinationsdichtung eingehalten
werden.

Die MDDS-Matte muß zweilagig auf der Kunststoffdichtungsbahn verlegt werden.
Nur mit diesem Aufbau kann eine ausreichende Schutzwirkung nach Nr. 4.4 en:!,icht
werden. In der unteren Lage werden die MDDS-Matten lückenlos und ohne Uber
lapp verlegt. In der oberen Lage muß eine zweiseitige Überlappung von mindestens
5 cm Breite (ohne Berücksichtigung der nicht gefüllten Geweberänder) eingehalten
werden.

Die Verlegung des Schutzsystems hat in Abstimmung mit der Verlegung der Kunst
stoffdichtungsbahn zu erfolgen. Auf der Grundlage des Verlegeplanes für die Kunst
stoffdichtungsbahn ist für das Schutzsystem vor Verlegebeginn ebenfalls ein
Verlegeplan zu erstellen, der mindestens die folgenden Punkte umfaßt:

I - Ausrichtung der MDDS-Matten relativ zur Kunststoffdichtungsbahn, über
sichtsarrig für die einzelnen Bauabschnitte.

2 - Richtung der Verlegung in den einzelnen Bauabschnitten und Lage von Trans
portwegen.

3 - Auflistung der zu verlegenden MDDS-Matten anhand der Transportgebinde
etiketten (siehe Nr. 5).

4 - Details der Verlegung an besonderen Punkten, z.B. Durchdringungsbauwerken,
Dränagegräben.

Die Verlegearbeiten müssen so vorbereitet werden, daß das Schutzsystem ohne
Verzögerung auf der Kunststoffdichtungsbahn verlegt werden kann. Eine der Ver
legeleistung der KDB angepaßte Verlegeleistung des Schutzsystems ist sicherzu
stellen.

Die Standsicherheit des Schutzsystems in Böschungen ist für jedes Bauvorhaben
durch einen gesonderten Nachweis nach dem Stand der Technik zu belegen.

S. Kennzeichnung

Die nach dieser Zulassung hergestellten MDDS-Matten sind gemäß den an der
BAM hinterlegten Prüfmustern fortlaufend wie folgt zu kennzeichnen:

FA. GEBRÜDER FRIEDRICH GMBH MDDS 4810 //12/BAM 8.3/15/94//

Jede MDDS-Matte wird mit einer Geweberollennummer (!D-Nr.) versehen, aus der
sich die Zuordnung zum Datum der Herstellung des Gewebes, der Sandverfüllung
und zu den Prüfergebnissen der Eigen- und Fremdüberwachung ergibt. Die Lage der
Kennzeichnung auf der MDDS-Matte ist in Anlage 5 beschrieben. Jedes Trans
portgebinde (palettenstapel mit 40 Matten) für die MDDS-Matte ist mit einem
Etikett versehen, auf der die Kennzeichnung und die !D-Nr. enthalten sind (siehe
Anlage 5).

6. Überwachung

Die Herstellung des Bändchengewebes muß eigen- und mindestens zweimal jährlich
frem:lüberwacht werden. Die Fremjüberwachung der Herstellung der MDDS-Matte
sowie der Qualität der Sandfüllung erfolgt ebenfalls in halbjährigem Abstand (siehe
Anlagen 3 und 6 zu den Maßnahrn:n der Eigen- und Fremdüberwachungen). Die bei
den Fremdüberwachungen ennittelten Kennwerte müssen im Rahmen der Tole
ranzen mit den unter Nr. 3 bzw. in den Technischen Datenblättern (siehe Anlagen 2
und 4) angegebenen Kennwerten übereinstimmen.

Eine Eigen- und Fremdprüfung ist auch bei dem Einbau der Schutzschicht durch
zuführen. Dabei ist insbesondere die Einhaltung der Anforderungen unter Nr. 4
dieses Zulassungsscheins und seiner Anlagen zu überprüfen.

Die mit der Frem:lüberwachung beauftragten Institutionen müssen über ausreichend
qualifiziertes Personal und notwendige Prüfeinrichtungen verfügen sowie der euro
päischen Norm "Allgemeine Kriterien zum Betreiben von Prüflaboratorien" DlN EN
45001 (Mai 1990) genügen.

7. Hinweise

7.1. Dieser Zulassungsschein gilt als Nachweis der Zulassung im Sinne der TA Sied
lungsabfall. Das Schutzsystem nach Nr. 3 wird unter der Voraussetzung, daß die
Anforderungen in Nr. 4, Nr. 5 und Nr. 6 dieses Zulassungsscheins eingehalten
werden zugelassen. Es wird die Eignung des Schutzsystems nach dem Stand der
Technik bescheinigt. Die für die Durchführung von Abdichtungsmaßnahmen er
forderlichen Genehmigungen werden durch die Zulassung nicht ersetzt.

Die Anforderungen dieses Zulassungsscheines sind bereits bei der Planung und der
Ausschreibung des Deponieabdichtungssystems zu berücksichtigen.

7.2. Diese Zulassung gilt nur für das in Nr. 3.2. genannte Herstellungsverfahre~, den in
Nr. 2.1. genannten Hersteller und die Produktionsstätte. Die zuständige Uberwa
chungs/Genehmigungsbehörde muß beim Einbau der Schutzlage die Einhaltung der
Anforderungen, Auflagen und Bestimmungen des Zulassungsscheins überwachen.

7.3. Änderungen der Werkstoffe, der Zusätze, der Herstellungsverfahren von Zwischen
und Endprodukten (Bändchen und Gewebe), der Produktspeziftkation, oder des
Verwendungszwecks erfordern eine neue Zulassung.

7.4. Die Zulassung ist an den in Nr. 2 genannten Hersteller und Fertigungsbetrleb
gebunden. Sie ist nicht übertragbar. Der Zulassungsschein darf nur im Ganzen mit
den dazugehörigen Anlagen vervielfaltigt werden. Eine auszugsweise Veröffentli
chung bedarf der Genehmigung der Bundesanstalt für Materialforschung und
-prüfung. Der Text und die Zeichnungen in Werbeschriften dürfen dem Zulassungs
schein nicht widersprechen. Das gilt sinngemäß auch für BerichtelZeugnisse u. ä.
der Eigen- und Fremdüberwachung. Bei der Verwendung des Zulassungsgegen
standes auf der BausteUe muß der vollständige Zulassungsschein in Kopie vorliegen.

7.5. Die Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter erteilt.

8. Nebenbeslimmungen

8.1. Die Zulassung wird unter Widerrufsvorbehalt erteilt. Ein Widerrufsgrund liegt
insbesondere vor, wenn der Hersteller von dem in den Prüfungsunterlagen und in
den Anhängen des Zulassungsscheins beschriebenen Verfahren oder von den für die
Prüfungsmuster verwendeten Materialien abweicht. In diesem Fall wird kein zu
gelassenes Produkt mehr gefertigt. Die Zulassungsbehörde ist berechtigt, im Her
stellerwerk, in Zwischenlagern oder auf der Baustelle auch unangemeldet zu prüfen,
ob die Anforderungen, Bestimmungen und Auflagen dieses Zulassungsscheins
eingehalten worden sind. Das Grundrecht aus Art. 13 GG. die Unverletzlichkeit der
Wohnung, bleibt gewahrt.

8.2. Ein Widerrufsgrund liegt auch vor, wenn sich der Werkstoff und das Herstellungs
verfahren des Zulassungsgegenstandes nach Nr. 3 verändert hat, eingesetzte Verle
geverfahren sich nicht bewährt haben und dies an Hand von neuen technischen
ErkennUlissen belegt werden kann 'oder wenn nach dem Stand der Technik eine
Weiterentwicklung und Verbesserung erforderlich ist.

8.3. Im Falle des Widerrufs ist der Hersteller verpflichtet, der Zulassungsbehörde
umgehend den Zulassungsschein auszuhändigen.

8.4. Die Zulassung wird ferner unter der Auflagy erteilt, daß der Nachweis der Fre~d
~berwachung zweimal jährlich durch die Ubersendung einer Ausferngung emes
Ube~achungsberichtes erbracht wird. Entsprechendes gilt gegenüber den zuständi
gen Uberwachungsbehörden bezüglich des Schutzsystems für das jeweilige Depo
niebauprojekt.

8.5. Die Zulassung wird unter dem Vorbehalt erteilt, daß in Abstimmung mit der Zulas
sungsstelle das thermoanalytische Verfahren der Materialidentiftkation bei der
Fremdüberwachung durch Festlegung von materialspezifischen Kennwerten und
einer statistisch signifikanten Auswertung verbessert wird.
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Technische Daten
Gamcode: 100 "Kette"

9. Räumlicher Geltungsbereich

Dieser Zulassungsschein gilt gemäß 1.3. für das Land Thüringen. Nach 1.2. kann der
Zulassungsschein bundesweit als Nachweis der Zulassung im Sinne der TA Sied
lungsabfall verwendet werden.

10. SchadensFälle an Deponieabdichtungen, die im Zusammenhang mit dem
ZUlassungsgegenstand stehen, sind in jedem Fall sofort der RAM zu melden.

11. Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei.

Amoco Fabrics

ANLAGE 2/SElTE 2 ZUM ZULASSUNGSSCHElN
12/BAM 8.3/15/94

BUNDESANSTALT FüR
MATERlALFORSCHUNG UND -PRÜfUNG

12. Dieser Zulassungsschein wird im Amts- und Mitteilungsblatt der RAM in
Rerlin veröffentlicht.

Berlin, den 30. Dezember 1996

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG
(BAM)

im Auftrag

2- . /' 'C/-//;';;'~\-
/-?~ f~/ \v;\

\?, . 0" ~
Dr.-Ing. H. August \\'-;'_ .,-'"~> ~C}-l
Direktor und Professor "-::..~~.
Leiter der Fachgruppe IV.3
Deponietechnik und
Aldastensanierung

Dr. . nato W. Müller
Oberregierungsrat
Leiter des Laboratoriums IV.32
Deponietechnik

Prüfung Nonn Einheit Tvoische Werte
Material PEHD
Garntiter Amoco-MQA-F 2.2 dtex 700 +/- 70

(DIN 53830 T 2\
Bändchenbreite Amoco-M . A-F 2.6 mm 1,6 +/- 0,05
Biindchendiekc Amoco-M A·F 2.5 um 48 +. 4
Höchstzugkraftrcstigkeit Amoco-MQA-F 2.3 cN/dtex 4.8 ·0.3

(DIN 53834 T l)
Höchstzugkrartdehnung Amoco-MQA-F 2.3 % 22 +1- 5

(DlN 53834 T t)
HcißlurtschrumJlr Amoco-MQA-F 2.4 % 5 +1- 3
(lOaD C, 2 min.) (Tcstrile Methode)

BAM-Az.: 8.32/1061/93,6. Ausfertigung
Dieser Zulassungsschein umfaßt 7 Seiten und 7 Anlagen mit 16 Seiten und eine
Rechtsmittelbelehrung, die Bestandteil des Zulassungsscheins sind.

Seiten der Zulassungsscheine ohne Dienstsiegel und Zulassungsscheine ohne Unter
schrift haben keine Gültigkeit.

Der 1. Nachtrag zur Zulassung ersetzt den alten Zulassungsschein
Nr. 12/BAM 8.3/15/94 vom 27.01.94.

Anmerkung: soweit nrltionale oder inlernationale Normen angegeben, erfolgt die Prüfung in Anlehnung
an diese Nonnen.
Die genauen Prüfvorschrifien sind im Abteilungs-Handbuch -QS-System ISO 9002- unter
den angegebenen Amoco-MQA-Nrn. beschrieben.
Die Einstufung der Produktionspartien erfolgt entsprechend den im vorgenannten
MQA-Handbuch festgelegten Richtlinien.

RECHTSMITTELBELEHRUNG

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben
werden. Der Widerspruch ist bei dem Präsidenten der Bundesanstalt für Malerialforschung und
-prüFung (BAM), Berlin 12205, Unter den Eichen 87, schriftlich oder zur NiederschriFt
einzulegen.

Ist über den Widerspruch ohne zureichenden Grund in angemessener Frist sachlich nicht
entschieden worden, so kalill Klage bei dem VefVIaltungsgericht in Berlin 10557, Kirchstraße 7,
erhoben werden.

l~
~T~
AMOCO
~I~
Amoco Fabrics

ANLAGE 2, SEITE 1 ZUM ZULASSUNGSSCHEIN
12/BAM 8.3/15/94

BUNDESANSTALT FÜR
MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG

Das ProPex-Doppelabstandsgewebe 64-4810 wird aus dem PEHD-Werkstoff NCPE 1920
hergestellt und beidseitig mit dem modifizierten PELD-WerkstoffNCPE 6417 beschichtet. Der
Hersteller fur beide Werkstoffe ist die Fa. Borealis, Lyngby, Dänemark

Wenn ein Bevollmächtigter bestellt wird. gilt sein Verschulden an der Versäumnis einer Frist
als eigenes Verschulden des AuCtraggebers

Berlin 12205, den 30.12.1996

Die Klage kann nicht vor Ablauf von 3 Monaten seit der Einlegung des Widerspruchs erhoben
werden. außer wenn wegen der besonderen Umstände des Falles eine kürzere Frist geboten ist.
Sie kann ferner nur bis zum Ablauf eines Jahres seil der Einlegung des Widerspruchs erhoben
werden. Die Klage muß den Kläger. den Beklagten und den Streitgegenstand bezeichnen.

Bel den Angaben der Mindeslwerte handen es sich jeweils um
den Mindeslwert jeder Stichprobe.

Prüfung Norm Einheit Typische Werte

Kette Schuß
Material PEHD PEHD
Gesamtflächengewicht DIN 53854 g/m2

~257

Beschichtungsauflage g/m2 2x33+-3
Fadendichte im Gewebe DIN 53853 per 10 cm 2x68+-1 2 x 45 +2 1-1
Feinheit der Bändchen DIN 53830 dlex 700 +- 70 1100 +-110
Höchstzugkraft N/5 cm 2: 800 ~800

DIN 53850 kN/m > 16 >16
Höchstzugkraft-Dehnung % > 16 >14
Stempeldurchdrückkraft

Durchdruckkran X - s DIN 54307 kN 2: 4,0
UV·Bestandigkeit ASTM -G-26-84 1000 h H6chst2ugkrafl-Abnahme< 10%

Amoco Fabrics Europe B.V.
Van Heuven Goedhartlaan g37
1181 LDAmstelveen (NL)
Telefon+31-20-5454-300
Telefax+31-20-64 57 51

Technische Daten
ProPex® Artikel 64-4810

\Verk Gronau
Niederlassung der Amoco Deutschland GmbH

ANLAGE I/SEITE 1 ZUM ZULASSUNGSSCHElN
12/BAM 8.3/15/94

BUNDESANSTALT FüR
MATERlALFORSCHUNG UND -PRÜfUNG

Amoco Fabrics

Werkslojjerklärt/Ilg

Amoco Fabrics, Gronau, Niederlassung der Ameco Deutschland GmbH, verarbeitet den
originalen PEHD-Werkstoff zu monoaxial verstreckten Folienbändchen, wobei während der
Folienherstellung ein UY-Masterbatch zur Stabilisierung eingearbeitet wird. Die
Randstreifenbeschnitte bei der Folienherstellung, sowie anfallende Abfalle bei der
Bändchenproduktion werden sofort geheckseIt, verdichtet und mit max. 6 % in den Prozeß
zurückgefuhrt.

Die Beschichtung, des aus den monoaxial verstreckten Folienbändchen hergestellten Gewebes,
erfolgt nach dem Extrusionsschmelzeverfahren

Weitere Angaben zu den Werkstoffen, zu den Additiven und zu den verwendeten UY·
Masterbatches sind bei der Zulassungsstelle vertraulich hinterlegt
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Technische Daten
Gamcode: 200 "Schuß"

Amoeo Fabrie.

Werk Gronau
Niedcrlusung der AmO<» Deutsdlland GrnbH

Prüfung Nonn Einheit Typische Werte
Material PEHD
Garntilcr Amoco-MQA-F 2.2 dte.x 1100 +/-110

(DIN 53830 T 2)
Bändchenbreite Amoco·M A-F 2.6 mm 2,5 +1- 0.05
Bändchendicke Amoco-M A-F2.5 um 48 +-4
Höchslzugkraftfcsligkcit Amoco-MQA-F 2.3 cN/dtex 4,8 -0,3

(DIN 53834 TI)
Höchstzugkrantl ehnung Amoco-MQA-F 2.] % 18 +/- 5

(DIN 53834 T I)
Hcißluftschrompf Amoco-MQA-F 2.4 % 5 +f- 3
(1000 C. 2 min.) (festritc Methode)

Anmerkung: soweit nationale oder intcrn:ltionalc Normen angegeben, erfolgt die Prüfung in Anlehnung
an diese Normen.
Die gen<lUCll Prüf\'orschriftCIl sind im Abteilungs-Handbuch -QS-Systcm ISO 9002- unler
den angegebenen Amoco-MQA-Nrn. beschrieben.
Die Einslufung der Produktionspartien erfolgt entsprechcnd den im \'orgenannten
MQA-Handbuch festgelcgtcn Richtlinien.
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A. 3 - Eigeniihenl1acllllng und Qualitiitskontrolle der gewebten Rohware
Die Eigenüberwachung umfaßt folgende Kenngrößen:

Kennl!'röße HiitHiekeit
Schußfadendichte Von jedem ersten und dritten Abzug (2.500 m)
Flächengewicht (Doppellage) einer Webkelte entsprechend alle 25.000 m~

Gewebedicke (Doppellage)
Höchstzugkraftfestigkeit (Einzellage) Probenentnahme bei mehrbahniger
Höchstzu~kraftdehnung (Einzellat!.e) Produktion von der Webbahn der Fam!seite

A. 4 - Eigenübenl'aclmnc IIntl Qualiiitskontrolle tier beschichteten Fertigware
Die Eigenüberwachung umfaßt folgende Kenngräßen:

KenDPröße Bällfie.kci(

Beschichtungsauflage Von jeder dritten Rolle, entsprechend
(Bestimmung der Beschichtungsauflage nach Gewebebreite, zwischen 8.000 m~

durch den Lohnbeschichter mit Prüf- und 25.000 m~ eine Prüfung
zertifik;t)
Flächengewicht (Doppellage)
Dicke (Doppellage) Von jedem Beschichtungsauftrag pro
HöchSlzugkraftfeSligkeit (Einzellage) angefangene 25.000 m~ mindestens
HöchSlzugkraftdehnung (Einzellage) je eine Prüfung
Stemoeldurchdrückkraft (Doppellage)

Die Ergebnisse der Eigenüberwachung stehen dem fremdüberwachenden Institut zur Einsicht
und Kontrolle zur Verfugung. Diese Daten werden über 20 Jahre so archiviert, daß jederzeit
eine Zuordnung der Prüfergebnisse zu einer Prüfeinheit möglich ist.
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Werk Gronau
Nirdcrlusung der Amoco DeuISChI1Jld GmbH \Verk Gronau

Nicckrl~ngder Amoco DeulSdlland GmbH

Maßnahmen der Eigen- und Fremdüberwachung - Gewebeherstellung -

Die Qualitätssicherung erfolgt durch Eigen- und Fremdüberwachung durch eine neutrale
Institution.

A. Eigenüberwachung:

Die Eigenüberwachung gliedert sich wie folgt:

A. I . Rohstoff - Eingangskontrolle
A. 2 - Eigenüberwachung und Qualitätskontrolle bei der Bändchenherstellung
A. 3 - Eigenüberwachung und Qualitätskontrolle der gewebten Rohware
A. 4 - Eigenüberwachung und Qualitätskontrolle der beschichteten Fertigware

A. 1 - Rohstoffeingang.<ikontrolle
Der eingehende Rohstofftransport wird entsprechend der gültigen Lieferanteneinstufung
nach ISO 9002 - DQS 35400/01 - überprüft.
Die Eigenüberwachung umfaßt folgende Parameter:

. äußere Beschaffenheit
- Schmelzindex

Nur freigegebene Lieferungen dürfen verarbeitet werden.

A. 2 - Eigenübenvaclumg und Qualitiitskontrolle bei tier Biindcltenlterstellung:
Die Eigenüberwachung umfaßt folgende Kenngrößen:

Kenn9 r:ö/le Häufiokeit
Dicke des unverstreckten Films kontinuierlich in der Produktionsanla'!e
Bändchentiter bei Produktionsaufnahme.
Bändchenbreite anschließend
Hächstzugkraftfestigkeit durch Entnahme von 6 Spulen aus gekenn-
Hächstzugkraftdehnung zeichneten Spulkopfpositionen über die Film-
Heißluftschrumof breite verteilt. im Abstand von ca. 16 Stunden

B. Fremdüberwachung
ß. J - Frenulühenl'{lcltung der heschichteten Fertigware

Für jede der BAM-Zulassung unterliegende Doppelabstands-Gewebequalität (Fertigware)
besteht ein Fremdüberwachungsvertrag nach DIN 18200 mit der Fachhochschule Münster.
Fachbereich Bauingenieurwesen - Labor für Baustoffe. Dieser Fremdüberwachungs
vertrag wird vom Institut fiir textile Bau- und Umwelttechnik GmbH, Greven (tBU)
nach seiner Akkreditierung übernommen. Die Fremdüberwachung erfolgt halbjährlich.

Die Fremdüberwachung umfaßt folgende Kenngräßen:

Kenngröße PTÜfverfahren Anforderungen und
Toleranz.en

Flächengewicht
~ 260 l!Im'(Doppellage) DIN 53854

Höchstzugkraftfestigkeit DIN 53857
(Einzellagen)
Kette ~ 16 kN/m
Schuß ~ 16 kN/m

Hächstzugkraftdehnung DIN 53857
(Einzellagen)
Kette

~ 16%
Schuß

~ 14%
Stempeldurchdrückkraft DIN 54307 ~ 4,0 kN
(Doooellage) x-s

Bei dcn Angaben der Mind~s1\\"er1~ handclt ~s sich jew~ils

um den Mindeslmiltclwenjecler Stichprobe:.
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TECHNISCHES DATENBLA TT MDDS-MATTE MAßNAHMEN DER EIGEN- UND FREMDÜBERWACHUNG DER MDDS-MATTEN

HERSTELLUNG

Produktbezeichnung:

Gewebekomponente:

Herstellungsart:

Geweberohstoff:

Mineralische-Qeponie-Qichtungs..§chutzmatte

Doppelabstandsgewebe des
Typs ProPex 64-4810 Fa. Amoco Fabrics, Gronau

Doppelabstandsgewebe mit Abstandshalterfäden,
beidseitig beschichtet

PE-HO der Formmasse NCPE 1920,
Fa. Borealis, Dänemark

Beschreibung der Konfektionierung der MOOS-Matte und der Befüllung mit Sand

Die von der Fa. Amoco Fabrics, Gronau, angelieferten Rollen des Doppelabstandsgewebes mit
einer Länge von ca. 3000 m und Breite von ca. 1,10 m werden in der Betriebsstätte Roskow
der Fa. Gebrüder Friedrich auf 1,70 m Länge geschnitten.

Oie Längskanten sind bereits werksseitig zusammengewebt, die Schnittkante wird zugenäht
Oie Rohlinge werden dann der Füllanlage zugeführt. Sie werden dort mit getrocknetem Sand
der Körnung 0 - 2 mm gefüllt und verdichtet. Ist der FÜl1prozeß abgeschlossen, wird die obere
Schnittkante vernäht. Die fertige Matte wird auf ihr Gewicht kontrolliert.

Maßnahmen der Eigenüberwachung:
1) Gewichtskontrolle: jede gefertigte Matte

3 x je Produküonsschicht
3 x je Produküonsschicht
1 x pro Tag

2) Gleichmäßigkeit der FÜllung:
3) Zustand der Nähte:
4) Maße

Mindestgewicht 37 kg
entspricht 24,67 kg/m'
visuell
visuell
Abweichungen in Breite
und Länge von 5 % sind
zulässig

5) Archivierung der halbjähr1ichen Fremdüberwachung des Sandlieferanten.

(273 ± 16) glm'

bis 4,0 mm max. 10 %
< 0,09 mm max. 10 %

Sand 0 -2 mm

< 5%

Flächengewicht,
doppellagig, beschichtet:

Mineralische Komponente:

Ausfallkömung:

Calcitgehalt:

Gesamtgewicht pro Matte:

Mattenlänge:

> 37 kg (Mindestgewicht = 24,67 kg/m')

1,5m

Oie Prüfungen werden zusammenhängend protokolliert.
Mit der Fremdüberwachung gemäß DIN 18200 wurde die Fachhochschule Münster, Labor tur
Bausto~e (Fachhochschule Münster, Fachbereich Bauingenieurwesen, Labor für Baustoffe,
COrTensstraße 25, 48149 Münster) beauftragt.

Mattenbreite:

Mattendicke, sandgefüllt:

1,Om

12 mm (Mittelwert bei Fertigung)

Maßnahmen der Fremdüberwachung:
1) Überprüfung und statistische Auswertung der Eigenüberwachung 2 x pro Jahr
2) Prüfung der Masse der MOOS-Matten Stichprobenprüfung 2 x pro Jahr
3) Prüfung der Maße der MOO5-Matten Stichprobenprüfung 2 x pro Jahr

GEBRÜDER FRlEDRICH GmbH
Museumstraße 69
0.38229 Salzgitter
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Prüfkriterien: Abweichungen in Breite und Länge von 5 % sind zulässig. Aus Messungen von
Gewicht und Fläche an Stichproben der MOOS-Matte wird das mittlere Flächen
gewicht errechnet, die Mindestanforderung beträgt 24,67 kg/mz.

GEBRÜDER FRIEDRICH GmbH
Museumstraße 69
D-38229 Salzgitter
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KENNZEICHNUNG DER MDDS-MATTE

Bei dem beschichteten Ooppelabslandsgewebe - Artikel 64-4810 - wird von der Fa. Amoco
Fabrics auf jede Geweberolle (ca. 3000 Ifdm) eine fortlaufende Identitätsnummer (ID-Nr:> auf
das Gewebe aufgedruckt, wodurch die Rückverfolgbarkeit für jede Produktionsstufe gesichert
wird.

Bei der Konfektion und Sandverfüllung der MOOS-Matte in der Betriebsstätte Roskow der Fa.
Gebrüder Friedrich werden die Produktionsdaten der einzelnen Matten anhand der ID-Nr. fort
laufend protokolliert.

TRANSPORT- UND VERLEGEANWEISUNG FÜR DIE MDDS-SCHUTZMATTE

Die Matten sind wie folgt gekennzeichnet:
Transport zur Baustelle

Die Kennzeichnung ist mittig in Längsrichtung auf einer Seite des Abstandsgewebes,
fortlaufend und in gleichbleibenden Abständen von ca. 80 cm aufgebracht.

Die verfüllten Matten werden zu je 40 Stück auf Transportpaletten abgelegt Jede Palette erhält
ein Palettenetikett auf dem die Produktbezeichnung, die Palettennummer, die ID-Nr. sowie
weitere Angaben gemäß dem abgebildeten Muster angegeben sind.

Identitilubt.scheinigung aemilJ ISO lOJ:ZU

FA. GEBRÜOER FRIEORlCH GMBH MOOS 4810
IO-Nr.: ....

12/BAM 8.3/15/94
Die MOO5-Matten werden auf Paletten Oe 40 Stück) per LKW zur Baustelle angeliefert. Das
Abladen erfolgt per Radlader. Oie Palettengebinde bieten einen ausreichenden Witterungs
schutz bei Lagerung auf der Baustelle. Auf dem Ueferschein jeder Ueferung sind die Anzahl
der Paletten und die einzelnen Palettennummem aufgeführt.

Transportschäden sind unmittelbar dem Hersteller zu melden.
Beschädigte MOOS-Matten dürfen nicht für die Schutzlage verwendet werden!

Verlegeanlei1ung für die MOOS-Matte bei zweilagiger Verlegung

Die MOOS-Matten haben die Abmessung 1,0 x 1,5 m (ohne Randsaum) und werden auf
Paletten zu 40 Stück (= 60 m') angeliefert.

Transport der Paletten zur Einbaustelle:
Hm:tellet GE8RÜOER FRIEORICH GmbH

MuseumstraSe 89
38229 SALZGITTER

Oie Paletten sind mit geeignetem Transportgerät an das Einbaufeld zu fahren und außertlalb
abzusetzen. Die Ver1egung der MDOS-Matte erfolgt von den Paletten zur Einbaustelle von
Hand.

MOOS - '110
Bei befahrbarer mineralischer Dichtung können die Paletten von der Seite an den Rand der
ver1egten Kunststoffdichtungsbahn transportiert werden. Vor dem Absetzen der Paletten auf
der Kunststoffdichtungsbahn muß die Aufstandsfläche ausreichend mit der MODS-Matte (als
Unterlage für die Palette) zum Schu1z der Kunststoffdichtungsbahn verlegt werden.

GC"NCIbe-R.ollcn·Nummcr

P2!ouengcw)chl in kg

~tten8r06e • AbmcsfUniCß in m 1.5:1:1.0

Ein Befahren der ver1egten MOOS-Matten zum Transport der Paletten ist zu vermeiden. Ist dies
in Ausnahmefällen aus bautechnischen Gründen nicht möglich, sind zum Transport der
Paletten Spezialradlader mit Breitreifen (Niederdruckreifen mit max. Flächenbelastung von
1,3 kg/cmz) einzusetzen. Vor Befahren der ver1egten Matten oder der Kunststoffdichtungsbahn
ist eine mindestens zweilagige Fahrspur ausreichender Breite aus MOOS-Matten auszulegen,
auf der der Radlader die Paletten vor Ort fahren und auf den bereits verlegten MD05-Matten
absetzen kann. Der Fahrspurbereich ist nach Beendigunn der Überfahrungen auf
Beschädigungen hin zu kontrollieren und gegebenenfalls zu sanieren.
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Abbildung 11
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Verlegen der MDDS-Matte

Mit der Verlegung der MD05-Matte darf erst nach Freigabe der Flächen begonnen werden.

Erste Lage: (Abb. Il
Die erste Lage der MOOS-Matte wird wie auf einem Schachbrett Stoß an Stoß verlegt. Nur der
ungefüllte Randsaum wird überlappt. Es ist darauf zu achten, daß keine Lücken zwischen den
Matten auftreten.

Zweite Lage: (Abb. 11)

Die zweite Lage der MD05-Matte wird fugenversetzt zur unteren Lage mit 5 ~ 8 cm Über
lappung sowohl in der Längs- wie auch in der Querrichtung verlegt. Die Matten sind vom
Tiefpunkt"zum Hochpunkt schindelartig zu verlegen.
Durch Variation der Überlappungsbreite ist zu vermeiden, daß der Stoß der zweiten Lage direkt
über dem Stoß der ersten Lage zu liegen kommt. Eine Mindestüberlappung von 5 cm in der
zweiten Lage ist einzuhalten. (Abb. 111)

Die hier aufgeführten Angaben zur Verlegung sind durch den Fremdüberwacher zu
kontrollieren.

Oetaillösungen: (Abb. IV>
Für Rohrdurchführungen können werkseitig konfektionierte Sandmatten geliefert werden, die
auf die jeweiligen Geometrien abgestimmt sind.

Besondere Hinweise:

Die zweite Lage der Matten wird 5 bis 6 cm über1appt, sowohl in der längs. wie auch in der
Querrichtung.

ZWEITE LAGE

Die Schutzschicht darf nicht direkt befahren werden (Ausnahme s.o.).
Ein Verlegeplan, der die folgenden Punkte enthält, sollte vor Verlegsbeginn erstellt werden:
• Ausrichtung der MOOS-Matten relativ zur KOB - übersichtsartig -

Richtung des Verlegefortschritts in den einzelnen Bauabschnitten und Lage von
Transporf.v.legen.
Auflistung der zu verlegenden MOO5-Matten anhand der Transportpalettennummem.
Details der Verlegung an besonderen Punkten, Durchdringungsbauwerken, Dränage
gräben, RohrumkJeidungen ete.

Die aus MOOS-Matten hergestellte Schutzsehicht darf erst nach Freigabe mit Oränagekies
überschüttet werden. Oie Dränagekieslagen sind auf der Schutzsehicht vor Kopf zu schütten
und vorsichtig zu verteilen.

ZWEITE LAGE STOSS

GEBRUOER FRJEORlCH GmbH
Muscumstraßc 69
0-38229 Salxgitttt

Abbildung I
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Abbildung 111
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Erste Lage der Matten auf Stoß. das heißt nur der Außenrand wird über1appt! Ersle Lage der Matten auf Stoß, das heißt nur die zweite Lage der Matten wird 5 bis 8 cm
überlappt. sowohl in der längs- wie auch in der Querrichtung.

ERSTE LAGE ERSTE LAGE ZWEITE LAGE

ERSTE LAGE STOSS ZWEITE LAGE STOSS

ERSTE LAGE STOSS
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4. Nachtrag zum

ZULASSUNGSSCHEIN

13/BAM 8.3/18/94

Abbildung IV

DetaillOsung einer MD05-Matte (ur Rohrdurchdringungen.
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fur ein Abdichtungselement, gefUgt aus Kunststoffdichtungsbahnen (KDB) als Bestandteil
einer Kombinationsdichtung in Basis- und Oberflächenabdichtungen von Deponien fur
Siedlungs- und Sonderabfalle.

I. Rechtsgrundl.gen

1.1. Gesetz zur Vermeidung, Verwertung und Beseitigung von Abfallen (Kreislauf
wirtschafts- und Abfallgesetz - KrW/AbfG), vom 27.09.1994, BG BI. I, S. 2705,
1994.

1.2. Dritte Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Abfallgesetz (TA Siedlungs.bf.II),
Technische Anleitung zur Verwertung, Behandlung und sonstigen Entsorgung von
Siedlungsabfällen. vom 14.05.1993, BAnz. Nr. 990, 1993.

1.3. Im Rahmen dieser Zulassung werden die Anforderungen des Anhangs E der
Zweiten Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum Abfallgesetz (TA Abfall, Teil 1),
Technische Anleitung zur Lagerung. chemisch/physikalischen und biologischen
Behandlung. Verbrennung und Ablagerung von besonders überwachungs
bedürftigen Abfällen, vom 12.03.1991, Gemeinsames Ministerialblatt,
Nr. 8, S. 139, 1991, an das Abdichtungselement mit berilcksichtigt.

104. Runderlaß des Niedersächsischen Ministers fur Umwelt 207-62812121- Abdichtung
von Deponienfür Siedlungsabfälle - vom 24.06.1988, Nds. MBI., Nr. 22, S. 632,
1988.

1.5. Verwaltungsvorschrift des Thüringer Ministeriums fur Umwelt und Landesplanung
- Die geordnete Ablagerung von Abfällen - vom 11.09.1992, Thüringer StAnz.,
Nr. 40, S. 1344, 1992.

2. Antr.gsteller und Verlegefirmen

2.1. Antragsteller

Der Antragsteller ist der Hersteller der KDB.

Bahneobersteller:

Produktionsstätte:

2.3. Verlegefirmen:

GSE Lining TechnoJogy GmbH
Buxtehuder Straße 112
21073 Hamburg

GSE Lining Technology GmbH
Boecker Straße 1a
17248 Rechlin

Polyfeit DeutscWand GmbH
Max-Planck-Straße 6
63128 Dietzenbach

In Anlage 2 werden die vom Antragsteller fur die Herstellung des Abdichtungs
elementes auf der Deponiebaustelle autorisierten Verlegefirmen benannt. Die
Autorisation ersetzt nicht den Nachweis der erforderlichen Erfahrung, Qualifika
tion und Ausstattung der Verlegefirmen, siehe Abschnitt 4.2.

Zu Hersteller, Produktionsstätte, Vertriebspartner und Verlegefirmen siehe auch
Anlage 2.

3. Beschreibung des Zulassungsgegenst.ndes

Das Abdichtungselement besteht aus Kunststoffdichtungsbahnen (KDB), die beim
Einbau in die Kombinationsdichtung zur Deponiebasis- bzw. Deponieoberfiächen
abdichtung im Heizkeil-Schweißverfahren durch Überlappnähte mit Prilfkan.1
(Anlage 14) gefUgt werden.

3.1. Werkstoff CFormmassel der KDB

Granulat Vestolen A 3512 R der Firma Vestolen GmbH in 45896 Gelsenkirchen,
Pawikerstraße 30,

Dichte:
Schrne1zindex (190/5):
Rußgehalt:

(0,942 ± 0,003) g1cm'
(1,6 ± 0,2) g110 min
(2, I ± 0,3) %,
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mit bis zu 5 % homogen zugemischtem Randstreifenmaterial aus der Ifd. Produk
tion der zugelassenen Bahnen, soweit die Anforderungen aus der Anlage I, Nr. 7,
Schrnelzindexänderung, dieses Zulassungsscheines erfiillt werden.

Werkstofferklärung des Herstellers, siehe Anlage 4.

3.2. Abmessungen der KPB



2,50mm
2,50mm
Nenndicke (-0, +0,30) mm.

Länge:
Breite:
Dicke:

Standardlänge 80 m, maximale Rollenlänge 160 m
7,50m
Mindestdicke
Nenndicke
Einzel meßwert

tungselements, hergestellt durch Fügen aus den in Nr. 3 genannten Kunststoff
dichtungsbahnen, nach dem Stand der Technik bescheinigt. Die fUr die Durch
fiihrung von Abdichtungsmaßnahmen erforderlichen Genehmigungen werden
durch die Zulassung nicht ersetzt.

3.3. Oberflächen der KDB

Die Oberflächen der Bahn sind beidseitig glatt und mit einer Kennzeichnung
gemäß Nr. 5 versehen. Die Kennzeichnung muß auf der sichtbaren Oberfläche der
verlegten Bahn erkennbar sein. Sie darf keine wesentliche Materialschwächung zur
Folge haben.

7.2. Die Zulassung gilt nur fUr Abdichtungselemente nach Nr. 3, die unter Einhaltung
der Nr. 4, Nr. 5 und Nr. 6 sowie der Hinweise und Nebenbestimmungen dieses
Zulassungsscheines als Bestandteil.einer Kombinationsdichtung fiir Deponien
gefertigt werden. Die zuständige Uberwachungs-/Genehrnigungsbehörde muß
beim Einbau der KDB die Einhaltung der Anforderungen, Auflagen und Be
stimmungen des Zulassungsscheins überwachen.

3.4. Produktionsstätte und Herstellungsverfahren

Die KDB ist nach dem in der Anlage 3 beschriebenen Herstellungsverfahren im
oben genannten Werk herzustellen, siehe Anlage 2. Eine andere Produktionsstätte
bedarf der besonderen Zulassung.

4. Anforderungen an den Zulassungsgegenstand

4.1. Anforderungen an die Kunststoffdichtungsbahnen

Sofern nicht ausdrücklich in diesem Zulassungsschein Abweichungen genannt
werden, müssen die KDB in ihren Eigenschaften den Prüfmustem entsprechen, die
nach den Prüfungsunterlagen an der BAM unter dem BAM Az. 8.32/1139/94 und
Az. 8.32/1117/94 und dem Prüfbericht Nr. 28401/93, vom 14.01.1994, des Süd
deutschen Kunststoff-Zentrum, 97082 Würzburg, einer Prüfung gemäß den An
forderungen der "Richtlinie für die Zulassung von Kuns/s/offdich/ungsbahnen als
Bestand/eil einer Kombinationsdich/ungfür Siedlungs- und Sonderabfalldeponien
sowiefür Abdichtungen von Al/las/en", kurz BAM-Richtlinie, der BAM unterzo
gen worden sind. Sie müssen damit den Anforderungen der BAM-Richtlinie
entsprechen.

4.2. Anforderungen an die Herstellung des Abdichtungselementes

Das Abdichtungselement (siehe Nr. 3) muß plan aufliegend auf dem mineralischen
Dichtungselement so hergestellt werden, daß spätere Auflasten (Schutz-, Drän-,
Abfall- und Rekultivierungsschichten) zu dem notwendigen Preßverbund zwischen
Kunststoff-Abdichtungselement und mineralischem Abdichtungselement führen.

Bei der Herstellung müssen die in der BAM-Richtlinie genannten Bestimmungen
und Auflagen fiir den Einbau der KDB als Teil der Kombinationsdichtung einge
halten werden. Vber die Herstellung der Schweißnähte sind Protokolle gemäß den
Anlagen 12 und 13 zu fUhren.

Das Abdichtungselement ist nur im Sinne dieses Zulassungsscheins auf der
Baustelle hergestellt, wenn es nachgewiesenermaßen von einer erfahrenen und mit
qualifiziertem Personal sowie erforderlichen Geräten und Maschinen ausreichend
ausgestatteten Fachfirma eingebaut wird. Die Anforderungen werden in der
Empfehlung der BAM "Fachbetrieb fiir den Einbau von Kunststoffkomponenten
in Deponieabdichtungssystemen" beschrieben. Der Nachweis der erforderlichen
Qualifikation, Ausstattung und Erfahrung kann z. B. durch die Anerkennung als
Fachbetrieb durch eine Güteüberwachungsgemeinschaft eines Fachverbandes
gefiihrt werden.

7.3. Änderung des Werkstoffes, der Abmessungen, der Oberflächenbeschaffenheit, des
Fertigungs- und Fügeverfahrens oder des Verwendungszwecks erfordern eine neue
Zulassung.

7.4. Die Zulassung ist an den in Nr. 2 genannten Hersteller und Fertigungsbetrieb
gebunden. Sie ist nicht übertragbar. Der Zulassungsschein darf nur im Ganzen mit
den dazugehörigen Anlagen vervielfliltigt werden. Eine auszugsweise Veröffentli
chung bedarf der Genehmigung der Bundesanstalt fiir Materialforschung und -prü
fung. Der Text und die Zeichnungen in Werbeschriften dürfen dem Zulassungs
schein nicht widersprechen. Das gilt sinngemäß auch fiir Berichte/Zeugnisse u. ä.
der Eigen- und Fremdüberwachung. Bei der Herstellung des Zulassungsgegen
standes muß auf der Baustelle der vollständige Zulassungsschein in Kopie vorlie
gen

7.5. Die Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter erteilt.

8. Nehenhestimmungen

8.1. Die Zulassung wird unter Widerrufsvorbehalt erteilt. Ein Widerrufsgrund liegt
insbesondere vor, wenn der Hersteller von dem in den Priifungsunterlagen und in
den Anhängen des Zulassungsscheins beschriebenen Verfahren oder von den fiir
die Prüfungsmuster verwendeten Materialien abweicht. In diesem Fall wird keine
zugelassene Bahn mehr gefertigt.

Die Zulassungsbehörde ist berechtigt, im Herstellerwerk, in Zwischenlagem oder
auf der Baustelle auch unangemeldet zu prüfen, ob die Anforderungen, Bestim
mungen und Auflagen dieses Zulassungsscheins eingehalten worden sind. Das
Grundrecht aus Art. 13 GG, die Unverletzlichkeit der Wohnung, bleibt gewahrt.

8.2. Ein Widerrufsgrund liegt auch vor, wenn sich der Werkstoff, das Herstellungs
verfahren der KDB oder das vom Hersteller und seinen Verlegefirmen eingesetzte
Verlege- und Schweißverfahren nicht bewährt haben und dies an Hand von neuen
technischen Erkenntnissen belegt werden kann oder wenn nach dem Stand der
Technik eine Weiterentwicklung und Verbesserung erforderlich ist.

8.3. 1m Falle des Widerrufs ist der Hersteller verpflichtet, der Zulassungsbehörde
umgehend den Zulassungsschein auszuhändigen.

8.4. Die Zulassung wird ferner unter der Auflage erteilt, daß der Nachweis der Fremd
überwachung zweimal jährlich durch die Übersendung einer Ausfertigung eines
Überwachungsberichtes erbracht wird. Entsprechendes gilt gegenüber den zustän
digen Überwachungsbehörden bezüglich des Dichtungselements fiir das jeweilige
Deponiebauprojekt.

5. Kennzeichnung

Die nach dieser Zulassung hergestellten KDB sind gemäß den an der BAM hinter
legten Prüfmustern wie folgt zu kennzeichnen:

13/BAM 8.3118/94/GSE H/75/H1GGlWo/Jahr

/Wo/ = Herstellungswoche; /Jahr/ = Herstellungsjahr.

Aufbau und Anordnung der Kennzeichnung, sowie Lage der Kennzeichnung auf
der KDB, siehe Anlage 5 und 6.

9.

10.

11.

Räumlicher Geltungsbereich

Dieser Zulassungsschein gilt gemäß 1.4. fUr das Land Niedersachsen und gemäß
1.5. fiir das Land Thüringen. Gemäß 1.2. und 1.3. kann der Zulassungsschein als
Na.chweis der Zulassung im Sinne der TA Siedlungsabfall und der TA Abfall,
Teil 1, verwendet werden.

Schadensfälle an Deponiedichtungen, die im Zusammenhang mit dem Zulas
sungsgegenstand stehen, sind in jedem Fall sofort der BAM zu melden.

Diesem Zulassnngsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung hei.

Jede Rolle wird mit einem Aufkleber versehen, auf dem die Kennzeichnung
enthalten ist, siehe Anlage 9.

12. Dieser Zulassnngsschein wird im Amts- und Mitteilungsblatt der BAM in
Berlin veröffentlicht.

Berlin, den 30.12.1996

BUNDESANSTALT FÜR MATERlALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG
(BAM)

im Auftrag

~
Oberregierungsrat
Leiter des Laboratoriums IV.32
Deponietechnik

·'·1
}

im Auftrag

Dr.-Ing. H. August
Direktor u. Professor
Leiter der Fachgruppe IV.3
Deponietechnik und
Altlastensanierung

BAM-Az.: 8.32/1139/94, 6. Ausfertigung
Dieser Zulassungsschein umfaßt 7 Seiten und 16 Anlagen mit 20 Seiten und
Rechtsmittelbelehrung, die Bestandteil des Zulassungsscheins sind.

Seiten der Zulassungsscheine ohne Dienstsiegel und Zulassungsscheine ohne
Unterschrift haben keine Gültigkeit.

7.1. Dieser Zulassungsschein gilt als Nachweis der Zulassung im Sinne der
TA-Siedlungsabfall und der TA-Abfall, Teil 1. Es wird die Eignung des Abdich-

6. Überwachung

Die nach dieser Zulassung hergestellten KDB müssen bei ihrer Herstellung gemäß
den Anforderungen der BAM-Richtlinie eigen- und fremdüberwacht werden, siehe
auch Anlage 7. Bei der Fremdüberwachung sind die Prüfungen gemäß Anlage 1
durchzuführen und die ermittelten Kennwerte müssen im Rahmen der Toleranzen
mit den dort angegebenen Kennwerten übereinstimmen.

Eine Eigen- und Fremdüberwachung ist auch bei dem Einbau der KDB in die
Kombinationsdichtung durchzufUhren. Dabei ist insbesondere die Einhaltung der
Anforderungen fiir den Einbau der KDB unter Nr. 4.2. dieses Zulassungsscheines
und seiner Anlagen 8 und 10 bis 16 zu überprüfen. Über die Prüfungen der
Schweißnähte sind Protokolle gemäß den Anlagen 15 und 16 zu fUhren.

Die mit der Fremdüberwachung zu beauftragenden Institutionen müssen über
ausreichend qualifiziertes Personal und notwendige Prüfeinrichtungen verfUgen
sowie der europäischen Norm I1AlIgemeine Kriterien zum Betreiben von Prüflabo
ratorien" DIN EN 45 00 I (Mai 1990) genügen.

7. Hinweise
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RECHTSNßTTELBELEHRUNG

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch
erhoben werden. Der Widerspruch ist bei dem Präsidenten der Bundesanstalt ruf Material
forschung und -prüfung (BAM), Berlin 12205, Unter den Eichen 87, schriftlich oder zur
Niederschrift einzulegen.

Ist über den Widerspruch ohne zureichenden Grund in angemessener Frist sachlich nicht
entschieden worden, so kann Klage bei dem Verwaltungsgericht in Berlin 10557, Kirch
straße 7, erhoben werden.

Verlegefirma: GSE Linlng Technology GmbH

Boeker Straß2 1A

D-17248 Rechlin

HEERS & BROCKSTEDT GmbH & Co.

Krokamp 70

D-24539 Neumünster

Die Klage kann nicht vor Ablauf von 3 Monaten seit der Einlegung des Widerspruchs
erhoben werden, außer wenn wegen der besonderen Umstände des Falles eine kürzere Frist
geboten ist. Sie kann ferner nur bis zum Ablauf eines Jahres seit der Einlegung des Wider
spruchs erhoben werden. Die Klage muß den Kläger, den Beklagten und den Streit
gegenstand bezeichnen.

W.u.E. MÜLLER GmbH

Oberndorfer SIr. 2

D-91472 Ipsheim

Wenn ein Bevollmächtigter bestellt wird, gilt sein Verschulden an der Versäumnis einer
Frist als eigenes Verschulden des Auftraggebers

FUB

Gesellschaft für Folientechnik und Bautenschutz mbH

Robert-Bosch-Straße 4

D-65719 Hofheim (Wallau)

Berlin 12205, den 30.12.1996

ANLAGE 1 ZUM ZULASSUNGSSCHEIN
13/BAM 8.3/18/94

BUNDESANSTALT FÜR
MATERIALFORSCHUNG UND ·PRÜFUNG

ANLAGE 3 ZUM ZULASSUNGSSCBEIN
13IBAM 8.3/18/94

BUNDESANSTALT FÜR
MATERIALFORSCBUNG UND -PRÜFUNG

Prüfverfahren und Anforderungen im Rahmen der Fremdüberwachung der Herstellung der
PE-HD Bahnen

Fertigung von POLYLiNEo

Kenngroße

1. Dichte

2. Dicke

3. Äußere Beschaffenheit

4. GerOldheit und PI:mIOlge

siehe Tabelle I. 3.

siehe Tabelle 1, 2.

siehe TOlbeJle 1, 1.1, 12

siehe Tabelle I, 1.5. 1.6

Anfordenlngtn und Tolel1ilDuD

Dichte: (0,942 ± 0,(03) g/cm)
Festlegung gem1ß Zulassungsschein 3.1

Dicke: 2,50 (-0. +0.30) nun

siehe TOlbelle I, 1.1. 12 der Richtlinie

siehe TOlbelle 1. 1.5, 1.6 der Richtlinie

Kernstück der Produktion Ist eine Flachfolienanlage. Der Aufschluß des zugeführten

Granulates erfolgt über Einschneckenextruder. Durch Schmelzepumpen wird das plas

lifizierte Material über ein Verteilersystem der Breitschlitzdüse zugeführt. Der Breit

schlitzdüse folgt ein Glättwerk aus drei temperierten Walzen. Eine Luftkühlstrecke mit

permanenter Dickenmessung schließt sich an. Die Aufwicklung erfolgt vollautomatisch,

nachdem zuvor die Dichtungsbahn auf das Endmaß von 7,5m beschnitten und der

Schutzstreifen aufgebrachl wurde.

keine Undichtigkeit nach DIN 16726

kein Versagen nach DIN 53 361

RuBgehalt: (2.t ± 0.3) %. gem1ß Zulas
sungsschein 3.1. Homogenitilt siehe
Tabelle 1., 1.4 der Richtlinie

nach 1h bei 120 oe längs: < 1,00 %:
quer: < 1.00 %

MFl 190/5 Bahnenmaterial
~ Mfl 190/5 Gr:mulat + 0,2 gliOmin.

2:: 15 %

ANLAGE 4 ZUM ZULASSUNGSSCBEIN
13IBAM 8.3/18/94

BUNDESANSTALT FÜR
MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFU 'G

VESTOLEN A 3512 R wird ohne Zusätze dem Fertigungsprozeß zugeführt. Lediglich

der Zusatz von Rückführware aus dem Randstreifenbeschnitt Ist bis zu 5% zulässig.

Für die KunststoffdichtungsbahnPOLYLlNE<wird VESTOLEN A 3512 R der Vestolen

GmbH verarbeitet. VESTOLEN A 3512 R ist ein Polyethylen hoher Dichte und vom

Rohstoffhersteller mit 1,8-2,4% Ruß zu UV-Stabilisierung versehen.

Werkstofferklärung
quer
~ 15 Nlmm 1

~10%

~ 700 %

>600 N
~ 300 N

längs
0,: 2:: 15 N/nun1

E,: 2:: 10 %
E,,: 2:: 700 %

> 6 kN

5. Rußgehalt und Homogenität siehe Tabelle I, 1.3, 1.4
der Ruß.... erteilung

6. Maß:inderung siehe Tabelle 1.5.6

7. Schmelzindeltt\nderung siehe Tabelle 1,4.1

8. Zugbeanspruchung: siehe Tabelle 2. 8.1
mehTachsig, Wölb....ersuch

9. Zugbe:mspruchung. siehe Tabelle 2, 82 und 83
einachsig.(Streckdehnung,
-spannung, Reißdehnung)**)

10. Widerstand gegen siehe Tabelle 2, 9, DIN 53 356 A
Weiterreißen oder DIN 53 515

11. Stempeldurchdrtlck....ersuch siehe T:lbelle 2, 10.

12. Perforationsversuch siehe T:lbelle 2, 11.

13. Falzen bei niederen siehe Tabelle 2, 12.
Temperaluren

") siehe "Richtlinie für die Zulassung von Kunststoffdichtungsbahnen als Bestandteil einer Kom
binationsdichtung flir Siedlungs- und Sonderabfalldeponien sowie rur Abdichtungen von Altla
sten" und die dort angegebenen Anforderungstabellen, Bundesanstalt rur Materialforschung und
-prüfung, Sland Juli 1992
") Probeslab PK 4 gemäß DIN 53 455

ANLAGE 5 ZUM ZULASSUNGSSCBEIN
13IBAM 8.3/18/94

BUNDESANSTALT FÜR
MATERIALFORSCBUNG UND -PRÜFUNG

ANLAGE 2 ZUM ZULASSUNGSSCBEIN
13IBAM 8.3/18/94

BUNDESANSTALT FÜR
MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG

Hersteller,Vertrieb und Verleger von POLYLINEo

Aufbau der Bahnenkennzeichnung

Die auf die Dichtungsbahn kontinuierlich aufgebrachte Kennzeichnung beinhaltet ne

ben der Nummer des Zulassungsscheines und dem Herstellerlogo auch weitere Infor

mationen:

13/ BAM 8.3/18/94 Hersteller HI75/H/GGlWo/Ja
Hersteller

mit Produktionsstätte:

Vertrieb:

GSE Lining Technology GmbH

Boeker Straße 1A

D-17248 Rechlin

Polyfeit Deutschland GmbH

Max-Planck-Straße 6

D-63128 Dietzenbach

Darin bedeuten:

-H175

-H

-GG

-Wo

- Ja

Bahnendicke 2.5mm, Breite 7,5m

WerkstoffVESTOLEN A 3512 R derVestolen GmbH

Oberfläche beidseitig glatt

Herstellungswoche

Herstellungsjahr
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ANLAGE 6 ZUM ZULASSUNGSSCHEIN
13fBAM 8.3/18/94

BUNDESANSTALT FÜR
MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG

Lage der Bahnenkennzeichnung

äußere Einflüsse zu vermeiden, sollen die Rollen abgedeckt werden. Die Ausrollfiäche

muß eine Länge von mindestens 50m aufweisen. Sowohl der Lagerplatz wie auch die

Ausrollfläche müssen eben und steinfrei sein. Dabei muß gewährleistet sein, daß die

POLYLlNE"-Dichtungsbahn nicht vor dem Einbau beschädigt wird. Asphalt- oder Be

tondecken sind ebenso geeignet wie ein Sandplanum. Asphalt- und Betondecken müs

sen vor der Lagerung und dem Ausrollen abgefegt werden.

Die in der Anlage 5 beschriebene Bahnenkennzeichnung wird in drei Spuren auf der

POLYLlNEo-Oberfläche angebracht.

Eine dieser Spuren verläuft in der Bahnenmitte, d.h. etwa 3,75m vom Rand der POLY

L1NEo-Dichtungsbahn. Die beiden äußeren Spuren verlaufen jeweiis in einem Randab

stand von ca. 1,25m.

ANLAGE 9 ZUM ZULASSUNGSSCHEIN
13fBAM 8.3/18/94

BUNDESANSTALT FÜR
MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG

ANLAGE 7 ZUM ZULASSUNGSSCHEIN
13fBAM 8.3/18/94

BUNDESANSTALT FÜR
MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG

Beschreibung der Rollenaufikleber

Jede POLYLlNEo-Rolle erhält eine fortlaufende Nummer. Zusätzlich zu dieser Nummer

werden Informationen zum Werkstoff, der Dicke und der Oberfläche gegeben:

Qualitätssicherungsmaßnahmen für POLYLiNEo

zur Sicherung einer gleichbleibenden Qualität bestimmt.

Eigenüberwachung der Fertigung

Die Fertigungskontrolle beinhaltet folgende Versuche und Häufgkeiten:

Rohstoffeingang

Im Rahmen einer Eingangskontrolle werden an ca. 25to Rohstoffanlieferung die Kenn

werte von

Neben diesen Daten beinhalten die Aufkleber

- Rollenlänge,

- Rollenbreite und

- Rollengewicht.

Ifd. Rollen-Ne.

VESTOLEN A 3512 R

Bahnendicke 2,5mm

Oberflächen glatt

PL 6789 =

H

H

GG =DIN 53 735, Kond. 190·C/5kg

DIN 53 479, Verfahren A

Werksnorm

- Schmelzindex

- Dichte

- Feuchte

- Äußere Beschaffenheit
- Dicke
- Planlage

- Warmlagerungsverhalten
- Zugeigenschaften

- Schmelzindexänderung

DIN 16726, 5.1
DIN 53 353
DIN 16 726, 5.2

DIN 53377,1 Std.l120·C
DIN 53455,
Stab 4,1 OOmm/min
DIN 53735,
Kond. 190·C/5kg

jede Dichtungsbahn
jede Dichtungsbahn
bei Produktionsbeginn,
bzw. bei Chargenwechsel,
min. einmal pro Woche
jede Dichtungsbahn
jede 2. Dichtungsbahn

jede 5. Dichtungsbahn

ANLAGE 10, SEITE 1 ZUM ZULASSUNGSSCHEIN
13/BAM 8.3/18/94

BUNDESANSTALT FÜR
MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG

Einbau von POLYLlNEo-Dichtungsbahnen

Nach Wechsel der Formmasse werden alle Prüfungen durchgeführt.

Transport und Lagerung von POLYLlNEo

Fremdüberwachung der Fertigung

Herstellung und Eigenüberwachung der POLYLlNEo-Dichtungsbahn werden fremd

überwacht durch das Süddeutsche Kunststoff-Zentrum (SKZ)

Frankfurter Straße 15

97082 Würzburg

Der geschlossene Überwachungsvertrag entspricht der "Richtlinie für die Zulassung

von Kunststoffdichtungsbahnen als Bestandteil einer Kombinationsdichtung für

Siedlungs- und Sonderabfalldeponien sowie für Abdichtungen von Altlasten" in der

Fassung vom 7/92.

rRQiI®

~
ANLAGE 8 ZUM ZULASSUNGSSCHEIN

13fBAM 8.3/18/94
BUNDESANSTALT FÜR

MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG

Der Einbau der POLYLlNE'-Dichtungsbahn erfolgt fachgerecht so, daß zum einen

keine negative Veränderung der werkseitig erbrachten Qualität eintritt und zum

anderen die an die Abdichtung gestellten Anforderungen wie Funktionsfähigkeit und

8etriebssicherheit gewährleistet sind. Die Installation der Abdichtung erfolgt daher nur

durch einen leistungsfähigen Verlegebetrieb, dessen nach den neuesten Erkennt

nissen geschultes und nach DVS-Richtlinien geprüftes Personal den hohen Qualitäts

standard der POLYLlNE"-Dichtungsbahnen gewährleistet.

Es werden folgende Kriterien besonders beachtet.

- der einwandfreie Zustand nach Transport und bei Lagerung,

- die Gewährleistung der werkstoffspezifischen Eigenschaften beim Einbau,

- die Ausführung der Verbindung der einzelnen POLYLlNE'-Dichtungsbahnen-

untereinander bei optimalen Bedingungen,

- die Sicherung der Funktionsfähigkeit des Abdichtungssystems.

Dazu werden alle mit der Abdichtungsmaßnahme in Verbindung stehenden Leistungen

und Maßnahmen mit den direkt und indirekt beteiligten Stellen abgestimmt.

Alle POLYLlNEo-Dichtungsbahnen werden nur mit LKW transportiert. Werksseitig wird

jede Rolle mit zwei Transportgurten ausgerüstet. Diese Gurte müssen bis zur Verle

gung auf der Baustelle an der Rolle verbleiben, da sie die Be- und Entladung mittels

Kran, Bagger, Radlader o.ä. ermöglichen. Zudem sind die etwa 1500kg schweren Rol

len mit Spannbändern gesichert, um ein nicht gewolltes Abwickeln zu verhindern.

Der Lagerplatz sollte die Abmessung von mindestens 10 x 20m haben, um eine

einwandfreie Lagerung zu gewährleisten. Die angelieferten Rollen werden bis zum

Einbau gestapelt, jedoch nicht mehr als 5 Rollen übereinander. Um Schäden durch

Anforderungen an den Untergrund

Alle abzudeckenden Flächen müssen grundsätzlich so ausgebildet werden, daß keine

Beschädigung der POLYLlNE"-Dichtungsbahnen entstehen kann, Im Feinplanum muß

das geplante Gefälle eingearbeitet, die vorgeschriebene Verdichtung und die

maximale Oberflächentoleranz eingehalten werden, Die Oberfläche des Planums muß

den Anforderungen der "Richtlinie für die Zulassung von Kunststoffdichtungsbahnen

als Bestandteil einer Kombinationsdichtung für Siedlungs- und Sonderabfalldeponien

sowie für Abdichtungen von Altlasten" (Stand Juli 1992) genügen (s. besonders

Abs.8.3).
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Qualitätssicherungsmaßnahmen nach der Schweißnahtherstellung

Alle Maßnahmen im Rahmen der Schutzabdeckungen und Drainageschichten haben

ebenfalls entsprechend der "Richtlinie für die Zulassung von Kunststoffdichtungs

bahnen als Bestandteil einer Kombinationsdichtung für Siedlungs- und Sonder

abfalldeponien sowie für Abdichtung von Altlasten" (Stand Juli 1992) zu erfolgen.

Zur Gewährleistung der Funktionsfähigkeit der Dichtung und zum Ausschluß von

Beschädigungen ist generell die Überwachung des Einbaues der Schutz- und

Drainageschichten notwendig. Das Aufbringen dieser Schichten hat unbedingt so zu

erfolgen, daß keine unzulässigen Beanspruchungen der KDB auftreten. Das einge

setzte Personal muß qualifiziert sein und über die sicherheitstechnische Relevanz der

Arbeiten unterwiesen sein.

Alle Fügenähte sind auf Dichtigkeit zu prufen. Die Dichtigkeitsprufung der Überlapp

nähte mit Druckluft erfolgt in Abhängigkeit der Oberflächentemperaturen, und zwar

- von 5 bis 20°C mit 5 bar

- von 20 bis 40°C mit 4 bar

- von 40 bis 50°C mit 3 bar,

Der vorgegebene Prüfdruck ist kurzfristig (1 Minute) um 0.5bar zu erhöhen, um dann

auf den Prüfdruck abgelassen zu werden. Die PrÜfung gilt als bestanden, wenn nach

10 Minuten Prüfdauer der Druck um nicht mehr als 10% abgefallen ist.
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Verschweißung der POLYlINP-Dichtungsbahn

Das Fügen der Dichtungsbahnen erfolgt durch Verschweißung, angelehnt an die

DVS-Richtlinie 2225, Teil 1, wobei dieser Prozeß in 2 Teile, nämlich das Reinigen des

Schweißbereiches und das Herstellen der Schweißverbindungen, zu unterteilen ist.

Grundsätzlich sind die Nahtbereiche von allen Verschmutzungen zu reinigen. Soweit

diese Nahtbereiche jedoch mit einem Schutzstreifen versehen sind, kann die beson

dere Reinigung entfallen. Jedoch nur dann, wenn der Schutzstreifen unmittelbar vor

dem Verschweißen des Nahtbereiches entfernt wird, Bei der Vorbereitung des Füge

bereiches für eine Auftragnaht wird mittels Bürste und Handschleifer die Oxidations

schicht im Nahtbereich entfernt. Dabei ist unbedingt zu beachten, daß eine starke Rie

fenbildung vermieden wird.

Verlegen der POLYlINE<-Dichtungsbahnen

Die Verlegung der POLYlINE <'-Dichtungsbahnen erfolgt nach einem vorher erstellten

und mit den zuständigen Überwachungsbehörden und dem Fremdüberwacher abge

stimmten Verlegeplan. Während der Installation wird auf der Baustelle der Arbeits

fortschritt und die Lage der einzelnen, gekennzeichneten Bahnen eingetragen. Die

Verlegung der POLYlINEo-Dichtungsbahnen ist nur bei Temperaturen von >/=5°C

statthaft sowie bei Wetterlagen, bei denen der Taupunkt auf der Dichtungsbahn nicht

unterschritten wird. Die Auslegung der Bahnen erfolgt grundsätzlich von Hand bzw. mit

einer entsprechenden Ausrollvorrichtung. Beim Ausrollen ist darauf zu achten, daß die

Dichtungsbahn so gerichtet wird, daß ein notwendiger Überlappungsstreifen von ca.

10-15cm für die Verschweißung zustande kommt. Während des Ausrollvorganges bzw.

nach Ausrichten der Bahn muß diese auf eventuelle mechanische Beschä- digungen

untersucht und durch Ballastierung gegen Windverwehungen gesichert werden,

Die Schweißnähte im Bereich der Böschung sind generell parallel zum Gefälle

anzuordnen. Im Bereich der Deponiesahle müssen waagerechte Nähte einen

Mindestabstand von 1,5m vom Böschungsfuß haben. Alle Nähte sind im Verlegeplan

(Bestandsplan) so zu protokollieren, daß jederzeit die Feststellung des Schweißers,

des Gerätes, der Zeit und der genauen Lage möglich ist. Die Verschweißung der

einzelnen Bahnen untereinander erfolgt durch geschultes Fachpersonal mit

langjähriger Erfahrung und einer PrÜfung nach DVS 2225.
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Die Einfachnähte (Auftragnähte) werden durchgehend mittels Saugglocke einer

kontinuierlichen Vakuumprüfung unterzogen. In einzelnen Fällen ist auch die

durchgehende Prufung mit Hochspannung möglich. Dazu ist jedoch im Rahmen der

Nahtvorbereitung ein Kupferdraht einzulegen. Die als Schaumbildner bei der Vaku

umprüfung eingesetzte Benetzungsfiüssigkeit darf keine nachteilige Auswirkung auf

die Naht haben. Geeignet sind hierfür handelsübliche Geschirrspülmittel. Die Naht

festigkeitsprüfungen (Schälversuche) sind vor Ort mit transportablen Zugprüfgeräten

durchzuführen, die eine Dokumentation der Kraft ermöglichen. Über die stattgefun

denen Prufungen sind entsprechende Prüfprotokolle zu führen.
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Die zum Einsatz kommenden Heizkeilschweißgeräte erstellen eine Überlappnaht mit

einem mittig angeordneten Prüfkanal. Diese Geräte müssen eine kontinuierliche

Dokumentation von Zeit, Weg, Andruckkraft der Andruckrollen, Heizkeiltemperatur und

Schweißgeschwindigkeit ermöglichen. Die Breite der Naht muß mindestens 2x15mm,

die Prüfkanalbreite 15±2mm betragen. Anhand von Probeschweißungen vor Beginn

der Schweißarbeiten wird die genaue Geometrie festgestellt, und die Schweiß

parameter werden aufeinander abgestimmt. Die Umgebungsbedingungen wie Luft

feuchtigkeit, Lufttemperatur, Temperatur der Bahnenoberfläche und die Verschweiß

parameter wie Heizkeilparameter, Geschwindigkeit und Rollendruck werden vom Heiz

keilschweißgerät angegeben, dokumentiert und im Rahmen der Schweißprotokolle (s.

Anlage) überwacht und festgehalten. In Ausnahmefällen (schwer zugängliche Stellen

oder Flicken) dürfen handgeschweißte Einfachnähte mit Heißluftvorhaftung und zu

sätzlicher Auftragschweißung durch Extrusion erstellt werden.

Schweißmaschinenprotokoll
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Schutzabdeckungen und Flächendrainschichten

Nach erfolgter Fertigstellung sind die Dichtungsflächen sofort und zeitnah abzu

nehmen und für die Abdeckung von Schutz- und Drainageschichten freizugeben. Nur

der sofortige Einbau, fachgerecht ausgeführt (bei niedrigen Temperaturen und ge

ringer Sonneneinstrahlung), gewährleistet eine planebene Auflage (Preßverbund) auf

dem Untergrund.
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2. Nachtrag zum
ZULASSUNGSSCHEIN Werkstofferklärung des Herstellers, siehe Anlage 4.

3.2. Abmessungen der KDB
06IBAM 8.3103/95

fiir ein AbdichMlgsel~ment, gdUgt aus Kunststoffdichtungsbahnen (KDB) als Bestandteil
emer KombmalIonsdlChtung m Basls- und Oberflächenabdichtungen von Deponien rur
Siedlungs- und Sonderabf_lIe.

Länge:
Breite:
Dicke: Mindestdicke

Nenndicke
Einzeimeßwert

100 m, maximale Rollenlänge
5,15 m
2,50 mm (Grundmaterial ohne Struktur)
2,50mm
Nenndicke (-0, + 0,3) mm.

3.3. Oberflächen der KDB
I. Rechtsgrundlagen

1.1. Gesetz zur Vermeidung, Verwertung und Beseitigung von Abfallen
(Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz - KrW/AbfG), vom 27.09.1994, BG B/.I,
S. 2705, 1994.

Die Oberflächen der Bahn sind beidseitig strukturiert mit der Struktur S (kegelige
Spikes) auf der einen Bahnseite und der Struktur R50 Stegraster 50 x 50 mm auf
der anderen Bahnseite gemäß Anlage 17 sowie einer Kennzeichnung gemäß Ne. 5.
Die Kennzeichnung muß auf der sichtbaren Oberfläche (Stegraster) der verlegten
Bahn erkennbar sein. Sie darf keine wesenlliche Materialschwächung zur Folge
haben.

1.2. Dritte Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Abfallgesetz (TA Siedlungsabfall),
T~chmsche AnleItung zur Verwertung, Behandlung und sonstigen Entsorgung von
S,edlungsabfällen, vom 14.05.1993, BAnz. Ne. 99a, 1993.

1.3. Im Rahmen dieser Zulassung werden die Anforderungen des Anhangs E der
Zweiten Aligememen Verwaltungsvorschrift zum Abfallgesetz (TA Abfall,
Telll), Technische Anleitung zur Lagerung, chemisch/physikalischen und biologi
schen Behandlung, Verbrennung und Ablagerung von besonders überwachungs
bedürftigen Abfällen, vom 12.03.1991, Gemeinsames Ministerialblatt
Ne. 8, S. 139, 1991, an das Abdichtungselement mit berücksichtigt. '

3.4. Produktionsstätte und Herstellungsverfahren

Die KDB ist nach dem in der Anlage 3 beschriebenen Herstellungsverfahren im
oben genannten Werk herzustellen, siehe Anlage 2. Eine andere Produktionsstätte
bedarf der besonderen Zulassung.

4. Anforderungen an den Zulassungsgegenstand

1.4. Runderlaß des Niedersächsischen Ministers rur Umwelt 207-62812/21
Abdichtung von Deponien für Siedlungsabfälle - vom 24.06.1988, Nds. MB/.,

Ne. 22, S. 632, 1988.

1.5. Verwaltungsvorschrift des Thüringer Ministeriums rur Umwelt und Landes
planung - Die geordnete Ablagerung von Abfällen - vom 11.09.1992, Thüringer
StAnz., Nr. 40, S. 1344, 1992.

2. Antragsteller und Verlegefirmen

4.1. Anforderungen an die Kunststoffdichtungsbahnen

Sofern nicht ausdrücklich in diesem Zulassungsschein Abweichungen genannt
werden, müssen die KDB in ihren Eigenschaften den Prüfrnustem entsprechen, die
nach den Prüfungsunterlagen an der BAM unter dem BAM Az. 8.32/1154/95 und
dem Prüfbericht Nr. K95 053.1, vom 09.03.1995, der Staatlichen
Materialprüfanstalt Darmstadt, 64283 Darmstadt, den Prüfungen gemäß den
Anforderungen der "Richtlinie fiir die Zulassung von Kunststoffdichtungsbahnen
als Bestandteil einer Kombinationsdichtung für Siedlungs- und
Sonderabfalldeponien sowie fiir Abdichtungen von Altlasten", kurz
BAM-RlChtlIme, und den ergänzenden Anforderungen fiir strukturierte
DIchtungsbahnen der BAM unterzogen worden sind. Sie müssen damit den dort
festgelegten Anforderungen entsprechen.

2.2. Vertrieb in DeutscWand

2.1. Antragsteller

Der Antragsteller ist der Hersteller der KDB.

FRANK Deponietechnik GmbH
Bellersheimer Straße 39
35410 Hungen

2.3. Verlegefirmen

In Anlage 2 werden die vom Antragsteller fiir die Herstellung des Abdichtungs
elementes auf der Deponiebaustelle autorisierten Verlegefirmen benannt. Die
Autorisation ersetzt nicht den Nachweis der erforderlichen Erfahrung, Qualifika
tion und Ausstattung der Verlegefirmen, siehe Abschnitt 4.2.

Zu Hersteller, Produktionsstätte, Vertriebsfirma und Verlegefirmen siehe auch
Anlage 2.

4.2. Anforderungen an die Herstellung des Abdichtungselementes

Das Abdichtungselement (siehe Nr. 3.) muß plan aufliegend auf dem
mineralischen Dichtungselement so hergestellt werden, daß spätere Auflasten
(Schutz-, Drän-, Abfall- und Rekultivierungsschichten) zu dem notwendigen
Preßverbund zWischen Kunststoff-Abdichtungselement und mineralischem
Abdichtungselement fUhren.

Bei der Herstellung müssen die in der BAM-Richtlinie genannten Bestimmungen
und Auflagen rur den. Einbau der KDB als Teil der Kombinationsdichtung
emgehalten werden. Uber die Herstellung der Schweißnähte sind Protokolle
gemäß den Anlagen 12 und 13 zu fUhren.

Das Abdichtungselement ist nur im Sinne dieses Zulassungsbescheids auf der
Baustelle hergestellt, wenn es nachgewiesenermaßen von einer erfahrenen und mit
qualifiziertem Personal sowie erforderlichen Geräten und Maschinen ausreichend
ausgestatteten Fachfirma eingebaut wird. Die Anforderungen werden in der
Empfehlung der BAM "Fachbetrieb rur den Einbau von Kunststoffkomponenten
in Deponieabdichtungssystemen" beschrieben. Der Nachweis der erforderlichen
Qualifikation, Ausstattung und Erfahrung kann z. B. durch die Anerkennung als
Fachbetneb durch eme Güteüberwachungsgemeinschaft eines Fachverbandes
geruhet werden.

AGRU-Alois Gruber GmbH
Kunststoffwerk
Ing.-Pesendorfer-Ste. 31
A-4540 Bad Hall

Bahnenhersteller:
und
Produktionsstätte:

5. Kennzeichnung

2.4. Geltungsdauer

3.

Gemäß dem Antrag auf Zulassung wird die Zulassung bis zum 31.12.1998 befri
stet. Nach Ablauf der Frist verliert der Zulassungsschein seine Gültigkeit und ist
der Zulassungsbehärde auszuhändigen.

Beschreibung des Zulassungsgegenslandes

Die nach dieser Zulassung hergestellten KDB sind gemäß den an der BAM
hmterlegten Prüfmustern wie folgt zu kennzeichnen:

06IBAM 8.3/03/95/lagru PEHD 2,5 mm 5150 SIR50/Jahr/123456/

IJahr/ = Herstellungsjahr; 11234561 ~ Interne Codierung (Produktionstag, Schicht,
Rohstoffcharge) Ist bel der BAM hinterlegt.

Aufbau und Anordnung der Kennzeichnung, sowie Lage der Kennzeichnung auf
der KDB, SIehe Anlage 5 und 6.

mit bis zu 4 % homogen zugemischtem Randstreifenmaterial aus der Ifd.
Produktion der zugelassenen Bahnen, soweit die Anforderungen aus der Anlage I,
Nr. 7, Schmelzindexänderung, dieses Zulassungsscheines erfiillt werden.

Das Abdichtungselement besteht aus Kunststoffdichtungsbahnen (KDB), die beim
Einbau in die Kombinationsdichtung zur Deponiebasis- bzw.
Qeponieoberflächenabdichtung im Heizkeil-Schweißverfahren durch
Uberlappnähte mit Prüfkanal (Anlage 14) gerugt werden.

Werkstoff IFormmassel der KDB

Granulat Hostalen GM 5040 T 12 der Firma Hoechst AG (Ruhrchemie
Oberhausen) in 65926 Frankfurt am Main,

3.1.

Dichte:
Schmelzindex (190/5):
Rußgehalt:

(0,946 ± 0,002) g/cm'
(0,85 ± 015) g/I 0 min
(2,15 ± 0,15) %,

6.

Jede Rolle wird mit einem Aufkleber versehen, siehe Anlage 9, auf dem die
Chargen-Nummer (Interne Codierung) enthalten ist.

Überwachung

Die nach dieser Zulassung hergestellten KDB müssen bei ihrer Herstellung gemäß
den Anforderungen der BAM-Richtlinie eigen- und fremdüberwacht werden, siehe
auch Anlage 7. Bei der Fremdüberwachung sind die Prüfungen gemäß Anlage I
durchzuführen und die ennittelten Kennwerte müssen im Rahmen der Toleranzen
mit den dort angegebenen Kennwerten übereinstimmen.

Eine Eigen- und Fremdüberwachung ist auch bei dem Einbau der KDB in die
Kombinationsdichtung durchzufUhren. Dabei ist insbesondere die Einhaltung der
Anforderungen fiir den Einbau der KDB unter Ne. 4.2. di,ses Zulassungsscheines
und seiner Anlagen 8 und 10 bis 16 zu überprüfen. Uber die Prüfungen der
Schweißnähte sind Protokolle gemäß den Anlagen 15 und 16 zu fUhren.
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Leiter der Fachgruppe IV.3 Leiter des Laboratoriums lV.32
Deponietechnik und Deponietechnik
AJtlastensanierung

Die mit der Fremdüberwachung zu beauftragenden Institutionen müssen über
ausreichend qualifiziertes Personal und notwendige Prüfeinrichtungen verfugen
sowie der europäischen Nonn UAlIgemeine Kriterien zum Betreiben von
Prüflaboratorien" DlN EN 45 001 (Mai 1990) genügen.

7. Hinweise

7.1. Dieser Zulassungsschein gilt als Nachweis der Zulassung im Sinne der
TA-Sledlungsabfall und der TA-Abfall, Teil 1. Es wird die Eignung des
Abdichtungselements, hergestellt durch Fügen aus den in Nr. 3. genannten
Kunststoffdichtuogsbahnen, nach dem Stand der Technik bescheinigt. Die fur die
Durchfuhrung von AbdichtungsmaOnahmen erforderlichen Genehmigungen
werden durch die Zulassung nicht ersetzt.

im Auftrag im Auftrag

7.2. Die Zulassung gilt nur fur Abdichtungselemente nach Nr. 3, die unter Einhaltung
der Nr. 4., Nr. 5. und Nr. 6. sowie der Hinweise und Nebenbestimmungen dieses
Zulassungsscheines als Bestandteileiner Kombinationsdichtung fur Deponien
gefertigt werden. Die zuständige Uberwachungs-/Genehmigungsbehörde muß
beim Einbau der KDB die Einhaltung der Anforderungen, Auflagen und
Bestimmungen des Zulassungsscheins überwachen.

BAM-Az.: 8.32/1154/95, 6. Ausfertigung.
Dieser Zulassungsschein umfaOt 7 Seiten und 17 Anlagen mit 29 Seiten und
Rechtsmittelbelehrung, die Bestandteil des Zulassungsscheins sind.

Seiten der Zulassungsscheine ohne Dienstsiegel und Zulassungsscheine ohne
Unterschrift haben keine Gültigkeit.

7.3. Änderung des Werkstoffes, der Abmessungen, der Oberflächenbeschaffenheit, des
Fertigungs- und Fügeverfahrens oder des Verwendungszwecks erfordern eine neue
Zulassung.

Der 2. Nachtrag zur Zulassung ersetzt den alten Zulassungsschein Nr.
06/BAM8.3/03/95 vom 31.03.1995, einschließlich des 1. Nachtrags vom
04.12.1995.

7.4. Die Zulassung ist an den in Nr. 2. genannten Hersteller und Fertigungsbetrieb
gebunden. Sie ist nicht übertragbar. Der Zulassungsschein darf nur im Ganzen mit
den dazugehörigen Anlagen vervielfaltigt werden. Eine auszugsweise
Veröffentlichung bedarf der Genehmigung der Bundesanstalt fur
Materialforschung und -prüfung. Der Text und die Zeichnungen in Werbeschriften
dürfen dem Zulassungsschein nicht widersprechen. Das gilt sinngemäß auch für
Berichte/Zeugnisse u. ä. der Eigen- und Fremdüberwachung. Bei der Herstellung
des Zulassungsgegenstandes muß auf der Baustelle der vollständige
Zulassungsschein in Kopie vorliegen.

7.5. Die Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter erteilt.

RECHTSMITTELBELEHRUNG

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch
erhoben werden. Der Widerspruch ist bei dem Präsidenten der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung (BAM), Berlin J2205, Unter den Eichen 87, schriftlich oder zur
Niederschrift einzulegen.

Ist über den Widerspruch ohne zureichenden Grund in angemessener Frist sachlich nicht
entschieden worden, so kann Klage bei dem Verwaltungsgericht in Berlin 10557, Kirch
straße 7. erhoben werden.

8. Nebenbestimmungen

8.1. Die Zulassung wird unter Widerrufsvorbehalt erteilt. Ein Widerrufsgrund liegt
insbesondere vor, wenn der Hersteller von dem in den Prüfungsunterlagen und in
den Anhängen des Zulassungsscheins beschriebenen Verfahren oder von den fur
die Prüfungsmuster verwendeten Materialien abweicht. In diesem Fall wird keine
zugelassene Bahn mehr gefertigt. Die Zulassungsbehörde ist berechtigt, im
Herstellerwerk, in Zwischenlagern oder auf der Baustelle auch unangemeldet zu
prüfen, ob die Anforderungen, Bestimmungen und Auflagen dies~,"

Zulassungsscheins eingehalten worden sind. Das Grundrecht aus Art. 13 GG, die
Unverletzlichkeit der Wohnung, bleibt gewahrt.

Die Klage kann nicht vor Ablauf von 3 Monaten seit der Einlegung des Widerspruchs
erhoben werden, außer wenn wegen der besonderen Umstände des Falles eine kürzere Frist
geboten ist. Sie kann ferner nur bis zum Ablauf eines Jahres seit der Einlegung des Wider
spruchs erhoben werden. Die Klage muß den Kläger, den Beklagten und den Streit
gegenstand bezeichnen.

Wenn ein Bevollmächtigter bestellt wird, gilt sein Verschulden an der Versäumnis einer
Frist als eigenes Verschulden des Auftraggebers

Berlin 12205, den 30.12.1996

8.2. Ein Widerrufsgrund liegt auch vor, wenn sich der Werkstoff, das
Herstellungsverfahren der KDB oder das vom Hersteller und seinen VerlegefInnen
eingesetzte Verlege- und Schweißverfahren nicht bewährt haben und dies an Hand
von neuen technischen Erkenntnissen belegt werden kann oder wenn nach dem
Stand der Technik eine Weiterentwicklung und Verbesserung erforderlich ist.

ANLAGE 1 ZUM ZULASSUNGSSCHEIN
06/B AM 8.3/03/95

BUNDESANSTALT FÜR
MATERIALFORSCHUNG UND ·PRÜFUNG

Prüfverfahren und Anforderungen im Rahmen der Fremdüberwachung der Herstellung der
PE·HD Bahnen

8.3. Im Falle des Widerrufs ist der Hersteller verpflichtet, der Zulassungsbehörde
umgehend den Zulassungsschein auszuhändigen. Kenngroße Pn1rverfahren- Anrorderungen und Toleran2eD

8.4. Die Zulassung wird ferner unter der Auflage ..erteilt, daß der Nachweis der
Fremdüberwachung zweimal jährlich durch die Ubersendung einer Ausfertigung
eines Überwachungsberichtes erbracht wird. Entsprechendes gilt gegenüber den
zuständigen Uberwachungsbehörden bezüglich des Dichtungselements für das
jeweilige Deponiebauprojekt.

1. Dichte

2. Dicke

3. Äußere Beschaffenheit

4. Geradheit und PJanlage

siehe Tabelle I. 3.

siehe Tnbelle I. 2.

siehe Tabelle 1, 1.1. 12

siehe Tnbelle I. 105. 1.6

Dichle: (0,946 ± 0,002) g/cmJ

Fesllegung gemtiß Zulassungsschein 3.1

Dicke: 2,50 (-0, +0,30) mm
(Grundmnterial ohne Suuktur)

siehe Tabelle 1, 1.1, J2 der Richtlinie

siehe Tnbelle 1, 1.5, 1.6 der Richtlinie

5. Rußgehalt und HomogeniHtt siehe Tabelle I. 1.3, 1.4
der Rußverteilung9. Räumlicher Geltungsbereich

Dieser Zulassungsschein gilt gemäß 1.4. für das Land Niedersachsen und gemäß
1.5. fur das Land Thüringen. Gemäß 1.2. und 1.3. kann der Zulassungsschein als
Nachweis der Zulassung im Sinne der TA Siedlungsabfall und der TA Abfall,
Teil I, verwendet werden.

6. M~:lnderung

7. Schmelzindex1tnderung

siehe TabeJle 1. 5.6

siehe Tabelle 1.4.1

Rußgehah: (2.1 5 ± 0.15) %. gemäß Zulas
sungsschein 3.1. HomogeniHil siehe
Tabelle 1.. 1.4 der Richllinie

nach Ih bei 120 oe längs: < 1,50 %;
quer: < 1,50 %

MFI 190/5 Bahnenmaterial
~ MFl 190/5 Granulat + 0,2 gllO min.

quer
2: 16N/mm1

2: 10%
2: 400 %

~ 15 %

l:tngs
c,: 2: 16 N/nunl
E,: 2: 10 %
ER: ~ 400 %

10. Widerstand gegen siehe Tabelle 2, 9, DIN 53 356 A O!: 500 N
Weilerreißen oder DIN 53 515 ~ 300 N

9. Zugbeanspruchung. siehe Tnbelle 2, 82 und 8.3
einachsig,(Streckdehnung,
-spannung. Reißdehnung)-·

8. Zugbeansprochung. siehe Tabelle 2. 8.1
mehrachsig, Wölbversueh

Diesem Zulassungsschein Hegt ei"e Rechtsmittelbelehrung bei.

Schadensfälle an Deponiedichtungen, die im Zusammenhang mit dem Zulas
sungsgegenstand stehen, sind in jedem Fall sofort der BAM zu melden.

11.

10.

12. Dieser Zulassungsschein wird im Amts- und Mitteilungsblatt der BAM in
Berlin veröffentlicht.

11. Slempeldurchdrückversuch siehe Tnbelle 2, 10. > 6.0 kN

12. Perforationsversuch siehe Tabelle 2. 11. keine Undichtigkeit nach DIN 16726

13. Falzen bei niederen
Temperaturen

siehe Tabelle 2. 12. kein Versngen nach DIN 53 361

Berlin, den 30.12.1996

BUNDESANSTALT FÜR MATERlALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG
(BAM)

*) siehe "Richtlinie für die Zulassung von Kunststoffdichtungsbahnen als Bestandteil einer Kom
binationsdichtung für Siedlungs· und Sonderabfalldeponien sowie für Abdichtungen von Altla
sten" und die dort angegebenen Anforderungstabellen, Bundesanstalt für Materialforschung und
-prüfung, Stand Juli 1992
**) Probestab PK 4 gemäß DIN 53 455
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":'Ul'STSTOFF ""agru
TECHNIK

ANLAGE 2, SEITE I ZUM ZULASSUNGSSCHEI:\
06/BAM 8.3103/95

BUMlESANSTALT FÜR
MATERIALFORSCHUNG UMl-PRÜFUNG

Die Malerialzuruhrung erfolgt in einem geschlossenen System mit zwischengeschalteter Trocknerslalion. um gegebenenfalls anhaftell
d~ ObcrO,jchenreuchte zu eliminieren. Die Dosierung an d~r Maschine erfolgt über ein gravimetrisches System, um eine gleichhlcihen
dc Aussloßleistung zu ge\v5hrleisten. Im Einschneckene.'\truder wird das Rohmaterial durch Temperatur· und Drudaulbau plaslllizl~l1

und homogenisien. Dic Formgebung der Schmelze erfolgt durch eine beheizte Bn:itschlitzduse. die mit aurwendigen Veneilulll.!S- ull~1

Zentriers)'stemen ausgerüstet ist. Das ausgepreßtc Extrudat wird von einem nachgeschaheten Drciwalzcnkalander g~ljltel bZ\1 1lI dll'
entsprechende Fonn gebracht (strukturienc Bahnen). In \Ieiterer Folge Wird dIe ßahn einer panlellcn thcnnischen Nachlxh;lIldlllll~

unter derIlIierten ßedmgungen unterzogen In der Folge sind eine Abzugs\'orrichl\ll1g. l\.ilnlcllhcschl1llt.l\.cl1nzeichnungsillll:lgc (lild

Wlckcl\'omchtung angeordnet

Eme ausfuhrliche Beschreibullg des gcsamten Herstellungs\'erfahrells \\lIrdc l'Cl der zulassenden Stclle h111tcrlegt

AGRU-PEHD-DICHTUNGSBAHNEN

BAIlNE~llERSTELLER:

AGRU Aloi, Gruber GmbH
Ins.-Pesendorfer-Suaße 31
A-4540 Bad Hall
Österreich

Gesch:iftsruhrer' Mag. Alois Gruber

I'ERTRIEBsrARTNER:

KUNSTSTOFF TECHNIK

ANLAGE 4 ZUM ZULASSUNGSSCHEI:oi
06IBAM 8.3/03/95

B~l)ESANSTALT FÜR
MATERIALFORSCHUNG ~l) -PRÜFlSG

WERKSTOFF

FRANK Dcponiele<hnik GmbH
Bellersheimer Straße 39
0·35410 Hungen 7
Deutschland

Geschiinsführer !-Ir. Philipp Frank
Hr. H.G. Hergenr6ther

AUTORISlrRTE FACHI'ERLEGER:

BUT Beekmann Umwelttechnik GmbH
Kana1'Iraße Nord 246
0-26629 Gm,zefehn 1

Oeuischland

Die AGRU·PEHD-Dichtungsoohncn werden aus

HOSTALEN GM SO~OTI2

der HOECHST AG (Ruhrchemie Oberhausen) hergestellt. Das Rohmaterial ist werkseilig mil etwa 2%Ruß versehen, um eine
entsprechende UY·Stabilisierung zu erhalten.

Dieser Werkstofrwird ohne weitere Zumischung verarbcitel.lcdiglich das Rückflihrmaterial des Randstreirenbeschniues
(nux 50/. bei 5.15 mBahnenbreitc) wird in einem geschlossenen System dem Verarbeitungsprozeß ruckgeruhn. Die chelllisch~'lIll1lll

ph~'sikalischcll Eigenschaflen werden dadurch nicht \'Criinden

Genaue Fcstlegungen über die physikalischen. chemischen und biologischen Eigenschaften und deren Tolerallzgrenzen sind 1),:1 dCI

zulasscnden Bchörde hinterlegt

GeschäftsHihrer: Hr. Hippen

UTEK Umwellle<hnolosien GmbH
PO'lfach IJ 54
0.Q6815 Des"u
Deutschland

GeschäftsfUhrer: Hr. DI Piehier

KUNSTSTOFF T E C H l' I f.:

ANLAGE 5 ZUI ZULASSUNGSSCHEI:oi
06IBAM 8.3103/95

B~'DESANSTALT FÜR
~IATERIALFORSCIlUNG ~'D -PRlFL':oiG

KUNSTSTOFF TECHNIK

KENNZEICHNUNG
Die Kennzeichnung der AGRU·PEHD·Dichlungsbahnen erfolgt mittels einer Lasersignierung und enthält rolgende
Merkmalblöcke:

ANLAGE 2, SEITE 2ZUM ZULASSUNGSSClIEI:oi
06/BAM 8.3103/95

BUNDESANSTALT FÜR
MATERIALFORSCHUNG UMl-PRÜFUNG

ISO-BAU GmbH
Lämmerspieler Straße 44
0-63165 Mühlheim am Main
Deutschland

GeschäftsfUhrer: Hr. lng. Andreas Krenn

Zulassungskennzahl:
Herstellerkennzeichen'

WerkstofibezeidUlung:
Nenndicke:
Breitc'
Typo:nbezeichnung:
Produktionsjahr.

internc Codierung:
(Prooultionslag, Schichl,
RohsloOchargc:)
L1ufmctcrangabe:
(~t-gc~ncnralls weilere
Übcf\\'acllungskennzcichcn:)

O6IBAM 8.3103/95
AGRU

PEHD
2.5 rnm
5150
R501S
1997

Z. B. 123456

... lll

..:.eSSTSTOFF TECHl'IK Darüber hinaus Wird jede Rolle mit einer Rollennummer beschrirtet. um eine Rückverfolgbarkeit zur Dokumentation der ProduklHlI1
und der Eigcnübcrwachung zu gewährleisten,

ANLAGE 3 ZUI ZULASSUNGSSCIIEI'o;
06IBA~18.J/03/95

B~l)ESA1\STALT FÜR
MATERIALFORSCHUNG ~l) ·PRÜR'o;G

HERSTELLUNGSVERFAHREN

Die AGRU·PEHD,Dichtungsbahnen werden im Werk A-4540 Bad Hall,lng.•Pesendorfer·Slralk 31 im BreitschlitzextnJsiolls\"crl;lhrcll

hergestellt
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Material "H" GM 5040 T12 Auftrag FOT
Malenal "'''''
Dicke 2,5mm R50/S
ThKkn=

Länge 50 Hin Breite 5150mm
L<ng1h Width

R.••:lc;;;"k nT."'l',I\"'J1"'l'

NO.orRoU
I'-J..IIVLII I

Char-ge 112023 Datum 08.01.1 997
Balch "'''Prüfnonn BAM-Richtlinie
Tesl Standard

Die Codierungsschlüssel der Seriennununer und der Rollennummem ....,urden bei der zulassenden Behörde hinterlegt



KUNSTSTOFF TECH~11\

ANLAGE 6 ZUM ZULASSUNGSSCIIEI:-i
06IBAM 8.3/03/95

BUNDESANSTALT FÜR
MATERlALFORSCHUNG UI','D .PRÜFUNG

- Kennzeichnung:
- Maßanderung nach Wannlagerung:
· Widerstand gegen Weiterreißen:
- Schmelzinde,x:
- Verhalten im Zugversuch (Streckspannung,

Streckdehnung, Reißdehnung):
· Übelllrüfung der Schweißeignung:
· Prufung der mechanischen und thennischen

Eigenschaften über die gesamte Bahnenbreite'

jede Rolle
je 200m
Ix täglich
je 500 m

je 200 m
fallweise

fallweise

I\L:~STSTOFF TECH\II\

ANORDNUNG DER KENNZEICHNUNG

06/BAM 8.3/03/95 AGRU PEHD2,5 MM 5150 R50/S 1991123456 _._ m
ANLAGE 1, SEITE 2znl ZULASSlINGSSCIIEI\

061BA~1 8.3/03/95
BUI','DES.-\:-iSTALT FÜR

~L-\TERlALFORSCHUNG liND .PRÜFUNG

Fn'IIHliihcrW'IChlllll.! der Verlcgllllc

Fremdiibcl-wnchullg deI" ßnhllcnhcrstcllullJ:

FREMOÜßERWACIIIJNG

Die Fremdüberwachung dcs zugelassenen Produktes erfolgt auf Basis eines Überwachungs
vertrages zwischen AG RU einerseits und der Staatlichen Matcrialprüflmgsanstalt Darmstadl.
Grafenstraße 2, D-6428) Dannstadt andererseits. Darin ist die halbjährliche Probcnelltnahllll;
und Übcrprüfung der Bahn und der Eigcnüberw<lchullg festgestellt.

Die Ergebnisse der Eigenüberwachung werden entsprechend dokumentiert und liegen
frellldüberwachenden Institutionen zur Einsichtnahme auf.

2.1

2.2

2.

Aufgrund der hohen rrüfdichte ist es möglich, Abnahmeprüfzeugnisse B nach EN 10204
auszustellen.

...325

I... 1500

_ .__~. K7nZ~ichnung
-r- l ------ -_.--_.~-

Ir ..15""0°0 T
l I

!

J II 1500

"'-=-J
!

1325
Hier werden durch den ßml\r~,ger/B<lllherrn bzw. zustandige Behörden neutrale Institutc odel

Sachvcrständige mit der Überw<lchung beim Einbau betraut

------_-..!..~---------

KUNSTSTOFF TECHNIK

5150

Maße in mm (Richtwerte)

ANLAGE 8, SEITE 1ZUM ZULASSlINGSSCIIEI\
06/B-"18.3/03/95

Blil'iJ)ESA:-iSTALT FÜR
MATERlALFORSCHUNG UND -PRÜFlING

KUNSTSTOFF TEe H }; I K

ANLAGE 1,SEITE 1ZUM ZULASSUNGSSCHEI:-i
06IBAM 8.3/03/95

BUNDESANSTALT FÜR
~lATERlALFORSCHUNG UND .PRÜFUNG

QUALITÄTSSICHERUNG DER AGRU-PEHD-DICHTUNGSBAHNEN

LAGERUNG

Die AGRU-PEHD-Dichtungsbahnen werden werkseitig unter größter Sorgfalt gelagert, sodaß Verformun
gen und Beschädigungen der Rollen vermieden werden. Die Rollen werden im Werk auf planem Boden sn
gelagert, daß die maximale Auflast der darüberliegenden Rollen keine Beschädigungen verursachen kann.
Die autorisierten Verleger sind angewiesen, bei der Lagerung auf der Baustclle ebenfalls entsprechcndc
Sorgfalt walten zu lassen. Die maximale Stapelhöhe darf fLinf Rollen nicht übersteigen.

EIGENÜBERWACHlING DER BAHNENHERSTELLUNG
TRANSPORT

1.1 RohsloITcing:mgskolllrollc

ßd jeder Lieferung werden vor Entladen des Fahrzeuges folgende Kriterien überprüft:

Kontrolle des HerstellerwerkslCugnisses
Prüfung des Schmelzindex
Dichte stichprobcnweise
Prufung der Feuchte
optische Kontrolle hinsichtlich eventueller Verunreinigungen

Der innnerbetriebliche Transport der PEHD-Dichtul1gsbahnrollcn wird mittels spcziell ausgerüstetcll Ciahd
staplcr und Kränc durchgelTl1lrt, sodaß (llif dic Dichtllngsbahn keine punktuellen Belastungen wirkcn kün
nen. Die AGRU-PEHD-Dichtungsbahn wird Clb Werk mittels entsprechend ausgerüsteten LKW's zur Bau

stelle transportiert. Der Transport auf der Baustelle selbst erfolgt durch Arbeitsgeräte mit entsprechelldcll
Hebetraverscll, die in der Lage sind, die Ro~len beschädigungsfrei bis zum endgültigen Verlegeorl zu tl"iIllS
portieren.

Erst nach Abschluß aller prüfung.en und positiver Ergebnisse wird die Sendung zur Entladung freil;egcbcn.

1.2 l'crtigullgskonlnJlIl'

Die notwendigen Maßnahmen fur Lagerung und Transport der AGRU-PEHD-Dichtungsbahnen auf der
Baustelle sind in einem Merkblatt zusammengefaßt, das sowohl den Frächtern als auch den Vertragspal1llcrn
zur Verfügung steht (siehe Anlage 8/2).

Die Eigenüberwachung der Bahnenproduktion erfolgt in Übereinstimmung mit den einschlägigen Nonnanforderungcn. wo
der Großteil der Prüfungen durch ein von der Produktion unabhangiges Prünabor durchgeführt wird

KU~STSTOFF

Folgende Kriterien werden überprüft·

• Abmessungen'
- äußere Beschaffenheit, Dicke, Lieferzustand:
-Geradheit und Planlage:

jede Rolle
laufende Kontrollen
je Betriebsanlauf. mindestens Ixpro Woche

ANLAGE 8, SEITE 2 ZUM ZlILASSUNGSSCIIEI:-i
06/BA~18.3/03/95

BUI','DESA"iSTALT FÜR
MATERIALFORSCHU~G liND -PRÜFU:-iG
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MERKBLATT
Für Transport und Lagerung von
AGRU-PEHD-Dichtungsbahnen

TRANSPORT

Das Planum IllUß frei von unstetigen oder abrupten Änderungen in der Oberfläche sein
Stufen von maximal 0,5 cm können geduldet werden. Unter einer auf dem Planum aufliegendcn
4-m-Latle (Richtscheit) dürfen max. 2 cm Luft sein. ...

Eine Verlegung der KDB erfolgt nur, wenn der Fremdüberwacher fur den Einbau der KDß
bestätigt, daß die vorgenannten Mindestanfordenmgen eingehalten sind

Abhängig von Rollengewicht und max, Zuladung werden bis zu IG Rollen auf einem LKW transponil.:rl Die
Verladung im Werk erfolgt durch s[Jczicli ausgerlistete Hubstapler und Kräne Die Rollen sind so zu wnlll

kern, daß ausgeschlossen ist. daß die RolleIl beschädigt werden.

An der Baustelle sind befestigte r:ahrwcgc ZUIll Zwischenlagerplatz vorzusehen Der Transport an dei

Baustelle erfolgt durch Arbcilsgerätc mit elltsprechenden HebetraverseIl, die in der Lage sind. die RolI!.:l!

bcschncligungsfrei zum endgültigen Ycrlegeort zu transportieren Keinesfalls dllr!Cll die Rollen am Boden
gcsclllcin werden

LAGERUNG

KUNSTSTOFF TECHK1~

ANLAGE II,SEITE I ZUM ZULASSUNGSSCIIEI\
06/B.HI8.3/0l/9S

BU1\'DESA'\STALT FÜR
MATERL~LFORSCHUNG UND -PRÜFl'1'iG

Fur die Zwischenlagerung der DichLungsballilfollcll auf der Baustelle ist ein Lagcrpl<ltz vorzusehcn, dl.:1
folgcnde Kriterien erfüllt·

- Breite mind. 6,0 III

- ebcncr, steillfreier Untergnmd (Sandplalll1ll1, Betondecke o.a.)
- geschützt gegen mechanische Beschadigung

Die Lange des vorbereiteten Lagerplatzes ergibt sich grundsatzlieh aus der voraussichtlich zu lagernden
Menge, wobei aufgrund der vorzusehenden Möglichkeit der Anfertigung von Teillängen (zuschneiden)
mind. 25 m vorzusehen sind. Die max. Stapelhöhe soll ltinf Lagen (versetzt angeordnel) nicht überstcigcn

Bei der Lagerung ist ebenfalls darauf zu achten, daß die Bahnen nicht beschädigt werden oder eine wesen!
liche Verformung erleiden. Eventuell beschädigte Stellen sind zu kennzeichnen und dem Verleger unter
Angabe der Rollennummer unverzüglich bekanntzugeben Die Entscheidung, ob die Rolle verlegt wcrden
kann, liegt beim örtlichen Fremdüberwaeher fur die KOB.

QUALITÄTSSICHERUNG BEI DER VERLEGUNG

Oie Eigenüberwachung der Dichtungsbahnen wird als Eingangskontrolle auf der Baustelle durch den
Verlegcr in Übereinstimmung mit den Anweisungen des Herstellers durchgeruhn.

Bei der Anliefenlilg der Dichtungsbahnen wird

die Vollständigkeit des Lieferprotokolls
der LicfcrZllstand der Dichtullgsballncll
der korrckle Abladc- und Zwischenlagerungsvorgang
die Ergcbnissc dcr Eigcnübcrwachung des Herstcllers anhand des Werkszcugnisses

kontrollicrt

KUNSTSTOFF TECHSJ~

ANLAGE 9, ZUM ZULASSUNGSSCHWi
06/B.HI8.3/03/9S

BUNDESA,\STALT FÜR
MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG

Die Abmcssung dcr Dichtungsbahncn wird bcreits durch dcn Hersteller dLlrchgdilllrt und in dcn Wcrks
zcugnisscll dokumentiert. sodaß auf cine weitere Überprüfung durch dcn Verlcger vcrzichtct werden k,lllil

VERLEGUNG

Vor Beginn der Verlegung wird eine Freigabe des Planums angefordert und durch den Fremdüberwachcl
gemeinsam mit dem Organ der örtlichen Bauleitung ein Abnahmeprotokoll erstellt. Beim Ausrollen dei
Bahnen werden diese auf

BESCHREIBUNG DER ROLLENAUFKLEBER

siehe Darstellung Anlage 5

eventuelle mechanische Beschädigungen
Planlage
Kantengeradheit

kontrolliert.

Werden Abweichungen von den Anforderungen festgestellt, ist nach den Anweisungen des
Fremdüberwachers rur die Verlegung der KOB zu verfahren.

~U~STSTOFF TECH\JI\

ANLAGE 10, ZU~I ZULASSUNGSSCHEI,\
06/BA~18.l/03/95

BUI\'DESA'\STALT FÜR
MATERIALFORSCHUNG U1\'D -PRÜF~1'iG

I\U)\STSTOFF T E C H 1\ I f..:

A1'iLAGE 11, SEITE 2 Zl'M ZULASSUNGSSClI[I\
06/BMI 8.3/03/95

BU1\'DESANSTALT FÜR
MATERIALFORSCHUNG U1\'D -PRÜFU1'iG

VORAUSSETZUNG FÜR DIE VERLEGUNG

Um eine sachgerechte Verlegung und Verschweißung der AGRU-PEHD-Dichtungsbahn zu gewährleislcn.
sind grundsätzlich die in der Richtlinie der BAM (Fassung Juli 1992) festgelegten Kriterien zu erfiillcn

Das Deponie-Rohplanulll darf nicht mehr als +1- 5 cm VOll der projektierten Höhe abweichen
und muß geodätisch abgenommen werden.

Als unterste Bauwerkslemperatur sind + 5° C notwendig

Als bodenmech<lnische Anforderung sind zu erwartende Selzmulden im Hinblick auf das hia:\iah:
Debnungsverhalten der Dichtungsbahn unter Beachtung eines Sicherheitsfaktors zu berück
sichtigen. Eventuell auftretende SetZlIngen dürfen auf Dauer an der Oichtungsbabn keine
größeren biaxialen Vcrlorlllungcn als 3 % verursachcll. Durch gceignclc Matcrialauswal1l uild
Einbaul11ethoden ist sicherzustellen, daß in dcr Oberlläche keine Körncr mit einem OUrcllllll.:SSl.:1
> 10 mlll vorhanden sind.

Die cinzusetzenden Arbeitsgerätc dürfen keine nachhaltige Beschädigung der Bettungslage
verursacllcll
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FÜGEARBEITEN

Gnllldsälzlich werden im Deponiebereich bei der Verlegung von AGRU-PEHD-Dichtungsbahnen nur
Heizkeilschweißnähte mit Prüfkanal ausgefiihrt. Der Anteil an Extnlsionsnähten ist möglichst gering zu
haltellund nur dann anzuwenden, wenn eine Heizkeilschweißnaht bautechnisch nicht durchfuhrbar ist

11ii:IZKEILSCHWEISSNÄHTE:

Für dic Vcrschweißung der AGRU-PEHD-Dichtungsbahncil im Dcponiebereicll werden aufzeichncnde
Heizkeilschweißmaschinen verwendet. Diese Geräte sind mobil und wurden I1lr den speziellen Einsalz im
Deponiebau mit PEHD-Dichtungsbahnen konzipiert.

Beim Scllweißvorgallg werden die OberOüchcll dcr bcidcll zu fiigcndcn DicblUngshahnclll1littels elddrisl.:ll
behciztcm Schwcißkeil auf die filr dcn Werkstoll" notwcndige Schweißtclllperatur crwärmt. Die eim,:cstclhe
Tcmperatur wird über Tcmperatlll'tlihler kontinuierlich gcmessen lind durch eincn Regelkreis kons!;n!
gehalten. Beim Durc11lauf der Zll verschweißenden Dicbtungsbahnen zwischen zwei verstellbarcn Trallspllrl
rollcn werdcn die beiden Bahnen zusammengcdrückl und somit verschweißt

Die Heizkeiltemperatur und die Durchlauf- (= Verschub-) -geschwindigkeit werden mittels einer
elektronischen Steuereillheit geregelt.

Der Anpreßdnlck wird je nach Dicke und Materiahype manuell am Gerät eingestellt.



KUl\STSTOFF TECH:\IK

ANLAGE II,SEITE 3 ZL:M WLASSUNGSSCIIEI"
06IB.UI8.3103195

BUI\'DESA"STALT FÜR
MATERIALFORSCHUNG UI\'D ·PRÜFUNG

KUNSTSTOFF TECHl\tK

ANLAGE 11, SEITE 5Z[;~1 ZULASSUNGSSCIIEI'
061BAl18.3103195

BUI\'DESA"STALT FÜR
MATERIALFORSCHUNG UI\'D ·PRÜFUNG

PRÜFUNG DER SCHWEISSVERBINDUNGEN
analog zu DVS 2225/Teile 1 und 2

I. IlEIZKEIL-DOPPELNÄIlTE

Jede ausgelUhrte Schwcißnalll ist nach Abkühlen auf Umgebungslempcratur vorersl optisch nach folgendcn
Kriterien zu beurteilen:

einwandfreie Ausbildung des Prüfkanals

gleichmäßige Überlappung der beiden zu verschweißenden Bahnen über die gesamte
Schwcißlängc

Im Anschluß darall ist jcde Schweißnaht mit Prülkanal mittcls Drucklufi zu prülen. Dazu wcrdcn die hcidell
Endcn dcs I'rClIKallals mit cntsprcchendem PrClfilippel aus PEHD verschlosscnund die dazu erfordcrlichcn
Gerätc (Dl1lcklufianschluß lind Prüfmanometer) angebracht.

Der PfÜfdruck ist tel11peraturabhängig. daher ist dafür Sorge zu tragen, daß die Temperatur während des
Prüfvorganges konstant gehalten wird.

Oberflächentemperatur der Bahnen

DOKUMENTATION DER VERSCHWEISSUNG

Die beschricbencn Heizkeilschweißgeräte sind mit einer kontinuierlichen Datenaufzeichnung
(ca. im I-Sekundclltakt) von folgenden Parametcrn ausgerüstet:

Hcizkeihempcratur und deren Abweichung

Anpreßdruck und dcssen Abwcichung

Vorschubgeschwindigkeil und dercn Abwcichung

Dic SchweißparCl1l1cler werdcll ctwa im Sekulldcntakt in dcn Computer eingelescn und aufDatcnlriigcl
abgcspcichcrl. Zusätzlich werden alll Beginn dcs Datcnsatzcs noch D<ltulll. Uhrzeit, 13austclle, Name dcs
Schweißcrs und AbfrageintervaJl abgespeichcrl. Diesc Datenallfzeichnung iSI unabhängig von der (icrale
steuerung. Allfgnmd dicser ausfiihrlichcn Dokllmcntation ist gewährlcistet. daß bci Paralllcter
abwcichllngcn, die außerhalb der vorgegcbcnen Tolcranzen liegen. eine genalle Ortung des mangcllwltc'l
Berciches der Schweißnöht durchgeflihrt wcrden kann. Darüber hinaus stellt diese Dokumentation, die
sowohl auf ein Diskeuenlaufwerk abgespeichel1, als auch entsprechend in Protokollform ausgedruckt
werden kann, einen hohen Sicherheitsfaktor von Abdichtungsmaßnahmen im Deponiebau dar. Diese D(lKll
melltatioll wird dem Betreiber zur Verfiigung gestellt. der diese 20 Jahre zu archivieren hat

bis 20° C
20 bis 40° C
40 bis 55° C

5 bar
4 bar
3 bar

In Zusammenarbeit mit der örtlichen Fremdüberwachung an der Baustelle können daher sämtliche
Verschweißarbeiten lückenlos kontrolliert und dokumenticrt werden sowie Abweichungen von den vorgcge
benen Parametertoleranzen erkannt und gegebenenfalls behoben werden.

Für die Dauer von 10 Minuten ab Erreichcn der Dnlckkonstanz darf der Prüfdruck um nicht mehr als 10 %
abfallen.

Die Standardparameter und deren zulässige Abweichungen sind bei der zulassenden Behörde hinterlegt

Ein entsprechendes Musterprotokoll einer Datenaufzeichnung ist in Anlage 12, Seile 1 beigefugt.

Eventuelle Fehlstellen können bei negativem Ergebnis der Druckprüfung der Dokumentation am
Heizkeilschweißgerät rasch geortet und in Absprache mit dem Fremdüberwacher entsprechend saniel1
werden.
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2. EXTRUSIONSSCIlWEISSUNGEN

Die Extrusionsschweißungen werden mittels einer Vakuumprufung kontrolliert, wobei eine Saugglocke, die
mit eincr Vakuumpumpe über ein Schlauchsystem verbunden ist. angewendet wird.

Nach der Konditionierung und einer optischen Kontrolle (wie unter Pkt. I beschrieben) werden dic
Schwcißbcrciche mit eincr gecigncten Leckflüssigkeit benetzt, die Vakuumglocke aufgesetzt und ein Unter
dnlch: VOll 0,2 bis 0,4 MPa aufgebracht.

Bci evcntuellcn rchlstellen in dcr Extfllsiollsschweißung entstehen durch die Leckflüssigkeit Blascn. Einc
entsprechcndc Sanicnmg in Absprachc mit dcm r-'rcmdüberwachcr und einc crneutc Vakuumprüfung sind
durchzuführen.

Die zur Anwendung kommendcn Lcckllüssigkeiten (Seifcnlaugen) bewirken nach Auskunft des Rohsloll'
herstellcrs keinc Spalllluilgsrissc in dCIl Sc!lweißnühtcll.

Gcncrcll sind allc Prüfungcn an den Schwcißnähten zu dokumcllticrcn und all den ßahncn zu kel1l1zcidllll'l1
Einc Eintragung in den Verlege~ bzw. ßestandsplan ist notwcndig.

Das in Anlage 12, Seite I gezeigte Protokoll ist das auf der Baustelle abrufbare Fehlerprocokoll der
Schweißnaht. Es werden alle Positionen, wie Zeitpunkt der Schweißung, Temperaltir des Heizkeils, All~

druckkrafi der Rollen, Geschwindigkeit der Maschine, Spannung der Stromversorgung. laufende Meter in
der Schweißnaht, im Sekulldenlakt abgefragt und auf Diskeltc aufgezeichnet. Dicsc Wcrte sind verflighal
und werdcn im Display dcr Kontrollstation graphisch und numcrisch angezeigt. -

Nach Bccndigung der Schwcißung kann ein Protokoll gedruckt werden, in dem jcder Meßwert. der <lulkr
halb dcr Parameterfcnstcr licgt, cinc Zcile crgibt. Dies wird sichcr im Einfahrbcrcich sowie beim Vcrlils .... L:lI

der Bahn dcr r-'all sein. Ab diescr ca. 30 bis 50 cm Ein- und Ausrahrstreckc solltc abcr cin kontinuicrliches
Schweißcn innerhalb dcr Paramcterfcnstcr erfolgcn. Das bcdeutct, daß bei einwandlj'ciclll Lauf der Maschi~

ne keine Ausdrucke erfolgcn, andernfalls licgt hier einc Abwcichung vor, dic zu übcrprüfen ist. An- lind
Atlslauf sind durch Geschwindigkeits- und Druckabweichlll1gen gekcnnzeichnct und dallcr im Ausdruck
einwandfrei zu idcntiliziercn.

Dic f-irm<l AGRU sowic dic gcnannten ]'7<1c.lwerlcger sind vcrpflichtct, bei dcr Vcrlcgung gellüiß ßAM
Zulassung Schweißungen <In Regclnähtcll llur mit Schwcißautol1latcll mit dicscr Ausrlishlng vorzunchillcil
und dcm rrcllldüberwilcher Disketten in aus\Vcrtharer rOflll wliberlassen. Dic Aulbewahnlilgszeit hetragt
20 Jahre.

Etwaigc Sallierullgsrn<lßllahl1lcn <ln dcn verschweißten Dichtungsbahncll sind in der oben bcschriebcnell
Wcise ncuerlich zu überprüfen.
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Diese H~hl hat keinen Fehler.
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TEI1~HlilTlJP

;00

TEI1P '

IST

+ .
iOD t .. .. . ..

SOlL: 366 "C
IST : ~:64 <oe

l).Jrchschnit\
363.36 (>(:

Fehl erqr enZi'n
327.36-399.36

Messung vom: 13.3.1994 um 13:49 Uhr
Name der Baustelle: Test
Name des Schweille,.. : FD
Nahtnumrner: 1
Gerätenummer: Pfoff 532
Nahtlll.nge: 2,51 m
Temperatur 'C: 385
Geschwindigkeit mImin: 1,1
Anpressdruck N: 1052

HEIZUNG : 119 U 4.3 A IMOTOR : 2.5 A 11.IET2SPAlilWIIG : 223 II

DdlUAi : 27.10.1936 IUhrzeit : 12:47:24 1(1dhl r'Uk,h,\?r : IJHD_DOD

8dustelle : O~p.Gerol ;h... i rn ISchuei P.er : MÜLLER Ror~Li\D

0.0

0.0011I

lII1'/I'in r:------------+-----------"'\

[Cl
[N]
[mImin]
[Cl
[Cl
[m]

Schwcißtempe:-arur: 387
Anpressdruck: 1052
Geschwindigkeit: 1,1
Lufttemperarur: 27
KDB-Tempe:-arur: 33
Länge: 2,51

SebwciJltempe:-arur: 385 [Cl
Anpressdruck: 1044 [N]
Geschwindigkeit: 1,1 [mImin]
Lufttcmperarur: 28 [Cl
KDB-Tempe:-arur: 33 [C]
Länge: 1,79 [m]

SchwcißtemFe,arur: 385 [Cl
AnpresSdruck: 1052 [N]
Geschwindigkeit: 0,0 [mlminJ
Lufttemperarur: 30 [Cl
KDB-Temperatur: 34 [m]
Länge: 0,00 [m]

OrtlPtace: Test
Pfaff-ldenl. Nr./ No.: 532
NahrlSe:lm Nr.iNo.: I
Sollwe:te,'present valucs:

T 380 (Cl/[F]
D 1000 [N]
V LI [mlminj/[filmin]

\3.03.1994

Schw6ßprotokolJ. L _

GESCHI11NDIGKEI T

0.83 ml'min

Dur chschni t \
'11.18 I:;q

Fehlerqr.?nz.?n
38.18- 11.18

OOUCK

41 <"

Ourchschni \ t
o.s:: nll'l7Iin

r'?hl "',. gr er,2o?n
0.81-0.85

13.35 M vor, 13.35 !II

7.11 m
Mel';J't 517
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D lBell [~l
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Bcttriebs-Std: 1!5.J2

A1IL.AGE 15 ZUM ZUL.ASSUNGSSCIIEI1I
06IBA~18.3/03/95

BlJ1\l)ESA\STAL.T FÜR
MATERIAL.FORSCIlIJi'iG Ui'iD ·PRÜFUi'iG

TECHSI"

SCHWEISSNAHTGEOMETRlE

Maße in mm

Die Heizkeilschweißnähte gewährleisten eine Geometrie gemäß nachfolgender Skiu.e, sodaß als Minelwen ruf die Breite des wirks;,"
men Prüfkanals 15 mm angenommen werden kann.

2.60 mm

9.4 m

H"tvrlaldll:k"

Naht ]~n'Wo

mln '0.96' Jl/mln
lila.. 1.04 a/l'lll J\

f"Ug ekr.l U

m1n 1089 N'
m&x 1183 H

~llIU:.*a:** ..s***.t:a:..***U"***
Fü'Wow.'W .

miTl 0.419 mm
mu: 0.76 Il'Im

***n::n:t*:ta:**.t*t.u.ttu:t,:t

FortsClZung Ausdruck

*a:ui:a:***:to:*.:ta..ua.:t*u*~a:
e.utlt.lh

JfIt1.~.<kß.'7.. ,..... '"
N.ht-~r.~ •••.•••...••

Naml1 dl'8 Sch\llei~ur8

~-/fr;(fI.
~;;fk#f;""""" ".,
.~' : .

SC"l1Ilitrn~teIllPDrl.tl.lr

:r;:t..;~,n:*****:t.*,u·**:t.u***:t /"
Ab'W~nomlJ1,n durch ,.. , ..." /

:/((:R:7< ~.~'lf. ·.~~M~{t:

Stilrt 08.02.95 '3.41

',2 HelSsbere i eh (mm) '.2
:.:-i·,:
}L ., 12 ,

" C .. .. '

,;1

" c o.i') , 151M

'";,
.:!'

" C O. I ~i "
,

.~
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..
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'(:'
,\,...
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;;;'

45 c .. ·ic..1 10'"
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451 C O.~~'.l 1 ,

•. 2 HelJllbere loh [mm) 5.2

stop 08.02,~ 9.57
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1. Nachtrag zum

ZULASSUNGSSCHEIN
A1'iLAG~ 16 ZUM ZULASSUliGSSCI1~I:\

06/BAM 8.J/OJI'J5
BUND~SA1'iSTALT FÜR

MAT~RIALFORSCHUliG UND -PRÜFUliG

Prüfprotokoll für AuNragnähte

13/BAM IV.32/05/95

fur ein Abdichtungselement, gerugt aus Kunststoffdichtungsbahnen (KDB) als Bestandteil
einer Kombinationsdichtung in Basis- und Oberflächenabdichtungen von Deponien rur
Siedlungs- und Sonderabfalle.

I. Aullere Besch.ffenhelt
1. Rechtsgrundlagen

U. Abmessungen l"""'l

1'.... ·<l"l(do.~11 .i
Ir .-.

1.1. Gesetz zur Vermeidung, Verwertung und Beseitigung von Abflillen (Kreislauf
wirtschafts- und Abfallgesetz - KrW/AbfG), vom 27.09.1994, BG BI. I, S. 2705,
1994.

1.2. Dritte Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Abfallgesetz (TA Siedlungsabfall),
Technische Anleitung zur Verwertung, Behandlung und sonstigen Entsorgung von
Siedlungsabfällen, vom 14.05.1993, BAnz. Nr. 990, 1993.

1.3. Im Rahmen dieser Zulassung werden die Anforderungen des Anhangs E der
Zweiten Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum Abfallgesetz (TA Abfall, Teil I),
Technische Anleitung zur Lagerung, chemisch/physikalischen und biologischen
Behandlung, Verbrennung und Ablagerung von besonders überwachungs
bedürftigen Abfällen, vom 12.03.1991, Gemeinsames Ministerialblatt,
Nr. 8, S. 139, 1991, an das Abdichtungselement mit berücksichtigt.

tu. Festigkeit Im Schalllcr:;uch

1.4. Runderlaß des Niedersächsischen Ministers fur Umwelt 207-62812121- Abdichtung
von Deponienfür Siedlungsabfälle - vom 24.06.1988, Nds. MBI., Nr. 22, S. 632,
1988.

IV. Dichtigkeit

1 l--..:::.:~:::·...."".....:..:.. ...jO':"'·....~"'l

1.5. Verwaltungsvorschrift des Thüringer Ministeriums fur Umwelt und Landesplanung
- Die geordnete Ablagerung von Abfällen - vom 11.09.1992, Thüringer StAnz.,
Nr. 40, S. 1344, 1992.

2. Antragsteller und Verlegefirmen

2.1. Antragsteller

Der Antragsteller ist der Hersteller der KDB.

Bahnenhersteller:

A:\LAG~ 17 ZUM Zl'USSUliGSSCI1~I:\ Produktionsstätte:
06/BA.1I8.J/OJ/95

BUND~SA:\STALT FÜR
MATERlALFORSCHUliG UND -PRÜFUliG

2.2. ~partner:

GSE Lining Technology GmbH
Buxtehuder Straße 112
21073 Hamburg

GSE Lining Technology GmbH
Boecker Straße la
17248 Rechlin

aTu Anwendungstechnik Umweltschutz GmbH
Komkamp40
22926 Ahrensburg

DARSTELLUNG DER SPIKEBAHN • OBERFLÄCHEN 2.3. Verlegefirmen:

Oberseite R50

3.

In Anlage 2 werden die vom Antragsteller rur die Herstellung des Abdichtungs
elementes auf der Deponiebaustelle autorisierten Verlegefirmen benannt. Die
Autorisation ersetzt nicht den Nachweis der erforderlichen Erfahrung, Qualifika
tion und Ausstattung der Verlegefirmen, siehe Abschnitt 4.2.

Zu Hersteller, Produktionsstätte, Vertriebspartner und Verlegefirmen siehe auch
Anlage 2.

Beschreibung des Zulassungsgegenstandes

Das Abdichtungselement besteht aus Kunststoffdichtungsbahnen (KDB), die beim
Einbau in die Kombinationsdichtung zur Deponiebas.is- bzw. Deponieoberflächen
abdichtung im Heizkeil-Schweißverfahren durch Uberlappnähte mit Prüfkanal
(Anlage 14) gefügt werden.

mit bis zu 5 % homogen zugemischtem Randstreifenmaterial aus der Ifd. Produk
tion der zugelassenen Bahnen, soweit die Anforderungen aus der Anlage I, Nr. 7,
Schmelzindexänderung, dieses Zulassungsscheines erfüllt werden.

Werkstofferklärung des Herstellers, siehe Anlage 4.

Werkstoff (Formmassel der KDB

Granulat Dowlex 2342 M der Firma Dow Inc. in 65824 Schwalbach, Am Kronen
hang 4, mit 5,5 Gew. % Masterbach Fe 7323 LD der Firma Polyplast Müller
GmbH in 47638 Straelen, An der Bleiche 48, der während der Herstellung zu
gegeben wird,
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Unterseite S

3.1.

DichteFormmasse:
Dichte FormSlofT:

Schmelzindex (l90/5)'.mm~:

Schmelzindex (l90/5),.=..rr:
Rußgehalt:

(0,932 ± 0,002) g/cm'
(0,943 ± 0,004) g/cm'
(2,5 ± 0,3) g/IO min
(2,5 ± 0,4) g/IO min
(2,2 ± 0,2) %,



3.2. Abmessungen der KDB 7. Hinweise

Oberflächen der KDB3.3.

Länge:
Breite:
Dicke:

Standardlänge 80 m, maximale Rollenlänge 160 m
7,50m
Mindestdicke 2,50 mm
Nenndicke 2,50 mm
Einzelmeßwert Nenndicke (-0, +0,30) mm.

7.1. Dieser Zulassungsschein gilt als Nachweis der Zulassung im Sinne der
TA-Siedlungsabfall und der TA-Abfall, Teil I. Es wird die Eignung des Abdich
tungselements, hergestellt durch Fügen aus den in Nr. 3 genannten Kunststoff
dichtungsbahnen, nach dem Stand der Technik bescheinigt. Die für die Durch
flihrung von Abdichtungsmaßnahmen erforderlichen Genehmigungen werden
durch die Zulassung nicht ersetzt.

7.3. Änderung des Werkstoffes, der Abmessungen, der Oberfläcbenbeschaffenheit, des
Fertigungs- und Fügeverfahrens oder des Verwendungszwecks erfordern eine neue
Zulassung.

3.4.

Die Oberflächen der Bahn sind beidseitig glatt und mit einer Kennzeiclmung
gemäß Nr. 5 versehen. Die Kennzeiclmung muß auf der sichtbaren Oberfläche der
verlegten Bahn erkennbar sein. Sie darf keine wesentliche Materialschwächung zur
Folge haben.

Produktionsstätte und Herstellungsverfahren

Die KDB ist nach dem in der Anlage 3 beschriebenen Herstellungsverfahren im
nben genannten Werk herzustellen, siehe Anlage 2. Eine andere Produktionsstätte
bedarf der besonderen Zulassung.

7.2. Die Zulassung gilt nur für Abdichtungselemente nach Nr. 3, die unter Einhaltung
der Nr. 4, Nr. 5 und Nr. 6 sowie der Hinweise und Nebenbestimmungen dieses
Zulassungsscheines als Bestandteil ..einer Kombinationsdichtung für Deponien
gefertigt werden. Die zuständige Uberwachungs-/Genehmigungsbehörde muß
beim Einbau der KDB die Einhaltung der Anforderungen, Auflagen und Be
stimmungen des Zulassungsscheins überwachen.

8. Nebenbestimmungen

7.5. Die Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter erteilt.

8.3. Im Falle des Widerrufs ist der Hersteller verpflichtet, der Zulassungsbehörde
umgehend den Zulassungsschein auszuhändigen.

8.2. Ein Widerrufsgrund liegt aucb vor, wenn sich der Werkstoff, das Herstellungs
verfahren der KDB oder das vom Hersteller und seinen Verlegefirmen eingesetzte
Verlege- und Schweißverfahren nicht bewährt haben und dies an Hand von neuen
technischen Erkenntnissen belegt werden kann oder wenn nach dem Stand der
Technik eine Weiterentwicklung und Verbesserung erforderlich ist.

Räumlicher Geltungsbereich

Dieser Zulassungsschein gilt gemäß 1.4. für das Land Niedersacbsen und gemäß
1.5. rur das Land Thüringen. Gemäß 1.2. und 1.3. kann der Zulassungsschein als
Nachweis der Zulassung im Sinne der TA Siedlungsabfall und der TA Abfall,
Teil I, verwendet werden.

9.

7.4. Die Zulassung ist an den in Nr. 2 genannten Hersteller und Fertigungsbetrieb
gebunden. Sie ist nicht übertragbar. Der Zulassungsschein darf nur im Ganzen mit
den dazugehörigen Anlagen vervieifliltigt werden. Eine auszugsweise Veröffentli
chung bedarf der Genehmigung der Bundesanstalt für Materialforschung und -prü
fung. Der Text und die Zeichnungen in Werbeschriften dürfen dem Zulassungs
schein nicht widersprechen. Das gilt sinngemäß auch für Berichte/Zeugnisse u. ä.
der Eigen- und Fremdüberwachung. Bei der Herstellung des Zulassungsgegen
standes muß auf der Baustelle der vollständige Zulassungsscbein in Kopie vorlie
gen

8.4. Die Zulassung wird ferner unter der Auflag~ erteilt, daß der Nacbweis der Fremd
überwachung zweimal jährlich durch die Ubersendung einer Ausfertigung eines
Uberw.~chungsbericbteserbracht wird. Entsprechendes gilt gegenüber den zustän
digen Uberwachungsbehörden bezüglich des Dichtungselements für das jeweilige
Deponiebauprojekt.

8.1. Die Zulassung wird unter Widerrufsvorbehalt erteilt. Ein Widerrufsgrund liegt
insbesondere vor, wenn der Hersteller von dem in den Priifungsunterlagen und in
den Anhängen des Zulassungsscheins beschriebenen Verfahren oder von den für
die Prüfungsmuster verwendeten Materialien abweicht. In diesem Fall wird keine
zugelassene Bahn mehr gefertigt. Die Zulassungsbehörde ist berecbtigt, im Her
stellerwerk, in Zwischenlagern oder auf der Baustelle auch unangemeldet zu
prüfen, ob die Anforderungen, Bestimmungen und AufJagen dieses Zulassungs
scheins eingehalten worden sind. Das Grundrecht aus Art. 13 GG, die Unverletz
lichkeit der Wolmung, bleibt gewahrt.

Das Abdichtungselement ist nur im Sinne dieses Zulassungsscheins auf der
Baustelle hergestellt, wenn es nachgewiesenermaßen von einer erfahrenen und mit
qualifiziertem Personal sowie erforderlichen Geräten und Maschinen ausreichend
ausgestatteten Fachfmna eingebaut wird. Die Anforderungen werden in der
Empfehlung der BAM "Fachbetrieb für den Einbau von Kunststoffkomponenten
in Deponieabdichtungssystemen" beschrieben. Der Nachweis der erforderlichen
Qualifikation, Ausstattung und Erfahrung kann z. B. durch die Anerkennung als
Fachbetrieb durch eine Güteüberwachungsgemeinschaft eines Fachverbandes
geführt werden.

H = Bahnendicke 2,50 mm; 75 =Bahnenbreite 7,5 m /W/ = Werkstoff DOWLEX
2342 M; !Wo/ ~ Herstellungswoche; /Jahr/ ~ Herstellungsjahr.

Aufbau und Anordnung der Kennzeiclmung, sowie Lage der Kennzeiclmung auf
der KDB, siehe Anlage 5 und 6. .

4. Anforderungen an den Zulassungsgegenstand

4.1. Anforderungen an die Kunststoffdichtungsbahnen

Sofern nicht ausdrücklich i~ diesem Zulassungsschein Abweichungen genannt
werden, mussen dIe KDB m Ihren EIgenschaften den Prüfmustern entsprechen, die
nach den Prüfungsunterlagen an der BAM unter dem BAM Az. 8.32/1118/94 und
den Prüfberichten Nr. 26219/91, vom 12.08.1991, Nr. 27582/92-1 vom 05.03.1993
sowie Nr. 28796/94 vom 25.08.1994 des Süddeutschen Kunststoff-Zentrum
97082 Würzburg, einer Prüfung gemäß den Anforderungen der "Richtlinie!Ur di~
Zulassung von Kunststoffdichtungsbahnen als Bestandteil einer Kombinations
dichtung !Ur Siedlungs- und Sonderabfalldeponien sowie für Abdichtungen von
Altlasten", kurz BAM-Richtlinie, der BAM unterzogen worden sind. Sie müssen
darmt den Anforderungen der BAM-Richtlinie entsprechen.

13/BAM 4.32/0S/9S/GSE H 7S!W!Wo/Jahr

5. Kennzeichnung

Die nach dieser Zulassung hergestellten KDB sind gemäß den an der BAM hinter
legten Prüfrnustem wie folgt zu kennzeiclmen:

4.2. Anforderungen an die Herstellung des Abdichtungselementes

Das Abdichtungselement (siehe Nr. 3) muß plan aufliegend auf dem mineralischen
Dichtungselement so hergestellt werden, daß spätere Auflasten (Schutz-, Drän-,
Abfall- und Rekultivierungsschichten) zu dem notwendigen Preßverbund zwischen
Kunststoff-Abdichtungselement und mineralischem Abdichtungselement führen.

Bei der Herstellung müssen die in der BAM-Richtlinie genannten Bestimmungen
und Auflagen f\ir den Einbau der KDB als Teil der Kombinationsdichtung einge
halten werden. Vber die Herstellung der Schweißnähte sind Protokolle gemäß den
Anlagen 12 und 13 zu führen.

Jede Rolle wird mit einem Aufkleber versehen, auf dem die Kennzeiclmung
enthalten ist, siehe Anlage 9.

10. Schadensfälle an Deponiedichtungen, die im Zusammenhang mit dem Zulas
sungsgegenstand stehen, sind in jedem Fall sofort der BAM zu melden.

6. Überwachung 11. Diesem Zulassungssehein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei.

Die nach dieser Zulassung hergestellten KDB müssen bei ihrer Herstellung gemäß
den Anforderungen der BAM-Richtlinie eigen- und fremdüberwacht werden, siehe
auch Anlage 7. Bei der Fremdüberwachung sind die Prüfungen gemäß Anlage I
durchzuführen und die ermittelten Kennwerte müssen im Rahmen der Toleranzen
mit den dort angegebenen Kennwerten übereinstimmen.

12. Dieser Zulassungsschein wird im Amts- und Mitteilungsblatt der BAM in
Berlin veröffentlicht.

Eine Eigen- und Fremdüberwachung ist auch bei dem Einbau der KDB in die
Kombinationsdichtung durchzuführen. Dabei ist insbesondere die Einhaltung der
Anforderungen für den Einbau der KDB unter Nr. 4.2. dieses Zulassungsscheines
und se.iner Anl~gen 8 und 10 bis 16 zu überprüfen. Über die Prüfungen der
SchweIßnähte smd Protokolle gemäß den Anlagen 15 und 16 zu führen.

Berlin, den 30.12.1996

BUNDESANSTALT FÜR MATERlALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG
(BAM)

Die mit der Fremdüberwachung zu beauftragenden Institutionen müssen über
ausreichend qualifiziertes Personal und notwendige Prüfeinrichtungen verfügen
sowie der europäischen Norm "Allgemeine Kriterien zum Betreiben von Prüflabo
ratorien" DIN EN 45001 (Mai 1990) genügen.
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Hersteller und Verleger der Oichtungsbahn

Hersteller der Oichtungsbahn ist

ANLAGE 2 ZUM ZULASSUNGSSCHEIN
13/BAM 4,32/05/95

BUNDESANSTALT FÜR
MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG

GSE Lining Technology GmbH

Buxtehuder Straße 112

0-21073 Hamburg

im Auftrag

Dr. rer. nat. W. Müller
Oberregierungsrat
Leiter des Laboratoriums IV.32
Deponietechnik

Dr.-Ing. H. August
Direktor u. Professor
Leiter der Fachgruppe IV.3
Deponietechnik und
Altlastensanierung

BAM-Az.: 8.32/1 I 18/94, 6. Ausfertigung
Dieser Zulassungsschein umfaßt 7 Seiten und 16 Anlagen mit 23 Seiten und
Rechtsmittelbelehrung, die Bestandteil des Zulassungsscheins sind.

mit der Produktionsstätte Boeker Straße 1A, 0-17248 Rechlin.

Seiten der Zulassungsscheine ohne Dienstsiegel und Zulassungsscheine ohne
Unterschrift haben keine Gültigkeit.

Für die Installation der Dichtungsbahn stehen, neben eigenen Mitarbeitern, auch

Fachkräfte folgender Verlegefirmen zur Verfügung:

Der 1. Nachtrag zur Zulassung ersetzt den alten Zulassungsschein
Nr. 13/BAM IV.32/05/95 vom 31.10.1995.

RECHTSMITTELBELEHRUNG

HEERS & BROCKSTEDT GmbH & Co.

Krokamp 70

D-24539 Neumünster

W.u.E. MÜLLER GmbH

Oberndorfer Str. 2

D-91472 Ipsheim

Ergänzend zu GSE Lining Technology GmbH erfolgt ein Vertrieb auch durch

Die Installation führt in diesem Fall die Firma HEERS & BROCKSTEDT GmbH&Co
oder GSE Lining Technology GmbH durch.

aTu Anwendungstechnik Umweltschutz GmbH

Kornkamp 40

D-22926 Ahrensburg

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch
erhoben werden. Der Widerspruch ist bei dem Präsidenten der Bundesanstalt ruf Material
forschung und -prüfung (BAM), Berlin 12205, Unter den Eichen 87, schriftlich oder zur
Niederschrift einzulegen.

Ist Ober den Widerspruch ohne zureichenden Grund in angemessener Frist sachlich nicht
entschieden worden, so kann Klage bei dem Verwaltungsgericht in Berlin 10557, Kirch
straße 7, erhoben werden.

Die Klage kann nicht vor Ablauf von 3 Monaten seit der Einlegung des Widerspruchs
erhoben werden, außer wenn wegen der besonderen Umstände des Falles eine kürzere Frist
geboten ist. Sie kann ferner nur bis zum Ablauf eines Jahres seit der Einlegung des Wider
spruchs erhoben werden. Die Klage muß den Kläger, den Beklagten und den Streit
gegenstand bezeichnen.

Wenn ein Bevollmächtigter bestellt wird, gilt sein Verschulden an der Versäumnis einer
Frist als eigenes Verschulden des Auftraggebers

rR.QiI®
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ANLAGE 3 ZUM ZULASSUNGSSCHEIN

13/BAM 4.32/05/95
BUNDESANSTALT FÜR

MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG

Berlin 12205, den 30.12.1996 Herstellung der Oichtungsbahn

ANLAGE 1 ZUM ZULASSUNGSSCHElN
13/BAM 4.32/05/95

BUNDESANSTALT FÜR
MATERIALFORSCHUNG UND ·PRÜFUNG

Die Herstellung der Dichtungsbahn erfolgt über eine Flachfoliendüse mit nachgeschal

tetem 3-Walzen-Glättwerk.

Prüfverfahren und Anforderungen im Rahmen der Fremdüberwachung der Herstellung der
PE-HD Bahnen

Ktnngriiße

1. Dichte

Priiherfahren·)

siehe Tabelle 1. 3.

Anforderungen und Tolerunun

Dichte P=.m...: (0.932 ± 0,002) g/cml

Dichle fam>E,ß' : (0.943 ± 0,004) g/cml

Festlegung gem:iß Zulassungsschein 3.1

Zur Aufbereitung der Formmasse wird das Granulat über eine rechnergesteuerte, gra

vimetrische Dosiereinrichtung zwei Einschneckenextrudern zugeführt, deren Schmelz

ströme jeweils über eine Schmelzpumpe und einen statischen Mischer in den Vertei

lerblock gelangen. Nach Austritt aus der Flachfoliendüse mit exakter Düsenspaltein

stellung durchläuft die plastifizierte Masse das temperierte 3-Walzen-Glättwerk, an das

sich eine Kühlstrecke mit kontinuierlicher Dickenmeßeinrichtung anschließt.

a) siehe "Richtlinie für die Zulassung von Kunststoffdichtungsbahnen als Bestandteil einer Kom
binationsdichtung für Siedlungs- und Sonderabfalldeponien sowie für Abdichtungen von Altla
sten" und die dort angegebenen Anforderungstabellen, Bundesanstalt für Materialforschung und
-prüfung, Stand Juli 1992
") Probe'tab PK 4 gemäß DIN 53 455

5, Rußgehalt und HomogeniUit siehe Tabelle 1, 1.3. 1.4
der Rußverteilung

8. Zugbeanspruchung. siehe Tabelle 2, 8.1
mehrachsig, Wölbversuch

9. Zugbeanspruchung, siehe Tabelle 2, 82 und 83
einachsig,(Streckdehnung,
·spannung, Reißdehnung)U)

ANLAGE 4 ZUM ZULASSUNGSSCHEIN
13/BAM 4.32/05/95

BUNDESANSTALT FÜR
MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG

Die Verwendung von Rückführware aus dem Randslreifenbeschnitt ist bis zu 5%

zulässig.

Zur Erzielung einer hohen UV-Stabilität werden dieser Formmasse während der

Herstellung 5,5% Masterbatch FC 7323 LD der Polyplast Müller GmbH zugegeben. Mit

dieser Menge Masterbatch wird ein Rußanteil von 2,2 +/-0,2% in der Dichtungsbahn

erzielt.

Werkstofferklärung

Die Kunststoffdichtungsbahn wird aus DOWLEX 2342 M der Dow Inc. hergestellt.

DOWLEX 2342Mist ein Polyethylen hoher Dichte und entspricht nach DIN 16776,

Teil 1: PE, EA, 35 D 012.

Vor der automatischen Aufwicklung der Dichtungsbahn auf Pappkerne erfolgt die Kon

fektionierung der Breite und das Aufbringen des Schutzstreifens.

quer
O!: 15 N/mm 2

2:10%
2: 700 %

Dicke: 2,50 (·0, +0,30) mm

Rußgehalt: (2,2 ± 0,2) %, gem:iß Zulas·
sungsschein 3.1, Homogenität siehe
Tabelle 1., 1.4 der Richtlinie

siehe Tabelle I, 1.5, 1.6 der Richtlinie

siehe Tabelle 1, 1.1, 1.2 der Richtlinie

längs
a,: ~ 15 N/mm2

E,: 2: 10 %
ER: 2: 700 %

O!: 600 N
>300 N

nach 1h bei 120 oe längs: < 1,00 %;
quer: < 1.00 %

MFI 190/5 Fammao..: 2,5 ± 0,3 (glIOmin)
MFI 19015 Fam_1f : 2,5 ± 0,4 (g/1O min)

O!: 15 %

keine Undichtigkeit nach DIN 16 726

kein Versagen nach DIN 53 361

O!: 6 kN

siehe Tabel1e 1, 5.6

siehe Tabelle 1,4.1

siehe Tabelle I, 1.1, 12

siehe Tabelle 1, 1.5, 1.6

siehe Tabel1e 1.2,

10. Widerstand gegen siehe Tabelle 2, 9. DIN 53 356 A
Weiterreißen oder DIN 53 515

11. Stempeldurchdrückversuch siehe Tabelle 2, 10.

12. Perforationsversuch siehe Tabelle 2, 11.

13. Falzen bei niederen siehe Tabelle 2, 12.
Temperaturen

6, Maßänderung

7. Schmelzindexänderung

2. Dicke

3. Äußere Beschaffenheit

4. Geradheit und Planlage
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ANLAGE 5 ZUM ZULASSUNGSSCBEIN

13/BAM 4.32105/95
BUNDESANSTALT FÜR

MATERIALFORSCBUNG UND -PRÜFUNG

ANLAGE 7, SEITE 2 ZUM ZULASSUNGSSCHEIN
I3/BAM 4.32/05/95

BUNDESANSTALT FÜR
MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG

Aufbau der Bahnenkennzeichnung

Eigenüberwachung 1Fertigungskontrolle

Im Rahmen der Fertigungskontrolle werden

schaften überprüft:

mindestens folgende Werkstoffeigen-

131 BAM 4.32/05/95 GSE HI75/W/Wo/Ja

Die auf die Dichtungsbahn kontinuierlich aufgebrachte Kennzeichnung beinhaltet

neben der Nummer des Zulassungsscheines und dem Herstellerlogo auch weitere In

formationen:

-Anhang A,Teil2

Die Häufgkeit, mit der diese Eigenschaften ermittelt werden, ist abhängig von der An

zahl der hergestellten Dichtungsbahnen. So ergibt sich für jede Anlage folgendes Ras

ter:

Darin bedeuten:

-H175

-W

-Wo

- Ja

Bahnendicke 2.5mm, Breite 7,5m

Werkstoff DOWLEX 2342 M der Dow Inc.

Herstellungswoche
Herstellungsjahr

- Äußere Beschaffenheit

- Dicke

- Planlage

- Zugeigenschaften

- Warmlagerungsverhalten

- Schmelzindexänderung

- Rußgehalt, -verteilung

DIN 16726,5.1

DIN 53 353

DIN 16726, 5.2

DIN 53455, Stab 4, 100mm/min

DIN 53377, 1Std.l120·C

DIN 53 735, Kond. 190'C/5kg

ähnlich ASTM D 1603 und BAM

Die in der Anlage 5 beschriebene Bahnenkennzeichnung wird in drei Spuren auf der

Oberfl~che der Dichtungsbahn angebracht.

ri(q"R®

~
ANLAGE 6 ZUM ZULASSUNGSSCREIN

13/BAM 4.32/05/95
BUNDESANSTALT FÜR

MATERIALFORSCBUNG UND -PRÜFUNG

Lage der Bahnenkennzeichnung

Häufigkeit nach Wechsel jede KDB jede 2.KDB jede 5.KDB
der

Prüfung Formmasse

Äußere Beschaffenheit 0 0 0 0

Dickenmessung 0 0 0 0

Planlage* 0

ugversuch 0 0 0

Narmlagerung 0 0 0 0

chmelzindexänderung 0 0

Rußgehalt, -verteilung 0 0

Eine dieser Spuren verl~uft in der Bahnenmitte, d.h. etwa 3,75m vom Rand der Dich

tungsbahn, die beiden ~ußeren Spuren jeweils mit einem Randabstand von ca. 1,25m. • Bemerkung zur Überprüfung der Planlage:

Bei größerem Produktionslos : mindestens einmal pro Woche
ANLAGE 7, SEITE I ZUM ZULASSUNGSSCHEIN

13/BAM 4.32/05/95
BUNDESANSTALT FÜR

MATERIALFORSCBUNG UND -PRÜFUNG

Qualitätssicherungsmaßnahmen

im Rahmen der Eigen- und Fremdüberwachung

riR'iI®
~

ANLAGE 7, SEITE 3 ZUM ZULASSUNGSSCHEIN
I3/BAM 4.32/05/95

BUNDESANSTALT FÜR
MATERIALFORSCBUNG UND -PRÜFUNG

Alle von GSE Lining Technology produzierten Dichtungsbahnen werden einer umfang

reichen internen Qualitätskontrolle unterzogen. Diese gliedert sich in die Eingangs

und Fertigungskontrolle. Die dabei durchgeführten Versuche orientieren sich an den

Vorgaben nationaler und internationaler Richtlinien. Darüber hinaus besteht eine ver

traglich geregelte Fremdüberwachung.

Eigenüberwachung 1Eingangskontrolle

Mit der Eingangskontrolle soll erreicht werden, daß nur Material vorgegebener Tole

ranzen verarbeitet wird. Um dieses sicherzustellen, werden an jeder Rohstofflieferung

- das sind ca. 20.000 kg - die Kennwerte für

Äußere Beschaffenheit, Dickenmessung und Bestimmung der Planlage erfolgen paral

lel zur Fertigung, direkt an den Anlagen. Für die weiteren Versuche werden Proben je

weils vom Ende der Dichtungsbahn entnommen.

Nach Vorliegen aller Ergebnisse werden diese mit der Produktspezifikation (Anlage 1)

verglichen, und nach Erfüllung der Anforderungen erfolgt die Versandfreigabe der

Dichtungsbahn.

Fremdüberwachung

Die Fertigung sowie die interne Qualitätskontrolle werden durch das

bestimmt.

- Schmelzindex

- Dichte

- Feuchte

DIN 53735, Kond. 190'C/5kg

DIN 53 479, Verfahren A

GSE-Verfahren

Süddeutsche Kunststoff- Zentrum (SKZ)

Frankfurter Str. 15

D-97082 Würzburg

Analog zur Überprüfung des Basispolymers erfogt eine Eingangskontrolle an jeder

Rußbatchlieferung dazu werden bestimmt:

fremdüberwacht. Der mit dem SKZ geschlossene Überwachungsvertrag entspricht den

Vorgaben der "Richtlinie für die Zulassung von Kunststoffdichtungsbahnen als Be

standteil einer Kombinationsdichtung für Siedlungs- und Sonderabfalldeponien sowie

für Abdichtungen von Altlasten" in der Fassung vom Juli 1992.

Erst nach einwandfreiem Abschluß der Eingangskontrollen werden die überprüften

Materialien für die Produktion freigegeben.

- Feuchte

- Rußgehalt

GSE-Verfahren

ähnlich ASTM D 1603
riR'iI®
~

ANLAGE 8 ZUM ZULASSUNGSSCHEIN
13/BAM 4.32/05/95

BUNDESANSTALT FÜR
MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG
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Transport und Lagerung

Transport

Die auf eine Breite von 7,5m beschnittene Dichtungsbahn wird produktionsseitig auf

Pappkerne aufgerollt und mit Spannbändern gesichert. Bei einer Bahnenlänge von

BOrn (Standardlänge der Nenndicke 2,5mm) entsteht so eine Rolle mit einem Durch

messer von etwa 0,6m und einem Gewicht von ca. 1,5to. Zur besseren Handhabung ist

jede Rolle werksseitig mit zwei Transportgurten ausgerüstet, die unbedingt an den Rol

len verbleiben müssen. Sie ermöglichen das Einhängen der Rollen in einen Kran,

Frontlader o.ä. zur einfachen Be- und Entladung.

Die Dichtungsbahnen-Rollen werden ausschließlich per LKW transportiert. Vor Ort

sind dann für diese Fahrzeuge befestigte Wege/Plätze zur Entladung einzuplanen.

Lagerung

Je nach Anzahl der zu liefernden Rollen, wird an der Baustelle ein ausreichender

Lager- und Ausrollplatz benötigt. Entsprechend der Rollenlänge (Bahnenbreite) sollte

der Platz mindestens 1Dm breit sein. Zum Abrollen und Abschneiden von Teillängen

sollte die Länge des Platzes mindestens 50m betragen. Der Lager- und Ausrollplatz

muß eben und steinfrei sein, damit das Dichtungsmaterial nicht vor Einbau beschädigt

wird. Steinfreies Sandplanum ist ebenso geeignet wie Asphalt- oder Betondecken, die

vor Materiallagerung abzufegen sind.

Die Dichtungsbahnen-Rollen können zur Lagerung gestapelt werden; dabei sollten

aber nie mehr als fünf Rollen übereinander gelagert werden. Bei längerer Lagerung

sind zur Vermeidung etwaiger Beschädigungen die Rollen abzudecken.
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Numerierung und Codierung der Dichtungsbahn

Jede Dichtungsbahnen-Einheit erhält eine fortlaufende Nummer. Neben dieser Num

mer enthält die gesamte Bahnenbezeichnung auch Informationen zum Werkstoff und

zur Bahnendicke:

- die Dichtungsbahn beim Einbau ihre werkstoffspezifischen Eigenschaften nicht

verliert,

- die Verbindung der Dichtungsbahnen miteinander unter optimalen Bedingun

gen ausgeführt wird und

- die Funktionsfähigkeit des Abdichtungssystems nachgewiesen wird.

Sämtliche, mit der Dichtungsherstellung in Verbindung stehende Maßnahmen werden

mit dem Auftraggeber, dem Planer, der örtlichen Bauleitung und den zuständigen Be

hörden abgestimmt.

Anforderungen an die abzudichtende Fläche

Sämtliche Flächen, die mit der Dichtung in Berührung kommen, sind so auszubilden,

daß eine Beschädigung der Dichtungsbahnausgeschlossen wird. Das Feinplanum ist

so herzurichten, daß das geplante Gefälle, die vorgeschriebene Verdichtung und die

Oberflächentoleranz eingehalten werden, für die eine maximale Abweichung von 2cm

unter einem 4m-Richtscheit gefordert wird.
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Die Flächen haben zudem den Anforderungen der "Richtlinie für die Zulassung von

Kunststoffdichtungsbahnen als Bestandteil einer Kombinationsdichtung für Siedlungs

und Sonderabfalldeponien sowie für Abdichtungen von Altlasten" (Stand Juli 1992) zu

genügen.

Verlegen der Dichtungsbahn

Die Verlegung erfolgt nach einem vorher erstellten Verlegeplan. In diesem Verlegeplan

wird auf der Baustelle der Arbeitsfortschritt und die Lage der gekennzeichneten

Dichtungsbahn eingetragen. Das Auslegen der Dichtungsbahn erfolgt von Hand oder

mit geeigneten Geräten/Maschinen. Beim Auslegen wird besondere Sorgfalt darauf

verwandt, daß der Oberflächenzustand der abzudichtenden Fläche nicht nachteilig

verändert wird. Während und nach dem Ausrollen der Dichtungsbahn wird diese,

soweit erforderlich, ausgerichtet. damit die für die Verschweißung notwendige

Überlappung von ca. 10-14cm vorhanden ist. Vor Beginn der Fügearbeiten werden die

Dichtungsbahnen auf mögliche mechanische Beschädigungen untersucht und vorher

verlegte Dichtungsbahnen in notwendigem Umfang gegen Windaufwehungen

gesichert.

BC0123W H

BC 0123 =

W=

H =

Ifd.Nummer

Werkstoff DOWLEX 2342 M

Bahnendicke 2,5mm gern. Zulassung

Fügen der Dichtungsbahn

Die Verschweißung erfolgt mit größter Sorgfalt, in Anlehnung an die DVS-Richtlinie

2225, Teil 1. Der Verbindungsprozess läßt sich in folgende Arbeitsschrilte unterteilen:

- Reinigen des Schweißbereiches und

- Herstellen der Schweißverbindung.

Die Nahtbereiche sind von allen Verschmutzungen zu reinigen. Bei den Naht

bereichen, die werkseitig mit einem Schutzstreifen versehen sind, kann die besonde

re Reinigung entfallen, sofern der Schutzstreifen unmittelbar vor dem Fügevorgang

entfernt wird.

Unter dieser Bahnenbezeichnung werden alle Fertigungs- und aS-Protokolie sowie

Transport- und Installationsaufzeichnungen geführt.
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Installation der Dichtungsbahn

Der fachgerechte Einbau der Dichtungsbahn hat so zu erfolgen, daß die an die Dich

tung gestellten Anforderungen -wie Funktionsfähigkeit und beabsichtigte betriebliche

Sicherheit- nicht beeinträchtigt werden. Daher wird die Dichtungsbahn von GSE Lining

Technology GmbH selbst oder von ausgesuchten, leistungsfähigen Firmen mit

geschulten Fachkräften, unter technischer Anleitung von GSE, eingebaut (s. Anlage

2).

Es wird besonders darauf geachtet, daß

- die Dichtungsbahn in einem einwandfreien Zustand angeliefert wird,
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Nahtbereiche für Auftragnähte werden auf mechanische Wege mittels Bürste oder

Handschleifer, unter Vermeidung starker Riefen (besonders Längsriefen), von der evtl.

vorhandenen Oxidschicht befreit. Die Schweißnaht wird, ohne Zusatzwerkstoff, im

Heizkeilverfahren als Überlappnaht mit Prüfkanal hergestellt. Vor Ort erfolgt die Ver

schweißung mit Schweißautomaten, die eine kontinuierliche Dokumentation von Zeit,

Weg, Andruckkraft der Andruckrollen, Heizkeiltemperatur und Schweißgeschwindig

keit ermöglichen. Mit diesem Schweißverfahren wird eine Nahtgeometrie mit einem

Prüfkanal von 19+/-2mm und Teilnähten von jeweils 17+/-2mm erreicht. Die genaue

Geometrie der Schweißnaht wird anhand der jeweiligen Probeschweißungen ermittelt.

An schwer zugänglichen Stellen sowie für Reparaturschweißungen wird die Extru

sions-Auftragschweißung mit Handschweißgeräten ausgeführt.



Für die Messung des Schälwiderstandes (zum Nachweis der Festigkeit) stehen auf der

Baustelle Zugprüfgeräte zur Verfügung, die eine konstante Prüfgeschwindigkeit von

50mm/min gewährleisten. Die Auswertung erfolgt qualitativ, d.h. es findet eine

Beurteilung des Verformungsverhaltens statt. Eine Bewertung der erreichten Kräfte ist

aufgrund nicht laborgerechter Probekörperherstellung nicht möglich. Ergänzend zur

DVS 2225 Teil 2 werden an Nähten mit Prüfkanal beide Teilnähte im Schälversuch ge

prüft, wobei allerdings ein Aufschneiden des Prüfkanals zur Erzielung der Einspann

längen unzulässig ist.

Während der Schweißarbeiten wird sichergestellt, daß die in Abhängigkeit von spezi

fischen Materialeigenschaften maßgebenden Schweißparameter laufend überwacht,

den Umgebungsbedingungen angepaßt und in Schweißprotokollen dokumentiert wer

den. Folgende Faktoren sind dabei von Bedeutung:

- Umgebungsbedingungen wie Niederschlag, Luftfeuchte, Sonnenein

strahlung, Lufttemperatur, Wind, Temperatur der Bahnenoberfläche und

- Verschweißungsparameter, d.h. Temperatur (Heißluft, ggf. Extrudat),

Geschwindigkeit (Gerätevorschub), ggf. Extrudatdurchsatz.
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Schweißmaschinenprotokoll

Qualitätssicherungsmaßnahmen im Rahmen der Installation
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Schweißprotokoll für Überlappnähte mit Prüfkanal
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Schweißprotokoll für Überlappnähte mit Prüfkanal INr.

Bauvorhaben Dichtungsbahn

Ver1egefirma Hersteller

Schweißer Nenndicke I mm

Schweißmaschine Rohstoff

Naht-Nr. I I I I
IAnfang Ende Anfang Ende Anfang Ende IAnfana Ende

Uhrzeit I I
Witterungsbedingungen

allgemein (BewölkunglWind) I I
Lufltemperatur in oe I I
rel. Luftfeuchle in % I I I
Zustand der Dichtu~bahnen

Oberfläche allgemein I 1 I I
Schweißbereich I 1 I I I
Oberflächentemperatur in oe I I I I 1 I 1

Schweißparameter

Heizkeiltemperatur Einstelluno

in oe Messung

Heizlufttemperatur Einstellunq

in oe Messung

Geschwindigkeit Einstelluna

inm/min Messuno

Fügekraft in N Einstellung

Messung

Schweißnahtprobe

Probeschweißung INr. I 1 I
Probenahme aus der Naht INr. I I I
Bemerkungen

Schweißer Bauleiter (Auftraggeber) Fremdüberwacher

Datum Unterschritt Datum Unterschritt Datum Unterschritt
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Zur anschließenden Dichtigkeitsprüfung werden Überlappnähte mit Prüfkanal

durchgehend mit Druckluft geprüft. In Abhängigkeit der Oberflächentemperaturen sind

folgende Bedingungen zu wählen:

von 5 bis 20C 5bar

von 20 bis 40C 4bar

von 40 bis 50C 3bar.

Vor der eigentlichen Prüfdauer von 10min ist der Druck kurzzeitig um 0,5bar zu

erhöhen. Die Prüfung beginnt nach dem Ablassen des Druckes bis auf den Prüfdruck,

der innerhalb der Prüfdauer um nicht mehr als 10% abfallen darf.

Vor Beginn der Fügearbeiten wurde die verlegte und positionierte Dichtungsbahn auf

etwaige mechanische Beschädigungen kontrolliert. Nach Abschluß der

Schweißarbeiten erfolgt die Qualitätssicherung in Anlehnung an die DVS-Richtlinie

2225 Teil 2. Unabhängig von der ausgeführten Nahtform wird zuerst die äußere

Beschaffenheit visuell überprüft.

Zur Dichtigkeitsprüfung von Auftragnähten werden diese mit einer Saugglocke einer

kontinuierlichen Vakuumprüfung unterzogen, wobei handelsübliche Geschirrspülmittel

als Schaumbildner dienen. Alternativ ist die durchgehende Prüfung mit Hochspannung

möglich, sofern ein Kupferdraht in die Schweißnaht eingelegt wurde.

Die Bestimmung der Nahtabmessungen sowie der Festigkeit erfolgt bei beiden

Nahtgeometrien (Überlappnaht mit Prüfkanal und Auftragnaht) vorzugsweise an den

Probeschweißungen. Bei der Bestimmung der Nahtabmessungen auf der Basis der

DVS 2225 Teil 2 ist zu beachten, daß verstreckte Probekörper nicht zur Messung

herangezogen werden können.

Schutzabdeckung

Nach teilweiser oder vollständiger Abahme der Dichtungsbahnen (nach Prüfung und

ggf. Sanierung) wird mit dem Einbau der Schutzabdeckung begonnen. Dieser Einbau

hat so zu erfolgen, daß eine Beschädigung der verlegten Dichtungsbahnen aus

geschlossen ist. Um dieses sicherzustellen, empfiehlt sich eine kontinuierliche Über

wachung des Schutzschichtaufbaues. Außerdem ist darauf hinzuweisen, daß grund

sätzlich nur zu bestimmten Zeiten abgedeckt werden kann (ohne Sonneneinwirkung,

niedriges Temperaturniveau). Alle mit der Schutzabdeckung in Verbindung stehenden

Maßnahmen haben auf der Grundlage der "Richtlinie für die Zulassung von Kunststoff

dichtungsbahnen als Bestandteil einer Kombinationsdichtung für Siedlungs- und

Sonderabfalldeponien sowie für Abdichtungen von Altlasten" (Stand Juli 1992) zu er

folgen.

rKQiI®
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Priifprotokoll für Überlappnähte mit PrOfkanal

Schweißprotokoll für Auftragnähte Priifprotokoll für Überlappnähte mit Prüfkanal N'.
Bauvortlaben Ver1~er

Dichlunnsbahn Nenndicke I mm

Bauvortlaben

Ver1eaefirma

Schweißprotokoll für Auftragnähte

Dichtunosbahn

Hersteller

Fugeverfahren

l. Äußere Beschaffenheit

Station Nahtver1aul

NahtNr.

Wulstausbildunn Kerben und Riefen Bemer1l.una

Schweißer Nenndicke / mm

Sdlweißmaschine Rohstoff

Naht-Nr.

Anfann Ende Anfann Ende Anfano Ende Anfano Ende

:Uhr.zeil

WitierunQsbedin un en

all emein (BewälkunatNind)

lufttemperatur in 'C

11. Abmessungen (mm)

@dNI=(do+dJ-dNI

@dN}=(do+d.)-dN}

"I

rel. Luftreuchte in %

Zustand der Oichtunosbahnen
dN} @dm l@dN1 Bemer1l.ung

Oberfläche all emein

Schweißbereich

Oberflilchentemperatur in 'C

o mit Kraftanzei e 0 ohne KraftanzeioeSchweißzusatz

Extrudallemperatur I"E,"ins~"~II","m'iL----I_~f-_+-_-j-_+_+_-+_---I_----j
in 'C Messuna

111. Festi keit im Schälversuch

Station Probenbrelte Höchstkrafl

(mm) N)

Verformungs- und

Versanensvertlalten

Beurteilung Bemer1l.ung

Heizlufttemperatur I"E"'inst""""""""iL----I__f-_+-_-j-_+_+_-+_---I_----j
in 'C Messung

Schweißnahtorobe

Probeschweißuno .. Anfan Nr.

Probeschweißung • Ende N<. IV. Dichtiokeit ..Drucklutt"rüfun"-

Uhrzeit bar

min Tem eratur der Bahn:Bemen:ungen Station Pnjfparameter: Druck: bar Dauer:

Breite bo pnjrbeginn

Uhrzeit bar

Pnjfende Differenz

Uhr.zeit bar

'C Druckabfal1:<10%

Bemer1l.ung

Bauleiter (Auftraggeber)

Datum

Schweißer 1

Unterschrift IDatum Unterschrift Datum

Fremdüberwacher

Unterschrift
Schweißer Bauleiler (Auftraggeber) Fremdüberwacher

Datum Unterschrift Datum Unterschritt Datum Unterschrift
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PrGfprotokoli für Auftragnähte

Schweißnahtgeometrie
Prüfprotokoll für Auftragnähte

Bauvortlaben

Oichtuntlsbahn Nenndicke I mm

Fugeverfahren

I. Äußere Beschaffenheit

Naht Nr.

Station Nahtver1auf WutstausbildulKI Kerben urKl Riefen Bemer1l.un

o mit KraNanzei e 0 ohne Krattanzeine

Bemer1l.ung

Verformungs- und Beurteilung Bemerkung

Versanensvertlalten

.,
,·1

I

Station Probenbreite Höchstkraft

(mm (N)

Station ii

111. Festi keit im Schalversuch

11. Abmessungen (mm)

•
.\120 ! 20

lQIl
f-....-...r-..."• ....-..."• ..----.• ..---....-=-=• • I

le • • • .~ • • •

\

IV. Dichti keit

Station Vakuum:

Unterdruck:

Hochspannunn :

bar Gerätet p:

Bemer1l.ung

Zeitdauer: 5 Sannun: kV

Schweißer Bauleiter (Auftraggeberj Fremdüberwacher

Datum Unterschrift Datum Unterschritt Datum Unlerschritt
10QMOßBF
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1. Nachtrag zum 3.2. Abmessungen der KDB

ZULASSUNGSSCHEIN

11IBAM IV.3/01/96

fiir ein Abdichrungselement, gefugt aus Kunststoffdichtungsbahnen (KDB) als Bestandteil
einer Kombinationsdichtung in Basis- und Oberflächenabdichtungen von Deponien fur
Siedlungs- und Sonderabralle.

Länge:

Breite:

Dicke: Mindestdicke

Nenndicke

Einzelmeßwert

200 m, maximale Rollenlänge

9,30 m'

2,50mm

2,50mm

Nenndicke (-0, + 0,30) mm.

I. Rechtsgrundlagen

1.1. Gesetz zur Vermeidung, Verwertung und Beseitigung von Abfallen
(Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz - KrW/AbfG), vom 27.09.1994, BG Bl.I,
S. 2705, 1994.

1.2. Dritte Allgemeine Verwalrungsvorschrift zum Abfallgesetz (TA Siedlungsabfall),
Technische Anleitung zur Verwertung, Behandlung und sonstigen Entsorgung von
Siedlungsabfällen, vom 14.05.1993, BAnz. Nr. 99a, 1993.

3.3. Oberflächen der KDB

Die Oberflächen der Bahn sind beidseitig glatt und mit einer Kennzeichnung
gemäß Nr. 5 versehen. Die Kennzeichnung muß auf der sichtbaren Oberfläche der
verlegten Bahn erkennbar sein. Sie darf keine wesentliche Materialschwächung
zur Folge haben.

3.4. Produktionsstätte und Herstellungsverfahren

Die KDB ist nach dem in Anlage 3 beschriebenen Herstellungsverfahren im oben
benannten Werk (siehe Nr. 2.1.) herzustellen, siehe Anlage 2. Eine andere Produk
tionsstätte bedarf der besonderen Zulassung.

2. Antragsteller und Verlegefirmen

1.5. Verwaltungsvorschrift des Thüringer Ministeriums fUr Umwelt und Landes
planung - Die geordnete Ablagerung von Abfällen - vom 11.09.1992, Thüringer
StAnz., Nr. 40, S. 1344, 1992.

1.4. Runderlaß des Niedersächsischen Ministers fur Umwelt 207-62812/21- Abdich
tung von Deponien für Siedlungsabfälle - vom 24.06.1988, Nds. MBl., Nr. 22,
S. 632, 1988.

2.1. Antragsteller

Der Antragsteller ist der Hersteller der KDB.

4.1. Anforderungen an die Kunststoffdichtungsbahnen

Sofern nicht ausdrücklich in diesem Zulassungsschein Abweichungen genannt
werden, müssen die KDB in ihren Eigenschaften den Prüfinustem entsprechen, die
nach den Prüfungsunterlagen bei der BAM unter dem BAM Az. 8.32/1149/95 und
dem Prüfbericht Nr. K 95051-1, vom 09. März 1995, der Staatlichen Matenal
prüfungsanstalt Darmstadt, 64283 Darmstadt, den Prüfungen gemäß den An
forderungen der "Richtlinie fiir die Zulassung von Kunststo.!fdichtungsbahnen als
Bestandteil einer Kombinationsdichtungfiir Siedlungs- lind Sonderabfalldepomen
sowie fUr Abdichtllngen von Altlasten", kurz BAM-Richtlinie, der BAM unterzo
gen worden sind. Sie müssen damit den Anforderungen der BAM-Richtllme
entsprechen.

4.2. Anforderungen an die Herstellung des Abdichtungselementes

Das Abdichrungselement (siehe Nt. 3) muß plan aufliegend auf dem mineralischen
Dichtungselement so hergestellt werden, daß spätere Auflasten (Schutz-, Drän-,
Abfall- und Rekultivierungsschichten) zu dem notwendigen Preßverbund ZWIschen
Kunststoff-Abdichtungselement und mineralischem Abdichtungselement fuhren.

Bei der Herstellung müssen die in der BAM-Richtlinie genannten Bestimmungen
und Auflagen fur den Einbau der KDB als Teil der Kombinationsdichtung einge
halten werden. Über die Herstellung der Schweißnähte sind Protokolle gemäß den
Anlagen 12 und 13 zu fuhren.

Das Abdichtungselement ist nur im Sinne dieses Zulassungsscheines auf der
Baustelle hergestellt, wenn es nachgewiesenermaßen von einer erfahrenen und mit
qualifiziertem Personal sowie erforderlichen Geräten und Maschinen ausreichend
ausgestatteten Fachfirma eingebaut wird. Die Anforderungen werden in der
Empfehlung der BAM "Fachbetrieb fur den Einbau von Kunststoffkomponenten
in Deponieabdichrungssystemen" beschrieben. Der Nachweis der erforderlichen
Qualifikation, Ausstattung und Erfahrung kann z. B. durch die Anerkennung als
Fachbetrieb durch eine Güteüberwachungsgemeinschaft eines Fachverbandes
gefuhrt werden.

4. Anforderungen an den Zulassungsgegenstand

National Seal Company
Famsworth Center
1245 Corporate Blvd.
USA - Aurora, IL 60504

Geolining Abdichtungstechnik GmbH
Altes Feld 21
22885 Barsbüttel

National Seal Company
1255 Monmouth Blvd.
USA - Galesburg, lL 6140 I

Bahnenhersteller:

Produktionsstätte:

2.2. Vertrieb Deutschland

1.3. 1m Rahmen dieser Zulassung werden die Anforderungen des Anhangs E der
Zweiten Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum Abfallgesetz (TA Abfall, Teil
I), Technische Anleitung zur Lagerung. chemisch/physikalischen und biologischen
Behandlung, Verbrennung und Ablagerung von besonders überwachungsbedürfii
gen Abfällen, vom 12.03.1991, Gemeinsames Ministerialblatt, Nr. 8, S. 139, 1991,
an das Abdichtungselement mit berücksichtigt.

2.3. Verlegefirma

In Anlage 2 werden die vom Antragsteller fur die Herstellung des Abdichtungs
elementes auf der Deponiebaustelle autorisierten Verlegefirmen benannt. DIe
Autorisation ersetzt nicht den Nachweis der erforderlichen Erfahrung, Qualifika
tion und Ausstattung der Verlegefirmen, siehe Abschnitt 4.2.

Zu Hersteller, Produktionsstätte, Vertriebsfirma und Verlegefirma siehe auch
Anlage 2.

5. Kennzeichnung

Die nach dieser Zulassung hergestellten KDB sind gemäß den an der BAM
hinterlegten Prüfmustern wie folgt zu kennzeichnen:

lllBAM 4.3/01/96 NSC DURA SEAL UD 2SnS/9300/G/GlWo/Jahr/1234S6/

/Wo/ = Herstellungswoche; /Jahr/ = Herstellungsjahr.
/12345/ ~ Interne Codierung, bei der BAM hinterlegt

3. Beschreibung des Zulassungsgegenstandes

Das Abdichrungselement besteht aus Kunststoffdichtungsbahnen (KDB), die beim
Einbau in die Kombinationsdichtung zur Deponiebasis- bzw. Depomeoberflächen
abdichtung im Heizkeil-Schweißverfahren durch Überlappnähte mit Prüfkanal
(Anlage 14) gefUgt werden.

Aufbau und Anordnung der Kennzeichnung, siehe Anlage 5, Lage der Kenn
zeichnung auf der KDB, siehe Anlage 6.

Jede Rolle wird mit einem Aufkleber versehen, siehe Anlage 9, auf dem die
Chargen-Nummer (Interne Codierung) enthalten ist.

Werkstofferklärung des Herstellers, siehe Anlage 4.

mit bis zu 3 % homogen zugemischtem Randstreifenmaterial aus der Ifd. Produk
tion der zugelassenen Bahnen, soweit die Anforderungen aus der Anlage 1, Nt. 7,
Schmelzindexänderung, dieses Zulassungsscheins erfullt werden.

3.1. Werkstoff CFormmassel der KDB

Granulat Solvay Fortiflex Typ G 36-24-149 der Firma Solvay Polymers, Inc. in
1230 Battleground Road, Deer Park, USA - Texas 77 536.

Dichte:

Schmelzindex, (190/21,6):

Rußgehalt:

(0,947 ± 0,003) glcm'

(23,0 ± 3,0) gll 0 min

(2,35 ± 0,25) %,

6. Übenvachung

Die nach dieser Zulassung hergestellten KDB müssen bei ihrer Herstellung gemäß
den Anforderungen der BAM-Richtlinie eigen- und fremdüberwacht werden, siehe
auch Anlage 7. Bei der Fremdüberwachung sind die Prüfungen gemäß Anlage I
durchzufuhren und die ermittelten Kennwerte müssen im Rahmen der Toleranzen
mit den dort angegebenen Kennwerten übereinstimmen.

Eine Eigen- und Fremdüberwachung ist auch bei dem Einbau der KDB in die
Kombinationsdichtung durchzufuhren. Dabei ist insbesondere die Einhalrung der
Anforderungen fiir den Einbau der KDB unter Nr. 4.2. di"ses Zulassungsscheines
und seiner Anlagen 8 und 10 bis 16 zu überprüfen. Uber die Prüfungen der
Schweißnähte sind Protokolle gemäß den Anlagen 15 und 16 zu fuhren.

Die mit der Fremdüberwachung zu beauftragenden Institutionen müssen über
ausreichend qualifiziertes Personal und notwendige Prüfeinrichtungen verfügen
sowie der europäischen Norm "Allgemeine Kriterien zum Betreiben von Prüftabo
ratorien" DlN EN 45001 (Mai 1990) genügen.
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BAM-Az.: IV.32/1163/96, 6. Ausfertigung
Dieser Zulassungsschein umfaßt 7 Seiten und 16 Anlagen mit 19 Seiten und
Rechtsmittelbelehrung, die Bestandteil des Zulassungsscheins sind.

Seiten der Zulassungsscheine ohne Dienstsiegel und Zulassungsscheine ohne
Unterschrift haben keine Gültigkeit.

7. Hinweise

7.1. Dieser Zulassungsschein gilt als Nachweis der Zulassung im Sinne der
TA-Siedlungsabfall und der TA-Abfall, Teil I. Es wird die Eignung des Abdich
tungselements, hergestellt durch Fügen aus den in Nr. 3. genannten Kunststoff
dichtungsbahnen, nach dem Stand der Technik bescheinigt. Die für die Durch
flihrung von Abdichtungsmaßnahmen erforderlichen Genehmigungen werden
durch die Zulassung nicht ersetzt.

7.2. Die Zulassung gilt nur für Abdichtungselemente nach Nr. 3., die unter Einhaltung
der Nr. 4., Nr. 5. und Nr. 6. sowie der Hinweise und Nebenbestimrnungen dieses
Zulassungsscheines als Bestandteil einer Kombinationsdichtung für Deponien
gefertigt werden. Die zuständige Überwachungs-/Genehmigungsbehörde muß
beim Einbau der KOB die Einhaltung der Anforderungen, Auflagen und Be
stimmungen des Zulassungsscheins übenvachen.

7.3. Änderung des Werkstoffes, der Abmessungen, der Oberflächenbeschaffenheit, des
Fertigungs- und Fügeverfahrens oder des Verwendungszwecks erfordern eine neue
Zulassung.

Dr.-Ing. H. August
Direktor u. Professor
Leiter der Fachgruppe IV.3
Deponietechnik und
Altlastensanierung

Dr. rer. nat. W. Müller
Oberregierungsrat
Leiter des Laboratoriums IV .32
Deponietechnik

704. Die Zulassung ist an den in Nr. 2. genannten Hersteller und Fertigungsbetrieb
gebunden. Sie ist nicht übertragbar. Der Zulassungsschein darf nur im Ganzen mit
den dazugehörigen Anlagen vervielfliltigt werden. Eine auszugsweise Veröffentli
chung bedarf der Genehmigung der Bundesanstalt für Materialforschung und
-prüfung. Der Text und die Zeichnungen in Werbeschriften dürfen dem Zulas
sungsschein nicht widersprechen. Das gilt sinngemäß auch für Berichte/Zeugnisse
u. ä. der Eigen- und Fremdüberwachung. Bei der Herstellung des Zulassungs
gegenstandes muß auf der Baustelle der vollständige Zulassungsschein in Kopie
vorliegen.

Der I. Nachtrag zur Zulassung ersetzt den alten Zulassungsschein
Nr. IIIBAM IV.3/01/96 vom 31.01.1996

RECHTSMITTELBELEHRUNG

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch
erhoben werden. Der Widerspruch ist bei dem Präsidenten der Bundesanstalt tiJr Material
forschung und -prüfung (BAM), BerJin 12205, Unter den Eichen 87. schriftlich oder zur
Niederschrift einzulegen.

7.5. Die Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter erteilt.

8. Nebenbestimmungen

8.1. Die Zulassung wird unter Widerrufsvorbehalt erteilt. Ein Widerrufsgrund liegt
insbesondere vor, wenn der Hersteller von dem in den Prüfungsunterlagen und in
den Anhängen des Zulassungsscheins beschriebenen Verfahren oder von den für
die Prüfungsmuster verwendeten Materialien abweicht. In diesem Fall wird keine
zugelassene Bahn mehr gefertigt.

Die Zulassungsbehörde ist berechtigt, im Herstellerwerk, in Zwischenlagern oder
auf der Baustelle auch unangemeldet zu prüfen, ob die Anforderungen, Bestim
mungen und Auflagen dieses Zulassungsscheins eingehalten worden sind. Das
Grundrecht aus Art. 13 GG, die Unverletzlichkeit der Wohnung, bleibt gewahrt.

Ist über den Widerspruch ohne zureichenden Grund in angemessener Frist sachlich nicht
entschieden worden, so kann Klage bei dem Verwaltungsgericht in BerJin 10557, Kirch
straße 7. erhoben werden.

Die Klage kann nicht vor Ablauf von 3 Monaten seit der Einlegung des Widerspruchs
erhoben werden, außer wenn wegen der besonderen Umstände des Falles eine kürzere Frist
geboten ist. Sie kann ferner nur bis zum Ablauf eines Jahres seit der Einlegung des Wider
spruchs erhoben werden. Die Klage muß den Kläger, den Beklagten und den Streit
gegenstand bezeichnen.

Wenn ein Bevollmächtigter bestellt wird, gilt sein Verschulden an der Versäumnis einer
Frist als eigenes Verschulden des Auftraggebers

Berlin 12205, den 30.12.1996

8.2. Ein Widerrufsgrund liegt auch vor, wenn sich der Werkstoff, das Herstellungs
verfahren der KOB oder das vom Hersteller und seinen VerlegefIrmen eingesetzte
Verlege- und Schweißverfahren nicht bewährt haben und dies an Hand von neuen
technischen Erkenntnissen belegt werden kann oder wenn nach dem Stand der
Technik eine Weiterentwicklung und Verbesserung erforderlich ist.
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BUNDESANSTALT FÜR
MATERIALFORSCHUNG UND .PRÜFUNG

8.3. Im falle des Widerrufs ist der Hersteller verpflichtet, der Zulassungsbehörde
umgehend den Zulassungsschein auszuhändigen. Priifverfahren und Anforderungen im Rahmen der Fremdüberwachung der Herstellung der

PE-HD Bahnen

804. Die Zulassung wird ferner unter der Auflag" erteilt, daß der Nachweis der Fremd
9.berwachung zweimal jährlich durch die Ubersendung einer Ausfertigung eines
Uberw~chungsberichtes erbracht wird. Entsprechendes gilt gegenüber den zustän
digen Uberwachungsbehörden bezüglich des Dichtungselements für das jeweilige
Deponiebauprojekt.

Kellogr6ße

1. Dichte siehe Tabelle 1. 3.

Anrorduuogen und Toleranun

Dichte: (0.947 ± 0,003) g/cm)
Festlegung gemäß Zulassungsschein 3.1

9. Räumlicher Geltungsbereich

2. Dicke

3. Äußere Beschaffenheit

siehe Tabelle 1. 2.

siehe Tabelle 1. 1.1. 1.2

Dicke: 2,.50 (-0, +0.30) mm

siehe Tabelle I, 1.1. 12 der Richtlinie

7. Schmelzindexll.oderung siehe Tabelle 1.4.1

8. Zugbeanspruchung. siehe Tabelle 2, 8.1
mehrachsig, Wölbversuch

5. RußgehaJt und Homogenitlt siehe Tabelle I, 13. 1.4
der Rußverteilung

9. ZUgbeanspruchung, siehe Tabelle 2. 8.2 und 83
einachsig.(Strcckdehoung,
-spannung, Reißdehoung)··)

siehe Tabelle I, 1.5, 1.6 der Richtlinie

kein Versagen nach DYN 53 361

keine Undicbtigkeit nach DIN 16 126

längs quer
(1.: O?; 16 Nlmml O?; 16 N/rnml
t,: O?; 10 % O?; 10 %
t,: >700 % >700 %

>600N

>5,3 kN

RußgehaJt: (2.35 ± 0,25) %. gemlß Zulas
SUDgsschein 3.1, Homogenitlll siebe
Tabelle 1.. 1.4 der Richtlinie

nach Ib bei 120 oe längs: < 1.0 %;
quer: < 1.0 %

MFI 19Of11,6 BahoeomateriaJ
S MF1 190(1.1,6 Granulat + 2 glI0 min
bzw. MFI 190/5 Bahnenmat.erial
S MFI 190/5 Granulat + 0,2 glI0 min

O?; 15%

siebe Tabelle 1, 5.6

siehe T:ibelle 1. 1.5. 1.6

10. Widerstand gegen siehe Tabelle 1, 9,
WeiterreiSen DIN 53 356 A

11. St.empeldurcbdtückversuch siehe Tabelle 2. 10.

12. Perforatioosversuch siehe Tabelle 2, 11.

13. Falzen bei niederen siehe Tabelle 2. 12.
Temperaturen

6. Ma8!nderung

4. Geradheit und PIanlageDieser Zulassungsschein gilt gemäß 104. für das Land Niedersachsen und gemäß
1.5. für das Land Thüringen. Gemäß 1.2. und 1.3. kann der Zulassungsschein als
Na.chweis der Zulassung im Sinne der TA Siedlungsabfall und der TA Abfall,
TeI! I, verwendet werden.

Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei.

Schadensfälle an Deponiedichtungen, die im Zusammenhang mit dem Zulas
sungsgegenstand stehen, sind in jedem Fall sofort der BAM zu melden.

Dieser Zulassungsschein wird im Amts- und Mitteilungsblatt der BAM in
Berlin veröffentlicht.

Berlin, den 30.12.1996

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG
(BAM)

10.

11.

12.

im Auftrag im Auftrag

-) siehe "Richtlinie für die Zulassung von Kunststoffdichtungsbahnen als Bestandteil einer Kom
binationsdichtung für Siedlungs- und Sonderabfalldeponien sowie für Abdichtungen von Altla
sten" und die don angegebenen Anforderungstabellen, Bundesanstalt rur Materialforschung und
-prüfung, Stand Juli 1992
••) Probestab PK 4 gemäß DIN 53 455
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ANLAGE 2 ZUM ZULASSUNGSSCHEIN
IIIBAM 4.3/01/96
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ANLAGE 5 ZUM ZULASSUNGSSCHEIN
lllBAM 4.3/01/96

BUNDESANSTALT FUER
MATERIALFORSCHUNG UND -PRUEFUNG

N C National Seal Company N C National seal Company

Bezeichnung des Herstellers mit Produktionsstätten und der Verlegefirmen
Beschreibung von Aufbau und Anordung der Kennzeichnung

Die Kennzeichnung der NSC DURA SEAL HD 25 Dichtungsbahnen erfolgt minels einer Laserbeschriftung
und enthalt folgende Angaben:

Hersteller:

Präsident IGeschAftsfilhrer:

National Seal Company
Fa.nm\'orth Center
1245 Corporate Blvd.
Aurora, lL 60504
USA
lohn Hardison - Zulassungskennzahl 11IBAM 4_3/01/96

- Herstellungskennzeichen NSC

Produktionsstane: National Seal Company
1255 Monmouth Blvd.
Galesburg. fL 6140 I
USA

- Werkstoßbezeichung

- Typenbczeichnung Material

NSC DURA SEAL HO

2S

- Nenndicke 2,5mm 2S

Vertrieb:

Geschäft.sführer:

Geolining
Abdichlungstechnik GmbH
Alles Feld 21
22885 BarsbuencVHamburg
Deutschland
Karl-Heinz Ungruh

~Breite (mm)

- Oberflache, (Glatt/Glatt)

- Produktionswoche

9300

GIG

NN

- Produktionsjahr NN

Sefon nach der Produktion wird jede Rolle mit einer Rollennummer beschriftet. Dadurch ist eine
Rückverfolgbarlc;eit zur Dokumentation der Produktion und der Eigenüber.....achung gewährleistet

Autorisierte Verleger:

Geschäftsführer:

Geolining
AbdichlUngstechnik GmbH
Alles Feld 21
22885 BarsbucueVHamburg
Deutschland
Karl-Heinz Ungruh

- Interne Codierung NNNNNN (sechsstellige Nummer)

Die Codierungsschlf1sse1 der Seriennummem und der Rollennummem wurden bei der SAM hinterlegt.

N~C

ANLAGE 3 ZUM ZULASSUNGSSCHEIN
IIIBAM 4.3101/96
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National Seal Company

Beispiel Kennzeichung:

lifBAM 4.3/01196 NSC DURA SEAL HD 25125/9300/G/G/01l96/123456

ANLAGE 6 ZUM ZULASSUNGSSCHEIN
IIIBAM 4.3/01196

BUNDESANSTALTFUER
MATERIALFORSCHUNG UND -PRUEruNG

N C National Seal Company

Herstellungsverfahren

Die NSC DURA SEAL HO 25 Dichtungsbahnen werden im NSC Werk 1255 Monmoulh Blvd., Galesburg.. n.
61401, USA im Breitsehlitzdiisen-E:-.1tUSionsverfahren hergestellt.

Die Materialzuführung erfolgt in einem geschlossenen Vakuum System. Der Werkstofffliessl durch eine
Trocknerstation, um Oberflächenfeuchle zu eliminieren. 1m Einschnet:kenextruder wird das Rohmaterial durch
Temperatur und Druckaulbau plastifiziert und homogenisiert. Das Material nir durch einen Filter gedruckt und
in eine Schmelzpumpc geschoben. Die Schmelzpumpe garantiert einen ganz genauen Druck in der mit Ver·
teilungssystemeD ausgerilsteten Breitsehlitzdü.Se. Das ausgedruckte E:\1rudal nird von einem nachgeschalteten
Drciwalzenkalander geglänel. Diese geglättete Bahn lauft durch ein nuklear Gerät womit messbare Dicken
veranderungen dann unmittelbar für die Feineinstellung der Breitschlitzdüse benützt werden können. Dann
folgen Abzug,s\'orrichtung, Kanlenabschnitl, Lasergeral für die Kennzeichung. Kantensclutiuanlage und
Auf\\ickelstation.

2.33

930

Lage der Kennzeichnungen auf der Bahn

National Seal Company

ANLAGE 4 ZUM ZULASSUNGSSCHEI:"I
IIIBA"'14.3/01/96

BUNDESANSTALT FUER
MATERIALFORSCHUNG UND -PRUEruNG

N~C

Werkstofferklärung

Die NSC DURA SEAL HO 25 Dichrungsbahnen werden aus dem Werkstoff

Solny G 36-24-149

der Sol\'ay Inc. hergestellt. Das Rohmaterial ist werkseitig mit etwa 2.3 % Russ "'ersehen, wn eine
entsprechende UV-Stabilisierung zu erhalten. Alle Masse in m

Ohne weitere Zumischung \\ird dann der WerkSioffvcrarbeitct. Der Randstrcifenbcschniu (maximum 3%
bei 9.3 m Bahncnbrcite) ....ird regranulien und in einem geschlossenen System dem Verarbeilungsprozess
riiekgcfiihrt. Dieser Prozess ändert keine der wesentlichen chemischen und ph)'sikalischen Eigenschaften.

Genaue Fest1egung über die Kcnnwcrte der Formmasse und die Abnahmeloleranzcn sind bei der BAM
hinterlegt.

Beispiel der Kennzeichnung:

IIfBAM 4.3/01196 NSC DURA SEAL HO 25/25/9300/G/G/01l961123456
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ANLAGE 7 Scite 1 ZUM ZULASSUNGSSCHEIN
lllBAM 4.3/011%

BUNDESANSTALT FUER
MATERlALFORSCHUNG UND -PRUEFUNG

ANLAGE 7 Seite 3 ZUM ZULASSUNGSSCHEIN
IIIBAM 4.3/01196

BUNDESANSTALT FUER
MATERlALFORSCHUNG UND -PRUEFUNG

N C National Seal Company N C National Seal Company

Beschreibung der Quatitätssicberungsmassnahmen B) Fremdüberwacbung

A) Eigenüberwachung

Rohsloffeingangskontrolle
Um sicherzugehen, dass das tur die NSC DURA SEAL HO 2S Bahn verwendete Material den
Hentellc1'3nforderungen genügt, wird jeder Waggon des hereingekommenen Rohmaterials folgendennassen
geprüft:

Tabelle I: Anforderung an die NSC DURA SEAL IID 25 Fomunassen im Rahmen der
WareneingangskonlrOlle

Fremdüberwachung des Babnenherstellers
(Betriebseigenes technisches Verfahren)

Die Fremdüberwachung des Produktes erfolgt auf der Basis eines Ueberwachungsverttages zwischen NSC
einerseits und dem MPA Darmstadt andererseits. Darin ist die halbjährliche Probeentnahme und Ueber
prüfung der Bahn und die der Eigenübcrn'3chung festgelegt.

Kenogrosse Pnifverfahren ProbenmateriaJ

Prüfverfahren, Kennwerte und Toleranzen im Rahmen der Frcmdüberwachung werden in Anhang 1 des
Zulassungsscheins beschrieben.

Dichte. eingeDrbt ASTM D 1505 Sclunelzslrang. aus
Sclunelzindexbestimmung an
Granulal, 1 Std.•
tempern bei 100" C.
je hereinkommenden Waggon

Die Ergebnisse der Eigenübem'3chung werden entsprechend dokumentiert und liegen der fremdüber
"''3chendeo Institution zur Einsichtnalune vor.

Frcmdüben\'3chung des Verlegers

Wel'"kseitige Lagerung

Lagerungs- und Transportanweisungen des Herstellers

Mit der FremdübenV3chung der Baustelle \\'t:rdcn neutrcLIe Institute oder SachverstAndige durch den Bau
herrn oder die überwachende Behörde betraut.

National Seal Company

ANLAGE 8 ZUM ZULASSUNSSCHEIN
IIIBAM 4.3/01196
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N C
Granulat
je hcn:inkommenden Waggon

Granulat
je h~inkommendenWaggon

Granulat
~ x je hereinkommenden
Waggon

Granulat
je hereinkommenden Waggon

Granulat
je hereinkommenden Waggon

Granulat
je hereinkommenden Waggon

2. Schmclzindex ASTM D 123g
(19012.16)1(190121.6)

3. RussgchaJl ASTMD 1603

.. OIT-Wert ASTM-Nonn oder
Wcrkvorschrift (NSC)

5. AicssfähigkeilsVcrhAltnis ASTM D 123g
(Meltflow Ratio) (190121.6)1(19012.16)

6. Feuchtigkeitsgehalt Wem-o""hrin (NSC)

7. Untersuchung auf Ver- Wem-o""hrifi (NSC)
schmutzungen \"or Verarbeitung
zur Bahn

Diese Ergebnisse werden dann mit den Grunddaten des RohstofTherstellers und den internen Richl'-''t:rten der
NSC ''t:rgJiehen. Die vorn Rohstoffhcnileller durch Werla.cugnissc garantierten Kennwerte und Toleranzc:n
sind bei der BAM hinterlegt.

Die werkscitige Lagerung erfolgt aufeinem planen, verfestigten LagerplatL Damit jede die Verlegearbeiten
bec:inttachtigende Verfonnung oder Beschädigung der Rollen vennicden werden kann, erfolgt die Ein· teSp.

Auslagerung mittels einem Stapler mit spezieller Hebc\'orrichrung. Die Stapelhöhe darf bei den fiir Europa
vorgesehenen Rollenlängen maximal 5 Rollcn betragen.

N C

ANLAGE 7 Seite 2 ZUM ZULASSUNGSSCHEIN
lllBAM 4.3/01196

BUNDESANSTALT FUER
MATERlALFORSCHUNG UND -PRUEFUNG

National Seal Company

Tl'"a.Osport oaeb Europa

Der Transport vom HersteU""'t:rk nach Europa erfolgt in Containern. Dabei kann der Transpom\'t:g direkt
(door (0 door) oder über ein in Europa errichtetes Zwischenlager erfolgen. Wird die zweite MOglickeit
angewendet, ist bei der Z\\ischenlagerung analog der werkseitigen Lagerung zu verfahren. Der Weiter·
t.rans]Xlrt auf die Baustelle erfolgt dann mittels LKW. Der mit der Zwischenlagerung und dem Weiter
transport auf die Baustelle beauftragte Spediteur hat nach den Weisungen des Herstellers oder dessen
Vertreters zu ,'erfahren.

Lagerung auf der Baustelle

Während der Herstellung \\-ird die Dicke mit einem Beta·StrahJer·Messinstrument standig kontrolliert. Die
Lasennarkierung und die äussere Beschaffenheit der Dichtungsbahn werden laufend beobachtet.

Vor Ort sind für die Entladung der LKW's befestigte Plätze oder FahrstJasse mit steinfreiem und sauberem
Untergrund vorzusehen. Der Lagerplatz ist entsprechend der geplanten Teillieferungen mit ausreichenden
Abmessungen bereitzustellen. Für die Entladung der LKW's kommen je nach Baustelle folgende
Möglichkeiten in Frage:

Die QualitalSkontrolle, im Rahmen '!er Eigenüberwachung des gefertigten Produktes. besteht aus:

P'rüfVeTfahren und Anforderungen im Rahmen der Eigenüberwachung der Hersteller der
NSC DURA SEAL HO 25 Bahnen

TabeUen:

Keongl'"4ssc Priifn~rfahren Entspricht im
Wesentlichen

Häufigkeit

Mit speziellen Hebetraverscn, welche am Baugerät (loB. HydraUJikbagger) befestigt \\ird. Die Hebe·
traverse ist auf die Bahnbreite abgestimmt und so beschaffen, dass die Grossrolle durch beidseitiges
Eingreifen in den Rollenkern erfasst wird..
An Baumaschine oder S13pler berestigter Dom.
Mit zwei breiten Transpongunen und Traverse welche am lasthaken oder an der Baggerschaufel
befestigt werden.

TransportbescMdigungen sind unmittelbar dem Hersteller zu melden!

3. Getadheit und Planlage • siehe Tabelle I, 1.5, 1.6

.. Russverteilung Wem-o""hrift (NSC)
und ASTM 0 2663

5. Massanderung ASßi 0 12~, l200 C DIN 53 377
ProbekOrper 100 mm x 100 mm

6. SchmcJzinde:dnderung • siehe Tabelle 1,4.1

7. Streekspannung und ASTMD63gM DIN 53 455
Dehnung, Reissdehnung

Aeus.sere Beschaffenheit • siehe Tabelle l.1

16:17 mlrt: 30.50 " 9.30
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A I

Beispiel Rollenaufkleber

1[111:II1I11I1:l1I.llllllllill'IIIIIIII;1 Ilml IIIIIII]IIII~~~
S10L919A-6A2600010

LB-JM G(~~~T: 7500 LI 3405

t:f&M. 26.JAN.96ItrJXt 480 146

N~C

Je Bctriebsanlauf und
mind. je 300 lfm

Je Bctriebsanlauf,
mind. Ix pro Woche

Je Bctriebsanlauf,
mind. Ix pro Woche

Je Betriebsanlauf und
mind. je 600 lfm

Mind. je 300 lfm

Mind. jede 2. Rolle,
jedoch je 300 lfm

Laufende Beurteilung
der Oberfläche,
Homogenitat des
Materials mind.
je 300 1fm

DIN 53 353ASTMD751Dicke

2.

1.

SOLVAY

.. Prüfverfahrcn gemäss BAM RicbUinie für die Zulassung von KunststoITdichtungsbahnen als Bestandteil
einer Kombinationsabdichtung für Sied1ungs- und SonderabfaJldcponicn sonie für Abdiehtungen von
Altlasten. Stand: Juli 1992

ORDUII\IMIEI!.
AUnUGS~UMM~.~

100
TMPM

2.50 MM
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b) Prüfung

Die Prüfung erfolgt nach der Vorgabe der Richtlinie DVS 2225 Teil 2.
Die DichLigkcitsprüfung \\ird mit Vakuumhaubcn durchgeführt. Die Naht w;rd vorerst mit einer vom
Bahnenhersteller freigegebenen Prüfflüssigkeit eingespruht. dann \\ird in der Vakuumhaubc ein Unterdruck
von 0,3- 0.5 bar aufgebracht. Ohne Blasenbildung ist das prtifresulLat positiv. Bei negativem Ergebnis der
Vakuumprüfung ist die entsprechende Stelle zu sanieren und erneul mit Vak.-uum zu prüfen.

c) Dokumentation

Die Dokumenr.ation der Schweissung und Prüfung erfolgt auf entsprechenden Fonnblattem.

Richtlinien zum Verlegen und Verschweissen der Bahn

Dokumentation der Qualitätssicherung
Die Verlegung und Vcnchweissung der NSC DURA SEAL Dichtungsbahnen erfolgt gemass BAM Zulassung
ausschliesslich von der Geolining Abdichtungstechnik GmbH und/oder den im vorliegenden Zulassungschein
aufgeführten Verlegefinnen.

Verlegung

GnmdsätzJich sind alle Schwcissungen und Nahtprilfungen auf Fonnblättem zu dokumentieren und vom
zuständigen Fremdprüfer mittels Unterschrift 7.U bestätigen.
Sämtliche Schwcissnähle und Sanicrungsmassnahmen sind in einem Bestandsplan einzutragen.

Die Verlegung der NSC DURA SEAL Bahn erfolgt gemass den Bestimmungen und Auflagen der BAM
Richtlinie Stand Juli 1992.

Verscbweissen

Für die Verschweissung der in dieser Zulassung beschriebenen Dichtungsbahnen kommen die Heizkeil- und
EX1rusionsschweissung zwn Einsatz. Dabei ist zu beachten, dass nach Möglichkeit das Heizkeilsch....'eiss~
verfahren einzusetzten ist damit der Extrussionsschweissnahtanleil minimal gehalten wird.

Die Verschweissung hat unter grOsster Sorgfalt nach den einschlägigen DVS-Richtlinien 2225, Teil 1-4 zu
erfolgen.

N~C
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Vor dem Verschweisscn ist der Schweissbereich zu reinigen. Bei den mit einer PE-Schutzfolic versehenen
Randern kann dieser Vorgang entfallen, insofern die SchuLzfolie erst unmine1bar vor der Verschweissung
entfernt ""ird.

ANLAGE 11 Seite 1 ZUM ZULASSUNGSSCHEIN
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BUNDESANSTALT FUER
MATERIALFORSCHUNG UND -PRUEFUNG

Muster des Protokolls für die Herstellung der Schweissnaht
(Heizkeilnaht mit Maschinenprotokoll)

N~C--r_==:l.- -'-N:..:a:..:t::.-io:..:n.c:a=I--'S:..:e=a=I_C:..:o:..:m=p:..:a:::.n~y,----_

Beschreibung der Qualitätssicherungsmassnahmen bei der
SchweissnahthersteUung

Schweißprotokoll I"" A D.~ At!:A(). JIf

Übe:rtappr.ü>tmitPrQf\QfIlI I Naht-Nt. $A/z

Projekt:
Gm, f1TH-6;EO 1I.

".........

a) Scbwcim'crfahrtn

b) Prüfung
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Naht·Nt. $;/1 Bemer'<ungen

.ngem6n s~" 1'9 Meßda tener fll.ssuns

r Lufncmpen.tur 'C Ar lIoiIt: S./IZ

j LuMeuchie % 1/3

w"" k~"n
DIU,I.tr:'il
1l.1I.~ t::l':'l!l

t Oberl\lchedgemeirl 1.0. ~

19t1'(/ "sI
t....: :U•., nlrl.

~ " "" l;:~ 'D

~ " ,.'" U:j ... iIl

T.",..,.... 'C 20 10. , . ... ~1.2 '" .",
• 3., I.' !<J.' '" ,..
t Heiliceihempen.tur 'C U :»l.t 1;":. ,.,

l.I ~.l .. 1.11

I ""'''''' AI/{) .. ~.I Gi 1.;;1
Ge~it ,.. Zi:j:,J 130 ,..

'2 ::"'1.' I;:'" I.H·

R:igedrvc:k .. A~O
'.J ~.l ,.\ .."0.2 ;a., ,. l.~

li.l ~, '" 1.::0

Suliooierunl 'Cl ::.o:t• .. I.'
17.; ;0:;.2 '" I.'... ~.! .. 1.::6"

Uhnort A2M :::!.5 ;.g.1 .. l.:!:
;:.. :a: " ..,..., ..., .. 1.:!-4

t
Heizkeiltemper1ltur 'C ;:., ".1 I. '.0

~,J1S
... !a>.J '" l.z:a.

Ge$chwindi~ ""'''''' Sieh 1).1. unq
... .... .. ,.•
'.2 ZN.5 '" ,..

i 112 JC.~ .. ,.>
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5 bar
4 bar
3 bar

bis
20°C
über

e) Dokumentation

Miljedem Schweissgerät sind täglich vor Schwcissbeginn Probeschweissungen auszufiihren. Bei wesentlichen
Aenderungen der äusscrcn Bedingungen (z.B. Umgebungstemperatur, Wind, Boden\'erhältnisse) sind Probe
schweissungen zu wiederholen. Erst nach positiver Begutachtung der Schweissprobe kann mil der Nahther
stellung begonnen werden.

Fiir dic Herstellung \'on Ueberlappnähten werden Heizkeilmaschinen eingesetzt Die Nähte haben
eine Mindestbreite von 2 x 15mm. Die Breile des Prüfkanals betragt mindestens 17mm =F 2mm.

Samtliche Sch",'Cissarbeiten werden nur von geschultem Personal mit Prüfbescheittigung nach DVS 2212,
Teil 3 ausgefuhrt. Die Arbeiten werden von einem verantwortlichen Fachmann überwacht.

Die Prüfung erfolgt nach den Vorgaben der Richtlinie DVS 2225 Teil 2.
Die Daucr der Druckprtifung belrligt mindestens 10 Minuten, dabei darf der Druck um nicht mchr als
10% des Prtifdrucks abfallen.
Ocr Prüfdruck wird enlsprechend der Oberflächenlemperatur der KDB festgelegt:

Ueberlappnähte mit Prüfkanal

Fiir Sämtliche Nähtc wcrdcn entsprechende Schweiss- und Prtifprotokolle erstellt.
Die Sch\o\'cissmaschinen sind mit eincr Datencrfassung fUr Weg, Zeit, Hcizkciltcmpcratur,
Schwcissgcsch\o\indigkeil und Fügcdruck ausgerüstet. Dic Datenawnahmc erfolgt kontinuierlich im
IOOmm-Takt.
Ein Ausdruck crfolgt automatisch sobald vorher eingegebene Grenzwerte überschritten werden
(Kennzeichnung mit -).
Darüber hinaus kannjcderzcil ein Datenausdruck manuell eingeleitet werden.

N~C
Auftragnähte

a) Schweissyerfahrcn Muster des Protokolls für die HersteUung der Schweissnaht (Handnaht)
Auftragnähte werden mit Handschweissgeräten im Extrusionsycrfahren hergestellt. Die Anwendung erfolgt
bei Detail- und Sanierungsarbeiten.
Die Nähte werden in einer Breite von mindestens 30 mm ausgeführt. Die zu verschwcissenden Bahncnenden
sind mechanisch (Schleifer, Ziehklinge) von einer SclunuLz- und OX)'dsehicht zu befreien. E\'entuelle Stoss
stellen sind einzuebnen. Die Bahnen werden mittels Heisslu!tschweissung \'orgeheftel und anschliesscnd mit
dem Handex-truder unter Verwendung eines artglcichen Zusatzsto[fes dicht \"erschweisst.
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Schweißprotokoll I..., D.=

Extn.mons-~lv.IgNht I N~·Nr.

Projekt Cm'

~
N~C
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.........
i """"'-''''
~ luftfeuchte

W""
> Oberft1chcill~

1~T"""",,,,

• Extrvd.inempen.n.or

~
~ HelllUftttmper1t....

]

·C

·C

·C

Stufe

Muster des PfÜfprotokolls ltir Heizkeilnäbte (Mascbinennaht)

Prüfprotokoll für Oberlappnähte mit Prüfkanal INr
Bauvorhaben: Fügever rohren: _

Dichtungsbahn: Nenndicke:
Herstet ler: Naht-Nr. ,

I. Außere Beschaffenhei t

.".,,"'"

·C

·CE><ll1Jd.1ttempen.tur

.~~ HeitAJfttempen.lur
1'1-----'---+--1--+--+--+--+---------1 111. Festigkeit im 5chälversuch OaiIKrIJr!aIlrl9!' Oo'nrKrDtlallri9!'

SloliD'l Prcbenbrtile Im) l"Dc:hslkro(1 (NI Vl'rforn.ngs· lJ'llI Vrrsagensvrrh:lllen ~rleHUlQ &ntrlu'g

I~ I~ I IV.
SloliD'l

Dicht igkei t- Druckluftprüfung

Priit~rtnrlf" On..dt ••••••• bar lb.orr __••_ain Tfl!QerollJ'"drrectn ••_.'C Dn..d<cibtoll<lllr

Beschreibung der Geometrie der Scbweissnabt

Be."",,,Diffrrenz

leit bor

Fr~rüfer
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Prüfrn4e

l.t\ruil bor

IllwlrillllQ l..lIJtlrogQebtrGrolinillljJ
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Muster des PfÜfprotokolls für Extrusionsauftragnähte (Handnabt)

Hcizkeilnaht mit Prüfkanal

Bauvorhaben: Fügever fohren' _

Dichtungsbohn: Nenndicke,

Hersteller: Naht-Nr.:

Die verwendeten Heizkeilscbweissgeräte besitzen einen Heizkeil, mit welchen eine verschweisste Breite von
mindestens 2 x IS rum und einem dazwischenl..iegenden Prüfkanal von 15 + 2mm hergestellt werden kann:

Prüfprotokoll für Auftragnähte INr.

• . • • • • ·5 5 \0I'l 5 ( • . M' . •

I. Außere Beschaffenhei t
Stolloo IttJlverlQJf

11. Abmessungen (mm)

I'NA ; d~·~·~ I
Slolloo

KrrbenlJ'lllRieren ...-

EnrusioDsnaht mit Zusatzwerkstoff

Die Extrusionsschweissnäbte weisen eine Mindestbreite von >30 rwn auf. 1m übrigen sind die Abmessungen
nach DVS Richtlinie 2225 einzuhalten.

IV. Dichtigkeit

111. Festigkeit im Schälversuch O.iIKrolla1lri9! Oo'nrlrotlwri9t

Siallen Prrbrobreite (enl 1'ßctlslkrQfl IN) Vrrtora.n;s- lJ'llI Ver~sverh:llien Beurleih,ng ~rlcl.ng

• Mt • • • • • • .~.
j ~30 l

• •
Slallen

thlerdriX\<, __"'_'

ZeIIQ,.,Jl!r'~

Genilelyp, _

kV

samtliche Masse in mm
Geollnlng IFrrll!tlriifer
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Mindestdicke

1. Nachtrag zum

ZULASSUNGSSCHEIN

I IIBAM IV.3/02/96

fur ein Abdichtungselement, gefugt aus Kunststoffdichtungsbahnen (KDB) als Bestandteil
einer Kombinationsdichtung in Basis- und OberOächenabdichtungen von Deponien fur
Siedlungs- und Sonderabfalle.

3.2. Abmessungen der KPB

Länge:

Breite:

Dicke:

Nenndicke

Einzeimeßwert

200 m, maximale Rollenlänge

4,60 m

2,50 mm

2,50 mm

Nenndicke (-0, + 0,3) mm.

I. Recbtsgrundlagen

1.1. Gesetz zur Vermeidung, Verwertung und Beseitigung von Abfallen
(Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz - KrW/AbfG), vom 27.09.1994, BG BI. I,
S. 2705, 1994.

1.2. Dritte Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Abfallgesetz (TA Siedlungsabfall),
Technische Anleitung zur Verwertung, Behandlung und sonstigen Entsorgung von
Siedlungsabfällen, vom 14.05.1993, BAnz. Nr. 99a, 1993.

1.3. Im Rahmen dieser Zulassung werden die Anforderungen des Anhangs E der
Zweiten Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum Abfallgesetz (TA Abfall, Teil 1),
Technische Anleitung zur Lagerung, chemisch/physikalischen und biologischen
Behandlung, Verbrennung und Ablagerung von besonders überwachungsbedürfti
gen Abfällen, vom 12.03.1991, Gemeinsames Ministerialblatt, Nr. 8, S. 139, 1991,
an das Abdichtungselement mit berücksichtigt.

1.4. Runderlaß des Niedersächsischen Ministers fur Umwelt 207-62812/21 Abdich
tung von Deponienfür Siedlungsabfälle - vom 24.06.1988, Nds. MBI., Nr.22,
S. 632, 1988.

1.5. Verwaltungsvorschrift des Thüringer Ministeriums fur Umwelt und Landesplanung
- Die geordnete Ablagerung von Abfällen - vom 11.09.1992, Thüringer StAnz.,
Nr. 40, S. \344, 1992.

2. Antragsteller und Verlegefirmen

2.1. Antragsteller

Der Antragsteller ist der Hersteller der KDB.

3.3. OberOächen der KDB

Die Oberflächen der Bahn sind beidseitig glatt und mit einer Kennzeichnung
gemäß Nr. 5 versehen. Die Kennzeichnung muß auf der sichtbaren Oberfläche der
verlegten Bahn erkennbar sein. Sie darf keine wesentliche Materialschwächung zur
Folge haben.

3.4. Produktionsstälte und Herstellungsverfahren

Die KDB ist nach dem in Anlage 3 beschriebenen Herstellungsverfahren im oben
benannten Werk (siehe Nr. 2.1.) herzustellen, siehe Anlage 2. Eine andere Produk
tionsstätte bedarf der besonderen Zulassung.

4. Anforderungen an den Zulassungsgegenstand

4.1. Anforderungen an die Kunststoffdichtungsbahnen

Sofern nicht ausdrücklich in diesem Zulassungsschein Abweichungen genannt
werden, müssen die KDB in ihren Eigenschaften den Prüfmustern entsprechen, die
nach den Prüfungsunterlagen bei der BAM unter dem BAM Az. 8.32/1 041/92 und
dem Prüfbericht Nr. K 90038, vom 29. Januar 1991, der Staatlichen Material
prüfungsanstalt Darmstadt, 64283 Darmstadt, den Prüfungen gemäß den An
forderungen der "Richtlinie.für die Zulassung von Kunststoffdichtungsbahnen als
Bestandteil einer Kombinationsdichtungfür Siedlungs- und Sonderabfalldeponien
sowie.für Abdichlllngen von Altlasten", kurz BAM-Richtlinie, der BAM unterzo
gen worden sind. Sie müssen damit den Anforderungen der BAM-Richtlinie
entsprechen.

4.2. Anforderungen an die Herstellung des Abdichtungselementes

Das Abdichtungselement (siehe Nr. 3) muß plan auOiegend auf dem mineralischen
Dichtungselement so hergestellt werden, daß spätere AuOasten (Schutz-, Drän-,
Abfall- und Rekultivierungsschichten) zu dem notwendigen Preßverbund zwischen
Kunststoff-Abdichtungselement und mineralischem Abdichtungselement fuhren.

Bahnenhersteller:

Produktionsstätte:

2.2. Vertrieb Deutschland

National Seal Company
Farnsworth Center
1245 Corporate Blvd.
USA - Aurora, IL 60504

National Seal Company
1255 Monmouth Blvd.
USA - Galesburg, IL 61401

Geolining Abdichtungstechnik GmbH
Altes Feld 21
22885 Barsbüttel

Bei der Herstellung müssen die in der BAM-Richtlinie genannten Bestimmungen
und AuOagen fur den Einbau der KDB als Teil der Kombinationsdichtung einge
halten werden. Über die Herstellung der Schweißnähte sind Protokolle gemäß den
Anlagen 12 und 13 zu fuhren.

Das Abdichtungselement ist nur im Sinne dieses Zulassungsscheines auf der
Baustelle hergestellt, wenn es nachgewiesenermaßen von einer erfahrenen und mit
qualifiziertem Personal sowie erforderlichen Geräten und Maschinen ausreichend
ausgestatteten Fachfirma eingebaut wird. Die Anforderungen werden in der
Empfehlung der BAM "Fachbetrieb fur den Einbau von Kunststoffkomponenten
in Deponieabdichtungssystemen" beschrieben. Der Nachweis der erforderlichen
Qualifikation, Ausstattung und Erfahrung kann z. B. durch die Anerkennung als
Fachbetrieb durch eine Güteüberwachungsgemeinschaft eines Fachverbandes
gefuhrt werden.

2.3. Verlegefirma

In AnJage 2 werden die vom Antragsteller fur die Herstellung des Abdichtungs
elementes auf der Deponiebaustelle autorisierten Verlegefirmen benannt. Die
Autorisation ersetzt nicht den Nachweis der erforderlichen Erfahrung, Qualifika
tion und Ausstattung der Verlegefirmen, siehe Abschnitt 4.2.

Zu Hersteller, Produktionsstätte, Vertriebsfirma und Verlegefirma siehe auch
Anlage 2.

5. Kennzeichnung

Die nach dieser Zulassung hergestellten KDB sind gemäß den an der BAM hinter
legten Prüfmustern wie folgt zu kennzeichnen:

IIIBAM 4.3/02/96 NSC DURA SEAL HD 25/25/4600/G/GlWo/JahrI123456/

3. Beschreibung des ZUlassungsgegenstandes

Das Abdichtungselement besteht aus Kunststoffdichtungsbahnen (KDB) die beim
Einbau in die Kombinationsdichtung zur Deponiebasis- bzw. Deponieob~rflächen
abdichtung im Heizkeil-Schweißverfahren durch Überlappnähte mit Prüfkanal
(AnJage 14) gefugt werden.

/Wo/ = Herstellungswoche; /Jahr/ =Herstellungsjahr; /12345/ = Interne Codierung,
bei der BAM hinterlegt.

Aufbau und Anordnung der Kennzeichnung, siehe Anlage 5, tage der Kenn
zeichnung auf der KDB, siehe Anlage 6.

Jede Rolle wird mit einem Aufkleber versehen, siehe Anlage 9, auf dem die
Chargen-Nummer (Interne Codierung) enthalten ist.

Werkstofferklärung des Herstellers, siehe Anlage 4.

mit bis zu 3 % homogen zugemischtem Randstreifenmaterial aus der Ifd. Produk
tion der zugelassenen Bahnen, soweit die Anforderungen aus der Anlage I, Nr. 7,
Schrnelzindexänderung, dieses Zulassungsscheins erfullt werden.

3.1. Werkstoff(Formmassel der KDB

Granulat Solvay FortiOex Typ G 36-24-149 der Firma So\vay Polymers, Inc. in
1230 Baltleground Road, Deer Park, USA - Texas 77 536.

Dichte:

Schrnelzindex, (190/21,6):

Rußgehalt:

(0,947 ± 0,003) g/cm'

(23,0 ± 3,0) g/I 0 min

(2,35 ± 0,25) %,

6. Überwaebung

Die nach dieser Zulassung hergestellten KDB müssen bei ihrer Herstellung gemäß
den Anforderungen der BAM-Richtlinie eigen- und fremdüberwacht werden, siehe
auch Anlage 7. Bei der Fremdüberwachung sind die Prüfungen gemäß Anlage I
durchzufuhren und die ermittelten Kennwerte müssen im Rahmen der Toleranzen
mit den dort angegebenen Kennwerten übereinstimmen.

Eine Eigen- und Fremdüberwachung ist auch bei dem Einbau der KDB in die
Kombinationsdichtung durchzufuhren. Dabei ist insbesondere die Einhaltung der
Anforderungen fUr den Einbau der KDB unter Nr. 4.2 dieses Zulassungsscheines
und seiner Anlagen 8 und 10 bis 16 zu überprüfen. Über die Prüfungen der
Schweißnähte sind Protokolle gemäß den AnJagen 15 und 16 zu fuhren.

Die mit der Fremdüberwachung zu beauftragenden Institutionen müssen über
ausreichend qualifiziertes Personal und notwendige Prüfeinrichtungen verfugen
sowie der europäischen Nonn "Allgemeine Kriterien zum Betreiben von Prüfla
boratorien" DIN EN 45001 (Mai 1990) genügen.
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7. Hinweise

7.1. Dieser Zulassungsschein gilt als Nachweis der Zulassung im Sinne der
TA-Siedlungsabfall und der TA-Abfall, Teil 1. Es wird die Eignung des Abdich
tungselements, hergestellt durch Fügen aus den in NT. 3. genannten Kunststoff
dichtungsbahnen, nach dem Stand der Technik bescheinigt. Die für die Durch
führung von Abdichtungsmaßnahmen erforderlichen Genehmigungen werden
durch die Zulassung nicht ersetzt.

7.2. Die Zulassung gilt nur für Abdichtungselemente nach NT. 3., die unter Einhaltung
der NT. 4., NT. 5. und Nr. 6. sowie der Hinweise und Nebenbeslimmungen dieses
Zulassungsscheines als Bestandteil..einer Kombinationsdichtung für Deponien
gefertigt werden. Die zuständige Uberwachungs-/Genehmigungsbehörde muß
beim Einbau der KDB die Einhaltung der Anforderungen, Auflagen und Be
stimmungen des Zulassungsscheins überwachen.

Dr.-Ing. H. August
Direktor u. Professor
Leiter der Fachgruppe IV.3
Deponietechnik und
Altlastensanierung

BAM-Az.: IV.32/1164/96, 6. Ausfertigung

Dr. reT. nat. W. Müller
Oberregierungsrat
Leiter des Laboratoriums IV.32
Deponietechnik

7.3. Änderung des Werkstoffes, der Abmessungen, der Oberflächenbeschaffenheit, des
Fertigungs- und Fügeverfahrens oder des Verwendungszwecks erfordern eine neue
Zulassung.

Dieser Zulassungsschein umfaßt 7 Seiten und 16 Anlagen mit 19 Seiten und
Rechtsmittelbelehrung, die Bestandteil des Zulassungsscheins sind.

7.4. Die Zulassung ist an den in NT. 2. genannten Hersteller und Fertigungsbetrieb
gebunden. Sie ist nicht übertragbar. Der Zulassungsschein darf nur im Ganzen mit
den dazugehörigen Anlagen vervielfaltigt werden. Eine auszugsweise Veröffentli
chung bedarf der Genehmigung der Bundesanstalt für Materialforschung und
-prüfung. Der Text und die Zeichnungen in Werbeschriften dürfen dem Zulas
sungsschein nicht widersprechen. Das gilt sinngemäß auch für Berichte/Zeugnisse
u. ä. der Eigen- und Fremdüberwachung. Bei der Herstellung des Zulassungs
gegenstandes muß auf der Baustelle der vollständige Zulassungsschein in Kopie
vorliegen.

Der I. Nachtrag zur Zulassung ersetzt den alten Zulassungsschein
Nr. I I/BAM IV.3/02/96 vom 31.01.1996

RECHTSMITTELBELEHRUNG

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch
erhoben werden. Der Widerspruch ist bei dem Präsidenten der Bundesanstalt rur Material
forschung und -prüfung (BAM), Berlin 12205, Unter den Eichen 87, schriftlich oder zur
Niederschrift einzulegen.

7.5. Die Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter erteilt.

8. Nebenbestimmungen

8.1. Die Zulassung wird unter Widerrufsvorbehalt erteilt. Ein Widerrufsgrund liegt
insbesondere vor, wenn der Hersteller von dem in den Prüfungsunterlagen und in
den Anhängen des Zulassungsscheins beschriebenen Verfahren oder von den für
die Prüfungsmuster verwendeten Materialien abweicht. In diesem Fall wird keine
zugelassene Bahn mehr gefertigt. Die Zulassungsbehörde ist berechtigt, im Her
stellerwerk, in Zwischenlagern oder auf der Baustelle auch unangemeldet zu
prüfen, ob die Anforderungen, Bestimmungen und Auflagen dieses Zulassungs
scheins eingehalten worden sind. Das Grundrecht aus Art. 13 GG, die Unverletz
lichkeit der Wohnung, bleibt gewahrt.

lst über den Widerspruch ohne zureichenden Grund in angemessener Frist sachlich nicht
entschieden worden, so kann Klage bei dem Verwaltungsgericht in Berlin 10557, Kirch·
straße 7, erhoben werden.

Die Klage kann nicht vor Ablauf von 3 Monaten seit der Einlegung des Widerspruchs
erhoben werden, außer wenn wegen der besonderen Umstände des Falles eine kürzere Frist
geboten ist. Sie kann ferner nur bis zum Ablauf eines Jahres seit der Einlegung des Wider
spruchs erhoBen werden. Die Klage muß den Kläger, den Beklagten und den Streit
gegenstand bezeichnen.

Wenn ein Bevollmächtigter bestellt wird, gilt sein Verschulden an der Versäumnis einer
Frist als eigenes Verschulden des Auftraggebers

Serlin 12205, den 30.12.1996

8.2. Ein Widerrufsgrund liegt auch vor, wenn sich der Werkstoff, das Herstellungs
verfahren der KDB oder das vom Hersteller und seinen Verlegefirmen eingesetzte
Verlege- und Schweißverfahren nicht bewährt haben und dies an Hand von neuen
technischen Erkenntnissen belegt werden kann oder wenn nach dem Stand der
Technik eine Weiterentwicklung und Verbesserung erforderlich ist.
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8.3. Im Falle des Widerrufs ist der Hersteller verpflichtet, der Zulassungsbehörde
umgehend den Zulassungsschein auszuhändigen.

Prüfverfahren und Anforderungen im Rahmen der Fremdüberwachung der Herstellung der
PE-HO Bahnen

8.4. Die Zulassung wird ferner unter der Auflag" erteilt, daß der Nachweis der Fremd
iiberwachung zweimal jährlich durch die Ubersendung einer Ausfertigung eines
Uberwachungsberichtes erbracht wird. Entsprechendes gilt gegenüber den zustän
digen Überwachungsbehörden bezüglich des Dichtungselements für das jeweilige
Deponiebauprojekt.

7. Schrnelzindexänderung siehe Tabelle 1,4.1

8. Zugbeanspruchung, siehe Tabelle 2. 8.1.
mehrachsig, Wölbversuch

siehe Tabelle I, 1.5, 1.6 der Richtlinie

Dichte: (0,947 ± 0,003) g/cm'
Festlegung gemll8 Zulassungsscbein 3.1

Dicke: 2,50 (-0, +0,30) mm

siehe Tabelle I, 1.1, 12 der Richtlinie

Rußgehalt: (2,35 ± 0,25) %. gemll8 Zulas
sungsschein 3.1, Homogenität siebe
Tabelle 1., 1.4 der Richtlinie

nach Ih bei 120 oe längs: < 1,0 %;
quer: < 1,0 %

MFl 190/21,6 Babnenmaterial
s; MFl 190fll,6 Granulat + 2 g/10 min
bzw. MFI 190/5 Babnenmaterial
S; MFI 190/5 Granulat + 0,2 g/10 min

> 15 '10

Anrorderungea und TolenUlZea

siehe T:ibelle 1, 5.6

siehe Tabelle I, 2.

siehe Tabelle I, 1.1, 12

siehe T:ibelle I, 1.5, 1.6

siehe Tabelle 1. 3.

6. Maßtlnderung

5. RuBgehall und Homogenität siehe T:ibelle 1. 1.3, 1.4
der RuBveJ1eilung

Kenngröße

2. Dicke

3. Äußere Beschaffenheit

4. Geradheit und Plantage

1. Dichte

Räumlicber Geltungsbereicb

Dieser Zulassungsschein gilt gemäß 1.4. für das Land Niedersachsen und gemäß
1.5. für das Land Thüringen. Gemäß 1.2. und 1.3. kann der Zulassungsschein als
Nachweis der Zulassung im Sinne der TA Siedlungsabfall und der TA Abfall,
Tei1 1, verwendet werden.

Schadensfalle an Deponiedichtungeo, die im Zusammenhang mit dem Zulas~

sungsgegenstand steben, sind in jedem Fall sofort der BAM zu melden.
10.

9.

Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelebrung bei.

Dieser Zulassungsschein wird im Amts- und Mitteilungsblatt der BAM in
Berlin veröffentlicht.

Berlin, den 30.12.1996

BUNDESANSTALT FÜR MATERlALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG
(BAM) 0) siehe "Richtlinie tur die Zulassung von Kunststoffdichtungsbahnen als Bestandteil einer Kom

binationsdichtung rur Siedlungs- und Sonderabfalldeponien sowie für Abdichtungen von Altla
sten" und die dort angegebenen Anforderungstabellen, Bundesanstalt rlir Materialforschung und
-prüfung, Stand Juli 1992
") ProbeSlab PK 4 gemäß DIN 53 455

>5,3 kN

keine Undichtigkeil nach DIN 16 726

kein Versagen nach DIN 53 361

längs quer
0',: ~ 16 N/mm'1 ~ 16 N/mm'1
<,:>10'10 >10'10
E~: ~ 700 % ~ 700 %

> 600N10. Widerstand gegen siehe Tabelle 2, 9.
Weiterreißen DIN 53 356 A

11. Stempeldurchdrtlckversuch siehe T:ibelle 2, to.

12. Perforationsversuch siehe T:ibelle 2. 11.

13. Falzen bei niederen siehe Tabelle 2. 12.
Temperaturen

9. Zugbeanspruchung, siehe T:ibelle 2. 82 und 8.3
einachsig,(Slreckdehnung,
-spannung, Reißdebnung)....)

im Auftragim Auftrag

11.

12.
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National Seal Company

Bezeichnung des Herstellers mit Produktionsstätten und der Verlegefirmen
Beschreibung von Aufbau und Anordung der Kennzeichnung

Die Kennzeichnung der NSC DURA SEAL HO 2S Dichtungsbahnen erfolgt mittels einer Laserbeschriftung
und enthält folgende Angaben:

Hersteller:

prasident IGeschäftsführer:

National Seal Company
Famsworth Center
1245 Corporate Blvd.
Aurora. n.. 60504
USA
lohn Hardison

- Zulassungskennzahl lllBAM 4.3/02196

- Herstellungskennzeichen NSC

Produktionsstatte: National Seal Company
1255 Monmouth Blvd.
Galesburg, n.. 61401
USA

- Werkstoffbezeichung

• Typenbczeichnung Material

NSC DURA SEAL HD

2S

- Nenndicke 2,5 mm 2S

Venrieb:

Geschäftsführer:

Geolining
Abdichtungstechnik GmbH
Alles Feld 21
22885 BarsbuenellHamburg
Deutschland
Karl·Heinz Ungruh

-Breite (nun)

- Oberfläche, (Glatt/Glatt)

- Produktionswoche

4600

GIG

NN

Beispiel Kennzeiohung:

ll/BAM 4.3/02196 NSC DURA SEAL HD 25/25/4600/G/G/0l/961123456

Sofort nach der Produk1.ion ,,;rd jede Rolle mit einer Rollennummer beschriftet Dadurch ist eine
Rückverfolgbarkeit zur Dokumentation der Produktion und der Eigenüberwachung gewährleistet.

Die Codierungsschlüssci der Seriennummem und der Rollennummem wurden bei der BAM hinterlegt.

NN

NNNNNN (sechsstellige Nummer)- Interen Codierung

- Produktionsjahr

ANLAGE 6 ZUM ZVLASSUNGSSCHEIN
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Geolining
Abdichtungstechnik GmbH
Altes Feld 21
22885 BarsbuenellHamburg
Deutschland
Karl·Heinz Ungruh

National Seal Company

GeschAftsfiihrer:

Autorisierte Verleger:

N~C

Herstellungsverfahren
National Seal Company

Die NSC DURA SEAL HD 25 Dichrungsbahnen werden im NSC Werk 1255 Monmouth Blvd., Galesburg. n..
61401, USA im Breitsehlitzdüsen-E:\1rusionsverfahren hergestellt

Die Materialzuführung erfolgt in einem geschlossenen Vakuum System. Der Werkstofffliesst durch eine
Trocknerstation. um Oberflächenfeuchte zu eliminieren. Im Einschna:kene:..'truder \\;rd das Rohmaterial durch
Temperatur und Druckaufbau plastifiziert und homogenisiert. Das Material "~ir durch einen Filter gedrUckt und
in eine Schmelzpumpe geschoben. Die Schmelzpumpe garantiert einen ganz genauen Druck in der mit Ver
leilungssystemen ausgerüsteten Breilschlitzdfrse. Das ausgedrückte E:\1rudat ,,;rd von einem nachgeschalleten
DreiwaIzenkalander geglättet. Diese geglättele Bahn läuft durch ein nuklear Geral womit messbare Dicken
veränderungen dann unmittelbar für die Feineinstellung der Breitschlitzdüse benützt werden können. Dann
folgen Abzugsvorrichtung, Kantenabschnitt, Lasergeräl für die Kennzeichung, Kantenschninanlage und
Aufwickelstation.

Lage der Kennzeichnungen auf der Bahn

N~C

WerkstofferkIärung

ANLAGE 4 ZUM ZULASSUNGSSCHEIN
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National Seal Company

T I
I I I I I I
L 4.6 L

I

I
1.5 O.B r ~IOB 1.5 I

I ~ I ! r

I
I I

I
Die NSC DURA SEAL HO 25 Dichtwlgsbahnen werden aus dem Werkstoff

der Solvay Inc. hergestellt. Das Rohmaterial ist werkscitig mit etwa 2.3 % Russ versehen, um eine
entsprechende UV·Slabilisierung zu erhalten.

Ohne weitere Zumischung \,;rd dann der Werkstoff verarbeitet. Der Randstreifenbeschnitt (maximum 3%
bei 4,6 m Bahnenbreite) "ird regranuJiert und in einem geschlossenen System dem Verarbcitungsprozess
ruckgefiihrt. Dieser Prozess ändert keine der wesenUichen chemischen und physikalischen Eigenschaften.

Alle Masse in m

Genaue Festlegungen über die Kennwerte der Formmasse und die Abnahmetoleranzen sind bei der SAM
hinterlegt.

Beispiel der Kennzeichnung:

ll/BAM 4.3/02196 NSC DURA SEAL HD 25125/4600/GIG/0l/96/123456
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B) Fremdüberwachung

Beschreibung der Qualitätssicherungsmassnahmen

Fremdüberwachung des Bahnenherstellers
(Betriebseigenes technisches Verfahren)

A) Eigenüberwachung

Rohstoffeingangskontrolle
Um sicherzugehen, dass das filr die NSC DURA SEAL HO 25 Bahn verwendete Material den
Hersrelleranforderungen genügt, wird jeder Waggon des hereingekommenen Rohmaterials folgendermassen
geprüft:

Die Fremdübemachung des Produktes erfolgt auf der Basis eines Ueberwaehungsvertrages mischen NSC
einerseits und dem MPA Darmstadt andererseits. Darin ist die haIbjahrliche Probeentnahme und Ueber·
prüfung der Bahn und die der Eigenüberwachung festgelegt.

Prüfverfahren, Kennwerte und Toleranzen im Rahmen der Fremdüber......achung werden in Anhang I des
Zulassungsscheins beschrieben.

Tabelle I: Anforderungen an die NSC DURA SEAL HO 25 Fonnmassen im Rahmen der
Wareneingangskontrolle

Die Ergebnisse der Eigenüberwachung werden entsprechend dokumentiert und liegen der fremdüber
wachenden Institution zur Einsichtnahme vor.

Kenngrösse Prüfverfahren Probenmaterial Fremdüberwachung des Verlegers

2. Schmelzindex ASTM D 1238
(19012. 16Y(I90/21.6)

3. Russgehah ASTMD 1603

4. orr -Wert ASTM·Norm oder
Werkvorschriil. (NSC)

5. Fliessfllliigkeitsverhall.ß.is ASTM D 1238
(Meltßow Ratio) (190/21.6Y(19012.16)

6. Feuchtigkeitsgehall Werkvorschrift (NSC)

7. Untersuchung auf Vcr- Werkvorschrift (NSC)
schmutzungen vor Verarbeitung
zur Bahn

Dichte, eingefli.rbl ASTMD 1505 Schmelzstrang, aus
Schmelzindexbestinunung an
Granulal, 1 Std.,
tempern bei 1000 C,
je hereinkommenden Waggon

Granulal
je hereinkommenden Waggon

Granulat
je hereinkommenden Waggon

Granulat
je hereinkommenden Waggon

Granulat
je hereinkommenden Waggon

Granulat
je hereinkommenden Waggon

Granulat
4 xje hereinkommenden
Waggon

Mit der Fremdüberwachung der Baustelle werden neutrale Institute oder Sachverstandige durch den Bau
herm oder die überwachende Behörde betraut.
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National Seal Company

Lagerungs- und Transportanweisungen des Herstellers

Werk5eitige Lagerung

Die werkseitige Lagerung erfolgt auf einem planen, verfestigten Lagerplatz. Damiljede die Verlegearbeiten
beeintrachtigende VerfonnWlg oder Beschadigung der Rollen vennieden werden kann, erfolgt die Ein- resp.
Auslagerung mittels einem Stapler mit spezieller Hebevorrichtung. Die StapelhOhe darf bei den rUf Europa
vorgesehenen Rollenlangen maximal 5 Rollen belragen.

Transport nach Europa

Wahrend der Herstellung "ied die Dicke mit einem BeLa-Strahler-Messinstrument ständig kontrolliert. Die
Lasermarkierung und die aussere Beschaffenheit der Dichtungsbahn werden laufend beobachtet

Diese Ergebnisse v,-erden dann mit den Grunddaten des Rohstoffherstellers und den internen Richtwerten der
NSC ,,·erglichen. Die vom Rohstofihersteller durch Werkzeugnisse garantierten Kennwerte und Toleranzen
sind bei der BAM hinterlegt.

N~C
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Der Transport vom Herstellwerk nach Europa erfolgt in Containern. Dabei kann der Transportweg direkt
(door to door) oder über ein in Europa errichtetes Zwischenlager erfolgen. Wird die zweite Möglickeit
angewendet, ist bei der Z\\ischenlagerung analog der werkseitigen Lagerung zu verfahren. Der Weiter
transport auf die Baustelle erfolgt dann mittels LKW. Der mit der Z",ischenlagerung und dem Weiter
transport auf die Baustelle beauftragte Spediteur hat nach den Weisungen des Herstellers oder dessen
Vertreters zu verfahren.

Lagerung auf der Baustelle

Vor Ort sind tUr die Entladung der LKW's befestigte Platze oder Fahrstra.sse mit steinfreiem und sauberem
Untergrund vorzusehen. Der Lagerplatz ist entsprechend der geplanten Teillieferungen mit ausreichenden
Abmessungen bereitzustellen. Für die Enlladung der LKW's konunenje nach Baustelle folgende
Möglichkeiten in Frage:

Mit speziellen Hebetraversen, welche am Baugerat (z.B. Hydraulikbagger) befestigt \\-erden. Die Hebe
traverse ist auf die Bahnbreite abgestimmt und so beschaffen, dass die Grossrolle durch beidseitiges
Eingreifen in den Rollenkem erfasst ",ird.
An Baumaschine oder Stapler befestigter Dom.
Mit zwei breiten Transportgurten und Traversen welche am Lasthaken oder an der Baggerschaufel
befestigt werden.

Die QuaJitatskontrolle, im Rahmen der Eigenüberwachung des gefertigten Produktes, besteht aus:

Tabelle 11: Prüfverfahren und Anforderungen im Rahmen der Eigenüberwachung der Hersteller der
NSC DURA SEAL HO 25 Bahnen

Transportbeschädigungen sind unmittelbar dem Hcrsleller zu melden!
ANLAGE 9 ZUM ZULASSUNGSSCHEIN
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Kenngrös5e Prüfverfahren Entspricht im
Wesentlichen

Haufigkeit

National Seal Company

Aeussere Beschaffenheit • siehe Tabelle LI1.

Dicke ASTM D 751 DrN 53 353 Mind. je 300 lfm

Laufende Beurteilung
der Oberl1ache,
Homogenitat des
Materials mind.
je 300 lfm

Beispiel Rollenautldeber

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111I1111111111111111111111111111111111111

S10L919A-6A2600002

• Pnlfverfahrcn gernass BAM Richtlinie für die Zulassung \'on Kunststoffdichtungsbahnen als Bestandteil
:iner Kombinationsabdichrung tUr Siedlungs- und Sonderabfalldcponien sowie tUr Abdichtungen von
AJtlasten. Stand: Juli 1992

m~ltsscHICHT' A I

475 FT 144

KG

NSc
NATIONAL SEAL COHPANY
GALESBURG. IL 61401

1000

15.09 FT 4.60
3642 L8 1653

2.50 MM

ICO RE BATCH HO.

100
SOLVAY

ORDER HUHBER, TMPM
AUFTRAGSNUHHER;

Mind. jede 2. Rolle,
jedoch je 300 lfm

Je Betriebsanlauf,
mind. Ix pro Woche

Je Betriebsanlauf,
mind. Ix pro Woche

Je Betriebsanlaufund
mind. je 300 lfm

Je Betriebsanlauf und
mind. je 600 lfm

3. Geradheit und Planlage • siehe Tabelle I, 1.5, 1.6

Russverteilung W,<kvo""hrifi (NSC)
und ASTM D 2663

Massänderung ASTM D 1204, 1200 C DIN 53 377
ProbekOrper 100 nun x 100 nun

S. Schmelzindexanderung • siehe Tabelle 1,4.1

Streckspannung und ASTMD638M DrN 53 455
Dehnung, Reissdehnung
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b) Prüfung

Die Prüfung erfolgt nach der Vorgabe der Richtlinie DVS 2225 Teil 2.
Die Dichligkeitsprüfung wird mit Vakuumhauben durchgefilhrt. Die Naht \\ird vorersi mit einer vom
Bahnenherstetler freigegebenen Prüfflüssigkeit eingesprüht dann "ird in der Vakuumhaube cin Unterdruck
\'on 0,3- 0.5 bar aufgebracht. Ohne Blasenbildung ist das Prüfresultat positi\". Bei negativem Ergebnis der
Vakuumprüfung ist die entsprechende Stelle zu sanieren und erneut mit Vak-uum zu prüfen.

e) Dokumentation

Richtlinien zum Verlegen und Verschweissen dE!r Bahn
Die Dokumenlation der Sehweissung und Prüfung erfolgt auf entsprechenden Formblättern.

Die Verlegung und Verschweissung der NSC DURA SEAL Dichtungsbahnen erfolgt gemass SAM Zulassung
ausschliesslich von der Geolining Abdichtungstechnik GmbH und/oder den im vorliegenden Zulassungschein
aufgefiihrten Verlegefinnen.

Verlegung

Dokumentation der Qualitätssicherung

Grundsalzlieh sind alle Schweissungen und Nahtprüfungen auf Fonnblättem zu dokumentieren und vom
zuständigen Fremdprüfer mittels Unterschrift zu bestätigen.
Sämtliche Schwcissnähte und Sanierungsmassnahmen sind in einem Bestandsplan einzutragen.

Die Verlegung der NSC DURA SEAL Bahn erfolgt gemäss den Bestimmungen und Auflagen der BAM
Richtlinie Stand Juli 1992.

Verschweisseo

FOr die Verschweissung der in dieser Zulassung beschreibenen Dichtungsbahnen kommen die Heizkeil- und
Extrusionsschweissung zum Einsatz. Dabei ist zu beachten, dass nach Möglichkeit das Heizkeilschweiss
"erfahren einzuselZten ist damit der Extrussionsschweissnahtanteil minimal gehaJten wird.

Die Verschweissung hat unter grösster Sorgfalt nach den einschlägigen DVS-RichLlinien 2225, Teil 1-.4 zu
erfolgen.

N~C
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Vor dem Verschweissen ist der Schweissbereich zu reinigen. Bei den mit einer PE-Schutzfolie versehenen
Rändern kann dieser Vorgang enüallen, insofem die Schutzfolie erst -wuninelbar ....or der Verschweissung
entfernt wird.

Beschreihung der Qualitätssicberungsmassnahmen bei der
Schweissnahtherstellung

N~C
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Muster des Protokolls für die Herstellung der Schweissnaht
(Heizkeilnaht mit Maschinenprotokoll)

Schweißprotokoll IN" -1 D.~ All: AO.!lJf

Überl~pprWnmit PrQl\ani1 I Niht·Nr. $-'/J,

e;.", HTH-G;EO IL
Projekt:

~

a) Schv.eissverfahren

b) Prüfung

Ueberlappnähte mit Prüfkanal

Sämtliche Schweissarbeiten werden nur von geschultem Personal mit Prü1bescheinigung nach DVS 2212,
Teil 3 ausgeführ1. Die Arbeiten werden yon einem veranl\vortHchen Fachmann überw<lchl. N~ht·Nr. $41 8<m",""""

~"""'"
S~n I,q l'leDd 11 tenerfas5ung

r lufttempen.tur 'C Af ""'t: Soll:.

~ '""'''''''~ % Jf3 ................. ..." ...........,
w"'" kdn OIO.a, lJT:.,t

14.11.l'4 1::lt.1:l

t Oberf\Ichc ~~gemein i.O. .....,
19~"~/ ~if

ItllI.: n.'" nlri
Schweißbereic;h . ". I~R

~
.. ,.'" I.R v.j~

Temperatur 'C 20 "'. , . ..,
:.>~.~ I> ..'"

i 1{5"
,., ~, I> I.'

Heizlce'ttel'l"open.t.... 'C J.J ~.l 1;0:, I.n
J.' ::.5l.1 " \"1

i AIf{)
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c) Dokumentation

Für samtliehe Nähte werden entsprechende Schweiss- und Prüfprotokollc erslellt.
Die Schweissmaschinen sind mit einer Datenerfassung rur Weg, Zeit, Hcizkeiltempcratur,
Schwcissgcschwindigkeit und Fügedruck ausgerüstet Die Datenaufnahme erfolgt kontinuierlich im
100 nun - Takt.

Ein Ausdruck erfolgt automatisch sobald vorher eingegebene Gren;r;weT1c überschritten ""Crdcn
(Kennzeichnung mit -).
Darüber hinaus kann jederzeit ein Datenausdruek manuell eingeleitet \\"Crden.

Die Prüfung erfolgt nach den Vorgaben der Richtlinie DVS 2225 Teil 2.
Die Dauer der Drucl.."'Prüfung beträgt mindestens 10 Minuten, dabei darf der Druck um nicht mehr als
10% des Prüfdrucks abfallen.
Der Prüfdruck wird entsprechend der Oberflächentemperatur der KDB festgelegt:

Für die Hel'3tellung \"on Uebcrlappnähten werden Heizkeilmaschincn eingesetzt. Die N:ihte haben
eine Mindeslbreite von 2 x 15mm. Die Breite des Prüfkanals betragt mindestens i7mm '+ 2nun.

Mit jedem Schweissgerät sind taglich vor Schn"Cissbeginn Probeschweissungen auszuführen. Bei wesentlichen
Aenderungen der äusseren Bedingungen (z.B. Umgebungstemperatur, Wind, Bodenverhällnisse) sind Probe
schweissungen zu wiederholen. Erst nach positiver Begutachtung der Schweissprobe kann mit der Nahther
stellung begonnen werden.

N~C

ANLAGE 11 Se;!e 2 ZUM ZULASSUNGSSCHEIN
llIBAM 4.3/02196

BUNDESANSTALT FUER
MATERlALFORSCHUNG UND -PRUEFUNG

National Seal Company N~C

ANLAGE 13 ZUM ZULASSUNGSSCHEIN
lllBAM 4.3/02196

BUNDESANSTALTFUER
MATERlALFORSCHUNG UND -PRUEFUNG

National Seal Company

Auftragnähte

a) Sehweiss\"erfahren

Auftragnähte werden mil Handschweissgerälen im Extrusionsverfahren hergestellt Die Anwendung erfolgt
bei Detail- und Sanierungsarbeiten.
Die Nähle werden in einer Breite von mindestens 30 nun ausgeruhrt. Die zu verschweissenden Bahnenenden
sind mechanisch (Schleifer, Ziehklinge) von einer Schmutz- und O:'l:ydschicht zu befreien. Eventuelle Sloss
ste!1en sind einzuebnen. Die Bahnen werden mittels Heissluftschweissung vorgeheftct und anschIiessend mil
dem Handextruder unter Vem"Cndung eines artgleichen Zusatzstoffes dicht verschweisst.

Muster des Protokolls für die Herstellung der Scbweissnaht (Handnaht)
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Schweißprotokoll IN" D."",
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Al'iLAGE 15 ZUM ZULASSUNGSSCHEIN
IIIBAM 4.3/02/96

BUNDESANSTALT FUER
MATERIALFORSCHUNG UND -PRUEFUNG

National Seal Company

Naht-Nr.
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Dichtungsbohn: Nenndicke:
Hers1el ter: Noht-Nr.:

Muster des Prüfprotokolls Tür Heizkeilnäbte (Maschinennaht)

Prüfprotokoll für Oberloppnähte mit Prüfkanal INr.
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ANLAGE 16 ZUM ZULASSUNGSSCHEIN
IIIBAM 4.3/02196

BUNDESANSTALT FUER
MATERIALFORSCHUNG UND -PRUEFUNG

National Seal Company

N C

ANLAGE 14 ZUM ZULASSUNGSSCHEIN
IIIBAM 4.3/02/96

BUNDESANSTALT FUER
MATERIALFORSCHUNG UND -PRUEFUNG

National Seal Company

lie<Ilining

N~C

IBooleiltJ1gJAuftr099fber

I

I
Ftellltlrijfer

Beschreibung der Geometrie der Schweissnaht Muster des Prüfprotokolls Tür Extrusionsauftragnäbte (Handnabt)

Heizkeilnaht mit Prülkanal

Die Extrusionssch"..eissnähte weisen eine Mindestbreite von >30 mm auf. Im fibrigen sind die Abmessungen
nach DVS Richtlinie 2225 einzuhalten.

Die verwendeten Heizkeilschweissgerätc besitzen einen Heizkeil. mit welchen eine verschweissle Breile von
mindestens 2 x 15 mm und einem dazwiscbenliegenden Prüfkana] von 15 =F 2 mm bergesreUt werden kann:

PrüfprotokoII für Auftragnähte INr.

Bauvarhaben: Fügeverfahren :

oi eh t ungsbahn: Nenndieke: ___m

Hersteller: Naht-Nr. :

I. Außere Beschaffenhe i t
Sialic:o IttllverllJJr lo\Jlslausbill1ng Kerbeo U'ld Riefen --
li. Abmessungen (mm)

t~l'IU. : d~-!-~ I J: .-!!..~.~~
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Sämtliche Masse in DUn

Enru,iODsnaht mit ZUsatzwerkstoIT
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3.2. Abmessungen der KDB

Die Dickenangaben beziehen sich auf das glatte Grundmaterial.

I. Nachtrag zum

ZULASSUNGSSCHEIN

IIIBAM IV.3/03/96

fiir ein Abdichtungselement, gefugt aus Kunststoffdichtungsbahnen (KDB) als Bestandteil
einer Kombinationsdichtung in Basis- und Oberflächenabdichtungen von Deponien fur
Siedlungs- und Sonderabralle.

Länge:

Breite:

Dicke:

200 m, maximale Rollenlänge

4,60 m

Mindestdicke

Nenndicke

EinzeImeßwert

2,50mm

2,50 mm (ohne Struktur)

Nenndicke (-0, + 0,3) mm.

1.1. Gesetz zur Vermeidung, Verwertung und Beseitigung von Abrallen
(Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz - KrW/AbfG), vom 27.09.1994, BG BI. I,
S. 2705, 1994.

1.2. Dritte Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Abfallgesetz (TA Siedlungsabfall),
Technische Anleitung zur Verwertung, Behandlung und sonstigen Entsorgung von
Siedlungsabfäl!en, vom 14.05.1993, BAnz. Nr. 99a, 1993.

1.3. Im Ralunen dieser Zulassung werden die Anforderungen des Anhangs E der
Zweiten Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum Abfallgesetz (TA Abfall,
Teil I), Technische Anleitung zur Lagerung, chemisch/physikalischen und biologi
schen Behandlung, Verbrennung und Ablagerung von besonders überwachungs
bedürftigen Abfäl!en, vom 12.03.1991, Gemeinsames Ministerialblatt,
Nr. 8, S. 139, 1991, an das Abdichtungselement mit berücksichtigt.

I. Rechtsgrundlagen
3.3. Oberflächen der KDB

Die Oberfläche der Bahn ist einseitig durch das in Anlage 3 beschriebene Ver
fahren mit einer rauhen Struktur aus Polyethylenschaum (HerstellerbezeIchnung:
raub) gemäß Anlage 17, auf der anderen Seite mit einer glatten Oberfläche ausge
fuhrt. Eine Bahnseite ist mit einer Kennzeichnung gemäß Nr. 5 versehen. FOr das
Strukturmaterial muß die gleiche Formmasse, siehe 3.1., wie fur die Bahn verwen
det und so bearbeitet werden, daß sich keine wesentlichen Anderungen m den
Kennwerten nach 3.1. ergeben. FOr die zulässige FlächendIchte des auf emer
Bahnseite aufgebrachten Materials gilt:

Einzelwert der Flächendichte = (80 ± 20*) glm'.

Zur Homogenität des Erscheinungsbildes der Struktur, siehe Anlage 17. Groß
flächige Vergleichsmuster sind in der BAM hmterlegt. Das Verfahren zur Be
stimmung der Flächendichte ist in Anlage 7 beschrieben. D,e KennzeIchnung mIt
Schutzstreifen muß auf der sichtbaren Oberfläche der verlegten Bahn lIegen. SIe
darf keine wesentliche Materialschwächung zur Folge haben.

1.4. Runderlaß des Niedersächsischen Ministers fur Umwelt 207-62812/21
Abdichtung von Deponienfür Siedlungsabfäl!e - vom 24.06.1988, Nd$. MB!.,

Nr. 22, S. 632, 1988.

1.5. Verwaltungsvorschrift des Thüringer Ministeriums fiir Umwelt und Landes
planung - Die geordnete Ablagerung von Abfäl!en - vom 11.09.1992, Thüringer
StAnz., Nr. 40, S. 1344, 1992.

3.4. Produktionsstätte und Herstellungsverfahren

Die KDB ist nach dem in Anlage 3 beschriebenen Herstellungsverfahren im oben
benannten Werk (siehe Nr. 2.1.) herzustellen, siehe Anlage 2. Eine andere Produk
tionsstätte bedarf der besonderen Zulassung.

*) Standardabweichung aus den Ober die Breite der Bahn entnommenen Proben.

3. Beschreibung des Zulassungsgegenstandes

Das Abdichtungselement besteht aus Kunststoffdichtungsbahnen (KDB), die beim
Einbau in die Kombinationsdichtung zur Deponieb~!s- bzw. Deponieoberflächen
abdichtung im Heizkeil-Schweißverfahren durch Uberlappnähte mit Prüfkanal
(Anlage 14) gefugt werden.

2.3. Verlegefirma

In Anlage 2 werden die vom Antragsteller fiir die Herstellung des Abdichtungs
elementes auf der Deponiebaustelle autorisierten Verlegefirmen benannt. Die
Autorisation ersetzt nicht den Nachweis der erforderlichen ErfaJuung, Qualifika
tion und Ausstattung der Verlegefirmen, siehe Abschnitt 4.2.

Zu Hersteller, Produktionsstätte, Vertriebsfirma und Verlegefirma siehe auch
Anlage 2.

Antragsteller und Verlegefirmen

Antragsteller

Der Antragsteller ist der Hersteller der KDB.

4. Anforderungen an den Zulassungsgegenstand

4.1. Anforderungen an die Kunststoffdichtungsbahnen

Sofern nicht ausdrücklich in diesem Zulassungsschein Abweichungen genannt
werden, mtissen die KDB in ihren Eigenschaften den Prillinustem entsprechen, d,e
nach den Prüfungsunterlagen bei der BAM unter dem BAM .Az. 8.32/1120/94 und
den Prüfberichten Nr. K 90038, vom 29. Januar 1991 und Prufbencht Nr. K 94008,
der Staatlichen Materialprüfungsanstalt Darmstadt, den Prüfungen gemäß den
Anforderungen der "Richtlinie fiir die Zulossung von Kunststoffdichtungsbahnen
als Bestandteil einer Kombinationsdichtung fiir Siedlungs- und Sonderabfal!
deponien sowiefiir Abdichtungen von Altlasten", kurz BAM-Richtlinie, der BAM
unterzogen worden sind. Sie mOssen damit den Anforderungen der BAM-Richt
linie entsprechen. In ZusammenarbeIt mll dem Rohstoffhersteller wurden Abmm
derungsfaktoren fiir die Struktur gemäß Nr. 3.3. (Blatt 3) dle~es Zulassungsschems
im Zeitstandzugversuch ermIttelt. Es ergaben SIch Abmmderungsfaktoren Im
zulässigen Bereich.

4.2. Anforderungen an die Herstellung des Abdichtungselementes

Das Abdichtungselement (siehe Nr. 3) muß plan aufliegend auf dem mineralischen
Dichtungselement so hergestellt werden, daß spätere Auflasten (Schutz-, Drän-,
Abfall- und Rekultivierungsschichten) zu dem notwendIgen Preßverbund ZWIschen
Kunststoff-Abdichtungselement und mineralischem Abdichtungselement fuhren.

Bei der Herstellung mOssen die in der BAM-Richtlinie genannten BestimmU;"gen
und Auflagen fur den Einbau der KDB als Tell der KombmalIonsdlchtung emge
halten werden. Über die Herstellung der Schweißnähte sind Protokolle gemäß den
Anlagen 12 und 13 zu fuhren.

Das Abdichtungselement ist nur im Sinne dieses Zulas~ungsbescheids auf der
Baustelle hergestellt, wenn es nachgewiesenermaßen von emer erfahrenen u!,d lllit
qualifiziertem Personal sowie erforderlichen Geräten und Maschmen ausreIchend
ausgestatteten Fachfirma eingebaut wird. Die Anforderungen werden m der
Empfehlung der BAM "Fachbetrieb fiir den Einbau von Kunststoffkomponenten
in Deponieabdichtungssystemen" beschrieben. Der Nachwei~ der erforderlIchen
Qualifikation, Ausstattung und ErfaJuung kann z..B. durch dIe Anerkennung als
Fachbetrieb durch eine GOteOberwachungsgememschaft emes Fachverbandes
gefuhrt werden.

Geolining Abdichtungstechnik GmbH
Altes Feld 21
22885 BarsbOttel

National Seal Company
Farnsworth Center
1245 Corporate Blvd.
USA - Aurora, IL 60504

National Seal Company
1255 Monmouth Blvd.
USA - Galesburg, lL 61401

Bahnenhersteller:

Produktionsstätte:

Vertrieb Deutschland2.2.

2.

2.1.

3.1. Werkstoff (Formrnassel der KDB

Granulat Solvay Fortiflex Typ G 36-24-149 der Firma Solvay Polymers, Inc. in
1230 Battleground Road, Deer Park, USA - Texas 77 536.

Dichte: (0,947 ± 0,003) glcm'

Schrnelzindex, (190121,6): (23,0 ± 3,0) gllO min

Rußgehalt: (2,35 ± 0,25) %,

mit bis zu 3 % homogen zugemischtem Randstreifenmaterial aus der Ifd. Produk
tion der zugelassenen Bahnen, soweit die Anforderungen aus der Anlage 1, Nr. 7,
Schrnelzindexänderung, dieses Zulassungsscheins erfullt werden.

5. Kennzeichnung

Die nach dieser Zulassung hergestellten KDB sind gemäß den an der BAM
hinterlegten Prüfinustem wie folgt zu kennzeichnen:

lllBAM 4.3/03/96 NSC DURA SEAL HD 25125/4600/GlRIWo/Jahr/1234561

IWol = Herstellungswoche; IJahrl = Herstellungsjahr; /123451 = Interne Codie
rung, bei der BAM hinterlegt; IGI = glatte Bahn, IR! = raube Struktur.

Aufbau und Anordnung der Kennzeichnung, siehe Anlage 5, Lage der Kenn
zeichnung auf der KDB, siehe Anlage 6.

Jede Rolle wird mit einem Aufkleber versehen, auf dem die Kennzeichnung
enthalten ist, siehe Anlage 9.

Werkstofferklärung des Herstellers, siehe Anlage 4.

329



6. Überwacbung

Die nach dieser Zulassung hergestellten KDB müssen bei ihrer Herstellung gemäß
den Anforderungen der BAM-Richtlinie eigen- und fremdüberwacht werden, siehe
auch Anlage 7. Bei der Fremdüberwachung sind die Prüfungen gemäß Anlage I
durchzufuhren und die ermittelten Kennwerte müssen im Rahmen der Toleranzen
mit den dort angegebenen Kennwerten übereinstimmen.

11.

12.

Diesem Zulassung,schein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei.

Dieser Zulassungsschein wird im Amts- und Mitteilungsblatt der BAM in
Berlin veröffentlicht.

RECHTSMITTELBELEHRUNG

Der I. Nachtrag zur Zulassung ersetzt den alten Zulassungsschein
Nr. IIIBAM IV.3/03/96 vom 31.01.1996

Dieser Zulassungsschein umfaßt 7 Seiten und 17 Anlagen mit 21 Seiten und
Rechtsmittelbelehrung, die Bestandteil des Zulassungsscheins sind.

im Auftrag

Dr. rer. nat. W. Müller
Oberregierungsrat
Leiter des Laboratoriums IV.32
Deponietechnik

im Auftrag

BAM-Az.: IV.32/1165/96, 6. Ausfertigung

Dr.-Ing. H. August
Direktor u. Professor
Leiter der Fachgruppe IV.3
Deponietechnik und
Altlastensanierung

Berlin, den 30.12.1996

BUNDESANSTALT FÜR MATERlALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG
(BAM)

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch
erhoben werden. Der Widerspruch ist bei dem Präsidenten der Bundesanstalt filr Material
forschung und -prüfung (BAM), Berlin 12205, Unter den Eichen 81, schriftlich oder zur
Niederschrift einzulegen.

Eine Eigen- und Fremdüberwachung ist auch bei dem Einbau der KDB in die
Kombinationsdichtung durchzufuhren. Dabei ist insbesondere die Einhaltung der
Anforderungen rur den Einbau der KDB unter Nr. 4.2 dieses Zulassungsscheines
und seiner Anlagen 8 und 10 bis 16 zu überprüfen. Über die Prüfungen der
Schweißnähte sind Protokolle gemäß den Anlagen 15 und 16 zu ruhren.

Die mit der Fremdüberwachung zu beauftragenden Institutionen müssen über
ausreichend qualifiziertes Personal und notwendige Prüfeinrichtungen verrugen
sowie der europäischen Norm "Allgemeine Kriterien zum Betreiben von Prüfla
boratorien" DIN EN 45 00 I (Mai 1990) genügen.

7.2. Die Zulassung gilt nur fiir Abdichtungselemente nach Nr. 3., die unter Einhaltung
der Nr. 4., Nr. 5. und Nr. 6. sowie der Hinweise und Nebenbestimmungen dieses
Zulassungsscheines als Bestandteil.einer Kombinationsdichtung fiir Deponien
gefertIgt werden. DIe zuständige Uberwachungs-/Genehmigungsbehörde muß
beim Einbau der KDB die Einhaltung der Anforderungen, Auflagen und Be
stimmungen des Zulassungsscheins überwachen.

7.3. Änderung des Werkstoffes, der Abmessungen, der Oberflächenbeschaffenheit, des
Fertlgungs- und Fügeverfahrens oder des Verwendungszwecks erfordern eine neue
Zulassung.

7.4. Die Zulassung ist an den in Nr. 2. genannten Hersteller und Fertigungsbetrieb
gebunden. Sie ist nicht übertragbar. Der Zulassungsschein darf nur im Ganzen mit
den dazugehörigen Anlagen vervielfaltigt werden. Eine auszugsweise Veröffentli
chung bedarf der Genehmigung der Bundesanstalt rur Materialforschung und
-prüfung. Der Text und die Zeichnungen in Werbeschriften dürfen dem Zulas
sungsschein nicht widersprechen. Das gilt sinngemäß auch rur Berichte/Zeugnisse
u. ä. der Eigen- und Fremdüberwachung. Bei der Herstellung des Zulassungs
gegenstandes muß auf der Baustelle der vollständige Zulassungsschein in Kopie
vorliegen.

7.1. Dieser Zulassungsschein gilt als Nachweis der Zulassung im Sinne der
TA-Siedlungsabfall und der TA-Abfall, Teil 1. Es wird die Eignung des Abdich
tungselements, hergestellt durch Fügen aus den in Nr. 3. genannten Kunststoff
dichtungsbahnen, nach dem Stand der Technik bescheinigt. Die rur die Durch
ruhrung von Abdichtungsmaßnahmen erforderlichen Genehmigungen werden
durch die Zulassung nicht ersetzt.

7. Hinweise

7.5. Die Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter erteilt.
1st über den Widerspruch ohne zureichenden Grund in angemessener Frist sachlich nicht
entschieden worden, so kann Klage bei dem Verwaltungsgericht in Berlin 10557, Kirch
straße 7, erhoben werden.

8. Nebenbestimmungen

8.1. Die Zulassung wird unter Widerrufsvorbehalt erteilt. Ein Widerrufsgrund liegt
insbesondere vor, wenn der Hersteller von dem in den Prüfungsunterlagen und in
den Anhängen des Zulassungsscheins beschriebenen Verfahren oder von den rur
die Prüfungsmuster verwendeten Materialien abweicht. In diesem Fall wird keine
zugelassene Balm mehr gefertigt. Die Zulassungsbehörde ist berechtigt, im Her
stellerwerk, in Zwischenlagern oder auf der Baustelle auch unangemeldet zu
prüfen, ob die Anforderungen, Bestimmungen und Auflagen dieses Zulassungs
scheins eingehalten worden sind. Das Grundrecht aus Art. 13 GG, die Unverletz
lichkeit der Wohnung, bleibt gewaltrt.

8.2. Ein Widerrufsgrund liegt auch vor, wenn sich der Werkstoff, das Herstellungs
verfahren der KDB oder das vom Hersteller und seinen Verlegefirmen eingesetzte
Verlege- und Schweißverfahren nicht bewährt haben und dies an Hand von neuen
technischen Erkenntnissen belegt werden kann oder wenn nach dem Stand der
Technik eine Weiterentwicklung und Verbesserung erforderlich ist.

Die Klage kann nicht vor Ablauf von 3 Monaten seit der Einlegung des Widerspruchs
erhoben werden, außer wenn wegen der besonderen Umstände des Falles eine kürzere Frist
geboten ist. Sie kann ferner nur bis zum Ablauf eines Jahres seit der Einlegung des Wider
spruchs erhoben werden. Die Klage muß den Kläger, den Beklagten und den Streit
gegenstand bezeichnen.

Wenn ein Bevollmächtigter bestellt wird, gilt sein Verschulden an der Versäumnis einer
Frist als eigenes Verschulden des Auftraggebers

Berlin 12205, den 30.12.1996

ANLAGE 1 ZUM ZULASSUNGSSCHEIN
II/BAM IV.3/03/96

BUNDESANSTALT FÜR
MATERtALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG

Prüfverfahren und Anforderungen im Rahmen der Fremdüberwachung der Herstellung der
PE-HD Bahnen

8.3. Im Falle des Widerrufs ist der Hersteller verpflichtet, der Zulassungsbehörde
umgehend den Zulassungsschein auszuhändigen. Kenngroße Prürvet1ob~n·) AnrordeJUDgen und Tolel'1lDun

8.4. Die Zulassung wird ferner unter der Auflage erteilt, daß der Nachweis der Fremd
überwachung zweimal jährlich durch die Übersendung einer Ausfertigung eines
Uberw.achungsberichtes erbracht wird. Entsprechendes gilt gegenüber den zustän
digen Uberwachungsbehörden bezüglich des Dichtungselements fiir das jeweilige
Deponiebauprojekt.

1. Dichte

2. Dicke

3. Äußere Beschaffenheit

4. Geradheit und Planlage

siehe Tabelle 1. 3.

siehe Tabelle 1. 2.

siehe Tabelle 1. 1.1. 1.2

siehe Tabelle 1, 1.5, 1.6

Dichle : (0.947 ± 0.003) g/cm'
Festlegung gemäß Zulassungsschein 3.1

Dicke: 2.50 (..(). +0,30) mm (Grundmaterial
ohne SlruJctur)

siehe Tabelle 1. 1.1, 1.2 der Ricbtlinie

siebe Tabelle 1, 1.5. 1.6 der Richtlinie

7. Schmelzindexänderung siehe Tabelle 1.4.1

6. M:lßllnderung siehe Tabelle 1,5.6

5. Rußgehalt und Homogenit!i.t siehe T3beJle 1. 1.3, 1.4
der Rußverteilung

9. Räumlicher Geltungsbereicb

Dieser Zulassungsschein gilt gemäß 1.4. rur das Land Niedersachsen und gemäß
1.5. rur das Land Thüringen. Gemäß 1.2. und 1.3. kann der Zulassungsschein als
Nachweis der Zulassung im Sinne der TA Siedlungsabfall und der TA Abfall,
Teil 1, verwendet werden.

10. Schadensfalle an Deponiedichtungen, die im Zusammenhang mit dem Zulas
sungsgegenstand stehen, sind in jedem Fall sofort der BAM zu melden.

8. Zugbeanspruchung,
mehrachsig, Wölbversuch

siehe Tabelle 2. 8.1

Rußgehalt: (2,35 ± 0,25) %. gemlB ZUJas
sungsschein 3.1. Homogenitlt siebe
Tabelle 1.. 1.4 der Richtlinie

nach Ib bei 120 oe Hlngs: < 1.0 %:
quer: < 1.0 %

MFJ 190/21.6 Bahnenmaterial
So MFJ 190/21.6 Granulat + 2 g/10 min
bzw. MFJ 190/5 Babnenmalerial
So MF1190/5 Granul3l + 0,2 g/10 min

~ 15 %
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keine Undichtigkeit nach DIN 16726

kein Versagen nach DIN 53 361

9. Zugbeanspruchung. siehe Tabelle 2. 82 und 83
einacbsig,
Sueckspannung

~~~~:~~~~W (unstrukturierter Randbereich)
ReißdehnWlglJ (strukturierter Bereich)

10. Widerstand gegen siehe Tabelle 2. 9.
Weiterreißen DIN 53 356 A

11. Stempeldurchdrtlckversueh siehe Tabelle 2, 10.

12. Perforatioosversuch siehe Tabelle 2, 11.

13. Falzen bei niederen siehe Tabelle 2, 12.
Temperaturen

längs

c,: 2: 16 N/mm 1

E,' > 10 %
Eil: ~ 400 %
Eil: ~ 100 %

> 600N

>5,3 kN

quer

2: 16 N/mm1

2:10%
>400 %
>100%

ANLAGE 4 ZUM ZULASSUNGSSCHEIN
11/BAM 4.3/03196

BUNDESANSTALT FUER
MATERIALFORSCHUNG UND -PRUEFUNG

N~C-----=L- :.-N:::a:::t:::io:::n.:.:a:::I:::S:::e:::a:::I:::C:::o:::m=p:::a:::n'"y--

Werkstofferklärung

Die NSC DURA SEAL HO 25 Dichnmgsbahnen werden aus dem Werkstoff

") .siehe "Richtlinie f"11r die Zulassung von Kunststoffdichtungsbahnen als Bestandteil einer Kombinationsdiehtung f"11r
Sledlungs- Wld Sonderabfa.lldeponien sowie für Abdichtungen von Alllasten" und die dort angegebenen
Anforderungstabellen. Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung, Stand Juli 1992
I) Probekörper PK 4 gemäß DIN 53 455. Einzelwert
1,1 Die ~ufgebrachten. gut. haftenden Strukturen ~wie die durch ~en Herstellungsvorgang in geringem l!::~~e?~~

strukturierten
iltelbar benachbarte Proben
aus der Reißdehnung dieser

Proben jeweils für Ungs- und Quenichtung zu bestimmen.
B~tehen ~ Ein~lfal1 n~h Bedenken wegen Sehleifspuren. so können diese aueh vor Ort optiscb bewertet werden.

~~eQ~~~ä~ii~~~~~~~h~~~r::~~~~~~~!~~~g~h~i~h~eiin=::rV~Ia:g~f~~~~~~~ft~~~ire~~~~~~:

Solva)· G 36-2-1-1-19

der Sol\"ay Inc. hergeslellt. Das Rohmaterial ist werkseitig mit etwa 2.3 % Russ versehen, um eine
entspr~hende UV-Stabilisierung zu erhalten.

Ohne weitere Zumischung wird dann der WerkstoffveraIbeitet. Der Randstreifenbeschnitt (maximum 3%
bei 4,6 m Bahnenbreite) wird regranuliert und in einem gesch.lossenen System dem Verarbeitungsprozess
rückgefiihrt. Dieser Prozess ändert keine der weseniJichen chemischen und physikalischen Eigenschaften.

Genaue FesiJegeung über die Kennwerte der FonnmaS5e und die Abnahmetoleranzen sind bei der SAM
hinterlegt.

N~C
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Beschreihung von Aufbau und Anordung der Kennzeichnung

Bezeichnung des Herstellers mit Produktionsstätten und der Verlegefirmen
Oie Kennzeichnung der NSC DURA SEAL HO 25 Dichtungsbahnen erfolgt minels einer LaserbeSChriftWlg
und enthält folgende Angaben:

Hersteller:

Präsident fGeschäftsfilhrer:

National SeaJ Company
Famsworth Center
1245 Corporate Blvd.
Aurora, IL 60504
USA
John Hardison

~ Zulassungskennzahl

- Herstellungskennzeichen

~ Werkstoffbezeichung

IIIBAM 4.3/03/96

NSC

NSC DURA SEAL HO

- Typenbezeichnung Material 25
Produktionsstätte: NationaJ Seal Company

1255 Monmouth Blvd.
Galesburg. IL 61401
USA

- Nenndicke 2,5 mm

- Breite (mm)

25

4600

Vertrieb:

Geschäftsführer:

Geolirting
Abdichtungstechnik GmbH
Altes Feld 21
22885 BarsbuettellHamburg
Deutschland
Karl~Heinz Ungruh

- Oberfläche, gJatt :: G
- Oberfläche, rauh ::: R

~ Produktionswoche

- Produktionsjahr

- Interne Codierung

GIR

NN

NN

NNNNNN (scchsslellige Nummer)

Autorisierte Verleger:

Geschäftsflihrcr:

Geolining
Abdiehtungstechnik GmbH
Altes Feld 21
22885 Ba~uelteVHamburg

Deutschland
Karl~Heinz Ungruh

Sofort nach der Produktion \\irdjede RoUe mit einer Rollennummer beschriftet. Dadurch ist eine
Rückverfolgbarkcit zur DokumenLalion der Produktion und der Eigenübcrv.achung gewährleistet.
Eine der Oberflächen der KunststofTdichtungsbahn, rur die diese Zulassung gilt, muss glau hergestellt werden.

Die Codierungsschlüssel der Seriennummem und der Rollcnnummem wurden bei der BAM hinterlegt.

~ie NSC DURA SEAL HO 25 Dichlungsbahnen werden im NSC Werk 1255 Monmouth Blvd., Galesburg, fL
51401, USA im Breitschlitzdo.sen-E:\1IlJsionsverfahren hergestellt.

Die Struktur wird mit einer Masse pro Flächeneinheit \"on 80 gfm2 '+ 20 gfm2 als Standardabweichung auf
gebracht. Hcrstellungsbedingt ist die Slruktur mit leichlen Sireifen in Produktionsrichtung versehen.

National seal Company

ANLAGE 6 ZUM ZULASSUNGSSCHEIN
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Lage der Kennzeichnungen auf der Bahn

Alle Masse in m

Beispiel Kennzeichung:

IlfBAM 4.3/03/96 NSC DURA SEAL HD 25/25/4600/GfRJOI/96/123456

N~C
National Seal Company

ANLAGE 3 ZUM ZULASSUNGSSCHEIN
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BUNDESANSTALT FUER
MATERIALFORSCHUNG UND -PRUEFUNG

Herstellungsverfahren

Die Materialzuführung erfolgt in einem geschlossenen Vakuum System. Der Werkstoff messt durch eine
Trockerstation, um Oberflächenfeuchte zu eliminieren. Im Einschneckenextruder wird das Rohmaterial durch
Temperatur und Druckaufbau plastifiziert und homogenisiert. Das Material wir durch einen Filter gedrückt und
in eine Schmelzpumpe geschoben. Die Schmelzpumpe garantien einen ganz genauen Druck in der mit Ver
:eilungssystemen ausgerüstelen BreitschJitzdÜ5e. Das ausgedrückte E:\1rudat wird von einem nachgeschalteten
Dreiwalzenkalander geglättet. Diese geglättete Bahn läuft durch ein nuklear Gerät womit messbare Dicken-
....eränderungen dann unmiuelbar für die Feineinstellung der BreitschJitzdrüsc benützt werden können. Dann
folgen AbzugsvonichlUJlg. Kantenabschnitt, Lasergeräl für die K.ennzeichung, Kantenschnittanlage und
A.ufwickelstation.

Als \\"Citerer, getrennter Arbeitsgang wird auf die Dichrungsbahn die Struktur mit dem gleichen Werkstoff
wie das Bahnenrnaterial aufe:\1IlJdiert. Durch ein geeignetes Produktionsverfahren \\ird das E.\1IlJdat
;chaumf6rrnig. warm aufgebracht, 50 dass die heiden Materialien miteinander verschmelzen. Durch die Art der
Aufbringung ....ird das Erscheinungsbild und das Reibungsverhalten der Struktur verändert. z.B. Glättung des
'l.ufgebrachten Schaumes.

N~C

Wenn die Slruktur auf die Oberseite aufgebracht \\ird. \\ird zur Sicherung der Kennzeichnung auf die glatte
Basis-Bahn ein Schul1.st.Ieifen über den Bereich der Kennzeichnung in Produktionsrichtung aufgeklebt.
In dem folgenden Arbeitsgang des Strukturauftrages \\ird dieser Schutzstreifen mitbeschichtcl. Um die
Kennzeichnung sichlbar zu machen, kann der Schutzstreifen abgezogen werden (siehe Anjage 5). Die
StruJ..1ur \\ird projd..1bezogen auf der Ober~ oder Unterseite aufgebracht und rauh oder halbrauh gewäh.lt.
Die genaue Beschreibung des Produktions\"erfahrens ist bei der Bundesanstalt rur Malerialforschung und
- prüfung hinterlegt.

Beispiel der Kennzeichnung:

IIfBAM 4.3/03/96 NSC DURA SEAL HO 25125/4600/GfRJOI/96/123456
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Bescbreibung der Quatitätssicberungsmassnabmen

A) Eigenüberwacbung

RohstoffeingangskonlIOUe
Um sicherzugehen, dass das für die NSC DURA SEAL HO 25 Bahn \"(rv."endete Material den
Hemelleranfordenmgen genügt. wird jeder Waggon des hereingekommenen Rohmaterials folgendennassc:n
gepriill:

Bescbaffenbeit und Masse der Oberflächenstruktur

Der bedienende Maschinist iSl verantwortlich fUr die ununterbrochene Qualitätskontrolle der Ausseren
Beschaffenheil der strukturierten Bahnen und der einwandfreien Funktionsweise des Kontroll- und
Regels)'stcms.

. Die Homogenität und der g1eichmässige Auftrag n;rd kontinuierlich visuell anband \'on Vergleichsproben
überprüft

TabeUe 1: Anforderung an die NSC DURA SEAL HD 23 Fomunassen im Rahmen der
Wan:neingangskontrolle

Um weilere, detaillierte Prüfungen machen zu kOnnen, werden am Ende bzw. am Anfang einer zu prüfenden
Bahn Mu~er entnommen (mindestens alle 300 lfm).

Diese Ergebnisse werden dann mit den Grunddaten des RohstofIhcrstellcrs und den intcrnen Rkhtwerten der
NSC verglichen. Die vom RohslofIherstelier durch Werkzeugnisse garantienen Kennwene und Toleranzen
sind bei der BAM hinterlegt.

2. Schmelzindex ASlM D 123&
(19012.16)/(190nI.6)

3. Russgehalt ASlMD 1603

~. OIT-Wen ASTM~Norrnoder
Werkvorschrift (NSC)

5. FliessfllhigkeitsverhAllnis ASlM D 123&
(Mehflow Ratio) (190121.6)/(19012.16)

6. Feuchtigkeitsgehalt Werkvorschrift (NSC)

7. Untersuchung auf Ver- Werkvorschrift {NSC}
schmUl.ZW\gen vor Verarbeitung
zur Bahn

Kenngr6sse

Dichte. eingefärbt

N C

Prüfverfabren

ASlM D 1505

ProbenmateriaJ

Schmelzstrang, aus
Schmelzindexbestimmung an
Granulat, I Sld.,
tempern bei 1000 C.
je hereinkommenden Waggon

Granulat
je hereinkommenden Waggon

Granulat
je: hereinkommenden Waggon

Granulal
je hereinkommenden Waggon

Granulat
je hereinkommenden Waggon

Granulat
je hereinkommenden Waggon

Granulat
4 xje hereinkommenden
Waggon
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Die Masse der aufe.XUlJdierten Suuktur ""ird als Differenz zur g.I311en Dichlungsbahn durch VergJeichs
wagungen ennineh. Dazu werden aus der struk1uriertcn Bahn 10 Muster (30,5 cm x 30,5 em) über die Breite
der Bahn entnommen und der Mittelwert und die Standardabweichung ermillelt.

Zusätzlich erfolgt eine Kontrolle der Reibungsbeiwenc an einem Klapptisch mit einer Auflast und definierter
Oberllächenrauhigkcit.

ANLAGE 7 Seile 4 ZUM ZULASSUNGSSCHEIN
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B) Fremdüberwacbung

Frcmduberwachung des Bahnenherstellers
(Betriebseigenes technisches Verfahren)

Die Frcmdiibemaehung des Produkles erfolgt auf der Basis eines Ueb<:rwachungsYertrages Z\\ischen NSC
einerseits und dem MPA Darmstadt andererscilS. Darin ist die halbjährliche Prohecntnahme und Ueber
prüfung der Bahn und die der Eigenüberwachung festgelegt.

Prwverfahten, Kennwerte und Toleranzcn im Rahmen der Fremdüberwachung werden in Anhang I des
ZUlaSSWlg.sschcins beschrieben.

Die Ergebnisse der Eigenüberwachung werden entsprechend dokumentiert und liegen der fremdüber
wachenden Institution zur Einsichtnahme \·or.

Fremdüberwachung des Verlegers

Mit der Fremdiiberwachung der Bauslelle werden neutrale Institule oder Sach\"Crst3ndige durch den Bau
herrn oder die überwachende Behörde betraut.

Wahrend der Herstellung wird die Dicke mit einem Beta-Slrahler-Messinstrument ständig kontrolliert. Die
Lasermarkierung und die äussere Beschaffenheil der Dichtungsbahn werden laufend beobachtet.

ANLAGE 8 ZUM ZULASSUNSSCHEIN
lllBAM 4.3/03/96
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Die Qualitälskontrolle, im Rahmen der Eigenüberwacbung des gefertigten Produktes, besteht aus:

Tabelle 1I: Pn1fverfahren und Anforderungen im Rahmen der Eigenüberwachung der Herstellung
der NSC DURA SEAL HO 25 Bahnen

N C National seal Company

I.

Kenngrosse

Dicke ASlM D 751

Entspricht im
Wesentlichen

DIN 53 J53

Haufigkeit

Mind. je 300 lfm

Lagerungs- und Transportanweisungen des Herstellers

Werkseitige Lagerung

2. Aeussere Beschaffenheit • siehe Tabelle 1.1 Laufende Beurteilung
der Oberlläche,
Homogenität des
Materials mind.
je 300 lfm

Die werkseitige Lagerung erfolgt aufeinem planen. verfestigten Lagerplatz. Damit jede die Verlegearbeilen
beeintJichtigende Verformung oder Beschädigung der Rollen vennieden werden kann, erfolgt die Ein- resp.
Auslagerung mittels einem Stapler mit spezieller Hebevorriehlung. Die StapelhOhe darfbei den für Europa
vorgesehenen Rollenlängen ma.'rimal 5 Rollen betragen.

• Pn1fverfahren gemäss BAM Richtlinie für die Zulassung von Kunststoffdichlungsbahnen als Bestandteil
einer Kombinationsabdiehlung rUf Siedlungs- und Sonderabfalldeponien sonie für Abdichtungen von
Altlasten. Stand: Juli 1992

3. Geradheit und Planlage • siehe Tabelle I, 1.5, 1.6

4. RUSS\Ieneilung Werl<vo",hrift (NSC)
und ASTM 0 2663

5. Massanderung ASlM D 12~. 120· C DIN 53 377
ProbekOrper 100 mm x 100 mm

6. Schmelzinde:dnderung • siehe Tabelle I, .4.1

7. Streckspannung und ASlMD63&M DlN 53 -'55
Dehnung. Rcissdehnung

&. Beschaffenheit und Werkvo~hrift (NSC)
Masse der Obcrtlll.~hen- • siehe Anlage 7, Seite 3
struktur

Je Betriebsanlauf,
mind. Ix pro Woche

Je Bctriebsanlauf,
mind. Ix pro Woche

Mind. jede 2. Rolle.
jedoch je 300 lfm

Je Betriebsanlauf und
mind. je 600 lfm

Je Betriebsan1auf und
mind. je 300 lfm

Mind. je 300 lfm

Transport nach Europa

Der Transport vom Herslellwerk nach Europa erfolgt in Containem Dabei kann der Transportweg direkt
(door to door) oder über ein in Europa enichletes Zwischenlager erfolgen. Wird die zweite MOglickeit
angewendet, ist bei der Z,Aischenlagerung analog der ......erkseitigen Lagerung zu verfahren. Der Weiler
uansport aufdie Baustelle erfolgt dann mittels LKW. Der mit der Zwischenlagerung und dem Weiter
uanspon auf die Baustelle beauftragte Spediteur hal nach den Weisungen des Herstellers oder dessen
Vertreters zu verfahren.

Lagerung auf der Baustelle

Vor Ort sind für die Entladung der LKW's befestigte Plätze: oder Fahrsuasse mil steinfreiem und sauberem
Unlergrund vorzusehen. Der Lagerplatz ist entsprechend der geplanten Teillieferungen mit ausreichenden
Abmessungen bereitzustellen. Für die Entladung der LKW's kommen je nach Baustelle folgende
Möglichkeiten in Frage:

Mil speziellen Hebetraversen. welche 3m Baugerät (z.B. H)"draulikbagger) befestigt wird. Die Hebe
travcrse ist auf die Bahnbreite abgcslimmt und so beschaUen. dass die Grossrolle durch beidseitiges
Eingreifen in den Rollenkern erfasst wird.
An Baumaschine oder Stapler befestigter Dom.
Mil zv.~i breiten Transportgurten und Travcrsen welche am Lasthaken oder an der Baggcrschaufcl
befestigt werden. ..

Transponbeschädigungen sind unmittelbar dem Hersteller zu melden!
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Prüfung

Die Prüfung erfolgt nach den Vorgaben der Richtlinie DVS 2225 Teil 2.
Die Daucr der Druckprüfung betrll.gt mindestens 10 Minuten, dabei darf der Druck um nicht mehr als
10% des Prüfdrucks abfallen.
Der Prüfdruck wird entsprechend der Obcrßächemempcratur der KDB festgelegt:N~C
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bl

bis
20°C
über

; bar
4 bar
3 bar

Beispiel Rollenaufkleber cl Dokumentation

Ricbtlinien zum Verlegen und Verschweissen der Bahn

National Seal Company
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Für Sämtliche Nähte werden entsprechende Schweiss· und Prüfprotokolle ersteHt.
Die Schweissmaschinen sind mit einer Datenerfassung für Weg. Zeit, Heizkeiltempcratur.
Schweissgcschv.indigkeil und Fügedruck ausgerüstet. Die Datenaufnahme erfolgt kontinuierlich im
IOD mm· Takt.
Ein Ausdruck erfolgt automatisch sobald vorher eingegebene Grenzwerte überschnlten werden
(Kennzeichnung mit .).
Darüber hinaus kannjederl.eil ein Datenausdruc~ manuell eingeleitel werden.

Auftragnähte

a) Schweissverfahren

Auftragnähte werden mit Handschweissgeraten im E:>..1JUSionsverfahrcn hergestellt. Die Anwendung erfolgt
bei Detail- und Sanierungsarbeiten.
Die NAhte werden in einer Breite ...on mindestens 30 nun ausgefiihrt. Die zu verschweissenden Bahnenenden
sind mechanisch (Schleifer, Ziehklinge) von einer Schmutz- und O;\1'dschicht zu befreien. E...entuelle Stoss·
stellen sind einzuebnen. Die Bahnen werden mittels Heissluftschweissung vorgeheftet und anschliessend mit
dem Handcxtruder unter Verwendung eines artgleichen Zusatzstoffes dicht verschweissl.

b) Prüfung

Die Prüfung erfolgt nach der Vorgabe dcr Richtlinie DVS 2225 Teil 2.
Die Dichtigkeitsprüfung ",ud mit Vakuumhauben durchgeführt. Die Naht nird vorerst mit einer vom
Bahnenhersteller freigegebenen Pn1fflüssigkeit eingespruht, dann nird in der Vakuumhaube ein Unterdruck
von 0,3· 0,5 bar aufgebracht. Ohne Blasenbildung ist das Pn1fresultat positi.... Bei negativem Ergebnis der
Vakuumprüfung ist die entsprechende Stelle zu sanieren und erneut mit Vakuum zu prüfen.

te) Dokumentation

N~C

KG

NSC
NATIONAL SEAL COHPANY
GALESBURG.IL 61401

1
000

National Seal Company

ANLAGE 10 ZUM ZULASSUNGSSCHEIN
11IBAM 4.3/03/96

BUNDESANSTALT FUER
MATERIALFORSCHUNG UND -PRUEFUNG

51 OL919A-6AZ600002

MM

15.09 FT 4.60
2700 LB 1225

325 FT 99

2.50
TMPM

TOP, ROUGH I BASE SHEET.
OBEN, RAUH I

SOLVAY

ORDER NU).lBER:
AUFTRAGSNUHHER:

100

m~1~SSCHICHT A I

1111II11111111111111111I1111111111111111111111111111111111I1111111111111111111I11I111111111111111111

S10F919A-6A2601A03

N~C

Die Verlegung und Versch",:eissung der NSC DURA SEAL Dichtungsbalmen erfolgt gcmliss BAM Zulassung
ausschliesslich von der Geolining Abdichtungstechnik GmbH und/oder den im vorliegenden ZuJassungschein
aufgefiihrten Verlegelinnen.

IDie Dokumentation der Schweissung und Prüfung erfolgt aufentsprechenden Formblättern.

Dokumentation der Qualitätssicherung

Verlegung

Die Verlegung der NSC DURA SEAL Bahn erfolgt getnass den Bestimmungen und Auflagen der BAM
Richtlinie Stand Juli 1992.

tGrundsatzlich sind alle Schweissungen und Nahtprüfungen auf Fonnblättern zu dokumenticren und ...om
:zuständigen Fremdprüfer mittels Unterschrift zu bestätigen.
:SämL1iche Schweissnähte und Sanierungsmassnahmcn sind in einem Bcstandsplan einzutragen.

VCl"Schweissen

Für die Verschweissung der in dieser Zulassung beschreibenen Dichtungsbahnen kommen die Heizkeil- und
E:l.1tUSionsschweissung zum Einsatz. Dabei ist zu beachten, dass nach Möglichkeit das Heizkeilschweiss
verfarncn einzuselZtcn ist damit der E:>..1russionsschweissnahtanteil minimal gehalten wird.

Oie Verschweissung hat unter grösster Sorgfalt nach den einschlägigen DVS-Richtlinien 2225, Teil 14 zu
erfolgen. N~C
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Vor dem Verschweissen ist der Schweissbereich zu reinigen. Bei den mit einer PE·Schutzfolie versehenen
Rändern kann dieser Vorgang entfallen, insofern die Schutzfolie erst unnllllelbar \"or der Verschweissung
entfernt 'Wird.

Muster des Protokolls für die HersteUung der Schweissnaht
(Heizkeilnaht mit Maschinenprotokoll)

Um die SUUkI!Jr zu überschweissen, muss gewährleistet sein, dass keine Verunreinigungen im Schweissbereich
vorhanden sind. Dies ist in der Regel der Fall, wenn unmittelbar nach dem Schnciden oder Konfektionieren
der Bahn die Verbindung hergestelJl wird.

Für den Fall, dass die Strukturierung verschmutzt ist, so ist der gesamte Schweissbereich mechanisch zu
reinigen und die Struktur zu entfernen.

Schweißprotokoll I"".{ Datum AlI:A(). JIf

ÜberlappnahtmitPrür..anaJ I Naht-Nr. $4$

Projekt
Gort, HTH-6;EO Ir.

""""'"

Ueberlappnähte mit Prüfkanal

Sä~tlicheSchweissarbeiten werden nur von geschultem PersonaJ mit Prillbescheinigung nach DVS 2212,
Tell 3 ausgefiihrt. Die Arbeiten werden von einem verantwortlichen Faclunann überwacht.

Beschreibung der Qualitätssicherungsmassnahmen bei der
Schweissnahtherstellung
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ANLAGE 11 Seite 1 ZUM ZULASSlINGSSCHEIN
11IBAM 4.3/03/96

BUNDESANSTALT FUER
MATERIALFORSCHUNG UND -PRUEFUNG

Mit jedem Schweissgerät sind Läglich vor Schweissbeginn Probeschweissungen auszuführen. Bei wesentlichen
Aenderungen der ausscren Bedingungen (z.B. Umgebungstempcratur, Wind. Bodenverhaltnisse) sind Probe
schweissungen zu wiederholen. Erst nach positiver Begutachtung der Schweissprobe kann mit der Nahther.
stellung begonnen ,",-erden.

a) Schweissverfahl"en

Für die Herstellung von Ueberlappnähten werden Heizkeilmaschinen eingesetzt. Oie Nähte haben
eine Mindestbreite von 2 x 15mm. Die Breile des Prülkanals beträgt mindestens I7nun =+ 2mm.

N~C
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National seal Company

Muster des Protokolls für die Herstellung der Scbweissnaht (Handnaht) Muster des Prüfprotokolls für Heizkeilnähte (MaschinennahtJ

Schweißprotokoll IN" OitlST'

~~t I NÜlI_Nt.

Projekt: G""-
Prüfprotokoll für lJberloppnähte mit Prüfkanal INr .__

Bauvorhaben, Fügeverrahren' _

Dichtungsbal"u1: Nenndieke:
Hers1eller: Naht-Nr.:

I. Außere Besehaffenhe i t
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11. Abmessungen (mm) .(.... :::J.o:::::J."'Ei~-~.§i;1$~.~.~;~~.~I~= ~,
1~~I>l"o'oV'~11 "",or I •• -1' -JL. =t
lA~l:1do'v-~11 I z! bg I , I
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National Seal Company

Beschreibung der Geometrie der Scbweissnaht Muster des Prüfprotokolls f"tir Extrusionsauftragnäbte (Handnaht)

Heizkeilnaht mit Prüfkaoal
Prüfprotokoll für Auftragnähte INr.

Die E~1ruSionsschweissnähte weisen eine Mindesthreite von >30 mrn auf. Im übrigen sind die Abmessungen
nach DVS Richtlinie 2225 einzuhalten.

Kerbefl tnd Riefl!fl

I

t b t",F· ,•••• ?-:':==-==.IC::!f

I.IJlslwsbll6..no;l

Prabenbrelle Im) HOcI\slkraft (!'lI VerfarD.l'lgS- tnd VerSOljff'ISVuh:llhn BeurleillJ'l9 ~rla..n;j

Festigkeit im Sehölversueh111.
SIal IM

Sial IM

11. Abmessungen (mm)

I'NA ' d;-~-~ I

I. Außere Besehaffenhe I t
SlatiM N:tltve~lw'

Bauvorhaben: Fügeverfahren' 1

oi eh 1ungsbahn , Nennd i eke:

Hers1eller: Naht-Nr.:

•

.

•

4'.

_I H l

.~.

'5\ \~ <.

•

•

•

•

•

.

•

•

•

.•

Extrusionsoaht mit Zusatzwerkstoff

•

Die verwendeten HeizkeiJscbweissgeräte besitzen einen Heizkeil, mit welchen eine "erschweisste Breite von
mindesLcns 2 x 15 nun und einem dazwischenliegenden PrüfkanaI von 15 ;: 2 mm hergestellt werden kann:

IV. 0 I eh tl gke i t
Slatim f-'v:::"""= t"1I0=et-:::,.::"""--__-f''"''=,IM:::''- ---j

Sämtliche Masse in nun
lhlerllru:l<'~ lieriitelyp' _

Zell!bJer; ------l. Sl::a'nn;l' kV
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Beschreibung der Strukturen der Bahn

ANLAGE 17 ZUM ZULASSUNGSSCHEl:"l
tllBAM 0/03/96

BUNDESANSTALT FUER
MATERIALFORSCHUNG UND -PRUEFUNG

National Seal Company

I. Nachtrag zum

ZULASSUNGSSCHEIN
11/BAM IV.3/04/96

fiir ein Abdichtungselemem, gefugt aus Kunststoffdichtungsbahnen (KDB) als Bestandteil
einer Kombinationsdichtung in Basis- und Oberflächenabdichtungen von Deponien fiir
Siedlungs- und Sonderabfalle.

I. Recbtsgrundlagcn

1.1. Gesetz zur Vermeidung, Verwertung und Beseitigung von Abfallen
(KreislaufWirtschafts- und Abfallgesetz - KrW/AbfG), vom 27.09.1994, BG BI. I,
S. 2705, 1994.

1.2. Dritte Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Abfallgesetz (TA Siedlungsabfall),
Technische Anleitung zur Venvertung, Behandlung und sonstigen Entsorgung von
Siedlungsabfällen, vom 14.05.1993, BAnz. Nr. 99a, 1993.

t.3. Im Ralunen dieser Zulassung werden die Anforderungen des Anhangs E der
Zweiten Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum Abfallgesetz (TA Abfall,
Teil 1), Technische Anleitung zur Lagerung, chemisch/physikalischen und biologi
schen Behandlung, Verbrennung und Ablagerung von besonders übenvachungs
bedürftigen Abfällen, vom 12.03.1991, Gemeinsames Ministerialblatt,
Nr. 8, S. 139,1991, an das Abdichtungselement mit berücksichtigt.

1.4. Runderlaß des Niedersächsischen Ministers fur Umwelt 207-62812/21
Abdichlling von Deponienfür Siedlllngsabfälle - vom 24.06.1988, Nds. MBI.,

Nr. 22, S. 632, 1988.

1.5. Verwaltungsvorschrift des Thüringer Ministeriums fiir Umwelt und Landes
planung - Die geordnete Ablagerung von Abfällen - vom 11.09.1992, Thüringer
StAnz., Nr. 40, S. 1344, 1992.

2. Antragsteller und Verlegefirmen

2.1. Antragsteller

Der Antragsteller ist der Hersteller der KDB.

Balmenbersteller: National Seal Company
Famsworth Center
1245 Corporate Blvd.
USA - Aurora, IL 60504

Produktionsstätte:

2.2. Vertrieb Deutschland

National Seal Company
1255 Monmouth BIvd.
USA - Galesburg, IL 61401

Geolining Abdichtungstechnik GmbH
Altes Feld 21
22885 Barsbüttel

2.3. Verlegefirma

In Anlage 2 werden die vom Antragsteller fur die Herstellung des Abdichtungs
elementes auf der Deponiebaustelle autorisierten Verlegefirmen benannt. Die
Autorisation ersetzt nicht den Nachweis der erforderlichen Erfahrung, Qualifika
tion und Ausstattung der Verlegefirmen, siehe Abschnitt 4.2.

Zu Hersteller, Produktionsstätte, Vertriebsfirma und VerlegefIrma siehe auch
Anlage 2.

3. Beschreibung des Zulassungsgegenstandes

Das Abdichtungselement besteht aus Kunststoffdichtungsbalmen (KDB), die beim
Einbau in die Kombinationsdichtung zur Deporuebasis- bzw. Deponieoberflächen
abdichtung im Heizkeil-Schweißverfaluen durch Überlappnähte mit Prüfkanal
(Anlage 14) gefugt werden.

3.1. Werkstoff(Formmassel der KDB

Granulat Solvay Fortiflex Typ G 36-24-149 der Firma Solvay Polymers, Inc. in
1230 Battleground Road, Deer Park, USA - Texas 77 536.

Dichte: .
Schmelzindex, (190121,6):
Rußgehalt:

(0,947 ± 0,003) g/cm'
(23,0 ± 3,0) g/I°min
(2,35 ± 0,25) %,

mit bis zu 3 % homogen zugemischtem Randstreifenmaterial aus dedfd. Produk
tion der zugelassenen Balmen, soweit die Anforderungen aus der Anlage 1, Nr. 7,
Schmelzindexänderung, dieses Zulassungsscheins erfullt werden.

Werkstofferklärung des Herstellers, siehe Anlage 4.

3.2. Abmessungen der KDB

Länge:

Breite:

Dicke:

200 m, maximale Rollenlänge

4,60m

Mindestdicke 2,50 mm
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3.3. Oberflächen der KDB

Die Dickeoangaben beziehen sich auf das glatte Grundmaterial.

Die Oberflächen der Bahn sind beidseitig durch das in Anlage 3 beschriebene Ver
fahren mit einer rauben Struktur aus Polyethylenschaum (Herstellungsbezeich
nung: raub) oder einer geglätteten rauben Struktur (Herstellungsbezeichnung:
halbraub) gemäß Anlage 17 und mit einer durch Schutzstreifen abgedeckten
Kennzeichnung gemäß Nr. 5 versehen. Für das Strukturmaterial muß die gleiche
Formmasse siehe 3.1., wie fiir die Bahn verwendet und so verarbeiter werden, daß
sich keine ';'esentlichen Änderungen in den Kennwerten nach 3.1. ergeben. Für die
zulässige Flächendichte des auf einer Bahnseite aufgebrachten Materials gilt
sowohl bei der rauben wie halbrauben Struktur:

Einzelwert der Flächendichte = (80 ± 20°) Wm'.
Zur Homogenität des Erscheinungsbildes der Struktur, siehe Anlage 17. Groß
flächige Vergleichsmuster sind in der BAM hinterlegt. Das Verfahren zur Be
stimmung der Flächendichte ist in Anlage 7 beschrieben. Die Kennzeichnung mit
Schutzstreifen muß auf der sichtbaren Oberfläche der verlegten Bahn liegen. Sie
darf keine wesentliche Materialschwächung zur Folge haben.

Nenndicke

Einzelmeßwert

2,50 mm (ohne Struktur)

Nenndicke (-0, + 0,3) mm.
durchzuführen und die ermittelten Kennwerte müssen im RaIimen der Toleranzen
mit den dort angegebenen Kennwerten übereinstimmen.

Eine Eigen- und Fremdüberwachung ist auch bei dem Einbau der KDB in die
Kombinationsdichtung durchzuführen. Dabei ist insbesondere die Einhaltung der
Anforderungen für den Einbau der KDB unter Nr. 4.2 di~ses Zulassungsscheines
und seiner Anlagen 8 und 10 bis 16 zu überprüfen. Uber die Prüfungen der
Schweißnähte sind Protokolle gemäß den Anlagen 15 und 16 zu führen.

Die mit der Fremdüberwachung zu beauftragenden Institutionen müssen über
ausreichend qualifiziertes Personal und notwendige Prüfeinricbtungen verfügen
sowie der europäischen Nonn "Allgemeine Kriterien zum Betreiben von Prüfla
boratorien" DIN EN 45 001 (Mai 1990) genügen.

7. Hinweise

7.1. Dieser Zulassungsschein gilt als Nachweis der Zulassung im Sinne der
TA-Siedlungsabfall und der TA-Abfall, Teil I. Es wird die Eignung des Abdich
tungselements, hergestellt durch Fügen aus den in Nr. 3. genannten Kunststoff
dichtungsbahnen, nach dem Stand der Technik bescheinigt. Die für die Durch
führung von Abdichtungsmaßnahmen erforderlichen Genehmigungen werden
durch die Zulassung nicht ersetzt.

304. Produktionsstätte und Herstellungsverfahren

Die KDB ist nach dem in Anlage 3 beschriebenen Herstellungsverfahren im oben
benannten Werk (siehe Ne. 2.1.) herzustellen, siehe Anlage 2. Eine andere Produk
tionsstätte bedarf der besonderen Zulassung.

4. Anforderungen an den Zulassungsgegenstand

7.2. Die Zulassung gilt nur für Abdichtungselemente nach Ne. 3., die unter Einhaltung
der Ne. 4., Nr. 5. und Nr. 6. sowie der Hinweise und Nebenbestimmungen dieses
Zulassungsscheines als Bestandteil einer Kombinationsdichtung für Deponien
gefertigt werden. Die zuständige Überwachungs-/Genehmigungsbehörde muß
beim Einbau der KDB die Einhaltung der Anforderungen, Auflagen und Be
stimmungen des Zulassungsscheins überwachen.

7.3. Änderung des Werkstoffes, der Abmessungen, der Oberflächenbeschaffenheit, des
Fertigungs- und Fügeverfahrens oder des Verwendungszwecks erfordern eme neue
Zulassung.

8. Nebenbestimmungen

8.1. Die Zulassung wird unter Widerrufsvorbehalt erteilt. Ein Widerrufsgrund liegt
insbesondere vor, wenn der Hersteller von dem in den Prüfungsunterlagen und in
den Anhängen des Zulassungsscheins beschriebenen Verfahren oder von den für
die Prüfungsmuster verwendeten Materialien abweicht. In diesem Fall wird keine
zugelassene Bahn mehr gefertigt. Die Zulassungsbehörde ist berechtigt, im Her
stellerwerk, in Zwischenlagern oder auf der Baustelle auch unangemeldet zu
prüfen, ob die Anforderungen, Bestimmungen und Auflagen dieses Zulassungs
scheins eingehalten worden sind. Das Grundrecht aus Art. 13 GG, dIe Unverletz
lichkeit der Wohnung, bleibt gewahrt.

704. Die Zulassung ist an den in Nr. 2. genannten Hersteller und Fertigungsbetrieb
gebunden. Sie ist nicht übertragbar. Der Zulassungsschein darf nur im Ganzen mit
den dazugehörigen Anlagen vervielfaltigt werden. Eine auszugsweise Veröffentli
chung bedarf der Genehmigung der Bundesanstalt für Materialforschung und -prü
fung. Der Text und die Zeichnungen in Werbeschriften dürfen dem Zulassungs
schein nicht widersprechen. Das gilt sinngemäß auch für Berichte/Zeugnisse u. ä.
der Eigen- und Fremdüberwachung. Bei der Herstellung des Zulassungsgegen
standes muß auf der Baustelle der vollständige Zulassungsschein in Kopie vorlie
gen.

7.5. Die Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter erteilt.

4.1. Anforderungen an die Kunststoffdichtungsbahnen

Sofern nicht ausdrücklich in diesem Zulassungsschein Abweichungen genannt
werden, müssen die KDB in ihren Eigenschaften den Prüfmustern entsprechen, die
nach den Prüfungsunterlagen bei der BAM unter dem BAM Az. 8.32/1120/94 und
den Prüfberichten Nr. K 90038, vom 29. Januar 1991 und Ne. K 94008,

0) Standardabweichung aus den über die Breite der Bahn entnommenen Proben.

der Staatlichen Materialprüfungsanstalt Darmstadt, 64283 Darmstadt, den Prüfun
gen gemäß den Anforderungen der "Richtlinie für die Zulassung von Kunststoff
dichtungsbahnen als Bestandteil einer Kombinationsdichtungfür Siedlungs- und
Sonderabfalldeponien sowie für Abdichtungen von Altlasten", kurz BAM-Richt
linie, der BAM unterzogen worden sind. Sie müssen damit den Anforderungen der
BAM-Richtlinie entsprechen. In Zusammenarbeit mit dem Rohstoflhersteller
wurden Abminderungsfaktoren fiir die Struktur gemäß Nr. 3.3. (Blatt 3) dieses
Zulassungsscheins im Zeitstandzugversuch ermittelt. Es ergaben sich Abmin
derungsfaktoren im zulässigen Bereich.

4.2. Anforderungen an die Herstellung des Abdichtungselementes

Das Abdichtungselement (siehe Nr. 3) muß plan aufliegend auf dem mineralischen
Dichtungselement so hergestellt werden, daß spätere Auflasten (Schutz-, Drän-,
Abfall- und Rekultivierungsschichten) zu dem notwendigen Preßverbund zwischen
Kunststoff-Abdichtungselement und mineralischem Abdichtungselement führen.

Bei der Herstellung müssen die in der BAM-Richtlinie genannten Bestimmungen
und Auflagen fiir den Einbau der KDB als Teil der Kombinationsdichtung einge
halten werden. Über die Herstellung der Schweißnähte sind Protokolle gemäß den
Anlagen 12 und 13 zu führen.

Das Abdichtungselement ist nur im Sinne dieses Zulassungsscheins auf der
Baustelle hergestellt, wenn es nachgewiesenermaßen von einer erfahrenen u:,d mit
qualifiziertem Personal sowie erforderlichen Geräten und Maschmen ausreIchend
ausgestatteten Fachfirma eingebaut wird. Die Anforderungen werden in der
Empfehlung der BAM "Fachbetrieb für den Einbau von Kunststoffkompon~nten

in Deponieabdichtungssystemen" beschrieben. Der NachweIs der erforderhchen
Qualifikation, Ausstattung und Erfahrung kann z. B. durch die Anerkennung als
Fachbetrieb durch eine Güteüberwachungsgemeinschaft eines Fachverbandes
geführt werden.

5. Kennzeichnung

Die nach dieser Zulassung hergestellten KDB sind gemäß den an der BAM
hinterlegten Prüfmustern wie folgt zu kennzeichnen:

1IIBAM 4.3/04/96 NSC DURA SEAL HD 25125/4600NNlWo/Jahr/1234561

IWol = Herstellungswoche; IJahrl = Herstellungsjahr; /123451 ~ Interne Codie
rung, bei der BAM hinterlegt; NI = R (raube Struktur), H (halbraube Struktur)

Aufbau und Anordnung der Kennzeichnung, siehe Anlage 5, Lage der Kenn
zeichnung auf der KDB, siehe Anlage 6.

Jede Rolle wird mit einem Aufkleber versehen, auf dem die Kennzeichnung
enthalten ist, siehe Anlage 9.

8.2.

8.3.

8.4.

9.

10.

Ein Widerrufsgrund liegt auch vor, wenn sich der Werkstoff, das Herstellungs
verfahren der KDB oder das vom Hersteller und seinen Verlegefirmen eingesetzte
Verlege- und Schweißverfahren nicht bewährt haben und dies an Hand von neuen
technischen Erkenntnissen belegt werden kann oder wenn nach dem Stand der
Technik eine Weiterentwicklung und Verbesserung erforderlich ist.

Im Falle des Widerrufs ist der Hersteller verpflichtet, der Zulassungsbehörde
umgehend den Zulassungsschein auszuhändigen.

Die Zulassung wird ferner unter der Auflage erteilt, daß der Nachweis der Fremd
überwachung zweimal jährlich durch die Übersendung einer Ausfertigung eines
Überwachungsberichtes erbracht wird. Entsprechendes gilt gegenüber den zustän
digen Überwachungsbehörden bezüglich des Dichtungselements für das jeweilige
Deponiebauprojekt.

Räumlicher Geltungsbereich

Dieser Zulassungsschein gilt gemäß 104. nie das Land Niedersachsen und gemäß
1.5. für das Land Thüringen. Gemäß 1.2. und 1.3. kann der Zulassungsschein als
Nachweis der Zulassung im Sinne der TA Siedlungsabfall und der TA Abfall,
Teil I, verwendet werden.

Schadensfalle an Deponiedichtungcn, die im Zusammenhang mit dem Zulas
sungsgegenstand stehen, sind in jedem Fall sofort der BAM zu melden.

6.
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Üherwachung

Die nach dieser Zulassung hergestellten KDB müssen bei ihrer Herstellung gemäß
den Anforderungen der BAM-Richtlinie eigen- und fremdüberwacht werden, siehe
auch Anlage 7. Bei der Fremdüberwachung sind die Prüfungen gemäß Anlage I

11. Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei.



12. Dieser Zulassungsschein wird im Amts- und Mitteilungsblatt der BAM in
Berlin veröffentlicht.

6. Maßänderung

7. Schmelzindexändenmg

siehe Tabelle 1, 5.6

siehe Tabelle 1,4.1

nach 1h bei 120°C längs: < 1,0 %;
quer: < 1.0 %

JvtFI 190fll.6 Bahnenmaterial
$ MFI 190fll.6 Granulal + 2 g/tO min
bzw. MFI 190/5 Bahnenmaterial
$ MFI 190/5 Granulal. + 0,2 g/10 min

Dieser Zulassungsschein umfaßt 7 Seiten und 17 Anlagen mit 21 Seiten und
Rechtsmittelbelehrung, die Bestandteil des Zulassungsscheins sind.

Berlin, den 30.12.1996

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND ·PRÜFUNG
(BAM)

~ 16 N/nun l

~ 10 %
~400 %
~ 100%

quer

~ 15 %

längs

0.: ~ 16 N/mml

E,: ~ 10 %
e,.: , 4()() %
Eil.: ~ 100%

~ 600 N

kein Versagen nach DIN 53 361

keine Undichtigkeit nach Dm 16726

'5.3 kN

siehe Tabelle 2. 8.1

10. Widerstand gegen siehe Tabelle 2, 9,
Weiterreißen DIN 53 356 A

11. 5lempeldurchdrückversuch siehe Tabelle 2, tO.

12. Perforationsversuch siehe Tabelle 2, 11.

13. Falzen bei niederen siehe Tabelle 2, 12.
Temperaturen

"l siehe "Richtlinie filr die Zulassung von KunSlstoffdichtungsbahnen als Bestandteil einer Kombinationsdichtung für
Siedlungs- und Sonderabfalldeponien sowie fllr Abdichlungen von Altlasten" und die dort angegebenen
Anfordenmgstabellen. Bundesanstalt rUr Materialforschung und -prüfung. Stand Juli 1992
I) Probekörper PK 4 gemäß DIN 53 455, Einzelwert
%I Die aufgebrachten, gut haftenden Strukturen sowie die durch den Herstellungsvorgang in geringem Umfang in die

ni"g,n!"g.d"R,;llld,!"'!!!"~g.,'"öiProl,eo,~u~ dem strukturierten Bereich
det Mittelwert der Reißdehnung von Proben aus dem strukturierten
eilet. Es sind dazu mindestens fUnf, unmittelbar benachbarte Proben

jeweils in Ungs- bzw. Querrichtung zu entnelunen und der Miuelwert aus der ReiBdehnung dieser
Proben jeweils [Ur Ungs- und Quemchlung zu bestimmen.
Bestehen im Einzelfall noch Bedenken wegen Schleifspuren. so können diese auch vor Ort optisch bewertel werden.
Eine Schleifspur ist zuHlssig, wenn deren TIefe 0,10 mm nichLlibersteigt. Das Verfahren der optischen Messung ist in
den QualilätssicherungshandbUchem der im Zulassungsschein genannten Verlegefinna bzw. des Herstellers beschrieben.

8. ZUgbeanspruchung,
mehrachsig, Wölbversuch

9. Zugbeanspruchung. siehe Tabelle 2. 82 und 8.3
einachsig,
Strecksparmung

~~~~~~U;N(unstrukturierter Randbereich)
Reißdehnung%l (strukturierter Bereich)im Auftrag

M
-O;.~r

Oberregierungsrat
Leiter des Laboratoriums 1V.32
Deponietechnik

BAM-Az.: IV.32/l166/96, 6. Ausfertigung

im Auftrag

/-~~ {'p~\
~ \4 -: \~~~'# ff
J~ ~~-6~W ~

~_!-.~~'fDr.-lng. H. August
Direktor u. Professor
Leiter der Fachgruppe IV.3
Deponietechnik und
Altlastensanierung

Der I. Nachtrag zur Zulassung ersetzt den alten Zulassungsschein
Nr. II/BAM 1V.3/04/96 vom 31.01.1996

N~C

ANLAGE 2 ZUM ZULASSUNGSSCHEIN
tIlBAM 4.3/04/96

BUNDESANSTALT FUER
MATERlALFORSCHUNG UND -PRUEFUNG

National Seal Company

RECHTSMITTELBELEHRUNG
Bezeichnung des Herstellers mit Produktionsstätten und der Verlegefirmen

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch
erhoben werden. Der Widerspruch ist bei dem Präsidenten der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung (BAM), Berlin 12205, Unter den Eichen 87, schriftlich oder zur
Niederschrift einzulegen.

Ist über den Widerspruch ohne zureichenden Grund in angemessener Frist sachlich nicht
entschieden worden, so kann Klage bei dem Verwaitungsgericht in Berlin 10557. Kirch
straße 7, erhoben werden.

Hersteller:

Präsident IGeschäftsffihrer:

Produktionsstäne:

Nal.ional Seal Company
Famsworth Center
1245 Corporate Blvd.
Aurora. n. 60504
USA
lohn Hardison

National Seal Company
1255 Monrnoulh Blvd.
Galesburg, n. 61401
USA

Die Klage kann nicht vor Ablauf von 3 Monaten seit der Einlegung des Widerspruchs
erhoben werden, außer wenn wegen der besonderen Umstände des Falles eine kürzere Frist
geboten ist. Sie kann ferner nur bis zum Ablauf eines Jahres seit der Einlegung des Wider
spruchs erhoben werden. Die Klage muß den Kläger, den Beklagten und den Streit
gegenstand bezeichnen.

Vertrieb:

Geschäftsftjhrer:

Geolining
Abdichtungslechnik GmbH
Alles Feld 21
22885 BarsbueneUHamburg
Deutschland
Karl-Heinz Ungruh

Wenn ein Bevollmächtigter bestellt wird, gilt sein Verschulden an der Versäumnis einer
Frist als eigenes Verschulden des Auftraggebers

Berlin J2205, den 30.12.1996

Autorisierte Verleger:

Geschäftsftihrer:

Geolining
Abdichlungstechnik GmbH
Altes Feld 21
22885 BarsbueneVHamburg
Deutschland
Karl-Heinz Ungruh

ANLAGE 1 ZUM ZULASSUNGSSCHElN
11IB AM 1V.3/04/96

BUNDESANSTALT FÜR
MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG

Prlifverfahren und Anforderungen im Rahmen der Fremdüberwachung der Herstellung der
PE-HO Bahnen

N~C
Herstellungsverfahren

ANLAGE 3 ZUM ZULASSUNGSSCHEIN
lllBAM 4.3/04/96

BUNDESANSTALT FUER
MATERIALFORSCHUNG UND ·PRUEFUNG

National Seal Company

KeDogniße Prüherfahreo.) Anrorderungen und Toleranzen Die NSC DURA SEAL HD 25 Dichtungsbahnen werden im NSC Werk 1255 Monrnoulh Blvd.. Galesburg. u..
61401, USA im Breitsch.litzdüscn-E:\.1rusionsverfahren hergestellt.

1. Dichle siehe Tabelle I. 3.

2. Dicke siehe Tabelle 1, 2.
ohne Struktur)

3. Äußere Beschaffenheit siehe Tabelle 1. 1.1, 12

4. Geradheit und PlanJage siehe Tabelle 1. 1.5, 1.6

5. Rußgehalt und Homogenität siehe Tabelle 1. 1.3, 1.4
der Rußverteilung

Dichte: (0.947 ± 0.OO3) g/cm'
Festlegung gemll8 Zulassungsschein 3.1

Dicke: 2,50 (..(), +O,30} mm (Grundmaterial

siehe Tabelle I, 1.1, 1.2 der Richtlinie

siebe Tabelle I, 1.5, 1.6 der Richtlinie

Rußgebalt: (2.35 ± 0,25) %, gemllß Zulas
sungsschein 3.1. Homogeniläl siehe
Tabelle 1.. 1.4 der Richtlinie

Die Materialzuftihrung erfolgt in einem geschlossenen Vakuwn System. Der Werkstofffliesst durch eine
Trocknerstation, um Oberflächenfeuchte zu eliminieren. Im Einschneckene:\1ruder \\ird das Rohmaterial durch
Temperatur und Druckaufbau plastifiziert und homogenisiert. Das Material wir durch einen Filter gedruck1 und
in eine Schmelzpwnpe geschoben. Die Schmelzpumpe garantiert einen ganz genauen Druck in der mit Ver
teilungssystemen ausgerüsteten Breitschlitzdüsc. Das ausgedruckte Extrudat \\ird von einem nachgeschalteten
Dreiwalzenkalander geglättet. Diese geglänete Bahn läuft durch ein nuklear Gerät womit messbare Dicken
veränderungen dann urunittelbar für die FeincinstellWlg der Breitsch.litzdn1sc benützt werden können. Dann
folgen Abzugsvorrichtung, Kantenabschnin, Lasergerät für die Kennzeichung. Kantenschnillanlage und
Aun\;ckelstation.

Als weiterer, getrennler Arbeitsgang wird auf die Dichtungsbahn die Struktur aus dem gleichen Werkstoff
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\\ie das Bahnenmaterial aufe:\"UUdiert. Durch ein geeignetes Produktionsverfahren \,;rd das E.\."UUdat
schaumförmig, wann aufgebracht, so dass die beiden Materialien miteinander ,·erschmelzen. Durch die An der
Aufbringung wird das Erscheinungsbild und das Reibungs\"erhalten der Struktur ver:indel1, z.B. Glättung des
aufgebrachten Schaumes.

ANLAGE 6 ZUM ZULASSUNGSSCHEIN
tllBAM 4.3/llt/96

BUNDESANSTALT FUER
MATERlALFORSCHUNG UND -PRUEFUNG

Lage der Kennzeichnungen auf der Bahn

Die Struktur wird mit einer Masse pro Fillcheneinheit \"on 80 glm2 :+: 20 glm2 als Standardabweichung aufge
bracht. Herslellungsbedingt ist die Struktur mit leichten Streifen in Produktionsrichtung \·ersehen.

Zur Sicherung der Kennzeichnung \\;rd auf dic glatte Basis-Bahn ein Schutzstreifen über den Bereich der
Kennzeichnung in Produktionsrichtung aufgeklebt. In dem folgenden Arbeitsgang des Strukturauftrags \\;rd
dieser Schutzstreifen mitbeschichtel. Um die Kennzeichung sichtbar zu machen. kann der Schutzslreifen
abgezogen werden (siehe Anlage 5). Die Strukturen werden projektbezogen auf der Ober- und Unterseite
unterschiedlich oder gleich gewählt. Die genaue Beschreibung des Produktions\'erfahren ist bei der
Bundesanstalt rur Materialrorschung und -prüfung hinterlegt.

N C National Seal Company

N~C

ANLAGE 4 ZUM ZULASSUNGSSCHEIN
11/BAM 4.3/llt/96

BUNDESANSTALT FUER
MATERIALFORSCHUNG UND -PRUEFUNG

National Seal Company

I I
I I I I I
L 4.6 I 0
I

0.8 1 N
0.8 1.5 I 1.5

I ~ I , I

I
I

I
Werkstofferklärung

Alle Masse in m

Die NSC DURA SEAL HO 25 Dichtungsbahnen werden aus dem Werkstoff

Beispiel der Kennzeichnung:

der Soh-a)' Inc, hergestellt. Das Rohmaterial ist werkscitig mit etwa 2.3 % Russ versehen. um eine
entsprechende UV-Slabilisierung zu erhalten.

IIIBAM 4.3/04/96 NSC DURA SEAL HD 25125/46001R/Rl01l961123456

Ohne weitere Zwnischung w;rd dann der Werksto(fvcrarbeitel. Der Randstreifenbcsch.n.itt (ma'\"imum 3%
bei 4,6 m Bahnenbreite) wird regranutiert und in einem geschlossenen System dem Verarbeitungsprozess
mckgefuhrt. Dieser Prozess andert keine der wcsenLlichen chemischen und physikalischen Eigenschaften.

Genaue Festlegung über die Kcnnwel1e der Formmasse und die Abnahmetolcranzen sind bei der SAM
hinterlegt.

Al Eigenüberwachung

National Seal Company

ANLAGE 7 Seite 1 ZUM ZULASSUNGSSCHEIN
ll/BAM 4.3/llt/96

BUNDESANSTALT FUER
MATERIALFORSCHUNG UND -PRUEFUNG

Beschreibung der Qualitätssicherungsmassnahmen

N~CANLAGE 5 ZUM ZULASSUNGSSCHEIN
ll/BAM 4.3/llt/96

BUNDESANSTALT FUER
MATERIALFORSCHUNG UND -PRUEFUNG

National Seal CompanyN C

Beschreibung von Aufbau und Anordung der Kennzeichnung

Rohstoffeingangskontrolle
Um sicherzugehen. dass das rur die NSC DURA SEAL HO 25 Bahn verwendete Material den
Herstelleranforderungen genügt. wird jeder Waggon des hereingekommenen Rohmaterials rolgendermassen
geprüft:

Anforderung an die NSC DURA SEAL HO 25 Fonnmassen im Rahmen der
Wa.reneingangskontrollc

Die Kennzeichnung der NSC DURA SEAL HD 25 Dichrungsbahnen erfolgt minels einer Laserbeschriftung
und enthält folgende Angaben:

Tabelle 1:

Kenngrässe Prüf\'enabren ProbenmateriaJ

- ZulassungskennzahJ

- Herstellungskennzeichen

- WerkslofIbcz.eiehung

IIIBAM ·U/~/96

NSC

NSC DURA SEAL HO

1. Dichte, eingefärbt ASTM D 1505 Sclunelzstrang, aus
Schmelzindexbeslimmung an
Granulat, I Std.•
tempern bei 1000 C.
je hereinkommenden Waggon

Die Codierungsschlüssel der Seriennummern und der Rollennummern \\urden bei der BAM hinterlegt.

Sorort nach der Produktion \\irdjcde Rolle mit einer Rollennwnmer beschriftet. Dadurch ist eine
Rüeb:erfolgbarkeit zur DoJ..'Umentation der Produktion und der Eigenüberwachung gewahrleisleI.

- TypenbclCichnung Material

- Nenndicke 2,5 mm

-Breite (mm)

- Oberflache, rauh = R

• Produktionswoche

• Produktionsjahr

- Inleren Codierung

25

25

RIR

NN

NNNNNN (scchsstellige Nummer)

2. Schmelzindex ASTM D 1238
(19012.16)/(190121.6)

3. RussgehaJt ASTMD 1603

4. OlT-Wert ASTM-Nonn oder
Wcrkvo",hrift (Nsq

5. FliessfMtigkeitS\-erhalutis ASTM D 1238
(Meltflow Ratio) (190121.6)/(19012.16)

6. FeuchtigkeilSgehalt Werlcvorschrin (NSC)

7. Untersu!=hung auf Ver· Werkvorschrin (NSC)
schmutzungen vor Verarbeitung
zur Bahn

Granulat
je hereinkommenden Waggon

Granulat
je hereinkommenden Waggon

Granulat
je hereinkommenden Waggon

Granulat
je herei,nkommenden Waggon

Granulat
je hereinkommenden Waggon

Granulat
~ xje hereinkommenden
Waggon

Beispiel Kennzeichung:

IIIBAM 4.3/04/96 NSC DURA SEAL HD 25/25/46001R/Rl0 1196/1 23456

Diese Ergebnisse werden dann mit den Grunddaten des Rohstoffherstellcrs ~d den internen Richtwenen der
NSC verglichen. Die \'om RohstotIhersteller durt:h Werkzcugnissc garantierten Kc:nn\\-erte und Tolera.nzcn
sind bei der SAM hinterlegt.
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ANLAGE 7 Seite 2 ZUM ZULASSUNGSSCHEIN
ll/BAM 4.3/04/96

BUNDESANSTALTFUER
MATERlALFORSCHUNG UND -PRUEFUNG

National seal Company

Die Ergebnisse der Eigenüberwachung werden entsprechend dokumentiert und liegen der fremdüber
wachenden Institution zur Einsichtnahme vor.

Fremdüberwachung des Verlegers

Mit der Fremdübcrn-achung der Baustelle werden neutrale Institute oder Sachverstandige durch den Bau
herrn oder die überwachende BehOrde betraut.

Die QualilalSkontrolle. im Rahmen der Eigenübernachung des gefertigten Produktes, bestehl aus;

Wahrend der Herstellung wird die Dicke mit einem Beta-StrahleT-Messinstrument ständig kontroUiert. Die
Lasermarkierung und die aussere Beschaffenheit der Dichtungsbahn ....'Crden laufend beobachtet

Prilfvcrfahren und Anforderungen im Rahmen der Eigenüberwachung der Hersteller der
NSC DURA SEAL lID 25 Bahnen

ANLAGE 8 ZUM ZULASSUNSSCHEIl\
11/BAM 4.3104196

BUNDESANSTALT FUER
MATERIALFORSCHUNG UND -PRUEFUNG

National Seal CompanyN~CHäufigkeitEntspricht im
Wesentlichen

P1"Ür"erfahrenKenngrosse

Tabelle ll:

3. Geradheit und Planlage • siehe Tabelle I. 1.5. 1.6

4. Russ\'crtcilung Werhorschrift (NSe)
und ASTM 0 2663

5. Massanderung ASTM D 12M, 1200 C DIN 53 377
ProbckOrpcr 100 nun x 100 nun

6. Schmelzindcxandcrung • siehe Tabelle I,-U

7. SlTeCkspannung und ASTM D638M DIN 53455
Dehnung. Reissdchnung

8. Beschaffenheit und Wcrk\'orschrift (NSC)
Masse der überDachen- • siehe Anlage 7. Seite 3
suuktur

Aeusserc Beschaffenheit • siehe Tabelle 1.1

l.

2.

Dicke ASTMD751 DIN 53353 Mind. je 300 1fm

Laufende BeurteilWlg
der Oberfläche,
Homogenität des
Materials mind.
je 300 lfm

Je Betriebsanlauf,
mind. Ix pro Woche

Je BcmebsanJauf.
mind. Ix pro Woche

Mind. jede 2. Rolle,
jedoch je 300 lfrn

Je BelIiebsanlauf und
mind. je 600 lfm

Je BclIiebsanlauf und
mind. je 300 Ifm

Mind. je 300 lfm

Lagerungs- und Transportanweisungen des Herstellers

Werkseitige Lagerung

Die werkseitige Lagerung erfolgt auf einem planen. verfestigten Lagerplatz. Damiljede die Verlegearbciten
bceintrachtigende Verformung oder Beschädigung der Rollen vemtieden werden kann, erfolgt die Ein- resp.
Auslagerung mittels einem Stapler mil spezieller Hebevorrichtung. Die Stapelhöhe darfbci den für Europa
vorgesehenen Rollenlängen ma.ximal 5 Rollen betragen.

Transport nach Europa

Der Transport vom Herstellwerk nach Europa erfolgt in Containern. Dabei kann der Transportweg direkt
(door to door) oder über ein in Europa errichtetes Z\\ischenlager erfolgen. Wird die zweite Möglickeil
angewendet, ist bei der Z\\ischenlagerung analog der werkseitigen Lagerung zu verfahren. Der Weiter
tmnsport auf die Baustelle erfolgt dann millels LKW. Der mi! der Zwischenlagerung und dem Weiter
transport auf die Baustelle beauftragte Spediteur hat nach den Weisungen des Hers1ellers oder dessen
Vertreters zu verfahren.

Lagerung auf der Baustelle

Vor Ort sind rur die Entladung der LKW's befestigte Plätze oder FahrslIasse mit stcinfreicm und sauberem
Untergrund \'orzusehen. Der Lagerplatz ist entsprechend der geplanten Teillieferungen mit ausreichenden
Abmessungen bereilzustellen. Für die Emladung der LKW's kommen je nach Baustelle folgende
Möglichkeiten in Frage:

• Prüfverfahren gemäss BAM Richtlinie rur die Zulassung yon Kunst510ffdichtungsbahnen als Bestandteil
einer Kombinationsabdichtung für Siedlungs- und Sonderabfalldeponien so\\ie rur Abdichtungen \'on
Altlasten. Stand: Juli 1992

Mit spcziel1en Hebelraverscn, welche am Baugerat (z.B, Hydraulikbaggcr) befestigt werden, Dic Hebe
lrtl\'crse ist auf die Bahnbreite abgestimmt und so beschaffen. dass die Grossrolle durch beidseitiges
Eingreifen in den Rollenkern erfasst \\ird.
An Baumaschine odcr Stapler befestigter Dom.
Mit zwei breilcn Transportgurten und Tra\·erse welche am Lasthaken oder an der Baggerschaufel
befestigt werden.

N~C

ANLAGE 7 Seite 3 ZUM ZULASSUNGSSCHEIN
l1/BAM 4.3104/96

BUNDESANSTALT FUER
MATERIALFORSCHUNG UND -PRUEFUNG

National Seal Company

Transportbcschädigungen sind unminclbar dcm Hers1eller zu mclden!

ANLAGE 9 ZUM ZULASSUNGSSCHEIN
11/BAM 4.3/04/96

BUNDESANSTALT FUER
MATERlALFORSCHUNG UND -PRUEFUNG

Beschaffenheit und Masse der Oberflächenstruktur

Der bedienende Maschinist ist verantwortlich für die ununterbrochene Qualitätskontrolle der äusseren
Beschaffenheit der strukturierten Bahnen und der einwandfreien Funktionsweise des Kontroll- und
Regels)'stems.

National Seal Company

Die Homogenitat und der gleichmässige Auftrag wird kontinuierlich \;sucll anhand \'on Vergleichsproben
überprüft.

Um weitere. detaillierte Prill'ungen machen zu können. werden am Ende bzw. am Anfang einer zu prüfenden
Bahn Muster entnommen (mindestens alle 300 lfm).

Die Masse der aufextrudierten Struktur ""ird als Differenz zur glatten Dichrungsbahn durchVergleichs
wägungen ermittelt. Dazu werden aus der strukturierten Bahn 10 Muster (30,5 cm x 30,5 cm) über die Breite
der Bahn entnommen und der Minelwert und die Standardabweichung ermineh.

Zus1l.tzlich erfolgt eine Kontrolle der Reibungsbciwerte an einem Klapptisch mit einer Auflast und definierter
Oberflächenrauhigkeil.

Beispiel Rollenaufldeber

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

S10F919A-6A2601AA3

Die Fremdüberwachung des Produktes erfolgt auf der Basis eines Ueberwachungsvertnlges zwischen NSC
einerseits und dem MPA Darmstadt andererseits. Darin ist die halbjährliche Probcentnahme und Ueber·
prüfung der Bahn und die der Eigenüberwachung festgelegt.

325 FT 99

KG

NSC
NATIONAL SeAL COHPANY
GALESBURG. IL 61401

S10L919A-6A2600002

15.09 FT 4.60
2700 LB 1225

TOP: ROUGH IBASE SHEET.
OBEN: RAUH

B8Ji~~: ~~~~H IcaRE BATCH NO.

ORDER NUNBER, TMPM 1000 1
AUFTRAGSNUNNER,

~1~O~O__--",,2=.5:..=O----=M.:c:..:.M_11
SOLVAY

i~~1rsSCHICHT: A I

ANLAGE 7 Seite 4 ZUM ZULASSUNGSSCHEIN
11/BAM 4.3/04/96

BUNDESANSTALTFUER
MATERlALFORSCHUNG UND -PRUEFUNG

National Seal Company

B) Fremdüberwachung

Fremdübern-achung des Bahnenherstelters
(Betriebseigenes technisches Verfahren)

N~C

PTÜf\'erfahren, Kennwerte und Toleranzen im Rahmen der Fremdüberwachung werden in Anhang I des
Zulassungsscheins beschrieben.
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National Seal Company
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BUNDESANSTALT FlJER
MATERIALFORSCHUNG UND -PRUEFUNG

National Seal Company

Ricbtlinien zum Verlegen und Verscbweissen der Babn
Auftragnäbte

a) Schweissverfahren

Die Verlegung und Vcrschweissung der NSC DURA SEAL Dichtungsbahnen erfolgt gemäSS SAM Zulassung
ausschliesslich von der Geolining Abdichtungstechnik GmbH und/oder den im vorliegenden Zulassungschein
aufgefühnen Verlegefit1l'!cn.

Verlegung:

Auftragnahte werden mit Handschweissgeralen im Ex1rusionsverfahren hergestellt. Die Anwendung erfolgt
bei Detail- und Sanierungsarbeiten.
Die Nahte "'erden in einer Breite von ntindestens 30 mm ausgefilhrt. Die zu verschweissenden Bahnenenden
sind mechanisch (Schleifer. Ziehklinge) \'on einer Schmutz- und Ox)'dschicht zu befreien. Eventuelle SIOSS
stellen sind einzuebnen. Die Bahnen werden rninels Heissluftschweissung vorgeheftet und anschliesscnd mit
dem Handextruder unter Venvendung eines angleichen Zusatzstoffes dicht verschweisst.

Die Verlegung der NSC DURA SEAL Bahn erfolgt gemAss den Bestimmungen und Auflagen der SAM
Richtlinie Stand Juli 1992.

Verschweissen:

Für die Verschweissung der in dieser Zulassung beschreibenen Dichtungsbahnen kommen die Heizkeil· und
Extrusionsschweissung zum Einsatz. Dabei ist zu beachten, dass nach Möglichkeit das Hcizkeilschwciss
verfahren einzuselZtcn ist damit der Extrussionsschweissnahtantcil minimal gehalten \\ird.

b) Prüfung

Die Prüfung erfolgt nach der Vorgabe der Richtlinie DVS 2225 Teil 2.
Die Dichtigkeitsprüfung wird mit Vakuumhauben durchgefiihrt. Die Naht wird \'orerst mit einer vom
Bahnenhersteller freigegebenen Pn1ffiüssigkeit eingesprilhl, dann wird in der Vakuwnhaube ein Unterdruck
von 0,3- 0,5 bar aufgebracht. Ohne Blasenbildung ist das Prüfresultat positiv. Bei negativem Ergebnis der
Vakuumpriifung ist die entsprechende Slelle zu sanieren und erneut mit Vakuum zu pn1fen.

c) Dokumentation

Die Vcrschwcissung hat unter gröSStcr Sorgfalt nach den einschlägigen DVS-Richtlinien 2225, Teil I-t zu
erfolgen.

Die Dokwnentation der Schweissung und Prüfung erfolgt aufentsprechenden Formblanern.

Vor dem Verschweissen ist der Schweissbcreich zu reinigen. Bei den mit einer PE-Schulzfolie versehenen
Randern kann dieser Vorgang entfallen, insofern die Schulzfolie crst unmittelbar vor der Verschweissung
entfernt \\ird.

Um die Struktur zu übcrschweissen, muss gewahrlcistet sein.., dass keine Verunreinigungen im Schweissbercieh
vorhanden sind. Dies ist in der Regel der Fall, wenn uruninelbar nach dem Schneiden oder Konfektionieren
der Bahn die Verbindung hergestelll wird.

Dokumentation der Qualitätssicberung

GrundslUzlich sind alle Schweissungen und Nahtprüfungen auf Formblänern zu dokumentieren und "om
zustandigen Frcmdprüfer minels Unterschrift zu bestatigen.
Sämtliche Schweissn.ähte und Sanierungsmassnahmen sind in einem Bestandsplan einzutragen.

Fm den Fall, dass die Strukturierung verschmutzt ist, so ist der gesamte Schweissbcrcich mechanisch zu
reinigen und die Slruktur zu entfernen.
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N C National Seal Company

Muster des Protokolls für die Herstellung der Scbweissnabt
(Heizkeilnaht mit Mascbinenprotokoll)

Bescbreibung der Qualitätssicberungsmassnahmen bei der
Scbweissnabtberstellung

Schweißprotokoll IN" .1 "..,'" AIf.A~.!lJf

ÜberUppnW mit~ I ~t-Nl'. tA/t-

Projekt:
Gm, HTH-6iEO II.

S<hw<i/lo-

a) Scbft'ciss\'crfahren

b) Priifung

Ueberlappnähte mit Prüt1<anal

Sämtliche Schweissarbeiten werden nur von geschultem Personal ntit Pn1fbescheinigung nach DVS 2212,
Teil 3 ausgefiihrt. Die Arbeiten werden von einem verantv.'ort.lichen Faelunann überwacht. ~t-Nr. $'/J ............

""""" Si'" 1'9 Heßdatener fassung

[ Lufttemper.ltlr 'C Al' 1\;iIt; S,//2.

~ Luftfeud'rte 1/3 ...........................
w"" ke/n Dn... UT:!11
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]
LI ä:l~ 1;40 tU.- .. .1~O
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"-I "'-, " I.'
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t
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5 bar
4 bar
3 bar

20° C
40° C
40° C
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c) Dokumentation

Für Sämtliche Nahle werden entsprechende Schweiss- und Prüfprotokolle erstellt.
Die Schweissmaschinen sind mit einer Datenerfassung rllr Weg, Zeit, Hci7.keiltempcratur,
Schweissgeschwindigkeit und Fügedruck ausgerüstet. Die Datenaufnahme erfolgt kontinuierlich im
100 mm - Takt.
Ein Ausdruck erfolgt automatisch sobald vorher eingegebene Grenzwene überschritten v.'erden
(Kennzeichnung mit -).
Darüber hinaus kannjederzeil ein Datenausdruck manuell eingeleitet werden.

Für die Herstellung \'on Ueberlappnahten werden Heizkeilmaschinen eingesetzt. Die Nahte haben
eine Mindestbreite von 2 x 15mm. Die Breile des PrüJkanals betragt mindestens 17mm '+ 2mm.

Mit jedem Schweissgerat sind taglich vor Sch\\'Cissbeginn ProbeschVr'Cissungen auszufiihren. Bei wesentlichen
Aenderungen der ausseren Bedingungen (z.B. Umgebungstemperatur, Wind., Boden\'crhaltnisse) sin'd Probe
schweissungen zu wiederholen. Erst nach positiver Begutachtung der Schweissprobe kann mit der Nahther
stellung begonnen werden.

Die Prüfung erfolgt nach den Vorgaben der Richtlinie DVS 2225 Teil 2.
Die Dauer der Druckpn1fung bet.ragt mindestens 10 Minuten, dabei darf der Druck wo nicht mehr als
10% des Priifdrocks abfallen.
Der Prüfdruck wird entsprechend der Oberflachentemperalur der KDB festgelegt:
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\'luster des Protokolls für die Herstellung der Schweissnaht (Handnaht) Muster des Prüfprotokolls I1ir Heizkeilnähte (Maschinennaht)

Schweißprotokoll IN" o.~

Extrusions.Auf1n~t I N.kt·Nr.

Projekt: ""',-
Prüfprotokoll für lJberlappnähte mit Prüfkanal INr.

Bauvorhaben: Fügeverfohren: _

OichtlJ'lgsbahn: Nenndicke'
Hersteller: Naht-Nr.:

I. Außere Beschoffenhe i t
Siallen td'Ilwr1D.tf IoI.JlsllNSbllfblg
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Beschreihung der Geometrie der Schweissnaht Muster des Prüfprotokolls I1ir Extrusionsauftragnähte (Handnaht)

Heizkeilnaht mit PrüfkanlLl

Die Exuusionsschweissnähte 'weisen eine Mindestbreite von >30 mm auf. Im übrigen sind die Abmessungen
nach DVS RichtJinie 2225 einzuhalten.

Die verv.-endeten Heizkei1schweissgmlC besitzen einen Heizkeil, mit welchen eine verschweisste Breite von
mindestens 2 x 15 nun und einem dazwiscbenliegenden PrüfkanaI von 15'+ 2 mm bergesteUt 'werden kann:

Prüfprotokoll für Auftraanähte INr.

Bauvorhaben: Fügever fohren:

Oichtungsbatvl: Nenndicke: -'"
Hersteller: Naht-Nr. :

I. Außere Beschaffenhe i t
Stallen H:1llv~tQJr 'Julslousblt6slg Kerben U'ld Ritfen """,,'"

11. Abmessungen (mm) I b '
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111. Festigkeit im Schälversuch O·i1I:rl1t1lJ\lrige Qctr.f{/Qflamlgt
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Extrusionsnaht mit ZusatZl\'crkstoff
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Der Antragsteller ist der Hersteller des Schutzsystems.

Naue Fasertechnik GmbH & Co. KG
Wartturmstr. 1
32312 Lübbecke

Naue Fasertechnik GmbH & Co. KG
Gewerbestr. 2
32339 Espelkamp-Fiestel

b) GWS Geotextil GmbH & Co. KG
Markneukirchner Str. 2 - 4
08626 Adorf

Die Komponenten 1 und 4 bestehen aus Vliesstoffen, die durch fortlaufende
Vernadelung von Stapelfasern gefertigt werden. Die Komponente 2 besteht aus
dreidimensional miteinander verschlungenen, dünnen Polypropylen-Extrusions
strängen. Diese Wirrgelegeschicht wird bei der Produktion kontinuierlich durch
Punktschweißen und/oder vollflächig mit dem Trägergeotextil verbunden. Die so
entstandene Trägerkomponente mit der Bezeichnung Secudräll'" R 151 DS 501
wird als Rollenware mit 2 m Breite und 25 m Länge ausgeliefert. Das Deckgeo
textil wird ebenfalls als Rollenware gefertigt. Der Aufbau des Schutzsystems auf
der Deponiebaustelle erfolgt in drei Schritten: Zunächst wird die Trägerkompo
nente (mit der Vliesstoffseite nach unten) auf den verschweißten Kunststoffdich
tungsbahnen ausgerollt. Anschließend erfolgt die Verhüllung der Wirrgelege
schicht mit Sand. Im letzten Arbeitsgang wird das Deckgeotextil verlegt. Auf die
so entstandene Schutzschicht wird die Flächenentwässerung (z. B. Grobkies der
Körnung 16-32 mm) aufgebracht.

Hersteller:

Beschreibung des Zulassungsgegenstands

Das Schutzsystem mit der Herstellerbezeichnung Depomai" Z 25 besteht aus den
vier Komponenten:

1- Trägergeotextil (Herstellerbezeichnung Secutex'" VR 151)
2 - Wirrgelege (Herstellerbezeichnung Secumat'" ES 501)
3 - Sandftillung des Wirrgeleges
4 - Deckgeotextil (Herstellerbezeichnung Depotex'" R 335)

Produktionsstätten: a)

für ein Verbundschutzsystem, bestehend aus den Komponenten: I. Trägergeo
texli!. 2. Wirrgelege, 3. Sandfüllung und 4. Deckgeotextil, ftir Dichlungsbahnen in
Basisabdichtungen von Deponien ftir Siedlungs- und Sonderabfalle.

1. Nachtrag

ZULASSUNGSSCHEIN

LI. Gesetz zur Vermeidung, Verwertung und Beseitigung von Abfallen (Kreislauf
wirtschafts- und Abfallgesetz - KrW/AbfG), vom 27.09.1994, BG BI. I, S. 2705,
1994.

3.

2, Antragsteller

1.2. Dritte Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Abfallgesetz (TA Siedlungsabfall),
Techllische Allieitullg zur Ve""'rtullg, Behalldlullg ulld sonstigen Entsorgung von
Siedlullgsabfällell, vom 14.05.1993, BAnz. Nr. 99a, 1993.

1.3. Verwaltungsvorschrift des Thüringer Ministeriums für Umwelt und Landesplanung
- Die geordllete Ablagerullg VOll Abfällell . vom 11.09.1992, Thüringer StAnz.,
Nr. 40, S. 1344, 1992.

1. Rechtsgrundlagen

Struktur
fRl

Struktur
fRI

National Seal Company
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3. I. Werkstnffe des Schutzsy=

Komponente:

1 - Fasern mit einem Titer von 6,7 dtex aus Polypropylen
2 - Polypropylen mit einem Rußbatch
4 - Fasern mit einern Titer von 6,7 dtex (± 10 %) aus PE-HD der Forrnmasse

Hostalen GC 7260 F. Bei der Faserherstellung wird ein Rußbatch zugege
ben. Rußgehalt der Fasern 0,4 - 0,8 %. Angaben zur Stabilisierung der
Forrnmasse, zur Rezeptur des Rußbatches und zu weiteren Zuschlägen sind
bei der Zulassungsstelle hinterlegt. .

3.1.1 Kennwerte der Formmasse Hostalen GC 7260 F<K=p~)

Werkstoff
Dichte
Schmelzindex (190/5)

PE-HD
0,955 - 0,963 g/cm'
20 - 26 g/IO min

3.1.2. Kennwene der geütextjJen Komponenten des Scbutzsys.te.ms

Komponente:

1 - Masse pro Flächeneinheit I) 135 g/m'
Vliesdicke I) 1,5 mm

2- Masse pro Flächeneinheit I) 450 g/m'
Schichtdicke I) 20 mm

4 - Masse pro Flächeneinheit I) 300 g/m'
Vliesdicke 2) 2,7 mm
Rollenbreite 5,80 m
maximale ~ollenlänge 100 m
Wirksame Offnungsweite 0,11 rrm
Faserfestigkeit 27 cN/tex ± 10 %

342 Faserdehnung 1I0%±30%



I) Mittelwert; 2) Mittelwert minus Stnndard~bweichung

Die Festigkeit des Deckgeotextils (Komponente 4) und/oder des Trägervlieses
(Komponente I) kann gegebenenfalls durch eine Gewebeauflage erhöht werden.
Komponente I und 2 .werden werksseitig wie folgt zusammengeheftet: Das
Trägergeotextil ragt als Uberlappstreifen an einer der Längskanten ca. 15 cm über
das Wirrgelege hinaus. Auf der gegenüberliegenden Längskante beträgt der
Yliesstoffüberstand maximal +I cm bzw. -3 cm relativ zur Kante des Wirrgeleges.

Werkstofferklärung des Vliesstoffherstellers, siehe Anlage 2, Technisches Daten
blatt des Verbundschutzsystems Depomai" Z 25, siehe Anlage 3, Qualitätssiche
rungsmaßnahmen im Rahmen der Eigen- und Fremdüberwachung, siehe Anlage 6.

3.2. Kennwerte der Sandfjjllun~(KQmpllill:ll.tl:...)

Für die mineralische Füllung wird getrockneter Sand mit einer Komverteilung
zwischen 0,5 und 3,0 mm bei maximaler Ausfallkörnung von 10 % verwendet. In
Anlehnung an die fiir das Dränmateria1 geltenden Bestimmungen der TA Abfall darf
der Calcitgehalt des für das Schutzsystem Depomai" Z 25 verwendeten Füllsandes
20 Gew.-% nicht übersteigen.

4. Anforderungen an den Zulassungsgegensland

4.1. Die Richtlinien, Merkblätter und Bestimmungen der Bundesländer fUr Schutz
schichten sind zu beachten.

4.2. Anfo.rdmln~geotextjlenKomponenten des SchntzsyS..te..rns

6.

Anordnung sowie Lage der Kennzeichnung, siehe Anlage 4. Zur Identiftzierung
der Geotextilien (Komponenten I und 2 gemeinsam, sowie Komponente 4)
werden die einzelnen Rollen mit einem Rollenetikett, entsprechend den in Anlage
5 beigefügten Mustern versehen. Das Rollenetikett enthält die in der Anlage 5
aufgelisteten Daten. Aus der Rollennurruner ergibt sich die Zuordnung zum Datum
der Herstellung und zu den Prüfergebnissen der Eigenüberwachung.

Überwachung

Die Herstellung der geotextilen Komponenten des Schutzsystems muß eigen- und
mindestens zweimal jährlich fremd überwacht werden (siehe Anlage 6 zu den
Maßnahmen der Eigen- und Fremdüberwachung). Die Überprüfung der Qualität
der mineralischen Füllung erfolgt im Rahmen der Identifikationsprüfung auf der
Baustelle (siehe Anlage 6). Die bei der Fremdüberwachung ermittelten Kennwerte
müssen im Rahtreil der Toleranzen mit den unter Nr. 3 angegebenen Kennwerten
übereinstimmen. .

Eine Eigen- und Fremdprüfung ist auch bei dem Einbau der Schutzschicht durch
zuführen. Dabei ist insbesondere die Einhaltung der Anforderungen unter Nr. 4
dieses Zulassungsscheins und seiner Anlagen (siehe Anlage 6) zu überprüfen.

Die mit der Fremdüberwachung beauftragten Institutionen müssen über ausrei
ehend qualifiziertes Personal und notwendige Prüfeinrichtungen verfügen sowie
der europäischen Norm "Allgemeine Kriterien zum Betreiben von Prüflaborato
rien" DIN EN 45 001 (Mai 1990) genügen.

Die geotextilen Komponenten müssen nach den Angaben in Nr. 3 gefertigt werden.
Das Deckgeotextil schützt die Sandschicht vor Erosion. Für seine Herstellung
dürfen nur die unter Nr. 3.1 (Komponente 4) genannten Werkstoffe verwendet
werden. Vliesstoffe aus diesen Werkstoffen wurden einer Prüfung gemäß den
Anforderungen an die Schutzschicht für die Dichtungsbahnen in der Kombi
nationsdichtung, vorüiufige Zulassungsrichtlinie für Schutzschichten ZR-S
(BAM, 1995) unterzogen. Für die geotextilen Komponenten I und 2 können erd
und straßenbautaugliche, handelsübliche Polypropylen-Formmassen verwendet
werden (siehe dazu: Merkblatt für die Anwendung von Geotextilien und Geogittern
im Erdbau des Straßenbaus, FGSV, Köln, 1994). Die geotextilen Komponenten
müssen in ihren Eigenschaften den an der BAM hinterlegten Mustern entsprechen.

4.3 Anfo.rdmlngen an die mineralische FÜllung

Das für die mineralische Füllung verwendete Material muß den unter Nr. 3.2 ge
nannten Kennwerten entsprechen.

4.4. Anfo.rdmlngen an den Einsatz des Depomnt@ Z 25-Sys'tems als Schlltz1age

Der unter Nr. 3 beschriebene Schutzschichtaufbau kann nach dem derzeitigen
Stand der Technik in Basisabdichtungen von Deponien für Siedlungs- und Sonder
abfalle bei Grobkies der Körnung 16-32 mm als Material der RächenenlWässe
rungsschicht bis zu einer Deponieauflast von 900 kN/m' (entsprechend ca. 60 m
Deponiehöhe) verwendet werden. Der Nachweis der Schutzwirkung wurde durch
eine mechanische Schutzwirksamkeitsprüfung erbracht (siehe dazu: ZR-Si. Für
gräßere Auflasten ist ein gesonderter Schutzwirksamkeitsnachweis zu führen.

4.5. Antim:lmwgen an die Ver!egun~pomat'"Z 25 - Schmzsy=

Bei Transport, Lagerung und Verlegung des Schutzsystems (siehe Nr. 3) sind die
Anweisungen des Herstellers (siehe Anlage Nr. 7) zu beachten.

Soweit das Schutzsystem durch die in Nr. 2 genannte Herstellerftrma nicht selbst
verlegt wird, darf eine Verlegung nur durch eine von der Herstellerfuma autori
sierte Verlegeftrma erfolgen.

Bei dl'r Verlegung müssen die in der Richtliniefür die Zulassung von Kunststoff
dicht"ngsbahnen als Bestandteil einer Kombinationsdicht"ng für Siedlungs- "nd
Sonderabfalldeponien sowiefür AbdichlUng von Altlasten, Abschnitt 8, genannten
Bestinunungen und Auflagen für den Bau der Kombinationsdichtung eingehalten
werden.

Die Verlegung des Schutzsystems hat in Abstimmung mit der Verlegung der
Kunststoffdichtungsbahn zu erfolgen. Auf der Grundlage des Verlegeplans für die
Kunststoffdichtungsbahn ist für das Schutzsystem vor Verlegebeginn ebenfalls ein
Verlegeplan zu erstellen, der mindestens die folgenden Punkte umfaßt:

I - Lage der Bahnen des Schutzsystems relativ zur Lage der Kunststoffdich
tungsbahnen; übersichtsartig für die einzelnen Bauabschnitte.

2 - Richtung der Verlegung in den einzelnen Bauabschnitten.
3 - Auflistung der zu verlegenden Rollen des Schutzsystems anhand der

Rollenetiketten bzw. der Rollennummernliste.
4 - Details der Verlegung an besonderen Punkten, z.B. Durchdringungsbau-

werken, Dränagegräben.

Die Verlegearbeiten müssen so vorbereitet werden, daß das Schutzsystem ohne
Verzögerung auf der Kunststoffdichtungsbahn verlegt werden kann. Insbesondere
sind bei der Sandverflillung Maßnahmen zu treffen, die eine unbehinderte gleich
zeitige Verlegung und Verschweißung von Kunststoffdichtungsbahnen in angren
zenden Bauabschnitten gewährleisten. Die Wirksamkeit und die einwandfreie
Funktion der Vorrichtungen zur weitgehenden Staubreduzierung ist auf der
Baustelle vor Beginn der Sandverfüllung zu prüfen. Eine der Verlegeleistung der
KDB angepaßte Verlegeleistung des Schutzsystems ist sicherzustellen.

Die Standsicherheit des Schutzsystems in Böschungen ist für jedes Bauvorhaben
durch einen gesonderten Nachweis nach dem Stand der Technik zu belegen.

7. Hinweise

7.1. Dieser Zulassungsschein gilt als Nachweis der Zulassung im Sinne der TA Sied
lungsabfall. Das Schutzsystem nach Nr. 3 wird unter der Voraussetzung, daß die
Anforderungen in Nr. 4, Nr. 5 und Nr. 6 dieses Zulassungsscheins eingehalten
werden, als Verbundschutzlage in einem Schutzschichtaufbau nach Nr. 4.4.
zugelassen. Es wird die Eignung des Schutzsystems, nach dem Stand der Technik
bescheinigt. Die für die Durchführung von Abdichtungsmaßnahmen erforderlichen
Genehmigungen werden durch die Zulassung nicht ersetzt.

Die Anforderungen dieses Zulassungsscheines sind bereits bei der Planung und der
Ausschreibung des Deponieabdichtungssystems zu berücksichtigen.

7.2. Diese Zulassung gilt nur für das in Nr. 3. genannte Herstellungsverfahren., den in
Nr. 2.1. genannten Hersteller und die Produktionsstätten. Die zuständige Uberwa
chungs/Genehmigungsbehörde muß beim Einbau der Schutzlage die Einhaltung
der Anforderungen, Auflagen und Bestimmungen des Zulassungsscheins überwa
chen.

7.3. Änderungen der Werkstoffe, der Zusätze, der Herstellungsverfahren von
Zwischen- und Endprodukten (Faser und Vliesstoff), der Produktspeziftkation, der
Kennwerte der Sandfüllung oder des Verwendungszwecks erfordern eine neue
Zulassung.

7.4. Die Zulassung ist an den in Nr. 2 genannten Hersteller und die Fertigungsbetriebe
gebunden. Sie ist nicht übertragbar. Der Zulassungsschein darf nur im Ganzen mit
den dazugehörigen Anlagen vervielfaltigt werden. Eine auszugsweise Veröffentli
chung bedarfder Genehmigung der Bundesanstalt für Materialforschung und -prü
fung. Der Text und die Zeichnungen in Werbeschriften dürfen dem Zulassungs
schein nicht widersprechen. Das gilt sinngemäß auch für BerichtelZeugnisse u. ä.
der Eigen- und Fremdüberwachung. Bei der Verwendung des Zulassungsgegen
standes auf der Baustelle muß der vollständige Zulassungsschein in Kopie vorlie
gen.

7.5. Die Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter erteilt.

8. Nebenbestimmungen

8.1. Die Zulassung wird unter Widerrufsvorbehalt erteilt. Ein Widerrufsgrund liegt
insbesondere vor. wenn der Hersteller von dem in den Prüfungsunterlagen und in
den Anhängen des Zulassungsscheins beschriebenen Verfahren oder von den für
die Prüfungsmuster verwendeten Materialien abweicht. In diesem Fall wird kein
zugelassenes Produkt mehr gefertigt. Die Zulassungsbehörde ist berechtigt, im
Herstellerwerk, in Zwischenlagern oder auf der Baustelle auch unangemeldet zu
prüfen, ob die Anforderungen, Bestinunungen und Auflagen dieses Zulassungs
scheins eingehalten worden sind. Das Grundrecht aus Art. 13 GG, die Unverletz
lichkeit der Wohnung, bleibt gewahrt.

8.2. Ein Widerrufsgrund liegt auch vor, wenn sich der Werkstoff und das Herstellungs
verfahren des Zulassungsgegenstandes nach Nr. 3 verändert hat, eingesetzte
Verlegeverfahren sich nicht bewährt haben und dies an Hand von neuen tech
nischen ErkelUltnissen belegt werden kann oder wenn nach dem Stand der Technik
eine Weiterentwicklung und Verbesserung erforderlich ist.

8.3. Im Falle des Widerrufs ist der Hersteller verpflichtet, der Zulassungsbehörde
umgehend den Zulassungsschein auszuhändigen.

8.4. Die Zulassung wird ferner unter der Auflage. erteilt, daß der Nachweis der Fremd
~.berwachung zweimal jährlich durch die Ubersendung einer Ausfertigung eines
Uberwachungsberichtes erbracht wird. Entsprechendes gilt gegenüber den zustän
digen Überwachungsbehörden bezüglich des Schutzsystems für das jeweilige
Deponiebauprojekt.

8.5. Die Zulassung wird unter dem Vorbehalt erteilt, daß in Abstimmung rrtit der
Zulassungsstelle das ulennoanalytische Verfahren der MaterialidentifIkation bei
der Fremdüberwachung durch Festlegung von materialspeziftschen Kennwerten
und einer statistisch signifikanten Auswertung verbessert wird.

5. Kennzeichnung

Das nach dieser Zulassung hergestellte Schutzsystem ist gemäß den an der BAM
hmterlegten Prüfmustern fortlaufend wie folgt zu kennzeichnen:

II08/BAM IV.3/06/96//Depomal'" Z 2511

8.6. Die Zulassung wird unter dem Vorbehalt erteilt, daß Maßnahmen getroffen
werden, die eine Verlegung bei Beachtung aller unter 4.5. genannten Punkte
ennöglicht. Dieser Vorbehalt schließt ausdrücklich die Auflage rrtit ein, daß auf
jeder Baustelle geeignete Vorrichtungen zur weitestgehenden Staubreduzierung
während der Sandverfüllung zum Einsatz kommen.
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9.

Zum Nachweis der ErfuUung dieser Auflage ist der Zulassungsstelle möglichst bald
die verbesserte praktische Handhabbarkeit des Schutzsystems gemäß den hier
genannten und unter Nr. 4.5. aufgeführten Punkten in einem Funktionstest auf
einer Baustelle nachzuweisen.

Räumlicher Gellungsbereich

Dieser Zulassungsschein gilt gemäß 1.3. für das Land Thüringen. Nach 1.2. kann
der Zulassungsschein bundesweit als Nachweis der Zulassung im Sinne der TA
Siedlungsabfall verwendet werden.

ANLAGE 2, Seite 1 ZUM ZULASSUNGSSCHEIN
OB/BAM IV.3/06/96

BUNDESANSTALT FÜR
MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG

NAUE FASERTECHNIK

Werkstofferklärung

10. SchadensFälle an Deponieabdichtungen, die im Zusammenhang mit dem
Zulassungsgegenstand stehen, sind in jedem Fall soFort der BAM zu melden.

Das Deckgeotextil (Depotex~ R 335) der Schutzlage DepomatlEl Z 25 wird aus Stapelfasern
des Rohstoffes

11. Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei.
Hostalen GC 7260 F

12. Dieser Zulassungsschein wird im Amts- und MitteilungsblaU der BAM in
BerHn veröffentlicht.

der Firma Hoechst gefertigt. Die Stapelfasern werden im Werk der Naue Fasertechnik
extrudiert. Die Angaben zum Rußbatch und zum Mischverfahren sind vertraulich bei der SAM
hinterlegt. Das Rohmaterial wird bei der Extrusion mit 2 % Rußbatch (30 % Ruß) versehen.

Berlin, den 30. Dezember 1996

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG
(BAM)

Für das Wirrgelege (Secumat'" ES 501) und das Trägergeotextil (Secutex'" VR 151) wird auf
handelsübliche Polypropylen - Rohstoffe zurückgegriffen.

Das Wirrgelege wird mit Ruß UV-stabilisiert.

BAM-Az.: 8.32/1066/93,5. Ausfertigung
Dieser Zulassungsschein umfaßt 7 Seiten, 7 Anlagen mit 19 Seiten und eine
Rechtsmittelbelehrung, die Bestandteil des Zulassungsscheins sind.

Seiten der Zulassungsscheine ohne Dienstsiegel und Zulassungsscheine ohne
Unterschrift haben keine Gültigkeit.

Der 1. Nachtrag zur Zulassung ersetzt den alten Zulassungsschein
Nr. 08/BAM IV.3/06/96 vom 13.05.96.

NAUE FASERTECHNIK

Depomat® Z 25

PEHD 6,7 dtex Stapelfaser aus Hostalen GC 7260 F
mechanisch
~ 300 g/mZ

~ 2,7 mm
0,11 mm

Technisches Datenblatt

Produktbeschreibung : Mineralisch gefüllte Schutzlage aus 4 Komponenten

Komponente 4 : Deckgeotextil (DeDotex R 335)

Schutz~ 1 Filtervliesstoff mit einer Masse pro Flächeneinheit entsprechend Robustheitsklasse 5,
gemäß dem "Merkblatt für die Anwendung von Geotextilien und Geogittem im Erdbau des
Straßenbaus" des M 5.15.

Rohstoff :
Verfestigung:
Masse pro Flächeneinheit :
Schichtdicke :
Wirksame Öffnungsweite:

ANLAGE 3, Seile 1 ZUM ZULASSUNGSSCHEIN
OBIBAM IV.3/06/96

BUNDESANSTALT FÜR
MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG

Komponente 3 : Mineralische Füllung (inert)

Dr.rer.~W.Müller
Oberregierungsrat
Leiter des Laboratoriums IV.32
Deponietechnik

(.

\'\1

Dr.-Ing. H. August
Direktor und Professor
Leiter der Fachgruppe IV.3
Deponietechnik und
Altlastensanierung

im Auftrag

RECHTSMITTELBELEHRUNG

Siebanaryse :

Schichtdicke :
CaC03 - Anteil :

> 0,5 mm < 3,0 mrn
(Ausfallkömung max. 10%, im Anlieferungszustand)
::?: 20 mm im Wirrgelege
~20%

Komponente1: Trägergeotextil (Secutex VR 151)

Komponente 2 : Wirrgelege fSecumat ES 501)

2,0; 4,0 oder 6,0 mx 25 m - eine Seite15 cm Vliesstoffüberstand,
- andere Seite -3 cm bis +1 cm Vliesstoffüberstand
5,80 m x 100 m

pp 6,7 dtex
mechanisch
::?: 135 gJmz

::?:1,5mm

pp
Extrusion
::?: 450 g/mZ

::?:20mm
ca. 95 %

Deckgeotextil :

Depomat GZ 25
Je nach Anforderungen durch die Bauaufgabe können die Lage 1 und/oder die Lage 4 zusätzlich
mit, nach statischen Erfordemissen ausgewählten, Geweben ausgerüstet werden.

Lieferform 1Verlegung

Verbindung der Komp. 1 und 2 : Ultrahochfrequenzschweißung, ca. 35 SchweißpktJmz

und/oder vollnächig verschweißt
Die Trägerkomponente (lage 1 und 2) wird als Secudrän R 151 DS 501 und die Lage 4 als
Depotex R 335 auf die Baustelle geliefert. Die min. Füllung wird in Silos angeliefert und gelagert.
Venegung der Lagen 1 12, 3 und 4 : auf der Baustelle

Standardabmessungen

Trägerkomponente :

Vliesstoff :
Verfestigung:
Masse pro Flächeneinheit :
Schichtdicke :

Rohstoff :
Verfestigung:
Masse pro Flächeneinheit :
Schichtdicke :
Porengehalt :

Wenn ein Bevollmächtigter bestellt wird, gilt sein Verschulden an der Versäumnis einer
Frist als eigenes Verschulden des Auftraggebers

ANLAGE 1 ZUM ZULASSUNGSSCHElN
08IBAM IV .3/06196

BUNDESANSTALT FÜR
MATERlALFORSCHUNG UND-PRÜFUNG

Berlin 12205, den 30.12.1996

Die Klage kann nicht vor Ablauf von 3 Monaten seit der Einlegung des Widerspruchs
erhoben werden, außer wenn wegen der besonderen Umstände des Falles eine kürzere Frist
geboten ist. Sie kann ferner nur bis zum Ablauf eines Jahres seit der Einlegung des Wider
spruchs erhoben werden. Die Klage muß den Kläger, den Beklagten und den Streit

gegenstand bezeichnen.

Ist über den Widerspruch ohne zureichenden Grund in angemessener Frist sachlich nicht
entschieden worden, so kann Klage bei dem Verwaltungsgericht in Berlin 10557, Kirch

straße 7, erhoben werden.

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch
erhoben werden. Der Widerspruch ist bei dem Präsidenten der Bundesanstalt rur Material
forschung und -prUfung (SAM), Berlin 12205, Unter den Eichen 87, schriftlich oder zur
Niederschrift einzulegen.

Verzeichnis der Anjagen

Anlage 1: Verzeichnis der Anlagen

ANLAGE 4, Se~e , ZUM ZULASSUNGSSCHEIN
OB/BAM IV.3/06/96

BUNDESANSTALT FÜR
MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG

NAUE FASERTECHNIK

Anlage 2:

Anlage 3:

Anlage 4:

Anlage 5:

Anlage 6:

Anlage 7:

WerkstofferkJärung des Herstellers

Technisches Datenblatt

Beschreibung und Anordnung der Kennzeichnung

Rollenetikenierung

Maßnahmen der Eigen- und Fremdüberwachung

Lager-. Transport- und Verlegeanweisungen

Beschreibung, Aufbau und Anordnung der Kennzeichnung

Die Kennzeichnung der Schutzlage erfolgt durch einen fortlaufenden Rollenaufdruck und
enthält folgende Angaben:

'" Zulassungskennzahl OB/BAM IV.3/06/96
};l- Typenbezeichnung Depomat~Z 25

Der Rollenaufdruck wird in gleichbleibendem Abstand, etwa alle 1,5 m, in Produktionsrichtung
3ufgedruckt (einmal pro Produktionsbreite). Der Rollenaufdruck befindet sich jeweils auf der

Trägerkomponente (Secudrän'" R 151 OS 501) und auf dem Deckgeotextil (Depotex'" R 335).
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ANLAGE 5, Seite 1 ZUM ZULASSUNGSSCHEIN
OB/BAM IV.3/06/96

BUNDESANSTALT FÜR
MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG

NAUE FASERTECHNIK

ANLAGE 5, Seite 3 ZUM ZULASSUNGSSCHEIN
OB/BAM IV.3/06/96

BUNDESANSTALT FÜR
MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG

NAUE FASERTECHNIK

Rollenetiketlierung Muster eines Rollenetiketles

Die äußere Kennzeichnung der Geotextilien erfolgt jeweils einmal pro Rolle durch das
Rol1eneükett. Diesem Rollenetikett sind folgende Daten zu entnehmen:

Depotex~ R 335

Trägerkomponente: Secudrän'" R 151 OS 501

Naue Faserteehnik

). 1O-stellige Nummer
~ Typenbezeichnung
~ Rollenlänge
~ Rollenbreite
). > S-stellige Nummer
).> Masse pro Flächeneinheit
» Zulassungskennzahl
~ Rohstoff
}I> Art des Geokunststoffs

Rollennummer (einmalig)
Secudrän R 151 OS 501
25
z.B. 2,00, 4,00 oder 6,00
Artikelnummer
650
08/BAM IV.3/06/96IDepomat Z 25
PP
Verbundstoff

Rollen-Nr.:
Produkt:
Länge (m):
Breite (m):
Artike/-Nr.:
Gew. g/m2

:

SAM-Zulassungs-Nt.:
Rohstoff:
Art des Geokunstst:

Rollen-Nr.:

Produkt:

I~I
NAUE ;:;:;I~
FASERTECHNIK

0000007136
Depotex R 335 (Depomet)
5,80 x 100 m
Alte Bez.: 335 R (Depomat)

Depotex'" R 335

71900
Vliesstoff

PEHD

330

~~el-Nr.

Art d. Geotexlils:
~l"d.,-«a!l";

Rohstoff:
rwwmtlorlll;

MasseIFläeheneinheit:
ing/qm
~l:,ite (m): 5,80

!&Jge (m): 100,0

BAM-Zulassungs-N..: OB/BAM IV. 3/06/96 DEPOMAT Z 25
DIBt-Zulassungs-Nr.:

Rollen-Nr.:
Produkt:
Länge (m):
Breite (m):
Artike/-Nr.:
Gew. gJm 2

:

BAM-Zulassungs·Nr.:
Rohstoff:
Art des Geokunstst:

Rollennummer (einmalig)
Depotex R 335
100
5,80
Artikelnummer
330
OB/BAM IV.3/06/96IDepomat Z 25
PEHD
Vliesstoff

Oeckgeotextil:

» 1O-stellige Nummer
)0. Typenbezeichnung
~ Rollenlänge
);0. Rollenbreite
» > 5-stellige Nummer
)0. Masse pro Flächeneinheit
» Zulassungskennzahl
]> Rohstoff
>- Art des Geokunststoffs

Weiterhin befinden sich zur Sicherstellung der eindeutigen Identifizierung der Produkte die
oben genannte Rollennummem zusätzlich handschriftlich auf dem letzten Meter einer
produzierten Rolle.

ANLAGE 6, Seite 1 ZUM ZULASSUNGSSCHEIN
OBIBAM IV.3/06/96

BUNDESANSTALT FÜR
MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG

ANLAGE 5, Seite 2 ZUM ZULASSUNGSSCHEIN·
OBIBAM IV.3/06/96

BUNDESANSTALT FÜR
MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG

NAUE FASERTECHNIK

NAUE FASERTECHNIK

Prufverfahren und Anforderungen im Rahmen der Elgen- und
Fremdüberwachung *) zur Herstellung der Schutzlage Depomat'" Z 25

Produkt KenngrtiBe PrOfverfahren -) Anforderungen und ggf.
Tolera.nzen

Muster eines Rollenetiketles PEHO • Granulat für Kamp. 4 SChmelzindex

Hostalen Ge 7260 F

BI·AW OPR 108 19015 " 20·26 gflO m1n

DIN 53875 ISO 1133 IlMittelwer1

Secudrän'" R 151 OS 501

D;chle BI·AW QPR 111 (Mittelwert)

0.955 - 0,959 glcm' • WPZ Hoechst

o955·0963 ofcm" - WEKNFT

Naue Faserteehnik

Rollen-Nr.:

I~I
NAUE :=:IL
FASERTECHNIK

0000007135

PEHO - Fa.ser für Komp. 4 Fasertiter BI-AW QPR 105 6,7dlext:l0%

PEHD6,7 dtex DlN 53812, DIN 53816 Mittelwert

Faserfestigkell BI-AW QPR 105 ITcNltex± 10%

DIN 53812, DIN 53616 fM.oIwert

Faserdehnung BI·AW OPR 105 (110±33)%

DrN 53812, DIN 53816 IfMiltolwert

Rußa""" BI-AW QPR 110 06±0'S ..

OXidalionsstabiital 81-AW QPR 109 Vera1elchskulW

Produkt: Secudän R 151 OS 501
2,00m 25 m (>20mm)
Alte Bez.: 151 OS 500

Trägergeotextil (Komp. 1) Masse pro FlacheneinheIt

Seculex VR 161

BI·AW OPR 101

DIN 53854

~ 13SgIm"

Mittelwert

~1.5mm

Mittelwert

~2,7 mm

(Mittelwert· Standardabw.l

BI-AW OPR 102

DIN 53855

BI-AW QPR 101

OIN 53854

BI·AW OPR 102

DIN S3855

SchIchIdIcke

Masse pro FlacheneiMelt

SChIchtdicke

Wirrgelege (Komp. 2) Masse pro Ftachenelnheit BI·AW OPR 101 ~ 450 gfm"

Secumat ES 501 DIN 53854 MOoIwert

SChlchtdicke 81-AW QPR 102 >2Omm

DIN 53655 MOoIwert

DeckgeoteXlilIKomp.4)

_OeDotex R 336

Verbundstoff

90100

PP

650Masse/Fläeheneinheit:
ing/qm
~,ite (m): 2,0

~~ge (m): 25,0

BAM-Zulassungs-Nr.: OB/BAM IV. 3/06/96 DEPOMAT Z 25
DIBt-Zulassungs-Nr.:

~~el-Nr.

Art d. Geotexlils:
tl..... ,-«.ule.:

Rohstoff:
.-_.rtlt
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ANLAGE 6, Seite 2 ZUM ZULASSUNGSSCHEIN
OS/BAM IV.3/06/96

BUNDESANSTALT FÜR
MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG

ANLAGE 6, Seite 4 ZUM ZULASSUNGSSCHEIN
OS/BAM IV.3/06/96

BUNDESANSTALT FÜR
MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG

NAUE FASERTECHNIK NAUE FASERTECHNIK

Während der Produktion der Komp. 2 wird gleichzeitig die Komp. 1 hinzukonfektioniert.
Eine Zuordnung der Daten der eingesetzten Rollen Secutex<' VR 151 wird ermöglicht über
eine inteme Rollennumerierung der Vorprodukte.

t) die Fremdüberwachung erfolgt gemäß DIN 18200 durch die Amtliche Matenalprüfanstalt
Hannover. Eine Kopie des gültigen Fremdüberwachungsvertrages liegt der SAM vor.

••) die Prüfungen werden nach Naue Fasertechnik prufanweisungen. sofem vorhanden in
i\nlehnung an Normen, durchgeführt. Die zugrundefiegenden, gültigen Prüfanweisungen
iiegen der SAM in Kopie vor. 1.B.2.3) Fertigungskontrolle, Produktion, Komp. 4, Depotex~ R 335

Beschreibung der Qualitätssicherungsmaßnahmen

1) Eigenüberwachung

1m Rahmen der Eigenüberwachung werden Prüfungen in
Ader Wareneingangskontrolle
B der Fertigungskontrolle

durchgeführt.

KenngröBe Prtlfverfahren Probenmateri.lll Anforderungen und 99f.
Toleranzen

Mn5e pro Floliehenelnheit Bl-AW QPR 101 Probe Ober gesamte Roßen. :!: 3OOglm'

DIN 53854 breite, iede Rolle (ca. JOD m .........
Sehlchtdleke BI·AW QPR t02 Probe Ober gesamte Rollen- ~2,7 mm

OIN 53855 breite. iede Rolle ca. 300 m Mittelwert· Slandardabw.

Während der laufenden Produktion wird durch einen fest installierten Metaltdetektor das
Geotextil nach Metall abgesucht und falls vorhanden, dieses durch das Maschinenpersonal
entfemt.

Mittelwert:
MitteJwe(l Slandardabw.:

DUfchschnitl. illS mehreren Werten (z_6_ aber die ProduktlOtl$bfeite)
Durchschnitt aus mernefen Werten· einfache 5tandardabw!'ichung

1.A) Wareneingangskontrolle, Hostalen Ge 7260 F. PEHD Granulat für Komp. 4,
Depotex0 R 335

2) Fremdüberwachung der Geotextilkomponenten

Kenngröße

Schmelzindex

Dichte, natur

Prüfverf~hren

BI-AW OPR 108

OIN 53875 ISO 1133

Bl·AW QPR 111

Probenrn.Jteri.lll Anforderungen und ggr.
Toler.llnzen

Granulal.jehereinkonvnencln 19015 = 2O-26g110rrun

SilofahrzeUQ Mittelwert

Schmelzestrang, je Produk· 0,955 _0,963 glcm'

tionseharoe Hoechsl Mittelwert

Im Rahmen der Fremdüberwachung werden PnJfungen durch die AMPA Hannover gemäß DIN
18200 bei der Naue Fasertechnik in

Ader Wareneingangskontrolle
8 der Fertigungskontrol1e

durchgeführt.

Prüfverfahren, Kennwerte und Toleranzen sind im Fremdüberwachungsvertrag und in den
folgenden Seiten der Anlage 6 beschrieben.

WerksprUfzeugnls je hereinkommendes

Silofahrzeun

gemaß. Spezifikation Mittelwert:
Mittelwert· Standardabw.:

Durchschnitt aus mehreren Werten (z.B. Ober die Produktionsbreite)
Durchschnitt aus mehreren Werten - einfache Slandardabweichung

ANLAGE 6, Seite 3 ZUM ZULASSUNGSSCHEIN
. OS/BAM IV.3/06/96

BUNDESANSTALT FÜR
MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG

NAUE FASERTECHNIK

Die Ergebnisse der EigenübelWachung werden entsprechend dokumentiert und liegen der
fremdüberNachenden Institution zur Einsicht vor.

ANLAGE 6, Seite 5 ZUM ZULASSUNGSSCHEIN
OS/BAM IV.3/06/96

BUNDESANSTALT FÜR
MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG

2.A) Fremdüberwachung, Wareneingangskontrolle, Hostalen Ge 7260 F

1.8.1) Fertigungskontrolle, Faserproduktion, PEHD Faser für Komp. 4,
Depotex'" R 335

Kenngröße Prüfverf~hren ProbenlT\.llterial Anforderungen und ggf.
Toler~nzen

Fanrtiter BI-AW QPR 105 Stichprobe aus laufender 6,7 dlex ±10%

DIN 53812, OIN 53816 Produktion,alle 1000ko .........
Faserfestlgkelt BI-AW QPR 105 Stichprobe aus laufender 27 eNllex ± 10%

OIN 53812, OIN 53816 Produktion, alt 1000 kll .........
Fuerdehnung BI-AW QPR 105 stichprobe aus laufender (110±33) 'llo

OIN 53812, OIN 53816 ProdlJldion, ane 1000 ko ,,~......
Ru&gth.J1t Bl-AWQPR 110 1 x ll«l Charoenbeoinn 06±015'l%

KenngröBe

SehmelzlndeJ.

Dichte, natur

PrtUverf~hren

BI-AW QPR 108

DIN 53875 ISO 1133

BI-AW QPR 111

NAUE FASERTECHNIK

Probenmaterial Anforderungen und ggf.
Tolet".llnzen

Granulat,zweimalproJalv 19015" 2O·26gf10min

I(M~"""

Gr.!Inulal, zweimal pro Jahr 0,955 - 0,963 glem'

Mittelwert

1.B.2.1) Fertigungskontrolle, Produktion, Komp. 1, Secutex~ VR 151

2.B.1) Fremdüberwachung, Fertigungskontrolle, Faserproduktion,
PEHD 6,7 dtex

Während der laufenden Produktion wird durch einen fest installierten Metalldetektor das
Geotextil nach Metall abgesucht und falls vorhanden, dieses durch das Maschinenpersonal
entfemt.

Kenngröße Prtlfverf.llhren Probenmaterial Anforderungen und ggf.
Toleranzen

M~55e pro Fllichenelnhelt BI·AW Q?R 101 Probe Ober gesamte Roßen· ~ 1J5g1m'

DIN 53854 breite, jede Rolle (ca. 300 m) Mittelwert

Sehichtdicke BI-AW QPR 102 Probe ober gesamte Rollen-- ~ l,5mm

DIN 53855 breite,ledeRoIIe ea.3OOm .........

Fertigungskontrolle, Produktion, Komp. 2, Secumatl!! ES 5011.B.2.2)

KenngrtiP.e Prtlfverf.llhren

Masse pro Flliehenelnhelt BI-AW QPR 101

OIN 53854

Sehiehtdieke BI-AW QPR 102

DIN 53855
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Probenmillteri.lll Anforderungen und 9gf.
Toleranzen

Probe Ober ges<lmte Rollen- ~ 450 glm'

breite, iede 5. Rolle ca. 125 m Mittelwert

Probe Ober gesamte Roßen-- ~ 20 mm

breite, jede 5. Rolle ca. 125 m Mittelwert

Kenngröße Prtlrverfahren Probenrnaterial Anlorderungen und ggl.
Toler.llnzen

Fasertiter BI-AW QPR 105 Stichprobe aus laufender 6,7 dtex ±10%

OIN 53812, OIN 538t6 Produktion oder der Lagerware, (Mittetwert)

zweimal NO Jahr

FuerftStigkeit BI·AW QPR 105 Stichprobe aus laufender 27 eN"ex ±10 %

OIN 53812. DIN 53816 Produldion oder der lagel"ffiJre, (Mittelwert)

zweim.lll pro Jahr

Fuerdehnung BI-AW QPR 105 Stichprobe aus laufender (1 tO:t 33) 'V.

OIN 53812, DIN 53816 Prod\Jldion oder Ger Lagerware, (Mittelwert)

ZWtimaI~ Jahr

Rul!.gehalt BI·AW QPR 110 Stichprobe aus laufender (0,610.15)%

Produktion oder der lagerwate, (Mittelwert)

zweimal NO Jahr

Oxidationsst.llbilitolit BI-AW QPR 109 Stichprobe aus laufender VergleiehskUrve

Produktion oder der lagerware,

zweimal o Jahr



ANLAGE 6, Seite 6 ZUM ZULASSUNGSSCHEIN
OB/BAM IV.3106/96

BUNDESANSTALT FÜR
MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG

NAUE FASERTECHNIK

ANLAGE 7, Seite 1 ZUM ZULASSUNGSSCHEIN
OBIBAM IV.3/06/96

BUNDESANSTALT FÜR
MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG

NAUE FASERTECHNIK

Funktionskontrolle

3) Identifikationsprüfung auf der Baustelle· NAUE FASER:rECHNIK

Mit zwei breiten Transportgurten, am Lasthaken oder an der Baggerschaufel befestigt I

mit der die Geotextilrollen ohne Beschädigungen befördert werden können_

Mit einer Traverse, die am Lasthaken oder an der Baggerschaufel befestigt wird, bei
der seitliche Einschübe in die Rollen hineingeschoben werden. Dabei ist zu beachten,
daß die an den Schuhen befestigten Ketten oder Gurte die Geotextilbahnen nicht
beschädigen.

Lager- und Transportanweisungen des Herstellers tOr Depomatfß Z 25

Werkseitige Lagerung

Werkseitig werden die Rollen Secudrän'" R 151 DS 501 stehend auf einem planen.
verfestigten Lagerplatz gelagert. Die Ein- bzw. Auslagerung erfolgt mit einem handelsüblichen
Gabelstapler.

Oie werkseitige Lagerung der Rollen Depotex\!l R 335 wird liegend auf einem planen
verfestigten Lagerplatz ausgeführt. Die Ein- bzw. Auslagerung erfolgt mit einem
handelsüblichen Gabelstapler mit spezieller Hebevorrichtung (z.B. Teppichdom). Die
Slapelhöhe beträgt maximal 10 Rollen.

Transport auf die Baustelle

Vom Herstellwerk zur Baustelle werden die Rollen mit LKWs (z.B. Sattelzüge) transportiert.
Die Rollen Secudrän'" R 151 DS 501 werden stehend. die Deckgeotextilien Depotex'" R 335
liegend transportiert. Bei dem liegenden Rollengut Depotex@ R 335 dürfen maximal 10 Rollen
übereinander gelagert werden.
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Lagerung auf der Baustelle

Vor Ort sind für die Entladung der LKWs befestigte Plätze oder Fahrstraßen mit ebenem
Untergrund vorzusehen. Der Lagerplatz ist entsprechend der geplanten Teillieferungen mit
ausreichenden Abmessungen bereitzustellen. Von dem Deckgeotextil Depotex$ R 335 können
maximal 10 Rollen übereinander liegend gelagert werden. Die Rollen Secudrän® R 151 OS
501 sollten stehend gelagert werden, bzw. wenn liegend, maximal 4 Rol~en aufeinander.

Für die Entladung der LKWs kommen folgende Möglichkeiten in Frage:

Spezielle Hebetraverse, die am Baugerät befestigt ist. Die Hebetraverse ist auf die
Bahnenbreite abzustimmen und so beschaffen, daß die Geotextilrol1e durch
beidseitiges Eingreifen in den Rollenkem erfaßt wird oder zwei oder mehrere Rollen
hintereinander von der Hebetraverse befördert werden können.

NAUE FASERTECHNIK

Kontrolle der Funktion der Metalldetektoren

Fremdüberwachung, Fertigungskontrolle, Produktion, Depotexl!l R 335

Fremdüberwachung, Fertigungskontrolle. Produktion, Secumatl!l ES 501

Fremdüberwachung, Fertigungskontrolle, Produktion, Secutexl!l VR 151
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KenngröBe PrUfverfahren ProbenmaterIal Anforderungen und gg'.
Toleranzen

Masse pro FlächeneinheIt BI-AW OPR 101 Probe Ober gesamte Ronen- ~300glm'

QIN 53854 breite, zweimal DI'O Jahr Mittelwert

Schichtdicke Bl-AW OPR 102 Probe Ober gesamte Rollen- ~2,7 mm

DlN53855 breite, zweimal pro Jahr Mittelwert -Standardabw.

2.B.2.4)

2.B.2.3)

Kenngröße Prüfverfahren Probenmaterial Anforderungen und ggf.
Toleranzen

Masse pro FlächeneinheIt BI-AW QPR 101 Probe Ober gesamte Rollen- ~450glm'

DIN 53854 breite, zweimal oro Jahr Mittetv.'ert

Schiehtdlcke Bl-AW OPR 102 Probe Ober gesamte Rollen- >2O~

DIN 53B55 breite, zweimal pro Jahr Mittelwert

2.B.2.2)

Kenngröße Prmver1ahnm Probenmaterial Anforderungen und ggf.
Toleranzen

Masse pro FlächeneinheIt BI·AW OPR 101 Probe Ober gesamte Rollen- ~ 135g1m'

DlN53854 bl'eRe, zwelmalDro Jahr Mittelwert

Schichtdicke BI·AW QPR 102 Probe Ober gesamte RoUen- ~1,5mm

DIN 53655 breite, zweimal DfO Jal11 Mittelwert

2.B.2.1)

Die Identifikationsprüfung auf der Baustelle sollte folgenden Umfang haben:

KenngröBe Prüfverfahren Probenmaterial Anforderungen und ggf.
Toleranzen

Trägerkomponente

Masse pro FlächeneinheIt BI-AW OPR 101 Probe Ober gesamte Rollen- ~ 135 glm"

Secutex VR 151 DlN 53854 breite. alle 10.000 m" Mittelwert

Schichtdicke Bl-AW OPR 102 Probe Ober gesamte Rollen- ~ 1,5mm

Secutex VR 151 DIN 53855 breite, alle 10.000 m" Mittelwert

Masse pro Flächeneinheit Bl-AW OPR 101 Probe Ober gesamte Rollen- ~450glm"

Secumat ES 501 OIN 53654 breite, alle 10.000 mZ Mittelwert

Schlchldicke BI-AW OPR 102 Probe aber gesamte Rollen- ~20mm

Secumat ES 501 DlN 53655 breite. alle 10.000 mZ Mittelwert

Deckgeotextil

Masse pro Flächeneinheit Bl-AW OPR 101 Probe aber gesamte Rollen- ~300 glm"

DeDotex R 335 OIN 53654 breite, alle 10.000 m" Mittelwert

Schichidicke BI-AW OPR 102 Probe aber gesamte Rollen- ~2,7 mm

DeDOtex R 335 DIN 53855 breite, alle 10.000 m" Mittelwert- Standardabw.

mineralische FUllung

SIebkurve alle 100 10 > 0,5 mm<3,Omm

~~~f;~,::~~~omurl9,im

CaCO - Anleil alle 100 10. S2O'"

Visuell festgestellte Fehlstellen in dem Wirrgelege (Secumat ES 501) bis zu einer Größe von
ca, 100 cm2 und loder Streifen bis zu einer Breite von 3 cm pro Rolle sind zulässig.
(Fehlstellen = Bereiche, an denen Filamente im Wirrgelege fehlen)

4) Fremdüberwachung des Einbaus auf der Baustelle

Die FremdübelWachung des Einbaus auf der Baustelle erfolgt über die dort verantwortlichen
Fremdüberwacher bzw, über die örtliche Bauaufsicht. Grundlage für diese ÜbelWachung ist
die in Anlage 7 aufgeführte Lager-, Transport- und Verlegeanweisungen.

Verpackung von Geotextilien

Die Rollen sind mit einer PE-Schutzfolie vor Regen und UV-Strahlen geschützt und wetterfest
verpackt. Beschädigungen der Schutzfolie können mit Klebestreifen ~eder zugeklebt werden.
Die Verpackung ist grundsätzlich erst kurz vor Verlegung der Geotextllrollen zu entfernen.

Transportbeschädigungen

Transportbeschädigungen sind unmittelbar dem Hersteller zu melden.

ANLAGE 7, Seite 3 ZUM ZULASSUNGSSCHEIN
OSIBAM IV.3106196

BUNDESANSTALT FÜR
MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG

NAUE FASERTECHNIK

Verlegeanweisungen des Herstellers für DepomaflJ Z 25

Begriffsbestimmungen

Die Bilder 1-3 zeigen eine schematische Darstellung der Verklebung der Sahutzlage Depomat
Z25.

15 cm Rand5treilen

-~
Lanstoß ,

~-.Bild 2: ScI.ematl"". DameUung der OlMr1:zppung

Bild J: Schematische D:zmollung deI fertig h.r;ectltllten Schlltllago Depomat D 25 BZ
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Verlegen des Trägergeotextils Secudrän® R 151 OS 501

Das Trägergeotextit Secudrän® R 151 OS 501 wird mit der Vliesstoffseite nach unten plan auf
die Kunststoffdichtungsbahn verlegt (Bild 1). Dabei ist im Böschungsbereich darauf zu achten,
daß die Bahnen möglichst in Fallrichtung der Böschung verlegt werden und - falls eliorderlich 
im Einbindegraben eingebunden sind. Beim Verlegen_der nächsten Bahn ist darauf zu achten,
daß die bündig hergestellte Längsseite auf den ca. 15 cm überstehenden Randstreifen des
zuvor verlegten Trägergeotextils und das dreidimensionale Wirrgelege Stoß an Stoß verlegt
werden (Bild 2). Sollte die zuvor beschriebene Verlegung nicht machbar sein, so ist darauf zu
achten, daß der überstehende Randbereich unter die bereits verlegte Bahn verlegt wird.

Möglich überstehender Vliesstoff auf der bündig hergestellten Längsseite muß unter das
dreidimensionale Wirrgelege geschoben, oder falls dies nicht möglich ist, abgetrennt werden.
Das Trägergeotextil wird in der Regel maximal 1 cm über die Kante hinwegragen, minimal 3
cm von der Kante entfernt sein.
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NAUE FASERTECHNIK

Bei Querstößen, Schnittstellen und ggf. bei Anschlüssen ist ein solcher Überlappungsbereich
durch das Zurückschneiden des dreidimensionalen Wirrgeleges herzustellen. Mit einem
Elektromesser, einem Textilmesser oder einem anderen geeigneten Schneidegerät läßt sich
die Dränstruktur zurückschneiden.

Um ein Verschieben während der Veliüllungsphase zu vermeiden, empfiehlt es sich, den
Überlappungsbereich punktuell alle 2 Meter miteinander zu verbinden. Hierzu können folgende
Möglichkeiten verwendet werden:

Punktuelles Verschweißen des Vliesstoffes im Überlappungsbereich mit einem
Heißluftgerät, bei dem die geotextilen Fasern angeschmolzen und miteinander verklebt
werden.

ZULASSUNGSSCHEIN

06IBAM IV.3107/96

fur ein Abdichtungselement, gefügt aus Kunststoffdichtungsbahnen (KDB) als Bestand
teil einer Kombinationsdichtung in Basis- und Oberflächenabdichtungen von Deponien
flir Siedlungs- und Sonderabflille.

I. Rechtsgrundlagen

1.1. Abfallgesetz vom 27.08.1986, veröffentlicht BGBI. I, Seite 1410, ber. durch
BGBI. I, Seite 1501, 1986.

1.2. Runderlaß des Niedersächsischen Ministers für Umwelt 207-62812/21 -Abdich
tung von Deponien fiir Siedlungsabfälle • vom 24.06.1988, Nds. MBI., Nr. 22,
S. 632, 1988.

1.3. Verwaltungsvorschrift des Thüringer Ministeriums für Umwelt und Landes
planung - Die geordnele Ablagerung von Abfällen - vom 11.09.1992, Thüringer
StAnz., Nr. 40, S. 1344, 1992.

1.4. Dritte Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Abfallgesetz (TA Siedlungsabfall),
Technische Anleitung zur Verwenung, Behandlung und sonstigen Entsorgungen
von Siedlungsabfällen, vom 14.05.1993, BAnz. Nr. 99 a.

1.5. Im Ralnnen dieser Zulassung werden die Anforderungen der TA Abfall, Teil I,
Technische Anleitung zur Lagerung, chemisch/physikalischen und biologischen
Behandlung, Verbrennung und Ablagerung von besonders überwachungsbedüifti
gen Abfällen, Bekanntmachung des Bundesministers für Umwelt, Naturschutz
und Reaktorsicherheit vom 12.03.1991, Gemeinsames Ministerialblatt, Nr. 8,
S. 139, 1991, an das Abdichtungselement mit berücksichtigt.

Punktuelles Verkleben des Vliesstoftes im Überlappungsbereich mit einem Heißkleber
aus einer Schmelzpistole.

An Querstößen, Schnittstellen und Anschlüssen wird das auf Stoß gelegte Wirrgelege
mit Kabelbindern (ca. 18 cm lang und ca. 4 mm breit) miteinander verbunden. Der
Abstand der Kabelbinder beträgt ca. 30 cm. Dabei ist zu beachten, daß die Kabelbinder
ca. 4 cm in die Dränstruktur hineinreichen.

2. Antragsteller und Verlegefirmen

2.1. Antragsteller

T-Stöße werden nach den gleichen, zuvor beschriebenen Veliahren verlegt.

Abstände von 3 cm des dreidimensionalen Wirrgeleges im Überlappungsbereich sind
tolerierbar, da dieser Bereich anschließend mit Sand gefüllt wird.

Der Antragsteller ist der Hersteller der KDB.

2.2. Vertrieb Deutschland:

Bahnenhersteller:

Das Abdicbtungselement besteht aus Kunststoffdicbtungsbahnen (KDB), die
beim Einbau in die Kombinationsdichtung zur Deponiebasis- bzw. Deponieober
flächenabdichtung im Heizkeil-Schweißverfahren durch Überlappnähte mit
Prüfkanal (Anlage 14) gefügt werden. .

Bescbreibung des Zulassungsgegenstandes

Zu Hersteller, Produktionsstätte, Verlriebsfirma und Verlegefirma siehe auch
Anlage 2.

3.

ISO - BAU GmbH
Lämmerspieler Straße 44
63 I 65 Mühlheim 1 Main

BUT - Beekmann Umwelttechnik GmbH
Kanaistraße Nord 246
26629 Groszefehn

UTEK Umwelttechnologien GmbH
Postfach 17 54
06815 Dessau

AGRU - Alois Gruber GmbH
Ing.-Pesendorfer-Straße 31
A-4540 Bad Hall
Östemeich

FRANK Deponietechnik GmbH
Bellersheimer Straße 39
35410 Hungen

2.3.

NAUE FASERTECHNIK
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Besondere Hinweise

Das Sandmaterial wird aus einem festen Standsilo oder aus einem Silofahrzeug mit
Trockenblasung durch flexible Schläuche oder feste Rohre geblasen und gleichmäßig in das
Wirrgelege verteilt. Am Schlauchende kann ggf. ein geeignetes Verteilungsgerät angebracht
werden, mit dem gleichzeitig die Profilierung der Sandfüllung durchgeführt wird. Mit
Handabzugsgeräten wird ein Nachprofilieren der Sandschicht vorgenommen. Die geforderte
Mindestdicke der Sandschutzlage ist dann erreicht, wenn nur noch die oberste Filamentlage
des Wirrgeleges sichtbar ist oder diese vollends bedeckt sind.

Einbauen des Deckgeotextils Oepotex® R 335

Nach Einbri_ngen der mineralischen Sandschutzlage wird das Deckgeotextil Oepotex® R 335
mit einer Uberlappung von ca. 30 cm verlegt In Böschungen werden die Bahnen in
Böschungsfallrichtung ausgerollt. Im Böschungsbereich ist darauf zu achten, daß das
Deckgeotextil mit in den Einbindegraben eingebunden wird (ggf. ist im Böschungsbereich ein
mit einem Gewebe verstärktes Geotextil Oepotex® R 335 einzusetzen).

Die mit Sand verfüllten Flächen sind arbeitstäglich mit dem Deckgeotextil zu bedecken. Die
Verlegung des Schutzsystems und der Einbau des Dränagekieses müssen eng aufeinander
abgestimmt werden, damit das Schutzsystem nicht ungeschützt heftigen Regenfällen
ausgesetzt ist.
Nach starken Niederschlägen während der Aufbauphase des Schutzsystems sind die Flächen
auf Sandauswaschungen hin zu kontrollieren und ggf. zu sanieren.

Anschlüsse und Durchdringungen

Bei Anschlüssen und Rohrdurchdringungen muß das Depomat® Schutzsystem bis an das
Bauwerk verlegt werden. Gegebenenfalls kann das Trägergeotextil der Trägerkomponente an
das Bauwerk, angeschlossen werden. Andernfalls ist dafür Sorge zu tragen, daß die
Sandschicht auch im Randbereich die geforderte Dicke beibehält.

Einblasen der mineralischen Sandschutzschicht

Das Schutzsystem Oepomat® darf erst beschüttet werden, wenn alle
Einzelkomponenten (Trägerkomponente, Sandschicht und Deckgeotextil) eingebaut
worden sind und eine Freigabe erteilt worden ist.

Eine Windsicherung muß sowohl für das Trägergeotextil als auch für das Deckgeotextil
vorgenommen werden.

3. I. Werkstoff CFonnrnassel der KDB

Granulat Hostalen GM 5040 Tl2 der Firma Hoechst AG (Ruhrchemie Oberhau
sen) in 65926 Frankfurt am Main.

Die Schutzlage darf nicht direkt befahren werden.

Die erste Schüttlage der mineralischen Dränschicht ist auf dem Deckgeotextil vor Kopf
zu schütten und vorsichtig zu verteilen.

Dichte:

Schmelzindex, (19015):

Rußgehalt:

(0,946 ± 0,002) glcm' .

(0,85 ± 0,15) gllO min

(2,15 ± 0,15) %,

Ein Verlegeplan der die folgenden Punkte umfaßt sollte vor Verlegebeginn erstellt
werden:

Lage der Bahnen des Schutzsystems relativ zur Lage der KDBs

Richtung der Verlegung in den einzelnen Bauabschnitten

Liste der Rollennummern der verlegten Bahnen

348 Planung von Besonderheiten (z.B. Anschlüsse)

mit bis zu 4 % homogen zugemischtem Randstreifenmaterial aus der Ifd. Pro
duktion der zugelassenen Bahnen, soweit die Anforderungen aus der Anlage 1,
Nr. 7, Schmelzindexänderung, di~ses Zulassungsscheins erfüllt werden.



Oberflächen der KDB

Abmessungen der KDB

Werkstofferklärung des Herstellers, siehe Anlage 4.

Die Oberflächen der Bahn sind beidseitig glatt und mit einer Kennzeichnung
gemäß Nr. 5 versehen. Die Kennzeichnung muß auf der sichtbaren Oberfläche
der verlegten Bahn erkennbar sein. Sie darf keine wesentliche Materialschwä
chung zur Folge haben. Das Herstellungsverfaluen schließt eine thermische
Nachbehandlung unter definierten Bedingungen ein, siehe Anlage 3.

Geltungsdauer der Zulassuog

Zulassung

Das Abdichiungselement nach Nr. 3 wird unter der Voraussetzung, daß die
Anforderungen unter Nr. 4, Nr. 5 und Nr. 6 sowie die Allgemeinen Bestimmun
gen und Auflngen (siehe Blatt 7) dieses Zulassungsscheines eingehalten werden,
als Bestandteil einer Kombinationsdichtung fiir Deponien zugelassen. Die
Zulassung ist nach Nr. 8 befristet.

Die Anforderungen dieses Zulassungsscheines, insbesondere die besonderen
Bestimmungen und Auflagen der BAM-Richtlinie fiir den Einbau der KDB in
die Kombinationsdichtung, sind bereits bei der Planung und Ausschreibung des
Deponieabdichtungssystems zu berücksichtigen.

Diese Zulassung gilt nicht ftir andere Fertigungsbetrie~.und andere Hersteller
oder andere Verlegefirmen als die in Nr. 2. genannten. Anderungen des Werk
stoffes, der Abmessungen, der Oberflächenbeschaffenheit, des Fertigungs- und
Fügeverfaluens oder des Verwendungszweckes erfordern eine neue Zulassung.

Befristet bis zum 31. Dezember 1996.

7.2.

8.

7.

7.1

2,50 mm

2,50 mm

Nenndicke (-0, + 0,30) mm.

Nenndicke

Einzeimeßwert

100 m, maximale Rollenlänge

7,0 m

Mindestdicke

Länge:

Breite:

Dicke:

3.3.

3.2.

304. Produktionsstätte und Herstellungsverfaluen

Die KDB ist nach dem in Anlage 3 beschriebenen Herstellungsverfaluen im
oben benannten Werk (siehe Nr. 2.1) herzustellen, siehe Anlage 2. Eine andere
Produktionsstätte bedarf der besonderen Zulassung.

8.1 Räumlicher Geltungsbereich

Dieser Zulassungsschein gilt gemäß 1.2 fur das Land Niedersachsen und gemäß
1.3 für das Land Thüringen. Gemäß 104 und 1.5 kann der Zulassungsschein
bundesweit als Nachweis der Zulassung im Sinne der TA Siedlungsabfall und
der TA Abfall, Teil I verwendet werden.

4.1. Anforderungen an die Kunststoffdichtungsbahnen

Sofern nicht ausdrücklich in diesem Zulassungsschein Abweichungen genannt
werden, müssen die KDB in ihren Eigenschaften den Prüfinustern entsprechen,
die nach den Prüfungsunterlagen bei der BAM unter dem BAM
AL IV.32/1173/96 und dem Prüfbericht Nr. KDB 02/961.1, vom 03. April 1996,
der Staatlichen Materialprüfungsanstalt Darmstadt den Prüfungen gemäß den
Anforderungen der "RichJlinie.für die Zulassung von Kunststoffdichtungsbahnen
als Bestandteil einer Kombinationsdichtung .für Siedlungs- und Sonderabfall
deponien sowie .für Abdichtungen von Altlasten", kurz BAM-Richtlinie, der
BAM unterzogen worden sind. Sie müssen damit den Anforderungen der
BAM-Richtlinie entsprechen.

4. Anforderungen an den Zulassungsgegenstand
9.

10.

11.

Schadensfalle an Deponiedichtungen, die im Zusammenhang mit dem
Zulassungsgegenstand stehen, sind in jedem Fall sofort der BAM zu melden.

Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei.

Dieser Zulassungsschein wird im Amts- und Mitteilungsblatt der BAM in
Berlin veröffentlicht.

Berlin, den 26. Juli 1996

BUNDESANSTALT FÜR MATERJALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG
(BAM)

4.2. Anforderungen an die Herstellung des Abdichtungselementes

Das Abdichtungselement (siehe Nr. 3) muß plan aufliegend auf dem minerali
schen Dichtungselement so hergestellt werden, daß spätere Auflasten (Schutz-,
Drän-, Abfall- und Rekultivierungsschichten) zu dem notwendigen Preßverbund
zwischen Kunststoff-Abdichtungselement und mineralischem Abdichtungs
element fuhren.

Bei der 'H~rstellung müssen die in der SAM-Richtlinie genannten Bestimmungen
und Auflagen fur de~ Einbau der KDB als Teil der Kombinationsdichtung
eingehalten werden. Vber die Herstellung der Schweißnähte sind Protokolle
gemäß den Anlagen 12 und 13 zu fUhren.

Fachgruppe IV.3
Deponietechnik und
Altlastensanierung
iA

Labor IV.32
Deponietechnik

i.A.

5.

Das Abdichtungselement ist nur dann im Sinne dieser Zulassung eingebaut,
wenn es von einer der in diesem Zulassungsschein genannten Verlegefirmen
(siehe Nr. 2.3) hergestellt wird.

Kennzeichnung

Die nach dieser Zulassung hergestellten KDB sind gemäß den an der BAM
hinterlegten Prüfmustern wie folgt zu kennzeichnen:

06/BAM IV.3/07/9611AGRU PEHDI 2,5 MMJ 70001 G/GI Jahrl 123456...m

/~
ZI~ R. Preuschmann
(Techn. Regierungsamtsrat)

IJahrl = Herstellungsjalu /1234561 = Interne Codierung, bei der BAM hinter
legt;... m = Laufineterangabe.

Aufbau und Anordnung der Kennzeichnung, siehe Anlage 5, Lage der Kenn
zeichnung auf der KDB, siehe Anlage 6.

BAM-Az.: IV.32/1173/96, 6. Ausfertigung
Dieser Zulassungsschein umfaßt 7 Seiten und 16 Anlagen mit 28 Seiten und
Rechtsmittelbelehrung, die Bestandteil des Zulassungsscheins sind.

Jede Rolle wird mit einem Aufkleber versehen, auf dem die Kennzeichnung und
die Chargen-Nummer (Interne Codierung) enthalten ist, siehe Anlage 9.

Zulassungsscheine ohne Dienstsiegel haben keine GÜltigkeii.

6. Überwachung

Die nach dieser Zulassung hergestellten KDB müssen bei ihrer Herstellung
gemäß den Anforderungen der BAM-Richtlinie eigen- und fremdüberwacht
werden, siehe auch Anlage 7. Bei der Fremdüberwachung sind die Prüfungen
gemäß Anlage I durchzufUhren und die ermittelten Kennwerte müssen im
Rahmen der Toleranzen mit den dort angegebenen Kennwerten übereinstimmen.

Eine Eigen- und Fremdüberwachung ist auch bei dem Einbau der KDB in die
Kombinationsdichtung durchzufiihren. Dabei ist insbesondere die Einhaltung der
Anforderungen fiir den Einbau der KDB unter Nr. 4.2 di"ses Zulassungsscheines
und seiner Anlagen 8 und I0 bis 16 zu überprüfen. Vber die Prüfungen der
Schweißnähte sind Protokolle gemäß den Anlagen 15 und 16 zu fUhren.

I..ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN UND AUFLAGEN

I. Mit dem Zulassungsschein ist die prinzipielle Eignung des Abdichtungselemen
tes, hergestellt durch Fügen aus den in Nr. 3 (Blatt 3) genannten Kunststoff
dichtungsbahnen (KDB), nachgewiesen. Die zuständige Überwachungsbehörde
muß bei dem Einbau der KDB die Einhaltung der Bestimmungen und Auflagen
des Zulassungsscheines überwachen.

2. Der Zulassungsschein gilt nur ftir die Herstellung und den Einbau der KDB. Er
ersetzt nicht die flir die Durchflihrung von Abdichtungsmaßnahrnen erforderli
chen Genehmigungen.

Die mit der Fremdüberwachung zu beauftragenden Institutionen müssen über
ausreichend qualifiziertes Personal und notwendige Prüfeinrichtungen verfUgen
sowie der europäischen Norm "Allgemeine Kriterien zum Betreiben von Prüfla
boratorien" DlN EN 45 00 I (Mai 1990) genügen.

3. Bei der Verwendung des Zulassungsgegenstandes muß auf der Baustelle der
Zulassungsschein in Abschrift oder Fotokopie vorliegen.

4. Der Zulassungsschein darf nur im Ganzen mit den dazugehörigen Anlagen
vervielfaltigt werden. Eine auszugsweise Veröffentlichung bedarf der Genehmi
gung der Bundesanstalt fur Materialforschung und -prüfung. Der Text und die
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Zeichnungen von Werbeschriften dürfen dem Zulassungsschein nicht wider
sprechen. Dies gilt sinngemäß auch flir Berichte/Zeugnisse u. ä. der Eigen- und
Fremdüberwachung.

5. Der Hersteller ist dafür verantwortlich, daß die nach diesem Zulassungsschein
hergestellten KDB bzw. Abdichtungselemente mit den in den Prüfungsunterlagen
der Zulassungsbescheinigung beschriebenen Eigenschaften übereinstimmen.

6. Die Zulassungsbehörde ist berechtigt im Herstellerwerk, in Zwischenlagem oder
auf der Baustelle zu überprüfen, ob die Anforderungen und Auflagen dieses
Zulassungsscheines eingehalten worden sind.

7. Unabhängig von der Befristung dieser Zulassung kann diese mit sofortiger
Wirkung widerrufen werden, wenn die Anforderungen und Auflagen nicht
eingehalten werden. Die Zulassungsbescheinigung wird widerrufen, ergänzt oder
geändert, wenn der Werkstoff, das Herstellungsverfahren der KDB oder das vom
Hersteller und seinen Verlegern eingesetzte Verlegeverfahren sich nicht bewäh
ren. Dies gilt insbesondere dann, wenn neue technische Erkenntnisse dies
begründen. Die Zulassung steht unter dem Vorbehalt der nachträglichen Auf
nahme, Änderung oder Ergänzung von Auflagen.

7. Schmelz.indexänderung siehe Tabelle 1,4.1 MF1 190/5 Bahnenmaterial
$; MFl 190/5 Granulat + 0,2 g/lOmin.

8. Zugbeanspruchung, siehe Tabelle 2. 8.1 C?: 15%
mebrachsig, Wölbversuch

9. Zugbeanspruchung, siehe Tabelle 2, 8.2 und 8.3 Uings quer
einachsig,(Slreckdehnung. G.: ~ 17 N/rrun2 C?: 17 N/mm2

·spannung. Reißdehnung)·· €,: C?: 10% > 10%
E/I.: :2: 400% '2:400%

10. Widerstand gegen siehe Tabelle 2, 9, DIN 53 356 A 2500 N
WeiterreiBen oder DJN 53 515 ~ 300 N

11. Stempeldurchdriickversuch siehe Tabelle 2. 10. > 6 kN

12. Perforationsversuch siehe Tabelle 2. 11. keine Undichtigkeit nach DIN 16 726

13. Falz.en bei niederen siehe Tabelle 2, 12. kein Versagen nach DIN 53 361
Temperaturen

*) iiehe "Richtlinie für die Zulassung von Kunststoffdichtungsbahnen als Bestandteil einer Kom
bimtionsdichtung für Siedlungs· und Sonderabfalldeponien sowie für Abdichtungen von Altla
ste," und die dort angegebenen Anforderungstabellen, Bundesanstalt für Materialforschung und
-prJfung, Stand Juli 1992
..: Probestab PK 4 gemäß DlN 53 455

8.

9.

10.

Der Zulassungsschein berücksichtigt den derzeitigen Stand der technischen
Erkenntnisse. Eine Aussage über die Bewährung des Zulassungsgegenstandes ist
mit der Erteilung der Zulassung nicht verbunden.

Die Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter erteilt.

Im Rahmen dieser Zulassung ist flir die Femdüberwachung (siehe Nr. 6, Blatt 5)
der KDB der Nachweis dadurch zu erbringen, daß der BAM von der jährlich
zweimal durchzuführenden Überwachung unaufgefordert von der überwachen
den, neutralen Stelle eine Ausfertigung des jeweiligen Überwachungsberichtes
vorzulegen ist. Entsprechendes gilt gegenüber den zuständigen Überwachungs
behörden bezüglich des Dichtungselementes flir das jeweilige Deponiebauprojekt.

KUNSTSTOFF TECHNIK

ANLAGE 2, SEITE 1ZUM ZULASSUNGSSCHEr-i
06IBAM IV.3/0J/96

BUNDESANSTALT FÜR
MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG

RECHTSMITTELBELEHRUNG

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch
erhoben werden. Der Widerspruch ist bei dem Präsidenten der Bundesanstalt rur Material M

forschung und -prüfung (SAM), Berlin 12205, Unter den Eichen 87, schriftlich oder zur
Niederschrift einzulegen.

Ist über den Widerspruch ohne zureichenden Grund in angemessener Frist sachlich nicht
entschieden worden, so kann Klage bei dem Verwaltungsgericht in Berlin 10557, Kirch
straße 7, erhoben werden.

Die Klage kann nicht vor Ablauf von 3 Monaten seit der Einlegung des Widerspruchs
erhoben werden, außer wenn wegen der besonderen Umstände des Falles eine kürzere
Frist geboten ist. Sie kann ferner nur bis zum Ablauf eines Jahres seit der Einlegung des
Widerspruchs erhoben werden. Die Klage muß den Kläger, den Beklagten und den Streit
gegenstand bezeichnen.

Wenn ein Bevollmächtigter bestellt wird, gilt sein Verschulden an der Versäumnis einer
Frist als eigenes Verschulden des Auftraggebers

Berlin 12205, den 26.07.1996

ANLAGE 1 ZUM ZULASSUNGSSCHEIN
06/B AM IV.3/07l96

BUNDESANSTALT FÜR
MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG

AGRU-PEHD-DICHTUNGSBAHNEN

BAHNENHERSTELLER:

AGRU - Alois Gruber GmbH
Ing.-Pesendorfer-Straße 31
A-4540 BAD HALL
Österreich

Geschäftsführer: Mag. Alois Gruber

VERTRIEBSPARTNER:

FRANK Deponietechnik GmbH
Bellersheimer Straße 39
D-35410 HUNGEN 7
Deutschland

Geschäftsführer: Hr. H.G. Hergenröther

AUTORISIERTE FACHVERLEGER:

BUT - Beekmann Umweillechnik GmbH
Kanaistraße Nord 246
D-26629 GROSZEFEHN 1
Deutschland

Geschäftsführer: Hr. Hippen

UTEK Umwelttechnologien GmbH
Postfach 17 54
D-06815 DESSAU
Deutschland

Geschäftsführer: Dipl.-Ing. PiehJer

Priiifverfahren und Anforderungen im Rahmen der Fremdüberwachung der Herstellung der
PE·-HD Bahnen

5. Rußgehalt und Homogenilät siehe Tabelle I, 1.3. 1.4
der Rußverteil~g

KeDiDgröße

1. Dichte

2. Dicke

3. Äußere Beschaffenheit

4. Geradheit und Planlage

6, Maßänderung
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Prüfverfabn!n·

siehe T:lbelle I. 3.

siehe Tabelle 1.2.

siehe T:lbelle 1. 1.1, 12

siehe Tabelle I, 1.5. 1.6

siehe Tabelle 1. 5.6

Anfordenmgen und Toleranzen

Dichte: (0.946 ± 0.002) g/cmJ

Festlegung gemäß Zulassungsschein 3.1

alle Einzelwerte C?: 2.50 mm

siehe Tabelle I, 1.1. 12 der Richtlinie

siehe Tabelle 1. 1.5. 1.6 der Richtlinie

Rußgehalt: (2.15 ± 0,15) %. gemäß Zulas
sungsschein 3.1. HomogeniUI.t siehe
Tabelle 1.. 1.4 der Richtlinie

nach Ih bei 120 oe längs: < 1.0%;
quer: < 1,0%

KUNSTSTOFF

ISO-BAU GmbH
Lärnmerspiel.~r Straße 44
D-63165 MUHLHEIM/Main
Deutschland

Geschäftsführer: Ing. Andreas Krenn

TECHNIK

ANLAGE 2, SEITE 2ZUM ZULASSUNGSSCHEIN
06IBAM IV.3/0J/96

BUNDESANSTALT FÜR
~IATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG



KUNSTSTOFF TECHXIK
KUNSTSTOFF TECHNIK

AI\'LAGE 3 ZUM ZULASSUNGSSCII.[!i'i
061BA~J IY.3/07/96

Blf:\llESA!'iSTALT FÜR
MATERHLFORSCHUNG UND -PRÜFUNG

ANLAGE 6 ZUM ZULASSUNGSSCIJ.[!i'i
06IBAM 1\'.3/07/96

BUNDESANSTALT FÜR
~IATERIALFORSCHUNG UI\'D -PRÜFUNG

HERSTELLUNGSVERFAHREN
ANORDNUNG DER KENNZEICHNUNG

HOSTALEN GM 5040 TI2

Eine ausfiihrliche Beschreibung des gesamten Herstellungsverfahrens wurde bei der zulassenden Slelle hinterlegt.

der HOECHST AG (Ruhrthemie Oberhausen) hergestellt. Das Rohmaterial ist werkseitig mit etwa 2%Ruß versehen, um eine
entsprechende UV-Stabilisierung zu erhalten.

r--- ~

rliftDl
-I I ...

A §:
~

~i
T

I I lJ-6~

--.3J) 0 I I 300
I

I

I ~

7000

O6IBAM IV.3107196 AGRUPEHD 2,5 MM 7000 GIG t996 123456 ... m

AI\'LAGE 4 ZUM ZULASSUNGSSCHEl,\
06IBAM IV.3/07196

BUI\llESANSTALT FÜR
~HTERIALFORSCIlU!'iG UI\'D -PRÜFUNG

TECH~tK

WERKSTOFF

KUNSTSTOFF

Die Materialzufiihrung erfolgt in einem geschlossenen System mit zwischengeschalteter Trocknerstation. um gegebenenfalls anhaften
de Oberflächenfeuchte zu eliminieren. Die Dosierung an der Maschine erfolgt über ein gra,'imetrisches System, um eine gleichbleiben
de Ausstoßleistung zu gewährleisten. Im Einschneckene:-.truder wird das Rohmaterial durch Temperatur- und Druckaufbau plastifiziert
und homogenisiert. Die Fonngebung der Schmelze erfolgt durch eine beheizte Breitschlitzdüse. die mit aufwendigen Verteilungs- und
Zentriersystemen ausgerüstet ist. Das ausgepreßte Extrudat wird von einem nachgeschalteten Drei\\"alzenkalander geglättet bzw. in die
entsprechende Fonn gebracht {strukturierte Bahnen). In weiterer Folge wird die Bahn einer thennischen Nachbehandlung unter
definierten Bedingungen unterzogen. In der Folge sind eine Abzugs\'orrichtung, Kantenbeschnitl. Kennzeichnungsanlage und Wickel
vorrichtung angeordnet.

Die AGRU-PEHD-Dichlungsbahnen werden im Werk A-4S40 Bad Hall,lng.-Pesendorfer-Straße 31 im Breitschlitz.extrusionsverfahren
hergestellt

Die AGRU-PEHD-DichlUngsbahnen werden aus

Dieser Werkstoff wird ohne weitere Zumischung verarbeitet, lediglich das Rückfiihm13lerial des RarKistreifenbeschnittcs
(max. 4%bei 7,0 mBahnenbreite) wird in einem geschlossenen System dem Verarbeitungsprozeß rückgefühn. Die chemischen und
physikalischen Eigenschaften werden dadurch nicht verändert. .

Maße in mm {Richtwerte}

KUNSTSTOFF TECHr\IK

Genaue Festlegungen über die physikalischen, chemischen und biologischen Eigenschaften und deren Toleranzgrenzen sind bei der
zulassenden Behörde hinterlegt.

KUNSTSTOFF TECH~rK

ANLAGE 7, SEITE 1 ZUM ZULASSUNGSSCREl,\
06IBAM IV.3/07/96

BUI\'DESANSTALT FÜR
HUERIALFORSCHUNG UI\'D -PRÜFUNG

ANLAGE 5 ZUM ZULASSUNGSSClI.[l,\
06IBAM 1\'.3/07196

BUNDESANSTALT FÜR
~IATERIALFORSCHUNG UI\'D -PRÜFUNG

KENNZEICHNUNG

Die Kennzeichnung der AGRU·PEHD-Dichtungsbahnen erfolgt miuels einer Lasersignierung und enthält folgende
Merkmalblöcke:

OUALITÄTSSICHERUNG DER AGRU·PEHD·DICHTUNGSBAHNEN
I.) EIGENüBERWACHUNG DER BAHNENHERSTELLUNG:

1.1. RohsloITeingangskonlrolle:
Bei jeder Lieferung werden vor Entladen des Fahneuges folgende Kriterien übecpriifl:

Kontrolledes Herstellerwerksz.eugnisses
Prüfung des Schmelzindex
Dichte stichprobenweise
Prüfung der Feuchte
optische Kontrolle hinsichtlich eventueller Verunreinigungen

Erst nach Abschluß aller Prüfungen und positiver Ergebnisse wird die Sendung zur Entladung freigegeben.

Die Codierungsschlüssel der Serierummrner und der Rol1ennumrnem wurden bei der zulassenden Behörde hinterlegt.

Daruber hinaus wird jede Rolle vor der Verpackung mit einer Rollennununer beschriftet, um eine Rüc\.:verfolgbarkeit zur
Dokumentation der Produktion und der Eigenüberwachung zu gewährleisten.

Fertigungskontrolle:
Die Eigenüberwachung der Bahnenproduktion erfolgt in Übereinstimmung milden einschlägigen
Nonnanforderungen, wobei der Großteil der Prüfungen durch ein von der Produktion unabhängiges
Prünabordurch~eführt werden.

Zulassungskennzahl:
Herstellerkennzeichen:

WerkstotThezeichnung:
Nenndicke:
Breite:
Typenbezeichnung:
Produktionsjahr:

interne Codierung:
(ptodukuonstag, Sehieht,
Rohstoffcharge:)
Laufmeternngabe:
(gegebenenfalls weitere
Uberwachungskennz.eichen:)

06IBAM IVJI07/96
AGRU

PEHD
2,5mm
7000
GIG
1996

~ B. 123456

... m

l.l.

Folgende Kriterien werden überprüft

Abmessungen
äuBere Beschaffenheil, Dicke,
Lieferzustand
Geradheit und Planlage
Kennzeichnung
Maßänderung nach Wannlagerung
Widerstand gegen Weiterreißen
Schmelzindex
Verhalten im Zugversuch
(Stredcspannung, Streckdehnung,
Reißdehnung)
Überprüfung der Schweißeignung
Prüfung der mechanischen und
thennischen Eigenschaften über
die gesamte Bahnenbreite

jede Rolle

laufende Kontrollen
je Betriebsaniauf, mindestens I xpro Woche
jede Rolle
je 200 m
einmalläglich
je500m
je 200 m

fallweise

fallweise 351



KUNSTSTOFF T E C H !\ I 1\

Für die Zwischenlagerung der Dichtungsbahnrollen auf der Baustelle ist ein Lagerplatz vorzusehen, der folgendeKriterien
erfüllt:

ANLAGE 7,SEITE 2 ZUM ZULASSlINGSSCHEE,
06IBAM lV.3/07/96

BUNDESANSTALT FÜR
MATERIALFORSCHUNG UND ·PRÜFUNG

Aufgrund der hohen Prüfdichte ist es möglich, Abnahmeprüfzeugnisse Bnach ENl0204 auszustellen.

Die Ergebnisse der Eigenüberwachung werden entsprechend dokumentien und liegen fremdüberwachenden Institutionen
zur Einsichtnahme auf.

Breite mind. 8,0 m
ebener, steinfreier Untergrund (Sandplanum, Betondecke o.ä.)
geschützt gegen mechanische Beschädigung

Die Länge des vorbereiteten Lagerplatzes ergibt sich grundsätzlich aus der voraussichtlich zu lagernden Menge, wobei
aufgrund der vorzusehenden Möglichkeit der Anfertigung von Teillängen (zuschneiden) mind. 25 mvorzusehen sind. Die
max. Stapelhöhe soll fünf Lagen (versetzt angeordnet) nicht übersteigen.

Bei der Lagerung ist ebenfalls darauf zu achten, daß die Verpackungsfolie und die Bahn selbst nicht beschädigt werden
oder eine wesentliche Verfonnung erleiden. Eventuell beschädigte Stellen zu kennzeichnen und dem Verleger unter
Angabe der Rollennummer unverzüglich bekannuugeben. Die Entscheidung, ob die Rolle "erlegt werden kann, liegt
beim önlichen Fremdüberwacher für die KDB.

2.) FREMDÜBERWACHUNG:

2.1. Fremdüberwachung der Bahnenherstellung:

Die Fremdüberwachung des zugelassenen Produktes erfolgt auf Basis eines Überwachungsvertrages
zwischen AGRU einerseits und der Staatlichen Materialprüfungsanstalt Dannsl.ad~ Grafenstraße 2, 0-64283
Darmstadt andererseits. Darin ist die halbjährliche Probenentnahme und Überprüfung der Bahn und der
Eigenüberwachung festgestellt.

'UNSTSTOFF TECHNI.

A!\'LAGE 9 ZUM ZULASSlINGSSCHEIN
06IBAM 1\'.3/07/96

BUNDESANSTALT FÜR
~IATERIALFORSCHUNG lJl\'D ·PRÜFllNG

2.2. Fremdüberwachung der Verlegung:
Hier werden durch den Bauträger/Bauherren, bzw. zuständige Behörden neutrale Institute oder Sachver
ständige mit der Überwachung beim Einbau betraut.

VERPACKUNG

KUNSTSTOFF TECH\'IK
Um eine oxydfreie Schweißfläche zu gewährleisten, werden die AGRU-PEHD-Dichtungsbahnen wechselseitig oben und
unten mit einer entsprechenden adhäsiv wirkenden Schutzfolie versehen, die keine Rückstände, die die VerschweiBung
stören könnten, verursacht.

ANLAGE 8, SEITE 1ZUM ZULASSlINGSSCHEl:'i
061B.HII\'.3/07/96

BL'XDESAXSTALT FL'R
~L\TERIALFORSCHUNG UND .PRÜFlP.'iG

LAGERUNG

Die AGRU·PEHD·Dichtungsbahnen werden werkseitig unter größterSorgfalt gelagen, sodaß Verfonnungen und Beschädi
gungen der Rollen vermieden werden. Die Rollen werden im Werk auf planem Boden so gelagen, daß die max. Aunast der
d3CÜberliegenden Rollen keine Beschädigungen verursachen kann. Die autorisierten Verleger sind angewiesen, bei der
Lageru ng aufder Baustelleebenfalls entsprechende Sorgfal twalten zu lassen. DieSchutzfolie, mit der die Dichtungsbahnrollen
umhüllt sind, bieten einen erhöhten UV-Schutz und dürfen erst unmittelbar vor der Verlegung entfernt werden.
Die maximale Stapelhöhe darf flinf Rollen nicht übersteigen.

TRANSPORT

Die AGRU-PEHD-Dichtungsbahnen werden miuels einer weißen PE-Folie verpackt und an der Außenseite mit einern
Aufkleber zur Identifikation versehen,

, '7-1 ~ • -; I -" :
- ~ l' '. - .-

, -

Material Hostalen Gm 5040 Tl2 Auftrog FDT
MJlenal Onl.,.

Dicke 2,5nun GIG
ThJckn=

Länge 50 Um Breile 7,Om

"'""" Width

:~u::",ii Ni'". nTrr C/"'l.,'O"7
l\...l.l.l.VI~JIOI

No.ofRoLl

('harge 112232 Dalum 06.06.1996
BJlch Date

Prüfnonn BAM-Richtlinie
T.:stStandard

Die Verpackungsfolie darf erst unmittelbar vor der Verlegung entfernt werden, die Randstreifenschutzfolien werden erst
unmittelbar vor der Schweißung abgenommen.

Der innerbetriebliche Transport der PEHD-Dichtungsbahnrollen wird mittels speziell ausgerüsteter Gabelstapler und Kräne
durchgeführt, sodaß auf die Dichtungsbahn keine punktuellen Belastung wirken können. Die AGR U·PEHD-Dichtungsbahn
wird ab Werk mittels entsprechend ausgerüsteter LKWs zur Baustelle transponiert. Der Transpon auf der Baustelle selbst
erfolgt durch Arbeitsgeräte mit entsprechenden Hebetraversen, die in der Lage sind, die Rollen beschädigungsfrei bis zum
endgültigen Verlegeon zu transportieren.

Die notwendigen Maßnahmen für Lagerung und Transport der AGRU-PEHD-Dichtungsbahnen auf der Baustelle sind in
einem Merkblattzusammengefaß~ das sowohl den Frächtern als auch den Vertragspannern zur Verfügungsteht (sieheAnlage
8(2).

KUNSTSTOFF TECHt\IK

KU?\STSTOFF TECH\IK

ANLAGE 8, SEITE 2 ZUM ZULASSlINGSSCHEL'i
06IBAM IV.3/07/96

BlJl\'DESANSTALT FÜR
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A!\'LAGE 10, SEITE I ZUM ZULASSUNGSSCHEI:\
061B,HII\'.3/07/96

BUI'I'DES,.\:\STALT FÜR
~LATERL\LFORSCHL'NG U!\'D -PRÜFUNG

VORAUSSETZUNG FÜR DIE VERLEGUNG

Um einesachgerechte Verlegungund Verschweißung der AGRU·PEHD-Dichtungsbahn zu gewährleisten, si nd gru rHisätzl ich
die in der Richtlinie der BAM (Fassung Juli 1992) festgeleglen Kriterien zu erfüllen.

TRANSPORT;

MERKBLATT
Für Transport und Lagerung von
AGRU·PEHD·Dichtungsbahnen

Das Deponierohplanum darf nicht mehr als +/- 5cm von der projektienen Höhe abweichen und muß geodätisch
abgenommen werden.

Als unterste Bauwerkstemperatur sind +5°C notwendig.

Abhängig von Rollengewicht und max. Zuladung werden bis zu 16 Rollen auf einem LKW transportiert. Die Verladung
im Werk erfolgt durch speziell ausgerüstete Hubstapler und Kräne. Die Rollen sind so zu verankern, daB ausgeschlossen
is~ daß die Verpackung sowie die Rolle selbst beschädigt wird.

An der Baustelle sind befestigte Fahrwege zum Zwischenlagerplatz vorzusehen. Der Transpon an der Baustelle erfolgt
durch Arbeitsgeräte mit entsprechenden Hebetraversen, die in der Lage sind, die Rollen beschädigungsfrei zum endgülti
gen Verlegeortzu transportieren. Keinesfalls dürfen die Rollen am Boden geschleift werden.

Ebenso ist darauf zu achten, daß die Schutzverpackung erst unmittelbar vor der Verlegung entfernt wird.
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Als bodenmechanische Anforderung sind zu erwartende Setzmulden im Hinblick auf das biaxiale
Dehnungsverhalten der Dichtungsbahn unter Beachtung eines Sicherheitsfaktors zu berücksichtigen. Eventuell
auftretende Setzungen dürfen auf Dauer an der Dichtungsbahn keine größeren bi axialen Verformungen als 3 %
verursachen. Durch geeignete Materialauswahl und Einbaumethoden ist sicherzustellen, daß in der Oberfläche keine
Körner mit einem Durchmesser> 10 mm vorhanden sind.

Die einzusetzende Arbeitsgeräte dürfen keine nachhaltige Beschädigung der Bettungslage verursachen.

Das Planum muß frei von unstetigen oder abrupten Änderungen in der Oberfläche sein. Stufen von maximal 0,5
cm können geduldet werden. Unter einer auf dem Planum aufliegenden 4·m-Latte (Richtscheit) dürfen max.. 2cm
Luft sein.



Eine Verlegung der KDB erfolgt nur, wenn der Fremdüberwacher rur den Einbau der KDR bestätigt, daß die
vorgenannten Mindestanforderungen eingehalten sind.

HEIZKEIISCHWEISSNÄHTE'

Für die Verschweißung der AGRU-PEHD-Dichtungsbahn im Deponiebereich werden aufzeichnende Heizkeil
~hweißmaschinen verwendet. Diese Geräte sind mobil und wurden für den speziellen Einsatz im Deponiebau mit PEHD
Dichtungsbahnen konzipiert.

KUNSTSTOFF TECHNIK

AJI;LAGE 10, SEITE 2 ZUM ZULASSUNGSSCHEI:\
06IBAM 11'.3107196

BlI1\'DESANSTALT FÜR
MATERl~LFORSCHUNG Ul\'D -PRÜFUNG

Beim SchweiBvorgang werden die Oberflächen der heiden zu fügenden Dichtungsbahnen mittels elektrisch beheiztem
Schweißkeil auf die für den Werkstoff notwendige Schweißtemperatu'r erwärmt. Die eingestellte Temperatur wird über
Temperaturfühler kontinuierlich gemessen und durch einen Regelkreis konstant gehalten. Beim Durchlauf der zu
verschweißenden Dichtu ngsbahnen zwischen zwei verstellbaren Transportrollen werden dieheiden Bahnenzusammengedriickt
und somit verschweißt.

Die Heizkeiltemperatur und die Durchlauf- (= Vorschub-)geschwindigkeit werden mittels einerelektronischen Steuereinheit
geregelt.

VERLEGUNG UND VERSCHWEISSUNG
Der Anpreßdruck wird je nach Dicke und Materialtyp manuell am Gerät eingestellt.

Die Verlegung und Verschweißung von AGRU-PEHD-Dichtungsbahnen darf ausschließlich von in dieser Zulassung
genannten, autorisierten Verlegern durchgefUhrt werden. Zugelassene Schweißverfahren sind die Heizkeilschweißung mit
speziell dafür ausgerüsteten Geräten, sowie die Extrusionsauflragsschweißung.

kUNSTSTOFF TECHSIK

Hinsichtlich der Prüfungen an den Schweißungen und der Nachweise kommen die DVS-Richtlinien 2225 sowie die
besonderen Bestimmungen und Auflagen der BAM-Richtlinie zur Anwendung.

Vor Beginn der Schweißarb~iten sind die ,zu verschweißenden Dichtungsbahnen im SchweiBbereich zu reinigen, falls
nach Abnahme der Randstrelfenschutzfohe noch Verunreinigungen auf die Bahnen aufgebraCht wurden.

KUNSTSTOFF TECHl\IK

AJI;LAGE 10, SEITE l ZUM ZULASSUNGSSCHWi
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PRÜFUNG DER SCHWEISSVERBINDUNGEN
analo~ ZU DVS 2225/Teile 1und 2

1 Hejzkeil-PoQpelnähte

Jede ausgefUhrte Schweißnaht ist nach Abkühlen auf Umgebungstemperatur vorerst optisch nach folgenden Kriterien zu
beurteilen:

einwandfreie Ausbildung des Prüfkanals

gleichmäßige Überlappung der beiden zu verschweißenden Bahnen über die gesamte Schweißlänge

QUALITÄTSSICHERUNG BEI DER VERLEGUNG

Die Eigenüberwachung der Dichtungsbahnen wird als Eingangskontrolle auf der Baustelle durch den Verleger in Überein
stimmung mit den Anweisungen des Herstellers durchgeführt,

Bei der Anlieferung der Dichtungsbahnen wird

Im Anschluß daran ist jede Schweißnaht mit Prüfkanal mittels Druckluft zu prüfen. Dazu werden die heiden Enden des
pfÜfkanals mit entsprechendem Priifnippel aus PEHD verschlossen und die dazu erforderlichen Geräte (Druck.luftanschluß
und Prüfmanometer) angebraCht.

Der Prüfdruck ist temperaturabhängig, daher ist dafür Sorge zu tragen, daß die Temperatur während des Prüfvorganges
konstant gehalten wird.

OberOächenlemperaluren derBahnen

die Vol~ländigkeitdes LiefClJlrotokolls
der Lieferzustand der Dich~ungsbahnen
der korrekte Ablade- und Zwischenlagerungsvorgang
die &gebnisse der Eigenüberwachung des Herstellers anhand des Werkszeugnisses

bis20'C
20bis40'C
40bis55'C

5bar
4 bar
] bar·

kontrolliert.

Die Abmessung der Dichtungsbahnen werden bereits durch den Hersteller durchgeführt und in den Werkszeugnissen
dokumentiert, sodaB auf eine weitere Überprüfung durch den Verleger verzichtet werden kann,

Für die Dauer von 10 Minuten ab Erreichen der Druckkonstanz darf der Prüfdruck um nicht mehr als 10 %abfallen,

Eventuelle Fehlstellen können bei negatl\'em Ergebnis der Druckprüfung der Dokumentation am Heizkeilschweißgerät rasch
geortet und in Absprache mit dem Fremdüberwacher entsprechend saniert werden.

VERLEGlING

Vor Beginn der Verlegung wird eine Freigabe des Planums angeforden und durch den Fremdüberwacher gemeinsam mit
dem Organ der örtlichen Bauleitung ein Abnahmeprotokoll erstellt. Beim Ausrollen der Bahnen werden diese auf

eventuelle mechanische Beschädigungen
Planlage
Kantengeradheit

kontrolliert. Werden Abweichungen von den Anforderungen festgestellt, ist nach den Anweisungen des Fremdüberwachers
filrdie Verlegung der KDB zu verfahren.

KUNSTSTOFF

2 EXTRIISlONSSCHWEISSl/NGEN

TECHKIK

ANLAGE 11, SEITE l ZUM ZULASSUNGSSCHEIJ\
06IBAM 11'.3107196

BlI1\'DESANSTALT FüR
~IATERIALFORSCHUNG lI1\'D -PRÜFUNG

KUNSTSTOFF TECHl\IK

ANLAGE 11, SEITE I ZUM ZULASSUNGSSCHEL'i
06IBAM 1V.3107/96

BUl\'DESANSTALT FÜR
MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG

Die Exttusionsschweißungen werden mittels einer Vakuumprüfung kontrollien, wobei eine Saugglocke, die mit einer
Vakuumpumpe über ein Schlauchsystem verbunden ist, angewendet wird,

Nach der Konditionierung und einer optischen Kontrolle (wie unter 1. beschrieben) werden die Schweißbereiche mit einer
geeigneten Leckflüssigkeit benetzt, die Vakuumglocke aufgesetzt und ein Unterdruck von 0,2 bis 0,4 MPa aufgebracht.

Bei eventuellen Fehlstellen in der Extrusionsschweißung entstehen durch die Leckflüssigkeit Blasen. Eine entsprechnde
Sanierung in Absprache mit dem Fremdüberwacher und eine erneute Vakuumprüfung istdurchzuführen.

FÜGEARBEITEN

Grundsätzlich werden im Deponiebereich bei der Verlegung von AGRU-PEH D-Dichtungsbahnen nur HeizkeilschweiBnähte
mit pfÜfkanaI ausgeführt. Der Anteil an Extrusionsnähten ist möglichst gering zu halten und nur dann anzuwenden, wenn eine
Heilkeilschweißnaht bauteehnisch nicht durchftihrbar ist

Die zur Anwendung kommenden Leckflüssigkeiten (Seifenlaugen) bewirken nach Auskunft des Rohstoffherstellers keine
Spannungsrisse in den Schweißnähten.

Generell sind alle Prüfungen an den Schweißnähten zu dokumentieren und an den Bahnen zu kennzeichnen. Eine Eintragung
in den Verlege- bzw. Bestandsplan ist notwendig.

Etwaige SanierungsmaBnahmen an den verschweißten Dichtungsbahnen sind in der oben beschriebenen Weise neuerlich zu
überprüfen.
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PARAMETER AUSWERTUNG . 25.1213.1993

DOKUMENTATION DER VERSCHWEISSUNG

Die beschriebenen Heizkeilschweißgeräte sind mit einerkontinu ierlichen Datenaufzeichnungen (ca. im I·Seku ndentakl) von
folgenden Parametern ausgerüstet:

Messung vom 13.Cl.199~

Name der B~ustelle

Name des Sch~eiGers

Nahtnl.lmmer
Gerätnummer

l.lf:l ::C: =·7: 5~
TEST T20K
F"~:

<7::7
3223

Uhr

Heiz.k.eiltemperatur und dessen Abweichung

Anpreßdruck und dessen Abweichung

NAHTLÄNGE IN r'lETER
TEHF'ARATUR oe
GESCHWINDIGKE!T m/mi"
DRUCK Kg

5.11
37~,.66

1.04::
5~. 1::':·

Vorschubgeschwindigkeit und dessen Abweichung

Die Schweißparameter werden etwa im Sekundentakt in den Computer eingelesen und auf Datenträger abgespeichert.
Zusätzlich werden am Beginndes Datensatzes nach Datum, Uhrzei~ Baustelle, Namen des Schweißers und Abfrageintervall
abgespeichelt. Diese Datenaufzeichnung ist unabhängig von der Gerätesteuerung. Aufgrunddieser ausführlichen Dokumen·
talion ist gewährleistet, daß bei Parameterabweichungen, die auBerhalb der vorgegebenen Toleranzen liegen, eine genaue
Ortung des mangelhaften Bereiches der Schweißnaht durchgefühlt werden kann. Darüber hinaus stellt diese Dokumentation,
die sowohl aufein Disketteolaufwerk abgespeichert, als auch entsprechend in Protokollfonn ausgedruckt werden kann, einen
hohen Sicherheitsfaktor von Abdichtungsmaßnahmen im Deponiebau dar. Diese Dokumention wird dem Betreiber zur
Verfügung gestell~ der diese 20 Jahre zu archivieren hat.

I':essun~ yce 13. !1.19<;a ue 22:5i :58 Ull~

IiHedEr li.usteiiE: TiST;a
H;H dfS Sch.l'iiHS: PI
t.l:~r.~f:nary.j 1.(

Ii.htnllu~r <;~7

lclttl'lp. 'r:
~dthucht~ : :
E.I'.n ~~.I!=. '(:
Eu ~ tl'nUIIl'r: 3ilJ

In Zusammenarbeit mit der örtlichen Fremdüberwachung an der Baustelle können daher sämtliche Verschweißarbeiten
lückenlos kontrollien und dokumentiert werden, Abweichungen von den vorgegebenen Parametenoleranzen erkannt und
gegebenenfalls behoben werden. TEI~. iST '(

3U - 3E~

~ruü 1:9
~ 1 - ~3

6tSCIl_.III111

1.!2 - 1.17

Die Standardparameter und deren zulässige Abweichungen sind bei der zulassenden Behörde hinterlegt.

Ein entsprechendes Musterprotokoll einer Datenaufzeichnung ist in Anlage 12 Seite 3beigefügt.
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Die Firma AGRU sowie die genannten Fachverleger sind verpflichtet, bei der Verlegung gemäß BAM-Zulassung
Schweißungen an Regelnähten nur mit Schweißautomaten mit dieser Ausrüstung vorzunehmen, und dem Fremdüberwacher
Disketten in auswenbarer Form zu überlassen. Die Aufbewahrungszeil beträgt 20 Jahre.

Das in Anlage l2{3 gezeigte Protokoll ist das auf der Baustelle abrufbare Fehlerprotokoll der Schweißnaht. Es werden alle
Positionen, wie Zeitpunkt der Schweißung. Temperatur des Heizkeils, Andruckkraft der Rollen, Geschwindigkeit der
Maschine, Spannung der Stromversorgung. laufende Meter in der Schweißnaht im Sekundentakt abgefragt und auf Diskettte
aufgezeichnet. Diese Werte sind verfügbar und werden im Display der KontrolJstation graphisch und numerisch angezeigt.
Nach Beendigung der Schweißung kann ein Protokoll gedruckt werden, in dem jeder Meßwert, der außerhalb der
Parameterfenster liegt, eine Zeile ergibt. Dies wird sicher im Einfahrbereich sowie beim Verlassen der Bahn der Fall sein.
Ab dieser ca. 30·50 cm Ein- und Ausfahrstreckesollte aber ein kontinuierliches Schweißen innerhalbder Parameterfenster
erfolgen. Das bedeutet, daß bei einwandfreiem Lauf der Maschine keine Ausdrucke erfolgen, andemfalls liegt hier eine
Abweichung vor, die zu überprüfen ist. An- und Auslauf sind durch Geschwindigkeits- und Druckabweichungen gekenn
zeichnet und daher im Ausdruck einwandfrei zu identifizieren.
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Einstellum~
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Einstellung

Messung

EinSlellung

Messung

EinSlellung

Messung

TN' I
IN' -I

I

PrObeschweißung

ProlJenahme aus der Nanl

Geschwindigkeit in m/mm

Bomerkungen

Fugekrah in N

SehweißnllhtprolJe

Hei~luttiemperalurinoC

Oberflacheangemein

Schwoißparameter

OlJerflachenlemperatu,in"C

Senweiße'

SchweiOlJereicn

Schweißprotokoll für Überlappnähte mit Prüfkanal

Zus1and der Ofehtungsbahnen

allgemein (BewOlkungIWind)

IAnfang Ende

SChweißmaschine I

Luhtempera1urinoC

Verlegeli,ma

Willerungsbedfngungen

Hei~keillemper;llurinoC

EUch_.llein
1.81 • l.Bb
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P~ru..

NAHTLÄNGE I N METER
TEMPARATUR 0 C
GESCHWINDIGKEIT m/min
DF:UCK Kg

Mes~ung vom 08.e3.1993
Na~E de~ Baustelle
N~me des Schweiß~rs

Nahtnummer
Ger.':i.tnummer
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SCHWEISSNAHTGEOMETRIE
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Die Heizkeilschweißnähte gewährleisten eine Geometrie gemäß nachfolgender Skizze, sodaß als Mittelwert fur die Breite des wirksa
men Prüfkanals 15 mm angenommen werden kann.
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!Ur ein Abdichtungselement, gefugt aus Kunststoffdichtungsbahnen (KDB) als Bestandteil
einer Kombinationsdichtung in Basis- und Oberflächenabdichtungen von Deponien !Ur
Siedlungs- und Sonderabfälle.

L Rechtsgrundlagen

L L Gesetz zur Vermeidung, Verwertung und Beseitigung von Abfällen
(Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz - KrW/AbfG), vom 27.09.1994, BG BI. I,
S. 2705, 1994.

1.2. Dritte Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Abfallgesetz (TA Siedlungsabfall),
Technische Anleitung zur Venvertung, Behandlung und sonstigen Entsorgung von
Siedlungsobfällen, vom 14.05.1993, BAnz. Nr. 99a, 1993.
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1.3. Im Rahmen dieser Zulassung werden die Anforderungen des Anhangs E der
Zweiten Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum Abfallgesetz (TA Abfall,
Teil I), Technische Anleitung zur Lagerung, chemisch/physikalischen und biologi
schen Behandlung, Verbrennung und Ablagerung von besonders übenvachungs
bedürfligen Abfällen, vom 12.03.1991, Gemeinsames Ministerialblatt,
Nr. 8, S. 139,1991, an das Abdichtungselement mit berücksichtigt.
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1.4. Runderlaß des Niedersächsischen Ministers !Ur Umwelt 207-62812/21
Abdichtung von DeponienfUr Siedlungsabfälle - vom 24.06.1988, Nds. MB!.,

Nr. 22, S. 632, 1988.

1.5. Verwaltungsvorschrift des Thüringer Ministeriums !Ur Umwelt und landes
planung - Die geordnete Ablagerung von Abfällen - vom 11.09.1992, Thüringer
StAnz., Nr. 40, S. 1344, 1992.

2. Antragsteller und Verlegefirmen

2.1. Antragsteller

Der Antragsteller ist der Hersteller der KDB.

Vertrieb in Deutschland

f." L :\ S T S T 0 F f

Pr'Utprotokoll tur Auttr.lgnäiTte
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I~ I 2.2.

Bahnenhersteller:
und
Produktionsstätte:

AGRU-Alois Gruber GmbH
Kunststoffwerk
Ing.-Pesendorfer-Str. 31
A-4540 Bad Hall

FRANK Deponietechnik GmbH
Bellersheimer Straße 39
35410 Hungen

Geltungsdauer

Zu Hersteller, Produktionsstätte, Vertriebsfirma und Verlegefirmen siehe auch
Anlage 2.

2.3. Verlegefirmen

2.4.
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Gemäß dem Antrag auf Zulassung wird die Zulassung bis zum 31.12.1998 befri
stet. Nach Ablauf der Frist verliert der Zulassungsbesschein seine Gültigkeit und
ist der Zulassungsbehörde auszuhändigen.
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3. Beschreibung des Znlassungsgegenstandes

Das Abdichtungselement besteht aus Kunststoffdichtungsbahnen (KDB), die beim
Einbau in die Kombinationsdichtung zur Deponiebasis- bzw.
I)eponieobertlächenabdichtung im Heizkeil-Schweißverfahren durch
Uberlappnähte mit Prüfkanal (Anlage 14) gefugt werden.

3.1. WerkstoffCFormmasse) der KDB

Granulat Hostalen GM 5040 T 12 der Firma Hoechst AG (Ruhrchemie
Oberhausen) in 65926 Frankfurt am Main,

Dichte:
Schmelzindex (19015):
Rußgehalt:

(0,946 ± 0,002) glcm'
(0,85 ± 0,15) gllO min
(2,15 ± 0,15) %,

356

mit bis zu 4 % homogen zugemischtem Randstreifenmaterial aus der Ifd.
Produktion der zugelassenen Bahnen, soweit die Anforderungen aus der Anlage 1,
Nr. 7, Schmelzindexänderung, dieses Zulassungsscheines erfullt werden.

Werkstofferklärung des Herstellers, siehe Anlage 4.



3.2. Abmessungen der KDB 7. Hinweise

Länge:
Breite:
Dicke: Mindestdicke

Nenndicke
Einzelmeßwert

3.3. Oberflächen der KDB

100 m, maximale Rollenlänge
7,Om
2,50mm
2,50mm
Nenndicke (-0, + 0,3) mm.

7.1. Dieser Zulassungsschein gilt als Nachweis der Zulassung im Sinne der
TA-Siedlungsabfall und der TA-Abfall, Teil 1. Es wird die Eignung des
Abdichtungselements, hergestellt durch Fügen aus den in Nr. 3. genannten
Kunststoffdichtungsbahnen, nach dem Stand der Technik bescheinigt. Die für die
Durchführung von Abdichtungsmaßnalu1len erforderlichen Genehmigungen
werden durch die Zulassung nicht ersetzt.

Die Oberflächen der Bahn sind beidseitig glatt und mit einer Kennzeichnung
gemäß Nr. 5. versehen. Die Kennzeichnung muß auf der sichtbaren Oberfläche der
verlegten Bahn erkennbar sein. Sie darf keine wesentliche Materialschwächung
zur Folge haben. Das Herstellungsverfahren scWießt eine thermische
Nachbehandlung unter definierten Bedingungen ein, siehe Anlage 3.

3.4. Produktionsstätte und Herstellungsverfahren

Die KDB ist nach dem in der Anlage 3 beschriebenen Herstellungsverfahren im
oben genannten Werk herzustellen, siehe Anlage 2. Eine andere Produktionsstätte
bedarf der besonderen Zulassung.

4. Anforderungen an den Zulassungsgegenstand

4.1. Anforderungen an die Kunststoffdichtungsbahnen

Sofern nicht ausdrücklich i~ diesem Zulassungsschein Abweichungen genannt
werden, mussen dIe KDB m Ihren EIgenschaften den Prüfinustem entsprechen, die
nach den Prüfungsunterlagen an derBAM unter dem BAM Az. IV.32/1173/96 und
dem Prüfbericht Nr. KDB 02/961.1, vom 03. April 1996, der Staatlichen
Materialprüfungsanstalt Darmstadt den Prüfun,en ,emäß den Anforderungen der

"Richtlinie für die Zulassung von Kunststoffdichtungsbahnen als Bestandteil einer
Kombinationsdichtung für Siedlungs- und Sonderabfalldeponien sowie für
Abdichtungen von Altlasten", kurz BAM-Richtlinie, der BAM unterzogen worden
sind. Sie müssen damit den Anforderungen der BAM-Richtlinie entsprechen.

4.2. Anforderungen an die Herstellung des Abdichtungselementes

Das Abdichtungselement (siehe NI. 3.) muß plan aufliegend auf dem
mineralischen Dichtungselement so hergestellt werden, daß spätere Auflasten
(Schutz-, Drän-, Abfall- und Rekultivierungsschichten) zu dem notwendigen
Preßverbund zwischen Kunststoff-Abdichtungselement und mineralischem
Abdichtungsi:lement führen.

Bei der Herstellung müssen die in der BAM-Richtlinie genannten Bestimmungen
und Auflagen für den. Einbau der KDB als Teil der Kombinationsdichtung
eingehalten werden. Uber die Herstellung der Schweißnähte sind Protokolle
gemäß den Anlagen 12 und 13 zu führen.

Das Abdichtungselement ist nur im Sinne. dieses Zulassungsbescheids auf der
Baustelle hergestellt, wenn es nachgewiesenermaßen von einer erfahrenen und mit
qualifiziertem Personal sowie erforderlichen Geräten und Maschinen ausreichend
ausgestatteten Fachfirma eingebaut wird. Die Anforderungen werden in der
Empfehlung der BAM "Fachbetrieb für den Einbau von Kunststoffkomponenten
in Deponieabdichtungssystemenlt beschrieben. Der Nachweis der erforderlichen
Qualifikation, Ausstattung und Erfahrung kann z. B. durch die Anerkennung als
Fachbetrieb durch eine Güteüberwachungsgemeinschaft eines Fachverbandes
geführt werden.

5. Kennzeichnung

7.2. Die Zulassung gilt nur für Abdichtungselemente nach NI. 3., die unter Einhaltung
der Nr. 4., NI. 5. und NI. 6. sowie der Hinweise und Nebenbestimmungen dieses
Zulassungsscheines als Bestandteil ..einer Kombinationsdichtung für Deponien
gefertigt werden. Die zuständige Uberwachungs-/Genehmigungsbehörde muß
beim Einbau der KDB die Einhaltung der Anforderungen, Auflagen und
Bestimmungen des Zulassungsscheins überwachen.

7.3. Änderung des Werkstoffes, der Abmessungen, der Oberflächenbeschaffenheit, des
Fertigungs- und Fügeverfahrens oder des Verwendungszwecks erfordern eine neue
Zulassung.

7.4. Die Zulassung ist an den in Nr. 2. genannten Hersteller und Fertigungsbetrieb
gebunden. Sie ist nicht übertragbar. Der Zulassungsschein darf nur im Ganzen mit
den dazugehörigen Anlagen vervielfliltigt werden. Eine auszugsweise
Veröffentlichung bedarf der Genehmigung der Bundesanstalt für
Materialforschung und -prüfung. Der Text und die Zeichnungen in Werbeschriften
dürfen dem Zulassungsschein nicht widersprechen. Das gilt sinngemäß auch für
Berichte/Zeugnisse u. ä. der Eigen- und Fremdüberwachung. Bei der Herstellung
des Zulassungsgegenstandes muß auf der Baustelle der vollständige
Zulassungsschein in Kopie vorliegen.

7.5. Die Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter erteilt.

8. Nebenbestimmungen

8.1. Die Zulassung wird unter Widerrufsvorbehalt erteilt. Ein Widerrufsgrund liegt
insbesondere vor, wenn der Hersteller von dem in den Prüfungsunterlagen und in
den Anhängen des Zulassungsscheins beschriebenen Verfahren oder von den für
die Prüfungsmuster verwendeten Materialien abweicht. In diesem Fall wird keine
zugelassene Bahn mehr gefertigt. Die Zulassungsbehörde ist berechtigt, im
Herstellerwerk, in Zwischenlagern oder auf der Baustelle auch unangemeldet zu
prüfen, ob die Anforderungen, Bestimmungen und Auflagen dieses
Zulassungsscheins eingehalten worden sind. Das Grundrecht aus Art. 13 GG, die
Unverletzlichkeit der Wohnung, bleibt gewahrt.

8.2. Ein Widerrufsgrund liegt auch vor, wenn sich der Werkstoff, das
Herstellungsverfahren der KDB oder das vom Hersteller und seinen Verlegefirmen
eingesetzte Verlege- und Schweißverfahren nicht bewährt haben und dies an Hand
von neuen technischen Erkenntnissen belegt werden kann oder wenn nach dem
Stand der Technik eine Weiterentwicklung und Verbesserung erforderlich ist.

8.3. Im Falle des Widerrufs ist der Hersteller verpflichtet, der Zulassungsbehörde
umgehend den Zulassungsschein auszuhändigen.

8.4. Die Zulassung wird ferner unter der Auflage erteilt, daß der Nachweis der
Fremdiiberwachung zweimal jährlich durch die Übersendung einer Ausfertigung
eines Uberw~~hungsberichteserbracht wird. Entsprechendes gilt gegenüber den
zuständigen Uberwachungsbehörden bezüglich des Dichtungselements für das
jeweilige Deponiebauprojekt.

06IBAM IV.3107/96//AGRU PEHD/2,5 MMI7000/G/G/Jahr/123456...m

Die nach dieser Zulassung hergestellten KDB sind gemäß den an der BAM
hinterlegten Prüfmustern wie folgt zu kennzeichnen:

6.

/Jahr/ = Herstellungsjahr; /123456/ = Interne Codierung, bei der BAM hinterlegt;
...m = Laufmeterangabe

Aufbau und Anordnung der Kennzeichnung, sowie Lage der Kennzeichnung auf
der KDB, siehe Anlage 5 und 6.

Jede Rolle wird mit einem Aufkleber versehen, siehe Anlage 9, auf dem die
Chargen-Nummer (Interne Codierung) enthalten ist.

Überwachung

Die nach dieser Zulassung hergestellten KDB müssen bei ihrer Herstellung gemäß
den Anforderungen der BAM-Richtlinie eigen- und fremdüberwacht werden, siehe
auch Anlage 7. Bei der Fremdüberwachung sind die Prüfungen gemäß Anlage 1
durchzuführen und die ermittelten Kennwerte müssen im Rahmen der Toleranzen
mit den dort angegebenen Kennwerten übereinstimmen.

Eine Eigen- und Fremdüberwachung ist auch bei dem Einbau der KDB in die
Kombinationsdichtung durchzuführen. Dabei ist insbesondere die Einhaltung der
Anforderungen für den Einbau der KDB unter NI. 4.2. di~ses Zulassungsscheines
und semer Anlagen 8 und 10 bis 16 zu überprüfen. Uber die Prüfungen der
Schweißnähte sind Protokolle gemäß den Anlagen 15 und 16 zu führen.

Die mit der Fremdüberwachung zu beauftragenden Institutionen müssen über
ausreichend qualifiziertes Personal und notwendige Prüfeinrichtungen verfügen
sowie der europäischen Norm "Allgemeine Kriterien zum Betreiben von
Prüflaboratorien" DlN EN 45 001 (Mai 1990) genügen.

9.

10.

11.

12.

Räumlicher Geltungsbereich

Dieser Zulassungsschein gilt gemäß 1.4. für das Land Niedersachsen und gemäß
1.5. für das Land Thüringen. Gemäß 1.2. und 1.3. kann der Zulassungsschein als
Nachweis der Zulassung im Sinne der TA Siedlungsabfall und der TA Abfall,
Teil I, verwendet werden.

Schadensfälle an Deponiedichtungen, die im Zusammenhang mit dem Zulas
sungsgegenstand stehen, sind in jedem Fall sofort der BAM zu melden.

Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei.

Dieser Zulassungsschein wird im Amts- und Mitteilungsblatt der BAM in
Berlin veröffentlicht.

Berlin, den 30.12.1996

BUNDESANSTALT FÜR MATERlALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG
(BAM)
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Dr.-Ing. H. August
Direktor u. Professor
Leiter der Fachgruppe IV.3
Deponietechnik und
Altlastensanierung

im Auftrag

~
Oberregierungsrat
Leiter des Laboratoriums IV.32
Deponietechnik

.UNSTSTOFF

ANLAGE 2, SEITE I ZUM ZULASSUNGSSCHEI:-;
06IBAM 1V.3/07/96

BUNDESANSTALT FÜR
MATERIALFORSCHUNG UND .PRÜFUNG

AGRU-PEHD-DICHTUNGSBAHNEN

BAM-Az.: IV.3211 173/96, 6. Ausfertigung.
Dieser Zulassungsschein umfaßt 7 Seiten und 16 Anlagen mit 28 Seiten und
Rechtsmittelbelehrung, die Bestandteil des Zulassungsscheins sind.

Seiten der Zulassungsscheine ohne Dienstsiegel und Zulassungsscheine ohne
Unterschrift haben keine Gültigkeit.

Der I. Nachtrag zur Zulassung ersetzt den alten Zulassungsschein
Nt. 06IBAM IV.3/07/96 vom 26.07.1996

RECHTSMITTELBELEHRUNG

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch
erhoben werden. Der Widerspruch ist bei dem Präsidenten der Bundesanstalt rur Material
forschung und -prüfung (BAM), Berlin 12205, Unter den Eichen 87, schriftlich oder zur
Niederschrift einzulegen.

Ist über den Widerspruch ohne zureichenden Grund in angemessener Frist sachlich nicht
entschieden worden, so kann Klage bei dem Verwaltungsgericht in Berlin 10557, Kirch
straße 7, erhoben werden.

Die Klage kann nicht vor Ablauf von 3 Monaten seit der Einlegung des Widerspruchs
erhoben werden, außer wenn wegen der besonderen Umstände des Falles eine kürzere Frist
geboten ist. Sie kann ferner nur bis zum Ablauf eines Jahres seit der Einlegung des Wider
spruchs erhoben werden. Die Klage muß den Kläger, den Beklagten und den Streit
gegenstand bezeichnen.

Wenn ein Bevollmächtigter bestellt wird, gilt sein Verschulden an der Versäumnis einer
Frist als eigenes Verschulden des Auftraggebers

Berlin 12205, den 30.12.1996

ANLAGE 1 ZUM ZULASSUNGSSCHEIN
06/BAM 1V.3/07l96

BUNDESANSTALT FÜR
MATERlALFORSCHUNG UND ·PRÜFUNG

PfÜfverfahren und Anforderungen im Rahmen der Fremdüberwachung der Herstellung der
PE·HD Bahnen

BAHNENHERSTELLER:

AGRU Aloi, Gruber GmbH
Ing.-Pesendorfer-Straße 31
A-4540 Bad Hall
Österreich

Geschäftsfuhrer: Mag. Alois Gruber

I'ERTRIEBSPARTh'ER:

FRANK Deponielechnik GmbH
Bellersheimer Straße 39
0·35410 Hungen 7
Deutschland

Geschäftsfuhrer: Hr. Philipp Fran~

Hr. H.G_ Hergenrölher

AUTORISIERTE FACHVERLEGER:

BUT Beekmann Umwelttechnik GmbH
Kanalstraße Nord 246
D·26629 Gro,zerehn I
Deu~chland

Geschäft,fuhrer: Hf. Hippen

UTEK Umweluechnologien GmbH
poSlrach 17 54
D.Q6815 Des"u
Deuischland

Geschäft,fuhrer: Hf. DI Piehier

.UNSTSTOFF

KenngroOe

1. Dichte

2. Dicke

3. Äußere Beschaffenheit

4. Geradheit und Pla.nJage

siehe Tabelle I. 3.

siehe Tabelle 1,2.

siehe Tabelle 1, 1.1, 1.2

siehe Tabelle I, 1.5, 1.6

Anrordenmgen und Tolenanzen

Dichte: (0,946 ± 0,002) g/cml

Festlegung gemäß Zulassungsscheio 3.1

Dicke: 2,50 (-0, +0,30) nun

siehe Tabelle t, 1.1, 12 der Richtlinie

siebe Tabelle I, 1.5, 1.6 der Ricbtlinie

ANLAGE 2, SEITE 2 ZUM ZULASSUNGSSCHEI:-;
06IBAM 1V.3/07196

BUNDESANSTALT FÜR
~IATERIALFORSCIIIING UND -PRÜFlJ1\G

ISO-BAU GmbH
Lämmerspieler Straße 44
D-63 165 Muhlheim am Main
Deutschland

5. Ru.ßgehalt und Homogenität siehe Tabelle I, 13, 1.4
der Ru.ßverteilung

RuBgehalt: (2,15 ± 0.15) %, gemäß Zulas
sungsschein 3.1, Homogenität siehe
Tabelle 1.. 1.4 der Richtlinie

Geschäftsfiihrer: Hr. Ing. Andreas Krenn

8. Zugbeanspruchung, siehe Tabelle 2, 8.1
mehrachsig, Wölbversuch

6. Maßänderung

7. Schmelzindex:t.nderung

siehe Tabelle 1,5.6

siehe Tabelle 1,4.1

nacb Ib bei 120 oe längs: < 1,0 %;
quer: < 1,0 %

MFJ 19015 Bahnenmaterial
~ MFJ 19015 Granulat + 0,2 g/IO mio.

~ 15 %

AI'\LAGE 3 ZUM ZULASSUNGSSClIEI:-;
06IBAM 11'.3/07/96

BUlIllESANSTALT FÜR
MATERIALFORSCIIIING UND ·PRÜFlJ1\G

9. ZugbeOlllspruchung, siehe Tabelle 2, 82 und 8.3
einachsig,{Streckdehnung,
-spannung, Reißdehnung)··

längs
a,: ~ 17 N/mml
t.:~I0%

t l : ~ 400 %

quer
~ 17 N/mm2

~ 10%
~400 %

HERSTELLUNGSVERFAHREN

*) siehe "Richtlinie für die Zulassung von Kunststoffdichtungsbahnen als Bestandteil einer Kom
binationsdichrung H.ir Siedlungs- und Sonderabfalldeponien sowie für Abdichtungen von Altla
sten" und die don angegebenen Anforderungstabellen, Bundesanstalt für Materialforschung und
'prüfung, Stand Juli 1992
**) Probestab PK 4 gemäß DlN 53 455

11. Stempeldurchdriickversuch siehe T3belle 2, 10.

12. Perforationsversuch siehe T3belle 2. 11.

10. Widerstand gegen
WcitcrTeißen

13. Falzen bei niederen
Temper3turen

siehe Tabelle 2, 9, Dm 53 356 A
oder Dm 53 515

siehe Tabelle 2, 12.

~ 500 N
~ 300 N

> 6,0 kN

keine Undichtigkeit nach DIN 16726

kein Versagen nach Dm 53 361

Die AGRU-PEHD.Diehtungsbahnen werden im Werk A-4540 Bad Hall, Ing.-Pesendorfer-Straße 31 im BreitschlilZ.eXlrusions\'l:rfahrcn·
hergesIClh.

Die Malerialzufuhrung erfolgt in einem geschlossenen System mit zwischengeschaheter Trocknerstation, um gegebenenfalls anhaflcn·
de Oberflächenfeuchtc zu eliminieren. Die Dosierung an der Maschine erfolgt über ein gravimetrisches System, um eine gleichbkib..'l1'
de Ausstoßleistung zu gewährleisten. Im Einschneckenextrudcr wird das Rohmaterial durch Temperatur- und Druckaulbau plilsl1li~.lI.:n

und homogenisiert. Die Fonngcbung der Schmelze erfolgt durch eine beheiztc ßreitschlitzduse, die mit aufwendigen Verteilungs. lIud
Zenlriersystemen ausgerüstet ist. Das ausgepreßte E."\trudat wird von einem nachgesehaltelen Dreiwalzenkalander geglällcl. In \\cllcl'cr
Folge wird die Bahn einer thennischen Nachbehandlung unter definierten Bedingungen unterzogen. In der Folge sind eine Abzugsmr
richtung, Kantcnbcschnill, Kenllzeichnungsanlage und Wiekclvorrichtllilg angcordnct

Eine allsfuhrliehe Beschreibung dcs gcsamten Herslcllungsverfahrclls wurdc bei der Zulilsscndcll Stelle hinterlcgt
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KUNSTSTOFF TECHNIK KUNSTSTOFF TECHNIK

ANLAGE 4 ZUM ZULASSUNGSSCHEI~

06IBAM 1V.3/071'J6
BUNDESANSTALT FÜR

MATERIALFORSCHUNG UND .PRÜFlJ!'iG

ANLAGE 6 ZUM ZIJLASSUNGSSCHEP,;
06IBAM 1V.3/071'J6

BUNDESANSTALT FÜR
MATERIALFORSCHUNG UND ·PRÜFIING

ANORDNUNG DER KENNZEICHNUNG

06/BAM IV.JI071% AGRU PEHD 2,5 MM 7000 GIG 1997 123456 ... m

HOSTALEN GM 50~O TI2

Die AGRU.PEHD-Dichtungsbahnen werden aus

300_1131)0
ANLAGE 5 ZUM ZIJLASSUNGSSCHEI:'i

06IBAM IV.3/071'J6
BUI'I'DESANSTALT FÜR

MATERIALFORSCHUNG UND ·PRÜFlJ!'iG

TECHNIKKUNSTSTOFF

WERKSTOFF

Genaue Festleg.ungen über die physikalischen, chemischen und biologischen Eigenschaften und deren Toleranzgrenzen sind bei dl.:T

zulassenden Behörde hinterlegt.

Dieser WcrksloA'wird ohne weitere Zumischung verarbeitet. lediglich das Rückrolmnaterial des Randstreirenbescnnittes
(max. 4 %bei 7,0 mBahnenbreite) wird in einem geschlossenen System dem Verarbeilungsprozeß rUckgefuhrt. Die chemischen lIlld
physikalischen Eigenschafien werden dadurch nicht verändert

der HOECHST AG (Ruhrchemie Oberhausen) hergestellt. Das Rohmaterial ist werkseitig mit etwa 2%Ruß versehen, um eine
entsprechende UV,Slahilisierung zu erhalten.

KENNZEICHNUNG
Die Kennzeichnung der AGRU·PEHD.Dichtungsbahnen erfolgl miltels einer Lasersignierung und enthält folgende
Merlcrnalblä<ke:

Zulassungskennzahl:
Herstellerkennzeichen:

06/BAM IV.JI07196
AGRU

7000
Maße in rnm (Richlwene )

KUNSTSTOFF TECHNIK

Werkstoftbez.eichnung:
Nenndick
Breite:
Typenbezeichnung:
Produktionsjahr:

PEHD
2.5 rnm
7000
GIG
1997

ANLAGE 7,SEITE I ZUM ZULASSUNGSSCHEI:'i
06IBAM 1V.3/071'J6

BUI'I'DESANSTALT FÜR
MATERIALFORSCHUNG UND ·PRÜFUNG

t,l Rohstoffcingangskonlrolle

interne Codierung:
(l'roduklionslag. SchichI.
RohSloffchargc:)
Laurmcterangabc:
(gegehcnenfalls weitere
Übcn\'achungskennzcichen:)

Z. B. 123456

.. ,rn

I.

QUALITÄTSSICHERUNG DER AGRU-PEHD-DICHTUNGSBAHNEN

EIGENÜBERWACHUNG DER BAHNENHERSTELLUNG

Dariibcr hinaus wird jede Rolle mit einer Roltcnnummer beschriftet, um eine Rückverfolgbarkeit zur Dokumentation der Prodll~titlll

und der Eigenüberwachung zu gewährleisten. Bei jeder Lieferung werden vor Entladen des Fahrzeuges folgende Kriterien überpruft:

1.2 Fcrligllng,~konlrollc

Erst nach Abschluß aller Prüfungen und positiver Ergebnisse wird die Sendung zur Entladung fi"cigegeben.

Die Eigenüberwachung der Bahnenproduktion erfolgt in Übereinstimmung mit den einschlägigen Nonnanfordenmgen. \\obci
dcr Großteil der Priirungen durch ein von der Produktion unabhängiges Prünabor durchgeruhrt wird.

jede Rolle
laufende Kontrollen
je Belriebsanlauf, mindestens Ix pro Woche
jede Rolle
je 200 m
Ix täglich
je 500 m

fallweise

je 200 m
fallweise

Kontrolle des Herstellerwerkszeugnisses
Prüfung des Schmclzindex
Dichte stichprobenweise
Prüfung der Feuchte
optische Kontrolle hinsichtlich eventueller Verunreinigungen

Folgende Kriterien werden überpriiR:

• Abmessungen:
· äußere Beschaffenheit, Dicke, Liererzustand:
•Geradheil und Planlage:
• Kennzeichnung:
• Maßänderung nach Warmlagerung'
• Widerstand gegen Weiterreißen:
• Schmelzindex:
• Verhalten im Zugversuch (Streckspannung,

Streckdehnung, Reißdehnung):
• Überprüfung der Schweißeignung:
• ~rüfung der mechanischen und thermischen,

EigenschaRen über die gesamte Bahnenbreite:

Material "H" GM 5040 TI2 Aunng FDT/lJfEK
Malerial 0",,,
Dicke 2,Smm GIG
Thc",."

Linge 100 Lfm Breite 7000mm
l.<ngth Width

R,;:;::.cii No. nrrr.c "'I I If\.t
l'-LU.V/VI/V'"

No.orRoD

Charge 131014 Datum 02.01.1997
Batch "'"prürnonn BAM-Richtlinie
Test Stmd:ud

Die Codierungsschlüssel der Seriennummer und der Rollennummern wurden bei der zulassenden Behörde hinterlegt.
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KUNSTSTOFF TECHl\IK

ANLAGE 7, SEITE 1 ZUM ZULASSUNGSSCHEI\
06IBAM 1\'.3/07/96

BUNDESANSTALT FÜR
MATERIALFORSCHUNG UND .PRÜFUNG

KUNSTSTOFF TECHNIK

ANLAGE 8, SEITE 1 ZUM ZULASSUNGSSCHEI\
06IBAM 1\'.3/07/96

BlJ1'I'DESA~STALT FÜR
MATERIALFORSCHUNG UND ·PRÜFUNG

2.

Aufgrund der hohen Prüfdichte ist es möglich, Abnahmeprufzeugnisse B nach EN 10204
aUS2ustellen.

Die Ergebnisse der Eigenüberwachung werden entsprechend dokumentiert und liegen
fremdüberwachenden Institutionen zur Einsichtnahme auf.

FREMDÜBERWACHUNG

MERKBLATT
Für Transport und Lagerung von
AGRU-PEHD-Dichtungsbahnen

2.1

2.2

Frcmdiiberwachung der Bahllcnherstc:llung

Die Fremdüberwachung des zugelassenen Produktes erfolgt auf Basis eines Überwachungs
vertrages zwischen AGRU einerseits und der Staatlichen Materialprüfungsanstalt Darmsladt,
Grafenslraße 2, 0-64283 Darmstadt andererseits. Darin ist die halbjährliche Probenentnahllll:
und Überprüfung der Bahn und der Eigenüberwachung festgestellt.

FrcllIdiibcT'"Wllchung dCI' Verleguug

Abhängig von Rollengewicht und max. Zuladung werden bis zu 16 Rollen aufeinem LKW transportiert Die
Verladung im Werk erfolgt durch speziell ausgcrüstete Hubstapler und Kräne. Die Rollen sind so zu veran
kern, daß ausgeschlossen ist, daß die Rollen beschädigt werden.

An der ßaustelle sind befesLigtc Fahrwege zum Zwischcnlagcrplatz vorzusehell. Der Transport an deI
Baustelle erfolgt durch Arbeitsgeräte mit entsprechenden Hebctraversen, die in der Lage sind, die Roll~1l

beschädigungsfrei zum endgültigen Verlegeort zu transporticren. Keinesfalls dürfen die Rollen am ßOdCll

geschlcin werden.

Hicr wcrdcn durch den Bauträger/Bauherrn bzw. zuständigc Bchörden ncutrale Institute odl;r
Sachverständige mit dcr Übcrwachung beim Einbau betraut LAGERUNG

KUNSTSTOFF ""agru
TECHl-:IK

Für dic Zwischenlagcrung dcr Dichtungsbahnrollcn auf dcr Baustellc ist ein Lagerplatz vorzusehen, der

folgende Kriterien erfullt:

- Breite mind. 8,0 m
_ ebener, steinfreier Untergrund (Sandplanum, Betondecke o.ä.)
_ geschützl gegen mechanische Beschädigung

ANLAGE 8, SEITE I ZUM ZULASSUNGSSCIIEI\
06/BAM 1".3/07/96

Buro.'DESANSTALT FÜR
~IATERIALFORSCHUNG UND ·PRÜFUNG

LAGERUNG

Die Länge des vorbereiteten Lagerplatzes ergibt sich grundsätzlich aus der voraussichllich zu lagernden
Menge, wobei aufgrund der vorzusehenden Möglichkeit der Anfertigung von Teillängen (zuschneiden)
mind. 25 m vorzusehen sind. Die max. Stapelhöhe soll funf Lagen (versetzt angeordnet) nicht übersteigen

Bei der Lagerung ist ebenfalls darauf zu achten, daß die Bahnen nicht beschädigt werden oder eine wesent
liche Verformung erleiden. Eventuell beschädigle Stellen sind zu kennzeichnen und dem Verleger unter
Angabe der Rollennummer unverzüglich bekanntzugeben. Die Entscheidung, ob die Rolle verlegt werden

kann, liegt beim örtlichen Fremdüberwacher rur die KDB.

Die AGRU-PEHD-Dichtungsbahnen werden werkseitig unter größter Sorgfalt gelagert, sodaß Verformull
gen und Beschädigungen der Rollen vermieden werden. Die Rollen werden im Werk auf planem Boden so
gelagert, daß die maximale Auflast der darüberliegenden Rollen keine Beschädigungen verursachen kann
Die autorisierten Verleger sind angewiesen, bei der Lagerung auf der Baustelle ebenfalls entsprechende
Sorgfalt walten zu lassen. Die maximale Stapelhöhe darf funf Rollen nicht übersteigen.

TRANSPORT

KUNSTSTOFF TECHNIK
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BESCHREIBUNG DER ROLLENAUFKLEBER
Der innnerbetriebliche Transport der PEHD-Dichtungsbahnrollen wird mittels spezicll ausgerüstetcn Gabel
stapler und Kräne durchgemhrt, sodaß allf die Dichtungsbahn keinc punktucllcn Belastungen wirkcn k(lJ1~

ncn. Die AGRU-PEHD-Dichtungsbahn wird ab Wcrk mittels elllsprechend ausgcrüsteten LKW's zur Bau
stelle transportiert. Der Transport auf der Baustelle selbst erfolgt durch ArbeitsgeräLe mit entsprechendeil
Hebelraverscn, die in der Lage sind, die Rollen beschädigungsfrei bis zum endgültigen Verlegeort zu trans
portieren.

Die notwendigen Maßnahmen rur Lagerung und Transport der AGRU-PEHD-Dichtungsbahnen auf der
Baustelle sind in einem Merkblatt zusammengefaßt, das sowohl den Frächtern als auch den Vertragspartnern
zur Verfugung steht (siehe Anlage 8/2).

siehe Darstellung Anlage 5
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VORAUSSETZUNG FÜR DIE VERLEGUNG

Um eine sachgerechte Verlegung und Verschweißung der AGRU-PEHO-Dichllll1gsbahn zu gewährleisten,
sind grundsätzlich die in der Richtlinie der BAM (Fassung Juli 1992) festgelegten Kriterien zu erfüllcn

Das Deponie-Rohplanum darf nicht mehr als +/- 5 cm von der projektierten Höhe abweichcn
und muß geodätisch abgcnommen werdcn.



Als untcrste Bnuwcrkstempcratur sind + 50 C notwendig.

Als bodenOlechanischc Anforderung sind zu erwartende Setzmuldcn im Hinblick auf dns bii1xiale
Dehnungsverhalten der Dichtungsbahn unter Beachtung eines Sicherheitsfaktors zu berück
sichtigen. Eventuell ituOretendc Setzungen dürfen auf Dauer an der DichlUngsbahn keinc
größeren biaxialen Verformungen als 3 % verursachen. Ollreh geeigncte Matcrialauswahlulld
Einbaumethodcn ist sichcrzustellen, daß in der Oberfläche kcine Körner mit einem Dllrdlllll:sscr
> J0 mm vorhanden sind.

Die einzusetzenden Arbeitsgerätc dürfen keine nachhaltige Beschädigung der ßeltul1gsJagc
verursachen.

Beim Schweißvorgang werden die Obernächen der beiden zu fiigendcn Dichtungsbahnen mittcls elektrisch
beheiztcm Schweißkcil auf dic fiif den Werkstoft" notwendige Schweißtemperatur erwärmt. Die eingestcHt!.:
Tempcralur wird über Temperaturfiihler kontinuierlich gemessen und durch einen Regelkreis konstant
gehaltcn. Beim Durchlauf der zu verschweißenden Dichtungsbahncn zwischen zwei vcrstellbaren Trallsport.
rolleil wcrden die beiden Bahnen zusammengedrückt und somit verschweißt.

Die Heizkeiltemperatur und die Durchlauf· (= Verschub-) -geschwindigkeit werden mittels einer
elektronischen Steuereinheit geregelt.

Der Anprcßdnlck wird je nnch Dicke und Malerialtype manuell am Gerät eingestellt.

Das Planum muß frei von unstetigen oder abrupten Änderungen in der Obernäche sein.
Stufen von maximal 0,5 cm können geduldet werden. Unter einer auf dem Planum auniegenden
4-m-Latte (Richtscheit) dürfen max. 2 cm Luft sein.

KU~STSTOFF TEe H ;.,: I f.:.

Eine Verlegung der KDB erfolgt nur, wenn der Fremdüberwacher fur den Einbau der KDB
bestätigt, daß die vorgenannten Mindestanforderungen eingehalten sind.
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PRÜFUNG DER SCHWEISSVERBINDUNGEN
analog zu DVS 2225/Teile I und 2

I. HEiZKEIL-DOrrELNÄIITE

QUALITÄTSSICHERUNG BEI DER VERLEGUNG

Die Eigennberwachung der Dichtungsbahnen wird als Eingangskontrolle auf der Baustelle durch den
Verleger in Übereinstimmung mit den Anweisungen des Herstellers durchgefuhrt.

Bei der Anlieferung der Dichtungsbahnen wird

dic Vollständigkeit des LieferprotokolJs
dcr LieCerzustand der Dichtungsbahllcn
dcr korrekte Ablade- und Zwischenlagerungsvorgang
dic Ergcbnisse der Eigenüberwachung des Herstellers anhand dcs Wcrkszcugnisses

kontrolliert.

Jede ausgefiihrte Schweißnaht ist nach Abkühlen auf Umgebungstemperatur vorcrst optisch nach folgendcn
Kritericn zu bcurteilen:

einwandrreic Ausbildung des Priirknnnls

gleichmäßige Überlappung der beiden zu verschweißenden Bahnen über die gesamte
Schweißlänge

Im Alischluß dnran ist jede Schweißnaht mit Priifkanal mittels Dnlcklufi zu prüren. Dazu werdcn dic hcidell
Enden des Priifkanals mit entsprechendem Priirnippel nus PEHD verschlossen und die dazu erforderlichcn
Geräte (Druckluftanschluß und Prüfmanometer) angebracht.

Der Priifdruck ist temperalurabhängig, daher ist daflir Sorge zu tragcn, daß die Temperatur während dc~

Prüfvorganges konstant gehalten wird.

Für die Dauer von 10 Minuten ab Erreichen der Druckkonstanz darf der Prüfdruck um nicht mehr als 10 %
abfallen.

Eventuelle Fehlstellen können bei negativem Ergebnis der Druckprüfung der Dokumentation am
Heizkeilschweißgerät rasch geortet und in Absprache mit dem Fremdüberwacher entsprechend saniert
werden.

Die Abmessung dcr Dichtungsbahnen wird bereits durch den Hersteller durchgefuhrt und in dcn Wcrks
zeugllisscn dokulllcnticrt. sodaß auf cinc weitere Überpriifung durch den Verleger verzichtct wcrdcn kClllll

VEllLEGUNG

Vor Beginn der Verlegu'ng wird eine Freigabe des Planüms angefordert und durch den Fremdüberwacher
gemeinsam mit dem Organ der örtlichen Bauleitung ein Abnahmeprotokoll erstellt. Beim Ausrollen dcr
Bahnen werden diese auf

eventuelle mechanische Beschädigungen
Planlage
Kantengeradheit

kontrolliert.

Werden Abweichungen von den Anforderungen festgestellt, ist nach den Anweisungen des
Fremrlüberwachers rur die Verlegung der KOB zu verfahren.

Obernächentcmperatur der Bahnen

bis 200 C
20 bis 40· C
40 bis 55· C

f.:.L"~STSTOFF

5 bar
4 bar
3 bar

TECHSlf.:.
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FÜGEARBEITEN

Grundsätzlich werden im Deponiebereich bei der Verlegung von AGRU-PEHD-Dichtungsbahnen nur
Heizkeilschweißnähte mit Priifkanal ausgcfi.ihrt. Der Anteil an EX(n1sionsnähtell ist möglichst gering zu
halten und nur dann anzuwendcn. wenn einc Heizkeilschweißnaht bautcchnisch nicht durchfiihrbar ist.

IIEIZKEILSCIIWEISSNÄHTE:

Für die Verschweißung dcr AGRU-PEliD-Dichlungsbnhnen im Deponiebereich werden aufzeichncndc
Heizkeilschweißmaschinen verwendet. Diese Gcräte sind mobil und wurden rur den speziellen Einsatz im
Deponiebau mit PEHD-Dichlungsbnhncl1 konzipiert.

2. EXTRUSIONSSCHWEISSUNGEN

Die Extrrlsionsschweißungen werden mittels einer Vakuumpriifung kontrol1ien, wobei eine Saugglocke. die
mit einer Vakuumpumpe über ein Schlauchsystem verbunden ist, angewendet wird.

Nach der Konditionicrung und einer optischen Kontrolle (wie unter Pkt. I bcschrieben) werden die
Schweißbcrciche mit eiiler gccignetcn Lcckn(issigkeit benetzt, die Vakuumglocke aufgesetzt und ein Unter
druck VOll 0.2 bis 0,4 MPa aufgebracht.

Bei cventuellcn Fehlstellen in dcr Extnlsionsschweißung entstehen durch .die LecknüssigReil Blasen. Eine
elltsprechendc Sanicnmg in Absprache mit dcm P'rcmdüberwacher und eine erncutc Vaklllllllprürung sind
durchzullihren.

Dic zur Anwcndung kommcnden Lecknüssigkeiten (Seifenlaugen) bewirken nach Auskunft des Rohslolr·
hcrstcllcrs keinc Spannungsrisse in den Schweißnähten.

Gcnerell sind nlle P,iili.lllgen an deli Schwcißnähtcn zu dokul1Icntiercn ulld an dcn B<lhllcn zu kctlnzeichncn
Eine Eintragung in den Vcrlcge- bzw. ßestandspli.lll iSl notwcndig.

Etwaige Saniel1lngslllClßnahmcn <111 dcn verschweißten DichtungsbClhnen sind in dcr oben beschriebcncn
Weise ncucrlich zu überprüfcn.
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DOKUMENTATION DER VERSCHWEISSUNG

Die beschriebenen Heizkeilschweißgeräte sin~ mit einer kOlltinuierlichen Diltenilufzeichnung
(ca. im I·Sekundentakt) ~on folgenden Parametern ausgerüstet:

Heizkeiltemreratur und dcren Abwcichung

Anpreßdruck lind dcssen Abweichung

Vorschubgeschwindigkeit und deren Abwcichung

Satz Hr. Itit Hl'tz Ttlp.SOll TH~:!~~ ~8~c~~ o~äf~t65 tleq

.._----_...._------_.._._--~---_ :~-_...._-_:~--_.•.._~?_------~~~~~-----------_.-

----~~~~~.~~~~-~~~.~~~~!~-~~~!~~:.- _._----_._....-_.------_ .._..----_... __._-_.--

Die Schwcißparamcter werdcn elwa im Sekllndcntakl in dCIl Computer eingelescn und auf Dalclltrilgl.:l"
abgcspcichcrt. Zusätzlich wcrden am ßeginn des D<Hellsatzes noch Datulll, Uhrzeit, ßaustelle, Namc dcs
Schweißers und Abrrageintcrvall abgespcicherl. Diese DalCIl<lUrzcichnung ist unabhängig von der Gcnllt.:·
steuerung. Aufgrulld dieser ausfiihrlichen Dokumcntation ist gewährleistet, daß bci Parameter·
abwcichungcn. die allßerhalb dcr vorgegebenen Toleranzcll liegen, eine genaue Ortung des mangcllmncll
Bereiches der Schweißnaht durchgefUhrt werden kann. Darüber hinaus stellt diese Dokumentation. die
sowohl auf ein Diskeltenlaufwerk abgespeichert, als auch entsprechend in Protokoll form ausgedruckt
werden kann, einen hohen Sicherheitsfaktor von Abdichlungsmaßnahmen im Deponiebau dar. Diesc Doku·
menlation wird dem Betreiber zur Verfügung gestellt, der diese 20 Jahre zu archivieren hat.

~:~t~~I:;~ rlessung al: ~Ö610,1996 UI 12:38:58 Ullr

Hall' dl'r Bausll'l!l' : Dl'e,liHO!Shl'il
~tj~a~:lnl;~~~\'l'(S ; ~~QLER ROHLAO

Hahtlänql' : U,J5 I

lutlll'oIIp, 'C:
luflfl'uchll' ,,:
Bahntu.p. IC:

In Zusammenarbeit mit der örtlichen Fremdüberwachung an der Baustelle können daher sämtliche
Verschweißarbeiten lückenlos kontrolliert und dokumentiert werden sowie Abweichungen von dcn vorgl.:ge
benen Parametertoleranzen erkannt und gegebenenfalls behoben werden.

Die Standardparameter und deren zulassige Abweichungen sind bei der zulassenden Behörde hinterlcgt

Ein entsprechendes Musterprotokoll einer Datenaufzeichnung ist in Anlage 12, Seite I beigefügt.
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HEIZUN8 : 119 U 4.3 A InOTOR : 2.5 A INET2SDAlmUN8 : 229 U

Oatutl : 27.10.l396 lUhrzeit : l2: ;7:2; Ill,;h l ("lu/ll/l1er : IjAo_oOo

BCJuS"telle : D~p.Gerolih~iR'l ISchuoi~.r : nÜ'.LEil DONLnD

Das in Anlagc 12, Seite I gezeigte Protokoll ist das auf der Baustelle abrufbare Fehlerprotokotl der
Schwcißnaht. Es werden alle Positionen, wie Zeitpunkt der Schweißung. Temperatur des Heizkeils, An·
dmckkran der Rollen, Geschwindigkeit der Maschine, Spannung der Stromversorgung, laufende Metcr in
der Schwcißnaht. im Sekundentakt abgefragt und auf Disketle aufgezeichnet. Diese Werte sind vcrfüghar
~lIld werden im Display der Kontrollstation graphisch und numerisch angezeigt.

Nach Beendigung der Schweißung kann ein Protokoll gedruckt werden, in dcm jeder Meßwcrt, der Hulkr·
halb dcr Ilaramcterfcns(er liegt, eine Zeilc ergibt. Dics wird sicher im Einfahrbereich sowie beim Verlassen
der Bahn dcr r-all scin. Ab dieser ca. 30 bis 50 cm Ein- und Ausfahrstrecke solltc aber cin kontinuierlidlf.:s
Schweißen innerhalb dcr Paramcterfenster crfolgcn. Das bcdcutet, daß bei einwandfreicm Lauf der Milst.:hi·
ne keine Ausdruckc erFolgcn, andernralls licgt hier eine Abweichung vor, dic zu uberprüfcn iSL An- ~lIld

AuslRufsind durch Geschwindigkeits· und Dnlckabweichungcn gekcnnzeichnet und daher im Ausdnlck

einwandfrci zu idcntilizicrell.

Die firm<\ AGRU sowie die genannten Fachverlcger sind verpnichlet, bei der Verlegung gemäß 13AM
Zlllil~sung Schweißungen an Regc1nähtcn nur mit Schweißautomatcn mit dieser AusriJstung vorzunehmcn
und dcm Fremdlibcrwachcr Disketten in auswertbarer Form zu überlassen. Die Aufbewahrungszeit betragt

20 J(lhre
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Me>sungvom: 13.3.1994 um 13:49 Uhr
Name der Baustelle: Test
Name des Sc;,weißcs: FD
Nahtnummer: 1
Gerätenummer: praff 532
Nahtlllnge: 2,51 m
Temperatur 'C: 385
Geschwindigkeit mImin: 1,1
Anpressdruek N: 1052
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Schwcißte:npe:-arur: 385 [Cl
Anpressdruck: 1044 [N]
Geschwindigkeit: 1,1 [mImin]
Luinempc:atur: 28 [Cl
KDB-Tcmpe:-arur: 33 [C]
Lllnge: 1,79 [m]

Scnwcißte:IlFe,"rur: 385 [C]
Anpressdruck: 1052 [N]
Gcsc:bwindigkeit: 0,0 [mImin]
Luinc"'peratur: 30 [C]
KDB-Temoerarur: 34 [m]
Lingc:' 0,00 [m]

Schweißtemperarur: 387 [Cl
Anpressdruck: 1052 [N]
Geschwindiguit: 1,1 [mImin]
Lufttcmperatur: 27 [Cl
!<D8-Tempc'ötur: 33 [Cl
Länge: 2,5 I {m]

OrtlPlacc: Test
Pfaff-Iden!. Nr./No.: 532
NahtiSeam Nr./No.: I
Sollwc::t.c:.'prc:sc:nt valuc.s:

T 380 [Cl/[F]
D 1000 [N]
V 1.I [mlmin]![ftlrnin]

13.03.1994

363



T E C H l\ I f.:. T E C H l\' I f.:.

A1'iLAGE I~ ZUI ZULASSUNGSSCIIEI\
06IBA~II\·.l/07/96

BilliDESANSfALT FÜR
MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFU1'iG

A\LAGE 16 ZUM ZULASSUNGSSCHEI\
06/B.UIII'.J/07/96

BUNDESANSTALT FÜR
MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFU1'iG

Prüfprotokol! für Auttragnähte N'.

SCHWEISSNAHTGEOMETRIE IH....".

IN'I>CHt~

I. ÄuDere BeschaHenhelt
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2. Nachtrag

ZULASSUNGSSCHEIN
08IBAM 8.3/09/94

fur ein Vliesstoff als Bestandteil einer Schulzschicht aus geotextiler Schutzlage und
feinkiesiger mineralischer Schutzlage fur Dichtungsbahnen in Basisabdichtungen von
Deponien fur Siedlungs- und Sonderabfalle.

4. Anforderungen an den Zulassungsgegenstand

4.1. Anforderungen an den Vliesstoff

Sofern nicht ausdrücklich in diesem Zulassungsschein Abweichungen genannt
werden, muß der Vliesstoff nach den Angaben in Nr. 3 gefertigt werden und in
seinen Eigenschaften den Prüfmustern entsprechen, die' nach den Prüfungsunter
lagen an der BAM unter dem BAM Az. 8.32/1074/93 und dem unten aufgefUhrten
Prüfbericht den erforderlichen Eignungsprüfungen gemäß den Anforderungen an
die Schutzschichtfür Dichlungsbahnen in der Kombinalionsdichlung, vor/äufi
ge Zu/assungsrichtlinie für Schulzschichlen ZR-S (BAM, 1995) unterzogen
worden sind.

1. Rechtsgrundlagen

1.1. Gesetz zur Vermeidung, Verwertung und Beseitigung von Abfallen (Kreislauf
wirtschafts- und Abfallgesetz - KrW/AbfG), vom 27.09.1994, BG BI. I, S. 2705,
1994.

4.1.1. Chemische Beständigke.it, Prüfbericht Nr. 137-93 MRF 33-2.3, vom 12.04.94, des
Labors fur Baustoffe, FB Bauingenieurwesen, FH Münster, Corrensstr. 25,
48016 Münster. Es wurde eine Prüfung der Beständigkeit gegen die hochkonzen
trierten flüssigen Medien 1,2,3,4,5, 8 und 9 nach der Medienliste der ZR-S
durchgeruhrt und bestanden.

Der Antragsteller ist der Hersteller des Schutzvlieses.

2. Antragsteller

2.1. Antragsteller

1.3. Verwaltungsvorschrift des Thüringer Ministeriums fur Umwelt und Landespla
nung - Die geordnete Ablagerung von Abfällen - vom 11.09.1992, Thüringer
StAnz., Nr. 40, S. 1344, 1992.

4.2. Anforderungen an den Einsatz des Vliesstoffs als geotextile Schutzlage

Die Vliesstoffrnatte (siehe Nr. 3) muß direkt auf der Dichtungsbahn aufliegend zu
sammen mit einer darüberliegenden beständigen, feiokiesigen mineralischen
Schutzlage als Schutzschicht verwendet werden. Nur in diesem Aufbau kann eine
ausreichende Schutzwirkung erreicht werden.

Das fiir die mineralische Schutzlage verwendete Material muß gegen die che
mischen und physikalischen Beanspruchungen in der Deponiebasis beständig und
filterstabil gegenüber dem Material der Flächenentwässerung sein. Das Körnungs
band des mineralischen Materials der Schutzschicht muß innerhalb des in der

Anlage 1 mit (j) bezeichneten Bereichs liegen. Die Mindestdicke der minerali
schen Schutzlage muß 0,15 m betragen.

Der hier beschriebene Schutzschichtaufbau kann bei GrobIdes der Körnung
16/32 mm als Material der Flächenentwässerungsschicht und bis zu einer Deponie
auflast von 900 kN/m' verwendet werden.Naue Fasertechnik GmbH & Co. KG

Wartturmstr.1
323 12 Lübbecke

Hersteller:

1.2. Dritte Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Abfallgesetz (TA Siedlungsabfall),
Technische Anleitung zur Verwertung, Behandlung und sonstigen Entsorgung von
Siedlungsabfällen, vom 1'1.05.1993, BAnz. Nr. 99a, 1993.

Werkstoff und Hersteller der Fasern

Beschreibung des Zulassungsgegenstands

Die Stapelfasern werden aus der Polyethylen-Formmasse Hostalen GC 7260 F
der Firma Hoechst AG, 65926 Frankfurt a. M. in eigener Fertigung durch die Naue
Fasertechnik GmbH & Co. KG hergestellt. Die Formmasse hat folgende Kenn
werte:

Das Schutzvlies wird als Vliesstoffmatte fortlaufend durch Vemadelung von
Stapelfasern gefertigt. Die Vliesstoffrnatten haben eine Masse pro Flächeneinheit
von mindestens 1200 glm'. Direkt auf der Dichtungsbahn aufliegend bieten sie zu
sammen mit einer darüberliegenden feiokiesigen, beständigen mineralischen
Schutzlage mit einer Mindestdicke von 0,15 meine Schutzschicht rur die Dich
tungsbahnen in der Deponiebasisabdichtung gegenüber dem GrobIdes der Kör
nung 16/32 mm der Flächenentwässerung bei einet Deponieauflast bis zu
900 kN/m'.

I. Als rein geotextile Schutzlage mit einem Gewicht prn Fläeheneinbeit von
mindestens 2000 glm'. Unter den Begriff rein geotextile Schutz/age fallen
Schutzvliese in Kombination mit mineralischen Dränageschichten, deren

Körnungsband von dem in der ZR-S, Abh. 1, Markierung (j) gezeigten zu
gröberen Körnungen hin abweicht. Es ist fiir den bei jedem einzelnen
Bauvorhaben gewählten Schutzschichtaufbau ein Nachweis der mechani
schen Schutzwirksamkeit nach dem in Abschnitt 5.3. der ZR-S beschriebenen
Prüfverfahren zu fuhren. Die dort genannten Anforderungen an die
mechanische Schutzwirksamkeit müssen erfullt werden. Mit der Prüfung darf
nur eine in der Durchfiihrung der Versuche erfahrene Prüfstelle beauftragt
werden. .

Der Vliesstoff, gefertigt aus Rohstoff, Zusätzen und Fasern entsprechend den
Angaben in Nr. 3 und den Anlagen, jedoch mit abweichenden Gewichten pro Flä
cheneinheit, kann eingesetzt werden rur die nachfolgend spezifizierten Anwen
dungszwecke gemäß den Abschnitten 1 und 9 (Sonderregelungen) der Anfor
derungen an die ZR-S, und den dort aufgeführten Bedingungen:

4.2.1. Sonderregelung

2. Als Trennvlies zur langfristigen Gewährleistung der Filterstabilität zwischen
einer mindestens 10 cm dicken Sandschutzschicht und einer grobkörnigen
Flächendrainage gemäß dem Aufbau nach dem Niedersächsischen Runderlaß
"Abdichtung von Deponien fiir Siedlungsabfalle", mit einem Gewicht pro
Flächeneinheit von mindestens 400 glm'.

(0,957 ± 0,002) glcm'
(23 ± 3) gli 0 min

Naue Fasertechnik GmbH & Co. KG
Gewerbestr. 2
32339 Espelkamp-Fiestel

Produktionsstätte:

Dichte:
Schmelzindex (190/5):

3.1.

3.

Weitere Zuschläge werden über einen Masterbatch zugegeben. Angaben zu den
ZuscWägen, zur Formmasse und die Rezeptur des Masterbatch sind bei der Zulas
sungsstelle hinterlegt. Die Fasern enthalten ca. 2 Vol.-% Ruß.

4.2.1.1. Anforderungen an Vliesstoffe nach 1. oder 2.

Die zuständige Fach- und Genehrnigungsbehörde muß der Verwendung zu
stimmen.

Produktbezeichnung und Konstruktionsdaten des Vliesstoffs

Werkstofferklärung des Vliesstoffherstellers, siehe Anlage 2, Technisches Daten
blatt mit weiteren Konstruktionsdaten, siehe Anlage 3.

Der Vliesstoff mit der Produktbezeichnung Depotex~RZ 1335 wird aus Stapelfa
sern (siehe Nr. 3.1.) mit einem Fasertiter von 16 dtex durch Vemadelung herge
stellt. Folgende Minimalwerte (Mittelwert - Standardabweichung> Minimalwert)
gelten fur die Konstruktionsdaten:

3.2.

Masse pro Flächeneinheit
Vliesdicke
Höchstzugkraft (längs/quer)
Höchstzugkraftdehnung
(längs/quer)
Stempeldurchdrückkraft
Länge:
Breite:
Farbe:

1200 glm'
8mm
30,0 kN/m 140,0 kN/m .

110%/80 %
5,OkN
50 m, Standardrollenlänge
5,80 m
schwarz

Rohstoff (Formmasse, Zusätze), Vorprodukte, Fasern, Herstellungsverfahren und
Herstellungsort der Vliesstoffe müssen den Festlegungen des o. g. Zulassungs
scheines entsprechen.

Die Vliesstoffe müssen die erweiterten Anforderungen an die Beständigkeit gegen
Chemikalien erfUlIen, wie Sie in Abschnitt 5.2.1 der ZR-S fiir wesentliche geo
textile Komponenten in Schutzschichten bzw. in Tabelle 3 (ebenda) formuliert
sind (prüfung mit Medium 9, Nitriersäure). Dieser Nachweis gilt durch die in der
o. g. Zulassung unterNr. 4.1.1. aufgefUhrte Prüfung, Prüfbericht Nr. 137-93 MRF
33-2.3, vom 12.04.94, des Labors fiir Baustoffe, FB Bauingenieurwesen, FH
Münster, Corrensstr. 25, 48016 Münster zur chemischen Beständigkeit als er
bracht.

Durch Vorlage aller in Abschnitt 8.4 der ZR-S genannten Lieferpapiere muß die
einwandfreie, eigen- und fremdüherwachte Herstellung dokumentiert werden und
es muß eine Kennzeichnung des Produktes und Etikettierung der Liefereinheit
nach den Anforderungen in Abschnitt 7 der ZR-S erfolgen.

Die Anforderungen fiir den Einbau nach Abschnitt 10 der ZR-S, hier insbesondere
Abschnitt 10.2, Maßnahmen gegen Beanspruchungen durch Einbau und Baube
trieb, sowie die Transport-, Lager- und Verlegeanweisungen des Herstellers
müssen beachtet werden.
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4.3.

5.

6.

Anforderungen an die Verlegung der Vliesstoffmatten

Soweit die Vliesstoffmatten durch die in Nr. 2.1. genannte Herstellerfirma nicht
selbst verlegt werden, muß eine Verlegung durch eine von der Herstellerfinna
autorisierte Fachfirma oder durch die Verlegefirma der Dichtungsbahn erfolgen.
Bei der Verlegung müssen die in der Richtlinie jur die Zulassung von Kunst
stoffdichtungsbahnen als Bestandteil einer Kombinationsdichtung}Ur Siedlungs
und Sonderabfalldeponien sowie}Ur Abdichtungen von Altlasten, Abschnitt 8
genannten Bestimmungen und Auflagen rur den Bau der Kombinationsdichtung
eingehalten werden.

Die Vliesstoffmatten müssen mit einem Überlappungsbereich von mindestens
0,5 m bzw. 0,3 m, wenn die Matten geheftet werden, verlegt werden. Das
Aneinanderheften der Vliesstoffmatten (z. B. mit Heißluft) darf zu keiner
Beeinträchtigung der Beschaffenheit der Bahn fiihren.

Beim Einbau der Vliesstoffmatten bzw. beim Aufbringen der mineralischen
Schutzlage muß darauf geachtet werden, daß eine Dehnung des Vliesstoffs nicht
zu einer Reduzierung der effektiven Masse pro Flächeneinheit ruhrt. Gegebenen
falls muß die bei den gewählten Einbauverfahren erforderliche Festigkeit durch
eine Gewebeeinlage sichergestellt werden.

Anweisungen des Herstellers zum Transport, zur Lagerung und zur Verlegung
siehe Anlage 7.

Kennzeichnung

Die nach dieser Zulassung hergestellten Vliesstoffmatten sind gemäß dem an der
BAM hinterlegten Prüfmustern fortlaufend wie folgt zu kennzeichnen:

1I08IBAM 8.3/09/94ffiepotex" RZ 1335 11

Aufbau und Anordnung der Kennzeichnung, sowie Lage der Kennzeichnung auf
der Vliesstoffmatte siehe Anlage 4.

Jede Rolle wird mit einem Aufkleber versehen, auf dem die Kennzeichnung und
eine Rollennumrner enthalten ist, siehe Anlage 5. Über die Rollennumrner ist eine
Zuordnung zu Produktionsdaten und Daten der Eigenüberwachung möglich.

Überwachung

Der nach dieser Zulassung hergestellte Vliesstoff muß bei der Herstellung eigen
und zweimal jährlich ftemdüberwacht werden, siehe dazu Anlage 6. Die bei der
Fremdüberwachung ermittelten Kennwerte müssen im Rahmen der Toleranzen
mit den in Ne. 3.2. angegebenen Kennwerten übereinstimmen.

Eine Eigen- und Fremdprüfung ist auch bei dem Einbau der Schutzschicht durch
zufiihren. Dabei ist insbesondere die Einhaltung der Anforderungen unter Nr. 4.2.
und Nr. 4.3. dieses Zulassungsscheins und seiner Anlagen zu überprüfen.
Die mit der Fremdüberwachung beauftragte Institution muß über ausreichend
qualifiziertes Personal und notwendige Prüfeinrichtungen verrugen sowie der
europäischen Nonn "Allgemeine Kriterien zum Betreiben von Prüflaboratorien"
DIN EN 45 00 I (Mai 1990) genügen.

8.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

9.

10.

11.

12.

Nebenbestimmungen

Die Zulassung wird unter Widerrufsvorbehalt erteilt. Ein Widerrufsgrund liegt
insbesondere vor, wenn der Hersteller von dem in den Prüfungsunterlagen und in
den Anhängen des Zulassungsscheins beschriebenen Verfahren oder von den rur
die Prüfungsmuster verwendeten Materialien abweicht. In diesem Fall wird kein

zugelassenes Produkt mehr gefertigt. Die Zulassungsbehörde ist berechtigt, im
Herstellerwerk, in Zwischenlagern oder auf der Baustelle auch unangemeldet zu
prüfen, ob die Anforderungen, Bestimmungen und Auflagen dieses
Zulassungsscheins eingehalten worden sind. Das Grundrecht aus Art. 13 GG, die
Unverletzlichkeit der Wohnung, bleibt gewahrt.

Ein Widerrufsgrund liegt auch vor, wenn sich der Werkstoff und das
Herstellungsverfahren des Zulassungsgegenstandes nach Nt. 3 verändert hat,
eingesetzte Verlegeverfahren sich nicht bewährt haben und dies an Hand von
neuen technischen ErkeIUltnissen belegt werden kann oder wenn nach dem Stand
der Technik eine Weiterentwicklung und Verbesserung erforderlich ist.

Die Zulassung wird unter dem Vorbehalt erteilt, daß in Abstimmung mit der
Zulassungsstelle das thermoanalytische Verfahren der Materialidentifikation bei
der Fremdüberwachung durch Festlegung von materialspezifischen Kennwerten
und einer statistisch signifikanten Auswertung verbessert wird.

Im Falle des Widerrufs ist der Hersteller verpflichtet, der Zulassungsbehörde
umgehend den Zulassungsschein auszuhändigen.

Die Zulassung wird ferner unter der Auflage erteilt, daß der Nachweis der
Fremdüberwachung zweimal jährlich durch die Übersendung einer Ausfertigung
eines Überwachungsberichtes erbracht wird. Entsprechendes gilt gegenüber den
zuständigen Überwachungsbehörden bezüglich des Schutzvlieses rur das
jeweilige Deponiebauprojekt.

Räumlicher Geltungsbereich

Dieser Zulassungsschein gilt gemäß 1.3. rur das Land Thüringen. Nach 1.2. kann
der Zulassungsschein bundesweit als Nachweis der Zulassung im Sinne der TA
Siedlungsabfall verwendet werden.

Schadensfälle an Deponieabdichtungen, die im Zusammenhang mit dem
Zulassungsgegenstand stehen, sind in jedem Fall sofort der BAM zu melden.

Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei.

Dieser Zulassungsschein wird im Amts- und Mitteilungsblatt der BAM in
Berlin veröffentlicht.

Berlin, den 30. Dezember 1996

BUNDESANSTALT FÜR MATERlALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG
(BAM)

7.

7.1.

7.2.

Hinweise

Dieser Zulassungsschein gilt als Nachweis der Zulassung im Sinne der TA
SiedlungsabfalJ. Das Schutzvlies nach Nr. 3 wird unter der Voraussetzung, daß
die Anforderungen in Nr. 4, Nr. 5 und Nr. 6 dieses Zulassungsscheins eingehal
ten werden, als geotextile Schutzlage in einem Schutzschichtaufbau nach Nr. 4.2.
zugelassen. Es wird die Eignung der geotextilen Schutzlage, nach dem Stand der
Technik bescheinigt. Die fiir die Durchfiihrung von Abdichtungsmaßnahmen
erforderlichen Genehmigungen werden durch die Zulassung nicht ersetzt. Die
Anforderungen dieses Zulassungsscheines sind bereits bei der Planung und der
Ausschreibung des Deponieabdichtungssystems zu berücksichtigen.

Diese Zulassung gilt nur fiir das in Nt. 3.2. genannte Herstellungsverfahren, den
in Nt. 2.1. genannten Hersteller und die Produktionsstätte. Die zuständige
Überwachungs/Genehmigungsbehörde muß beim Einbau der Schutzlage die
Einhaltung der Anforderungen, Auflagen und Bestimmungen des
Zulassungsscheins überwachen.

im Auftrag

Dt.-Ing. H. August
Direktor und Professor
Leiter der Fachgruppe IV.3
Deponietechnik und
AltJastensanierung

im Auftrag

Oberregierungsrat
Leiter des Laboratoriums IV.32
Deponietechnik

7.3.

7.4.

Änderungen der Werkstoffe, der Zusätze, der Herstellungsverfahren von
Zwischen- und Endprodukten (Faser und Vliesstoff), der Produktspezifikation
oder des Verwendungszwecks erfordern eine neue Zulassung.

Die Zulassung ist an den in Nr. 2 genannten Hersteller und Fertigungsbetrieb
gebunden. Sie ist nicht übertragbar. Der Zulassungsschein darf nur im Ganzen mit
den dazugehörigen Anlagen vervielfältigt werden. Eine auszugsweise Veröffentli
chung bedarf der Genehmigung der Bundesanstalt rur Materialforschung und
-prüfung. Der Text und die Zeichnungen in Werbeschriften dürfen dem
Zulassungsschein nicht widersprechen. Das gilt sinngemäß auch rur
Berichte/Zeugnisse u. ä. der Eigen- und Fremdüberwachung. Bei der Verwendung
des Zulassungsgegenstandes auf der Baustelle muß der vollständige
Zulassungsschein in Kopie vorliegen.

BAM-Az.: 8.32/1 074/93, 5. Ausfertigung
Dieser Zulassungsschein umfaßt 8 Seiten und 7 Anlagen mit 14 Seiten und eine
Rechtsmittelbelehrung, die Bestandteil des Zulassungsscheins sind.

Seiten der Zulassungsscheine ohne Dienstsiegel und Zulassungsscheine ohne
Unterschrift haben keine Gültigkeit.

Der 2. Nachtrag zur Zulassung ersetzt den alten Zulassungsschein
Nt. 08IBAM 8.3/09/94 vom 05.12.94, einschließlich des I. Nachtrags
vom 26.03.96.

7.5. Die Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter erteilt.
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RECHTSMITTELBELEHRUNG ANLAGE 3, Seite 1 ZUM ZULASSUNGSSCHEIN
08/BAM 8.3/09/94

BUNDESANSTALT FÜR
MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG

NAUE FASERTECHNIK

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch
erhoben werden. Der Widerspruch ist bei dem Präsidenten der Bundesanstalt für Material~

forschung und -prüfung (BAM), Berlin 12205, Unter den Eichen 87, schriftlich oder zur
Niederschrift einzulegen.

Technisches Datenblatt Depotex® RZ 1335

Ist über den Widerspruch ohne zureichenden Grund in angemessener Frist sachlich nicht
entschieden worden, so kann Klage bei dem Verv.'altungsgericht in Berlin 10557, Kirch
straße 7, erhoben werden.

Produktbeschreibung : Einschichtiger Schutzvliesstoff

Standardabmessung : 5,80 m x 50 m

Masse pro Flächeneinheit (in Anlehnung an DIN 53654 )

Die Klage kann nicht vor Ablauf von 3 Monaten seit der Einlegung des Widerspruchs
erhoben werden, außer wenn wegen der besonderen Umstände des Falles eine kürzere Frist
geboten ist. Sie kann ferner nur bis zum Ablauf eines Jahres seit der Einlegung des Wider
spruchs erhoben werden. Die Klage muß den Kläger, den Beklagten und den Streit
gegenstand bezeichnen.

Detektorgepruft :

Verfestigungsart :

Rohstoff :

ja

mechanisch vemadelt

16 dtex PEHD Stapelfaser aus Hostalen Ge 7260 F

Schichtdicke ( In Anlehnung an DIN 53855 )

Wenn ein Bevollmächtigter bestellt wird, gilt sein Verschulden an der Versäumnis einer
Frist als eigenes Verschulden des Auftraggebers

Minimum: 1200 g/m2 Durchschnitl: 1330 g/m2

Minimum: 8,Omm Durchschnitt: 9,0 mm

Eigenschaften im Stempeldurchdrückversuch ( In Anlehnung an DIN 54307 )

Eigenschaften im Zugversuch ( in Anlehnung an DIN 53857 )

Stempeldurchdrückkraft :

Stempeldurchdrückverformung :

Wirksame Öffnungsweite

090, w ( In Anlehnung an DIN 60500, Teil 6 ) :

3 x 10-3 mJsec.

:S;0,08 mm

, 5.0 kN

'60%

quer: ~ 40,0 kN/m

quer: ~BO%

längs: ~ 30,0 kN/m

längs: ~ 110 %

Wasserdurchlässigkeitsbeiwert bei 2 kN/m2 Auflast

kv ( in Anlehnung an DIN 60500, Teil 4 ) :

kH ( In Anlehnung an DIN 60500, Teil 7 ) :

Höchstzugkraft

Höchstzugkraftdehnung
ANLAGE 1 ZUM ZULASSUNGSSCHEIN

08/BAM 8.3/09/94
BUNDESANSTALT FÜR

MATERlALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG

Anforderung an die Körnungslinie für die mineralische Schutzlage

Die mineralische Schutzlage muß flir die Lastverteilung über dem Vlies ausreichend
fe~örni~ sein. Sie muß jedoch auch gegen das Material der Aächenentwässerung
mit der Körnung 16-32 mm nach geomeoischen Filterkriterien fUterstabil sein. Diese
An~orde~ng w~d bei Körnungslinien in dem unten gezeigten Kömungsbereich
erfuUt Die Abbildung wurde aus dem Deponiehandbuch "Anforderungen an Sied
lung~bfalldeponien in Niedersachsen", August 1994, Niedersächsisches Landesamt
flir Ökologie, entnommen.

Berlin 12205, den 30.12.1996

Niede"ijehsilches Lcn~~ ~~r3CI~~O"::'~IIT~; ~'l~~i_~J.J (11lge"itllr9tologie)

KORNUNGSUNIEN

ANLAGE 4, Seite 1 ZUM ZULASSUNGSSCHEIN
08/BAM 8.3/09/94

BUNDESANSTALT FÜR
MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG

NAUE FASERTECHNIK

Beschreibung, Aufbau und Anordnung der Kennzeichnung

Der Rollenaufdruck wird in gleichbleibendem Abstand, etwa alle 1,5 m, in Produktionsrichtung
aufgedruckt (einmal pro Produktionsbreite).

Die Kennzeichnung der Schutzlage erfolgt durch einen fortlaufenden Rollenaufdruck und
enthält folgende Angaben:

ANLAGE 5, Seite 1 ZUM ZULASSUNGSSCHEIN
08/BAM 8.3/09/94

BUNDESANSTALT FÜR
MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG

08/SAM 8.3109194

Depotex" RZ 1335

» Zulassungskennzahl

» Typenbezeichnung
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ANLAGE 2, Seite 1 ZUM ZULASSUNGSSCHEIN
08/BAM 8.3/09/94

BUNDESANSTALT FÜR
MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG

NAUE FASERTECHNIK

NAUE FASERTECHNIK

RoliEmetlkettlerung

Die äußere Kennzeichnung der Schutzlage erfolgt jeweils einmal pro Rolle durch das
Rollenetikett. Diesem Rollenetikett sind folgende Daten zu entnehmen:

Werkstofferklärung

Die Naue Fasertechnik Schutzlage Depotexl!l RZ 1335 wird aus Stapelfasern des Rohstoffes

Hostalen GC 7260 F

~ 10-stellige Nummer
» Typenbezeichnung .
~ Rollenlänge
»- Rollenbreite
» > 5-stellige Nummer
» Masse pro Flächeneinheit
» Zulassungskennzahl
~ Rohstoff
»- Art des Geokunststoffs

Rollennummer (einmalig)
Depotex RZ 1335
z.S.50
z.B.5,80
Artikelnummer
1330
08/SAM 8.3/09/94
PEHD
Vliesstoff

Rollen-Nr.:
Produkt:
Länge (,;,):
Breite (m):
Artlke/-Nr.:
Gew. glmz:
SAM-Zulassungs-Nr.:
Rohstoff:
Art des Geokunstst:

der Firma Hoechst gefertigt. Die Stapelfasern werden im Werk der Naue Fasertechnik
extrudiert. Die Angaben zum Rußbatch und zum Mischverfahren sind vertraulich bei der SAM
hintertegt. Das Rohmaterial wird bei der Extrusion mit 2 % Rußbatch (30 % Ruß) versehen.

Weiterhin befindet sich zur Sicherstellung der eindeutigen Identifizierung des Produktes die
oben genannte Rollennummer zusätzlich handschriftlich auf dem letzten Meter einer
produzierten Rolle.
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ANLAGE 5, Seite 2 ZUM ZULASSUNGSSCHEIN
081BAM 8.3/09194

BUNDESANSTALT FÜR
MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG

NAUE FASERTECHNIK

ANLAGE 6, Seite 2 ZUM ZULASSUNGSSCHEIN
081BAM 8.3109194

BUNDESANSTALT FÜR
MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG

NAUE FASERTECHNIK

Muster eines Rollenetikettes Beschreibung der Qualitätssicherungsmaßnahmen

Depotex" RZ 1335 1) Eigenüberwachung

Im Rahmen der Eigenüberwachung werden Prüfungen in
Ader Wareneingangskontrol1e
S der Fertigungskontrolle

durchgeführt.

Naue Fasertechnik
1.A) Wareneingangskontrolle - Hostalen GC 7260 FI

I~I
NAUE :=:IL
FASERTECHNIK

-------

Mitte/lHert
wtelwert - Standatdabw.:

Durc.hsc.hnilt aus mehreren Werten (2.9. Ober die ProduktionstlfKe)
DutehscMiIt aus melveren Werten - einlacheSla~

Rollen-Nr. 0000007137
Produkt: Depolex RZ 1335

5,80xSO m
Alle SeI.: R 1205 SAM

Art d. Geotextils:
.Ind01 ge<llP:tIl';

Vliesstoff

Kenngröße PrUfverfahren Probenmaterlai Anforderungen und ggf.
Toleranlen

ScJvnelzindu BI-AWQPR 108 Granulat, ;e hereinkommendes 19015 '" 2O-26g110min

OIN 53875 ISO 1133 Silofahfzeuo ....-
Dichte, natur BI-AW QPR 111 SChmelzestrang, ;e Ptoduk· 0,955 - 0,963 glem"

tionscharoe Hoechst
Mitt_

WertsprOfleugnis ;e herei:nkomrnend ~ßspezirlk:ation

Silofahrzeoo

24 cN,.,ex ±10 %

Mittelwert

Anforderungen und ggf.
Toleranzen

16d1exi 10%

Mittelwert

ProbeM\aterial

Stichprobe aus laufender

Produktion, alle 1000 ko

Stichprobe aus laufender

Produktion, alle 1000 k

Ptüfverfahren

BI-AW OPR tOS

OIN 53812, OIN 53816

BI-AW QPR lOS

OIN 53812, OIN 53816

Kenngröl\e

Faserfestigkeit

1.B.1) Fertigungskontrolle - Faserproduktion - PEHD 16 dtex

Fuertiter

PEHD

1330Masse/Flächeneinheit:
ing/qm
~ite (m): 5,80

~ge (m): 50,0

SAM-Zulassungs-Nr.: 08/BAM 8.3/09/94
DISt-Zulassungs-Nr. :

Rohstoff:
'1IW1Nt.rIIl:

ANLAGE 6, Seite 1 ZUM ZULASSUNGSSCHEIN
081BAM 8.3/09194

BUNDESANSTALT FÜR
MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG

Faserdehnung

Rußoeha.n

Bl-AW QPR lOS

OIN 53812. OIN 53816

BI-AW QPR 110

Stichprobe alJS laufender

Produktion,aDe tOOOkg

1 x Dnl Cl\atoenbecrinn

(190 i 57) %Mitt_
06iO 15 ..

NAUE FASERTECHNIK

ANLAGE 6, Seite 3 ZUM ZULASSUNGSSCHEIN
081BAM 8.3/09/94

BUNDESANSTALT FÜR
MATERiALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG

NAUE FASERTECHNIK

Prüfverfahren und Anforderungen im Rahmen der Eigen- und Fremdüber
wachung *) zur Herstellung der PEHD Schutzlage Depotex® RZ 1335

Produkt

HIost.alen GC 7260 F

Faser

pEHO 16dtu

SChutz.lage

I>epotex RZ 1335

Kenngröße Prüfverfahren "1 Anlorderungen und gg'.
Toleranzen

Schmetzndex BI-AW QPR 108 19015 " 2O-26g110min

DIN 53875, ISO 1133
Mitt_

Dichte BI-AW QPR ", (Mittelw'!rt)

0,955·0,959 gfcm' • WPZ Hoechst

O.95S·0963~em' • WEKNFT

Fasertiter BI-AW OPR 105 16dlex±10%

OIN 53812. OIN 53816 Mittelwe1t

Faser1estigkeit BI-AW OPR 105 24 cNll:ex± 10"

OlN 53812, OIN 53816
Mitt_

faserdelv'loog Bl-AW QPR 105 (190157)%

D1N53812.0IN53616 Mittelwert

Rußoehall BI-AW OPR 110 061015"\%

Oxidationsstabilitat BI-AW QPR 109 Ver leichskurve

Masse pro Fl3cheneinheit BI-AW OPR 101 ;l: 1200glm'

OIN53854 ,....ittetwert· Standardabw.

5chichtdicke BI-AW aPR 102 i!: 8,0 mm

DlN S3855 I lMitte/'wert. StandaTdabw.

HOChstZugkran- und Dehnung BI-AW QPR 103 !angs2: 30 kNfm, 2: 110 'l(,

DIN 53857 quer 2: 40 kN/m, 2: 80 %

Mittelwert - Standardabw.

Stempeldurchdr1lCkkran- und BI-AW QPR 104 2: 5 kNlm, i!: 60 %

oe...... DIN 54307 Mittet-Nert - Stanc!ardabw.

1.8.2) Fertigungskontrolle • Vliesstoffproduktion - Depotex RZ 1335

Kenngröae Prüfvftfahren ProbenrNoterial Anforderungen und ggf.
Toleranzen

Masse pro FUieheneinheit BI-AW QPR 101 Probe Ober gesamte RoIen- 2: 1200glrn"

OIN 538S4 breite, aDe 50 lfm. Mitletwert - Slandardabw.

Schichtdicke BI-AW QPR 102 Probe Ober gesamte Rollen- 2: 8,0 mm

OIN 53855 breite, alle 50 11m. Mittelwert - Standardabw.

Höchstzugkraft· BI·AW QPR 103 Probe Ober gesamte Rollen- langS2: 3OkNlm, 2: 110'l(,

und Dehnung OIN538S7 breite, aDe 500 lfm. quer 2: 40 kNJm, 2: 8O-Ao

Mittelwert - Standardabw.

Stempeldurchdrückkraft- BI-AW QPR 104 Probe ober gesamte RoIen- 2::5kN1m,2:60%

und Dehnul'lQ DIN 54307 breite. alle 500 Ifm. Mittelwert·Stanclardabw.

Während der laufenden Produktion wird durch einen fest installierten Metalldetektor der
Vliesstoff nach Metall abgesucht und falls vorhanden, dieses durch das Mascl1inenpersonal
entfernt.

2) Fremdüberwachung

Im Rahmen der Fremdüberwachung werden Prüfungen durch die AMPA Hannover gemäß DIN
18200 bei der Naue Fasertechnik in

Ader Wareneingangskontrolle
S der Fertigungskontrolle

durchgeführt.

") die Fremdüberwachung erfolgt gemäß OIN 18200 durch die Amtliche MaterialprCIfanstalt
Hannover. Eine Kopie des gültigen Fremdüberwachungsvertrages liegt der SAM vor. Prufverfahren, Kennwerte und Toleranzen sind im Fremdüberwachungsvertrag und in den

folgenden Seiten der Anlage 6 beschrieben.

Die Ergebnisse der Eigenüberwachung werden entsprechend dokumentiert und liegen der
fremdüberwachenden Institution zur Einsicht vor.

..) die Prüfungen werden nach Naue Fasertechnik Prüfanweisungen, sofern vorhanden in
Anlehnung an Nonnen; durchgeführt. Die zugrundeliegenden, gültigen Prüfanweisungen
legen der SAM in Kopie vor.

Mittet.Yert:
Mittelwert· Stan<lardabw.:

Ourcl'lschnitt alJS mehreren Werten (l.B. Ober die Ptoduktionsbreite)
Durchschnitt aus mehreren Werten - einfache Standardabweichung
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ANLAGE 6, Seite 4 ZUM ZULASSUNGSSCHEIN
08/BAM 8.3/09/94

BUNDESANSTALT FÜR
MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG

Transport auf die Baustelle

Vom Hersteller zur Baustelle werden die Rollen liegend in der Regel mit LKWs (z.B.
Sattelzüge) transportiert.

2.A) Fremdüberwachung Wareneingangskontrolle - Hostalen Ge 7260 F

2.8.1) Fremdüberwachung Fertigungskontrolle - Faserproduktion - PEHD 16 dtex

Produktion oder der Lagerware, (Mittelwert)

zweimal TO Jahr

Produktion oder der Lagerware. (Mittelwert)

zweimal pro Jahr

Kenngröße

Schmelzindex

Dichte, natur

Kenngröße

Fasertiter

FaserfestJgkeit

Profverfahren

Bl-AW QPR 108

OIN 53875 ISO 1133

BI·AW QPR 111

Prüfverfahren

BI·AW QPR lOS

DIN 53812, OIN 53816

81-AW QPR 105

DIN 53812, DIN 53816

Probenmalerial

Granulat, zweimal pro Jahr

Granulat, zweimal pro Jahr

Probenmalerial

Stichprobe aus laufender

Stichprobe aus laulender

NAUE FASERTECHNIK

Anforderungen und 991.
Toleranzen

19015 = 20 - 26 gl10 mln

Mittelwert

0,955 • 0,963 g/em'

Mittelwert

Anforderungen und 99f.
Toleranzen

16dtex±10%

24cNllex±10 'lb

Lagerung auf der Baustelle

Vor Ort sind für die Entladung der LKWs befestigte Plätze oder Fahrstraßen mit ebenem
Untergrund vorzusehen. Der Lagerplatz ist entsprechend der geplanten Teillieferungen mit
ausreichenden Abmessungen bereitzustellen. Depotex® RZ 1335 kann maximal 10 Rollen
übereinander liegend gelagert werden.

Für die Entladung der LKWs kommen folgende Möglichkeiten in Frage:

Mit zwei breiten Transportgurten (ca. 2,5 m auseinander), die am Lasthaken oder an
der Baggerschaufel befestigt werden, mit der die Geotextilrollen ohne Beschädigungen
befördert werden können.

Mit einer Traverse, die am Lasthaken oder an der Baggerschaufel befestigt wird, bei
der seitliche Einschübe oder ein Stahlrohr in die Rollen hineingeschoben werden.
Dabei ist zu beachten, daß die an den Schuhen befestigten Ketten oder Gurte die
Geotextilbahnen nicht beschädigen.

ANLAGE 7, Seite 2 ZUM ZULASSUNGSSCHEIN
08/BAM 8.3/09/94

BUNDESANSTALT FÜR
MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG

NAUE FASERTECHNIK

Faserdehnung

Rußgehalt

Oxldatlonsstillbl1ität

Bl-AW OPR 105

OIN 53812, DIN 53816

BI·AWQPR110

BI-AW QPR 109

Stichp(obe aus laufender (190 ±57) %

Produktion oder der Lagerware, (Mittelwert)

zweimal oro Jahr

Stichprobe aus laufender (0,6 ± 0,1 S) %

Produktion oder der lagerware, (Mrtielwert)

zweimal NO Jahr

Stichprobe aus laufender Verg\eichskurve

Produktion oder der Lagerware,

zweimal ro Jahr

Verpackung von Depotex@l RZ 1335

Die Rollen sind mit einer PE·Schutzfolie vor Regen und UV-Strahlen geschützt und wettertest
verpackt. Beschädigungen der Schutzfolie können mit Klebestreifen wieder zugeklebt werden.
Die Verpackung ist grundsätzlich erst kurz vor Verlegung der Geotextilrollen zu entfemen.

Transportbeschädigungen

Transportbeschädigungen sind unmittelbar dem Hersteller zu melden.

ANLAGE 6, Seite 5 ZUM ZULASSUNGSSCHEIN
08/BAM 8.3/09/94

BUNDESANSTALT FÜR
MATERIALFORSCHUNG UND .PRÜFUNG

NAUE FASERTECHNIK I
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ANLAGE 7, Seite 3 ZUM ZULASSUNGSSCHEIN
08/BAM 8.3/09/94

BUNDESANSTALT FÜR
MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG

NAUE FASERTECHNIK

2.B.2) Fremdüberwachung Fertigungskontrolle _viiesstoffproduktion _
Depotex RZ 1335

Kenngröße PrUfverfahren Probenmaterial Anforderungen und ggl.
Toleranzen

Maue pro Flächenelnhett BI-AW QPR 101 Probe Ober gesamte Rollen- ~ 1200glm'
DIN S38S4 breite, zweimal roJahr Mittelwert - Slandardabw.

Schichtdicke BI-AW QPR 102 Probe Ober gesamte Rollen- ~ 8,0 mm

OIN S3855 breite, zweimal 0(0 Jahr Mittelwert - Standardabw.

Höchstzugkraft_ BI-AW QPR 103 Probe Ober gesamte Rollen- langs ~ 30 kN/m, ~ 110 %
und Dehnung OIN53857 breite, zweimal pro Jahr quer ~ 40 kN/m, ~ 80 %

Mittelwert - Slandardabw.

StempeldurchdrUckkraft. BI·AW OPR 104 Probe Ober gesamte Rollen- ~5kN/m,~60%

und Dehnun OIN54307 breite, zweimal pro Jahr Mittelwert· Standardabw.

Kontrolle der Funktion des Metalldetektors.

ANLAGE 7, Seite 1 ZUM ZULASSUNGSSCHEIN
08/BAM 8.3/09/94

BUNDESANSTALT FÜR
MATERIALFORSCHUNG UND ·PRÜFUNG

NAUE FASERTECHNIK

Lager- und Transportanweisungen des Herstellers für Depote~RZ 1335

Werkseitige Lagerung

Werkseitig werden die Rollen Depotex@l RZ 1335 liegend auf einem planen und venestigten
Lagerplatz gelagert. Die Ein- bzw. Auslagerung erfolgt mit einem handelsüblichen
Gabelstapler mit spezieller Hebevorrichtung (z.B. Teppichdom), die Beschädigungen der
Rollen ausschließt. Die Stapelhöhe beträgt maximal 10 Rollen.

Verlegeanweisungen des Herstellers für DepoteX® RZ 1335

Verlegung von Depotex® RZ 1335

Depotex® RZ 1335 wird plan und faltenfrei auf der Kunststoffdichtungsbahn verlegt. Dabei ist
im Böschungsbereich darauf zu achten, daß die Bahnen möglichst in Fallrichtung der
Böschung verlegt werden und· falls enorderlich . im Einbindegraben eingebunden sind. Beim
Verlegen ist darauf zu achten, daß ein Überlappungsbereich von 50 cm (ohne Fixierung) oder
30 cm (mit Fixierung) ausgeführt wird.

Die Vliesstoffe im Überlappungsbereich werden möglichst kontinuierlich mit einem
Heißluftgerät verschweißt, bei dem die geotextilen Fasem angeschmolzen und miteinander
verklebt werden.
Eine weitere Möglichkeit stellt das Verkleben der Vliesstoffe mit einem Schmelzkleber dar.

Anschlüsse und Durchdringungen

Bei Anschlüssen und Rohrdurchdringungen muß Depotex® RZ 1335 bis an das Bauwerk
vertegt werden.

Besondere Hinweise

Die Verlegung des Schutzgeotextils Depotex@l RZ 1335 sollte durch den Verleger der
Kunststoffdichtungsbahn erfolgen.

Depotex® RZ ·1335 dan erst beschüttet werden, wenn eine Freigabe durch den
Fremdüberwacher auf der Baustelle oder durch die örtliche Bauaufsicht" erteilt worden
ist.

Eine Windsicherung muß bis zur Bekiesung vorgenommen werden.

Oie Einzelkomponenten und das Schutzsystem dünen nicht direkt befahren werden.

Die Schüttlage der mineralischen Komponente der Schutzschicht ist vor Kopf zu
schütten und vorsichtig zu verteilen.

369



1. Nachtrag

ZULASSUNGSSCHEIN
4. Anforderungen an den Zulassungsgegenstand

08IBAM 8.3/10/94

!Ur ein Vliesstoff als Bestandteil einer Schulzschicht aus geotextiler Schutzlage und
feinkiesiger mineralischer Schutzlage für Dichtungsbahnen in Basisabdichtungen von
Deponien !Ur Siedlungs- und Sonderabralle.

1. Rechtsgrundlagen

1. 1. Gesetz zur Venneidung, Verwertung und Beseitigung von Abfallen (Kreislauf
wirtschafts- und Abfallgesetz - KrW/AbfG), vom 27.09.1994, BG BI. I, S. 2705,
1994.

1.2. Dritte Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Abfallgesetz (TA Siedlungsabfall),
Technische Anleitung zur Verwertung, Behandlung und sonstigen Entsorgung von
Siedlungsabfällen, vom 14.05.1993, BAnz. Nr. 99a, 1993.

1.3. Verwaltungsvorschrift des Thüringer Ministeriums !Ur Umwelt und Landespla
nung - Die geordnete Ablagerung von Abfällen - vom 11.09.1992, Thüringer
StAnz., Nr. 40, S. 1344, 1992.

2. Antragsteller

2.1. Antragsteller

Der Antragsteller ist der Hersteller des Schutzvlieses.

4.1. Anforderungen an den Vliesstoff

Sofern nicht ausdrücklich in diesem Zulassungsschein Abweichungen genannt
werden, muß der Vliesstoff nach den Angaben in Nr. 3 'gefertigt werden und in
seinen Eigenschaften den Prüfmustern entsprechen, die nach den Prüfungsunter
lagen an der BAM unter dem BAM Az. 8.32/1075/93 und dem unten aufgeführten
Prüfbericht den erforderlichen Eignungsprüfungen gemäß den Anforderungen an
die Schutzschichtfür Dichtungsbahnen in der Kombinationsdichtung, vorläufi
ge Zulassungsrichtlinie für Schutzschichten ZR-S (BAM, 1995) unterzogen
worden sind.

4.1.1. Chemische Beständigkeit, Prüfbericht Nr. 136.1-93 MRF 33-2.2, vom 15.03.94,
des Labors für Baustoffe, FB Bauingenieurwesen, FH Münster, Corrensstr. 25,
48016 Münster. Es wurde eine Prüfung der Beständigkeit gegen die hochkonzen
trierten flüssigen Medien 1,2,3,4,5,8 und 9 nach der Medienliste der ZR-S
durchgeführt. Für alle Medien außer Medium 9 wurde die Beständigkeitsprüfung
bestanden. Für Vliesstoffe als Bestandteil einer Schutzschicht aus geotextiler und
feinkiesiger mineralischer Schutzlage wird die chemische Beständigkeit statt !Ur
Medium 9 nur !Ur verdünnte Salpetersäure HNO, (25 Vol.-%) gefordert, siehe
ZR-So Diese Anforderung wird erfüllt.

4.2. Anforderungen an den Einsatz des Vliesstoffs als geotextile Schutzlage

Die Vliesstoffmatte (siehe Nr. 3) muß direkt auf der Dichtungsbahn aufliegend zu
sanunen mit einer darüberliegenden beständigen, feinkiesigen mineralischen
Schutzlage als Schulzschicht verwendet werden. Nur in diesem Aufbau kann eine
ausreichende Schutzwirkung erreicht werden.

Hersteller:

Produktionsstätte:

Naue Fasertechnik GmbH & Co. KG
Warttunnstr.1
32312 Lübbecke

Naue Fasertechnik GmbH & Co. KG
Gewerbestr. 2
32339 Espelkamp-Fiestel

Das für die mineralische Schutzlage verwendete Material muß gegen die che
mischen und physikalischen Beanspruchungen in der Deponiebasis beständig und
filterstabil gegenüber dem Material der Flächenentwässerung sein. Das Körnungs
band des mineralischen Materials der Schutzschicht muß innerhalb des in der
Anlage I mit <D bezeichneten Bereichs liegen. Die Mindestdicke der minerali
schen Schutzlage muß 0,15 m betragen.

3.1. Werkstoff und Hersteller der Fasern

3. Beschreibung des Zulassungsgegenstands

Das Schutzvlies wird als Vliesstoffinatte fortlaufend durch Vernadelung von
Stapelfasern gefertigt. Die Vliesstoffinatten haben eine Masse pro Flächeneinheit
von mindestens 1200 glm'. Direkt auf der Dichtungsbahn aufliegend bieten sie
zusammen mit einer dariiberliegenden feinkiesigen, beständigen mineralischen
Schutzlage mit einer Mindestdicke von 0,15 meine Schutzschicht für die Dich
tungsbahnen in der Deponiebasisabdichtung gegenüber dem Grobkies der Kör
nung 16/32 mm der Flächenentwässerung bei einer Deponieauflast bis zu
900kN/m'.

Der hier beschriebene Schulzschichtaufbau kann bei Grobkies der Körnung
16/32 mm als Material der Flächenentwässerungsschicht und bis zu einer Deponie
auflast von 900 kN/m' verwendet werden.

4.3. Anforderungen an die Verlegung der Vliesstoffmatten

Soweit die Vliesstoffmatten durch die in Nr. 2.1. genannte Herstellerlinna nicht
selbst verlegt werden, muß eine Verlegung durch eine von der Herstellerfinna
autorisierte Fachfinna oder durch die Verlegefinna der Dichtungsbahn erfolgen.

Bei der Verlegung müssen die in der Richtlinie für die Zulassung von Kunststoff
dichtungsbahnen als Bestandteil einer Kombinationsdichtungfür Siedlungs- und
Sonderabfalldeponien sowie für Abdichtungen von Altlasten, Abschnitt 8 genann
ten Bestimmungen und Auflagen !Ur den Bau der Kombinationsdichtung eingehal
ten werden.

Die Stapelfasern werden aus der Polypropylen-Formmasse Vestolen P 5000 der
Finna Vestolen GmbH, 46839 Gelsenkirchen-Buer in eigener Fertigung durch die
Naue Fasertechnik GmbH & Co. KG hergestellt. Die Forrnmasse hat folgende
Kennwerte:

Die Vliesstoffmatten müssen mit einem Überlappungsbereich von mindestens
0,5 m bzw. 0,3 m, wenn die Matten geheftet werden, verlegt werden. Das Anein
anderheften der Vliesstoffmatten (z. B. mit Heißluft) darf zu keiner Beeinträchti
gung der Beschaffenheit der Bahn führen.

Weitere Zuschläge werden über einen Masterbatch zugegeben. Angaben zu den
Zuschlägen, zur Forrnmasse und die Rezeptur des Masterbatch sind bei der Zulas
sungsstelle hinterlegt.

Dichte:
Schmelzindex (23012.16):

(0,902 ± 0,003) glcm'
(10,5 ± 2,0) gll 0 min

Beim Einbau der Vliesstoffrnatten bzw. beim Aufbringen der mineralischen
Schutzlage muß darauf geachtet werden, daß eine Dehnung des Vliesstoffs nicht
zu einer Reduzierung der effektiven Masse pro Flächeneinheit führt. Gegebenen
falls muß die bei den gewählten Einbauverfaluen erforderliche Festigkeit durch
eine Gewebeeinlage sichergestellt werden.

3.2. Produktbezeichnung und Konstruktionsdaten des Vliesstoffs

Anweisungen des Herstellers zum Transport, zur Lagerung und zur Verlegung
siehe Anlage 7.

Der Vliesstoffmit der Produktbezeichnung Secutex" RZ 1331 wird aus Stapelfa
sern (siehe Nr. 3.1.) mit einem Fasertiter von 6,7 dtex durch Vernadelung her
gestellt. Folgende Minimalwerte (Mittelwert - Standardabweichung> Minimal
wert) gelten für die Konstruktionsdaten:

Masse pro Flächeneinheit
Vliesdicke
Höchstzugkraft (längs/quer)
Höchstzugkraftdehnung
(längs/quer)
Stempeldurchdrückkraft
Länge:
Breite:
Farbe:

1200 glm'
8mm
60,0 kN/m / 80,0 kN/m

60 %/50%
12,OkN
50 m, Standardrollenlänge
5,80 m
weiß

5. Kennzeichnung

Die nach dieser Zulassung hergestellten Vliesstoffmatten sind gemäß dem an der
BAM hinterlegten Prüfmustern fortlaufend wie folgt zu kennzeichnen:

//08IBAM 8.3/10/94/Secutex" RZ 1331//

Aufbau und Anordnung der Kennzeichnung, sowie Lage der Kennzeichnung auf
der Vliesstoffmatte siehe Anlage 4.

Jede Rolle wird mit einem Aufkleber versehen, auf dem die Kennzeichnung und
eine Rollennununer enthalten ist, siehe Anlage 5. Über die Rollennununer ist eine
Zuordnung zu Produktionsdaten und Daten der Eigenüberwachung möglich.

Werkstofferklärung des Vliesstoffherstellers, siehe Anlage 2, Technisches Daten
blatt mit weiteren Konstruktionsdaten, siehe Anlage 3.
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6. Übenvachung

Der nach dieser Zulassung hergestellte Vliesstoff muß bei der Herstellung eigen
und zweimal jährlich fremdüberwacht werden, siehe dazu Anlage 6. Die bei der
Fremdüberwachung ennittelten Kennwerte müssen im Rahmen der Toleranzen mit
den in Nr. 3.2. angegebenen Kennwerten übereinstimmen.

Eine Eigen- und FremdprOfung ist auch bei dem Einbau der Schutzschicht durch
zufuhren. Dabei ist insbesondere die Einhaltung der Anforderungen unter Nr. 4.2.
und Nr. 4.3. dieses Zulassungsscheins und seiner Anlagen zu überprOfen.

Die mit der Fremdüberwachung beauftragte Institution muß über ausreichend
qualifiziertes Personal und notwendige PrOfeinrichtungen verfugen sowie der
europäischen Norm nAllgemeine Kriterien zum Betreiben von Prüflaboratorien"
DIN EN 45 00 I (Mai 1990) genügen.

10.

11.

12.

Schadensfalle an Deponieabdichtungen, die im Zusammenhang mit dem
Zulassungsgegenstand stehen, sind in jedem Fall sofort der BAM zu melden.

Diesem Zula,sungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei.

Dieser Zulassungs,chein wird im Amts- und Mitteilungsblatt der BAM in
Berlin veröffentlicht.

Berlin, den 30. Dezember 1996

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG
(BAM)

Seiten der Zulassungsscheine ohne Dienstsiegel und Zulassungsscheine ohne
Unterschrift haben keine Gültigkeit.

BAM-Az.: 8.32/1075/93,5. Ausfertigung.
Dieser Zulassungsschein umfaßt 7 Seiten und 7 Anlagen mit 14 Seiten und eine
Rechtsmittelbelehrung, die Bestandteil des Zulassungsscheins sind.

7. Hinweise

7.1. Dieser Zulassungsschein gilt als Nachweis der Zulassung im Sinne der TA Sied
lungsabfall. Das Schutzvlies nach Nr. 3 wird unter der Voraussetzung, daß die
Anforderungen in Nr. 4, Nr. 5 und Nr. 6 dieses Zulassungsscheins eingehalten
werden, als geotextile Schutzlage in einem Schutzschichtaufbau nach Nr. 4.2. zu
gelassen. Es wird die Eignung der geotextilen Schutzlage, nach dem Stand der
Technik bescheinigt. Die für die Durchführung von Abdichtungsmaßnahmen er
forderlichen Genehmigungen werden durch die Zulassung nicht ersetzt. Die
Anforderungen dieses Zulassungsscheines sind bereits bei der Planung und der
Ausschreibung des Deponieabdichtungssystems zu berOcksichtigen.

7.2. Diese Zulassung gilt nur fUr das in Nr. 3.2. genannte Herstellungsverfahren, den
in Nr. 2.1. genannten Hersteller und die Produktionsstätte. Die zuständige Überwa
chungs/Genehmigungsbehörde muß beim Einbau der Schutzlage die Einhaltung
der Anforderungen, Auflagen und Bestimmungen des Zulassungsscheins überwa
chen.

7.3. Änderungen der Werkstoffe, der Zusätze, der Herstellungsverfahren von
Zwischen- und Endprodukten (Faser und Vliesstofl:), der Produktspezifikation oder
des Verwendungszwecks erfordern eine neue Zulassung.

Dr.-Ing. H. August
Direktor und Professor
Leiter der Fachgruppe fV.3
Deponietechnik und
Altlastensanierung

im Auftrag

Dr. rer. nat. W. Müller
Oberregierungsral
Leiter des Laboratoriums IV.32
Deponietechnik

7.4. Die Zulassung ist an den in Nr. 2 genannten Hersteller und Fertigungsbetrieb
gebunden. Sie ist nicht übertragbar. Der Zulassungsschein darf nur im Ganzen mit
den dazugehörigen Anlagen vervielfaltigt werden. Eine auszugsweise Veröffentli
chung bedarf der Genehmigung der Bundesanstalt fUr Materialforschung und
-prOfung. Der Text und die Zeichnungen in Werbeschriften dürfen dem Zulas
sungsschein nicht widersprechen. Das gilt sinngemäß auch fUr Berichte/Zeugnisse
u. ä. der Eigen- und Fremdüberwachung. Bei der Verwendung des Zulassungs
gegenstandes auf der Baustelle muß der vollständige Zulassungsschein in Kopie
vorliegen.

7.5. Die Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter erteilt.

8. Nebenbestimmungen

8.1. Die Zulassung wird unter Widerrufsvorbehalt erteilt. Ein Widerrufsgrund liegt
insbesondere vor. wenn der Hersteller von dem in den Prüfungsunterlagen und in
den Anhängen des Zulassungsscheins beschriebenen Verfahren oder von den filr
die PrOfungsmuster verwendeten Materialien abweicht. In diesem Fall wird kein
zugelassenes Produkt mehr gefertigt. Die Zulassungsbehörde ist berechtigt, im
Herstellerwerk, in Zwischenlagern oder auf der Baustelle auch unangemeldet zu
prOfen, ob die Anforderungen, Bestimmungen und Auflagen dieses Zulassungs
scheins eingehalten worden sind. Das Grundrecht aus Art. 13 GG, die Unverletz
lichkeit der Wohnung, bleibt gewahrt.

8.2. Ein Widerrufsgrund liegt auch vor, wenn sich der Werkstoff und das Herstellungs
verfahren des Zulassungsgegenstandes nach Nr. 3 verändert hat, eingesetzte
Verlegeverfahren sich nicht bewährt haben und dies an Hand von neuen tech
nischen Erkenntnissen belegt werden kann oder wenn nach dem Stand der Technik
eine Weiterentwicklung und Verbesserung erforderlich ist.

Die Zulassung wird unter dem Vorbehalt erteilt, daß in Abstlmmung mit der
Zulassungsstelle das thermoanalytische Verfahren der Materialidentifikation bei
der Fremdüberwachung dureh Festlegung von materialspezifischen Kennwerten
und einer statistisch signifikanten Auswertung verbessert wird.

8.3. Im Falle des Widerrufs ist der Hersteller verpflichtet, der Zulassungsbehörde
umgehend den Zulassungsschein auszuhändigen.

8.4. Die Zulassung wird ferner unter der Auflage erteilt, daß der Nachweis der Fremd
überwachung zweimal jährlich durch die Übersendung einer Ausfertigung eines
Überwachungsberichtes erbracht wird. Entsprechendes gilt gegenüber den zustän
digen Überwachungsbehörden bezüglich des Schutzvlieses filr das jeweilige
Deponiebauprojekt.

9. Räumlicher Geltungsbereich

Dieser Zulassungsschein gilt gemäß 1.3. fUr das Land Thüringen. Nach 1.2. kann
der Zulassungsschein bundesweit als Nachweis der Zulassung im Sinne der TA
Siedlungsabfall verwendet werden.

Der I. Nachtrag zur Zulassung ersetzt den alten Zulassungsschein
Nr. 08IBAM 8.3/10/94 vom 22.12.94.

RECHTSMITTELBELEHRUNG

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats na,eh Bekanntgabe Widerspruch
erhoben werden. Der Widerspruch ist bei dem Präsidenten der Bundesanstalt ruf Material
forschung und -prüfung (BAM), Berlin 12205, Unter den Eichen 87, schriftlich oder zur
Niederschrift einzulegen.

Ist über den Widerspruch ohne zureichenden Gr':lnd in angemessener Frist sachlich nicht
entschieden worden, so kann Klage bei dem Verwaltungsgericht in Berlin 10557, Kirch
straße 7, erhoben werden.

Die Klage kann nicht vor Ablauf von 3 Monaten seit der Einlegung des Widerspruchs
erhoben werden, außer wenn wegen der besonderen Umstände des Falles eine kürzere Frist
geboten ist. Sie kann ferner nur bis zum Ablaufeines Jahres seit der Einlegung des Wider
spruchs erhoben werden. Die Klage muß den Kläger, den Beklagten und den Streit
gegenstand bezeichnen.

Wenn ein Bevollmächtigter bestellt wird, gilt sein Verschulden an der Versäumnis einer
Frist als eigenes Verschulden des Auftraggebers

Berlin 12205, den 30.12.1996
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ANLAGE 1 ZUM ZULASSUNGSSCHEIN
O8IBAM 8.3/10/94

BUNDESANSTALT FÜR
MATERlALFORSCHUNG UND .PRÜFUNG

Anforderung an die Körnungslinie für die mineralische Schutzlage

Die mineralische Schutzlage muß ftir die Lastverteilung über dem Vlies ausreichend
feinkörnig sein. Sie muß jedoch auch gegen das Material der Flächenentwässerung
mit der Körnung 16-32 nun nach geometrischen Filterkriterien fJ1terstabil sein. Diese
Anforderung wird bei Körnungslinien in dem unten gezeigten Körnungsbereich
erflillt Die Abbildung wurde aus dem Deponiehandbuch "Anforderungen an Sied
lungsabfalldeponien in Niedersachsen", August 1994, Niedersächsisches Landesamt
flir Ökologie, entnommen.

ANLAGE 4, Seite 1 ZUM ZULASSUNGSSCHEIN
08/BAM 8.3/10/94

BUNDESANSTALT FÜR
MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG

NAUE FASERTECHNIK

Beschreibung, Aufbau und Anordnung der Kennzeichnung

Oie Kennzeichnung der Schutzlage erfolgt durch einen fortlaufenden Rollenaufdruck und
enthält folgende Angaben:

Rollenetlkettierung

Der Rollenaufdruck wird in gleichbleibendem Abstand, etwa alle 1,5 m, in Produktionsrichtung
aufgedruckt (einmal pro Produktionsbreite).

NAUE FASERTECHNIK

08/BAM 8.3/10/94

Secutex" RZ 1331

}> Zulassungskennzahl

)- Typenbezeichnung

ANLAGE 5, Seite 1 ZUM ZULASSUNGSSCHEIN
08/BAM 8.3/10/94

BUNDESANSTALT FÜR
MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG

NiedefsCiehsilc!'Ies lcmdnoml lür Bodenfof3eh",n~, V.-,QIL N3.3 (lngenieUfQeolO/lie)
Sl;lIo.tt2.~""'_.lol.:D5'1/'U-C

KöRNUNGSUNIEN

t
l' f-+-f-H+ttIII-+++f+f+H-++++++J-H--M
I"

j"

j~ t---+-+-++ttttt--+++

Die äußere Kennzeichnung der Schutzlage erfolgt jeweils einmal pro Rolle durch das
Rollenetikett. Diesem Rollenetikett sind folgende Daten zu entnehmen:

ANLAGE 2. Seite 1 ZUM ZULASSUNGSSCHEIN
08/BAM 8.3/10/94

BUNDESANSTALT FÜR
MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG

NAUE FASERTECHNIK

Werkstofferklärung

Die Naue Fasertechnik Schutzlage Secutex@ RZ 1331 wird aus Stapelfasern des Rohstoffes

Vestolen P 5000

der Firma Vestolen (früher Hüls) gefertigt. Die Stapelfasern werden im Werk der Naue
Fasertechnik extrudiert. Die Angaben zum UV·Stabilisator und zum Mischverfahren sind
vertraulich bei der SAM hinter1egt. Das Rohmaterial wird bei der Extrusion mit 1 % UV
Stabilisator versehen,

)- 10~stelligeNummer
)- Typenbezeichnung
~ Rollenlänge
~ Rollenbreite
)0>- > 5-stellige Nummer
)- Masse pro Flächeneinheit
)- Zulassungskennzahl
~ Rohstoff
)- Art des Geokunststoffs

Rollennummer (einmalig)
Secutex RZ 1331
z.B.50
z.B.5,80
Artikelnummer
1330
08/BAM 8.3/10/94
PP
Vliesstoff

Rollen-Nr.:
Produkt:
Länge (m):
Breite (m):
Artike/·Nr.:
Gew.glm2

:

BAM·Zulassungs-Nr.:
Rohstoff:
Art des Geokunstst.:

ANLAGE 3, Seite 1 ZUM ZULASSUNGSSCHEIN
08/BAM 8.3/10/94

BUNDESANSTALT FÜR
MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG

NAUE FASERTECHNIK

Weitert1in befindet sich zur Sicherstellung der eindeutigen Identifizierung des Produktes die
oben genannte Rollennummer zusätzlich handschriftlich auf dem letzten Meter einer
produzierten Rolle,

ANLAGE 5, Sene 2 ZUM ZULASSUNGSSCHEIN
08/BAM 8.3/10/94

BUNDESANSTALT FÜR
MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG

Technisches Datenblatt Secutex® RZ 1331 NAUE FASERTECHNIK

Produktbeschreibung : Einschichtiger Schutzvliesstoff

Standardabmessung ; 5,80 m x 50 m

Detektorgeprüft :

Verfestigungsart ;

Rohstoff :

ja

mechanisch vemadelt

6,7 dtex pp Stapelfaser aus Vestolen P 5000

Muster eines Rollenetikettes

Secutex" RZ 1331

Eigenschaften im Zugversuch ( In Anlehnung an DIN 53857 )

Masse pro Flächeneinheit ( in Anlehnung an DIN 53854 )

Minimum: 1200 g/m2

Schichtdicke ( in Anlehnung an DIN 53855 )

Minimum: 8,0 mm

Naue Fasertechnik

Höchstzugkraft

Höchstzugkraftdehnung

längs: 2= 60 kN/m

längs: 2: 60 %

Durchschnitt; 1330 g/m2.

Durchschnitt: 9,0 mm

quer: 2= 80 kN/m

quer: 2=50% Rollen-Nr.:

l:-ll
NAUE :=:I~
FASERnCHNIK

0000007138
Eigenschaften im StempeldurchdrUckversuch ( in Anlehnung an DIN 54307 )

Stempeldurchdrückkraft :

Stempeldurchdrückdehnung :

'12 kN

2=50 '%

Produkt: Seeutex RZ 1331
5,80 x 50 m
Alte Be.. : R 1201 BAM

Vliesstoff

PP

1330

72600t:n!~~I-Nr ,
Art d. Geotextils:_

lfI4d
S_IIe'

Rohstoff:
'.... mlt.II.I:

Masse/Flächeneinheit:
ing/qm
~~~:ite (m): 5,80

~.'Je (m): 50,0

BAM-Zulassungs-Nr.: 08{8AM 8.3/10/94
DIBt-Zulassungs-Nr.:

3 x 10-3 m/sec.

:50,08 mm

Wasserdurchlässigkeitsbeiwert bei 2 kN/m2. Auflast

kv ( in Anlehnung an DIN 60500, Teil 4 ) :

kH ( in Anlehnung an DIN 60500, Teil 7 ) :

Wirksame Öffnungsweite

090, w ( in Anlehnung an DIN 60500, Teil 6 ) :
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ANLAGE 6, Seile 1 ZUM ZULASSUNGSSCHEIN
08/BAM 8.3/10/94

BUNDESANSTALT FÜR
MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG

NAUE FASERTECHNIK

l"rüfverfahren und Anforderungen im Rahmen der Eigen- und Fremdüber
wachung *) zur Herstellung der pp Schutzlage Secutex® RZ 1331

ANLAGE 6, Seile 3 ZUM ZULASSUNGSSCHEIN
08/BAM 8.3/10/94

BUNDESANSTALT FÜR
MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG

NAUE FASERTECHNIK

Faser Fasertiter Bl-AW OPR 105 6,7dtex±10%

pp 6,7 dtex OIN 53812. DIN 53815 (Mittelwert

Faserfestlgkeit BI·AW OPR 105 SOcWlext 10 ""

OIN 53812, DIN 53816 Mittelwert

Faserdehnung Bl-AW QPR 105 (50±30) %

DIN 53812, OIN 53816 Mittelwerl

OlCiclationsstabilitat BI-AW OPR 109 Veroleichskurve

BI·AW OPR 106 (Mittelwert)

OIN 53875, 150 1133 8,5·12,5 gll0 min • WPZ Veslolen

110·160nll0min- WEKNFT

Produkt

Granulat

Vestolen P 5000

KenngröBe Prtlfverfahren·OI

Bl-AWQPR 111

Anforderungen und ggl.
Toleranzen

(Mittelwert)

0,699 • 0,905 glem' • WPZ Vestolen

089·0910/em' • WEKNFT

1,8.2) Fertigungskontrolle - Vliesstoffproduktion - Secutex~ RZ 1331

Kenngröße Prtlfverfahren Probenmatenal Anforderungen und ggf.
Toleranzen

MasR pro F~chenelnheit BI-AWQPR 101 Probe Ober gesamte Rollen- O!.l200glm'

DIN53854 breite. aJIe SOlfm. Mittelwef1 - Standardabw.

Schichtdicke BI-AW OPR 102 Probe Ober gesamte Rollen- ~8,Omm

OIN 53855 breite, alle 50 Ifm. Mittelwert - Standardabw.

Höchstzugkraft· BI-AWQPR 103 Probe Ober gesamte Rollen- langs O!. 60 kNlm, O!. 60 %

und Dehnung DIN 53857 breite, alle 500 11m. quer O!. 80 kNlm, ~ SO %

Mitletwert - Standardabw.

Stempeklurchdrtkkkraft_ BI·AW QPR 104 Probe Ober gesamte Rollen- 0!.12kN/m,O!.50%

und Dehnuno DIN 54307 breite, aOe 500 lfm. Millelwert· Standardabw,

Während der laufenden Produktion wird durch einen fest installierten Metalldetektor der
Vliesstoff nach Metall abgesucht und falls vorhanden, dieses durch das Maschinenpersonal
entfernt.

Schutzlage Masse pro Flacheneinheit Bl-AW OPR 101 ~ l2OQgtm>

Seeutex RZ 1331 OIN 53854 Mittelwert· Standardabw.

Schichtdick~ BI·AWOPR 102 ~6,Omm

OIN 538S5 Mittelwert - Slandardabw.

HOChstzugkran.- und~ BI·AW OPR 103 latlgs ~ 60 kNIm, ~ 60 %

DINS3657 quer<: 6OkNlm, <: 50 %

MitteM'ert - Standardabw.

StempeldurchdtOckkraft. und Bl-AW QPR 104 0!.12kNlm,~SO,,"

Dehnuna DIN 54307 Mittelwert - Slandardabw.

') die Fremdüberwachung erfolgt gemäß DIN 18200 durch die Amtliche Materialprüfanstall
Hannover. Eine Kopie des gültigen FremdüberwachungsveTtrages liegt der SAM vor.

2) FremdUberwachung

Im Rahmen der Fremdüberwachung werden PnJfungen durch die AMPA Hannover gemäß OIN
18200 bei der Naue Fasertechnik in

Ader Wareneingangskontrolle
S der Fertigungskontrolle

durchgeführt.

Prufverfahren, Kennwerte und Toleranzen sind im Fremdüberwachungsvertrag und in den
folgenden Seiten der Anlage 6 beschrieben.

Oie Ergebnisse der Eigenüberwachung werden entsprechend dokumentiert und liegen der
fremdüberwachenden Institution zur Einsicht vor.

....) die Prüfungen werden nach Naue Fasertechnik Prüfanweisungen, sofern vorhanden in
Anlehnung an Normen, durchgeführt. Die zugrundeliegenden, gültigen Prüfanweisungen
liegen der SAM in Kopie vor.

Mittelwert:
Mille!wert - Standatdabw.:

Ourchschnill aus metveren Werten (LB. Ober die Prod\Jldionsbreite)
Durchschnitt aus mehreren Werten· einfache Standardabweichung

:::::::I~,.-.I~

ANLAGE 6, Seile 2 ZUM ZULASSUNGSSCHEIN
08/SAM 8.3/10/94

BUNDESANSTALT FÜR
MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG

NAUE FASERTECHNIK

ANLAGE 6, Seile 4 ZUM ZULASSUNGSSCHEIN
08/BAM 8.3/10/94

BUNDESANSTALT FÜR
MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG

NAUE FASERTECHNIK

Beschreibung der Qualitätssicherungsmaßnahmen
2.A) Fremdüberwachung Wareneingangskontrolle - Vestolen P 5000

Im Rahmen der Eigenüberwachung werden Prüfungen in
Ader Wareneingangskontrolle
B der Fertigungskontrolle

durchgeführt.

Mittelwert:
Mittetwert - Slandardabw.:

11) Eigenüberwachung

Durchschnitt aus meInren Werten (z.B. Ober die Produktionsbreite)
Durchschnitt aus mehreren Werten - eInfache Standardabweichung

Kenngröl1e

Schmelzindex

Dichte, natur

PfUfverfahren

BI·AW OPR 108

DIN 53875 ISO 1133

BI·AW OPR 111

Probenmatenal

Granulat, zwemal pro Jahr

Granulat, zweimal pro Jahr

Anforderungen und ggf.
Toleranzen

230/2,16 =11.16g110min

MiIIelwert

0,89 - 0,91 glcm'

Mittelwert

1.A) Wareneingangskonlrolle - Veslolen P 5000

Kenngröße PrUfverfahren Probenmaterial Anforderungen und gg1.
Toleranzen

Schmell.indel BI·AW OPR 108 Granulat. Je herenkommeodes 23012.16 =11-16g110min

DIN 53875 ISO 1133 Silofah/2...... Mittelwert

Dichle, natur BI-AWQPR 111 Schrnelzestrang,jeProdul<- 0,89·0,91 glem'

tionschatoe Veslolen Mittelwert

WerksprUrzeugnis je hereinkommendes gem<lß Spezifikation

Silofahl1eu~

1.8.1) Fertigungskontrolle - Faserproduktion - pp 6,7 dtex

Kenngröße PrUfverfahren Probenmaterial Anforderungen und ggr.
Toleranzen

Fasertlter Bl-AW QPR 105 Stichprobe aus laufer)(jer 6,7 dlex± 10""

DIN 53812, OIN 53616 Produktion, atle 1000 ko MitteJwert

Faserfestigkeit BI-AWOPR 105 Stichprobe aus laufender SOcNJlex110%

OIN 53812, OIN 53816 Produktion, alle 1000 ka IlMill......

Faserdehnung BI-AWQPR 105 Stichprobe aus laufender (50±3O) %

DIN 53812, DIN 53816 Produktion, alle 1000 kq Mittelwert

2,8.1) Fremdüberwachung Fertigungskontrolle - Faserproduktion - pp 6,7 dtex

KenngröBe Prüfverfahren Probenmaterial Anlorderungen und ggf.
Toleranl.en

Fasertiter BI·AW OPR 105 Stichprobe aus laufender 6,7 dtex± 10,'*'

DIN 53812, OIN 53816 Produktion oder der Lagerware, (Mittelwert)

zweim~Jahr

Faserlestigkeit BI-AW OPR 105 Stichprobe aus Iaufer)(jer SOcNllex±10%

OIN 53612, OIN 53816 Produktion oder der Lagerware, (MltIelwert)

zweimal pro Jahr

Faserdehnung BI·AW OPR 105 Stichprobe aus taufender (S013O)%

DIN 53812, DIN 53816 Produldlon oder der Lagerwale, (Mittelwert)

zweimal DrO Jahr

Oxldationsslabilität BI-AW QPR 109 Stichprobe aus laufender VergleichsirulVe

Produktion oder der Ugerware,

zweimal pro Jahr
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ANLAGE 6, Seite 5 ZUM ZULASSUNGSSCHEIN
08IBAM 8.3/10/94

BUNDESANSTALT FÜR
MATERIALFORSCHUNG UND ·PRÜFUNG

ANLAGE 7, Seite 3 ZUM ZULASSUNGSSCHEIN
08/BAM 8.3/10/94

BUNDESANSTALT FÜR
MATERIALFORSCHUNG UND ·PRÜFUNG

NAUE FASERTECHNIK NAUE FASERTECHNIK

2.8.2) Fremdüberwachung Fertigungskontrolle • Vliesstoffproduktion 
Secutex'" RZ 1331

Kenngföße Prüfverfi'lhren Probenm.alerial Anforderungen und 99f.
Toleranzen

Masse pro Fljcheneinhelt Bl-AW QPR 101 Probe Ober gesamte Roften- t!: 1200glm'

DIN 536S4 breite. zweimal DrO Jahr Mittelwert - Standardabw.

Schichtdicke BI-AW QPR 102 Probe Ober ~mte Rollen- l!: 8,0 mm

DIN 53855 bn:ite. zweimal MO Jahr Mittelwert - Slandardabw.

Höchstzugkraft· Bl-AW Q?R 103 Probe Ober gesamte Rollen- Jangs t!: 60 kNlm, t!: 60 %

und Dehnung DIN 53857 bre~e, zweimal pro Jahr quer 2: 60 kNfm, t!: SO %

Mittelwert - Slandardabw.

Stempeldurchdrückkraft· BI-AW OPR 104 Probe Ober gKamte Rollen· 2: 12 kNlrn, 2:50 %

und Dehnuna DIN 54307 breite, ZONeimal oro Jahr Mittelwert - Slandardabw.

Kontrolle der Funktion des Metalldetektors.

ANLAGE 7, Seite 1 ZUM ZULASSUNGSSCHEIN
08/BAM 8.3/10/94

BUNDESANSTALT FÜR
MATERIALFORSCHUNG UND ·PRÜFUNG

Verlegeanweisungen des Herstellers für Secute~ RZ 1331

Verlegung von Secutexe RZ 1331

Secutex~ RZ 1331 wird plan und faltenfrei auf der Kunststoffdichtungsbahn verlegt. Dabei ist
im Böschungsbereich darauf zu achten, daß die Bahnen möglichst in Fallrichtung der
Böschung verlegt werden und - falls erforderlich - im Einbindegraben eingebunden sind. Beim
Verlegen ist darauf zu achten, daß ein Überlappungsbereich von 50 cm (ohne Fixierung) oder
30 cm (mit Fixierung) ausgeführt wird.

Die Vliesstoffe im Überlappungsbereich werden möglichst kontinuierlich mit einem
Heißluftgerät verschweißt, bei dem die geotextilen Fasern angeschmolzen und miteinander
verklebt werden.
Eine weitere Möglichkeit stellt das Verkleben der Vliesstoffe mit einem Schmelzkleber dar.

Anschlüsse und Durchdringungen

Bei Anschlüssen und Rohrdurchdringungen muß Secutex~ RZ 1331 bis an das Bauwerk
ver1egt werden.

NAUE FASERTECHNIK

Besondere Hinweise

Die Verlegung des Schutzgeotextils Secutex\!l RZ 1331 sollte durch den Verleger der
Kunststoffdichtungsbahn erfolgen.

Secutex\!l RZ 1331 darf erst beschüttet werden, wenn eine Freigabe durch den
Fremdüberwacher auf der Baustelle oder durch die örtliche Bauaufsicht erteilt worden
ist.

Lager- und Transportanweisungen des Herstellers für Setute~ RZ 1331

Wer1<seitige Lagerung

Werkseitig werden die Rollen Secutex® RZ 1331 liegend auf einem planen und verfestigten
Lagerplatz gelagert. Die Ein· bzw. Auslagerung erfolgt mit einem handelsüblichen
Gabelstapler mit spezieller Hebevonichtung (z.B. Teppichdorn), die Beschädigungen der
Rollen ausschließt. Die Stapelhöhe beträgt maximal 10 Rollen.

Transport auf die Ba~stelle

Vom Hersteller zur Baustelle werden die Rollen liegend in der Regel mit LKWs (z.B.
Sattelzüge) transportiert.

Lagerung auf der Baustelle

Vor Ort sind für die Entladung der LKWs befestigte Plätze oder Fahrstraßen mit ebenem
Untergrund vorzusehen. Der Lagerplatz ist entsprechend der geplanten Teillieferungen mit
ausreichenden Abmessungen bereitzustellen. Secutexl!l RZ 1331 kann maximal 10 Rollen
übereinander liegend gelagert werden.

Für die Entladung der LKWs kommen folgende Möglichkeiten in Frage:

Mit zwei breiten Transportgurten (ca. 2,5 m auseinander), die am Lasthaken oder an
der Baggerschaufel befestigt werden, mit der die Geotextilrollen ohne Beschädigungen
befördert werden können.

Mit einer Traverse, die am Lasthaken oder an der Baggerschaufel befestigt wird, bei
der seitliche Einschübe oder ein Stahlrohr in die Rollen hineingeschoben werden.
Dabei ist zu beachten, daß die an den Schuhen befestigten Ketten oder Gurte die
Geotextilbahnen nicht beschädigen.

ANLAGE 7, Seite 2 ZUM ZULASSUNGSSCHEIN
08/BAM 8.3/10/94

BUNDESANSTALT FÜR
MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG

NAUE FASERTECHNIK

Verpackung von Secutex18 RZ 1331

Oie Rollen sind mit einer PE-Schutzfolie vor Regen und UV·Strahlen geschützt und wetterfest
verpackt. Beschädigungen der Schutzfolie können mit Klebestreifen wieder zugeklebt werden.
Die Verpackung ist grundsätzlich erst kurz. vor Verlegung der Geotextilrollen zu entfernen.

Transportbeschädigungen

Transportbeschädigungen sind unmittelbar dem Hersteller zu melden.
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Eine Windsicherung muß bis zur Bekiesung vorgenommen werden.

Die Einzelkomponenten und das Schutzsystem dürfen nicht direkt befahren werden.

Die SchüttJage der mineralischen Komponente der Schutzschicht ist vor Kopf zu
schütten und vorsichtig zu verteilen.



3.3. Oberflächen der KDB

3.2. Abmessungen der KDB

2,80mm
. 3,OOmm

Nenndicke ± 0,20 mm.

ZULASSUNGSSCHEIN

II/BAM IV.3112/96

fur ein Abdichtungselement, gefugt aus Kunststoffdichtungsbahnen (KDB) als Bestandteil
einer Kombinationsdichtung in Basis- und Oberflächenabdichtungen von Deponien fur
Siedlungs- und SonderabfaIle.

Länge:
Breite:
Dicke:

120 m, maximale Rollenlänge
4,60 m
Mindestdicke
Nenndicke
Einzelmeßwert

I. Rechtsgrundlagen

Die Oberflächen der Bahn sind beidseitig glatt und mit einer Kennzeichnung
gemäß Nr. 5 versehen. Die Kennzeichnung muß auf der sichtbaren Oberfläche der
verlegten Bahn erkennbar sein. Sie darf keine wesentliche Materialschwächung zur
Folge haben.

1.1. Gesetz zur Vermeidung, Verwertung und Beseitigung von Abfallen (Kreislauf
wirtschafts- und Abfallgesetz - KrW/AbfG), vom 27.09.1994, BG BI. I, S. 2705,
1994.

1.2. Dritte Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Abfallgesetz (TA Siedlungsabfall),
Technische Anleitung zur Verwertung, Behandlung und sonstigen Entsorgung von
Siedlungsabfällen, vom 14.05.1993, BAnz. Nr. 99a, 1993.

1.3. 1m Rahmen dieser Zulassung werden die Anforderungen des Anhangs E der
Zweiten Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum Abfallgesetz (TA Abfall, Teill),
Technische Anleitung zur Lagerung, chemisch/physikalischen und biologischen
Behandlung, Verbrennung und Ablagerung von besonders überwachungs
bedürftigen Abfällen, vom 12.03.1991, Gemeinsames Ministerialblatt,
Nr. 8, S. 139, 1991, an das Abdichtungselement mit berücksichtigt.

1.4. Runderlaß des Niedersächsischen Ministers fur Umwelt 207-62812/21- Abdichtung
von Deponien für Siedlungsabfälle - vom 24.06.1988, Nds. MBI., Nr. 22 S.632,
1988. '

1.5. Verwaltungsvorschrift des Thüringer Ministeriums fur Umwelt und Landesplanung
- Die geordnete Ablagerung von Abfällen - vom 11.09.1992, Thüringer StAnz.,
Nr. 40, S. 1344, 1992.

3.4. Produktionsstätte und Herstellungsverfahren

Die KDB ist nach dem in der Anlage 3 beschriebenen Herstellungsverfahren im
oben genannten Werk herzustellen, siehe Anlage 2. Eine andere Produktionsstätte
bedarf der besonderen Zulassung.

4. Anforderungen an den Zulassungsgegenstand

4.1. Anforderungen an die Kunststoffdichtungsbahnen

Sofern nicht ausdrücklich in diesem Zulassungsschein Abweichungen genannt
werden, müssen die KDB in ihren Eigenschaften den Prüfmustem entsprechen, die
nach den Prüftmgsunterlagen an der BAM unter dem BAM Az. 8.32/1070/93 und
dem Prüfbericht Nr. KDB 1931.2, vom 13.05.1993, der Staatlichen Material
prüfanstalt Darmstadt, 64283 Darmstadt, einer Prüfung gemäß den Anforderungen
der "Richtlinie für die Zulassung von Kunstsloffdichtungsbahnen als Bestandteil
einer Kombinationsdichtungfür Siedlungs- und Sonderabfalldeponien sowie für
Abdichtungen von Altlasten", kurz BAM-Richtlinie, der BAM unterzogen worden
sind. Sie müssen damit den Anforderungen der BAM-Richtlinie entsprechen.

4.2. Anforderungen an die Herstellung des Abdichtungselementes

Antragsteller

Der Antragsteller ist der Hersteller der KDB.

Antragsteller und Verlegefirmen2.

2.1.

2.2.

Bahnenhersteller:

Produktionssiätte:

Vertrieb Deutschland

National Seal Company
Famsworth Center
1245 Corporate Blvd.
USA - Aurora, IL 60504

National Seal Company
1255 Monmouth Blvd.
USA - Galesburg, IL 6140 I

Geolining Abdichtungstechnik GmbH
Altes Feld 21
22885 Barsbüttel

Das Abdichtungselement (siehe Nr. 3) muß plan aufliegend auf dem mineralischen
Dichtungselement so hergestellt werden, daß spätere Auflasten (Schutz-, Drän-,
Abfall- und Rekultivierungsschichten) zu dem notwendigen Preßverbund zwischen
Kunststoff-Abdichtungselement und mineralischem Abdichtungselement fuhren.

Bei der Herstellung müssen die in der BAM-Richtlinie genannten Bestimmungen
und Auflagen fiir den Einbau der KDB als Teil der Kombinationsdichtung
eingehalten werden. Uber die Herstellung der Schweißnähte sind Protokolle gemäß
den Anlagen 12 und 13 zu fuhren.

Das Abdichtungselement ist nur im Sinne dieses Zulassungsscheins auf der
Baustelle hergestellt, wenn es nachgewiesenermaßen von einer erfaluenen und mit
qualifiziertem Personal sowie erforderlichen Geräten und Maschinen ausreichend
ausgestatteten Fachfirma eingebaut wird. Die Anforderungen werden in der
EmpfeWung der BAM "Fachbetrieb fiir den Einbau von Kunststoftkomponenten
in Deponieabdichtungssystemen" beschrieben. Der Nachweis der erforderlichen
Qualifikation, Ausstattung und Erfahrung kann z. B. durch die Anerkennung als
Fachbetrieb durch eine Güteüberwachungsgemeinschaft efies Fachverbandes
gefuhrt werden. .

2.3. Verlegefirmen

In Anlage 2 werden die vom Antragsteller fur die Herstellung des Abdichtungs
elementes auf der Deponiebaustelle autorisierten Verlegefirmen benannt. Die
Autorisation ersetzt nicht den Nachweis der erforderlichen Erfahrung, Qualifika
tion und Ausstattung der Verlegefirmen, siehe Abschnitt 4.2.

Zu Hersteller, Produktionsstätte, Vertriebspartner und Verlegefirmen siehe auch
Anlage 2.

5. Kennzeichnung

Die nach dieser Zulassung hergestellten KDB sind gemäß den an der BAM
hinterlegten Prüfmustem wie folgt zu kennzeichnen:

lllBAM 4.3/12/96 NSC DURA SEAL UD 25/30/4600/G/G lWo/Jahr/1234561

IWol = Herstellungswoche; IJalul = Herstellungsjalu; 11234561 = Interne
Codierung, bei der BAM hinterlegt.

Aufbau und Anordnung der Kennzeichnung, sowie Lage der Kennzeichnung auf
der KDB, siehe Anlage 5 und 6.

3. Beschreibung des Zulassungsgegenstandes Jede Rolle wird mit einem Aufkleber versehen, auf dem die Kennzeichnung
enthalten ist, siehe Anlage 9.

Das Abdichtungselement besteht aus Kunststoffdichtungsbahnen (KDB), die beim
Einbau in die Kombinationsdichtung zur Deponiebasis- bzw. Deponieoberflächen
abdichtung im Heizkeil-Schweißverfaluen durch Überlappnähte mit Prüfkanal
(Anlage 14) gefugt werden.

3.1. Werkstoff CFormmassel der KDB

Granulat Solvay Fortiflex Typ G 36-24-149 der Firma Solvay Polymers, Inc. in
1230 Battelground Road, Deer Park USA - Texas 77 536,

6. Üherwachung

Die nach dieser 'Zulassung hergestellten KDB müssen bei ihrer Herstellung gemäß
den Anforderungen der BAM-Richtlinie eigen- und fremdüberwacht werden, siehe
auch Anlage 7. Bei der Fremdüberwachung sind die Prüfungen gemäß Anlage I
durchzufiihren und die ermittelten Kennwerte müssen im Rahmen der Toleranzen
mit den dort angegebenen Kennwerten übereinstimmen.

Werkstofferklärung des Herstellers, siehe Anlage 4.

mit bis zu 3 % homogen zugemischtem Randstreifenmaterial aus der Ifd.
Produktion der zugelassenen Bahnen, soweit die Anforderungen aus der Anlage I,
Nr. 7, Schrnelzindexänderung, dieses Zulassungsscheines erfiillt werden.

Dichte:
Schrnelzindex (190/21,6):
Rußgehalt:

(0,947 ± 0,003) glcm'
(23,0 ± 3,0) gllO min
(2,35 ± 0,25) %,

Eine Eigen- und Fremdüberwachung ist auch bei dem Einbau der KDB in die
Kombinationsdichtung durchzufuhren. Dabei ist insbesondere die Einhaltung der
Anforderungen fiir den Einbau der KDB unter Nr. 4.2. di~ses Zulassungsscheines
und seiner Anlagen 8 und 10 bis 16 zu überprüfen. Vber die Prüfungen der
Schweißnähte sind Protokolle gemäß den Anlagen 15 und 16 zu fuhren.

Die mit der Fremdüberwachung zu beauftragenden Institutionen müssen über
ausreichend qualifiziertes Personal und notwendige Prüfeinrichtungen verfugen
sowie der europäischen Norm "Allgemeine Kriterien zum Betreiben von
Prüflaboratorien" DIN EN 45 00 I (Mai 1990) genügen.
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7. Hinweise im Auftrag im Auftrag

7.1. Dieser Zulassungsschein gilt als Nachweis der Zulassung im Sinne der
TA-Siedlungsabfall und der TA-Abfall, Teil 1. Es wird die Eignung des
Abdichtungselements, hergestellt durch Fügen aus den in Nr. 3 genannten
Kunststoffdichtungsbahnen, nach dem Stand der Technik bescheinigt. Die für die
Durchfuhrung von Abdichtungsmaßnahmen erforderlichen Genehmigungen
werden durch die Zulassung nicht ersetzt.

7.2. Die Zulassung gilt nur für Abdichtungselemente nach Nr. 3, die unter Einhaltung
der Nr. 4, Nr. 5 und Nr. 6 sowie der Hinweise und Nebenbestimmungen dieses
Zulassungsscheines als Bestandteil.einer Kombinationsdichtung für Deponien
gefertigt werden. Die zuständige Uberwachungs-/Genehmigungsbehörde muß
beim Einbau der KDB die Einhaltung der Anforderungen, Auflagen und
Bestimmungen des Zulassungsscheins überwachen.

7.3. Änderung des Werkstoffes, der Abmessungen, der Oberflächenbeschaffenheit, des
Fertigungs- und Fügeverfahrens oder des Verwendungszwecks erfordern eine neue
Zulassung.

7.4. Die Zulassung ist an den in Nr. 2 genannten Hersteller und Fertigungsbetrieb
gebunden. Sie ist nicht übertragbar. Der Zulassungsschein darf nur im Ganzen mit
den dazugehörigen Anlagen vervielfältigt werden. Eine auszugsweise Ver
öffentlichung bedarf der Genehmigung der Bundesanstalt für Materialforschung
und -prüfung. Der Text und die Zeichnungen in Werbeschriften dürfen dem Zulas
sungsschein nicht widersprechen. Das gilt sinngemäß auch für Berichte/Zeugnisse
u. ä. der Eigen- und Fremdüberwachung. Bei der Herstellung des Zulassungs
gegenstandes muß auf der Baustelle der vollständige Zulassungsschein in Kopie
vorliegen

7.5. Die Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter erteilt.

Dr.-1ng. H August
DIrektor u Professor
Leiter der Fachgruppe IV.3
Deponietechnik und
Altlastensanierung

BAM-Az.: IV.32/l181/96, 6. Ausfertigung
Dieser Zulassungsschein umfaßt 7 Seiten und· 16 Anlagen mit 19 Seiten und
Rechtsmittelbelehrung, die Bestandteil des Zulassungsscbeins sind.

Seiten der Zulassungsscheine ohne Dienstsiegel und Zulassungsscheine ohne
Unterschrift haben keine Gültigkeit.

RECHTSMITTELBELEHRUNG

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch
erhoben werden. Der Widerspruch ist bei dem Präsidenten der Bundesanstalt rur Material
forschung und -prüfung (BAM), Berlin 12205, Unter den Eichen 87, schriftlich oder zur
Niederschrift einzulegen.

Ist über den Widerspruch ohne zureichenden Grund in angemessener Frist sachlich nicht
entschieden worden, so kann Klage bei dem Verwaltungsgericht in Beriin 10557, Kirch
straße 7, erhoben werden.

8. Nebenbestimmungen

8.1. Die Zulassung wird unter Widerrufsvorbehalt erteilt. Ein Widerrufsgrund liegt
insbesondere vor, wenn der Hersteller von dem in den Prüfungsunterlagen und in
den Anhängen des Zulassungsscheins beschriebenen Verfahren oder von den für
die Prüfungsmuster verwendeten Materialien abweicht. In diesem Fall wird keine
zugelassene Bahn mehr gefertigt.

Die Klage kann nicht vor Ablauf von 3 Monaten seit der Einlegung des Widerspruchs
erhoben werden, außer wenn wegen der besonderen Umstände des Falles eine kürzere Frist
geboten ist. Sie kann ferner nur bis zum Ablauf eines Jahres seit der Einlegung des Wider
spruchs erhoben werden. Die Klage muß den Kläger, den Beklagten und den Streit
gegenstand bezeichnen.

Wenn ein Bevollmächtigter bestellt wird, gilt sein Verschulden an der Versäumnis einer
Frist als eigenes Verschulden des Auftraggebers

Die Zulassungsbehörde ist berechtigt, im Herstellerwerk, in Zwischenlagern oder
auf der Baustelle auch unangemeldet zu prüfen, ob die Anforderungen,
Bestimmungen und Auflagen dieses Zulassungsscheins eingehalten worden sind.
Das Grundrecht aus Art. 13 GG, die Unverletzlichkeit der Wohnung, bleibt
gewahrt.

8.2. Ein Widerrufsgrund liegt auch vor, wenn sich der Werkstoff, das Her
stellungsverfahren der KDB oder das vom Hersteller und seinen Verlegefirmen
eingesetzte Verlege- und Schweißverfahren nicht bewährt haben und dies an Hand
von nellen technischen Erkenntnissen belegt werden kann oder wenn nach dem
Stand der Technik eine Weiterentwicklung und Verbesserung erforderlich ist.

Berlin 12205, den 30.12.1996

ANLAGE 1 ZUM ZULASSUNGSSCHEIN
ll/BAM IV.3/12/96

BUNDESANSTALT FÜR
MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG

Prtifverfahren und Anforderungen im Rahmen der Fremdüberwachung der Herstellung der
PE-HD Bahnen

8.3. Im Falle des Widerrufs ist der Hersteller verpflichtet, der Zulassungsbehörde
umgehend den Zulassungsschein auszuhändigen. KeDbgroße Abrorderubgeb und Tolenmzen

8.4. Die Zulassung wird ferner unter der Auflage erteilt, daß der Nachweis der
Fremd!iberwachung zweimal jährlich durch die Übersendung einer Ausfertigung
eines Uberwa,hungsberichtes erbracht wird. Entsprechendes gilt gegenüber den
zuständigen Uberwachungsbehörden bezüglich des Dichtungselements für das
jeweilige Deponiebauprojekt.

1. Dichte

2. Dicke

3. Äußere Beschaffenheit

4. Geradheit und Planlage

siehe Tabelle 1. 3.

siehe Tabelle 1.2.

siehe Tabelle 1, 1.1. 1.2

siehe Tabelle I, 1.5, 1.6

Dichte: (0.947 ± 0,003) g/cm3

Festlegung gemäß Zulassungsschein 3.1

Dicke: (3.0 ±O,2) mrn

siehe Tabelle 1. 1.1. 1.2 der Richtlinie

siehe Tabelle 1. 1.5. 1.6 der Richtlinie

8. Zugbeanspruchung. siehe Tabelle 2, 8.1
mehrachsig. Wölbversuch

5. Rußgehalt und HomogeniUI.t siehe Tabelle 1. 1.3, 1.4
der Rußverteilung

9. Zugbeanspruchung, siehe Tabelle 2, 8.2 und 83
einachsig,(Streckdehnung.
-spannung, ReiBdehnung)"'·)

10. Widerstand gegen siehe Tabelle 2, 9,
Weiterreißen DIN 53 356 A

11. Stempeldurchdrückversuch siehe Tabelle 2, 10.

12. Perforationsversuch siehe Tabelle 2, Il.

13. Falzen bei niederen siehe Tabelle 2. 12.
Temperaturen

keine Undichligkeit nach DIN 16 726

kein Versagen nach DIN 53 361

l:1ngs quer
0.: :2: 16 N/mm1 <!: 16 N/mm1

Es: <!: 10 % :2: 10 %
EI: :2: 700 % <!: 700 %

>700 N

:2: 6.0 kN

nach I h bei 120 oe längs: < 1,0 %;
quer: < 1,0 %

Rußgehalt: (2,35 ± 0,25) %, gemäß Zulas·
sungsschein 3.1, Homogenilll.t siehe
Tabelle 1.. 1.4 der Richtlinie

MFI 190/21,6 Bahnenmaterial
S MFl 190/21,6 Granulat + 2 g/IO min
bzw. MFl 190/5 Bahnenmalerial
S MFI 190/5 Granulat + 0,2 g/10 min

:2: 15 %

siehe Tabelle I, 4.1

siehe Tabelle 1,5.66. Maßänderung

7. Scbmelzindexll.nderung

Schadensfalle an Deponiedichtungen, die im Zusammenbang mit dem Zulas
sungsgegenstand stehen, sind in jedem Fall sofort der BAM zu melden.

Räumlicher Geltungsbereich

Dieser Zulassungsschein gilt gemäß 1.4. für das Land Niedersachsen und gemäß
1.5. für das Land Thüringen. Gemäß 1.2. und 1.3. kann der Zulassungsschein als
Nachweis der Zulassung im Sinne der TA Siedlungsabfall und der TA Abfall,
Teil I, verwendet werden.

Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelebrung bei.

Dieser Zulassungsscbein wird im Amts- und Mitteilungsblatt der BAM in
Berlin veröffentlicht.

10.

11.

9.

12.

Berlin, den 30.12.1996

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG
(BAM)

") siehe "Richtlinie für die Zulassung von Kunststoffdichtungsbahnen als Bestandteil einer Kom
binationsdichtung für Siedlungs- und Sonderabfalldeponien sowie rur Abdichtungen von Altla
ste:n" und die dort angegebenen Anforderungstabellen, Bundesanstalt für Materialforschung und
-prüfung, Stand Juli 1992
••) ProbeSlab PK 4 gemäß DIN 53 455
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ANLAGE 2 ZUM ZULASSUNGSSCHEIN
ll/BAM 4.3/12196

BUNDESANSTALT FUER
MATERIALFORSCHUNG UND -PRUEFUNG

ANLAGE 5 ZUM ZULASSUNGSSCHEIN
lllBAM 4.3/12/96

BUNDESANSTALT FUER
MATERIALFORSCHUNG UND -PRUEFUNG

N C National seal Company National seal Company

Bezeichnung des Herstellers mit Produktionsstätten und der Verlegefirmen
Beschreihung von Aufbau und Anordung der Kennzeichnung

Die Kennzeichnung der NSC DURA SEAL HO 30 Dichtungsbahnen erfolgt mittels einer Laserbeschriftung
und enthäll folgende Angaben:

Hersteller.

Präsident IGeschäftsführer:

National Seal Company
Famsworth Center
1245 Corporale Blvd.
Aurora, D.. 60504
USA
John Hardison

- Zulassungskennzahl IIIBAM -UII2J96

- Herstellungskennzeichen NSC

Produktionsstane; National Seal Company
1255 Monmoulh BI...d.
GaIesburg, n.. 61401
USA

• WerkstofJbczeichung

- Typenbezeichnung Material

NSC DURA SEAL HD

25

- Nenndicke 3,0 nun 30

Beispiel Kennzeichung:

11/BAM 4.3112196 NSC DURA SEAL HD 25130/4600/G/G/Oll961123456

Sofort naeh der Produktion \\ird jede Rolle mit einer Rollennumrner beschrifteL Dadurch ist eine
Rüe"'Yerfolgbarkeil zur Dol...'1lmentation der Produktion und der Eigenüberwaehung gewährleistet.

Die Codierungsschlüsscl der SerielUlummem und der Ro1tennummcm \\luden bei der BAM hinterlegt.

ANLAGE 6 ZUM ZULASSUNGSSCHEIN
I1fBAM 4.3/12196

BUNDESANSTALT FUER
MATERIALFORSCHUNG UND -PRUEFUNG

NNNNNN (scchsslellige Nummer)

NN

NN

GIG

4600

- Oberfläche, (Glatt/Glan)

- Breite (nun)

- Interen Codierung

- Produklionsjahr

- Produktionsl'ioche

ANLAGE 3 ZUM ZULASSUNGSSCHEI'I
1IIBAM 4.3/12196

BUNDESANSTALT FUER
MATERIALFORSCHUNG UND -PRUEFUNG

Geolining
Abdichtungstechnik GmbH
Altes Feld 21
22885 BarsbueuellHamburg
DeulSChland
Karl-Hcinz Ungruh

National Seal Company

Geolining
Abdichtungstechnik GmbH
Altes Feld 21
22885 BarsbuenellHamburg
DeuLschland
Karl-Heinz UngruhGeschäftsführer:

Geschäftsfiihrcr:

Autorisiene Verleger:

Vertrieb:

N~C

Herstellungsverfahren

Die NSC DURA SEAL HO 30 Dichtungsbahnen werden im NSC Werk 1255 Monmoulh Bh-d.• Galesburg. IL
61401, USA im Breilschlitzdo.sen~EXlrusions\'erfahren hergesteUt.

N C National Seal Company

Die Malcrialzufiihrung erfolgt in einem geschlossenen Vakuum System. Der Werkstoff ßiesst durch eine
Trocknerstalion, um Oberfl.ächenfeuchle zu eliminieren, Im Einschneckene:\."truder \\ird das Rohmaterial durch
Temperatur und Druckaufbau plastifiziert und homogenisiert. Das Material \\ir durch einen Fiher gedruckt und
in eine Schmelzpumpe geschoben. Die Schmelzpumpe garantiert einen ganz genauen Druck in der mit Ver
leilungss}"5temen ausgerüsteten BreitschlitzdOse. Das ausgedrückte Extrudat \\ird "on einem nachgeschaltetee
Drei",-alzenkalander geglanet. Diese geglättete Bahn lauft durch ein nuklear Gerat womit messbare Dicken
veränderungen dann unminelbar filr die Feineinstellung der Breitsehlitzdüse benützt werden kOnnen. Dann
folgen Abzug5\"'orrichtung, Kanlenabschniu, Lasergerat rur die Kennzcichung, KantenschninanJage und
Aufwiekelstation.

Lage der Kennzeichnungen auf der Bahn

N~C

Werkstofferklärung
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r I

I I I I
I IL 4.5 I 0

10.B OBI
N

1.5 I 1.5 I

I i I I I

I
I

I

Die NSC DURA SEAL HO 30 Dichtungsbahnen werden aus dem Werkstoff

Soh'ay G 36-2~-U9

der Solvay Ine. hergestellt. Das Rohmaterial ist werkseitig mit etwa 2.3 % Russ versehen, um eine
entsprechende UV-Stabilisierung zu erhalten. Alle Masse in m

Ohne weitere Zuntischung \\ird dann der Werkstoffverarbeilet. Ocr Randstreifenbcschnin (ma'."imum 3%
bei 4,6 m Bahnenbreite) \\ird regranulien und in einem geschlossenen System dem VerarbeitungsprozC5S
riickgefuhrt. Dieser Prozess ändert kcine der wesentlichen chemischen und physikalischen Eigenschaften. Beispiel der Kennzeichnung:

Genaue Festlegungen über die Kennwerte der Fonnmasse und die Abnahmeloleranzen sind bei der BAM
hinterlegt.

11/BAM 4.3112196 NSC DURA SEAL HD 25130/4600/G/G/Ol/96/123456
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N C National Seal Company N C National Seal Company

B) Fremdüberwachung

Fremdübcrwaehung des Balmenherstellers
(Betriebseigenes technisches Verfahren)

Bescbreibung der Qualitätssicherungsmassnabmen

A) Eigenüberwachung

Rohstoffeingangskonlrolle
Um sicherzugehen. dass das für die NSC DURA SEAL HO 30 Bahn verwendete Material den
Herstelleranforderungen genügt. ",ird jeder Waggon des hereingekonunenen Rohmaterials folgendermassc:n
geprilft:

Die Fremdüben\llchung des Produktes erfolgt auf der Basis eines Ueberwaehungs\'enrages Z\\ischen NSC
einerseits und dem MPA Dannstadt andererseits, Darin ist die halbjährliche Probeentnahme und Ueber
prüfung der Bahn und die der Eigenubel"\\llchung festgelegt.

Prüfverfahren. Kennwerte und Toleranzen im Rahmen der Frcmdübel"\\llchung werden in Anhang 1 des
Zulassungsscheins beschrieben.

Tabelle I: Anforderungen an die NSC DURA SEAL HO 30 Formmas.sc:n im Rahmen der
Wareneingangskontrolle

Die Ergebnisse der Eigenübel"\\llchung werden entsprechend dokumentien und liegen der frcmdüber
wachenden Institution zur Einsichtnahme \'or.

Kenngl"Össe Prü(vcrfabreo Probenmaterial Fremdüben\'achung des Verlegers

Wahrend der Herstellung \\ird die Dicke mit einem Beta-Suahler-Messinstrument standig kontrolliert. Die
Lasennarkierung und die 3ussere Beschaffenheit der DichlUngsbahn werden laufend beobachtet

Diese Ergebnisse werden dann mit den Grunddaten des Rohstoflherstellers und den inlemcn Richtwerten der
NSC verglichen. Die vom Rohsto1Ihersteller durch Werkzcugnissc garantienen Kennn-ene und Toleranzcn
sind bei der BAM hinterlegt.

National Seal Company
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Mit der Fremdübcnvachung der Baustelle werden ncutnl.le Institute oder Saeh"erständige durch den Bau·
herrn oder die ubcmllchende Behörde betraut.

Mit speziellen Hebetra\'ersen, welche am Baugercll (z,B, Hydraulikbagger) befestigt werden. Die Hebe
tral"erse ist auf die Bahnbreite abgestimmt und so beschaffen. dass die Grossrolle durch beidseitiges
Eingreifen in den Rollenkem erfassl nird.
An Baumaschine oder Stapler befestigter Dom.
Mit zwei breiten Transportgunen und Tra\'ersen welche am Lasthaken oder an der Baggerschaufel
bcfcsligt werden.

Die werkseitige Lagerung erfolgt auf einem planen, verfestigten Lagerplatz. Damit jede die Verlegearbeiten
beeintrlchligende Verfonnung oder Beschadigung der Rollen vennieden werden kann, erfolgt die Ein- resp.
Auslagerung minels einem Stapler mit spezieller Hebe\'orrichtung. Die Stapelhöhe darf bei den fur Europa
vorgesehenen Rollenlängen maximal 5 Rollen betnl.gen.

Transport nach Europa

Der Transpon vom Herstelh\-erk nach Europa erfolgt in Containern. Dabei kann der Transponweg direkt
(door to door) oder über ein in Europa errichtetes Znischenlager erfolgen. Wird die zweite Möglickeit
angewendet, ist bei der Z\\ischenlagerung analog der \\-erkscitigen Lagerung zu verfahren. Der Weiter
transpon auf die Baustelle erfolgt dann mittels LKW. Der mit der Zy.ischenlagerung und dem Weiler
transpon auf die Baustelle beauftragte Spediteur hat nach den Weisungen des Herstellers oder dessen
Vertreters zu \'erfahren.

Vor On sind für die Entladung der LKW's befestigte Pläue oder Fahrstrilsse mit steinfreicm und sauberem
Untergrund vorzusehen. Der Lagerplau ist entsprechend der geplamen Teillieferungen mit ausreichenden
Abmessungen bereitzustellen. Für die Entladung der LKW's kommen je nach Baustelle folgende
Möglichkeiten in Frage:

Laguung auf der Baustelle

WerkStitige Lagerung

Lagerungs- und Transportanweisungen des Herstellers

N~C

Granulat
4 xje hereinkommenden
Waggon

Granulat
je hereinkommenden Waggon

Granulat
je hereinkommenden Waggon

Granulat
je hereinkommenden Waggon

Granulat
je hereinkommenden Waggon

Schmelzstrang, aus
Schmelzindcxbesummung an
Granulal.., I Std.,
tempern bei 1000 C.
je hereinkommenden Waggon

Granulat
je hereinkommenden Waggon

ANLAGE 7 Seite 2 ZUM ZULASSUNGSSCHEIN
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ASTM D 1505Dichte, eingefärbt

2. Schmelzindex ASTM D 1238
(190/2. 16Y(l9Ont.6)

3. Russgehall ASTM D 1603

4. OIT·Wen A5TM·Nonn oder
Werl<vo""hrift (NSC)

5. Fliessfäh.igkeilsverhAltnis ASTMO 1238
(Melülow Ratio) (190/21.6)/(190/2.16)

6. Feuchtigkeitsgehalt Werkvorschrift (NSe)

7. Untersuchung auf Ver- Werkvorschrift (NSC)
schrnutzungen vor Verarbeitung
zur Bahn

1.

N C

Die Qualitatskontrolle, im Ralunen der Eigenüberwachung des gefenigten Produktes, besteht aus;
Transponbcschädigungen sind unmiuelbar dem Hersteller zu melden!

Ptiifverfahren und Anforderungen im Rahmen der Eigenüberwachung der Hersteller der
NSC DURA SEAL HO 30 Bahnen

Tabelle tt:

Kenngl"'Össe Priif"crfahrcn Entspricht im
Wesentlichen

Häufigkeit N C

ANLAGE 9 ZUM ZULASSUNGSSCHEIN
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I. Dicke ASTMD751 DlN 53 353 Mind. je 300 1fm Beispiel Rollenaufldeber

2. Aeussere Beschaffenheit • siehe Tabelle 1.1 Laufende Beurteilung
der Oberflache,
Homogenital des
Materials mind,
je 300 Ifm

1II111111111111111111111111111111111111111111111111111111I1111I1111111111111111111111111111111111111

S12L919A-6A2600012

* Prüf\'erfahren gem3ss BAM Richtlinie tUr die Zulassung von Kunslslorrdichtungsbahnen als Bestandteil
einer Kombinationsabdichtung für Siedlungs- und Sonderabfalldcponien so\\ie rur Abdichtungen von
AJtlasten, Stand: Juli 1992

425 FT 129

CORE aUCH NO.

<G

NSc
NATIONAL SEAL CONPANY
GALESBURG. IL 61401

15.09 Fr 4.60
3750 LB 1702

TMPM 1000 1
ORDER HUNBER:
AUFTRAGSNUNNER:

m~1TSSCH1CHT A

--=1=.=2,-=-0__-=3-,--=.0--=-0_M_M_I
SOLVAY I

Mind. jede 2. Rolle.
jcdochje 300 Ifm

Je Bctriebsanlauf,
mind. Ix pro Woche

Je Bctriebsanl::lUf und
mind. je 600 Ifm

Je Betriebsanlauf und
mind. je 300 Ifm

Jc Betriebsanlauf,
mind. Ix pro Woche

3. Geradheit und Planlage • siehe Tabelle I, 1.5. 1.6

4. Russverteilung Werkvorschrift (NSC)
und ASTM 0 2663

5. Massandcrung ASTM D 120-1. 120° C DlN S3 377
ProbekOrpc:r 100 mm x 100 mm

6. Schmel7.indexanderung • siehe Tabelle l.·U

7. Strcckspannung und ASTM D638 M DlN 53 455
Dehnung, Rcissdchnung
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Auftragnäbte

Ricbtlinien zum Verlegen und Verscbweissen der Babn

Die Verlegung und Verschweissung der NSC DURA SEAL Dichtungsbahnen erfolgt gemass BAM Zulassung
ausschliesslich von der GeoUning Abdichtungstechnik GmbH und/oder den im vorliegenden Zulassungschein
aufgeführten Verlegefinnen.

a) Schweiss\'crfahrcn

Auftragnähte werden mit Handschweissgeräten im E:-..trusionsverfahrcn hergestellt. Die Anwendung erfolgt
bei Detail- und Sanierungsarbeiten.
Die Nähte werden in einer Breite von mindestens 30 mm ausgefiihn, Die zu versehweissenden Bahnenenden
sind mechanisch (Schleifer, Ziehklinge) \'on einer SchmulZ- und O:-..)·dschicht zu befreien. Eventuellc Stoss
stellen sind einzuebnen. Die Bahnen werden mittels Heissluftschweissung vorgehenet und anschliessend mit
dem Hande:-..truder unter Verwendung eines artgleichen Zusatzstoffes dicht \'crschweisst.

Verlegung

Die Verlegung der NSC DURA SEAL Bahn erfolgt gemäss den Bestimmungen und Auflagen der SAM
Richtlinie Stand Juli 1992.

Verschweis5e1l

Für die Verschwcissung der in dieser Zulassung beschreibenen Dichtungsbahnen kommen die Heizkeil- und
E:\1rusionsschweissung zum Einsatz. Dabei ist zu beachten, dass nach Möglichkeit das Heizkeilschweiss
verfahren einzuselZten ist damit der E:\'1russionsschweissnahtanteil minimal gehalten wird.

b) Prüfun~

Die Prüfung erfolgt nach der Vorgabe der Richtlinie DVS 2225 Teil 2.
Die Dichtigkeilsprüfung \\ird mit Vakuumhauben durchgeführt. Die Naht \\ird vorerst mit ciner vom
Bahnenhersteller freigegebenen Prüfflussigkeit eingesprüht, dann \\ird in der Vakuwnhaube ein Unterdruck
\'on 0,)· 0,5 bar aufgebracht. Ohne Blascnbildung ist das Prüfresultat positi\', Bei negati\'em Ergebnis der
VakuumprUfung ist dic entsprechende Stelle zu sanicren und erneut mit Vakuum zu prüfen.

e) Dokumentation

Die Verschweissung hat unter grOsster Sorgfalt nach den einschlägigen DVS-R..ichtlinien 2225, Teil 1-4 zu
erfolgen.

Die Dol.."llITIcntation der Schweissung und Prüfung erfolgt auf entsprechenden Fonnblättcm.

Vor dem Verschweissen ist der Schweissbereich zu reinigen. Bei den mit einer PE·Schutzfolie versehenen
Rändern kann dieser Vorgang entfallen, insofern die Schutzfolie erst unmittelbar vor der Verschwcissung
entfernt wird.

Dokumentation der Qualitätssicherung

ANLAGE 12 ZUM ZULASSUNGSSCHEIN
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Grunds.'1tzlich sind alle Schweissungen und Nahtprüfungen auf Fonnblättcrn zu dokumentiercn und vom
zusttindigen Fremdprufer mittels Unterschrift zu bestätigen,
Sämtliche Schweissnlihte und Sanicrungsmassnahmen sind in einem Bestandsplan einzutragen.

N~C

National Seal Company
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Bescbreibung der Qualitätssicberungsmassnabmen bei der
Scbweissnahtherstellung

Sämtliche Schweissarbeiten werden nur von geschultem Perso-nal mit Prüfbescheinigung nach DVS 2212,
Teil 3 ausgefuhrt. Die Arbeiten werden von einem verantwortlichen Fachmann überwacht.

Muster des Protokolls für die Herstellung der Scbweissnabt
(Heizkeilnabt mit Maschinenprotokoll)

Mit jedem Schweissgerat sind täglich vor Schweissbeginn Probeschweissungen auszufuhren. Bei wesentlichen
Aenderungen der äusscrcn Bedingungen (z.B. Umgebungstemperatur, Wind, Boden\"erhältnisse) sind Probe·
schweissungen zu \\;ederholen. Erst nach positiver Begutachtung der Schweissprobe kann mit der Nahther
stellung begonnen werden.

Ueberlappnäbte mit Prü!kanal

Schweißprotokoll IN" A D.:um AIf.,(f).JJf

~mit~ I ~ht-Nr. $A/:-

Projekt:
C"', HTH-6;EO II.

S<hw"'"

:1) SchwciS5'·crfahrcn

Prüfung

Fiir die Herstellung \'on Ueberlappnähten werden Heizkeilmaschinen eingesetzt. Die Nähte haben
eine Mindestbreite \·on 2 )( 15mm. Die Breite des Prillkanals beträgt mindestens 17mm '+ 2mm.

.
I.'"I.'I.n
l.'l
I.'
I.~

I.~"

I."1.;;
1.:I.',.,
1.:
I,~

I.~
I,J4

I.",
I.~

I.'
1•.:0
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I.'
I.::S-.
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'.0
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LI :!liI.: mI.' :;W., ~
1.1 :.;l.1 I~'
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5.1 ~.~ co
1.' ZW-1 IÄ
I.l :.w.' I,"
u .....1 1-5

11.2 ~I I~
1•• 1 :.w.J IZi
I~l:;c;., 1::lI

~:~ ~i g
~~ ~~ ~~
~l .....7 IÄ
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'"In
'"'"..
'""'"'"

~J.. ar:!lt
IU'.~ 1:=1':11

ft...: >:.i.olI n~ri
~: :JlY 1<:1'3
v: I.Jat I.R "'I'"

Heßda tener fassung

1'---

~!·Nr. $'Il

.aJlg~ San ,;'

[ Wh=,...,... ·c ,Ir'

~ luftfeuchte 1/3

w"" ke/n

~ Oberl1khe.ngemein i.tl

I~ 11",,1"91
T"""",,~ ·C 20

! HeizlceiI!empe'atl... ·C 3{'

~if<eit ""'...... AW
f
~ Fii~dNdt kp AM

Sl.ItionierUlg

Uhn,;, A1.~

!
HeizI<ejltempen.nr ·C

Gesd'rwindizkeit anlmin. S.'eh~ 'lh/c'ilC'1ksJUh4

Fiigedn.ltk kp

f'robe:sc~g N<. PSBA

~e>tnahme N•. 'PU2

[~ I~

5 bar
-l bar
3 bar

Fiir Sämtliche Nähte werdcn cntsprechcndc Schwciss· und Prü!"protokolle erstcllt.
Die Schweissmaschinen sind mit einer Datenerfassung für Weg, Zeit, Hei7..keiltcmpcralur.
Schweissgesch\\indigkcit und Fiigedruck ausgerüstct. Die Datenaufnahme erfolgt kontinuierlich im
100 mm· Takt
Ein Ausdruck erfolgt automatisch sobald \'orher eingegebene Grenzwerte iibcrschrillen werden
(Kennzeichnung mit -).
Darüber hinaus kannjederzcit ein Datcnausdruek manuell cingeleitct wcrdcn.

bis
20°C
über

Dokumentation

Die Prüfung erfolgt nach den Vorgaben der Richtlinie DVS 2225 Teil 2.
Die Dauer der Druckprüfung beträgt mindestens 10 Minuten. dabei darf dcr Druek um nicht mchr als
10% des Prüfdrucks abfallen.
Der PriiIdruck wird entsprechend der Oberflächentempcratur der KDB festgelegt:

cl

b)
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Muster des Protokolls für die Herstellung der Schweissnabt (Handnabt) \-Iuster des Prufprotokolls für Heizkeilnähte (Maschinennaht)

Proielcc f-==--+- ---j

Schweißprotokoll

""""""............ I
Prüfprotakotl für Uberlappnähte mit Prüfkcnal

BcuvorhCIben' ====== FügrvrrtQhren'
Oichh.ngsbalYl, Nemdicke'
Hersteller: Naht·Nr.'

I. AuOere 8eschaffenhei t

INr.

_#. I I I ..........
....... I I I

!' ...........- I"< I I I
f """""" I •

w"' 1

~ """""'"-I
t ...........
~
,~~ ·C, ............~ ·C

I~.... Wo

.!
SLa~l

~~

, """"-~
·C

r H.............- ·C
l I I I
~ I~ 1.- I~ I

1_-'__1_"""'__1_'__
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111. Festigkeit im Schölversuch O.IIU11thnul9' O_l.-:I~O"~!i9t

~to:tllr'btfllf (.,1 ~''''atl (111 V.. ,..-...ro;<-!NfV"...........ftl>lU ... 5Ntlfit""il ~~

I
I

IV. Oichtigkeil- Druckluftprüfung
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Bescbreibung der Geometrie der Scbweissnabt

Heizkeilnaht mit Prüfkanal
Muster des Prufprotoko!ls fLir Extrusio~sauftragnähte (Handnaht)

Die \"erwendeten Heizkeilschweissgerate besitzen einen Heizkeil, mit welchen eine \"erschweisste Breite \·on
mindestens 2 x 15 mm und einem dazwischenliegenden Pnlfkanal von 15 + 2 mm hergestellt werden kann: Prüfprotokoll für AuftrcCTlÖhte INr.

Bl;uvorhcben ,
Oic.'1ll1lgslXlM,
Hersteller:

I. AuOere Beschaffenhei t
Io\llslonbllr).nIJ

Für;;ever rehren'
Nemdicke: __

Nahl·Nr. :

• ~ • • • s;;;: sc • !\s \;0) • I
• . . . . .

-I" 15
I17! 2 I" 15 l-i i

Ertrusionsnaht mit Zusatzwerkstoff

11. Abmessungen (mm)

IrKl • ~-!·~I ..A=· I·

Die Extrusionsschweissnähte weisen eine Mindestbrcite ,"on >30 mm auf Im übrigen sind die Abmessungen
nach OVS Richtlinie 2225 einzuhalten.

111. Festigkeit im Schölversuch O.jl~Iu\:.I9t O_ltol'lNIl'll'

ftctll<'oY,ilfh..1H6C1s'_tatIIK1Vfi'"rllt3J'"Q·lIlIlY"~frtctl... ~I.il""il~

IV. Dichtigkeit

• -I • • • • • • .~.
I "Je I.

• •

U>1"::n.d<'~

b<l<%>.Z,,--t

Sämtliche Masse in nun
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ZULASSUNGSSCHEIN 3.2. Abmessungen der KDB

Die Dickenangaben beziehen sich auf das glatte Grundmaterial.

2,80mm
3,00 mm (ohne Struktur)
Mittelwert ± 0,2 mm.

11/BAM IV.3/13/96

fiir ein Abdichtungselement, gefugt aus Kunststoffdichtungsbahnen (KDB) als Bestandteil
einer Kombinationsdichtung in Basis- und Oberflächenabdichtungen von Deponien fiir
Siedlungs- und Sonderabfalle.

Länge:
Breite:
Dicke:

200 m, maximale Rollenlänge
4,60 m
Mindestdicke
Nenndicke
EinzeImeßwert

I. Rechtsgrundlagen

1.1. Gesetz zur Vermeidung, Verwertung und Beseitigung von Abfallen (Kreislauf
wirtschafts- und Abfallgesetz - KrW/AbfG), vom 27.09.1994, BG BI. I, S. 2705,
1994.

1.2. Dritte Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Abfallgesetz (TA Siedlungsabfall),
Technische Anleitung zur Verwertung, Behandlung und sonstigen Entsargung von
Siedlungsabfällen, vom 14.05.1993, BAnz. Nr. 99a, 1993.

1.3. 1m Rahmen dieser Zulassung werden die Anforderungen des Anhangs E der
Zweiten Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum Abfallgesetz (TA Abfall,
Teill), Technische Anleitung zur Lagerung, chemisch/physikalischen und biologi
schen Behandlung, Verbrennung und Ablagerung von besanders überwachungs
bedürftigen Abfällen, vom 12.03.1991, Gemeinsames Ministerialblatt,
Nr. 8, S. 139,1991, an das Abdichtungselement mit berücksichtigt.

3.3. Oberflächen der KDB

Die Oberflächen der Bahn sind beidseitig durch das in Anlage 3 beschriebene
Verfaluen mit einer rauben Struktur aus Polyethylenschaum (Herstellungs
bezeichnung: raub) oder einer geglätteten rauben Struktur (Herstellungsbezeich
nung: halbraub) gemäß Anlage 17 und mit einer durch Schutzstreifen abgedeckten
Kennzeichnung gemäß Nr. 5 versehen. Für das Struktunnaterial muß die gleiche
Formmasse, siehe 3.1., wie fiir die Bahn verwendet und so verarbeitet werden, daß
sich keine wesentlichen Änderungen in den Kennwerten nach 3.1. ergeben. Für die
zulässige Flächendichte des auf einer Bahnseite aufgebrachten Materials gilt
sowohl bei der rauben wie halbrauhen Struktur:

Einzelwert der Flächendichte = (80 ± 20*) g/m'.

*) Standardabweichung aus den über die Breite der Bahn entnommenen Proben.

Zur Homogenität des Erscheinungsbildes der Struktur, siehe Anlage 17. Groß
flächige Vergleichsmuster sind in der BAM hinterlegt. Das Verfaluen zur Be
stimmung der Flächendichte ist in Anlage 7 beschrieben. Die Kennzeichnung mit
Schutzstreifen muß auf der sichtbaren Oberfläche der verlegten Bahn liegen. Sie
darf keine wesentliche Materialschwächung zur Folge haben.

1.4. Runderlaß des Niedersächsischen Ministers fiir Umwelt 207-62812/21- Abdich
tung van Deponien fiir Siedlungsabfälle - vom 24.06.1988, Nds. MBI., Nr. 22,
S. 632, 1988.

1.5. Verwaltungsvorschrift des Thüringer Ministeriums fiir Umwelt und Landes
planung - Die geordnete Ablagerung von Abfällen - vom 11.09.1992, Thüringer
StAnz., Nr. 40, S. 1344, 1992.

3.4. Produktionsstätte und Herstellungsverfaluen

Die KDB ist nach dem in Anlage 3 beschriebenen Herstellungsverfaluen im'oben
benannten Werk (siehe Nr. 2.1) herzustellen, siehe Anlage 2. Eine andere Produk
tionsstätte bedarf der besonderen Zulassung.

4. Anforderungen an den Zulassungsgegenstand

2. Antragsteller und Verlegefirmen

Antragsteller

Der Antragsteller ist der Hersteller der KDB.

2.1.

Bahnenhersteller:

Produktionsstätte:

National Seal Company
Famsworth Center
1245 Corporate B1vd.
USA - Aurora, IL 60504

National Seal Company
1255 Monmouth Blvd.
USA - Galesburg, IL 61401

4.1. Anforderungen an die Kunststoffdichtungsbahnen

Sofern nicht ausdrücklich in diesem Zulassungsschein Abweichungen genannt
werden, müssen die KDB in ihren Eigenschaften den Prüfmustem entsprechen, die
nach den Prüfungsunterlagen bei der BAM unter dem BAM Az. 8.32/1120/94 und
dem Prüfbericht Nr. K 90038, vom 29. Januar 1991, und Prüfbericht Nr. KDB
01/951.1 vom 12. Juli 95, der Staatlichen Materialprüfungsanstalt Darmstadt,
64283 Darmstadt, den Prüfungen gemäß den Anforderungen der "Richtlinie fiir die
Zulassung von Kunststoffdichtungsbahnen als Bestandteil einer Kombina
tionsdichtung fiir Siedlungs- und Sonderabfalldeponien sowie fiir Abdichtungen
von Altlasten", kurz BAM-Richtlinie, der BAM unterzogen worden sind. Sie
müssen damit den Anforderungen der BAM-Richtlinie entsprechen. In Zusammen
arbeit mit dem Rohstoffhersteller wurden Abminderungsfaktoren fiir die Struktur
gemäß Nr. 3.3 (Blatt 3) dieses Zulassungsscheins im Zeitstandzugversuch er
mittelt. Es ergaben sich Abminderungsfaktoren im zulässigen Bereich.

4.2. Anforderungen an die Herstellung des Abdichtum!selementes

3. Beschreibung des Zulassungsgegenstandes

Das Abdichtungselement besteht aus Kunststoffdichtungsbahnen (KDB), die beim
Einbau in die Kombinationsdichtung zur Deponiebasis- ~zw. Deponieober
flächenabdichtung im Heizkeil-Schweißverfaluen durch Uberlappnähte mit
Prüfkanal (Anlage 14) gefugt werden.

In Anlage 2 werden die vom Antragsteller fiir die Herstellung des Abdichtungs
elementes auf der Deponiebaustelle autorisierten Verlegefirmen benannt. Die
Autorisation ersetzt nicht den Nachweis der erforderlichen Erfahrung, Qualifika
tion und Ausstattung der Verlegefirmen, siehe Abschnitt 4.2.

Zu Hersteller, Produktionsstätte, Vertriebsfinna und Verlegefinnen siehe auch
Anlage 2.

2.2. Vertrieb Deutschland

2.3. Verlegefirma

Geolining Abdichtungstechnik GmbH
Altes Feld 21
22885 Barsbüttel

5.

Das Abdichtungselement (siehe Nr. 3) muß plan aufliegend auf dem mineralischen
Dichtungselement so hergestellt werden, daß spätere Auflasten (Schutz-, Drän-,
Abfall- und Rekultivierungsschichten) zu dem notwendigen Preßverbund zwischen
Kunststoff-Abdichtungselement und mineralischem Abdichtungselement fuhren.

Bei der Herstellung müssen die in der BAM-Richtlinie genannten Bestimmungen
und Auflagen fiir den Einbau der KDB als Teil der Kombinationsdichtung einge
halten werden. Vber die Herstellung der Schweißnähte sind Protokolle gemäß den
Anlagen 12 und 13 zu fuhren.

Das Abdichtungselement ist nur im Sinne dieses Zulassungsscheins auf der
Baustelle hergestellt, wenn es nachgewiesenermaßen von einer erfaluenen und mit
qualifiziertem Personal sowie erforderlichen Geräten und Maschinen ausreichend
ausgestatteten Fachfirma eingebaut wird. Die Anforderungen werden in der
Empfehlung der BAM "Fachbetrieb fiir den Einbau von Kunststoffkomponenten
in Deponieabdichtungssystemen" beschrieben. Der Nachweis der erforderlichen
Qualifikation, Ausstattung und Erfahrung kann z. B. durch die Anerkennung als
Fachbetrieb durch eine Güteüberwachungsgemeinschaft eines Fachverbandes
gefuhrt werden.

Kennzeichnung

Die nach dieser Zulassung hergestellten KDB sind gemäß den an der BAM
hinterlegten Prüfmustern wie folgt zu kennzeichnen:

3.1. Werkstoff CFormmassel der KDB

Granulat Solvay Fortiflex Typ G 36-24-149 der Finna Solvay Polymers, Inc. in
1230 Battleground Road, Deer Park, USA - Texas 77 536.

Dichte: (0,947 ± 0,003) g/cm'

Schrnelzindex, (190121,6): (23,0 ± 3,0) g/IO min

Rußgehalt: (2,35 ± 0,25) %,

mit bis zu 3 % homogen zugemischtem Randstreifenmaterial aus der lfd. Produk
tion der zugelassenen Bahnen, soweit die Anforderungen aus der Anlage I, Nr. 7,
Schrnelzindexänderung, dieses Zulassungsscheins erfullt werden.

Werkstofferklärung des Herstellers, siehe Anlage 4.

ll/BAM 4.3/13/96 NSC DURA SEAL UD 25/30/46001Y1Y1W0/Jahr/123456/

/Wo/ = Herstellungswoche; /Jalu/ = Herstellungsjalu; /12345/ = I~teme Codie
rung, bei der BAM hinterlegt; IY/ = R (raube Struktur) oder H (halbraube Struk-
~ .
Aufbau und Anordnung der Kennzeichnung, siehe Anlage 5, Lage der Kenn
zeichnung auf der KDB, siehe Anlage 6.

Jede Rolle wird mit einem Aufkleber versehen, auf dem die Kennzeichnung
enthalten ist, siehe Anlage 9.
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Dieser Zulassungsschein wird im Amts- und Mitteilungsblatt der BAM in
Berlin veröffentlicht.

Berlin, den 30.12.1996

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG
(BAM)

6. Überwachung

Die nach dieser Zulassung hergestellten KDB müssen bei ihrer Herstellung gemäß
den Anforderungen der BAM-Richtlinie eigen- und fremdüberwacht werden, siehe
auch Anlage 7. Bei der Fremdüberwachung sind die Prüfungen gemäß Anlage I
durchzuführen Wld die ermittelten Kennwerte müssen im Rahmen der Toleranzen
mit den dort angegebenen Kennwerten übereinstimmen.

Eine Eigen- und Fremdüberwachung ist auch bei dem Einbau der KDB in die
Kombinationsdichtung durchzuführen. Dabei ist insbesondere die Einhaltung der
Anforderungen für den Einbau der KDB unter Nr. 4.2 di~ses Zulassungsscheines
und seiner Anlagen 8 und 10 bis 16 zu überprüfen. Uber die Prüfungen der
Schweißnähte sind Protokolle gemäß den Anlagen 15 und 16 zu führen.

12.

im Auftrag im Auftrag

Dr. rer. nat. W. Müller
Oberregierungsrat
Leiter des Laboratoriums IV.32
Deponietechnik

Dr.-Ing. H. August
Direktor u. Professor
Leiter der Fachgruppe IV.3
Deponietechnik und
Altlastensanierung

BAM-Az.: IV.3211182/96, 6. Ausfertigung
Dieser Zulassungsschein umfaßt 7 Seiten und 17 Anlagen mit 21 Seiten und
Rechtsmittelbelehrung, die Bestandteil des Zulassungsscheins sind.

Seiten der Zulassungsscheine ohne Dienstsiegel und Zulassungsscheine ohne
Unterschrift haben keine Gültigkeit.

Hinweise

Die mit der Fremdüberwachung zu beauftragenden Institutionen müssen über
ausreichend qualifiziertes Personal und notwendige Prüfeinrichtungen verfügen
sowie der europäischen Norm "Allgemeine Kriterien zum Betreiben von Prüfla
boratorien" DIN EN 45 00 I (Mai 1990) genügen.

Dieser Zulassungsschein gilt als Nachweis der Zulassung im Sinne der
TA-Siedlungsabfall und der TA-Abfall, Teil I. Es wird die Eignung des Abdich
tungselements, hergestellt durch Fügen aus den in Nr. 3. genannten Kunststoff
dichtungsbahnen, nach dem Stand der Technik bescheinigt. Die für die Durch
führung von Abdichtungsmaßnalunen erforderlichen Genehmigungen werden
durch die Zulassung nicht ersetzt.

7.2. Die Zulassung gilt nur für Abdichtungselemente nach Nr. 3., die unter Einhaltung
der Nr. 4., Nr. 5. und Nr. 6. sowie der Hinweise und Nebenbestimmungen dieses
Zulassungsscheines als Bestandteil einer Kombinationsdichtung für Deponien
gefertigt werden. Die zuständige Überwachungs-/Genehmigungsbehörde muß
beim Einbau der KDB die Einhaltung der Anforderungen, Auflagen und Be
stimmungen des Zulassungsscheins überwachen.

7.

7.1.

7.3. Änderung des Werkstoffes, der Abmessungen, der Oberflächenbeschaffenheit, des
Fertigungs- und Fügeverfaluens oder des Verwendungszwecks erfordern eine neue
Zulassung.

7.4. Die Zulassung ist an den in Nr. 2. genannten Hersteller und Fertigungsbetrieb
gebunden. Sie ist nicht übertragbar. Der Zulassungsschein darf nur im Ganzen mit
den dazugehörigen Anlagen vervielfaltigt werden. Eine auszugsweise Veröffentli
chung bedarf der Genehmigung der Bundesanstalt für Materialforschung und -prü
fung. Der Text und die Zeichnungen in Werbeschriften dürfen dem Zulassungs
schein nicht widersprechen. Das gilt sinngemäß auch für Berichte/Zeugnisse u. ä.
der Eigen- und Fremdüberwachung. Bei der Herstellung des Zulassungsgegen
standes muß auf der Baustelle der vollständige Zulassungsschein in Kopie vorlie
gen.

RECHTSMITTELBELEHRUNG

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch
erhoben werden. Der Widerspruch ist bei dem Präsidenten der Bundesanstalt tur Material
forschung und -prüfung (BAM), Berlin 12205, Unter den Eichen 87, schriftlich oder zur
Niederschrift einzulegen.

7.5. Die Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter erteilt.
Ist über den Widerspruch ohne zureichenden Grund in angemessener Frist sachlich nicht
entschieden worden, so kann Klage bei dem Verwaltungsgericht in Berlin 10557, Kirch
straße 7, erhoben werden.

8. Nebenbestinimungen

8.1. Die Zulassung wird unter Widerrufsvorbehalt erteilt. Ein Widerrufsgrund liegt
insbesondere vor, wenn der Hersteller von dem in den Prüfungsunterlagen und in
den Anhängen des Zulassungsscheins beschriebenen Verfaluen oder von den für
die Prüfungsmuster verwendeten Materialien abweicht. In diesem Fall wird keine
zugelassene Bahn mehr gefertigt.

Die Klage kann nicht vor Ablauf von 3 Monaten seit der "Einlegung des Widerspruchs
erhoben werden, außer wenn wegen der besonderen Umstände des Falles eine kürzere Frist
geboten ist. Sie kann ferner nur bis zum Ablauf eines Jahres seit der Einlegung des Wider
spruchs erhoben werden. Die Klage muß den Kläger, den Beklagten und den Streit
gegenstand bezeichnen.

Wenn ein Bevollmächtigter bestellt wird, gilt sein Verschulden an der Versäumnis einer
Frist als eigenes Verschulden des Auftraggebers

Die Zulassungsbehörde ist berechtigt, im Herstellerwerk, in Zwischenlagern oder
auf der Baustelle auch unangemeldet zu prüfen, ob die Anforderungen, Bestim
mungen und Auflagen dieses Zulassungsscheins eingehalten worden sind. Das
Grundrecht aus Art. 13 GG, die Unverletzlichkeit der Wohnung, bleibt gewahrt.

Berlin 12205, den 30.12.1996

8.2. Ein Widerrufsgrund liegt auch vor, wenn sich der Werkstoff, das Herstellungs
verfaluen der KDB oder das vom Hersteller und seinen Verlegefirmen eingesetzte
Verlege- und Schweißverfaluen nicht bewährt haben und dies an Hand von neuen
technischen Erkenntnissen belegt werden kann oder wenn nach dem Stand der
Technik eine Weiterentwicklung und Verbesserung erforderlich ist.

ANLAGE 1 ZUM ZULASSUNGSSCHEIN
ll/BAM IV.3/13/96

BUNDESANSTALT FÜR
MATERIALFORSCHUNG UND ·PRÜFUNG

8.3. Im Falle des Widerrufs ist der Hersteller verpflichtet, der Zulassungsbehörde
umgehend den Zulassungsschein auszuhändigen. Prii:fverfahren und Anforderungen im Rahmen der Fremdüberwachung der Herstellung der

PE·HD Bahnen .

11. Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei.

8.4. Die Zulassung wird ferner unter der Auflage erteilt, daß der Nachweis der Fremd
überwachung zweimal jährlich durch die Übersendung einer Ausfertigung eines
Überwachungsberichtes erbracht wird. Entsprechendes gilt gegenüber den zustän
digen Überwachungsbehörden bezüglich des Dichtungselements für das jeweilige
Deponiebauprojekt.

3. Äußere Beschaffenheit siehe Tabelle 1, 1.1, 12

.. Geradheit und Planlage siehe Tabelle I, 15, 1.6

5. Rußgehalt und HomogeniUl.t siehe Tabelle I. 13. 1.4
der Rußverteilung

6. Ma.ß11nderung siehe Tabelle 1, 5.6

7. Schmelzindex11nderung siehe Tabelle 1,4.1

8. Zugbeanspruchung, siehe Tabelle 2, 8.1
mehrachsig, Wölbversuch

9.

10.

Räumlieber Geltungsbereicb

Dieser Zulassungsschein gilt gemäß 1.4. fUr das Land Niedersachsen und gemäß
1.5. für das Land Thüringen. Gemäß 1.2. und 1.3. kann der Zulassungsschein als
Nachweis der Zulassung im Sinne der TA Siedlungsabfall und der TA Abfall,
Teil 1, verwendet werden.

Schadensfälle an Deponiedichtungen, die im Zusammenhang mit dem Zulas
sungsgegenstand stehen, sind in jedem Fall sofort der BAM zu melden.

Kebngröße

1. Dichte

2. Dicke

Prüherfabl'1!D·)

siebe Tabelle 1. 3.

siehe Tabelle 1, 2.

AnrordenlDgeD und Toleranzen

Diehle : (0,947 ± 0.003) g!cml

Festlegung gemäß Zulassungsschein 3.1

Dicke: (3,0 ± 0,20) nun (Grundmaterial
ohne Slruktur)

siehe Tabelle I, 1.1, 1.2 der Richtlinie

siehe Tabelle I, 15, 1.6 der Richtlinie

Rußgehalt: (2,35 ± 0,25) %, gemll.ß Zulas
sungsschein 3.1, Homogenität siehe
Tabelle 1., 1.4 der Richtlinie

nach Ih bei 120 oe längs: < 1,0 %;
quer: < 1,0 %

MFI 190(21,6 BahnenmateriaJ
:s; MFI 190/21,6 Granulat + 2 g/IO min
bzw. MFI 190/5 BahnenmateriaJ
:s; MFl 190/5 Granulat + 0,2 g/10 min

~ 15 %
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keine Undichtigkeit nach DIN 16726

kein Versagen nach DIN 53 361

9. Zugbeanspruchung, siehe Tabelle 2. 8.2. und 83
einachsig,
Slreckspannung

~~~':~~~N (unstrukturierter Randbereich)
ReiBdehnung21 (strukturierter Bereich)

10. Widerstand gegen siehe Tabelle 2, 9.
Weiterreißen DIN 53 356 A

11. Stempeldurchdrilckversucb siehe Tabelle 2, 10.

12. Perforalionsversuch siehe Tabelle 2. 11.

13. Falzen bei niederen siehe Tabelle 2, 12.
Temperaturen

längs

0',: <:: 16 Nlmml
Es: ~ 10%
ER: ~ 400 %
ER: ~ 100%

~ 600 N

~ 5,3 kN

quer

~ 16 Nlmm1

<::10%
<:: 400 %
~ l()()%

N~C
Werkstofferklärung

AJ"LAGE 4 ZUM ZULASSUNGSSCHEI:"i
ll/BAM 4.3113/96

BUNDESANSTALT FUER
MATERIALFORSCHUNG UND -PRUEFUNG

National Seal Company

Die NSC DURA SEAL HO 30 Dichtungsbahnen werden aus dem Werkstoff

"l siehe "Richtlinie fUr die Zulassung von Kunststoffdichtungsbahnen als B~standteil einer Kombinationsdichtung fUr
Siedlungs- und Sonderabfalldeponien sowie fUr Abdichtungen von Altlasten" und die dort angegebenen
Anfordenangstabellen. Bundesanstalt fllr Materialforschung und -prüfung. Sland Juli 1992
I) Probekörper PK 4 gemllB DIN 53 455. Einzelwert
2) Die aufgebrachten. gut haftenden Strukturen sowie die durch den.Herstellungsvorgang in geringem Umfang in die
.. g der ReiBdehnung von Proben aus dem strukturierten Bereich

der Mittelwert der Reißdehnung von Proben aus dem strukturierten
eitet. Es sind dazu mindestens flinf. unmittelbar benachbarte Proben
'chtung zu entnehmen und der Mittelwert aus der Reißdehnung dieser

Proben jeweils fllr Längs- und Querrichtung zu bestimmen.
Bestehen im Einzelfall noch Bedenken wegen Schleifspuren. so können diese auch vor Ort optiscb bewertet werden.
Eine Schleifspur ist zuläSsig, wenn deren Tiefe 0.10 mm nicht Ubersteigt. Das Verfahren der optischen Messung ist in
den Qualitätssicherungshandbüchem der im Zulassungsschein genannten Verlegefirma bzw. des Herstellers beschrieben.

der Solvay Inc. hergestellt. Das Rohmaterial ist werkseitig mit etwa 2.3 % Russ verschen, um eine
emsprechende UV-Stabilisierung zu erhalten.

Ohne weitere Zumischung \\ird dann der Werkstoffverarbcitel. Dcr Randstreifenbeschnin (ma-cimum 3%
bei ~.6 m Bahnenbreite) "ird rcgranuliert und in einem geschlossencn System dem Vcrarbeilungsprozess
rückgefiihrt. Dieser Prozess ändert keine der wesentlichen chemischen und physikalischen Eigenschaften.

Genaue Festlcgung über die Kennwerte dcr Fomunasse und die Abnahmcloleranzcn sind bei dcr BAAl
hinterlegt.

ANLAGE 2 ZUM ZULASSUNGSSCHEIN
ll/BAM 4.3/13/96

BUNDESANSTALT FUER
MATERIALFORSCHUNG UND -PRUEFUNG

ANLAGE s ZUM ZULASSUNGSSCHEIN
II/BAM 4.3/13/96

BUNDESANSTALT FUER
MATERIALFORSCHUNG UND -PRUEFUNG

N C NationalSealCompany National Seal Company

Bezeichnung des Herstellers mit Produktionsstätten und der Verlegefirmen Beschreibung von Aufbau und Anordung der Kennzeichnung

Die Kennzeichnung der NSC DURA SEAL HO 3D Dichrungsbahnen erfolgt miuels einer Laserbeschriftung
und enthält folgende Angaben:

Hersteller:

Prasident IGeschäftsfUhrer:

National Seal Company
Famsworth Center
1245 Corporate Blvd.
Aurora, IL 6050-1
USA
John Hardison

~ Zulassungskennzahl

- Herstcllungskennzeichen

lllBAM 4.3/13/96

NSC

Produktionsstaue: National Seal Company
1255 Monmouth Bivd.
Galesburg, lL 61~Ol

USA

- WerkstofIbezeichung

- Typenbezeichnung Malerial

_Nenndicke 3,0 mm

NSC DURA SEAL HD

25

30

Vertrieb:

Geschäftsführer:

Geolining
Abdichrungstechnik GmbH
Altes Feld 21
22885 BarsbucttellHamburg
Deutschland
Karl-Heinz Ungruh

- Breite (mm)

_Oberfläche, rauh '" R

- Produktionswoche

- Produktionsjahr

4600

RIR

NN

NN

Die Codierungsschlüssel der Seriennummem und dcr Rollennummem wurden bei der SAM hinterlegt.

Sofort nach dcr Produktion wirdjcde Rolle mit einer Rollennummcr beschriftet. Dadurch ist ci ne
Rückverfolgbarkeit zur Dokumcntation der Produktion und der Eigenüberwachung gcwährleistet.

Autorisierte Verleger:

Geschäftsführer:

Geolining
Abdichtungstechnik GmbH
Altes Feld 21
22885 BarsbueueVHamburg
Deutschland
Karl-Heinz Ungruh

- Intcrcn Codierung NNNNNN (sechsstcllige Nummer)

Oie NSC DURA SEAL HO 30 Dichtungsbahnen werden im NSC Werk 1255 Monmouth BI\'d.. Galesburg, 1L
61~01. USA im Breitschlitzdüsen-E~1rusions\'erfahren hergestellt.

Beispiel Kennzeichung:

ANLAGE 6 ZUM ZULASSUNGSSCHEIN
II/BAM 4.3/13/96 .

BUNDESANSTALT FUER
MATERIALFORSCHUNG UND -PRUEFUNG

National Seal Company

IIIBAM 4.3/13/96 NSC DURA SEAL HD 25130/4600IRlRlOI/96/123456

Lage der Kennzeichnungen auf der Bahn

N~C
National Seal Company

ANLAGE 3 ZUM ZULASSUNGSSCHEIN
II/BAM 4.3/13/96

BUNDESA;"STALT FUER
MATERIALFORSCHUNG UND -PRUEFUNG

Herstellungsverfahren

N~C

Oie Materialzufilhrung erfolgt in eincm geschlossenen Vakuum S)'stcm. Der Werkstoff niesst durch eine
Trocknerstation, um Oberflächenfeuchte zu eliminieren. 1m Einsehneckenexuuder \\ird das Rohmaterial durch
Temperatur und DruckauJbau plastifiziert und homogenisiert. Das Material wir durch einen Filter gedn1ckt und
in eine Schmelzpumpe geschoben. Die Schmeizpumpc garanliert einen ganz genauen Druck in der mit Ver
teilungssystemen ausgerüsteten Breitschlitzdfise. Das ausgedrückte Extrudat wird \"on eincm nachgesehalteten
Dreiwalzenkalander geglänet. Diese geglänete Bahn läuft durch ein nuklear Gerät womit messbare Dicken
veränderungen dann unmittelbar für die Feineinstellung der BreitschlilZdn1se benülZt werden können. Dann
folgen Abzugs\'orrichtung, Kamenabsehnin, Lasergerät für die Kennz.cichung, Kantenschniuanlage und
Aufuickelstation.

Als weiterer, gelrennter Arbeitsgang wird auf die Dichtungsbahn die Struktur aus dem gleichen Werksloff
\\ie das Bahnenmatcrial aufe:\1IUdiert. Durch ein geeignetes Produktionsverfahren ,~ird das E:\1IUdat
scbaumRlrmig. warm aufgebrachl, so dass die heiden Materialien mitcinander verschmelzen. Durch die Art der
Aufbringung ",ird das Erscheinungsbild und das Rcibungsverbalten der Struktur verändert. z.B. Glättung des
aufgebrachten Schaumes.

Die Struktur ,\ird mit eincr Masse pro Flächcneinheit von 80 glm2 '+ 20 glm2 als Slandardabweichung aufge
bracht. Herstellungsbedingt ist die Struktur milleichten Slrcifen in Produktionsrichtung versehcn.

T I
I I I I I :

I
I 1..6 L

I

o!
I I Nj0.8 I 1.5 I 1.5 I 0.8

I I I ~ I

I
I I

I
Zur Sicherung der Kennzekhnung wird auf die glatte Basis-Bahn cin Schutzstrcifcn über den Bereich der
Kennzeichnung in Produktionsrichtung aufgeklebt. In dcm folgenden Arbcilsgang des Strukturauftrags \\ird
dieser Schutzstrcifen mitbeschichtet. Um die Kennzcichung sichtbar zu machen. kann der Schutzstrcifen
abgezogen werden (siche Anlage 5). Die Strukturcn werdcn projektbczogen auf der Ober- und Unlcrseite
unterschiedlich oder glcich gewahlt. Die genaue Beschreibung des Produk"tionsvcrfahrcn ist bei dcr
Bundesanstalt rur Malcrialforschung und -prüfung himerlcgt.

Alle Masse in m

Beispiel der Kennzeichnung:

IIIBAM 4.3/13/96 NSC DURA SEAL HD 25/30/4600IRlRlOI/96/123456
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ANLAGE 7 S.i,. I ZUM ZULASSUNGSSCHEIN
ll/BAM 4.3/13/96

BU~~ESANSTALTFUER

MATERIALFORSCHUNG UND -PRUEFUNG

National Seal Company N~C

ANLAGE 7 S.it. 3 ZUM ZULASSUNGSSCHEIN
ll/BAM 4.3/13/96

BUNDESANSTALT FUER
MATERIALFORSCHUNG UND -PRUEFUNG

National Seal Company

Beschreibung der Qualitätssicherungsmassnahmen Bescbaffenheit und Masse der Oberflächenstruktur

A) Eigenüberwachung

Rohsloffeingangskontrolle
Um sicherzugehen. dass das flir die NSC DURA SEAL HO JO Bahn verv.endete Material den
Herstelleranforderungen genügt. \\irdjeder Waggon des hereingekommenen Rohmaterials folgendermasse:n
geprüft:

Der bedienende Maschinist ist verantwonlich für die ununterbrochene Qualitatskontrolle der ausscren
Beschaffenheit der st.ruk1Urienen Bahnen und der einwandfreien Funktionsweise des Kontroll- und
Regelsystems.

Die Homogenität und der gleichrnassige Auftrag \\ird kontinuierlich \isuell anhand von Vergleichsproben
.""rprüft.

Tabelle 1: Anforderung an die NSC DURA SEAL HD 30 Form.massen im Rahmen der
Wareneingangskontrollc

Um weitere, detaillierte Prüfungen machen zu könncn. "'erden am Ende bzw. am Anfang einer zu prUfenden
Bahn Muster entnommen (mindestens alle 300 Ifrn).

Diese Ergebnisse werden dann mit den Grunddalen des Rohstofiherstellers und den internen Richtwerten der
NSC verglichen. Die vom RohstoObersteller durch Werkzeugnisse garantienen Kennwene und Toleranzcn
sind bei der BAAl hinterlegt.

1. Schmelzindex ASTM D 1238
(190/2. 16)1(19Onl.6)

3. Russgehalt ASTMD 1603

I. OIT·Wert ASTM-Norm oder
Werl..-..·orschrift (NSC)

s. Fliessfähigkeils\'crhältnis ASTM D 1238
(Mcltflow Ratio) (190121.6)1(19012.16)

6. FeuchtigkeitsgehaJt \Vcrk\'orschrill (NSC)

7. Untersuchung auf Ver- Werkvorschrill (NSC)
schmutzungen vor Verarbeitung
zur Bahn

Zusatzlich erfolgt eine Kontrolle der Reibungsbeiwene an einem Klapptisch mit einer Auflast und definierter
Obcrllachenrauhigkeit.
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Priif\"erfahren. Kennwerte und Toleranzen im Rahmen der Fremdüberwachung werden in Anhang I des
Zulassungsscheins beschrieben.

Die Fremdübemachung des Produktes erfolgt auf der Basis eines Uebcrn'achungsvenrages Z\\ischen NSC
einerseits und dem MPA Darrnsladt andererseits. Darin ist die halbjahrliehe Probecntnahme und Ueber
prüfung der Bahn und die der Eigenübcrwachung festgelegt.

Die Masse der aufe:\lrudienen Struktur \\ird als Differenz zur glatten Dichtungsbahn durchVergleichs
wägungen errnillelt. DJzu werden aus der struk1Urienen Bahn 10 MUSler (30.5 cm ~ 30,5 cm) über die Breite
der Bahn entnommen und der Mittelwert und die Standardabweichung errniltelL

B) Fremdüberwachung

Fremdübern'3chung des Bahnenherslellers
(Betriebseigenes tcchnisches Verfahren)

N CGranulat
je hereinkommenden Waggon

Granulat
je hereinkommenden Waggon

Granulat
je hereinkommenden Waggon

ProbcnmateriaI

Granulal
je hereinkommenden Waggon

Schmelzstrang, aus
Schmelzindexbestimmung an
Granulat, I Std..
tempern bei 1000 C,
je hereinkommenden Waggon

Granulat
je hereinkommenden Waggon

GranulJt
... ~je hereinkommenden
Waggon

A$TM 0 1505

Prii(nrfallrenKenngl'"osse

Dichte. eingefarbt
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Die Ergebnisse der Eigenüberwachung werden entsprechend dokumenLiert und liegen der fremdüber·
wachenden Institution zur Einsichtnahme '·or.

Fremdühern"3chung des Verlegers

Die Qua1itatskontrolle. im Rahmen der EigenOberwachung des gefertigten Produktes. besteht aus:

Während der Herstellung wird die Dicke mit einem Beta-Strahler-Messinstrument ständig kontrolliert. Oie
Lasermarkierung und die aussere Beschaffenheit der Dichtungsbahn werden laufend beobachtet.

National Seal Company
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Mi! der Fremdübel'\\"3chung der Baustelle werden neumle Inslitute oder Sachverständige durch den Bau
herrn oder die übern"3chende Behörde betraut.

N~C

National Seal Company

Plii.f"erfahren und Anforderungen im Rahmen der EigenOberwaehung der Hersteller der
NSC DURA SEAL HD 30 Bahnen

Tabelle n:

N C

Kenngrössc Entspriebt im
Weseotlichen

Häufigkeit Lagerungs- und Transportanweisungen des Herstellers

Dicke ASTM 0 751 DIN 53)53 Mind je 300 lfm Werkseitige Lagerung

2. Aeussere Beschaffenheit • siehe Tabelle 1.1 Laufende Beurteilung
der Oberfläche,
HomogenitJI.t des
Materials mind.
je 300 lfm

Die werkseiLige Lagerung erfolgt auf einem planen, verfestigten LagerplalZ. Damit jede die Verlegearbeiten
bcc:intr.ichtigende Verformung oder Beschädigung der Rollen "errnieden werden kann, erfolgt die Ein- resp.
AuslagelUJlg minels einem Stapler mit spezieller Hebe'mrrichtung. Die Stapelhöhe darfbei den für Europa
"orgesehenen Rollenlängen maximal S Rollen betragen.

• Priif"erfahren gemäs.s SAM Richtlinie für die Zulassung "on KunslStoffdichtungsbahnen als Bestandteil
einer Kombinationsabdichtung für Siedlungs- und Sonderabfalldeponien sowie f\ir Abdichtungen von
AltJasten. Stand: Juli 1992

3. Geradheil und Planlage • siehe Tabelle I. 1.5, 1.6

4. Russvcrtcilung Wcrkvorschrifi (NSC)
und ASTM 0 2663

5. Massänderung ASTM D 1204, 1200 C DIN 53371
ProbekOrpcr 100 nun x 100 rnm

6. Schrnelzindexanderung • siehe Tabelle I..... 1

7. St.reekspannung und ASTMD638 M O(N 53 "'55
Dehnung. Reissdehnung

8. Beschaffenheit und Wer\...-vorschrin (NSC)
Masse der Obcrfl:ichen- • siehe Anlage 7. Seile 3
struktur

Je Betriebsanlauf,
mind. l~ pro Wochc

Je Betriebsanlauf,
mind. I~ pro Woche

Mind. jede 2. Rolle,
jedoch je 300 lfm

Je Betriebsanlauf und
mind. je 600 lfm

Je &tricbsanlauf und
mind. je 300 lfm

Mind je 300 lfm

Transll0rt nach Europa

Der Transport vom Herstellwerk nach Europa erfolgt in Containern. Dabei kann der Transport\\cg direkl
(door to door) oder über ein in Europa errichtetes Z\\ischenlager erfolgen. Wird die Z\\'eite Möglickeit
angewendet, ist bei der Zwischenlagerung analog der werkseitigen Lagerung zu verfahren. Der Weitcr
transport auf die Baustelle erfolgt dann minels LKW. Der mit der Zwischenlagerung und dem Weiter
transport auf die Baustelle beauftragte Spediteur hat nach den Weisungen des Herstellers oder dessen
Vertreters zu \·erfahren.

Lagerung auf der Baustelle

Vor On sind für die Entladung der LKW's befestigte Plätze oder Farnstrasse mit steinfreicm und sauberem
Untergrund vorzusehen. Der Lagerplatz ist entsprechend der geplanten Tei1IiefelUJlgen mit ausreichenden
Abmessungen bereitzustellen. Für die Entladung der LKW's kommen je nach Baustelle folgende
Möglichkeiten in Frage:

Mit speziel1en Hebetraversen. welche am Baugerät (z.B. Hydraulikbagger) befcsLigt werden. Die Hebe
traverse ist auf die Bahnbreite abgestimmt und SO beschaffen. dass die Grossrolle durch beidseitiges
Eingreifen in den Rollenkern erfasst nird.
An Baumaschine oder Stapler befestigter Dom.
Mil zwei breiten Transportgurtcn und Traverse welche am Lasthaken oder an der Baggerschaufel
befestigt werden.

Transponbcsch:idigungen sind unmillclbar dem HerS!eller zu melden!

384
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Prüfun~

Die Prüfung erfolgt nach den Vorgaben der Richtlinie DVS 2225 Teil 2. .
Die Dauer der Druckpiüfung beLragt mindestens 10 Minuten. dabei darf der Druck um meht mehr als
10% des Prüfdrucks abfallen.
Der Priifdruck \\ird enlSprechend der Oberflächenlempcratur der KDB festgelegt:

N~C
~,- :..:N=a=ti-=o:..:n=al=--S=-e=a=I:-:C=-o=m=p=a:..:n~y __

b)

bis
20°C
über

5 bar
~ bar
3 bar

Beispiel RollenaulkJeber cl Dokumentation

Richtlinien zum Verlegen und Verschweissen der Babn

11I1II11111111111111111111111111111111111111111111111111I1I11111111111111111111111111111111111111111

S12F919A-6A2601AA3
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Für Sämtliche Nähte werden entsprechende Schwciss- und Prüfprotokolle erstellt.
Die Schweissmaschincn sind mil einer Datenerfassung Hir Weg, Zeit. Hciz.kcillcmperalur.
Schwcissgcsch\\indigkeit und Fügedruck ausgerüstet. Die Datenaufnahme erfolgt kontinuierlich im
100 mm - Tak1.
Ein Ausdruck erfolgt automatisch sobald vorher eingegebene Grenzwerte überschritten werden
(Kennzeichnung mit .).
Darüber hinaus kann jederzeit ein Datenausdruck manuell eingeleitet werden.

a) Schweissyerfahren

Die Prüfung erfolgt nach der Vorgabe der Richtlinie DVS 2225 Teil 2.
Die Dichtigkeitsprüfung \\ird mit Vakuumhauben durchgeführt. Die Nahl \\ird vorerst mit einer vom
Bahnenhcrsleller freigegebenen Prüfflüssigkeit eingespliiht, dann wird in der Vakuumhaube ein Unterdruck
von 0,3- 0,5 bar aufgebracht. Ohne Blasenbildung ist das Prüfresultat positiv. Bei negativem Ergebnis der
Vakuumprüfung ist die entsprechende Stelle zu sanieren und emeut mit Vakuum zu prüfen.

Auftragnähte

AuflragnJlhte werden mit Handschweissgerätcn im Extrusionsverfahren hergestellt. Die Anwendung erfolgt
bei Detail- und Sanierungsarbeiten.
Die Nahte werden in einer Breite von mindestens 30 mm ausgefuhrt. Die zu verschweissenden Bahnenenden
sind mechanisch (Schleifer, Ziehklinge) von einer Schmutz- und Oxydschicht zu befreien. Eventuelle Stoss
stellen sind einzuebnen. Die Bahnen werden mittels Heissluftschweissung vorgehefiel und anschIiessend mit
dem Hande",1ruder unter Verwendung eines artgleichen Zusatzstoffes dicht verschweissl.

b) Prüfung

N~C
-----o::='- .:.-N::.:a::.:ti::.:o.:.-n::.:a::cI::.:S--'e_a_1--,C_o_m--,p--,a_n-"y _

KG

NSc
I NATIONAL SEAL COHPAHY

GALESBURG.IL 61401

000

S12L919A-6A26000 12

National Seal Company

ANLAGE 10 ZUM ZULASSUNGSSCHEIN
11/BAM 4.3113/96

BUNDESANSTALT FUER
MATERIAL FORSCHUNG UND -PRUEFUNG

15.09 FT 4.60
325 FT 99

3050 LB 1384

BASE SHEET.

3.00 MM

!CORE BATCH NO.

TMPM

TOP, ROUGH
OBEN: RAUH

SOLVAY

BOTTOIoI. ROUGH
UNTEN: RAUH

120
OROER NUHBER,
AUFTRAGSNUMMER:

~~~~1TSSCHICHT: A

N~C

c) Dokumentation

Die Verlegung und Verschweissung der NSC DURA SEAL Dichtungsbahnen erfolgt gemäss BAM Zulassung
ausschliesslich von der Geolining Abdichtungstcchnik GmbH und/oder den im vorliegenden Zulassungschein
aufgefulU1en Verlegefinnen.

Die Dokumentation der Schweissung und Prüfung erfolgt auf entsprechenden Fonnblanem.

Dokumentation der Qualitätssicherung
Verlegung:

Die Verlegung der NSC DURA SEAL Bahn erfolgt gemäss den Bestimmungen und Auflagen der BAM
Richtlinie Stand Juli 1992.

Grundstitzlieh sind alle Schweissungen und Nahtprüfungen auf Fonnblättem zu dokumentieren und vom
zusländigen Frcmdprüfer mittels Unlerschrift zu bestatigen.
Sämtliche Sehweissnähte und Sanierungsmassnahmen sind in einem Bestandsplan einzutragen.

Muster des Protokolls Iür die Herstellung der Schweissnaht
(Heizkeilnaht mit Maschinenprotokoll)

Verschweissen:

Für die Verschweissung der in dieser Zulassung beschreibenen Dichtungsbahnen kommen die Heizkeil- und
Extrusionsschweissung zum Einsatz. Dabei ist zu beachten, dass nach Möglichkeit das Heizkellschweiss
\'erfahren einzusetzten ist damit der E",1russionsschweissnahtarlteil minimal gehalten nird.

Die Verschweissung hat unter grösster Sorgfalt nach den einschlägigen DVS-Richtlinien 2225, Teil 1-4 zu
erfolgen.

Vor dem Verschweisscn ist der Schweissbereich zu reinigen. Bei den mit einer PE-Schutzfolie \'ersehenen
Rändern kann dieser Vorgang entfallen, insofern die Schutzfolie erst unmittelbar vor der Verschweissung
::ntfemt \\ird.

N~C
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Um die SlIUktur zu überschweisscn, muss gewährleistet sein, dass keine Verunreinigwlgen im Schweissbcreich
\'orhanden sind. Dies ist in der Regel der Fall, wenn unmittelbar nach dem Schneiden oder Konfektionieren
der Bahn die Verbindung hergestellt \\ird.

Für den Fall, dass die Strukturierung \'erschmutzt ist, so iSl der geS<lmte Schweissbcreieh mechanisch zu
reinigen und die SlrUktur zu entfernen.

Schweißprotokoll

1

prOiel<t: r-_t-H:...T_H_-:...."EO'----'II:'-_-l

r-.: ~.... ~_, r-o:
0; 1Jl," 101 ..
Y: 1•.lV~" .....

" .... a.'ttl
".'I.!< t:~t!

;.0. 1

1"'" ,I
'c 20

c IH~""'"""P"""'"r1"""-,,,,.
f 1,..-.

A1.ft<'

~ 1(5'

11-',"""-,,,,=·=.--'.,..,,=-+..-_+A"'I{)-+-+-+--I
~~ ~AIfO

~. m, I

I r=--'-_-t-_.c-r--AP~~I_~I_--j
:> " Jt.3
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Ueberlappnälite mit Prüfkanal

SämUiche Schweissarbeiten werden nur von geschultem PersonaJ mit PrüIbescheinigwlg nach DVS 2212,
Teil 3 ausgefiihrt. Die AIbciten werden von einem verantwortlichen Faclunann überwacht.

Mit jedem Schweissgerät sind täglich vor Schweissbeginn Probeschweissungen auszufiihren. Bei wesentlichen
Aenderungen der äusseren Bedingungen (z.B. Umgebungslemperarur, Wind. Bodenverhaltnissc) sind Probe
schweissungen zu wi.ederholen. Erst nach posiliver Begutachtung der Schweissprobe kann mit der NahUler
stellung begonnen werden.

Beschreibung der Qualitätssicherungsmassnahmen bei der
Schweissnahtherstellung

N C

385
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Schwcissverfahren

Für die Herstellung von Ueberlappnähten werden Heizkeilmaschinen eingesetzt. Die Nähte haben
eine Mindestbreite von 2 x 15mm. Die Breite des Pn1fkanals beträgt mindestens 17mrn;: 2mm.

a)
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j\'luster des Prüfprotokolls für Heizkeilnähte (Maschinennaht)

Muster des Protokolls für die He~tellung der Schweissnaht (Hand naht)

IV. Dichl i kei 1- Druckluf Iprüfuno

I~

I

I I

1'''·''''''''

Fügeverfohrrn' 1
Nerv'ldicke'
Nc.h1·Nr. ,

Prüfprotokoll tür lIberloppnähte mit Prüfkonol INr.

I. AuOere 6eschoffenhei t

111. Fesliokeil im Schölversuch O.II.t-0011wl1!l' O ...... rn~·7I;.'~.
,._.il. {onl w.:..,.....,r (111 v.. ,-....;:o- U"OlY"~_lt ... e.....1.ilu>q ~.""",,"

I I. Abmessungen (111m)

1"'''''V'''1...·t·U.. V··1

ea,.:vorhQben,

OichtlSl9Sbc/"n'
Herstetl.r,

Schweißprotokoll I~, 0-

~,o"ha~ 1 ""'~. 1

Projekt: "'"'
...... 1

""'~. 1 I I ..........- I 1 1

! UI'::""'l""'1"'" "C I T
! ,""- .

W~

l """""'- I I
t~ I
~ ,~~ 'C I

I EoM.oc:.>""'""""l1lo' 'C I I
HcoAIt:.........l1lo' W, 1 I1 1 I

S...-.....l I
~ 1 I
.I,-~~ 'C IrI...... ~ 'C 1 1 I
'I 1 I
~ I~ I I-- I~ I I I

L--I'__1_......._--11_'_----!
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Beschreibung der Geometrie der Schweissnaht ~luster des Prüfprotokolls für Extrusio'nsauftragnähte (Hand naht)

ReizkeihllhllOitPr'Üf'k.1nl1

Die n:rwendelen Heiwilschwdssgerllte be5iuen einen Hei:z.keiJ. mit welchen eine \'erschweime Breite ~"On

mindestens 2." 15 nun und einem da,x\\ischenliegenden Prutkanal \"On 15:; 2 mm hergestelll werden kaM:

Prüforotokol t für Auttr~rri;h-te
BcllYorhoben, Fügeverfahren, _

Oichh.ngsbalY1' NeMdlcke,
He~s'eller, Nohl·Nr.,

I. AuI1ere Beschotrenhei'

~ 0$' MI

!~ 1; 117 : 1 I~ lS l-I

11. Abmessungen (11m)

11M
' 4;'!'~1

I

.J J<0=t,~o0;::0502
1

iSdA2""'i',..~1=-=-:: ",,'".,
f"" 14"."" ..."'-"9

I

[llfUsionsnalll mit z.u~tt...erkslofT

Die E....t1\Isionssch\\cissn3.hlc "-eisen eiru:: Mindcs.tbrcilC ,'on >ja mm aullm übrigen sind dic Ab=rungcn
nach DVSRichtJinie2225ciRZ\lhallen.

:. . . .~.

.I ~" I,

[li. Fesliokeit im Schölversuch O ..lliol....... O ...... ~"':O'7
...-flr.f... ll'tlColllltorrfl'lf..I..........,.:· ..... f ..~.r."Illr.. !.o... l.illl'>l;!.o:"..,."...'"

IV. Oichliokeit

lhl"~'---l!ii!:.1Go<tlfl~' 1
Z.il<Z1.O'<' ---.J.11o:o"n.I'I;' w.

SJmtliclv: Muse in mm

r....l'"',..
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2. Nachtrag zum

ZULASSUNGSSCHEIN

12/BAM 8.3/04/95

fiir ein Schutzsystem beslehend aus einer- sandgeltillten Schulzbabn fiir Dichtungs
bahnen in Basisabdichlungen von Deponien fiir Siedlungs- und Sonderabfalle.

Der Antragsteller ist der Hersteller des Schutzsystems.

1.1. Gesetz zur Vermeidung, Verwertung und Beseitigung von Abfallen (Kreislauf
wirtschafts- und Abfallgesetz - KrW/AbfG), vom 27.09.1994, BG BI. I, S. 2705,
1994.

2. Antragsteller

2.1. Antragsteller

Betriebsstätte Roskow
Schwarzer Weg
14778 Roskow

Gebr. Friedrich GmbH
Museumstr. 69
38229 Salzgitter

Produktionsstätte:

Hersteller:

Rechtsgrundlagen

Beschreibung des Zulassungsgegenstands

I.

1.2. Dritte Allgemeine Verwaltungsvorsehrift zum Abfallgesetz (TA Siedlungsabfall),
Technische Anleitung zur Verwertung, Behandlung und sonstigen Entsorgung von
Siedlungsabfällen, vom 14.05.1993, BAnz. Nr. 99a, 1993.

1.3. Verwaltungsvorschrift des Thüringer Ministeriums fur Umwelt und Landesplanung 
Die geordnete Ab/agernng von Abfällen - vom 11.09.1992, Thüringer StAnz., Nr. 40,
S. 1344, 1992.

2.2. GellUngsdauer

Gemäß dem Antrag auf Zulassung wird die Zulassung bis zum 31.12.1998 befristet.
Nach Ablauf der Frist verliert der Zulassungsschein seine Gültigkeit und ist der
Zulassungsbehörde auszuhändigen.

Die MDDS-Bahn CMineralische-I!eponie-I!ichtungs-~chulzhahn,Herstellerbe
zeichnung) besteht aus einem doppellagigen, beschichteten, sandgefullten PE-HD
Bändchengewebe. Die Gewebelagen sind an den Seiten miteinander verbunden. Die
MOOS-Bahn hat eine Breite von ca. 2,20 m, die Länge wird nach Kundenspezifika
tion variiert und kann maximal 100 m betragen. Die Längskanten der Bahn sind
keilförmig ausgefuhrt, um einen optimalen Uberlapp zu gewährleisten. Die Bahn
wird im Werk zugeschnitten, mit trockenem, temperiertem Sand der Körnung
0-2 mm gefullt und durch Steppnähte verschlossen. Die Dicke der so hergestellten
MOOS-Bahn beträgt im Mittel 20 mm. Das Schutzsystem besteht aus MODS
Bahnen, welche überlappend auf der DichlUhgsbahn verlegt werden. Auf die so
entstandene Schutzschieht wird die Fläehenentwässerung (z.B. Grobkies der Körnung
16-32 mm) aufgebracht.

3.1. Werkstoff des Bändchengewebes

3,
Struktur

/H/

Die Folienbändchen werden von der Fa. Amoeo Fabries (Niederlassung der Amoco
Deutschland GmbH), Düppelstr. 16, 48599 Gronau, aus der Fornunasse des Typs
HE 1920 der Fa. Borealis, Lyngby, Dänemark, hergestellt. Sie werden aus extrudier
ten Folien geschnitten und verstreckt. Bei der Herstellung erfolgt eine Stabilisierung
durch Masterbatches auf PE-Basis. Angaben zur Fornunasse, zur Rezeptur des
Masterbatch und zu weiteren Zuschlägen sind bei der Zulassungsstelle hinterlegt.

Kennwerte der Fornunasse:

Dichte
Schmelzindex

0,960 ± 0,004 g/cm'
(190/2,16) 0,30-0,50 g/10 min

3.2. Hersteller, Produktbezeichnung und Kennwerte des Bändchengewebes

Das Bändchengewebe wird von der Fa. Amoco Fabrics (siehe Nr. 3.1), .unter der Ty
penbezeichnung Doppelabstandsgewebe ProPex 64-4821 produziert. Vber die Her
stellung der Webketten und das Weben wird in einem Arbeitsgang das doppellagige
Bändehengewebe mit Abstandsbändchen und Markierungen fabriziert. Abschließend
erfolgt eine beidseitige Beschichtung mit dem PE-LD-Werkstoff Optene
EBA 0E6417 der Fa. Borealis, Lyngby, Dänemark. Die Beschichtung wird von der
Fa. Caplast ausgefuhrt. Die Herstellungsspezifikationen der einzelnen Produktions
schritte sind bei der Zulassungsstelle hinterlegt.

> 270 g/m' (doppellagig)
48 ± 4 flm (orientiert)
2,15 ± 0,05 mm
55 pro 10 cm (einlagig)
50 pro 10 cm (einlagig)
950 ± 95 dtex

> 800 N/5 cm (Gewebe, einlagig)
> 15 % (Gewebe, einlagig)
~ 4,5 kN

- Kette, Schuß
- Kette
- Schuß
- Kette, Schuß
- längs, quer
- längs, quer

Titer der Bändchen
Höehstzugkraft')
Höchstzugkraftdehnung')
Stempeldurchdrückkraft')

Masse des beschichteten Gewebes')
Bändchendicke
Bändehenbreite
Anzahl Bändchen')

I) Stichprobenminelwer1; 1) Mittelwert; 3) Mittelwert minus Standardabweichung
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Ober- und Unterlage des Bändchengewebes sind durch mindestens 20 mm lange,
senkrecht verlaufende Abstandhalterbändchen verbunden. Die Verbindungspunkte der
Abstandhalterbändchen (zwei Bändchen pro Punkt) haben in jeder Gewebelage einen
Querabstand von ca. 27 mm. Der Abstand in Längsrichtung beträgt ca. 25 mm. Das
doppellagige Bändchengewebe wird als Rollenware gefertigt und ::,or der Verfullung
mit Sand in Bahnen mit durch den Kunden speZifiZIerten Langen geschnitten.
Werkstofferklärung des Bändchengewebeherstellers siehe Anlage I, Technisches
Datenb!att des Bändchengewebes siehe Anlage 2, Technisches Datenblatt der MDDS
Bahn siehe Anlage 4.

3.3. Kennwerte der Sandftillung

Für die Sandfullung wird getrockneter Sand der Körnung 0-2 mm (Ausfallkörnung:
< 0,09 mm max. 10 Massen-%, bis 4,0 mm max. 10 Massen.-%, siehe Anlage 4)
verwendet. In Anlehnung an die fur das Dränrnaterial geltenden Bestimmungen der
TA Abfall, Teil I, Anhang E darf der Gehalt an Kalziumcarbonat des fur die
MDDS-Bahn verwendeten Füllsandes 20 Massen-% nicht übersteigen. Der Sand WIrd
am unter Nr. 2 genannten Standort temperiert angeliefert, in Z~schJa\lssilos zwischen
gelagert und warm verfüllt. Die gefullte MDDS-Bahn hat eme mIttlere Dicke von
20 mm (eo!sprechend einer Masse pro laufendem Meter von mehr als 62,2 kg). Die
Bahnendicke wird während des Füllvorgangs kontmUlerlich und automatlsch kon
trolliert.

Bei jedem einzelnen Deponievorhaben ist ein Standsicherheitsnachweis für die Kom
binationsdichtung nach dem Stand der Technik zu erbringen. Dies gilt insbesondere
auch für die Gleitfugen zwischen Dichtungsbahn und Schutzsvstern sowie zwischen
Schutzsystem und Dränschicht. Beim Standsicherheitsnachweis sind die jeweiligen
für das Projekt vereinbarten tatsächlichen Längen der MDDS-Bahnen sOWIe. evtl.
notwendig werdende Kopfstöße bei der Verlegung auf Böschungen zu berückslChll
gen.

In Scherversuchen sind die Reibungspararneter unter Berücksichtigung der besonde
ren Bedingungen des Bauvorhabens zu ermitteln. Bei entsprechender Berücksichti
gung der Sicherheitsbeiwerte und des Lastfalles ist dann der NachweiS zu führen, daß
die Grenzzustandsbedingungen erfullt sind.

Das Bändchengewebe darf im eingebauten Zustand keinen Zugspannungen ausgesetzt
sein. Bei dem Standsicherheitsnachweis darf daher eine planmäßige Zugspannung In
der geotexliien Komponente nicht angesetzt werden.

5. Kennzeichnung

Die nach dieser Zulassung hergestellten MDDS-Bahnen sind gemäß dem an der
BAM hinterlegten Prüfmustern fortlaufend wie folgt zu kennzeichnen:

3.4. Hersteller und Produktionsstätten

Das Bändchengewebe wird von der in Nr. 3.2 genannten Firma in der in Nr. 3: I
genannten Produktionsstätte gefertigt. Der Zuschnitt des ZWischenproduktes, die
Befüllung mit Sand sowie die Endkontrolle der MDDS-Bahn erfolgt 10 der unter
Nr. 2 genannten Produktionsstätte des unter Nr. 2 genannten Herstellers des Schutz
systems.

FA. GEBRÜDER FRlEDRlCH GMBH MDDS 4821 1/12/BAM 8.3/04/95//

Jede MDDS-Bahn wird mit einer Geweberollennummer (!D-Nr.) versehen, aus der
sich die Zuordnung zum Datum der Herstellung des Gewebes, der Sandverfullung
und zu den Prüfergebnissen der Eigen- und Fremdüberwachung ergibt. Die Lage der
Kennzeichnung auf der MDDS-Bahn ist in Anlage 5 beschrieben. Jede MDDS
Bahnenrolle ist mit einem Etikett versehen, auf der die Kennzeichnung und die
!D-Nr. enthalten sind (siehe Anlage 5).

4. Anforderungen an den Zulassungsgegenstand

4.1. Die Richtlinien, Merkblätter und Bestimmungen der Bundesländer für Schutz
schichten sind zu beachten.

4.2. Anforderungen an das Bändchengewebe

Das Bändchengewebe muß nach den Angaben in Nr. 3 gefertigt werden und in
seinen Eigenschaften den an der BAM hinterlegten Mustern ents!,rechen. Es schützt
die Sandschicht vor Erosion. Für seine Herstellung dürfen nur die 10 Nr. 3 genannten
Werkstoffe und Herstellungsverfahren verwendet werden. Das Bändchengewebe
wurde einer Prüfung gemäß den Anforderungen an die Schutzschicht . rur .d!e
Dichtungsbahnen in der Kombinationsdichtung, vorläufige Zulassungsnchthme
für Schutzschichten, ZR-S (BAM, 1995) unterzogen.

4.3 Anforderungen an die mincralische Füllung

Das fur die mineralische Füllung verwendete Material muß den unter Nr. 3.3 genann
ten Kennwerten entsprechen. Die Überwachung der Sandqualität erfolgt im Rahmen
der Eigen- und Fremdüberwachung des Abfüllbetriebes. Eine Anderung von Bezugs
quelle, Qualität und Sieblinie des Füllsandes ist der Zulassungsstelle mitzuteilen.

4.4. Anforderungen an den Einsatz der MDDS-Bahn als Schutzlage

Der unter Nr. 3 beschriebene Schutzschichtaufbau kann nach dem derzeitigen Stand
der Technik in Basisabdichtungen von Deponien fur Siedlungs- und Sonderabfalle
bei Verwendung von Grobkies der Körnung 16-32 mm als Material der Flächen
entwässerungsschicht und bis zu einer Deponieauflast von 900 kN/m' (entsprechend
ca. 60 m Müllhöhe) verwendet werden. Der Nachweis der Schutzwirkung der gemäß
den Anweisungen des Herstellers (siehe Anlage 7) verlegten MDDS-Bahn wurde
durch einen Lastplatten-Druckversuch erbracht, Prüfbericht Nr.: 845.0221 vom
11.05.1995 der Amtlichen Materialprüfanstalt fur Werkstoffe des Maschmenwesens
und Kunststoffe, Hannover (siehe dazu: ZR-S). Für größere Auflasten ist ein ge
sonderter Schutzwirksamkeitsnachweis zu führen.

4.5. Anforderungen an die Verlegung der MDDS-Bahn

Bei Transport, Lagerung und Verlegung des Schutzssystems (siehe Nr. 3) sind die
Anweisungen des Herstellers (siehe Anlage 7) zu beachten. Soweit das Schutzsystem
durch die in Nr. 2 genannte Herstellerfirma mcht selbst verlegt WIrd, darf eIDe
Verlegung nur durch eine von der Herstellerfirma autorisierte Firma erfolgen.

Bei der Verlegung müssen die in der Richtlinie fUr die Zulassung von Kunststoffdich
tungsbalmen als Bestandteil einer Kombinationsdichtung fUr Sledlungs- und Sonder
abfalldeponien sowie fUr Abdichtungen von Altlasten, Abschnitt 8. genannten Bestlm
mungen und Auflagen fur den Bau der KombmatlOnsdlChtung elOgehalten werden.

Es muß auf jeder Baustelle sichergestellt werden, daß bei der En:ichtuI;g des Schutz
systems die Kunststoffdichtungsbahn und die darunterliegende mmeralischen Schl~h

ten nicht beschädigt, unzulässig verformt, oder 10 Ihrer Funktion becmtrachtlgt
werden. Durch den Bauablauf unvermeidbare Gewichtsbelastungen der Kunststoff
dichtungsbahn sind entsprechend zu begrenzen.

Die Verlegung des Schutzsystems hat in Abstimmung mit der Verlegung der Kunst
stoffdichtungsbahn zu erfolgen. Auf der Grundlage des Verle~eplanes fur die Kunst
stoffdichtungsbahn ist fur das Schutzsystem vor Verlegebeginn ebenfalls em Verle
geplan zu erstellen, der mindestens die folgenden Punkte umfaßt:

6.

Nebenbestimmungen

Die Zulassung wird unter Widenufsvorbehalt erteilt. Ein Widenufsgrund liegt ins
besondere vor, wenn der Hersteller von dem in den Prüfungsunterlagen .undm den
Anhängen des Zulassungsscheins beschriebenen Verfahren oder von den. fur die Pru
fungsmuster verwendeten Materialien abweicht. In diese,!, Fall Wird ~eIn zugelasse
nes Produkt mehr gefertigt. Die Zulassungsbehörde ISt berechtigt, Jffi .Herstel
lerwerk, in Zwiscbenlagern oder auf der Baustelle auch unangemeldet zu prufen, ob
die Anforderungen, Bestimmungen und Auflagen dieses Zulassungsschems emgehal
ten worden sind. Das Grundrecht aus Art. 13 GG, die UnverletzlIchkeit der Woh
nung, bleibt gewahrt.

8.2. Ein Widenufsgrund liegt auch vor. wenn sich der Werkstoff und das Herstellungs
verfahren des Zulassungsgegenstandes nach Nr. 3 verändert hat, eingesetzte Ver
legeverfahren sich nicht bewährt haben und dies an Hand von neuen technischen
Erkenntnissen belegt werden kann oder wenn nach dem Stand der Technik eme
Weiterentwicklung und Verbesserung erforderlich ist.

8.3. Im Falle des Widenufs ist der Hersteller verpflichtet, der Zulassungsbehörde
umgehend den Zulassungsschein auszuhändigen.

8.1.

Überwachung

Die Herstellung des Bändchengewebes muß eigen- und mindestens zweimal jährlich
fremdüberwacht werden. Die Fremdüberwachung der Herstellung der MDDS-Bahn
sowie der Qualität der Sandfullung erfolgt ebenfalls in halbjährigem Abstand (siehe
Anlagen 3 und 6 zu den Maßnahmen der Eigen- und Fremdüberwachungen). Die bei
den Fremdüberwachungen ermittelten Kennwerte müssen Im Rahmen der Toleranzen
mit den unter Nr. 3 bzw. in den Technischen Datenblättern (siehe Anlagen 2 und 4)
angegebenen Kennwerten übereinstimmen.

Eine Eigen- und Fremdprüfung ist auch bei dem Einbau der Schutzschicht durch
zuführen. Dabei ist insbesondere die Einhaltung der Anforderungen unter Nr. 4
dieses Zulassungsscheins und seiner Anlagen zu überprüfen.

Die mit der Fremdüherwachung beauftragten Institutionen müssen über ausreichend
qualifiziertes Personal und notwendige Prüfeinrichtungen verfügen sowie der euro
päischen Nonn tlAlIgemeine Kriterien zum Betreiben von Prüflaboratorientl DIN
EN 45001 (Mai 1990) genügen.

Hinweise

Dieser Zulassungsschein gilt als Nachweis der Zulassung im Sinne der TA Sied
lungsabfall. Das Schutzsystem nach Nr. 3 wird unter der Vorauss~tzun\l' daß die
Anforderungen in Nr. 4, Nr. 5 und Nr. 6 dieses Zulassungsscheins emgehalten
werden, zugelassen. Es wird die Eignung des Schutzsystems nach dem Stand der
Technik bescheinigt. Die fur die Durchführung von Abdlchrungsmaßnabmen er
forderlichen Genehmigungen werden durch die Zulassung mcht ersetzt.

Die Anforderungen dieses Zulassungsscheines sind bereits bei der Planung und der
Ausschreibung des Deponieabdichtungssystems zu beruckslchllgen.

Diese Zulassung gilt nur für das in Nr. 3.2. genannte Herstellungsverfahren., den in
Nr. 2.1. genannten Hersteller und die Produktionsstätte. Die zuständige Uberwa
chungs/Genehmigungsbehörde muß beim Embau der Schutzlage die Elnhaltung der
Anforderungen, Auflagen und Bestimmungen des Zulassungsscbeins überwachen.

7.3. Änderungen der Werkstoffe, der Zusätze, der Herstellungsverfahren von Zwischen-
und Endprodukten (Bändchen und Gewebe), der ProduktspezIfIkatIOn, oder des
Verwendungszwecks erfordern eine neue Zulassung.

7.4. Die Zulassung ist an den in Nr. 2 genannten Hersteller und Fertigungsbetrieb
gebunden. Sie ist nicht übertragbar. Der Zulassungsschem darf nur Im Ganzen nur
den dazugehörigen Anlagen vervielfaltigt werden. Eme.auszugs~else Veroffentll
chung bedarf der Genehmi/llmg der Bundesanstalt für M.atenalforschung und
-prüfung. Der Text und die Zeichnungen 10 We.rbeschrift.en durfen dem Zulassung~

schein nicht widersprechen. Das gilt SInngemäß auch für Benchte/Zeugmsse u. a.
der Eigen- und Fremdüberwachung. Bei der Verwendung des Zulassungs/legen
standes auf der Baustelle muß der vollständige Zuiassungsschem 10 Kopie vorliegen.

7.5. Die Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter erteilt.

8.

7.2.

7.1.

7.

4 -

I - Maße der MDDS-Bahnen (falls uneinheitlich) und Ausrichtung der MDDS
Bahnen relativ zur Kunststoffdichtungsbahn, übersichtsartig für die einzelnen
Bauabschnitte.
Richtung der Verlegung in den einzelnen Bauabschnitten und Lage von Trans-
portwegen. .
Auflistung der zu verlegenden MDDS-Bahnen anband der Transportgebmde
Etiketten (siehe Nr. 5).
Details der Verlegung an besonderen Punkten, z.B. Durchdringungsbauwerken,
Dränagegräben.

Die Verlegearbeiten müssen so vorbereitet werden, daß das Schutzs~stem ohne Ver
zögerung auf der Kunststoffdichtungsbahn verlegt werden kann.. Eme der Verlege
leistung der KDB angepaßte Verlegeleistung des Schutzsystems Ist Sicherzustellen.

3 -

2 -
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8.4. Die Zulassung wird ferner unter der Auflag~. erteilt, daß der Nachweis der Fremd
q.berwachung zweimal jährlich durch die Ubersendung einer Ausfertigung eines
Ubel}Vachungsberichtes erbracht wird. Entsprechendes gilt gegenüber den zuständi
gen Uberwachungsbehörden bezüglich des Schutzsystems für das jeweilige Deponie
bauprojekt.

ANLAGE I/SEITE I ZUM ZULASSUNGSSCHEIN
12/BAM 8.3/04/95

BUNDESANSTALT FÜR
MATERJALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG

8.5. Die Zulassung wird unter dem Vorbehalt erteilt, daß in Abstimmung mit der
Zulassungsstelle das thermoanalytische Verfahren der MaterialidentifIkation bei der
Fremdüberwachung durch Festlegung von materialspezifIschen Kennwerten und
einer statistisch signifIkanten Auswertung verbessert wird.

{i<,-,..ANrOCO
_r_

Werk Gronau
Ni...ktI:lSSung dcr Amoco [)(utsehJar>d GmbH

Werkslojjerk/lirullg

9. Räumlicher Geltungsbereich

Dieser Zulassungsschein gilt gemäß 1.3. für das Land Thüringen. Nach 1.2. kann
der Zulassungsschein bundesweit als Nachweis der Zulassung im Sinne der TA
Siedlungsabfall verwendet werden.

Das ProPex-Doppelabstandsgewebe 64-4821 wird aus dem PEHD-Werkstoff HEI920
hergestellt und beidseitig mit dem modifizierten PELD-Werkstoff Optene EBA OE6417
beschichtet. Der Hersteller fur beide Werkstoffe ist die Fa. Borealis, Lyngby, Dänemark.

10. Schadensfälle an Deponieabdichtungen, die im Zusammenhang mit dem Zulas
sungsgegenstand stehen, sind in jedem Fall sofort der BAM zu melden.

11. Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei.

12. Dieser Zulassungsschein wird im Amts- und Mitteilungsblatt der BAM in Berlin
veröffentlicht.

Amoco Fabrics, Gronau, Niederlassung der Amoco Deutschland GmbH, verarbeitet den
originalen PEHD-Werkstoff zu monoaxial verstreckten Folienbändchen, wobei während der
Folienherstellung ein UV-Masterbatch zur Stabilisierung eingearbeitet wird. Die
Randstreifenbeschnitte bei der Folienherstellung, sowie anfallende Abfalle bei der
Bändchenproduktion werden sofort geheckseIt, verdichtet und mit max. 6 % in den Prozeß
zurückgefuhrt.

Die Beschichtung, des aus den monoaxial verstreckten Folienbändchen hergestellten Gewebes,
erfolgt nach dem Extrusionsschmelzeverfahren.

Weitere Angaben zu den Werkstoffen, zu den Additiven und zu den verwendeten UV
Masterbatches sind bei der Zulassungsstelle vertraulich hinterlegt ....

Technische Daten
ProPex® Artikel 64-4821

ANLAGE 2, SEITE 1 ZUM ZULASSUNGSSCHEIN
12/BAM B.3/04/95

BUNDESANSTALT FÜR
MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG

Prüfung Norm Einheit Typische Werte

Kette Schuß
Material PEHD PEHD
GesamtlJächengewicht DIN - EN - 965 g/m' ~ 270

DIN 53854
Beschichtungsauflage glm' 2x33 +-3
Fadendichte im Gewebe DIN 53853 per 10 cm 2 x55 +-1 2 x50 +2/-1
Feinheit der Bändchen DIN 53830 dlex 950 +- 95 950 +- 95
Höchsuugkrart DIN - EN -ISO kN/m >16 > ,.

10319
(DIN 53857) N/5cm ~ 800 Ol: 800

Höchstzugkrart-Dehnung % >15 >15
Stempeldurchdrüc kkraft

Durchdruckkraft X - s) DIN - EN - ISO kN ~ 4,5
12236

DIN 54307
UV-Bestandigkeil ASTM -G-26-84 1000 h Höchstzugkraft-Abnahme< 10%

Amoco Fabrics

Dr.-lng. H. August
Direktor und Professor
Leiter der Fachgruppe IV. 3
Deponietecbnik und
Altlastensanierung

Seiten der Zulassungsscheine ohne Dienstsiegel und Zulassungsscheine olme Unter
schrift haben keine Gültigkeit.

Der 2. Nachtrag zur Zulassung ersetzt den alten Zulassungsschein
Nr. 12/BAM 8.3/04/95 vom 01.12.95.

BAM-Az.: 8.32/1152/95,6. Ausfertigung
Dieser Zulassungsschein umfaßt 7 Seiten und 7 Anlagen mit 16 Seiten und eine
Rechtsmittelbelehrung, die Bestandteil des Zulassungsscheins sind.

RECHTSMITTELBELEHRUNG

Berlin, den 06. Februar 1997

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG
(B A M)

~ftrag .p"

/~~?~'

Amoco Fabrics Europe 8.V.
Van Heuven GoedhartJaan 937
1181 LD Amstelveen (NL)
Telefon+31-20-5454-300
Telefax+31-20-64 57 951

Sei den Angaben der Mindestwerte hande~ es sich jeweils um
den Mindeslwert ieder Stichprobe.

2.15 +1- 0.05

dte...

ANLAGE 2/SEITE 2 ZUM ZULASSUNGSSCHEIN
12/BAM 8.3/04/95

BUNDESANSTALT FÜR
MATERJALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG

Amoco-MQA-F 2.2
(DIN 53830 T 2)

Amoco-M A-F 2.6Bänllehenhrcile

l.
~T6:
AMOCO
~I~
Amoco Fabrics

Technische Daten
Garncode: 105" Kette / Schuß"

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch
erhoben werden. Der Widerspruch ist bei dem Präsidenten der Bundesanstalt für Material
forschung und -priifung (SAM), Berlin 12205, Unter den Eichen 87, schriftlich oder zur
Niederschrift einzulegen.

Die Klage kann nicht vor Ablauf von 3 Monaten seit der Einlegung des Widerspruchs
erhoben werden, außer wenn wegen der besonderen Umstände des Falles eine kürzere
Frist geboten ist. Sie kann ferner nur bis zum Ablauf eines Jahres seit der Einlegung des
Widerspruchs erhoben werden. Die Klage muß den Kläger, den Beklagten und den Streit
gegenstand bezeichnen.

Ist über den Widerspruch ohne zureichenden Grund in angemessener Frist sachlich nicht
entschieden worden, so kann Klage bei dem Verwaltungsgericht in Berlin 10557, Kirch
straße 7, erhoben werden.

Wenn ein Bevollmächtigter bestellt wird, gilt sein Verschulden an der Versäumnis einer
Frist als eigenes Verschulden des Auftraggebers

ßänllehclItlickc
Hüehsl7.uckraftfcsligkcil

Amoco-M A-F 2.5
Amoco·MQA-F 2.3

(DIN 53S3~ Tl)

1111

cN/dle."

-48 +-4
-4,8 - 0,3

Berlin 12205, den 06. Februar 1997
Hüehsl'lu Ck r:1 ft deh1111 n::: Amoco.MQA-F 2.3

(DIN 5383-4 TI)
% 22 +1- 5

HciUluflsehnll11pf
(1000 C. 2: 111111.)

Amoco-MQA-F 2.04
(Tcslrltc Melhode)

% 5 +1- 3

Anmerklln:.:: so\\'eit lIalioll:l!e oder inlernaliollale Normen '1l1gegeben. erfolgl die Prüfung ill Anlehnung
an diese Normell.
Die geItaueIl Priifvorsehrifien sind im Abteilungs-Handbuch -QS-S~'slell1IS09002- unter
den '1l1gegebellen Amoco-MQA-Nrn. besehricben
Die Einslufullg der Produktionsparliell erfolgt entsprechend deli illll"orgenanntcn
MQA-Handbueh feslgelegten Richtlinien
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ANLAGE 31SEITE I ZUM ZULASSUNGSSCHEIN
121BAM 8.3/04195

BUNDESANSTALT FÜR
MATERIALFORSCHUNG UND -pRüFUNG

fii.-,..AIVfOCO_1-
ANLAGE 3/SEITE 3 ZUM ZULASSUNGSSCHEIN

121BAM 8.3/04/95
BUNDESANSTALT FÜR

MATERIALFORSCHUNG UND -pRüFUNG

Werk Gronnu
Ni~do:rI:I.S$Ul1gder Asno...-o [Xuuehlsnd GmbH

Werk GromlU
~i«krl~ngdn Amoco [kulSdll.nd GmbH

Maßnahmen der Eigen- und Fremdübenv3chung - Gewebeherstellung -

Die Qualitätssicherung erfolgt durch Eigen- und Fremdüberwachung durch eine neutrale
Institution.

A. Eigenübcnvachung:

Die Eigenüberwachung gliedert sich wie folgt:

A. I • Rohstoff - Eingangskontrolle
A. 2 - Eigenüberwachung und Qualitätskontrolle bei der Bändchenherstellung
A. 3 - Eigenüberwachung und Qualitätskontrolle der gewebten Rohware
A. 4 - Eigenüberwachung und Qualitätskontrolle der beschichteten Fertigware

A. J - RolJstoffeing/lllgskontrollc
Der eingehende Rohstomransport wird entsprechend der gültigen Lieferanteneinstufung
nach ISO 9002 - DQS 35400-03 - überprüft.
Die Eigenüber\\lachung umfaßt folgende Parameter:

- äußere Beschaffenheit
- Schmelzindex

Nur freigegebene Lieferungen dürfen verarbeitet werden

A. 2 - Eigcniihenl,tlcll/tl/J.: I1l1d Qmtfitiit.\·kolltrolle hei der lJiindchenlter.\·tellung:
Die Eigenüber\\lachung umfaßt folgende Kenngrößen'

B. Fremdübenvachung
B. 1 - FretluWbenvacllllllg der beschicllteten Fertigware

Für jede der SAM-Zulassung unterliegende Doppelabstands-Gewebequalität (Fertigware)
besteht ein Fremdüberwachungsvertrag nach DIN 18200 mit der Fachhochschule Münster,
Fachbereich Bauingenieurwesen - Labor fUr Baustoffe. Dieser Fremdüberwachungs
vertrag wird vom Institut fur textile Bau- und Umwelttechnik GmbH, Greven (tBU)
nach seiner Akkreditierung übernommen. Die Fremdüberwachung erfolgt halbjährlich.

Die Fremdüberwachung umfaßt folgende Kenngrößen:

Kenngröße Prüf\-·e.r(ahren AJlforderungen und
ToleranzeIl

Flächengewicht
(Doppellage) DIN 53854 ~ 270 g/m~

Höchstzugkrafifestigkeit DIN 53857
(Einzel lagen)
Kelle > 16 kNlm
Schuß ~ 16 kN/m

Höchstzugkrartdehnung DTN 53857
(Einzellagen)
Kette ~ 15 %
Schuß > 15 %
Stem peldurchd rück kra ft DIN 54307 >4,5 kN
(Doooella 'e) x-s

ß~i J~n Alls~b.:n d~r Mil1l.l~5t\\~r1~ h~l1Jdl ~s sichjewdls
11111 d~11 Mjlld~slmill~IW~r1jcd~r Slichrrob.:

TECHNISCHES OA TENBLA TT MOOS-BAHN

Kenm'röOe Hällli keil

Dicke des unverslreckten Films kontinuierlich in der Produktionsanlac.e

Bändchentiter bei Produktionsaufnahme,
Bändchenbreite anschließend
Höchstzugkraftfestigkeit durch Entnahme von 6 Spulen aus gekenn-
Höchstzugkraftdehnung zeichneten Spulkopfpositionen über die Film-
Heißluftschrumpf breite verteilt, im Abstand von ca. 16 Stunden
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Werk Gronau
Si~&rl:l1Sungd.:r Amoco [k.n.dlland GmbH

A. 3 - Eigenübenj,lflchung und Qualitiitskontrolle der gewebten Rohll'are
Die Eigenüberwachung umfaßt folgende Kenngrößen:

Ke.nneröße mi.ufi~keit

Schußfadendichte Von jedem ersten und dritten Abzug (2.500 m)
Flächengewichl (Doppel lage) einer Webkette entsprechend alle 25.000 m:l
Gewebedicke (Doppellage)
Höchstzugkraftfestigkeit (Einzellage) Probenentnahme bei mehrbahniger
Höchslzugkraftdehnung (Einzellage) Produktion von der Webbahn der Faniiseite

A_ 4 - Eigeniibenl,tlcllllng lind Qllaliiitskontrolle der beschichteten Fertigware
Die Eigenüberwachung umfaßt folgende Kenngrößen:

Kenn2röße fliillfi keil

Beschichtungsauflage Von jeder dritten Rolle, entsprechend
(Bestimmung der Beschichlungsauflage nach Gewebebreite, zwischen 8.000 m:l
durch den Lohnbeschichter mit Priif- und 25.000 m:l eine Prüfung
zertifikat)
Flächengewicht (Doppellage)
Dicke (Doppellage) Von jedem Beschichtungsauftrag pro
Höchstzugkraftfesligkeit (Einzel lage) angefangene 25000 m:l mindestens
Höchstzugkraftdehnung (Einzellage) je eine Priifung
Siemoeldurchdrückkraft (Doooellac.e)

Die Ergebnisse der Eigenüberwachung stehen dem fremdüberwachenden Institut zur Einsicht
und Kontrolle zur VerfUgung. Diese Daten werden über 20 Jahre so archiviert, daß jederzeit
eine Zuordnung der Prufergebnisse zu einer Prufeinheit möglich ist.
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GEBRüDER FRIEDRICH GmbH
Museumstraße 69
D~38229 Salzginer

Produktbezeichnung:

Gewebekomponente:

Herstellungsart:

Geweberohstoff:

Flächengewicht (doppellagig),
beschichtet

Mineralische Komponente:

Ausfallkömung:

Calcitgehalt:

Gewicht:

Bahnlänge:

Bahnbreite:

Bahndicke, sandgefüllt:

ANLAGE 4, Seite 1 ZUM ZULASSUNGSSCHEIN
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Mineralische-Qeponie-Qichtungs-§.chutzbahn

Doppelabstandsgewebe des
Typs ProPex 64-4821 Fa. Amoco Fabrics, Gronau

Doppelabstandsgewebe mit Abstandshalterfäden,
beidseitig beschichtet

PE-HO der Fonnmasse HE 1920,
Fa. Borealis, Dänemark

~ 270 g/m~

Sand 0- 2 mm

bis 4,0 mm max. 10 %
< 0,09 mm max. 10 %

< 5 %

> 62,2 kgllfdm

gemäß Kundenspezifikation, max. 100 m

2,20m

20 mm (Mittelwert bei Fertigung)
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KENNZEICHNUNG DER MDDS·BAHN

Bei dem beschichteten Doppelabstandsgewebe - Artikel 64-4821 - wird von der Fa. Amoco
Fabrics auf jede Geweberolle (ca. 1.500 lfdm) eine fortlaufende Identitatsnummer (ro-Nr.) auf
das Gewebe aufgedruckt. wodurch die Ruckverfolgbarkeit für jede Produktionsstufe gesichert
wird.

Bei der Konfektion und Sandverfüllung der MD05-Sahn in der Betriebsstätte Roskow der
Gebriider Friedrich GmbH werden 'die Produktionsdaten der einzelnen Bahnen anhand der ID
Nr. fortlaufend protokolliert.

Die Bahnen sind wie folgt gekennzeichnet:

TRANSPORT·, LAGERUNG· UND VERLEGEANWEISUNG FÜR DIE MDDS·BAHN

Transport zur Baustelle

Oie MDD5-Bahnen werden als· Rollen per LKW an der Baustelle angeliefert.. Auf dem
Lieferschein jeder Lieferung sind u.a. die Anzahl der Rollen und die einzelnen Rollennummem
aufgeführt. Die Angaben müssen mit der tatsächlich gelieferten Ware übereinstimmen. Das
Abladen erfolgt per Radlader, Kran oder Bagger mit entsprechender Anschlagausrustung
(Teppichdorn oder Traverse mit breiten Tragegurten in den Drittelspunkten).

Die MD05-Bahnen müssen auf Beschädigungen geprüft werden. Beschädigte MDD5-Sahnen
dürfen nicht für die Schutzlage verwendet werden (siehe Reparatur), Transport- und
Entladeschäden sind unmittelbar dem Hersteller zu melden.

FA. GEBRÜDER FRIEDRICH GMBH MDDS 4821
ID-Nr.: ..

121BAM 8.3/04/95 Lagerung auf der Baustelle

ldentnltf,bucheln 'uno, emU ISO 10320

Die Kennzeichnung ist mittig in Längsrichtung auf einer Seite des Abstandsgewebes,
fortlaufend und in gleichbleibenden Abständen von ca. 80 cm aufgebracht.

Die verfüllten Bahnen werden zu je 1 Stück auf Stahl- oder Kunststoffhülsen gerollt. Jede Rolle
ertlält ein Rollenetikett auf dem die Produktbezeichnung, die Rollennummer, die IO-Nr. sowie
weitere Angaben gemäß dem abgebildeten Muster angegeben sind.

Produk1bezeichnunn

ProdllkttVo

Bahtlbtdeinm

H,,",,,,01,,,,..,,,,

GE8ROOER FRIEORICH GmbH
MuHum~BeElil

Q..3B229 Sitzgilter
RfOS341 846&70

1.4005-4821

Sanclaelalftes Abstandsaewebe

I2JBAM8.:Y.:>4195

\8.00

2.20

HOPE-Gewebe

Der Lagerplatz muß trocken, eben und frei von Steinen oder spitzen Gegenständen sein. Die
maximale Stapelhöhe betragt 3 Rollen. Ein besonderer Witterungsschutz. der Rollen ist nicht
erforderlich. Bei Lagerung im Freien über einen Monat hinaus sind die Rollen vor direkter
Sonneneinstrahlung zu schützen

Beschädigte MDO&-Bahnen sollen an den defekten Stellen gekennzeichnel werden. Oie
MDOS-Bahnen können, in Abstimmung mit dem Fremdüberwacher, vor Ort repariert werden
und in gekürzter Länge (der fehlertlafte Bereich wird abgeschnitten und die Schnittstelle neu
vernäht) wieder verwendet werden.

Kleinere, mechanische Beschädigungen, wie Löcher, können durch Überdecken mit MOOS
Matten repariert werden.

Verlegeanleitung für die MDoS-Bahn

Mit der Verlegung der MOOS-Bahn darf erst nach Freigabe der mit KunststoHdichtungsbahn
ausgelegten Flächen begonnen werden. Die Verlegung ist gemäß dem Verlegeplan
vorzunehmen.

Oie MOOS-Bahnen haben an den Längskanten eine role, eingewebte Markierung sowie an
jeweils einem Kopfende einen roten Strich. Diese Markierungen sind Hilfslinien zur korrekten
Ausführung der Überlappung (siehe Zeichnung-Nr. 1).

GEBRÜDER YRIEDRICH GmbH
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MAßNAHMEN DER EIGEN· UND FREMDÜBERWACHUNG DER MDDS·BAHNEN·

HERSTELLUNG

Beschreibung der Konfektionierung der MOOS-Bahnen und der Befüllung mit Sand

Die von der Fa. Amoco Fabrics, Gronau, angelieferten Rollen des Doppelabstandsgewebe5 mit
einer Länge von ca. 1500 m und Breite von ca. 2,33 m werden in der Betriebsstätte Roskow
der Fa. Gebnjder Friedrich gemäß Kundenspezifikation geschnitten (Nennlänge 15 m, max..
Länge 100m).

Oie Längskanten sind bereits werkseitig zusammengewebt, die untere Schnittkante wird
zugenäht. Die Rohlinge werden dann der Füllanlage zugeführt Sie werden dort mit
getrocknetem Sand der Körnung 0 - 2 mm gefüllt und verdichtet. Ist der Füllprozeß
abgeschlossen, wird die obere Schnittkante mit 5 cm Abstand zur Sandfüllung vernäht, um
einen weichen Übergang im Stoßbereich zu garantieren.

Oie rote Linie an den Längskanten muß von dem ungefüllten Seitenstreifen der
anschließenden Bahn verdeckt werden. Auf diese Weise wird eine optimale Überlappung der
keilförmig ausgebildeten Längskanten der MDO&-Bahnen erreicht. Der Überlapp. der
Längskanten soll -gleichgerichtet- erfolgen (je Bahn eine Läng!!kante überlappend und eine
unterlappend, siehe Zeichnung-Nr. 1).

Die Überlappung der Kopfenden soll schinde/artig in FaJlrichtung erfolgen. Die mit dem roten
Strich versehenen Kopfenden müssen von Hand nachgekropft werden, um den Sand etwas zu
verteilen und so einen weichen Übergang im Stoßbereich zu erreichen. Sie werden
anschließend unterlappt, die Markierung muß von der daruberliegenden Bahn verdeckt
werden.

Verlegung in der Basis

Variante 1:
Die Rollen werden mit geeignetem Transportgerät (Radlader, Bagger o. ä.) und Anschlagmittel
(Traverse, Teppichdorn) an das Einbaufeld gefahren und am Rand abgesetzt.

2) Zustand der Nähte: 3 x je Produktionsschicht visuelle Prüfung
3) Archivierung der Lieferscheine und Güteprüfungen des Sandlieferanten.

Oie Pnjfungen werden zusammenhängend protokolliert.
Mit der Fremdüberwachung gemäß olN 18200 wurde die Fachhochschule Münster, Herr Prof.
Or. Müller-Rochholz, Labor für Baustoffe, Fachbereich Bauingenieurwesen, Corrensstraße 25,

.48149 Münster beauftragt.

Maßnahmen der Fremdüberwachung:
1) Überprüfung und statistische Auswertung der Eigenüberwachung 2 x pro Jahr
2) Prüfung der elektronischen Dickenkontrolle 2 x pro Jahr
3) Kontrolle der Güteprüfungen des Sandlieferanten 2 x pro Jahr

Maßnahmen der Eigenüberwachung:
1) Dickenkontrolle: jede gefertigte Bahn wird

fortlaufend im Raster von
10 cm in Querrichtung und
1 cm in Längsrichtung
automatisch auf Dicke gepruft
Jede Rolle bekommt
einen Ausdruck der Dicken
kontrollmessung

Anforderung Mindestdicke
X-s:2:18mm
Kantenstreifen ausgenommen
X:2: 20mm

."Stlndarat>weicll""O

Ein Befahren sowohl der verlegten ungeschützten Kunststoffdichtungsbahn als auch der
darauf verlegten MOO5-Bahn mit Transportgerät ist nicht zulassig! Ist das Befahren der Fläche
aus bautechnischen Gründen in Ausnahmeft1l1en nicht zu vermeiden, so wird zum Transport
der MOOS-Bahnen ein Spezialradlader mit Breitreifen (Niederdruckreifen mit max.. Flächenlast
von 1,3 kg/cm 2

) eingesetzt. Oie Fahrstraße für den Radlader wird aus zweilagig verlegten
MOO5-Bahnen errichtet. Die Fahrstraße ist nach Beendigung der Überfahrung auf
Beschädigungen hin zu kontrollieren.

Vom Rand des Einbaufeldes aus werden die aufgerollten MODS-Bahnen manuell oder per
Traverse und Seilwinde zur Verlegeposition gerollt. Die Rollen sind hierfür mit einem Rollschutz
(breite Gurte) zu schützen. Knicken, Tordieren und Durchwalken der MDOS-Bahnen ist hierbei
unbedingt zu vermeiden. Beim Transport beschädigte MODS-Bahnen dürfen nicht für die
Schutzschichi verwendet werden! In. der Einbauposition werden die Rollen manuell oder per
Traverse und Seilwinde ausgerollt.

Eine Positionskorrektur nicht ordnungsgemäß über1appender Bahnenbereiche erfolgt nach
Ausrollen jeder Bahn durch manuelles Verruck.en. Hierbei ist darauf zu achten, daß

1. - die Bahnen nur an den nicht gefüllten Geweberändem gefaßt werden dürfen,
um eine Beschädigung oder Entleerung der sandgefüllten, keilfönnigen
Längskanten unbedingt zu vermeiden,

2.• der korrigierte Bahnenabschnitt anschließend auf Beschädigungen hin zu
prüfen ist.
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Zeichnung-Nr. 1

Variante 2:
Auf der vom Fremdüberwacher zum Bekiesen freigegebenen MD05-Sahn wird eine Kiesstraße
aus dem Drainmaterial in Vor-Kopf·Einbauweise hergestellt. Dieser Damm wird als
Ausgangsbasis für die Ver1egung der MD05-Sahn wie folgt genutzt:

ÜBERLAPPUNG DER MOOS-BAHN BEIM VERLEGEN

Auf der Kiesstraße steht ein Bagger mit einem möglichst langen Ausleger. Der Bagger nimmt
die, vom Radlader auf der Kiesstraße abgelegten, MD08-Sahnen mit einer Traverse auf. und
positioniert die Rollen tor die Ver1egung. Nach dem Entfernen der Verpackungsgurte rollt der
Bagger die in der Traverse befindl,iche Rolle mit seinem Ausleger aus. Ein eventueller Rest auf
der Rolle wird manuell ausgerollt.

Sonderlösungen

Sonder1ösungen zur Verlegung der MOO8-Bahnen sind nach Absprache mit dem Bauherren,
dem FremdObelWacher und der Genehmigungsbehörde möglich.

Vertegung an der Böschung

Die Bahnenrollen werden auf die Böschungskrone (per Radlader, Bagger oder Kran) bzw. am
Böschungsfuß (per Luttkissen·Transportpalette, in Ausnahmefällen per Radlader mit Fahrspur)
mit einem geeigneten Transportgerät abgelegt. Mit Seilwinde und starrer Traverse werden
dann die Rollen in Fallrichtung an der Böschung hoch- bzw. abgerollt. Evtl. notwendige
Positionskorrekturen an Bahnenabschnitten mit mangelhaftem Überiapp erfolgt in gleicher
Weise, wie vorstehend tur die Veriegung in der Basis beschrieben.

Oetaillösungen:

FOr Rohrdurchtuhrungen, Ourchdringungsbauwe~en werden werkseitig oder vor Ort
vorkonfektionierte MDOS-Bahnen velWendet, die auf die jeweilige Geometrie abgestimmt sind
(siehe Zeichnung-Nr. 2). In konisch zulaufenden Bauabschnitten im Böschungsbereich
(Böschungskurven) können gemäß dem Veriegeplan bereits werkseitig keilfönnig
zugeschnittene MD08-Bahnen eingesetzt werden oder es kann der Über1app der MOOS
Bahnen ungleichmäßig ausgeftJhrt werden. Oie MOOS-Bahn ist gegebenenfalls auch mit der
MOOS-Matte kombinierbar.

ÜBERLAPPUNG

KONTROLL STRICH ROT
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Besondere Hinweise:
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Oie Schutzschicht darf nicht direkt befahren werden (Ausnahme s.o.).

Zeichnung-Nr. 2

SONDERFORM EINER MOOS-BAHN

2.33 m
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Die Dränagekieslage ist auf der Schutzschicht vor Kopf zu schOtten
und vorsichtig zu verteilen.

Ein Veriegeplan, der die folgenden Punkte enthält, muß vor Veriegebeginn erstellt werden:
• Maße der MOOS-Bahnen (falls uneinheitfich) und Ausrichtung relativ zur

Kunststoffdichtungsbahn,
Richtung des Veriegefortschritts in den einzelnen Bauabschnitten und Lage von
Transpomvegen zum Verieg~n der MOOS-Bahnen,
Auflistung der zu veriegenden MOO8-Bahnen anhand der Rollennummem,
Details der Veriegung an besonderen Punkten, Durchdringungsbauwerken, Dränage-
gräben, RohrumkIeidungen, etc.

Oie aus MOOS-Bahnen hergestellte Schutzschicht darf erst nach Freigabe mit Dränagekies
OberschOttet werden. Im Veriegeplan ist bereits vor Verlegebeginn festzulegen, von welchen
Punkten des Bauwerks aus der Dränagekies verteilt wird. Es muß bereits bei der Erstellung
des Veriegeplanes darauf geachtet werden, daß der Dränagekies so auf der MOOS-Bahn
verteilt werden kann, daß sich keine Kieskömer in die Überiappungen einarbeiten können
(Zeichnung-Nr. 3). Die Richtung der Überiappungen der MOOS-Bahnen ist danach
festzulegen.
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MÖGLICHE SCHUTTRICHTUNGEN DES DRAINKIESES
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Rechtliche Grundlagen für die Tätigkeit der BAM - Bundesanstalt
für Materialforschung und -prüfung

Erlaß über die Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung
vom 1. Oktober 1995

§ 1 Status, Zweck

(1) Die Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung 
BAM - (Bundesanstalt) ist eine bundesunmittelbare, nicht
rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts im Geschäfts
bereich des Bundesministeriums für Wirtschaft; sie ist eine
Bundesoberbehörde.

(2) Die Bundesanstalt soll die Entwicklung der deutschen
Wirtschaft fördern, indem sie die ihr durch Gesetz oder Erlaß
übertragenen Aufgaben ausführt.

§ 2 Aufgabe, Tätigkeitsbereich

(1) Die Bundesanstalt betreibt Materialforschung und
-prüfung mit dem Ziel, Sicherheit und Zuverlässigkeit in
Chemie- und Materialtechnik weiterzuentwickeln.

(2) Ihr Tatigkeitsbereich umfaßt Forschung und Entwicklung,
Prüfung, Analyse, Zulassung sowie Beratung und Informati
on.

(3) Die Ergebnisse ihrer Arbeiten hat die Bundesanstalt der
Allgemeinheit zugänglich und nutzbar zu machen.

§ 3 Organisation

(1) Die Bundesanstalt gliedert sich in Abteilungen und
Fachgruppen. Sie organisiert ihre Tätigkeit in Projekten.
Erforderliche Teilkompetenzen zur Durchführung von Projek
ten werden in Laboratorien bereitgestellt. Die Organisati
onsstruktur ist bei Änderung des Bedarfs anzupassen.

(2) Zur Steigerung der Effizienz der Aufgabenerledigung und
zur Überprüfung der langfristigen Ausrichtung der Bundes
anstalt (strategisches Controlling) dient eine Kosten- und
Leistungsrechnung.

Zur Durchführung des strategischen Controlling bildet die
BAM eine besondere Arbeitsgruppe, die dem Präsidenten,
dem Bundesministerium für Wirtschaft und dem Kuratorium
zuarbeitet.

§ 4 Aufgaben innerhalb der öffentlichen Verwaltung

(1) Die Bundesanstalt berät die Bundesregierung.

(2) Sie führt Aufgaben durch, die ihr vom Bundesministeri
um für Wirtschaft oder im Einvernehmen mit ihm von ande
ren Bundesministerien übertragen werden.

(3) Ersuchen von Verwaltungsbehörden und Gerichten soll
sie im Rahmen ihrer AufgabensteIlung entsprechen.

§ 5 Aufträge Dritter

Die Bundesanstalt kann im Rahmen ihrer AufgabensteIlung
Aufträge Dritter übernehmen. Sie soll solche Aufträge über
nehmen, die, insbesondere unter ordnungspolitischen oder
normsetzenden Gesichtspunkten im Bundesinteresse ste
hen und für deren Erledigung andere private oder öffentliche
Institutionen nicht zur Verfügung stehen.
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§ 6 Zusammenarbeit

(1) Durch nationale und internationale Kooperation mit
wissenschaftlichen Hochschulen und Instituten, For
schungseinrichtungen, staatlichen Materialprüfämtern und
der Wirtschaft gewinnt die Bundesanstalt zusätzliches Wis
sen zur Erledigung ihrer Aufgaben.

(2) Sie wirkt im Einvernehmen mit dem Bundesministerium
für Wirtschaft in nationalen und internationalen regelsetzen
den bzw. Normungsgremien mit.

§ 7 Gebühren

Die Bundesanstalt erhebt für die Bearbeitung von Aufträgen
Gebühren entsprechend den hierfür erlassenen Gebühren
verordnungen.

§ 8 Leitung und Vertretung

(1) Die Bundesanstalt wird von dem Präsidenten und im
Falle seiner Verhinderung von dem Vizepräsidenten geleitet.

(2) Der Präsident - und im Falle seiner Verhinderung der
Vizepräsident - vertritt die Bundesrepublik Deutschland
gerichtlich und außergerichtlich in allen Angelegenheiten,
welche die Bundesanstalt betreffen.

(3) Der Präsident, der Vizepräsident und ein weiteres Mit
glied bilden das Präsidium. Das Präsidium legt die Grund
sätze der fachlichen Arbeit und die Arbeitsprogramme fest.
Der Präsident entscheidet abschließend.

§ 9 Berichterstattung

Der Präsident berichtet mindestens einmal jährlich dem
Bundesministerium für Wirtschaft und dem Kuratorium. Er
legt hierzu eine Übersicht über sämtliche Projekte vor und
stellt die jeweiligen Schwerpunkte der Arbeit der Bundes
anstalt sowie deren Bedeutung für die Weiterentwicklung
von Sicherheit und Zuverlässigkeit in Chemie und Material
technik heraus (Arbeitsprogramme).

Die wirtschaftliche Effizienz der Projekte und der Projekt-
durchführung ist darzustellen. .

§ 10 Kuratorium

(1) Das Bundesministerium für Wirtschaft und die Leitung
der Bundesanstalt werden in allen grundsätzlichen Angele
genheiten, insbesondere zur langfristigen Ausrichtung der
Bundesanstalt (strategisches Controlling) durch ein Kuratori
um beraten.

(2) Das Kuratorium besteht aus bis zu 16 ehrenamtlichen
Mitgliedern. Das Bundesministerium für Wirtschaft beruft die
Mitglieder. Vorsitzender ist der für die Bundesanstalt zu
ständige Fachabteilungsleiter.

(3) An der Sitzung des Kuratoriums nehmen das Präsidium
und die Abteilungsleiter der Bundesanstalt sowie Beauftrag
te des Bundesministeriums für Wirtschaft teil. Andere Bun
desministerien können im Einvernehmen mit dem Bundes
ministerium für Wirtschaft Beauftragte entsenden.

(4) Weitere Einzelheiten werden in dem Erlaß über das
Kuratorium geregelt.



§ 11 Inkrafttreten

Dieser Erlaß tritt am 1. Oktober 1995 in Kraft; gleichzeitig
treten der Erlaß vom 01.09.1964 (Bundesanzeiger Nr. 162
vom 02.09.1964) und die zu seiner Änderung ergangenen
Erlässe außer Kraft.

Der Bundesminister für Wirtschaft
Z A 4-44 02 19/10

Bonn, den 13. Oktober 1995

Dr. Günter Rexrodt

(Aus Bundesanzeiger Nr. 202 vom 26. Oktober 1995)

Gesetz über die Beförderung gefährlicher
Güter

vom 6. August 1975 (BGBI. I S. 2121)

zuletzt geändert durch

Artikel 12 Abs. 82 des Postneuordnungsgesetzes vom 14.
Sept. 1994 (BGB!. I S. 2325)

§ 1 Geltungsbereich

(1) Dieses Gesetz gilt für die Beförderung gefährlicher Güter
mit Eisenbahn-, Straßen-, Wasser- und Luftfahrzeugen.

§ 4 Anhörung von Sachverständigen und der beteiligten
Wirtschaft

(1) Vor dem Erlaß von Rechtsverordnungen nach § 3 sollen
Sachverständige der Bundesanstalt für Materialprüfung, der
Physikalisch-Technischen Bundesanstalt, des Instituts für
Chemisch-Technische Untersuchungen, des Bundesamtes
für Strahlenschutz, des Robert-Koch-Institutes, des Bun
desinstitutes für gesundheitlichen Verbraucherschutz und
Veterinärmedizin sowie sonstige Sachverständige für gefähr
liche Güter, für Fahrzeug- und Behälterbau und andere mit
der Beförderung gefährlicher Güter zusammenhängende
Fragen angehört werden.

§ 5 Zuständigkeiten

(2) Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsver
ordnung ohne Zustimmung des Bundesrates die für die
Ausführung dieses Gesetzes und der auf ihm beruhenden
Rechtsvorschriften zuständigen Behörden und Stellen zu
bestimmen, soweit es sich um den Bereich der bundeseige
nen Verwaltung handelt. Wenn und soweit der Zweck des
Gesetzes durch das Verwaltungshandeln der Länder nicht
erreicht werden kann, kann die Bundesregierung durch
Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates die
Bundesanstalt für Materialprüfung, die Physikalisch
Technische Bundesanstalt, das Bundesgesundheitsamt,
das Institut für Chemisch-Technische Untersuchungen, das
Bundesamt für Strahlenschutz und das Kraftfahrt
Bundesamt auch für den Bereich zuständig erklären, in dem
die Länder dieses Gesetz und die auf ihm beruhenden
Rechtsvorschriften auszuführen hätten.

Verordnung über die Beförderung gefährlicher
Güter auf Binnengewässern

Gefahrgutverordnung Binnenschiffahrt - GGVBinSch
vom 21. Dezember 1994 (BGB!. I S. 3971)

§2

Zuständige Behörden im Sinne des ADNR

(2) Zuständige Behörde im Sinne des Artikels 4 Abs. 1
ADNR ist die Bundesanstalt für Materialforschung und
-prüfung.

Verordnung über die innerstaatliche und
grenzüberschreitende Beförderung gefährli
cher Güter mit Eisenbahnen

(Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) in der Fas
sung der Bekanntmachung vom 10. Juni 1991 (BGBI.
I S. 1224)

zuletzt geändert durch

Neufassung der Gefahrgutverordnung Eisenbahn (GGVE)
vom 15. Dez. 1995 (BGB!. I S. 1852) und die fünfte Verord
nung zur Änderung der Gefahrgutverordnung Eisenbahn (5.
Eisenbahngefahrgutänderungsverordnung) vom 15. Dez.
1995 (BGB!. I S. 1847)

§ 6 Zuständigkeiten

(1) Für die Durchführung dieser Verordnung sind zuständig

3. die Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung

a) für die Zuordnung und Genehmigung oder Zustimmung
bestimmter explosiver Stoffe und Gegenstände mit Explo
sivstoff nach Anlage Randnummer 100 Abs. 3 und Anhang I
Randnummer 1101 Abs. 3 und 5 und die Festlegung der
Verpackung nach Randnummer 103 Abs. 5 Methoden E
102, E 103, E 138, E 146 und E 149, soweit es sich nicht
um den militärischen Bereich handelt;

b) für die Entscheidung über das Zusammenpacken von
Gegenständen der Klasse 1 Verträglichkeitsgruppe D oder E
mit ihren eigenen Zündmitteln nach Anlage Randnummer
104 Abs. 6, soweit es sich nicht um den militärischen Be
reich handelt;

c) für die Klassifizierung und Zuordnung nach Anlage Rand
nummer 400 Abs. 16 und für die Festsetzung der Bedin
gung nach Anlage Randnummer 405 Abs. 6;

d) für die Klassifizierung und Zuordnung organischer Per
oxide nach Anlage Randnummer 550 Abs. 8;

e) die Zulassung organischer Peroxide zur Beförderung in
Großpackmitteln (IBC) nach Anlage Randnummer 555
Abs.1;

D für die Prüfung und Zulassung radioaktiver Stoffe in
besonderer Form;

g) für die Prüfung der Muster von zulassungspflichtigen
Versandstücken für radioaktive Stoffe gemäß der vom Bun
desministerium für Verkehr bekanntgegebenen Richtlinien,
die sich auf diese Vorschriften beziehen;

h) für die Überwachung qualitätssichernder Maßnahmen
bei der Fertigung prüfpflichtiger Versandstücke für radioakti-
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ve Stoffe nach den vom Bundesministerium für Verkehr im
Verkehrsblatt bekanntgegebenen Richtlinien für die Überwa
chung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung
gefährlicher Güter, die sich auf diese Vorschriften beziehen;

i) für die Überwachung der Fertigung zulassungspflichtiger
Versandstücke für radioaktive Stoffe sowie deren erstmalige
und wiederkehrende Prüfung;

j) für die Genehmigung höherer Lithiummengen nach
Anlage Randnummer 901 Ziffer 5 Bemerkung 1 und für die
Festlegung der Bedingung nach Anlage Randnummer 901
Ziffer 14 Bemerkung;

k) für die Zulassung des Prüfverfahrens nach Anlage An
hang II Randnummer 1200 Abs. 2;

I) für die Genehmigung neuer Legierungen nach Anlage
Anhang 11 Randnummer 1201 Abs. 2, 3 und 4;

m) als zuständige Behörde nach Anlage Anhänge V und VI;
sie kann die Bauartprüfung von Herstellern oder Verwendern
einer Verpackung oder von sonstigen Prüfstellen anerken
nen; das Verfahren richtet sich nach den vom Bundesmini
sterium für Verkehr im Verkehrsblatt bekanntgegebenen
Richtlinien über die Bauartprüfung, die Erteilung der Kenn
zeichnung und die Zulassung von Verpackungen für die
Beförderung gefährlicher Güter, die sich auf diese Vorschrif
ten beziehen;

n) als zuständige Behörde nach Anhang VIiRandnummer
653 Abs. 2 Randnummer 1771 Abs. 5 Satz 1 und nach
Anlage Anhang X;

Verordnung über die innerstaatliche und
grenzüberschreitende Beförderung gefährli
cher Güter auf Straßen

(Gefahrgutverordnung Straße - GGVS)

in der Fassung der Bekanntmachung vom 26. November
1993 (BGB!. I S. 2022)

zuletzt geändert durch

Neufassung der Gefahrgutverordnung Straße (GGVS) vom
18. Juli 1995 (BGB!. I S. 1025) und die fünfte Verordnung
zur Änderung der Gefahrgutverordnung Straße (5. Straßen
gefahrgutänderungsverordnung vom 18. Juli 1995 (BGB!. I
S.1021)

§ 6 Zuständigkeiten

(1) Für die Durchführung dieser Verordnung sind zuständig

4. die Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung

a) für die Zuordnung und Genehmigung (Zustimmung)
bestimmter explosiver Stoffe und Gegenstände mit Explo
sivstoff nach Anlage A Randnummer 2100 Abs. 3 und An
hang A.1 Randnummer 3101 Abs. 3 und 5 und die Festle
gung der Verpackung nach Randnummer 2103 Abs. 5
Methoden E 102, E 103, E 138, E 146 und E 149, soweit es
sich nicht um den militärischen Bereich handelt;

b) für die Entscheidung über das Zusammenpacken von
Gegenständen der Klasse 1 Verträglichkeitsgruppe D oder E
mit ihren eigenen Zündmitteln nach Anlage A Ra(1dnummer
2104 Abs. 6, soweit es sich nicht um den militärischen
Bereich handelt;
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c) für die Klassifizierung und Zuordnung nach Anlage A
Randnummer 2400 Abs. 16 und für die Festsetzung der
Bedingungen nach Anlage A Randnummer 2405 Abs. 5;

d) für die Klassifizierung und Zuordnung organischer Per
oxide nach Anlage A Randnummer 2550 Abs. 8

e) für die Zulassung organischer Peroxide zur Beförderung
in Großpackmitteln (IBC) nach Anlage A Randnummer 2555
Abs.1;

n für die Prüfung und Zulassung radioaktiver Stoffe in
besonderer Form;

g) für die Prüfung der Muster von zulassungspflichtigen
Versandstücken für radioaktive Stoffe gemäß der vom Bun
desminister für Verkehr bekanntgegebenen Richtlinien, die
sich auf diese Vorschriften beziehen;

h) für die Überwachung qualitätssichernder Maßnahmen
bei der Fertigung prüfpflichtiger Versandstücke für radioakti
ve Stoffe nach den vom Bundesminister für Verkehr im
Verkehrsblatt bekanntgegebenen Technischen Richtlinien für
die Überwachung der Fertigung von Verpackungen zur
Beförderung gefährlicher Güter, die sich auf diese Vorschrif
ten beziehen;

i) für die Überwachung der Fertigung zulassungspflichtiger
Versandstücke für radioaktive Stoffe sowie deren erstmalige
und wiederkehrende Prüfung;

j) für die Genehmigung höherer Lithiummengen nach
Anlage A Randnummer 2901 Ziffer 5 Bemerkung 1 und für
die Festlegung der Bedingungen nach Anlage A Randnum
mer 2901 Ziffer 14 Bemerkung;

k) für die Zulassung des Prüfverfahrens nach Anlage A
Anhang A.2 Randnummer 3200 Abs. 2;

I) für die Genehmigung neuer Legierungen nach Anlage A
Anhang A.2 Randnummer 3201 Abs. 2,3 und 4;

m) als zuständige Behörde nach Anlage A Anhang A.5 und
A.6; sie kann die Bauartprüfung von Herstellern oder Ver
wendern einer Verpackung oder von sonstigen Prüfstellen
anerkennen; das Verfahren richtet sich nach den vom Bun
desminister für Verkehr im Verkehrsblatt bekanntgegebenen
Richtlinien über die Bauartprüfung, die Erteilung der Kenn
zeichnung und die Zulassung von Verpackungen für die
Beförderung gefährlicher Güter, die sich auf diese Vorschrif
ten beziehen;

n) als zuständige Behörde nach Anlage A Randnummer
2653 Abs. 2 Anhang A7 Randnummer 3771 Abs. 5 Satz 1
nach Anlage BAnhang B.1 b;

Verordnung über die Beförderung gefährlicher
Güter mit Seeschiffen

(Gefahrgutverordnung See - GGVSee)
vom 24. Juli 1991 (BGBI. I. S. 1714)

zuletzt geändert durch

Neufassung der 45. Gefahrgutverordnung See (GGVSee)
vom 24. Aug. 1995 (BGB!. I S. 1077) und die zweite Ver
ordnung zur Änderung der Gefahrgutverordnung See (2.
See-Gefahrgutänderungsverordnung) vom 24. Aug. 1995
(BGB!. I S. 1074)

§ 1 Anwendungsbereich

(1) Diese Verordnung regelt die Beförderung gefährlicher
Güter mit Seeschiffen.



§ 19 Zuständigkeiten

Für die Durchführung dieser Verordnung sind zuständig:

3. die Bundesanstalt für Materialforschung und -prü
fung, Berlin, für die Zulassung der Baumuster von Verpak
kungen, Großpackmitteln (IBC) und ortsbeweglichen Tanks
sowie in allen Fällen, in denen einer zuständigen Behörde für
Verpackungen, Großpackmittel (IBC) und ortsbewegliche
Tanks Aufgaben übertragen worden sind und keine Be
stimmung erfolgt ist nach Maßgabe des IMDG-Code
deutsch, sowie in allen Fällen, in denen im IMDG-Code
deutsch für gefährliche Güter der Klassen 1 - ausgenom
men Güter, die militärisch genutzt werden -, 2, 4.1, 4.2,
4.3, 5.1, 5.2, 7 - in bezug auf Prüfung und Zulassung radio
aktiver Stoffe, die Prüfung zulassungspflichtiger Versand
stücke und die Qualitätssicherung und -überwachung von
Versandstücken - und 9 sowie nach EmS eine zuständige
Behörde tätig werden muß.

Luftverkehrsgesetz

Neufassung vom 14. Januar 1981 (BGB!. I S. 61)

Bekanntmachung über die Beförderung ge
fährlicher Güter einschließlich Waffen im
Luftverkehr

vom 15. Juni 1988 (Nachrichten für Luftfahrer Teil I 114/88)

Allgemeine Erlaubnis zur Beförderung gefähr
licher Güter einschließlich Waffen im Luftver
kehr durch Luftfahrtunternehmen

vom 30. Juni 1988 (Nachrichten für Luftfahrt Teil I 115/88)

6. Zuständigkeit

Die Erlaubnis für die Beförderung gefährlicher Güter erteilt
nach § 78 Abs. 1 LuftVZO das Luftfahrt-Bundesamt, Au
ßenstelle Frankfurt/Main.

9. Andere, zusätzlich zu betrachtende Rechtsvorschrif
ten

Bei der Beförderung einiger gefährlicher Güter
von/nach/über der/die Bundesrepublik Deutschland sind
neben dem LuftVG weitere Gesetze oder Verordnungen zu
beachten, z. B.

- für Explosivstoffe das Gesetz über explosionsgefährliche
Stoffe (Sprengstoffgesetz); ...

Klassifizierungs- und Genehmigungsbehörde ist die Bun
desanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM)

- für radioaktive Stoffe die Verordnung über den Schutz vor
Schäden durch ionisierende Strahlung (Strahlenschutz
verordnung);

- Zuständig für die Zulassung von Type B-Behältern sowie
für die Erteilung einer Beförderungsgenehmigung ist die
Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB)

- und für die Zulassung von Kapseln ("Special from encap
sulation") die Bundesanstalt für Materialforschung und
-prüfung.

Gesetz über explosionsgefährliche Stoffe
(Sprengstoffgesetz - SprengG)

in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. April 1986
(BGB!. I S. 577 vom 6. Mai 1986),

zuletzt geändert durch

Artikel 7 deS Dritten Rechtsbereinigungsgesetzes vom 28.
Juni 1990 (BGB!. I S. 1223, vom 30. Juni 1990).

Abschnitt IX Bundesanstalt für Materialforschung und

-prüfung

§ 44 Rechtsstellung der Bundesanstalt

(1) Die Bundesanstalt ist eine bundesunmittelbare, nicht
rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts im Geschäfts
bereich des Bundesministers für Wirtschaft; sie ist eine Bun
desoberbehörde.

§ 45 Aufgaben der Bundesanstalt

Die Bundesanstalt ist zuständig für

1. die Durchführung und Auswertung physikalischer und
chemischer Prüfungen von Stoffen und Konstruktionen,

2. die Werkstoff- und Materialforschung entsprechend der
Zweckbestimmung der Bundesanstalt, die Weiterentwick
lung der Materialprüfung sowie der chemischen Sicherheit
stechnik,

3. die Durchführung der ihr durch dieses Gesetz zugewiese
nen Aufgaben.

Waffengesetz (WaffG)

vom 19. September 1972

verkündet im Bundesgesetzblatt Teil I S. 1797, in der Fas
sung der Bekanntmachung vom 8. März 1976 (BGB!. I
S.432);

zuletzt geändert durch

Gesetz zur Änderung des Waffenrechts vom 23. September
1990 (BGB!. II S. 888, 916).

§ 23 Zulassung von pyrotechnischer Munition

(1) Pyrotechnische Munition einschließlich der mit ihr fest
verbundenen Antriebsvorrichtung darf nur eingeführt, sonst
in den Geltungsbereich dieses Gesetzes verbracht oder ge
werbsmäßig hergestellt werden, wenn sie ihrer Beschaffen
heit, Zusammensetzung und Bezeichnung nach von der
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung zuge
lassen ist.

(4) Die Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung
kann im Einzelfall Ausnahmen von dem Erfordernis der Zu
lassung nach Absatz 1 bewilligen, wenn öffentliche Inter
essen nicht entgegenstehen, insbesondere wenn die in
Absatz 1 bezeichneten Gegenstände zur Ausfuhr oder zum
sonstigen Verbringen aus dem Geltungsbereich dieses
Gesetzes bestimmt sind.

397



INTERNATIONAL MARITIME DANGEROUS
GOODS CODE

Consolidated edition 1994
Published by the
INTERNATIONAL MARITIME ORGANIZATION
4 Albert Embankment, London SE 1 7SR

22 COMPETENT AUTHORITY APPROVAL

22.1 Approvals, permits or certificates issued by the
competent authority or by a body authorized by and under
the responsibility of that competent authority should be
recognized by other coountries where such issue is refered
to in this Code.

22.2 Such approvals, permits or certificates should at
least comply with the requirements of:

1 the International Convention for the Safety of Life at Sea,
1974, as amended;

2. the International Convention for the Prevention of Polluti
on from Ships, 1973, as modified by the Protocol of 1978
relating thereto (MARPOL 73/78); and

3. the standards of this Code.

22.3 Addresses in individual countries to which inquiries
regarding competent authority approval be referred are
given in the appendix to this section".which will be kept up
to date by the publication of revised lists. (Refer to MSC
2/Circ. 34 and revisions thereofj.

LIST OF CONTACT NAMES ANO AORESSES OF THE
OFFICES OF OESIGNATEO NATIONAL COMPETENT
AUTHORITIES

Germany

Ministry of Transport
Postfach 200100
Robert-Schumann-Platz 1

0-53175 Bonn

Tel: +492283000 or 300 Extension
+49 228 300 2433
+49 228 300 2435

Telefax: +492283003428
+49 228 300 3429
Telex: 885700 BMV 0

Packaging testing and certification istitute:

Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM)

Unter den Eichen 87
0-12200 Berlin
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Bisher erschienene
Forschungsberichte der
BAM
Nr.1/1968
Forschung und Entwicklung in der Bundesanstalt
für Materialprüfung (BAM)
Rechenschaftsbericht für den Bundesministerfür Bil
dung und Wissenschaft

Nr. 211970 (vergriffen)
G.Andreas
Zum Problem des Feuchtigkeitsschutzes von Deh
nungsmeßstreifen und Halbleitergebern

Nr.3/1970
J.Ziebs
Über das mechanischeVerhalten von Aluminium
Stahl-Freileitungsseilen als Beispiel fürVerbund
bauteile

Nr. 4/1970 (vergriffen)
A. Burmester
Formbeständigkeit von Holz gegenüber Feuchtig
keit - Grundlagen und Vergütungsverfahren

Nr.5/1971
N. Steiner
Die Bedeutung der Netzstellenart und der Netz
werkkettendichte für die Beschreibung der elasti
schen Eigenschaften und des Abbaus von elasto
meren Netzwerken

Nr.6/1971
P. Schneider
Zur Problematik der Prüfung und Beurteilung des
Luftschallschutzes von Bauelementen bei unter
schiedlichen Einbaubedingungen

Nr.7/1971
H.-J. Petrowitz
Chromatographie und chemische Konstitution
- Untersuchungen über den Einfluß der Struktur
organischer Verbindungen auf das Verhalten bei
der Dünnschicht-Chromatographie

Nr. 8/1971
H. Veith
Zum Spannungs-Dehnungs-Verhalten von Bau
stählen bei Wechselbeanspruchung

Nr.9/1971
K.-H.Möller
Untersuchung über die sichernde Wirkung porö
ser Massen in Acetylenflaschen

Nr.10/1972
D. Aurich, E. Martin
Untersuchungen überdie Korngrößenbestimmung
mit Ultraschall zur Entwicklung einerfürdie Praxis
geeigneten zerstörungsfreien Meßmethode

Nr.11/1972
H.-J.Krause
Beitrag zur Kenntnis derSchnittriefenbildung und
Schnittgütewerte beim Brennschneiden

Nr.12/1972
H. Feuerberg
Über Veränderungen von Nylon-6-Fasern beim
Texturieren

Nr.13/1972
K.-H. Habig, K. Kirschke, W.-W. Maennig, H. Tischer
Festkörpergleitreibung und Verschleiß von Eisen,
Kobalt, Kupfer,Silber, Magnesium und Aluminium
in einem Sauerstoff-Stickstoff-Gemisch zwischen
760 und 2.10-7 Torr

Nr.14/1972
E. Fischer
Untersuchungen zurAmplitudenabhängigkeit der
Ultraschalldämpfung in Metallen bei 20 kHz

Nr.15/1972
H. Pohl
Studie und Probleme der chemischen Edelmetall
Analyse

Nr.16/1972
E. Knublauch
Über Ausführung und Aussagefähigkeit des Norm
brandversuches nach D1N 41 02 Blatt 2 im Hinblick
auf die Nachbildung natürlicher Schadenfeuer

Nr. 17/1972
P. Reimers
Aktivierungsanalyse mit schnellen Neutronen,
Photonen und geladenen Teilchen

Nr.18/1973
W.Struck
Das Sprödbruchverhalten des Baustahles RSt37
2 N in geschweißten Konstruktionen, dargestellt
mit Hilfe der Methode des Temperaturvergleiches

Nr. 19/1973
K. Kaffanke, H. Czichos
Die Bestimmung von Grenzflächentemperaturen
beitribologischen Vorgängen

Nr. 20/1973
R. Rudolphi
Brandrisiko elektrischer Leitungen und Installa
tionen in Wänden

Nr.21/1973
D. Klaffke, W. Maennig
Die kontinuumsmechanische Erfassung des zeit
lichen Ablaufs der elastisch-plastischen Dehnun
gen bei der Zerrüttung

Nr.22/1973
R. Rudolphi, E. Knublauch
Untersuchungen fürein Prüfverfahren zur Bemes
sung der Brandschutzbekleidung von Stahlstützen

Nr. 23/1973
W.Ruske
Reichs- und preußische Landesanstalten in Berlin.
Ihre Entstehung und Entwicklung als außeruni
versitäre Forschungsanstalten und Beratungs
organe der politischen Instanzen

Nr. 24/1973
J. Stanke, E. Klement, R. Rudolphi
Das Brandverhalten von Holzstützen unter Druck
beanspruchung

Nr. 25/1973
E. Knublauch
Über das Brandgeschehen vor der Fassade eines
brennenden Gebäudes unter besonderer Berück
sichtigung der Feuerbeanspruchung von Außen
stützen

Nr. 26/1974
P.Jost, P. Reimers, P. Weise
Der Elektronen-Linearbeschleuniger der BAM
- Eigenschaften und erste Anwendungen

Nr.27/1974
H. Wüstenberg
Untersuchungen zum Schallfeld von Winkelprüf
köpfen fürdie Materialprüfung mit Ultraschall

Nr. 28/1974
H. Heinrich
Zum Ablauf von Gasexplosionen in mit Rohrleitun
gen verbundenen Behältern

Nr.29/1974
P. Schneider
Theorie der dissipativen Luftschalldämmung bei
einem Idealisotropen porösen Material mit star
rem Skelett für senkrechten, schrägen und allsei
tigen Schalleinfall

Nr. 30/1974 (vergriffen)
H. Czichos, G. Salomon
The Application of Systems Thinking and Systems
Analysis to Tribology

Nr.31/1975
G. Fuhrmann
Untersuchungen zur Klärung des Verhaltens ther
moplastischer Kunststoffe bei Wechseldehnungs
beanspruchung

Nr.32/1975
R. Rudolphi, B. Böttcher
Ein thermo-elektrisches Netzwerkverfahren zur
Berechnung stationärer Temperatur- und Wärme
stromverteilungen mit Anwendungsbeispielen

Nr. 33/1975
A. Wagner, G. Kieper, R. Rudolphi
Die Bestimmung der Temperaturleitfähigkeit von
Baustoffen mit Hilfe eines nichtstationären Meß
verfahrens

Nr. 34/1976 (vergriffen)
H.-J.Deppe
Untersuchungen zurVergütung von Holzwerkstoff

Nr.35/1976
E. Limberger
Der Widerstand von Platten, die als Beplankungs
material leichter Wände verwendet werden, ge
genüber dem Aufprall harter Körper - Vorschlag
für ein Prüfverfahren

Nr. 36/1976 (vergriffen)
J. Hundt
Wärme- und Feuchtigkeitsleitung in Beton unter
Einwirkung eines Temperaturgefälles

Nr.37/1976
W.Struck
Die stoßartige Beanspruchung leichter, nichttra
gender Bauteiledurch einen mit derSchultergegen
prallenden Menschen - Vorschlag für ein Prüf
verfahren

Nr.38/1976
K.-H.Habig
Verschleißuntersuchungen an gas-, bad- und
ionitriertem Stahl 42 CrMo 4

Nr.39/1976
K. Kirschke, G. Kempf
Untersuchung der viskoelastischen Eigenschaf
ten von Flüssigkeiten (mit Nicht-Newtonschem
Fließverhalten) insbesondere bei höherer Schwer
beanspruchung

Nr.40/1976
H. Hantsche
Zum Untergrundabzug bei energiedispersiven
Spektren nach verschiedenen Verfahren

Nr. 41/1976
B. Böttcher
Optische Eigenschaften cholesterinischer Flüs
sigkeiten

Nr. 42/1976
S. Dietlen
Ermittlung der Mindestzündenergie brennbarer
Gase in Mischung mit Luft

Nr.43/1976
W.Struck
Das Sprödbruchverhalten geschweißter Bauteile
aus Stahl mit zäh-sprödem Übergang im Bruch
verhalten, dargestellt mit Hilfe der Methode des
Temperaturvergleiches

Nr.44/1976
W.Matthees
Berechnung von räumlichen, linear elastischen
Systemen, die aus finiten Stab- und Balkenelemen
ten zusammengesetzt sind, unterVerwendung des
Programms "Stab-Werk"

Nr. 45/1976
W. Paatsch
Untersuchung des Elektrodenverhaltens im Va
kuum aufgedampfter Metallschichten

Nr. 46/1977 (vergriffen)
G. Schickert, H. Winkler
Versuchsergebnisse zur Festigkeit und Verfor
mung von Beton bei mehraxialer Druckbeanspru
chung
(Reaults ofTest Concerning Strength and Strain of
Concrete Subjected to Multiarial Compresalve
Stresses)



Nr.47/1977
A. Plank
Bautechnische Einflüsse auf dieTragfähigkeit von
Kunststoffdübeln für Fassadenbekleidungen

Nr.48/1977
U. Holzlöhner
Setzung von Fundamenten infolge dynamischer
Last, angewendet auf die Fundamente einer ge
planten Schnellbahn

Nr.49/1977
G.Wittig
Untersuchungen zurAnwendung von Mikrowellen
in derzerstörungsfreien Prüfung

Nr. 50/1978 (vergriffen)
N. Czaika, N. Mayer, C. Amberg, G. Magiera,
G. Andreae, W. Markowski
Zur Meßtechnikfürdie Sicherheitsbeurteilung und
Überwachung von Spannbeton-Reaktordruckbe
hältern

Nr.51/1978
J.Sickfeld
Auswirkung von chemischen und physikalisch
technologischen Einflußfaktoren auf das Bestän
digkeitsverhalten von Oberflächenbeschichtun
gen auf der Basis von Reaktionsbeschichtungs
stoffen

Nr.5211978
A.Tomov
Zum Einfluß der Gleitgeschwindigkeit auf das
tribologische Verhalten von Werkstoffen hoher
Härtebei reiner Festkörperreibung

Nr.53/1978
R.-G. Rohrmann, R. Rudolpl)i
Bemessung und Optimierung beheizbarer Stra
ßen- und Brückenbeläge

Nr.54/1978
H. Sander
Magnetisches Verhalten dünner Eisenschichten
bei mechanischer Wechselbeanspruchung

Nr.55/1978
D.Klaffke
Beobachtung und Orientierungsbestimmung der
Oberflächenkristalle polykristalliner99,999 %-AI
Proben bei Biegewechselbeanspruchung

Nr.56/1979
W. Brünner, C. Langlie
Stabilität von Sandwichbauteilen

Nr.57/1979
M. Stadthaus
Untersuchungen an Prüfmitteln für die Magnetpul
verprüfung (Investigations on Inspection-Media for
Magnetic Particle-Testing)

Nr.58/1979
W.Struck
Ermittlung des Bauteilwiderstandes aus Ver
suchsergebnissen bei vereinbartem Sicherheits
niveau

Nr.59/1979
G. Plauk
Ermittlung derVerformungen biegebeanspruchter
Stahlbetonbalken mit der Methode derFiniten Ele
mente unter besonderer Berücksichtigung des
Verbundes zwischen Beton und Stahl

Nr.60/1979
H. Spreckelmeyer, R. Helms, J. Ziebs
Untersuchungen zur Erfassung der Kaltformbar
keit von Feinblechen beim Strecken

Nr.61/1979
K. Richter
Beschreibung von Problemen derhöheren Farbme
trik mit Hilfe des Gegenfarbensystems

Nr.6211979
W. Gerisch, G. Becker
Geomagnetobiologisch bedingterZusammenhang
zwischen der Fraßaktivität von Termiten und der
Zahl der Sterbefälle

Nr.63/1979
E. Behrend, J. Ludwig
Untersuchungen an Stopfbuchsen von Ventilen
und Schiebern für Gase

Nr. 64/1980
W.Rücker
Ermittlung der Schwingungserregung beim Be
trieb schienengebundener Fahrzeuge in Tunneln
sowie Untersuchung des Einflusses einzelner Pa
rameter auf die Ausbreitung von Erschütterungen
im Tunnel und dessen Umgebung

Nr.65/1980
P. Schmidt, D. Aurich, R. Helms, H. Veith, J. Ziebs
Untersuchungen über den Einfluß des Spannungs
zustandes auf bruchmechanische Kennwerte

Nr.66/1980
M.Hattwig
Auswirkung von Druckentlastungsvorgängen auf
die Umgebung

Nr.67/1980
W.Matthees
Beitrag zurdynamischen Analyse von vorgespann
ten und vorbelasteten Feder-Masse-Systemen mit
veränderlicher Gliederung unter stoßartiger Bean
spruchung

Nr.68/1980
D. Petersohn
Oberflächenmeßverfahren unter besonderer Be
rücksichtigung der Stereomeßtechnik- Entwick
lung einesvolleuzentrischen Präzisions-Goniome
ters

Nr. 69/1980
F. Buchhardt, P. Brandl
Untersuchungen zur Integrität des Liners von Re
aktorsicherheitshüllen (Containments) in Stahl
beton- und Spannbetonbauweise

Nr. 70/1980 (vergriffen)
G.Schickert
Schwellenwerte beim Betondruckversuch

Nr.71/1980
W. Matthees, G. Magiera
Untersuchungen überdurch den Boden gekoppel
te dynamische Wechselwirkungen benachbarter
Kernkraftwerksbauten großer Masseunter seismi
schen Einwirkungen

Nr.7211980
R. Rudolphi
Übertragbarkeit der Ergebnissevon Brandprüfun
gen am Beispiel von Stahl- und Holzstützen

Nr.73/1980
P. Wegener
Vergleichende Untersuchungen zum Tragverhal
ten von Klemmkupplungen für Stahlrohrgerüste
nach bestehenden deutschen Prüfvorschriften
und gepl,mten europäischen bzw. internationalen
Prüfnormen

Nr. 74/1980
R. Rudolphi, R. Müller
ALGOL-Computerprogramm zur Berechnung
zweidimensionaler instationärer Temperaturver
teilungen mit Anwendungen aus dem Brand- und
Wärmeschutz

Nr.75/1980
H.-J. Heinrich
Beitrag zur Kenntnis des zeitlichen und örtlichen
Druckverlaufs bei derplötzlichen Entlastung unter
Druckstehender Behälter und Behälterkombinatio
nen

Nr. 76/1980
D. Klaffke, W.-W. Maennig
Deformationsverhalten von Rein- und Reinstalumi
nium sowie Cu 99,9 und St 37 bei Biegewechsel
beanspruchung im Rasterelektronenmikroskop

Nr. 77/1981
M. Gierloff, M. Maultzsch
Untersuchung des Verhaltens von Lagerzementen

Nr. 78/1981
W. Rücker
Dynamische Wechselwirkung eines Schienen
Schwellensystems mit dem Untergrund

Nr.79/1981
V. Neumann
Ein Beitrag zur Untersuchung der wasserstoffbe
einflußten Kaltrißneigung höherfester niedrigle
gierterFeinkornbaustähle mitdem Implantversuch

Nr.80/1981
A. Plank, W. Struck, M. Tzschätzsch
Ursachen des Teileinsturzes der Kongreßhalle in
Berlin-Tiergarten

Nr.81/1981
J.Schmidt
Graphisch-rechnerisches Verfahren zum Erfas
sen derZündhäufigkeitzündbarerStoffe; Anwen
dung auf Datenmaterial aus dem Bereich der Sta
tistik

Nr. 82/1982
R. Helms, H.-J.- Kühn, S. Ledworuski
Zurwerkstoffmechanischen Beurteilung des Kerb
schlagbiegeversuches
(Assessement of the mechanical behaviour of
materials in the notched bar impact test)

Nr.83/1982
H. Czichos, P. Feinle
Tribologisches Verhalten von thermoplastischen
Kunststoffen- Kontaktdeformation, Reibung und
Verschleiß,Oberflächenuntersuchungen

Nr.84/1982
R. Müller. R. Rudolphi
ÜbertragbarkeitderErgebnisse von Brandprüfun
gen im Kleinprüfstand (Vergleichsversuche)

Nr. 8511SBN 3-88314-231-X/1982
H.Czichos
Technische Materialforschung und -prüfung
- Entwicklungstendenzen und Rahmenvor
schläge für ein EG-Programm "Basic Techno
logical Research"

Nr. 8611SBN 3-88314-232-8/1982
K. Niesei, P. Schimmelwitz
Zur quantitativen Kennzeichnung des Verwitte
rungsverhaltens von Naturwerksteinen anhand
ihrer Gefügemerkmale

Nr. 8711SBN 3-88314-240-9/1982
B. Isecke, W. Stichel
Einfluß baupraktischer Umgebungsbedingungen
auf das Korrosionsverhalten von Spannstählen
vordem Injizieren

Nr. 88/ISBN 3-88314-254-9/1983
A. Erhard
Untersuchungen zur Ausbreitung von Longi
tudinalwellen an Oberflächen bei der Materialprü
fung mit Ultraschall

Nr. 8911SBN 3-88314-263-8/1983
D. Conrad, S. Dietlen
Untersuchungen zurZerfallsfähigkeit von Distick
stoffoxid

Nr. 90llSBN 3-88314-264-6/1983
K. Brandes, E. Limberger, J. Herter
Kinetische Grenztragfähigkeit von stoßartig be
lasteten Stahlbetonbauteilen
(Kinetic Load Bearing Capacity of Impulsively
Loaded Reinforced Concrete Members)

Nr. 9111SBN 3-88314-265-4/1983
M. Weber
Dreidimensionale Analyse von unbewehrtem Be
ton mit nichtlinear-elastischem Materialgesetz

Nr. 9211SBN 3-88314-266-2/1983
L. Auersch
Ausbreitung von Erschütterungen durch den Bo
den



Nr. 93/ISBN 3-88314-283-211983
P. Sludt
Unterdrückung stick-slip-induzierter Kurvengeräu
sche schienengebundener Fahrzeuge durch eine
physikalisch-chemische Oberflächenbehandlung
der Schienen

Nr. 94/ISBN 3-88314-284-0/1983
Xian-Quan Dong
Untersuchungen der Störschwingungen beim
Kerbschlagbiegeversuch und deren Abschwä
chungen

Nr. 95/ISBN 3-88314-289-1/1983
M.Römer
Über die Fokussierung des Schallfeldes von Ultra
schall-Prüfköpfen mitFresnelschen Zonenplatten

Nr. 96/ISBN 3-88314-296-4/1983
H. Eifler
Verbundverhalten zwischen Beton und geripptem
Betonstahl sowie sein Einfluß auf inelastische
Verformungen biegebeanspruchter Stahlbeton
balken

Nr. 97/ISBN 3-88314-297-2/1983
G. Fuhrmann, W. Schwarz
Typische Bruchflächenausbildung thermoplasti
scher Kunststoffe nach wechselnder mechani
scherBeanspruchung

Nr. 98/ISBN 3-88314-312-X/1983
E. Schnabel
Bestimmung des elastischen Verhaltens von Ma
schenwaren - Stretch- und Erholungsvermögen

Nr. 99/ISBN 3-88314-317-0/1983
K. Brandes, E. Limberger, J. Herter
Kinetische Grenztragfähigkeit von stoßartig be
lasteten Stahlbetonbauteilen
(Kinetic Load Bearing Capacity of Impulsively
Loaded Reinforced Concrete Members)

Nr. WO/ISBN 3-88314-298-0/1984
G. Klamrowski, P. Neustupny
Untersuchungen zur Prüfung von Beton auf
Frostwiderstand

Nr. 101/ISBN 3-88314-327-8/1984
P. Reimers, J. Goebbels, H. Heidt,P. Weise, K. Wilding
Röntgen- und Gammastrahlen-Computer-Tomo
graphie

Nr. 102llSBN 3-88314-335-9/1984
G. Magiera
Weiterentwicklung des hydraulischen Kompensa
tionsverfahrens auf Druckspannungsmessung in
Beton

Nr. 103/ISBN 3-88314-328-6/1984
D. Schnitger
Radiographiemit Elektronen aus Metaliverstärker
folien

Nr. 104/1SBN 3-88314-339-1/1984
M.Gierloff
Beeinflussung von Betoneigenschaften durch
Zusatz von Kunststoffdispersionen

Nr. 105/ISBN 3-88314-345-6/1984
B. Schulz-Forberg
Beitrag zum Bremsverhalten energieumwandeln
der AufsetzpUffer in Aufzugsanlagen

Nr. 106/ISBN 3-88314-360-X/1984
J. Lehnert
Setzung von Fundamenten infolge dynamischer
Last

Nr. 107/ISBN 3-88314-361-8/1984
W. Stichel, J. Ehreke
Korrosion von Stahlradiatoren

Nr. 108/1SBN 3-88314-363-4/1984
L. Auersch
Durch Bodenerschütterungenangeregte Gebäude
schwingungen-Ergebnisse von Modellrechnun
gen

Nr. 109/ISBN 3-88314-381-211985
M.Omar
Zur Wirkung der Schrumpfbehinderung auf den
Schweißeigenspannungszustand und das Spröd
bruchverhalten von unterpulvergeschweißten Ble
chen aus St E 460 N

Nr. 11 O/ISBN 3-88314-382-0/1985
H. Walde, B. Kropp
Wasserstoff als Energieträger

Nr. 111/ISBN 3-88314-383-9/1985
K. Ziegler
Über den Einfluß der Initlierung auf die detonative
Umsetzung von Andex-Sprengstoffen unter
Berücksichtigung sicherheitstechnischer Ge
sichtspunkte

Nr. 1121ISBN 3-88314-409-6/1985
W.Lützow
Zeitstandverhalten und strukturelle Verände
rungen von vielfach wiederverarbeiteten Poly
ethylenen

Nr. 113/ISBN 3-88314-410-X/1985
R. Helms, H. Henke, G. Qelrich, T. Saito
Untersuchungen zum Frequenzeinfluß auf die
Schwingungskorrosion von Offshore-Konstruktio
nen

Nr. 114/ISBN 3-88314-419-3/1985
P. Rose, P. Raabe, W. Daum, A. Szameit
Neue Verfahren für die Prüfung von Reaktorkom
ponenten mittels Röntgen- und Gammastrahlen

Nr. 115/1SBN 3-88314-420-7/1985
K. Richter
Farbempfindungsmerkmal Elementarbuntton und
Buntheitsabstände als Funktion von Farbart und
Leuchtdichte von In- und Umfeld

Nr. 116/ISBN 3-88314-460-6/1985
F.-J. Kasper, R. Müller, R. Rudolphi, A. Wagner
Theoretische Ermittlung des Wärmedurchgangs
koeffizienten von Fensterkonstruktionen unter
besonderer Berücksichtigung der Rahmenpro
blematik

Nr. 117/ISBN 3-88314-468-111985
H. Czichos, G. Sievers
MaterialsTechnologies and Techno-Economic
Development-A StudyfortheGerman Foundation
for International Development (Deutsche Stiftung
für Internationale Entwicklung)

Nr. 118/ISBN 3-88314-469-X/1985
H. Treumann, H. Andre, E. Blossfeld, N. Pfeil,
M.-M. Zindler
Brand- und Explosionsgefahren explosionsge
fährlicher Stoffebei Herstellung und Lagerung 
Modellversuche mit pyrotechnischen Sätzen und
Gegenständen

Nr. 119/ISBN 3-88314-472-X/1985
J. Herter, K. Brandes, E. Limberger
Kinetische Grenztragfähigkeit von stoßartig
belasteten Stahlbetonbauteilen - Versuche an
Stahlbetonplatten, Teil 1
(Kinetic Load Bearing Capacity of Impulsively
Loaded Reinlorced Concrete Members - Tests
on Reinforced Concrete Slabs, Part 1)

Nr. 120/ISBN 3-88314-514-9/1986
A. Hecht
Zerstörungsfreie Korngrößenbestimmung an
austenitischen Feinblechen mit Hilfe der Ultra
schallrückstreuung

Nr. 121/ISBN 3-88314-530-0/1986
P. Feinle, K.-H. Habig
Versagenskriterien von Stahlgleitpaarungen un
ter Mischreibungsbedingungen; Einflüsse von
Stahlzusammensetzung und Wärmebehandlung

Nr. 1221ISBN 3-88314-521-1/1986
J.Mischke
Entsorgung kerntechnischer Anlagen
Sonderkolloquium der BUl)desanstalt für Material
prüfung (BAM) am 10. 12. 1985 mit Beiträgen von B.
Schulz-Forberg, K. E. Wieser und B. Droste

Nr. 123/ISBN 3-88314-531-9/1986
D.Rennoch
Physikalisch-chemische Analyse sowie toxische
Beurteilung der beim thermischen Zerfall orga
nisch-chemischerBaustoffeentstehenden Brand
gase

Nr. 124/ISBN 3-88314-538-6/1986
H.-M.Thomas
Zur Anwendung des Impuls-Wirbelstromverfah
rens in derzerstörungsfreien Materialprüfung

Nr. 125/ISBN 3-88314-540-8/1986 (vergriffen)
B. Droste, U. Probst
Untersuchungen zur Wirksamkeit der Brand
schutzisolierung von Flüssiggas-Lagertanks

Nr. 126/1SBN 3-88314-547-5/1986
W.Stichel
Korrosion und Korrosionsschutz von Metallen in
Schwimmhallen

Nr. 127/ISBN 3-88314-564-5/1986 (vergriffen)
E. Limberger, K. Brandes, J. Herter, K. Bemer
Kinetische Grenztragfähigkeit von stoßartig be
lasteten Stahlbetonbauteilen - Versuche an
Stahlbetonbalken, Teil I
(Kinetic Load Bearing Capacity of Impulaively
Loaded Reinforced Concrete Members - Tests
on Reinforced Concrete Beams, Part I)

Nr. 128/ISBN 3-88314-568-8/1986 (vergriffen)
E. Limberger, K. Brandes, J. Herter, K. Bemer
Kinetische Grenztragfähigkeit von stoßartig be
lasteten Stahlbetonbauteilen - Versuche an
Stahlbetonbalken, Teil 11
(Kinetic Load Bearing Capacity of Impulsively
Loaded Reinforced Concrete Members - Tests
on Reinforced Concrete Beams, Part 11)

Nr. 129/1SBN 3-88314-569-6/1980 (vergriffen)
K. Brandes, E. Limberger, J. Herter, K. Bemer
Kinetische Grenztragfähigkeit von stoßartig be
lasteten Stahlbetonbauteilen - Zugversuche an
Betonstahl mit erhöhter Dehngeschwindigkeit
(Kinetic Load Bearing Capacity of Reinforced
Concrete Members under Impact Load - Rein
forcing Steel Tension Tests with high strain rates)

Nr. 130/ISBN 3-88314-570-X/1986
W.Struck
Einfache Abschätzung der Durchbiegung und der
Energieaufnahme vonTrägern aus duktilem Mate
rial

Nr. 131/1SBN 3-88314-585-8/1986
E. Limberger, K. Brandes, J. Herter
Kinetische Grenztragfähigkeit von stoßartig be
lasteten Stahlbetonbauteilen - Versuche an
Stahlbetonplatten, Teil 11
(Kinetic Load Bearing Capacity of Reinforced
Concrete Members under ImpactLoad - Tests on
Reinforced Concrete Slabs, Part 11)

Nr. 1321ISBN 3-88314-595-5/1987
Chr. Herold, F.-U. Vogdt
Ermittlung der Ursachen von Schäden an bitumi
nösen Dachabdichtungen unter ·besonderer Be
rücksichtigung klimatischer Beanspruchungen

Nr. 133/ISBN 3-88314-609-9/1987 (vergriffen)
M. Woydt, K.-H. Habig
Technisch-physikalische Grundlagen zum tribo
logischen Verhalten keramischer Werkstoffe

Nr. 134/ISBN 3-88314-615-3/1987
G. Andreae, G. Niessen
Über den Kernstrahlungseinfluß auf Dehnungs
meßstreifen

Nr. 135/1SBN 3-88314-618-8/1987
J. Ludwig, W.-D. Mischke, A Ulrich
Untersuchungen überdasVerhalten von Tankcon
tainern für unter Druck verflüssigte Gase bei Fall
beanspruchungen

Nr. 136/ISBN 3-88314-636-6/1987
H.-J. Deppe, K. Schmidt
Untersuchungzur Beurteilungvon Brettschichtver
leirnungen für den Holzbau



Nr. 137/ISBN 3-88314-637-4/1987
D. Aurich
Analyse und Weiterentwicklung bruchmechani
scher Versagenskonzepte auf der Grundlage von
Forschungsergebnissen auf dem Gebiete der
Komponentensicherheit

Nr. 1381ISBN 3-88314-635-8/1987
M. Dogunke, F. Buchhardt
Zur geowissenschaftlichen Einordnung des Ge
bietes der Bundesrepublik Deutschland und einer
sicheren Auslegung technischer Systeme gegen
den Lastfall Erdbeben

Nr. 139/ISBN 3-88314-658-7/1987
J. Olschewski, S.-P. Scholz
Numerische Untersuchung zum Verhalten des
Hochtemperaturwerkstoffes Nimonic PE 16 unter
monotoner und zyklischer Belastung bei Verwen
dung verschiedener plastischer und viskoplasti
scher Materialmodelle

Nr. 140/ISBN 3-86314-643-9/1987
K. Brandes, E. Limberger, J. Herter
Kinetische Grenztragfähigkeit von stoßartig be
lasteten Stahlbetonbauteilen
(Kinetic Load Bearing Capacity of Impulsively
Loaded Reinforced Concrete Members)

Nr.141/ISBN 3-88314-694-3/1987
F. Buchhardt, W. Malthees, G. Magiera, F. Mathiak
Zum Einfluß des Sicherheits- und Auslegungserd
bebens auf die Bemessung von Kernkraftwerken

Nr. 1421ISBN 3-88314-695-1/1987
H. Treumann, G. Krüger, N. Pfeil, S. vonZahn-Ulimann
Sicherheitstechnische Kenndaten und Gefahrzah
len binärer Mischungen aus oxidierenden und
verbrennlichen Substanzen

Nr. 143/ISBN 3-88314-701-X/1987
K. Brandes, E. Limberger, J. Herter
Kinetische Grenztragfähigkeit von stoßartig be
lasteten Stahlbetonbauteilen - Experimentelle
und numerische Untersuchungen zum Trag- und
Verformungsverhalten von Stahlbetonbauteilen
bei Stoßbelastung
(Kinetic Load Bearing Capacity of Impulsively
Loaded Reinforced Concrete Members - Experi
mental und numericallnvestigations concerning
Load Bearing Behaviour of Rein-forced Concrete
Members under Impact Load)

Nr. 144/ISBN 3-88314-702-8/1987
F. Buchhardt, G. Magiera, W. Matthees, M. Weber,
J.Altes
Nichtlineare dynamische Berechnungen zum
Penetrationsverhalten des AVR- Reaktorgebäudes

Nr. 145/1SBN 3-88314-711-7/1987
U. Holzlähner
Untersuchung selbstähnlicher Systeme zur Be
stimmung von Materialeigenschaften von Rei
bungsböden

Nr. 146/ISBN 3-88314-714-1/1987
W. Schon, M. Mallon
Untersuchungen zur Wirksamkeit von Wasser
berieselungseinrichtungenals Brandschutzmaß
nahme für Flüssiggas-Lagertanks

Nr. 147/1SBN 3-88314-720-6/1987
H.-D. Kleinschrodt
Lösung dynamischer Biege- und Torsionsproble
me von Stabsystemen aus dünnwandigen elasti
schen Stäben mit offenem Querschnitt mittels
frequenzabhängiger Ansatzfunktionen

Nr. 148/ISBN 3-88314-774-5/1988
W.Müller
Theoretische Untersuchung von Variationsprinzi
pien für elastoplastisches Materialverhalten so
wie Entwicklung und numerische Erprobung von
Finite-Element-Verfahren für den ebenen Span
nungszustand

Nr. 149/ISBN 3-88314-775-3/1988
U. Holzlähner
Bestimmung baugrunddynamischer Kenngrößen
aus der Untersuchung von Bodenproben

Nr. 150/ISBN 3-88314-776-1/1988
M. Weber
VG3D - Zeichenprogramm für vektographische
Darstellung dreidimensionaler Strukturen

Nr. 151/1SBN 3-88314-785-0/1988
L. Auersch-Saworski
Wechselwirkung starrer und flexibler Strukturen
mit dem Baugrund, insbesondere bei Anregung
durch Bodenerschütterungen

Nr. 1521ISBN 3-88314-796-6/1988
G. Plauk, G. Kretschmann, R.-G. Rohrmann
Untersuchung des baulichen Zustandes und der
Tragfähigkeit vorgespannter Riegel von Verkehrs
zeichenbrücken der Berliner Stadtautobahn

Nr. 153/1SBN 3-88314-797-4/1988
H. Sander, W.-W. Maennig
Magnetisches Verhalten von Eisenproben bei
mechanischerWechselbeanspruchung

Nr. 154/1SBN 3-88314-822-9/1988
K. Breitkreutz, P.-J. Uttech, K. Haedecke
Druckgesinterte Stähle als zertifiziertes Referenz
material für die Spektrometrie

Nr. 155/1SBN 3-88314-825-3/1988
L. Auersch
Zur Entstehung und Ausbreitung von Schienenver
kehrserschütterungen: Theoretische Untersu
chungen und Messungen am Hochgeschwindig
keitszug Intercity Experimental

Nr. 156/1SBN 3-88314-887-3/1989
G. Klamrowski, P. Neustupny, H.-J. Deppe,
K. Schmidt, J. Hundt
Untersuchungen zur Dauerhaftigkeit von Faserze
menten

Nr. 157/1SBN 3-88314-888-1/1989
E. Limberger, K. Brandes
Versuche zum Verhalten von Stahlbetonbalken
mit Übergreifungsstößen der Zugbewehrung un
ter stoßartiger Belastung

Nr. 158/1SBN 3-88314-889-X/1989
R. Wäsche, K.-H. Habig
Physikalisch-chemische Grundlagen der Fest
stoffschmierung - Literaturübersicht

Nr. 159/ISBN 3-88314-890-3/1989
R. Müller, R. Rudolphi
Berechnung des Wärmedurchlaßwiderstandes
und der Temperaturverteilung im Querschnitt von
Hausschornsteinen'nach DIN 18160 Teil 6

Nr. 160/ISBN 3-88314-917-9/1989
W.Matthees
Entwicklung eines Makroelementes durch Kon
densation am Beispiel der Lastfälle Flugzeugab
sturz und Erdbeben bei Boden-Bauwerk-Wech
selwirkung mit biegeweichen Fundamenten

Nr. 161/1SBN 3-88314-920-9/1989
G. Mellmann, M. Maultzsch
Untersuchung zur Ermittlung der Biegefestigkeit
von Flachglas für bauliche Anlagen

Nr. 1621ISBN 3-88314-921-7/1989
W. Brünner
Untersuchungen zur Tragfähigkeit großer Glas
scheiben

Nr. 163/1SBN 3-88314-922-5/1989
W. Brünner, G. Mellmann, W. Struck
Biegefestigkeit und Tragfähigkeit von Scheiben
aus Flachglas für bauliche Anlagen

Nr. 164/1SBN 3-88314-934-9/1989
R. Helms, B. Jaenicke, H. Woller, C.-P. Bork
Zur Schwingfestigkeit großer geschweißter Stahl
träger

Nr. 165/1SBN 3-88314-935-7/1989
P. Gäbel, L. Meckel, W. Schiller
Untersuchung zur Erarbeitung von Kennwerten bei
Einrichtungsmaterialien (Holzwerkstoffen, Möbeln
und Textilien) hinsichtlich der Formaldehyd
Emission - Teil B: Textilien

Nr. 166/1SBN 3-88314-936-5/1989
K. Breitkreulz
Modelle für Stereologische Analysen

Nr. 167/1SBN 3-88314-937-3/1989
A. Mitakidis, W. Rücker
Erschütterungsausbreitung im elastischen Halb
raum bei transienten Belastungsvorgängen

Nr. 168/ISBN 3-88314-958-6/1990
F.-J. Kasper, R. Müller, R. Rudolphi
Numerische Untersuchung geometriebedingter
Wärmebrücken (Winkel und Ecken) unter Einsatz
hochauflösender Farbgraphik bei Berücksichti
gung derTauwasserproblematik und des Mindest
luftwechsels

Nr. 169/1SBN 3-88314-959-4/1990
Chr. Kohl, W. Rucker
Integration der Untergrunddynamik in das Pro
grammsystem MEDYNA, dargestellt am Beispiel
des Intercity Experimental (ICE)

Nr. 170/ISBN 3-88314-960-8/1990
P. Studl, W. Kerner, Tin Win
Untersuchung dermikrobiologischen Schädigung
wassergemischter Kühlschmierstoffe mit dem
Ziel der Verbesserung der Arbeitshygiene, der Min
derung der Geruchsbelastung und der Menge zu
entsorgender Emulsionen

Nr. 171/1SBN 3-88314-997-7/1990
F. Buchhardl
Ein Operatorzur Koppelung beliebig benachbarter
dynamischer Systeme am Beispiel der Boden
Bauwerk-Wechselwirkung

Nr. 1721ISBN 3-88314-998-5/1990
J. Vielhaber, G. Plauk
Grenztragfähigkeit großer Verbundprofi Istützen

Nr. 173/1SBN 3-88314-999-3/1990
B. Droste, J. Ludwig, B. Schulz-Forberg
Höherwertige Transporttechnik und ihre Konse
quenzen für die Beförderung gefährlicher Güter

Nr. 174/ISBN 3-88429-021-8/1990
D. Aurich
Analyse und Weiterentwicklung bruchmechani
scher Versagenskonzepte

Nr. 175/1SBN 3-88429-022-6/1990
W. Brocks, D. Klingbeil, J. Olschewski
Lösung der HRR-Feld-Gleichungen der elastisch
plastischen Bruchmechanik

Nr. 176/1SBN 3-88429-035-6/1990
W. Matthees, G. Magiera
Iterative Dekonvulation der seismischen Basiser
regung für den Zeitraum

Nr. 177/1SBN 3-89429-090-0/1991
G. Schickert, M. Krause, H. Wiggenhauser
Studie zur Anwendung zerstörungsfreier Prüfver
fahren bei Ingenieurbauwerken

Nr. 178/ISBN 3-89429-429-9/1991
G. Andreae, J. Knapp, G. Niessen
Entwicklung und Untersuchungeines kapazitiven
Hochtemperatur-Dehnungsaufnehmers für Ein
satztemperaturen bis ca. 1000 °C

Nr. 179/1SBN 3-89429-100-1/1991
H. Eifter
Die Drehfähigkeit plastischer Gelenke in Stahlbe
ton-Plattenbalken, bewehrt mit naturhartem Be
tonstahl BSt 500 S im Bereich negativer Biege
momente

Nr. 180/ISBN 3-89429-101-X/1991
E. Kiemen!, G. Wieser
Zur numerischen Übertragbarkeitvon Prüfungser
gebnissen an Hausschornsteinen auf Schorn
steine mit anderen lichten Querschnitten

Nr. 181/1SBN 3-89429-105-2/1991
H. Czichos, R. Helms, J. Lexow
Industrial and Materials Technologies Research
and Development Trends and Needs



Nr. 1821ISBN 3-89429-145-1/1992
M. Weber
Bestimmung von Wärmeübergangskoeffizienten
im Bereich geometriebedingter Wärmebrücken

Nr. 183/1SBN 3-89429-163-X/1992
F. Buchhardt
Zur Dekonvolution im Zeitbereich

Nr. 184/1SBN 3-89429-164-8/1992
M. Maultzsch, W. Stichel, E.- M. Vater
Feldversuche zur Einwirkung von Auftaumitteln
auf Verkehrsbauwerke (im Rahmen des Großver
suchs "Umweltfreundlicheres Streusalz")

Nr. 185/1SBN 3-89429-165-6/1992
Renate Müller
Ein numerisches Verfahren zur simultanen Bestim
mung thermischer Stoffeigenschaften oder Grö
ßen aus Versuchen - Anwendung auf das Heiß
draht-Parallelverfahren und auf Versuche an
Hausschornsteinen

Nr. 186/1SBN 3-89429-211-3/1992
B. Löffelbein, M. Woydt, K. -H. Habig
Reibungs-und Verschleißuntersuchungenan Gleit
paarungen aus Ingenieurkeramischen Werkstof
fen in wässrigen Lösungen

Nr. 187/1SBN 3-89429-216-4/1992
Th. Schneider, E. Santner
Mikrotribologie: Stand der Forschung und Anwen
dungsmögIichkeiten - Literaturübersicht

Nr. 188/1SBN 3-89429-243-1/1992
K.Mallwitz
Verfahren zur Vorausermittlung der Setzung von
Fundamenten auf geständerten Strecken infolge
zyklischer Beanspruchung

Nr. 189/1SBN 3-89429-244-X/1992
W. Matthees, G. Magiera
Impedanzeigenschaften von Finiten-Elemente-Mo
dellen bei Integration im Zeitraum

Nr. 190/lSBN 3-89429-245-8/1992
G. Zachariev
Untersuchung des Versagens thermoplastischer
Kunststoffe im Kurzzeit-Zugversuch und Retarda
tions-Zugversuch

Nr. 191/1SBN 3-89429-246-6/1992
H.- M. Bock, S. Erbay, J. With
Kritische Stahltemperatur als charakteristischer
Kennwertfür die Feuerwiderstandsdauervon Bau
werkssystemen aus Stahl

Nr. 1921ISBN 3-89429-329-2/1993
D. Aurich
Analyse und Weiterentwicklung bruchmechani
scher Versagenskonzepte - Lokales Rißwachs
tum, Ermittlung des Rißwiderstandsverhaltens
aus der Kerbschlagarbeit

Nr. 193/3-89429-291-1/1993
W. Gerisch, Th. Fritz, S. Steinborn
Statistical Consulting in the Frame of VAMAS.
TheRole oflheTechnical Working ArfealAdvisory
Group. Statistical Techniques for Interlaboratory
Studies and Related Projects
(VAMAS Report No. 13)

Nr. 194/1SBN 3-89429-330-6/1993
U. Krause
Ein Beitrag zur mathematischen Modellierung des
Ablaufs von Explosionen

Nr. 195/1SBN 3-89429-331-4/1993
U. Schmidtchen, G. Würsig
Lagerung und Seetransport großer Mengen flüssi
gen Wasserstoffs am Beispiel des "Euro-Quebec
Hydro-Hydrogen Pilot Projekts. Überblicküber die
in Deutschland anzuwendenden Gesetze, Verord
nungen und technischen Regeln

Nr. 196/1SBN 3-89429-362-4/1993
D. Lietze
Untersuchungen über das Anlaufen von Deto
nationen im Innern geschlossener Systeme

Nr. 197/1SBN 3-89429-400-0/1993
A. Skopp
Tribologisches Verhalten von Siliziumnitridwerk
stoffen bei Festkörpergleitreibung zwischen 22 ·C
und 1000·C

Nr. 198/1SBN 3-89429-421-3/1994
St.Meretz
Ein Beitrag zur Mikromechanik der Interphase in
polymeren Faserverbundwerkstoffen

Nr. 199/1SBN 3-89429-422-1/1994
W. F. Rücker, S. Said
Erschütterungsübertragung zwischen U-Bahn
tunneln und dicht benachbarten Gebäuden

Nr. 200/lSBN 3-89429-423-X/1994
D. Arndt, K. Borchardt, P. Groy, E. Geyer,J. Henschen,
G. Maierhofer, M. Niedack-Nad, M. Rudolph,
D. Schaurich, F. Weise, H. Wiggenhauser
Anwendung und Kombination zerstörungsfreier
Prüfverfahren zur Bestimmung der Mauerwerks
feuchte im Deutschen Dom

Nr. 201/1SBN 3-89429-475-2/1994
U. Holzlöhner, H. August, T. Meggyes, M. Brune
Deponieabdichtungssysteme - Statusbericht

Nr. 202llSBN 3-89429-481-7/1994
J. Schmidt
Über eine Verteilungsfunktion mit Parametern für
Median, Spannweite, Schiefe und Wölbung - Kon
zept und Anwendung

Nr. 203/1SBN 3-89429-483-3/1994
B. Schulz-Forberg, J. Ludwig
Sicherheitsniveaus von Transporttanks für Ge
fahrgut

Nr. 204/1SBN 3-89429-484-1/1994
W. Struck, E. Limberger
Der Glaskugelsack als Prüfkörper für Beanspru
chungen durch weichen Stoß - eine erweiterte
Modellvorstellung

Nr. 205/1SBN 3-89429-516-3/1995
P. Rose
Bestimmung charakteristischer Fehlermerkmale
zur rechnergestützten Bildauswertung von
Schweißnahtradiographien

Nr. 206/1SBN 3-89429-517-1/1995
D. Lietze
Grenze der Flammendurchschlagsicherheit von
Sperrschichten aus Bandsicherungen bei De
flagrationen und bei einem Nachbrand

Nr. 207/1SBN 3-89429-593-7/1995
W.Daum
Zur objektiven Beurteilung der Bildqualität indu
strieller Radioskopiesysteme

Nr. 208/1SBN 3-89429-557-0/1995
G. Kalinka
Ein Beitrag zur Kristallisation gefüllter und unge
füllter Thermoplaste

Nr. 209/1SBN 3-89429-594-5/1995
D. Hoffmann, K. Niesei
Zur Quantifizierung des Effekts von Luftverun
reinigungen auf Putzmörtel

Nr. 210/lSBN 3-89429-595-3/1995
F. Buchhardt, W. Matthees, G. Magiera
Zur Erfassung der hysteretischen Dämpfung im
Zeitraum

Nr. 211/1SBN 3-89429-973-8/1997
G. Meier zu Köcker, K.-H. Habig
Steigerung der Lebensdauer und der Prozeß
sicherheit durch beschichtungsgerechte Fertigung
von Werkzeugen und Bauteilen

Nr. 212/1SBN 3-89429-974-6/1996
S. Dähne
Analytische Grundlagenuntersuchungen zur La
serimpulsfluorometrie im ultravioletten Spektral
bereich

Nr. 213/1SBN 3-89429-975-4/1995
J.Kelm
High Resolution NMR Spectroscopyforthe Deter
mination of Elastomers, Blends and Thermoplastic
Elastomers - Carbon and Proton NMR Spectra
Catalogue

Nr. 214/1SBN 3-89429-976-2/1995
J.Moll
Exciton-Dynamics in J-Aggregates of an Organic
Dye

Nr. 215/1SBN 3-89429-950-9/1995
W. Müller u. a.
Modellhafte Untersuchungen zu Umweltschä
digungen in Innenräumen anhand des Grünen Ge
wölbes

Nr. 216/1SBN 3-89429-774-311997
G.-P. Bork, J. Hünecke, M. Golmann
Neue Stähle mit hoher statischer, dynamischer
und Dauerfestigkeit für den Automobilbau

Nr. 217/1SBN 3-89429-775-1/1997
W. Müller, M. Torge, D. Kruschke, K. Adam
Sicherung, Konservierung und Restaurierung hi
storischer Glasmalereien

Nr. 218/1SBN 3-89429-776-X/1997
S. Steinborn
Analyse von Verformung und Rißbildung bei
Straßenbelägen durch Finite-Elemente-Methoden

Nr. 219/1SBN 3-89429-777-8/1997
G. Fuhrmann, J. Bohse, H.-V. Rudolph
Schwingfestigkeit von Thermoplasten und Ver
bundwerkstoffen bei Umlaufbiegung

Nr. 220/lSBN 3-89429-778-6/1997
D. Lietze
Grenze der Flammendurchschlagsicherheit von
Sperrschichten aus Sintermetall
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